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Bei dieſer neuen Ausgabe des erſten Bandes habe ich zuvoͤrderſt 
Einiges zu wiederholen, was in den Vorreden zu den fruͤheren 
Ausgaben — der erſten 1826, der zweiten 1833, der dritten 
1837, der vierten 1841 — uͤber Beſtimmung und Einrichtung 
des Werkes bemerkt worden war. Ich hatte bei der Ausarbeitung 
deſſelben nicht blos das Beduͤrfniß des akademiſchen Unterrichts, 
ſondern auch ſolche Leſer im Auge, welche ſich ohne Beihuͤlfe 

eines Lehrers mit dem Gegenſtande bekannt zu machen wuͤn⸗ 
ſchen. Beide Zwecke laſſen ſich gewiß einigermaßen durch ein und 

daſſelbe Werk erreichen, wenn es, ohne den Umfang eines ge⸗ 
woͤhnlichen Lehrbuches betraͤchtlich zu uͤberſchreiten, doch leicht 
verſtaͤndlich und ausfuͤhrlich genug iſt, um den Leſer uͤber die 
Anfangsgruͤnde hinaus, und in die ſchwierigeren Unterſuchungen 

einzufuͤhren. Die Hoffnung, daß ein gedraͤngter, beſtimmter Aus⸗ 
druck der Lehrſaͤtze auch denkenden Geſchaͤftsmaͤnnern zuſagen 
werde, ſcheint nicht unbegruͤndet geweſen zu ſein, obſchon die ge⸗ 

botene Kuͤrze keine ſolche Lebendigkeit und Manchfaltigkeit der 
Darſtellung zuließ, wie ſie bei minder eng abgeſteckten Graͤnzen 
möglich iſt. Die Erläuterungen (Noten) hinter den $$. boten 
ein gutes Mittel dar, viele ftatiftifche, gefchichtliche und gewerb⸗ 

liche Angaben, literarifche Hinweifungen, verfchiedene Andeutun- 
gen u, dgl, zufammenzudrängen. Hätten diefe Zugaben in den 
Tert verwebt werden follen, um die Darftellung gefälliger zu 
machen, jo wäre eine Menge von Verbindungsfägen einzufchal- 
ten gewefen und der Umfang des Ganzen viel größer geworben, 
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und Überdieß wäre dann der Vortheil verloren gegangen, daß 
man auch die SS. ohne die Noten leſen Fann, wenn man den 
Gedankengang überbliden will, 

Die häufige Hinweifung auf andere Schriften fchien mir aus 
mehreren "Gründen rathfam. Bei einzelnen miffenfchaftlichen 
Sägen hielt ich es für billig, diejenigen Gelehrten bemerklich zu 
machen, von denen ‚jene zuerſt ausgeſprochen oder weiter ent- 
wickelt, oder auch beftritten worden find, auch mag es dem An- 
fanger zur Erleichterung dienen, zu erfahren, wo er fich weitere 
Belehrung verfchaffen koͤnne. Kein Keriner des Faches wird uͤbri⸗ 
gens von den vielen Gitaten auf den Wahn geleitet werden, als 
koͤnne durch ein bloßes Zufammentragen (Gompilation), ohne 

Durcharbeitung und neue Geſtaltung des Stoffes ein brauchba- 

res Lehrgebäude zu Stande gebracht werden, sder als hätte ich 
mich bei ftreitigen Meinungen durch die meiften und gewichtige 
ften Autoritäten leiten laſſen. Viele ſolche Hinweiſungen find 

fogar erft in den fpäteren Ausgaben hinzugefügt worden. Wider: 
legungen Anderer wurden fparfam aufgenommen, nur bei wich- 
tigen Gegenftänden, oder wo es fonft in Kürze.gefchehen konnte, 
benn eine meitläuftige Polemik, die ohnehin oft nur ald ein für 

die Wiffenfchaft unfruchtbares Iwiegefpräch erfcheint, wäre hier 
nicht an ihrer Stelle gewefen, Wo Thatfachen angeführt werden, 
da iſt ed zweckmaͤßig, die Quellen zu nennen, damit der Leſer 
felöft prüfen Eönne, ob die Angaben richtig mitgetheilt und be 

nutzt find. Mit dem Wort „vergl.“ habe ich anzeigen wollen, 
daß in einer genannten Schrift nur Überhaupt etwas die Sache 

Betreffendes, nicht gerade eine Beftätigung meiner Anſicht, ge 
funden wird, Das Zeichen = braudte fihon Bedmann, um 

anzudeuten, daß eine Stelle auch in einem anderen Buche, ganz 

oder im Auszuge, anzutreffen ift. 
Auch in der gegenwärtigen Ausgabe wird man, wie ich hoffe, 

ſowohl in der Form ald in dem Inhalte viele Verbefjerungen- 
finden. Die ftatiftifehen Angaben find vervollſtaͤndigt und bis auf 

die letzten Jahre nachgetragen, neue Erfahrungen und Forfchun- 

gen find berüdfichtigt, es ift der Ausdruck an vielen Stellen deut- 
liher gefaßt, und es find viele Säge und ganze SS. umgearbei- 
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tet oder neu Hinzugefügt, Dagegen ift im Drude auf weitere 
Kaumerfparnig Bedacht genommen worden. ' 

Wo eine neue Berfegung von 88. ftattfand, da ift die frühere 

Zahl jedes $. rechts in [ ] beigefügt worden. Zu den Beränderun« 
gen in den vorgetragenen Lehren gehört die Unterfcheibung des 
Gebrauchs- und Werkehröwerthes, zu deren Aufnahme ich mich 

wegen meiner Abneigung gegen die Vervielfältigung ber Kunſt⸗ 

ausdruͤcke lange nicht hatte entſchließen koͤnnen. 

Die franzoͤſiſche Ueberſetzung des erſten Bandes durch Prof, 
de Kemmeter zu Gent (Traité d’economie nationale, 
Bruxelles, Societe Belge de librairie. Haumann et Comp., 

ift 1839 erfchienen (aufdem Umfchlage fieht 1840). Die ſchwedi⸗ 

ſche Ueberfeßung defjelben Bandes mit einer Vorrede von Prof, 

Bergfalk in Upfal habe ich noch nicht zu Geficht befommen. 
Sn der neueflen Zeit find verfchiedene Angriffe gegen das 

ganze biöherige Lehrgebäude der politifchen Defonomie gerichtet 
worden und man hat verfucht, dem Gründer deffelben, Adam 

Smith, ben Lorbeer wieder freitig zu machen, den ihm bie 
dankbare Verehrung ber Beitgenoffen feit einem halben Jahr⸗ 

* hundert zuerkannt hatte, Solche Meinungen, bie von Vielen mit 

Waͤrme ausgefprochen werden, verdienen in jedem Falle forg- 
fültige Beachtung, weil man vermuthen muf, daß fie mit gleich- 
zeitigen Erfcheinungen im Volfs- und Staatöleben im Zufame 

menhange flehen und auf irgend ein gefellfchaftliches Bebürfniß 

der Gegenwart hindeuten. Die Gegner Smith’ 8 find von zwei 

verfchiedenen Seiten ausgegangen. 
Eine ganze Reihe von Schriftflellern, den achtungswürdigen 

Sismondi an der Spiße, tadelt ed, daß die ſtaatsoͤkonomiſche 

Schule fi) einer gewiſſen Engherzigfeit hingebe, fih nur mit 
der Erzeugung ber materiellen Güter befchäftige und darüber 

Das, was doch unendlich viel mehr gelten müffe, den Zuftand der 
Menfchen, ganz aus dem Xugeverliere. Es wird alfo ein höherer Auf⸗ 
ſchwung der Wiffenfchaft gefordert, die kalte, berechnende Selbft- 
ſucht fol von ihrem Throne gefloßen, dagegen follen die höheren 
Güter, die allein dem Leben Würde und Reiz geben, in ihre 
Rechte wieder eingefegt werden. Wie fehr nun auch die edle Ge 
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finnung zu ehren ift, aus der dies Verlangen nach einer gänzli- 

chen Umgeftaltung der Öffentlichen Wirthfchaftslehre herftammt, 

fo muß man fich doch, wie mir feheint, vor einer Vermengung 

verfchiebenartiger Gebiete hüten. Die Volkswirthſchaftslehre hat 
die Aufgabe, zu fihildern, welche Wirkungen das Verhalten der 
Menfchen in Bezug auf Erwerb, Beſitz und Gebrauch, der Sach⸗ 
güter im Großen, innerhalb eines ganzen Volkes hervorbringt. 
Eine Wiffenfchaft, welche bie volkswirthſchaftlichen Ereigniffe 
und Berhältniffe zu ergründen fucht, ift unentbehrlich. Sie kann 
nicht umbhin, bei ihren Schlußfolgen die Beweggründe, nach 
denen die Menfchen insgemein handeln, vorauszufegen, fie muß 
alfo von der Annahme ausgehen, daß Jeder im Verkehre feinen 

Eigenvortheil verfolge, Die Selbſtſucht wird hiedurch weder ge 
priefen noch ermuntert, fondern ald eine fortvauernde Triebkraft 

anerkannt, ohne die wohl Fein einziges volfswirthfchaftliches Ges 
. feß aufgeftellt werden Eönnte, Wenn man auch die Erhabenheit 
und Schönheit einer Gefinnung, die aus Liebe für Andere oder 
fir das Ganze zu jedem Opfer bereit ift, vollkommen anerkennt, 

fo muß man doch zugeftehen, daß fie in den wirthfchaftlichen 
Verhandlungen der Menfchen untereinander nicht zur herrfchen- 
den Regel werben Fann, fowie daß, falls dieß dennoch gefchähe, 

die Lehren vom. Preife, vom Arbeitsiohne u, dergl. auögeftrichen 
werden müßten. Jene edleren Antriebe follen, den Geboten des 
Chriftentbums und der Sittenlehre zufolge, die Ausartungen, 
die Uebertreibungen und Mißbräuche entfernen, welche bei dem 
ruͤckſichtsloſen Walten des Erwerbseifers eintreten koͤnnten, nur 
kann man nicht an die Volfswirthfchaftslehre felbft die Anforde 

rung ftellen, die Nichtigkeit und Geringfchägung der irbifchen 
Güter zu lehren, fo wenig ald man in der Landwirthſchaftslehre 
die Borfchrift erwarten wird, den Dürftigen die Stoppellefe und 
das Grafen im Felde nicht zu wehren. Bei jeder Art der Thaͤtig⸗ 
feit muͤſſen die derfelben eigenthümlichen Grundfäße von ben 
überall eingreifenden allgemeinen fittlichen Gefegen unterfchieden 

werden, Uebrigens kann die Volkswirthſchaftoͤlehre, ohne ihre 
Gränzen zu Überfchreiten, auch die höheren Beziehungen ihres 
Gegenftandes beleuchten, fie muß die Sachgüter ſtets nur als 
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Mittel für die perfönlichen betrachten, und darf die nachtheiligen 
Wirkungen nicht Üüberfehen, die aus dem ungemäßigten Verfol⸗ 
gen der wirthfchaftlichen Zwecke flr den Zuſtand einzelner Fami- 
lien, Volksclaſſen und ganzer Völker entftehen Fönnen. Die 
perfönlihen Güter kommen in mehreren Hinfichten mit dem 
wirthſchaftlichen Gebiete in Berührung, erftlich als mitwirfende 
Urfachen der Gütererzeugung (3. B. Fleiß, Geſchicklichkeit, wiſ⸗ 
fenfchaftliche Bildung), — fodann ald Gegenwerthe gegen Sach⸗ 
güter, indem Dienfte gegen Geld geleiftet werden und unter die 

Erwerbswege gehören, — endlich ald Wirfungen einer gewiſſen 
Einfommensvertheilung und Vermögensverwendung. Von dies 
fem Geſichtspuncte auß verdienen die übermäßige Zerſtuͤckelung 
des Bodens (mo fie fich bei forgfältiger Prüfung der Verhält- 
niſſe wirklich vorfindet), dad Elend der Fabrifarbeiter, die Noth, 
welche der Verfall eines blühend gemwefenen Gewerbes nach fich 
zieht, Die Uebermacht des Luxus über bie guten haushälterifchen 
Grundfäge u, dgl., gewiffenhaft erforfcht zu werden, Zwiſchen 
der gänzlichen Nichtbeachtung dieſer Webelftände und der Dar: 
ſtellung derfelben durch das Vergrößerungsglas einer von Mens 
fchenliebe erwärmten Phantafie, ift der befonnene Mitielweg 

unbefangener Sorfchung einzufchlagen. Fand Smith noch Feine 
Beranlafiung, bei diefen Gegenftänden zu verweilen, fo haben 
manche Neuere die Dinge vielleicht etwas zu ſchwarz gefehen, 
indeß ift es verbienfllich, auf Luͤcken in dem bisherigen Gedan- 
Fengange aufmerffam zu machen, und bad rechte Maaß wird fich 

fehon finden. Jedoch ift das ganze volkswirthfchaftliche Syſtem 

darum noch nicht ftir fehlerhaft zu halten, weil etwa noch ver- 

fchiedene weitere Unterfuchungen in daffelbe einzufchalten find. 

Dieß kann fich, in Gemäßheit fpäterer Erfahrungen und Erſchei⸗ 

nungen, nody öfter wiederholen, denn die Volkswirthſchaftslehre 
ift Fein gefchloffenes Gebiet, fie kann vielmehr in die Tiefe 
und im Umfange fortwachfen, wie das Nahrungsweſen der Voͤl⸗ 
fer dem Forfcher neue Verwidelungen und Erfolge zeigt, — 
Daß vollends die Anhänger focialiftifcher und communiftifcher 

Beftrebungen gegen ein auf das Eigenthum, auf die Selbftän- 
digfeit der Familie und die Freiheit der Gewerbsthaͤtigkeiten ge- 
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gruͤndetes Lehrgebaͤude viele Anklagen vorzubringen haben, kann 
nicht auffallen, 

Eine andere Gruppe von Gegnern Smith’s hat fih um 
das von Fr. Lift aufgepflanzte Banner des Zollfhußes für die 

inländifchen Gewerfe-gefchaart und bemüht fich nad) dem Bei⸗ 
ſpiel ihres Führers, die politifche Oekonomie in ihrer bisherigen 
Seftaltung als veraltet, aus dem Felde gefchlagen, ja als ein 

Gewebe irriger und thörichter Lehren darzuftellen. Ungeachtet 

diefer heftigen Anklagen hat man doch Feine neuen Grundwahr⸗ 
- beiten in die Volkswirthſchaftslehre einzuführen vermocht, es 

. find hauptſaͤchlich nur neue volltönende Kunſtausdruͤcke zur Bes 
"zeichnung fehon befannter Begriffe angewendet worden und das⸗ 
jenige Gebiet, in welchem fich eigentlich der Widerftreit gegem 
Smith’s Schule bewegt, ift die Volfswirthfchaftspolitif, Was 

Lift u. A. das nationale Syftem nennen, ift nicht der Gegen- 

ſatz eines Eosmopolitifchen, welches fich nirgends vorfindet, viel- 

mehr hat jener Ausdruck nur in der Anwendung ber allgemeinen 
Lehrfäße auf Deutfchland Bedeutung, wo diejenigen Maaßregeln 

die nationalen genannt zu werden verdienen, welche auf dem 

Wohlſtand und insbefondere auf den Gemwerbfleiß unferes ge- 

fammten Vaterlandes gerichtet find und die Volkswirthſchaft der 

deutfhen Staaten als ein Ganzes zu fürdern dienen. Daß ſolche 
gemeinfame weife angesrbnete Maaßregeln auf dem Wege der 
Vereinbarung immer häufiger zu Stande kommen und eine deut⸗ 
fche Volkswirthſchaftspflege ſich ausbilde, if allerdings des eif⸗ 

rigen Beſtrebens werth, und alle Diejenigen, welche ſich in dieſer 

Richtung begegnen, ſollten die vaterlaͤndiſche Geſinnung achten, 

wenn dieſe gleich fuͤr ſich allein noch keine Buͤrgſchaft fuͤr die 
Zweckmaͤßigkeit der gemachten Vorſchlaͤge darbieten kann. 

Jun. 1847. R. 
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Einleitung. 

1. Weſen und Theile der politifchen Oekonomie. | 

8. 1. 

Viele Beſtandtheile der den Menſchen umgebenden Sinnenwelt, 

d. i. koͤrperliche Sachen, dienen als Huͤlfsmittel fuͤr menſchliche 
Zwecke und werden deßhalb in den Kreis der Guͤter gerechnet, 
d. h. der Gegenſtaͤnde, auf die ſich das Begehrungsvermoͤgen des 
Menſchen richtet, oder die den Abſichten deſſelben entſprechen. 

Zur Unterſcheidung von anderen Arten werden jene ſinnlichen 
Guͤter mit dem Namen koͤrperlicher, materieller (a) oder 
äußerer (db), beſſer aber fachlicher oder Sachguͤter (c) be- 

‚ zeichnet. Ihnen find zunaͤchſt die perfönlichen Güter (d) ent- 
gegengefegt, welchein Zuftänden oder Eigenfchaften des Menfchen 
beftehen und theild ihrer felbft willen (ald Zwecke), theild ald 

Mittel zur Erlangung anderer Güter begehrt und gefchägt wer⸗ 
den (e). Die Sachgüter find zum Theile für das Leben oder das 

"Wohlbefinden der Menfchen fo nothwendig, daß fie nicht ohne 
weientlihen Nachtheil entbehrt werben Eönnen und der Menſch 
folglich in einer 'gewiffen Abhängigfeit von ihrem Beſitze und 

Gebrauche ſteht (Beduͤrfniß), zum Theile erweifen fie 5 ch wenig» 
Rau, polit, Dekon. Ste Aug. 1. 
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ſtens durch ihre Wirkungen auf den Menſchen nuͤtzlich oder an⸗ 
genehm. 

(a) 3. B. v. Jakob, Nationalökon. $.31. — Los, Staatswirthſchafts⸗ 
lehre, J, 18. Dieſe Bezeichnung iſt minder paſſend, weil man eigent⸗ 
lich den menſchlichen Körper auch zu den materiellen Gütern rechnen 
müßte, der doch kein Sachgut iſt. 

(5) Storck, Hanbb. der Nationalw. 1, 50., nennt ausdrücklich die koͤr⸗ 
perlihen Güter äußere. — Ineinem anderen Sinne braucht biefe 
Benennungen Hermann, Staatswirthfch. Unterf., S.1. Als äußere 
Güter für jeden eingelnen Menſchen werden bie erflärt, die er durch 
den Beiftand der Außenwelt erhält, wohin alfo auch bie inneren Güs 

. ter anderer Menfchen gerechnet werden. 

(c) Brauchlichkeiten nach Zahariäd, Vierzig Bücher, V, 1. 
(d) Hagen (Bon der Staatslehre, S. 63), unterfcheibet 1) perfönliche 

Güter, und zwar a) rein perfönliche, b) wiflenfchaftliche, — 2) dings 
liche Güter. — Bei Platon findet fich eine Unterfcheibung göttli- 
her und menfchlicher (finnlicher) Güter, zu denen Geſundheit, Schön 
heit, Stärke und Reichthum gezählt werben. 

(e) Eine dritte Art von Gütern, welche man gefellfchaftliche nennen 
fann, beruht in dem Verhältniß des einzelnen Menfchen zu anderen, 
deren Gefinnung oder Handlungen ihm Vortheil bringen, z. B. Ruhm, 
Gredit. Hermann a. a. DO. nennt fie Lebensverhältniffe, 

$. 2. 

Um Sachglıter beliebig als Mittel zu gebrauchen, muß man 
fich dieſelben zu audfchließlicher Verfuͤgung angeeignet haben, 
Die Menge von Sachguͤtern, welche fi in einem gewiffen Zeit. 
punete in der Gewalt (a) einer Perfon befinden, bilden das 

Vermoͤgen derfelben (5). Die Sorge für das Wermoͤgen, 
nämlich die Erwerbung, Erhaltung und Anwendung beffelben, er- 
Scheint als eine der allgemeinften und wichtigfien menfchlichen 

Angelegenheiten, weil die Sachgüter Bedem umentbehrlich find 
und die Beberrfchung derfelben faft für alle Beſtrebungen für 

derlich ift, indbefondere auch Einfluß auf andere Menfchen be: 

gruͤndet. Die fämmtlichen Berrichtungen, welche zur Verforgung 
einer gewiffen Perfon mit Sachgütern beftimmt find und fi 
folglich auf die Erlangung und Benukung bed Vermögens dere 

felben beziehen, faßt man unter dem Namen Birthfchaft zu 

fammen (c), jebe einzelne auf diefen Zweck gerichtete Thaͤtigkeit 
ift eine wirthfchaftliche, okon omiſche. Die wirthfchaftlichen 
Thätigfeiten bilden ein eigenthümfliches Gebiet des menfchlichen 



ö 

Wirkens, welches ſich die Aneignung und Bezwingung ber Außer 
ren Natur zum Ziele ſetzt und mit den Foriſchritien der Natur⸗ 
kenntniß immer größeren Erfolg erringt (MD), Der geordnete 
Inbegriff aller diefen Gegenfland betreffenden Wahrheiten ift die 

Wirthſchaftslehre, Defongmig Ce), 
(a) Urfprünglich Fauıfte der Menſch nur dag zu feinem Vermögen zäh: 
a) len, — er J phyſiſche Gewalt a ante aber, bei Aner 

wohlgeorbneten Rechtsordnung, genügt die rechtliche Gewalt ohne 
ea; aber unF dir king Deren eigenthümkieh zuftehenhe, nicht ſchon 

die übertragene Gewalt, z. B. eines Verwalters, begründet ben Be: 
griff des Bermögend, 

(<b) In einem ſubjectiven Sinne verſteht man auch unter dem Ver⸗ 
Bi die Gewalt über Bamgüter ſelbſt, menn 3. B. bdiefelbe bem 

efige perfönlicher Güter, wie Schönheit, Bildung, oder ber Ehre 
entgegengefest wird, vgl. F. 49. Für den Begriff von Vermögen 
fehlt in den meiften Sprachen ein guter Ausdruck. Die Kranzofen 
müffen fid) dazu des Wortes Reichthum, richesse, bedienen, wel⸗ 
ches aber eigentlich ein großes Maaß von Vermögen bedeutet ( Towie 
gb englifche wealth ). Auch für Sachgut haben fie eine ganz paffende 
Bezeichnung, weßhalb fie une richesse oder une valeur Tagen eng: 
liſch commodity. Bei den Griechen finden ſich ſchon fehr beflimmte 
Namen; Sachgut ift srzuu, ein zum Leben dienliches Werkzeug 
(Ariftoteles, Politik, I, 3), Vermögen xrros. 

(ce) Diefes Wort wird in verfchiedenen Bedeutungen gebraucht. Außer der 
„ben angegebenan engeren giebt es noch eine weitere mehr objective, 
nad welcher nicht blog alfe Berrichtungen, fondern auch alle vorhans 
denen Mittel, namlich VBermögenstheile u, Einrichtungen, z. B. Ges 
bäube, Geraͤthichaften, welche bazu dienen, dig Zwecke eines gewiflen 
Subjerts mit Hulfe von Sachgütern zu erreichen, zur Wirthfchaft 
deffelben gerechnet werden, wie man z. B. von ber Wirthfchaft und 
—— und Verwalter einer Stiftung, eines Zuchthauſes, ei⸗ 
DEE SIEGEN für wiffenfehaftliche oder künſtleriſche Zwecke u. dgl. 

richt. Ein wefentlicher Beftandtheil ift die Beforgung des Gebrauchs 
der Gachgüfer für pie in einer Familie beifammenlebenden Menfchen, 
die Hauswirthſchaft. — In einer britten Bedeutung wendet man 
den Ausdrud Wirthſchaft vorzugsweife auf die Gewinnung ors 
ganiſcher Raturerzeugnifle an, Landwirthfchaft, Forſt⸗W. und manche 
einzelne Zweige beider, Felder: W., Koppel⸗W., Plenter⸗W. u. |. f. 

(3) Die menſchliche Thätigkeit wird auch noch aus einem anderen Grunde 
gegen bie Natur gerichtet, nämlich um Ihren ſchaͤdlichen Ginflüffen 
auf unferen Körper zu widerftehen. Rau, Ueber bie Kameralwiſſ. 
©. 16. (Heidelb. 1825). 

(e) Nach dem Griechifchen follte man eigentlich die Wirthfchaft Dekono⸗ 
mie, die Wirthfchaftslehre Dekonomik nennen. 

$. 3. 

Betrachter man den Zweck her Wirthſchaft und bie auf feine 
1* 
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Erreichung gerichtete Thaͤtigkeit in Bezug auf die Art des Zu⸗ 
ſammenlebens der Menſchen, ſo muß man unterſcheiden 

i) 

2) 

(a) 

hat, 

bie abgefondert neben einander flehenden Mitglieder der 

bürgerlichen Gefellfchaft, namlich einzelne Menfchen, Fa- 
milien und größer oder kleinere Vereine. Die Regeln, nad) 
welchen in folchen Kreifen des Privatlebens die Befriedi⸗ 

gung der Bedürfniffe durch Erwerb, Erhaltung und An⸗ 
wendung fachlicher Güter am vortbeilhaftelten vorgenom- 
men wird, bilden den Inhalt der bürgerlihen Wirth- 
ſchaftslehre oder Privatölonomie, einer fehr aus⸗ 
gedehnten Wiffenfchaft, deren Theile gewöhnlich abgefon- 
dert, ohne Beachtung ihres Zuſammengehoͤrens behandelt 
werden; 

die Staatöverbindung im Ganzen. In diefer muß fich die 
namliche Abhängigkeit von fachlichen Gütern zeigen, wie bei 
den Einzelnen, dad Wohl des Staates ift ebenfalls von dem . 

Beige eines die Befriedigung der Beduͤrfniſſe fichernden 

Vermögens bedingt, und die den Sachgütern gewidmete 
Thätigkeit muß daher eine von den verfchiedenen Seiten des 

Staatslebens ausmachen. Die Wiffenfchaft von den wirth⸗ 
Schaftlichen Angelegenheiten des Staats, oder von der Ver⸗ 
forgung deſſelben vermittelft fachlicher Güter ift die poli= 
tifhe Defongmie, Öffentlihe Wirthfchaftslehre, 

Staatswirthfhaftslehre im weiteren Wortverflande, 

franzoͤſiſch Eeonomie politique, engliſch political eco- 
nomy (a). 

Kürzlich ift von Whately der Name Katallaktik (von vural- 
Aayn, Tauſch) vorgefchlagen worden. Beffer noch ala diefer wäre der 
bei Ariftoteles vorkommende Ausdrud Chrematiftit, übrigens 
fpricht Schon biefer Philofoph von einer oiovonda döswrınn (Private " 
wirtbichaft), moAırınn, varganıny u, Baosdıny (Stadt⸗, Provincial: 
und Reichswirthſchaft). 

$. 4. 

Um die Aufgaben, welche die politifche Dekonomie zu loͤſen 
deutlich zu erkennen, muß man auf die Sufammenfegung 

des Stantes zuruͤckgehen. Diefer befteht nämlich 

Fa aus einer Anzahl beiſammenlebender Menſchen, welche, ſo⸗ 

— 



fern fie als Genoſſen der Staatöverbindung angefehen wer⸗ 
den und als folche gewiſſe Rechte genießen, Stantsbür- 

ger heißen; ihre Gefammtheit ift das Volk, die Nation 

im flaatswiffenfchaftlichen Sinne des Wortes (=), ober die 
bürgerliche Geſellſchaft; 

2) aus einer höheren Gewalt, welche zur Erreichung derjenigen 
Zwecke, die in der Beflimmung des Staates liegen, Gefeße 
giebt und aufrecht erhält. Das mit ihr bekleidete Subject ift 

das Staatsoberhaupt. Diehöhere Gewalt in abstracto, 

ohne Rüdficht auf die Befchaffenheit des Oberhaupts, blos 
in Bezug auf ihre Beflimmung gedacht, wird Regie 
rung (5) genannt, mit welchem Ausdrude man zugleicd, 
die Thätigfeit bes Oberhauptes und feiner oberfien Beam- 
ten zur Zeitung der Öffentlichen Angelegenheiten bezeichnet. 

(a) Wo noch kein Staat beftünde, da gäbe es alfo auch Fein Volk in dies 
fem Sinne, wohl aber im hiftorifch = genealogifchen, in Beziehung auf 
Abftammung und Abfonderung. Bol Dahlmann, Politik, I, 2. 

(d) Reuerlidy öfter Staatsregierung, zur Unterfcheidung von den 
Regierungscollegien einzelner Landestheile. 

$. 5. 

Da ſowohl die Regierung im Staate als das Volk Bedürf- 
nifle fachlicher Güter empfindet und wirthfchaftlihe Zwecke ver- 

folgt, fo muß fich die politifche Defonomie auch mit den Wirth 

fchaftsangelegenheiten beider befchäftigen, die aber wefentlich von 

einander unterfchieden find. Während die Regierung zur Bes 
förderung ber. Staatszwecke Sachgliter durch eine eigene von ihr 
geführte Wirthfchaft erlangen und verwenden muß, werben da⸗ 
gegen die Bebürfniffe des Volkes zunaͤchſt durch die wirt)» 
fchaftliche Sorgfalt aller Mitglieder deffelben für ihren eigenen 

Vortheil, alfo durch die fämmtlichen von einander unabhängigen 

Wirtbfchaften der einzelnen Familien und ber größeren Vereine 

befriedigt. Der Inbegriff diefer wirthfchaftlichen Thaͤtigkeiten aller 

einem Staate angehörenden Perfonen wird Volfswirthfchaft 

genannt (a). Diefe ift Feine einfache Wirthfchaft, die von einem 

“einzelnen Willen gelenkt würde, fondern eine Vielheit felbftän- 
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biger Wirthſchaften, bie abet als ein höhered Ganzes zufammen- 

gefaßt werden koͤnnen. 
(a) Diefer Ausdruck kömmt zuerft vor bei Hufeland, Reue Brundleg. 

der Staatsw. 1,14. — Der von Riedel Nationalöfon.1,$.7 — 10.) 
aufgeftellte Begriff der Volkswirthfchaft weicht darin ab, daß er 
1) nur diejenigen wirthſchaftlichen Yrivatthätigkeiten aufnimmt, 
welche zugleich der Gefammtheit nüglich find, und 2) Dagegen auch 
die mitwirkenden Regierungsthätigleiten mitbegreift. 

$. 6. . 

Jeder Wirthſchaft muß ein zu verwaltended Vermögen ent- 
ſprechen. Wie niin der Gegenftand der Privatwirthfchaft das Ver- 
mögen einzelner Perfonen, fo ift der Gegenftand der Volkswirth⸗ 
haft das Volks- oder Nationalvermögen, d. h. ber 
Inbegriff aller im Vermögen der Staatsbürger befindlichen ſach⸗ 
lichen Güter (a). Privat- und Volksvermoͤgen find daher nicht 

“ einander entgegengefeßt, fondern das zweite ift die Gefammtheit 
des erſten innerhalb eines Staates. Dem Volksvermoͤgen fliehen 
diejenigen Güter gegenüber, welche dem Staate im Ganzen anges 
hören, das Staatsvermögen. 
(a) Das Volksvermögen ift nicht fo zu denken, als beftünde es blos aus 

ſolchen Gütern, an deren Eigenthum und Gebraudy alle Staatsbür- 
ger Theil haben, wie etwa die res publicse der Römer. 

$.7. 

Wo die Volkswirthſchaft einige Ausbildung erlangt hat, da 
fteben in ihr die Privatwirthſchaften, aus denen fie zuſammen⸗ 

gelegt ift, nicht vereinzelt nebeneinander, ſondern verbinden ſich 

zu einem ganzen Syſtem von Thätigkeiten, welches man mit 
einem Organismus versleichen Fünnte (a). Diefer Zuſammen⸗ 
hang der Volkswirthſchaft ift-auf folgende Weiſe zu erklaͤren: 
1) Der Antrieb, nad) dem die Menfchen in wirthſchaftlichen 

Angelegenheiten zu handeln pflegen, ift da8 Verlangen, ben 
größten Bortheil durch Sachguͤter mit der geringiten Be⸗ 
ſchwerde und dem geringften Aufwande von Vermögens 
theilen zu erlangen (8). 

2) Die Erfahrung lehrt bald, daß dieſes Beflreben größeren 
Erfolg erlangt, wenn die Menfchen ſich in bie wirthſchaft⸗ 



(a) 

(b) 

7 — 

lichen Verrichtungen theilen und die dadurch zu Stande ge» 
brachten Früchte untereinander austauſchen. Jeder leiſtet 

folglich den Andern einen auf den Genuß fachlicher Güter 
fich beziehenden Vortheil, und empfängt von ihnen ähnliche 
Gegenleiftungen, 

Rau, Anfichten der Volksw. S. 22. Bei diefer Betrachtung wird das 
Dafein und die Nothwendigkeit des Privateigenthums vorausgefekt. 

Diefer Sag ift der Ausdrud einer allgemein wahrgenommenen That: 
ſache, und der genannte Trieb liegt in der Stellung des menſchlichen 

Geſchlechts zur Sinnenwelt begründet. „Die Begierde nach Vermoͤ⸗ 

3) 

4) 

5) 

6) 

genderwerb (ricchezza) iftin uns eben fo natürlich als die Liebe zum 
Leben felbft. Denn die Natur hat die unvernünftigen Thiere mit als 
lem dem verforgt, was zu ihrem Leben erforbertich ift, aber bem Men: 
Shen, den fie arm, nadt und vielen Bedürfniffen unterworfen fchuf, 
pflanzte fie jene Begierde nad) Sachgütern ein und verlieh ihm Scharf: 
finn und Kunftgefchid, diefelben zu erlangen.” Paolo Paruta, Della 
perfett. della vita politica, S. 259. 

$. 8. 

Durch diefe Einrichtung geräth Ieder in eine Abhängigkeit 
von Anderen, die ihn an das gefellige Leben feſſelt und ihm 
die Erreichung feiner durch fachliche Güter erreichbaren 

Zwecke un Vieles erleichtert. Diefed Band, welches bie 

menfchliche Geſellſchaft zufammen zu halten beiträgt, ift dar- 
um fo feft, weil es von den Antrieben der Eigenliebe aus⸗ 

geht, die fich unfehlbar auf die Dauer geltend machen. 

Da man für Arbeiten, welche Anderen Feine Vortheile ges 

währen, auch von ihnen Feine Vergütung erhält, und’ Jeder 
darauf bedacht fein muß, fich mit dem zu befchäftigen, wel: 
ches die seichlichfte und ficherfte Belohnung findet, ſo ge 

fchieht es won felbft, daß die Einzelnen, wenn fie auch nur 

ihren eigenen Vortheil im Auge haben, doch auf eine ge 
meinnüßige Weiſe zufammenwirfen und daß hiedurch den 

Beduͤrfniſſen des Volkes größtentheild abgeholfen wird. 
Menn eine Verrihtung von Mehreren nebeneinander ges 
uͤbt wird, fo bringt das Etreben nach. Gewinn einen Wett- 
eifer unter ihnen hervor, der für die Gefammtheit höchft 
nuͤtzlich wird (a). 

Der dem Einzelnen zufallende wirthſchaftliche Vortheil ſteigt 
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und faͤllt meiſtens zugleich mit der Groͤße ſeiner Leiſtung 

fuͤr die Geſellſchaft. 
7) Eine Verbindung der Menſchen durch gegenſeitige Leiſtun⸗ 

gen heißt Verkehr. Die Volkswirthſchaft wird durch den 

Verkehr mit ſachlichen Guͤtern, z. B. den Tauſch, das Lei⸗ 
hen ıc. zuſammengehalten (5). j 

(a) Dieß ift der Schon von dem alten griechifchen Dichter Heſiodos ge- 
fchilderte wohlthätige Streit (Wettftreit) unter den Menfchen, 
dyadın Zgıs. ©, deffen Werke und Tage, V. 10 ff. 

(db) Val. os, Handb, I, 296 ”). 

g. 9. 

Die Wiſſenſchaft, welche die Natur der Volkswirthſchaft ent⸗ 

wickelt, oder welche zeigt, wie ein Volk durch die wirthſchaftlichen 
Beſtrebungen ſeiner Mitglieder fortwaͤhrend mit Sachguͤtern ver⸗ 
ſorgt wird, iſt die Volkswirthſchaftslehre oder National— 
oͤkonomie (a) und bildet den erſten, the oretiſchen Haupt— 
theil der politiſchen Oekonomie. Sie ſoll lehren: 

1) wie in einem ganzen Volke die erforderlichen Vermoͤgens⸗ 
theile zu Stande gebracht und herbeigeſchafft 

werden, | 

2) wie diefelben von ben Erzeugern inandbere Haͤnde uͤber— 
gehen und fich unter die verfchiedenen Stände und Mit- 
glieder der Gefellfchaft vertbeilen, 

3) wie fie für menfchliche Zwecke angewendet und dabei 

früher oder fpäter aufgebraucht (verzehrt) werden. 
Diefe Wirkungen bilden ſich durch die Verfolgung ber wirth. 

ſchaftlichen Zwecke der Einzelnen ($.7. Nr. 1.), alfo auch ohne Be» 
förderungsmaaßregeln von Seite der Stantögewalt und fie ent« 

fanden, wenn auch in unvollkommnem Maaße, lange vor aller 
Einmifchung ber Regierung. Die Volkswirthſchaftslehre hat da⸗ 
her die Wirtbfchaftsverhälfniffe der Wölfer ganz abgefehen von 
den darauf Bezug habenden Gefegen und Einrichtungen des 
Staates, nach ihrem inneren Wefen barzuftellen (5). 
(a) Andere Ramen: Theorie des Volksvermoͤgens, Theorie des Nationale - 

reichthums, Metaphyſik der Betriebfamkeit, Süterlehre, Volksguͤter⸗ 



(6) 

lehre (Schmitthenner) ꝛc. Vgl. Steinlein, Volkswirthsſchafts⸗ 
lehre, I, XV. 

Ungefähr wie in der Mebicin die Anatomie und Phufiologie ohne 
Einmengung von Regeln ber Therapie und Chirurgie bleiben muß. 
Indeß darf jene Forderung nicht fo ausgelegt werben, als follte man 
in der Volkswirthsſchaftslehre vergeſſen, daß man es mit den Vers 
mögensangelegenheiten ber in einer Staatöverbindung lebenden Pers 
fonen zu thun bat, und ald komme es jener Wiflenfchaft nicht zu, dars 
über zu urtheilen, ob gewiſſe volkswirthſchaftliche Erfcheinungen 
in Beziehung auf die Staatszwecke günftig oder ungünftig feien. 

$. 10, 

Unterfucht man die Befchaffenheit der volfswirthfchaftlichen 
Zehrfäße, fo findet man diefelben von doppelter Art: 
1) 

2) 

(a) 3 

Einfache Geſetze, welche blos ausfprechen, daß eine 
gewiſſe Urfache eine beftimmte Wirkung hervorbringen muͤſſe 
oder hervorzubringen firebe (a), Jedes Ereigniß in der 
Volkswirthſchaft berubt zwar auf felchen Gefeßen, aber fel- 

ten wird die Wirkung einer einzelnen Urfache rein und volls 
ftandig wahrgenommen, weil meiftend mehrere Urfachen, es 
fei nun ſich widerſtrebend oder unterflügend, zufammen- 

treffen ; entweder wird die fehwächere von der ſtaͤrkeren uͤber⸗ 
wältigt, fo daß jene nur ein erfolglofes Beftreben wahr: 
nehmen läßt, oder es entfteht'eine Wirkung zufammengefeßter 
Art, in der man ben Einfluß mehrerer fich, beſchraͤnkender 

Kräfte erfennt (2). Diefe einfachen Geſetze koͤnnen, wie bie 

der. Näturwiffenfchaft, durch einen Ausdrud in mathemati- 

fcher Form verdeutlicht werden (ec). | 

Regeln, in denen ausgedruͤckt wird, welcher Erfolg in einer 
gewiffen Geftaltung der Umftände wahrfcheinlich zu erwar- 
ten fei, oder welches von den volkswirthſchaftlichen Geſetzen 

ih in einem folchen Falle als das vorherrfchende zeigen 

werde (d). Diefe Regeln laſſen Ausnahmen zu (e), und es 

giebt Faͤlle, wo fich Faum im Voraus beurtheilen laͤßt, welche 

Erfcheinung eintreten wird, weil ed auf Antriebe und Nei- 
gungen der Menfchen ankommt, deren Stärfe aͤußerlich 

nicht erfennbar ift, 
. B. daß die weite Verfendung einer Waare, befonders zu Lande, 

Die Koften erhöht, — daß die Capitale fich der einträglichften Anle⸗ 
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gung zumenden, — daß eine reiche Ernte den Preis der geernteten 
Frucht erniedrigt. 

(5) Daher muß man bei jedem folchen Geſetze die Vorausſetzung im Sinne 
haben: wenn feine andere Urfache eine Störung macht. Gegründete 
Erinnerungen gegen das zu weit getriebene Beftreben, bie volkswirth⸗ 
fchaftlichen Lehren zu vereinfachen, woraus nothwendig Einfeitigkeit, 
Entfernung von den Ergebnifjen reifer Erfahrung und die Gefahr, 
zu unpraltifchen Regeln verleitet zu werben, entiptingen, bei Mal- 
thus, Principles of polit. econ., introduct. ©. 1. 6, 

(c) Der Gebrauch algebraifcher Formeln ift von Canard angefangen, 
von Lang, Krönde, Sr. Buquoy u. X. nachgeahmt, von Say 
u. A. getabelt worden. Manche Lehrfäse, die ſich nur auf zaͤhlbare 
Größen beziehen, können vermittelft einfacher Formeln anfchaulicher 
und lürger auögebrüdt werben, als in der Schriftiprache, während für 
diefen Behuf fehr zufammengefeste Formeln minder nüdlich find, 
weil e8 bei ihnen fchwer wird, die Bedeutung allee Buchftaben im 
Gchächtniffe zu behalten. Indeß geben manche Gegenftänbde der poli⸗ 
tifchen Oekonomie auch zu mathematifchen Unterfuchyungen Anlaß, die 

ſich ohne arithmetifche Zeichen nicht wohl mittheilen Laffen, f. z. B. 
% Cournot,f. $ 45 (4). — Auch Scialoja ( Principj S. 357) 
erwartet noch großen Nugen aus einer mathematifchen Behandlung 
volkswirthfchaftlicher Gegenftände. 

(8) 3. B. indem zweiten und dritten der oben (m) angegebenen Geſetze: 
die Ergreifung des einträglichften Gewerbes kann durch äußere Um⸗ 
ftände, — das Sinten der Fruchtpreife von Speculationskäufen, 
Kriegsgefahr ꝛc. verhindert werden. 

(e) Bon ſolchen Regeln gilt, was Mac⸗Culloch von allen Sägen der 
politifchen Defonomie fagt, daß fie nämlich nur in der Mehrzahl der 
Kane zutreffen und fi Hierdurch von den phyſikaliſchen Lehrfägen 
unterfcheiden, Grundfäge der polit, Dekon. ©. 1%. 

g. 11. 
Es entſteht hiebei die Frage, wie folche volfswirtbfchaftliche 

Geſetze und Regeln überhaupt möglich feien, während doch von 
den verfchiebenen VBorftellungen, Neigungen und Abfichten der 

Menſchen, den verfhiedenen Befchaffenheiten der Länder fowie 
ben wechfelnden Naturereigniffen die größte Manchfaltigkeit in 
den volköwirthichaftlihen Erſcheinungen von Land zu Land und 
von einem Zeitraum zum andern bewirkt wird, Bei näherer Be- 
trachtung laßt fich indeß das Walten allgemeiner Urfadjen er- 
fennen, welche in der Handlungsweiſe ber Menfchen eine gewiſſe 
Gleichfoͤrmigkeit hervorbringen. Sie beruhen: 
1) auf den Gefeßen der Koͤrperwelt, nach denen die verfchie- 

denen Arten fachlicher Güter entfliehen, fich verändern und 
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zerftört werben. Die auf folche Zwecke gerichteten menfch- 
lichen Thaͤtigkeiten müffen fich auf diefe Naturgefege ſtuͤtzen 
und daher fo lange in Hleicher Weife ausgelibt werden, als 

nicht Fortfehritte in der Naturfenntniß oder in ber Anwen- 
bung berfelben gemacht werben (a); 

2) auf dem unwandelbaren Verbältniffe des Menfchen zu den 
fachlichen Gütern, ald den unentbehrlihen Hülfsmitteln zur 
Erreichung feiner meiften Zwecke. Daher ift die Erlangung, 
Erhaltung und Benubung fachlicher Güter Gegenſtand eines 
gleichmäßigen allgemeinen Beftrebend ($. 7. Nr. 1.) und 
erfolgt nach gleichen wirthfchaftlichen Grunbfäßen (5), ob⸗ 
ſchon im Einzelnen die Bedürfniffe und ihre Befriebigungs- 
mittel ſich verfchiebentlich geftalten und auch ber Einfluß 

höherer, überfinnlicher Beweggründe ſich in ungleichem 
Maaße äußert (c). 

(a) 3. B. das Aufwachſen nusbarer Pflanzen mit Hülfe bes Rahrungs⸗ 
ftoffes im Boden und in der Atmofphäre, die Entftehung von Milch, 
geh und Fett aus der Rahrung der Hausthiere, ber Bebarf an 

rennftoffen zum Schmelzen des Glaſes und Eiſens ꝛc. 

(5) 3. 8. der Lohnarbeiter begehrt feinen Unterhalt vom Lohnheren, der 
Gewerbömann fcheut fich, eine Unternehmung mit Verluft zu betreis 

- ben, der Verkäufer fucht den höchſten Erlös ꝛc. 

(c) Es erhellt hieraus, daß die Gefege der Volkswirthſchaft mit der Wil- 
lensfreiheit der Menfchen wohl vereinbar find und darum, weil man 
fie natürliche nennt, keineswegs blos auf die Nothwendigkeit der wils 
lenlofen Natur bezogen werben bürfen. 

$. 12. 

Die volkswirthſchaftlichen Lehrfäge müffen immer aus ber 
Srfahrumg abgeleitet werden. Dieß kann auf einen doppelten 
Wege geſchehen: 
1) indem man von den ſich gleich bleibenden Neigungen und 

Abſichten der Menſchen im Allgemeinen (K. 11.) ausgeht 
und unterſucht, welche Handlungsweiſe unter gewiſſen Um⸗ 

ſtaͤnden, und welche Folgen hieraus zu erwarten ſind; 
2) indem man ſich an beſondere hiſtoriſche und ſtatiſtiſche That⸗ 

ſachen hält und auf ihre Urſachen ſchließt (a). Viele Saͤtze 
ſind auf dieſem Wege zuerſt aufgefunden worden. Man muß 
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indeß bei der Benutzung beflelben fehr vorfichtig zu Werke 
geben, um nicht voreilig auf falfche Folgerungen zu gera- 

then (5). Weil namlich in jedem gegebenen Falle eine eigen» 
thümliche Verfnüpfung manchfaltiger Umftände obwaltet, 
fo fann man mit Sicherheit aus einer einzelnen Thatſache 
noch Feine allgemeine Regel bilden, fondern nur aus meh- 

reren mit einander übereinftimmenden Erfahrungen glei« 

cher Art, wenn zugleich die Richtig Feit der Thatumſtaͤnde 
außer Zweifel gefeßt ift, und diefelben fo vollſtaͤn dig bes 
kannt find, daß man den Einfluß der verfchiedenen gleich- 

zeitig einwirfenden Urfachen zu unterfcheiden vermag. Was 
auf Diefe Weife bei forgfältiger Unterfuchung ald Regel er- 
fcheint, muß dann erfi mit jenen allgemeinen Erfahrungs: 

fägen (1) verglichen und nach ihnen geprüft werben. 
(a) Die Verfahren ift in der Logik unter bem Namen Inbuctior bes 

. (b) Di meuitiſche Oekonomie bietet viele Beiſpiele ſolcher einſeitiger Fol⸗ 
gerungen, indem man ſich, um gewiſſe Erſcheinungen zu erklaͤren, 
nur an eine oder die andere Urſache hielt und andere gleich einfluß⸗ 
reiche überſah. Dieß zeigen u. a. die vielen Verſuche, die Wohlfeilheit 
bed Getreides im Decenntum von 1820 — 1830, oder die Blüthe des 
britifchen Gewerbfleißes zu erklären. 

g. 13, 

Unter den Sweden, welche in der VBernunftbeflimmung des 

Staates enthalten find, und von der Regierung verfolgt werden 

müffen, befinden ſich auch folche, die aus dem Verhaͤltniß der 
Menfchen zu den Sachgütern entipringen, d. b. wirthſchaft⸗ 
liche, Der Inbegriff der Regeln für das Verfahren der Regie 
rung in Abficht auf wirthfchaftliche Angelegenheiten ift die wirt» 

fchaftlihe oder dfonomifche Politik (a) und Eann ald 
der zweite, praftifche Haupttheil der politifchen Oekonomie 

betrachtet werden. Das Verhältniß diefed Theiles zu bem erften, 

der Volkswirthſchaftslehre, ergiebt fich daraus, daß die Volfs- 
wirthfchaft von der Regierung als etwas vor ihrer Einwirkung 

Beftchendes vorausgefeßt werben muß. Diefelbe beruht auf ben 

ſelbſtſtaͤndigen Beftrebungen der Bürger ($. 7.), die, wenn fie 
von der Regierung gelähmt würden, durch nichts Anderes erfegt 
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werben Eönnten. Daher haben die in der Volkswirthſchaft wir⸗ 
Fenden Kräfte auf die forgfältigfte Schonung von Seite der Re 
gierung Anſpruch, und weil hiezu die Kenntniß der Volköwirth- 
Ichaftölehre nothwendig ift, fo müffen die Regeln für die wirtp- 
ſchaftlichen Beſtrebungen der Regierung auf jene Wiffenfchaft 
gegründet werden. 
(a) von Rotted begreift unter dem lesteren Namen auch die Volkswirth⸗ 

ſchaftslehre. 

$. 13 a. 

Die wirthſchaftliche Politik ift übrigens der Volkswirihſchafts⸗ 
lehre in vielen Hinſichten ganz unähnlich; während diefe Die 

manchfaltigen Geftaltungen der wirthfchaftlichen Verhältniffe auf 
unwandelbare Gefege zuruͤckzufuͤhren ſucht und das Befondere 
hauptfächlich wegen des in ihm fich Fundgebenden Allgemeinen 
beachtet, hat jene die Beflimmung, für jede Befonderheit von 
Umftänden das zweckmaͤßigſte Verfahren zur Erreichung gewiſſer 

Zwecke anzugeben. Ihr Ziel ift nicht die Wahrheit, fondern der 
nuͤtzliche Erfolg. Sie hat, weil verfchiedene Fälle häufig verfchies 

dene Behandlung erfordern, ein unuͤberſehbar weites Gebiet und 
erhält durd neue Beduͤrfniſſe und Verfuche einen unaufhörlicyen 
und reichlihen Zuwachs (a). Doch dürfte man auch die Volfe- 
wirthichaftslehre nicht als eine gefchloffene und vollendete Wiffen- 
ſchaft anfehen, weil fie berufen ift, die wirtbfchaftlichen Erfchei- 

nungen jedes Beitalterö zu begreifen und zu erflären, weshalb 
ihr im Hortgange der gefelligen Entwidlung ftetö neue Aufgaben 
zur Loͤſung vorgelegt werden, aus denen fie manche Erweiterung 
und Berichtigung ihrer Lehrfäße gewinnt. 
(a) Mehrere ausländifche Schriftfteller geben von der politifchen Deko: 

nomie eine fo enge Erklärung, daß nur die Volkswirthſchaftslehre in 
diefelbe paßt, und fie wollen auch wirklich die Lehren der wirthfchaft: 
lichen Politik in andere Wifjfenfchaften verweifen. Say (Handb. VI, 
290.) tadelt, daß man, namentlich in Deutſchland, die politifche De: 
konomie in das Gebiet der Politik habe übergreifen laffen und erflärt 
die Staatsverwaltungslehre (science de l’administration) mehr 
für eine Kunft, als für eine Wiſſenſchaft. Wie Mac-⸗Culloch, fo 
ſieht auh Senior in der pol. Def, nur die Wiffenfhaft von dem 
Weſen, der Hervorbringung und Bertheilung des Vermögens, und 
derfelbe fcheidet wirklich alle praftifchen Lehren, als in das Gebiet 
ber Gefesgebungswiffenfchaft gehörig, von jener Wiffenfchaft aus, 

> 
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was Andere, ihrer Erklärung von derſelben zumiber, nicht ftreng bes 
obachtet haben. Es muß jedoch geftattet fein, ſolche Regierungsmaaß⸗ 
vegein, bei denen wirthſchaftliche Zwecke vorwalten, in ber Betrach⸗ 
Luna zufammenzufaffen und ber Volkswirthſchaftslehre ald ange: 
wandten Theil zur Seite zu ftellen. — Eine geachtete englifche Schrift: 
fellerin, Frau Märcet, nimmt zwar obige engere Erflärung eben» 
falls an, räumt aber doch ein, daß bie p. De, einen theoretifchen und 
einen praktifchen Theil habe, eine Wiffenfchaft und eine Kunſt. Con- 
versations, ©, 15. 17. der 7. Ausg, 

$. 14. [20] 

Die Sorge der Regierung für die wirthfchaftlihen Zwecke 
im Staate kann ſich ſowohl auf die VBermögensangelegenheiten 
des Volkes, als auf ihr eigenes Beduͤrfniß von Sachguͤtern 
beziehen. 

In der erſten Hinſicht iſt es fuͤr die Wohlfahrt eines Staates 

keinesweges gleichguͤltig, ob das Volk ſich in einem guͤnſtigen 
oder unguͤnſtigen Vermoͤgenszuſtande befindet, vielmehr laͤßt ſich 
leicht nachweiſen, daß ein gedeihlicher Erfolg ber Volkswirth⸗ 
ſchaft für das Staatsleben große Vortheile bringe und Daher von 
der Negierung eifrig erfirebt werden muͤſſe. Hiezu dienen nach⸗ 
ftehende Betrachtungen: 

1) 

2) 

Das Verlangen der Menfchen nach Unterhaltsmitteln und 

Gütergenuß ift einer der mächtigften Antriebe zum Handeln, 
ber leicht zur Berlegung ber Rechte verleitet, wenn fich Feine 
mit der geſetzlichen Ordnung verträglichen Mittel zur Be⸗ 
friedigung der Bebürfniffe darbieten. Die Maaßregeln her 
Staatögewalt im Gebiete der Nechtöpflege und Polizei ver⸗ 

mögen daher die innere Sicherheit nicht gehörig zu befefti- 
gen, wenn nicht allen Bürgern Gelegenheit gegeben ift, 
das Nöthige durch ihre Arbeit zu erlangen, Mit der Zu: 
nahme des allgemeinen Wohlſtandes mächft auch die Ach» 
tung des Eigentums und ber Rechte überhaupt. 
Ein reichlihes Vermögen bietet Hülfsmittel dar, um alle 
diejenigen Beftrebungen zu unterſtuͤtzen, Deren Früchte das 
Leben verfchönern und verebeln. Mit dem Wohlſtande der 

Bölfer pflegt die Ausbildung des Geiſtes, die Erweiterung 

und Verbreitung der Kenntniffe, die Läuterung des Sinne 
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für dad Schöne Hand in Hand zu gehen, und es befleht, 
wie die Gefchichte bezeugt, zwiſchen Reichthum und Bil- 

bung eine innige Wechfelwirkung. Künfte und Wiffenfchafs 
ten finden bei armen Voͤlkern zu wenig Empfänglichfeit 
und Pflege, und wie fie in reicheren Ländern gebeihen, fo 
zieht ihre Bläthe auch wieder Kortfchritte in den Gewerben 

nach fih (a). 
3) Fleiß und Sparfamfeit, die maͤchtigſſen Mittel, um zum 

Wohlſtande zu gelsugen, find auch der fittlichen Peredlung 
der Menſchen günftig und dieſe gewinnt, indem jene von 
ber Regierung befördert werden. 

(a) „Die Sefchhichte kennt auch nicht ein einziges Volk, welches unthätig, 
arm und cultivirt zu gleicher Zeit gewefen wärezfie kannte Bein edles 
Bolt, das nicht im Schooße der Wohlhabenheit lebte, den eigene In: 
duftrie ſchuf.“ Lueder, Ueber Rationalinduftrie, I, XXVIL. 

- 8185. [21] 
4) Man hat Öfterd befürchtet, die kuͤnſtliche Verftärkung des 

Erwerbseifers und Kunftfleißes möchte eine dem fittlichen 
Charakter verderblihe Gemwinnfucht berrfchendb machen. 
Solche Erfcheinungen bleiben freilich nicht ganz aus, allein 
ed ift dagegen zu bedenken, daß auch die Dürftigkeit nicht 
felten als ein Hinderniß edler Gefinnung wirft, daß bei der 
vielfeitigen Entwidlung der Geſellſchaft neue Gefahren für 

die Reinheit der Gefinnung nicht vermieden werben koͤnnen, 
daß aher fowohl die Volfsbildungsforge des Staates ald 
die Kirche dahin fireben müffen, die Bürger anderen und 
höheren Angelegenheiten zuzuwenden und von der Habfucht 
abzuziehen (a). 

5) Der Wohlſtand der Bürger ſetzt auch die Regierung in den 

Stand, mehr Einkünfte zu beziehen und vermittelt derſel⸗ 

ben für alle Öffentlichen Zwecke nachdruͤcklicher thätig zu 
fein. Ä 

(a) Die Alten waren mehr darauf bedacht, die Bedürfniffe gu vereinfa= 
Ken und den Hang nad) Gütergenuß zu belämpfen, während man 
in neuerer Zeit es vorgieht, biefen Hang als Sporn zum Arbeitsfleiße 
zu benugen und fo feing Befriedigung auf unfchäbliche Weiſe zu er: 
leichtern. Bgl,Peechio,Storia della econ. publ. ©.290.— Droz 
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- Econ. pol, S. 282. — Mit ben oben erwähnten Einwürfen hängt 
die oft vernommene Anklage gegen unfer Zeitalter zufammen, ale 
hege diefes eine unwürdige Vorliebe für die fog. materiellen Inter: 

eſſen, d. h. die wirthfchaftlichen Beftrebungen. Wahr ift es, daß diefe 

mit 

1) 

allgemeinere Theilnahme finden, als jemals, daß fie mit mehr Einficht 
verfolgt werben und reichlichere Früchte hervorbringen, als früher, 
allein diefe Früchte finden auch viele wohlthätige Anwendungen, fie 
haben es moͤglich gemacht, die Lage der unterften Schichten der Ges 
feufhaft zu verbefiern, die Bilbungsmittel zu vervielfältigen und 
überhaupt läßt fich keineswegs bemweifen, daß die Selbſtſucht auf Ko⸗ 
ften befjerer Gefühle zugenommen habe. — Jene Vorwürfe find von 
Fallati (Ueber bie fog. materielle Tendenz der Gegenwart, Züb. 
1842) undDunoyer (Journal des Economistes, N. 19, Zun. 1843) 
widerlegt worden, f. auch Bastiat ebb. X, 209 (1845) gegen La- 
martine. 

$. 16. [14] 

Die Aufgabe ber Regierung in Bezug auf die Berforgung 
fachlichen Gütern ift eine doppelte ($. 3.): 
Beförderung der wirthſchaftlichen Zwecke bes 

Volks. Es liegt weder in den Kräften noch in den Pflich⸗ 
ten der Regierung, den Vermoͤgenszuſtand jeded Stants- 

. bürgers unter ihre Aufficht und Leitung zu nehmen, aber 

2) 

(a) 
(6) 

die Bolföwirthfchaft im Ganzen und in ihren Zweigen (a) 
bedarf einer Einwirfung von Seite der Staatsgewalt, da» 
mit fie von ſolchen Hinderniffen befreit und durch folche 

Mittel befördert werde, in Anfehung deren die vereinzelten 

Bemühungen der Bürger Eeinen befriedigenden Erfolg 
haben (Bd), und damit fie ferner auf die wirthfchaftliche 
Wohlfahrt Aller im Staate hingelenft und mit den Zweden 

defielben in Uebereinftinnmung gebracht werde. 
Befriedigung der eigenen Bedürfniffeder Re— 
gierung, welche, um für dad Wohl der Geſammtheit nach⸗ 

drüclich zu wirken, fi in den Beſitz eines Vorraths von 
materiellen Mitteln fegen und folglich eine Wirthfchaft füh- _ 
ren muß ($. 5.). Diefe Negierungswirthfchaft (Fi— 

nanz weſen) ift deshalb auf das Genauefte mit ber Volfe- 

wirtbichaft verflochten, 
3. B. der Handel, die Forftwirthfchaft 2c. 
Es leidet feinen Zweifel, daß auch durch freie Vereinigungen ber Bür: 
ger manche Zwecke erreicht werden können, deren Verfolgung ſonſt 
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der Staatsgewalt obliegt. Der Gemeinfinn hat in Heinen und größe: 
ren Verbindungen viel Treffliches gefchaffen und die Regierungen 
mancher Mühe überhoben. Seine Wirkungen find darum, weil er in 
vielen Fällen mit dem richtig verftandenen Privatvortheile zuſam⸗ 
mentrifft, nur defto bauernder und ausgebreiteter; indeffen müffen 
ſolche Anftalten unter der Oberaufficdht der Staatögewalt ftehen. Es 
tann in allen Zweigen der Regierungsthätigkeit vorkommen, daß Pris 
vaten, bie fich auf einen höheren Standpunct ftellen, aus eigenem " 
Antriebe im Intereffe der Sefammtheit handeln. Vgl. Hermann, 
Staatswirthfch. Unterfuhungen, S, 15.— Kafthofer, Derkehrer 
im Walde, I, 7. $. 4. „von der Gemeinnügigkeit.” 

| $. 17. [15] 

Der praktifche Theil ber politifchen Oekonomie oder bie 

wirthbfchaftlihe Staatsklugheitslehre (wirthfchaftliche 
Politit) begreift demnach nothwendig zwei Abfchnitte in fich: 
1) die Volkswirthſchafts-Politik, d.i, Die Lehre von der 

Volfswirtbfhaftspflege oder Wohlftandsforge, 
Die hieher gehörigen Regierungsmaaßregeln waren fonft 
unter den Benennungen Wirthſchafts-, Gewerbs⸗, 

Bevoͤlkerungs⸗, Armen-Polizei ꝛc. in dem weiten 
Umfange der Polizei zerftreut; neuerlich hat man fie als ein 

feft verbundenes Ganzes, welches fi genau an das Syſtem 
der Volkswirthſchaftslehre anfchließt, zu betrachten gelernt. 

Die Volkswirthſchaftspolitik wird von vielen Schriftftellern 

noch fortwährend als Theil der Polizeiwiffenfchaft im weis 
teren Sinne angefehen, es ift aber von großer Wichtigkeit, 
daß die Zweige der Regierungsthätigfeit in der Wiſſenſchaft 
nach ihren Zwecken und Principien forgfältig von einander 

gefchieden werden, wenn man es auch in der Ausflihrung 

paſſend finden mag, mehrere derfelben miteinander zu ver⸗ 

binden (a). 
2) Die Lehre von der Regierungswirthfchaft oder die 

Finanzwiffenfhaft, die auch im engern Sinne bes 
Worts Stantswirthfchaftslehre genannt worden ift. 

— 

(a) In Deutſchland werden oft die Volkswirthſchaftslehre und bie Volke: - . 
wirthſchaftspolitik zufammengenommen durch dieBenennungen Na⸗ 

tionalwirthſchaftslehre, Nationalökonomie, bezeichnet. Letzterer Aus⸗ 
druck wurde ſchon 1774 von dem italieniſchen Schriftſteller Orte 6 
gebraucht (economia nazionale ), in Deutſchland führten ihn 1805 

Rau, polit, Dekon. Ste Audg, I 
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v. Jacob und Br. v. Soden ein, ben Frangofen und Engländern 
aber ift er unbefannt, auch ertennen beide keine weitere Eintheilung 
der politifhen Oekonomie in beftimmte Hauptfheile mit befonderen 
Benennungen an. Iener Gebrauch bed Wortes Nationaloͤkono⸗ 
mie in einem weiteren Sinne ift fchon nicht zu billigen, noch weit 
mehr aber ſchadet die wirkliche Verfchmelzung der beiden unter ihm 
begriffenen Theile, alfo das Durcheinandermengen theoretifcher und 
praktiſcher Lehren. Auch 1äßt es fich nicht rechtfertigen, wenn man . 
die Berbinbung diefer beiden Theile mit dem Namen Staats 
wirthfchaftslchre belegt, der dem Wortverftande nach biefe Be⸗ 
deutung nicht haben kann. Vgl. Rau, Ueber bie Kameralwiſſ. ©. 33, 
— Einige nennen bie Volkswirthfchaftspflege Staatswirthfchaft, 
z. B. Polis und Bülau, 

$ 18. [16] 

Der Güterverkehr der Menfchen erftredt fich über die Gran- 
zen bes einzelnen Staated hinaus und verbindet mehrere Länder, 

felbft mehrere Erbtheile miteinander. Deßhalb ift der Gedanke 
einer großen Weltwirthfchaft, die wenigſtens alle gebildeteren 

Voͤlker der Erde umfchlingt, nicht unftatthaft, Könnten in diefem 
großen Ganzen die einzelnen Glieder fich fo innig durchdringen 
und in folcher Wechſelwirkung fliehen, als es bei den Beftand- 
theilen der Volkswirthſchaft der Fall ift, fo würden ſich für 
iene Weltwirthfchaft eigenthuͤmliche allgemeine Geſetze aufftellen 

laffen, die man aus der Volkswirthſchaftslehre ableiten Eönnte, 
indem man von allem demjenigen abfähe, was fich auf die Bes 
fonderheit eines Landes und Volkes bezieht, und ed würde dann 

der Wirtbfchaftslehre noch ein neuer Theil zuwachſen. 

$. 19. [17] 

Jene Vorausſetzungen ($. 18.) treffen aber nicht wirklich 
ein. Nicht die Völker oder Staaten im Ganzen, nur die Einzel« 
nen in ibnen ftehen in Verkehr, und diefer kann zwifchen den 

Bürgern verfchiedener Staaten nicht die Lebendigfeit und Viel- 
feitigfeit erreichen, die er innerhalb eines Volkes zwifchen deſſen 
Gliedern bat, auch Feine folche Gleichfoͤrmigkeit des Vermoͤgens⸗ 
zuftandes herbeiführen, 
1) weil fchon dad Beifammenleben der Menfchen in einem 

Lande die wirthfchaftlichen Verbindungen fehr erleichtert, 

die Entfernung dagegen Diefelben erfchwert (a), 
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2) weil Die Gemeinschaft der Sprache, der Sitten, der Abflam- 
mung, ferner die genauere Bekanntfchaft unter den Glie- 
bern eined Volkes u. dergl. auf ähnliche Weife wirken, 

3) weil die Gleichförmigfeit der Münzen, Maaße, Geſetze, fer- 
ner die zahlreichen Straßen und manche andere Staatsein- 
richtungen dem inneren Verkehr befondere Sicherung und 

Erleichterung gewähren. 
(a) Einfluß der Frachtkoſten auf die Befchräntung des Verkehrs, 

$. 20. | [18] 
Manche Lehrfäge der Volkswirthfchaftslehre gelten ganz im 

Allgemeinen von dem Verkehre der Menfchen, ohne fich auf die 
Abgranzung der Stantögebiete zu beziehen; 3. B. die Beftimm- 
gründe des Preifes, das Wefen des Geldes, des Grebits; viele 
andere Lehren aber fegen ganz weſentlich die Ruͤckſicht auf ein 

befonderes (nur nicht gerade auf irgend ein beftimmtes) Land 
voraus, 3. B. die Unterfuchungen über die Menge des umlau- 
fenden Geldeg, über das Verhaͤltniß zwifchen Ein- und Ausfuhr, 
über das Öleichgewicht zwifchen Erzeugung und Verzehrung, die 
Stärke des Bevoͤlkerungszuwachſes 21. Die Page, Naturbe 
Schaffenheit, Bevölkerung des Landes, die herrfchenden Gewerbe, 
ber Handel mit anderen Völkern und vergl. geben der Volke: 
wirthſchaft in jedem Staate ihre Befonderbeit, welche auch von 

jeder Regierung aufgefaßt und berudfichtigt werden muß, weil 

ihre Maaßregeln nur auf die Wirthfchaft-des einzelnen Volkes 
gerichtet find (a). Die Volkswirthſchaftslehre hat die verfchie- 

Denen möglichen Seftaltungen diefer volkswirthſchaftlichen Ver⸗ 
baltniffe zu unterfuchen; betrachtet fie neben Dem inneren auch 
den auswärtigen Verkehr eines Volkes nach feinen Bedingungen 
und Wirfungen, fo bleibt in Anfehung jener großen, durch alle 
Erbdtheile fich ziehenden Wirthfchaft nichts mehr unerforfcht ; man 
Darf fie demnach nicht für ein höheres Ganzes anderer Art 
halten (B). 

(a) Unterfcheidung ber blos gefelligen und ber ftaatögefellfchaftlichen Oe⸗ 
tonomie, Schön, Neue Unterf. ©. 6 - 

Cd) Rau, Ueber bie Kameralwiſſenſch. ©. 29, Bol. (v. Cancrin) 
2* 
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Beltreichthum, Nationalreichthum u. Staatswirthſchaft. Münden, 
1821. 

Il. Aeußere Verhältnifie der politifchen Oekonomie. 

g. 21. | [19] 

Die Volkswirthſchaftspflege und bie Regierungswirthfchaft 

find Zweige ber Regierungsthätigfeit oder der Stantöverwaltung 
im weiteren Sinne und flehen neben den auf andere Staats - 

zwecke gerichteten Gebieten jener Thaͤtigkeit, welche entweder, wie 
die Juſtiz, Polizei und Bildungsforge, das Gemeinwohl im In- 
neren des Staates pflegen, oder, wie die Staatövertheidigung. 

(Militärwefen), und die auswärtigen Verhandlungen das Vers 
hältniß eines Staates gegen das Ausland ficher ſtellen follen, 

ihre Stelle ein. Welche Zwecke überhaupt die Staatsgewalt ver 

“folgen, wie weit fie für diefelben wirken und was fie den Ein« 

‚zelnen überlafjen folle, dieß kann nicht auf gefchidytlichem Wege, 
fondern nur durch philoſophiſche Betrachtung erkannt werben. 
Man muß auf die Vernunftbeflimmung des Menſchengeſchlechts 
und des Staats zuruͤckgehen und hieraus das Syflem der Staatd- 
zwede ableiten. Es ergiebt fich auf diefem Wege, daß der Staat 

die Sicherheit ber Gefammtheit und der Einzelnen gegen in« 
nere und äußere Störungen erhalten, die allfeitige Bildung 

befördern und auf die Verſorgung mit Sahgütern hin. 
wirken fol. Diefe Entwidlung fält in das Gebiet der Staat 
wiſſenſchaft oder Politik und zwar in ven philofophifchen oder 

idealen Theil bderfelben, welcher die höchften praftifchen Gefege 
für das ganze Staatöleben aufftelt und mit der Wiffenfchaft der 
fittliden Sefeßgebung für das Privatleben (Sitten- und Rechtö« 
lehre, Ethif) aus gleicher Quelle fließt. 

$. 22, 

Der praktifche Theil ber politifchen Delonomie entforingt 
demnach aus einer Verbindung ſtaatswiſſenſchaftlicher 
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Grundſaͤtze mit den Wahrheiten der Volkswirthſchafts— 
Lehre. Jene geben die Zwecke an die Hand, welche die Regie 
rung ſich vorfegen, und die Gränzen, innerhalb deren fie diefelben 
verfolgen foll, diefe leiten die Auswahl der beften hiezu dienlichen 

Mittel, Aus viefer doppelten Abflammung der wirtbfchaftlichen 

Politik folgt, daß fie nach zwei Seiten hin Verwandtſchaften haben 

muß, Sie ift nämlich zugleich ein Theil der Staatswiſſenſchaft, 
und insbefondere der Staatöflugheitdlehre (Politik im 

engeren Sinne), welche fi) damit befchäftigt, wie Die allgemei- 

nen Vernunftgebote in Bezug auf Verfaffung und Verwaltung 

eines Staates unter gegebenen Umftänden des Raums und der 
Zeit am beften verwirklicht werden koͤnnen. In der Verbindung 
mit den anderen Theilen der Staatöverwaltungslehre koͤnnen 

die Maaßregeln ber Bolkswirthfchaftspflege und Finanzverwal⸗ 

tung nicht füglich mit folcher Ausführlichkeit abgehandelt wers 

den, als in der politifchen Defonomie (a), dagegen treten bei 
der Behandlung aus dem Gejichtöpuncte der Staatswiſſenſchaft 

die allgemeinen politifhen Rüdfichten mehr hervor. Die Volks⸗ 
wirthfchaftslehre dagegen ift Fein Theil der wahren auf die Ber: 

vollfommnung der Staaten nad) den Geboten der Vernunft er- 
richteten Staatswiffenfchaft, — wohl aber eine ihrer wichtigften 

Hülfslehren (b). Ä 

(a) Ein ähnliches Verhältniß findet bei mehreren Staatöverwaltungs: 
gegenftänden Statt. Die Staatswiffenfchaft muß das Einzelne der 
Strategie, Taktik, fowie des Feftungsbaues und der Waffenlehre der 
Kriegskunft überlaffen, aber aus ihr die allgemeinen Säge über bie 
Herbeifhaffung der Vertheidigungsmittel, die verfchiedenen Arten 
ber bewaffneten Macht 2c. aufnehmen, Ebenfo muß das, was in der 
Polizeiwiſſenſchaft über die Gefundheitspflege vorkommt, in der Me⸗ 
dicin begründet und weiter auögeführt werden, und in derfelben Be⸗ 
‚ziehung fteht die Volksbildungslehre zur Pädagogik. 

(5) al. Poͤlitz, Die Staatöwiffenfchaften, II, 8. (2. Audg. 1827.) — 
Hagen, Bon der Staatslehre, ©. 352. In dem Kreife der Staates 
wiſſenſchaften im weitern Sinne, d. h. der auf das Staatsleben fich 
beziehenden Wiffenfchaften, kann die Volkswirthſchaftslehre mit Recht 
eingereiht werden. Einige Reuere, wie Eifelen, (Handb. d. Syſt. 
der Staatswiſſ. 1828.) u. Schmitthenner (Zwölf Bücher vom 

- , Staate, I, 32. 1839,) nehmen fie barum in das Gebiet ber Staate- 
wiſſenſchaft auf, weil diefe nach ihrer Anficht auch das Volksleben 
darzuftellen hat.. ' 
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$. 23. 

In der politifchen Oekonomie werben vielfältig die Lehren 
der bürgerlichen Wirthfchaftslehre, hauptfächlich der Ge— 
werböfunde-(Bergbau=, Land und Forſtwirthſchaftslehre, Tech» 

nologie und Handelslehre), benugt, denn 

1) viele Säge der Volkswirthfchaftölehre, 3. B. Üiber den An 
bau und Ertrag des Bodens, über Mafchienen, über Wech⸗ 
fel und Banken ıc. find aus jenen abftrahirt oder finden 

doch in denfelben ihre Erläuterung und Nachweifung. Der 
Stahdpunct der Betrachtung ift allerdings ein ganz ver 
fhiedener; die Gewerbskunde lehrt, wie Die Zweige des Ge- 

werbfleißes für den Wortheil eines Unternehmers am nüß« 

lichften betrieben werden Fünnen, während die Volkswirth⸗ 

ſchaftslehre fie ald Glieder eines höheren Ganzen (der Volks⸗ 

wirthfchaft) anfieht und die in ihnen wahrzunehmenden 

Erſcheinungen unter allgemeine Gefebe bringt (a). 
2) Der praßtifche Theil der politifchen Oekonomie ſtuͤtzt fich 

ebenfalls vielfaltig auf die Gewerbskunde, fomohl um zur 
Beförderung des Gemwerbewefens die beften Maaßregeln 
zu finden, als um von gewiffen Gewerben Einkünfte für 
die Regierung zu gewinnen, 

(a) Wenn auch jene Gewerbskenntniſſe nicht gerade zum Verftänbniß 
der Volkswirthſchaftslehre erforderlich find, fo tragen fie doch viel 
dazu bei, diefelbe zu veranfchaulichen und ihr manche neue Ausbeute 
zuzumenben. 

$. 24, 

Die Kenntniß ber wirklichen Staaten wird aus der Staa⸗ 
tengefhichte für den Lauf der Zeit, aus der Staatenfunde 

(Statiftif) für einen einzelnen Zeitpunct erlangt, Die neuere 
Gefhihte der Staaten indbefondere, für die Staatöver- 

waltung lehrreicher ald die ältere, bietet eine Fülle der ſchaͤtzbar⸗ 

ſten Erfahrungen dar über mandherlei von den Regierungen an« 
gewendete Mittel und deren günflige oder nachtheilige Folgen. 
Diefe Belehrung ift deßhalb um fo höher anzufchlagen, weil man 
überhaupt in der Stantöverwaltung felten. Berfuche anftellen 
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kann, ohne die Wohlfahrt des Staates erheblich zu gefährden, 
und fi) daher aus der Betrachtung früherer Fälle belehren muß, 
Uebrigens bringt die Geſchichte erſt dann dieſe Vortheile in vol⸗ 

lem Maaße, wenn ſie den Wirthſchaftsangelegenheiten der Voͤl⸗ 

ker und Regierungen die gebuͤhrende Aufmerkſamkeit widmet 
und wenn dieſe Gegenſtaͤnde von den Geſchichtsforſchern mit 
Sachkenntniß behandelt werden. Die Geſchichte des Gewerb⸗ 

fleißes greift am meiſten in die Volkswirthſchaftslehre ein (a). 
(a) G. v. Gülich, Geſchichtliche Darftelung des Handels, der Gewerbe 

und des Aderbaus ber bebeutendften bhanbeltreibenden Staaten uns 
ferer Zeit, Sena 1830 — 45, V Bde, (fleißig gearbeitet u. lehrreich.) 
Ein älteres fehr nützliches Werk iſt: Fiſcher, Gefchichte des teuffchen 
Handels, 1.u.11.8d. 2. Ausg. 1793, 1797, III. u. IV. B. 1791. 1792. 

$. 25. 

Die Statiftik enthält die fammtlichen Zhatfachen, welche 

‚ben Zuſtand der Staaten in einem gegebenen Zeitpuncte (ges 
wöhnlich in der Gegenwart) darftellen. Die Vermögensange- 
legenheiten nehmen unter den Gegenfländen der Statiſtik eine 
befonders wichtige Stelle ein, weil fie am leichteflen einen be— 

flimmten Ausdrud in Zahlen zulaffen, der in jener Wiffenfchaft 

. fehr wünfchenswerth ift. Die ftatiftifchen Angaben über Hervor- 
bringung, Bertheilung, Befiß und Verzehrung ber fachlichen 
Guͤter in jevem Volke und über das Finanzmwefen find für die 

politifche Oekonomie hoͤchſt nüglich, indem fie dienen, deren Leh⸗ 

ren zu beftätigen, zu ergänzen, oder zu berichtigen oder auf bes 

fondere Fälle anzuwenden, Viele Thatfachen der Statiftif for- 

dern zur Erforfchung der ihnen zu Grunde liegenden Urfachen 

auf und führen hiedurch zu neuen flaatswirthfchaftlichen Unter- 

fuchungen. Dieß gilt befonderd von der Zufammenftellung ſta⸗ 

tiſtiſcher Nachrichten über den namlichen Gegenfland aus meh⸗ 

reren Ländern (vergleichende Statiftik), wobei nur große 

Behutfamkeit nöthig if, um wirklich Gleichartiges neben ein- 

ander zu fegen, Wiederum gewährt auch die politifche Defo- 

nomie bei den ftatiftifchen Forſchungen große Hülfe, weil fie die 
Geſichtspuncte bemerklich macht, nach welchen die Thatſachen ge⸗ 

fammelt, geprüft und geordnet werden koͤnnen. Es ift Daher die 
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Berbindung ftatiftifcher und ſtaatswirthſchaftlicher Unterſuchungen 

für'beide Wiffenfchaften fehr fruchtbar (a). 
(a) Bel. Ancillon, Zur Vermittlung ber Ertreme in ben Meinungen, 

1,88. Schubert, Handb. d. allgem. Staatskunde von Europa, I, 
9, (1835). — Say, Hanbb, VI, 179 — 217, beftreitet den Sag, daß 
fi die Nationalölonomie mit auf die Statiftit flüge und glaubt, 
diefe nehme vielmehr jene zur Grundlage. Dagegen v. Malchus in 
Rau, Archiv d. polit. Oekon. I, 323. Das Verhältniß beider Wiffen- 
ſchaften ift eine Wechfelwirkung, und offenbar fchöpft die politifche 
Dekonomie aus der Statiftik viele KERN Erfahrungen ($.12.).— 
Nugen der Statiftik für die wirthfchaftliche Politik, vgl, Mone, Hi- 
storia statisticae, ©, 21 (Lovan 1828.) Ueber Wefen, Nusen und 
Methode der Statiftik Spricht mit ber Sicherheit des Meifters Que- 
telet, Lettres sur la theorie des probabilites, Brux. 1846, ©, 256 
— 365. — In diefem Gebiete ift noch Vieles zu thun übrig, was bes 
ſonders burch öftere Bearbeitung der Theorie der Statiftit beför- 
dert werden wird, Unter den Schriftftelleren, welche jene beiden 
Wiffenfchaften miteinander zu verknüpfen fuchten, find befonders zu 
nennen: L. Krug, Betrachtungen über den Nationalreihthum bes 
Preuß. Staats. Berlin, 1805. 11 Bde. — Ganilh, La theorie de 
V’economie politique fond&e sur les faits resultans des statistiques 
de la France et de l’Angleterre. Paris 1815. II. 2fe Audg. 1822. — 
Chaptal, De l’industrie frangaise, P. 1819. IE — v. Malchus, 
Statiftit und Staatentunde, 1826. — Bernoulli, Schweizerifches 
Archiv für Statiftit und Nationalöfonomie, 1827 — 31. V Bde. — 
Dupin, Forces productives et commerciales de la France, 1827. 
11.4°. — Mac -Culloch, Dictionary of Commerce, beutf von 
Richter: Handbuch für Kaufleute, Leipz. 1834. 35. II. und Sup: 
plementband, 1837, — Deffen Statistical account of the british em- 
pire. Lond. 1837. 18. — 3. ©, Hoffmann, Die Bevölkerung ' 
bes preuß, Staats. Berl. 1839, — Es giebt auch Bearbeitungen des 
voltswirthfchaftlichen. Theiles der Statiſtik z. B. v. Reden, Das 
K. Hannover, 1839, 11B. Deſſ. Das Kaiferreih Rußland, Berl. 
1843, Deſſ. Allgem. vergleichende Handels: unb Gewerbs- Geogra: 
pbie und Statiftit, 1844. — Schnitzler, De la creation de la 
richesse et des inter&ts materiels en France, P. 1842. II 3. Deff. 
Statistique generale de la Fr., P. 1846, 11 8, 

$. 26, 

Die politifche Defonomie zeigt. ſich in. folgenden Beziehungen 

fruchtbringend und in das wirkliche Leben eingreifend (a): 

1) Sie zeigt dem Staatsmann die Bahn, welche die Staaten 

zu Reichthum und Macht hinführt und auf welcher feine 

Regierung zuruͤckbleiben kann, ohne fich dem firengen Ta⸗ 

del der Nachwelt auszufegen. | 
2) Sie giebt dem Finanzbeamten Belehrung über feinen gan- 

zen Wirkungskreis. 
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3) Sie leiftet auch für andere Gebiete der Staatsverwaltung 
nüßlicye Dienfte, namentlich für Die Juſtizbeamten, weil die 
Natur der auf Sachgüter fich beziehenden Verbältniffe un« 
ter den Menfchen durch fie beleuchtet wird, weil manche 
Nechtögefege auf Beweggründen aus dem Gebiete der 

Volkswirthſchaftslehre beruhen ober doch nach denfelben 
beurtheilt werben müffen, und weil auch die Entfcheidung 
von Rechtöftreitigkeiten häufig die nähere SKenntniß wirth- 

fchaftlicher Angelegenheiten vorausfegt, — ferner für den Ad⸗ 
vocaten aus den nämlichen Urfachen und fodann darum, weil 
viele Privatangelegenheiten, in denen er Beiftand zu leiften 
bat, in das Adminiftrativfach einfchlagen (2). 

4) Sie läßt den Gewerbömann die Stelle, die fein Nahrungs⸗ 

zweig im ganzen Gewerbeweſen einnimmt oder einnehmen 
kann, erkennen, und deutet ihm an, welche Betriebsarten 
und Fortſchritte die gemeinnüßigften, ſicherſten und ein⸗ 

träglichften fein werden (c). 

5) Eie giebt jedem denfenden Staatsbürger ſchaͤtzbare Auf⸗ 
ſchluͤſſe ͤber viele Erſcheinungen des täglichen Lebens, die 

zwar zu allgemeiner Aufmerkſamkeit und Theilnahme an⸗ 

regen, aber ohne Huͤlfe der Wiſſenſchaft nicht gruͤndlich be⸗ 
urtheilt werden koͤnnen, und ſie zerſtreut hiedurch manche 

ſchaͤdliche Vorurtheile (d). 
6) Sie wirft ein helles Licht auf den Gliederbau, die Grund» 

. verhältniffe der bürgerlichen Gefellfchaft und das Spiel der 

Thätigfeiten in ihr. Zwar ift die wirthfchaftliche Seite 

derfelben nicht die einzige und die Staatswirthſchaftslehre 

darf deßhalb nicht ſchon als die vollſtaͤndige Theorie ber. 

Geſellſchaft angenommen werden (e), allein fie giebt wenig« 

ftend einen fehr beveistenden Beitrag zu berfelben und if 

daher jedem Forfcher unentbehrlich, der, etwa auf gefchicht- 

lihem Wege oder von einem anderen Standpunct aus, Die 

gefelfchaftlichen „entinife ergründen will. 

(a) Rau, in deſſen Archiv, 1, 
(6b) Say, Handb. I, 47. au, Archiv, II, 88. — Rossi in Wo- 

lowski, Revue de legislation, VI, 246, 1837, (Beleudhtung ver: 

- 
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fehiedener Beftimmungen des bürgerlichen Rechts aus volkswirth⸗ 
ſchaftlichem Gefichtspunet.) 

(c) Say, Dandb. I, 8, 48. — Verſuch, die Volkswirthſchaftslehre als 
eine Grundlage der Gewerböwiflenfchaften darzuftellen, in: Schulze, 
Ueber Wefen und Studium der Wirthfchafts> oder Gameralwiffen- 

(d) 3. B. über Getreidehandel, Poligeitaren 20. — Neuere Berfuche, die 
“ Lehren der Nationalökonomie in gemeinverftändlicher Form zu vers 
breiten durch zwei englifche Frauen, Marcet und Martineau, 

5 ‘ « « 

(e) Dieß ift von mehreren Neueren gefchehen, 3.3. Scialoja. Auch 
Bianchini will die politifche Dekfonomie zur Wiffenfchaft von ber 
bürgerlichen Wohlfahrt erweitert wiſſen, |. $. 28 (a). Richtig da= 
gegen de Augustinis, Istitutioni di econ. sociale, I, 62. 

$. 27. 

Die Ergebniffe der öffentlichen Wirthfchaftslehre find auch, 

wenn man die Angelegenheiten des Menfchengefchlechtes aus 
einem höheren fittlihen und weltbürgerlichen Gefichtspuncte 
überfchaut, beruhigend und erfreulich, $. 14, 15. Sie zeigen, 
daß der Wohlftand nur da feine bleibende Wohnftätte findet, mo 

Gerechtigkeit, gefeßliche Ordnung, bürgerliche Freiheit, Sicher- 
heit und Bildung Wurzeln gefchlagen haben, Sie geben, was 
insbefondere das Verhaͤltniß der Staaten zueinander betrifft, 

die Ueberzeugung, daß der Wohlftand eined Volkes nicht durch 

Eroberungen, Erpreffungen oder Schwächung der Betriebſam⸗ 
feit anderer Völker, fondern nur Durch den eigenen Kunflfleiß 

und den hierauf gegründeten, freien, beiden Theilen nüßlichen 

Zaufchverfehr dauernd gefördert werden Fünne, Man hat aufge: 

hört, in der Blüthe anderer Staaten ein Hinderniß der eigenen 

Mohlfahrt zu erbliden und findet Schon hierin einen Antrieb, den 

völferrechtlichen Beſtand und die freundliche Annäherung zwi⸗ 

fhen den Staaten zu unterfiügen (a). 
(a) Aehnliche Bemerkungen giebt auch Scialoja, Principj, ©. 364. 

und fchließt mit folgenden Worten: Diefe Wiffenfchaft wird von Tag 
zu Zage größeren Einfluß gewinnen. Sie wird allen Völkern der 
Erde beweifen, daß der Menſch feines Schickſals eigener Schmied ift, 
und daß nicht Zufall oder Glück, fondern Kunft und Wiffenfchaft vie 
Völker groß machen. j 
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II. Gefchichte der politifchen Oekonomie. 

g. 28. 

Die Geſchichte der Vorſtellungen, die jedes Volk und jedes 
Zeitalter von den Gegenſtaͤnden der Volkswirthſchaftslehre und 
der wirthſchaftlichen Politik hatte, ſtuͤtzt ſich zunaͤchſt auf die hier⸗ 
über verfaßten Schriften, ſchoͤpft aber auch aus der Kenntniß 
der Staatseinrichtungen, infoferne diefe als Erzeugniffe wirth- 
fchaftliher Meinungen gelten koͤnnen (a). Aus diefer Gefchichte 
ift deutlich zu erkennen, wie fehwer es ift, ſich von ber bürger- 
lichen Wirthfchaft zu einer richtigen Erfenntniß des Wirthfchafts- 
wefens ganzer Staaten zu erheben, und wie fowohl der Anftoß 

zum Nachdenken über das letztere ald die Richtung, welche man 
bei diefen Unterfuchungen einfchlug, meiftend von äußeren Um⸗ 

ftänden ausgingen. Ueber einzelne Abfchnitte der wirthfchaftlis 

hen Politik, insbefondere der Finanzwiffenfchaft, mußten fich 

ſchon früh beftimmte Anfichten bilden, weil die Regierungen nicht 

umhin fonnten, zu handeln; die geordnete Erfenntniß der Volks⸗ 

wirthfchaft in ihrem Zufanimenhange entftand dagegen Sehr fpät, 
nicht vor dem 18. Jahrhundert. Die Alten drangen in dad Wefen 
derfelben nicht tief ein und viele der wichtigften Gegenftände blieben 

ihnen ganz fremd ; Daher befchränfte fich Die Volkswirthſchaftspflege 
auf wenige einfache Maafregeln, deren Zweckmaͤßigkeit leicht zu 
beurtheilen war; auch das Finanzweſen beruhte nicht auf feiten 

Grundfägen, und zeigte oft nur das Beftreben, auf den Fürzeften 
Degen, ohne Beachtung der Folgen, Einkünfte für die Staats 
Fafle zu gewinnen (5). Unter die Urfachen diefer Unbefanntichaft 
mit den inneren Gefeßen des Nahrungsweſens gehört die zum 
Theile aus der SElaverei zu erflärende allgemeine Geringſchaͤtzung 
der ftoffveredelnden Gewerbe (Gewerke), und, was inöbefondere 
die Griechen betrifft, die alle Aufmerffamkeit auf fich ziehende 

Regſamkeit des öffentlichen Lebens, wobei die Parteifämpfe im 

Innern und das Ringen nad) Macht gegen Außen die meiften 
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Kräfte in Anſpruch nahmen und keine Vorliebe für wirthfchaft 

liche Angelegenheiten aufkommen ließen (c). 
‚ Ca) Die Gefchichte der politifchen Oekonomie ift erft in der neueften Beit 

ausführlich behandelt worden und es ift hierin noch viel zu leiften, 
Blanqui, Histoire de l’economie politique en Europe, P. 1837, 
II B. 3. Ausg. 1845. Deutfh von Buß, 1840. 138. — Ville- 
neuve de Bargemont, Histoire de l’econ.polit.P. 1841.118. — 
Lodov. Bianchini, Della scienza del ben vivere sociale edella 
economia degli stati.1. Palermo, 1845, Diefer erfte Band ift ganz von 
geſchichtlichem Inhalte. Er fchildert die Staatseinricdhtungen vom 
Anfang des Mittelalters an, die allgemeinen wiffenfchaftliden Rich⸗ 
tungen und die befonderen fchriftftellerfichen Arbeiten im ftaatswif: 
ſenſchaftlichen und ſtaatswirthſchaftlichen Fache. | 

(db) Indeſſen fehlt es in der Staatsverwaltung bes Alterthums, foweit 
fie uns befannt geworden ift, nicht an wohlberechneten, den Orts⸗ 
verhältniffen angemefjenen Einrichtungen, obgleich die vielen großen 
Anftalten, die den Gewerbfleiß der neueren Völker unterftügen, 
jenem Beitalter verborgen blieben, Hauptfchriften hierüber: Heeren, 
Ideen über die Politik, ben Verkehr und den Handel der vornehm- 
ften Völker der alten Welt. Dritte Ausg. Göttingen, 1815. 111 B. — 
L.Reynier (+ 1824), De l’&conomie publique et rurale des Perses 
et des Pheniciens. Geneve et Paris, 1819. (Der Verfaffer handelt 
unter diefem Zitel die Staatdeinrichtungen und das Gewerbewefen 
ab.) — De l'é con. publ. et rur des Arabes et des Juifs. Ebend. 
1820. — De P’&con. publ. et rur. des Egyptiens et Carthaginois. 
Ebend. 1823. — De l'éCcon. publ. et rur. des Grecs. Ebend. 1825. — 
Böckh, Die Staatöhaushaltung der Athener, Berlin, 1817. I. 

(ce) Simonde de Sismondi, Nouveaux principes d’econ. pol. 
I, 15. — Rau, Anfichten der Volkswirthſchaft, 1. Abh. — Los, 
Handb. d. Staatswirthich. I, 76.— Say, Handb. VI, 266, — Blan- 
qui, am angeführten Ort, — Baumſtark, Volkswirthſchaft⸗ 
liche Erläuterungen, 1838, I. Abh. 

‚$. 29, 

Die philofophifchen. Schriftfteler der Griechen, unter denen 
Xenophon (a) und Ariftoteles (B) am meiften hieher Ge- 

. höriges mittheilen, während Platons Ausfprüche im Zuſam⸗ 
menhange mit feinem ganzen philofophifchen Syfleme genommen 
werden müffen und deßhalb weniger für die Anfichten feiner Zeit 

bemweifen, — betrachteten den Gütererwerb eben ſowohl als alle 

Staatsangelegenheiten von der moralifhen Seite, Das Vermoͤ⸗ 

gen erfchien ihnen daher nur fehäßendwerth ald Mittel zu einem 

edlen und wohlthätigen Leben, dagegen erflärten fie das unbe- 
granzte, aud Genußfucht hervorgehende Streben nach Reichthum 

N 



28 

für unfittlich, indem das wahrhafte Beduͤrfniß äußerer Güter 

feine Granzen habe, Deßhalb, und weil man bei ben Gewerben 

zugleich den Einfluß beachtete, den fie auf: geiftige und koͤrper⸗ 
lihe Bildung des Menfchen zu haben fehienen (ec), wurde der 

Landbau für den einzigen Nahrungdzweig gehalten, welcher eines 
freien, feingefitteten Mannes würdig fei; an die Gewerbe und 
Lohnarbeiten Inüpfte ſich die Vorftellung von Unanftändigkeit 
und fehimpflicher Abhangigkeit von Anderen; auch der Handel, 
obſchon als nüglich anerfannt in Anfehung der Güter, die er 

berbeiführt, wurde doch den wucherlichen Erwerbskuͤnſten beige- 
felt und dad Wefen des Capitals nicht geahnt, während man 

über die Natur ded Geldes richtig dachte (d). So zeigt fich, daß 

bei einzelnen hellen Bliden in das wirthfchaftliche Gebiet daffelbe 

Doch nicht in feinem Zufammenhange aufgefaßt wurde, 

(a) Vorzüglich das Geſpräch, welches odxovozuxös Asyog, Veconomicus, ' 
überfchrieben ift. 

(5) Im erften Buche feiner Politik, Ueber beide Schriften f. insbefondere 
Rau, Anfidhten a. a O. — A. theilt die Erwerbsarten fo ein: 
1) Eigene Gewinnung ber Nahrungsmittel; 2) Erwerb im Verkehre, 
beffen Regeln die Chrematiftit bilden. a) Gewinnung nüslicher 
Stoffe für den Verkauf, ötonomifhe Chrematiftit, b) unedler 
Gewinn aus den bloßen Zaufche, Metabletik oder Kapelik, z. B. 
Geldwucher. 

(c) Nur auf die Sklaven wurde dieſe Betrachtung nicht angewendet, 
wie man jene überhaupt nur für Mittel, nicht für Weſen, die ihre 
Beftimmung in fi) tragen, anzufehen geneigt war. 

(4) Aristot. Politic.I, 9. Ethicor. ad Nicom. lib. V. und auf ähns 
liche Weife PaulusL. 1. Pandect. de contrah. emt. (XVIII, 1.). 

6. 30, 

Die Römer (a) giengen in dieſem Gegenftande im Allge⸗ 

meinen nicht weiter, als ihre Lehrer, die Griechen. Es konnte 

zwar nicht fehlen, daß vielfeitig gebildete und im Denken geübte 

Männer, wie namentlich Cicero, einzelne Gegenftände der po⸗ 
Litifchen Oekonomie, befonders die. Stammbegriffe und Grunds 
fäße derfelben, öfters berührten und richtig auffaßten (5), aber 

fie abnten nicht, daß diefelben fich mit anderen, noch unbekann⸗ 

ten Wahrheiten zu einem vwoiffenfchaftlichen Ganzen verbinden 

laffen, und verfolgten fie nicht, Das häufig ausgefprochene Lob 
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der Sparfamfeit und Genügfamkeit hängt mit einer fubjectiven 

Anficht des Reichthums zufammen, nach welcher biefer ſich haupt⸗ 

ſaͤchlich nach dem Maaße der Bebürfniffe beftimmen folte (c), 
indeß läßt fich deutlich bemerfen, daß auch von der anderen Seite 
der Reiz und Vortheil des reichlichen Gütergenuffes, die gemein- 

nuͤtzigen Wirkungen des Reichthums Einzelner und des Gebot 

der Staatöflugheit, den Volkswohlſtand zu erhöhen, nicht ganz 

verfannt wurden (d). Dad Urtheil über Werth und Nutzen der 
verfehiedenen Gewerböclaffen ftimmt mit der Meinung der Grie- 
chen ziemlich überein (e), vermochte jeboch nicht, Die für unfitte 

lich gehaltenen Erwerbömittel zu verdrängen (f). 

(a) Hermann, Diss. exhibens sententias Romanorum ad oecono- 
miam universam s. nationalem pertinentes, Erlangae, 1823. Die 
hier mit großem Fleiße zufammengefuchten Stellen aus römifchen 
Schriftftellern machen es fehr deutlich, wie viel diefen unbekannt 
war. — Die ebenfalld verdienftliche Abhandlung von N. €. Cal- 
koen (Over eenige staatshuishoudkundige gevoelens en stel- 
lingen in de geschriften der Ouden en vooral in die van Cicero 
vorkommende), nad) des Verf. frühem Zode von Prof. den Tex 
in ben Bydragen tot Regtsgeleerdheit en Wetgeving, VI, 3. St. 
©, 413, 1832, befannt gemacht, ftellt Aeußerungen Cicero's mit den 
Lehren neuerer Schriftftellee zufammen. — Ueber die römifche 
Staatöverwaltung in flaatsöfonomifcher Beziehung f. Dureau de 
la Malle, Economie politique des Romains, P. 1840. II. (verbrei= 
tet-fid) auch über andere Staatseinricdytungen.) — Ueber die Ges 
werke bei den Römern Weinlig, Industria Romanorum digesto- 
rum et codicum locis nonnullis explanata. Erlang. 1846. Partic. 
I. und IL. , 

(8) 3.3. die verfchiedenen Zweige der Gewerböarbeit, die" hohe Wich- 
tigkeit der Arbeit, der Einfluß der Wiffenfchaften auf die Produc- 
tion, das Zufammenwirken der Menfchen im Verfehre (In hoc na- 
turam debemus ducem sequi et communes ntilitates ig medium 
afferre, mutatione officiorum, dando, accipiendo, tum artibus, 
tum opera, tum facultatibus devincire hominum inter homines 
societatem. Cic. offic. I, 7.) u.. dgl. 

(c) S. die Stellen in Calkoen a. a. O. F. 1. 
(4) Cic. de rep. III, 12. betrachtet die Erwerbung des Reichthums als - 

Forderung ber sapientia, die freilich von der justitia unterfchieden 
wird, ©, ferner Calkoen, $. 3, 4, 16. 

(e) Die Hauptftelle ift Cicero offic. I, 42. Illiberales autem et sordidi 
quaestus mercenariorum ....,.sordidi etiam putandi, qui mer- 
cantur a mercatoribus, quod statim vendant,... opificesque 
‚omnes in sordida arte versantur, nec vero quidquam ingenuum 
pötest habere officina...... Mercatura autem, si tenuis est, sor- 
dida putanda est, sin magna et copiosa multa undique appor- 
tans,...... non est admodum vituperanda, atque etiam, si 
satiata quaestu vel contenta potius,..... videtur jure optimo 



öi 

posse laudari. Omnium autem rerum, quibus aliquid acquiritur, 
nihil est agricultura melius, nibil uberius, nihil duleius, nihil ho- 
mine libero dignius, 

(f) Hermann a. 0.0. ©. 29, 

6. 31, 

Waͤhrend des Mittelalterd ruhten die. Unterfuchungen über 
Wirthſchaftsangelegenheiten (a); erſt gegen das Ende dieſes 

Zeitraums entfland die äußere Veranlaffung, welche ihre Wieder 
erweckung herbeiführte, nachdem bei der neuen Belebung bes 
wiffenfchaftlichen Eifers auch die Staatöwiffenfchaft wieder Pflege 

und Bearbeitung in manchfaltiger Weife gefunden hatte, Die 
Befefligung der landesherrlichen Gewalt brachte eine Fraftvollere 

Wirkſamkeit in allen Verwaltungszweigen hervor, dieß vergrö- 

Berte aber nothwendig die Staatsausgaben, und in den Schwie- 

rigfeiten, welche mit der Aufbringung der erforderlichen Staatö« 
einkuͤnfte verknüpft waren, lag eine Aufforderung, nicht nur mehr 
Ordnung in dad Finanzwefen zu bringen, fondern auch mehr 

Aufmerkſamkeit als bisher auf den Gewerbfleiß der Bürger zu 
verwenden, und auf die Erhöhung des Volkswohlſtandes hinzu- 

wirken. Diezu fehlte es aber an ficheren leitenden Grundfäßen, 
man vermochte fich noch nicht zu einem Ueberblid der ganzen 
Volkswirthſchaft und zur Einficht in den inneren Zufammen- 
bang ihrer Theile. zu erheben, man hielt ſich daher mehr an ein= 

zelne Erfcheinungen, fuchte einzelnen auffallenden Uebelftänden 
zu begegnen und einzelne Zweige des Gewerbewefens zu befür 
dern (6). Eine Bolkswirthfchaftspflege, die vor dem Dafein der 

Volfswirthfchaftslehre ind Leben gerufen wurde, konnte nicht 

frei von Einfeitigkeiten und Mißgriffen fein. In den Städten, 
beſonders in den freien Handelöftäbten, hatte ſich im Mittelalter 

der meifte Wohlftand, die größte Regfamkeit und Kenntniß ge- 
werblicher Angelegenheiten entwidelt, hier waren Handwerke, 
Fabriken, Handelözweige blühend geworben und verfchiedene - 

Hülfsanftalten für den Verkehr entitanden, Daher war man ge« 

neigt, von hier Regeln für die Leitung des Gewerbewefens auf 
zunehmen, ohne zu bedenken, daß diefelben fir größere Länder ' 

nicht ganz pafjend fein konnten. j 
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(a) Ueber die Anfichten bes Fhene von Aquino (+ 1274), ber ſich 
an Ariftoteles anfchließt, ſ. Schön, Neue Unterf. ©. 10. — 
Ueber die Volkswirthſchaft und ökonomische Politik im Mittelalter, 
vorzüglich in Oberitalien, enthält ſchaͤzbare Nachrichten L. Cibra - 
rio, Della economia politica del medio evo, Torino, 1839. 

(db) Ein einzelner Lichtpunct im Mittelalter ift die, neuerlich von Sr. von 
Raumer (Gefchichte der Hohenftauffen) ausführlicdy gefchilderte 
Verwaltung Friedriche II. in Neapel zu Anfang des 13. Jahrhunderts. 

$. 32. 
In der Geſchichte der politiſchen Oekonomie der drei letzten 

Jahrhunderte treten drei verſchiedene Grundanſichten hervor, welche 

man unter dem Namen der dreiſtaatswirthſchaftlichen 

Syſteme auffuͤhrt. Dieſelben bilden auch wirklich die denkwuͤr⸗ 

digſten und einflußreichften Erſcheinungen in dem Gedanken⸗ 

gange und ftehen untereinander in einer gewiffen Verbindung 
als Ausbildungsſtufen der Wiffenfchaft, denn- in den 2 früheren 

Spftemen zeigen ſich Einfeitigfeiten und Irrthuͤmer, deren Aus⸗ 
gleihung und Berichtigung dem dritten, neuflen vorbehalten 

blieb. Gleichwohl laßt fich nicht das ganze Schriftenthum unter 

die Reihenfolge diefer drei Syfleme ordnen, weil nicht alle Zeitges 
noſſen in die eigenthümlichen Behauptungen der früheren Lehr⸗ 

gebäude eingiengen, Dieß wird fehr leicht begreiflich, wenn man 

bedenkt, wie Vieles in dem Zuftande ber bürgerlichen Gefelfchaft 

noch während diefed Zeitraums der Entfiehung und Verbreitung 
des Wohlftandes unter. den Staatsbürgern im Wege fiand, wie 

viele Verbefferungen folglic) zu empfehlen waren, deren Nuͤtz⸗ 
lichfeit fchon bei einer oberflächlichen, wenn nur unbefangenen 

‚ Erwägung nicht zu verfennen war, 3. B, der Drud der Feudal« 

laften auf die Sandleute, das erftarrte felbftfüchtige Zunftwefen, 

die Privilegien in mancherlei Gewerben, die fchlechten Straßen, 
das fchlechte Münzwefen, die hohen Zölle im Innern der Länder, 
die Willkür in der Erhebung verfchiedener Abgaben, das mangel- 
hafte Steuerwefen, die Verfchwendung in den Staatsausgaben, 

die VBeruntreuung Öffentlicher Gelder und dergl. Es laſſen ſich aus⸗ 
. gezeichnete Stantsmänner nachweifen, wie Sully (a) und An- 

dere (5), deren Strebeziel in der Heilung dieſer Gebrechen bes 
ftand und welche den verfchiedenen Zweigen des Gewerbfleißes 
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- gleiche Sorgfalt widmeten, wie denn auch manche Schriftfteller 

fih durdy ein richtiges Gefühl von den Abwegen der früheren 

Spfteme frei erhielten, oder, wenn fie dieß nicht ganz vermochten, 

doch zugleich durch andere wohlbegründete Kehren fich bleibende 
Berdienfte erwarben. 
(8) Marimilian von Bethune, Marquis von Rosny, Herzog von 

Sully (geb. 1560, geft. 1641), leitete von 1598 bis 1610 unter 
Heinrich IV. die franzöfifche Staatswirthfchaft. Der Haupt: 
gegenftand feiner Bemühungen war, die unglaubliche 3errüttung im 
Finanzweſen, die Zerfplitterung und Veruntreuung der Staatseins 
tünfte, die Bedrüdungen ber Finanzpachter zu befeitigen. Dieß ger 
lang ihm auf das Vollftändigfte; auch legte er den Grund zu einer 
Verbefferung des Staatsrechnungsweſens. In der Uebergeugung, 
daß die Landwirthichaft die Hauptquelle des Volkswohlſtandes fet, 
ließ er fich die Emporbringung diefes Gewerbes angelegen fein, was 
bei der bedrängten Lage der von vieljährigen Kriegsleiden nieder⸗ 
gebeugten franzöfifchen Landwirthe doppelt nöthig war, Auch hierin 
war fein Beftreben erfolgreich, er befreite den Landbau von manchen 
Laften, gab dem Getreidehandel Freiheit, und erhöhte dadurch die 
Betriebfamkeit im ganzen Lande, Die Getreideausfuhr wurde an 
fänglich mit einem befonderen Zoll, nachher 1601 ohne denfelben 
freigegeben. (Das k. Edict hierüber vom 20. Febr. 1601 in des 
Essarts, Dictionnaire universel de Police, IV, 429. Paris, 1787.) 
Indeß kam Sully, ber mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, 
nicht dazu, feine Ueberzeugungen vielfeitig zu entwickeln und in Aus⸗ 
führung zu bringen, fowie er auch von manchen Srrthümern nicht 
frei zu ſprechen ift, 3. B. übermäßiger Abneigung gegen den Lurus, 
gegen die Seidenproduction und theilweife fogar einer Hinneigung 
zum Handelsſyſtem 2c. Sein Leben und feine Grundfäge hat er in 
feinen Memoiren für bie Nachwelt aufgezeichnet. Auszug daraus, 
nur die Staatögefchäfte betreffend: Esprit de Sully, Dresde, 1768, 
Bol. auch den Auffag: über Sully und Eolbert, in Schrebers 
Reuen Kameralfchriften, VIIL, 1, aus Krygers ſchwediſcher Abhand⸗ 
lung überſetzt. — Parrot, Verſuch einer allgem, Entwidlung ber 
ftaatswirthfchaftl. Srundfäge und Verordnungen Sully’s. Stuttg. 
1779. 4%. — Blanqui, Hist. 1, 392. 

(d) Ein deutfcher Zürft, Kurfürft Auguſt von Sachſen (geft. 1586), 
übertraf Sully an vielfacher Wirkfamkeit für alle Zweige ber Be: 
triebfamkeit, f. Polis, Jahrb. d. Geſch. u. Staatskunſt, 1828. I, 
130, — Has se, De cura peculiari, quam Saxoniae principes inpri- 
misque Augustus Elector rei familiari impenderunt. Lips. 1828, 

$. 33. 

Das Zeitalter Sully’s hatte nicht genug Empfänglichkeit 

für feine Grundfäße, weil ed nad) einer andern Richtung hinges 

tiffen wurde, Die Entvedung des Waſſerweges nad) Oflindien 

hatte den Portugiefen den uͤberaus einträglichen oftindifchen Hans 
Rau, polit, Dekon, Ste Ausg. J. 3 

—— a m wu. 
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bel, die Entdedung America’8 den Spaniern bie reichen Gold» 
und Silberbergmwerfe von Merico, Peru und Ehili eröffnet. Die 
Holländer traten gegen Ende des fehözehnten Jahrhunderts als 
Nebenbuhler der Portugiefen auf, verbrangten diefelben gänzlich 

und erreichten durch den Colonialhandel einen erftaunlichen Grad 

von Reichthum und Macht (a). Auch die Engländer nahmen, 
feitdem Elifabeth und Cromwell ven Seehandel zu heben 

begonnen hatten, an diefen Gewinnften Theil. Die edlen Metalle 

firömten aus America nach Europa und erhöhten die Preife aller 
Dinge, wodurch die Gewerböunternehmer gewannen und zur 

Erweiterung ihrer Gefchäfte ermuntert wurden. Gold und Silber 

wurden daher ald das wünfchenswerthefte fachliche Gut anges 
fehen, durch deffen Befig man unfehlbar reich und mächtig 
werde (5). Der Sinn der Regierungen lenkte ſich allgemein auf. 
den auswaͤrtigen Handel; auch die meiften Schriftfteller theilten 

die Meinung, daß er dad Hauptmittel fei, um Reichthum zu er= 
langen. So bildeten fi allmahlig die Vorftelungen und Regeln 
aus, die man jest in ihrem Bufammenhange dad Handels- 
(Mercantil-) Syflem nennt (ce). 

(a) Indeß waren die Holländer fchon vorher wohlhabend zufolge bes 
Handels mit dem nördlichen Europa, |. Lu eder, Gefchichte des hol⸗ 
lLänd. Handels, Nach Lugacd Hollands Rykdom bearbeitet. ©, 87, 
(Leipz. 1788). 

(6) Man überfah, daß die damalige Steigerung bes Gewerbfleißes und 
Wohlſtandes hauptfächlich dem gewinnvollen Handel mit Colonial⸗ 

waaren, bem regeren Unternehmungsgeifte, den vermehrten Handels 
verbindungen und bem, durch neue Genüffe und Bedürfniffe ver- 
ftärkten Erwerbseifer zugufchreiben waren. 

(ec) Man findet fchon unter Karl V. manche hierher gehörende Maaß⸗ 
regeln, namentlich Zölle zur Leitung ded Handels und zur Begün⸗ 
fligung des Fabritwefens, in Ausfühtung gebradjt. Blanqui, 
Hist. 1, 307. j 

$. 34. 
Die Grundfäge des Handelsſyſtems waren im 16. und 17, 

Sahrhundert fehr verbreitet, und ihr Urfprung ift zum Theile noch 

älter, Keine einzelne Perfon kann ald Urheber diefes Lehrgebaͤu⸗ 
des bezeichnet werden, wohl aber laßt ſich Joh. Bapt. Col⸗ 
bert, franzöfifcher Sinanzminifter unter Ludwig XIV., als derje= 

nige Staatsmann nennen, der dad Handelsſyſtem zuerſt beharr⸗ 
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lich und vollftändig ausführte, weßhalb man daſſelbe fpäter- 
bin bisweilen nach ihm benannte (a) und ihn wie ein Vorbild 
betrachtete (8). Die gewaltfamen Eingriffe in den Gang des 
Gewerbeweſens, wie fie Colbert in feinen Berordnungen vor- 

nahm, waren zu jener Zeit überhaupt uͤblich. Die Unbekannt: 
fhaft mit dem Wefen der Volkswirthſchaft hatte fich. fchon lange 

darin gezeigt, Daß man fich nicht fcheute, irgend einen für nuͤtzlich 

erachteten Erfolg mit ruͤckſichtsloſen Zwangsmitteln, 3. B. Ver- 

boten der Aus⸗ oder Einfuhr, zu befördern (ec) und die Gewerbs- 
unternehmer mancherlei willfürlihen Beſchraͤnkungen zu unter- 
werfen, wodurd man begreiflich dem Aufſchwunge der Ermerb3- 

gefchäfte im Ganzen fchadete, Hatte der eine Staat in folchen 
ungeflüimen Anordnungen ein uͤbles Beifpiel gegeben, fo war e8 
natürlich, daß andere Regierungen daffelbe nachahmten und gegen 

den erſten Urheber erwiderten, befonderd wenn ihre eigenen Uns 

tertbanen von den Maafregeln defjelben litten, Erft durch die 

fpäteren Fortfchritte der Wiffenfchaft lernte man, den Gang der 

Volkswirthſchaft zu beachten und zu fehonen (d). 

(a) Colbertismus, Colbert'ſches Syſtem. 

(6) Colbert war geb. 1619, wurde 1661 Contröleur general des fi- 
nances (Finanzminiſter), ftarb 1683. Wie Sully fand er aud 
große Verwirrung im Finanzweſen vor, deren Hebung ihm fo gut 
gelang, daß er das reine Staatseintommen von 89 auf 105 Mill, 
Liv. erhöhte. Da die Verſchwendung eines üppigen Dofes und meh: 
rere Kriege die Staatscaffe in hohem Grade in Anſpruch nahmen, 
fo faßte er, um ihr neue Hülfsquellen zu eröffnen, den Gedanken, 
Fabriken und Handel in Schwung zu fegen und fo ben allgemeinen 
Wohlſtand zu erhöhen. Ermunterungen und Prämien zogen gefchicte 
Künftier herbei, die Seidenfabriten zu Lyon und Tours, deren 
Grund freilich ſchon von Heinrich IV. gelegt war, die Zuchfabrifen 
zu Sedan, Abbeville 2c., die Strumpf= und Zapetenwirkereien, die 
Spiegelfabrifen und andere mehr hoben fich auf überrafchende Weife. 
Mit Hülfe der Begünftigungen der inländifchen Schifffahrt vers 
mehrte ſich die Zahl der Handelsfhiffe und die Lebhaftigkeit des 
Seehandels; Handelöverträge beförderten den Abſatz franzöftfcher 
Waaren in anderen Ländern, große Dandelögefellfchaften kamen zus 
folge ertheilter Privilegien zu Stande. Doch war legtere Wirkung 
von geringem Nutzen; die weitindifche Handeldcompagnie gieng ſchon 
.1669, nad) 5 Iahren, wieder ein. Zu diefen Maaßregeln, für die ihm 
noch jest Frankreich dankbar ift, gefellten fich noch andere, 3. B. 
Gründung ber -academie francaise, 1663, der academie des 
Sciences, 1666, Anlegung bed Ganald von Languedoc, 1661 ff. 
Manches Andere gelang ihm nicht, befonders die beabfichtigte 
Aufhebung der innern Zölle und bie Verbeflerung des Steuers 

wefens. 3u feinen wichtigften Unternehmungen gehören 1) bie Anord⸗ 
\ 3* 
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nung ber auf die Befchügung bes inländifchen Fabrikweſens hinzie⸗ 
lenden Gränzzölle, hauptfählich durch die Verordnungen von 1664 
u. 1667, welche vorzüglich gegen die Holländer gerichtet waren. Die 
beiden Zarife, deren zweiter höhere Zollfäge enthielt, aber in Folge 
ded nymmegifchen Friedens 1678 wieder zurüdgenommen werben 
mußte, waren von Savary entworfen. Das Zollediet von 1664 
zählt alle unter Ludwig XIV. getroffenen Beförberungsmaagregeln 
des Gewerbewefend auf und fpricht das nunmehrige Vorhaben aus, 
d’attirer l’abondance, wozu der auswärtige Handel dienen follte. 
2) Die vielen Verordnungen, vermittelft deren man die pünctlichfte 
Beobachtung des bei den verfchiedenen Gewerbszmweigen damals üb: 
lichen Verfahrens erzwingen wollte, eine Maaßregel, die von Col⸗ 
bert's Nachfolgern noch ‚viel weiter getrieben wurde, und den Ge⸗ 
werbfleiß nicht wenig beengte. Chaptal, De l’industrie franc. I, 
XLII. — Ueber Eolbert f. Necker, Eloge de C., P. 1780. — 
(deMonthion) Particularites et observations sur les ministres 
des finances de la France les plus celebres, ©, 20. Paris, 1812 — 
Lemontey in der Revue encyclopedique, Junius 1822. T. XIV. 
Blanqui, Hist. 1,410. 11,5. — Bianchini, 1,139. — Clement, 
Histoire dela vie etde l’administrationde C olbert, Paris, 1846.— 
Cochut in Revue des deux mondes, XV, 462. (1846). 

(c) Biele Belege hierzu unter Anderen bei C. Moreau, Ueber Woll: 
handel u. Wollmanufactur in Großbritanien, deutfch Berl., 1829. 49, 
Im 5. 1337 Verbot der Wollausfuhr bei Zodeöftrafe, Verbot der 
Zucheinfuhr. In Venedig und in Spanien wurden ſolche Maaß- - 
regeln ebenfalld früher getroffen, als in Frankreich, und Eolbett 

‚ übte im Grunde eine Erwiderung aus, wie fie feitdem oft vorge- 
tommen ift, 

(d) Rau, Zur Kritik über Lifts nationales Syſtem der politifchen 
Oekon. S. 90, 

— 

$. 35, 

Der Grundirrthum des Handelsſyſtems (a) liegt in dem 
falfchen Schluffe, daß, wie der einzelne Bürger fich durch Geld⸗ 

gewinn bereichert, fo auch in einem ganzen Volke Die Vermehrung 

des Metallgeldes das befte Mittel zur Erhöhung des Wohlitan- 
des fei. Von diefer Ueberfchäkung des Metallgeldes vermochte 
man fich nicht loszureißen, ob man gleich auch nicht verfennen 

konnte, daß daſſelbe für fich gar Fein menfchliches Beduͤrfniß be⸗ 
friedige (5). Für Länder, die nicht aus eigenen Bergwerken Gold 
und Silber erhalten Eönnen, bot fich fein anderes Mittel zur 

Erlangung diefer Stoffe dar, ald fie im Handel vom Auslande 

berbeizuziehen, Dieß glaubte man damit bewirken zu fönnen, daß 
viele im Lande erzeugte Waaren zu andern Völkern hinausge- 
führt, aber nur wenige fremde hereingebracht würden, indem man 
annahm, daß dann der ganze Ueberſchuß der Ausfuhr über die 
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Einfuhr vom Auslande in Geld bezahlt werden müffe. Der Un⸗ 
terfchied zwifchen der Größe der Aus⸗ und Einfuhr wurde Han- 

delsbilanz genannt und biefelbe dann ald günftig ange 
fehen, wenn die Ausfuhr größer war als die Einfuhr. Die ſta⸗ 
tiftifhe Erforſchung der Handelsbilanz jeded Staates ward zu 
einer wichtigen Aufgabe, der innere Handel aber, da er Feine 

Bermehrung der Geldmenge bemirkte, erfchien ald gleichgültig 
oder doch unbedeutend, 

(a) Ueber daffelbe ſ. dam Smith, Unterf. 11, 233 — 541. — Stord, 
Dandb. 1, 57. 111, 260. — Los, Handb. I, 95. — Geier, Charak⸗ 
teriftit deö Handels, Würgb. 1825. ©. 123. — Mac:Eullod, 
Grundfäge der pol. Oekon. S. 22%. — Schmitthenner, Zwölf 
Bücher vom Staate, 1, 84. 

(5) Die Schriftfteller verfuchten allerlei Wendungen, um dem Wider: 
fpruche auszumweichen, der nothwendig zwifchen- diefen beiden Sägen 
liegtz fie nahmen z. B. wie von Bielfeld und Steuart, die Be: 
merfung zu Hülfe, das Geld fei wenigftens das unzerftörbarfte Gut 
und daher zur Anfammlung von Vermögen am brauchbarſten, ſ. Rau, 
Anfichten der Volkswirthſchaft, S. 146. — Forbannais und Fer—⸗ 
trier betrachten das Geld ale das Mittel, die Production zu erhalten 
und zu befördern, und legen barum auf feinen Anwachs großen Werth. 

$. 36. 
Zur Gewinnung einer foviel als möglich günftigen Handels- 

bilanz erachtete man für dienlich, ale Zweige von Fabrikarbeit im 
eigenen Lande hervorzurufen, Damit man nicht bloß Feine Kunfl- 

waaren einzuführen brauchte, fondern noch große Vorräthe der 

ſelben auszuführen hätte; die Ausfuhr von Rohfloffen hielt man 
nicht für fo nüglich, weil fie weniger Geld einbringe. Es wurden 

« Aberhaupt folgende Mittel in Anwendung gebracht und em- 
pfohlen: 
1) Man ſuchte durch Verbote oder wenigſtens durch anſehnliche 

Zoͤlle zu verhindern, daß 
a) fremde Fabrikwaaren eingefuͤhrt und 
b) rohe inlaͤndiſche Stoffe ausgefuͤhrt wuͤrden. Letztere 

Maaßregel beabſichtigte theils, daß die Ausländer ge- 
nöthigt würden, flatt des rohen Stoffes vielmehr die 
daraus verfertigte Waare zu kaufen, theild aber, daß 

die inländifchen Sabrifanten die Stoffe und Lebendmit- 



⸗ 

38 

tel wohlfeil einzukaufen Gelegenheit haͤtten. — Die auf 
Ein- und Ausfuhr gelegten Zoͤlle machten jene kuͤnſt⸗ 
lichen Einrichtungen an den Landesgraͤnzen nothwendig, 
die fich noch heutiged Tages in den meiften Ländern 
erhalten haben, jedoch zum Theile auch dazu dienen, 

eine Staatdeinnahme zu geben. 
2) Dagegen wurden freigegeben ober noch beſonders mit Praͤ⸗ 

mien beguͤnſtiget 
a) die Ausfuhr von Fabrikwaaren, 

b) die Einfuhr roher Stoffe. 

3) Das Ausfuͤhren von Gold und Silber wurde auf das Nach⸗ 

druͤcklichſte verboten (a). 
4) Zur Errichtung neuer Gewerbszweige wendete man Be⸗ 

Iohnungen, Vorſchuͤſſe und mancherlei andere Ermuntes 
rungdmittel an. 

5) Hanpvelöverträge mit anderen Staaten wurben in der Abs 
fiht gefchloffen, um die Ausfuhr von Landeserzeugniſſen 
zu befördern. 

6) Große Handelögefellfchaften wurden mit Privilegien aus» 
geftattet, um fchwierige Zweige des auswärtigen Handels 
zu unternehmen, 

7) Man ftrebte nach dem Befige von Golonien in anderen 

Erdtheilen, die man dann lediglich als Mittel behandelte, 
ſowohl im den Sabrifen des Mutterlandes größeren Abſatz 

zu verfchaffen, ald um zu einem einträglichen Handel mit 
Golonialmaaren Gelegenheit zu geben. _ 

(a) Dieß geſchah fchon im alten Rom, Cic pro Flacco c. 28, Die venes 
tianifche Handelspolitik war aufgellärter, fie verbot fogar den Kauf: 
leuten, aus Ländern, auf deren Producte man befonbern Werth legte, 
baares Geld nach Venedig zu bringen, 3. B. aus Frankreich u. Flan- 
dern; fe Depping, HistoirdE du commerce entre le Levant et 
P’Europe. P. 1830. = Minerva, Aug. 1830, ©, 233, 

$. 37. 

Das Handelöfyftem Täßt ſchon barin die Kindheit ber politis 
ſchen Defongmie erkennen, daß feige Lehren nicht in methodifchen 

Sufammenhang gebracht, nicht auf tiefere Forfchungen gegründet; 



89 

fondern nur oberflächlich aufgefaßt wurden (a). Man trifft die 
einzelnen diefem Syſteme angehörenden Säge ſchon bei Schrift: 

fielern des fechözehnten Jahrhunderts (8), noch häufiger bei 
folchen, die im fiebenzehnten und in der erften Hälfte des acht- 
zehnten Jahrhunderts auftraten (c). Auch in der Reihe der italies 

nifchen Schriftfieller, Die vom fechszehnten Jahrhundert an einzelne 
Abfchnitte der politifchen Oekonomie mit Scharflinn bearbeiteten, 

find mehrere dem Handelöfyfteme ganz ergeben, andere wenig- 

fiend einigermaßen von demfelben befangen (d). Indeß findet 
fi) keineswegs eine vollftändige Uebereinftimmung in Anfehung 

der obigen Säße ($. 35. 36.) ;.manche Schriftffeller neigen fich 

in Hauptpuncten, 3. B. in der Würdigung des inneren Verfehres 
und der Beſtimmung ded Geldes, ſchon zu richtigeren Vorftel- 
lungen und geben fich nur noch durch den allzu hohen Werth, 

den fie auf die günftige Handelsbilanz legen, ald Anhänger des 
Handelsſyſtems Fund (e). Nur Wenige erhielten fich ganz frei 
von biefem Irrthum (f). In der neuften Zeit hat Sr. Lift durch 

lebhafte Vorliebe für das Fabrikweſen, welches er nach feinen 
volkswirthfchaftlichen Wirkungen weit über den Landbau erhebt, 

und durch eifrige Empfehlung der Zollfhugmaaßregeln fich dem 

älteren Handelöfyfteme genähert, ohne indeß die frühere Lehre 
von der Handelsbilanz, welche fpätere Unterfuchungen gänzlich 
widerlegt haben, wieder aufzunehmen (g). 

(a) Ueber die Literatur des Handelsſyſtems f. Steinlein, I, 15. 

(5) Jean Bodin oder Bodinus (+ 1590), La republique, Liv. VI. 
ch. 2. Par. 1586 fol. u. öfter; lateiniſch: De republica, Par. 
1586 fol. und öfter. Die ältefte Octavaudgabe ebd, 1591. 8. 
(S. 655 ber Ausg. v. 1586, ©, 964 von 1591.) Vgl. Rau, 
Primae lineae historiae politices, Erlang. 1816, ©, 33, und 
Lotz, Handb. der Staatsw. I, 59. Bianchini, I, 152. 

(c) Th. Mun, Treasure by foreign trade, London, 1664, vermuthlich 
zwifchen 1635 u. 1640 gefchrieben. 

J. Child, A new discourse of trade. London, 1668. $ranzöf. 1753. 
J. F. Melon, Essai politigque sur le commerce, Amst. 1735. 

Deutſch: Zena, 1740. Deſſen gefammelte kleine Schriften, Kos 
penhagen, 1756. 

€. Klock, De aerario. Norimb. 1651, 2. ed. opera Chr. Peller, 
1671 fol. Lib. Il. cap. 24. 25. 66 — 70. 73. 

3.3. Becher, Politifche Difeurs von den eigentlichen Urfachen des 
Auf» und Ahnehmens der Städte, Länder u. Republiten. Frankf. 

1672, 6te Ausg. 1789. ©. 103 ff. der 3. Ausg. v. 1688. 
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W. v. Schröder, Fürftliche Schatz⸗ und Rentfammer, Leipz. 1686. 
u. öfter, Cap. 29, ©. 109 der Ausg. v. 1721. 

Ch. Davenant, Political and commercial works, Lond. 1771. 
V8., einzeln erfchienen 1699 ff. 

J. Law (+ 1729), Considerations sur le commerce et sur l’ar- 
gent, à la Haye, 1720; das englifche Original fchon 1705. 
(8, wird von Schön, Neue Unterf. ©. 15, ald der wahre Re⸗ 
präfentant des Handelsfyftens angefehen.) 

W. F. V. ©. (Joh. v. Horned): Defterreich über alles, wann es 
nur will, d. i. wohlmeynender Fürfchlag, wie mittelft einer 
mwohlbeftellten Landes -Defonomie ꝛc. Leipz. 1654 u, ö., befons 
ders ©, 33, der Ausg. v. 1707. Eine modernifirte Ausg, diefes 
Buches, welches in mehreren Auflagen verbreitet worden und 
nicht ohne Einfluß auf die öfterreichifche Regierung geblieben 
war, bat den Zitel: 3. v. Horned, Bemerkungen über die 
öfterreich. Staatsdfonomie, umgearb. v. V. F. Herrmann. 1784. 

J. H. G. v. Juſti (+ 1770), Staatswirthſchaft, Leipz. 1755. 2. 
Ausg, 1758, I1 Bde. I, 195. J 

J. F. de Bielfeld, Institutions politiques, à la Haye, 1760. II 
B. 4. u. öfter. I. Ch. 10—14. Deutſch: Lehrbegriff der Staatskunſt, 
3. A. 1777118 Ueber ihn, v. Schröder u. v. Ju ſti vgl. Rau, An⸗ 

Joſ. v. Sonnenfels (+ 1817) Grundſätze ber Policeiz, Hand: 
lungs= u. Finangwiff. II. 1765. 8. Ausg. 1819. 1822. 

J. Steuart (7 1780), Inquiry into the principles of political 
oeconomy, Löndon, 1767. IIB, 4. Neu abgedrudt in des Verf. 
Works. Lond. 1825. VI®B. 8. Deutſch: Unterfuchung der Grundfäße 
der Staatswirthfchaft, a. d. E. Hamb. 1769. 1770.11 B. 4, Tübin⸗ 
gen, 1769 — 1772, VI B. 8. neue Aufl. ebend. 1786. 1V B. — Vgl. 
Rehberg, Sämmtl. Schriften. IV, 299, (1829.) 

J. G. Büſch (+1800 ) Abhandlung von dem Seldumlaufe, Hamb. 
1780, 113. 2. Ausg. 1800, 

F.L. A. Ferrier, Du gouvernement considere dans ses rap- 
ports avec le commerce. Par. 1805, n. %. 1821, widerlegt von du 
Bois-Ayme, Examen de quelques questions d'éc. polit. et no- 
tamment del’ouvrage deM.F.,P.1823.f.auh Storck, Danbdb. 1, 77. 

de Cazaux, Bases fondamentales de l'écon. polit. d’apres la 
nature des choses. P. 1826, f, le Producteur 111, 576. 

(4) Die große Anzahl der, zum Theile fehr gehaltreichen, im übrigen Eu: 
röpa zu wenig beachteten Schriften der italienifchen Staatsötonomen 
ift von Euftodi in folgender Sammlung new herausgegeben wor: 
den: Scrittori classici Italiani-di Economia politica, Milano bei _ 
Destefanis, 1803— 1804, Parte antica, VII ®B,, Parte moderna 
XXXXII B. Der 50fte Band, 1816, enthält die Regifter. Ueber den 
Snhalt diefer Sammlung und die einzelnen Verf. ſ. Müller, Chro: 
nolog. Darftellung der italienifchen Klaffiter über Nationalökonomie, 
Peſth, 1820. Anziehend und geiftreich fchildert diefe Schriftfteller 
(Sraf) 6. Pecchio (+ 1835), Storia della economia publica in - 
Italia. Lugano, 1829. franzöf. v. Gallois, P. 1830. (Ueber den Verf. 
f. C.Ugoni, Vita e scritti di Giüs. Pecchio, Parigi, 1836.) — Dan 
gieng in Italien von der. privatwirthfchaftlichen Betrachtung des 
Dandeldö aus (Scaruffi, 1579, Davanzati, 1688, Turbolo 
u, %.),ftellte mit befonderer Vorliebe Unterfuchungen über das Geld⸗ 
wefen an und gerieth fo auf die Abwege des Handelsſyſtems. Dem⸗ 
felben find vollkommen ergeben : . 

- 
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A.Serra, Tratiato delle cause, che possono far abbondare li 
regni d’oro e d’argento, dove non sono miniere. Napoli, 1613. = 
Classici, Pant. I, die ältefte geordnete Entwidelung des Handels: 
foftems, die fich jedoch hauptſächlich mit den Urfachen des verfchieder 
nen Geldreichthums der Länder befchäftigt und über die anzumens 
.denden Maaßregeln nur Andeutungen gibt, Saliani, Euftodi und 
Pecchio betrachten Serra als den frühften Schriftfteller über die 
polit, Detonomie in ganz Europa, und Bianchini fucht zu zeigen, 
Daß derfelbe Fein Mercantiliſt ſei Scienza del ben vivere soc. I, 
156 ). Diefer Beweis gelingt jedoch nicht, denn Serra bezieht Alles 
auf den Zweck, den Gelbvorrath eines Landes zu vermehren. Nur in 
Anfehung der Geldausfuhr weicht er von Anderen ab, indem er fie 
nicht verboten fehen will, 

6. Belloni, Diss. sopra il commercio. Roma, 1750. = Class. 
P. mod. 11. Deutſch: Vom Commercien⸗ und Muͤnzweſen, überſetzt 
von Schumann, Leipz. 1752, - 

(e) 3. 8. der Neapolitaner X. Genovefi (+ 1769), f. deffen Lezioni 

(f) 

(9) 

di commercio osia d’economia civile. Bassano, 1769,11. = Clas- 
sici P. mod. T. VIH—X. Deutfch: Srundfäße der bürgerl. Defonomie, 
überf. v. Witzmann, Leipz. 1776. II. Diefes Werk enthält manche 
verdienftvolle Unterfuchungen, z. B. über den Preis der Dinge, er: 
tennt aud) bie Wichtigkeit des Landhaus vollfommen an (I, 139 der 
deutfchen Ueberf.), geht jedoch auch in die Ueberfchäßung der Dans 
delsbilanz u. die Daraus abgeleiteten Regeln ein, I, 336, II, 193. 205. 
Einige Hinneigung zu dieſem Syſteme zeigen auch C. A. Broggia 
(de tributi und delle monete, Nap. 1743. = Scr. cl. P. a. IV.) u. A. 

Dahin gehören ber Spanier DiegoSaavedraFaxardo(}1648), 
in dem Budye: Idea d’un principe Christiano, represendada in cien 
empresas; latein, Idea principis Christiano-Politici 101 symbolis 
expressa. Amstel. 1661. ©, 590 sq. „Potissimze divitise ac opes 
terre fructus sunt, nec ditiores in regnis fodin®, quam agricul- 
tura. Plus emolumenti acclivia montis Vesuvii latera adferunt, 
quam Potosus mons cum intimis suis visceribus, licet argentife- 
ris“. — P. Paruta, Della perfettione della vita politica. Venet. 
1579 fol. S. 265. — Der tiefdentendeDudley North, Discourses 
on trade, Lond. 1691, {. Mac-ECullod, Grundfäge, S. 30. — de 
Bois-Guillebert, Factum de laFrance, 1707, neu herausgege⸗ 
ben von Daire in Economistes financiers du XVII. siecle, 1843. 
Aud Child (ſ. oben) äußerte ſchon Zweifel gegen einzelne Lehren, 

Lift (+ 1846), Das nationale Syftem der politifchen Dekonomie, 
1.3. 1841 (unvollendet). Der Verſuch, die Grundlagen des ſmi⸗ 
tHifchen Syftems zu erfchüttern, konnte nicht gelingen, inzwifchen 
haben die praftifhen Lehren bes Vf. viele Anhänger gefunden, u, 
in gewiflen Gränzen, ſowie unter gewiflen Vorausfegungen, läßt 
ſich aud eine Befhüsung der inländ. Gewerbe wiflenfchaftlich ver- 
theidigen. Lift fest dem nationalen dad Tosmopolitifche 
Syftem der Staatswirthfchaftslehre entgegen ; biefed Toll die Wohl: 
fahrt der ganzen menfchlichen Srfellfchaft, jenes aber die der ein- 
zelnen Staaten zum Gegenftande haben. Diefer Unterſchied ift nicht 
begründet, denn alle Bearbeiter der politifchen Dekonomie haben 
ihre Vorſchläge u. Ratbfchläge auf das Wohl einzelner Staaten 
gerichtet und wenn fie ſich für Handelsfreiheit ausfprachen, fo ge: 
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ſchah es aus der letzteren Hinficht. — Das mit Talent u. Keuer, 
aber auch mit Leidenfchaft u. Einfeitigkeit gefchriebene Werk Eift’s 
bat mehrere Gegner gefunden; f. z. B. Brüggemann, Lift’ 
nationales Syſtem 20. 184%. — Dfiander, Enttäuſchung bes 
Aubtifumd 2. Züb, 1842. — Rau, ſ. $. 34 (d) = Archiv, V, 
252, 49, ” " 

. 38. 
Das zweite Syſtem der politiſchen Oekonomie, das phyſio— 

kratiſche (a) oder öfonomiftifche, entſtand in Frankreich um 

bie Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, veranlaßt von dem An⸗ 

bli® des traurigen wirthfchaftlichen Zuftandes, welcher dort un⸗ 

ter der verfchwenderifchen Regierung Ludwigs XV, zu finden war. 
Der Stifter dieſer Theorie, der Fönigliche Leibarzt Francois 
Quesnay, geb. 1694, geft. 1774, wurbe durch den Verfall 

des Landbaues am meiften angeregt und wandte fich daher auf 
ben von Sully betretenen Weg, weßhalb er und feine Anhänger 
diefen Staatömann ald Vorbild anfahen. Die Phyſiokraten blies 

ben indeß nicht bei den ſtaatswirthſchaftlichen Lehrfägen ftehen, 

fondern ftellten überhaupt das Ideal einer vollkommenen Staats⸗ 
einrichtung auf, in welcher Recht, Tugend und Wahrheit herr⸗ 
fhen, Armuth und Willfür aber verbannt fein follten, Diefe aus 
den Gebieten der Wirthſchafts-, Sitten« und Rechtölehre zu⸗ 

fammengefügten Säge wurden mit lebhafter Phantafie, mit Begei- 
fterung für das Gute und nicht ohne dialektiſche, ja fogar fophiftifche 

Kunft zu einem dem Scheine nach wohlverbundenen Lehrgebäude 
verwebt, welches durch diefe fpeculative Form wie durch feine 

Grundgedanfen dem Handelsſyſteme gerade entgegengefekt war. 

(a) Phyfiofratie, wörtlid durch Naturherrfchaft zu überfegen; bie 
„natürliche Ordnung, Pordre naturel,‘ gehörte unter die Loſungs⸗ 
wörter diefes Syſtems. 

0 $. 39, 

Die Phyfiotraten gehen von der Wahrheit aus, daß alle ma⸗ 
terielen Dinge durch die Natur hervorgebracht und durch den 
Menfchen der Erde abgemonnen werden, woraus fie die Folge 
ableiten, die einzige Befchäftigung, welche die Gütermaffe zu ver⸗ 
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mehren vermöge, fei biefe Gewinnung roher Stoffe durch Arbeit 
an und in der Erde, — ein Sat, den man zugeben müßte, wenn 
die Größe des Vermögens fic blos nach der Menge von Stoffen 
beftimmte, Die weitere Verarbeitung der Stoffe und der Umtaufch 
im Handel koͤnnen nach diefer Lehre Feine neuen Güter erzeugen, 
fie erhöhen nur den Werth der Stoffe um fo viel, als während und 

zum Behufe diefer Verrichtungen andere Bodenerzeugniffe verzehrt 
werben, fie find daher wefentlich von dem Landbau verfchieden, 
durch welchen ein Ueberfchuß von Erzeugniffen über die aufgewen⸗ 
deten Koften, als Geſchenk der Naturkraͤfte, gewonnen wird. Für 
diefen Ueberfchuß (die Grundrente) wurde der Kunſtausdruck 
reiner Ertrag, produit net, eingeführt (a). 
(a) Genauere Beflimmung der von dem rohen Ertrage abzuzie- 

denden Eulturfoften, reprises de la culture, nad) den Phyſi⸗ 
raten: 

1) Erſatz ber jährlichen Auslagen, avances annuelles, 
welche ftets von Neuem zur Erzielung bes Rohertrags aufges 
wendet werben müſſen; 

2) Vergütung für die urfprünglichen oder Beftanbauslagen, 
avances primitives, bie nämlich für die zum Betriebe 
der Landwirthfchaft erforberlichen Einrichtungen, als Geräthe, 
Vieh u. dal, gemacht werden mußten, und von denen jährlidy 
beträchtliche Zinfen erftattet werden müffen. Diefe Beftandaus: 
lagen follen nad Quesnay ungefähr fünfmal foviel als die 
jährlichen betragen. 

g. 40. 
Durch die von dem rohen Ertrage der Landwirthſchaft vor 

Allem zu beftreitende Erfiattung der Gulturfoften erhalten bie 

Zandwirthe, welche die hervorbringende Glaffe, classe 

productive, der Gefellfchaft genannt werben, ihr Einfommen, 

An diefe fchließen fi) die Srundeigenthümer, classe des 

proprietaires, wohin auch die Zehntberechtigten und das Staats⸗ 

oberhaupt gerechnet werden; diefer Claſſe wird der reine Ertrag 

von den Landwirthen entrichtet (a). Beiden fleht die unfruht- 

bare Claffe, classe sterile, alle übrigen Stände begrei- 
fend, gegenüber, melche zwar mancherlei Nugen für die Ge 
fenfhaft durch ihre Thätigkeit zu Wege bringt, nur aber nichts 
zur Vermehrung des Vermögens beiträgt und von wirthfchaft- 

licher Seite blos durch ihre Erfparungen nügen kann. Sie erhält 
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die bendthigten fachlichen Güter von den erfteren Claffen zur Be 
zahlung ber Dienfte, die fie ihr Leiftet (2). 

(a) In dem reinen Ertrage liegt indeß nach der Meinung der Phyſiokra⸗ 
ten auch noch der Erfaß einer dritten Art von Koften, nämlid) der 

"fogenannten Grundauslagen, avances foncieres, welche zum 
Behufe der Urbarmachung und der Bodenverbefferungen ( Meliora- 
tionen) gemacht worden find und deren Wirkung fortdbauernd ift, 
Die Grundeigenthümer und ihre Ahnen haben das Verbienft, dieſe 
Auslagen unternommen zu haben und fie noch ſtets zu vermehren, und 
daher erfcheint der reine Ertrag nicht ganz als ein Geſchenk der Na: 
tur. Ueberhaupt fucht das ohuftakratifeie Spyftem die Grundeigenthüs 
mer fehr zu begünftigen, fie werden als die Bürger im vorzüglichen 
Sinne, als die Beſchirmer der andern Stände dargeftellt, weshalb 
fie audy bei der landſtändiſchen Verfaflung allein Vertreter werden 

-follen. Offenbar waren es nicht diefe Säge, fonbern die naturrechtlis 
chen, wegen deren man die Phyfiokraten beichuldigte, mit zum Aus: 
bruche der franzöfifchen Revolution, obgleich ohne e8 zu wollen, beis 
getragen zu haben. „L’etat ne reside essentiellement que dans le 
souverain, qui en est le chef, dans les proprietaires du produit 
net, et dans les entrepreneurs de culture.“ De l’ösprit des &co- 
nomistes, ©, 22. 

- (5) Die Vertheilung ber Producte fuchte Quesnay durch eine fingirte 
Berechnung zu verdeutlichen, fein tableau economique. Wenn z.B. 
in einem Lande für 5000 Mill, Liv, rohe Stoffe gewonnen werden, 
fo mögen davon erhalten: 

1) bie Landwirthe 
a) für die Jahredauslagen «or. 000... . 2000 Mill, 
b) für Verzinfung und allmäligen Erſatz der Be: 

flandauslagen. «vor...» 1000 — 

. 3000 Mil, 
2) die Grundheren ald Reinertrag © o. 0 +... + + 2000 — 

| Summe 5000 Mill. 
. Nun geben die Landwirthe ſowohl als bie Grundeigner für 1000 M. 2, 
robe Producte an die fterile Claſſe gegen allerlei Dienfte ab. Es wer: 
den alfo verzehrt: 

1) von den Landwirthen felbft «.. ++. + 00% + + 2000 M. &, 
2) von den Grundeigenthümern 000 4 + 1000 — | 

3) von der fterilen Claſſe “ 
a) an Rahrungsmitteln. vv cc r er 00. + 1000 — — 
b) an rohen Stoffen zur Verarbeitung .. + + + + 1000 — -— 

Summe wieder 5000 M, & 

S. 41. 
Aus dieſen Vorderſaͤtzen wurden hauptſaͤchlich nachſtehende 

praktiſche Regeln abgeleitet: 
1) Die Landwirthſchaft verdient die vorzuͤgliche Beguͤnſtigung 

der Regierung; beſonders iſt darauf zu ſehen, daß die pro- 
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ductiven Auslagen nicht vermindert, fondern fogar erweitert 

werden. 

2) Alle die Freiheit der Bodenbenugung hemmenden Laften 

müfjen zu Gunften der Landwirthe entfernt werben, man 
muß ferner den Abfaß ihrer Erzeugniffe fowohl im In» als 
im Auslande befördern, um ihre Einnahme zu vergrößern. 

3) Handel und Gewerke müffen ebenfalls von allen Befchrän- 

tungen befreit fein, weil die auf beide zu vermendenden Aus⸗ 

gaben unproductiv find und die freie Concurrenz die gute 

Folge hat, daß die Gefellfchaft ihre Bebürfniffe durch jene 
Ausgaben fo wohlfeil als möglich befriedigen kann. (Lais- 
sez faire et laissez passer!) 

4) Da alle Staatdabgaben nur aus dem Ueberfchufle der Er- 

zeugniffe tiber die Koften beftritten werden koͤnnen, und 
diefer Neinertrag fich urfprünglich nur in den Händen der 
Grundeigenthimer befindet, fo fallen denfelben im Grunde 
auch alle jene Abgaben zur Laſt, denn die anderen Glaffen 

werden doch nur durch das, was fie für ihre Dienfte von 
den Grundeigenthümern einnehmen, in den Stand gefeht, 

Steuern und andere Abgaben an den Staat zu bezahlen, 
Daher ift ed am bequemften, ftatt aller anderen Abgaben 
nur eine einzige, namlich eine Grundſteuer, einzuführen, 
melche dasjenige auf dem fürzeften Wege und mit den ges 
tingften Erhebungsfoften von den Grundeigenthuͤmern 
nimmt, was fie Doc, nur unter mandherlei Formen, mittel 

bar zu tragen haben (a). 
(a) Berfuch, diefe einzige Grundfteuer, dad berühmte impöt unique, in 

Baden einzuführen, 1771—1801. ©. v. Drais, Baden unter Kart 
Friedrich, 1, 315. Der Verſuch mißlang, aber auch fein Gelingen 
hätte wenig bewiefen, da er nur in Dörfern angeftellt wurde, in wel: 

. den wenig andere Einkünfte ald aus der Landwirthfchaft vorzukom⸗ 
men pflegen. Die Unausführbarkeit der vierten Regel ift fo einleuch⸗ 
tend, daß fie von mehreren Phyſiokraten felbft zugegeben wird, aber 
fie erklären diefelbe nur aus äußeren Umftänden, ohne die Irrigkeit 
ber oberften Säge zuzugeſtehen. | 

$. 42, x 

Das phufiokratifche Syftem (a), ungeachtet feiner Einfeitig- 

N 



46 

feit und der Unhaltbarkeit feines Hauptſatzes, hatte doch das 
Verdienftliche, in Beifpiel tieferer Forfchung über volfswirth- 

* fchaftliche Gegenflände zu geben, neue Begriffe und Kunftaus- 
druͤcke aufzuftellen, die Wichtigfeit des Landbaus hervorzuheben, 
der Freiheit in Gewerböfachen das Wort zu reden, den Glauben 
an die große Bedeutung der Handelsbilanz zu befampfen, und 
überhaupt den Widerftreit gegen das Handelsſyſtem zu beginnen, 
wodurch ed eine richtigere Anficht vorbereitete. Außer Franfreich (8) 

fand dafjelbe hauptfächlich in Deutfchland eifrige Anhänger (c), 
welche dagegen von anderen Gelehrten lebhaft beftritten wur⸗ 
den (d). Mehrere italienifche Schriftſteller fprachen, theild vor, 

theils nach Quesnay, einzelne phyfiofratifche Lehrſaͤtze aus (e). 
Die neueren Phyſiokraten fuchen die Lehren ihrer Schule mit 

den durh Smith in die Wiflenfchaft eingeführten Wahrheiten 
in Einklang zu bringen (f). 

(a) ©. die Literatur bei Steinlein, 1, 3. — gl. Schmitthenner, 
Zwoͤlf Bücher, I, 95. — Blanqui, Hist. 11, 88. — Bianchini, J, 
208. 

(db) F.Quesnay, Tableau economique. Versailles, 1758. — Maximes 
generales du gouvernement economique. Ebend. 1758. — (Beide 
Ma AH ftehen aud) im 1. Bande von Dupont’s Phyfiokratie, f. 
unten. 

V. de Riquetti, Marquis de Mirabeau (ber Vater), L’ami 
. deshommes ou traite de la population. Avignon, 1756. 111. Deutfch, 
Hamburg, 1759. 1I. — Theorie de l’impöt. P. 1760. — Philosophie 
rurale, Amst. 1763. Auszug, deutſch uͤberſetzt: M's. Landwirthfchafte- 
philof., a. d. Fr. von Wihmann, 1797. 98. IL 

V. de Gournay, Essai sur l’®sprit de la legislation favorable 
a V’agriculture. Par. 1766. 11. 
Mercier delaRiviere, L’ordre naturel et essentiel des so- 

cietes politiques. Paris, 1767. 4. j 
(N. Baudeau) De l’origine et des progr&s d’une science 

nouvelle. Lond. et P. 1768. Deutfch, Karler. 1770. 
A.R. J. Turgot (+ 1781 ),' Recherches sur la nature et l’ori- 

gine des richesses. Par. 1774. Deutfh von Maupillon, Lemgo, 
1775. — Deff. Reflexions sur la formation et la distribution des 
richesses. P. 1784., auch im 5.Bande der Oeuvres complettes, Par. 
1808 — 11. VIII. Bde, Zurgot handelte auch als Finangminifter 
im Sinne des phyſiokratiſchen Syſtems, über welches er fich in vielen 
Puncten erhob, ohne fich jedoch von den Grundgedanken losreißen 
zu Tönnen, Er erfannte z.B. die Natur der Gapitalrente, fuchte aber 
dennoch zu zeigen, baß fie für den Staat nicht difponibel fei, Seine 
Reflexions find das befte phyfiokratifche Werk, 

G. F.le Trosne, De l’ordre social. P. 1777. Deutfch: Lehrbe: 
griff der Staatsordnung. überf. von Wichmann, Leipz. 1780, 
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Physiocratie ou constitution naturelle du gouvernement le plus 
avantageux au genre humain. Recueil publie par S.P. DuPont. 
Yverdon, 1768 — 69. V1. B., vom 2. Bande an unter dem Haupt⸗ 
titel: Discussions et d&veloppemens sur quelques-unes des no- 
tions d’&Economie politique. Die 3 Ichten Bände betreffen nur den 
Getreidehanbel, 

(c) (Kari Frieder. Markgraf v. Baden, + 1811)) Abrege des 

(d) 

(e) 

principes de l’Econ. pol. Carlsr.1772. Abgedrudt bei Will, f. unten. 
Deutfch von Saß. Deflau, 1783, 
3% Schlettwein, Les moyens d’arr£ter la misere publique. 

Carlsr. 1772. Deutfch, 1772, — Die wicdhtigfte Angelegenheit für das 
ganze Publikum oder 2c. Karlsruhe, 1772, 73. 1. neue A. 1776, — 
Grundfefte der Staaten. Gießen, 1779. — Archiv für den Menfchen 
Ind Bürger, Leipz. 1780—84. VIII. B. — Neues Archiv. 1785—88, 
V. B. 
Iſ. Iſelin, Verſuch über die geſellſchaftl. Ordnung. Baſel, 1772. 

— Träume eines Menſchenfreundes. Baſel, 1776,11. B. n. A. 1784, 
— Ephemeriden d. Menſchheit. 1776 ff. 

J. Mauvillon, Sammlung v. Aufſätzen über Gegenſtände aus 
der Staatskunſt. Leipz. 1776. 11. — Phyſiokratiſche Briefe an Hrn, 
Dohm. Braunſchw. 1780. 

J. C. E. Springer, Oekonom. u, cameral. Tabellen. Frkf. 1772. 
— lieber das phyſiokr. Syſtem. Nürnd, 1781. 

F.A.de Forbonnais, Principes et observations economiques. 
Amst. 1767. Deutfch, v. Neugebauer, Wien, 1767. 

G.B.de Mably,Doutes proposes aux philosophes &Economiistes. 
P. 1768. 

(3. Pinto )Traite de la, circulation et du credit. Amst. 1771. 
Deutih: Sammlung von Auffägen 2. (v. K. A.v. Struenfee), 
Liegnis, 1776, ©. 145. | .. 
- &8,Dohm, Kurze Vorftelung bes phyſiokrat. Syſtems. Gaffel, 
1778, 

(von Pfeiffer) Antiphyfiofrat od. umftändt. Unterf, des fogen. 
phyſiokr. Syſtems. Frankf. 1780. 

G. A. Will, Verſuch über die Phyſiokratie. Nürnb, 1782. 
Mehrere andere find angeführt beiKüdiger, Anfangsgründe der 

allgem, Staatslehre. Dalle, 1795. ©. 144 — 46, 

S. A. Bandini ( + 1760), Discorso eeonomico, gefhhrieben 1723, 
gedrudt erft 1775. = Scrittori cl. P. mod, 1. Bandini wird als 
Vorläufer der Phyfiofraten angefehen, da er zur Verbefjerung der 
Sumpfgegend (Maremma) von Siena größere Freiheit des Lande 
baus und Verkehrs, insbefondere freie Getreideausfuhr, Vereinfa⸗ 
hung der Gefese, der Verwaltung und des Steuerweſens, nament: 
lich eine einzige Grundabgabe vorfchlägt. Auszug bei Müller, 
Darftell. ber ital, Slaffiter, ©. 66. — Pecchio, Storia, ©, 70, 

C.Beccaria (+ 1793 ), Elementi di economia publica, gefchrie= 
ben 1769 — 71 als Borlefungen auf der Cattedra di selenzecame- 
rali in Mailand, zuerft gebrudt in der Sammlung der Scrittori cl. 
P. mod. T. XI. xXII. (Nur einige phyſiokrat. Vorftellungen in der 
Bergleichung bes Landbaus mit den andern Bewerben, z. B. 1. $. 14ff.) 

G. Filangieri(} 1788), Della legislazione. Nap. 1780 — 85, 

VU. B. Deutſch, Ansbach, 1788 — 91. Das 2te Buch, = Secritt. cl. 
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P. mod. T. XXXII. (Für Befreiung der Landwirthſchaft und bes 
Handels und einzige Grundfteuer.) 

(f) 6. Garnier, Abrege Eel&mentaire des principes de l’Econ. polit. 
P. 1796. 
lePrinceD. de 6.(Gallizin), De l’esprit des economistes 

ou les 6&conomistes justifi6s d’avoir pose par leurs principes les 
bases de la revolution frangaise. Brunsvick, 1796. Deutſch, Duis⸗ 
burg, 1798, 
Dutens, Philosophie de l’economie politique ou nouvelle ex- 

position de cette science. P. 1835. 11. 8. 
H. Jouffroy, Catechisme d’econ. polit. Leips. & Paris, 1844. 
Th. A. H. Schmalz (+ 1831), Encyklopaͤdie der Kameralwiflen- 

ſchaften, 1796. n. A. 1819.— Handb. der Staatswirthfchaft, Berlin, 
1808. — Staatswirthfchaftslehre in Briefen an einen deutfchen Erbs 
pringen, Berl. 1818, II. 

L. Krug, Abriß d. Staatsökon. Berlin, 1807. ( Enthält nur wirth- 
ſchaftliche Potitit mit einigen phyſiokratiſchen Anfichten.) 

6. 43. 

Das dritte ſtaatswirthſchaftliche Lehrgebaͤude wurde von dem 
großen ſchottiſchen Gelehrten Adam Smith, (geb. 1723, geſt. 
1790) aufgeftellt (a) und wird gewöhnlich nach demfelben be⸗ 
nannt; man gab ihm auch bisweilen den unbeflimmten Namen 

Snduftriefyftem, Smith erhob ſich in der richtigen Auffaffung 

der volfswirthichaftlihen Erfcheinungen und in der Erforfchung 

ihrer Urfachen über die Einfeitigfeit der beiden früheren Sufteme, - 
indem er fowohl den Landbau ald die Gewerke (Fabrication) 

und den Handel ald Mittel zur Bereicherung der Völker dar- 
fette, doch fand er in der Lehre der Phyfiofraten mehr nüßliche 
Vorarbeiten, als im Handelsfyftem, und nahm daher mehr von 
jenen in fein Lehrgebäude auf (5). Biele einzelne Säße deffelben 
waren fhon von früheren Schrififtellern erkannt und auöge- 
fprochen worden (0), doch bleibt Smith unftreitig das Verdienft, 

fie in Zufammenhang gebracht, das Wefen der Volkswirthſchaft 
tiefer al feine Vorgänger ergruͤndet und vollftändiger erklaͤrt, und 
hiedurch den Regeln der wirthfchaftlichen Politik eine feftere Un» 

terlage gegeben zu haben, 
(a) Ad. Smith, Inquiry into the nature and causes of the wealth of 

natiens. Lond. 1776. II. B. 4, neue Ausg. von Buchanan, 1814. 
IV. B., mehrere neuere-von Mac-Culloch. 1828 und 1839 in 
1 Bd. Nachdruck, Bafel, 1801. IV. — Deutfch von Schiller (Joh. 
Fr.), Leipg. 1777. 78, II. B., der dritte Bd, von Widmann, £, 
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1792. — Beflere Ueberfegung von Garve, fortgefebt von Dörrien. 
Breslau, 1793 — 96. IV. 3te A. 1810. II. (Nach diefer Ausgabe 
wird Smith in gegenwärtigem Lehrbuche citirt.) — Kranzöfifche 
befteuteberf. von Garnier, Par. 1802. V.B., 2teXusg., 1822. VIB., 
von Blanqui, 1842. — Die Meifterwerk läßt doch in ber äußes 
ren Anordnung Manches zu wünfchen übrig, was dazu beigetragen 
haben mag, daß baffelbe fich nicht fchnell in Europa verbreitet hat. 

(5b) Betrachtet man die volkswirthſchaftliche Grundlage jedes diefer Sy⸗ 
fteme, nämlich die Vorftellung von der Entftehungsart des Volke: 
wohlftandes, fo kann man fie fo bezeichnen: 

1) Syſtem der Dandelsbilang oder des Geldzufluffes durch Waa⸗ 
renausfuhr; 

2) Syfiem des, von der Landwirtbfchaft herrührenden Reiner: 
rages; | 

3) Syſtem ber Gütererzeugung durch Arbeit, in der Landwirth⸗ 
ſchaft, ver Fabrication und dem Handel. 

(c) Bieher gehört zunächſt A. Smith's Freund, der fchottifche Geſchicht⸗ 
fhreiber und Philofopy David. Hume, +1776. Seine beiden Schrif: 
ten: Essays moraland political, Edinb. 1742 u. û., u. Political dis- 
courses, 1752 u.d. find auch enthalten in ber größeren Sammlung: 
Essays and treatises on several subjects. Lond. 1753. IVB.u. 6. 
Die politifcyen und oͤkon. Auffäge hieraus: D. H. politifche Verfuche, 
a.d. Engl. (von Kraus), Königeb. 1800. n. A. 1813. — Ferner 
Steuart,f. $. 37 (ec). — Auch mehrere Italiener müffen als Vor⸗ 
Läufer Smith's angefehen werden, der fie jedoch vermuthlich nicht 
gekannt hat, Beſonders nennenswerth find: : 

F. Galiani (.} 1787), Della moneta. Napoli, 1750. n. A. 1780. 
= Scritt. cl. P. mod. 111. IV. Ir gründlich, daß man glaubt, der 
ee Süngling habe den Beifland zweier älterer Freunde bes 
nugt. " 

F.6. Pagnini,Saggio sopra il giusto pregio delle cose. 1751. 
== Scr. cl. P. mod. 11. - 

C. Beccaria, f. $. 42. (e). 
Giammaria Ortes, Dell’ economia nazionale. Venez. 1774. 

= Scritt. cl. P. mod. T. XXI. (Hoͤchſt originell; blieb bis zum Ab⸗ 
druck in der angeführten Sammlung faft ganz unbekannt.) — Ri- 
Nlessioni sulla popolazione. 1794. = Ser. cl. T. XXIV. (Iſt hierin 
Vorläufer von Malthus.) 
P.Conte Verri (+ 1797), Meditazioni sulla economia poli- 

litica. Mil. 1771. = Ser. cl. P. mod. XV. Franzoͤſiſch: Reflexions 
sur l’ec. pol. Laus. 1771. Econ. politique. Paris, 1808. Deutfch von 
Schmid, Mannh. 1785. ( Vorzüglich. ) 

Sol. Hasse,Cuinam nostri »vi populo debeamus primas @co- 
nomis public et statistics notiones? Lips. 1828. 4. ( Schildert 
die VBerdienfte der Staliener und Deutfchen.) — Pecchio, a. 
Storia. 

| 8. 44. | 

Die Hauptgedanfen des fmithifchen Syftems find fol- 

gende: 
Rau, polit, Dekon. Ste Audg. 1. 4 
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1) Die Sachguͤter werben durch die menfchliche Arbeit unter 
dem Beiftande der Grundftüde und des Capitales hervor⸗ 
gebracht, und der Werth der Güter beſtimmt ſich durch die 
Menge ber auf fie gewendeten Arbeit (a). 

2) Nicht blos die auf Gewinnung roher Stoffe von der Erbe 
gerichtete Arbeit, fondern auch die Thätigfeiten der Stoff- 
veredlung (Gewerksarbeit, Fabrication) und des Handels 

tragen zur Vermehrung des Vermögens unmittelbar bei, 

find alfo productiv, on 
3) Die wichtigften Mittel, welche die productive Wirkung der 

Arbeit verftärfen, find die zweckmaͤßige Theilung der Be- 
fhäftigungen und der Gebrauch des Gapitales. 

4) Jene drei Slaffen. von Gewerben (f. 2.) verdienen in glei» 

chem Maaße von der Regierung unterftügt zu werden. u 
5) Das freie Mitwerben (Concurrenz) ftellt von felbft die an- 

gemeflenften Preife der Dinge her, bewirkt die Ausgleichung 
des Bedlirfniffes mit den Vorraͤthen, verfchafft den Theil 
nehmern an der Production ihre gebuͤhrenden Antheile als 
Grundrente, Sapitalgewinn und Arbeitslohn und leiftet über- 

. haupt in der Volkswirthſchaft nügliche Dienfte. 
6) Die Regierung fol nur infoferne auf die wirthfchaftlichen 

Angelegenheiten’ des Volkes einwirken, als fie die Hinder- 
niffe, Die der Entwidelung des Gewerbfleißes im Wege 
fiehen, zu entfernen fucht, fonft aber die Freiheit in Ge- 

. werbsangelegenheiten walten laſſen, namentlid auch im 
auswärtigen Handel, 

7) In Beziehung auf ihre eigenen Einnahmen fol die Regie 
rung nicht an dem Betriebe von Gemwerben Theil nehmen, 

fondern ihren Bedarf auf die am wenigften flörende Weife 
von dem reinen Einkommen der Bürger aufbringen. 

(a) Smith hat allerdings die Mitwirkung bes Bodens und bes Capi⸗ 
tales anerkannt und gehörig berüdfichtiget ([.Baumftark,Staats- 
wiſſ. Verſuche, ©. 509), aber es ift auch nicht zu verfennen, daß 
er die Arbeitals die Urquelle des Vermögens vorzüglich heraushebt 
und bie ganze Eintheilung feines Werkes auf fie gründet. Dad Ca⸗ 
pital wird von ihm als ein Mittel angefehen Arbeit zu befchäfti- 
gen und zu förbern, und er nimmt an, daß die Gapitalgewinnfte 
aus dem Erzeugniffe der Arbeit abgegeben werben (1, 76.). Der 
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Ausdrud: Product ber Arbeit und des Bodens — kommt häufig 
im ſmith'ſchen Werke vor, auch wird bei Gelegenheit der Land: 
rente von dem natürlichen Producte bed Bodens gefprocden 
(I, 77.). Man ſieht, daß er in der Hochſchätzung der Arbeit den 
Phyfiofraten entgegen tritt, in Anfehung der Wichtigkeit der nas 
türlicdyen Productionsfräfte aber mit ihnen gegen die Mercantilis 
ſten ſtreitet. 

g. 45, 

Wenn gleich manche einzelne Saͤtze dieſes Syſtems, wie ſie 

Smith aufſtellte, einer genaueren Beſtimmung, andere einer 

Berichtigung bedurften (a), auch das Ganze noch ſyſtematiſcher 
dargeſtellt werden mußte, ſo ſind doch die Grundgedanken ſo ſehr 

and der Natur ber Sache geſchoͤpft, Daß die Unterſuchungen neue⸗ 
rer Sorfcher nur eine allmählige innere Fortbildung herbeiführs 
ten, ohne ein anderes Syſtem aufzuftellen. Daher wird auch die 

heutige politifche Oekonomie, obfchon fie fich keinesweges mehr 
auf den Inhalt der von Smith felbft ausgefprochenen Kehren 

beſchraͤnkt, doch noch als das Syſtem deſſelben betrachtet (2). 

Das neunzehnte Jahrhundert brachte eine Fülle von Erſchei⸗ 
nungen und Erfahrungen im wirthſchaftlichen Gebiete hervor, 

aus denen ſowohl neue Lehrfäge für Die Erfenntniß der Volks⸗ 
wirthfchaft gewonnen, ald neue Aufgaben für die Wirthſchafts⸗ 

politit abgeleitet werben fonnten. Diefe Bereicherung und jene 
Vervolllommnung der Wiffenfchaft, dur die Bemühungen 
deutfcher (c), englifcher (d), franzöfifcher (e), italienifcher (f) 
und anderer (g) Gelehrten bewirkt, hat die Folge gehabt, daß 
die Wichtigkeit jener Wiffenfchaft immer allgemeiner anerkannt 
wird und ihr Einfluß auf Die Verwaltung der wirklichen Staa= 

ten an Stärke und Ausbreitung fortdauernd zunimmt. Die ab- 
gefonderte Bearbeitung der Volkswirthfchaftölehre, welche durch 
Xrennung von den praftifchen Lehren viel an Zufammenhang, 

Klarheit und fyftematifcher Ordnung. gewann, wurde vorzüglich 
in Deutfchland mit gutem Erfolge vorgenommen. 
(a) Bon den Gegnern Smith’s in England, z. B. Pownall, Graus 

furd, Hamilton, Gray, fr Sartorius, Handb. der Staates 
wirthfchaft, Vorrede, S. XV, und Storch, Handb., I, 77. Am 
wichtigften iſt: 4 

8% 
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EarlofLauderdale (+ 1839), Inquiry into the nature and 
origin of public wealth. Edinb. 1804. Deutſch durch v. Schön 
(abgekürzt ) Berlin, 1808. 

(5) ©. die Literatur bei Steinlein, Volkswirthſchaftslehre I, 106 ff. 
(c) 1) Umarbeitungen bes fmith’fhen Werkes, 

G. Sartorius (+ 1828), Handb. der Staatswirthichaft. Berl. 
1796. Neue Ausgabe: Von ben Elementen des Nationalreihthums 
u. von der Staatswirthfchaft. Götting. 1806. (Trug nebft Lueder 
am meiften zur Verbreitung des Syftems in Deutfchland bei.) 

A. F. Lue der (+ 1819), Ueber Rationalinduftrie und Staats- 
wirthichaft, nach A. Smith bearbeiter. Berlin 1800—4. IB. — 
Die Nationalinduftrie und ihre Wirkungen. Braunfchw. 1808, 
(Auszug. ) j ‘ 
Chr. 3. Kraus (+ 1807), Staatswirthichaft, herausg. v. Hs. 
v. Auermwald, Königsb. 1808—11. V. 2ter Aborud 1837. (Nur 
die 4 erften Bände gehören hierher, der 5te enthält wirthichaftliche 
Politik nad) eigenen Anfichten des Verf.) 
2) Bearbeitungen der Wiffenfhaft mit mehr eigen: 

thümlichen Korfhungen. 
8. 9. v. Sacob (+ 1827), Grundfäge ber Nationalökonomie, 

Halle, 1806. 3. A. 1825. 
Chr. v. Schloͤzer, Anfangsgründe der Staatswirthfchaft. Riga, 

1805. 7.1.8. 
J. Sraf v. Soden (+ 1831), Die Nationalölonomie, Leipz. 

1805—23. IX B. Bd. I— I. enthält die Nationalöfon., 8. IV. 
den Auszug aus ben 3 erften, Bd. V. die Finanzwiffenfchaft, Bd. 
VI. die Volkswirthſchaftspflege (,, Staatsnationalwirthfchaftslehre 
bei dem Verf.), die 3 lehten gehören nicht zur polit. Dekonomie. 
Graf Soden und Jacob haben um bie wiflenfchaftliche Geſtal⸗ 
tung der Volkswirthſchaftslehre großes Verbienft ($. 15 (a)), doch 
führten fie die Ausfcheidung aller practifhen Sätze aus derfelben 
nicht ganz durch. Soden’s Werk ift reich an lehrreichen Ausfüh- 
rungen einzelner Gegenftänbe. 

G. Hufeland (+ 1817), Neue Grundlegung ber Staatswirth: 
Thaftstunft. Gießen, 1807 — 13. II. B. (Unvollendet.) 

J. F. €. Lotz (+ 1838), Revifton der Grundbegriffe der Na⸗ 
tionalwirthſchafslehre. Coburg, 1811 — 14, IV. — Handbuch der 
Staatswirthſchaftslehre. Erlangen, 1821. 22%, III. 2. Ausg. 1837. 
(Vorzüglidy. ) 
3.9. Harl (4 1843), Handbuch d. Staatswirthfchaft und Fi⸗ 

nanz. Erlangen, 1811. 
Fr. B. Weber, Lehrbuch der polit. Defonomie, Brest. 1843. 11. 
A.W. v. Leipziger, Geiftder Nationalölonomie u. Staatswirth⸗ 

Schaft. Bert. 1813. II. 
H. Storch (+ 1835), Cours d’&conomie politique. St. Petersb. 

1815. VI B. — Paris, 1823. IV. (avec des notes explicatives 
et critiques par M. Say.) — Deutfh: Handb. d. Rationalwirth- 
ſchaftslehre, mit Zufägen, von Rau. Hamburg, 1819. 20.11 B. Die 
Zuſaͤtze auch befonders abgedrudt, ebd. 1820. 

®. Gr. v. Bugquoy, Theorie der Nationalwirthfchaft. Leipz. 1816. 
4. — Hiezu 3 Nachträge, 1816—18. 4. 

8. F. G. Eifelen, Grundzüge ber Staatöwirthfchaft. Berl. 1818. 
— Die Lehre von der Bolkswirthfchaft, Halle, 1843. 
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8 (v. Shren thal) Die Staatswirkhfchaft nach Raturgefesen. 
eipz. > 

A. F. Sueder, Die Nationalökonomie ober Volkswirthſchafslehre. 
Jena, 1820. 

K. Arnd, Die neuere Guͤterlehre. Weimar, 1821. — Die mate⸗ 
riellen Grundlagen und ſittlichen Forderungen der europaͤiſchen Gul⸗ 
tur. Stuttg. 1835. — Die naturgemaͤße Volkswirthſchaft. Dan. 1845, 

J. A. Oberndorfer, Syftem der Nationaloͤkon. Landsh. 1822, 
K. H. L. Poͤlitz (+ 1838), Volkswirthſchaft, Staatswirthſchaft 

u. Finanzwiſſenſchaft — und Polizeiwiſſenſchaft. Leipz. 1823. Zweite 
A. 1827. (Auch als zweiter Band von: Die Staatswiſſenſchaften im 
Lichte unſerer Zeit.) 

v. Seutter, Die Staatswirthichaft. Ulm, 1823. III. 
G. F. Krauſe, Verſuch eines Syſtems ber National: u. Staates 

ötonomie, Leipz. 1830. II. 
Sr. J. Schmitthenner, Grunbriß ber hifter. u. polit. Wiffen» 

ſchaften. Gießen, 1830. I, S. 104. 214. 287. — Zwölf Bücher vom 
Staate, I, 324. 1840. 
—8 St einlein, Handb. der Volkswirthſchaftslehre. Münch., 

K. F. Schenk, Das Bedürfni der Volkswirthſchaft. J. B. Die 
allg. Grundſaͤtze der Volkswirthſchaftslehre. II. B. Die Grundſaͤtze 
d. Volkswirthſchaftspflege. Stuttg. 1831. 

K. ©. Zachariä (+ 1843), Staatswirthſchaftslehre. Heidelb. 
1832. II., oder der 5.3, der 40 Bücher vom Staate. — In der n. 
Ausg. diefes Werkes ift die Staatswirthfchaftsichre der 7. Bd. 1843. 

K. v. Rotteck (+ 1840), Delonomifche Politik. Stuttg. 1835. 
J. Schon (+ 1839), Neue Unterfuchung der Nationaloͤkonomie 

und der natürlichen Volkswirthſchaftsordnung. Stuttg. 1835. 
E. P. Pons, Die Staatsötonomie. 1. Abjchnitt, Phyſik der Gefell- 

ſchaft. Berlin, 1836, 
4 Fr. Riedel, Nationalölonomie od. Volkswirthfchaft. Bert. 

1838 — 1841. IH. \ 
W. v. Prittwis, Die Kunft reich zu werden, od. gemeinfaßliche 

Doarftellung der Volkswirthſchaft. Mannheim, 1840. 2te Ausg. : Die 
Volkswirthſchaftslehre, gemeinfaßlich dargeftellt. 1846, 

A. Barth, Vorlefungen über Nationalöfonomie. Augsb. 1843, 
E. W. Ch. Schüs, Grundfäße der Rationalölonomie. Stuttg. 

1843. ( Die Volkswirthſchaftspolitik iſt mit eingeflochten. ) 
W. Roſcher, Grundriß zu Vorlefungen über die Staatswirthfch. 

nad) gefchichtlicher Methode. Goͤtt. 1843. 
DEifenhart, Pofitives Syftem der VBolkswirthfchaft, oder oͤkon. 

Socialtheorie. Leipz. 1844. ( Mit vorzüglicher Hinneigung zu Lift.) 
J.Kudler, Grundlehren der Volkswirthſch. Wien, 1845. II B. 

3) Sammlung vermifhter Auffäßge und Zeitfchriften. 
v.Struenfee, Abhandlungen üb. wichtige Gegenſtände d. Staats⸗ 

wirthſchaft. Bert. 1800. 111. - 
®. Sartorius, Abhandlungen, bie Elemente des Nationatreichs 

thums und die Staatswirthfchaft betreff. Gött. 1806. 
Chr. 5. Kraus, XAuffäge über ſtaatswirthſchaftliche Gegenftände, 

Königsb. 1808. IB, 
K.Murhard, Ideen über wichtige Gegenftände aus dem Gebiete 

der Nationalöfon. u, Staatswirthfchaft. Gött. 1808. 
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K. H. Rau, Anſichten der Volkswirthſchaft. Leipz. 1821. 
E. Sutper ‚ Ideen über Völferglüd. Zuͤrich 1828, 
P. Kalfmann, Unterfudhungen im Gebiete der polit, Oekono⸗ 

mie. 1. — Bonn, 1829. 2. Abth. 18 H. 1830. 
B. W. Hermann, Staatswirthſchaftliche Unterſuchungen, 

1832. (Borzüglid). ) 
K. S. Zachariä, Abhandlungen aus dem Gebiete der Staats 

wirthchafte ehre. Heidelb. 1835. 
Baumftarf,f. unten (d). 

J F. Knapp, Vierzehn Abhandlungen über Gegenſtände der Na⸗ 
tionalõökon. u. Staatswirthſchaft Darmſt. 1840. 
Rodbertus-Jagetzow, Zur Erkenntniß unſerer ſtaatswirth⸗ 

ſchaftl. Zuſtäͤnde. J. Neubrandenb. 1842. 
Morſtadt, Der Nationalökonom, 1834. ff., 1836 u. 1837 von 

R. Mofer herausgegeben. 
8.9. Rau, Archiv der politifchen Dekonomie, feit 1835, V Bde. 

Rau u. Hanſſen, Archiv ꝛc., Neue Folge, 1843—47, VB, 
4) Zur Gefhihte der neueren Volkswirthſchaft und 

Wirthſchaftspolitik. 
(R. v. Boſſe), Essai sur l'histoire de l’economie politique. 

Paris & Lond. 1818. I1 Bde. — Deſſen Darftellung des ſtaats⸗ 

(4) 

wirthſchaftlichen Zuftandes in den deutfchen Bundesſtaaten auf ſei⸗ 
nen gefhichtl. Grundlagen. Brſchw. 1820. 

G. v. Gülich, Geſchichtliche Darftelung des Handels, der Ge⸗ 
werbe und des Ackerbaus der bedeutendſten handeltreibenden Staaten 
unferer Zeit, Jena, 1830 — 1845. V 
Rob. Malthus (} 1834), An essay on the principle of popula- 
tion. Lond. 1806. 11. 5. %. 1831. Deutfh von Hegewiſch. Altona 
1807, 11. — Principles of political economy. Lond. 1820. Franz. 
von Constancio. Paris, 1821.11. — Definitions in political eco- 
nomy. Lond. 1827. 

Dav. Ricardo (+ 1823), Principles of political economy and 
taxation. Lond. 1819. 2. X. 1821. Franz. von Constancio, avec 
des notes explicatives et critiques par M. Say, 1819. II. Deutfd : 
(nicht gut. überf.) v. Schmid. Weimar, 1821. Beflere Ueberſ. von 
E. Baumftarf: Grundgefege der Volkswirthſchaft u. Befteurung. 
Leipz. 1838. Der diefer Ueberf. beigefügte 2te Band hat den Neben= 
titel: Volkswirthſchaftliche Erläuterungen, vorzüglich über D. Ric. 

“ Spyftem. 1838, — Ric. ftellte in diefem tiefgedachten, aber minder 
gut geordneten Werke viele eigenthümliche Säge auf, welche in Groß= 
britanien zahlreiche Anhänger fanden. 

J.Mill, Elements of political economy. Lond. 1821. 3te%. 1833. 
Franz. von Parisot. Par. 1823. Deutſch von Jakob. Halle, 1824. 
(Guter Abriß des Ricarbo’fhen Syftems.) 
M’(Mac) Culloch, A discourse on Ihe rise, progress, pecu- | 

liar objects and importance of pol. ec. Lond. 1825. 2te Auflage. 
Franz. von Prevost. Geneve & Paris, 1825. — Principles of po- 
litical economy. Edinb. 1825. Deutih von G. M. v. Weber, 
Stuttg. 1831. ( Gehört ebenfalld zur Schule von Ricardo. ) 
Be Torrens, An essay on the production of wealth. Lond. 

Thomas sS mith, An attempt to define some of the first prin- 
ciples of political economy. Lond. 1821. 

— 
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R. Whately, Introductory lectures on political economy. 
Lond. 1831. (Nur einleitend, ) 

Th. Chalmers, On political economy. Glasg. 1832. 
Harriet Martineau, Illustrations of polit. ec. Lond. 1832 — 

34. XXV Bändchen, die erften 1833 fchon zum 3ten Mal aufgelegt; 
f. Rau, Archiv, 1, 265. 
PoulettScrope,Principles of political economy. Lond. 1833. 
Mistress Marcet, Hopkin’s Notions of political economy. 

Lond. 1833. $ranzöf. von Carol. Cherbuliez, 1834. — Conver- 
sations on political economy. 7. Ausg. Lond. 1839. 

W. N. Senior, Outline of the science of political economy. 
Lond. 1836, ein Xbdrud aus der Encyclopsdia metropolitana. 4, 
(Vorzüglich.) — Ueberfest mit Zugaben Senior’s in: Principes 
fon dnmentauz de l’econ. pol... .. parleComte J. Arrivabene. 

. 1836. 0 
J. S.Eisdell, A treatise on the industry of nations or the 

principles of national economy and taxation. Lond. 1839. 11. 
N F.Canard, Principes d’Econ. politique. P.1801. Deutfch, Ulm. 
1806. — Neu überf. von Völk: Grundf. der polit, Dekon. Augsb. 

J. B. Say ( geb. 1767, + 1832), Traité d’econ. polit. P. 1802. 
113. Deutfch von Jakob: Abhandl. Über die Nat, De, Halle, 1807, 
18. 3. Edit. 1817. Deutlich von K. E. Morftadt, Darftellung der 
Rationalöton. Heid. 1818. II. — 5. Edit. 1826. III. Deutſch v. Mo r⸗ 
ftadt, unter obigem Zitel, 3. X. Heid. 1830. 31. IH.— Cours com- 
plet d’econ. polit. pratique. P.1828.29. VI. Beffere deutſche Ueberſ. 
von J. v. Th. (Theobald): Vollſt. Handb. der pract. Rationalöfon. 
Stuttg. 1828—30. VI. — Abgekürzte Ueberf. v. F. X. Rüder, forts 
gef. von Sporſchill, 1828— 31. VI Bde, (Bol. Poͤlitz Jahrb. d. 
Geſchichte u. Staatskunft, Apr. 1829.) — Katechismus der National: 
öton., deutſch von v. Fahnenberg, 1816; nach der 3. Ausg. überf. 
Stuttg. 1827. — Melangeset correspondence d’&conomie politique, 
publies par Comte. P.1833. Say hat durch feine mufterhaft klare, 
anziehende Darftellung das Studium der pol. Defonomie mehr als 
irgend Iemand befördert, zugleich die Wiffenfchaft bedeutend ver- 
vollfommnet. ' 

J. C. L. Simonde de Sismondi (+ 1842), De la richesse 
. commerciale ou principes de l’öcon. pol. appliques & la legisla- 
tion du commerce. Geneve, 1803.11. - Nouveaux principes d’e- 
con. polit. Par. 1818. I1 B. 2. Ausg. 1822, — Etudes sur l’Econ. 
pol. 1837. Il. ( Vorzüglich. ) j 

Ch. Ganilh (+ 1837), Des syst&mes d’&con. pol. Par. 1809. 
118, 2te A. 1821. 118. Deutfch: Unterfuhungen über bie Syfteme 
der pol. Def, Berlin, 1811, 11. — Theorie de l’econ. pol. ©. $. 21 
Note (a). — Dictionnaire analitique de l’Econ. politique. P. 1826. 

Louis Say (berältereBruder ), Considerations sur l’industrie 
et sur la legislation. Par. 1822. — Traite elementaire de la ri- 
chesse individuelle et de la richesse publique. Par. 1827. Etudes 
sur la richesse des nations. P. 1836. 
Destutt de Tracy, Traite d’econ. pol. P. 1823. 
A.deCarrion-Nisas, Principes d’econ. pol. Par. 1824. (Theil - 

der bibliotheque du 19me siecle. ) 
P.H.Suzanne, Principes del’econ.polit. 1826. Deutfch, Mainz 

1827. 
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A. Blanqui, Precis el&mentaire d’&con. pol. P. 1826. Deutfch, 

von Heldmann: Grundriß der Staatswirthfchaft, 1828. — Cours 
d’economie industrielle. P. 1837. — Cours... P. 1838, — ( Borle: 
fungen, in jedem Jahre über andere Abſchnitte gehalten.) 

J. Droz, Economie polit. Par. 1829. 3. Ausꝗq. 1846. Brux. 1835. 
( Sehr gut.) Deutfch von Keller, 1830, und von Berg, 1830. 

R. Guyard, De la richesse ou essays de Ploutonomie. Par. 
1829. 11. 
Rossi, Cours d’econ. polit. P. 1838 — 41.11. 
A.Cou rnot, Recherches sur les principes mathematiques de 

la theorie des richesses. Par. 1838. 
Mary Meynieu, Elemens d’econ. pol. P. 1838. (In Geſpraͤch⸗ 

form, elementarifd). ) 
de Pinheiro-Ferreira,.Precis d’un cours d’econ. pol. P. 

1840. (Kurzer Abriß. ) 
Jos. Garnier, Elemens d’economie politique. P. 1843. 
M. Chevalier, Cours d’econ. polit. red. par Bro&t. P. 1842. 
Th. Fix (+ 1846 ), Revue mensuelle d’economie politique. 

1834—36 V. 
MN. Foelix, Revue etrangere de legislation et d’economie 

politique. Paris, feit 1834. Bon 1836 an: Revue Strangere et fran- 
vaise ete. 

Journal des Economistes. Paris, feit 1842, jährlich 11 Bde. in 
12 Heften. 

Collection des principaux economistes. Paris, 1843. XI®. (ent= 
hält ältere Schriftfteller, Vauban, B oisguille bert, Law, 
Melon, Dutot, — Schriften mehrerer Phyſiokraten — Oeuvres 
de Polar in 11B. — % Smith — Malthus — Ricardo 
— Say 

G. Palmieri (+ 1794), Riflessioni sulla publica felicità, rela- 
tivamente al Regno di Napoli. — Della richezza nazionale. = 
Scritt. cl. P. mod. T. XXXVII. XXXVIM. > 

Fr. Mengotti, llColbertismo osia della liberta di commercio 
de’ prodotti della terra. Fir. 1791. — Ser. cl. P. mod. T. XXXVI. 
Deutfh von Utzſchneider. Münden, 1794, 

Melch. Gioja (+ 1829), Naovo prospetto delle scienze eco- 
nomiche. Milano, 1815 — 17. VIII. 4. Dieß große Werk follte den 
ganzen in der Literatur der politifchen Dekonomie niedergelegten 
Gedantenvorrath aufnehmen und verarbeiten. Es wird zufolge der 
vielen Zabellen und Schematifirungen häufig troden und unbefriedi« 
gend, enthält jedoch viele eingeftreute Gedanken von großem Werthe. 
: €. Bosselini, Nuovo essame della Sorgenti delle privata e 
pubblica richezza. Mod. 1817. H. 

F. Fuoco, Saggi econemici. Pisa, 1825. 
M.A gazzini, La scienza dell’ econom. politica. Mil. 1827. 

Franz. fchon 1822. 
Scuderi, Principj di civile econ. Nap. 1829. I11. 
De Augustinis, Istitutioni di economia sociale. Nap. 1837. 

‚I. (Fortſ. erfchien nit.) 
Scialoja, Principj della economia sociale. Nap. 1840. Sranz. 

von Devillers, P. 1844. 
Bianchini, Della scienza del ben vivere. Nap. 1849. 1. 

Graf Fr. Starbed gab 1820 und 1821 zwei polnifche Werke 
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über Rationalölonomie und Volkswirthfchaftöpflege heraus. Umar- 
beitung derfelben: Theorie des richesses sociales. Paris, 1829. II. 

“ Th. Cooper (Prof. in Süd⸗Carolina), Lectures of the ele- 
ments of political economy. Columbia 1826. 

H. €. Carey, Principles of politic. economy, Philadelphia, 
Bd. I. u. 11. 1839, Bd. III. u. IV, 1840. 

" Alvaro Flores Estrada, Cours eclectique d’economie po- 
litique, trad._sur les mscr. originaux par L. Galibert. Paris, 
1833. III. ° 
Eus. Maria del Valle, Corso de economia politica. Ma- 

drid, 1842. 
Colmeiro, Tratado elementar de econom. politica. Madr. 

1845. 
A.Sandelin, Repertoire general del’econ. politique ancienne 

et moderne. La "Haye, 1846. (Auszüge aus den vorzüglicheren 
Schriften, nad) der Buchftabenfolge der Gegenftände geordnet. ) 

$. 45 a, 

In den lebten Sahrzehnten hat mit Hülfe einer gefteigerten 
Gewerböfunft und eines von den Regierungen durch Entfernung 
mancher Fefjeln geöffneten freieren Spielraums der Erwerbs- 
eifer nicht allein mit größerem Erfolge gewirkt, fondern auch 

mehr Aufmerkſamkeit und Theilnahme angeregt. Die Folgen 

diefes Auffchwunges der Gewerbe waren nicht durchgängig von 
erfreulicher Art, denn das Mißlingen einzelner Unternehmungen 

oder die Stockung ganzer Glaffen von ſolchen vergrößerte die 
Zahl der Armen, zugleich aber zogen bie vielen ausgedehnten 
Sabriten eine Menge vermögenslofer Lohnarbeiter heran, deren 

beengte und unfichere Lage den menfchenfreundlichen Beobachter 

mit Bedauern und Beforgniß erfüllen muß. Der Eindrud diefer 
Wahrnehmungen Außerte fich je nach dem Grade von Einfeitig- 
feit der Auffaffung und dem ganzen Standpuncte der Schrift« 

fteller in verfchiedener Weife, und Die daraus entftandenen wiſſen⸗ 

Ihaftlichen Richtungen find bedeutend genug, um bier fürzlich 
angedeutet zu werden. 

1) Es entfiand Ermunterung, tiber die Beftimmgründe des 

Arbeitölohnd und über die Mittel nachzudenken, welche da» 
zu dienen, die Sage der Kohnarbeiter zu verbeffern. Dieß 
war verdienſtlich und nüglich, weil die Staatswirthſchafts— 

lehre nicht die Maſſe des Vermögens an fich, fondern den 



58 

2) 

Einfluß deffelben auf die Wohlfahrt der Menfchen zum 
Gegenftande haben fol (a). . 

Die Nachtheile, die das freie Meitwerben bisweilen mit fi 

führt, wurden fir Manche zu einem Beweggrunde, ver- 

ſchiedene Befchranfungen wieder zu empfehlen, welche von 

(a) 

(b) 

(c) 

Smith und Andern verworfen worden waren (6). 

Der Wunſch, dieſe Nachtheile der Concurrenz ganz zu be⸗ 
ſeitigen und zugleich die große Ungleichheit im Vermoͤgens⸗ 
beſitze aufzuheben oder zu vermindern, veranlaßte verſchie⸗ 

dene Entwuͤrfe, die, im Ganzen betrachtet, fuͤr Verirrungen 

gehalten werden muͤſſen, jedoch als Zeichen vorhandener 
Gebrechen und verbreiteter Mißſtimmungen ſehr beachtens⸗ 

werth ſind, und der Wiſſenſchaft die Verpflichtung auflegen, 

auch hierin das Wahre von dem Irrthum zu unterſcheiden. 

Dahin gehören vorzüglich die ſocial iſtiſchen und con 
muniftifchen Lehren und Beftrebungen (c). 

Diefen Gedanken haben befonders Sismondi und Blanquiu. %. 
verfolgt; f. auch D. Vierteljahrsfchrift, Ar. X1, 1840. S. 1 — 42. 

Nachdem Say u.Lo& in ber Abneigung gegen alle Beengungen ber 
Gewerbefreiheit am Weiteften gegangen waren, führte der Wider: 
ftreit gegen fie Andere zu dem entgegengefeßten Abwege. 

Hierüber . Zachariä, Abhandl. S. 88. — Blanqui, Hist. de l’ec. 
pol. 11, 303.— Reybaud, Etudes sur les reformateurs contem- 
porains ou socialistes modernes. P. 1840. Derf. in Revue des 
deux mondes, XXX,5 (1842). — D. Vierteljahrsfhrift a.0.D. — 
Stein, Der Socialismus u. Communismus bed neueren Frankreichs, 
Leipz. 1842. — Schü, Srundfäge ©. 44. — Roſcher in der Zeit: 
fhrift für Geſchichtswiſſenſchaft, 111, 418. 540, IV, 10. 1845. — 
Passy in Journ. des Econ. XII, 34, auch Compte rendu de l’ac. 
v1, 5. — DeCavour in Bibl. univ. de Geneve, 1846. 1, 1. — 
An eine Sütergemeinfchaft dachten ſchon Platon u. Plotinus, 
der die Ideen Platon’s zu verwirklichen fuchte (+ 270 n. Chr.), fers 
ner verfchiedene chriftliche Secten u. mehrere Berfaffer von bichterifch 
ausgemalten’Staatsidealen im 16. u. 17. Zahrh., wie Thomas 
Morus in ber Utopia (1517), Th. Campanella in der Resp. so- 
lis (1620) u.A. ſ. Mohl in derZeitfchrift für die gefammte Staats 
wifl., 1845, I, 24.Rapp aus Würtemberg gründete 1805 in Nord⸗ 
america eine auf Gütergemeinſchaft beruhende Niederlaffung, deren 
Sig feit 1825 zu Economy im Staate Ohio iſt. Dieß Beifpiel fand 
dort Nachahmung, f. Julius, Reife,1, 194. Auh R. Owen empfahl 
das Syftem der „Cooperation” u. Gemeinfdyaft, f. Rey, Lettres 
sur le systeme de la cooperation mutuelle et de la communaute 
de tous les biens d’apres le plan deM.Owen, P. 1828. — Heinr. 
von St. Simon (+ 1825), deffen Lehren man mit dem Namen 
SInduftrialismus bezeichnet hat, wollte nicht die völlige Gemein- 

_—— 
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Tchaft, aber die Austheilung der Arbeiten und der Erzeugniffe durch 
die Höchfte Gewalt, nach den Fähigkeiten eines Jeden, alfo eine höchft 
centralifirte Leitung aller volkswirthfchaftlichen Angelegenheiten, 
wobei die Erblichkeit des Vermögens aufhörte, u. eine Art von Pries 
fterherrfchaft nach einer neuen Religion, f. befonders feine Schrift 
Du syst&me industriel. Paris, 1821 und Doctrine de St. Simon. II, 
146. P. 1830. Eine ſolche, den Staat in eine einzelne Familie um: 
wanbelnde Einrichtung würde die Selbſtſtändigkeit des Privatlebens 
vernichten, einen der mädhtigften Antriebe zum Kraftgebraudye läh: 
men und eine höchſt gefährliche Allgewalt in die Hände der Regierung 
legen. — Karl Fourier (+ 1837), Stifter der fog. Ecole socie- 
taire, beabfichtigte gefellfchaftliche Vereine, von denen Gewerbe auf 
gemeinfame Rechnung betrieben würden und die beifammenlebenden 
Mitglieder einen verhältnigmäßigen Antheil am Ertrage erhielten, 
die Arbeiter aber durdy Abwechslung in den Befchäftigungen u. er⸗ 
heiterndes Zufammenwirfen Mehrerer ohne Zwang angefeuert wür: 
den; f. u.a. Fourier’s Schriften: Traite de l’association dome- 
stique agricole. P. 1822. 1138. — Le nouveau monde industriel 
et societaire, 1829. — Conside&rant, Destinee sociale; exposi- 
tion elementaire complete de la theorie societaire. P. 1836. 38. 
18. — Ordinaire in Rau, Ardiv, I, 203 — Andere Socialis 
fien, ohne die Lehren St. Simon’: und Fourier’s mit ihren 

“ Abenteuerlichkeiten anzunehmen, erwarten von ber Betreibung 
d. Gewerbe durch große Gefellfchaften von Arbeitern bedeutende Vor⸗ 
theile,... 3. L. Blanc, Organisation du travail, 4. ed. 1845, %. 
Weil, der Staat und die Induftrie, Stuttg. 1843. — Der Com: 
munismus willdie Gleichheit im Bermögenshefige durch Aufhebung 
bes Privateigenthyums bewirken u. diefe gängliche Umgeftaltung der 
bürgerlichen Gefellfchaft bald vermittelft eines gemwaltfamen Umſtur⸗ 
jed (wie Babeuf, hingerichtet 1796 ), bald auf dem langfameren 
Mege der allgemein werdenden Ueberzeugung zu Stande bringen, 
wie @abet, deffen Voyage en Icarie (1842) mit den oben genann= 
ten Staatöromanen verglichen werden kann. Auch P. J. Proudhon, 
der die Socialiſten bekämpft, ift ein Gegner des Eigenthums u. will, 
„daß eine überlegene Gewalt die gegenwärtigen Formeln der Gefell- 
fchaft umfehre, daß die Arbeit des Volkes demfelben das Capital un⸗ 
terwerfe u. ibm die Macht überliefere”. Die neuefte Schrift Proud 
hon’s ift: Philofoph. der Staatsöfon. Deutfh von Grün. IB. 
Darmft. 1847. Die wirtfamfte Waffe gegen dieſe Irrlehren liegt in 
den Wahrheiten ber Volkswirthſchaftslehre. 



Volkswirthſchaftslehre. 

Erſtes Buch. 

Weſen des Volksvermögens. 

1. Abſchnitt. 

Beſtandtheile des Volksvermoͤgens. 

g. 46. 
Wie alles Vermögen nur Gewalt über Sach guͤter iſt (6. 1), 
ſo begreift auch das Volksvermoͤgen nur dieſe in ſich, und die 
wirthſchaftlichen Thaͤtigkeiten ſind zunaͤchſt nur auf den Beſitz 
und Gebrauch derſelben gerichtet (a). Diefe Güter, als ſinnliche 
Dinge, in denen der Menfch bloß Mittel zu feinen Zwecken fin⸗ 
bet, unterfcheiden fich wefentlich von den perfönlichen Gütern, 

die mit dem Sein des Menfchen unzertrennlidh verbunden find 
und fich in ihrer Entfiehung, Uebertragung, Dauer und Zerſtoͤ⸗ 
rung ganz anders verhalten. Wollte man, dem Sprachgebrauche 
zuwider, den Begriff des Vermögend und der Wirthfchaft fo fehr 
erweitern, daß beide fich auch auf bie yerfönlichen Güter erſtreck⸗ 
ten (5), fo würde dad Eigenthümliche der Wirthfchaftsangeles 



genbeiten verfchwinden und bie politifche Oekonomie fidy zur 
Bifienfchaft aller Güter für den Etaat, d. h. zur Etaatöwiilen- 
Ihaft ausdehnen (c). Indeß hat jene Wiſſenſchaft ſich dennoch 
auch mit den perfönlidhen Gütern zu befchäftigen, 
1) weil biefelben die Hervorbringung und Ermwerbung von 

Sachguͤtern fo fehr unterflügen, daß der Wohlſtand der Böl- 
ter wie der Einzelnen von dem Beiſtande fittlicher und gei⸗ 
fliger Kräfte bedingt wird; 

2) weil alle wirthſchaftlichen Berrichtungen zulegt darauf hin- 
zielen, den Zufland der Menfchen zu verbefiern, und weil 
daher das Vermögen nicht für fid) allein, fondern nad) feiner 

Bezichung auf die menfchliche Gefenfchaft, d. h. in feiner 
Anwendung zur Erzeugung perfönlicher Güter, zu wuͤr⸗ 
digen ift. 

(a) So betraditen es A. Smith und die meiften Staatsöfonomen, f. bes 

(5) 

fondere Schmalz, Staatswirthfchaftst. I, 12. — Droz, Ec. pol. 
©. 15. — Zachariä, Staatew. 8. ©. 5. 42. — Rossi, Cours, ], 
29. — Riedel, Nationalök. I, F. 12. ( Der Berf. unterfdyeidet übri- 
gens neben bem ſachlichen oder im engern Sinne fog. Bolköpermös 
gen auch ein perfönliches, dad Arbeitövermögen, ©. 43.) — 
chmitthenner, Zwölf B. vem GStaate, I, F. 326. ( Der Berf. 

rechnet indeß unter die o ko nom iſchen Güter nidyt blos materielle 
Subftanzen, fondern auch immaterielle, „„infoweit als diefelben auf 
die 2. jeugung und Erhaltung äußerer Güter Einfluß haben,” 
$. 249. 
Stord bat auf die perfönlichen Güter die bei den fachlichen gang: 
baren Benennungen, Begriffe und Eintheilungen mit gutem Erfolge 
angewendet, f. defl. Dandb. der Rationalwirthfch. 11. — Berfuche, 
beide Arten von Gütern in ber wiflenfchaftliden Behandlung zufams 
menzufaflen, von Arnd und Gioja (G. 45. Rote 5 und f); auch 
Bülau, Handb. d. Staatöw. 2.; eben bahin neigen ih Hufeland, 
n. Srundlegung, 1,©. 34. Põlitz, Staatswifſ. II, F. 18,u.Hasse, 
Cuinam nostri »vi populo etc. ©. 12, — Es ift bemerkenswerth, 
daß auch diejenigen, welche den Begriff des Bermögend über die Sach⸗ 
güter hinaus erweitern wollen, doch in der Abhandlung der Wiſſen⸗ 
ſchaft fi) nur an jene Güter halten. 

(c) Es läßt ſich deßhalb Feinesweges behaupten, daß die Staatsoͤkonomie 
durch Ausfchließung der perfönlichen Güter in eine fehlerhafte Einfei- 
tigkeit gerathe, denn durch diefe Beſchraͤnkung gewinnt fie ein abge: 
rundetes eigenthümlicyes Gebiet und erlangt er die volle Gründlich⸗ 
keit und Fruchtbarkeit. Die perfönlicdhen Güter erfordern zwar eine 
Dflege durch den Staat, aber diefe Tihätigkeit, die man Staatöerzie: 
bung, Eulturpolitit, Volksbildungsſorge nennen Tann, ift von ber 
Sorge für den Volkswohlſtand verfchieden und verbient in dem Sy: 
fleme der Staatöverwaltung eine eigene Stelle. „Man hat es oft den 
Staatsötonomen ſchwer vorgeworfen, baß fie ihre Aufmerkfamteit 
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blos auf bie fachlichen Güter (wealth) richten und alle Beachtung 
der Glückſeligkeit und Tugend verabfäumen. — Niemand tabelt einen 
Scıriftfteller über bie Taktik, daß er feine Aufmerkſamkeit blos auf 
triegerifche Angelegenheiten richtet, eben fo wenig ſchließt man aus, 
diefer Handlungsweife, baß er einen immerwährenben Krieg empfiehlt. 
Allerdings würde ein Schriftfteller, der, nachdem er gezeigt hat, daß 
ein gewifles Verfahren Sachgüter erzeugt, baffelbe blos darum zur 
Nachahmung empfiehlt, den großen Fehler begehen, Wohlfahrt (hap- 
piness) und den Beſitz von ſachlichem Vermögen (wealth) für einer- 
lei zu halten. Aber fein Irrthum liegt nicht darin, daß er feine Auf- 
merkſamkeit auf das fachliche Vermögen befchräntt, fondern in der 
Verwechslung von Wohlfahrt und Vermögensbefig.” Senior, 
Ontl. ©. 139, 

$. 46 a, 

Auch die perfönlidden Dienfte, d. h. Arbeiten, wodurch 

der Menfch unmittelbar dem Menſchen einen Vortheil (ein per= 
fönliches Gut) zu Wege bringt, z.B. Unterricht, Pflege, Bes 

fhüsung, find Feine Xheile des Vermögens, Mehrere neuere 

Schriftfteller haben diejenigen Dienfte in da8 Vermögen rechnen 
zu müffen geglaubt, weldye für eine bedungene Vergütung in 
Sachguͤtern geleiftet werden und daher gleich dieſen felbft einen. 
Preis (Zaufhwerth) haben, z. B. die bezahlten Thätigkeiten 

des Arztes, Lehrers, Künftlerd ꝛc. (a). Wenn alles dasjenige 

für einen Theil des Vermögens gehalten werden follte, was einen 

Preis hat und daher in den wirthfchaftlihen Verkehr fommt, fo 

müßte dieß von fämmtlichen Zohnarbeiten, nicht blos von den 
perfönlichen Dienften gelten. Diefe find zwar wie die fachlichen 

Güter Mittel zur Befriedigung menfchliher Bedürfniffe, und 
- dienen dazu, Vermögen zu erwerben, unterfcheiden fich aber wies - 

der von jenen Gütern zu fehr, um mit Nußen für die Wiffen- 
haft dem Vermögen zugezählt werden zu Eönnen, was ſchon 
daraus erhellt, daß fie nur in einer Folge von Zeitmomenten zur. 

Erſcheinung kommen, alfo nicht in einem Vorrathe befeffen werden 

koͤnnen, daß fie ferner ihren Erfolg in den meiften Fällen nicht. 
ohne eine entfprechende Mitwirkung deffen, fir welchen der Dienft 

geleiftet wird, hervorbringen (5). Die Fähigkeit eines Menfchen, 

gewiſſe Dienfte zu leiften, ift von der wirklichen Verrichtung der⸗ 

felben zu unterfcheiden. Sie bildet ein perfönliches Gut, welches, 
feiner ungewiffen Dauer megen, nicht einmal nach einem Preife 

h 
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gefchast werden kann. Die Fäuflichen Dienfte felbft find eine Ver 
wendungsart der Sachguͤter, wie der unmittelbare Gebrauch ders 
felben, aber hieraus folgt nicht, daß fie ihnen als Vermögens: 
theile gleichgefteit werden müßten. Weber ein Einzelner noch ein 
Volk iſt durch eine gewiffe Menge möglicher oder wirklich in Aus- 
führung fommender Arbeiten felbft ſchon reich, fondern nur durch 
‚die vermittelft derfelben erworbenen oder erzeugten materiellen 

Güter, Indeß haben die Dienfte für die Volkswirthſchaft aus 
zwei Urſachen Wichtigkeit, ſowohl wegen ihrer Wirkungen, als 
weil fie denen, die fie leiften, .einen Antheil an den jährlich in 
einem Volke erworbenen Sachguͤtern verſchaffen (ec). | 

(œ) Sur die Ginrehnung der Dienfte in bad Vermögen: Say, Handb. 
133, — Storch, Zur Kritik des Begriffe v. Rationalreihthum. 

&t. Detersb. 1827. — Steinlein, 1, 220. — Hermann, Un: 
terſ. ©. 5. 6. (hält die Dienfte zwar für heile des NReichthums, 
aber nicht de Vermögens, weil er den Begriff des Iehteren auf 
äußere Güter von einiger Dauer beſchränkt). — Baumftart, 
Kameralift. Encyklop. S. 547. — Dagegen u, a. Kaufmann, 
Unterf., dad ganze 1. Heft der 2. Abth. 

(5) 3. B. Aufmerkſamkeit des Hörers, Fleiß des Schülers, Holgfam: 
keit des Kranken, 

(c) Es hängt von der Definition ded Vermögens ab, ob die Dienfte 
zu .demfelben gehören oder nicht, wie dieß auch bei dem im vorigen 
$. abgehanbelten Gegenftande der Fall if. — Stord a. a. O. läßt 
ſich hauptſaäͤchlich dadurch beftimmen, daß die Dienfte dem Einzelnen 
ein Eintommen gewähren, welches von freimillig gefuchter und be⸗ 
zahlter Arbeit herrührt. Aber dieß Eintommen befteht doch nur in 
einem heile der erzeugten fachlichen Güter, 

$. 47, 

Es giebt fachliche Güter, welche fich außerhalb des Vermoͤ—⸗ 

gend befinden und daher Fein Gegenfland der wirthichaftlichen 

Sorgfalt find (a). Manche Güter und darunter felbft fehr nüg- 

liche, wie das Licht und die Wärme der Sonne, dad Weltmeer 

und dergl., geftatten ihrerNatur nach Feine audfchließliche Inha⸗ 

bung uud Verfügung ($. 2.), doc können fie wenigſtens mit» 

telbar auf das Vermögen Einfluß haben, indem fie die Nuͤtz⸗ 

lichkeit einzelner Beſtandtheile deſſelben erhöhen (5). Anvere 

Güter, welche ihrer Weſenheit nach eine Aneignung zulaffen wuͤr⸗ 

den, koͤnnen darum noch herrenlos geblieben fein, weil fie in Fülle 
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von der Natur hervorgebracht werden und man es für zwecklos 

erachtet, von einem dad Bedürfniß Iberfteigenden Vorrath Beſitz zu 

ergreifen, 3. B. Waffer in vielen Gegenden, felbft Holz hie und 

da, Solche Güter find nothwendig preilos, und man bemüht 

ſich nicht, fie zu behaupten und zu fchonen, weßhalb fie von den 

Einzelnen nicht ald Wermögenstheile angefehen werben, obſchon 

fie, wenn fie von einem Volke im Ganzen in Befig genommen 

worden find, für den Vermoͤgenszuſtand deffelben Feineswegs 
gleichgültig find. Daher ift die fpätere ausfchließliche Beſitzer⸗ 
greifung, die fie in das Vermögen einzelner Bürger bringt, Feine 

wahre Bereicherung des Volles. Es Fünnen aber nur Nature, 

nicht Kunfterzeugniffe von diefer Art fein, weil leßtere Koſten 

verurfachen, die man nicht unnuͤtz aufzuwenden geneigt ifl (c). 

(a) Soldye Güter werben von Say (Handb. 1,99.) natürliche, im 
Gegenfage der focialen, von Hermann (Unterf. ©.3.) freie, 
zur Unterfcheidung von den wirthfchaftlidhen genannt.-- Nicht⸗ 
erwerblidhe Güter nach Zachar iä, Staatöw. L. ©. 51. 

(6) Ländereien werden z. B. wegen ihrer Lage am Meere oder unter ei⸗ 
nem günſtigen Himmelsſtriche hoͤher geſchaͤtzt. 

(c) Güter dieſer beiden Arten werden nicht für einen Gegenwerth in 
Sadjgütern erlauft. Daher ftellen die zahlreichen Schriftfteller des 
Auslandes, welche den Begriff und Ausdrud Vermögen nicht ken⸗ 
nen, die Vertaufchbarkeit als das Kennzeichen derjenigen Dinge auf, 
die den Gegenftand der politifchen Defonomie ausmachen; vgl.$. 64. 
Indeß wird diefe Eigenfchaft einer Sache nicht nothwendig durch 
vorausgegangene Arbeit und Koftenaufwand bedingt, denn audy eine 
blos durch Naturkräfte entftandenes Gut, 3. B. ein noch in der Erde 
liegende Foſſil, kann Gegenftand eines Tauſches werden, wenn es in 
fo geringer Menge vorhanden ift, daß man es der Mühe werth hält, 
fich daffelbe anzueignen. 

$. 48, 

Das Volksvermoͤgen umfaßt fammtliche in der Gewalt 
der Staatsbürger (a) befindliche fachliche Güter. Es unterfchei- 

det fih dadurch von dem Staatsvermoͤgen, welches im Bes . 
fige der Regierung ift und von ihr zum Beſten des ganzen Staats 
benugt wird, $. 6 und II, $. 4. Beide Begriffe wurden in 
früherer Zeit haufig mit einander vermengt, man fchrieb ber 
Staatögewalt eine Art von Obereigenthum über das Vermögen 
ber Bürger zu, und dieſe Verwirrung fland der Verbreitung rich- 
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tiger Vorſtellungen von der Volkswirthſchaft ſehr im Wege. Es 
iſt jedoch geſtattet, das Volks- und Staatsvermoͤgen in einem 
Lande im Begriffe zuſammenzufaſſen. Die Summe beider, die 
man Staatsvermoͤgen im weiteren’ Sinne nennen koͤnnte, 
bezeichnet den ganzen Antheil des einzelnen Staates-an der auf 
ber Erde überhaupt vorhandenen Gütermaffe (2). 
(a) Es verfteht fi, daß hierunter auch das Vermögen ber Gemeinden 

und verfchiedener anderer moralifcher Perfonen begriffen ift, die dem 
Staatöverbande angehören. 

(b) Dinige nennen dieß Ganze Volksvermögen, z. B. Schenk, 

$. 49. 
Das Vermögen bezieht ſich zwar lediglich auf fachliche Guͤ— 

ter ($. 46), allein die Gewalt Über diefelben kann verfchiebener 
Art fein; fie muß nicht nothwendig in der Förperlichen Inhabung 
oder in bem vollen Eigenthume beftehen, weil auch andere Rechte 
den Befiger die. Macht geben, fachliche Güter für feine Zwecke 

zu gebrauchen, nur nicht in jeder beliebigen Weife, fondern in ge- 
wiffen Gränzen. Dahin gehören 3. B. Nechte der Benugung 
einer Sache, deren Eigenthum einem Anderen zufteht, Rechte, die 

fich leicht in Sachgüter umfegen laflen (d. h. verfäuflich find), 
oder folche, die fchon für fich allein einen Zufluß von Sachgütern 

bewirken (5), wie Zehntrechte, endlidy Forderungen an andere 
Derfonen, wenn fie nur unbeftritten find, auf beſtimmte 

Gütermengen gehen und wenn der Einzug von dem Schuldner 
für fiher zu erachten ift. Daher feßt fich das Vermögen einer 
Perfon im fubjectiven Sinne ($. 2 (5)) aus den Eigenthums- 

rechten und aus den anderen Rechten der erwähnten Art zufan- 

men. Unterfucht man von dieſem Gefichtöpuncte aus dad Ver- 

mögen eined ganzen Volkes, fo ergiebt fi, daß die zu dem - 
Privatvermögen der Volksmitglieder gehörenden Rechte nur 
Dann einen eigenen Beltandtheil des Volksvermoͤgens bil⸗ 
den, wenn die ihnen entfpredhenden Verbindlichkeiten fich auf 

Seite ded Auslandes befinden. Müffen aber Forderungen an 
Fremde dem Volksvermoͤgen zugezaͤhlt werben, ſo iſt es auch 

Rau, polit. Oekon. Ste Ausg, I. 5 
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nothwendig, die Schuldigfeiten bed Inlandes an das Ausland, 
in Abzug zu bringen und bei dieſem Abgleiche zeigt fich natuͤrlich 
die Schuld mancher Völker größer als ihr Guthaben. Solche 
Rechte, welche ein Mitglied des Volkes gegen andere geltend 
macht, find für das Volksvermögen im Ganzen genommen gleich 
güktig und geben nur der Vertheilung beffelben unter die Ein 
zelnen eine andere Geftaltung, als die, auf welche-aus dem bloßen 

Eigenthum gefchloffen werden müßte (c). 

(a) Infofern ift es allerdings richtig, daß das Vermögen auch unlörper: 
liche Dinge in ſich begreift, aber nur wegen der verfchiedenen Formen 
der Verfügungsgemwalt, während doch immer allein die fachlichen 
Güter ben Gegenftand bilden, auf den die Verfügung gerichtet ift. Da⸗ 
her Tann auch das Vermögen einer ohne auswärtige Verbindungen 
lebenden Anzahl von Menſchen oder der ganzen Menfchheit nicht 
größer fein als die Menge aller Sachgüter, welche von jenen zuſam⸗ 
mengenommen beberrfcht werben. 

(6) So wenig als die bloße Arbeitsfähigkeit ift das Recht, ein gewiſſes 
Gewerbe zu treiben, fchon ein Vermögenstheil, weil der wirkliche Ers 
werb aus biefem Gefchäfte erft von der fünftigen Handlungsweife 
bed Gewerbsmannes und von äußeren Umftänden abhängt; anders bei 
‚einem Privilegium, welches man verkaufen kann, f. (c). . 

(c) Die in das Privatvermögen fallenden Rechte der Bürger gegenein- 
ander laffen fi in 2 Claſſen theilen. Bei der-einen Claſſe fteht dem 
Berechtigten ein Schuldner oder irgendwie Verpflichteter gegenüber, 
deſſen Schuld oder Belaftung fich gegen das Recht des Erfteren auf: 
hebt. Bei der zweiten Claſſe ift Fein einzelner Verpflichteter vorhans 
den, das Recht giebt nur einen Vorzug in der Benusung eines Ers 
werbszweiges, 3. B. Erfindungsprivilegien, verfäufliche Gewerbsbe⸗ 
fugniffe (Realgerechtigkeiten); es müſſen jedoch auch hier immer an- 
dere Bürger einen Nadıtheil leiden, wie die Vertheuerung ber Ges 
werbserzeugniffe, die Befchräntung in ihren Gefchäften u, dgl, In 
Paris wird jede der 72 Mäkterftellen auf ungefähr 1 Mill, Fr. ge: 
ſchaͤtzt. Selbſt eine Firma Tann ein anfehnlicher Vermögenstheit fein, 
EDBIM. Farina. Bol. Bernoulli, Schweiz. Archiv, V, 55 u. 
Hermann, Unterf. ©. 6, 

N 

$. 50, 

Die inländifchen Beftandtheile des Volksvermoͤgens können 
auf Doppelte Weife eingetheilt werden. | 
1) Nach ihrer Entftehung und ihrem Verhältniß zur Erde ſetzt 

man die heile der Erdoberfläche, d. h. die Grundſtuͤcke, 
den einzelnen von der Erde getrennten und dadurch beweg⸗ 
lid; gewordenen und zu beliebiger Verfügung tauglichen 
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Erzeugniffen entgegen (a). Die Grunbftüde find in 
Hinficht ihrer Ausdehnung ein ziemlich unveränderlicher 
Vermögenstheil, und ihre Gefammtheit innerhalb eines 
Staatögebieted, dad Land, bildet deßhalb eine natürliche 
Ausſtattung des Volkes für alle Zeiten, nur daß die Grund» 
ftüde in ihrer Befchaffenheit durch Natureinflüffe oder Kunft 
umgewandelt werden fönnen (5). Die Abgränzungen der 
jelben auf der Erde entftehen nur zufällig durch Befignahme, 
während jedes Erzeugniß feine räumliche Begränzung an 
ſich trägt. 

2) Nach ihrer Beftimmung für gewiſſe Gebrauchszwecke. Diefe 
find zwar von höchft verfchiebener Art, indeß laffen fie fich 
in zwei Abtheilungen ordnen; 
a) ein Theil der Güter dient unmittelbar dazu, irgend 

einen Bortheil (Nugen oder Vergnügen) für die Per- 
fonen hervorzubringen und kann deßhalb mit dem Namen 
Genußmittel bezeichnet werben; 

b) ein anderer Theil wird nur ale Mittel benugt, neue 

Sahgüter in dad Vermögen zu bringen, fei es durch 
eigene Erzeugung, fei es durch den Verkehr. Diefe mit 
telbar nüglichen Dinge find Erwerbsmittel. 

Mandye Güter find fo befchaffen, daß fie je nach dem Willen 
des Eigenthuͤmers zu der einen oder anderen Verwendung ges 
braucht werben Eönnen (c). Bei manchen treffen auch beide 

Zwecke gleichzeitig zufammen (d). 

(a) Sie können aber die Beweglichkeit wieder verlieren, indem fie kuͤnſt⸗ 
lich mit Srundftüden verbunden werben. Dabei tritt ferner ber Un⸗ 
terſchied ein, daß fie theild den Grundftüden gänzlidy einverleibt 
werben und von ihnen nicht weiter zu unterfcheiden find, wie bie 
aufgebrachten Erden und Düngeftoffe, theils wenigftens nur bie Nuss 
barkeit der Grundftüde erhöhen, wie Stügmauern, Schleußen, Brun⸗ 
nen,theils aber als befondere unbeweglicdy gewordene Güter einen ei⸗ 
genthümlichen Nutzen gewähren, wie Gebäude. 

(d) Eine Ausnahme macht höchftens das Abfpülen oder Abreißen des 
Landes durdy das Waſſer, was aber in der Regel unbedeutend ift. 
Der Dollart verfchlang 1277 gegen 4 Q. Meilen mit 50000 Ein: 
wohnern. — Sonft werben die Grundftüde häufig durch Naturkräfte 
verjchlechtert, 3. B. Ebenen fumpfig gemacht, Bergweiden mit Glet⸗ 
fhern oder Steingeröll überdedt, dagegen andere vermittelft der 
Kunſt verbeffert. 

5* 
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(c) 3 B. das Reitpferb eines müffiglebenden Reichen oder eines Land⸗ 
wirthes. 

(d) 3. B. die Nahrungsmittel der Gewerbsarbeiter, — ein Wald, der 
zugleich Luſtgarten und Jagdgehege iſt. 

g. 51. 
Verbindet man dieſe zwei verſchiedenen Eintheilungen der Sach⸗ 

guͤter mit einander, ſo ergiebt ſich Folgendes. Die Grundſtuͤcke 
werden groͤßtentheils als Erwerbsmittel benutzt, insbeſondere fuͤr 
den Land- und Bergbau (a). Die von der Erde getrennten Er⸗ 
zeugniffe Dagegen theilen ſich mit geringerer Ungleichheit nach den 
beiden Verwendungszwecken ab. Man unterfcheidet Demnach 

1) die beweglich.en (oder wenigflend beweglich gewefenen) 

Genußmittel, wie Kleidung, Nahrung, Wohnung ıc. Eine 
in irgend einer Beziehung zufammengefaßte Menge folcher Güter 
wird Gebrauchsvorrath genannt, ‚ 

2). Ein irgendwie zufammengehörender Vorrath von beweg⸗ 
lichen Erwerbsmitteln heißt ein Capital (Erwerbſtamm, 

werbender Guͤtervorrath). Die Erlangung neuer Vermoͤ—⸗ 

genstheile iſt in den meiſten Faͤllen durch das Vorhandenſein 
aͤlterer bedingt, welche zu jenem Zwecke einen Beiſtand lei⸗ 
ſten, daher muß ein Theil des Vermoͤgens der unmittelbaren 

Verwendung zu perſoͤnlichen Guͤtern entzogen und zur Unter⸗ 
ſtuͤtzung des Erwerbes gebraucht werden. Das Capital als ſolches 

leiftet einen mittelbaren Nugen und hieran find die Beftandtheile 
des erſten leicht zu erkennen, wenn fie gleid) bisweilen auch un- 

mittelbar ald Genußmittel wirken, $. 50. Diefe dienen uͤberhaupt 
fogleich jeßt, den. Menfchen perfünliche Vortheile zu geben, das 
Gapital aber hilft Sachguͤter berbeizubringen, welche ſpaͤter je⸗ 
nen Dienſt leiſten koͤnnen (2). 
(a) Nur ein kleiner Theil jedes Landes iſt zu Luſtgaͤrten, offentlichen 

Plägen, Land: und Waflerftraßen ꝛc. verwendet oder mit Wohnun⸗ 
gen überbaut. 

(6) Einige Neuere haben dieſen Unterſchied beſtritten u. den Gebrauchs⸗ 
vorrath mit zu dem Capital gezählt, wie Say, Handb. I, 220 F 
pitaux productifs d'agréments ou d’utilite ), Mac⸗-Culloch, © 
12, Steinlein (melder jedocd ein Nähr: und Zehrcapital unters 
fcheidet), 1, 338 vgl. 346. Hermann nimmt ebenfalld neben dem 
Erwerb⸗ ein Nutzcapital an, weldyes, wie Gebäude ꝛc. unmittelbar 
Ruben giebt, Unterf. ©. 60, 
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8. 52. 

Nicht jedes einzelne Gut ift zu diefen beiden Anwendungen 
($. 51.) brauchbar, der Verkehr macht es aber möglich, für den 
einen Vermoͤgenstheil einen andern zu erlangen, der die ges 
wünfchte Art der Benugung geflattet, 3. B. vermittelft des Tau⸗ 
fches. Geſammelte Erzeugniffe, welche noch Feiner von beiden 

Bellimmungen gewidmet worden find, gehören weder zu ben 
Senußmitteln noch zum Gapitale und follten ald unbeflimmte 

Vorraͤthe aufgeführt werden, doch pflegt man fie insgemein zu 
dem Gapitale zu rechnen (a). 
(a) Sütervorräthe, die als Gapital dienen follen, jedoch in einem gewiſ⸗ 

fen Zeitpuncte noch feine Anwendung gefunden haben, werben todte 
Capitale genannt, 

- 

$. 53, 

Im Sinne der Volköwirthfchaftslehre koͤnnen nur diejenigen 

. Süter ald Theile des Capitales betrachtet werden, welche dazu 
beitragen, daß das Volfsvermögen einen Zuwachs von Gütern 
erhält ($. 51.). Anders geflaltet fich der Begriff des Gapitales 
aus dem Standpuncte der Privatwirthfchaft. Der Einzelne kann 
auf mancherlei Weife Güter erwerben, und dieß muß nicht noth« 
wendig fo gefchehen, daß dadurch auch das Volksvermoͤgen ver- 
größert wird, weil namlich Beſtandtheile defjelben von einem 
Eigenthümer auf den anderen übergehen koͤnnen. In Beziehung 
auf eine Privatwirthfchaft, welche man anderen ähnlichen bürger- 

lichen Wirthfchaften gegenüber betrachtet, ohne fi zu einem 
Ueberblid der ganzen Volkswirthſchaft zu erheben, iſt alfo das⸗ 
jenige bewegliche Vermögen werbend oder Capital, welches 
irgendwie zum Erwerbe von neuen Gütern behilflich ift und alfo 

von dem Eigenthümer nicht blos für feinen perfünlichen Genuß 
verwendet wird. (a). \ 

(a) %. Smith, II, 122%. — Stord, I, 140. — Da neue Güterzuflüffe 
überhaupt auf zwei Wegen erreichbar find, durch eigene Erzeugung 
und durch Erwerbung aus fremdem Vermögen (8. 69), fo fönnen 
die als Mittel hierzu dienlichen Erzeugniffe, deren Inbegriff das 
Capital iſt, in verfchiedenen Beziehungen betrachtet werben. 
) In der Privatötonomie find diejenigen Erzeugniffe Capital, 

N 
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welche die eigene Hervorbringung von Gütern ober die Erlan⸗ 
gung derfelben von anderen Menfchen unterftügen, 

2) in der Volkswirthſchaft diejenigen, welche eine inlänbifche 
Gütererzeugung ober eine Einnahme von anderen Völ⸗ 
tern zu Wege bringen; 

3) würde man die Wirthfchaft der Menſchheit auf der Erde als 
ein Ganzes anfehen, fo könnteder Begriff des Gapitaled nur 
auf den Beiftand zur Gütererzeugung überhaupt befchräntt 
werden. 

Der privat: und der vollswirthfchaftliche Begriff von Sapital 
find demmnach gleihmäßig in dem Wefen beider Wirthſchaften be= 
gründet und die Doppelte Bedeutung deffelben Ausdrucks, wie unbe: 
quem ve für die erſte Erlernung der Wiffenfchaft, ift nicht zu 
umgehen. 

$. 54. 

Sn der Privatwirthfchaftslehre und im Sprachgebraude Des 

gemeinen Lebens rechnet man deßhalb zum Gapitale nicht allein 
1) das wahre vollswirthfchaftliche Gapital, fondern auch - 

2) folhe Genußmittel, die der Eigenthimer Anderen gegen 
Bergütung zur Benußung überläßt, z. B. vermiethete Ge⸗ 
genftände; ir 

3) die verzinslichen Forderungen, welche aus Darleihen ent- 

fpringen und für die Gläubiger die Stelle der hingegebenen 
Güter einnehmen. Die ins Ausland zu leihenden Summen 
fönnen zwar, da fie eine Binfeneinnahme in das Volksver⸗ 
mögen bringen, ald Theile des Volkscapitals angefehen 
werden, $. 51. 53 (a), find jedoch, fobald die Anlegung 
erfolgt ift, für das Volk nicht mehr ald Capitale vorhanden, 

fondern verwandeln ſich in Forderungen, $. 49. Inländifche 
Forderungen haben auf die Größe des Volkscapitals feinen 

Bezug. Die dargeliehenen Güter felbft werden von den 
Schuldnern bald als Gapitale, bald ald ‚Genußmittel ge 

braucht, und im legteren Falle ſchneller oder langſamer auf 

gezehrt, — Unter Gapitaliften pflegt man oft nur foldye 
Zinsgläubiger zu verfiehen (a). 

(a) Da bie Eapitale gewöhnlich in ber Form des Geldes audgelichen 
und erftattet werben, fo verwechfelt man nicht felten Gapital und 
Geld mit einander, Simonde, De la richesse commerciale, 1, 
163, 



2, Abſchnitt. 

Schäbung des Volksvermoͤgens. 

$. 55. 

Die Größe des Vermögens kann in der wirthichaftlichen Be⸗ 

trachtung nicht nach der bloßen Menge von Stoffen, die es in 
fich begreift, bemeffen werden, fondern fie hängt von der Menge 
von Vortheilen ab, die dad Vermögen den Menfchen gewährt, 
oder von dem Einfluffe, den feine Beftandtheile auf den Zuftand 
derfelben Außern. Die Volkswirtbfchaftsichre muß daher jedem - 

einzelnen fachlichen Gute in Beziehung auf feine Zauglichkeit 

zur Beförderung derjenigen Zwecke, für die es beftimmt ift, feine 
Stelle anmweifen. Die Beurtheilung des Grades diefer Taug⸗ 
lichkeit ift die Schaͤtzung. Die Lehre von ber Schäkung bes 
Vermögens im privat: und volfswirthfchaftlichen Geſichts- 

puncte berührt fo viele Abfchnitte der Staatswirthfchaftölchre 

und ift felbft fir die bürgerlihen Wirthichaftsangelegenbeiten 

fo wichtig, daß fie eine forgfältige Entwicklung erfordert, die 
wegen der Unbeftimmtheit der üblichen Bezeichnungen befondere 
Schwierigkeit findet. 

$. 56, 

Nach einer dem täglichen Leben am nächften liegenden Art, 
die Dinge zu fehägen, hält man ſich Iediglich an den Preis der- 
felben, d. b. an die Menge anderer Güter, welche man bei einem 
Tauſche für eine gewiffe Sache erlangen Tann. Der Preis im 

® - 
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Tauſche ift eine Gleichfegung zweier Quantitäten von Sachgütern, 

welche gegeneinander hingegeben und angenommen werden. Er 

entfteht durch eine Webereinfunft und feine Größe wird hiebei 

nad) Zahl und Manß genau bezeichnet, fo daß er höchft leicht 
zu erkennen ift. Ein gewiſſes Gut erhält dann einen Preis, 
d. h. es wird preisfähig, wenn es Übertragbar ift, wenn meh» 
vere Menfchen nach den Befige des Gutes fireben und denfelben 

nicht ohne ein Opfer erlangen Fönnen, indem der ganze Vorrath 

fhon in das Eigenthum Einzelner getreten ift (a). Der Preis 

Fann über das Wefen eines Gutes und die Dienfle, die es den 
Menfchen leitet, Feinen Auffchluß geben, weil man aus ihm nur 

fieht, mit welchem Aufwande anderer Güter jenes zu erlangen 
ift oder wieviel von legteren dafür eingetaufcht werben Fünnen. 

Außer dem Preife giebt ed noch ein zweites Verhältniß zwifchen 

mehreren Gütern, welches mit jenem bisweilen verwechfelt wird, 
nämlich die Koften eined Sacgutes, d. i. die Menge anderer 
Güter, die Semand aufmenden muß, um fic) jenes zu verfchaffen. 

Da dieß auf doppelte Weife gefchehen Fann, fowohl durdy eigene 
Hervorbringung als durch Erwerbung im Zaufche von einem 

früheren Befiger, fo laffen fih die Etzeug ungs- und die An— 
ſchaffungs koſten unterfcheiden. In den Ießteren findet der für 
das Gut hingegebene Preis feine Stelle, doch gefellen fich oft noch 

andere Ausgaben, 3. B. Berfendungsfoften, hinzu (5). Bei 
einem Zaufche Fann man den ſchon gemachten Koftenaufwand 

des. Verkäufers mit dem zu bezahlenden Preife vergleichen, um 
zu beurtheilen, ob der Tauſch für jenen vortheilhaft fey oder nicht. 

Auch die Kenntniß der Koften eines Gutes genuͤgt nicht fir die 

Schaͤtzung deſſelben und läßt es fogar zweifelhaft, ob man Vor⸗ 

theil dabei hat, wenn man jenen Aufwand fir die Erlangung des 
Gutes vornimmt. Der Preis der Sachen kommt in den meiften 

Füllen dem Koftenbetrage nahe. 

» (a) Man hat daher oft behauptet, der Preis fehe einen gewiffen Grab 
von Seltenheit voraus, allein es kommt nur darauf an, ob ber Bes _ 

gehrende fich unentgeltlich mit dem gewünſchten Gute verforgen 
kann. Richtiger bezeichnet Scialoja ald Bedingung des Preifes 
eine gewiffe Schwicrigkeit der Erwerbung, Principj, ©. 26. 

(5) Im gemeinen Leben werden die Beitwörter foften und gelten (ei⸗ 
nen gewiffen. Preis haben) für gleichbedeutend gebraucht, was jedoch 
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da, wo die ebenerwähnten Nebenausgaben vorkommen, nicht vollkom⸗ 
men richtig ift. 

8.57. | 
Eine tiefer begründete und in alle Wirthfchaftsangelegen- 

heiten mehr eingreifende Echägung wird gewonnen, wenn man 

auf die Fähigkeit der Güter achtet, menfchliche Zwecke zu befoͤr⸗ 

bern, d. h. aufihre Nuͤtzlich keit (a). Werben mehrere Güter 
in Hinficht auf dieſe mit einander verglichen, fo zeigen ſich viele 

Abftufungen in ihr. Der im menfchlichen Urtheil anerkannte Grad 

von NüglichFeit eines Sachgutes ift der Werth deffelben (2). 

Diefer druͤckt alfo das Maaß des günftigen Einfluffes aus, den 
ein Gut auf den Zufland des Befigers auszuliben vermag, oder 
die Etärfe der Anziehung, welche jede Sache fuͤr das Begehren 
der Menfchen äußert. Um das Wefen ded Werthes zu erforfchen, 
muß man die Art und Weife beleuchten, wie die Sachgüter den . 
menfchlichen Zwecken zu Hülfe Eommen und dieſe felbft in meh- 

tere Abtheilungen bringen. Auf diefem Wege ift man fchon früh 
zu der Unterfcheidung eines Gebrauchs- und Tauſchwerthes 

geleitet worden (c), welche zwar nicht ganz genuͤgt, aber boch zu 
einer vollfiändigeren Darftellung den Weg bahnte, Der Werth 
der Erwerbömittel muß anders beurtheilt werden, ald der ber 

Genußmittel, auch macht eö einen erheblichen Unterfchied, ob man 

bei der Werthſchaͤtzung eined Gutes eine in Bezug auf daffelbe 

einzeln fiehende, oder eine im Verkehre begriffene Wirthichaft - 

vorausfegt. Hieraus entipringt die nachftehende Eintheilung (d). 

(a) Dieß Wort wird in der Volkswirthfchaftsiehre in einem weiteren 
Sinne genommen, fo daß es auch die Annehmlichkeit, Schönheit ıc. 
in fich fchließt. | ' 

(6) Wenn der Werth nicht den Grad, fondern die Nüslichkeit felbft 
bedeuten follte, fo wäre einer von beiden Ausdrücken überflüffig. Doch 
ift felbft der gewöhntiche Gebrauch der Wörter Werth und Würde 
dagegen. Es läßt ſich demnach von dem Werthe einer Sache allein, 
ohne Vergleichung anderer Güter oder mehrerer individueller Schäze 
zungen, nicht fprechen. Wenn man im gemeinen Spradhgebraudye 
einer Sache ſchlechthin Werth zufchreibt, ohne eine andere zu nennen, 
mit der fie in Vergleich geftellt würde, fo ift hierunter ein verhälts 
nißmäßig, gegen viele andere oder die meiften anderen Güter hoher 
Werth zu verftehen, 

(c) Die Unterfcheidung eines Gebrauchs- und Zaufchwerthes iſt 
fhon von Ariftoteles (Politicor. I, 9) deutlich ausgeſpro⸗ 
hen worden. Adam. Smith hat diefen Unterfchied aufs 

- 
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genommen, ohne aber den Gebrauchswerth weiter zu verfolgen und 
zu benugen. Unterf. I, 43. — Mehrere neuere Schriftfteller haben 
fih mit der genaueren Beftimmung der Begriffe von Werth und Preis 
befchäftigt und beide forgfältig zu unterfcheiden gefucht. Graf So⸗ 
den, IV, 22. — Hufeland, N. Grundlegung, 1,118. — Log, Re- 
vifton, 1, F. 3 und Handb. I, 20. — Stord, 1, 27, und: Ueber die 
Ratur des Rationaleintommens, S. XXXIV. — Rau, Zuſ. 16 zu 

Storch und in der Schrift: Malthus und Say über bie Urſachen 
derjegigen Hanbelsftodung, 8.259 (Hamburg, 1821). — Ricardo, 
Princ. Cap. 1 u, 20. — Torrens, Prod. of w., S. 7. — Louis 
Say, Consider., &, 47. Deff. Etudes, ©.45.—W.Kosegarten, 
De valoris et pretii vi et momentis in ®con. politica. Bonnze, 
1838. — Baumſtark, Volksw. Erläut. ©, 297.— Rossi, Cours, 
J, 48. — Riedel, 1,30. —Zhomas, Die Theorie bes Verkehrs. 
1. Abth. Berl, 1841. S. 11. — Verſuch, ſaͤmmtliche Stammbegriffe 
der Volkswirthſchaftslehre feftzuftellen, von L. Say in der Schrift: 
Pourquoi l’ec.pol. est - elle une science si peu generalement etu- 
diee? P. 1837. — Doch ift die Verwechslung des Werthes mit dem 
Preife und bie VBernadhläffigung des erfteren zu Gunften bes legtes 
ren noch fehr verbreitet. — Mehrere Neuere nennen den Gebrauchs⸗ 
werth Nuͤtzlichkeit und behalten das Wort Werth lediglich zur 
Bezeichnung des Tauſchwerthes ob, Preifes, z. B. Torrens, On 
the product. of wealth, S. 8. Mac⸗Culloch, Brundf. ©. 4, au 
Storck, Natur des Rationaleink,, ©, XXXVI. Dieß ift dem frans 
zöfifchen und engliſchen Sprachgebrauche mehr gemäß ald dem beuts 
ſchen, ba Werth und valeur, value ſich nicht genau entipredyen, 
denn diefe Ausbrüde, von valor, valere abflammend, gehen mehr 
auf die Äußere Anerkennung, das Gelten, Werth mehr auf die 
inneren Vorzüge. 

(8) Dal. HDufeland, I, 124. Baumſtark, Volksw. Erläut. S. 31%. — 
Schmitthenner, 3Wölfß.1, 336.— Kübler, VW. 1, 55. — Tho⸗ 
mas a. a. O. zerlegt den Werth in drei verſch. Begriffe, nämlich: 1) bie 
Hochſchätzung von Dingen ihrer Beſchaffenheit willen, z. B. wegen 
ihrer Schönheit, Würde; 2) die von der Gemüthsſtimmung eines 
Subjects beftimmte Schägung, Werth; 3) die Schägung eines Gu⸗ 
te8 wegen ber urfachlichen Verbindung mit einem anderen, Nüg: 
lichkeit. Zu diefen drei Schägungen rechnet der Verf. 4) die Kos 
ften, 5) den Preis, Jene drei find nur als einzelne Urfachen und Ars 
ten des Werthes anzufehen. — Im täglichen Leben werben bie Ar- 
ten des Werthes nicht unterfchieden, weßhalb man denfelben bald dem 
Preiſe entgegenfegt, bald beide Ausdrücke verwechſelt. 

$. 58. 

1) Der Grad von Tauglichkeit eines Gutes, feinem Befiger 
bei der eigenen Anwendung für einen gewiffen Zweck deffelben 
einen nicht erft durch Vergütung von anderen Menfchen ent- 

ftehenden, fondern von dem Befiger felbft empfundenen Bortheil 

zu gewähren, ift ver Gebrauchswerth oder Werth imenge 

ren Sinne, Diefer ift als die Grundlage jeder Schäßung an- 
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zufehen (a) und verdient bei jedem Sachgute vor Allem und 
hauptſaͤchlich beachtet zu werben, wenn er auch nicht nothwendig 

für jeden Befiger eines Gutes vorhanden ift. (5). Er bleibt fich, 
wenn man ihn einmal erfannt hat, fo lange gleich, als nicht in 
den Abfichten der Menfchen oder in den Vorftellungen von ber 

Brauchbarkeit eines Mittels für diefelben ein Wechfel eintritt. 

Nach der Art der Benutzung bietet fich hier eine abermalige Un- 
terfcheidung bar: 
a) der Werth eines Genußmittels liegt in der Fähigkeit 

deffelben, irgendwie Nugen oder Vergnügen fir Menfchen 
d. i. perfönliche Güter hervorzubringen, er ift alfo ein un⸗ 
mittelbarer Gebrauchswerth, den man auch Genuß: 
werth nennen fann, z. B. der Nahrungsmittel, der Arz⸗ 

neien, der Werke der bildenden Kunft ıc. (c). Man darf 

fich denfelben nicht überhaupt als etwas Willfürliches, der 
Laune und dem Spiel der Einbildungsfraft Angehörendes 
denken, denn meiftens beruht er auf feften Zwecken und der 

Erfenntniß der Eigenfchaften unferer Sachgüter (d). 
b) Der Werth derjenigen Erwerbömittel, die von dem Be 

figer gebraucht werden, um andere Güter von anerfanntem 

Gebrauchswerthe für die eigene Anwendung zu Stande zu 
bringen, richtet fi) nach der Stärke des Beiftandes, den fie 
hiezu Teiften, d. h. nad) der mit ihrer Hülfe zum Vorfchein 
kommenden Werthmenge, nach Abzug des etwa nöthigen 

Koftenaufwandes (e). Fortgefekte Beobachtungen in dem 

Betriebe der Gütererzeugung haben viele Erfahrungsfäge 
zur Bemeſſung diefes Erzeugungswertbes geliefert, 
vorzüglich im Gebiete der Landwirthſchaft (f). 

(a) Nur das Geld als ſolches hat keinen Gebrauchswerth, weil es ledig⸗ 
lich zum Werkzeug bes Verkehres bient. 

(b) Viele Waaren eines Kaufmanns z.B. haben für hiefen keinen Ge: 
brauhswerth, u. a. viele Bücher eines Buchhändlers, 

(ec) Benusungswerth nah Hufeland, Debrauchewerth n. Baum: 
ſtark, Genußwerthen. Schmitthenner. 

(4) — Value dwells not in particular will; 
It holds its estimate and dignity 
As well wherein ’tis precious of itself, 
As in the prizer. 

Shakspeare, Troil. and Cress. 11, 2. 
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(e) 3.8. Unterhaltungskoften eines Thieres, einer Maſchine ıc. 

() 3. B.Milchergiebigkeit einer Kuh, — Nährkraft eines Gentners Heu 

den 

für Meltthiere oder Maftvieh, — Düngelraft eines Gentners Stall: 
mift, — Ertragsfähigkeit eines Morgens Ader oder Wald bei einer 
gewiffen Bodenart und anderen gegebenen Umftänden, — Eeiftung 
einer Dreſchmaſchine ıc. Die landwirthſchaftlichen Schriftfteller fühs 
ren gewöhnlich bei foLdhen Ausmittlungen den Erzeugungswerth der 
verfchiedenen Gegenftände auf 1 Raum: oder Gewichtstheil Roggen 
zurüd, ſ. Bloc, Refultate der Verfuche über Erzeugung u. Gewin⸗ 
nung des Düngers, 1823. 4.u. fpätere Schriften deff. — Angaben über 
den Werth der verfchiedenen Futterarten, auf Heu zurüdgeführt 
(Heuwerth) bei v. Wedherlin, Landw. Zhierprobuction, I, 178, 

9. 1s) 
Der Genußwerth eines Gutes insbeſondere wird von folgen⸗ 

Umſtaͤnden beſtimmt: 
a) von der Stelle, die der naͤchſte Gebrauchszweck deſſelben in 

F 

der Geſammtheit menſchlicher Zwecke einnimmt. Dieß ſetzt 
eine Rangfolge dieſer Zwecke voraus, welche theils auf na⸗ 
tuͤrlichen, theils auf moraliſchen Gruͤnden beruht und ſich 
deßhalb in kein Zahlenverhaͤltniß faſſen laͤßt. Die Befrie⸗ 
digungsmittel der dringendſten Beduͤrfniſſe haben aus dieſer 
Urſache den hoͤchſten Werth (a). Haben zwei Guͤter einerlei 
Beſtimmung, ſo kann dem einen darum ein hoͤherer Werth 

zukommen, weil es zugleich auch noch andere Zwecke be⸗ 
foͤrdert; 

von dem Verhaͤltniß des einzelnen Gutes zu anderen, welche 
zu dem naͤmlichen Zwecke anwendbar ſind. Fehlt es an ſol⸗ 
chen anderen Mitteln, ſo iſt das einzige vorhandene in Be⸗ 
ziehung auf dieſen Zweck (relativ) unentbehrlich (6), 

und fein Werth richtet ſich ganz nach der Wichtigkeit deſſel⸗ 
ben; find aber jene vorhanden, fo ift der Werth eines jeden 

einzelnen gegen Die anderen davon abhängig, in welchem 
Grade es zur Erreihung feiner Beflimmung gefhidt iſt, 
z. B. von der Stärke, Dauer, Sicherheit ꝛc. feiner Wir⸗ 
fung. Diefes Werthverhältniß mehrerer Mittel gegenein- 
ander ift in vielen Fällen, wo es blos auf Förperlichen 
Eigenfhaften beruht, leicht auszumitteln (ec). Die Aufe 
findung eines befjeren Mitteld vermindert den Werth’ des- 

+ 
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jenigen Gutes, welches bisher das befte befannte Mittel 
war, keinesweges, hat aber die Folge, DaB nun das neu ent 
deckte einen höheren Werth erlangt (d). 

(a) Man vergleiche 3.8. ben Werth eines Maslenanzuges und eines 
Hemdes, einer Pendeluhr und eines Bettes. — Aus diefer Urs 
ſache werden die aufeinander folgenden Werthserhöhungen durch 
fortgefegte Vervollkommnung ‚einer Art von Gütern, 3. B. von 

der hölzernen Bank bis zum zierlichften und Zoftbarften Sopha, 
infofern immer geringer, al& jede neue Verbefferung einen Bleines 
ven Zuwachs der Vortheile für das menfchliche Leben zu Wege 
ringt. 

(6) Unbedingt (abſolut) unentbehrlich iſt ein Gut, wenn es für eis 
nen zum menfchlichen Leben nothwendigen Zweck das einzige Mits 
tel bildet, 

(ec) So läßt fi z. B. der Werth mehrerer Nahrungsmittel, Holzar⸗ 
ten, Zeuche zur Kleidung und Beleuchtungsftoffe gegeneinan= 
der bequem in Zahlen auödrüden. 1 Raumtheil Walzen ift uns 
oefähr fopiel werth, als 114 Rth. Roggen. 

(4) Der Waid ift zum Blaufärben noch eben fo tauglich, ald er vor 
der Auffindung des Indigo war, die Zalglichter und Dellampen 
leuchten feit der Erfindung ber Gasbeleudhtung noch fo gut, als 
vorher, aber beide werben nun von andern Mitteln an Werth über: 
troffen. Iſt das beſſere Mittel in hinreichender Menge zu ha⸗ 
ben, fo gefchieht es Leicht, daß das Ältere ganz außer Gebrauch Eommt 
und die von ihm noch übrigen Vorräthe allen concreten Werth 
und Preis verlieren. j 

— 

g. 60. 
2) Die Tauglichkeit einer Sache, ihrem Beſitzer eine Ein⸗ 

nahme von anderen Menſchen, alſo im Verkehre, zu Wege zu 
bringen, laͤßt ſich Verkehrswerth nennen (a). Dieſer iſt 
zwar vom Gebrauchswerthe nicht ganz unabhaͤngig, aber es wir⸗ 
ken auf ihn auch zufaͤllige und wechſelnde Umſtaͤnde ein, die ſich 
in den Erſcheinungen des Verkehrs, insbeſondere in den Preiſen 
der Guͤter und Leiſtungen kund geben. Der Verkehrswerth, da 
er ſich in ſichtbaren Thatſachen, naͤmlich in vertragsmaͤßig ge⸗ 

gebenen und empfangenen Guͤtermengen aͤußert, iſt weit leichter 

als der Gebrauchswerth auszumitteln, und die Kunſt der Werth⸗ 

abſchaͤtzung (Taxation) pflegt auf feine Erforſchung gerichtet zu | 

fein. Auch der Verkehrswerth Fann fich auf doppelte Weife ge: 
flalten : | 

a) Wird das zu ſchaͤtzende Gut felbft zum Verkaufe beftimmt 
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b) 

und mithin bios als Mittel zur Erzielung eines Segen» 
werths (Aequivalents) im Zaufche betrachtet, fo ift es ges 

rade foviel werth, als der dafür zu erwartende Preis, hoͤch⸗ 
ftend mit dem Abzuge der Fracht: und anderen Verkaufs⸗ 

“Loften. Der Verkehrswerth verdient in biefem Falle auss 

fchließlich den Namen Tauſchwerth. Er kann bei allen 

Gütern, dienur preisfähig find, alfo auch bei Genußmitteln, 
erforfcht werben, denn der Befiger derfelben hat die Wahl, 

fie in Erwerbömittel umzuwandeln, indem er fich entfchließt 

fie zu veräußern. Diefer Tauſchwerth ruht aber nicht auf fo 
feftem Grunde, wie der Gebrauchöwerth, fondern verändert - 

ſich unter dem Einfluß Außerer Greigniffe und ift felbft 
etwas Aeußerliches, nämlich ein Berhältniß, nach welchem 

Güter für einander gegeben und empfangen werben (5). 
Sehr viele Güter werben ald Mittel angewendet, andere 

verfäufliche Sachgüter oder Leiftungen für andere Menfchen 
zu Stande zu bringen und fo eine Einnahme zu verurfachen. 

Der Verkehrswerth hängt in diefem Falle theild von den 
Urfachen ab, die den Erzeugungdwerth eines folhen Er 
werbsmitteld regeln ($. 58, 1, b), tbeild von den Preifen 

des zum Verkaufe gelangenden Gegenftandes (c); fo hängt 
ber Verkehrswerth eines Morgens Aderland von einer ge⸗ 

gebenen Befchaffenheit nicht blos von feinem muthmaßlichen 

mittleren Ertrage und den abzuziehenden Koften der Bes 
wirthfchaftung, fondern auch von dem Preife der gewonne⸗ 
nen Robftoffe ab, ed findet alfo hier ein Erzeugung 
und Verfehrsmerth zugleich fiatt, ver mit dem Tauſch⸗ 
werthe (Preife) des Erwerbsmittels nicht nothwendig zu⸗ 
fammenfällt (d). Iſt ein Erwerbömittel Quelle regelmäßig 

wieberfehrender Einnahmen, fo muß man aus der Erfah: 

rung das Zahlenverhaͤltniß auffuchen, welches zwiſchen einem 
dauernden Gute und feinem jährlichen koſtenfreien Ertrage 
flattfindet, und hieraus den Verklehrswerth des erſten er⸗ 
mitteln (e). 

(a) Erwerbswerthen. Baumſtark. 
(6) Smith und viele Andere machen einen Unterſchied zwiſchen Tauſch⸗ 
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"werth und Preis, welcher bem Sprachgebraudye nicht gemäß ift, fie 
verftehen nämlich unter dem Preife nur die für eine Sache im Tau⸗ 
fche erhaltene Geldmenge. Allein ber Kauf gegen Geld ift nur als 
eine Art bes Zaufches ( freilich bie häufigfte ) anzufehen, Warum 
foute man bei Völkern, die ben Gebrauch des Geldes noch nicht ken⸗ 
nen, die aber viel taufchen, nicht eben fo gut von Preifen der vers 
taufchten Dinge fprechen? Der Begriff des Preifes ift folglich fo all« 
gemein zu faflen, daß jedes Zaufchäquivalent, es fei Geld_oder etwas 
Anderes, unter ihn gebradyt werben kann. Deßhalb find auch Zaufchs 
werth und Preis bis auf den in den Verlaufsktoften liegenden Unters 
ſchied gleichbedeutend. , 

(c) 3. B. Werth eines vermietheten Haufes, Gartens, Bettes u. dgl. — 
eines Pfundes Münzfilber (mit Kupferbeimifchung ) — eines Cent⸗ 
ners Eifenerz — eines Centners Runtelrüben zur Zuder = oder Mildys 
erzeugung für den Verkauf ıc. 

(4) Auf diefen Verkehrswerth paßt daher ber Ausdruck Zaufchwerth nicht 
fo gut. Wenn 1 Gentner Heu 5 Pfd. Fleifh und Fett zu 12 Er. ers 
zeugt (v. Wedherlin, Landw, Thierproduction, II, 337), fo ift 
(abgefehen von den anderen Koften ber Maftung und dem Mifte) 
fein Erzeugungs⸗ und Verkehrswerth 1 fl.; fein Zaufchwerth oder 
Preis kann hievon abweichen, obgleich er in der Regelfich jenem zu nä⸗ 
bern ftrebt. Beim Heu laffen ſich aber mehrere Werthe nach den vers 
ſchiedenen Verwendungen angeben, indem 3.8. ber Gentner bei Küs 
hen gegen 441%, Pfd. Milch giebt (ebd. II, 364) und, das Pfd. zu 
2 kr. 1 fl. 29 Er. abwirft. — Der Productionswerthb Schmitts 
henner’s, fowie der Schaffwerth Baumſtark's umfaflen fowohl 
diefe Art des Verkehrswerthes, ald den oben ( $.59. 1.b.) erftärten 
Erzeugungswerth. 

(e) Man bedient ſich hiezu insgemein des üblichen Zindfußes, fo daß 
man 3. B. ein Grundftüd, welches über die Koften jährlich 20 fl. 
einbringt, zu dem 25 fachen Werth oder 500 fl. anfchlägt. 

$. 61, [57 a] 

Eine andere, nicht weniger im Wefen der Sache gegründete 
und zur Erklärung der volkswirthſchaftlichen Erfcheinungen noth- 

wendige Unterfcheibung bei dem Gebrauchömwerthe entſteht aus 
der Ruͤckſicht auf den Umfang der Wertbfchägung, und zwar kann 
dieſer ſowohl bei den zu fehägenden Gegenftänden als bei den 

ſchaͤtzenden Perfonen betrachtet werden. In der erfigenannten 
Hinfiht zeigt fich folgender Gegenfaß. 

1) Es giebt einen Werth ganzer Gattungen und Arten 
von Gütern, z.B. des Waizend, des Kupfers, des Sohlleders ıc.(a), 

ber ſich darftellt, wenn man bie Nüslichkeit diefer Sachen für 

das Dafein und Wohlbefinden der Menfchen im Allgemeinen in 

Erwägung zieht. Diefer abflracte oder Gattungswerth 
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drüdt das Berhältniß einer Art von Dingen zu den menfchlichen 
Zweden aus, er beruht auf einer dauernden Grundlage und ift 

einer fehr allgemeinen Geltung fähig, bietet jedoch für ſich allein 
noch feinen Beweggrund zu Handlungen dar, denn die Menfchen 
begehren auch die allernüglichften Güter nur foweit, als fie Ge⸗ 

legenheit haben, von ihnen eine Anwendung zu maden (5). - 

2) Der Werth einer einzelnen gegebenen (concreten) 

Quantitaͤt eines Sachgutes, oder eines einzelnen Stuͤckes für eine 

gewiſſe Perfon, als Antrieb zum Erwerben oder zum Behalten, 

z.B. eines beflimmten Scheffeld Getreide, eines beftimmten 

Pferdes ꝛc (concreter Werth), fällt nicht immer mit Dem 
Sattungswerthe diefed Gegenflanded zufammen, fondern fteht 

zugleich unter dem Einfluß anderer äußerer Umftände, nämlich 

der Ausdehnung des Bedarfed und des fchon im Beſitze der Per- 

fon befindlihen Vorrathes anderer Stüde oder Mengen desnäm- 
lihen Gutes. Für die meiften Zwecke ift nur ein mehr oder weni 
ger fcharf abgegranztes Maaß von Mitteln einer gewifien Gat- 
tung erforderlich, und der darüber hinausgehende Theil des Vor⸗ 
raths erfcheint als überflüffig, weil ed an einer Weranlaffung 

fehlt, von feiner Nüglichkeit wirklich Gebrauch zu maden, ein 

folcher überflüffiger Beftandtheil des Befikes kann alfo nur als 
Erwerbömittel im Verfehre nach feinem Verkaufspreiſe geſchaͤtzt 
werden, und wer nicht als Handeltreibender auf den Wiederver: 
fauf Bedacht nimmt, wird von jedem Gute nur ſoviel mit einer 

Aufopferung an ſich bringen mögen, als er felbft zu verwenden 
gedenft (c). Deßhalb ift oft eine Sache von dem höchften Gat- 
tungswerth für viele Perfonen ohne allen oder nur von einem 
geringen concreten Werthe, Bis zur Gränze des Bedarfes dar- 
gegen ift diefer dem Gattungswerthe gleich, und eine Vermeh—⸗ 

rung des legteren innerhalb jener Gränze ift alfo. eine Vergrös 
Berung des Vermögens. 
(a) Es ift hiebei nicht ausgefchloffen, daß die zu einerlei Art gehö⸗ 

renden Sorten von verfchiedener Güte auch ungleichen Gattungs⸗ 
werth haben. — Uebrigens verfteht es fich, daß man, wenn man 
mehrere Güter nad ihrem Werthe vergleichen will, gewiffe Quan⸗ 

-  titaten zu Grunde legen muß, 3. B. 1 Eubitfuß Leuchtgas, 1Pfd. 
Brennöl ꝛc. 

(8) Riedel, Nationalöf. I, $. 52, hat die Unterfeheibung diefer bei- 
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den Arten des Werthes aufgenommen und den Gattungswerth 
mit dem Namen abſtracter Werth bezeichnet. 

(c) Wer z. B. auf 1 Iahr 30 Sentner Roggen noͤthig hat und deren 
70 befigt, wird bei den entbehrlichen 40 nur darauf achten, was 
fie ihm im Tauſche eintragen können. Es könnte zwar gefchehen, 
daß man auch einen Theil der nöthigen 30 Eentner, ohne Rüd: 
fiht auf ihren Werth, vertaufchte, aber nur in ber Vorausſetzung, 
den Bebarf leicht und um niedrigeren Preis wieder ergänzen zu 
Tonnen. — Das zweite Eremplar des gefchägteften Buches, Kupfers 
ſtichs 20. ift für den Eigenthümer faft ohne conereten Werth. — 
Wer fi) „mit dem Bedarfe verforgt hat, kauft nicht mehr von 
berfelden Sache, wenn fie auch nod fo wohlfeit ift, er müßte fie 
benn wieder verkaufen oder länger aufbewahren wollen und koͤn⸗ 
nen. — Es laffen fidy biebei noch Abftufungen denken, indem man 

. B. gerne über über den Bedarf hinaus einigen Vorrath zur 
Gehagtihteit oder aus Vorſicht in Bereitſchaft hält, deffen con⸗ 
ereter Werth aber fhon Bleiner ift. Es giebt jedoch Fälle, wo ber 
Bedarf unendlich ift und keine Sättigung des Begehrens eintritt. 

$. 61. a. 

Mährendn der Werth einer- Gattung bloß im Allgemeinen, 
ohne perfönliche Betheiligung, gedacht wird, ift der concrete 

Werth ein Antrieb für den Willen, weil er zeigt, was zur wirth⸗ 

fhaftlihen Wohlfahrt dient. Das allgemeine Streben der Men- 
[hen geht dahin, die größte Menge von concretem Werthe in 

ihrem Befige zu haben, und darauf werden die Einkäufe, fowie 

die Verfäufe gerichtet. Bei Dingen, von denen man nicht gerabe 
eine beftimmte Menge bedarf, wie bei manchen Lurusgegenftän- 
ben, pflegt wenigftens der concrete Werth eined einzelnen Stüdes 
oder Quantums defto Pleiner zu werden, je höher der ganze Vor⸗ 

rath eined Eigenthümers fteigt, Bei der Schägung der Genuß- 
mittel ift der concrete Werth ganz entfcheidend, Obgleich jedoch 
der Zweck, neues Vermögen im Allgemeinen zu erwerben, für 

die meiften Menſchen unbefchränkt ift, fo zeigt ſich doc) auch in 
ben Ermwerbsmitteln nicht felten eine Graͤnze, jenfeitö welcher der 

concrete Werth abnimmt, theild wegen der größeren Schwierig⸗ 
keit der Verwaltung und Benugung, theild weil zwifchen den 

verfchiedenen Erwerbsmitteln ein Ebenmaaß ftattfinden muß(e). 

Vebrigend hat ein gegebenes Sachgut bei gleichem Gattungs⸗ 

werthe nicht blos für mehrere einzelne Perfonen, fondern in vers 
Rau, pout. Dekon. Ste Auög. 1. . 6 
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fehiedenen Zeiten für eine und diefelbe Perfon fehr ungleichen 

concreten Werth, wie dieß die Verfchiedenheiten in dem Umfang 

bes Bedarfes und der Vorräthe mit fich bringen, 

(a) 3. B. zu einem Landgute von 100 Morgen gehört nur eine ge: 
wiffe Zahl von Pferden, Pflügen u. dgl. 

g. 62. [607 

Die einzelnen Menfchen können in bem Urtheil über den 
Sebrauchöwerth einer gewiflen Art von Sarhgütern von einan- 
der abweichen, indem bald ihre naͤchſten Zwecke nicht die naͤm⸗ 

lichen find, bald auch die Mittel zu denfelben nicht von Allen ' 

gleich dienlich befunden werden, Neigungen, Gewohnheiten, Bes 

bürfniffe, Berufszweige, natürlich und Fünftlich erworbene Fahig- 
keiten ıc. haben auf_die individuelle Werthfhägung Einfluß, 
welche, ald in der Perfönlichkeit Tiegend, für Andere unerforfch- 
lich ift, fo weit fie fih nicht in den Preifen kund giebt, für welche 

Jemand ein Gut kauft oder verfauft (a). Mehrere Menfchen, 
die in irgend einer Hinfiht (Befchaftigung, Stand, Körperbes 
Ichaffenheit 2.) einander gleich ftehen, flimmen häufig auch in 
der Werthihägung einzelner Güter überein (5), und bei den 
nöthigften Dingen ift fogar ein gleichförmiges Urtheil aller Mit- 
glieder eines Volkes möglich, während zwifchen mehreren Voͤlkern 

noch Verfchiedenheiten aus förperlichen oder geiftigen Urfachen be= 

ftehen Fünnen (c). Will man den Gattungswerth eines Gutes 

nad) einem aud der Volkswirthſchaftslehre genommenen Geſichts⸗ 

puncte ermeflen, wie dieß auch in manchen Fällen von der Re— 

gierung gefchehen muß, fo bat man von der Gefammtheit der 
Beduͤrfniſſe eines vernunftmäßigen Lebens auf einer gewiffen 
Bildungöftufe und nad den Eigenthämlichkeiten eines Volkes 
auszugehen und bie Nüslichkeit jedes Gutes nad, feinem Ver⸗ 
baltniß zu diefem Syfteme fittlich zuläffiger Iwede zu unter 

fuchen (d). 

(a) Der Werth ber Vorliebe oder Affectionswerth ift eine 
befondere Art des individuellen, beruhend nicht auf einem eigents 
lichen Nugen, fondern auf einem Gefühle, welches aus dem Ge: 
müthe entjpringt. Er zeigt fich auch bei wirklichen Zaufchfällen oͤf⸗ 
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ters als Affectionss (Liebhabers) Preis, Iſt der Gegenftand 
einer ſolchen Vorliebe nur einmal vorhanden, 3. B. das Gemälde 
einer uns theuren Perfon, fo fällt der Gattungswerth mit bem ' 
concereten zufammen; denn auf diefen Kal ift die Unterfcheidung 
beider gar nicht anwendbar. Anders dagegen z. B. bei einem in 
bieten Eremplaren vorhandenen Abbilde einer Perſon in Gtein- 
ru 

(6) Werth einer alten Münze für Numismatiker, eines Meteorſteins 
für den Mineralogen. 

(c) 3. B. höherer Werth der Zeitungen in England u. a. Ländern 
von Europa, der Ehocolade in Italien, des Roggens in Deutfchs 
land, de Mais in Italien. Auch das Klima trägt hierzu bei: 
Pelze, Defen, Glasfenſter find in heißen Ländern weniger ober 
gar nicht geſchätzt. — Ueber die Natur bed gemeinen Werthes f. 
3adhariäd, S. 128. 

(4) Nach folchen Erwägungen wird man z. B. den Feldbau vor ber 
Kunftgärtnerei, die Eifenfabrication vor der Bijouterie, die Lein⸗ 
weberei vor dem Spitzenkloͤppeln ꝛc. zu begünftigen haben. 

Ä $. 63, [62] 

In frühen Zeiten, als jede Samilie durch ihre eigene Thaͤtig⸗ 
. keit für die Befriedigung aller ihrer Bedürfniffe forgte, wurde 

jede Art von Gütern nur nach ihrem Gebrauchswerthe und jedes 
einzelne Stud nach feinem concreten Werthe für den Befiker 

oder Erwerber geihägt (a). Dasjenige Vermögen erfchien ale 

groß, welches in feinen Beftandtheilen eine betrachtlihe Menge 

von concretem Gebrauchöwerthe enthielt, fo daß ed alfo den Be⸗ 

dürfniffen und Wuͤnſchen des Befigers eine ziemlich vollftändige 
Befriedigung darbot. Später, als die Erwerböthätigfeiten viel» 
facher und kuͤnſtlicher wurden, der Verkehr mehr Lebhaftigkeit 

erhielt und zu feiner Erleichterung ein Gut als allgemeiner 

Stellvertreter aller anderen (Geld) gebraucht wurde, 309 ber 
leichter zu erfennende Verkehrswerth immer größere Aufmerf- 

famfeit auf fich, und insbefondere ber in Geld ausgedrüdte 

Zaufchmertb, der Geldpreis, Man gewöhnte fich daran, jedes 
Gut nach der Gelomenge anzuſchlagen, die für daſſelbe im, Falle 

des Verkaufs wahrfcheinlich zu erhalten fein werde, und fah in 

dem Geldpreife eined Gegenfiandes den vollgültigen Erſatz und 
Gegenwerth deffelben. Hierin wurde man durch die Wahrneh- 

mung beftärft, daß bei einem ausgebildeten Gewerbfleiß und 

regen Verkehre auf dem Wege des Tauſches die meiſten Guͤter 

6* 
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beliebig zu erlangen find, wenn man ihren Geldpreis anbietet. 

Es wurde allgemein Iblich, dad Vermögen der Menfchen nad 
den Gelvpreifen feiner Beftandtheile zu bemefien (5) und man 

wurde fogar zu der Meinung geführt, diejenigen Sachen, bie im 
gewöhnlichen Leben keinen oder nur einen niedrigen Preis haben, 
feien auch von ganz geringem Werthe. 
(a) Diefe urfprüngliche Schäsung der Dinge nennt Beccaria nidt 

ganz pafjend abfoluten Werth im Gegenfage des fpäter hinzus 
getretenen relativen oder Zaufchwerthes, Elementi di econ. 
publ,, in ben Scritt. class. XIX, 339. 

(d) Cournot, Rech. S. 3, flüßt den Begriff von Vermoͤgen, ri- 
chesses, gänzlich auf den Zaufchwerth, weil diefer allein berechnet 
und bewiefen werden Zönne, während bei der Schägung ber Nüßs 
lichleit das Wahre und Irrige nicht erweistich fei. Wenn man eis 
nen Theil eines Vorrathes zerftört, um den Ueberreft defto vor: 
theilhafter zu verkaufen, wie es 4.8. von Buchhändlern mit Erem: 
plaren von Büchern und von den Holländern mit Gewürzen ges 
fchehen ift, fo wird bieß von jenem Schriftftelleer S. 7 une veri- 
table cr&ation de richesse dans le sens commercial du mot ges 
nannt. Es ift Gewinn amPreife auf Koften der Käufer und mit 
Verminderung der vorhandenen Menge von Gebrauchewerth. 

$. 64, [63] 

Es läßt fich zeigen, daß ſchon für die in der Privatwirthfchaft 
erforderlihe Schagung der Sachguͤter und des Vermögens im 

Ganzen der Preis und der von demfelben ganz oder zum Theile 
beftimmte Verkehrswerth Feinesweges zureicht, und daß man, um 

für feinen wahren wirthfchaftlichen Vortheil zu forgen, immer auf 
den Gebrauchöwerth zuruͤckgehen muß, wie dieß auch der Erfah- 
rung zufolge allgemein gefchieht (a). 
1) Der Berfehröwerth eined Gutes weift nur auf die damit 
zu erlangende oder die dafür aufzumendende Menge eines 

anderen hin, und dieß würde wenig helfen, wenn man nicht 

den Gebrauchswerth beider kennte. Der concrete Gebrauchs⸗ 
werth eines Gutes giebt den Beweggrund, Daffelbe fiir feinen 
befannten Preis zu erfaufen, wenn man diefen kleiner findet 
als jenen, im umgekehrten Falle aber zu verkaufen, falls 
man fchon im Beſitze der Sache ift (2). . 

2) Die Preife und Verkehrswerthe pflegen in Geldfummen 
ausgedrückt zu werden. Eine foldye hat feinen felbftändigen 
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Werth, weil fie nur ald Erwerbsmittel dient, ihr Werth bes 
ſtimmt fich nach den Dingen, die man für fie anzufchaffen 
willens ift, und da hierin die größte Mandhfaltigkeit obwal⸗ 

tet, fo Fann man gar feinen allgemeinen Gattungswerth 
einer Geldſumme angeben, fondern eine folche nur nach den 

Bebürfniffen und Vermoͤgensumſtaͤnden jedes einzelnen 
Befigers fchäken, fo daß fie von demfelben zur Erwerbung 
derjenigen Gegenftände verwendet wird, die für ihn augen- 
blidlich den höchften concreten Werth haben (c). Ueber je 

mehr Geldfummen einer gewiffen Größe Iemand zu ver- 

fügen bat, d. h. je begüterter er ift, deſto mehr Teichtent- 
behrliche und geringfügige Dinge vermag er ſich zu ver- 
fchaffen. Unterfucht man alfo den Werth einer ſolchen Summe 

nicht gerade in einem einzelnen Zeitpunct, fondern für die 

Wirthichaft einer Perfon im Ganzen, fo ergiebt fich, daß 
diefelbe einen defto niedrigeren concreten Werth hat, einen 

je Eleineren Xheil ber ganzen verfügbaren Gütermaflfe fie 
ausmacht; fie ift für den Reichen wenig, für den Dürftigen 
viel werth. 

3) Manche Güter find auch in Ländern, die einen lebhaften 

Verkehr haben, nicht preisfähig ($. 56), weil e8 noch her⸗ 
renlofe Vorraͤthe giebt, die man unentgelplich an ſich bringen 
kann (d), oder weil aus irgend einer äußeren Urfache Feine 

Beräußerung vorkommt (e). Im erften Zalle ift gar Fein 
Verkehröwerth vorhanden und man muß ſich allein an.den 

Gebrauchswerth halten, im zweiten alle. giebt” ed wenig⸗ 

ſtens feinen Tauſchwerth folcher Güter (f). 
4) Der gegenwärtige Preis eined Gutes von concretem Werthe 

ift dann für den Befiger Fein binreichender Stellvertreter 
defielben, wenn die Wiedererlangung fchwierig oder zwei⸗ 

felhaft erfcheint (9). | 

(a) Hiermit ſtimmt au Torrens überein, Production of wealth, 
&.10.11:,,Nur ein ſchwankender und ungenauer Sprachgebrauch 
tonnte zu dem Satze geführt haben, daß der Zaufchwerth (Preis) 
das Weſen des Vermögens ausmache. Wenn wir fagen, ein nüßs 
licher Gegenftand habe Zaufchwerth, fo ift das ein bilblicher Aus⸗ 
druck, der genau genommen keine diefen Dingen anhängende Eis 
genſchaft, kein Merkmal derfelben ausfpricht, fondern nur bedeu⸗ 
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tet, daß Menfchen vorhanden find, weldye Vermögen und Willen 
haben, andere nuͤtzliche Dinge für fie zu geben 20.” — Rossi, 
Cours, I, 65. 

(6) Schon Gonbillae hatte behauptet, zwei Dinge von einerlei Preis 
tönnten in ihrem Werthe fehr verfchieden fein. Wenn Say dieß 
beftreitet und ben Preis als den von vielen Menſchen anerkann⸗ 
ten Werth anfteht, fo bezieht fi das nur auf den Zaufchwerth, 
nicht auf den Gebrauchswerth, den Sondillac offenbar im Sinne 
oehabt hatte. Handb. I, 104. II, 154 ff. Say fagt (Anmerkungen 
zur Ueberfegung v.Ricarbo, II, 89.): Wenn zwei Dinge einer⸗ 
lei Marktpreis haben, fo beweist dieß, daß nach der Meinung ber 
Menfchen an diefem Orte und zu diefer Zeit aus der Verzehrung 
heider Sachen gleicher Grad von Bortheil (satisfaction ) zu ge: 
nießen ift. Dieß wäre nur .richtig, wenn die Menfchen ben Grund: 
fa hätten, für jede Sache deſto mehr zu geben, je mehr Nugen 
fie in ihr finden, allein dieß ift offenbar nicht der Fall, denn man 
giebt nicht mehr, ald man muß, und ift froh, die allernüglichfte 
Sache redht wohlfeil zu erwerben, . 

(ce) Der Landmann, dem man für ein Getreibequantum 100 fi. bietet, 
wird vielleicht überlegen, wie viel Geräthe, Kleidung, Baumates 

rial dafürzu erlangen find, der Handwerker in einem ähntichen 
Halle, wie viel rohe Stoffe verfchiedener Art; der Reiche denkt 
vielleicht bei jener Summe an irgend ein zu bloßer Zierde gerei⸗ 
chendes Hausgeräth oder Kleibungsftüd, welches er ohne Entbeh⸗ 
zung miſſen Zönnte. 

(4) Waſſer, Eis und Schnee erlangen in ſolchen Heiten und Orten 
einen Preis, wo man auf ihre Herbeifchaffung oder Aufbewahrung 
einige Mühe wenden muß. (Schnee wird in Neapel und Sicilien 
allerwärts und täglich verfauft, in Städten das Pfund ungefähr 
für 1 Grano.) Erfteres ift aber auch da, wo 88 feinen Preis hat, 
weil ed überall umfonfk zu erlangen ft, von dem größten Einfluß 
auf das menfdjliche Leben. Das Vermögen des Einzelnen Ionn alfo 
Güter von beträchtlichen Werthe in fich begreifen, bie doch nicht 
preisfähig find, z. B. Holz in einem ſchwachbevölkerten walbrei- 
chen Lande. Die im gemeinen Leben übliche Bezeichnung des Ver: 
moͤgens nadı den Preifen feiner Beftandtheile würde in einem folchen 
Falle den Bermögensftand bes Einzelnen fehr unvollkommen an- 
geben, und bei der Beftimmung des Volksvermögens müßten biefe 
preislofen Güter fo gut als die anderen berüdfichtigt werben. 

(e) 3. B. die res sacræ und religiose ber Römer, — die unveräus 
Berlichen Grundbefigungen der Spartaner nach Lykurg's Gefesen. 
Auch die Landftraßen haben keinen Preis, weil fie nie veräußert 
werben. Bei der Schäsung des gefammten Vermögens im Staate 
tann man fie nur nad ihren Koſten in Anſchlag bringen. Aber 
wie weit bleiben diefe hinter dem Nupen zurüd, ben bie Straßen 
für die Gefellfchaft haben! 

(f) Sind Grundftüde unveräußerlich, fo läßt fich wenigftens ein Werth: 
anfchlag aus dem reinen Ertrage bilden. 

(3) Sohnarbeiter befinden fih darum in einer viel wortgeilhafteren 
Lage, wenn fie fo viel Land befißen, um bie nmöthigften Lebensmit⸗ 
tel felbft bauen zu können und von bem fpäteren Steigen derſel⸗ 
ken unabhängig zu fein. 
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8. 66. 

Geht man von der privatwirthfchaftlichen zur volkswirth⸗ 
fhaftlihen Schägung der Wermögenstheile über, fo iſt zu bes 
denken, daß in der Wirthfchaft eines Volkes die meiften Bebürfe 

niffe durch inländifche Erzeugniffe befriedigt werden und der 
Austaufch mit anderen Ländern durch Ein: und Ausfuhr nur 
einem kleinen Theil der ganzen erzeugten und gebraudsten Guͤ⸗ 

termaffe umfaßt (a). Dan kann die Volkswirthſchaft ald größ- 

tentheild in fich abgefchloffen anfehen. Dies hat die Folge, daß 
der Preis und Verkehrswerth der Güter für die Beurtheilung 
des Volksvermoͤgens weniger in Betracht kommen kann, als ihr 
Gebrauchöwerth, denn jener hat nur bei den binausgehenden 

Erzeugniffen, diefer bei allen in den Gebrauch tretenden Dingen 
volle Bedeutung. Der Gütergenuß, fomit zum Theile dad Wohl: 
befinden und die Iufriedenheit eines Volkes hängt von ber im 

Befige feiner Mitglieder befindlichen Menge von concretem Ges 
brauchöwerth ab. Der Preis derjenigen Güter, die gar nicht in 
ben auswärtigen Verkehr gelangen, wird von einem inländifchen 
Käufer an einen inländifchen Verkäufer entrichtet, fein jedes⸗ 

maliger Stand berührt nur dad Vermögensverhältniß beider 

und ift für dad Ganze gleichgültig (5). Um alfo die Größe des 
Volksvermoͤgens zu ermeffen, muß man feine Beftandtheile nach 
ihrem concreten Gebrauchswerthe in Anfchlag bringen, foweit 
fie fir das inländifche Beduͤrfniß dienen, den überflüffigen Theil 

aber nach ihren vom Auslande wahrfcheinlich zu erzielenden Ver⸗ 
Faufspreifen, mit Rüdfiht auf Die Verfendungstoften. In einem 

ſchwachbevoͤlkerten Kande können Maſſen von Holz, Kochſalz, 
Erz u. dgl. zur Zeit noch ohne concreten volkswirthſchaftlichen 
Werth fein. Indeß dürfte man in volkswirthſchaftlicher Hin⸗ 

fiht bei folhen Gütern, bie ſich nicht wiebererzeugen, alfo bei 
Mineralkoͤrpern, auch die fünftige Befriedigung der Bedürfniffe 
und deren wahrfcheinliche Ermeiterung bei zunehmender Volks⸗ 
menge nicht unbeachtet laffen, weßhalb in Erwägung eines län 
geren Zeitraͤums auch ein volföwirthfchaftlicher Werth eined ges 

genmwärtig noch fiberflüffigen Vorrathes anzuerkennen fein kann. 
(a) Aus den, von Moreau deJonnös (Le commerce au diz-neu- 



vième siecle, 1, 114 ff. Paris, 1825 ) aufgeftellten Berechnungen 
folgt, daß die jährliche Verzehrung fremder Producte in Nordame⸗ 
rica 9,* Proc., in Frankreich 6, in Großbritannien 5,° Proc. ber 
ganzen Konfumtion iſt; die Ausfuhr beträgt in dieſen 3 Staaten 
10,8 — 6,26 — 9,8 (2) Procente des jährlichen Gütererzeugnifles. 
Es verfteht fi, daß man foldye Angaben nicht als genau, nur ale 
annähernd richtig betrachten darf. 

(b) Abgefehen davon, daß der eine Preis für die Erzeuger ermuntern: 
ber fein mag als der andere. 

g. 66. 
Die Unzulänglichkeit des Verkehrswerths und Preifed zur 

Veranſchlagung bed Volksvermoͤgens wird durch nachfolgende 
Saͤtze in nech helleres Licht gefeht : 

1) Der Preis der Dinge wird hauptſaͤchlich von den Koften der 

Hervorbringung und Herbeifchaffung beſtimmt. Die Ent- 
ftehungsart eined Gutes hat aber mit der Nüglichkeit def 

felben Feinen Zuſammenhang, das Eoftbarere und um hoͤhe⸗ 

ren Preis zu erkaufende ift keinesweges immer das ſchaͤtz⸗ 

barere, daher deutet eine gegebene Preis» oder Verkehrs⸗ 

werthömenge feineöwegs auf eine beflimmte Mafle von 
Gebrauhöwerth, vielmehr können unter ihr Gegenftände 
‚von höchft verfchiedenem Werthe begriffen fein. Es kann 
ein böchit werthvolles, ja unentbehrlihed Gut in einem 

Lande ganz preislos fein und gerade wegen feiner Fülle 
einen fehr erwünnfchten Beftandtheil ded Volksvermoͤgens bil- 
den. Viele Der werthuollften Güter, deren reichlicher Beſitz 

oder audgedehnte Hervorbringung zur Wohlfahrt eines 

Volkes am’ meiften beiträgt, z. B. Mehl, Kochſalz, Stein» 
kohlen, Eifenwaaren, können mit geringerem Koftenauf- 
wande hervorgebracht werden und haben deßhalb einen 

viel niedrigeren Preid ald andere, leicht entbehrlihe Sa⸗ 
chen. Diefer Umftand erleichtert die Befriedigung der Be⸗ 

dürfniffe, während er das nach Preifen angefchlagene Ver⸗ 

mögen geringer erfcheinen täßt. 
2) Ed tragen ſich haufig Preißveränderungen zu, aus denen 

man keinesweges auf ähnliche Aenderungen im Volksver⸗ 
mögen fchließen dürfte (a). Beifpiele hiervon find folgende: 
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a) Eine gegebene Guͤtermaſſe kann in ſpaͤterer Zeit, wo 
man ſie mit geringeren Koſten zu erzeugen lernt, nie⸗ 
driger im Preife ſtehen, ohne darum ein kleinerer Theil 

des Volksvermoͤgens zu werden (6). 
b) Wenn eine Mißernte ven Preis der Getreidevorräthe 

fteigert, fo kann der verminderte Betrag berfelben noch 

diefelbe oder eine höhere Preisfumme ausmachen, ald 
in früheren Jahren. 

c) Die Zunahme des beweglichen Vermögens erhöht den 

Preis des unbeweglichen auch bei gleichem volkswirth⸗ 

ſchaftlichem Werthe defjelben (ce). 

d) Auch in dem, zum Maaße der Preife gewählten Gute 
tönnen ſowohl von Zeitzu Zeit, ald von Land zu Land, 

Verſchiedenheiten Statt finden, Durch welche der Preids 

anfchlag des ganzen Volksvermoͤgens ohne Aenderung 
in deffen Größe erhöht oder erniedrigt wird. 

(a) Für das Verhältnig der Volksclaffen unter einander find Preiss 
veränderungen, felbft ohne vorgegangene Aenderungen in den Quans 
titäten und Koften der Güter, jehr erheblich, es finden Gewinnfte 
und Vertufte Statt, die fih aber im Ganzen ausgleichen. 

(6) Das von ben Engländern ausgeführte Baummollengarn iſt von 
1820 bis 1834 um 45% Proc. (dad Pfund ſank von 28.54, P. 
auf 1 ©. 4% P.), die Baummollenzeuche find um 51%, Proc. 
(der Yard kam von 12%, auf 6Y,,P.) wohlfeiler geworben, was 
man ben Kortfchritten der Kunft zufchreiben muß, Porter, Pro- 
gress of the nation, I, 209. Bei den im Lande gebliebenen Baums 
wollenwaaren wird biefe Koftenerhöhung ohne Zweifel ebenfalls 
ftattgefunden haben und hier kam fie den Käufern zu Gute, 

(c) Say, der ungeachtet: der Richtigkeit feiner aufgeftellten Begriffe 
von Gebrauchswerth, den er Nüslichkeit, und von Preis, den er 
Werth nennt, doch wie die meiften Schriftfteller jenen Werth zu 
fehr aus den Augen verliert, geräth durch obige Säge auf „eine 
der fchwierigften Fragen der Nationalötonomie”, nämlich biefe: 
Da der Reihthum in dem Werthe der Dinge, die man befigt, bes 
fteht, wie kann eine Nation um fo reicher fein, je niedriger biefe 
Dinge im Preiſe ſtehen? Handb. II, 256. Die Löfung verfudt er 
durch die Bemerkung, daß unfer Vermögen eigentlich in ben Pro⸗ 
ductivfonde, d. h. der Induſtrie, den Gapitalen und Grundftüden 
befteht, und daß diefe um fo größer find, je mehr Producte man 
mit ihrer Hülfe erzeugen kann. Die ganze Schwierigkeit fällt nad) 
obiger Darftellung hinweg, denn es ift klar, daß ein wohlfeiler 
gewworbenes But. für die Vollswirthfchaft nichts an feinem Ges 
brauchswerthe verloren hat. Say nähert ſich dieſer Anficht, indem 
er hinzuſetzt: „es ift ein Vortheil für den Menſchen, wenn er feine 
Genüfje vervierfältigen und die Opfer, mittelft deren er fich Die: 



90 

ſelben verfgafft, vermindern kann.” — Proudhon (Philoſ. der 
Staatsöt. 1, 34) macht der polit. Dekon. einen Vorwurf aus dem 
Widerfprude, daß eine Vermehrung ber „Werthe“ durch Probucs 
tion den Preis der Erzeugniſſe erniebrige, was aber nicht einmal 
immer gefchieht. 

6. 67, 

Obgleich nach den bisherigen Säten die bloßen Geldpreiſe 
der Güter wenig geeignet find, die volkswirthſchaftliche Schägung 
derfelben zu begründen, vielmehr auf den Gebrauchöwerth und 
feine fcharfe Unterfcheidung vom Preife ein vorzügliched Gewicht 

gelegt werden muß (a), fo verdienen doch auch die Preife eine 
forgfältige Erforfhung, weil ſich nach ihnen die Antheile der 
Einzelnen und der verfchiedenen Volksclaſſen an den länger vor- 
bandenen und neuerzeugten Gütern richten und der ganze Ver: 

kehr fich in ihnen bewegt. Daher nimmt die Lehre vom reife der 

Tauſchguͤter und der anderen bezahlten Leiſtungen in der Volks⸗ 

wirtbfchaftölehre eine wichtige Stelle ein (d). Für ftatiflifchen 

Gebrauch ift man ebenfalld genöthiget, fich vorzüglih an die 
Preisangaben zu halten, muß fie aber dadurch bezeichnender.für 

den Bermögenszuftand eined Volkes zu machen fuchen, daß man 
zugleich ausmittelt, 
1) in welchem Preife gegen das gewählte Maaß (Geld) die 

werthvollſten Arten von Gütern fliehen, woraus dann ab» 
zunehmen ift, welchen Umfang von Nuten und Genuß eine 
gewiſſe Preisfumme zu gewähren im Stande ift; 

2) in welchen Quantitäten die nüglichften Güter in dem Volks⸗ 

vermögen enthalten find (c). | 
Auch darf man nicht Preife eines einzelnen Zeitpunctes, fon- 

dern nur Durchſchnitte eines Zeitraumes zu Grunde legen. 
(a) Ricardo a. a. O. fucht zu zeigen, daß der Reichthum fich nicht 

nad dem von ihm fo genannten Werthe richte, fondern nad) der 
Menge nothwendiger, nügliher und angenehmer Dinge; unter 
Werth (value) verfieht er aber die Koften und ben durch die⸗ 
feiben beftimmten Preis, (Senior a. a. O. ©. 131. tabelt mit 
Recht diefe unnöthige und verwirrende Sprachverbrehung, „such 

‘ (Innovations) for instance, as the substitution of the word 
value for cost“ durch Ricardo.) Say (Anmerk zu biefer 
Stelle, 1, 77 der franz. Meberf.) behauptet dagegen, „ber Reich⸗ 
thum fei nichts Andexss als ber Marktpreis ber Dinge, bie man 

/ 
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befigt,” giebt aber zu, daß dieſer veränberlich und relativ ſei. — 
Ein Ungenannter im Quarterly Review (Ian. 1831) fest dem 
Reihthum (wealth), der aus einer Preismenge 'beftehe, die Na⸗ 
fionatwohlfahrt (happiness) entgegen, bie ſich nach ber Nüglichs 
keit (utility im Gegenfage von value) beflimme und in der bes 
haglichen, durch Befriedigung der wichtigeren Bebürfniffe begrüns 
deten Lebensweife der Mehrzahl von Menfchen äußere. Bemerkens⸗ 
werth ift die Aeußerung, daß bie Erzeugniffe der Landwirthfchaft 
die der anderen Gewerbe an Nuͤtzlichkeit übertreffen, die ihnen, 
obfhon gleich im Preife, doc keineswegs an Werth gleich feien, 
though equal in price, by no means equal in worth, wo dies 
Wort ganz in obigem Sinn, verfchieden von value, gebraucht wird. 
Die Sachgüter überhaupt Werthe zu nennen, ift ein Gallicie- 
—* ben ber größere Reichthum ber deutſchen Sprache unnoͤthig 
macht. 

(d) Darum darf aber doch der Zaufchwerth nicht als Seele oder Mits 
telpunct der Volkswirthſchaft angefehen werben. Wie die ganze 
Gütervertheilung im Verkehre nur bad Mittelglied zwifchen Er⸗ 
zeugung und Verbrauch, fo ift der Preis nur die Bedingung und 
Kegel des Uebergangs der. Güter und keiftungen an andere Perfos 
nen, die Hauptſache aber iſt das an biefelben gelangende Maaß 
von Genuß ber Sachgüter. — Entgegengefeäter Meinung find. B. 
Arnd, Die naturgemäße VW. ©. 16. 477,— Cousin in Compte 
rendu de l’ac. des se. mor. & pol. X, 441. 1846. 

(c) Bei einem ganzen Volke ift es nur in deringem Grade möglich, 
das Vermögen bei gleicher Preismenge aus ſolchen Gütern zufams 

“men zu feßen, die die größte concrett Werthmenge darbieten, vgl. 
@.61 2.5 es muß 3.8. das beftchende Verhältniß zwifchen Grund⸗ 
ftüden und Capitalen als ziemlich unabänderlicy angefehen werben. 



3. Abſchnitt. 

Veränderungen im Volksvermoͤgen. 

6. 68, 

Das Vermögen eines Volkes läßt viele Veränderungen in 
feinen Beftandtheilen wahrnehmen, namentlich ſowohl Abgang 

ald Zugang derfelben. Die häufigen.und regelmäßig fich wieber- 
holenden Arten bed Außtrittd von einzelnen Sahgütern aus 
dem Volksvermoͤgen (a) find dad Hingeben an das Ausland 

. und die Zerftörung ihred Werthes, und zwar bed Gebrauche- 
wertbes (5). Diefe Werthözerflörung wird Verzehrung, Con» 
fumtion genannt. Man darf fich unter. derfelben nicht wa 

eine Bernichtung des Stoffes vorfiellen, welche undenkbar wäre, 

fondern nur eine ſolche Veränderung, 3. B. eine Umgeftaltung, 
wobei feine bißherige Zauglichkeit verloren geht. Es laſſen fich 

bei der Berzehrung mehrere Verfhiedenheiten bemerken. 
1) Sie erfolgt plöglic) oder allmälig. Eine langfame Ver⸗ 

zehrung wird Abnuͤtzung genannt (c). 

2) Sie ift entweder eine Folge des Gebrauches der Güter 
für menſchliche Zwecke oder nicht. Im erften Falle wird fie 
Verbrauc genannt. Man kann die meiften Güter nicht 

gebrauchen, ohne daß fie dabei mehr oder weniger ver⸗ 
braucht würden (d), wobei fie aber immer ihrer Beſtim⸗ 

mung gemäß irgend einen Vortheil gewähren. Dagegen 
werden auch Güter öfter von den Naturkräften zerftört, 

ohne einen Vortheil für die Menfchen zu bewirken, $.319. 
3) Entweder wird bei der VBerzehrung dad Vermögen ohne 

Erſatz um die zerftdrte Werthbmenge vermindert, oder ed 

entfteht zugleich in urfachlichem Zuſammenhange mit ber 
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Verzehrung ein neuer Werth anderer Art, ber bald mehr, 
bald weniger beträgt, als der zerftörte, und bald an den 
nämlichen Stoffen haftet, wie jener, bald an anderen (e). 

(0) Alſo abgefehen vom Diebftahl, Verlieren zc. 

(d) Wenn ein Vermögenstheil nur feinen Verkehrswerth verlöre, fo 
bliebe noch der Gebrauchswerth übrig. Auch wird nur bie Zerſtö⸗ 
zung des Gattungswerthes Sonfumtion genannt, nicht ſchon das 
Erlöfchen des concreten Werthes eines Gutes, weil diefer durch 
geänderte Verhältniffe im Beſitze leicht wieder auflebt. 

(ce) In derfelben laſſen fidy bei mandyen Gütern gewiffe aufeinanders 
folgende Abftufungen unterfcheiben, z. B. 1) Zerſtoͤrung der blos 
fen Neuheit durch anfangenden Gebraud, hierauf 2) Verringe⸗ 
sung des gefälligen Ausſehens, ſodann 3) Abnahme der Haltbars 
eit ꝛc. 

(d) Es giebt nur wenige Ausnahmen, z. B. Edelſteine, — manche blos 
zum Anſchauen beſtimmte Dinge — ferner Ländereien, ba fie bei 
dem Anbaue zwar in geringem Grabe an ihrer Güte verlieren 
(erichöpft, verunreinigt werden ꝛc.), aber Teine weitere Verfchledy- 
terung erleiden, wofern nicht außerordentliche Zufälle eintreten, 
$. 50. (6). — Baus und Bildwerke von feften Steinarten find 
überaus dauerhaft. Burger bemerkt, daß das Amphitheater zu 
Pola aus iftrifhem Marmor in 2000 Jahren an ben Kanten ber 
reine nur zwei Linien Dice verloren hat. Reife durch Oberita- 
lien, 1, 7. 

(e) Eine bloße Vervollkommnung eines Gutes, woburd) die bisherige 
Tauglichkeit erhöht wird, ift keine Verzehrung. Das Walken, Raus 
hen und Scheeren des Zuches, das Ausfchmelzen, Reinigen und 
Verarbeiten des Eifens Tann man nicht als eine Conſumtion des⸗ 
feiben anfehen, wohl aber wird Brennftoff, Farbftoff, Dünger, Vieh⸗ 
futter, Getreide zum Branntweinbrennen 2c. confumirt, weil in 
diefen Zällen eine ganz andere Art von Gütern entfteht. 

$. 69. 

An ähnlicher Weiſe, wie die Verminderung des Volksvermoͤ—⸗ 
gend, erfolgt auch die Vermehrung deffelben auf doppeltem 

Wege; ed werden Vermoͤgenstheile im Verkehre mit anderen 

Bölkern erworben, und ed treten neue Werthmengen zum erften- 
mal in menfchliche Gewalt und werden von Mitgliedern des 

Volkes in Empfang genommen, Eine folche Vergrößerung des 
Volksvermoͤgens vermittelft eines am Stoffe haftenden Ge⸗ 
brauchömerthes, welcher vorher noch gar nicht im Vermögen der 

Menfchen war, heißt Hervorbringung, Gütererzeugung, 

Production (a). Auch fie ift entweder dad Werk des menſch⸗ 
lihen Willens und Wirfens, oder erfolgt ohne Zuthun beflelben 
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von anderen Urſachen, durch natuͤrliche Kraͤfte, oder endlich ver⸗ 
mittelſt einer Verbindung menſchlicher Thaͤtigkeit mit anderen 
Urſachen von Veraͤnderungen. Inſoferne dieſe ſich in der Koͤr⸗ 
perwelt aͤußern, koͤnnen ſie, wie bei der Verzehrung, nur in Um⸗ 
geſtaltungen, Verbindungen und Trennung der auf der Erde 
vorhandenen Stoffe beſtehen, deren Menge im Ganzen, wenn 

man die Atmoſphaͤre mit einrechnet, uuabänderlich iſt. 
Für den Einzelnen kann die Erwerbung ber Güter von An⸗ 

deren (6) eben fo nüslich fein, ald die Production, ein Volk 

aber fihert nur durch leßtere die Befriedigung feiner Bedürf- 
niffe, und auch dasjenige, wad vom Auslande erlangt werden 
fol, ift am leichteften vermittelft bes Eintaufched gegen eigene 

Erzeugniffe zu erhalten (o). 
(a) Eine Erzeugung neuer Güter, bei der mehr ſchon vorhandene ver: 

gebt würben, ald das Product vergüten Tann, wäre nach obiger 
egriffsbeftimmung Feine wahre Production, weil fie feine Vers 

mehrung bes Vermögens bewirkt, wenn fie auch technifch betrach- 
tet zu der nämlidyen Gattung von Verrichtungen gehören mag, 
wie die wirklich prodbuctiven. Hermann (Unterf., ©. 22.) unter« 
fcheibet eine technifche und wirthfchaftliche Production, wie früher 
Graf Soden (Nationalöfon. I, 148.) eine oͤkonomiſtiſche, unoͤko⸗ 
nomiftifhe und antiötonomiftifhe Production angenommen hatte. 
— Eine Vermehrung von Verkehrswerth ohne Bunahme des Ges 
braudhswerthes wäre kein Zuwachs für dad Wolf, weil fie nur ei: 
nen Theil der Sinwohner auf Koften der anderen bereicherte. 

(db) Erwerben heißt in weiterem Verftande ſoviel als in das Eigen: 
thym empfangen; im engeren Sinne, wie ihn die Wirthfchaftsichre 
gewöhnlich braucht, kommt noch das Merkmal hinzu, daß die Er: 
langung der neuen Vermögenstheile durch irgend ein Opfer von 
Arbeit, Hingabe anderer Güter ꝛtc. erfauft werben muß. So fteht 
das Ermorbene dem Ererbten, Gefchentten 2c. entgegen: 

(ce) Der volköwirthfchaftlihe Erwerb vom Auslande ift außer dem 
Eintaufhen Im auswärtigen Handel noch möglich durch Zinfenbes 
zug von ausgslichenen GSapitalen oder durch Arbeiten für fremde 
Lohnherren, z.B. Hallandögänger in Weftphalen, Spebitiond= und 
Commiffionsgefhäfte und Waarentransport für Auständer u. dgl. 

$, 70, 

Die in einem gegebenen Zeitpuncte in dem Vermögen einer 
Derfon enthaltenen Güter bilden den Vermoͤgensſtamm 
derfelben, welcher theild werbend ifl, theils aus Genuß⸗ 

mitteln befleht. Ihm werden die im Laufe eines gewiſſen Zeit- 
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abſchnitts eintretenden Zufluͤſſe entgegengeſetzt, bei denen man 
mehrere Begriffe zu unterſcheiden hat. 

1) Die ſaͤmmtlichen neu in dad Vermögen gelangenden Werth⸗ 
mengen nennt man im weiteren Sinne bed Wortes Ein» 
nahmen, obgleich urfprünglic, bierunter nur Die von an- 
deren Menfchen empfangenen, nicht bie durch eigene Er- 
zeugung gewonnenen Güter verftanden wurden; fo werden 
auch zu den Ausgaben nicht bloß die an Andere abgetres 

tenen, fondern zugleich die vom Eigenthuͤmer verzehrten 
Guͤter gezaͤhlt. 

2) Diejenigen Einnahmen, welche aus einer gewiſen Erwerbs⸗ 
quelle, z. B. einem Zweige von Arbeit oder einem werben⸗ 
den Vermoͤgenstheile herruͤhren, werden in Beziehung auf 
dieſe Quelle und ohne Ruͤckſicht auf die Perſonen, denen 
fie zufallen, unter der Benennung Ertrag, und zwar 
roher oder Brutto-Ertrag, zufammengefaßt (a), um 

diefe Gefammtheit von Einnahmen von demjenigen Theile 
zu unterfcheiden, der nach Abzug gewiſſer Ausgaben übrig 

bleibt, ſ. $. 71. 
3) Mährend der Ertrag ald die Wirkung einer’ äußeren Ur⸗ 
ſache yon Guͤterzufluͤſſen gedacht wird, ift Dagegen bei dem 
Begriff von Einkommen die Beziehung auf eine Perfon, 

bie ed empfängt, ganz weſentlich. Daffelbe befteht namlich 
aus den Einnahmen einer Perfon, dig giner regelmäßigen 

Wiederholung fähig find und von dem Empfänger für feis 

nen eigenen Vortheil verwendet werben fünnen, ohne daß 

der Vermoͤgensſtamm darunter litte, oder Andere wegen 
einer Mitwirkung zum Erwerbe einen Anfprud auf Theil 
nahme daran machen können. Die einzelnen Beftandtheile 

des Einfommens find die Einkünfte. Alles Einfommen 
ber Menfchen wird überhaupt durch die Erzeugung neuer 
Güter möglich, nur braucht nicht Jeder, der Einkünfte er⸗ 

hatt, felbft zu jener mitzuwirken, Die Einkünfte werden 
fogleich bei demjenigen, welchem fie zufließen,- Vermoͤgens⸗ 

theile und find alfo dem Vermögen nicht entgegengefeßt, 
| fondern nur dem im Anfange eines Zeitraums, 3. B. eines 

! 
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Jahres, ſchon vorhandenen Stamme. Der Ertrag einer 
Srwerböquelle kann mehreren Perfonen Einkommen geben. 

4) Es giebt Einnahmen, die weder zu dem Einfommen, noch 
auch nur zu dem Ertrage gerechnet werden dürfen und 
welche daher die fortdauernde Befriedigung der Bedürfniffe 

nicht ficher zu flellen vermögen (2). Dahin gehören fol- 

gende Falle: 

a) 

b) 

c) 

Einnahmen aus einem einfahen Wechſel in ben Be- 

ftandtheilen de Bermögendfiammes. Sie wie 

derholen fich nicht und verbeflern den Vermögendzu- 
ftand nur infoferne, als fie zu einem einmaligen Ges 
winne Anlaß geben, 3. B. Ankauf eined Grundſtuͤcks 
mit einem Gapitale, Borgen eines Capitales, wobei ein 

negatived. Vermögen (eine Schuld) entfteht (c), Ab» 
tragen einer Schuld, Eingehen einer ausgeliehenen 

Summe, 

Die Gütermenge, aus der ein gewiſſer roher Ertrag 
befteht, kann mehrmald, in verfchiedener Form, dem 

Eigenthümer Einnahmen geben, welche mit gleichartis 
gen Ausgaben in Verbindung ftehen (d). Da diefe aufs 

einander folgenden Einnahmen nur. einem einzigen Er- 
trage angehören, fo pflegt man nur die unter ihnen 
enthaltene Geldeinnahme zu beachten, die als Wirkung 

eined Geldaufwandes erfcheint. 
Einnahmen, in denen zwar eine Bereicherung liegt, auf 
die aber, da fie zufällig find, wie Erbichaften, Ges 

ſchenke ꝛc., nicht öfter oder fortwährend zu rechnen iſt. 
(a) 3. B. eines Landgutes, einer Fabrik, eines perfönlichen Dienftes, 

eines einzelnen Handelsgeſchäftes. Es ift hiebei geftattet, je nad) 
dem Zwecke ber Erforfchung ein größeres Ganzes, ober einen Theil 
eines foldyen abgefondert in Betracht zu ziehen; z. B. Ertrag eis 
nes einzelnen Aders in einem Landgute, einer einzelnen Handels: 
unternehmung. 

(6) Es ift für jede Sonderwirthfchaft nothwendig, klar zu erkennen, 
weldyer Theil der Einnahmen als Einkommen gelten könne und 
dem Empfänger zur Verfügung ftehe. 

(c) Das geborgte Capital kann zu einer Quelle-von Einkünften ge: 
macht -werben durch zwedmäßige Anwendung, dieß ift aber eine 
Folge des bloßen Borgens, 
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(4) 3. B. ein Fabricant nimmt 1) eine Quantität fertiger Waaren 
durch feine Production ein, verkauft fie 2) gegen eine Gelbein- 
nahme, und verfchafft ſich 3) mit diefer wieder die Güter, die er 
zu gebrauchen Willens ift. 

$. 7ı. 
5) Der rohe Ertrag ift nicht völlig als Zuwachs des Vermoͤ⸗ 

gend anzufehen, weil man ihn meiftend mit, einer Aufopfes 

rung von Sachgütern erfaufen muß, die entweder noch vor . 
feinem Eintreten ald Auslagen, oder nachher aufzuwen« 
den find. Diefer Aufwand ift ein Mittel, um den Ertrag 

zu Wege zu bringen, es find Koften, die vor Allem aus 

dem Ertrage befiritten oder erfegt werben müffen, damit 
der Stamm unvermindert bleibe. Was nach Abzug diefer 
Koften übrig bleibt, ift der reine oder Netto-Ertrag, 
deſſen Verwendungsart auf die Fortdauer des Ertrages 
keinen Einfluß hat. 

6) Eine aͤhnliche Betrachtung laͤßt ſich auch auf das Einkom⸗ 

men einer Perſon anwenden, welches man ebenfalls, wie 

den geſammten Ertrag, mit der Benennung rohes oder 

Brutto-Einkommen belegt. Zwar find von demſelben 
feinem Begriffe nah (F. 70. 3)) ſchon die Antheile An« 

derer ausgeſchieden, allein bei dem mit Huͤlfe von Arbeit 
erworbenen Einkommen iſt der Unterhalt des Empfaͤngers, 

und zwar der Unterhalt in einer fuͤr den Erwerb erforder⸗ 
lichen Weiſe (a) als ein Koſtenaufwand anzuſehen, nach 

deſſen Abzug erſt das reine, zu ganz beliebiger Verwen⸗ 

dung verfügbare Einkommen übrig bleibt, Das reine Ein- 

fommen fällt dann mit dem Reinertrage einer einzelnen 
Ermwerbögelegenheit zufammen, wenn diefer ganz an eine 
einzige Perfon gelangt und dieſe Feine anderen Einkünfte 
bezieht (8), fonft kann fich ein einzelner Reinertrag unter 
Mehrere vertheilen (c) und eine Perfon in ihrem reinen 

Einkommen Antheile vom Reinertrage verſchiedener Quel⸗ 

len vereinigen. 

(0) 8. B. an einem beftimmten Orte, nach der Sitte eines gewiſſen 
tandes ꝛc. 

Rau, polit. Dekon. Ste Ausg. I. 7 
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(5) 3. 8. sin Landgut bringt 12 000 fl. rohen Ertrag; die Betriebs- 
ausgaben betragen 8600 fl., eö bleiben 3400 fl. rohes Einkommen 
des Grundeigenthümers, welcher zugleich die Wirthfchaft führt 
und als folcher 1200 fl. zu feinem Unterhalte braucht, fo ift deſſen 
reines Einkommen 2200 fl. 

(c) 3. 38. bei einer Actiengefellfchaft. 

$. 71a. 

Wie nothmwendig auch die vorftehenden Erklärungen zur ges 
nauen Erfenntniß der in den bürgerlichen Wirthſchaften vor- 
Fommenden Berhältniffe fein mögen, fo find fie Doch nicht ſaͤmmt⸗ 

lich auf die ganze Volkswirthſchaft anwendbar, für welche die 
Betrachtung der VBermögenszuflüffe ſich fehr vereinfacht. Die 
innere Gütererzeugung und der auswärtige Verkehr liefern jähr- 
lih eine Maſſe neuer Güter oder wenigftend eine neu hinzugefom- 
mene Werthmenge, dad robe Volkseinkommen. Von die— 
fem werden die zu feiner Erlangung nothwendigen Verzehruns 
gen und Hingaben an das Ausland als Koſten abgezogen und 
der Ueberreft bleibt ald reines Volkseinkommen zuruͤck, 

um zu mancherlei Richtungen des Sütergenuffes ober auch zur 
Vergrößerung ded Vermoͤgensſtammes verwendet zu werben. 
Doc bietet nicht blos dieß reine, fondern auch der Theil des rohen 

Volkseinkommens, welcher zum Unterhalte der mit der Erzie- 
lung diefed Einkommens befchäftigten Arbeiter dient und unter 

jenen Koften mitbegriffen ift, Mittel zum Gebrauche für perfün- 
liche Zwede der Bolfömitglieder dar, Diefe zwifchen dem rohen 

und reinen Einfommen eined Volkes in der Mitte ſtehende Guͤ⸗ 

termaffe Tann als das perfönliche Volkdeinfommen be 
zeichnet werden, 

$. 72. 
Der am Ende eined angenommenen Zeitraumes von bem 

Einfommen noch übrige nicht verzehrte ober auögegebene Theil 
ift der Wirthſchaftsüberſchuß (Wirthſchaftsbilanz). 
Um feinen Betrag ift da8 Vermögen beim Anfang des folgenden 

Zeitabſchnittes (Jahres) größer, ald ed beim Beginn des abge: 
laufenen war, Der Ueberfchuß der ganzen Volkswirthſchaft fegt 

r 
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fich aus den Wirthſchaftsuͤberſchuͤſſen aller Einzelnen zufammen. 

Obgleich diefe Größe für die Beurtheilung der Vermoͤgensange⸗ 
tegenheiten eined Volkes fehr wichtig ıft, fo darf fie doch nicht 

ald das einzige Kennzeichen des günfligen Zuſtandes der Volks⸗ 
wirthfchaft angefehen werden. Denn da dad Vermögen dann 

feine Beflimmung erreicht, wenn es Vortheile für das menfch« 
liche Leben giebt, fo ift neben der Vermehrung des Vermoͤgens⸗ 

ſtammes auch der gefchehene Gebrauch und Verbrauch von Guͤ⸗ 

tern fuͤr menſchliche Zwecke und der Umfang des hierdurch be⸗ 

wirkten Guͤtergenuſſes in Betracht zu ziehen. 

7* 



4. Abſchnitt. 

Zuftände der Volkswirthſchaft. 

$. 73. 

Wie die Beduͤrfniſſe ſachlicher Guͤter ſich ſtets erneuern, ſo muß 

auch jede Wirthſchaft auf Fortdauer in einem wenigſtens gleichen 

Zuſtande gerichtet werben, d. h. ſie muß nah haltig fein-(a). 

Dieſem Grundſatze widerſtreitet es, blos von dem Vermögens 
ſtamme zu zehren, wodurch endlich deſſen gaͤnzliche Zerſtoͤrung 

herbeigefuͤhrt werden muͤßte. Die Groͤße des Capitals darf auf 

keine Weiſe vermindert werden, denn ſonſt würde auch daS rohe 

und reine Einkommen, welches großentheild von jenem bedingt 
wird, abnehmen, und von dem Gebrauchsvorrathe darf nicht 

mehr weggenommen werden, ald man alljährlich wieder ergaͤn⸗ 

zen fann, wenn nicht eine fortfchreitende Beſchraͤnkung des Guͤ⸗ 

tergenufled erfolgen foll. 

(a) Schon der Einzelne forgt über die Dauer feines Lebens hinaus für 
den VBermögenszuftand der Seinigen; ein Volk muß vollends als un⸗ 
fterblich angenommen werben, 

$. 74. 
Hieraus folgt, daß die günftige oder ungünftige Befchaffen- 

beit jeder Wirthfchaft, d. i. der Grad, in welchem fie die Befrie- 
digung der Bebürfniffe fichert und noch einen über diefe hinaus« 

gehenden Gütergenuß geftattet, zunachft aus dem in ihr flatt- 
findenden Einkommen in Bergleih mit dem Umfange der 
Beduͤrfniſſe zu beurtheilen ift (a). Ein großer Vorrath nicht 

werbender Güter würde ohne den Beiſtand reichlicher Einnah⸗ 

men den wirthfchaftlichen Zuftand des Eigenthümers wenig vor⸗ 
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theilhaft machen, wenn ed nicht immer möglich wäre, jene Güter 
in werbende umzuſetzen (5). Die wirthfchaftliche Klugheit räth 
daher, den Gebrauchsvorrath nicht Über ein gewiſſes Verhältniß 

zu den Einfünften hinaus zu vergrößern, j 
(a) Ebenfo L. Say, Etudes, S. 10. — Nur ift dabei ein wichtiger Uns 

terfchied zu bemerken. Der Einzelne kann ſich durch Arbeit oder durch 
einen werbenden Bermögensftamm Einnahmen verfchaffen, oder 
durch die Verbindung beider Mittel, Offenbar ift bei gleicher Größe 
des gefammten Einkommens der Arbeiter in einer minder vortheils 
haften Lage als derjenige, deffen Einkommen ganz auf Vermögens: 
befig beruht, d. i. ganz reines ift. Dieß findet aber Beine Anwens 
dung auf ein ganzes Volk. 

(b) Rah Kaufmann (Unterf, I, 160.) foll es beim Begriffe des Reich: 
thums ꝛc. nicht auf das Einkommen, fondern nur auf die Größe des 
Vermögens ankommen, Diefe Beftimmung ift von der hier aufges 
ftellten aus dem obigen Grunde nicht wefentlich verfchieden. Wollte 
der Reiche, ftatt fein Vermögen werbend anzulegen, lieber vom 
Stamme zehren, fo brauchte er, um lebenslängli auszureichen, 
einen noch größeren Vorrath als bei jener Anwendung. 

$. 75, | 

Bei den Einzelnen kann man unterfcheiden : 
1) allgemein menfchliche Bebürfniffe, die auf die Erhaltung 

des Lebens und der Gefundheit abzielen, 

2) folche, die den Mitgliedern eines befonderen Volkes ge 
meinfchaftlic) find (a), 

5) ſolche, die dem Stande entfprechen, ben Jemand in der 

Gefelfchaft einnimmt, 
4) individuelle, die aus eigenthümlichen perfönlichen Umftän- 

den, Erziehung, Gewohnheit, Denkungsart, Körperbe- 

ſchaffenheit ıc., ferner Zahl, Alter und Förperlichem Zuftand 

der Samilienglieder, entfpringen und daher bei den ein 

- zelnen Menfchen höchft verfchieden find, Da diefe Be. 

bürfniffe mit Ausnahme des Familienverhältniffes ebenfo 

wie der individuelle Werth ($. 62), nicht Außerlich er 
fennbar find und als zufällig gelten müffen, fo pflegt 
man fie, wenn die Vermoͤgensumſtaͤnde eines Menfchen 
in allgemeiner Beziehung, volköwirthfchaftlich oder von 

der Regierung beurtheilt werden,. nicht mit zu berüdfih» 

tigen, ZZ 
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(a) 3. 8. größere Bedürfniffe in Tälteren Ländern oder bei gebilbeteren 
oͤlkern. Es macht einen großen Unterfchied, ob man bie einfache 

Lebensweife eines wenig entwidelten Volkes nach den geringen Be⸗ 
bürfniffen deffelben, oder nach dem Maaßftabe eines gebildeteren, an 
vielerlei Genuͤſſe gewöhnten Volks beurtheilt. 

N 

$. 76, 

Derjenige bat fein Ausfommen, welcher durdy feine fort- 

danernden Einkünfte in den Stand gefegt wird, feine und feiner 
Familie wefentlihe Bebürfniffe zu befriedigen. Das Ausfommen 
bezeichnet alfo das Gleichgewicht zwifhen den Bedürfniffen und 
dem Einkommen. Ueberfteigt dieſes den Bedarf, fo entftehen fol 

gende Zuftände: | 
1) Wohlſtand (aisance, wealth), wenn man fich noch über 

die volksthuͤmlichen, flandesmäßigen und Familien -Bebürf- 
niffe hinaus Gütergenuß verfchaffen, oder flatt deffen etwas 
überfparen kann; | 

J 

2) Reichthum (a), wenn das Einkommen nicht blos be— 

traͤchtlich uͤber den Bedarf hinausgeht, ſondern auch, vom 

Leben und der Thaͤtigkeit des einzelnen Empfängers unab- 
haͤngig, aus einem werbenden Vermögen herrührt (8) ; 

3) Ueberfluß, bei einem fo großen Einfommen, daß man daf= 

felbe nicht ganz für Nugen und wahres Vergnügen zu ver= 
‚wenden weiß und feine Aufforderung zur Sparſamkeit fin= 

def. Der Ueberfluß, der befonders zur reichlichen Unter- 
ftügung anderer Menfchen benugt werden könnte, wird nur 

zu oft gemißbraucht zu Ausgaben ohne vernünftige Zwecke, 

d.h. zur VBerfihwendung (e). 
(a) Diefer Ausdrud wird allein unter den. in beiden SS. aufgeführten 

auch in objectivem Sinne gebraucht, um ein großes, den bezeichneten 
Zuftand begrundendes Vermögen anzudeuten. Vgl. $. 6. (q@). 

(8) Staatsdiener und Künftler find auch bei einem verhältnißmäßig 
RT Einkommen durdy daffelbe allein noch nicht reich. Val. 

6.74. (a). 
(ce) Bei den gebildeteren Völkern find darum feltener die Zeichen des 

Meberfluffes Eingelner zu fehen, weil diejenigen, welche für ihren 
Stand beträdtlidy reich find, die Lebensweife und die Beduͤrfniſſe 
eined höheren Standes anzunehmen pflegen und weil die Kunft, die 

Genüſſe zu verfeinern, body genug fteigt, um auch ein fehr großes 
Einfommen erfchöpfen zu können. - 
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g. 7. 
Andere Zuflände ungünftiger Art treten ein, wenn das Ein⸗ 

kommen hinter dem Umfange der Bedärfniffe zuruͤckbleibt. 
1) Dürftigfeit findet Statt, fobald nicht mehralle, fondern 

nur noch die dringendften Bedürfniffe ihre Befriedigung 

finden können. Einige Entbehrung ift von der Dürftigkeit 
unzertrennlich, und ba unter den oben ($. 75) aufgeführ 
ten Bedürfniffen die flandesmäßigen noch am leichteſten 
"unbefriedigt bleiben können, fo beziehen fich die Entbehrun- 
gen des Dürftigen hauptſaͤchlich auf diefe (a). 

2) Armuth ift die Unfähigkeit, aus eigenen Mitteln auch) nur 

den nothmwenbigen Lebensunterhalt zu beftreiten. Diefer 

Zuftand ift mit der Abhängigkeit von fremder Unterflügung 
verbunden, weil font die Gefundheit und felbft das Leben 

gefährdet fein würden. 
3) Fehlt es dem Armen an diefer Hülfe von anderen Men- 

hen, fo treten Mangel und Elend ein, 

(a) So lange noch ein Vermögensftamm vorhanden ift, kann der Dürf- 
tigkeit durch Zufegen deffelben vorgebeugt werden. — Nach den Er⸗ 
Märungen von De Gerando (De la bienfaisance publique. I, 5) 
ift pauvrete das, was hier Dürftigkeit genannt wird, Armuth_if 
indigence. — Pinheiro-Ferrera (Precis, S. 180) nimmt fols 
gende Abftufung an: Mediocrite (Auskommen), — gene, — pau- 
vrete, — denuement, — misere. 

$. 78, 

Berfuht man, die vorftehenden Begriffe auf ein ganzes. 

Volk anzuwenden, fo muß zupörderft das rohe und reine Eins 
fommen eines gegebenen Volkes im VBerhältniß der Menfchen« 
menge betrachtet werden, unter welche fie fich vertheilen. Aber 

wenn man afıch beide Größen durch die Volkszahl getheilt und 

dadurch ausgemittelt hat, welcher Antheil im Durchſchnitte auf 
jeden Kopf trifft, fo iſt e8 doch Außerfi fehwierig, aus diefer Ans 

gabe fo, wie e8 bei Einzelnen gefchieht ($. 75 — 77), auf den 

Bermögenszuftand des Volkes zu fehließen, felbft abgefehen von 
dem Umftande, daß folche Zahlenfäge nur in Anfehung des 

| Verkehrswerthes, nicht uͤber den Gebrauchswerth zu erhalten 

- 
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find. Ein Volk kann nicht in dem Sinne reich oder arm fein, daß 

es aus lauter reichen oder armen Mitgliebern beftünde, es zeigt 

vielmehr bei feinen verfchiedenen Mitgliedern alle jene Vermd« 
genszuſtaͤnde zugleich, auch richtet ſich das Maaß der Bedürfniffe 

in einem Volke zum Theile nad) dem Einfommen, fo daß, wenn 

dieſes zu= oder abnimmt, auch die herrfchende Lebensweiſe fich zu= 

gleich verändert und der auf einen Kopf Fommende Durchfchnitt 

des Bedarfes größer oder geringer wird. Nur vorübergehend, bis 
alle Folgen der Veränderung eingetreten find, und fo lange noch 

die Gewohnheiten aus befjeren Zeiten fortdauern, Fünnte eine bes 
trächtliche und plögliche Abnahme des Einfommens Merkmale 
einer herrfchenden Dürftigkeit und Empfindungen von Bedräng- 

niß hervorbringen, Dagegen kann allerdings dad Gefammtein- . 

kommen größer fein, als die Summe der Beblirfniffe, nur ift es 

fehwer, dieſe mit Ruͤckſicht auf die Gewohnheiten der verfchiede- 

nen Volföclaffen zu berechnen, - 

$. 79. 
Leichter Taßt fi eine Worftellung von dem Vermögenszu- 

flande eines Volkes bilden, wenn man ed mit anderen in diefer 

Hinficht vergleicht, Hierbei kann man fich alle miteinander ver- 

glichenen Voͤlker als auf gleicher Bildungsftufe ftehend, oder in 

ähnlichem Entwicklungsgange begriffen denken, ihre Bedürfniffe 
als gleich groß ganz außer Acht Iaffen und ſich Tediglich an den 
Durdfchnittöbetrag des für das Wohlbefinden der Menfchen ver- 
wendbaren Einkommens ($.71a) balten. Ein Volk ift demnach 

reicher als ein anderes, wenn auf jeden Kopf jährlich eine größere 

Guͤtermaſſe kommt. Nach diefer Beftimmung giebt e& reichere 
und aͤrmere Völker, während fonft feines, für fich allein betrach- 
tet, reich oder arım genannt werben kann. 

$. 80, 

Ob ein beſtimmtes Volk gegen andere gehalten reicher oder 

aͤrmer iſt, dieß macht ſich in verſchiedenen Kennzeichen bemerflich. 

Dahin gehören unter anderen: 



1) 

2) 

8) 

4) 
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die Lebensweife der arbeitenden Elafje, nämlich die Menge 
des Gütergenuffes, welchen diefelbe vermöge ihres Lohnes 
fid) verfchaffen fann (a); 

große, Eoftbare Unternehmungen der Staatöbürger, befon- 
ders wenn viele Einzelne an ihnen beträchtlichen Antheil 

baben (2); 

großer Aufwand der Regierung für die Öffentlichen Zwecke, 
wenn derfelbe ohne Zeichen von Drud und Berarmung der 
Bürger aufgebracht wird; 

beträchtliche Darleihen der Bürger ind Ausland (co). 
Noch Teichter und ficherer fann man in einem und bemfelben 

Lande anf die Zu⸗ oder Abnahme des Volkseinkommens aus 

verfchiedenen Erfcheinungen fchließen; 3. B. aus den Verändes 

rungen in der Anzahl der Armen, in der Sterblichkeit, im Ertrage 
der 

(a) 

(b) 

(c) 

Aufwandsſteuern und dergl. 

Man hat den Grad der Sterblichkeit als ein ſolches Kennzeichen zu 
benutzen vorgeſchlagen, in der Vorausſetzung, daß geringe Morta⸗ 
talitaͤt einen günſtigen Vermoͤgenszuſtand der unteren Volksclaſſen 
beweiſe. Frang. d’Ivernois, in Biblioth. univ. März 1831. 
Sept. 1835. Doch müßten hierbei das Klima, die Befchäftigungen 
(Landwirthfchaft oder Fabriken), die Beichaffenheit der Wohnungen, 
die Zahl von Geburten, der herrfchende Krankheitscharacter u. dergl. 
berüdfichtiget werben, f. $. 201. Vgl. Quetelet in Rev. enc. Aug. 
1830. — Zunehmender Verbrauch der zur Behaglichkeit der Mehr: 
zahl von Bürgern dienenden Lebensmittel, in Vergleich mit der 
een eheung; auch diefe ſelbſt ift in der Regel ein günftiges 
eichen. \ 

3.8. viele Actiengefellfchaften für Handelszweige, Canalbau, Urs 
barmadjung und dgl., die bisweilen in England fehr häufig und zum 
heil unüberlegt geftiftet worden find. Nur im Laufe bed Jahres 
1824 und in den erften Monaten 1825 entftanden dafelbft 276 Ge: 
felfhaften mit einem Sapitale von 174 Mill. Pf. St., darunter 81 
für Candle, Werften und Eifenbahnen mit 40 Mill. Pf. — Als die 
brit. Regierung im Mai 1829 3 Mill, Pf. St. borgen wollte, wur: 
den 18 Mill. in einem Zage angeboten. — In Paris entflanden 
1835 — 37 610 Actiengefellfchaften mit 562 Mill. Fr. Capital. In 
Belgien bildeten fi) von 1833 — 1838 40 anonyme Gefellfchaften 
mit wenigftens 300 Mill. Fr. Capital. 
Storch Hat diefes Kennzeichen ausfchließend berücfichtiget und die 
Völker in borgende (arme), leihende (reiche) und unabhän- 
gige, die zwifchen beiden in der Mitte ftehen, eingetheilt. 1, 145. 

6. 81. 

In welchem Grade das Einkommen des Volkes zu dem wirth⸗ 
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fchaftlichen Wohle deſſelben beiträgt, dieß hängt nicht allein von 
feiner Größe ab, fondern auch 
1) von der Art feiner Vertheilung. Ein Volk koͤnnte ein fehr 

großes Eintommen haben, aber fo, daß eine Fleine Zahl 

von Menfchen in hohem, an Weberfluß grängendem Reich⸗ 
thume lebte, während die Mehrzahl nicht einmal ihr völliges 
Auslommen hätte. Das Wermögen erreicht feine Beſtim⸗ 
mung befler, wenn es Vielen einen mäßigen Genuß ge- 

währt, ald wenn es ſich bei Wenigen in beträchtlichen Mafs 
fen anhäuft (a); | 

2) von der Quelle, aus der ed fließt. Nur wenn ed durch die 

eigene Arbeit des Volkes gewonnen wird, wirft ed von 
jeder Seite vortheilbaft und nur dann ruht ed auf einer 

fiheren Grundlage, $. 14. 27 (6). 
Wird der Zuftand, in welchem ein Volk ein reichliched, wohl⸗ 

vertheilteö und aus der eigenen Arbeit der Bürger hervorgehen- 
des Einfommen bezieht, Wohlſtand genannt, fo bezeichnet die⸗ 

fer die biühendfte, ven Zwecken bed Staated ($. 20.) am mei« 
fien entiprechende Beſchaffenheit der Volkswirthfchaft (c). Bei 

gleichem Maaße des Reichthums ($. 79.) bat demnach dasjenige 

Volk mehr Wohlftand, welches weniger Arme und Dürftige zählt. 
(a) Unvortheilhafte Vertheilung in Großbritanien. Nach den Statistical 

Jllustrations, 3. Ausg. ©. 36, hätte 1.Mill. Familien nur ein Jah⸗ 
reseintommen von 22 Pf. St., eine zweite Mill. nur 33—50 Pf. St. 

(5) Der größte Theil des Volkseinkommens fließt in jedem Fall aus bie» 
fer Quelle, ein kleinerer Eönnte aber aus Entrichtungen unterwor⸗ 
—F Staaten oder aus dem Ertrage auswaͤrtiger Beſitzungen be⸗ 
ehen. 

(c) Vgl. Rau, Zuſatz 39 zu Storch. — Schulze, Ueber Weſen und 
Studium der Wirthſchaftswiſſenſchaften, S. 80. 



Zweites Buch. 

Entitehung der Vermögenstheile. 

1. Abſchnitt. 

Bedingungen der Gütererzeugung im Allgemeinen. 

6. 82, 

Zum Dafein eines fachlichen Gutes von einem gewiflen Werthe 
ift eine äußere (objective) und eine in den Vorftellungen der 
Menſchen liegende innere (fubjective) Bedingung erforderlic); 

ed muß namlich 
1) ein körperlicher Gegenfland in einer gewiſſen Beſchaffen⸗ 

heit, von welcher feine Anwendbarkeit für menfchliche Zwecke 
abhängt, vorhanden fein, und 

2) diefe Nüglichkeit durch dad Urtheil des Verſtandes aner- 

kannt werden, $. 57. Erft dieſes Urtheil erhebt die Dinge 

zu Gütern, wenn fie auch Thon lange vorher in ihrer be= 

flimmten Befchaffenheit da waren (a). 

An das Vermögen treten die Sachgüter erft, wenn Jemand 
ſich dieſelben aneignet. 

(a) Storch, I, 72. — Lotz, Handb. I, 155. — Bisweilen wird eine 
Sache erſt bei der Entſtehung eines neuen Zweckes als ein Gut er⸗ 
kannt; je mehr Bedürfniffe der Menſch bat, deſto mehr Güter lernt 
er kennen. Blutegel — lithographifcher Stein — Tabak — Ab: 
phalt — Leuchtgas ıc. 
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von 

1) 

2) 

$. 83. 
Der Menfch kann daher auf doppelte Weife zur Entftehung 
Bermögenätheilen beitragen: 
indem er darauf hinwirkt, daß mehr folche Förperliche Dinge 

einer gewiffen Befchaffenheit, denen das Urtheil der Men- 

fchen fchon eirien beftimmten Werth beilegt (a), in das Ver: 
mögen gelangen-— Pörperliche oder materielle Pro 
duction. Diefe kann' gefchehen 

a) durch Handlungen, welche ſchon auf der Erde vorhan- 
dene Sachgüter in menfchlihe Gewalt beingen, 3. B. 
im Fiſchfang, 

b) durch eine Thaͤtigkeit, welche die Entſtehung nuͤtzlicher 

Sachen ſich zum Zwecke ſetzt, z. B. im Landbau; 

indem er die Eigenſchaften der koͤrperlichen Dinge erforſcht, 
ſie mit menſchlichen Zwecken in Verbindung ſetzt und da⸗ 
durch neue Arten oder hoͤhere Grade der Nuͤtzlichkeit in 
ihnen entdeckt, weßhalb ihnen ein hoͤherer Werth zugeſchrie⸗ 
ben wird. Auch dieſe, die menſchlichen Kenntniſſe vervoll⸗ 

kommnende Thaͤtigkeit (5) faͤllt in den oben aufgeſtellten 
Begriff der Production ($. 69.), und es iſt ſchon hier⸗ 

aus erjichtlich, wie fehr die Fortſchritte der geiftigen Bil 

dung, namentlich der Naturwiffenfchaften, den wirthfchaft- 

lichen Zweden förderlich fein müffen (c). 
(a) Diefe Vorausfegung darf nie außer Acht gelafien werden. Nicht 

darum entfteht ein neues Gut, weil überhaupt eine mit Koften ver 
tnüpfte Einwirkung auf die körperliche Befchaffenheit eines Stoffes 
vorgieng, fondern nur dann, wenn bie Einwirkung fo eingerichtet 
wurde, baß eine Sache von einer ſchon anerkannten Tauglichkeit zu 

Stande kam. 

(6) 

(ed) 

Zachariä's ideeller objectiver Erwerb, SWL. S. 3, — Nüßs 
lichkeitsproduction nad Riedel, 1, $. 79. 

3.3. neuentdedte Nüslichkeit des Kautſchuk, des Anthracits, des 
bituminöfen Kalte zur Gasbeleudhtung, des Leberthrans. 

8 ' 
Der erfte von diefen beiden Wegen, dem Vermögen neue 

heile zuzuführen, ift der ergiebigere, der regelmäßigere und der⸗ 
jenige, welcher die meiften Kräfte befchäftigt. Der zweite für fich 
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allein hat weber eine fo große Wirkung, als jener, noch ift fein 
meiftend zufälliger Erfolg im Voraus zu beftinnmen, auch fruch- 
tet er, ohne den erften, fchon darum weniger, weil in demfelben 
Maaße, wie die vorhandenen Dinge höher gefchägt werden, auch 
die bieburch veranlaßte Confumtion berfelben wieder eine größere 
Verminderung bed Vermögens nach fich zieht; zudem nimmt, je 
weiter Naturkenntniß und Gewerbskunſt ausgebildet find, die 
Gelegenheit zu neuen Entdedungen und Anwendungen jener 
Art immer mehr ab. Daher muß auf die Eörperliche Hervor- 
bringung ber Güter ($. 83. 1.) in der Vollswirthſchaftslehre 
die meiſte Aufmerkſamkeit gewendet werden. 

g. 86. 
Die naͤchſten Bedingungen der koͤrperlichen Hervorbringung 

von Vermoͤgenstheilen hat man Guͤterquellen (sources de 
la production) genannt (a). Hierunter find begriffen: 
1) Kräfte, d. h. Urfachen von Veränderungen in der Körper 

welt, und zwar ’ 
a) Naturfräfte, 
b) menſchliche Kraft (5), deren Anwendung f für den 

genannten Zwediehervorbringende, productive 
Arbeit bildet; diefe wirkt meiftens in Verbindung mit 
den natürlichen Kräften; 

2) ſchon vorhandene VBermögenstheile, welche zur 
Erwerbung neuer Güter ald Hülfsmittel gebraucht werben, 
ob fie gleich für fich allein, ohne die Thätigkeit jener Kräfte, 
diefen Erfolg nicht herbeiführen Fönnten und daher wie 
bloße Werkzeuge betrachtet werden müflen. Dahin gehören: 
a) Grundftüde, 
b) Capitale. il 

(a) Say bedient fi neuerlich des Ausdrucks Tonds productifs und theilt 
diefe fo ein: 

1. fonds industriels (Arbeit), 
II. instrumens d’ industrie, und zwar 

4. non appröpries, Meer, Atmofphäre ꝛc. 
2. appropri 

a) naturels (Grundftüde), 
b) capitaux. 
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Die Mitwirkung aller diefer fonds zur Erzeugung neuer Güter 
nennt Say Productivdienfte, eine Bezeichnung, die nur im 
uneigentlichen Sinne zu nehmen ift und bie wichtige Verfchiedengeit 
der gütererzeugenden Kräfte von den tobten Hülfsmitteln nicht deuts 
lich erkennen läßt. 

(5) Nicht allein der menſchliche Geift ift hier zu nennen, der zwar jeden 
Kraftgebraud; zur Arbeit leitet und deſſen Schöpferkraft ganz vorzäg- 
lich in der Production mächtig ift, der aber doch ohne die Thaͤtigkeit 
ber Gliedmaßen nicht zureichen würde. Dagegen Log, Handb. I, 
145. — Durch Abd, Smith veranlagt, aber weiter gehend als biefer 
($. 44. (a)), hat neuerlich Mac-E@ullod, Srundfäge, ©. 47 ff, 
wie früher Code und Galiani, die Arbeit des Menfchen als die 
einzige Prodbuctionsquelle angefehen. Diefe Meinung tft von fpäte- 
ren Korfchern berichtiget und die Mitwirkung der Natur in ihrer 
ganzen Wichtigkeit anerfannt worden, f. z. B. Storch, 1,80,208, 
1, 147, 0. Jakob, Nation. Deton. $. 49 der 3. Ausg. Vgl, au Za⸗ 
hariä, SWL. ©. 27, — Viele Nationalölonomen zählen nur 3 
Güterquellen, indem fie die Raturfräfte mit ben Grundſtücken in der 
Betrachtung zufammenfaffen und beide in ihrer Verbindung als 

“Natur” aufführen. Diefe Kräfte äußern ſich jedoch auch vielfältig 
in den Gapitalen, und die Grundflüde haben ebenfo gut wie biefe 
Zu u eigene Stelle in ber Reihe ber Erfordernifle gur Production 
niprud. 



2. Abſchnitt. 

Naturkräfte ald Güterquellen. 

g. 86, on 

Der Einfluß der natürlichen Kräfte auf die Entftehung der fach- 

lihen Güter ift von folcher Wichtigkeit, daß man, mie das Bei⸗ 

fpiel der Phyfiokraten zeigt, leicht verleitet werden kann, neben 
jenen alle übrigen Güterquellen außer Acht zu laffen. Ohne bie 
freiwilligen Gefchenfe der Natur würde dad Menfchengefchlecht 
in feinem Kindesalter fi nicht erhalten haben, und auch bie 
fpäter hinzugetretenen Künfte fügen fi immer auf den Bei⸗ 

fand der Naturkraͤfte (a). Um die Art, wie diefe wirken, näher 

zu beleuchten, find die verfchiedenen Arten nutzbarer Erzeugniffe 
nach den Bedingungen ihrer Entſtehung, und zwar zunädhft die 

rohen und verarbeiteten, fobann bei jenen wieder die organifchen 

und unorganifchen Stoffe zu unterfcheiden, 
1, Organifhe Weſen (Xhiere, Pflanzen) bilden ſich aus 

Durch das Walten der fchon in dem Keime wirkenden Lebens» 

Fraft und durch Aneignung (Affimilirtung) verfchiedener nähren- 

der Stoffe. Um fortwährend zur Befriedigung menſchlicher Be⸗ 
dürfniffe zu dienen, muͤſſen ſolche Körper, weil fie nicht, wie die 
mineralifchen Stoffe, in großen Maſſen aufgehäuft fich erhalten, 

immer von Neuem erzeugt werden, was öfters ganz ohne menfch- 
liches Zuthun gefchieht. Zu ihrer Entwidlung find erforderlich: 

1) organifche Lebenskraͤfte. Diefe folgen in jeder Art von Pflan- 

zen und Xhieren eigenen, unveränderlichen Gefeßen, fo daß 
die Fortpflanzung, das Wachsthum, die Abnahme und der 
Untergang ber belebten Wefen Überall und immer gleiche 
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2) 

Srfcheinungen darbieten würden, wenn nicht äußere Ein- 

flüffe mancherlei Unterfchiebe hervorbrächten ; 
Kräfte, welche in den zum Leben nöthigen äußeren Umges 
bungen, 3. B. der atmofphärifchen Luft, Dem Wafler, den 
Nabrungsftoffen, wirken, und wegen der Verfchiedenheit 

diefer äußeren Umſtaͤnde in den einzelnen Erbdtheilen, Laͤn⸗ 

dern und Gegenden in ungleihem Grade thätig find, weß- 

halb das Gedeihen nugbarer Thiere und Pflanzen an den 

verfchiedenen Puncten der Erde bald mehr, bald weniger 

begünftigt ifl. Doch vermag die Kunft diefe Einflüffe zum 
Theile zu beberrfchen. 

(a) Rau Programm: De vi nature in rempublicam. Heidelb. 1831. 
— Steinlein, Volkw. & I, 239. — Revue encycl. Zul, 1831 

nach Cuvier. — d. Prittwiß, Andeutungen über die Grängen 
der Civiliſation, ©. 5. 

$. 87. 
Die reichliche Erzeugung von nugßbaren Pflanzen iſt eine 

Hauptbedingung des Wohlftandes der Völker. Die äußeren Um⸗ 
ftände, von denen dieſelbe abhängt, zeigen fich 

a) 

b) 

in dem Boden, der den Sewächfen einen Theil bed er- 

forderlihen Nahrungöftoffes mittheilt und das Gedeihen 
derfelben nach Manfigabe feiner Beftandtheile an organis 
fhen und unorganifchen Stoffen, feiner hohen oder niebri= 

gen, geneigten ober ebenen Lage und vergl, mehr oder 

weniger befördert; 

in der Atmofphäre, deren örtlich verfihiebene Befchaffen- 
heiten und Erfcheinungen dad Klima (a) bilden. Diefes 
greift in manchfaltiger Hinficht in das Staatöleben, befon- 

derd in die Volkswirthſchaft ein. Die wichtigften Eigen- 

fchaften ded Klimas find die Wärme der Luft (5) und 
ihre Feuchtigkeit fammt ihren wäfferigen Niederfchlä- 
gen (c). 

Die aus dieſen Urfachen herrührende Verſchiedenheit in der 
natürlichen Fruchtbarkeit der Laͤnder hat auf die ganze Erzeu- 
gung und Verzehrung von Sachguͤtern bei einem Volke großen 
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Einfluß. Se reichlicher die zur Befriedigung der Bedürfniffe die⸗ 
nenden rohen Stoffe von der Natur hervorgebracht werden, defto 
mehr Menfchen fönnen auf gleichem Raume auch ohne audwär- 
tigen Verkehr ihren Unterhalt finden, defto nievriger find bie 

Koſten und alfo Die Preife jener Stoffe, defto leichter ift es, das 
Audfommen zu finden, defto mehr Arbeit Eönnte folglich in 
einem ganzen Lande auf Erhöhung, Verfeinerung und Verviel- 
fahung des Gütergenuffes oder auch auf die Pflege und Ver 
mehrung ber perfünlichen Güter ($. 46.) verwendet werden (d). 
(a) ©. Montesquieu, Esprit des lois L. XIV. — Badhariä, 40 

Bücher vom Staate, I, 384. — Ch. V. deBonnstetten, L’homme 
du midi et I’homme du nord ou Pinfluence du climat. Geneve, 
1824. Deutfh v. Gleich, 1825. — Ancillon, Zur Vermittlung 
der Ertreme, I, 1. Abd. 

(d) Die Elimatifche Wärme wird hauptfählich von der Lage eines Or: 
te8 zwiſchen dem Aequator und den Polen (geographifce 
Breite) und von der Höhe über dem Meere beflimmt; doch wirkt 
auch der Schuß durch vorliegende Gebirge, die Erdbedeckung mit 

- Wald, Sumpf oder Waffer u. dgl. bedeutend ein. Die mittlere . 
Sahresmärme nimmt im mittleren Europa mit ungefähr 6—700 
Zuß Erhöhung über bem Meere oder 30 Meilen weiterer Entfer- 
nung vom Aequator um 1 Grad R. ab, Se nördlicher ein Land 
liegt, deflo mehr ift die Fruchtbarkeit auf die niedrigften Theile 
deffelben befchräntt, wie denn 3.3. die Gränge des ewigen Schnees 
bei Quito, unter dem Aequator, gegen 15 000, in den Alpen 8200 
—9000, in Island 2800, am Nordcap nur 2200 Fuß hoch iſt. Es 
giebt daher fowohl in verfchiedenen Höhenftufen als verfchiedenen 

- geogr. Breiten viele Zonen der Gewächſe und Grade der Frucht: 
arkeit. In ber Schweiz ift die obere Gränze ber Rebe eine Höhe 

von 1700 Fuß, — bes häufigen Getreidvebaus 2800 F., — des 
Zwetfchgenbaums 3300 — 3500, — des Birnbaums 3600, — der 
Buche und des Kirſchbaums 3600— 4800, — des Waizens 4000 
—4400, — ber Kartoffel 4400—5000, — der Gerfte 46005600, 
— der Zanne 5000, — ber Arve und Lärdie 6000— 7000 F. ©. 
Kafthofer, Beiträge zur Beurtheilung der Vortheile der Colo⸗ 
nifation eines Theils der Alpenmweiden, Leipzig, 1827. — Frans 
feini, Statiftit d. Schweiz, ©. 19. 

Aſien ift aus einer noch nicht völlig erhellten Urfache bei glei- 
her Breite Tälter ald Europa, America noch kaͤlter; der Aderbau 
reicht in Lappland bis zum 68%, Grab nördl, Breite, bei Tobolsk | 
bis zum 60., in Canada nur bis zum 50. Breitengrade,. Die Lis 
nien ber gleihen Wärme ( Humboldt’ ifothermifche Li- 
nien) weichen daher von den Parallelkreifen bebeutend ab, f. 
Munde, Raturlehre, II, 137. — v. Roon, Grundzüge ber Erd⸗, 
Völker» und Staatenkunde, I, 94. 1832. — Gehler, Phyſikal. 
Wörterb. N. Ausg. XI, 1. Art. Zemperatur. 

Die geographifche Verbreitung der Gewächſe wird größtentheils 
von der Temperatur bedingt, aber nicht blos von der Jahreswärme, 
fondern aud vom Marimum der Hige und Kälte, von ber Wärme 
Rau, polit. Oekon. Ste Ausg. I. . 8 

Ds 
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der verfchiebenen Scahresgeiten und bem Wechfel ber Zemperatur 
in kurzen Zwifchenräumen. Im Innern großer Länder ift der Uns 
terfchied der Sommer- und Wintermärme größer, ald an den Kü- 
ften. Die tünftlich gebauten Gewächfe erftreden ſich nur fo weit, 
als die Lanbwirthe ihren Anbau noch für, vortheilhaft Halten, ſ. 
de Candolle, Art. Geographie des plantes im Dictionn. des 
sciences natur., XVII, 356. A. de Candolle, Bibl. univ. Ge- 
neve, 1836. April, Mai. Der Bau des Zuderrohrs erfordert mins 
deſtens 18°, des Kaffeebaums mwenigftend 14° Zahresmärme. Su: 
ter Wein wird nur da erzeugt, wo die mittlere Wärme bes Jah⸗ 
red an 8° R. beträgt, die bes Winters über O fleigt und die des 
Sommers 15—16° erreicht. (Karlsruhe hat nah Eifentohr 
Sahreswärme 8,29 Gr., Wintermärme 3 Gr,, Sommerwärme 15,1%, ) 
Man bat neuerlich verfucht, ven Bedarf der verfchiedenen Gewächſe 
an täglicher Wärme vom Frühjahr bis zur Ernte zu berechnen, 
8 B. Waizen in 140 Tagen zu ungefähr 120 R. gegen 17000 R. 
ouſſingault, Die Landw, in ihren Bez. zur Chemie ⁊x., II, 

435 der d. Ueberf.e. — De Gasparin, Cours d’agric. IL, 328. 
Die ungeheure baumleere Steppenfläde des füdlichen Rußlands ift 
in biefem Zuftande hauptſächlich wegen des ſtarken Temperatur⸗ 
wechfels, da die höchfte Hise und Kälte im Jahre wohl um 60° 
R. von einander abftehen, ferner wegen der Trockenheit, ber Stürme 
und Wirbeiminde; vgl. Kohl, Reifen in Süd⸗Rußl. II, 61. 

Man kann in Europa folgende Regionen unterfcheiden: 
1) von mehr ald 109 R. mittl. Wärme, wo es in ben tiefften 

Gegenden felten friert und fchneit, alfo in der Regel nur 
regnet (Zone des Regens, durch die Ifotherme des veräns 
derlichen Niederfchlags aus der Atmofphäre begränzt, ſ. von 
Roon a. a. O. I, 97.), wo Drangens, Citronen⸗ und Oel⸗ 
bäume gedeihen und die Q. M. 6000 und mehr Menſchen 
ernähren Tann. Hieher gehören Bordeaur, 10,5% — Breft, 
11,4% — Marfeille, 11,99 — Montpellier, 12,1% — Rom, 
12,88 — Athen, Nizza 12, — Liffabon, 13, — Palermo, 
13,41 Gr.; - 

2) von 3 — 9 m. W., wo überall Wintergetreide gebeiht, an 
wärmeren Stellen Obft, Tabak ıc.,an den wärmften auch bie 
Rebe, und für 3—4000 Menſchen auf der Q. M. Nahrungs: 
mittel erzielt werden (nämlich auf den Kopf der Einwohner 
gegen 8 preuß. Scheffel oder 3 bad. Malter Getreide, auf 
den preuß. Morgen 6 Scheffel über die Xusfaat oder auf 
den bad. 3 Malter Ertrag gerechnet, dazu noch die Hälfte 
Land für andere Früdte, und an Wiefe und Wald foviel als 
Ader angenommen und diefe Bodenbenugungen auf %, ber 
Oberfläche angefchlagen). In diefe Abtheilung fallen z. B. 
Drontheim, 3,5%, — Abo, 3,68 — Stodholm 4 — EChriftias 
nia, 4,9? — Danzig, 4,9% — Königäberg, 5,1% — Lemberg, 
5,58 — Bern, 5,9? — Breslau, Söttingen, 6,6 — Edinburg, 
6,9 — Mandhefter, 6,9% — Berlin, 7,20 — Zürich, 7,9 
— Genf, 7,66 — Gras, Prag, 7,7% — Frankfurt a. M., 7,8° 
— London, 7,96 — Brüffel, Paris, 8, — Wien, 8, Gr.; 
den Falten Theil, in welchem nicht mehr überall Sommer: 
getreide reift, und durch Viehzucht und Fifcherei kaum 1— 
200 Menſchen auf der Q. Meile Unterhalt erwerben. Bei⸗ 

3 / 
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fpiele geben Island, Tornea, — 0,* — Kafan, + 1," — 
St, Petersburg, 2 — Moskau, 2,5, 
Acht Bonen in-Rußland: 1) Eisklima, 2) 3. des Rennthiers 

mooſes, 3) bed Waldes und der Viehzucht, 4.) des beginnenden, 
5) des beftändigen Ackerbaus, 6) bed Waizens und Obſtes, 7) des 
Weind und Maid, 8) bed Delbaums, des Zuderrohre und ber 
Seidenzucht, v. Cancrin in den Dorpater Jahrb. IV, 1. (1834.) 
‘= Nouv. Ann. des Voyages, 1835. 1.— So werden auch in den 
norbamcricanifchen Zreiftaaten die Gegenden des Zuderrohre, — 
ded Baummollen= und Reisbaues, — des Waizenbaues, — und der 
vorberrfchenden Viehzucht unterfchieden. 

Für Frankreich Hat A. Young die Gränzen bed Wein-, Mais- 
und Delbaues angegeben (Reifen durch Frankreich und einen Theil 
von Stalien, 11, 21. der deutfchen Ueber. Berl. 1794), welche ziem⸗ 
lich genau mit ber Hauptrichtung der Nordgränze Frankreichs am 
Canal parallel laufen. — Fünf Eimatifche Bezirke von granfreig, 
f.Meartins in Bibl. univ. Nr. 103, ©, 138. Nr. 104, ©. 347. 

(ce) Ie höher die Wärme einer Gegend fteigt, befto mehr Regen be: 
darf diefe zur Fruchtbarkeit wegen der fchnelleren Verdünſtung. 
Gleiche Regenmenge kann in einem kälteren Lande übermäßig, in 
einem wärmeren nüglicy, in einem heißen unzureichend fein, und _ 
viele Landftriche in heißen Ländern find wegen ber Zrodenheit 
unfruchtbar. Es muß indeß hiebei auch die Vertheilung bed Regens 
auf die verfchiedenen Sahreszeiten beachtet werden. Bei 7—8 Grab 
m. ®. mögen 20 — 25 Zoll Regenhöhe im Jahre das günftiafte 
Verhältniß fein, bei 10— 12 Gr. m. W. ungefähr 30 Zoll. Bei: 
fpiele der jährlichen Regenhoͤhe: viele ebene Gegenden in Deutfch: 
land, Frankreich, Ungarn, Schweden 2c. haben nur 14 — 25 Par. 
Zoll (Würzburg und Upfala 14, Prag und Sagan 15, Brüffel, 
Paris, Marfeille, Stodholm 17, Berlin 19, Orford, Eoblenz 20, 
Mannheim 21, Edinburg, Harlem, London, Stuttgart 23, Heidel⸗ 
berg 24, Karlöruhe, Olmütz 25), — manche Gebirge und Seeges 
genden, wie Wefl- England, audy Oberitalien 30 — 45 ( Liverpoot 
32, Mailand 36, Bern, Bergamo 43, Genua 44), — Rio Janeiro 
55 Z., — Dftindien 70 und mehr, Weftindien 80 — 90 3. Biele 
Angaben gefammelt in Gehler, Phyf. Woͤrt. R. Ausg. VII, 1834. 
Verſuch, viele Verfchiedenheiten im natürlidhen u. gefelligen Zu: 
flande der Länder aus dem in der Luft fchwebenden Wafferbampfe 
und mittelbar aus der Menge ber fließenden Gemäfler abzuleiten, 
von Gobbi: Ueber die Abhängigt. d. phyf. Populationsträfte von 
den einf. Grundftoffen. Leipz. 1842. 4. Da die Fruchtbarkeit ein- 
zeiner Jahrgänge größtentheils von einer günftigen Combination 
der Wärme und Feuchtigkeit bedingt wird, fo läßt fich erwarten, 
dag man zwifchen den Sahrestemperaturen und Regenhöhen einers 
ſeits, den Ernteerträgniffen und Fruchtpreifen andererfeits einen 
Zufammenhang auffinden könne. — In Bezug auf die Ernten’ ift 
dieß bereits verfucht worden in Corso di Agricoltura. Firenze, 
1803, V, 185. Die Preife hängen freilich zum Theile von Concur⸗ 
renzverhältniffen ab und können fich daher nicht ganz nach natür- 
lichen Ereigniffen richten, doch zeigt ſich z. B. in den folgenden 
Sahren bes Decenniums v. 1800 — 1809 genau die umgekehrte 
Fortfchreitung der durlacher Spelzpreife und der Tarlöruher Jah⸗ 
regwärme: j g* 
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der verfchiebenen Sahresgeiten und dem Wechfel ber Temperatur 
in kurzen Zmwifchenräumen. Im Innern großer Länder ift ber Un⸗ 
terfchieb der Sommer: und Wintermwärme größer, ald an den Kü- 
ften. Die künftlich gebauten Gewädhfe eritreden fi nur fo weit, 
als die Lanbwirthe ihren Anbau noch für, vortheilhaft halten, ſ. 
de Candolle, Art. Geographie des plantes im Dictionn. des 
sciences natur, XVIII, 356. A. de Candolle, Bibl. univ. Ge- 
neve, 1836. April, Mai, Der Bau des Zuderrohrs erfordert mins 
deſtens 18°, des Kaffeebaums wenigſtens 14% Jahreswaͤrme. Gu⸗ 
ter Wein wird nur da erzeugt, wo die mittlere Waͤrme des Jah⸗ 
res an 8° R. beträgt, die des Winters über O ſteigt und die des 
Sommers 15—16° erreicht. (Karlöruhe bat nah Eifentohr 
Sahreswärme 8,29 Gr,, Winterwärme 3 Gr, Sommerwärme 15,1%.) 
Man Hat neuerlich verfucht, den Bedarf der verfchiedenen Gewächſe 
an täglicher Wärme vom Frühjahr bis zur Ernte zu berechnen, 
z. B. Waizen in 140 Zagen zu ungefähr 12° R. gegen 1700°R. 
Bouffingault, Die Landw, in ihren Bez. zur Chemie zc., II, 
435 der d. Ueberf. — De Gasparin, Cours d’agric. IL, 328. 
Die ungeheure baumleere Steppenfläche des füdlichen Rußlands ift 
in diefem Zuſtande hauptfächlid; wegen des ſtarken Temperatur⸗ 
wechjels, da die höchfte Hige und Kälte im Jahre wohl um 60° 
R. von einander abftehen, ferner wegen der Zrodenheit, ber Stürme 
und Wirbeipinde; vgl, Kohl, Reifen in Sud-RugL 11, 61. 

Man kann in Europa folgende Regionen unterfcheiden : 
1) von mehr als 10° R. mittl. Wärme, wo es in ben tiefften 

Gegenden felten friert und fehneit, alfo in der Regel nur 
regnet (Zone ded Regens, durch die Sfotherme des verän- 
derlichen Niederfchlags. aus der Atmofphäre begränzt, f. von 
Roon a. a. O. I, 97), wo Orangen, Citronen⸗ und Oel⸗ 
bäume gedeihen und die Q. M. 6000 und mehr Dtenfchen 
ernähren Tann. Hieher gehören Bordeaur, 10,88 — Breft, 
11,4% — Marfeille, 11,5% — Montpellier, 12, — Rom, 
12,28 — Athen, Nizza 12, — Liffabon, 13, — Palermo, 
13,1 Gr; - 

2) von 3 — 90 m. ®., wo überall Wintergetreide gebeiht, an 
wärmeren Stellen Obft, Tabak ꝛc., an den wärnmften auch die 
Rebe, und für 3—4000 Menfchen auf der Q. M. Nahrungs⸗ 
mittel erzielt werben (nämlich auf den Kopf der Einwohner 
gegen 8 preuß. Scheffel oder 3 bad. Malter Getreide, auf 
den preuß. Morgen 6 Scheffel über die Ausfaat oder auf 
den bad. 3 Malter Ertrag gerechnet, dazu noch bie Hälfte 
Land für andere Früchte, und an Wiefe und Wald foviel als 
Ader angenommen und dieſe Bodenbenugungen auf %, ber 
Oberfläche angefchlagen). In diefe Abtheilung fallen z. B. 
Drontheim, 3,58%, — Abo, 3,68 — Stodholm 4 — Chriftias 
nia, 4,2° — Danzig, 4,9° — Königsberg, 5,1% — Lemberg, 
5,22 — Bern, 5,9? — Breslau, Göttingen, 6,6 — Edinburg, 
6,9 — Mandhefter, 6,9% — Berlin, 7,20 — Züri, 7,8 
— Genf, 7, — Gras, Prag, 7,70 — Frankfurt a.M., 7,8% 
— London, 7,88 — Brüffel, Paris, 8, — Wien, 8, Gr.; 

3) den kalten Theil, in welchem nicht mehr überall Sommer: 
getreide reift, und durch Viehzucht und Fifcherei kaum 1— 
200 Menfchen auf der Q. Meile Unterhalt erwerben. Bei- 
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fpiele geben Jsland, Tornea, — 0,* — Kafan, + 1, — 
St, Petersburg, 2? — Moskau, 2,°, 

Acht Zonen in-Rußland: 1) Eisklima, 2) 3. des Rennthiers 
mooſes, 3) bed Waldes und ber Viehzucht, 4) des beginnenden, 
5) des befländigen Aderbaus, 6) des Waizens und Dbfles, 7) bes 
Weins und Mais, 8) des Delbaums, des Zuckerrohrs und der 
Seidenzucht, v. Sancrin in den Dorpater Jahrb. IV, 1. (1834.) 
‘= Nouv. Ann. des Voyages, 1835. 1.— So werden auch in ben 
norbamericanifchen Freiftaaten die Gegenden bes Zuderrohrse, — 
des Baummollens und Reisbaues, — bed Waizenbaues, — und ber 
vorherrfchenden Viehzucht unterfchieden. 

Für Franktreih hat A. Young die Grängen bes Wein:, Mais- 
und Oelbaues angegeben (Reifen durd) Frankreich und einen Theil 
von Italien, II, 21. der beutfchen Ueberf. Verl, 1794), welche ziem⸗ 
ih genau mit der Hauptrichtung ber Nörbgränge Frankreichs am 
Canalt parallel laufen. — Fünf Himatifche Bezirke von Frankreich, 
.Martins in Bibl. univ. Nr. 103, ©. 138. Ar. 104, ©. 347. 

(e) Ie höher bie Wärme einer Gegend fteigt, befto mehr Regen be: 
darf diefe zur Fruchtbarkeit wegen ber fchnelleren Verdünftung. 
Gleiche Regenmenge kann in einem Tälteren Lande übermäßig, in 
einem wärmeren nüglich, in einem heißen unzureichend fein, und _ 
viele Landftriche in heißen Ländern find wegen ber Zrodenpeit 
unfruditbar. Es muß indeß hiebei auch die Vertheilung bes Regens 
auf die verfchiedenen Jahreszeiten beachtet werden. Bei 7—8 Grab 
m. W. mögen 20 — 25 Boll Regenhöhe im Jahre das günftiafte 
Verbältniß fein, bei 10 — 12 Sr. m. W. ungefähr 30 Zoll, Bei: 
fpiele der jährlichen Regenhöhe: viele ebene Gegenden in Deutſch⸗ 
land, Frankreich, Ungarn, Schweden 20. haben nur 14— 25 Par. 
ZoN (Würzburg und Upfala 14, Prag und Sagan 15, Brüffel, 
Paris, Marfeille, Stodholm 17, Berlin 19, Orford, Coblenz 20, 
Mannheim 21, Edinburg, Harlem, London, Stuttgart 23, Heidel⸗ 
berg 24, Karleruhe, Dimüs 25), — manche Gebirge und Seeges 
genden, wie Weft- England, auch Oberitalien 30 — 45 ( Liverpool 
32, Mailand 36, Bern, Bergamo 43, Genua 44), — Rio Janeiro 
55 3., — Oftindien 70 und mehr, Weftindien 80 — 90 3. Viele 
Angaben gefammelt in Gehler, Phyf. Woͤrt. NR. Aug. VII, 1834. 
Verſuch, viele Verfchiedenheiten im natürlichen u. gefelligen Zus 
flande der Länder aus dem in der Luft ſchwebenden Wafferbampfe 
und mittelbar aus der Menge ber fließenden Gewaͤſſer abzuleiten, 
von Gobbi: Ueber die Abhängig. d. phyſ. Populationsfräfte von 
den einf. Srundftoffen. Leipz. 1842. 4. Da die Fruchtbarkeit eins 
zeiner Sahrgänge größtentheils von einer günftigen Gombination 
der Wärme und Feuchtigkeit bedingt wird, fo läßt fich erwarten, 
dag man zwifchen den Jahrestemperaturen und Regenhöhen einers 
feits, den Ernteerträgniffen und Fruchtpreiſen andererſeits einen 
Bufammenhang auffinden könne. — In Bezug auf die Ernten’ ift 
dieß bereits verfucht worden in Corso di Agricoltura. Firenze, 
1803, V, 185. Die Preife hängen freilid zum heile von Concur⸗ 
renzverhältniffen ab und Zönnen ſich daher nicht ganz nach natür- 
lichen Ereigniffen richten, doch zeigt ſich z. B. in den folgenden 
Zahren des Decenniums v. 1800 — 1809 genau bie umgefehrte 
Hortfchreitung der burlacher Spelzpreife und der karlsruher Jah⸗ | 
reswärme: 

8* 
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1805 das Malter 13 fl. 24 ir. m. Wärme 7,12 Gr. 
1803 1,0 

„ 11 ” 18 „ „ * „ 

1804 „ 9 " 54 „ [7] 8,38 w 

1800 ” I, 3, „ 8, „ 
1807 8, 38 „. Mn 8, „ 
1801 ” 8 [7] 7 177 20 9,18 4 

(a) Kaͤltere Länder ſtehen in vielfacher Hinſicht gegen waͤrmere zurüd, 
denn 
der Bodenertrag iſt an Menge und Guͤte geringer, 1) 

2) 

3 ei 

4) 

Aa) weil bie Ernten fchwächer ausfallen. 1 preuß. Morgen (0,7 
bad. M.) trägt in Deutfchland und Frankreich beiläufig 6—7 
Centner Waizen, in dem bewäfferten Lande bei Valencia bis 
zu 29 Gentnern-(Saubert de Paſſa), auf der Hochebene 
von Merico ( zwifchen 4200 und 10 000 Fuß über dem Meere) 
im Durchſchnitt 27 Eentner, bei Queretaro und Eholula aber 
gegen 43 Gentner (38fache Ausfaat). Der Mais bringt in 
Deutfchland die Ausſaat 80 — 100fach, in Brafilien 120—130 
fältig, in Merico 3 — 800fady; öfteres Erfrieren des Ge⸗ 
ee in Schweden und Norwegen, Berfchneien vor ber 

eife; 
weil der Boden nicht ſo vielfach benutzt werden kann. Schon 
in Süd⸗ und Mittel⸗Deutſchland können Stoppelfrüchte nach 
der Getreideernte gebaut werben, im füblichen Europa reifen 
oiete Feldfrüchte fchon im Frühling und machen anderen 

ab; 
weil manche Pflanzen, die ein größeres Wärmebedürfniß ha⸗ 
ben, gar nicht mehr fortlommen ober wenigftens die Erzeug- 
niffe mindere Güte erreichen, 3. B. die Trauben nicht fo zuk⸗ 
kerreich werben, ober auch von weniger vorzüglicher Art find. 
1 preuß. Morgen giebt in Sarolina 15 Gentner Reid, in 
Peſtindien 5 &t. Kaffee oder 11 Gt. Zucker, ſ. Moreau de 
onnes, Le commerce du 19. Siecle, I, 11. — 1 Morgen 

mit Pifang (Musa paradisica) bepflangt, nährt in Merico auf 
bem beften Boden 25 Menſchen und verurfadyt wenige Arbeit. 
(v. Bumboldt.) 

Da die VBegetationszeit kürzer ift, fo muß man mehr Winterfutter 
vorräthig haben und kann nicht fo.viel Vieh Halten. Nadı Schüb- 
ler erfolgt die Entwidlung der Blüthen bei jedem Grade nörb- 
licher Breite in Europa um ungefähr 3 Zage fpäter, ſ. Berg- 
haus, Ann. Febr, 1831, ©. 629. — Auf den fleiermärtifchen 
Alpen nimmt man nur 15 Wochen Weidezeit jährlich an. 
Die Arbeit ift unter übrigens gleichen Umftänden Toftbarer, weil 
Kleidung, Wohnung und Feuerung mehr Aufwand erfordern und 
viele Befchäftigungen durch die kalte Jahreszeit lange unterbro⸗ 
chen werben; ſchon in Efthland dauert die Feldarbeit nur 5 Mo- 
nate. — Nach der fühl. Gefchäftsanweifung zur Abfchägung des 
Grundeidenthbums (30. März 1838, 8. 31) Eoftet 1 Ochſenge⸗ 
fpann in den höchften Gegenden 4,9%, in den niebrigften 3,° Mez⸗ 
zen Roggen, weil hier nur 159, dort 200 Arbeitstage jährlich an= 
genommen werden. 
Es muß ein größerer Theil des Bodens ber Holggewinnung ges 
widmet werben. 

b ef 

c) 
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$. 88, | 

Die Wirthfchaftöverhältniffe dev Voͤlker find jedoch nicht in 
demfelben Grade ungleich, ald es die verfchiedene Fruchtbarkeit 

der Länder vermuthen laffen follte. Dieß laͤßt ſich fo erklären: 
1) Auch die günftigfte natürliche Befchaffenheit eines Lan⸗ 

des hat nicht Schon durch fich felbft, fondern erft dann, wenn 

ſich menfchliche Arbeit zu ihr gefellt und fie benußt, auf die 
Größe des Volksvermoͤgens Einfluß. Viele der fchönften 
Länder der Erde werden nur von wenigen und bürftigen 

Menschen bewohnt, weil fehlerhafte Staatseinrichtungen 
oder Trägheit und Rohheit des Volkes die zweckmaͤßige Bes 
nußung des fruchtbaren Bodens verhindern (a).. 

2) Fleiß und Gefchidlichleit koͤnnen auch in einem von ber 

| Natur wenig begünftigten Lande ben Bodenertrag bebeu- 
tend erhöhen (5) und den Bewohnern durch die Betreis 

bung von Gewerben, deren Erzeugniffe fie in anderen Ges 
genden abfegen, neue Hülfsquellen eröffnen ; auch zeigt die 
Erfahrung, daß mit den Schwierigkeiten, welche die Be⸗ 

- friedigung der Bedürfnifle findet, die Kraft, Ausdauer, Er⸗ 

findfamfeit und Genuͤgſamkeit der Menfchen zunehmen (ec). 
Es giebt Gegenden, in denen die Erwerböwege der Bewoh⸗ 

ner mit dem Boden faft feinen Zufammenhang haben; 

eine folche Art der Ernährung ift aber nothwendig der Ges 
fahr von Unterbrechungen ſtaͤrker ausgefeßt, ald eine auf 

den Erzeugniffen des eigenen Landes beruhende, $. 395. 

(#) Verfall der Länder unter türkifcher Herrfchaft, in Vergleich mit 
ihrer früheren Blüthe. In Perfien verfandet das Land mehr und 
mehr, und die Wüfte dringt weiter vor, weil man ‚bie Quellen vers . 
nadhläffiget. — Befchwerden in neu angebauten Ländern wegen ber 
ungebändigten Gewäffer, der fchädlichen Thiere u, dgl S. Sis- 
mondi, De la rich. comm. 1, 20—28. Sn den heißen Klimaten 
findet auch die Fabrikarbeit mandye Schwierigkeiten, weßhatb dort 
nicht alle Befchäftigungen mit gleichem Erfolge getrieben werben 
tönnen und fo hat die Natur felbft den minder warmen Ländern 
wieder einigen Vortheil zugewendet. Metalle roften leichter, das 
Holzwerk wirft fi; der trockne Staub in Aegypten bringt die 
Räderwerke ins Stoden und die Fäden reißen beim Weben fehr 
häufig, ſ. Mengin, Hist. de l’Egypte sous le gouvern. de Mo- 
hammed Ali, 1823, und Stord, II, 166. 

(6) 3. 8. Anwendung künſtlicher Wärme in Zreibebeeten. Die Hitze 
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eines brennenden Steintohlenflöges bei Zwidau wurde 1837 zu 
biefem Zwecke benugt und die Zucht erotifcher Gewädhfe möglich 
gemacht, f. Seitner, Befchreib. d. Zreibgärtnerei auf den Erb- 
bränden bei Planig. Leipz. 1839, | 

(c) Belege geben die den Waflersgefahren auögefegten Länder, wie 
die Niederlande, und bie Hochgebirge, in denen die Gewäfler weit - 
ſchwerer zu beherrſchen find, die Landftraßen nur mit großen Anz - 
firengungen angelegt und erhalten werden, die Lawinen und Erd⸗ 
fälle dem Leben und dem nusbaren Boden Gefahr drohen. Se mehr 
dagegen das Klima für den Menſchen gethan hat, deſto näher liegt. 
die Verfuhung zum Leichtlinn, zur Sorglofigkeit. In den Polar: 
Iöndern fest freilich die Kälte und mühfame Friftung des Lebens 
der Ausbildung des Menſchen enge Schranken, dagegen ift auch 
die den Unterhalt überaus erleichternde Fülle der Natur, z. 8. 
auf den Sandwichinſeln, " 

Where all partake the earth without dispute, 
‚And bread itself is gather’d as a fruit, Byron. 

der Entwidlung vieler menſchlichen Anlagen nicht vortheilhaft. 

⸗ 6. 89, 

II, Bei den nußbaren unorganifchen Stoffen (vgl. $. 86.), 

wie die Erze, gediegenen Metalle, Salze, Steintohlen, Sefteine 

‚ md dergl,, ift Darum, weil fie faft alle fchon gebildet in der Erd» 

sinde angetroffen werden, der fortdauernde Einfluß der Natur- 
kraͤfte viel fchwächer, als bei Pflanzen und Thieren (a), dagegen 
kann aber zur Gewinnung folcher Körper häufig von dem Bei- 
Rande natürlicher Kräfte Gebrauch gemacht werben. 

IH. Die meiften Naturgebilde, fie feien organifch oder unor- 
ganifch, bedürfen, um für menfchliche Zwecke brauchbar zu wer⸗ 
den, einer -weiteren von menſchlicher Kunft zu veranftaltenden 

Veränderung, und bei dieſem Gefchäfte leiften wieder Raturkräfte 
Außerft wichtige Dienfte, fo daß die Thätigkeit des Menfchen oft 

aur darauf gerichtet ift, Stoffe in folche Beruͤhrung miteinan⸗ 

der zu bringen, daß beſtimmte natürliche Kräfte eine beabfich> 
sigte Wirkung in ihnen verurfachen Fönnen, Bei einigen diefer 

Kräfte kann die menfchliche Kunft mit aller Freiheit fchalten, 

während andere, z.B. die der Bäche und Slüffe, an beftimmte 
Dertlichfeiten gebunden find, f. $. 120. 

(8) e: zeigt fih 3. B. in der natürlichen -Entftehung des Salpeterg, 
almiats, Schwefels, im Kryftallificen des Kochfalzes aus Salz⸗ 

een 2C. 



- 4108 

g. 90, 
Bei den Verrichtungen der Umgeflaltung oder Verarbeitung 

koͤnnen wieder zwei Claſſen natuͤrlicher Kraͤfte unterſchieden 

werden: 

1) chemiſche, zufolge welcher die Stoffe ſich verbinden, ver⸗ 

aͤndern und von einander trennen; als Beiſpiele dienen die 
aufloͤſende Kraft des Waſſers (=), die Faͤhigkeit der Wärme 

und des Windes, Stoffe zu verflüchtigen (5), zu fehmel- 
zen (c), zu härten (d), oder andere nügliche Wirkungen 

hervorzubringen (e), die bleichende Wirkung des Sonnen- 
licht8 (f) und des Chlors (g), die Zerfegung von Stoffen 
unter Mitwirkung der Atmofphäre (A), mancherlei chemifche 

Anziehungen und Scheidungen fi) und dergl. 

2) mechanifche, welche blos eine Bewegung hervorbringen 

und Dadurch zu einer Umgeflaltung oder zu einer Verfegung 

der Stoffe an eine andere Stelle behüflich find. Kräfte Dies 
fer Art liegen in der Mustelftärfe der Thiere, in dem Winde, 

dem eingefchloffenen Wafjerdampfe (A), dem Stoße und 

Drud des fließenden Waflers (D, dem Chydroftatifchen) 
Drud einer Wafferfäule (m), dem Luftdrucke (n), ber 
Schwere (0), der Elafticität (p), der Dehnkraft der bei 
einer Verbrennung entftehenden Safe (g) und dergl. Solche 

Kräfte werden nach und nach an die Stelle der menfchlichen 

gefest, die fie an Stärke weit übertreffen (r). 

(a) Serben, — Färben, Druden, — Tünchen, Malen, — Bierbrauen, 
— Bereitung vieler Speifen und Heilmittel, — Gewinnung vers 
ſcdener Salze, z. B. des Kochſalzes durch Sinkwerke und Bohr: 

(6) Trocknen ber Zeuche, des Zuckers, Socfatzet, Getreides ꝛc. durch 
Ofenwärme, — Salzſieden, — Deſtillation, — Austreiben bes 
Duedfilbers nach dem Amalgamiren, — Kalkbrennen, — Leuchtgas. 

(ec) Schmelzen und Gießen der Metalle, — Glas, Zopferseſchiru— 
Verzinnen, — Talg⸗ und Wachslichter. 

(d) Brennen der Ziegel und Irdenwaaren. 

(e) Vielfacher Nutzen heißer oder warmer Quellen, zum Kochen, Wa⸗ 
ſchen, Erwärmen von Zimmern und Zreibhäufern, um Mühlrä- 
der no zu erhalten (Benutzung der Bohrbrunnen dur Bruck⸗ 
mann) ꝛc. 

(F) Auch) Daguerre’s Lihtbilber, Heliographie. 
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(9) Große Wichtigkeit des Chlor, auch zum Zerftören gefunbheitswibs 
riger Dünfte. 

(h) Gaͤhrung als Mittel Weingeift ober Effigfäure zu erzeugen, — 
Verwittern ber Alaunerze, Salpetererzeugung, +— Düngerbereis 
tung. 

(i) Vielfältige Benusungen ber chemifchen Verwandtſchaften; z. 3. 
Ehlorbereitung durch Mifhung von Braunfteinoryd und Salzfäure, 
— Anwendung des Galvanismus zur Verfertigung von Kupfer 
abgüffen (Jakobi) und zur Xusiheidung des Goldes und Sil- 
bers aus Erzen (Becquerel), — Bereitung der Seife, — Ger: 
ben durch Verbindung des Gerbftoffs mit Leim 2c. 

(k) Segel: und Dampffciffe, Dampfwägen. — Hemmung ber Schiff: 
fahrt im Winter, dagegen Schneebahnen in den nördlichen Län⸗ 
bern. 

(2) Waflerräder, bydraulifche Widder, 

(m) Waflerfäulenmafchiene, — Kourneyron’s Turbine, — hydrau⸗ 
lifche Preffe von Bramah, — artefifche Brunnen, 

(rn) Pumpen, — Clegg's atmofphärifche Eifenbahn, 

(0) Große Uhren; Anwendung ber Pendel, 

(ꝓ) Taſchenuhren. 

(g) Schießpulver, Schießbaumwolle. 

(r) Dan hat verſucht, die verſchiedenen bewegenden Kräfte zu berech⸗ 
nen, welche zur Gütererzeugung und zum Betriebe des Handels 
benutzt werden. Nach Dupin's Angaben, die ſich wenigſtens der 
Wahrheit annähern mögen (Forces productives et commerciales 
de la France, 1, 19 ff.), ift die Summe ber zu Hülfe gerufenen 
Naturkräfte, auf menfchliche Kräfte rebueirt: 

in Großbritanien in Frankreich 
4) im Landbau, Arbeitöthiere . . + . 22-500 000 28-872 500 
2) imden Gewerken und im Handel: 

a) Arbeitöthiere © oo 0.00. 0. . 1750 000 -2:100 000 
b) Waſſer in Mühlwerken u. dgl. 1200 000 1'500 000 
c) Rind in Mühlen... .. +». 240 000 253 333 

in der Schifffahrt . . . . . . 12-000 000 3000 000 
a) Wafferdampf . ........ 6400 000. 480 000 

44:090 000 36°205 833 
Meberfchlag für Scland ... 7'241 166 

‚51331 166 
Rechnet man hierzu die muthmaßliche 
Anzahl menfchlicher Arbeitsträfte mit 8-919 150 12-609 056 

fo ergiebt fi die Hauptfumme 60250 316 48'814 889, 

1837 hatte Frankreich 1969 ftehende Dampfmafchinen mit 26 137 
Pferdeträften in Gang, daneben 1480 Dampffeflel für andere Bes 
nußungen des Dampfes, ferner 124 Privat: Dampfboote mit 5048 
Pferdekräften. (Hermann, Die Induftrieausftellung in Paris t. 
3. 1839, ©, 227.) Diefe 31 545 Pferdekräfte geben 851 000 Mens 
ſchenkraͤfte. — Die nordamericanifchen Kreiftaaten befaßen zu Ende 
des 3. 1838 800 Dampfboote, 350 Dampfiwägen und gegen 1860 
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andere Dampfmafchienen, zufammen mit 100 318 Pferdekr. — Die 
Handels-Dampfſchiffe von Großbritanten belicfen fi) 1838 auf 
760, mit 56 490 Pferdekr. u. 78664 Zonnen Labungsfähigkeit, ſ. 
Report of steam vessel accidents, ©, 173. Belgien hatte 1838 “ 
1044 ftehende Dampfmafchienen mit 25 312 Pferbekräften, 5 Dampf: 
fhiffe und 122 Dampfwägen, im Ganzen von 32,109 Pf., ſ. Mines, 
usines mineralogiques, machines à vapeur. Brux. 1842. — $n Deſter⸗ 
reich waren zu Ende 1841 329 Dampfm. mit 7633 Pf, Kr. (Hoͤrnig.) 
Egen (Unterfudhungen über den Effect einiger in Rheinland⸗ 

Weſtphalen beftehenden Waflerwerke, Berl, 1831) berechnet in 
Dferdekräften, die Zag und Nacht wirken, und deren jede mit 27 
Menfchenkräften nad Dupin’s Beflimmungsart zu vergleichen ift, 
die Gewerböträfte des preuß. Staats im 3. 1828; Thiere 400 000 
Pferdekraͤfte, Waſſer 100 000, Wind in Mühlen 16 500, in Schifs 
fen 24 000, Dampf 4485, zuf, 544 985 Pf. Kr., hiezu Menfchentr, 
9-990 000, zufammen 914 985 Pf, Kr. == 24-704 595 Arb. Kr, 

Demnad; kämen auf ben Kopf der Einwohner von fämmtlichen 
mechanischen Kräften: 

im britifchen Reihe, 2%, Menfchenträfte 
im preußifchen Staate 2 „ 
in Frankreich 11% n 

Bei Dampfmaſchienen wird die Leiftung in Pferbeträften aus⸗ 
gebrädt. Man rechnet nad) Watt auf eine foldye Kraft die Ems" 
porhebung von 180 Pf. mit 3 Fuß Gefchwindigfeit in ber Seeunde, 
alfo 540 Pf. mechaniſches Moment oder gegen 33 000 Pf. in der 
Minute. Da aber Pferde nur etwa 8 Stunden täglich arbeiten, 
fo erſetzt jebe Pferdekraft der Mafchiene eigentlich 3 Pferde. In 

Frankreich wird zum Maaße der Kraft das Dynam. gebraucht, 
welches nad Prony einen Effect von 1000 Kilogrammen I Me: 

. tee hoch gehoben in der Minute, oder 6600 bad. Pf. 1 Fuß hoch 
beträgt, alfo ungefähr Pferdekraft. Die Mechaniker nehmen 
übrigens die Kraft eines lebenden Pferdes im Mafchienenwefen 
minder ho an; Prechtl (Technol. Eneykl. 11, 58.) fest fie zu 
120 Pf. Laft 3%, Fuß in der Secunde gehoben, oder 400 Pf. 1 
Fuß hoch; die mechanifche Leiftung eines Menfchen wird zu 30 Pf. 
mit 2 Fuß Gefchwindigkeit gefchäht, fo daß 6% Menfchenkräfte ei⸗ 
nem Pferde gleich kommen. j 

Zur ‚Hervorbringung einer Pferdekraft find bei Watt’: Dampf: 
mafchienen der größeren Art etwa 10 engl. Pf., bei den Hleinften 
von 1 Pferdefraft gegen 22 Pf. Steinkohlen in einer Stunde ers 
forderlich, bei den Mafchienen der Fabrik zu Efchweiler 8, —1414 
pr. Pf. Steintohlen, erfteres, wenn fie 20 Pferbekräfte, letzteres, 
wenn fie nur eine enthalten. Rennie’s M. braucht nur 2,2 Pf. 

Steinkohlen ftündli auf jede Pflr., f. Yearbook of facts,,1843, 
S. 8, 1 Bufhel (84—88 Pf.) Steinkohlen kann in Watt's Das 
fhiene 18— 22 Mill. Pf. 1 Fuß heben, Woolf's Mafchienen mit 
hohem Drud und Erpanfion haben die Leiftung bis auf 56 Mill. 
Pf. gebracht, namentlich die große Mafchiene in der Wheal Abras 
bams Grube in Sornwallid, © Prechtl, Technol. Encykl. IH, 
669, — Severin, in Abhandl. d. E techn. Deput. f. Gew., I, 
123, 326, Neuerlich hat man e8 in Cornwallis durch forgfältiges 
Bufammenhalten ber Wärme des Keffeld noch viel weiter gebracht, 
nämlich; 1827 auf 67 Mill., 1832 auf 91, 1835 fogar auf 125 
Mil. Pf. Athenzum, Nov. 1839. ©, 822 (nad) Thom. Lean). 
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$. 9. 

Sowohl die chemifchen ald die mechanifchen Raturkräfte 

wuͤrden, fich felbft überlaffen, in den meilten Fällen Feine Werth⸗ 
erhöhung hervorbringen, die mechanifchen faſt nie. (a). Erſt dann, 

wenn fie von den Menfchen verfammelt und auf einen beflimm- 
ten Zweck hingeleitet werden, ermeifen fie fi) wirkfam zur Ver⸗ 

mehrung der Gütermaffe. Da ihre Mitwirkung wenig Koften 
verurfacht, fo liefern fie eine große Maffe von Gebrauchöwerth 

ohne verhältnißmäßige Aufopferung ſchon vorhandener Güter, 
ald reinen Zuwachs (5). Ihre geichidte Benutzung ift eine der 

- Haupturfachen des größeren Wohlftandes gebildeter Völker, und 
die fortfchreitende Kenntniß der Natur ſowohl als der Hülfe- 

mittel zur vortheilhaften Hervorbringung von Bewegungen 
(Mafchinenlehre) hat aus diefem Grunde einen hoͤchſt wichtigen 

Einfluß auf das Eintommen jedes Volkes (c). 
(a) Man Tönnte hoͤchſtens an das Abfchütteln der Baumfrüchte u 

ben Wind, das Fortfpülen und Abſetzen nüglicher Materien bur 
Gewaͤſſer u, dal. erinnern. — Zreibholz, an die Küften von Is⸗ 
land gefpült; — der Dfehilum (Hydaspes) und mehrere america= 
niſche Ströme, wie der Mifftfippi, führen ebenfalls mächtige Baums 
ftämme mit fid. 

(5) Diefer Zuwachs erfcheint zwar weniger in dem Anſchlage des Vers 
kehrswerthes, weil die Waaren wohlfeiler werben, aber dieß macht 
gerade den vollswirthfchaftlichen Vortheil defto größer. 

(c) „Es tft die verbefferte Dampfmafchiene, welche die Schlachten von 
Europa burchfocht und während des Testen furcdhtbaren Kampfes 
die politifche Größe unferes Landes aufrecht hielt. Es ift die naͤm⸗ 
liche große Kraft, weldhe uns in den Stand fest, unfere Staats⸗ 
ſchuld FH verzinfen und den fchweren Wettlampf gegen bie Ge: 
ſchicklichkeit und das Gapital aller anderen Länder zu beftehen. “ 
Stuart, History of the Steamengine, 1824. 



3 Abſchnitt. 

Die Arbeit ale Guüͤterquelle. 

I. Einleitung. 
= 

6. 92, 93, 

Es kann faft Bein Sachgut in den Gebraud für menfchliche 

Zwecke gelangen, ohne daß ſich an ihm in irgend einem Grabe 
Arbeit äußert, wäre e8 auch nur dad Ergreifen und Sammeln 
der in ihrem rohen Zuftande ſchon anwendbaren Naturerzeug- 

niffe (a), und fehr viele Güter würden ohne Hülfe der Arbeit . 
gar nicht entflehen (2). Diefe gehört deßhalb offenbar unter die 

mächtigften Bedingungen der Guͤtererzeugung, und da fie am 
volfländigften unter der Herrfchaft des menfchlichen Willens 
fteht, fo muß fich fchon deßhalb die Wirthfchaftslehre am meiften 

mit ihr befhäftigen. Die Mehrzahl der Menfchen erwirbt fich 
burch Arbeit ihren Unterhalt, und diefe Nöthigung zum fort 
währenden Kraftgebrauche befördert zugleich die Ausbildung aller 

Förperlichen und geiftigen Anlagen des Menſchen, $. 20. (ce). 
Wie die Größe des jährlichen Einkommens eines Bolfes haupt⸗ 
fächlic von der hervorbringenden Arbeit deſſelben abhangt, fo 
muß auch der vorhandene Stamm von beweglichem Vermögen 

als die aufgefparte Frucht früherer Arbeiten betrachtet werben. 
(a) Es giebt zwifchen der leichten Aneignung der Früchte wildwach⸗ 

fender Pflanzen und ber künftlichen Verarbeitung von Stoffen fehr 
viele Abftufungen für das Verhältnig zwifchen der Arbeit und den 
Raturkräften. Bei der von Schenk (Bebürfniß ꝛc. I, 74.) geſchil⸗ 
berten Entflehung nüglicher Naturprobuste ohne Arbeit muß im⸗ 
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mer noch die größere ober geringere Mühe des Gewinneng, 5.8. 
bes Holzfaͤllens, hinzukommen. 

(5) Cicero, De offciis, II, cap. 3, 4. fuͤhrt dieſen Gedanken aus. Es 
ift hieraus Leicht zu erflären, wie man, befonbers dem phyſiokra⸗ 
tifhen Grundirrthume gegenüber, die Arbeit für die einzige Quelle 
der Güter halten Eonnte, f. $. 85. (5). — Es kommt hinzu, daß 
der Preis der Dinge, injoferne er von den Koften beftimmt wird, 
fi) vorzüglich nach der angewenbeten Arbeit richtet. 

(c) Die Arbeit ift nicht nur nothwendig für unfer Auskommen und 
eine Pflicht gegen die Gefellfchaft, fondern fie kann und foll auch 
unfre Freude, unfer Troſt fein, alle unfere befferen Kräfte üben 
und ſtaͤrken. Befchäftigung, die nie ermattet ꝛc. Schiller (Ideale). 
— SFreilih Tann dieß von gebanlenlofer Handarbeit weniger ers 
wartet werben, als von folder, bie auch den Geiſt beträchtlid in 
Anfprud nimmt. Den Müßiggang aber bezeichnet mit Recht ein 
alter Spruch als aller Lafter Anfang. 

II. Zweige der Arbeit. 

$. 94. 
Beachtet man den Zweck, welchen der Arbeiter bei ben fort» 

dauernd als Beſchaͤftigung betriebenen Verrichtungen im Auge 
bat, fo ift dieß entweder der Erwerb von Sachgütern, oder ein 

höheres, in der Idee eines gewiffen Berufes Tiegendes Biel, bei 
welchem der Erwerb zwar ebenfalls beabfichtigt, aber nicht zur 
Hauptfache gemacht werden darf. Befchäftigungen für den Zweck 
des Erwerbes heißen überaupt Gewerbe. Unterfucht man da» 
gegen die volföwirthfchaftlichen Wirkungen der Arbeiten, fo er- 
kennt man fogleich, daß nicht alle Arten Derfelben beitragen, eine 

Vermehrung der Gütermenge zu bewirken; manche Zweige der⸗ 
felben, wie nüglich fie auch in anderer Beziehung für Die Ges 

fenfchaft fein mögen, find doch ohne allen Einfluß auf den Stand 
beö Volksvermoͤgens und werben deßhalb nicht zu den hervor» 
bringenden, volföwirthfchaftlih werbenden oder produc« 

tiven Befchäftigungen gerechnet. Es laͤßt fich aber erft dann 
beurtheilen, welche Arbeiten productiv oder unproductiv find, 

wenn man die verfchiedenen Zweige der Arbeit nach ihrer eigen« 
thuͤmlichen Wirkung abgetheilt und uͤberblickt hat. 
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$. 95. 

Zunaͤchſt find zu unterfcheiden (a) : ' 
A) Wirthſchaftliche Arbeiten, welche nämlich die Be 

friedigung der Bedürfniffe vermittelft der fachlichen Güter 
zu befördern beflimmt find und daher einem wirthfchaftlichen 
Zwecke dienen; dieß kann gefchehen 

I, durch Mitwirkung zur Entftehung ber Vermögens: 
theile, 

I, durch Beforgung ihres Ueberganges in andere Hände, 
II, durch Erhaltung und Erleichterung des Gebrauches 

der Güter, | 
B) Arbeiten, welche nicht wie bie eben genannten nur auf die 

materiellen Mittel zur Erreichung menfchlicher Zwecke ges 
richtet find, fondern geradezu Vortheile für die Menfchen 
(perſoͤnliche Güter, F. 46.) hervorbringen, entweder für 
den Arbeitenden felbft ober für Andere; in diefem Bulle find 
die Verrichtungen perfönliche Dienfte ($. 46 a.) und 
werben 'entweder aus freiem Antriebe, oder nad) Ueberein⸗ 
kunft und gegen Vergütung geleiftet. Diefe Dienfte find 
von einer überaus großen Manchfaltigkeit, deren Zerglie⸗ 
„derung aber hier nicht erforderlich iſt. Man kann fie in Ruͤck⸗ 
fiht auf ihre Veranlaffung in Privat» und Staatödienfte, 

in Bezug auf ihre Zwecke und die dazu nöthigen Fähig- 
keiten des Dienftleiftenden in höhere und niedere eintheilen; 

die leßteren gehören zu den Gewerben, $. 94, 
(a) Rau, Ueber die Kameralwiſſenſchaft. S. 54 ff. 

= 

$. 96. | 

A. J. Diejenigen Beſchaͤftigungen, welche unmittelbar dazu 
beftimmt find, neue ſachliche Güter in menfchliche Gewalt zu 

bringen, beftehen theild im Auffuchen eines höheren Werthed 
ſchon vorhandener Dinge (a), theils in einer Förperlichen Eins 

wirkung auf den Stoff der Güter, welche die Maffe oder den 

Werth dverfelben zu vermehren dient. Die Berrichtungen dieſer 

zweiten Art können deßhalb Stoffarbeiten genannt werben, 
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Siebeginnen mit einer Arbeit an der Erde und werben bei jedem 
einzelnen Gute fo weit fortgeführt, bis baffelbe für feine Be⸗ 

fiimmung volltommen tauglich geworben iſt. Die Mehrzahl der 
Arbeiter in jedem Lande ift mit Stoffarbeiten befchäftiget und 
muß e3 fein, um die Gefellfehaft mit allen benöthigten Sachen 
zu verſorgen. 
(a) ©. $. 83. 84. — Riedel, Ration. Oek. J, 5, 172. 

$. 97. 

Die durch die Stoffarbeiten zu bewirkenden Veränderungen 
Eönnen wieder von boppelter Art fein (a) : 

1) Trennung der Stoffe von ihrer natürlihen Umgebung, 
in der fie entſtanden oder fi) Doch vor dem Beginne der menfch« 

lichen Zhätigkeit befanden, Vermoͤge biefer Trennung von ihrem 
Entftehungsorte auf der Erbe werden die Erfcheinungen und 
Veränderungen unterbrochen, denen fonft nach natürlichen Ge⸗ 
fegen die Stoffe unterworfen gewefen wären (5), dieſe gelangen 
ganz in menfchliche Gewalt und ed wird nun eine weitere belie- 

bige Einwirkung auf fie möglich. Für den Inbegriff der hieher 
gehörenden Belchäftigungen hat man die Ausprüde Erdbau 

(9. Ju ſti) Urproduction (u, Soden), Bodeninduftrie 
(vo. Sakob) gebraucht, fie können paſſender Erdarbeit oder 
Stoffgewinnung genannt werden. Sie begreifen unter fich 
a) die Gewinnung ber ohne menfchliches Zuthun entflandenen 

natürlichen Erzeugniffe (ce), und zwar , 
de) von Mineralien, deren Gewinnung Bergbau heißt, 

wenn jene Körper mit befonderen Kunftmitteln von 
ihrer Zagerftätte abgetrennt werden müflen; 

EB) von organifchen Körpern, alfo von wilden Sewächfen 
und Thieren oder Theilen derſelben; 

b) bie Gewinnung von kuͤnſtlich gezogenen Pflanzen und Thie⸗ 
ven oder einzelnen Theilen derfelben, alfo nach vorausge⸗ 
gangener Einwirfung auf deren Erzeugung; Landbau 
und Thier zucht, welche man mit dem Namen Lan d- 
wirthfchaft zufammenfaßt, 

(a) Für eine fyflematifche Darftellung ber Stoffarbeiten oder der Tech⸗ 
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nit find mehrerer Eintheilnugen möglich, Die hier vorgetragene 
fließt fi an bie.gangbaren Begriffe von Landwirthfchaft und 
Gewerken an. Eine andere Agliedrige Abtheilung giebt A, Kölle, 
Suftem db. Technik. Berl, 1822. 

(6) Die Bäume zB. würden auf ber Wurzel, bie Früchte an ben 
Zweigen ober nad) ihrem Abfalle verfaulen, die Thiere umkommen. 

(c) Diefe Arbeitözweige führt Dunoyer unter dem Namen industries 
extractives auf, Journ. des Econ. III, 1. (1842). M 

$. 88. 

.2) Umänberung ber rohen Stoffe, um aus ihnen durch Ver- 
bindung, Trennung und Sormveränderung Güter von höherem 
Gebrauchöwerthe zu bereiten. Viele rohe, d. h. noch in ihrer na- 
türlihen Befchaffenheit befindliche Materien find ohne eine ſolche 

Umaͤnderung gar nicht brauchbar und erhalten blos durch bie 
Möglichkeit verfelben einen Werth (=), andere erlangen wenig⸗ 
ſtens eine weit höhere Nüslichfeit aus dieſer Zurichtung, Die 
uater diefen Begriff fallenden Befchäftigungen können Gewerke, 
bie ganze. Gattung berfelben fann Gewerföarbeit genannt 
werden (6). Andere Benennungen find technifche Production 

(v. Soden), Manufacturinduftrie (vo. Sacob), Fabri— 
cation (c). Es gehören hieher die Handwerke, Fabrifen und 
verfchiedene Verrichtungen, welche man im gemeinen Teben zu 
feiner diefer Abtheilungen rechnet, 3. B. Baufunft, Kochkunſt. 

(a) 3. B. Erze, Stoffe zur Glasbereitung. 

(5) ©. Rau, Ueber die Kam. W. S. 568. — Gewerk iſt mit Hands 
werk verwandt, welches aber noch das Merkmal bes Betriebes im 
Kleinen, dur Menfchenhand, enthält und daher nicht fo gut zur 
Bezeichnung ber ganzen Gattung geeignet ifl. Das Bedürfniß eis 
nes bequemen Kunftausdruds für diefen Begriff ift unverkennbar. 

(c) Neuerlich bedient man fich Ifters aud des Namens Induftrie, 
der aber eigentlich eine viel ausgebehntere Bedeutung hat und Feis 
nen einzelnen Gewerbszweig begeichnet. Auch Gewerbe, worun- 
ter man nicht felten die Gewerke verfteht, ift keine paflende Be⸗ 
nennung, denn ohne Zweifel find Landwirthſchaft, Bergbau, Han⸗ 
dei 2c. ebenfalld Gewerbe, 

g. 99. 

A. II. Die Arbeiten, deren Beſtimmung «8 ift, den Leber: 

gang der Güter an andere Menfchen zu befürbern, ohne eine 
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ihren Werth erhöhende Veränderung ihrer Beſchaffenheit vorzu⸗ 
nehmen ($. 95.), oder die Arbeiten ver Güterübertra= 
gung, Verfehrsarbeiten (a), zerfallen bei näherer Bes. 

teachtung ihrer Wirkungsart in zwei Gruppen: 
1) Handelögefc äfte, welche die Beforgung des Taufches 

fachlicher Güter zum Zwecke haben. Alle wirthichaftenden Perfo- 

nen find haufig zum Tauſche genöthiget, bald um die Mittel zur 
Befriedigung ihrer Bedürfniffe von Anderen zu erlangen, bald 
um ihre überflüffigen Erzeugniffe abzufegen, aber dieſes Zaufchen 
ift nicht ſchon Handel, fondern erft dann, wenn es als eine be= 
fondere Befchäftigung, d. i. als Gewerbe, getrieben wird (2). 
Der Gewinn, ben die Handelnden beabfichtigen, ift der Ueber⸗ 
fchuß des bei der Hingabe von Gütern erhaltenen Gegenwerthes 
(des Er loͤſes) Über den für diefelben bezahlten Einkaufspreis 
und die uͤbrigen Koften des Tauſchgeſchaͤfts. Alle Arten von fach- 
lichen Gütern, Grundſtuͤcke, Sapitale, Genußmittel, felbft Urkun⸗ 

ben, welche Forderungen ausdrüden, koͤnnen Gegenflände des 
Handels fein. Manche dem Zweck des Handels dienende Verricy- 

tungen, 3. B. dad Verführen zu Land und zu Waffer, ſcheiden 
fi) als befondere Gewerbe aus und bilden Hülfsgefchäfte des 
Handels. 
(a) Arbeiten der Vertheilung nach Riedel, Nationaloͤk. I, $. 202. 

(b) Murhard nennt jenen allgemeinen Tauſchverkehr Hanbel im 
weiteren Sinne; Theorie und Politik des Handels, I, 4. — Du⸗ 
noyer findet das Wefen des Handels in ber Verfetzung der 
Dinge in andere Räume und zieht ben Namen industrie voituriere 
vor, a. a. O., Setaloja braudt den Ausbrud industria translo- 
catrice, Princ. 4 

.$. 100, 

2) Die Beſchaͤftigung mit einer folchen Uebertragung ber 
Güter, bei welcher nicht, wie beim Tauſche, die Gegenwerthe ſo— 
gleich oder nad) Furzer Zeit erflattet werben, fonbern vielmehr 
gerade der Eine Wermögenstheile eines Andern eine Zeit lang 
benußen, und bis zu ihrer Zuruͤckgabe eine Vergütung für den 
ihm überlaffenen Gebrauch entrichten fol; Leibe und Mieth- 
gefchäfte. Diefe erfordern mehr oder weniger Arbeit, je nach= 
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dem bie Güter in kleineren oder größeren Maſſen und auf kuͤr⸗ 

zere oder längere Zeit übertragen werden; bisweilen iſt der Be⸗ 

zug von Einkünften eines ausgeliehenen oder vermietheten Ver⸗ 
mögend faft ohne alle Arbeit möglich. Zu jenen Gewerben find 
zu zählen: Ä 
a) das Darleihen, Ausleihen von Gütern, die man bald 

aufzehrt oder wieder ausgiebt, gegen Zins und gewöhnlich 
gegen die Verpflichtung, eine gleich große Menge von Gi 
tern gleicher Art zuruͤck zu geben; 

b) das Bermiethen und Verpachten von Gegenftänden, 
die gar nicht oder nur langfam verbraucht werben, gegen 
einen Mieth= oder Pachtzins. 

$. 101. 

A. II. Eine eigene Art von Berrichtungen ift dazu beflimmt, 

den Gebrauch gemifler Güter für deren Befiger zu erleichtern und 
ihre dabei vorgehende WVerfchlechterung zu verhindern oder für 
gleich wieder aufzuheben, Es liegt in der Natur mancher Gegen- 
flände, daß fie ohne eine ſolche Hülfsthätigfeit nicht fortwährend 
benugt werden können (a), bie zwar dem Eigenthümer Mühe 
und Zeit erfpart, aber nicht in dad Gebiet der perfönlichen Dienfte 
gehört, weil der aus ihr entfpringende Vortheil immer durch fad- 
liche Güter vermittelt wird. 
(a) 3. B. Reinigen der Wohnungen, Geräthe, Kleibungsftücde, Füttes 

zung und Wartung von Zhieren, Ausbeflerung kleiner Befchädi: 
gungen, Aufziehen von Uhren ꝛc. Solche Arbeiten find großentheils 
bem Gefinde übertragen. Es mifchen ſich in diefelben auch Gewerks⸗ 
verrichtungen, die aber jedesmal nur eine unbedeutende Werthser⸗ 
böhung enthalten und blos wegen ihrer vielfachen Wiederholung 
einige Erheblichkeit erlangen, 

$. 102. 

Welche von biefen verfchiedenen Arten ber Arbeit ($.95— 100.) 

volfswirthfchaftlich bervorbringend, productiv, und welche da⸗ 

gegen unproductiv feien, dieß iſt eine Frage, in deren Beant- 
wortung häufig die Meinungen von einander. abweichen. Die 

Phyfiofraten hielten nur die Erdarbeit für hervorbringend, 
Smith erklärte dagegen, es komme auch der Gewerksarbeit und 

Rau, polit. Dekon. Ste Ausg. 1. 9 
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dem Handel diefe Eigenfchaft zu, und zwar dem Iehteren darum, 
weil bie Berfendungs- und Die anderen Handelskoſten ben Tauſch⸗ 

werth der Waaren vergrößern (a): Die hervorbringende Eigen⸗ 
ſchaft des Handels iſt zwar bisher noch ſtreitig geblieben, daß 
aber nicht blos die Stoffgewinnung, ſondern wenigſtens auch die 
Gewerksarbeit productiv ſei, folgt unwiderſprechlich aus der Un⸗ 
terſcheidung bes Stoffes der fachlichen Güter von ihrem Werthe (6.) 

(a) Unterfuhungen II, 141. — Diefer Grund beweift nicht, was er be⸗ 
weifen fol, denn er bezieht fi nur auf die keinem Zweifel un⸗ 
terworfene Erhöhung bes Koftenfages und Preifes der Güter, nicht 
aber auf den Gebrauchswerth derfelben, und nur in der Vermeh⸗ 
vung der Werthmenge liegt bas Kennzeichen der Probuetion. 

Nach den Preifen der Kunftwaaren und ber rohen Stoffe werden 
lestere durd) die Verarbeitung vervielfältigt bei Seiden:, Baummols 
len: und Wollenzeuchen 2—3fach, bei groben Eifengußwaaren ?—4 
fach, bei Hufeifen 214, mal, Holzfägen 14, Mefferklingen 35, Stahls 
nabeln 17—70, Febermeflerklingen 657, Stahlfchnallen 896, ftähs 
lernen Säbelgriffen 972, Ubrfedern 50 000fah. S. Babbage, 
Ueber Mafchienen= und Fabrikweſen, ©. 160, auch Balz, Gewerbs⸗ 
Talender für 1833, S. 111. 

(b 

| $. 103. 

Die naͤchſte Wirkung des Handeld (a) ift, daß er Tauſche 
zu Stande bringt, und hiedurch den Perfonen nlıtt, deren Guͤ— 
terbefig er abandert. Ueberfluͤſſige Vorraͤthe, die fir den Beflger 
feinen concreten Werth haben, oder Dinge, benen er uͤberhaupt 
einen geringeren Werth, beilegt, werden in bie Hände anderer 
Perfonen uͤbergefuͤhrt, die in ihnen einen höheren Gattungswerth 
finden oder doch einen größeren concreten, weil fie diefelben zur 

Befriedigung ihrer Beduͤrfniſſe nöthig haben (5), Das Beſtre⸗ 
ben ded Handelnden geht dahin, jeden Ueberfluß und jedes Be⸗ 
bürfniß zu erfpähen und beide mit einander auszugleichen. Die 
Verſetzung der Güter an einen anderen Ort ift zwar zur Aus⸗ 
führung der meiften Zaufchgefchäfte erforderlich, aber doch nicht 
für alle nothwendig (c). Sowohl die früheren Beſitzer (Ver⸗ 
kaͤufer), als die fpäteren Erwerber (Käufer) einer Waare haben 
von den dureh den Handel vermittelten Taufchen einen Vortheil, 
der fich in dem Werthsuͤberſchuſſe (8. 89) ausdrüdt und von 
dem ein Xheil als Koftenerfag und Handelögewinn an den Kauf 
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mann füllt, Diefer Tauſchgewinn, den die Behrer und Erzeuger 
vermittelft des Handels erhalten, fließt aus einer, den individuellen 
Wirthſchaftsumſtaͤnden und der concreten Werthſchaͤtzung beffer 

entfprechenden Bertheilung dee Sachgüter (4). Diefe werben 
aber in ihrer Befchafferrheit nicht verändert, e8 wird ihnen im 

Allgemeinen Fein höherer Gebrauchswerth ertheilt, fondern nur 
die äußere Bedingung ihrer Benukung durch einzelne Perfonen, 
die fie höher ſchaͤtzen, namlich, räumliche Nähe und Beſitz, gege- 
ben. Ueberblidt man das Volksvermögen im Ganzen der Ge- 
ſammtheit der Beblrfniffe gegenüber, fo kann man dem inlän- 

. difchen Handel für ſich allein betrachtet Feine hervorbringende 

Eigenfchaft zufchreiben, weil man bei jener Schägung des jedes⸗ 
maligen Volksvermoͤgens ſchon die etwa noch bevorſtehende Ver⸗ 
theilung vorausfegt, wie man auch das Einfommen eines Ein- 
zelnen unter der Annahme beurtheilt, daß daſſelbe ſchon durch 
den Umtaufch in diejenigen Güter umgefegt fei, welche zur Be⸗ 
friedigung der Bebürfniffe erfordert werden (e). Der Handel 

mit dem Auslande vermehrt dad Volksvermoͤgen, indem er einen 
volkswirthſchaftlichen Tauſchgewinn veranlaßt (f), diefer Erfolg - 

darf aber ebenfalld Feiner Production zugefchrieben werden, ſon⸗ 

bern gehört zu den Einnahmen aus fremdem Vermögen ($.69. 
1) ‚wobei allerdings wegen der Berfchiedenheit der Werthfchägung 
in der Regel die beiden taufchenden Völker zugleich gewinnen. 
(a) Die Unterfuchungen über die Probuetivität bed Handels find nur 

infoferne von wiſſenſchaftlichem Intereffe, als fie zur Anwendung 
der volkswirthfchaftlihen Stammbegriffe Gelegenheit geben; fonft 
wird man eben fowohl die wefentlihe Verſchiedenheit des Handels 
von den Stoffarbeiten, ald die große Wichtigkeit des erfleren für 
die Volkswirthſchaft immer anerkennen müfjen, wie man auch in 
jener Hinſicht urtheilen möge, und bie Entfcheidung ift davon abs 
bängig, wie man die Begriffe von Werth und Production faßt, 

(6) Beccaria erklärt daher den Handel als den Umtaufch des nicht 
oder doch weniger Nützlichen gegen das Nüslichere. 

(ce) Say gründet die von ihm behauptete Probuctivität ded Handels 
nit auf den Tauſch, fondern auf den Transport der Güter, der 
ihren Werth erhöhe, da die’räumliche Stelle, an der fie fich befin- 

den, eine ihrer „Modificationen”, ihrer Art zu fein, ausmache. 
Handb. II, 151. ähnlich Droz, Econ: pol. &, 30. — Es Tann je⸗ 
doch audy ohne Transport ein eben fo nüglicher Tauſch ftattfinden, 
wenn- zwei Nebeneinanderwohnende mwechfelfeitig ihren Weberfluß - 
und Mangel ergänzen, auch würde bie Güterverfendung ohne nach⸗ 
folgenden Tauſch jene Wirkungen nicht äußern. Die Lage (si- 

9* 
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„tuation) einer Sache ift von ihrer mehr ober weniger nütz⸗ 
lichen Befchaffenheit, die den Gattungswerth bedingt, weſent⸗ 
lich verfchieden, fie bezieht fi nur auf die Benugung durch ges 
‚wiffe Perfonen und verliert ihr Vortheilhaftes, wenn die Beſitz⸗ 
— derſelben ſich ändern; zudem wird ber Transport un⸗ 
noͤthig, wenn der Conſument ſich zu der Waare begiebt. Man 
kann daher die Wirkungen des Handels denen der Gewerke nicht 
gleich ſetzen. 

(d) Dieſe Bereicherung ber Einzelnen durch eine beſſere Vertheilung 

(e) 

zeigt ſich in mancherlei Faͤllen ſehr deutlich, z. B. bei der Zuſam⸗ 
menlegung der Laͤndereien, — bei einer Vertheilung von Dienſt⸗ 
kleidern unter die Soldaten eines Regiments nach Groͤße und 
Wuchs eines Jeden u. dgl. 

Mehrere, auch nicht phyfiokratifche, Schriftfteller Tprechen dem Hans 
del die hervorbringende Wirkung ab, 3. B. B. Lotz, Handb, I, 180, 
ber ihn zu ben perfönlichen Dienftleiftungen zählt, Verri verwei- 
fet die Kaufleute als Vermittler in eine britte, zwifchen den 
Droducenten und Eonfumenten ftehenbe Claſſe, Meditazioni, 
$. XXIV. — Viele Andere nehmen die Productivität des Handels 
in Schuß, z. B. neben Say und Droz (f. oben Note (c)), Mal- 
thus, Principles, ©, 442. (wegen der Gewinnfte der Zaufchen- 
ben), MEullod, Srundfäge S.119. (wegen der im Transporte 
und der Vertheilung in kleinere Quantitäten liegenden Vermeh⸗ 
rung der Brauchbarkeit), Schön, N. Unterf. S. 59, f. au Geier, 
Charakteriftit des Handels, ©. 38, ff. und die dafelbft angeführ- 
ten Stellen. — Riedel erklärt den Handel für hervorbringend, weil 
ein Gut mehr werth fei, wenn es durch Uebertragung an einen 
andern Ort, in einen andern Beitraum, ober in das Recht einer 
andern Perfon „ein wirkfameres Befriedigungsmittel für die im 
Volksbedarfe begriffenen Bebürfniffe geworben ift”, Nationalöf. 
1, $. 205. In $. 215. wird vom Vrf. zugegeben, daß der beiderfei: 
tige Tauſchgewinn fi) nur in dem Werthe für beide taufchende 
Perfonen Außert, Nach v. Prittwig (Volksw. S. 205) ift der 
Handel produetiv, weil er nüglidy ift, nad) Scialoja (Princ. 42) 
u, Kudler (Volksw. II, 175) wegen ber von ihm bewirkten 
Wertherhoͤhung, wobei der legtere Schriftfteller bie durch den H. 
bewirkte Bebingung bes Gütergebrauchs mit dem Worte Zu gaͤng⸗ 
lichkeit bezeichnet. — Man hat öfters den Handel darum mit 
ben Stoffarbeiten verglichen, weil dieſe ebenfalls bisweilen nur eine 
Raumverfegung bewirken. Sp bemerkte M'Cubloch (Grunbf.): „Die 
Arbeit des Bergmanns verfchafft der Materie Brauchbarkeit da- 
durch, daß er fie aus ben Eingeweiden der Erde auf ihre Ober- 
fläche bringt; aber die Arbeit des Kanfmanns oder Fuhrmanns, 
der diefe Kohlen von da, wo fie gegraben wurben, in bie Stadt 
oder an ben Pla& bringt, wo fie verbraucht werben, giebt ihnen 
einen weiteren und vielldicht weit beträchtlicheren Werth.” Aehn⸗ 
ih Hermann, Unterſuch. ©. 22. Hierbei ift aber zu bemerken: 
1) Der Bergmann trennt bie Steintohlen von der Erde und bringt 
fie zum erflenmal in menfchlidhe Gewalt; 2) feine Wirkung ift 
dauernd und von allgemeinem Nutzen, der Fuhrmann bringt fie 
nur gewiffen .Menfchen zu. — Neuerlich hat ſich Mac⸗Culloch 
anders geäußert: „Ohne fich felbft mit irgend einer Art von Pro: 
duction zu befaffen, leiften die Kaufleute den Probucenten ben 
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größten Dienſt.“ Ueber H. und Hanbelöfreiheit, deutfch von Sams 
bipler, Nürnb. 1834, ©. 2, Statistical account of the British 
Empire H, 140: The influence of commerce upon national 
wealth is only indirect. Hiermit flimmt Eifelen überein, Volksw. 
$. 53. 

(NM Ueber die Wirkungen bes H. im Allgem. ſ. Art, Handel in ber 
Allgem. Encykl. der Wiffenfh. von Erf und Gruber (von 
Rau), RK. Murhard, Theorie und Politik des Handels, I, 73, 

$. 104, 
Anders ftellt ſich jedoch Die Sache dar, wenn man den Han⸗ 

dei in feinem Berhältniß zu den Stoffarbeiten betrachtet. Der 
Fortgang derfelben iſt von dem Abfage der Erzeugniffe bedingt, 
ter Abfab beruht auf dem Tauſche und nimmt zu, wenn bie 
Zaufchgefchäfte fich vermehren. Diefe find demnach eben fo wohl 
zur Production, ald zur Confumtion förderlich (a), und bewir- 
fen den Zuſammenhang beider, Eine befondere Glaffe von Hans 
deinden kann die Zaufchgefchäfte mit weit größerem Erfolge, fo 

wie mit geringeren Koften beforgen, als wenn die Erzeuger und 
Verzehrer von Gütern fie ganz übernehmen müßten. Viele Pros 
ductionszweige werben erſt bann hervorgerufen, wenn der Han⸗ 

dei den Erzeugern die Außficht auf vortheilhaften Verkauf dar 

bietet und fie mit neuen Genüffen befannt macht. Ferner wird 
den Stoffarbeitern ihr auf die Production gewendeted Capital 

fruͤher erflattet, wenn der Handelnde ihnen ihre Erzeugniffe ab⸗ 

nimmt und bezahlt, folglich Fönnen jene ſchon darum in gleicher 

Zeit mehr produeiren, ald wenn fie den Verlauf an die Ver 

zehrer felbft abwarten müßten und ihre Auslagen fpäter vergütet 
erhielten. | 

(a) Diefe wird befördert, indem die wohlfeilfte Befriedigung der Bes 
bürfniffe möglich gemacht wirb. 

Der Handel erfcheint daher ald ein unentbehrliches, die Aus⸗ 

Dehnung und Fortdauer der Stoffarbeiten bedingendes Hülfsge - 

fchäft derfelben; er fleht mit ihnen in der genaueflen Verbindung 

und ift vermöge bderfelben mittelbar hervorbringend. 
Hieraus folgt: 1) Nicht jeder Handelszweig kann ald hervor« 
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bringend anerfannt werben, fonbern nur ein folcher, der neuen 
Erzeugnifien der Erd- und Gewerköarbeit Abfag verfchafft und 

dadurch Die Gervorbringung neuer Büter erleichtert. Es muß 
demnach der Handel mit fchon früher producirten, bereit im 
Gebrauche gewefenen Sachen (a), z. B. mit älteren Gemälden, 
Büchern, Geraͤthen, — ferner mit Wechfeln, Schulobriefen, mit 
Grundſtuͤcken und bergl., von dem Kreife der probuctiven Be- 
fchäftigungen ausgefchloffen werden. 2) Die Nüglichfeit des 
Handels für die Volkswirthſchaft iſt viel weniger aus ben Ge⸗ 

winnſten, die er den Kaufleuten abwirft, als aus feinem Ein- 

fiuffe auf Die Production und Confumtion zu benriheiten. 3) Die 

Koften der probuctiven Handelszweige find zu den Produetions⸗ 
Foften der Güter zu zählen, weil biefe ohne jenen Aufwand nicht - 

fortwährend in der Ausdehnung, bie der Handel möglich macht, 
entfliehen Fönnten. Die Handelskoſten werben von den Käufern 
der Waaren in dem Preife mit erflattet, und es leibet feinen 

Zweifel, daß ber Werth derjenigen Güter, welche fortdauernd er» 
zeugt und verfauft werben, wenigfiens fo groß fei, als Diefer 
Preis. 4) Unterbrechungen in Den productiven Imeigen bed Han⸗ 
dels müffen bald eine nachtheilige Lähmung der Stoffarbeiten 
noch fich ziehen. 
(0) &4 müßte denn der Einlauf foldger Gegenſtaͤnde für die Stoffars 

beiten nüglich fein, 3. B. beim Lumpenhandel, — oder die Leich- 
tigkeit des Wiedernerfaufens bie Anfchaffung neuer Erzeugniſſe 

befoͤrdern. 

S. 106. 

Die abgeſonderte Beſchaͤftigung mit dem Ausleihen und 

Vermiethen von Gütern ($. 100.) hat zur Hervorbringung 
felten eine nähere Beziehung. Wie wichtig ed and für die Ent- 
fiehung neuer Güter fein mag, daß die Befiger von Grundftüden 

und Gapital, wenn fie diefelben nicht felbft zur Production vers 

menden wollen, fie den Unternehmern productiver Arbeit uͤber⸗ 
laffen, fo gefchieht dieß doch gemöhnlich in größeren Maflen und 
auf längere Beiten, fo daß diefer Vebergang der Güter in, andere 
Hände mit fehr geringer Mühe bewirkt merhen kann. In folchen 

- Zällen, wo beträchtliche Zeit und Bemuͤhung auf dieſes Aude 



133 

leinen verwendet wird, pflegt eb bei Bütern oder Geldfummen 
zu geſchehen, die unmittelbar zum Genuſſe befiimmt find, es bes 

fördert daher dann nur bie Verzehrung. 
Die Gebraudsd- und Erhaltungsgefhäfte (6. 101.) 

baben ebenfalls Feinen unmittelbaren Zuſammenhang mit ber 

Production, und nügen zunaͤchſt durch Beförderung des Güter 
genuffed und Verminderung des Verbrauches, Die jedod) auf das 

Bolkövermögen gleiche Wirkung äußert, wie bie Hetvorbringung. 
Auch können Perfonen, welche fich ſolchen Verrichtungen wid⸗ 

men, mittelbar. der Production nügen, indem fie den Erzeugern 
‚mancherlei Arbeiten abnehmen, die biefelben fonft von hervor⸗ 

bringenden Thaͤtigkeiten abgezogen haben würden. 

$. 107, 

Den serfönlihen Dienften (8. 95. B) iſt mit t Unrecht 
aller urſachliche Zuſammenhang mit der Hetvorbringiing abges 
ſprochen worden. Eine Menge von Arbeiten, welche darauf ges 

richtet find, die Sicherheit, die Gefundheit, die Einficht (a), Ge 

ſchicklichkeit, ſelbſt die fittlihe Bildung der Menſchen zu beför- 
dern, es mag dieß auf Veranflaltung bed Staates oder einzelner 
Mitgtieder der Geſellſchaft geſchehen, hat auf den Erfolg fämmt- 
licher wirthfchaftlicher Gefchäfte, insbefondere auf die Production, 

mächtigen Einfluß. Dieß ift eine nügliche Nebenwirkung foldyer 
Belchäftigungen, die fhon wegen ihres nächften Zweckes von 

dem hoͤchſten Werthe fir die Gefellfchaft find. - 

(0) Vorurtheile, Aberglauben und Unwiſſenheit verhindern die Benüz⸗ 
zung vieler Kunſtmittel, die zur Hervorbringung neuer Güter oder 
au r Erhaltung des Vermögens mitwirken, — Bligableiter, Thier⸗ 
rzte 20. — Die von Davy erfundene Sicherheitölampe erpält nicht 

Allein das Leben vieler Bergleute, fondern hat auch die voll: 
fländigere Benutzung der Steinkohlentager geftattet, Porter, The 
progress of the nation, I, 336 

$. 108, 

“Die hervorbringende Wirkung der Dienfte kann nicht genau 
im Einzelnen dargethan werben, es laßt fich weder angeben, 

welche Gütermenge ihnen die Entflehung verdankt, noch auch 
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nur beflimmen, bei welchen Gefchäften und in welchen Fällen 
diefe Wirkung aufhört, Der Grund hievon liegt in dem Um- 
ftande, daß die Dienfte, indem fie zunächft eine gewiſſe Wirkung 
auf die Perfönlichfeit der Menfchen äußern, nur irgend eine Be⸗ 
förderung oder Erleichterung der unmittelbar bervorbringenden 
Thaͤtigkeit bewirken, ohne diefe mit Nothwendigkeit hervorrufen zu 
fönnen, weil es immer noch von den Neigungen und Entfchlies 
Bungen der Menfchen abhängt, wieviel fie Durch ihre Arbeit her⸗ 

vorbringen wollen. Bei manchen nüßlihen oder angenehmen 
Dienften läßt fich Feine productive Wirkung entdeden (a). Wenn 

es aber auch zweifelhaft bleibt, in welchem Grabe der zunaͤchſt 

aus dem reinen Einfommen des Volkes beftrittene Unterhalt ber 

perfünlichen Dienfte fich wieder productiv erweifet, fo ift diefe Un⸗ 

gewißbeit wenigftend bei allen denjenigen Dienften unnachtheilig, 

welche wichtigeren perfönlichen Gütern gewidmet find, und zur 
Ausbildung des menfchlihen Wefens beitragen (5). 
(a) 3.8. bei vielen blos auf Zeitvertreib abzielenden Beſchaͤftigungen, 

Gauklern ꝛc. 
(2) Vgl. Sismondi, Nouveaux princ. d'é con. pol, I, 141.— Storch 

erklärt jede Arbeit für probuctiv, die freiwillig gefucht und fo bes 
zahlt wird, daß fie fortgefegt werben kann, — woferne fie dem 
Ganzen nicht nachtheilig if. Ueber die Natur des Rationaleint. 
S. 27-87. Ebenfo dermann, Unterf. fe S. 37. — Ausführlich 
dat Gioja, Nuovo prospetto, I, 246 ff., die productive Wirkung 
der Dienfte nachgewieſen. — Bücher, Gemälde ꝛc. find Sachguͤter, 
daher ift die Thätigkeit des Sqriftſteleere, Malers, Buchdruckers ꝛc. 
unmittelbar hervorbringend. 

$. 109, 

Zufolge der bisherigen Erörterungen ift der den Begriffen 
nach vollfommen begründete Unterfchied der productiven und un⸗ 

productiven Arbeiten fchwer fo durchzuführen, daß nad) ihm eine 

beflimmte Gränzlinie beider Gattungen durch die Gefammtheit 
menfchlicher Befchäftigungen gezogen würde, Nur die Stoffar⸗ 
beiten find allgemein und unmittelbar productiv; an diefe fchlie- 

Ben ſich als unverkennbar mittelbar productiv die meiflen Han- 
delszweige, dann aber, im Gebiete der perfünlichen Dienfte, find 

‚mit undentlichem Uebergange die mittelbar und die nicht hervor⸗ 

bringenden Zhätigkeiten vermifcht (a). 
(a) v. Jakob, Nationalöl, F. 126, 
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IH. Bedingungen einer großen beruorbriugenden 

Wirkung der Arbeit. 

$. 110, 
Die Arbeit iſt ein freier Gebraud) der Kräfte, fie ſteht daher 

unter bem Einflufje der Veränderungen, welche fi) in dem Den- 
fen, Empfinden und Wollen der Menfchen zutragen, und es 

it fowohl bie Ziriebfeber, welche zum Arbeiten beflimmt, als bie 

Art und Weiſe, wie die Arbeit eingerichtet iſt, und ber Erfolg 
berfelben einer großen Berfchiedenheit fähig. Died gilt auch na⸗ 
mentlid von ber hervorbringenden Arbeit, deren Wirkungen in 
einem Volke bald größer, bald geringer finb, 1) zufolge ſolcher 
Urſachen, die in der Arbeit felbft liegen, und zwar theils in ihrer 
Menge, theild in ihrer Befchaffenheit, 2) zufolge äußerer Um⸗ 

flände, wohin der Beifland anderer Güterquellen, insbefondere 
des Capitals, und der Abfag zu rechnen find (a). 
(a) Vgl. Fulda, Grundfäge der Kameralwiflenfchaften, S. 110 ff. 

$. 111. 
Bei gleiher Volksmenge (a) kann die Zahl der produce 

tiven Arbeiter ungleich fein und hieraus eine Verfchiedenheit 
des Gütererzeugnifies entfpringen. Unter übrigens gleichen Um⸗ 
ftänden, insbefondere bei gleicher Kunft in den Stoffarbeiten, 

wird um fo weniger hervorgebracht, je mehr Menfchen gar nicht 

arbeiten oder nur mit folhen Dienſten beſchaͤftiget find, welche 
die Erzeugung der Sachgüter nicht befördern. Dieß hängt 
von dem Berhältniß zwifchen den verfchievenen Ständen ber 

Geſellſchaft und vonder Bertheilung ded Grundeigenthums ab. 

Iſt diefes in großen Maffen im Befige Weniger, fo kann am 
leichteften der Ertrag des Bodens zum Unterhalt vieler müßigen 

oder nicht productiv befchäftigten Menfchen verwendet werden, 
wobei der Gütergenuß in der ganzen Gefellfchaft nothwendig ges 
ring bleibt (8). Wenn indeffen die Kunft im Betriebe der Stoffe 
arbeiten zunimmt, fo wird ed möglich, daß ohne Schmälerung 

des Volkseinkommens eine beträchtliche Anzahl von Menfchen 



138 

ſich nüßlichen perfönlichen Dienften widme, und fo auch für bie 
Pflege ver perföntichen Güter mit vieles Kraft gewirkt werbe (c). 

(a) Auf 1 Million kommen gegen 667 000 arbeitsfähige Menfchen, die, 
wenn man junge Leute von 12—17 Jahren und alte von 54—60 
Sahren nur ald halbe Arbeiter rechnet, 600 000 volle Arbeitskräfte 
ausmachen. Dupin, Forces prod., I, 19 

(5) Große Zahl von Hausgensfien ber reihen Srundherren im Mittel- 
alter und noch isst in Rußland. — Viele unbefchäftigte, zur Seel: 
forge keineswegs erforderliche Geiſtliche im ſuͤdlichen Europa. 

(ce) Je wohlhabender "bei gleicher Bildung eine Gegen, deſto mehr 
Aerzte, Lehrer, Künftier 26. wirt fie unter gleicher Einwohnerzahl 
haben. 1843 kam 1 Arzt und Wundarzt in der Provinz Preußen 
auf 5347, in Pofen auf 850, in Schlefien auf 3200, in der Khein⸗ 
proviaz auf 2765, in Weftfalen auf 2590, in Sachfen auf 1931, in 
Berlin auf 744 Einwohner, 1842 lebte 1 Arzt auf 1650 Menfchen 
in der Lombardei, auf 2650 in Oeſterr. u. Enns, auf 7330 In Boͤh⸗ 
men, 9440 in De. 6. Enno, 11 170 ın Steiermark, 80490 in Gatigien. 

$. 112, 
Bon vorzüglich mächtigem Einfluß auf die Größe des Ar 

beitderzeugnifjes tft der Grad von Fleiß des Arbeiterd, Der 
Fleiß hängt, außer der Verſchiedenheit des Temperamentes, det 
Gewohnheiten :c. ſowohl bei Einzelnen als bei ganzen Völkern (a), 

größtentheils von den Beweggründen ab, die auf den Arbeiter 

wirken, und ift deßhalb um fe größer: 1) je mehr derſelbe Aus- 
ſicht Hat, vermittelfi Der Arbeit feinen Zuſtand zu verbefiern, insbe⸗ 

fordere fein Einfommen zu vergrößern, Deßhalb findet man a) ben 
größten Fleiß bei denen, deren Einfommen genau von ihres Leis 
fung Abhängs, wie bei den Arbeitern auf eigene Rechnung und 
anf Stuͤcklohn oder Verbing (5); b) etwas geringeren bei fok 
hen Arbeitern, die nach der Zeit, z. B. kage⸗ oder wochenweife, 
bezahlt werden; ©) noch ſchwaͤcheren bei den Frohnarbeitern ke), 
und vollends d) den geringfien bei unfreien Menfchen, weil beide 

legtere von einer ‚größeren Anfirengung feinen Vortheil zu er- 

warten haben (d) ; 2) je mehr der Arbeiter Beduͤrfniſſe hat, bie 

ihn zur Thätigleit anfpornen. Der Gütergenuß, welchen der 
Arbeitslohn hoffen läßt, muß den Hang zum Müßiggehen über- 
winden. Diefer ift bei rohen Wölkern oder rohen Menſchen, die 

mit wenigen Genüffen befannt find, oft fo mächtig, daß er den 
im Lohne liegenden Reiz zur Arbeitfamkeit beftegt, fobatd nur 
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bie dringendften Bebürfniffe befriediget find, Bei fortfchreitender 

gefelliger Bildung fällt dieß Hinderniß der Production hinweg (e). 
(a)- Die germanifchen Völker zeichnen fi durch ausbauernden Fleiß 

aus. 

(5) Diefe Art, den Arbeiter zu Iohnen, wird in der neueften Zeit ims 
mer häufiger, und man zählt die Einführung des Stücklohns uns 
ter die Urfachen des blühenden Fabrikweſens in Großbritanien, 
Mac-Culloch, Stat. acc., 11, 43. 

(c) Nach bekannten landwirthſchaftlichen Erfahrungen find 4 Frohn⸗ 
arbeiter 3 bezahlten gleichzufegen. Bol. vo. Flotow, Anleit. z. Fer: 
tigung der Ertragsanfchläge, I, 80. 

(8) Es verfteht fich, daß bei Sklaven bie Art, fie zu behandeln, einen 
großen Unterſchied macht, und daß fie bis zu dem Eifer guter freier 
Dienftboten gebracht werden können. Schon Columella, De re 
rustica I, 8, giebt Rathfchläge diefer Art. Jam illud ssepe facio, 
ut mus cum peritioribus de aliquibas operibus novis deliberem 

. Tum etiam libentius eos id opus aggredi video, de quo 
secom deliberatum et consilio ipsorum susceptum putant. 

(e) Zrägheit der Zürken, der Bewohner heißer Länder im Allgemei- 
nen. — In Java lam (nad) van den Bosch, Nederlandsche 

"Bezittingen in Azie etc. Haag, 1818) ber Kaffeebau in Berfall, 
weil die Engländer 1811 nad) der Eroberung den Zwang, eine 
beftimmte Quantität Kaffee für geringen Preis zu liefern, aufho⸗ 
ben und weil bie Eingebernen nur für ihre dringendſten Bedürf: 
niffe zu arbeiten geneigt find. — Vgl. Crumpe, Preisfchrift über 
die beſten Mittel, dem Volke Arbeit und Berbienft zu geben, überf. 
v. Wichmann, ©. 12. 44. (Leipz. 1796.) 

g. 113. . 
In Bezug auf bie Fähigkeit des Arbeiters, feiner Thaͤtigkeit 

die größte Wirkſamkeit zu geben, kann man mehrere Abftufungen 

unterfcheiden. 

1) Fertigkeit ift die durch Naturanlage und Uebung der 
Gliedmaßen erworbene Fähigkeit, gewiffe Förperliche Ver⸗ 
richtungen gut zu vollziehen, alfo ſchnell, ſicher, gleichförs 
mig x. zw arbeiten, Man darf indef die Fertigkeit nicht ald 
etwas blos Körperliches anfehen, denn auch die einfachfte 
BVerrichtung erfordert doch eimige Mitwirkung bed Ver⸗ 
ſtandes. 

2) Die Geſchicklichkeit iſt überhaupt dad perfoͤnliche Ver⸗ 

mögen, in einem Arbeitszweige den größten Erfolg her⸗ 

vorzubringen, der fich bald in der Güte, bald in der Menge 

der Erzeugniſſe, bald in ber Erfparung an Zeit und Koften 
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3) 

4) 

(a) 

und dergl. äußert. Wo Lörperliche Gefchäfte vorgenommen 
werben muͤſſen, ift die Fertigkeit ein Beftandtheil der Ge- 

ſchicklichkeit. Diefeift aber auch von geiftigen Bedingungen, 
namentlich Kenntniffen, Erfahrungen, Nachdenken und 

Scharfſinn abhängig und feßt, wenn fie einen hohen Grab 

erreichen fol, auch angeborene Anlagen voraus. Der Be⸗ 
ſitz gefchicfter Arbeiter in allen Gewerbszweigen ift eine der 
wichtigften Urfachen des Wohlſtandes und läßt fich da, wo 
er ſich vorfindet, leichter erhalten ald neu hervorbringen, 

denn die Geſchicklichkeit pflanzt fich leicht Durch Unterwei⸗ 

fung und Nacheiferung ber jüngeren Arbeiter fort, dagegen 

gehört mehr Anftrengung dazu, fie beim Mangel von Vors 

bildern zu erringen; doch zeigen viele Beifpiele, daß diefe 

Schwierigkeit die Fortſchritte der Gewerbskunſt nicht auf 

zubalten vermag, wenn es den Arbeitern an Eifer und Ge⸗ 
legenheit nicht gebricht (a). 
Geſchicklichkeit und Fleiß in Verbindung miteinander bil 

den den Kunftfleiß oder bie Induftrie (5), eine Fähig- 
feit, die, wenn es an Capital nicht fehlt, nothwendig große 

Wirkungen hervorbringen muß. = - 
Verſchieden hiervon ift die Betriebſamkeit, welche in der 

Fähigkeit befteht, Erwerbögefchäfte mit dem größten Ges 
winn für den Unternehmer zu betreiben und daher nicht 

blos den Kunftfleiß, fondern auch die finnreiche Benugung 

aller fparenden oder die Einnahmen erhöhenden Mittel zu 
Hülfe ruft (ec). 

Die Einführung neuer Gewerbe gelingt am leichteften, wenn man 
geſchickte Arbeiter herbeiziehen kann. Flandrifche Tuchmacher brach: 
ten (im 14ten Sahrhundert) die englifchen Wollengewerke empor. 
S. Taube, Geſchichte der engländ. Handelsſchaft, S. 19. (Leipz. 
1776.) — Hüllmann, Städteweſen bes Mittelalters, 1, 239. 
(Bonn, 1826.) Franzoͤſiſche Proteftanten bewirkten nach der Auf: 
hebung des Ebictd von Nantes die Einführung oder Verbefferung 
mehrerer Gewerbe in Deutfchland; mehrere Porzellanfabriten würs 
den ohne die Arbeiter, die man aus Meißen und nachher aus Wien 
herbeizog, nicht zu Stande gekommen fein, — Die englifhen Ma⸗ 
fhienenfpinner find weit befjer bezahlt als die franzöfifchen oder 
deutfchen, leiften aber ſoviel mehr, daß die Koften im Verhältniß 
zu dem Producte doc nicht höher kommen. S. Mohl, Ueber die 
würtemb. Gewerbsinbuftrie, S. 325. (Stuttg. 1828.) — Deutfche 
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Bergleute in anderen Ländern. Der vollsthümliche Charakter bat 
auf Gefchiclichkeit und Benehmen der Gewerbsarbeiter Einfluß. 

(5) Das Wort Induftrie wird oft in einem unbeftimmten, unwiffens 
fchaftlichen Sinne gebraucht, fo daß es foviel als Arbeit bebeutet. 
— Der Geſchickte ohne Fleiß würde fo wenig ausrichten als der 
Fleißige, wenn er ungefchidt wäre. 

(ce) Man fieht nicht felten Männer von ausgezeichneten Anlagen in 
Sewerböunternehmungen zu Grunde gehen, weil es ihnen bei allem 
Kunftfleiß an der Gabe fehlt, die nöthigen wirthſchaftlichen Erwä- 
gungen anzußeiten, zu Überlegen, wa® am meiften einbringt, wie 
man den Betrieb am wohlfeilften einrichtet u. dgl. Died Schidfal 
hat manche Urheber von wichtigen technifchen Erfindungen getroffen. 

g. 114. 
Eine vorzüglid wirkſame Urfache eines erhöhten Erfolges 

der Arbeit ift die Arbeitstheilung. Sie befteht darin, daß 

Jeder ſich nur auf wenige gleichartige Verrichtungen, oder 
vollends nur auf eine einzige befchranft und durch die Erzeug- 
niſſe dieſes audfchließlich betriebenen Arbeitszweiges oder den dar⸗ 

in erlangten Lohn beflimmt wird, auf Die eigene Hervorbringung 
aller anderen Güter, deren er noch bedarf, zu verzichten. In 

manchen Fallen kann das ausfchließlich betriebene Geſchaͤft ſchon 

für fih allein ein nügliches Erzeugniß zu Stande bringen und 
daher felbftftändig beftehen, in anderen Fallen müffen mehrere 
Menfchen zufammenwirken, um eine gewiffe Art von Gütern zu 
erzeugen (a). Die Beobachtung, daß auf diefe Weife die Arbeit 
mehr ausrichten koͤnne, liegt fehr nahe und mußte, in Verbin⸗ 
dung mit der Berfchiedenheit in den Neigungen und Anlagen der 
Menfchen, ſchon früh zur Arbeitstheilung führen (5). 
(a) 3. 8. ein Abfchreiber oder Porträtmaler — dagegen eine Buchs 

dDruderei, Zapetenfabrik 2c. 

(6) Smith, Unterf. I, 13 ff. — Ueber die Priorität dieſes Gedankens 
fiehe Storch, 1, 5. — Schmitthenner, Zwölf 8. I, 399, 

6.115. 
Nicht blos in den Stoffarbeiten, fondern in der Pflege der 

Wiffenfchaften und Künfte, im Staatsdienfte und Überhaupt in 

allen menschlichen Befchäftigungen (a) wird durch diefe Theilung 

die Wirkſamkeit der Arbeit erhöht, wofür ſich folgende Gründe 

angeben lafjen: 1) die Fertigkeit wird. wegen ber unausgeſetzten 
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Gewöhnung in hohem Grade gefleigert, e8 nehmen felbft Theile 
des menfchlichen Körpers eine Befchaffenheit an, welche zu einer 
Art von Verrichtungen förderlich ift, während fie vielleicht bei 

anderen fogar hindert (8); 2) die fortdauernde Richtung des 
Verſtandes auf ein einzelnes Gefchäft macht es möglich, daß alle 
Mittel audgefonnen werden, welche die Arbeit abkürzen, ihren 
Erfolg verftärfen oder Unfälle verhüten; daher trägt die Arbeits- 
theilung auch bei, die Erfindung arbeitfparender Mafchienen zu 

veranlaffen (c); 3) es wird der Beitverluft verhütet, der mit 
dem öfteren Uebergange von einer Belchäftigung zur anderen 
verbunden zu fein pflegt; 4) in vielen Fällen kann man eine viel 
größere Leitung mit gleicher Mühe wie eine Fleinere, oder doch 
mit geringer Vermehrung der Beſchwerde und Arbeitsdauer zu 
Stande bringen und fo mehreren anderen Menfchen die nänliche 
Bemühung erfparen (d); 5) man wird in den Stand geſetzt, 
für die leichteren Verrichtungen minder geſchickte und daher wohl⸗ 
feilere Gehülfen anzuftellen, z. B. Weiber und Kinder, und die 

toftbareren Arbeiter blos fir die fchmwierigften Verrichtungen zu 
benugen (e). Hieraus erflärt fich die erflaunliche Wirkung ber 

Arbeitötheilung in manchen Gewerbözmweigen, die zu ihrer An⸗ 
wendung befonders günftige Gelegenheit darbieten, was vor: 
nehmlich da der Fall ift, wo große Fertigkeit erfordert wird (f). 
(a) Selbft die Diebe und Betrüger verlegen fich vorzugsweife auf ein⸗ 

zelne Zweige ſolcher Verbrechen, f. z. B. Vidocg, Les voleurs. 
P. 1837, Thiele, Die jüdifchen Sauner, I, 87. 

(6) Mandje Gewerbe fchärfen einzelne Sinne; anftrengende Arbeiten 
machen den Arm musculöfer, die Dberhaut dider und bie Finger 
felbft ungelenter. Muskelkraft der Holzhauer, Laftträger, Schmiede ꝛc. 
— feines Gefühl in den Fingern der Wollhändler. — Augenmaaß, 
Sicherheit in den Bewegungen. — Auf der Wippe kann ein Menſch 
täglich 10 000, zur Noth 14 000 Nadeln die Köpfe auflegen. Gat= 
terer, Technol. Magazin, 1, 285. (1790.) — Ein fertiger Zeilen 
bauer thut in der Minute 200 Hiebe; f. v. Kees u. Blumen: 
bad, Syftem. Darftell, d. neueften Kortfchr. in ben Gewerben und 
Manuf., II, 430. In Gouda (Niederlande) formt ein Arbeiter täg- 
lich 10 000 Eölnifche Pfeifen. — Ein geſchickter Kammmacher ver⸗ 
fertigt 60 — 70 Kämme von foldher Feinheit, daß 40 — 48 Zähne 
auf den Zoll kommen. v. Kees, II, 130. — Die in den Nähna= 
delfabrifen mit dem Einfhlagen der Dehre befdhäftigten Kinder 
find fo flint, daß fie durch das feinfte Haar ein Loch zu ſchlagen 
und ein anderes durchzuziehen vermögen. Der ganze Arbeitslohn 
für 1000 Nadeln ift 67%, Eent. (18%, tr.) ©. Dictionn. techno. 
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1. Art. Algnille. — Ein Blasmader bläft täglich 8—900 Flaſchen, 
das Hundert für 26 Sous (36 fr.): Moreaude Jonnes, Comm. 
du 19. Siecle, I, 65. — Lütticher Ziegelſtreicher; wenn ihrer 8 ſich 
in bie Hand arbeiten, bringt jeber 6000 Stück täglich zu Stande. 
— Bei Berditesgaden bringen 4 Knaben wöchentlih 2000 Heine 
runde Schachteln fertig; 1 Mann madıt wöchentlich 70 — 80 Eins 
füge von länglichen Schachteln zu 8 Stüd und gu 3 kr, 

(ce) A. Smitha. a. D. erzählt, wie die Dampfmafchiene durch einen 
Knaben, der der langweiligen Beforgung der Ventile überhoben 
fein wollte, vervolllommnet worden ift, Dieß fcheint bei ber Dampf: 
maſchine von Newcomen Statt gefunden zu haben, und Beighs 
ton.wird ald derjenige genannt, ber die Lenkung der Ventile 
mittelfi einer vom Wagbaum herabgehenben Stange angebradyt 
bat, Severin in den Abhandl. d. K. techn. Deput. f. Gewerbe, 
1, 21. (Berlin, 1826.) — Diefem Beifpiele Tann ein ähnliches an 
de Seite gefegt werden: Ein armer Knabe, mit ber Beforgung 
einer zur Beleuchtung dienenden Gasflamme beauftragt, mußte die⸗ 
felbe oft wieder anzünden, wenn fie der Luftzug bei Deffnung ei: 
ner nahen Thüre verlöfchte. Er gerieth dadurch auf bie Erfindung, 
einen Spiralbraht über der Flamme anzubringen, welcher glühend 
wird und biefelbe wieder entzündet, wenn fie verliſcht. Polytechn. 
Sourn., XIII, 532. — Die ermüdende Belhäftigung des Berech⸗ 
nens vieler ähnlicher Aufgaben, z. B. des Flächeninhaltes der ge⸗ 
mefjenen Grundftüde, hat verfchiedenen Rechnungsmafchienen die 
Entftehung gegeben. — Hieher würde auch der Pflug ded Grange 
zu zählen fein, wenn man ihn für eine erhebliche Verbefferung hal⸗ 
ten dürfte. Dock find die wichtigften techniſchen Erfindungen nicht 
von Handarbeitern gemacht worden. 

(3) Diefer Umftand verbindet ſich häufig mit dem in Nr. 3 angeführ: 
ten, z. B. bei des Delprefle, die nach Gioja (N. Prosp. I, 109.) 
für 4000 $amilien arbeiten kann, wenn Jemand fi ganz mit ihr 
befäftigt. Ein Hirte wartet fo Leicht eine größere Heerde (bis 
gu einer gewiflen Gränze) als eine Eleinere. Bei vielen chemiſchen 
Gewerken richtet fi die Arbeit wenig nad ber verarbeiteten 
Muantität. Die Theilung der Befchäftigungen bewirkt zugleich nes 
ben der Arbeitderfparung einen viel geringeren Capitalaufwand; 
fo wird g. B. Brod und Bier wohlfeiler in Gemeindes oder Pris 
pats Bäcereien und Brauergien erzeugt als in ben einzelnen Haus⸗ 
baltungen. 

- (e) Babbage, Ueber Mafchtenens und Fabrikweſen, beutfh v. Frie- 
dbeberg, 1833, S. 171. — Diele Unordnung zeigt fich in vielen 
menfchlihen Beſchaͤftigungen Höchft wirkfam, indem fie ed moͤglich 
macht, Menfchen von ausgezeichneten Fähigkeiten einen Wirkungse 
kreis anzumeifen, in dem fie am meiften leiften können. 

(7) Dieß Tann durch viele Beifpiele erläutert werben. ab. Smith 
nennt als folche 1) das Nagelfchmieden. Geſchickte Schmiede koͤn⸗ 

nen, ihm zufolge, täglich 2300, folche, die nur bisweilen Nägel 
verfertigen, 800-1000, ſolche Schmiede aber, die das Verfertigen 

der Nägel nie ‚betrieben haben, nur 2—300 fertig bringen. — Die 
Berfertigung der Schuhmadpernägel geht am gefhmindeften, von 
ihnen Tann ein geſchickter Arbeiter täglich) 3000 Stück verfertigen, 

wie z. B. zu. Schönau im Odenwalde gefchieht; 2) die Stednabel: _ 
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fabricationz; 10 Arbeiter follen täglich 48 000 Stück, alfo jeder 4800 
verfertigen Tönnen, während ein Arbeiter für fidy allein, ohne alle 
Teilung, nur etwa 20 Stüd zu Stande brädte. — Smith hat 
nicht bedacht, daß in biefem Falle doch die verfchiedenen Werrich- 
tungen nicht immer nur mit einem einzigen Drahte, fondern mit 
vielen zugleicdy vorgenommen werden, und daß auf diefe Weife bie 
tägliche Leiftung noch ziemlich groß fein kann. S. Rau, Zufa 33 
zu Storch, II, 276. — Vgl. L. Say, Consider., 30 ff., we auch 
gegen bie obige Angabe ber Leiftung der 10 Menfchen in der Fa⸗ 
brik Sweifel erhoben werden, u. Schön, N. Unterf. ©. 56. — 
Die verzinnten blechernen Löffel gehen durch etwa 30 Hände, und 
es giebt eine Sorte, von welcher 12 Stüd für 20 Er. verkauft wer: 
den. v. Kees, Darftell. des Kabriks- u. Gewerbsw., III, 699, (Wien, 
1824, 2te A.) In Schönady (bad. Schwarzwald) wird das Dugend 
für 16—22 Er, verlauft und zwei Menfchen bringen täglich 6—8 
Dugend fertig. — In Sonneberg werden 1000 Sciefergriffel für 
40 Er, bis zu 1 fl. verkauft, und 360 Kindertrompetdhen (unge⸗ 
malt) für 1 fl. 30 kr., woraus auf die Schnelligkeit der Verfer: 
tigung zu fchließen iſt. — Auch die Bierlichkeit und Wohlfeilheit 
der berchtesgadener und gröbener Holzfchnisgarbeiten rührt von der 
weitgetriebenen Arbeitstheilung her, v. Kees, II, 141. — Nach 
Say (Handb. 1, 256.) werben von 30 Menſchen täglich 15 500 
Spielkarten verfertiget. 

$. 116. 

Durch die Arbeitstheilung entfleht erft Die oben ($. 7. 8.) 
betrachtete organifche Verbindung der menfchlihen Thätigkeiten, 

wobei biefelben einander weihfelfeitig bedingen und Jeder zur 
Befriedigung feiner Bedürfniffe. der Anderen bedarf (a). Es 
fondern ſich vermöge derſelben verſchiedene Stände der Gefell« 
fhaft und in jedem derfelben wieder mancherlei Arbeitözweige 
von einander, häusliche Verrichtungen werden zu felbfiftändigen 
Gewerben und diefe fpalten ſich wieder im Verlaufe der Zeit in 

mehrere (5). Diefe Einrichtung ift daher der größte und folgen- 

reichfte Zortichritt, den ein Volk in feiner Entwidlung machen 
kann. Doch giebt es für diefe Vertheilung und die davon her« 
rührende Vervielfältigung des Arbeitsertrages eine in der Natur 

„ber verfchiedenen Befchäftigungen liegende Gränze, indem jede 
von biefen aus einer beflimmten Zahl einfacher Verrichtungen 

befteht, und höchftend eine ebenfo große Zahl von Arbeitern fich 
in die Hände arbeiten können, ohne einander zu hindern (ec). 
Auch vermögen nur diejenigen VBerrichtungen einen Menfchen 
ausfchließlich zu befchäftigen, die fi) ohne Unterbrechung fort: 
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fegen lafjen, nicht diejenigen, welche mit andern abwechſeln 
müffen. (@). 
(a) Der Zaufch Hat die hohe Nüglichkeit für die Volkswirthſchaft, die 

man ihm zufchreibt, hauptſaͤchlich als die Bedingung, ohne welde 
keine Arbeitötheilung ſich erhalten Tönnte. 

(5b) Es liegt fchon im Wefen ber Arbeitstheilung, daß bie vereinzeiten 
Beſchäftigungen nad) einem gewiffen Plane ineinander greifen 
müffen, um ihren vollen Rugen zu leiften. Wie in einer großen 
Fabrik die Verrichtungen ber Arbeiter von einem Vorſteher fo ges 
leitet und berechnet werben müflen, daß fie ſich in richtigen Ver: 
hältniffen unterflügen und ein großes Gefammterzeugniß liefern, 
wie in einer zahlreichen Familie eine ähnliche Vertheilung der Ger 
fhäfte mit Vortheil angeordnet wird, fo können auch mehrere von 
einander unabhängige Menfchen fich wechſelſeitig beiftehen. Solche 
Verbindungen find nicht blos auf die getheilten Arbeiten befchränft, 
fie können eben fo gut bei gleichartigen Zhätigkeiten vorkommen, 
die durch wohlüberlegtes Zufammenwirken einen größeren Erfolg 
verurfachen. So bilden ſich von felbft temporäre Gefellfchaften von 
Holzhauern in ben Waldungen, Holzflößern, Schnittern, und mandıe 
andere Zwecke würben durch ähnlidye Vereinigungen am beften er- 
reicht werben. Auf diefe Berbindung ber Arbeiten hat Gioja 
befonders aufmerkfam gemacht, f. Steinlein, 1, 317. 

(c) Hiebei ift auch der erforderliche Zeitaufwand für jede Verrichtung 
zu berüdfichtigen., Wenn ein gewiffes Gewerbe in fechs Arbeiten 
zerfällt, deren eine aber dreimal foviel Zeit erfordert, eine andere 
zweimal foviel, ald die übrigen, fo müffen zu einem guten Betriebe 
neun ober achtzehn Arbeiter zc. angeftellt werben. 

(3) Aus diefer Urfache laffen die landwirthfchaftlicyen Arbeiten Keine fo 
weit gehende Theilung zu, ald die Gewerke, zumal auf kleinen 
Landgütern. S. Thaer, Rationelle Landwirthich. I, 111. 

$. 117. 
Eine fehr weit getriebene Arbeitstheilung hat zu manchen 

Beforgniffen für den Zuftand der Arbeiter Anlaß gegeben (a), 
wobei man theild die Abhängigkeit des nur an eine einzelne Ber: 
rihtung gewöhnten Arbeiterd von feinem Lohnherrn, theils die 

nachtheilige Wirkung auf feine geiftigen Anlagen und feine för 
perliche Ausbildung geltend machte. Diefe Beforgniffe zeigen fich 

in vielen Fällen al8 unbegründet und werden wenigftens im 
Ganzen dur) die großen Wortheile diefer Einrichtung uͤberwo⸗ 
gen. Die Gefchielichkeit der Arbeiter ift nicht leicht fo hoͤchſt ein- 
feitig, wie man es fich vorgeſtellt hat. Doch giebt e8 manche Be⸗ 
fhäftigungen, welche durch ununterbrochene Fortſetzung der Ge- 
fundheit nachtheilig werben, z. B. Schleifen von Nadeln u, a. 

Gegenftänden, Vergolden, Wollfchlagen; auch können manche 
Rau, polit. Dekon. Ste Audg, I. 10 
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Arbeiten allerdings wegen ihrer Einförmigkeit, und weil fie faft 
gedanfenlos getrieben werben, ben Menfchen flumpf und zu an- 
deren Verrichtungen unbrauchbar machen, Dieß tritt befonders 
dann ein, wenn die Arbeiter fchon im Kindesalter zu einem fol 
chen Gefchäfte angehalten werden, wodurch fie die Fähigkeit zu 

anderen Erwerbözweigen verlieren. Dagegen können Geſchaͤfte 
diefer Art auch am leichteften den Menſchen abgenommen und 

mit Hülfe anderer Kräfte ausgeführt werden (5). 

(a) 3. 8. Euden, Handbud der Staatsweisheit, I, $. 85. 
(5) Bertheivigung der Arbeitstheitung gegen ooige Vorwürfe bei Say, 

Handb. 1, 278, (gegen Lemontey) und Bernoulti, Schweiz. 
Archiv, II, 51. 

$. 118. [117] 

Die Einführung und Erweiterung der Arbeitätheilung erfor 
dert in den meiften Fällen ein größeres Sapital in den Händen 
der einzelnen Unternehmer, wenn nämlidy I) in einem gewiffen 
Gewerbe die vorfommenden Berrichtungen volllommener als 
bisher vertheilt werden follen, und hiezu die Anftellung einer 

größeren Arbeiterzahl erforderlich if, was dann auch die An⸗ 
fhaffung mehrerer Mafchienen, Werkzeuge, Materialien zc. nöthig 

. macht, oder wenn 2) eine bisherige Hülfsverrichtung fich zu 
einem felbfiftändigen Gewerbe ausfcheidet, deſſen Beginn nicht 

ohne einen neuen Capitalaufwand von Seite ded Unternehmers 
möglich ift (a). Indeß erfparen hierbei auch wieder diejenigen 

Gewerbsleute, welche dad Erzeugniß des neuen Gewerbes biöher 
ſelbſt fertigen laffen mußten, ihre hiezu verwendeten Capitale 

und fönnen diefelben ganz ihrem Hauptgefchäfte widmen oder 

anderweitig anlegen. Wenn diejenigen, welche zu einer folden 

neuen Theilung der Gefchäfte Gelegenheit und Neigung haben, 
unbegütert find und nicht von den Gapitaliften unterflügt wer« 

den, fo kann hierdurdy die Einführung der vortheilhafteften Art 
beö Gewerbsbetriebes verhindert werden (5), (c). 

(a) 3. B. die abgefonderte VBerfertigung der verfchiedenen Beſtand⸗ 
theile einer Taſchenuhr. So werden neuerlich die einzelnen inne⸗ 
sen heile (fournitures), 3. B. Räder, Federn, Spindeln, Ketten, 
— ferner rohe zufammengefeste Gehmerfe (ebauches, mouve- 

‚ mens), 3ifferblätter, Zeiger, meffingene Schlüffel, ftäplerne Schlüſſel⸗ 
röhren, Gehäufe, von verfchlebenen Unternehmern gefertiget, was 
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mit Hülfe von mancherlei Mafchienen weit wohlfeiler und beffer 
gefchieht, als zuvor, f.-v. Kees, Darftell., 1, 735 ff. v. Kees 
u. Blumenbad, Syftem. Darft., II, 542. — Bei ber Uhrma⸗ 
dherei im Schwarzwalde giebt es auch befondere Gehäusmacher, 
Schilddreher, Schildmaler, Kettenmacher, Glodengießer. — Bereis 
tung von Beigen und Pigmenten zum Kattundbrud in eigenen Fa⸗ 
briten, abgefonderte Bereitung des Chlorkalkes für Bleicher u, dgl. 

(5) Das Zuſammenwirken mehrerer Unternehmer kann die Beſchraͤnkt⸗ 
heit des Capitals eines jeden einzelnen unſchädlich machen. In 
England kann z. B. ber Bierbrauer bag Malz von dem Malzer 
taufen, und der Zuchbereiter kauft das Tuch von dem Weber. 

(ce) Die in $. 110, 2) erwähnten äußeren Umftändbe, von benen das 
Arbeitserzeugniß zum Theile abhängt, nämlich dad Kapital, und 
zwar vorzüglich die Maſchienen und ber Abfag werben in $. 125 
a, 122 und 240 a erklärt. 

10* 



4, Abſchnitt. 

Grundſtuͤcke als. Güterquellen, 

g. 119, . [120] - 

Die gütererzeugenden Kräfte bedürfen Eörperlicher, ſchon in 

menfchlicher Gewalt befindliher Hülfsmittel,_ die ihnen zum Ge⸗ 

fäße, zur Nahrung, zum Spielraume und zum Gegenftande der 

Tätigkeit dienen, $. 85, 2). Hierzu gehört vor Allem der von 
einem Volke in Befig genommene Theil der Erdoberfläche, das 

Land, deſſen einzelne Abfchnitte die Srundftüde find. Wie 
bedeutend eine Menge gut befchaffener, die Gervorbringung 

zwekckumaͤßig unterflügender Grundftüde ven Wohlſtand des Vol- 
kes befördert, dieß ergiebt fich leicht, wenn man näher erforfcht, 
was die Grundftüde für die productiven Kräfte leiften (=). 
1) Biele Naturkräfte äußern fi nur in oder auf dem Erd» 

boden, fo daß man von ihnen nur foweit Vortheil ziehen kann, 

als man Über einen Theil des legteren zu verfügen hat. 
a) Die Gewinnung organifcher Körper ($. 86. 87.) er- 

fordert Ländereien, deren Bodenmifchung und andere 
Eigenfchaften in Verbindung mit dem Klima dem 
Pflanzenbau und der Zhierzucht guten Erfolg verfpre= 

chen. Hieraus erhellt der hohe Werth, den weite Flä- 
chen von gutem Bauland für die Volkswirthſchaft bes 

fißen, während eine große Ausdehnung von magerem 

Sandboden, von Felsgrund und fleilen Abhängen, von 
‚ Falten Bergrüden, unbezwinglichen Sümpfen, un 

— 
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fruchtbarem Heideboden ıc. die landwirthſchaftliche 
Benugung unergiebig machen (2). 

b) Auch andere Naturkräfte (c), vorzüglich die zur Be« 
wegung dienenden, wie bie des Waſſers und Wins 

des (d), find an gewiſſe Grundftüde gebunden, Daher 
rührt der Werth eines fließenden Waffers mit ftarfem 

. Gefälle zur Betreibung von vielerlei Gewerfen (e) 
und der mächtige Einfluß, den fchiffbare Gewäffer auf 
den Verkehr und das Einkommen eines Volkes äußern, 
Während Meeresküften und gute Häfen dem auswär« 
‚gen Handel eine große Erleichterung geben, find große 

Bu Slüffe mit Teichter Schifffahrt Belebungsmittel ber 
Production und des Audtaufches innerhalb des Lan⸗ 
des (f)- 

2) Die Arbeit bedarf eines Raumes, auf welchem fie vorges 

nommen und ihre Hülfsmittel und Erzeugniffe aufgeftellt 
werben können (g). | 

(a) Lehrreiche Betrachtungen über ben Einfluß, den die Befchaffenheit 
der Länder auf die Richtungen bed Gewerbfleißes übt, in Den: 
delsfohn, Das germanifche Europa. Berl, 1836, und über bie 
Abhängigkeit der Hanbelsrichtungen und der Wohnfige von ber 
Naturform der Länder: Kohl, Der Verkehr u, die Anfiedlungen 
ber Menfchen. Dresd, 1841. Ä J 

(d) Bei vielen ſtatiſtiſchen Angaben über die Menge des noch unbenutz⸗ 
ten Bodens in verfchiedenen Ländern bleibt es ungewiß, inwiefern 
bas ÖdE Land eines Anbaues fähig fei. Höhere Gebirge enthalten 
verhältnigmäßig das meifte nicht baufähige Land. In Frankreich 
betragen die oͤden Weidepläge und Heiden 14 Proc. der ganzen 
Fläche, aber mit foldyer Verſchiedenheit der einzelnen Gegenden, 
daß man in den drei Pprenden= Dep. 43 Proc., in den Landes, 
beiden Alpen⸗D. und Morbihan 42, Corfica 39, Gironde 33 Proc., 
dagegen im Dep. Nord und Somme nur 1,° Proc, Aiöne 1,5, 
Marne 2 Proc. findet. Nach neueren Angaben nimmt ber Heide⸗ 
boden im Ganzen 10,? Proc., im D. Landes 78, Gironde 46 Proc. 
ein, Das Dep, Oberalpen hat 45 Proc. oͤdes Gebirgsland, Schnitz- 
ler, Statist. I, 149, (1846). — Inder Schweiz nimmt Franſcini 
64 Proc. ald baufähig an. — In Scanbinavien liegt gegen 4 der 
ganzen Oberfläche über 2000 Fuß body, in Schweben allein doch 
nur U... In den nörblichften Ländern von Schwmeben nehmen Ader 
und Wiefe nur 0,7? Proc, in Malmö-Län dagegen 56 Proc. ein. 
(Forſell.) — Das öde Land in Baiern beträgt 4,° Proc. (Kandw. 
Gentralblatt, 1837, ©. 593.) — In Schottland find 73 Proc. uns 
gebaut, in den Grafſchaften Inverneß, Perth, Roß und Suther- 
land 80 Proc,, auf den Hebriden und Orcaden 94 Proc, Mac- 
Culloch, Stat. Acc. I, 538. Stland hat 36 Proc, oͤdes Berg⸗ 

\ 
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und Moorland, Munfter allein 48 Proc. (ebb. 542.), doc halt 
man neuerlih nur 11, Proc. der Fläche von ganz Irland für 
unverbefferbar. Auch England hat viel Moors und Heideboden. 
— Weite Erfiredung des ſchwarzen humusreichen Bodens (Tſchor⸗ 
nafem ) in Südrußland, Urfache großer Fruchtbarkeit. Erdmann, 
Sour. f. prakt. Chemie, XI, 277. 

(c) Mandye Biere follen der eigenthümlichen Beſchaffenheit des Waſ⸗ 
fers an gewiflen Orten ihre Güte verdanken, — Die Schönheit ber 
Inoner Seidenzeuche wird zum Theile ( ob mit Recht?) dem Waſ⸗ 
fer der Saone zugefchrieben. — In Ghina befördert der trodene 
Rordwind ( Packfung) die Schönheit und Haltbarbarkeit der Far⸗ 
ben auf den Geidenzeuchen, f. Revue encycl. Juin 1830, ©, 670, 
nad Dobell. 

(d) Holland würde feine vielen Säges, Dels und Getreibemühlen nicht 
haben können, wenn nicht die Ebenheit des Landes und die Nähe 
des Meeres die Wirkung hätten, daß man im größten Theil der 
Zeit auf hinreichenden Wind rechnen kann. So erhalten Flachlän⸗ 
der einigen Erfag dafür, daß fie weniger Bäche und ftarkfallende 
Flüſſe haben. 

(e) Deutſchland hat in feinen vielen Bergs und Hügelgegenben eine 
Zülle von Waflerkräften, wegen deren man weniger Dampfmas 
ſchienen nötbig hat. Die Eunftvollfte Benusung bes fließenden Waſ— 
fers zeigen Bergwerksgegenden, z. B. der Darz. Das ehemalige 
Sroßherzogthbum Berg bat nah Egen auf 24 Stunden Länge 
der fließenden Gemäfler 600 Gewerke mit etwa 4000 Pferdekräften. 
Schiffbare Gewäffer find für den Erfolg aller Gewerbe von ber 
hoͤchſten Wichtigkeit. Der Befig eines ganzen Stromgebietes hat 
große Vortheile für ein Volk, da die den oberen Lauf eines Stro⸗ 
mes einfchließenden Gebirge Hauptfächlic den Reichthum mineras 
liſcher Stoffe enthalten, die mittleren Gegenden aber und ber un: 
tere Lauf fammt der Küfte für Landbau und Handel günftiger 
find, und die Verbindung diefer verfchiedenen Höhenftufen eine 
Manchfaltigkeit von Erzeugniffen der Natur und Kunft zur Folge 
zu haben pflegt. Ein großes Stromgebiet in einem Staate giebt 
der Volkewirthfchaft innigen Zufammenhang, audy der Beſitz mehs 
rerer ganzer Stromgebiete ift vortheilhaft, befonders wenn fie fo 
niedrige Wafferfcheiden haben, daß fie leicht durch Ganäle verbuns 
den werden können, und wenn fie ſich nad) verfchiedenen Meeren 
fenten, 3.8. in Rußland und Frankreich; vgl. (von Xylander) 
Die Erdbeziehung der Staaten. Mündyen, 1821. 

(9) Werkſtätten, Arbeitspläge für Seiler, Zimmerleute, Steinhauer, 
Köhler zc. 

Nu/ (f 

$. 120. [121. 350.] 

Viele Srundftüde find auch darum als eine Güterquelle an⸗ 
zufeben, weil fidy in ihnen mancherlei nugbare Stoffe vorfinden, 

die nur einer Abtrennung bedürfen (a). Es find diefed größten 
theils Mineralkörper, bei den früheren Veränderungen der Erd- 
sinde durch Naturfräfte angehäuft, welche jest eine folche Wir⸗ 
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fung nicht mehr zu vollbringen vermögen. Diefe Borräthe 
werben daher durch die Arbeit der Gewinnung von einem Jahre 
hundert zum andern weiter vermindert, fie find bie und da ſchon 
erfchöpft worden, und es ift deßhalb eine noch vorhandene Fülle 

folder Stoffe innerhalb eines Landes ein fehr günfliger Um⸗ 
fland (5). Gebirge übertreffen hierin die Ebenen und vergüten 

re geringere Zauglichkeit zum Landbau. Die werthvollften 
Mineraltörper find die zu den nöthigflen Dingen verwendbaren 
Metalle, vorzüglid Eifen, ferner Kochfalz und Brennfloffe, die 
nicht alein den Lebensunterhalt und den Betrieb vieler Gewerke 
erleichtern, fondern auch, indem fie Waldungen entbehrlich ma» 
hen, dem Feldbau einen weiteren Epielraum darbieten und das 

durch die Erzielung einer größeren Menge von Nahrungsmitteln 
möglich machen (c). 
(a) Es gehören hieher u. a. bie Mineralwäfler, — die Quellen von 

Steinötl u. dgl. 
(5) Die geogncktifche Befchaffenheit eines Landes hat in mehreren Bes 

ziehungen für die Volkswirthſchaft große Bedeutung, 
(c) Steintohlenreihthum von Sroßbritanien. Schon Franklin fagt! 

„Steintoblen und Canäle haben England zu dem gemacht, was 
es iſt.“ Ein befonders günftiges Zufammentreffen ift es, daß an 
manchen Stellen die Eiſenerze und Steinkohlen übereinander lies 
gen und bisweilen noch dazu der für das Ausichmelzen nöthige 
Kalk. Das fog. Kohlenfeld von Durham und Northumberland foll 
7132 engl. oder 34 geogr. DM. groß fein und 6000 Mill. Ton⸗ 
nen (zu 2031 deutſchen Zollpfunden ) enthalten, weldye auf 1727 
Sahre bei der gegenwärtigen Ausnugung zureichen. Im füdlichen 
Theile von Wales ift eine Kohlenfläche von etwa 1200 engl. oder 
56 geogr. DM., bei einer Mächtigkeit der Kohlenflöge von 95 
Fuß, fo daß bie engl. DM. 32 Mill, Tonnen (die geogr. 679 
Mil.) in fi fchließt und dieß Lager allein England 2000 Jahre 
verforgen könnte (Bakewell). In Schottland follen fich die Koh⸗ 
tenlager auf 2874 engl. DM. erftreden. Mac-Culloch, Sta- 
tist. acc. il, 4 Diefer Schriftfteller fchlägt den jetzigen jährlichen 
Verbrauch in Sroßbritanien und Irland zu 22-100 000 Zonnen, 
die Ausfuhr auf 600 000 Tonnen an. Sene Zahl tft = 448851 000 
Sentn. Wenn nun 14,° Gentn. Steinkohlen einer bad. Klafter Nas 
berhoik gleichgefegt werden (12 der preuß., man rechnet fonft 12 
—14 Str.), oder der daraus zu gewinnenden Y, Ki. Kohlen, und 
ber Dolzertrag auf dem bad. Morgen Y%, Kl., auf dem preuß. ges 
gen Kl. beträgt (die preuß. Ki. hat nur 0,938 der bad.), fo 
wären, um eben fo viel Brennftoff an Dolz zu gewinnen, gegen 
46 Millionen badiſche oder 67 Millionen preußiſche Morgen nös 
thig, weiche an 3000 TI Meiten oder 52 Proc. von der Oberfläche 
des brit. Reichs in Europa einnehmen würden! Der Kohlenertrag 
von 1841 fol gegen 30 Mill. Tonnen gewefen fein. — In Preus 
fen wurden 1837, ohne das aachener Revier, 16'706 000 Tonnen 



zu 4 Gtr. gewonnen. — In Frankreich nehmen bie Lager von 
Steins und Braunkohlen und Anthracit 71 geogr. DM. ein und 
liefern 58 Mill. Centn, (1841 gegen 60); man fest dort .die 
Steintohlen dem boppelten Gewichte (Nabels) Holz gleich, wors 
nad, da die bad, Klafter gegen 28 Etr. wiegt, 14 Etr. Steinfohs 
ten einer Klafter Nadelholz gleichkommen. — DOefterreich gewinnt 
bis jeßt gegen 12 Mill. Gentn. Stein und Braunkohlen, könnte 
beren aber weit mehr aus den vorhandenen Lagerftätten beziehen. 
— Sn Belgien waren 1841 225 Kohlengruben in Bau, deren Er⸗ 
trag man auf 80 Mill. Sentn. ſchätzte, Heuschling, Statist. de 
la Belg. Suppl&m, ©. 22. — NRordamerica ift fehr reih an fof- 
filen Brennftoffen, — auch Spanien in Afturien. " 



5, Abſchnitt. 

Dad Capital 

I. Einleitung. 

. 121. [122] 

Son die Arbeit viel hervorbringen und von ber Mitwirkung 

der Naturfräfte Vortheil ziehen, fo ift dazu der Beiſtand des 

Sapitales (a) erforderlich, F. 51—54. Diefes ift für fich als 
lein nur ein todted Hülfsmittel und nügt erſt Durch die Verbin⸗ 

dung mit jenen Kräften, trägt aber, indem es diefelben unter- 

halt und ihre Wirfung verftärft, in hohem Grade zur Güter 

erzeugung bei. Ohne Capital würde der fruchtbarfte Boden, das 
günftigfte Klima, die größte Gefchillichkeit und Beharrlichkeit 

der Arbeiter nur wenig neue Güter hervorbringen, Verbeſſerun⸗ 

gen im Betriebe der Stoffarbeiten, 3. B. weitere Theilung der 
Beichäftigungen, Einführung neuer Mafchienen ꝛc., laffen fich 

ebenfo wenig, als eine weitere Ausdehnung jener Arbeiten vors 
nehmen, wenn ed an einem zureichenden Gapitale gebricht 

($. 118), und bie Vergrößerung des in einem Volke gefam- 
melten Gapitaled (ded Nationalcapitales) zieht eine Vers 

mehrung des Volkseinkommens nach fih. Die Macht des Car 

pitales zeigt fich wie bei ganzen Völkern, fo auch in der Lage der 
einzelnen Gewerböleute, 

(a) A. Smith, II, 1. fe — Say, Handb. I, 164. — v. Schlözer, | 
Anfangsgründe der Staatsw. I, 16. — Stord,1, 131 — 172. — 
Hermann, Unterf, S. 43. — Mehrere Schriftfteller rechnen bie 
Grundftüde zu den Capitalen. Dieß fest eine weitere Ausdehnung 
des Begriffes von Capital. voraus, ale es der Sprachgebraud) ge: 
ftattet, auch müßte man dann doch fogleich wieder bie beweglichen 
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(eigentlicden) Sapitale von denen, weldye Theile ber Erdflaͤche find 
(den Srundftüden), unterfheiden, denn beide verhalten fich in vies 
len Beziehungen ganz verfchieden. 

$. 122. [119] 
Dad auf einen Zweig der Hernorbringung gewendete Capi⸗ 

tal Bann feinen Nugen nicht leiften, ohne biebei zum Theile vers 
zehrt oder ausgegeben zu werden. Die neu entflehenden Güter 

vergüten, wenn die Production wirthfchaftlich betrieben wurde, 
diefe Aufopferung vollfiändig und fogar. no mit Gewinn. In⸗ 

deß ift das verzehrte, fowie an andere Perfonen, 3. B. Arbeiter, 

bingegebene Gapital fo lange für den, der es anwendete, gebun« 
ben und zu jeder anderen Benutzungsweiſe unbrauchbar, bis ed 

durch daß neue Gütererzeugniß wieder erfegt worden ift. Soweit 
dieſes nicht für eigenen Gebrauch beftimmt ift, giebt der Tauſch 

Gelegenheit, daflelbe in ſolche Dinge umzufegen, welde bei 

eine? neuen Production wieder ald Capital benugt werben 

fönnen. Dad Vertaufchen eined Gutes gegen andere, bie 
den Abfichten des Verfäuferd entfprechen, d. h. einen höheren 
concreten Werth für ihn haben, oder der Abſatz ift folglich das 

Mittel, fih das aufgemendete Sapital zu beliebigem Gebrauche 
wieder zu verfchaffen. Ohne Atfag würde das Capital, wie groß 

es auch fein möchte, gelähmt und erfchöpft werden. De fchneller 
ber Abſatz erfolgt, defto rafcher können die hervorbringenden 
Verrihtungen betrieben werden, und die Größe des in einem 
gewiflen Zeitraume zu erwartenden Abfaged beftimmt zugleich 
die mögliche Ausdehnung der Production, fo wie die Gelegen« 

heit, Kunftmittel anzuwenden, die nur bei einem gewiffen Um« 

fange des Gefchäftes Wortheil bringen. 

I. Beftandtheile und Arten des Gapitales. 

$. 123, 

Um fowohl bie Unentbehrlichfeit und Nüslichfeit des Capi- 
tales, ald die Art des Beiflandes, den ed zur Vermehrung des 
Vermögens leiftet, deutlicher zu erfennen, muß man die Stoffe 
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arbeiten und ben Handel abgefondert betrachten und bei jeder 
von beiden Claſſen von Thaͤtigkeiten das anzumendende Gapital 

‚ in feine Theile zerlegen. 

Die Stoffarbeiten bezweden eine koͤrperliche Berände 
tung in der Materie, aus ber die Güter beſtehen. Hiezu wird 
erfordert: 

1. ein Gegenfland, in dem die Veränderung vorgeht; 
II. eine Urfache der Veränderung, d. h. eine Kraft, deren. 

Erfcheinen und Fortdauern großentheild von einer An« 
wendung gewiſſer Sachgüter bedingt wird; 

IH. eine Einwirkung der Kraft auf den Gegenſtand, welche 
ebenfalls durch ſachliche Hülfsmittel befördert werden 

muß. 
Hieraus ergiebt fih, DaB man 3 Glaffen von Capitaltheilen 

unterfcheiden kann, namlih Stoffe, welche umzuwandeln 
find, — Mittel um Kräfte zu erzeugen und zu erhalten, 
— und werkzeugliche Hülfsmittel. Die große Verſchieden⸗ 

heit zwifchen den einzelnen Zweigen der Stoffarbeiten und die 
‚ Mancfaltigfeit der in jedem derfelben vorkommenden Iwede 

und Mittel macht eine Durchführung diefer Eintheilung ſchwie⸗ 
rig, doch laſſen ſich für den voifswirthfchaftlichen Ueberblick ge⸗ 

wiffe Hauptgruppen anordnen, wenn auch zwilchen ihnen manche 

. Uebergänge und Mittelglieder beſtehen mögen. Ä 

$. 123 a. 

I. Es muß ein Stoff vorhanden fein, an dem fich die Ars 

beit und die Naturfräfte äußern, : welcher Veränderungen erlei« 
det und in Das neue Erzeugniß übergeht. Dinge, welche zu Dies 

fer Beftimmung dienen, find? Bermandlungdfioffe (a). 

Sie dürfen bei Feiner körperlichen Production fehlen, nur müffen 
fie nicht immer ald Gapitale vorhanden fein, indem fie fich theils 

gar nicht in menfchlichem Vermögen zu befinden brauchen, ſo⸗ 
weit fie aus berrenlofen Maflen gezogen werden fünnen (5), 

theils in dem Ertboden enthalten find und daher Beftandtheile 
der Grundſtuͤcke bilden, wie dieß bei der Mineralgewinnung 
durchgängig der Fall ift. Dagegen ift in der Landwirthſchaft (c) 
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und ganz vorzüglich in den Gewerken ein aus Verwandlungs⸗ 
ftoffen beftehender Capitalvorrath unentbehrlid und die Größe 

des neuen Gütererzeugniffes, räumlich bemeffen, richtet fich nach 
. ber Menge verwendeter Stoffe diefer Art, außer infoferne man 
durch Verhütung von Berluften etwas an dem Bedarfe erfpa= 

ren kann. Die Verwandlungsſtoffe find entweder in ihrem na⸗ 

türlichen Zuſtande (rohe), oder ſchon durch Kunſt verändert 
(verarbeitet) (d). 

(a) Matiöres premieres nach Storch, I, 153, — Verwandlungsge⸗ 
genftände nad Sr, Buquoy, NRationalw. ©. 6. 269, 

(b) Seefiſche, Zugvoͤgel ald Gegenftand der Jagd — die Walbbäume 
und Weidepflangen ziehen ihre Nahrung ohne Düngung aus der Luft 
und dem Boden, 

(c) Saatkorn, Düngemittel, Butter des Nutzviehes, auch das zum 
Schlachten beflimmte Vieh felbft. 

(d) Rad) der erforderlichen Quantität Tann man wieder Haupt: und 
- Nebenftoffe unterfcheiden. | 

$. 124. 

II. Mittel, um Kräfte hbervorzurufen und zu un⸗— 
terhalten, von denen bie in den Stoffen beabfichtigten Wir- 

fungen audgehen. 
1) Was die natürlichen Kräfte betrifft, fo iſt 

a) für dieArbeitöthiere Nahrung, Arzneiu. dgl. erforderlich, 
D) für viele andere Kräfte ein Verbrauch von Stoffen, die, 

ohne Beftandtheile des neuen Erzeugniffes zu werben, 
doch irgend eine der Entftehung defjelben zuträgliche, 
Wirkung Außern. Die in der größten Menge nöthigen 
Materien dieſer Art find die pflanzlihen und minera⸗ 

lifchen Brennftoffe, welche in allen denjenigen Bällen 
bieher gehören, wo die aus ihnen ſich entwidelnde 
Wärme zur Entftehung gewiffer Sachgüter unmittel- 
bar oder mittelbar, 3. B. durdy Heizung von Dampf— 
mafchienen, beiträgt. Außer jenen gehören hieher viele 
andere fowohl rohe, ald verarbeitete Stoffe, deren An⸗ 
wendung bald eine Veränderung in der chemifchen Be⸗ 

fchaffenheit und den phyfifchen Eigenfchaften, bald eine 
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Umgeftaltung vermittelt einer Bewegung verur⸗ 
ſacht (a). In manchen Fällen ift ed, wegen der Unvoll⸗ 
fommenbeit unferer Naturfenntniffe, zweifelhaft, ob 
ein Körper in diefe Abtheilung, oder zu den Verwand⸗ 
Iungöftoffen zu zählen fei, was jedoch nichts gegen die 
Richtigkeit des Unterfchiebes felbft beweift (2). 

Die zu dieſen Zwecken dienlichen Sachguͤter, die Hülfs- 
ftoffe Ce), können Öfterd durch andere wohlfeilere erſetzt 
und ed Tann dadurch viel an den Koften erfpart werben, 
wozu fich bei den Verwandlungsftoffen feltener Gelegen — 
beit darbietet. — 

(a) Chemiſch wirkend find z. B. Stoffe zum Bleichen der Zeuche, Mit⸗ 
tel zum Reinigen bes Leuchtgaſes, Gaͤhrungsmittel, Schwefelſaͤure 
zum Reinigen bes Dels, Mittel zum Gerinnen einer Flüſſigkeit, 
Beizen bed Saatkorns zur Zerftörung des Brandes, Kalk zum Ent: 
haaren der Felle, Kochſalz zum Tödten der Inſecten im Boden, 
Quedfilber zum Herausziehen bed Goldes aus Erzen, Kohle zum 
Entfärben des Zucerfaftes, zum Anziehen bes Waflers 2c. — durdy 
phyſiſche Eigenfchaften wirkend: Schlidhte zum Steifen der Kette 
auf dem Webftuhl, Fett zum Gefchmeidigmachen ber Wolle, Schmies 
ren bei Mafchienen; Schießpulver erzeugt eine bewegende Kraft ıc. 

70) Es ift z. B über die Wirkung des Gypfes im Feldbau viel ge: 
ſtritten woͤrden. 

(c) Materiaux nah Storch a. a. O. 

$. 125, [126] 
2) Die menſchliche Arbeit kann ebenfalld nicht von Statten 

gehen, ohne daß der Arbeiter ſchon vorhandene Sachgüter ald 

Unterhaltömittel benuge, die theild für Nahrung, Feuerung, Bes 

leuchtung ꝛc. ſchnell verzehrt, theild (Kleidung, Zimmergeräthe) 
langſamer abgenüßt, theild (Wohnung) fehr lange Zeit hin⸗ 
durch gebraucht werden, Die Bebürfniffe des Arbeiters erfor 

dern unausgefeßt diefe Anwendung von Sachgütern, und dem 
Sklaven müffen diefelbenauch wirklich von dem Eigenthümer dar⸗ 
gereicht werden, wie dem Arbeitöthiere, es ift alfo hiezu ein Capi⸗ 

tal nothwendig, weldyes deſto größer feyn muß, je langfamer die 

Arbeit ein Erzeugniß liefert und dadurch die Audlagen vergütet. 
Daffelbe gilt für einen Theil des Unterhaltöbedarfes von den 

"durch einen Lohnherrn in Koft, Wohnung ıc. genommen freien 
Arbeitern. Anders ift es bei bezahlten Arbeitern, welche häufig 
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aus eigenem Vermögen eine Zeit lang ihren Unterhalt beftreiten 
und erfi nachher im Lohne den Erfag dafür empfangen, Brauchte 
dieß erſt zu gefchehen, nachdem das Arbeitderzeugniß ſchon ver- 

tauft.und bezahlt ift, fo hätte der Lohnherr gar Fein Capital auf 
Lohn zu verwenden nöthig, weil er diefen aus dem Ertrag nähme. 
Die iſt felten der Fall, weil der Arbeiter nicht leicht fo lange 

warten kann, aber es ift bemerkenswerth, daß fich für Den Lohn⸗ 

vorfhuß nicht auch, wie für die anderen Theile des Gapitalaufs 

wandes, ein in der Natur jedes Productiondzweiges liegendes 

(techniſches) Maaß angeben läßt, weil ed darauf ankommt, wie 
viel Vermögen der Arbeiter in der Hand hat und nach welchen 

Zwiſchenzeiten er gelohnt werben muß. Dat er fich einmal längere 

Beit zu erhalten vermocht, fo fest ihn dann die flärkere Lohn⸗ 
einnahme in ben Stand, daffelbe zu wiederholen, Der Lohn iſt 

ein Einfommen de Arbeiterß, welches meiftens aus dem Gapitale 
bed Lohnherrn vorgefchoffen wird, und e8 ift gleichgültig, ob dieß 

"in Geld oder in den Genußmitteln felbft gefchieht (a). Diefer 

Theil ded Sapitaled hat ferner dad Eigenthümliche, daß er neben 

feiner hervorbringenden Wirkung zugleich Mitglieder ded Volkes 
unmittelbar erhält und ihnen Gütergenuß verfchafft ($. 71. a). 

Wenn der Arbeiter von feinem Lohnherrn beherbergt wird, fo 
begreift deſſen Lohncapital auch Xheile von lange bauerndem 

Gebrauche, wie Wohngemächer, Betten ıc. (2). 
(a) Eine abweichende, nicht in Kürze zu erllärende Anficht, nach wel: 

her der Lohn nicht zum Gapitalaufwande im engeren Sinne ges 
höre, indem er aus dem fertigen Probucte bezahlt werbe, ift ents 
widelt bei Rodbertus⸗Jagetzow, Zur Erkenntniß unſ. ſtaats⸗ 
wirthſch. Zuftände, I, 14 ff. Indeß räumt der Bf. ein, daß ber 
Unternehmer einen in Geld beftehenden Fond zur einftweiligen Bes 
schlung ber Arbeiter haben müffe, und daß biefer Fond zum Ca⸗ 
Bitale m weiteren Sinne gehöre, Vgl. auh Schön, N. Unterf. 

(5) Diejenigen, welche auch perfönliche Güter als Begenftand der Pro- 
duction annehmen, müffen auch bie bloß perfönlidhen Nugen oder 
Vergnügen gewährenden Genußmittel zum Capital rechnen; fo 
Dermann’s Nutztapital, a. a. O. ©. 60. 

$. 125 a, 

II. Werkzeugliche Hülfsmittel find folche Theile des 
Sapitales, welche die Wirkung der Kräfte auf die Stoffe unter- 
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flüßen (a). Dieß kann auf bie manchfaltigfte Weiſe gefchehen, 

wie e8 dad Weſen der verfchiebenen Kräfte und der von ihnen 

beabfichtigten Veränderungen mit fi bringt, doch kommen 

jene Hülfsmittel untereinander darin überein, daß fie ald Bes 

gleiter der Kräfte fletd mit diefen in Verbindung bleiben und 

dem Menfchen durch fortdauernden Gebraud, nicht wie die Ver⸗ 

wandlungsftoffe durch ihre Verzehrung nuͤtzlich werben, weßhalb 

ihre Abnügung nur ald ein unvermeidliches Uebel, nicht al eine - 

Urſache ihrer Wirkſamkeit anzufehen ift. Dahin gehören: 
a) Baumerke, als Etälle, Sceunen, Borrathöräume, 

Werkftätten, Srubengebäude zum Bergbau, Schleufen zur 

Bewäfferung, Brunnen, 

b) Arbeitötbiere, 

ce) Sewerbögeräthe, und zwar 

0) Geräthe unbeftimmter Art zu vielerlei Verrichtun⸗ 

genund technifchen Zwecken brauchbar, z. B. Tiſche, Ber 

hälter, Geftelle, Säde ıc. 

8) Chemiſche Vorrichtungen, zur Veränderung in der 

Mifbung der Stoffe dienend, z. B. Defen, Heerde, 

Deftillirgeräthe, Gefäße und dergl. 
) Hülfsmittel zu mechaniſchen Verrichtungen, wo⸗ 

hin man rechnet: 

aa) Werkzeuge, einfache Mittel zur Unterftügung 

der menfchlichen Thätigkeit. Ohne ihren Beiſtand 

würde der Menſch auf feine Gliedmaßen befchränft 

fein, mit denen er überaus wenig auszurichten ver- 

möchte (8); 3. B. Hammer, Säge, Beil, Grab- 

ſcheit ꝛc. Die Erfindung der Werkzeuge war der erſte 

große Schritt, den die menſchliche Geſellſchaft auf 

der Bahn wirtbfchaftlicher Verbefferungen that. 

bb) Maſchienen, welche ebenfalld durch Bewegung 

wirfen, aber zufammengefegt find, fo daß Die bes 

wegende Kraft fich erft durch verfchiedene Mittels 

‚glieder (Mafchienentheile) fortpflanzt, und ſo die 

beabſichtigte Wirkung an dem Stoff hervorbringt, 

weßhalb dieſe Wirkung und die Aeußerung der 
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aus eigenem Vermögen eine Zeit lang ihren Unterhalt beftreiten 
und erfi nachher im Lohne den Erfak dafür empfangen. Brauchte 
dieß erft zu gefchehen, nachdem dad Arbeitderzeugniß fchon ver- 
kauft und bezahlt ift, fo hätte der Lohnherr gar kein Capital auf 

Lohn zu verwenden nöthig, weil er diefen aus dem Ertrag nähme. 
Dieß ift felten der Fall, weil der Arbeiter nicht leicht fo lange 

warten kann, aber es ift bemerkenswerth, daß fich für den Lohne 

vorfhuß nicht auch, wie für Die anderen Xheile des Eapitalauf: 
wandes, ein in ber Natur jebes Produictionszweiges liegended 
(techniſches) Man angeben läßt, weil ed darauf anfommt, wie 
viel Vermögen der Arbeiter in der Hand hat und nach welchen 
Zwiſchenzeiten er gelohnt werden muß, Dat er ſich einmal längere 

Beit zu erhalten vermocht, fo fest ihn dann bie ftärkere Lohn⸗ 

einnahme in den Stand, daffelbe zu wiederholen. Der Lohn if 
ein Einfommen des Arbeiterd, welches meiftend aus dem Gapitale 
des Lohnherrn vorgefchoffen wird, und es ift gleichgültig, ob dieß 

“in Geld oder in den Genußmitteln felbft gefchieht (a). Diefer 

Theil des Capitales hat ferner das Eigenthümliche, daß ex neben 
feiner hervorbringenden Wirkung zugleich Mitglieder des Volkes 
unmittelbar erhält und ihnen Gütergenuß verfchafft ($. 71. a). 

Wenn der Arbeiter von feinem Lohnherrn beherbergt wird, fo 
begreift deſſen Lohncapital auch Xheile von lange dauerndem 
Gebrauche, wie Wohngemächer, Betten ıc. (2). 
(a) Eine abweichende, nicht in Kürze zu erflärendbe Anficht, nach wel⸗ 

cher der Lohn nicht zum Capitalaufwande im engeren Sinne ges 
höre, indem er aus dem fertigen Producte bezahlt werde, ift ents 
widelt bei Rodbertus⸗Jagetzow, Zur Erfenntniß unf. ſtaats⸗ 
wirthſch. Zuftände, I, 14 ff, Indeß räumt ber Bf, ein, daß der 
Unternehmer einen in Geld beftehenden Fond zur einftweitigen Bes 
zahlung der Arbeiter haben müffe, und daß diefer Fond zum Ca⸗ 
pitale im weiteren Sinne gehöre. Vgl. auh Schön, N. Unterf. 
©. 65. 

(5) Diejenigen, welche auch perfönliche Güter ald Gegenfland der Pro- 
duction annehmen, müffen auch die blos perfönlichen Nugen oder 
Vergnügen gewährenden Genußmittel zum Capital rechnen; fo 
Hermann’ Nutztapital, a. a. O. &. 60. 

$. 125 a. 

II. Werkzeugliche Hülfsmittel find folche Theile des 
Gapitales, welche die Wirkung der Kräfte auf die Stoffe unter 
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flüßen (a). Dieß kann auf die mandhfaltigfte Weife gefchehen, 
wie e8 dad Weſen der verfchiedenen Kräfte und der von ihnen 
beabfichtigten Weränderungen mit fi bringt, doch kommen 
jene Huͤlfsmittel untereinander darin überein, daß fie ald Bes 
gleiter der Kräfte fletd mit diefen in Verbindung bleiben und 
dem Menfchen durch fortdauernden Gebrauch, nicht wie die Vers 
wandlungdftoffe Durch ihre Verzehrung nüglich werben, weßhalb 
ihre Abnuͤtzung nur als ein unvermeidliched Uebel, nicht al& eine . 
Urfache ihrer Wirkfamkeit anzufehen ift. Dahin gehören: 
a) Bauwerke, ald Etälle, Scheunen, Borrathöräume, 

Werkftätten, Grubengebäude zum Bergbau, Schleufen zur 
Bewäfferung, Brunnen, 

b) Arbeitötbiere, 

c) Gewerbsgeraͤthe, und zwar 

a) Geräthe unbeftimmter Art zu vielerlei Berrichtuns 

genund technifchen Zwecken brauchbar, z. B.Tifche, Be- 

hälter, Geftelle, Säde ıc. 
6) Chemiſche Borrihtungen, zur Veränderung in der 

Mifbung der Stoffe dienend, 3. B. Defen, Heerde, 
Deftillirgerätbe, Gefäße und bergl. 

r) Hülfsmittel zu mechaniſchen Verrihtungen, wos 
bin man rechnet: 

aa) Werfzeuge, einfache Mittel zur Unterſtuͤtzung 

der menſchlichen Thaͤtigkeit. Ohne ihren Beiſtand 

wuͤrde der Menſch auf ſeine Gliedmaßen beſchraͤnkt 
ſein, mit denen er uͤberaus wenig auszurichten ver⸗ 
möchte (46); z. B. Hammer, Säge, Beil, Grab⸗ 
ſcheit ꝛc. Die Erfindung der Werkzeuge war der erſte 

große Schritt, den die menſchliche Geſellſchaft auf 

der Bahn wirtbfchaftlicher Verbeflerungen that. 

bb) Mafchienen, welche ebenfalld durch Bewegung 
wirken, aber zufammengefegt find, fo daß die be⸗ 
wegende Kraft fich erſt durch verfchiedene Mittel 

glieder (Mafchienentheile) fortpflanzt, und fo die 
beabfichtigte Wirkung an dem Stoff hervorbringt, 
weßhalb diefe Wirkung und die Aeußerung der 
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Kraft einander ganz unähnlich fein Fünnen (c). 

Die Mafchienen, fo wie auch die chemifchen Vor⸗ 

richtungen find bald mit den MWerfgebäuden feft 

verbunden, bald beweglich in denfelben aufgeftellt. 
(a) Eine ausführliche Erklärung der nachfolgenden Abtheilungen hat 

Riedel gegeben, Nat. Det. I, $. 376 ff. 

(6) Gerade die unendlihe Mandhfaltigkeit von Verrichtungen, zu bes- 
nen bie menfchlichen Gliedmaßen gebraucht werden können, bringt 
es mit fich, daß biefelben. zu den meiften Zwecken für fich allein 
unzureichend find. Das Thier bedarf Feiner Werkzeuge, ift aber 
auch nur zu einer geringen Zahl von Verrichtungen fähig. Vgl. 
v. Autenrieth, Ueber den Menfchen. Züb., 1825. ©. 1 ff. — 
Viele Werkzeuge find an die Stelle der Gliedmaßen getreten, de⸗ 
ren Wirkung fie verftärken, z. B. die Zange verrichtet ben Dienft 
der Zähne oder der haltenden Finger beffer, der Hammer ift eine 
härtere und unempfindlicdye Fauſt, die Schaufel eine größere flache 
Dandıc. — Auch die Mittel zum Erlegen und Fangen ber Thiere, 
z. B. Netze, gehören hieher. 

(c) Die Maſchiene macht es moͤglich, daß eine Naturkraft, die blos eine 
einfache Bewegung hervorbringt, die Stelle eines geſchickten Men⸗ 
ſchen vertritt, weßhalb kunſtvolle Maſchienen an die Automaten 
erinnern und automatiſche genannt werden können, z. B. die 
Spinn=, Web:, Stidmafchienen, Wirkftühle u. dgl. Dagegen Tann 
das Werkzeug blos von dem Menſchen unmittelbar angewendet 
werden; man vergleiche 3. B. die Dandfäge mit der Sägemühle, 
oder das ehemals üblich gewefene Stampfen bes Getreides aus 
der Dand mit dem Mahlen, Die Bewegung des obern Mühlfteines 
und das Schütteln am Beutel haben mit dem Fließen des Ba⸗ 
ches nicht die mindefte Aehnlichkeit, bei dem Stampfen aber muß 
die Bewegung des Armes genau der der Stampffeule entfpre= 
chen, wie dieß überhaupt bei den Werkzeugen der Fall ift. 

$. 126, [118] 

Die Mafchienen find eines der wirkfamften Mittel, den Er- 

folg der Arbeit zu verftärfen, $. 110 (a), und leiften noch mehr, 
als die Arbeitötheilung. Ihre Vortheile in volföwirthfchaftlicher - 

Hinficht zeigen ſich darin, Daß 1) die menfchliche Arbeit eine weit 

größere Menge von Erzeugniffen hervorbringt, hauptſaͤchlich 
wegen der Benugung natürlicher Kräfte (F. 90. 91.), weßhalb 
auch die Koften und Preife der Kunftwaaren niedriger werden, 

und der Gütergenuß des Volfes zunimmt (8) ; 2) daß dad Er⸗ 
zeugniß auch bei manchen Arbeitözweigen vollkommener und 
werthvoller ifl, ald ed ſonſt durch Menfchenhände und Werf- 
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zeuge, werden tonnte (c), 3) daß ungefunbe, oder doch fehr 

befehwerliche Arbeiten den Menfchen abgenommen werden (d). 
Muß eine Mafchiene wieder durch Menfchenfräfte bewegt wers 
den, fo ift dieſe Arbeit allerdings oft anftrengend, aber doch nicht 

gerade der Gefundheit fehädlich (Ce); 4) daß in vielen Fällen 
ſchon einfache, Eunftlofe Arbeit zureicht, die Mafchienen zu be⸗ 
dienen und dadurch Güter zu bereiten, welche fonft nur mit 
Hülfe großer Gefchielichfeit zu Stande Famen” (f). Dieß ge⸗ 
währt den Vortheil, Daß Menfchen von höheren Fähigkeiten fich 

anderen gemeinnügigen Befchäftigungen Überlaffen koͤnnen. Ins 
zwifchen werben auch wiederum die Mafchienen erft durch einen 

beträchtlichen Grad von Kunft möglich; fie entfpringen aus den 

Fortſchritten der Bildung. . | 
(a) Kunth, Ueber Nusen oder Schaden der Mafchienen. Berl, 1824. 

— Babbage, a. Schrift ($. 115. (e)). — (Brougham) Die 
Refultate des Mafchienenweiens, deutfch Lübed, 1833, u. v. Ries 
ten, Leipz. 1833. — A. de Gasparin, Considerations sur les 
machines. Par. 1835. — Ure, Das Fabrikweſen, beutfch von Dietz⸗ 
mann. Leipz. 1835. 

(6) Es giebt kein größeres Beiſpiel von den gemeinnügigen Wirkuns 
gen des Mafchienenwefens als die Baummwollenverarbeitung. 
Die einflußreichften Erfindungen der Engländer in berfelben find 
1) die Krempelmafchiene, zwifchen 1760 und 1774 allmählig von 
Mehreren zu Stande gebracht; 2) die Senny, eine von Highs 

“ erfundene, von Hargrapes 1767 verbefferte Spinnmafdiene, jest 
hauptfächlich für Schaafwolle im Gebraudyz 3) die Spinnmafchiene 
(Throstie, Droffelmafchiene ) fammt der Stredbant von Rich. 
Artwright 1769 (jedoch nach neueren Unterſuchungen auch urs 
fprünglich von Highs erfonnen )5; 4) die aus beiden vorhergehens 
den zufammengefeste Spinnmafchiene ( Mule-jenny ) von Cromps 
ton, 17755 5) die Webmaſchiene (Power-loom), ftatt des ges 
wöhnlichen Webftuhls, nad) dem erften Gedanken Baucanfon’s 
(1747) von vielen Mechanitern verfucht, am gelungenften bon 
Cartwright 1784 hergeftelt und feit 1805 häufig verbreitet. 
Hieran fchließt fidy eine Menge anderer Mafchienen, die zum Theile, 
wie die zum Vorfpinnen dienende Spindelbant (Flyroving, banc 
& broches), von bewundernswürbiger Künftlichteit find. Die 
Spinnmafchienen leiften 100: (Bernoulli), 120: (Moreau de 

: Jonnes), bis 150mal (Kees und Blumenbach), nach neueren 
Angaben fogar 266mal foviel als Handſpinnräder bei gleicher Ar⸗ 
beit. Eine Handfpinnerin fol wöchentlih nur Pfund feines 
Garn liefern Eönnen, und mit einem Gehülfen (doch vermutälich 
mit Einrechnung bed Kardätfchens). In England Tann ein Mann 
mit zwei anknüpfenden Kindern zwei Feinfpinnmafcienen zu 3— 
400 Spindeln verfehen und je nach der Feinheit bis 250, ja 350 
Pf. Garn wöchentlich fpinnenz in Frankreich fpinnt ein Arbeiter 
180— 200 Pf. wöchentlid. Auf jeder Spindel der Feinſpinnma⸗ 
ſchiene können jährlich bis 32 Pf. Garn gefponnen werden, Durchs 

Rau, polit. Oekon. Ste Ausg. I. - 11 
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fohnitt 22—24 Pf, Großbritannien hatte im 3.1833 9-330 000 Sp. 
im Sange. Eine rau kann auf 2 Mafchienen- Webftühlen in 14 
Stunden 71 Ellen Gewebe leichter Art fertigen, ein englifcher We: 
ber mit einem i2jährigen Kinde bringt auf 4 Stühlen woͤchentl. 
432 — 480 Yards (648 — 720 ©.) fertig, ein Dandweber nur 
48 9, = 72 El. und Großbritanien hat über 100 000 Mafchienens 
ftühle. Eine Folge hiervon ift bie große Wohlfeilheit, die unges 
heure Production und Eonfumtion von Baummollenwaaren, 1776 
bezahlte man für das Pf. Garn von det Feinheitönummer 40 an 
14 Schill. Spinnerlohn, jest 14 Schill. In Großbritannien war von 
roher Baumwolle: 

die Einfuhr 
im J. 1765 3-500 000 Pf. 

Durchfchn. 1771—805°635 000 „, 
im 3. 1781—90 18-200 000 „, der Verbraud 

1790—1800 32°000 000, 1820—29 i, D, 178 Mil. Pf. 
1801—10 70000 000 „ 1834 30% „u 
1811—20 105-000 000 ,, 1838 460° „m 
1842—44 617018468 „ 1842—441 i. D. 536 „ u 
1845 721-980 000 ,, 

Das jährliche Erzeugniß der Verarbeitung wird v. Baines und 
Mac⸗Culloch auf 30—34 Mill L. St. gefchäst, wovon aber 
8%, Mil. für den Rohftoff abgehen. Gegen 724 000 Menfchen find - 
mit diefem Gewerbözweige und den Hülfsarbeiten befchäftiget und 
das ganze darauf gewendete Capital foll auch wenigftens 27 Mill. 
2, St. betragen. Die Ausfuhr war i. D. 1842—44 
Baumw. Garn 138776 049 Pfde. für... 7318006 8. St. 

„Gewebe 899-803 279 Yards für . 15222610 „ „ 
„» Strümpfe und Schnürriemen .. 1103606 „ ,„ 

zufammen für 23644 222 2&, Gt. 
Im Jahr 1845 erreichte die Ausfuhr von Geweben 1091%, Mill. 
Y. (zu 114 EU.) und von allen Baummw. Waaren die Summe von 
26°119 000 &, St. Die rafche Bevölkerungszunahme der englifchen 
a und Handelsſtädte zeigt diefen Auffcywung ebenfalls deut⸗ 
lid, 3. B. ' 

1760. | 1770. | 1801. | 1831. | 1841. 
— — | men || GE 

Mancheſter . » .... 41 000| 84 000| 1828005 240 000 
Liverpool» » - |... .| 34000] 79 700| 189 000| 286 000 
Glasgow » +» » ..... ....77 3001 202 000| 279 000 
Grafich. Lancafter |297 400] . . . . 1672 700] 1336 800 |1-667 000 

fe Weber, Beitr. z. Gew. u, Handelsk., I, 274. — Bernoulli, 
Ration. Darftell. d. Baummollenfp., ©. 19 ff. (1829) — M. Mohl, 
Ueber die Würt. Gewerbeind., S. 270. 275.— v. Kees und Blu⸗ 
menbad, Syftem. Darft., I, 120— 182. — Porter, Progress 
of the nation, I, 203 (1835). — Baines, Gef. d. Baumwol⸗ 
lenmanuf, in Großbrit, Deutſch v. Bernoulli, Stuttg. 1836. — 
Kleinfhrod in Rau, Ardjiv. II, 335. — Blanqui, Cours... 
de 1836. ©. 309. — Mac-Culloch, Stat. acc. 11, 61. — Dael, 
Die Baumw. und deren Verarbeitung. Mainz, 1846. 

Die Kattundrudmafchiene mit Meffingwalzen Tann in ber Mi- 
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nute 24 — 30 Ellen. mit 3 Farben bedrucken, alſo täglich gegen 
11 000 &., und die Walzen werden mit Hülfe anderer Mafchienen 
viel leichter aravirt al& aus der Band. Der Handdrud liefert nur 
etwa 330 Ellen einmal bedrudt, — Ein Mann und- zwei Knaben 
an Neuflize's Tuchſcheermaſchiene mit fchraubenförmigen Scheers 
blättern fcheeren in 12 Stunden 1200 Ellen, was fonft 40 Tuch⸗ 
feheerer mit der Handfcheere verrichteten. — Bauer und Königs 
Drudmafdiene bedrudt in einer Stunde 1100—1200 Bogen auf 
beiden Seiten, während fonft nur 200-250 auf einer Seite durch 
die gewöhnliche Preffe bedrudt werben können. — Der Bandſtuhl 
liefert 12 bis 20 und mehr Bänder zugleidh. — Gonte’s Kupfer: 
ftechmafchiene ſchneidet die Luftftriche auf einer Landfchaft von 3 Fuß 

oͤhe und 26 Zoll Breite in 3 — 4 Tagen ein, wozu aus freier 
and 8 Monate erforderlid wären. Polytech. Sournal, XIII, 7. 

— Verfertigung von Faßdauben durdy Säge: und Hobelmafdienen, 
wobei 70 Proc. der Arbeit und 30 Proc. des Holzes erfpart wer⸗ 
den, von David, fe Hermann, die ISnduftrieausft. zu Paris im 
3. 1839, ©, 2400. — Bei Taylor u, Comp. in Lightpool werden 
durch ein Waflerrad von 40 Pferdekräften 5 Mafchienen bewegt, 
mit denen wöcentlih 19 Mill, Stednadeln verfertigt werden. 
Dingler, Pol. J. LXV, 399, — Eine Mafchiene zum Nagelfchmies 
den aus kaltem Eifen liefert täglich 50 000 und mehr Nägel und 
wird von 1 Arbeiter bedient, — Neuerlich find mehrere Mafchies 
nen zum Schriftfegen erfunden worden; Young und Delcambre, 
f. Dingler, Pol. 3. LXXXV, 420, Rofenborg, f, Yearbook of 

‚ facts, 1843, ©, 93. Die zweite foll ſtuͤndlich 10 800 Lettern fegen. 
Die von dem Böhmen Tſchulik erfundene leiftet ungefähr das 
Doppelte. 

(c) Man kann auf dem Spinnrad feinen fo gleichförmigen und feinen 
Faden zu Stande bringen, ald auf der Maſchiene (ein Pfund 
Baummollenfaden von Nr. 300 iſt 29 deutfche Meilenlang), mit: 
der Nadel feine fo fchönen Strümpfe flriden, ald auf dem Wirk: 
ftuhle, ohne die Schöpfmafchiene kein beliebig langes und ſo gleiches 
Papier maden u. dgl. — Reichenbach's Theilmaſchiene fehlt 
inder Entfernung der Theilftriche nur Yazogo Zoll. Die Säemaſchiene 
Ko lamer, aber gleichförmiger als die Hand und erfpart an 

,Ausſaat. 
(d) Die Teigknetmaſchiene von Lembert erſetzt die hoͤchſt anſtrengende 

Arbeit des Handknetens, die Flackmaſchienen machen das wegen 
des Staubes ſchädliche Schlagen der Wolle entbehrlich, das Rau⸗ 
hen des Tuches ohne Rauhtrommel iſt wegen der Näſſe ungefund ıc. _ 
Wie befchwerlich war das Getreidemahlen, Wafferheben aus Berg: 
werten, Walken, Hämmern, Schleifen, Sägen ꝛc. aus der Band! 
Mafchienen erfparen das Lafttragen und Rudern ꝛ⁊c. Villerme, 
Tabl. de l’etat des ouvr. Il, 242. 295. — Die von Warocque 
zu Mariemont in Belgien erfundene Mafchiene erfpart den Berg⸗ 
leuten bie Zeit und Anftrengung des Hinab⸗ und Binauffleigens 
bei tiefen Schadhten. Sie wird von einer Dampfmafchiene in Be: 
wegung gefegt. Moniteur (franzöf.) 1847, Rt. 46. 

(e) 3. 3. das. Drehen eines Rades, einer Kurbel, Verrichtungen, bie 
wenigftens nicht fchlimmer find als vielerlei Arbeiten der gewöhns 
lihen Handwerke. Vgl. Mohl, Würt. Gewerbsind., S, 200. 215. 
— Bernoulti, Schweiz. Archiv, II, 1. Abth. — Say, Handb. 
I, 283, Ir 

- 
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(f) Hierin findet eine große Verfchiedenheit Statt, Die Wartung der 
meiften Mafchienen ift leicht, manche aber, z. B. die Spinnma- 
fchienen, erfordern vorzügliche Sorgfalt. Der Jacquardſtuhl, der 
den Kunftweber entbehrlich macht, hat der Seidenweberei einen 
mächtigen Auffchwung gegeben; Iof. Sacquard, geb, 1752, + 1834, 
fe Grognier, Notice sur J. Lyon, 1836. 

$. 127. | 

Der Handel, da er feine Veränderungen an den Stoffen be- 
wirft, hat Feine Vermandlungsftoffe nöthig, wohl aber Untere 
baltSmittel der zur Verſetzung und Uebertragung der Waaren 
nöthigen Arbeiter, ferner zur Aufbewahrung, zum Waarentrans⸗ 
porte und zum Verkaufe mancherlei Geräthe (a) und Huͤlfs⸗ 

ftoffe (8), und verfchiedene Bauwerke fowohl zur Aufbewahrung 

“ ald zur Vornahme der nöthigen Verrichtungen und zum Fort 

*“ 

Schaffen, ald Straßen, Ganäle, Eifenbahnen, Brüden, Hafen. 
Ein eigenthümliches Bebürfniß des Handels befteht in den Vor⸗ 
raͤthen von Gütern, welche zum Zaufche bereit liegen (ec), weil 
diefer nicht zu jeder Zeit und nicht immer fogleich nach beendig- 

ter Hervorbringung vollzogen werden kann (d). Diefe Vorraͤthe 
von Waaren find für den Handel das, was für die Stoffarbeiten 

die Verwandlungsſtoffe, nämlich der Gegenftand, auf den fich 
Die Thätigkeit bezieht, und aus welchem die menfchlichen Bebürfs 
niffe unmittelbar ihre Befriedigung erhalten, Die Dinge befinden 
fich jedoch) nur vorübergehend und bisweilen ganz kurze Zeit in 
diefer Abtheilung, welde fich aus den Verwandlungsftoffen ftets 
wieder ergänzt. Sieht man auf die Fünftige Beflimmung diefer 

Vorraͤthe, fo werden biefelben theild als Genußmittel, theild als 
Gapitale von einer der früher erklärten Arten in den Gebraud) 

gezogen; aud ihnen und aus den Berwandlungsftoffen geht folg= 

lich dad Erzeugniß neuer Güter hervor, welches fich in verfchiedene 

Verwendungen zerfireut (Ce). 
(a) Behälter, Fuhrwerke, Maaße und Gewichte. 
(db) 3. 38. Sutter der Fuhrpferde, Brennmaterial der Dampfſchiffe. 
(ce) Storh’s Ouvrage fait (fertige Waaren) I, 154, 
(4) Manche Dinge werden nur in einer gewiffen Sahreszeit, oder nicht 

einmal alljährlich in der erwünfchten Menge und Güte erzeugt, 
3 B. Wein, andere Eommen nur von Beit zu Beit in Gebraudy, 
wie Pelzwerke, Zeuche zu Zrauerkleidern. Vgl. Nebenius, Der 
öffentliche Credit, I, 19. (2te A. 1829.) 

4 
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(e) In den Stoffarbeiten werden zwar auch fehr oft Vorräthe in Be- 
eitfchaft gehalten, z. B. Baumwolle in einer Spinnfabrik, Koh: 
en in einem Hüttenwerf, allein dieß Hinausſchieben des Gebrauchs 
verhindert nicht, daß foldhe Dinge ihrer Beftimmung gemäß einer 
ber oben erklärten Arten von Capital zugezählt werden. 

$. 1 28, 

Aller Verkehr, durch welchen die Erzeuger ihren Weberfluß 

abfegen und die Erftattung des aufgewendeten Gapitald erlangen, 

wird entweder von den Unternehmern der Stoffarbeiten mit den 

Zehrern gepflogen, oder von einer befonderen Elaffe von Mitteld- 
perfonen ald Handel betrieben. In beiden Fällen ift ihm eine 
Sache unentbehrlich, welche von allen Menfchen gerne angenom- 

men wird, um wieder im Verfehre hingegeben zu werden, folg- 

lich ald allgemeiner Gegenwerth (Hequivalent) von Gütern und 
Leiftungen dienen kann. Eine ſolche Sache heißt Geld ($. 62.), 
und infoferne dazu nicht ein bloßed Zeichen (Papiergeld), fon- 

. bern ein Gut von beflimmtem Werthe (3. B. Metallgeld) ge⸗ 
braucht wird, bildet der Geldvorrath eine felbfiftändige Güter- 

maſſe und einen Theil des Volksvermoͤgens. Da jeder Einzelne, 
der taufchen oder andere Gefchäfte der Gütertibertragung vor- 

nehmen, 3. B. leihen, miethen, Lohn bezahlen muß, genöthiget 
ift, einen heil feined Vermögens in der Form ded Geldes vor⸗ 

raͤthig zu halten, ſo bedarf auch ein ganzes Volk einer gewiſſen Geld⸗ 
menge, die zur Erleichterung des Verkehres als Werkzeug dient 
und die darum zum Capitale gerechnet werden darf, weil die⸗ 

ſer Verkehr mit der Hervorbringung neuer Guͤter in dem engſten 
urſachlichen Zuſammenhange ſteht (a). 

(a) Unter den Geſchaͤften des Verkehres befinden ſich viele, die auf 
die Erzeugung neuer Güter gar keinen Bezug haben, z. B. bie Be⸗ 

| zahlung unprobductiver Dienfte. Genau betrachtet dürfte man nur 
den Theil des Geldes ald Capital anfehen, der zu den die Pro⸗ 
duction mittelbar oder unmittelbar fördernden Ausgaben gebraudjt 
wird, indeß ift eine folche Scheidung nicht ausführbar, da jedes 
Münzftüd bald zu der einen, bald zu ber anderen Beftimmung 
dient. Noch enger befchräntt Say die Gapitaleigenſchaft des Gel: 
Sr Handb. II, 270., vergl, Rau in Pälie, Sahrb, 1829. IV. 

eft. 
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(f) Hierin findet eine große Verſchiedenheit Statt. Die Wartung der 
meiften Mafchienen ift leicht, manche aber, 3. B. bie Spinnma- 
fchienen, erfordern vorzuͤgliche Sorgfalt. Der Jacquardſtuhl, der 
den Kunftweber entbehrlich macht, hat der Seidenweberet einen 
mächtigen Auffchwung gegeben ; Sof. Sacquard, geb, 1752, + 1834, 
ſ. Grognier, Notice sur J. Lyon, 1836. 

g. 127. 
- Der Handel, da er feine Veränderungen an den Stoffen be- 

wirft, hat Feine Verwandlungsftoffe nöthig, wohl aber Untere 

haltsmittel der zur. Verfegung und Uebertragung der Waaren 
nöthigen Arbeiter, ferner zur Aufbewahrung, zum Waarentrans⸗ 
gorte und zum Verkaufe mancherlei Geräthe (a) und Hülfs- 
floffe (8), und verfchiedene Bauwerke fomohl zur Aufbewahrung 
ald zur Vornahme der nöthigen Verrichtungen und zum Fort» 

» 

fchaffen, als Straßen, Candle, Eifenbahnen, Brüden, Häfen. 

Ein eigenthümliched Bebürfniß des Handels befteht in den Vor⸗ 
räthen von Gütern, welche zum Zaufche bereit liegen (c), weil 

diefer nicht zu jeder Zeit und nicht immer fogleich nach beendig⸗ 

ter Hervorbringung vollzogen werden kann (d). Diefe Vorräthe 

von Waaren find für den Handel dad, was für die Stoffarbeiten 
die Verwandlungsftoffe, nämlich der Gegenſtand, auf den fich 

die Thätigkeit bezieht, und aus welchem die menfchlichen Bedürf- 
niffe unmittelbar ihre Befriedigung erhalten. Die Dinge befinden 

fich jedoch nur vorübergehend und biöweilen ganz Furze Zeit in 

diefer Abtheilung, welche fich aus den Vermandlungsftoffen ſtets 

wieder ergänzt. Sieht man auf die künftige Beſtimmung diefer 

Borräthe, fo werden diefelben theild ald Genußmittel, theild als 

Gapitale von einer der früher erklärten Arten in den Gebraud 

gezogen ; aus ihnen und aus den Verwandlungsſtoffen gebt folg- 

lich dad Erzeugniß neuer Güter hervor, welches fich in verfchiedene 

Verwendungen zerfireut (Ce). 
(a) Behälter, Fuhrwerke, Maaße und Gewichte. 
(6) 3. B. Futter der Fuhrpferde, Brennmaterial der Dampficiffe. 

(c) Storch's Ouvrage fait (fertige Waaren) I, 154, 
(d) Manche Dinge werden nur in einer gewiffen Iahreszeit, oder nicht 

einmal alljährlich in der erwünfchten Menge und Güte erzeugt, 
3. B. Wein, andere kommen nur von Zeit zu Zeit in Gebraud, 
wie Pelzwerke, Zeuche zu Trauerkleidern. Vgl. Nebenius, Der 
öffentliche Credit, I, 19. (2te A. 1829.) 

, 



165 

(e) In den Stoffarbeiten werben zwar auch fehr oft VBorräthe in Be⸗ 
eitfchaft gehalten, z. B. Baummwolle in einer Spinnfabril, Koh: 
en in einem Hüttenwerf, allein dieß Dinausfchieben des Gebrauchs 
verhindert nicht, daß foldhe Dinge ihrer Beftimmung gemäß einer 
ber oben erklärten Arten von Capital zugezählt werben, 

F. 1 28, 

Aller Verkehr, durch welchen bie Erzeuger ihren Ueberfluß 
abfegen und die Erflattung des aufgewendeten Gapitalö erlangen, 

wird entweder von den Unternehmern der Stoffarbeiten mit den 

Zehrern gepflogen, oder von einer befonderen Elaffe von Mitteld- 

perfonen ald Handel betrieben. In beiden Fällen ift ihm eine 
Sache unentbehrlich, welche von allen Menfchen gerne angenom- 

men wird, um wieder im Verkehre hingegeben zu werben, folge 

lich ald allgemeiner Gegenwerth (Aequivalent) von Gütern und 
Leiftungen dienen Fann. Eine ſolche Sache heißt Geld ($. 62.), 

und infoferne dazu nicht ein bloßed Zeichen (Papiergeld), fon- 
dern ein Gut von beflimmtem Werthe (3. B. Metallgeld) ge- 
braucht wird, bildet der Geldvorrath eine felbftftändige Güter- 

maffe und einen Theil des Volksvermoͤgens. Da jeder Einzelne, 
der taufchen oder andere Gefchäfte der Güterübertragung vor. 
nehmen, 3. B. leihen, miethen, Lohn bezahlen muß, genöthiget 
ift, einen Theil feined Vermögens in der Form bed Geldes vor» 

räthig zu halten, fo bedarf auch ein ganzes Volk einer gewiffen Geld« 

menge, die zur Erleichterung des Verkehres ald Werkzeug dient 
und die darum zum Capitale gerechnet werden darf, weil die⸗ 

-fer Verkehr mit der Hervorbringung neuer Güter in dem engften 
urfachlichen Zufammenbange fleht (a). 

(a) Unter den Gefchäften des Verkehres befinden ſich viele, Die auf 
die Erzeugung neuer Güter gar keinen Bezug haben, 3. B. die Be: 
zahlung unproductiver Dienfte. Genau betrachtet dürfte man nur 
den Theil des Geldes als Capital anfehen, der zu den die Pro⸗ 
duction mittelbar oder unmittelbar fördernden Ausgaben gebraucht 
wird, indeß ift eine folche Scheidung nicht ausführbar, da jedes 
Münzſtück bald zu der einen, bald zu der anderen Beſtimmung 
dient. Noch enger befchräntt Say die Sapitaleigenfchaft des Gels 
Ri Handb; II, 270., vergl, Rau in Polis, Jahrb. 1829, IV. 

eft. 
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$. 129, 

Das Gapital eined Volkes begreift bemnach folgende Ber 
ftandtheile; 

A) folche, die unmittelbar für einzelne Zweige ber Verrichtungen 

erforderlich find: . 

1) Berwandlungdftoffe, 

2) Hülfeftoffe, 
3) Unterhaltömittel für die Arbeiter, 
4) Werkzeuglihe Hülfsmittel, 
5) Waaren« oder Tauſchvorraͤthe; 

B) das allgemeine Erleichterungsmittel jedes Verkehres, das 
Geld. 

Alle dieſe Theile, nur die Vorraͤthe ausgenommen, ſind mehr 
oder weniger einer Verzehrung unterworfen. Die Verwand⸗ 

lungs⸗ und Huͤlfsſtoffe nebſt den meiften Unterbaltömitteln wers 

den fchneller und in demfelben Maaße verbraucht, ald fich neue 

Güter bilden, die übrigen heile erleiden wenigſtens eine Ab⸗ 
nügung, von der auch dad zum Gelde gebrauchte Material nicht 
frei bleibt. Das Capital und die Genußmittel fommen in diefer 
Hinficht mit einander überein und ihr Unterfchied liegt nur in 
dem Umflande, daß dieſe bei ihrer Verzehrung feinen Erfag in 

fachlichen Gütern gewähren, während die Verminderung ded Ca» 
pitales Durch neue gleichzeitig entftehende fachliche Güter wenig. 

ſtens vergütet, wo nicht überwogen wird. Die Größe bed Capi⸗ 
tales kann unverändert bleiben und doch können feine Beſtand⸗ 

theile wechfeln, ſowohl zufolge einer Confumtion und Production, 

als durch Vertaufchung, $. 122. 

$. 130, 
Dur bie Anwendung eines Gapitales kann auch anderen 

Güterquellen ein höherer Werth und insbefondere eine ftärfere 

productive Fähigkeit gegeben werden. Die fo entitandenen Eigen- 

fchaften einer anderen Güterquelle bürfen nicht mehr zu den Arten 

des Gapitales gerechnet werden, wenn die auf fie gewenbeten Güter 

aufgehört haben als abgefonderte Vermoͤgenstheile vorhanden 
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zu fein. So kann 1) mit einem Koflenaufwande ein Arbeiter 

höhere Gefchidlichkeit erlangen, durch Unterricht, Reifen ıc. Man 

bat die ſo bewirkte vorzügliche Fähigkeit der Arbeiter ald per- 

fönlihes Capital aufgeführt (a), weil fie die Stelle des zu 
ihrer Erlangung aufgeopferten Gapitaled einnimmt, Allein die 

Eigenfchaften der Menſchen, wie wichtig fie immer ald Urfachen 

der Güterentftehung fein mögen, gehören als perfönliche Güter 

nicht in das Vermögen, alfo auch nicht in das Gapital ($. 46.) ; 
ed ift unangemeffen, den Menfchen, zu deffen Wohlfahrt über 
haupt die fachlichen Güter beſtimmt find, in irgend einer Bes 
ziehung unter die Sachen zu zählen. 2) Es koͤnnen auch Grund⸗ 
ftüde mit Hülfe eines Gapitalaufwandes ergiebiger gemacht 

werden; Srundverbefferungen (Meliorationen). Diefe 
find offenbar ein Zweig der Production, aber wofern fie nicht 

ein von dem Boden zu unterfcheidended Bauwerk, fondern nur 

eine befiere Befchaffenheit des erſteren bewirken, wie 3. B. Die 

Entwäfferung, dad Aufführen von Erde, Dad Ebnen und dergl., 

fo flellen fie Fein Capital dar, und es ift ben Grundftüden bie 

Berthmenge zugewachfen, um welche dad Capital ſich vermindert 

bat (5). Ä 
(a) Smitp, TI, 11. — Simonde, Rich. comm., 1, 45. — Say, 

Handb. I, 237: „Ein erwachſener Menſch ift ein aufgefammeltes 
Capital.” — M'Culloch, Grundfäge, S. 90: „Jedes Indivis 
duum, welches feine Reife erreicht hat, Tann als Mafchiene bes 
tradhtet werden, welche 20 Jahre emfiger Aufmerkfamteit und ein 
anfehnlidyes Gapital an Bauausgaben gekoftet hat.” — Richtig 
dagegen Hermann, Unterf. S. 50.— Der Ausdrud perfönlis 
ches Kapital wäre nur in einem bildlichen Sinne zuläffig, der 
einer ftrengen Wiffenfhaft nicht angemeffen ift. 

(5) S. Rau, zu Stord, Zuf. 40. — Dagegen Smith, II, 11, — 
Storch, I, 147. — Riedel, I, 8. 379, 

g. 131, 
Das Capital wird in Rüdficht feines Verhaltens gegen den, 

der ed anwendet, in ſtehendes und umlaufendes (a) ge 
theilt. Zu jenem rechnet man diejenigen Güter, weldye im fort⸗ 

dauernden Befige und Gebrauche des Arbeiters fich foͤrderlich ers 

weifen, wie die Gewerbögebäude und Geräthe und die dauernden 
Unterhaltömittel, 3. B. Wohnungen, Haudgeräthe ıc, der Arbeis 
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$. 129. 

Das Gapital eined Volkes begreift demnach folgende Be⸗ 
fiandtheile; 

A) folche, die unmittelbar für einzelne Zweige der Verrichtungen 
Ä erforderlich find: 

1) Berwandlungäftoffe, 

2) Hülföftoffe, 
3) Unterhaltsmittel für die Arbeiter, 

4) Werkzeugliche Hülfsmittel, 
5) Waaren« oder Zaufchuorräthe; 

B) das allgemeine @rleichterungsmittel jedes Verkehres, das 
Ge. 

Alle diefe Theile, nur die Borräthe ausgenommen, find mehr 

oder weniger einer Verzehrung unterworfen. Die Verwand⸗ 

lungs⸗ und Hülfsftoffe nebft den meiften Unterhaltömitteln wer⸗ 

den fchneller und in demfelben Maaße verbraucht, als fich neue 

Güter bilden, die übrigen Theile erleiden wenigftend eine Ab» 
nügung, von der auch dad zum Gelde gebrauchte Material nicht 
frei bleibt. Das Capital und die Genußmittel fommen in diefer 
Hinfiht mit einander überein und ihr Unterfchied liegt nur in 
dem Umftande, daß diefe bei ihrer Verzehrung feinen Erfag in 

fachlichen Gütern gewähren, während die Verminderung ded Ca» 
pitaled Durch neue gleichzeitig entftebende fachliche Güter wenig⸗ 

ftend vergütet, wo nicht überwogen wird. Die Größe des Capi⸗ 

tales kann unverändert bleiben und doch koͤnnen feine Beſtand⸗ 
theile wechfeln, ſowohl zufolge einer Gonfumtion und Production, 
als durch Vertaufchung, $. 122. 

$. 130, 
Dur die Anwendung eined Gapitaled kann auch anderen 

Süterquellen ein höherer Werth und insbefondere eine ftärfere 

productive Fähigkeit gegeben werden. Die fo entſtandenen Eigen- 
fchaften einer anderen Güterquelle dürfen nicht mehr zu den Arten 

des Gapitaled gerechnet werden, wenn die auf fie gewenbeten Güter 

aufgehört haben ald abgefonderte Wermögendtheile vorhanden 
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zu fein. So fann 1) mit einem Koſtenaufwande ein Arbeiter 
höhere Gefchidlichkeit erlangen, durch Unterricht, Reifen ıc. Man 
hat die fo bewirkte vorzügliche Fähigkeit der Arbeiter ald per- 

fönlihed Capital aufgeführt (a), weil fie die Stelle des zu 
ihrer Erlangung aufgeopferten Gapitaled einnimmt. Allein die 

Eigenfchaften ber Menichen, wie wichtig fie immer als Urfachen 

der Güterentftehung fein mögen, gebören als perfönliche Güter 

nicht in das Vermögen, alfo auch nicht in das Gapital ($. 46.); 
ed ift unangemeffen, den Menfchen, zu deſſen Wohlfahrt über» 
haupt die fachlihen Güter beftimmt find, in irgend einer Ber 
ziehung unter die Sachen zu zählen. 2) Es fünnen auch Grunds 
ſtuͤcke mit Hülfe eines Gapitalaufwandes ergiebiger gemacht 
werden; SGrundverbefferungen (Meliorationen). Diefe ° 
find offenbar ein Zweig der Production, aber wofern fie nicht 
ein von dem Boden zu unterfcheidendes Bauwerk, fondern nur 

eine beffere Befchaffenheit des erfleren bewirken, wie 3. B. die 

Entwäfferung, dad Aufführen von Erde, dad Ebnen und dergl., 

fo flelen fie Fein Capital dar, und es ift den Grundftüden bie 
Werthmenge zugewachfen, um welche dad Capital fi) vermindert 
bat (2). | 

(a) Smith, II, 11. — Simonde, Rich. comm,, 1, 45. — Say, 
Handb. I, 237: „Ein erwachſener Menfch ift ein aufgefammeltes 
Capital.“ — M'Culloch, Grundfäge, ©. 90: „Jedes Indivi⸗ 
duum, welches feine Reife erreicht hat, kann als Mafchiene bes 
trachtet werden, welche 20 Jahre emfiger Aufmerkfamteit und ein 
anfehnliches Sapital an Bauausgaben gekoftet hat,” — Richtig 
dagegen Hermann, Unterf. S. 50.— Der Ausdruck perfönlis 
bes Capital wäre nur in einem bildlidhen Sinne zuläffig, ber 
einer flrengen Wiffenfchaft nicht angemeffen ift. 

(8) S. Rau, zu Stord, Zuf. 40. — Dagegen Smith, II, 11. — 
Sto cd, l, 147. — Riedel, I, $. 379, 

$, 131, 
DaB Capital wird in Rüdfiht feines Verhaltens gegen den, 

der ed anwendet, in ſtehendes und umlaufendes (a) ge 
theilt. Zu jenem rechnet man diejenigen Güter, welche im forte - 
dauernden Befige und Gebrauche des Arbeiters jich förderlich er» 

weifen, wie die Gewerbögebäude und Geräthe und die dauernden 
Unterhaltömittel, 3. B. Wohnungen, Haudgeräthe ꝛc. der Arbeis 
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ter; dem umlaufenden Gapitale gehören dagegen diejenigen 

an, welche erfi dann hervorbringend wirken und eine Einnahme 
zu Wege bringen, wenn der Eigenthuͤmer aufhört fie zu befißen, 

indem er fie entweder weggiebt, oder ſelbſt verzehrt; dieß Merk 

mal findet fich bei den anderen vorhin aufgezählten Beſtandthei⸗ 

len des Gapitaled (5). Die Verwandlungäftoffe, nachdem fie die 
bezwedte Beränderung erlitten haben, und die fertigen Waaren 

pflegen durch Tauſch in andere Hände zu gelangen, ebenfo das 

Geld; die Hülfsftoffe und diejenigen Unterhaltömittel, welche 
nicht ohne Verbrauch zu benugen find, wie Nahrung, Heizfloff, 
werden bei der Arbeit verzehrt, auf fie paßt Daher die übliche Bes 

nennung umlaufend weniger (c). Das Geld gehört zwar dem 
angegebenen Begriffe nach ebenfalld zu dem umlaufenden Gapis 

tale, weil es erft Vortheil bringt, wenn man es audgiebt, unter 
fheidet fich aber auch wieder wefentlich von den anderen Bes 

ſtandtheilen deffelben, indem es ftet8 im Umlaufe unter den Men⸗ 

fhen bleibt. Betrachtet man alfo die Wirthfchaft eines ganzen 
Volkes, fo kann man das Geld deffelben ald ein unter den Mits 
‚gliedern umberlaufendes, in feiner Art ganz eigenthümliches 

Werkzeug des Verfehres betrachten, und es finden fich in ihm 

die Merkmale beider Arten des Capitaled vereiniget (d). 

(a) Miß Martineau fchlägt dafür den Ausdruck reproducibles 
Gapital vor, 11, 51. (Hill and valley.) 

(6b) Das ftehende Capital ift zwar. meiftens von längerer Dauer, 
während die Verzehrung des umlaufenden fchneller erfolgt; die 

—Werkzeuge des Schreines z. B. nützen ſich Iangfamer ab, als bie 
Nahrungsmittel feiner Arbeiter, die Holzſtuͤcke ꝛc. verbraucht wer⸗ 
den, doch liegt das Unterfcheidungsmerktmal beider Arten des Cas 
pitales nicht blos in diefer ungleichen Dauer, wie Ricardo glaubt 
(der deßhalb diefe ganze Eintheilung mißbilligt, Srundgef. ©. 17). 
Die Veredlung mandyer verarbeiter Stoffe dauert lange, 3. B. der 
Häute in der Lohgerberei, und es findet nicht einmal immer eine 
wahre Verzehrung derfelben Statt (f. S. 68. (4)), auch bie fers 
tigen Waaren werden, fo lange fie im Gapitale ded Kaufmanns 
find, nicht confumirt, während manche Geräthe, z. B. die Mehl: 
beutel, von kurzer Dauer find. . 

(c) Sie kann nur fo verftanden werben, daß ber Unternehmer flatt 
der Gapitaltheile, die aus feinem Befise treten, andere Güter ers 
wirbt, daß alfo ein Weggehen und Ankommen Statt findet. 

(8) Smith, 1, 6. 10, 

3 
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$. 182, 

Der Unterfchied diefer beiden Arten des Gapitales ift von Be⸗ 

beutung für die Berechnung desjenigen Erfages, der aus einem 

mit Hülfe des Capitales unternommenen Gefchäfte, ganz abge 
fehen von einem Gewinne, ſchon zur bloßen Schadloshaltung 

bezogen werden muß. Dad umlaufende Capital muß nämlid) 

durch dad neue Erzeugniß, zu deffen Hervorbringung ed aufges 
wendet worben ifl, ganz erfeßt werden, weil ed ganz zerftört oder 

audgegeben ifl, von dem ftehenden Capitale braucht nur bie waͤh⸗ 

rend der Erzeugung einer gewiffen Gütermenge vorgegangene 
Abnügung vergütet zu werben, um ben Eigenthümer zu ent» 
fhädigen (a). 

Das Verhältniß zwifchen beiden Arten ift in den einzelnen 

Zweigen ber bervorbringenden Befchäftigungen fehr verfchieben. 
Manche einfache Gewerke bedürfen nur eines fehr Heinen ſtehen⸗ 
den Capitales, die Sifcherei, der Handel, bie Landwirthſchaft ſchon 

eined im Verhältniß zum umlaufenden viel größeren, die kunſt⸗ 
reichen Gewerke und der Bergbau eined fehr großen. Der Ein- 
zelne, der Gapitale benußt, fucht von felbft die beiden Claſſen 

berfelben in ein folches Verhältniß zu feßen, wie ed nach dem 

Weſen jeder productiven Befchäftigung am vortheilhafteften ift. 
Auch in der ganzen Volkswirthſchaft Fommt viel darauf an, daß 

zwifchen beiden Arten des Gapitales und den verfchiedenen Be⸗ 

ftandtheilen deffelben ein richtiged Verhaͤltniß obwalte. 
(a) Es feien 3. B. auf jedes von zwei Gewerben A und B in einem 

Jahre 28 000 fl. Capital angewendet, aber in ungleihem Verhält: 
niß, nämlich: Ä 

A B 
fiehendes Capital ++... + 10000 fl, 18.000 fi. 
umlaufende .. +0... +. 18000 10 000 

zufammen 28 000 28 000 
Die Abnützung des ftehenden Capitales betrage 10 Procente, fo 
kommt zu erftatten: 

A B 
das ganze umlaufende Gapital 18.000 fl. 10 000 fl. 
Abnüsung des flehenden . . .. 1000 1 800 

ufammen 19 000 11 800. & 
Es wird folglich, obgleich in beiden Fällen das ganze angewendete 
Capital von gleicher Größe ift, das Erzeugniß von A 19 000 fl., 
das von B aber 11 800 fl. einbringen müflen, damit bie Capis 
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tale volltommen wieder erftattet werden. — Man ſieht hieraus, 
daß bie Einführung größerer ftehender Capitale, zumal wenn fie 
von fehr dauerhafter Befchaffenheit find, die Koften der Erzeug- 
niffe wenig erhöht, während eine Erfparung an den umlaufens 
den Sapitalen fie weit beträchtlicher erniedrigt. Beide Aenderuns 
gen erfolgen bei den Fortſchritten ber Gewerbskunſt fehr oft 
gleichzeitig, und der. ältere Reichthum eines Volkes giebt fich 
deutli in der Menge feiner ſtehenden Sapitale, ald Gebäude, 
Mafchienen, Straßen, Brüden u. dgl. Eund. 

N 

II, Entſtehung der Gapitale. 

$. 133, 
Ein Capital entfteht, indem neue Güter hervorgebracht, 

fodann von der unproductiven Confumtion übergefpart (a), 

und dagegen auf bervorbringende Arbeit angewendet 
werden (5). Auf diefe Weife erfolgt regelmäßig die Ver⸗ 
mehrung ber vorhandenen Capitale. Achtet man näher auf die 

Art der neu übergefparten Gütervorräthe, fo ift 1) wenn fie 
felbft zur Anwendung für die Hervorbringung tauglich find, 
z. B. Lebensmittel für Arbeiter, Verwandlungsſtoffe und dergl., 
ihre Sähigkeit, das Nationalcapital zu vergrößern, fogleich außer 

Zweifel; 2) wenn fie aber aus anderen Dingen, namentlid) aus 

Geldfummen. beftehen, in welcher Form bie meiften Erfparniffe 

gemacht werden, fo können fie an und für fich nicht ald neue 

Gapitale in der Volkswirthſchaft angefehen werden, und der Bes 

figer muß fie erft gegen andere Güter umfegen, um fie bervors 

bringend zu machen (c). Da jedoch die regelmäßigen Geldein» 
fünfte, von denen man einen Theil zuruͤcklegen kann, immer zus 

legt von einer neuerzeugten oder aud dem Auslande herbeige⸗ 

fuͤhrten Guͤtermaſſe herſtammen, ſo laͤßt ſich annehmen, daß jeder 

angeſammelten Geldſumme irgend eine ſolche neu in den Vers 
Fehr gebrachte Quantität von Waaren entfpreche, und daß irgend 
eine andere, ald Capital verwendbare Menge von Stoffen, Werk⸗ 

zeugen ıc, mit jener Geldfumme erfauft werden kann. 
(a) Die bloße reichliche Hervorbringung ohne Erfparung würde Feine 

Zunahme des Capitales nady fich ziehen. — Smith, U, 103 ff. 
— Stord, 11, 164. 

(6) Würden die angehäuften Vorräthe ungebraucht liegen bleiben, fo 
wären fie, genau betrachtet, gar fein Capital und trügen zur Ber: 
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mehrung bed Bermögens nicht bei ($. 52). Bgl. Lauderdale, 
Ueber Rationalwohlftand, &, 51.52. — Wo inbeflen nur vollkom⸗ 
mene Sicherheit der Rechte befteht, da finden die Menfchen im Als 
gemeinen hinreichende Beweggründe, ihre Erſparniſſe nicht unges 
nüßt liegen zu laffen. - 

(c) Die Geldftüde, aus denen eine ſolche Summe zufammengefeht ift, 
find st in den meiften Fällen fchon früher im Vollsvermögen 
gewefen. 

8, 134, 
Die jededmalige Größe des Nationalcapitaled in einem Lande 

ift eine Wirkung des Kunftfleißes und der Sparſamkeit der ein» 

zelnen Bürger, fowie der Fefligfeit und Gerechtigkeit der Res 
gierung ; man fann fie größtentheild ald eine Folge der geiftigen 
und moralifchen Kräfte in einem Staate anfehen, fofern nicht 
befondere Störungen obgemaltet haben. Die Zahl der fparfamen 
Menſchen pflegt im Verhältniß zu der Menge von fchlechten 

Wirthen fo groß zu fein, daß dad ganze Capital eined Volkes 
gewöhnlich nicht blos unvermindert bleibt, fondern auch forte 

während anwaͤchſt, obgleich in der Regel nur langfam. Die ges 
wohnte Lebensweiſe des Volkes oder einzelner Stände, ſowie 
die Gefchidlichfeit und der Erfolg, womit die hervorbringenden 

Arbeiten betrieben werden, Pönnen die Zunahme des gefammten 
Gapitaled befchleunigen oder verzögern, befondere Ereignifje aber, 
wie unglüdliche Kriege, bürgerlihe Unruhen, Waſſersnoth und 

dergl., koͤnnen felbft eine Verringerung ded Capitales verurfachen. 

Eine Vermehrung deffelben durch fortgefegtes Ueberfparen wäre 

erft dann unnüg, wenn fich weder im Lande Gelegenheit zeigte, 

dafjelbe productiv anzuwenden, noch auch das Außleihen deffelben 

an andere Völker möglich wäre. Auf eines von beiden Mitteln 
wird man aber immer rechnen koͤnnen; e8 ift deßhalb fein Still 

ſtand des Capitalanwachſes zu beforgen, nur daß bderfelbe all» 

mälig, bei der Abnahme des Zinsfußes und Gewinnes langfamer 

wird (a). 
(a) Die Schwierigkeit, für ein Capital im Lande gute Anwendung zu 

finden, ift oft nur eine Folge fehlerhafter Staatseinrichtungen oder 
befchräntter Kenntniß. In Deutfchland war bisher eine Menge 
von einträglichen Unternehmungen, die in den Nachbarländern 
längft die beften Krüchte getragen haben, noch nicht verſucht wor⸗ 
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den. Sn den letzten Sahren, namentlicdy feitbem die Handelsfreiheit 
im größten Theile von Deutfchland einen lebhafteren Eifer für 
große Unternehmungen entzündet hat, ift in diefer Hinſicht fchon 
vieles ausgeführt und vorbereitet worden. Die Vervolllommnung 
ber Gewerbskunſt und die Vermehrung der menſchlichen Bedürf⸗ 
niffe eröffnen fortbauernd ein weiteres Feld für die Benugung 
neuer gefammelter Sapitale. — Dagegen Lauderdale, a. a. O. 
©, 53 ff. Vgl. Lod, Handb. der Staatsiw. I, 207 ff, 



6. Abſchnitt. 

Bufammenwirken ald Güterquellen. | 

j 6. 135, 

Die bisher betrachteten Güterquellen däußern nur dann ihren 

Einfluß auf die Hervorbringung, wenn fie miteinander in Ver⸗ 

bindung gefegt werden, Die Naturfräfte, die fi) ſowohl in den 
Grundftüden, ald in den Theilen des Gapitales, nämlich) den 
Stoffen und Werfgeräthen, äußern, leiften ohne den Beiſtand 
der Arbeit wenig Nüsliched. Die Arbeit ift wieder von der Hülfe 

des Gapitales abhängig, fie kann die Grundſtuͤcke nicht entbehren 
und wird von den Naturkräften unterflügt. Bei diefer wechfel- 

feitigen Abhängigkeit der Güterquellen von einander erfcheint ein 
richtiges Verhaͤltniß zwifchen ihnen ald ein fehr bedeutender Ums 

fand, Wäre eine von ihnen fo ausgedehnt, daß fie über das 

Gleichmaaß mit den übrigen hinaudgienge, fo wäre dieſes für den 
Augenblid von geringem Nutzen. Zwar lenken ſich von felbft die 
Beftrebungen der Menfchen darauf hin, ein ſolches Mißverhält- 

niß zu heben; Arbeiter wandern aus und ein, Capitale werben 

vom Audlande herbeigeholt oder hinaudgefendet, neues Bauland 

wird dem Meere, Felfen ıc. abgewonnen ꝛc., doch kann die herr⸗ 

ſchende Richtung der productiven Gefchäfte lange von einem 
folhen eigenthümlichen Verhaͤltniß zwiſchen den Güterquellen 
beftimmt werden (a). . 

(a) Wenn die Menge von Grundftüden im Vergleiche mit dem Gapi- 
tale und der Arbeiterzahl zu Xlein ift, fo verlegt man fich vor⸗ 
züglich auf ſolche Befchäftigungen, die, wie Gewerke und Handel, 
wenig Raum auf der Erboberfläche erfordern. 
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$. 136, 
Derjenige, welcher feined Gewinnes willen die Güterquellen 

miteinander in eine folche Verbindung feßt, daß fie eine hervor⸗ 
bringende Wirkung äußern, ift der Unternehmer eines Pros 
ductionszweiges oder eined hervorbringenden Gewer— 
bes, der Gewerbsmann. Häufig befigen die Grundeigen- 
thümer Bein folches Capital, wie e8 zur vorteilhaften Benutzung 
ihrer Srundftüde erfordert wird, auch gebricht ed nicht felten ſo⸗ 

. wohl ihnen als den Gapitaliften an der perfönlichen Fähigkeit zur 
Betreibung productiver Arbeit. Ift nun ſchon aus biefer Urfache 
ein befonderer Unternehmer nothwendig, dem jene beiden ihre ' 

VBermögenötheile zur probuctiven Anwendung überlaffen, fo wird 
diefed Bedürfniß noch viel dringender durch den Umfland, daß 

die Befchäftigung mehrerer Arbeiter, die für einerlei Zweck zus 
ſammenwirken follen, von Einem ausgehen muß, der ihre Ver⸗ 
richtungen leitet und fie mit Capital verforgt. Der Unternehmer _ 

ift es alfo, welcher die Vermittelung zwifchen den Eigenthlimern 

der einzelnen Güterquellen, d. i. den Grund» und Gapitaleignern 
und den Arbeitern, vornimmt (a). 
(a) Es ändert im Begriffe des Unternehmers nichts, daß derfelbe in 

ber Wirklichkeit oft zugleich Eigenthuͤmer des Capitales und audy . 
bed Srundftüdes ift, wie z. B. die felbftwirthfchaftenden Grundeis 
genthümer. — Die Naturkräfte werben hier nicht befonders er⸗ 
wähnt, weit fie kein befonderer Vermoͤgenstheil find und der Un- 
ternehmer durch die Grundftüde und Gapitale in den Stand ge⸗ 
fest wird, jene zu benugen, 

F. 137. 

Zu einer Unternehmung (a) gehoͤrt 1) das Zuſammen⸗ 

bringen der erforderlichen Guͤterquellen, wozu, wenn dieſe übers 

haupt vorhanden find, ein hinreichendes Gapital aus eigenem oder 

fremdem Vermögen in der Haud des Unternehmers die Haupt⸗ 
bedingung ift, indem mit ihm die Grundftüde und Arbeitöfräfte 
erworben werden können. Die Größe des erforderlichen Capitales 

macht in manchen Fällen die Bereinigung mehrerer Theilnehmer 

für eine einzige Unternehmung nothwendig; 2) die Leitung des 
Gefchäfted, eine Arbeit, und zwar eine ſchwierige, weil fie nicht 

allein Belanntfchaft mit den zu veranftaltenden einzelnen Vers 
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richtungen, fonbern auch höhere geiftige und moralifche Eigen: 
Ihaften, 3. B. vielerlei gründliche Kenntniffe, Erfahrungen, 
Sombinationsvermögen, um bie einzelnen Verrichtungen und 
Kunftmittel auf die vortheilhaftefte Weife in Bufammenhang zu 
fegen, ferner Befonnenheit, Feſtigkeit des Willens, Orbnungs« 

liebe 2c. in Anfprucy nimmt, Die Thätigkeit der einzelnen Ge⸗ 

hülfen, die an der Ausführung Theil nehmen, iſt immer nur 
auf eine befondere Seite ded ganzen Gefchäfted gerichtet und es 
it die Aufgabe deffen, der die Unternehmung leitet, ſtets das 
Ganze zu überbliden und Alles in gutem Zufammenhange zu 
erhalten, 3) Die Uebernahme der Gefahr des Mißlingens oder 
des Verluſtes der angewendeten Summe durch mancherlei Zu⸗ 

fülfe, da fehr wenige Unternehmungen volltommen frei von allen 
foihen Gefahren find (2). 
(a) Man verfteht unter einer folchen überhaupt eine in fich zufammens 

hängende, als ein abgefondertes Ganzes gedachte Anwendung von 
Capital und Arbeit für den Zweck des Gewinnes, vgl. die Erklä⸗ 
rung von Ertrag, $. 70. Es giebt Unternehmungen von Stoff: 
arbeiten, Handels und Dienftgefhäften, — probuctive und unproducs 
tive, — eines Menfhen oder einer Gefellfchaft, S foldhe, die aus 
einem eingelnen, nur einmaligen Erlös gebenden Gefchäfte befte: 
ben, 3 B. eine Handelöfpeculation, fo daß jeder Kaufmann eine 
Menge von Unternehmungen neben = und nadyeinander veranftal: 
tet, und folche, die ihrer Wefenheit nach, z. B. wegen bes großen 
fiehenden Gapitales, Längere Fortbetreibung erfordern, wie ein Berg⸗ 
werk. 

(b) Aus dieſen Sägen wird der Unterfchieb zwifchen den Unterneh: 
mern und den von ihnen befchäftigten Lohnarbeitern deutlich. Aller: 
dings giebt e8 Unternehmungen, die mit fo geringem Capital be= 
trieben werden, daß fie nahe an bloße Lohnarbeit grängen und da⸗ 
her einen Uebergang zwifchen beiden Arten von Thaͤtigkeit bilden, 
aber dieß tft der feltnere Kal, in den meiften tritt der Unter: 
ſchied defto flärker hervor, 

$. 138, | 

Der Bortheil der Hervorbringung für die ganze Gefellichaft 
nämlich der Weberfhuß der neuerzeugten über die verzehrte 

Werthmenge, würde für die Eigenthuͤmer von Grundflüden und 
Sapitalen fein Beweggrund fein, ihre Vermoͤgenstheile zur Pro⸗ 
duction zu verwenden oder verwenden zu laffen, und er würde 
ebenfo wenig die Arbeiter und Unternehmer beflimmen koͤnnen, 

ſich dieſem Gefchäfte zu widmen (a). Es muß alfo für alle diefe 
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Glaffen eine befondere wirthfchaftliche Triebfeder hinzukommen; 
ed muß ihnen ein Theil ber neu hervorgebrachten Güter zufallen, 
der fie für alle Ausgaben und erlittenen Verluſte ſchadlos hält, 
und ihnen wohl noch barüber hinaus ein Einfommen gewährt; 

die fichere Ausficht auf diefe Theilnahme an dem Erzeugniß be⸗ 
dingt alfo ihre Mitwirkung zur Hervorbringung. 
(a) Den AusbrudProbducenten nimmt man gewöhnlich und paffend 

für gleichbedeutend mit productiven Arbeitern, wohin ſowohl 
die ZLohnarbeiter ald die Unternehmer hervorbringender Thaͤtigkei⸗ 
ten gerechnet werben müflen. Say nennt audy diejenigen Men- 
fhen Producenten, welche ihre Srundftüde oder Gapitale zur Pro⸗ 
duction hergeben und dafür eine Rente empfangen. Handb. I, 
16 + 

$. 139, 
Es ergiebt fi) hieraus die Nothwendigfeit mehrerer Zweige 

des Einkommens, deren weitere Betrachtung der Lehre von der 

Bertheilung ded Einfommend vorbehalten bleibt (a). Sie laffen 
fich, in ihrer Vereinzelung gedacht, fo überbliden (8): - 

1) Vergütung, die dem Arbeiter ald folchem, ohne Rüdficht 
auf andere Güterquellen, blos für feine Arbeit gegeben 

wird; Lohn, f. $. 187 ff. 

2) Einnahme des Eigenthümers nugbarer Grundftüde, blos 
ald Folge des Eigenthbumes und der Widmung berfelben 
zur Benugung; Örundtente, $. 206 ff. 

3) Einnahme des Gapitalbefigerd für die productive Anwen⸗ 

dung feines Gapitales; Gapitalrente, $. 222 ff. 
4) Einnahme des Unternehmers ($. 135, 136.) für die Mühe 

und die Gefahren, die mit einer Unternehmung verbunden 

find; Gewerbs- oder Unternehbmungspverbdienft, $. 
237 ff. 

(a) Hierdurch ift zugleich der Uebergang zu dem britten Buche ber 
Volkswirthſchaftslehre vorbereitet. 

(5) Diefelben Einkünfte werben auch denen zu Theil, weldye ihre Guͤ⸗ 
terquellen nur zur Hervorbringung perfönlider Güter anwenden; 
e8 giebt einen Lohn ber Dienfte, eine Gapitalrente verliehener und 
vermietheter Genußmittel und einen Gewerbögewinn aus der Un: 
ternehmung von, Dienftgewerben. 

— — 



Drittes Buch. 

Berthbeilung des Bermögens,. 

1. Abſchnitt. 

Die Bertheilung im Allgemeinen betrachtet. 

$. 140, 

Die Vertheilung der fachlichen Güter unter die Mitglieder der 
Geſellſchaft kann in doppeltem Sinne verflanden werden, man 
kann fie nämlich entweder auf den fchon früher vorhandenen Ber > 
mögensftamm, oder auf die jährlich hinzukommende Güters 
menge, das rohe Eintommen des Volkes ($. 70) beziehen. 

Das Verhältniß, in welchem fib der Bermögensftamm, 
oder die vorhandene Mafle von Grundftüden, Gapitalen, Ges 
brauch&vorräthen und Forderungen an dad Ausland, unter die 

Einzelnen im Volke vertheilt findet, iſt in jedem Lande ein ans 

deres, zufolge früherer Ereigniffe und örtlicher Umſtaͤnde (a). 
Daffelbe muß aus der Geſchichte jedes Volkes erklärt, von der 

Statiftil aber dargeftellt werden. Die Volkswirthſchaftslehre hot 

es nicht fowohl mit den Urfachen, als vielmehr mit den Folgen 

diefes Grundverhältniffes im Vermögendbefige, und zwar haupt» 
ſaͤchlich mit dem Einfluffe deffelben auf die Vertheilung des jähr« 

lihen rohen Einfommens zu thun. Von diefer wird zunaͤchſt der 
Bermögendftand der verfchiedenen Volksclaſſen und der Einzels- - 

nen beftimmt, denn ed fann fortwährend nur fo viel Vermögen 
für menfchlihe Zwecke verwendet und verbraucht werben, als 
durch das Einkommen wieder erfegt wird. 

Rau, polit. Oekon. Ste Audg. I. , 12 
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(a) Wo 3. ®. ein Land unter fremde Sieger vertheilt wurbe, ift das 
große Grundeigenthum und die Dürftigteit der landbauenden Claſſe 
leicht erklaͤrlich. Irland, — England nad) der Ankunft der Nor⸗ 
mannen, — Zürlei nad dem Eindringen der Dömanen. — An 
5 Mil. Grundeigenthümer in Frankreich, bei 34 Mill. Einw., aber 
nur etwa 250 000 in Großbritanien, bei 16%, Mill. Einw. Ueber 
die Veränderungen in der Vertheilung des Grundeigenthums in 
Srantrihf.Michelet, das Volt, ©. 49 (deutſch Mannheim 1846). 

. $. 141. 

Die Vertheilung des rohen Volkseinkommens ift ald Mittels 
glied zwifchen der Hervorbringung und Verzehrung der Gegen» 
ftand einer befonderen Betrachtung (a); 1) fie fteht mit der 

Hervorbringung in genauem Zufammenhange, indem a) das 
Maaß der Vertheilung fi) zum heile nach dem Grade der Mit- 
wirkung eines Jeden zu jener richtet, 3. B. die Capitalrente nach 
der Menge der zu Hülfe genommenen Gapitale, b) die Art der 
Vertheilung auch wieder den Umfang ber künftigen Production 
zu beflimmen beiträgt; denn. diefe kann da am größten werben, 
wo der größte Theil des Volkseinkommens in die Hände folcher 

Derfonen gelangt, welche Geſchicklichkeit, Neigung und Gelegen- 
heit haben, es hervorbringend anzumenden; 2) fie beflimmt auch 

die Art ded Berbrauches, dad Verhältniß ber probuctiven und 
der nichtproductiven Verzehrung und den Umfang bed Güterges 

nuſſes Der verfchiedenen Volksclaſſen. 

(a) Bei Lotz, Handb. I, 805, wird die Bertheilung in dem der Gon: 
tion gewibmeten Abfchnitte abgehandelt. — Ueber den heutigen 
Stand diefer Lehre ſ. Rich. Jones, An essay on the distribu- 
tion of wealth and on the sources of taxation. Lond. 1831, 
Vorrede. 2. unveränberte Ausg. 1844. 

8.142. 
Die Volksclaſſen können in Beziehung auf die Urfache, aus 

welcher fie von dem jährlichen rohen Einkommen ihre Antheile 
erhalten, fo abgetheilt werden: 
1) Srundeigner; 
2) Eigenthümer des wahren volkswirthſchaftlichen Gapitales 

und der gegen eine Vergütung verliehenen Genußmittel 
(8. 54.); — Eapitaliften im weiteren Sinne, 
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3) Unternehmer von hervorbringenden und von Dienfiges 
werben, 

4) Zohnarbeiter in beiden Arten von Befchäftigungen ; 
5) Perfonen, die ohne eine Leiſtung von ihrer Seite erhalten 

werden, wie Sreife, Kinder, Kranke, Arme, Sträflinge, oder 

die fich widerrechtlicher Weife ernähren, Diebe, Betrüger ıc, 

$. 143. 
Bei einer nicht mehr ganz einfachen und unentwidelten 

Volkswirthſchaft wird nur ein Meiner Theil aller neu erzeugten 
Güter fogleih von denjenigen verbraucht, welche fie hervorge⸗ 

bracht haben. Die meiften Erzeugniſſe gelangen erft durch den 

Verkehr ($. 8.) zu denen, deren Bebürfniffe fle befriedigen 

folen. Der Verkehr ift es, welcher den Mitgliedern jener vers 

fhiedenen BVolköclaffen ihr Einfommen in irgend einer Art von 
Gütern zuführt und aud) jedem Einzelnen die Erlangung irgend 
eined beffimmten Gutes von anderen Menfchen durch den Tauſch 

leiht macht. Um daher zu erkennen, wie die Wertheilung des 

jährlihen Erzeugniſſes vor füch geht, muß man zuvor bie Ber 
dingungen des Güterverkehres erforfcht haben (a). 

(a) Untörperliche Gegenftände können als Gegenwerthe fachlicher Gü⸗ 
ter in Betracht fommen, indem z. B. die Arbeit mit einem Lohne 
in Bermögenstheilen bezahlt wird. Aber derjenige Verkehr, bei mel- 
chem die gegenfeitigen Leiftungen gar nicht in ſachlichen Gütern 
beftehen, kann hier Feine Erwägung finden, fo wie audy in ihm 
fein genaues Beachten eines Maaßes vorkommt, weil hier die Bes 
weggrünbe des Eigennuges wegfallen; z.B. Austaufch von Dienften, 

$. 144. 

Das Maaß, nach welchem im Verkehre LZeiftungen irgend 
einer Art in Vermögenstheilen vergütet. werden, iſt der Preis, 
6.56. Die Einnahmen jeded Einzelnen beftehen größtentheild 

aus dem erhaltenen Preife feiner für Andere gefchchenen eis 

flungen, weßhalb zur Einfiht in den Güterverkehr die Unter- 
fuhung der Urfachen erforderlich ift, von welchen die Preife be= 
fimmt werden. Hieraus wird es deutlich, daß die Lehre von der 

Bertheilung des Einfommend fich auf die natürlichen Gefege ded 

Preiſes und auf den von diefen beftimmten Berfehröwerth flügt (a). 
12* 
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(a) Darum wirb aber doch die im 1. Buch enthaltene Beleuchtung des 
Gebrauchswerthes Eeinesweges überflüffig, denn man muß überall 
auf diefen zurädgehen, um die Erfcheinungen des Verkehrs nach ihs 
em Ginftuß auf den wirthfchaftlichen Zufland der Menfchen zu 
würdigen. 

$. 145. 
Insgemein verfteht man unter dem Preife nur den Gegen» 

werth, ber bei der Bertaufchung eines fachlichen Gutes in anderen 
Gütern für daffelbe gegeben wird. Diefer Tauſchpreis der 
Güter ift oben ($. 56 ff.) in feinem Verhaͤltniß zu dem Werthe 

betrachtet worden. Indeß haben auch andere Leiſtungen einen 
Preis, da fie vertragsmäßig mit beflimmten Quantitäten von 
Vermoͤgenstheilen vergolten werden, und diefer Preis regelt das 
Einfommen derjenigen Menfchen, welche fortwährend folche Lei 

flungen für Andere vornehmen, $. 139, Dahin gehört 1) der 
Preis der für einen Anderen verrichteten Arbeit, ber Lohn; 2) 

der Preid der Bodenbenugung, alfo die dem Grundeigenthuͤmer 
vom Pachter entrichtete (ausbedungene) Grundrente; 

3) ber Preis der Capitalbenugung, die Capitalrente, die der 

Bermiether oder Darleiher vom Miethenden oder Borgenden 
empfängt. 



2. Abſchnitt. 

Drei beim Zaufde 

1, Abtheilung. 

Bellimmgründe des Preifes, 

$. 146, 
In iedem Zaufche werden beflimmte Mengen zweier Güter 
gegeneinander hingegeben und infoferne einander gleichgefeßt, 
wie verfchieden fie auch fonft dem Werthe und den Koften nad) 
fein mögen (a). Die gegebene und empfangene Quantität des 
einen Guteß bildet hierbei wechfelfeitig den Preis des anderen (6), 

und ed mußte daher in ber Kindheit der Volkswirthſchaft der 

Preis jedes einzelnen Gutes bald gegen biefes, bald gegen jened 
andere Gut auögefprochen werden, wie ed gerade die zufällige ' 
Art der Bertaufchungen mit ſich brachte, $. 60 (5). Es gereicht 
aber zur größten Bequemlichkeit, wenn man die Preife aller Guͤ⸗ 
ter in Quantitäten einer und derfelben Sache ausdrüdt, die hies 

durch zum allgemeinen Preismanße wird. Das aus geprägten 
Metallſtuͤcken, hauptſaͤchlich von Gold oder Silber, beftehende 
Geld ($. 127.) ift das übliche Preismaaß, nach deffen Ein- 
führung größtentheild nur noch Zaufche gegen Geld vorkommen 
und alle Preife in Geldmengen ausbedungen werben, — Geld» 
preife, was die Auffafjung und Ueberficht der Preisverhaͤltniſſe 

ſehr erleichtert. 
(a) Eine ſchaͤtzbare Monographie der Lehre vom Preiſe in Hermann, 

Staatsw. Unterſ. 4. Abſchn. S. 66 — 144. — Dieſer Abſchnitt der 
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Volkswirthſchaftslehre Tann aus den Erfahrungen im täglichen 
Leben fortdauernde Bereicherung empfangen. Die Güte jeder Preis 
theorie läßt ſich darnach prüfen, ob fie alle Erfcheinungen im Ver⸗ 
kehr zu erklären vermag, und ob fie für jede bie einfachfte, natür- 
lichfte Erklärung darbietet. 

(5) Wird 1 Str. Roggen für 6 Ellen Leinwand gegeben, fo find diefe 
der Preis des erfteren, man kann aber auch umgekehrt fagen, der 
‚Preis ber Elle Leinwand ift 1, Str. Roggen, ed kommt alfo nur 
darauf an, welche von beiden Quantitäten als Einheit ausgedrüdt 
wird. Dieß pflegt bei der zu gefchehen, auf die man vorzugsweife 
achtet, weil man fie im Tauſche gu erwerben ober abzuſetzen be= 
abfichtigt. 

$. 146 a, 

Der Preis eines Gutes wird in jedem einzelnen Falle durch 

die Uebereinkunft der beiden Betheiligten beflimnt. Jeder von 
beiden findet ſich durch die Rüdficht auf den Vortheil, ven er 
aus der Uebereinkunft erwartet, bewogen, nur unter gewiffen. 

Bedingungen in diefelbe zu willigen; er wird aber auch gewoͤhn⸗ 

lich von Außeren, nicht in feiner Gewalt liegenden Umftänden in 

der Wahl befchränkt und genöthiget, wenn er den Tauſch nicht 
ganz unterlaffen will, fi) mit einem gewiffen Grade des beab⸗ 
fihtigten Vortheild zu begnügen, weßhalb hier ungeachtet der 
Sreiheit im Einzelnen doch wenigftens eine bedingte Nothwendig- 
Peit Statt findet. Drei Umſtaͤnde find e8 überhaupt, auf welche alle 

Beflimmgründe des Preifes fich zuruͤckfuͤhren laffen: 
1) der Werth der zu vertaufchenden Güter, $. 147, 

2) die Koften derfelben, $. 148, 

3) das Mitwerben (die Concurrenz), $. 152. 
Die beiden erfigenannten Umflände find Beweggründe ber 

einzelnen Zaufcbenden, der dritte liegt in den durch dad gleich. 

zeitige Beftreben mehrerer Menfchen entfiehenden allgemeineren 

Erfcheinungen, g 

g. 147. 
1) Der Werth, den ein Öegenftand für uns zu haben vers 

fpricht, beflimmt die größte Aufopferung, zu der wir und feiner 

Erlangung willen entſchließen (a), und zwar bei den zu eigenem 
Gebrauche beftimmten Dingen der Gebrauchöwerth (CB), bei den 

anderen der Verkehrswerth. Niemand wird, wenn er frei und 
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mit Üeberlegung banbelt, eine Uebereinkunft fchließen, bei der er 

verliert, d. h. bei welcher die eingetaufchte Werthmenge Meiner 
ift ald die Hingegebene, es wäre denn aus anderen, nicht wirth⸗ 

ſchaftlichen Gruͤnden, oder in der Abficht, kuͤnftig deſto größere 

Gewinne zu machen. Sieht man von ſolchen Fällen ab, fo kann 
man ald erſte Regel annehmen, daß der Preis eines Gegen 
ftanded den Werth beffelben für den Käufer nicht uͤberſteigen 
tönne, $. 64. 1) (ec). Hieraus erklären ſich nachſtehende Er- 
fahrungen; a) Von mehreren Menfehen, die eine Sache einzu« 
taufchen ftreben, it, wenn fie gleichviel Vermögen haben (d), dere 

jenige am meiften für fie zu geben geneigt, für den fie den größ« 
ten individuellen Werth hat, wie bieß bei den Verſteigerungen 
am deutlichſten zu fehen ift. b) Die werthvollſten Güter können 
unter Umftänden, die ihre Erlangung erfchweren, bie allerhöchften 
Preife erhalten, was fih z. B. in den Preifen ber Lebensmittel 
in einer belagerten Stadt, in einer Wuͤſte oder zur Beit einer 
Hungerdnoth zeigt (e). c) Bei der Erhöhung des Preifes einer 
entbehrlichen Sache nermindert ſich die Zahl der Kauflufligen, 
indem dann Diejenigen auf ihre Erwerbung verzichten, für welche 
diefelbe nicht fo viel Werth hat, ald ihr Preis beträgt. d) Wenn 
mehrere Dinge zu einerlei Gebraud, dienen, die nicht beliebig 

vermehrbar find und bei denen deßhalb keine Koflen in Betracht 

Iommen, fo richten fich die Preife ungefähr nach dem Werhältnig 
der Werthe. Dieß gilt namentlich von den nutzbaren Ländereien(/). 

e) Man fordert von demjenigen einen höheren Preis, von dem 
man weiß oder vermuthet, daß er dad begehrte Gut befonders 

nöthig hat und überhaupt befonders hoch ſchaͤtzt (9). 
(a) Wenn daher der hohe Preis einen Schluß auf den hohen Werth 

zuläßt, fo dürfte man doch nicht umgefehrt aus dem niebrigen 
Dreife eines Gutes fchließen, daß daffelbe nur einen geringen Werth 
babe, denn wer taufchte nicht auch das Unentbehrliche gerne wohl⸗ 
feil ein, wenn er dazu Gelegenheit findet? 

(5) Nämlich der Gattungswerth in ber Graͤnze des concreten, $. 61. 
(e) Manche fcheinbare Ausnahmen von biefer Regel fallen hinweg, 

wenn man den Werth richtig verſteht, denn derſelbe muß nicht ge⸗ 
rade auf einem materiellen Nugen, er Tann auch auf Licbhaberei, 
Luft am Prunke, felbft auf Irrthum ‚oder unfittlicher Neigung 
(3. B. beraufchende Mittel) u. dgl. beruhen; Seltenheiten, lter⸗ 
thuͤmer u. dgl. Daß Diamanten in der That einen hohen Werth 
haben, zeigt Rossi, Cours, I, 67. 
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(d) Denn fonft giebt der Reichere ſchon darum mehr, weil er bem 
Werth der Geldfumme niedriger fchäßt, S. 64.2). Wenn 3.3. der 
A ein Gut 1mal fo hoch ſchätzt als der B und 3mal fo viel zu 

verzehren hat als biefer, jo daß er eine gewifle Geldfumme nur 
auf 4 ihres Werths für ben B anfdlägt, fo wird er geneigt fein, 
4! mal fo viel für die Sache zu bezahlen, als B. 

(e) Sage von einem Reichen, der auf einer Reife durch die Sahara 
einem bürftigen Begleiter bie Hälfte vom Waflervorrathe des 
gedteren um ungeheuren Preis abkaufte, worauf dann beibe ums 
amen. 

(f) Wenn ein Ader doppelt fo hoch verkauft wird, als ein anderer, 
fo kann man fließen, daß er beiläufig ben doppelten Reinertrag 
geben müſſe; doch ift kein genaues Zufammentreffen ber Preis: und 
Werthverhältnifle zu erwarten, dba die Soncurreng manche Abweis 
ungen verurfadhen kann, da Vorurtheile, Gewohnheiten zc. die 

‘ Anerkennung des Werthes oder defien Berüdfichtigung im Ges 
brauche verhindern können, auch oft ein Gut noch eine andere ei⸗ 
genthümtliche Verwendungsart zuläßt. So richtet ſich der Preis 
der Holzarten, obgleich er ziemlich unabhängig von den Probucs 
tionskoſten ift, nit gang nad) der Brenntraft, weil z. B. Eichen 
holz zum Verarbeiten gefucht iſtz Torf wird auch bei großer Woyhl⸗ 
feitheit nicht fogleih in allgemeinen Gebrauch gefeßt, weil er eis 
nen Geruh bat und mehr Afcyenraum erfordert ıc. 

(4) Daher die bekannte Rlugheitsregel, die höhere Werthſchaͤzung nicht 
laut werben zu laffen, bis man gekauft bat, und wo möglich auf 
bad Anbieten des Verkäufers zu warten. 

\ 

8.148, 
2) Die Koften der Hervorbringung und Herbei- 

ſchaffung haben bei Sachen, welche für diefen Aufwand regel» 

mäßig und beliebig zu erlangen find, einen bedeutenden Einfluß 
auf Die Größe ded Preifed. Der Verkäufer (a) ift gegen jeden 

Verluſt gefichert, wenn er nur fo viel für dad Gut empfängt, als 
er nöthigenfalld zu deflen Wiedererlangung aufzumenden braucht, 
und nimmt bei einem ben eigenen Bedarf überfleigenden Vor⸗ 
rathe eined Gutes, der deßhalb feinen concreten, nur einen Ver⸗ 

fehröwerth bat ($..61), hauptſaͤchlich Ruͤckſicht auf die anges 

wendeten Koften (8), die deßhalb bei Dingen, deren wiederholte 
Dervorbringung und Vertauſchung Zweck einer Gewerböunter- 

nehmung ift, die alfo der Unternehmer gar nicht auf feine eigenen 

Gebrauchszwecke zu beziehen pflegt, regelmäßig vorberrfcht. Dex 
Gewerksmann, ber Kaufmann ıc. erwägen bei den Unterhand⸗ 

lungen über den Verkauf ihrer Waaren keinesweges, was fie ihnen 
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werth fein mögen, fondern nur, wie viel fie ihnen koſten; fie be« 
zweden nur einen folchen Preis, der ihnen nach Beftreitung der 
Koften einen beträchtlichen Gewinn übrig läßt. Dagegen würben 
fie Berluft erleiden, wenn der zu erwerbende Gegenwerth nicht 
wenigftend die Koften vergütete. Es ift daher ald eine zweite 
Regel anzunehmen, daß die Güter nicht unter einem die Koflen 

ihrer Anfhaffung dedenden Preife hingegeben werden. 

(a) Anftatt bei einer und berfelben Sache den Gefichtspuntt bed Ver: 
käufers und Käufers zu trennen, fann man auch für einerlei Pers 
fon die Betrachtung der hinzugebenden und zu erwerbenden Sache 
unterfcheiden. 

(5) Wenn 5.3. der Landwirth nur feinen eigenen Bedarf an Lebens: 
mitteln baute, und diefelben nicht anderswo zu kaufen wüßte, fo 
würde er nur durch einen fehr hohen Preis zum Verkaufe eines 
Theils feiner Vorräthe bewogen werden fönnen. Erzeugt er aber 
mehr, als er felbft braucht, fo ift ihm der Ueberfchuß Leicht feil, 
wenn ihm nur bie Koften mit mäßigem Gewinne erfegt werden, 
und fo gefchieht .es, daß Güter.von hohem Werthe mit geringem 
Gegenwerthe eingetaufcht werben Eönnen. 

$. 149. 

Für den Käufer kommen die Koften des zu erwerbenden 

Gutes neben dem Werthe deſſelben aus folgendem Grunde in 
Beruͤckſichtigung: Jeder ift feined Vortheils willen eifrig bedacht, 

fih die begehrten Gegenftände mit der geringften möglichen Auf- 
opferung zu verfchaffen. Er wird einen geforderten Preis nicht 

bezahlen, wenn er eine Gelegenheit fieht, auf einem anderen 

Wege denfelben Gegenftand mit Pleinerem Aufwande zu erlangen. 
Diefe Gelegenheit vermag er zu beurtheilen, wenn er die Koften 
fennt, für welche er felbft oder ein Dritter die Sache erzeugen 
oder herbeifchaffen Fönnte (a). Demnach kann (dritte Regel) 
der Preis höchftend nur fo groß fein, ald der Koftenbetrag, für 

welchen der Käufer dad Gut auf andere Weife erhalten fönnte. 
Die hieraus für die Größe des Preifed entfpringende Gränze 
findet indeffen in vielen Fällen feine Anwendung, naͤmlich a) 

wenn fich für die einzutaufchende Sache fein beflimmter Ko: 
ftenbetrag angeben läßt, 3. B. Kunftwerke, Naturfeltenheiten; 
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b) wenn man jene Koften nicht Fennt, wie dieß bei Erzeugnifien 
fremder Länder und bei kuͤnſtlichen Gewerkswaaren oͤfters der 

Fall if; c) wenn die Hervorbringung ber Sache nur unter bes 
fonderen Bedingungen möglich ift, fo daß weder der Kaufluftige 

noch andere Perfonen fie zu erzeugen im Stande find (6); 

d) wenn der Käufer darum geneigt ift, die Sache bedeutend 

über den Koften zu bezahlen, weil er fie in befonderer Güte oder 
doch gerade nach feinem Wunfche, oder: zu bequemer Zeit, auf 

bie leichtefte Weife 20. fich verfchaffen kann. 
(a) Diefe Hinſicht auf andere Verkäufer ift der Keim bes Mitwerbens. 

Vermöge der Arbeitstheilung Tann übrigens die Hervorbringung 
der meiften Güter nur von einer gewiffen Elaffe von Gewerbe: 
leuten mit den geringften Koften bewirkt werden. 

(5) 3. 3. bei einer auserlefenen Weinforte Tann von den Koften Feine 
Rede fein, $. 160, 

$. 150, 
Die Koften eined Guted bleiben dann gänzlich außer Bes 

trachtung, wenn diefed gar nicht beliebig hervorzubringen ift, fo 

daß daß eine Stud, woferne man ed hingiebt, nicht leicht Durch 
ein anderes von gleicher Befchaffenheit erfegt werden fann. In 

folhen Fällen kann man ſich nur Durch den concreten Werth bes 

flimmen laffen, bei welchem die individuelle Schägung der Eins 
zelnen weit weniger Uebereinflimmung darbietet, als fich bei den 
Koften zeigt (a). Inzwifchen bezieht fich bei weitem ber größte 

Theil aller Taufchverhandlungen auf folhe Güter, welche regel« 
mäßig hervorgebracht werden und deren Preife fich folglich ſtets 

mit Rüdficht auf die Koften feſtſetzen (2). 

(a) Gerade der Umftand, daß die Urtheile der Menfchen über den 
Werth der Güter verfchieden find, erleichtert bad Uebereinkommen 
zwiſchen den Zaufchluftigen. 

(5) Die bisher dargeftellten Beftimmgründe bes Preifes ergeben fol⸗ 
gende Bedingungen für deffen Größe: Wenn für einen ber beiden 
Zaufchenben die hinzugebende Sache a, die dafür zu erwerbende 
b heißt, fo muß 1) der Werth von b größer fein, ald der Werth 
von a ($. 147.), 2) die Koften von a dürfen nicht größer fein, al& der 
Werth von b ($. 148); in gewiſſen Fällen auch 3) die Koften 
von a kleiner, als die Koften von b.($. 149.). — Für ben ans 
deren Tauſchenden müffen, wenn eine Uebereinkunft Statt finden 
fol, gerade die entgegengefesten Bedingungen obmwalten, welche 
man findet, indem man in diefen drei Sägen b ftatt a fest und 
umgelehrt. Wenn aber nun, wie es gewöhnlich gefchieht, das eine 
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von beiden Gütern a blos nach feinem Werthe in Anfchlag kommt, 
weil es eine Geldfumme iſt, und wenn der Berkäufer des andern - 
Gutes b, weldyes nun allein bie Waare ift, nicht auf deſſen Werth, 
fondern nur auf bie für daſſelbe angewenbeten Koften achtet, fo 
bleiben überhaupt noch folgende Bedingungen: 1) der Werth von 
b (Waare) für den Käufer muß größer fein, ald der Werth von 
a (Preis in Gelb), 2) die Koften von b für den Verkäufer dürfen 
nicht größer fein, als der Werth von a für ihn. Gefest, ber Werth 
von a für ben Käufer fei 100 fl, und die Koften von b für den 
Berkäufer betragen 70 fl., fo muß det Preis, d. h. die Quantität 
von a, weldhe für b gegeben wird, fi zwifchen 70 und 100 fl. 
harten, beide Größen erfcheinen folglich als Gränzen des Preifes. 
Te weiter diefe Gränzen von einander entfernt find, ein befto 
größerer Spielraum ift für den Preis vorhanden. Sind die obi- 
gen Bedingungen nicht mit einander vereinbar, fo unterbleibt der 
Tauſch, oder er wird wenigftens nicht oft wiederholt. 

€. 151. 
Aus den biöherigen Erörterungen iſt Die Frage, worin der 

Sewinn beim Taufche beftehe, leicht zu beantworten. Jeder 
mit reifer Heberlegung und freiem Entſchluſſe eingegangene Taufch 
bringt den beiden Zaufchenden einen Bortheil, der daher rührt, 
daß die beiden vertaufchten Quantitäten nicht gleich Hoch gefchägt 

werden (a). a) Wenn der Käufer die gefaufte Sache zu feinem 
eigenen Gebrauche beftimmt, fo ift fein Gewinn aus dem Zaufche 
immer der Unterfchied zwifchen dem (concreten) Werthe ded 

eingefaufchten Gute und der dafür gemachten Aufopferung, 

welche ſich entweder nach dem Werthe der hingegebenen Sache 
bemißt, wenn diefelbe in einem wicht beliebig erfegbaren Gute 
oder in Seld beſteht — oder nad den Koften derfelben, wenn 
fie dafür Leicht wieder herbeigefhafft werden kann. Iſt der Preis 

einer eingetaufchten Sache niedriger ald Die Koften, mit denen 
man fie felbfi erzeugt, oder anderöwo bezogen haben würde, fo 

bildet der Unterfchien zwifchen Diefer größeren und der wirklich 

gemachten geringeren Aufopferung einen Gewinn ded Käufers, 
den man den Gewinn aud den Koften nennen kann, der 

aber nur ein heil ded gefammten Tauſchgewinnes ift (8). b) 

Sol die Waare wieder verfauft merden, fo muß man ben Ein- 
kauf und Verkauf zufammenfaffen und den Gewing beider Ge- 
ſchaͤfte aus der Vergleihung ded Verkaufspreifes mit dem Ein- 
kaufspreiſe und den anderen Koften abnehmen. 

* 
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(a) Dieß erklärt fich Leicht aus der Werfchtebenheit der individuellen 
abftracten und concreten Werthſchaͤtzungen; wer aber einen Zaufch 
nur aus einem einzelnen Standbpuncte betrachtet, geräth Leicht 
auf die Meinung, ed babe nur der Eine gewonnen, ber Andere 
verloren, 

(d) Es werde die Sache a von dem Käufer für 100 fl. erworben, ber 
ihr einen Werth von 180 fl. beilegt, fo ift fein Gewinn aus dem 

.Zaufche überhaupt 80 fl. Würde er nun bei eigener Hervorbrin⸗ 
gung von a, ober wenn er fie auf irgend eine andere Art erwers 
ben wollte, einen Aufwand von 136 fl. machen müffen, fo find die 
durch den Zaufch erfparten 36 fl. der Gewinn aus den Koften, 
der Unterfchied aber zwifchen dem Werthe und dem höheren Koftens 
fage von 136 fl., oder die 44 fl., find der zweite Beſtandtheil des 
gefammten Gewinnes. Diefen Theil des Gewinnes würde man auch 
machen fönnen, wenn man die Sache felbft erzeugte oder anders 
wärts erkaufte, er entfpringt nicht blos aus dem befonderen Kaufs 
falle, man bringt ihn daher gewöhnlich nicht in Anfchlag, wie er 
denn auch meiftens nicht wohl in Zahlen ausgebrüdt werden kann. 
— Wäre ber Werth nur 130 fl, fo könnte von dem Aufwanbe 
von 136 fl. nicht die Rebe fein, weil Niemand mehr ausgeben 
mag, als der zu erwerbende Werth beträgt, dann fände alfo nur 
noch ein Zaufchgewinn von 30 fl. Statt. — Abweichend iſt die 
Anfiht von Lotz, nad weldher ber Gewinn aus den Werthen und 
der aus den Koften der beiden Güter ganz von einander verſchie⸗ 
den fein, aber ſtets zufammen treffen follen. Handb. I, 306. — 
Dermann (Staatsw. Unterf. S. 69.) erinnert gegen obige Dars 
ftelung, daß die Vergleichung der Güter in Geld nur dem Zaufdy: 
werthe angehöre. Da man indeß vom Werthe einer Geldbfumme 
ſprechen Tann, fo ift es ohne Zweifel auch geftattet, den Ges 
brauchswerth einer Sache, wenigftend beifpielöweife, in Geld aus⸗ 
zubrüden. 

$. 152, 
3) Das Mitwerben, d. b. dad metteifernde Beltreben 

Mehrerer, die in Bezug auf ein gewiffes Gut gleiche Abficht des 

Einkaufes oder Verkaufes verfolgen, F. 146. Wenn mehrere 

Kaufluftige, denen ed auch an Vermögen zum Einfaufe nicht 

fehlt, fih um die Erlangung eines Gutes bemühen, und der Vor⸗ 

rath nicht zureicht, dad Verlangen aller zu befriedigen, fo kann 
der eine vor anderen ſich nur dadurch den Vorzug verfchaffen, 

daß er fich entfchließt, einen höheren Preis zu bezahlen. Ebenfo 
wird bei dem Wetteifer mehrerer Verkäufer, ihre Waare abzus 

fegen, und bei einem verhältnißmäßig ſchwaͤcheren Begehren der 

Kauflufligen derjenige, der vor anderen verkaufen will, in einen 

niedrigeren Preid willigen müffen. Das Mitwerben der Kaufe 
Iuftigen, welches man die Nachfrage oder den Begehr nennt, 
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nüßt den Verkäufern, indem es den Preis zu erhöhen ftrebt ; Dar 

gegen wirft dad Mitwerben der Berkaufsluftigen, dad Angebot, 
zum Bortheile der Käufer auf eine Erniedrigung des Preifes hin. 
Das beiderfeitige Mitwerben ftellt alfo den Preis für mehrere 
Tauſchfaͤlle zugleich innerhalb der für fammtliche Concurrenten 
beftehenden Gränzen, d. h. des Werthed und Koftenbetrageß, feft, 
und drängt ihn bald der oberen, bald der unteren Granze zu. 

g. 153. 

Im Mitwerben ſtehen ſich nicht blos die beiden Gruppen der 
Käufer und Verkäufer mit widerſtreitenden Abſichten gegenüber, 

fondern jeder Einzelne in einer dieſer Gruppen verfolgt auch feis 

nen Vortheil gegen feine Concurrenten. Die Iwede eined Jeden 

find von doppelter Art: 1) er will im MWetteifer mit feinen Mit 

werbern einen Einkauf oder Abfag zu Stande bringen, 2) er 

will aber zugleich denen, mit welchen er den Zaufch eingeht, nicht 

mehr bewilligen, als hiezu nöthig iſt. Diefe beiden Beftrebungen 

beſchraͤnken ſich wechfelfeitig und man muß die obwaltenden Um- 

flände forgfältig erforfchen, um den Tauſch unter den günftigften 

- Bedingungen, die fih gerade erreichen laſſen, abzufchließen. 

$. 154. 

Der Preis der meiften Güter wird durch das jebeömalige 

Berhältniß zwifchen dem Mitwerben der Kaufd- und Verkauft 

Iuftigen beftimmt, nur nicht bei folchen Gegenftänden, welche fel- 

ten in ven Verkehr treten, oder bei denen aus einer anderen Urs 

fache dem Kaufluftigen die Wahl zwifchen mehreren Verkäufern, 

und dem Verkäufer zwifchen mebreren Kaufluftigen nicht offen 

flieht. Die Wirkſamkeit des beiderfeitigen Mitwerbens hängt von 

zwei Umftänden ab, nämlich | 

1) von der Größe deffelben, d. h. von der Menge von Gütern 

einer gewiffen Art, welche 

a) die Einen zu Faufen beabfihtigen und zu bezahlen im 

Stande find, 

b) die Anderen zum Verkaufe beftimmt und ausgeboten 

haben (a);* 
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2) von ber Stärke (Intenf ität) des Mitwerbens, d. i. von 
dem Eifer, mit welchem einer oder der andere Zheil einen 

Tauſch zu Stande zu bringen ftrebt (5), nämlich: 
a) von der Stärke des Begehrens der Kauflufligen, welches 

fie geneigt macht, eine größere oder geringere Summe 
für das Gut hinzugeben. Dieß haͤngt theild von dem 

Werthe ab, den fie auf das Gut legen (c), theild von 
ihren Bermögensumftänden (d), theild von der Mei« 
nung, die fie uͤber das fünftige Angebot hegen (e); 

b) von bem ftärferen oder ſchwaͤcheren Verlangen der Ver: 

Fäufer, ihre Waare abzufeben, was ſich als die augen- 
blicliche concrete Werthſchaͤtzung des dafür einzunch- 
menden Geldes anfehen läßt (f). 

Diefe Stärke des Mitwerbend ift gewöhnlich unter den ein- 
zelnen Kaufs> und Berkaufsluftigen verfchieden und von dem 
früheren oder fpäteren Zurüdtreten eines Theiles derfelben, bis 

die übrigbleibenden gerade ihre Abfichten volftändig erreichen 

können, hängt es ab, wie hoch oder niedrig fich Der Preis ftellt. 

(a) Nur das ausgeſprochene Begehren ober Angebot Tann auf ben 
Preis wirken; angehäufte Vorräthe, die noch nicht feil geboten 
find, erniedrigen eben fo wenig ben Preis, ald das Bedürfniß ei⸗ 
nes Gutes denfelben erhöht, wenn noch nicht das Vorhaben fund 
geworden ift, einzukaufen, es müßte denn die Wahrfcheinlichkeit 
eines fteigenden Angebotes oder Begchres die Bereitwilligkeit zum 
Zaufhe ſchwächen. — Uebrigens trägt die Anzahl der Kaufd- und 
Verkaufsluſtigen an ſich nichts zur Stärke ded Mitwerbens bei, 
fondern blos infoferne man baraus auf die Größe der angebotes 
nen oder begehrten Quantität fchließen Tann. 

(db) Diefer Umftand ift zwar oft nicht Außerkich erkennbar, bevor er 
fi in ben zu Stande gelommenen Zaufchen wirklidy zeigt, muß ' 

aber zur Erklärung ber im Verkehre fi darbietenden Erſcheinun⸗ 
sen zu Hülfe genommen werben, 

(c) Bei leicht entbehrlichen Gegenftänden kann auch eine giemlich haͤu⸗ 
fige Nachfrage den Preis nicht fehr erhöhen, weil, fo wie derfelbe 
fteigt, ein Theil der Kaufluftigen ihn für den Werth, den fie ber 
Sache beilegen, zu hoch finbet und zurüd tritt, , 147. c). 

(4) Die Fähigkeit der Käufer, einen höheren ober niedrigeren Preis 
zu bezahlen, drüdt fi in bem Werthe der in ihren Bänden be< 
findlichen Geldfummen aus, F. 64. 2). Die Käufer Tönnen für mins 
ber wichtige Bedürfniffe erft etwas verwenden, wenn bie Befrie⸗ 
bigung der dringendften fhon gefichert ift. Bel. Hermann aa, 

. ©, 72. 

(e) Rossi, Cours, I, 83. 
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(f) Man fieht alfo, daB im Angebote wie im Begehre der concrete 
Merth die Haupttriebfeder bildet. — Der Preis des Betreides 
tann nad) einer guten Ernte darum fehr niedrig werden, weil die 
Landwirthe zu wenig Vermögen haben, um auf den Verlauf lange 
warten zu Eönnen, und ihn daher unter jeder Bedingung fchnell 
zu bewirken fuchen. — Canard, Pol, Del, S. 13., drüdt die Wir: 
tung des Mitwerbens fo aus: Es fei L der Unterfchieb zwifchen 
dem höchften Preife, den bie Verkäufer verlangen, und dem niebs 
rigften, den die Käufer anbieten. Der wirkliche Preis ift um x hös 
ber als das Minimum, fo daß bie Käufer die Waare um L— x 
herabhandeln, Nun fei B dad Beduͤrfniß, N die Concurrenz ber 
Käufer, b, n daffelbe für die Verkäufer, fo ift 

x:L—x=BN:bn, und x = "BNLbn L; 

hier ift beſonders die unbefriedigende Erklärung des max. unb min. 
auffallend. — Eine andere, geometrifche Darftellung der Wirkungs⸗ 
art bes Mitwerbens ift im Anhange zu diefem Bande mitgetheilt 

$. 155, 

Sind Angebot und Begehr einander der Ausdehnung nach 
ungefähr gleich, fo erhält ber Preis einen mittleren, für Käufer 
und Verkäufer ungefähr gleich vortheilhaften Stand. Vergroͤ⸗ 

Berung des Angebot zieht eine Erniedrigung, Erweiterung ded 
Begehrs eine Erhöhung des jedesmaligen Preifed nach ſich, und 
die Veränderung ift defto beträchtlicher, je größer die Verkaufs⸗ 

luft bei Dem überwiegenden Angebot oder die Kaufsluſt bei dem 
vermehrten Begehre ifl. Alle Umftände, welche irgendwie auf 
Angebot und Begehr Einfluß haben, tragen bei, die Preife zu 

beftiimmen und nicht blos jede wirklich eingetretene Aenderung 

in einer diefer Größen, fondern ſchon die bloße Wahrfcheinlichkeit 

einer ſolchen kann einen Wechſel in den Preifen nach ſich ziehen. 
Diefe find daher bei einem Theile der Güter fehr häufigen Schwan⸗ 

tungen unterworfen, und ed ift unmöglich, den Fünftigen Stand 
derfelben mit Sicherheit vorauszufehen (a). Der Begehr eined 

Gutes beruht auf dem Verlangen fehr vieler Menfchen, daflelbe 

zu befigen, und dem Vermögen, ed zu Faufen, er bat in den Nei⸗ 

gungen, Bebürfniffen, Gewohnheiten Vieler feinen Grund, kann 
alfo von Einzelnen ſchwer beberrfcht oder auch nur gelenkt wer⸗ 
den (5) ; bei dem Angebote iſt ed anders, weil ſchon eine geringe 

Anzahl von Erzeugern baffelbe beträchtlich vermehren, oder, wenn 

fie ein Gewerbe aufgiebt, vermindern kann. Die verkäuflichen 

S 
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Güter find in Hinficht auf die Veraͤnderlichkeit des Begehres und 
Angebotes fehr verfchieden, ‚indem beide bei manchen Dingen, 
3. B. Staatöpapieren, fich weit weniger gleichbleiben, als bei an⸗ 

deren, 3. B. Salz, Brennmaterial ıc. 
(a) Der Preis jeder Art von Gütern hängt von einer eigenthümlichen 

Verbindung mehrerer Umftände ab. Von Seite des Angebotes wer: 
ben bie ausgebehnteften Preisveränderungen durch den Wechfel 
guter und fchledter Ernten, von Seite des Begehred durch den 
Uebergang aus dem Kriege in den Frieden und umgekehrt bewirkt. 
Schon die entfernte Vermuthung eines joldyen Ereigniffes hat Ein⸗ 
fluß, wie 3. B. die Preife des Getreides und Weines fich ändern, 
wenn im Sommer bie ®itterung eine andere Befchaffenheit ans 
nimmt, welche die Hoffnungen auf die nächſte Ernte verftärkt oder 
ſchwächt. — Viel Material hierzu enthält Th. Tooke, Thoughts 
and details on the high and low prices of the last thirty years. 
London, 1823. 11 8. Neue Bearbeitung: A history of prices and 
the state of circulation from 1793 to 1837. 1838 II, = Here 
mann in ben Münch. gel. Anz. 1840, Nr. 97 ff. — Steigen ver: 
fhiedener Arzneiftoffe durch die Cholera (Blutegel in Paris ſechs⸗ 
fach) — des Eifens durch die vielen Eifenbahnunternehmungen. 
— In guten Weinjahren Faufen die Weinbauenden mehr Flachs und 
Danf ein, um ihre Vorräthe von Wäfche zu ergänzen. — Eine 
ſchlechte Ernte brüdt anfangs den Preis des Fleifches herab, weil 
weniger Vieh beibehalten und aufgezogen werden kann, fteigert ihn 
aber eben hiedurch fpäterhin. 

(5) Die Furcht vor Mangel bewirkt oft ein plögliches Anfchwellen des 
Begehrd. — Bei Dingen, die nur in Meiner Menge zu Markt kom⸗ 
men, kann ſchon ein einziger Käufer auf den Preis wirken. 

$. 156, 
Der durch das Mitwerben feltgefeßte, in vielen Zaufchfällen 

gleichförmige Preis wird Marktpreis (a) (laufender, wirt 
licher, Zauf preis, prix courant) genannt. Er wird im ges 

meinen Leben als vollgüultiger Stellvertreter des Gutes angefehen, 

dem er zukommt, weil man fich diefed in der Regel fehr Teicht 

verfchaffen fann, wenn man ihn hingiebt. Man hat ihm den fog, 

natürlihen (Smith, Say), nothwendigen (Simonde, 
Storh), angemeffenen (Lotz), oder Koflenpreis (v. 
Jakob, v. Schlözer, Fulda, Kudler) entgegengefeht, wel⸗ 
cher jedoch, genau betrachtet, nur der Koftenbetrag ift (2), alfo 

noch nicht felbft ein Preis, fondern nur einer der Beflimmgründe 

beffelben. Wenn der Preis wirklich mit Dem Stoftenbetrage zu= 

fammentrifft, fo ift dieß zugleich eine Folge des Mitwerbens, alfo 

findet auch dann ein Marktpreis Statt (c). Da nur folche Dinge 
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einen Marktpreis haben koͤnnen, welche regelmäßig: hervorge⸗ 
bracht und häufig vertaufcht werden, fo Fann man ihm den ver» 

einzelten Preis folcher Güter entgegenfegen, welche fo felten 

in den Verkehr treten, daß ihre Preife bei verfchiedenen Tauſch⸗ 

fällen weit voneinander abweichen koͤnnen (d). | 

(a) Ma rkt heißt hier bildlich das Aufeinanderwirken von Begehr und 
Angebot in großen Maffen. Eos feat dem Koftenpreife den 
Tauſchpreis entgegen, Handb I, 44. 

(5) Say bediente fich fpäterhin des Ausdrudes: „urfprünglicher 
Preis,” Prix originaire, weil e8 der fei, den die Waare bei ihs 
rem erſten Erfcheinen in ber Welt gekoftet habe, Handb, II, 251. 

(c) Smith felbft (I, 86) nennt eigentlich denjenigen Verkaufspreis 
den natürlichen, der mit dem Betrage der Koften zufammenfällt, 
wobei er ftillfchweigend einzuräumen fcheint, daß die Koften nicht 
ſchon ein Preis find; er bemerkt ©. 87, der Marktpreis könne bald 
über, bald unter dem natürlichen, bald ihm gleich fein. — Man 
dürfte immerhin einen mit den Koften zufammentreffenden Preis 
einen natürlichen oder Toftenmäßigen nennen, wenn man 
—F zugeſteht, daß derſelbe dadurch nicht aufhoͤrt, Marktpreis zu 
ein. 

(d) Rau, Zuſ. 16 zu Storch, III, 250, 

$. 157. 

Ein ebenfowohl aus befonderen Erfahrungen, ald aus alle 
gemeinen Gründen abzuleitendes Geſetz ift «8, daß in der, auf 
den gleichfürmigen wirthfchaftlichen Abfihten der Menfchen bes 

ruhenden Handlungsweife in Hinficht auf Preife ein Streben ob» 

waltet, diefe den Koften der Hervorbringung und Herbeifchaffung 

zu nähern, „Der natürliche Preis,’ fagt Smith, „iſt gleichfam 

der Mittelpunct, gegen welchen die wandelbaren Marktpreife aller 
Waaren befländig gravitiren, Zufaͤlle verfchiebener Art koͤnnen 

diefe Tegteren eine Zeit lang von jenem Mittelyuncte entfernt 
halten, — fie über ihn erheben oder unter ihn erniedrigen, Sie 
mögen aber durch noch fo große Hinderniffe abgehalten werben, 
ſich in diefem Ruhepuncte feftzufegen, fo äußern fie doch ein bes 

fländiged Streben, fich demfelben zu nähern (a). Dieß Stres 
ben zeigt fich in den Preifen wirkſam, obgleich der Erfolg deſſel⸗ 
ben von denen, die zu ihm beitragen, gewöhnlich nicht beabfichtigt 
wird. 
(a) Unterfuch. I, 90. 

Rau, polit, Oekon. Ste Ausg.1. 13 



194 

$. 158, 
Die Urfachen dieſes Geſetzes find folgende: 1) Wenn ber 

Preis unter die Koften ſinkt, fo hat der Verkäufer einen Verluft, 

den er zwar, fobald derfelbe unvermeidlich if}, erträgt (a), vor dem 
er fich aber fünftig zu hüten fucht, indem er eine ſolche Sache nicht 

ferner zu Markte bringt. Daher muß bald das Angebot abnehmen, 

bis Dadurch der Preis wieder in bie Höhe getrieben wird (5). 2) Se 
mehr der Preis über die Koſten fleigt, defto größere Gewinnfte 

‚fallen den Verkäufern zu. Hierin liegt für andere Menfchen eine 
Ermunterung, eine foldyed Gut ebenfalld herbeizufcpaffen, um 

an jenem Geminnfte Theil zu nehmen (ce). Der Zudrang zu 
einem folchen befonderd einträglichen Gewerbözweige zieht eine 

Vergrößerung ded Angebotes nad fi), welche nothwendig wies 

der die Preife erniedriget (d). In beiden Fällen iſt ed alfo da 

Angebot, welches, den Veränderungen des Begehred folgend, die 
Preife dem Koftenfage näher bringt. Es ift nicht zu verfennen, 
daß die Bemühung der Erzeuger und Kaufleute, fi) nach dem 
jedeömaligen Stande des Begehres zu richten, manche Verlufte 
nach fich zieht, indem der einzelne Verkäufer bisweilen von den 
Unternehmungen der anderen und dem ganzen Umfange bes fich 

vorbereitenden Angebotes feine Kenntniß hat und baher öfters 

der Markt überfüllt wird, auch ein Theil ded Vorrathes mit 

Schaden verkauft werden muß. Soldye Berlufte find bei dem 

Abfage in entfernte Gegenden am leichteften zu erwarten, Doch 

bleiben fie auch bei Dem inneren Verfehre nicht ganz aus, Es 
find Aufopferungen, mit denen die großen Vortheile des Mite 

werbend fir die ganze bürgerliche Gefellfchaft erfanft werden. 

Gelingt es, 3. B. durch größere Vorſicht der Erzeuger, eine ſolche 
Einbuße am Gapitale zu verhüten, ohne dad Mitwerben felbft zu 

hemmen, fo ift dieß offenbar fehr ermwünfcht (Ce). 

(a) In diefem Falle beruht freilich der Tauſchgewinn ($. 151) nur 
darauf, daß der baldige Abſatz einer ſchwachbegehtten oder gu 
häufig angebotenen Waare immer ein Eleineres Uebel if, ald das 
längere Liegenlaffen, wobei das Capital wirkungslos bleibt. 

(5) Je größere Vorräthe eined Gutes ba find, befto länger kann es 
dauern, bis ber Preis ſich wieder hebt, — Uebrigens erhellt aus 
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dieſen Saͤtzen, daß der Koftenfas nicht ſowohl bei einzelnen Tauſch⸗ 
fällen, als bei der Mehrzahl derfelben, für die Fortdauer, die uns 
terfte Gränze, das Minimum des Preifes bildet ($. 148). — Es 
giebt Fälle, in denen die Verringerung des Angebotes den Preis 
nicht wieder erhöhen kann, weil der Begehr und bie concrete 
Werthſchätzung ber Käufer abgenommen hat. Dann bleibt auch die 
Production befhräntt und nur diejenigen Erzeuger werden die 
Maare ferner anbieten, die fie wehlfeil genug hervorbringen kön⸗ 
Ben, um feinen Schaden zu haben. Bgl. Hermann, a a. O. 

. 82. 

(ec) Das Beftreben der Menfchen, bad Angebot in Bemäßheit des jes 
besmaligen Begehres zu vergrößern oder zu verkleinern, zeigt fich 
im täglichen Leben mächtig und allgemein. Erweitert ſich der Be: 
gehr, 3. B. durch plögliches Zufammentreffen vieler Menfchen an. 
einenr Orte, fo fieht man, wie die Verkäufer alles aufbieten, um 
größere Maffen von Lebens und mancherlei Genufßmitteln herbei⸗ 
zufchaffen, es werben mehr Arbeiter beichäftigt, mehr Gapitale zu 
Hülfe genommen 2c. — Bgl. Mill, El&mens, ©. 88 ff. 

(d) Es wäre denn, daß eine größere begehrte Menge eines Gutes nur 
mit vermehrten Koften erzeugt und zu Markte gebracht werden 
tönnte, Hermann, ©, 84. — Bei Fabricaten trifft oft das Um⸗ 
gefehrte ein, Erniedrigung ber Koften bei einer größeren probucirs 
ten Menge. “ 

(e) Auf diefe Säse ftägen ſich die neuerlich öfter ausgeſprochenen Ankla⸗ 
gen gegen das Mitwerben und die Vorfchläge, daffelbe zu befeitis 
gen, die jedoch verfehlt find, weil die mächtigen Wirkungen der 
Concurrenz durch kein anderes Mittel zu erfegen wären. 

$. 1 59, 

Das Uebereintreffen ber Koften mit dem Preife einer Waare 
fest voraus, daß die Verkäufer das Angebot leiht nach Maaß⸗ 

gabe des jedesmaligen Preiſes vergrößern und verkleinern koͤnnen. 
Stellen fi diefem Unternehmen Schwierigkeiten entgegen, fo 

Eönnen fich die-Preife fürgere oder längere Zeit über oder unter 

ven Koften halten. Diefe Schwierigfeiten verbienen eine ſorg⸗ 

fältige Unterfuhung, weil fie die Wirkung eines für die ganze 

politifche Oekonomie fehr wichtigen Geſetzes ($. 157) befchrän« 

fen. In vielen Fällen find fie nicht erheblich, fo daß das Gleich 
gewicht zwifchen den Preifen und Koften fih nach jeder Aende⸗ 

rung bed Begehres bald wieder herftellt, doch ift es immer nöthig, 

ih an die Voraudfegungen zu erinnern, bie ben Erfolg jenes 
Geſetzes bedingen und mwenigfiend Fein ganz genaues Ueberein- 

ffimmen beider Größen erwarten laffen (a). Solde Hinderniſſe 

bed freien Mitwerbend im Angebote, bie eine EClaſſe von Erzeus 

13* 
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gern oder fogar einen einzelnen unter benfelben begünftigen, wer⸗ 
den Monopole im weiteren Sinne genannt (2). 

(a) Die Hinderniffe, welche der leichten Beweglichkeit des Angebotes 
im Wege ftehen, wie die Reibung der Bewegung in der Körper: 
welt, find bisher Teineswegs ganz überfehen worden, aber man hat 
ſich diefelben nicht fo häufig eintretend und fo bedeutend gedacht, 
als fie fi in der Erfahrung zeigen. — Ricardo fchreibt den Vers 
änderungen im beiderfeitigen Mitwerben nur fo vorübergehende 
Wirkungen auf den Preis zu, daß diefelben Feine beſondere Auf: 
merkſamkeit verdienen follenz; er nimmt deßhalb durchgängig an, 
daß die Preife und die Koften einerlei Größe haben, und aus bies 
fem Grunde bedeutet Werth, Tauſchwerth bei ihm fo viel 
als Koftenbetrag, natürlicher Preis. Ueberf. v. Baumftark, 

.« 66. 70. 

(6) Monopol im engeren und eigentlichen Sinne ift ein von der Res 
gierung verliehenes Vorzugsrecht für den Verkauf einer Waare. 

$. 160, 

Die Hinderniffe einer leichten Bewegung des Angeboted koͤn⸗ 
nen in natürlichen Umjländen oder in menſchlichen Verhält« 

niffen ihren Grund haben. 

1) Natürliche Hinderniffe (a). 
a) Es giebt manche Güter, deren Hervorbringung man nur 

in gewiffen Dertlichfeiten betreiben kann. Dieß gilt vor- 

zuglih von Mineralftoffen ($. 120), ferner von Ges 
wächfen und Thieren, die nur in einem befonderen Klima, 

auf eigenthümlichen Standorten ıc. gedeihen, $. 87. 
119 (d). 

%) In andern Fallen wird ein Erzeugniß an der einen 
Stelle beffer oder mit geringeren Koſten hervorgebracht, 

ald anderswo, fo daß einzelne Erzeuger vor anderen in 

Vortheil ftehen. 
ec) Bei manchen Gütern findet zwar die Hervorbringung 

keine ſolchen Schwierigkeiten, aber e8 fteht doch die Größe 
des Erzeugniffed nicht ganz in menfchliher Gewalt, 
Dieß zeigt fich bei vielen Zweigen ber Erbarbeit, am 
‚auffallendften bei dem Anbau der Nährpflanzen (c). 
Die Getreidepreife wechfeln, wie die Ernten, fie fönnen, 

wenn diefe eine Reihe von Jahren hindurch reichlich oder 
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fchlecht find, unter die Koften ſinken oder eine Zeit lang 

über denfelben ftehen, $. 182 ff. | 

(a) Unterfcheidung von vier Fällen natürlicher Monopole bei Senior, 
Outlines, ©, 171, fe auh Hermann, ©. 154. 

(8) Gute Weinlagen, Perlen, Auſtern. Iſt in folchen Fällen die Quan⸗ 
tität de8 Erzeugniffes gar nicht beliebig vermehrbar, fo Tann der 
Preis fehr Hoch hinaufgehen. — Die Preife mancher Erzeugniffe 
eines wärmeren Klimas, namentlich der Solonialmaaren, find benz 
noch nicht höher, als die Koften, weil es eine hinreichende Menge 
Ländereien in biefen Erdftrichen giebt, die unter einander in Mit: 
werben ftehen. 

(c) Der Wallfiihfang ift von fehr ungleihem Ertrage, die Seidens 
und Bienenzucht giebt jährlich nicht gleiche Früchte, felbft bei der 
Schaafwolle hat man von Jahr zu Jahr Beine Verfchiedenheiten 
des Ertrages bei gleicher Zahl von Schaafen wahrgenommen. 

$. 161. 

2) Auch menſchliche Ver haͤltniſſe fönnen die Vergrößerung 
bed Angebots erfchweren (a). 

a) Auf Seite der Arbeit. Die Menfchen, welche an eine Be- 

ſchaͤftigung gewöhnt find und in ihr Geſchicklichkeit erwor⸗ 
ben haben, Fönnen nicht leicht zu einem andern Geſchaͤfte 
übergehen, und um fo fehmerer, je mehr fie in Jahren vor⸗ 
gerückt und je verfchiedenartiger beide Verrichtungen fint. 
Namentlich find Landleute fo wenig geeignet, Gewerke zu 
ergreifen, ald Handwerker und Babrifarbeiter fich gerne zum 

Landbau hinwenden. Für Fünftliche Verrichtungen laſſen 
fich häufig nicht fo viele Arbeiter finden, ald die Unterneh⸗ 

mer zu befchäftigen fuchen ($. 113), und ed muß wenig- 

fiens einige Zeit vergeben, biö fie herangebildet worden find. 
Gewerbögeheimniffe, die in den Gewerken noch bisweilen 

vorfommen, doch wegen der volllommneren wiſſenſchaft⸗ 
lichen Beleuchtung der Gewerfsarbeiten (Xechnolegie) fel- 
tener als früherhin, halten dad Mitmerben des Angebotes 
ganz zuruͤck und Eönnen den Befisern große Gewinnfte 

ſichern (b). 
b) Auf Seite ded Capitales. 

&) Zu manchen Unternehmungen ift ein fo großes Capital 

erforderlich, daß nicht viele Menfchen im Stande find, 
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e) 

(0) 
)- 

(c) 

ſolches aufzuwenden und die damit verbundene Gefahr 

zu uͤbernehmen. Bei denjenigen Gewerben, die ſchon 

mit geringem Capitale betrieben werden können, iſt defi- 
halb das Mitwerben ded Angebotes auögedehnter. 

6 Hat der Unternehmer bereitd ein anfehnlidhes Capital 
in fein Gefchäft verwendet, fo erfchwert ihm diefes den 

Uebergang zu einem andern, zumal bann, wenn er koſt⸗ 
bare Gebäude und Geräthe befigt, Die bei einer andern 
Unternehmung nicht gebraucht werden Eönnen (ce). Ins 
deß bat diefer Umftand auf andere Menſchen, die ein 

eintraͤgliches Gewerbe erft neu ergreifen, feinen Bezug, 
woferne ed überhaupt an Gapitalen nicht gebricht. 

Auch auf Eeite des Begehres felbft liegen Hinderniffe 

einer Herftellung des Gleichgewichtes. Wenn nämlic) der⸗ 

felbe fich öfter und beträchtlich verändert, fo bleibt es für 
den Unternehmer, der fich nach einer beflimmten Größe des 

Begehred richten will, immer ungewiß, ob diefer nicht wie⸗ 

der abnehmen wird, bevor noch die auf den Markt gebrach- 
ten Güter ganz verkauft ind. Das wirkliche Eintreten die⸗ 
ſes Ereigniffes macht wieder eine Befchränkuug des fünf- 

tigen Angebotes rathſam, und fo kann es gefchehen, daß 
nnaufhörlich Schwankungen erfolgen, ohne daß beide Grö- 
Ben einander erreichen. 

Dieher gehören auch Staatdeinrichtungen, 3. B. Erfindungspatente, 
Verlagsrechte der Buchhaͤndler u. dgl. 
Smith, 1, 94. — 3. 2. die Zieheifen zum Drahtziehen, — Ta⸗ 
batsbeizen einzelner Fabriken, — Kunftgriffe im Färben, — 
Frauenhofer's optifche Glaͤſer, — Schönbein’s Schießbaum⸗ 
wolle. Bei Modeartikeln hält man die neueſten Muſter geheim, 
um wenigſtens einige Zeit lang geringere Coneurrenz zu haben. Im 
Landbau hat man bei der Groͤße des Erzeugniſſes von Stoffen 
greicher Art nicht leicht Nutzen, wenn man ein Kunftmittel geheim 
hält. | 
Das ſtehende Sapital im Bergbaue müßte, wenn man diefen auf- 
gäbe, faft ganz eingebüßt werden, In folchen Fällen feßen die Un 
ternehmer ein Gewerbe noch einige Zeit fort, wenn es ihnen gleich 
nicht mehr vollen Koftenerfas giebt, wofern nur noch einige Aus 
fiht auf Aenderung übrig bleibt. Das umlaufende Gapital läßt 
fi leichter in eine andere Anwendung übertragen. — Ein ähnli: 
ches Verbältniß tritt auch dann ein, wenn in einem Gewerbe ein 
Theil der Unternehmer viel Capital auf ältere unvolllommene Mas 
Schienen 2c. gewendet hat und nun nicht fogleich diefelben mit beis 
feren vertaufchen kann. 
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$. 162, 

Der Preis kann leichter eine Zeit lang über, ald unter: 
dem Betrage der Koften ftehen, Dieß hat folgende Urfachen: 

1) Sm lesteren Falle hat der Unternehmer einen Berluft, dem 

man auß' allen Kräften auszuweichen fucht. Im erften Falle be- 

zieht er zwar einen größeren Gewinn, als ihn andere Gewerbe 
durbieten, und dieß ermuntert die Unternehmer der leßteren, das 

- Gefchäft des erfteren auch zu ergreifen, doch ift der Antrieb hiezu 
nicht fo ſtark, als das Beftreben, eine Einbuße zu vermeiden. 
2) Es iſt leichter, eine nicht mehr einträgliche Unternehmung 
aufzugeben, ald eine befiimmte andere zu beginnen, weil dabei 
manche der angeführten Umftände ($. 160. 161.) hemmend in 
den Weg treten koͤnnen (a), und ſchon die Neuheit bed Gewer⸗ 

bed mancherlei Schwierigkeiten und Verluſt mit ſich bringt. 
(a) Do fieht man auch bisweilen bie Unternehmer ein Gewerbe in 

Hoffnung beflerer Zeiten mit Schaden fortbetreiben. 

— 

g. 163, 

Es bedarf noch einer beſonderen Unterſuchung, wie es auf 
die Preiſe wirkt, wenn bei ungeaͤndertem Mitwerben der Koſten⸗ 

betrag zu⸗ oder abnimmt (a). Man iſt gewöhnlich der Mei⸗ 
nung, der Preis muͤſſe ſo lange gleich bleiben, als ſich im Ange⸗ 
bote und Begehre nichts geändert habe; aber bei näherer Erwaͤ⸗ 

gung zeigt fich, daB oft ſchon Darum andere Preife bewilligt wers 

den, weil man im Weigerungöfalle eine Veränderung im Mit 

“werben für unauöbleiblich anfiebt. 1) Wenn der Preis einer 

Waare, die den Verkäufern mehr Eoftet als bisher, noch der naͤm⸗ 
liche bliebe, fo müßten fie die ganze Koftenerhöhung aus ihrem 

Gewinne beftreiten, und da fie dieß in der Negel nicht fönnen, 

fo wäre eine Abnahme des Angebotes zu erwarten, die den Preis 
bald in die Höhe treiben würde; daher entfchließen ſich gewoͤhn⸗ 

lih die Käufer, lieber fogleich mehr zu geben (5). Ob ed den 

Verkäufern gelingt, den Preid um die ganze Koftenerhöhung, 
oder um einen Theil derfelben zu fleigern, dieß hängt von den 

beſonderen Umftänden ab, a) Iſt die Waare für Viele fehr werthe 

voll und die Koftenvermehrung mäßig, fo kann es gefchehen daß 



200 

alle Käufer, um die Befriedignng ihrer Bebürfniffe ſicher zu 
ftellen, einen den jegigen Koften entfprechenden Preis bewilligen. 

b) Entfchließt fih nur ein Theil der Käufer hiezu, und beftehen 
die Verkäufer auf dem vollen Erfaße der erhöhten Koften, fo 
wird zwar der Preis um diefelben hinaufgehen, aber eine Eleinere 

Quantität der Waare hervorgebracht und abgefegt werden. c) Die 
Verkaͤufer laffen fi bisweilen einen unvollfändigen Erfag 
gefallen, 3. B. wenn fie biöher reichlichen Gewinn machten, oder 

wenn fie ungern zu einer andern Befchäftigung übergehen. Eben- 

fo wirft ed, wenn ein Theil von ihnen die Waare wohlfeiler lies 
fern kann ald die übrigen (c). In ſolchen Fällen kann, wenn die 
Käufer nicht die ganze Koftenvermehrung vergüten wollen, der 
Preis auf einen mittleren Stand zwifchen feinem bisherigen Be⸗ 

trage und ben jegigen Koften fommen. d) Beharren die Käufer 

dabei, nicht mehr zu bezahlen, und die Verkäufer, mehr zu for 
dern, fo muß die Hervorbringung oder Herbeifchaffung'ber Waare 
ganz aufhören. 2) Bei einer Abnahme der Koften vermindert 

fi) auch der Preis, woferne nur das Angebot leicht zu erweitern 

if. Die Verkäufer empfinden in diefem Falle eine Ermunterung, 

eine größere Menge zu Markt zu bringen, und diefe Ermunterung 

"dauert fort, fo lange noch der Preis nicht um die ganze Vermin⸗ 
derung der Koften gefunfen ift, weßhalb das Angebot fo lange 
vermehrt wird, bid jenes erfolgt. Aus diefem Grunde fommen 

die durch die Fortfchritte dev Gewerbskunſt veranlaßten Erfpa- 

rungen an den Productionskoſten in der Regel den Käufern zu 

ftatten (d). 

(a) Ricardo, Grundgef. von Baumftart, ©. 375. 427. 

(5) Wenn einer ber in biefem $. betrachteten gau⸗ eintritt, ſo wiſſen 
ewöhnlich die Verkäufer alle Umftände fo gut zu beurtheilen, daß 
ir fogleicy ihre Preisforderung fo nrichten, wie der Preis ſich 
ſonſt ohnehin nothwendig ſtellen würde. 

(c) Man ſieht, daß hiebei mancherlei Triebfedern und Umſtaͤnde ein⸗ 
wirken, und dieß macht es ſchwer, den Erfolg genau voraus zu 
veſtimmen, was für die Aufwandsſteuern ſehr wichtig iſt. 

(d) In Frankreich ſank ungeachtet des Einfuhrzolles von 5 Franken 
der Centner Natrum, welches aus dem Seeſalz bereitet wird, von 
100 auf 9 Franken. Viele andere Güter fielen durch das inlaͤndi⸗ 
ſche Mitwerben in ähnlichen Verhältniffen. Chaptal, De l’indus- 
trie frangaise, 1, 64. 70. 434, — Say, Sur la, balance des 
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comsommatlons avec les productions, in Revue encyclop. Sul. 

$. 164. - [165] 
Bisweilen befindet fich ein Theil der Werfäufer eines Gutes 

zufolge natürlicher oder kuͤnſtlicher Vortheile, 3. B. wegen größe 
rer Nähe des Marktorted, wohlfeileren Einkaufs von Material 

und dergl., im Stande, die Waare mit geringeren Koſten zum‘ 

Berkaufe zu bringen, als die anderen. Hiebei find folgende Fälle 
möglich, 1) Wenn diejenigen Verkäufer, welche die geringfien 

Koften aufzumenden brauchen, jede beliebige Menge der Waare 

herbeifchaffen können, fo werden fie allein Abfag haben und dad 

Mitwerben unter ihnen firebt dahin, den Preis auf den Betrag 

ihrer Koften zu fiellen. Eine Folge hievon ift, Daß, wenn eine 

Waare von mehreren Puncten aus verfendet wird, z. B. Eolo- 

nialmaaren, die von verfchiedenen Seehäfen in’5 Innere der Län« 

ber geben, das Abfaggebiet jedes Verſendungsortes ſich nad) den 
Srachtloften richtet und diefe Gebiete nad) Maaßgabe der Güte 

der Straßen, der Waſſerverbindung ꝛc. aneinander gränzen (a). 
2) Sind jene Verkäufer in Anfehung der Menge von Waaren, 

die fie darbieten koͤnnen, befchränft, fo beftimmt fich der Preis 
durch die Größe ded Begehrd. a) Iſt nur eine folche Menge be= 

gehrt, welche die wohlfeiler producirenden Verkäufer liefern koͤn⸗ 

nen, fo find nur diefe im Stande, dieß Gewerbe fortzufegen und 

ed kommt ein geringerer Borrath zu Markte. b) Wenn dagegen 
der Begehr fo groß wird, daß dad Angebot diefed Theiles der 

Erzeuger nicht mehr zureicht, fo muß der Preis fo weit in die 

Höhe geben, daß er auch den Koftenerfag der übrigen Verkaͤufer 
vergütet, und dann erhalten jene wohlfeiler erzeugenden Unter 

nehmer reichlichen Gewinn. 
(a) 3. 3. in der Schweiz grängen die Abfahgebiete von Havre, Rot⸗ 

terdam und Genua für Solonialwaaren aneinander, in Mähren 
bie Gebiete von Zrieft und Hamburg, die Grängen find aber wech: 
felnd, weil weder bie Frachtloften noch die Preife in jenen Sees 
ftädten immer gleich bleiben. 

$. 165, [164] 
Die Koften, welche der Verkäufer eines Gutes in Anfchlag 

bringt, begreifen den ganzen Aufwand von andern Gütern, den 
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er machen mußte, um bad beffimmte Gut zu Marktezubringen (a). 
Es gehören dahin ebenfowohl feine Ausgaben für die Mitwir« 
fung anderer Perfonen, als feine eigne Verzehrung. Diefer Ko⸗ 
fienberechnung aus dem Standpuncte des einzelnen Gewerbsun⸗ 

ternehmers fteht nicht im Wege, daß ein Theil jener Ausgaben, 

wie die entrichtete Grund« und Gapitalrente, für die Empfänger 

reines Einkommen ift, und folglich nicht der ganze Koftenaufs 
wand des Verfäufers aus nothwendigen Verzehrungen befteht (2). 
Diefe aufgewenbeten Güter werben vom Verkäufer gewöhnlich 
nach ihrem Preife in Anfchlag gebracht, und dieß ift bei Dingen, 
die um einen Marktpreis regelmäßig wieder zu erlangen find, 
dem Standpuncte des Einzelnen vollfommen angemeffen. Wird 

jedoch ein Theil diefer verwendeten Güter von dem Berfäufer 

ſelbſt und mit geringeren Koften erzeugt, als für die er fie faufen 

önnte, 3. B. das zur Viehmaftung oder Mollproduction erfor 
derlihe Futter oder der Dünger, fo werden hiebei nur die eigenen 

Productiondkoften in Anrechnung gebracht. 
(a) Nur die nothwendigen Koften können auf den Preis wirken, nicht 

der unnöthig große Aufwand, ben einzelne Verkäufer aus Unkunde 
oder durch Zufall zu machen veranlaßt waren. — Um bie Koften 
volftändig zu erkennen, muß man auch Gefahren von Verluſten, 
Schaden aus unverkauften Reften ꝛc. mit einrechnen, ja felbft per: 
fönliye Unannehmlichkeiten, weil diefe dem Unternehmer Anfprudy 
auf höhere Vergütung feiner Mühe geben. 

(5) Der vollswirthfchaftliche Koftenbetrag, ber bei ber Berechnung des 
reinen Volkseinkommens erforfcht werben muß, iſt baher von den 
bier erklaͤrten Koften des Verkäufers wefentlid nerfchieben, F. 247. 

$. 166. 
Der non dem Verkäufer zu berechnende Koſtenſatz befteht aus 

folgenden Theilen: 1) aus dem Lohne der von ihm gebrauchten 
Arbeiter, 2) der Rente des benugten Sapitales und 3) der ge⸗ 

brauchten Srundftüde (a); 4) dem mittleren Gemwerböverdienft, 

ben er felbft beziehen muß, um dadurch zur Betreibung bed be- 
flimmten Gemerbes bewogen und für biefelbe belohnt zu wer⸗ 

den (8) ;5) dem Preife der zum Behufe der Unternehmung vers 

zehrten Güter, den er beim Einfaufe derfelben erftattet (c). Der 
im Preife diefer Gegenftände enthaltene Koftenbetrag loͤſt fich 
wieder in die nämlichen fünf Beltandtheile auf u. ſ. f. Der Ver“ 
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Fäufer Tann außer Dem Gewerböverdienfte noch andere von diefen 

Beftandtheilen für ſich erhalten, wenn er 3.3. felbft mitarbeitet 
oder Eigenthümer des Capitales oder Grundſtuͤckes iſt. Er muß 
in einem ſolchen Balle die ihm gebührende Vergütung fo berech⸗ 
nen, wie fie fein würde, wenn er für Andere arbeitete und fein 
Sapital oder Grundſtuͤck Anderen überließe. Doch fleht ed ihm 
frei, fih mit einer unter dem gewöhnlichen Betrage bleibenden 
Vergütung zu begnügen, und dieß gefchieht nicht felten in der 

Abficht, um bei ungänfligem Mitwerben dad Gewerbe noch fort= 
fegen zu koͤnnen. > 

(a) Nur in wenigen Fällen find die Verrichtungen fo einfach, daß fie 
fein Capital erfordern und baß in den Koften Feine Gapitalrente 
vorkommt; 3. B. Sammeln von Beeren, Kräutern, Wurzeln ıc. 
Sn den frühften Perioden der Gefelfchaft, ehe noch Capital an= 
gefammelt war, fand dieß Verhältniß freilich allgemein Statt, und 
in foichen Zeiten fiel dem Verkäufer auch noch keine Ausgabe für 
Grundrente zur Laſt, wie diefelbe 3. B. bei der Seefifcherei nicht 
vorkommt; aber es gab damals auch nur wenige Productionds 
kweie — Inwiefern bie Grundrente unter bie Koften gehört, f. 

(6) Diejenigen, welche ben Gewerböverbienft mit der Gapitalrente in 
Verbindung bringen, rechnen nur drei Beftandtheile der Koften 
auf, z. B. Smith, 1, 85. — NRiearbo (Princ. Cap. 1.) und 
Mill (Elemens, 92. 99.) fehen blos den Arbeitslohn als Koſten⸗ 
betrag an, weil fie das Sapital als angehäufte Frucht einer frü⸗ 
hern Arbeit, und ben Preis deffelben gleichfalls als Lohn anſehenz 
die Grundrente wird von ihnen aus einer andern Urfache ausge⸗ 
fchloffen, f. unten 3. Abfchnitt, 2. Abth. Aber felbft wenn man den 
Preis des angewendeten Sapitaled ganz auf den Lohn ber zu def: 
fen Erzeugung vorgenommenen Arbeit zurüdführen Eönnte, fo bil: 
dete doch immer noch der Preis ber geftatteten Gapitalbenusung, 
oder die Capitalrente, einen befonderen Beftandtheil der Koften. 
— Nah Rodbertus-Jagetzow (Zur Erkenntniß ıc. I, 7) be: 
fliehen alle Koften nur aus der aufgewenbeten Arbeit, denn nur 
der Menfh habe Koften, nicht die Natur, weldhe das Material 
hergebe. Diefe Anficht Eönnte nur gelten, ıdenn man auf den Ur⸗ 
besinn der Wirthfchaft zurüegeht und das Verhältniß des Men: 
ſchengeſchlechts zur Natur berüdfichtigt, wobei freilich klar ift, daß 
jenes nichts als feine Arbeit mitbringt. Wie aber unter ber heu⸗ 
tigen Gütervertheilung die Stellung bes Unternehmers ift, liegen 
ihm offenbar jene oben angegebenen verfchiedenen Ausgaben ob. 
— Torrens fellt eine fcheinbar entgegengefehte Behauptung auf, 
daß nämlich der natürliche Preis ſich gänzlich nach bem angewen⸗ 
beten &apitale richte (Production of wealth, &. 24). Dieß wi: 
derfireitet aber der obigen Beftimmung bed Koftenfages nicht, 
weil alle Beſtandtheile deffelben Ausgaben find, die ber Unternebs 
mer mit feinem Gapitale beftreitet. Derfelbe (S. 51) läugnet, daß 
der Profit unter die Koften gehöre, er fei vielmehr ein neu ent⸗ 
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flandenes Vermögen, ein Ueberfhuß. Diefe- Meinung widerlegt 
ſich von felbft durch genaue Zergliederung. ber Zinsrente und bes 
Gewerbögewinnes, und durch bie Bemerkung, daß die übliche Zins⸗ 
rente entweder wirklich ausgegeben, oder, wenn bad Gapital dem 
Unternehmer eigen ift, von ihm aufgeopfert wirb. 

(c) Bei verfhhiedenen Sorten einer Waare kann es gefchehen, daß eine 
feinere gerabe fo viel weniger Rohftoff erfordert, als fie mehr Ars 
beit und Gapitalrente Eoftet. Das wohlfeilfte Baummollengarn fällt 
in bie Nr. 60 — 80, gröberes ift Eoftbarer, weil e8 mehr Stoff 
enthält, feineres, weil mehr Arbeit. So ift ed auch mit ben vene⸗ 
zianifchen Goldketten, von denen 1 Braccio (2,12 bad, Fuß) gilt: 

von Nr. O (feinfte) so Franken 
” ” „ 
nn > u. 3 20 „ Minimum.) 

21 
# "2 (gröbfte) 0 „ 

ſ. m. Mohl Würtemb. Gew. Ind. ©. 288, — Babbage, a. 
a. A) + 

$. 167. 
Steigt ber Preis eines Gutes über die Koften, fo kommt der 

Ueberfchuß zunächft dem Unternehmer zu flatten, welcher in dies 

fem Falle einen den gewöhnlichen mittleren Sag überfteigenden 

Gewerböverdienft bezieht, $. 158. 2). Dauert aber ein folcher 

Stand des Preifes fort, fo können die Verhältniffe des Mitwer- 
bens den Unternehmer nöthigen, einen Theil dieſes Gewinnüber- 
fchuffed an andere Perfonen, welche zu der Herporbringung und 
Herbeifhaffung der Waare mitwirken, indbefondere an die Ars 
beiter und Grundeigner, ald Erhöhung des Lohnes und der 
Grundrente, abzugeben. 

2. Abtbeilung. | 

Beränderungen der Preife und Bemeflung derfelben. 

$. 168. 

Ein Gegenftand ift foftbar, wenn er im Vergleiche mit an⸗ 

deren Gütern beträchtliche Hervorbringungd» und SHerbeifchaf- 

fungöfoften verurfacht. Die Koſtbarkeit eined Gutes, d. h. die 

Eigenfchaft, ein gewiſſes großes Maaß von Koften zu erfordern, 

⁊ 
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kann in verfchiedenen Beiteri und Gegenden verfchieden fein, und 
wird in der Beurtheilung ded Einzelnen fowohl von der Erwers 
bung des Gutes im Tauſche, ald von der eigenen Erzeugung 
verflanden (a). Werden dagegen mehrere Preife einer und ders 

felben Sache miteinander verglichen, fo entſtehen die Begriffe 
von theuer und wohlfeil. Ein Gut ift theuer oder wohlfeil, 

ie nachdem fein Preis höher oder niedriger ift, als in vielen an« 

deren Zaufchfällen, dieß feßt allo voraus, daß in verfchiedenen 
Orten oder Zeiten die Preife eines Gutes von einander abwei⸗ 
chen (5). Zwiſchen dem Zuftande des Theuer⸗ und Wohlfeilfeind 
(der Sheurung und Wohlfeilheit) liegt der mittlere, Dem 

mittleren Koftenfage entfprechende Preis, welcher zugleich der 

gewöhnliche ift (c). Theurung und Wohlfeilheit müflen 

immer auf einzelne Arten oder Gattungen von Guͤtern bezogen 

werden, deren Preis gegen die übrigen hoch oder niebrig iſt. Was 
man Theurung und Wohlfeilheit aller Güter gegen Metallgeld 
nennt, ift genau betrachtet nichts als Wohlfeilheit oder Theurung 

des legteren. Werden beide Bezeichnungen fchlechthin, ohne Be⸗ 

nennung einer Gattung von Gütern gebraucht, fo bezieht man 
fie auf den Preis der gewöhnlichen Nahrungsmittel (d). 
(a) Der Diamant ift in beiden Binfichten Eoftbar, er hat nicht blos 

einen hohen Preis, fondern bas Auffuchen und Schleifen fordert 
auch großen Koftenaufwand, 

(d) Stord, I, 305. 
(c) Aus diefem Grunde weicht die von Log gegebene Beſtimmung bei⸗ 

ber Begriffe von der obigen weniger ab, als es zunächſt ſcheint. 
Nach feiner Meinung beziehen ſich beide auf das Verhältniß zwi- 
fhen den Marktpreifen und den Koftenz theuer ift die Sache, de⸗ 
ren Preis über dem Koftenfage ſteht. Handb. J, 55. — Da nun 
bie Koften den gewöhnlichen mittleren Preis beftimmen, fo werden 
beide Erklärungen in den meiften Fällen zufammentreffen. Aber 
nach dem herrjchenden Sprachgebrauche nimmt man bei jenen Aus⸗ 
drüden auf die Koften, deren Größe man oft gar nicht Tennt, feine 
Ruͤckſicht. Jedermann nennt den Zuder wohlfeil, wenn der Cents 
ner 25 fl., theuer wenn er 60 fl. gilt, die Koften feien welche fie 
wollen. Selbft bei Dingen, die weit über ihrem Koftenfage ver: 
tauft werben, wie der Wein von ausgezeichneten Lagen, fpricht 
man unbedenklich und allgemein von wohlfeil unb theuer. 

(4) Die Ausdräde theuer und koſtbar werben häufig miteinander ver: 
wechfelt, und in der Ermanglung eines anderen Wortes wird 
auch das Gegentheil von koſtbar mwohlfeil genannt. 

x 



206 

R $. 169. . 
Eine Sache kann theuer oder wohlfeil werden, d. h. einen 

ungewöhnlich hohen oder niedrigen Preis erhalten 1) durch 

Aenderungen im Angebote oder Begehre, wobei Die Hervor⸗ 
bringungstoften diefelben bleiben, 2) mit einer Veränderung in 
dem Koftenbetrage und Durch biefelbe. 

Man hat erflereö die relative, letzteres Die reale Theu⸗ 

rung und Wohlfeilheit genannt (a). Ungeachtet der Entbehr- 
lichkeit diefer nicht einmal ganz bezeichnenden Ausdrüde iſt doch 

die Unterfcheidung jener beiden Urfachen der Theurung und Wohls 

feilheit erheblich, weil eine folche Preisveränderung eines Gutes, 

die aus einer Aenderung der Koften hervorgeht, gemöhnlid, weit 

dauernder ift, als eine folche, Die von den häufigen und manch» 

faltigen Schwanfungen der Goncurrenzverhältniffe bewirkt wird. 
. Wird der höhere oder niedrigere Preis einer Sache der gewoͤhn⸗ 
liche, fo kann man Dann nur noch bei der Vergleichung mit den 
Preifen anderer Zeiten die Sache iheuer oder wohlfeil nennen. 
(a) Stord, 1, 806, 

$. 170, 

Das Zufammentreffen der Preife mit den Koften, wie es in 
der Mehrzahl der Falle wirklich, wenigftens naͤherungsweiſe Statt 
findet ($. 159%), muß auch ald der nüslichfle Stand der 

Preife angefehen werden, welcher die Production und Conſum⸗ 
tion gleichmäßig begünftiget und dem Bortheile aller Bethei⸗ 

ligten entfpricht, weil dann 1) tie Erzeuger und Verkäufer voll 
fländige Erſtattung aller Ausgaben und Verzehrungen erlangen 
und in den Stand geſetzt werden, ihr Gewerbe fortzufegen (a), 

2) die Käufer aber ſich nüsliche und angenehme Gegenftände 
mit einer To geringen Aufopferung anderer Güter verfchaffen 
können, ald es fortdauernd moͤglich ift (2). 
(a) Vorausgeſetzt, daß in dieſem Koftenfage auch der Unternehmer feis 

nen mittleren Gewerbsgewinn findet, $. 139. 
(5) Der Wunſch aller Verkäufer, daß ihre Waaren einen bie Koften 

überfteigenden Preis erhatten möchten, hat in voltswirthfchaftli= 
cher Hinficht kein Gewicht, weil ihm das Verlangen der Käufer 
nach Wohlfeilheit gegenüber fteht und der Vortheil aller Glafien 



eine 

- 207 

zugleich beherzigt werden muß, auch die Beftrebungen ber Gewerbe: 
unternehmer ſich häufig wiberftreiten, wie 3. B. die Landwirthe 
einen hoben, bie Zuchfabricanten aber einen niedrigen Preis der 
Wolle wünfhen und zu bewirken ſuchen. — Inzwiſchen darf man 
nicht überfehen, daß eine vorübergehende Zheurung eines Gutes, 
wenn fie ohne Verminderung bed Abfages ftattfindet (was nur 
bei einer mäßigen Preiserhöhung möglich ift), zur Häufigeren Her⸗ 
vorbringung ermuntert. Kür dad Emporkommen folder Gewerbs⸗ 
zweige, die in einem Lande befonders nüglidy fein werben, leiftet 
ein Stand ber Preife über ben Koften gute Dienfte, benn es würde 
ohne ihn Fein flarker Antrieb vorhanden fein, neue Capitale zur 
Erweiterung diefer Gewerbe anzuwenden; auch vergütet berfelbe 
die Verlufte, weldye etwa ein zu niebriger Preis den Verkäufern 
zugefügt hat, Tooke, Thoughts and details, II, 105 ff. Hier 
wird unter anderem gezeigt, baß die Zahl der dem Parlamente 
jährlich vorgelegten Gemeinheitötheilungsplane (inclosure -bills ) 
zu: und abnahm, je nachdem die Setreidepreife (hauptſächlich des 
vorigen Jahres) höher oder niedriger flanden. 

$, 171. 

Unterfucht man die volkswirthſchaftlichen Wirkungen, welche 

Verminderung der Koſten eines gewiſſen Gutes hervor⸗ 
bringt, ſo iſt 

1) in Bezug auf die Käufer der Vortheil unzweifelhaft, denn 

2) 

vermöge des Mitwerbens ($. 163. 2)) wird in der Regel 
auch der Preis niedriger, ed kann alfo gleiche Werthmenge 
mit einem geringeren Aufwande von anderen Gütern einge 
taufcht, und fomit ein größerer Gütergenuß erlangt wer⸗ 
den, Sind ed indbefondere Dinge von hohem Werthe und 
allgemeinem Gebrauche, fo liegt in jener Veränderung eine 

Erhöhung des Volkswohlſtandes. Der niedrige Koftenbe- 
trag und Preis der Lebensmittel fann auch, indem er den 

Lohn verringert, andere Erzeugniffe wohlfeiler machen, in 
deren Koften der Unterhalt von Arbeitern eine erhebliche 

Stelle einnimmt, und fich hieburch doppelt wohlthätig er⸗ 

weifen. Der Vortheil der Käufer ift Darum hoch anzufchla- 
gen, weil jeder Staatöbürger Käufer vieler Güter ift und 
bei jeder Waare weit mehr Käufer ald Verkäufer vorhanden 

find. | 
Auch die Berkäufer haben Nutzen, da die Wohlfeilheit 

ben Abfag erweitert und eine ſtarke Zunahme defjelben leicht 
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zu weiteren Koſtenerſparungen Veranlaſſung giebt, die den 
Erzeugern wenigſtens eine Zeit lang Gewinn verſprechen; 
z. B. die Ausgabe fuͤr Zinſen vermindert ſich wegen des 
ſchnelleren Erſatzes des umlaufenden und der vollſtaͤndige⸗ 

ren Benutzung des ſtehenden Capitales, — es werden neue 

Maſchienen zu Huͤlfe genommen ꝛc. Nur daraus kann vor⸗ 
uͤbergehend ein Verluſt entſtehen, daß fruͤher aufgewendete 

hoͤhere Koſten nicht mehr vollſtaͤndig erſetzt werden, z. B. 
bei Vorraͤthen, die vor der Koſtenerniedrigung angeſchafft 

waren. 

$. 172. 

3) Es muß indeß auch der Einfluß der Koſtenerniedrigung 

auf die Lage der übrigen bei der Hervorbringung be 
theiligten Perfonen beleuchtet werden. 

a) 

h) 

Liegt die Urfache Darin, daß die Hervorbringung mit einem 
geringeren Verbrauche bewirkt werben kann, alfo überhaupt 
in tehnifhen Umftänden, fo ift dieß gemeinnüglich, 

nur den Fall ausgenommen, wenn eine Erfparung an Arbeit 
Statt findet und der Abfag nicht gleichmäßig anwaͤchſt, 
alfo Arbeiter ihre Nahrung verlieren. 

Es koͤnnten aber auch die Ausgaben des Unternehmers dars 
um Heiner fein, weil e8 ihm möglich wird, gleiche Mitwir« 
tung der Grundflüde und Capitale mit geringeren Renten 
zu vergüten ($. 139) und feinen Arbeitern fpärlicheren 

Lohn zu geben, In diefem Falle tritt alfo eine andere Ver⸗ 

theilung des Volkseinkommens ein, bei der die Käufer auf 
Koften einzelner Glaffen gewinnen. Auch vor den näheren 
Unterfuchungen über den Arbeitölohn ($. 187 ff.) ift es 
ſchon hier einleuchtend, daß eine Wohlfeilheit der Waaren, 

die durch Entbehrungen der Arbeiter bewirkt würde, Feine 
im Ganzen günftige Erfcheinung fein Fönnte, weil die Ars 
beiter nicht blo8 als Productiansmittel betrachtet werden 

bürfen, fondern die zahlreichfte Volksclaſſe bilden, der ein 

Antheil am allgemeinen Wohlſtande gebührt, $. 129. Eine 
Koftenerfparung durch Sinken der Grund⸗ und Capitals 

% 
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rente ift den Empfängern berfelben ebenfalls empfindlich, 
doch in geringerem Grade, weil ihnen noch ein Erwerb 
durch Arbeit freiſteht. 

§. 173. 

Entfernt ſich der Preis eines Gutes in kurzer Zeit betraͤcht⸗ 

lich von dem Koſtenbetrage, fo pflegt dieß auf den Verkehr ſtoͤ⸗ 

renden Einfluß zu haben, denn 1) zugroße Wohlfeilheit fügt den 

Berfäufern einen Verluſt am Gapitale zu, der fie früher oder 

-fpäter zwingt, ihre Gewerbe aufzugeben. In diefem Falle werden 

einige Beit lang Arbeiter außer Thätigkeit gefeßt, fo wie auch 

der Uebergang von einem Gefchäfte zu dem anderen oft mit einer 
Binbuße verbunden ift, $. 161 (a). 2) Starke Vertheurung ift 

den Käufern befchmwerlich, nöthigt fie zu Einfchränfungen in dem 
gewohnten Gütergenuffe, und legt ihnen fogar Dann, wenn bie 

vertheuerte Sache fehr werthvoll ift und ſchon biöher eine bedeu⸗ 

tende Ausgabe verurfachte, eine ſchwere Entbehrung auf. Zritt 

nun hierdurch eine Verringerung ded Abfates ein, fo ift diefe 

auch für Die Verkäufer nachtheilig und fchwächt die Production (6). 
(a) Die nämlidye Wirkung zeigt fich dann, wenn bei einer Zunahme ber 

Koften ber Preis ftehen bleibt oder nicht verhältnißmäßig fteigt, 
F. 163. Die Preisveränderungen einzelner Waaren erftreden ſich 
gewöhnlich weder ſchnell noch vollftändig auf die Preife anderer Gü⸗ 
ter, zu deren Hervorbringung jene gebraucht werden. 

(5) Die Verminderung des Abfages ereignet ſich nicht immer blos bei 
dem vertheuerten Gute felbft, denn wenn daſſelbe nicht wohl zu ent= 
behren ift, fo verfagt man ſich lieber irgend ein anderes minder 
wichtiges, 

$. 174. 

Im gemeinen Leben feßt man unbedenklich voraus, daß bie 
Veränderungen in den Preifen der verfchiedenen Waaren fich ges 

nau aus dem jebeömaligen Geldpreife der leßteren erkennen 

laffen; man nimmt alfo an, dad Geld fei ein volllommen brauch⸗ 

barer Maafftab, $. 146. Dieß fünnte er nur dann wirklich fein, 

wenn fein Preis im Verhältniß zu der Gefammtheit der übrigen 

Güter unveränderlich wäre, denn im entgegengefegten Falle wuͤr⸗ 
den die Geldpreife nicht mehr volllommen geeignet fein, den 

MWechfel in den Preifen der einzelnen verfäuflichen Dinge anzu⸗ 
Rau, polit. Defon. Ste Auög. I. 14 
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zeigen. Betrachtet man in dieſer Hinficht den in ben meiften Län- 
dern eingeführten Stoff ded Geldes, nämlich die edlen Metalle, 
fo zeigt die Erfahrung Solgendes: 1) Die Preife derfelben gegen 

alle anderen Güter erleiden Feine häufigen Veränderungen, ins 
dem a) die Koften ihrer Gewinnung, welche hauptfächlich von 

der Reichhaltigfeit der Kagerflätten, ihrer Lage ıc. beſtimmt wer- 
den, ſich gewöhnlich von Jahr zu Jahr ziemlich gleich bleiben, 
auch b) das Angebot den Schwankungen des Begehred in ein- 
zelnen Ländern leicht nachfolgen Fann, weil die Koften der Ver- 

fendung edler Metalle fo gering find (a), daß diefe fchnell und 
häufig aus einem Lande in das andere, ja aus einem Erbtheile in 

den anderen gehen. 2) Dagegen fünnen ſich in längeren Zeit 
räumen fowohl in der Ergiebigkeit der Bergwerke, ald in dem 
Berhältniffe ded Begehrd zum Angebote erhebliche Aenderungen 
zutragen, deren Gränzen ſich nicht vorausſehen laffen (2), fo 
wie auch der Preid der Münzmetalle in den verfchiedenen Läne 

dern nicht ganz derfelbe fein kann. 
(a) Ein Aufwand von 1 fl. Frachtkoſten für dem Gentner (für ungefähr 

20 Meilen) vertheuert das Gold ungefähr um Y,., Procent, Siüber 
Y, Proc, Quedfilber 5, Proc, Baumwolle, Zinn 1 — 2 Proc., 
Rohzuder 6— 8, Gußeiſen 10— 12, Waizen 25— 33, Kochfalz 66, 
Steintohlen um 150 Proc, des üblichen Preifes, lestere an der 
Grube gerechnet. 

(d) Es Fönnen bie lang fortgebauten Bergwerke erfchöpft, es Eönnen da⸗ 
gegen neue reichere aufgefunden werden. Der Begehr nimmt zu, ' 
wenn man mehr Metallgeid braucht, z. B. wegen häufiger Einlöfung 
des Papiergelbes, oder wenn andere VBerarbeitungen der edlen Mes 
talle allgemeiner werben. 

$. 175. 

Eine Veränderung in den Preifen der Muͤnzmetalle iſt dann 
zu vermuthen, wenn Die le&teren gegen alle oder doch gegen die 
meiften anderen Güter zugleich und gleichviel im Preife geftiegen 
oder gefallen find; wenn Dagegen nur die eine oder andere Gate 
tung von Waaren im Preife gegen Münzmetalle fleigt oder fällt, 
fo muß angenommen werden, daß die Veränderung auf ber 
Seite diefer Waaren vorgegangen ift. Die Entfcheidung, ob das 
Eine oder das Andere erfolgt fei, ift jedoch nicht leicht, denn in 

ben Preifen der einzelnen Waaren finden immer von Zeit zu Zeit 
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Aenderungen Statt, bei benen oft Fein allgemeines Verhältniß zu 

den Muͤnzmetallen deutlich hervortritt. Um die in Geld ausge⸗ 
druͤckten Preife aus verfehiedenen Zeiten oder Ländern mitein- 

ander zu vergleichen, muß man vor allem die Münzfummen auf 

bloße Gewichtömengen von Gold und Silber rebuciren, weil ber 
Gehalt ver Münzftüde fih von Zeit zu Zeit geändert hat und 
in jedem Lande andere Münzforten vorkommen (a). Hiebei er 
giebt es fich, daß die Preife der edlen Metalle biöweilen erheb- 

lihen Veränderungen ausgeſetzt find, wodurch die Zauglichkeit 

diefer Stoffe zu einem allgemeinen und zuverläffigen Maapftab 
der Preiſe fehr vermindert wird. 

(a) Bernoulli (Schweiz. Archiv, II, 44) zeigt, daß die oft angeftaunte 
Wohlfeilheit früherer Zahrhunderte größtentheils auf dem damalis 
gen größeren Gehalte der Münzen beruht. — Es wäre eine eben fo 
verdienſtliche als ſchwierige Arbeit, Münztabellen für jeden Staat 
nad) ber Zeitfolge aller eingetretenen Müngveränderungen zu entwer⸗ 
fen. Für Frankreich findet man Materialien hiezu in der Vorrede 
von Pastoret zu den Ordonnances des rois de la France, B. XV, 
für Stalien im 13. und 14. Jahrh. bei Cibrario, Della econ. po- 
lit. del medio evo, ©, 545, 

$. 176, 

Die größte bekannte Veränderung in den Preifen der Münz- 
metalle ging im 16, Sahrhundert vor, als die großen Maſſen 

Goldes und Silberd aud den americanifchen Bergwerfen nad) 

Europa zu firömen anfingen, auch überhaupt der Verkehr ſich 

ſehr belebte (a). Man hat angenommen, daß diefelben feit diefer 

Zeit auf den dritten, vierten oder fogar den fechften Theil des 

Preifes gefunten feien, den fie im Altertbume und im Mittels 

alter gehabt haben. (5). Es laͤßt ſich indeß Feine ſolche Zahl als 
allgemeingeltend und fiher angeben, 1) weil bie Preidernies 

drigung diefer Metalle nicht in allen Ländern von Europa in 

gleichem Grade eintreten fonnte (e), und 2) weil es an zahl: 

reichen, fortlaufenden und genauen Nachrichten über die Preife 

verfchiedener Waaren in früheren Sahrhunderten fehlt. Man 

kennt größtentheild nur Öetreidepreife, bei Denen es zweifelhaft 

ift, ob ihre Schwankungen nicht von den vermehrten Koften des 

Anbaues und der ungleichen, öruchtbarfeit ganzer Perioden her- 

14° 
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rührt (d). Außer jener Hauptveränderung find mehrere andere 
minder beträchtliche vermuthet worden. Die Münzmetalle feheinen 

im 14. und 15. (e) fodann wieder im 18. Jahrhundert gegen 
ihren Stand im 16. und 17. (f) und endlich nad) ihrem etwas 

niedrigeren Preife im Anfang ded 19. Jahrhunderts abermals 
im dritten Jahrzehend deſſelben wieder eine Wertheuerung er- 

litten zu haben (9). 

(0) geber die Preife bes Silbers in ben ledten 4 Jahrhunderten f. 
Smithl, 288 ff. — Sorgfältige Unterfuchungen über die Geldpreife 
im Alterthume bei Garnier, franz. Ueberf. von Smith, V, 64 — 
81. — Vgl. Boͤckh, Staatshaush. der Athener, I, 123. — Heife: 
rich, Bon den period. Schiwankungen im Werthe der edlen Metalle. 
Rürnb. 1843. 

(6) Sarnierund Sayberechneten anfangs, daß das Gold auf Y,, das 
Silber auf Y, feines früheren Preifes gefunten fet, fpäterhin festen 
fie biefe Veränderung beim Sitber auf Y. Garnier glaubt, daß 
1 Pfund Silber in älterer Zeit 6000 Pfund Waizen eingekauft habe, 
feit dem 16. Sahrhundert aber nur 1000 Pfd. einkaufe (alfo Täme 
ber Gentn. Waizen auf 4,°fl.). Say, Handb. 11, 12 ff. — Der mitt: 
lere Preis eines Sentn. Waizen kann nach den dort gegebenen Nach⸗ 
richten fo angenommen werben: 

I. Alte und mittlere Zeit. 
in Athen zur Zeit des Demofthenes 58 fr. 
in Rom unter CAfar » re... 52 „ 
unter Karl dem Großen „vr ..+ 46 „ 
in Frankreich unter Karl VII. (1450) 42 „ 
„ „ im Sahre 1514. ... 64 „ 

Durchſchnitt. so r rer re 52 tr. 

1. Neuere Zeit. 
Im Jahre 1536 es, er — er —+ 140 tr. 

„ „ 10 vor re r0 ee 219 7 

„ „ 1640 .o rer 248 „ 

” " 1789 er rer 0 + 259 „ 

” „ 1820 syerveoervorrer+ 310 ”„ 

Duchfchhnitt -.. 2.02.0259. — 4fl. 19 ir. 
Sn Anfehung der Preife aus dem Alterthume weichen neuere 

Unterfuchhungen von den Angaben Garnier's bedeutend ab. Die 
5 Drachmen, weldye der Mebimnos damals galt, betragen, wenn 
man bie ältere Drachme zu Grunde legt, nah Boͤckh ( Staats- 
haushalt, ber Athener, 1, 15.) 2 fl. 4 Er, nad Letronne (f. 
Wurm, De ponderum, nummorum . . . rationib. apud Roman. 
et Grec. Stuttg. 1820) 2 fl. 10 kr, und der Medimnos war 
nah Ideler — !Y, bed preuß. Scheffels, den man zu 92 Pfd. 
Waizen anfest (= 0, bad, Malt.). Daher war der Preis eines 
Gentners Waizen 

zu Sokrates Zeiten 85 fr, = 1 fl. 25 Er, 
zu Demofthenes Zeiten 146 ir. = 2 fl. 26 Tr. 

Auch der römifche Prei& (1 modius & u 3 sestertii) iſt viel höher 
und macht, ba ber 8 0,18? pr, Scheff., der sestertius 5,7? Er. 
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betrug (Wurm a. a. D.), gegen 117 ir. = 1 fl. 57 Er. auf den 
Gentner. 

(c) Sn Italien fheint im 16. Sahrhundert gar Feine Vertheurung ber 
Waaren gegen Metallgeld ftattgefunden zu haben, weil dieſes Land 
Thon vor jener Zeit in Kolge feines ausgedehnten Handels metall: 
reicher war, al& jedes andere, und die Abnahme des Verkehres 
nach der Veränderung des Handelszuges wenig Gelegenheit dars 
bot, von den americanifchen Metallzuflüffen etwas an ſich zu zies 
ben. Carli, Del valore e della proporzione de’ metalli mo- 
netati con I generi in Italia, in den Scr. class. P. mod. T. XIII. 
— Pecchio, Storia, ©. 112, 

(d) Aus diefen Gründen giebt auch das von. Say angewenbdete Vers 
fahren, Geldfummen, bie aus früherer Zeit bekannt find, nach den 
damaligen Getreidepreifen in Getreide und dann nach den heutis 
gen Preifen defjelben wieder in jedigem Gelde auszudrüden, keine 
genaue Vorftellung von der Lage, in der ſich Jemand vermöge 
des Befises einer folchen Gelbfumme in einer früheren Zeit be⸗ 
fand, zumal da unterdeſſen auch die Preife der meiften Güter un⸗ 
tereinander ſich verändert haben. Vgl. Rau, Zuf. zu Storch, 
Nr. 73. — Lotz, Handb. I, 406. Viele Ausmittlungen diefer Art 
bei Cibrario, Della econ. pol. ©. 539. 
1) Die parifer Durchſchnittspreiſe des Waizens bei Kraus, 

Bermifchte" Schriften I, Zaf. IV. laſſen kaum auf eine dreifache 
Erniedrigung des Silberpreifes fchließen, es galt nämlich der pa⸗ 
rifer setier Waizen 

in dem Zeitraume zwifchen 1202 und 1532 7,°% Franken, 
in ber Periode von 1535 — 1785 . . +... 21, „ 
2) Die von Ad. Smith nad Fleetwood mitgetheilten Nach: 

richten ergeben folgende Durchſchnitte für den Quarter Waizen 
(5,288 preuß. Sch. = 1,97 b. Malt.) in heutigem Gelde: 

im Mittel von 72 Zahren zwifchen 1202 und 1560 27%, Schill. 
in 12 Sahren zwifchen 1561 und 1601 „2... .. 47 n 
im Durchſchnitt von 1595 — 1764 „re 0.00 Hd m 

Dieß zeigt gegen die früheren Jahrhunderte eine Erhöhung um 61 
Proc. des Setreidepreifes, gegen die Hälfte bed 16. Sahrhunderts 
aber fand eine 424fache Statt (Durchſchn. von 1499—1516 war 
10 
3) Brüffeler Waigenpreife, Quetelet, Recherches stat. sur 

le royaume des Pays-Bas, 1829 (in Sols de Brab, zu 2,92 fr. 
für 1 rasiere = 0,’ pr, Sch. = 0,32° 5, Malt.): 

1500-49 12,8 1600-99 70 
1550—99 39 1700—99 63 

alſo 5— 6fach. 
4) Cibrario (a. a. O. ©, 481) fand den Preis des Seſtario 

Salzen (== 0,4% Hektol.) in Piemont und Savoyen in heutigem 
elde 

zwifchen 1289—1397 zu 4,? Eire 
„ 1825—1835 „81, 

alfo 73 Proc, höher, und der frühere Preis, das Hektol. zu 10,7% 
Franken, war ſchon ein anſehnlich hoher. 

5) Die von de Montveran (Bulletin de la societe frang. de 
statistique, Sept. 1830) gefammelten Nachrichten ergeben, baß die 
Waizenpreife in Frankreich von 1307— 1560 fidy zu den neueren 
verhalten wie 1 zu 2,7% 
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6), Shudburg’s Tabelle bei Kraus a. a, DO. Taf. I beweift, 
daß zwölf verfchiedene Waaren von 1550— 1795 7mal theurer 
geworben find, aber es find dieß meiftens folche Lebensmittel, de: 
ren fortwährende Preiserhöhung bekannt ift, fo daß man daraus 
keinen Schluß auf die Geltung des Silbers machen Tann, $. 185. 

(e) ©. die Zahlen aus Smith’s Werke in der vorigen Note, 

(f) Bd nicht aller Orten, z. B. nicht in Baiern, f. Hermann, 
123. sv 

(9) Diefe Veränderung möchte man aus den Getreidepreifen der neue: 
ften Zeit für noch ftärker halten, als fie wirklich war, weil das 
Getreide noch aus befonderen Urfachen, nämlich dem Frieden, dem 
vermehrten Anbau und ben fruchtbaren Jahren, wohlfeil wurde. 
Belege dafür: 

Antwerpen, Danzig, 
das Hektoliter Roggen: der engl. Quarter Waizen: 
1800—09 5,4 fl, 1800-09 60 Sc. 
1810-19 6,20 „, 1810—19 55, „ 
1820— 25 3,8%, 1822-31 35,01, 

Münden, Heidelberg, 
der Scheffel Roggen: das bad. Malter Spelz: 
1800-09 14,%fL. 1800—09 4,65 ff, 
181019: 17,75, 181020 5,8, 
1819—28 8,8%, 1821—30 3,60, 

Neber bie Zweifel gegen die Annahme biefer Veränderungen in 
den neueren Gold⸗ und Silberpreifen f. $. 277 a. 

g. 177, 
Die Unvollfommenbeiten, welche fich beim Gebrauche des 

Metallgeldes zum Preismanße zeigen, find zwar in dem gewoͤhn⸗ 

lichen Verkehre wenig fühlbar, erfchweren aber nicht nur die 

deutliche Erfenntniß der Preiöverhältniffe anderer Zeiten und 

Länder, fondern erweiſen ſich auch nachtbeilig in folchen Fällen, 
wo es darauf anfommt, Leiſtungen auf lange Zeit hinauß fo feft- 
zufeßen, daß fie für den Empfänger mie für den Leiſtenden gleich 
groß find (a). Aus diefen Gründen bat man fich viel mit der 

Auffuchung eines Gegenſtandes befchäftiget, weldyer jene Mängel 
des Metallgeldes nicht an fich trüge und als ein vollfommner 
Maaßſtab des Preifes, oder wie man fihb auszudruͤcken 
pflegte, de Tauſchwerthes, angefehen werden koͤnnte. Für 

bie in einem ſolchen Maaße ausgedrüdten Preife der Güter 

brauchte man die Benennung Sad)» oder Real» Preife, im 
Gegenfage der Nenn» over Nominal-Preif e, worunter die 

durch Geldfummen bezeichneten verftanden wurden. 
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(a) 3. 3. bei immerwährenden Abgaben, die an der Stelle der bis- 
bherigen bäuerlichen Laſten auf die Ländereien gelegt werden oder 
die nach dem Verkaufe von Staatdländereien auf denfelben haf⸗ 
tend bleiben follen, — bei Staatsanleihen u. dgl. 

| $. 178, 
Die Suchen nad) einem vollfommenen Preidmaaße iſt ver⸗ 

geblich. E giebt nämlich keinen im Verkehre flehenden Gegen- 
fland, deffen Preis gegen die Gefammtheit der übrigen Güter 
nicht felbft wieder manchen Veränderungen unterläge, weil ſich 

fein Gut findet, bei dem fowohl der Koftenbetrag als das beider: 

feitige Mitwerben unveränderlich find; nur find die Güter in der 
Häufigkeit, der Größe und der Gränze folcher Preißveränderun« 
gen fehr von einander verfchieden. Noch viel weniger giebt es 

einen Gegenftand, von welchem eine gewiffe Quantität den Ei- 

genthümer zu allen Beiten in die Lage febte, eine gleiche Menge 
aller anderen Güter einzutaufchen, weil biefe aus Urfachen, die 

ihnen eigenthuͤmlich find, theild im Preife finfen, theild fleigen, 

Wenn nun demnach Fein Gut fo ausfchließend zum Preismaaße 

geeignet ift, daß die in demfelben ausgedruͤckten Preife anderer 

Güter genau die auf Seite der leßteren erfolgenden Veraͤnde⸗ 
rungen anzeigten, fo darf doch nicht verfannt werben, daß das 

eine Gut zu einem ſolchen Gebrauche noch eher ald das andere 

tauglich iſt. 

$. 179, 

Smith erflärte die Arbeit für den wahren Maaßſtab des 

Tauſchwerthes (Preifes) der Güter, „Der Menfch ift reich oder 
arm, bemerkte er, nach Berhältniß der Quantität von Arbeit, 
welche ihm zu Gebote fleht, oder welche zu erfaufen er die Mittel 

in Händen hat. Der Werth jeder Waare ift alfo für denjenigen, 

welcher fie nicht felbit zu verbrauchen, fondern gegen andere Waa⸗ 

ren audzutaufchen gedenkt, der Quantität Arbeit gleich, über 
welche er vermittelft derfelben zu gebieten bat, oder Die er da» 

burch erfaufen kann.“ — „An allen Orten und zu allen Zeiten 

ift eine gleiche Quantität Arbeit für den arbeitenden Mann felbft 
immer von gleichem Werthe, If feine Gefundheit, feine Stärke 

und feine Geifteömunterfeit die gewöhnliche, und hat er auch den 
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gewöhnlichen Grad von Geiftestraft und Gefchidlichkeit, fo wird 

er zu derfelben Arbeit immer ungefähr denfelben Aufwand von 
Kräften, diefelben Aufopferungen feiner Zeit, feiner Bequemlich- 
Feit und feined Vermögens nöthig haben.” — „Das Verhältniß 

aller anderen Waaren gegeneinander wirb dann am ficherften 
geichäßt, wenn man ihr Verhaͤltniß gegen die fuͤr jede zu erfau- 

fende Arbeit ausfindig gemacht hat (a). Wegen der großen 
Berfchiedenartigfeit der Arbeit rieth Smith, ficy hiebei der ges 

meinen, tunftlofen Handarbejt zu bedienen. Seine Anficht wurde 
aud) von Anderen angenommen (e). 

(a) Unterf. I, 45. 49. 56. 

(5b) 3. B. Ma Ithus, Prine. Ch. I, Sect. 6, und v. Jakob Nationale 
öfon., &. 114, Kudler, Volksw. 1, 85. — Man würde demnach 
bie Gelbpreife der Dinge in der Menge von Tagen gemeiner 
Bandarbeit ausdrüden, die man mit jenen Geldfummen belohnen 
fann. — Gegen Smith Sartorius, Abhandl, I, 16 — 33, — 
Bol Log, Handb. 1, 45, 

6. 180, 
Möchte auch die Befchwerde, welche die Arbeit dem Arbeiter 

verurfacht, eine und diefelbe fein, mas aber nicht einmal der Kal 
ift, fo hätte dieß doch auf den hier in Betracht fommenden Ges 
genftand feinen Einfluß, da nach Smith's Vorfchlage bloß der 

jedeömalige Lohn der Arbeit zum Maapflabe genommen wird (a), 

der Lohn aber ohne allen Zweifel ſowohl in verfchiedenen Zeiten, 

als an verfchiedenen Orten fehr ungleich ift (5). Indeß knuͤpft 

fi) hieran eine andere Betrachtung. Ie nachdem nämlich wegen 
diefer Berfchiedenheit des Lohnes ein gewiffes Gut mehr oder 

weniger Tagewerke gemeiner Handarbeit erfauft, wird der arbei= 
tenden Glaffe deffen Erwerbung ſchwerer oder leichter. Da nun 
der wirthfchaftliche Zuftand diefer Claſſe für die Beurtheilung 
des Wohlſtandes eined Volkes von großer Wichtigkeit ift, fo er⸗ 
fcheint ein folcher Ausdrud der Preife in Arbeitstagen fehr lehr⸗ 

reich, nur nicht in dem Sinne jener Schriftfteller (c). 
(a) Wenn man 3. B. nad) Jakob's Beifpiele die Preife der Lebens 

mittel auf diefe Weife ausdrüdt und angiebt, 100 Entr. Lebensmittel 
haben in Berlin und London den Zaufchwerth von 300 Arbeits 
tagen, in Moskau von 240, auf ben Societätsinfeln von 120 Ta⸗ 
gen, fo werden allerdings bie Preife der Lebensmittel durch Quan⸗ 

. . I 
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titäten von Arbeit bezeichnet, es ift aber offenbar, baß dieſe Quan⸗ 
titäten darum ungleich find, weil der Arbeiter für feine Anftrens 
sung, Beſchwerde 2c, nicht überall und immer gleiche Vergütung 
erhält. Es ift nicht genug, aus jenen Zahlen zu lernen, über welche 
Maffe von Anftrengung des Arbeiters ein Beſitzer von 100 Gent: 
nern Lebensmitteln gebieten Tann, wenn biefe Kraftäußerung wie⸗ 
derum einen fo ungleichförmigen Preis gegen andere Güter bat. 
— Bol. dagegen v. Jakob, 118 ff. 

(6) Bgl. Ricardo, Grundgef. S. 5 (v. Baumſtark). 

(c) As Beifpiel folgt bier die Angabe, wieviel Tage gemeiner Lohns 
arbeit an verfchiedenen Orten ungefähr erforderlich waren, um 
dem Arbeiter folgende Unterhaltsmittel zu verfchaffen. 

1 Str. Rindfleiſch 26 34 36 
1 „ Kartoffeln 1,6% — — 1 2, 

1, Waizen . 5,’ 7,8 11 
1 „ Roggen . 5,* 8,8 
1 „ Butter . 83 84 

Nah Arthur Young’s Aufzeichnungen ( 1787—90) Eonnte der 
franzöfifche Arbeiter 1 Centner Brod in 10Y, Tagen, 1 ©. Fleifch 
in 36,° T., ber englifche Brod in 10,* Zagen, Fleifch in 25,° 2. 
verdienen. | 

In Obercanada verdient der Taglöhner 1 Gentn. rhein!- Wais 
zen in 2 Zagen, Roggen in 1,%, Rindfleifch in 6,°, Butter in 22 
Zagen (nad den Zahlen bei M'Culloch, Handb. I, 381), in 
Ghina nad) den von Timkowski (Reife, II, 359) gefammelten 
Nachrichten 1 Gentner Rindfleifh in etwa 34, Hirfengraupen in 
11, Reisgraupen in 16, Butter in 85 Zagen, 

$. 181. 
Wie Smith in den obigen Sägen ($. 179) die für jede 

Waare zuerfaufende Menge von Arbeit ald den beften Maaß⸗ 
fiab des Preifes anſah, fo legte Dagegen Ricardo (a) großes 
Gewicht auf die Menge von Arbeit, welche zu Hervorbringung 
eined jeden Guted erforderlich ift. Aus ihr, je nachdem fie gleich 

geblieben oder anderd geworben ift, fol man erkennen, auf wel⸗ 

her Seite Die Urfache liegt, warum jest nicht mehr biefelbe Quan⸗ 

tität des einen Gutes für das andere gegeben und empfangen 
wird. Der in dem Arbeitdaufwande audgebrüdte Preis fol der 

wahre Realpreis (Nealwerth nach Ricardo) fein (8). Es giebt 
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jedoch, wie von Ricardo felbft anerkannt worben ift, fein Gut 
von gleichbleibenden Koften, vielmehr bringen Mafchienen und 

andere arbeitfparende Einrichtungen große Veränderungen her⸗ 

vor, man kann ferner nicht zugeben, daß die Koften blos aus 
Arbeit beſtuͤnden ($. 166), endlich würde man, da die Preife fich 

bald mehr, bald weniger von den Koſten entfernen, bei der Aus⸗ 
mittlung eines folchen Sachpreifeönicht einmal bad Verhältnif der 

wirklichen Preife zu erkennen vermögen. Wäre die Audmittlung des 
Arbeitsbedarfs zur Erzeugung der Waaren von technifcher Seite 

nicht fo fehwierig, fo würde fie wenigftens dazu fehr dienlich fein, 
um den Stand der Gewerbstunft in jedem Zeitalter zu bezeichnen. 
(a) ueberf. von Baumſtark, ©. 1 ff. — Ebenfo MEulicoh, S. 170. 

— Dagegen au Hermann, ©, 131. 

(db) „Der Werth (value) einer Waare, ober die Menge irgend ei- 
nes anderen Gutes, für welche fie vertaufht werden wird, hängt 
von der verhältnißmäßigen (relative) Menge von Arbeit ab, die 
zu ihrer Hervorbringung nöthig ifl.” „Wenn es irgend eine Sache 
gäbe, zu deren Dervorbringung zu allen Zeiten die nämliche Menge 
Arbeit erforderlich wäre, fo würde fie einen unveränderlidhen Werth 
haben und ein vorzüglich guter Maafftab (standard) fein, um 
die Veränderungen im Werthe anderer Dinge zu bemeſſen.“ Die- 
fen durch die Hervorbringungstoften beftimmten Werth (Zaufchs 
werth) betrachtet Ricardo ale den „urfprünglicdhen und natür- 
lichen Preis,” von welchem die Marktpreife in Kolge zufälliger Urs 
fache temporär abweichen können, S. 66. Nur foldye Dinge, bie 
durch den Menfchen nicht beliebig vermehrt werden können, wer: 
ber ausgenommen, weil bei ihnen die Seltenheit den Zaufchwerth 
eftimme. 

$. 182, 

Auch das Getreide ift fhon von Smith als ein für längere 
Perioden dem Gelde weit vorzuziehendes Preismaaß erklärt wor⸗ 

den, und in der That hat ed in diefer Hinficht Vorzüge. Sowohl 
beßhalb, ald wegen ber Folgen, die der jededmalige Getreidepreis 

flir die minderbegüterten Einwohner eined Landes, für die Land» 

wirtbe und felbft für die Staatscaſſe hat, ift ed nöthig, diefen 
Gegenftand näher zu beleuchten. 

I, Beränderungen ded Getreidepreifed im Fort- 
gange ber Zeit (a). 

1) Die Ungleichheit der Ernten bringt von Jahr zu Jahr 



219 

eine große Verfchiedenheit im Preife hervor. Während das jähr- 
liche Erzeugniß an Mehlfrüchten unter dem Einfluffe der Jah⸗ 
reöwitterung großen Veränderungen ausgeſetzt iſt, bleibt ſich der 

Begehr weit mehr gleich, denn wegen des hohen Werthes des 

Getreides bricht man fich auch in fohlechteren Sahren an dem 

gewohnten Bedarfe nur ungern ab, mweßhalb dann der Preis 

ſtark in die Höhe getrieben wird, In reichen Jahren aber er 

weitert fic) der Verbrauch nicht verhältnißmäßig, denn ob man 

gleich ſich vollſtaͤndiger nahrt und zugleich feineres Mehl zur 
Berzehrung wählt, fo bat dieß doch eine ziemlich nahe Gränze, 
Deßhalb fieigt und fallt der Getreidepreis flärfer, ald man es 
aus der Verfchiedenheit des Angebotes erwarten follte, er geht 
3. B., wenn eine Ernte um Y, reicher oder ärmer war, ald ge= 

wöhnlich, um mehr ald Y, über oder unter den mittleren Preis, 

und der Landwirth zieht alfo in reichen Getreidejahren eine 
geringere Geldeinnahme von dem Verkaufe feiner Erzeugniffe, 

als in mittleren und fehlechten, obgleich der ganze Koſtenaufwand 

in den leßteren, wenigfiend in Hinſicht des Ernte, Fuhr⸗ und 

Drefchlohne, etwas Fleiner if. Es ift jedoch) unmöglich, für 
das jededmal obwaltende Verhältniß zwifchen dem Ernteertrage 

und dem Preife eine allgemeine Regel in Zahlen aufzuftellen, 

weil ed hiebei noch auf mancherlei Nebenumftände, 3. B. bie 

Größe der vorigen Ernte, die Aus» und Einfuhr, den biöherigen 

Preis ꝛc., anfommt (5). Gewöhnlich folgen gute, mittlere und 

fhlechte Sahre in bunter Mifchung aufeinander, fo daß die Jah⸗ 

reöpreife bald ſteigen, bald finfen, doch giebt es auch Beifpiele 

einer mehrmaligen Wiederholung reicher oder fparlicher Ern- 

ten (ec). " 
2) Was. die Preife der einzelnen Sahredzeiten betrifft, 

fo wird gewöhnlich ald Regel angenommen, baß die Preife im- 
Herbite und Winter, wo die meiften Vorräthe nach dem Aus⸗ 
drufche zu Markte kommen, am niedrigften, dagegen im Früb- 

ling, wo dad Angebot fhwächer ift, am höchften flehen, deßhalb 
bedient man fich in folhen Gefchäften, wo man die Zugrund« 
legung niedrigerer Preisfäge billig findet oft der Martinipreife 

(11, November), oder befjer eines Durchfchnittes der Preife 
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in den Wintermonaten. In Febliahren gehen jedoch Lie Preife- 

gegen die Ernte zu und nad ihr immer mehr in die Höhe, bis 
fie im Winter oder Frühling ihre Obergränze (maximum) 

erreichen. Eine gute Ernte dagegen erniedrigt ſchon einige 
Monate vor ihrem Eintreten den Preis und halt ihn niedrig, bis 
etwa die Audficht auf die naͤchſte Ernte ungünftig wird. Es 
kommt alfo hauptfächlich darauf an, wie zwei aufeinander fol 

gende Ernten fih in der Ergiebigkeit zueinander verhalten. 

Auch fönnen große Abwechölungen in der Nachfrage und dem 

flärferen oder ſchwaͤcheren Bedürfniffe der Landwirthe, ihr Ges 

treide bald zu verkaufen, mancherlei Verfchiedenheiten nach fich 

ziehen, weßhalb man darauf verzichten muß, eine fefte Regel für 

bie Preife der Jahreözeiten zu finden (d). 
- 

(a) Damit man bie Getreidepreife für wiffenfchaftliche oder praftifche 
Zwecke benugen könne, müffen fie forgfältig ermittelt fein. Die 
Aufzeichnungen in den Marftregiftern genügen nur dann, wenn 
-der mittlere Preis jedes Markttages mit Rüdfiht auf die für je⸗ 
den einzelnen Preis verkauften Quantitäten beftimmt worden ift, 
fo daß der Mittelpreis, mit der ganzen verkauften Menge verviels 
facht, gerade die ganze wirklich bezahlte Summe giebt. Ferner ift 
der Unterfchied alter und neuer Frucht zu beachten und der Preis 
auf legtere zurüdzuführen ꝛc. ©. bad. Zehntablöfungsgefes, 15. No: 
vember 1833, $. 32. Vollzugsverordnung vom 17. März 1834 
(mufterhaft). — Bei 20 — 30jährigen Durchſchnitten ift es für 
praftifchen Gebrauch rathfam, die hoͤchſten und niedrigften Preife 
aus der Rechnung wegzulaffen, wenn in den Ertremen größere 
Abweichungen vorkommen, als fie gewöhnlich in einem foldyen 
Beitraume zu erwarten find. Dieß Weglaffen.der Ertreme macht 
ben Durchfchnitt immer niedriger, weil die Preife der Theurungs⸗ 
jahre mehr von bem mittleren Betrage abweichen, als die in wohl- 
feiler Zeit Statt findenden, wie denn z. B. in den münchner Preis 
fen von 1750—1800 der niedrigfte um 47 Proc. unter dem 20jäh- 
zigen Durchſchnitte fteht, der höchfte in dem Theurungsjahre 1772 
um 147 Proc. darüber. Die Wirkung biefes Auslaffens der höchs 
ſten und niebrigften Preife läßt ſich fo erläutern: 

Berlin, 50jähriger Roggenpreis von 1774—1833 48, Sgr. 
20jähriger Mittelpreis von 1794—1813 59,8 „ 
derſelbe, nach Auslaffung der 2 höchften 
und 2 niedrigften. sc o eco rn 0 0% 

Köln, 6Ojähriger Roggenpreis von 1760—1820 48 
13jähriger 1816 —28........... 
derſelbe, nach Ausſcheidung des hoͤchſten 
und niedrigſten............ 49 oo „ 

Sammlungen von Getreidepreifen enthalten: Unger, Bon ber 
Ordnung der Fruchtpreife, Goͤtt. 175%. I.— Krohn, Ueber Eul- 
tur, Handel u, Preife des Betr. in Baiern. München, 1799. Fol 

\ 
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— Kraus, Auffäge über ſtaatswirthſch. Gegenftände. Koͤnigsb. 
1808, 1. — Rudhart, Zuftand des Königr. Baiern, I. Beil. ©, 
90; (Stuttg. 1825). — Will. Jacob, Report on the trade in 
foreign corn. 1826, die Anhänge. — v. Gülich, Geſchichtl. Dar: 
ftellung, Zabellen, II, 22. V, 161. — Beiträge zur Statifti der 
preuß. Rheinlande, 1829. S. 92. 

(5) Die zweite gute oder fchlechte Ernte erhöht ober erniedrigt den 
Preis weit mehr als die erfte, ein Mißjahr nach einem -fehr reis 
hen bewirkt ein fhwächeres Steigen, ald nach einem mittleren ꝛc. 
Kerner wird der mittlere Sahrespreis immer von der vorjährigen 
und bießjährigen Ernte zugleich beftimmt, indem dieſe erft im 
Zuli und Auguft erfolgt, und in den erften Monaten des Jah: 
res nicht einmal vorauszufehen ift, wie die Ernte ausfallen wird. 
Auch die fehr ungleiche Nahrhaftigkeit der Brodfrüchte in vers 
fhiedenen Sahrgängen, ein gewöhnlich überfehener Umftand, vers 
dient forgfältige Beachtung, |. Nebenius in Verhandl. der bad. 
zw. Kammer von 1833, XIII, 134. Die berühmte, von dAvenant 
bekannt gemachte Regel King’s ift deßhalb nur beifpieldweife zur 
Erläuterung zu gebrauchen, Sie ift folgende: 
Wenn an der Ernte fo foll der Preis über den 

fehlt - mittleren Sag fteigen 

Yo um %, 
Yo | Yo 
%. um das 1% „fache 

Yo „ „ 10 9 

Yo ” ” 3 u 

Tooke, Thougths and details, 111, 90. Es ift ſchwer, die Größe 
der Ernten in einem Lande genau zu erforfchen, weßhalb nur 
ungefähre Angaben zu erhalten find. Zum -Beifpiele mag der 
Ertrag des Waizenbaues in Frankreich dienen. (Cordier, 
Memoire sur l’agriculture de la Flandre frangaise. Paris, 
1823.) 

‚ Geerntet, Mittelpreis, Ganzer Geldbetrag. 
Hectoliter. Franken. Franken. 

1817 |48-157 127 42,*9 2046°196 326 

1818 152°879 782 27,9 1442°031 655° 

1819 163-945 878 18,3% 1170762 402 

1820 144-526 586 20,11 895-428 644 
— IM _|_ mann | — — — 

Durchſ. 152.377 593 27,9% 1388-604 757, 

Radı Schnitzler (Creation de 1a rich. I, 34) ift der Ertrag 

eines Hektars Waizen in guten Jahren, wie 1826, 1832, 1833 

13,43 Heftoliter, in mittleren wie 1830 10,®%, in ſchlechten wie 1816, 
1817 9,18 (der bad, M. 3,22—2,2—2,17 Malter); das Berhälts 

niß dieſer Zahlen ift wie 127: 100: 87, während die Preife weit 
mehr von einander abweichen. 

(c) So waren z. B. 169%—1699 und 1765—1776 zwei Reihen ſchlech⸗ 
ter Getreidejahre mit hohen Preiſen, dagegen fanden von 1730— 
1764 nur zwei fchlechte Jahre Statt. Von 1775—1793 waren 6, 
von 1793—1812% traten 11 ſchlechte Jahre ein. Es leidet demnach 

keinen Zweifel, daß die von ber Befchaffenheit der Ernten herrub: 
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(4) 

rende Erhöhung oder Erniedrigung des Preifes über oder unter 
den mittleren Stand in einzelnen Fällen fogar 10, ja 20 Jahre 
fortdauern Tönne, wie der hohe Preis von 169%— 1714 und von 
1793 — 1812, ber niebrige von 1729— 1751 und in ben Jahren 
1818—31 zeigen. Tooke, On the high and low prices, IH, 139. 
Sn Deutſchland haben der breißigjährige, der fiebenjährige und 
der franzöfifche Revolutionskrieg die Preife anhaltend gehoben. In 
England konnten der Infellage willen die Kriege biefe Wirkung 
nicht haben. Die vier guten Jahre von 1832 — 35 drüdten den 
Waizenpreis von 661, Schill. (Durchſchnitt von 1831) bis auf 
3914, Schill. (1835) herab, wieer feit 179 U nicht mehr geftanden hatte. 
Belege dafür geben folgende Thatſachen. Die 12 Monate find mit 
römifchen Zahlen bezeichnet, und nach dem Auffteigen vom nie⸗ 
drigften zum höchften Preife geordnet, die beigefesten beutfchen 
Bahlen drüden bad Verhältniß der Durdhfchnittspreife der einzel: 
nen Monate aus (und zwar bei München den Preis des Schef: 
fels, bei Heidelberg und Baden den des Malters in Kreuzern ). 
Dannopver .. 1700-1794, Roggen: min. VII. (Auguft) — 

IX — II — XI— X—X—1—- VI— II — IV 
— VI — max. V (Mai). 

Berlin... . 1807—16, Roggen: min. VII (Juli) — VII — 
XI — XII—X—I— IX — VI—1I—V— 1 
— max. IV (April). 

Hamburg .. 1791—1822, Roggen: min. V (489) — X (498) 
— IV (500) — VI (502) — XI (502) — 1 (507) 
— IX (509) — I1(510) — XII (513) — 111(517) 
— VII (517) — VII (528). 

Münden .. 1747—97, Roggen: min. VI (473) — VIII (480)- 
— VI1(481) — D11(491) — IV (492) —X (497) 
— V (499) — 1 (506) — II (507) — IX (509) 
— XH (517) — XI (518). 

Heidelberg . 1811—30, Bier find die Preife von Martini bis 
Weihnachten zufammengefaßt und mit M, bes 
zeichnet, 
Roggen: min. VIII (421) — IX (458) — II (467) 

— V (471) — 1(472) — II (475) — VI 
(476) — IV (480) — X (483) — VI (497) 
— M. (501). 

Spelz: min. VIH (264) — IX (269) — I. 
(280) — X (281) — M. (285) — III (289) 
— V (298) — IV (301) — VII (310) — VI 
(319). 

Gerfte: min. VIII (335) — IX (386) — VII 
(396) — 1(402) — II. X (408) — 111 (417) 
Pr M. (423) — V (425) — IV (435) — VI 
454). 

Hafer: min. I (201) — II (205) — IX. X (208) 
— M, (213) — IN (217) — IV (228) — V 
(231) — VI (232) — VI (234) — VI 
(239). 

Baden bei Raftadt, 1833—38, Waizen: min. I (575) — II 
| (578) — 1579) — IX (595) — IV (597) 

— VII (606) — XII (607) — V (615) — 
X1(619) — X (625) — VII (627) — VI (636). 
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Sn Hannover fiel in 50 Jahren ber höchfte Preis 9mal in ben Zas 
nuar, Bmal in den November und December, 6mal in den Octo⸗ 
ber, 5mal in den Februar, Mai, Juni, September, nur imal in 
den Juliz der niedrigfte Preis war 10mal im Sanuar, Imal im 
December, Smal im Auguft, Detober, November, 7mal im März, 
.... 2mal im Mai, imal im Apri. — ©, Unger a. a. O. 

der Gemeinheitötheilung, I, 58. — Jacob, u a. O. ©. 24%, ı 
— 

$. 182 a. 

3) Ungeachtet der Schmwanfungen in den Preifen einzelner 
Jahre zeigen doch Durchfchnitte längerer Zeitabfchnitte eine ges 
wiffe Gleichförmigfeit, deren Urfachen nicht ſchwer aufzufinden 
find. a) Die Entftehung der Früchte erfolgt unter einer fehr 

mächtigen Mitwirkung natürlicher Kräfte, deren Thaͤtigkeit in 
jedem Lande fich gleich bleibt und fo eingreifende Verbefferungen, 
wie fie in anderen Productiondzweigen Öfterd vorkommen, nicht 

zuläßt, weßhalb in den Koften der Hervorbringung feine großen 
Veränderungen Statt finden; b) der Begehr ift wegen des hoben 
Werthes, den dad Getreide für die Menfchen hat, wenigftend von 
Seite ber inländifchen Käufer im Ganzen ziemlich gleichbleibend, 
und erweitert fich nur allmälig mit der Volksmenge; auch Fann 
c) einer Zunahme bed Begehrs mit der Zeit durch Ausdehnung 

und fleißigeren Betrieb ded Anbaues entfprochen werden (a). 
4) Gleichwohl darf man nicht Die Getreidepreife langer Zeit- 

raume in einem Lande für ganz unveränderlich anfehen und die 
in den Geldpreifen der Früchte fichtbaren Ungleichheiten ganz 
auf Rechnung der Veränderungen im Preife der Münzmetalle 

fegen. Sie können naͤmlich auch herrühren: a) von der allmälis 
gen Zunahme der Koften, mit welchen beim Anwachfe der Volks⸗ 

menge die Gewinnung eines größeren Vorrathes von Lebend- 

mitteln verbunden ift, und die daher eine langfame Preiserhöhung 

nach fich ziehen muß. Diefe würde noch ſtaͤrker fein müffen, wenn 
nicht mancherlei Verbeſſerungen im Betriebe der Landwirthfchaft 

und in den Hülfsmitteln zur Maarenverfendung jener Urfache 
entgegenwirkten (6); b) von der Ausdehnung des Verkehrs, 
die bald Zufuhren aus anderen Ländern, bald Abfag nad) diefen 
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berbeiführt, und hieburch die Preife anders ftellt, als fie fich blos 

nach den inneren Wirthfchaftöverhältniffen eines Landes feftfegen 

würden; c) von Störungen durch den Krieg; d) von einer länger 

anhaltenden Fruchtbarkeit oder Unergiebigkeit. Offenbar finden 
in diefen Hinfichten in jedem Lande eigenthümliche Verhältniffe 

Statt, weßhalb die Preife ſich nicht überall in gleicher Weiſe 

umaͤndern koͤnnen. 
(a) Zehnjaͤhrige Durchſchnitte zeigen noch betraͤchtliche Abweichungen; 

z. B. bei den muͤnchner Roggenpreifen (1 bair. Scheffel = 4 preuß. 
Scheff. = 1, bad. Malt.), 

1750-59 ° 6,7% f[, 1790-99 10,4 fL, 
1760—69 U 1800-09 14, , 
1770-79 11,18, 1810-19 17,3, 
178089 yet, 1819-28 8,» 

Zwanzigiaͤhrige Duͤrchſchnitte ſind ſchon gleichförmiger, . 8. die 
lüneburg’fhen Roggenpreife (1 Himten = 0,4% pr. Sch. = 0,3bad, 

t 
1600-19 17, Or. 1660-79 18, Gr. 
1620-39 26,8 „ 1680-99 22,8 „ 
1640—59 17,7%, 1700—19 23, 10 29 

Bei fünfzig⸗ und hunbertjährigen Durchſchnitten würben bie Ab⸗ 
weichungen noch geringer fein, wenn fie bloß von den Ernten 
herrührten. 

(b) 3. a umwelt Roggenpreife: 
1500—1550 er. 
1551—1600 11,° | XVI. Jahrh. 7 
1601—1650 15,? 
1651—1700 17,1 " | x. „16% 
1701—1750 22,9 
1TSL1800 a Rn 3 

Brüffeler Preife (Quetelet, Rech. statist. sur le roy. des Pays- 
bas, 1829) 1 Rasiere (= 0,91 Hektol.) galt in brab. Sole (zu 
9 franzöf, Gent.) 

WBaigen. | Roggen. Waizen. | Roggen. 
1500—1549 12, 9,8 1700—1749 57,8 39,8 
1556--1599| 39 27,*  11750—1799| 68,% 46,3 
1600—1649 68,* 47,8 1800—1829| 106 66 
1650—1699!| 71,3 53 

Ein ähnliches Fortfchreiten langjähriger Durchſchnitte läßt ſich in 
München bemerken, wo der Roggen galt: 

in 50 Sahren von 1637—1687 4° fl. 
in 50  ,„ von 1688—1737 6,1 „ 
in 50 ,, von 1738-1787 8,9% „ 
in 30, von 1788-1817 14,10 

Hermann, Unter. ©. 123. — Spelzpreife in Heilbronn, das 
dortige Malter = 1,9% bad. M. 

wohlfeile Periode 1744—86 2, fl. 
höhere Preife 1787—1818 5,29 „ 
wohlfeile Sabre 1819—36 3,9%, 
abermal. Erhöhung 1837—43 5,12 „ 

f. Rau im Ardiv, N, F. IV, 248, 
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6. l 83. 

II. Dertlihe Verſchiedenheit in dem Getreidepreiſe. 
Dieſer beſtimmt ſich überall nach den hoͤchſten Koſten der Her⸗ 
vorbringung und Beifuhr, die man zur Verſorgung eines gewiſſen 
Marktes aufzuwenden genoͤthigt iſt. Er iſt daher 1) da am nie— 
drigſten, wo der Anbau uͤberhaupt die geringſten Koſten ver⸗ 

urſacht, und von wo aus Brodfruͤchte, um vollſtaͤndigen Abſatz 
zu finden, in andere Gegenden verfuͤhrt werden muͤſſen; 2) er 
iſt am hoͤch ſten, wo der Bedarf der Einwohner nur vermittelſt 

eined koſtbaren Anbaued oder der Zufuhr aud entfernten Gegen- 
den zu erlangen ift, mad theild eine Folge hoher Bevoͤlkerung, 
theild geringer Fruchtbarkeit fein kann. 3) Der Getreidepreis 

ſteht da auf einer mittleren Höhe, wo der Bedarf der Ein- 

wohner gerade durch die inländifche Hervorbringung gedeckt wird 
und diefe nicht mit verhältnißmäßig großen Koften verbunden 
ift (a). | 

° I Verſchiedenheit in den Preifen der einzelnen 
Sruhtgattungen. Dad Verhältniß, in welchem diefe zu ein- 

ander nach Maaßgabe ihres Gebrauchöwerthed, d. h. der Nahrs 

haftigkeit, ftehen, kommt mit dem Verhältniß der Anbaufoften 
ungefähr überein, weil die an Nährftoffen reichere Frucht auch 
den Boden mehr ausfaugt und mehr Pflege in Anfpruc nimmt. 

Doc finden in ben Preifen erheblihe Abweihungen von dem 
Werthöverhältniß Statt, wozu unter anderem die beffere Abfag- 

gelegenheit im Auslande, die gewohnte Vorliebe für die eine oder 
andere Frucht und die Berfchiedenheit ded Bodens, den fie zu 

ihrem Gedeihen erfordern, beiträgt (2). 

(a) Bol. Rau, zu Stord, Zuf. 78. Die Statiftit hat erft in der 
neueften Zeit angefangen, fich mit diefem Gegenftande zu befchäf: 

tigen. den 10jährigen Durkhfchnittspreifen in den verfchiedenen 
Departem. von Frankreich, bei Arnould, Hist. gen. des fin. de 
la Fr. P., 1806. S. 86 ff., läßt ficy folgende Zufammenftellung 
machen: Der Preis von 1 Deltoliter Walzen war 

20,3% Er. im Durchſchnitt von gang Frankreich, 
30,71 , auf der Süpfeite der Alpen, wo Del, Wein, Süb- 

feüchte größeren Ertrag geben, und Getreide einges 
führt wird, 

28,1 ,„ in den Alpens und Gevennengegenden, 
Rau, polit. Dekon. Ste Ausg. 1. 15 
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berbeiführt, und hiedurch die Preife anders ftellt, als fie fich blos 

nach den inneren Wirthfchaftsverhältniffen eined Landes feftfegen 
würden; c) von Störungen durch den Krieg; d) von einer länger 

anhaltenden Fruchtbarkeit oder Unergiebigkeit. Offenbar finden 
in diefen Hinfichten in jedem Lande eigenthiimliche Verhältniffe 
Statt, weßhalb die Preife fich nicht überall in gleicher Weiſe 

umaͤndern koͤnnen. 
(a) Zehnjaͤhrige Durchſchnitte zeigen noch beträchtliche Abweichungen; 

a 3. bei den mündhner Roggenpreifen (1 bair. Scheffel = 4 preuß. 
Scheff. = 1, bad. Matt.). 
1750-59 6,15 fl. 1790—99 10,4 fl. 
1760-69 7.3 1800-09 14, „, 
1770-79 11,18, 1810-19 17,8, 
178089 — 1819-28 85 

Zwanzigiaͤhrige Duchfänitte find ſchon gleichförmiger, . 8 die 
lüneburg’figen Roggenpreife (1 Himten = 0,5% pr. Sch. = 0,?bad. 

alt. 
1600-19 17, Gr. 1660-79 18, Gr. 
1620-39 26, „ 1680-99 22, „ 
1640-59 140, 1700-19 23,10 

Bei fünfzig» und hunbertjährigen Durchſchnitten würden bie Abs 
weihungen noch geringer fein, wenn fie bloß von ben. Ernten 
herruͤhrten. 

(6) 3. Zereunoweiger anoggenpreife: 
15001550 gr. 
15511600 116 „ ) XVI. Jahrh. 7,4 
1601—1650 15,° 
16511700 —xXvm. 168 
1701—1750 22,® 
1511800 270.) Rn. 2. 

Brüffeler Preife (Quetelet, Rech. statist. sur le roy. des Pays- 
bas, 1829) 1 Rasiere (= 0,1 Hektol.) galt in brab. Sols (zu 
9 franzöf. Bent.) 

Waizen. | Roggen. MWaizen. | Roggen. 
1500—1549| 12,° 9,8 11700—1749| 57,8 39,8 
1550 1599 39 27,* 1750—1799 68,* 46,? 
1600—1649| 68,4 47,8 11800—1829| 105 66 
1650—1699 71,* 53 

Ein aͤhnliches goriſchreiten langjähriger Durchſchnitte laͤßt ſich in 
Münden bemerken, wo der Roggen galt: 

in 50 Sahren von 1637—1687 4, fl 
in 50 „ bon 1688—1737 6,1 
in 50 n„ von 1738—1787 8,9% ,„ 
in 30 „ bon 1788—1817 14, 18 

Hermann, Unter, ©. 123. — Spelgpreife in Heilbronn, das 
dortige Malter = 1,9% bad. M. 

wohlfeile Periode 1744—86 2, 
höhere Preife 1787—1818 5,2% „ 
wohlfeile Jahre 181936 3,0 „ 
abermal. Erhöhung 1837—43 5,12 „ 

f. Rau im Ardiv, N, F. IV, 248, 
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g. 183, 
11. Dertlihe Verſchiedenheit in dem Getreidepreife. 

Diefer beftimmt ſich überall nach den höchften Koſten der Her» 

vorbringung und Beifuhr, die man zur Verforgung eines gewiſſen 
Marktes aufzumenden genöthigt ifl. Er ift daher 1) da am nie- 
drigften, wo der Anbau überhaupt die geringften Koften ver- 
urfacht, und von wo aus Brodfrüchte, um vollftändigen Abfag 

zu finden, in andere Gegenden verführt werden müffen; 2) er 
ift am hoͤchſten, wo der Bedarf der Einwohner nur vermittelft 
eines toftbaren Anbaued oder der Zufuhr aus entfernten Gegen- 

den zu erlangen ift, was theild eine Folge hoher Bevoͤlkerung, 
theils geringer Sruchtbarkeit fein kann. 3) Der Getreidepreis 
ſteht da auf einer mittleren Höhe, wo der Bedarf der Ein- 

wohner gerade durch die inländifche Hervorbringung gedeckt wirb 
und dieſe nicht mit verbältnißmäßig großen Koften verbunden 

if (@). 
II. Berfhiedenheit in den Preifen der einzelnen 

Sruhtgattungen. Das Verhältniß, in welchem diefe zu ein- 
ander nah Maaßgabe ihres Gebrauchswerthes, d. h. ber Nahr⸗ 

haftigkeit, ftehen, kommt mit dem Verhältniß der Anbaufoften 

ungefähr überein, weil die an Nährftoffen reichere Frucht auch 

den Boden mehr ausfaugt und mehr Pflege in Anfpruch nimmt. 

Dod finden in den Preifen erhebliche Abweichungen von dem 

Werthöverhältniß Statt, wozu unter anderem die beſſere Abfag- 

gelegenbeit im Auslande, die gewohnte Vorliebe für die eine oder 

andere Frucht und die Verſchiedenheit des Bodens, den fie zu 

ihrem Gedeihen erfordern, beiträgt (Bd). 

(a) Bol. Rau, zu Storch, Zuf. 78. Die Statiftit hat erft in der 
neueften 3eit angefangen, ſich mit diefem Gegenftande zu beichäfs 
tigen. i 
9 Aus den 10jährigen Duckhfchnittspreifen in den verfchiebenen 

Departem. von Frankreich, bei Arnould, Hist. gen. des fin. de 
la Fr. P., 1806. S. 86 ff., läßt fidy folgende Zufammenftelung 
machen: Der Preis von 1 Deltoliter Waizen war 

20,39 Fr. im Durdfchnitt von ganz Frankreich, 
30,71 ,, auf der Süpfeite der Alpen, wo Del, Wein, Süb: 

früchte größeren Ertrag geben, und Getreide einges 
führt wird, 

28,91 ,, in ben Alpens und Gepennengegenden, 
Rau, polit. Dekon. 5te Ausg. 1. 15 
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23,85 Fr. in ber Pyrenaͤengegend, 
20,9% ,„ in ber norbweftlichen Spise (Bretagne), 
16,9% „ am Canalk, wo ſtarker Getreidebau und leichte Abfuhr 

zur See, 
15,91 ,, in ben fruchtbaren Gegenden von Lothringen und 

Champagne. 
Die Provinzen des preuß. Staates verhielten ſich fo zu eins 

ander: Roggenpreid Bevölkerung auf 
1816—37 rOM, 1837, 

Ganzer Staat». +. ++. 40 Sgr. 2776 
Preußen » reed? „ 1827 
Großherz. Pofen »..+..34. „ 2180 
Brandenburg und Pommern 38,8 „ 2093 
Sadfen ». sr. 002,408 5 3396 
Shlefien «er rre + 38 n 3612 
Weftfalen «soon. 0+ 47, 3600 
Rheinproving or ro 00.» 494  „ 5078 
Der Preis iſt hier nad) Weglaffung ber zwei theuerften und 

wohlfeilften Jahre angefegt. 
Sn Baden laflen ſich die Preife des Malters Kern von 1818 

—32 fo überbliden: - 
unter 9 fl, die Gegend vom "Nedar bis an den Main, ferner 

Oberſchwaben, nördlich vom Bodenſee (min. Wert: 
heim, 7 fl. 36 Er. — Möskirch, 8 fl. 24 ir. — Hei: 
beiberg, 8 fl. 43 ir. — Stodad, 8 fl. 48 Er.) 

9 — 10 fl, die Rheinebene zwifchen Nedar und Murg und bes 
nachbarte öfttihere Puncte, ber Bodenſee, die Höhen 

‚der Baar (Billingen zc.). - 
10— 11 fl, der Landestheil von der Murg fübmwärts bis jenfeits 

der Kinzig (Lahr), der nördliche Schwarzwald, das 
Rheinthal unterhalb des Gees. 

11 —12 fl. Die ſüdweſtliche Ede des Landes gegen Bafel (rei: 
burg, Müllheim 2c.). 

Man fiehbt alfo, daß die Preife von Bafel aus (12 fl. 16 Er.) 
theild cheinaufwärtd gegen Oſten, theild abwärts gegen Norden 
und fodann nordoͤſtlich regelmäßig abnehmen. 

(5) Wird ein Scheffel, Walter 2c. Roggen gleich 100 gefeht, fo if: 

Waizen. | Gerſte. Hafer. 

Der Werth der andern Früchte 
nah Blod. . . . 

ihre Ausfaugung nad) v. Thünen 133 75 50 
Mittelpreis in Eimbeck 1648—1747f 127 mM” 43, 

in Berlin, 17180 1818.... 135 74,9 54 
1819—1832 . . . » 143,® 74,9 52 

im preuß. Staat, 1824—1837 . 139 76,* 55,® 
in München, 1747—17%6 . . + 147 83,° 58 
in Rheinbaiern, 1816—1825 . . 138,7 79 58 
in Heidelberg, 1780— 1789 und 1800 

—1809 « 0 0 + 0 .,r+ 137 82% 45 



Waizen. | Gerfte. | Hafer, 

mm C 

in Brüſſel im 16. Jahrh.... 126,? 80 50 
im 17, ”„ 02 138,9 82,°° 51,9 

im 18. v0. 147 86,* 55,* 
1818 -18344... 166,* 

in Warſchau, 1815—1824 . . . 156 77 56,9 
Das Steigen bed Waizenpreifes gegen Roggen kann aus ber 

Zunahme der Verzehrung jener Frucht und dem Verlaufe nach 
England erklaͤrt werden. Wenn eine gewiffe Getreideart auf einem 
Marite nur in geringer Menge erfcheint und dabei gewöhnlich nur 
Vorräthe von vorzüglicher Güte, oder dagegen ſolche von ſchlechter 
Beſchaffenheit feilgeboten werden, fo kann fie ungewoͤhnlich theuer 
oder wohlfeil werden. Bei der Vergleihung darf man eigentlich 
nur da den Preis des Roggens zu Grunde legen, too berfelbe bie 
Hauptfrucht für Verbrauch und Handel ift, Seht man den Wai⸗ 
zen — 100, fo erhält man 

| Roggen. Gerſte. Hafer. 
Großbritanien, 1823—32 .. 61 56 38 
Danzig, 1770-1831... . 58 51 30 
Brüffel, 18. Sahrh. x «+. + 68 59 37 _ 

Im ſüdweſtl. Deutſchland tritt an die Stelle des Waizens der ihm 
im Werthe und Preife ziemlich gleichkommende enthülfete Spelz 
(Spelzkern, Kern). Der Spelz (Dinkel) giebt gegen 42 Proc. 
Raumtheile Kern, dem Gewichte nad) ungefähr 70 Proc. Der Preis 
des Spelzes gegen Kern fteht zwifchen 36 und 45 gegen 100, Wür: 
temb, D. von 1833 — 45 : 42,8%, Der Durchſchnitt aller badifchen 
Märkte von 1833—44 giebt, das Malter Kern — 100 gefept, den 
Roggen zu 66,1, die Gerſte zu 50,°, den Spelz zu 40,7, den Ha⸗ 
fer zu 37,2, Zum Roggen verhält ſich der Spelz dem Preiſe nady 
in Würtemberg wie 62,1, in Heilbronn insbefondere wie 63,*, in 
Heidelberg wie 65, in Ueberlingen wie 58, in Umfladt wie 64 zu 
100. — Dem Gewichte nad) laſſen fich die Mehtfrüchte ungefähr 
fo gegeneinander fegen: wird der Gentner Roggen zu 100 anges 
nommen, fo gilt der Sentner Waizen gegen 126, Gerſte 85, Das 
fer 82, Spel; 104-108, 

.r. 

$. 184, 

Die in vorflehbenden 88. erklärte Regelmaͤßigkeit in den mitt» 
leren Preifen ded Getreided fteht mit der Wichtigkeit deffelben 

als des allgemeinften Nährmitteld in Verbindung, deſſen Preis 
auch auf die Preife anderer Nährfloffe einwirkt, denn wenn jenes 

theuer ift, werben dieſe ftärder begehrt und erleiden ebenfalld eine 

Preiserhöhung. Dagegen wirft auch der höhere oder niedrigere 
Preis diefer anderen Nahrungsmittel in Folge ihrer fpärlichen 

15* 
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oder reichlichen Erzeugung wieder auf ben Getreidepreis zus 
ruͤck. Hauptſaͤchlich ift dieß bei der Kartoffel der Fall, die in 
einem großen Theile von Europa für die minderbegüterte Volks⸗ 

claffe ſchon den Mehlfrüchten an Unentbehrlichkeit gleichfteht, 

f. $. 192. Der Arbeitölohn, da er den nöthigften Unterhalt fiher 

fielen muß, richtet fich einigermaßen nach den Durchſchnitts⸗ 

preifen des Getreides, und diefe fliehen mit den Preifen vieler ans 

deren Güter nothwendig in genauem Zuſammenhang. Daher ift 

zwar nicht der jedeömalige wirkliche, wohl aber der Durchſchnitts⸗ 
preid des Getreided gut zu einem Auddrude der Preidverhältniffe 
anderer Güter und zur Feflfegung von Zeiftungen für lange Zeit 
brauchbar (a). . 

(a) Sollte z. B. eine Summe von 300 Thlrn. pr. in Getreide aus⸗ 
gedrüdt werden, und wollte man fich der fchlefifchen Preife von 
1816— 37, nad) Ausfchließung der zwei höchften und ber zwei nie= 
brigften, bedienen, fo wäre der Roggen zu 38 Sgr. anzunehmen 
und jene Summe betrüge 238,8* Scheffel Roggen. Wenn jedoch 
Jemand alljährlich diefes Getreideguantum feibft entrichten follte, 
fo würde bdieß, wegen der von Zahr zu Jahr wechfelnden SPreife, 
eine höchft ungleiche Laſt fein; die Entrichtung müßte alfo nad 
a chſchaitten der vorhergehenden Iahre jederzeit in Geld ge: 

eben. 
Thaer hat fi bei landwirthſchaftlichen Berechnungen eines 

Maafftabes bedient, welcher zugleich auf Arbeit und Getreidepreife 
gegründet iſtz er nimmt naͤmlich an, daß der Zaglohn für gemeine 
Handarbeit ungefähr fo viel betrage, ald der Preis von Y, Schef- 

‚ fel Roggen oder etwa 9%, Pfund. Dieß würde nach dem brandenb. 
pomm. Durdyfchnittspreife von 1816—37 4,2 Sgr. = 14,9% kr. 
ausmachen, ift aber zu niedrig. Daher find Andere der Meinung, 
der Zaglöhner könne nicht beftehen, wenn er nicht wöchentlidy 
1 preuß. Scheffel, alfo täglich Y, Scheffel oder 14 Pfund (U, bad. 
Matt.) verdiene; f. Klebe, Grundf. der Gemeinheitstheil., I, 80. 
Deff. Anleit. z. Verfertig. d. Grundanfdl., 1828. ©, 125. Dieß 
giebt für den Heidelberger Roggenpreis von 1818—32 25 Er. und 
entfpricht dem üblichen Feldtaglohn. 14 Pf, Roggen find gegen 
10 Pf. Waizen oder Kern, welche in Baden i. D. von 1833 —44 
30 kr. galten. Auch Malthus bemerkt, daß 1 Peck Waizen ber 
mittlere Zaglohn eines guten Arbeiterd in guten Zeiten fei, und 
daß beide Gegenftände, Getreide und Arbeit, mit einander verbun⸗ 
den, ein weit befleres Preismaaß geben, ald einer allein, wenn 
man nämlich aus ihnen die Mitte nimmt, Principles, ©, 128 ff. 
— 1 Peck kommt Y, pr. Scheffel ziemlich nahe und iſt Y,, bes 
Quarters. Daß in England lange Zeit der Preis von 1 Ped Wai⸗ 
zen als Aequivalent des Zaglohnes angefehen wurde, beftätigt 

"Sinclair, Grundgefege des Aderbau’s, S. 103 der beutfchen 
Ueberfegung. In Frankreich wurde fhon um die Mitte des vorigen 
Jahrh. der Feldtaglohn zu 9I—10 Pf. Waizen geſchätzt. — Nach 
sinem andern Vorfchlage follen, um Geldſummen in einem zuver: 
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läffigen Maaße auszudrüden, nicht bloß die Preife bes Getreides, 
fondern auch anderer wichtiger Verbrauchögegenflände, z. B. Le⸗ 
der, Metallwaaren, Zuder ꝛc. und zwar im Verhältniß der zu dem 
Lebensunterhalte erforderlihen Quantitäten, zu Grunde gelegt 
werben. Lowe, England nad f. gegenw. Zuſtande, überfegt von 
Jakob, Leipz. 1823. S. 400. Aehnlich Hermann’s Anficht vom 
Sachwerthe des Geldes, Unterf. ©. 98. 110. 117. 135. — Die 
Contraetpreife für den täglichen Bedarf eines Invaliden zu Chelfea 
an Brod, Butter, Käfe, Fleifh, Salz und Grüge waren 1800 8 
Dence, 1805—07 11 9., 1813 und 14 13%, P., 1818 10 P., 1822 — 
32 8%, Pence (251, kr.) — Marshall, Digest of all the ac- 
counts etc. II, 181. 

$. 185. 
Nach der vorausgegangenen Unterfuchung über die Art und 

Weife, wie man bie in den Preifen verfchiedener Dinge vorgehen» 

den Veränderungen erfennen und bemeſſen fönne, bleibt noch 
übrig, die Regeln aufzufuchen, nach denen bie Preife verfchiede- 

ner Glaffen von Sachguͤtern fih im Verlaufe längerer Zeiträume 

zu verhalten pflegen. Fortdauernde Erhöhungen und Erniedri⸗ 

gungen finden ihren Grund größtentheils in ben Koften der Er» 
zeugung und Herbeifchaffung. In diefer Hinficht find folgende 
Abtheilungen der Güter zu unterſcheiden: | 
1) Rohe Pflanzen: und Ehierftoffe, und zwar a) folche, 

2) 

die ohne Zuthun der Kunft entftehen und von der menfch- 

lichen Thaͤtigkeit nur ergriffen oder gefammelt werden, koͤn⸗ 
nen bei der Abnahme des natürlichen Vorrathed und ber 

Ausdehnung des Begehrd ſtark vertheuert werben, 3.3. 

Wild, Fluß» und Seefifche, b) Solche, welche durch Bau 

und Zucht regelmäßig hervorgebracht werden, wie Getreide, 
Holz, Fleiſch, Wolle, Haute und dergl., werben bei der Zus 
nahme der Volfömenge und des Wohlſtandes theurer, 

weil ihre Gewinnung und Herbeifchaffung in der Regel bei 
einem größeren Bedarfe fchwieriger und koſtbarer wird, 

während ein Pleinerer Vorrath mit geringerem Aufwande 
von Kunft und defto flärkerer Wirkſamkeit der Naturkräfte 

gewonnen werden kann (a). 
Mineralifhe Stoffe, bei denen die Quantität des Er⸗ 

zeugniffes von der Ergiebigkeit der Fundorte abhängt, haben 
feine regelmäßige Veränderung ihres Preifes. Die Erfchö« 
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pfung ber bisherigen Lagerftätten, bie Vertbeurung des Hols 

zes, die größere Nachfrage, die man nicht ohne größeren Kos 
ſtenaufwand zu befriedigen vermag ıc., fönnen eine Erhöhung, 

die Bortfchritte der Bergbau» und Hüttenfunde dagegen, 
die befferen Zransportmittel oder die Auffindung neuer La⸗ 

ger koͤnnen eine Erniedrigung des Preifes nach fich ziehen (5). 
(a) Stord,1, 317. — Ricarbo,v. Baumftart, © 72. — Nach 

den Angaben bei v. Gülich, Zab. V, 158 war ber Preis von 1842, 
wenn der von 1784—90 zu 100 gefeät wird, in England 

bei Reid 20.0... 104 bei Leder. . ...... 135 
„Talg ver rc. 108 „» Repsfaamen . . . 143 
„ DIamaica: Kaffee . 110,9 | „ Dlivenöl ..... 157 
N Sheekeoe nenn tl |” 4 Gorinthen so. . 19% 

Holz und thierifche Stoffe werben am meiften vertheuert, z. B. 
Zleifh, wenn die Weidepläge mehr und mehr angebaut werben, 
Wildpret, Felle 2c. bei der Verminderung des Wildftandes u. dgl 
Rah Shudburg find von 1550 bis 1798 geftiegen: Schaafe im 
Verhältnig 100 gu 882, Ochſen 890, Pferde 904, Schweine 1960, 
Kühe 2000, 

Im Spital St. Thomas zu Southwark (London) bezahlte man 
für den Stein ( 8 Pfd.) gutes Rindfleifch 

. 1709-1710 1Sch. 791. 1794-1808 3 SW. 159. 
17441753 1 „ 88, 1804— 1821 4 „ 10,9, 
1764—1773 2 „ 3°, 1822—1842 3 „ Yan 
©. Porter, Progr. of the nat. 111, 112. Die Berechnungen 

von Eibrario zeigen, daß die Preife bes Viches gegen Getreide 
gehalten in Oberitatien im 13, und 14. Sahrh. von den heutigen 
nicht fehr abweichen. Das Getreidequantum, womit man damals eis, 
nen Ochſen eintaufchen Eonnte, gilt heutiges Tages 87 fl., eine Kuh 
30 fl., ein Huhn 25%, Er, 1 Pfd. Ochfenfleifch 5,9 kr., 1 Pfd. 
Schweine und Hammelfleifch 9 Er. 

In der Mark Brandenburg hat fich neuerlich der Preis bes 
Getreides mehr ald der bes Fleifches gehoben. Das Pfd. Rindfleifch 
galt 1686 9 Pfenn., 1740 und 50 1 Br. 3 Pf., von 1760 99 fort: 
während 114 Gr., fo daß alfo mit 100 Pfd. Roggen im 3. 1686 20 
Pfd. Fleifch erkauft werden Eonnten, 1740 und 1760 25 Pfd., 1750 
274, 1770 23%, 1780 und 90 26%, 1799 fogar 371, Pfd. (Gr. 
Podewils, Wirthfchaftserfahr., 11, 15.) Im Durchſchnitt von 
1819 — 32, nad) Abzug der 4 Extreme, Taufte man mit 100 Pfd. 
Roggen im ganzen preuß. Staate 20,1 Pfd. Rindfleiſch; die einzels 
nen Provinzen zeigten aber große Verſchiedenheiten, nämlich: Weſt⸗ 
falen 34%, Rheinland 23,7, Schlefien 26,%, Pofen 19,%, Preußen \ 
18,1, Brandenb. Pomm. 17,', Sachſen 16,? Pf. Rindfleiſch. Dieß 
hängt zum heile mit der verfchiedenen Ausdehnung ber Rindvieh⸗ 
zucht zufammen, denn e8 kommt in Sachſen erft auf 3,° Einwohner, 
in Weftfalen auf 2,°, in Preußen und Pofen auf 2,*, im ganzen 
Staate auf 2,° Einw. 1 Stüd Rindvieh. — Merkwürdig ift, unge⸗ 
‚achtet der großen Zunahme des Verbraudhes, die Preiserniebrigung 
der rohen Baumwolle. In England galt bie oflindifche 1842 nur 27 
Proc. des Preifes von 1784—90, die fremde nur 22 Proc. Dieß bes 
weift, daß es in den zum Baummollenbau hinreichend warmen Län: 
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dern taugliche Grundflüde in Menge gegeben und baß man man⸗ 
cherlei Berbeflerungen im Anbaue tennen. gelernt hat. Auch die Roh: 
feide ift in biefer Zeit auf 52 Proc. herabgegangen. 

(5) Stord, 1, 386, — Steintohlen von Nemweaftle find in London von 
1813 bi6 1831 auf die Hälfte gefallen, 

6. 186, 

3) Bei den Gewerkswaaren wirken zwei Urfachen einander 
entgegen. Während die Wertheurung der rohen Stoffe den 
Preis zu erhöhen firebt, find die Fortfchritte der Kunft in 

dem Betriebe der Gemwerfsarbeiten Urfadye einer Koften- 

verringerung, und bald ift die eine, bald die andere diefer 
Wirkungen mächtiger. Daher pflegen folche Waaren, bei 
deren Berfertigung arbeitfparende Mafchienen, beffere Werk⸗ 

zeuge, flärfere Arbeitötheilung oder vortheilhaftere Arten 
des Verfahrens in Gebrauch) kommen, wohlfeiler zu wer⸗ 
den, Sehr viele Gewerkderzeugniffe gehören in diefe Ab⸗ 
theilung, und es zeigt fich biebei auf das Deutlichfte, welchen 

großen Einfluß Wiffenfchaft und Kunft auf die Erhöhung 

des Gütergenuffes haben (a). Andere Waaren, bei beren 
Hervorbringung Feine erheblichen Erfparungen möglich find, 
behalten entweder einerlei Preiß, oder fleigen fogar. Dieß 
ift der Fall bei Gütern, die ohne viele Kunft hauptfächlich 

‚von Menfchenhänden verfertiget werden, und bei folchen, 
deren roher Stoff Feine große und Eoflbare Veränderung 
erleidet, fo Daß in ihrem Koftenbetrage der Preis des rohen 

Stoffes den größten Theil ausmacht, z. B. Glas und ans 

dere. chemifche Producte (2). 

(a) Stord, 1,398. — Eine Folge hievon ift, daß ein Land, welches rohe 
Stoffe ausführt, und dagegen Gewerlöwaaren vom Auslande ein- 
taufcht, für gleiche Menge jener eine immer größere Quantität von 
diefen erhalten muß, f. Storch, 111, 20. Es ift im Durchſchnitt an⸗ 
zunehmen, daß die verbrauchten Berwandlungsftoffe 4% — %, von 
dem ganzen Koftenbetrage und Preife der Gewerkswaaren ausma⸗ 
hen; dieß Verhältniß ift aber bei den einzelnen Waarengattungen 
fehr verfchieden, 3. DB. beim Papiere nur Y,, beim Tabak, Brode, 
Glaſe gegen %,, beilohgahrem Leder ungefähr ?4,, beim Baummol: 
lengarn gegen %, bei Baummollengeweben g. 55, bei gedrudten 
Beuchen gegen 27 Proc., bei Wollentuch 50, bei Seidenwaaren 60 
Proc. Jede Beränderuug im Preife der Robftoffe vermag diefes Ver⸗ 
hältniß anders zu geftalten. Belege hiezu geben bie in $. 24 genann- 
ten Schriften von Krug und Chaptal, ferner Briavoinne, 
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(d) 

Ind. en Belg. II. B. u. Zafeln }: ‚Statift.d. öfterr. Don. 1846, — Heutige 
Wohlfeilheit der Uhren, der künſtl. Zeuge u. dgl. Baumwollengarn von 
Kr. 150 iſt in Frankreich von 1819 bis 1834 von 18 auf Ir. für 
dad Kil. gefunten, Ar. 30 von 9 Fr. 30 Cent. auf5 Fr. 15 Cent, 
was nicht allein von dem veränderten Preife bes Rohſtoffs her⸗ 
rührt, da ber Spinnerlohn von 1 Fr. 80 Gent. auf 80 Eent. her⸗ 
abgieng. Enquöte commere. III, 195. 488. — Diefes Sinten des 
Preifes muß aber eine Gränze finden, wenn keine weiter Vervoll⸗ 
kommnungen eines Gewerbes mehr möglich find, weldye noch wirk⸗ 
fam genug wären, um ben oben unter b) angeführten urſachen 
das Gegengewicht halten zu konnen. 
Waaren dieſer Art kauft man am beſten in ſolchen Ländern, bie 
ſchwach bevölkert find, wo die rohen Stoffe einen niebrigen Preis 
haben und auch der Lohn nicht hoch if. Holzſchnitzwaaren 3. B. 
werden größtentheils aus Gebirgsgegenden bezogen, wo Holz wohls 
feit ift und bie genügfamen Arbeiter mit Tärglichem Lohne zufrie= 
den find, wie Berchtesgaden, das gröbner Thal in Tyrol, bie Ge⸗ 
gend von Sonnenberg im meiningen'ſchen Unterlandbe (vgl. & 115). 
— In Dftindien wird die Baumwolle zwar nicht fo wohlfeil ge= 
Tponnen, ale in England, wegen der Spinnmafchienen, aber Zeuche 
webt man bort wohlfeiler, weil ber Zaglohn nur %,— 1, des eng⸗ 
Kfchen ift. ©. Bernoulli, Ueber ben Aufſchwung ber Baummwols 
lenfabrication, S. 22. ( Bafel, 1825.) — Bei 29 hemifchen Pro⸗ 
ducten, die aus Chabrol, Rech. statist. sur la ville de Paris 
bei Hermann, Unterf. &. 137 berechnet find, beträgt im Durchs 
ſchnitt der Arbeitslohn nur 7,4 Proc. des Verkaufspreiſes, bei ei⸗ 
nigen nur 1—2 Proc — Vergleicht man die englifchen (Zollhaus⸗) 
Preife verfchiedener Waaren von 1696 mit ben heutigen, fo läßt 
ſich folgende Unterfeidung aufftellen, ben Preis von 1696 zu 100 
eſetzt: 

1) Wohlfeil gemorbene Rohftoffe: 1826 1831 
Eifen und Stahl galten... 83 Proc. 56 Proc. 
Steintohlen FE | | ” 45 Mm 

2) Wohlfeil gewordene Gewerkswaaren: 
Wollenwaaren „er rr+ E u 87 
Kupfer und Meffingwaaren 73 „ 83 ,„ 
Leinenwaaren . or cr re My 6 „ 

° ° Baummwollenwaaren „+... 49 „5 89 „ 
3) Vertheuerte Waaren: 

Bla... rerere. 387 24 364 ” 

278 „ 308 „ Getreide. core or +0. j 

235 „349 „ 
Butter und Käfe. .. » 
Leder «oo 000. 
Fleiſch 00o 1 2 9 + 186 „ 150 „ 

GSeidenwaaren ..... 158 „ 123 „ 
Eifen: und Stahlwaaren . . 196 167 

(Berechnet aus dem Berhältniß des Boll: zum beclaricten 
Preiſe, ſ. & 429 (a)). 

« + + 00 + 

” 

‘ 

+ 

‘ 

. 



3. Abſchnitt. 

Zweige des Eintommend, 

1. Abtheilung. 

Der Arbeitslohn. 

1, Hauptftüd. 

Beitimmgründe des Lohnes im Allgemeinen. 

$. 187. 

Der Arbeiter, der in den einzelnen Verrichtungen eines Berufs⸗ 
zweiges thätig ift, muß für feine Bemühung einen Lohn erhal 

: ten, $. 139 (a). Iſt er zugleich Unternehmer, fo daß er neben 
ber Leitung einer Unternehmung auch an den zur Ausführung 
derfelben erforderlichen Gefchäften wie ein Lohnarbeiter Theil 
nimmt (5), fo ift fen Lohn in den Erzeugnifien feiner Thätig« 
keit oder in dem Erlöfe für diefelben mit enthalten, indem er an 

ber Ausgabe erfpart, die er fonft für Lohnarbeit zumachen hätte, 

Empfängt er aber von einem Unternehmer den Lohn, fo ift diefer 

(der bedungene Kohn) der Preis feiner Arbeit und hängt von 

denfelben Umfländen ab, welche den Preis der Güter beim Zaufche 
beſtimmen ($. 145), nämlich von dem Werthe, den Koften 
und dem Mitwerben, Diefe Beflimmgründe regeln nicht bloß 
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den Lohn in den hervorbringenden Gewerben, fonbern auch bei 
ben perfönlichen Dienften, und aus ihnen müflen fi die Ber: 

fhiedenheiten ableiten laffen, welche in der Größe des Lohnes 

einzelner Zeiten, ander und Arbeitözmeige flattfinden. Die 

Größe des Lohnes felbft aber ift, in welcher Art von Gütern er 
auch entrichtet werben mag, darnach zu beurtheilen, in welchem 

Maaße der Arbeiter feine Bedürfniffe zu befriedigen, d. h. welche 

Menge von Gebrauchöwerth er ſich mit feinem Lohneinfommen 
zu verfchaffen im Stande ift (c). | 
(a) Die Lehre vom Arbeitslohne hat darum ein befonberes und höhes 

re8 Intereffe, weil fie die Bedingungen ber Wohlfahrt für bie 
zahlreichfte Volksclaſſe entwickelt, die gewöhnlich auf das geringfte 
Eintommen befchräntt ift. Ad. Smith, 1.8. 10. Kap, — Will. 
N. Senior, Three lectures on the rate of wages. 2. Edit. Oxf. 
1830. — Deff. Outline, ©, 187 ff. — H. C. Carey, Essay on the 
rate of wages. Philadelph. 1835. — %. Schmidt, Unterfudyungen 
über Bevölkerung, Arbeitslohn und Pauperism., 1836. ©, 172— 
318. — Villerme&, Tableau de l’ötat physique et moral des 
ouvriers, 1, 1. (1840). 

(5) Dieß tritt bei den in geringem Umfange betriebenen Gewerben ein, 
4 8. bei ber Bewirthfchaftung Heiner Landgüter, wo der Land: 
wirth, er fei Pachter oder Eigenthümer, felbft mit pflügt, fäet 
und erntet, ferner bei vielen Handwerken. Ein Schuhmader, der 
nur 3— 4 Gehülfen hat, wirb vielleicht kaum einen ganzen Tag 
in der Woche, alfo 14 der Zeit, mit dem Einkaufe des Leders und 
anderer Dinge, mit dem Rechnungswefen, dem &incaffiren, der 
Vertheilung der Gefchäfte u. dgl. zu thun haben, in den übrigen 
%, der Zeit wird er wie ein Gefelle mitarbeiten. Dieß ift bei kunſt⸗ 
reihen Gefchäften, wie des Uhrmachers, Inſtrumentenmachers ꝛc. 
befonders auffallend. Vgl. Log, Handb. I, 485. 

(ec) Offenbar würde man fehr irren, aus dem bloßen Geldlohne, ohne 
Rückſicht auf die Geldpreiſe der Lebensmittel, die Lage der Arbeis 
ter zu bemeffen, $. 180. Stord, I, 335. — Bisweilen befteht der 
Lohn aus verfchiedenen Theilen, z. B. Geld, Koft und Wohnung, 
Kleidungsftüden, oder Holz, Benugung von Grundftüden u. dgl. 

$. 188, 

Der Werth, den eine Arbeit für den Lohnherrn hat, richtet 

fich theild nach dem Grabe von Geſchicklichkeit und Fleiß der Ar⸗ 

beiter (a), theild nach den Zweden, für welche diefe in Thätige 

keit gefegt werden. Auch bei der Arbeit, wie bei den Sachgütern, 

Bann man einen Gebrauchswerth und einen Verfehröwerth un» 

terfcheiden. Jener befteht in dem Grade der Nuͤtzlichkeit für die 
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ohne Hülfe des Verkehrs zu erreichenden Abfichten bes Lohnherrn, 
wohin fomohl die Beihülfe zu dem Erwerbe deffelben aus eigener 
Hervorbringung, als mancherlei Berrichtungen zur Erhaltung 
und zum Gebraude der Sachgüter und die zahlreichen perfön« 
lichen Dienfte gehören, die jedoch gemöhnlicy um einen weit un⸗ 
ter ihrem Werthe fiehenden Preis zu erlangen find (5). Der 
Verkehrswerth findet Statt bei Arbeiten, die zur Ausführung einer 

Gewerböunternehmung dienen, weßhalb die Einträglichkeit 

derfelben, d. h. ihre Fähigkeit, einen gewiflen Gewerböverbdienft 
zu geben, auf den Werth der zur Hülfe genommenen Arbeit Ein» 
fluß hat. Je höher diefer dem Unternehmer übrig bleibende Ver⸗ 

dienſt ift, defto mehr Lohn Fann er den Arbeitern geben, und er 
wird fich, wenn er dieſe nicht unter billigeren Bedingungen ers 

balten kann, auch dazu entfchließen. Hiedurch wird aber fein Ver⸗ 

dienſt vermindert, und wenn dieß foweit gienge, daß er faum- 
noch eine hinreichende Ermunterung zur Fortfegung ded Ges 
werbes fände, fo hätte der Lohn feine höchfte Gränze erreicht. 
Das Mitwerben begünftigt übrigens die Lohnarbeiter nicht oft 
in folhem Grabe, daß fie einen diefer Obergränze fi) naͤhernden 

Lohn durchfeßen koͤnnen. 

(a) Die Leiftung der Arbeiter ift nicht blos unter ben Einzelnen, fons 
dern auch von Gegend zu Gegend verfhieden. — Engliſche Ar: 
beiter leiften mehr als franzoͤſiſche und viel mehr als irländifche, 
deren Lohn dagegen auch viel niedriger ift. Die Ausfagen von vers 
fchiedenen Zabritherren (auch bei Senior, Outl. ©. 191) beftä» 
tigen es, daß man mit gleicher Anzahl englifcher Arbeiter wohl 
das Doppelte ausrichtet, wie mit franzöfifchen, bie deßhalb, in 
Hinſicht auf das, was fie verrichten, beffer als jene bezahlt find, 
$. 113. „Ein fchottifcher Zaglöhner zu I Schill. ift wohlfeiler ale 
ein irländifcher zu 14 Schill,” Evidence in respect to the occu- 
pat. of land in Ireland, II, 135. Berliner Arbeiter leiften beim 
Holzfägen im Verhältniß 8 zu 5 mehr als udermärkifche,. — Dem 
geſchickteren und fleißigeren Arbeiter kann man auch barum mehr 
Lohn geben, weil er mit gleichem ftehendem Gapitale mehr aus- 
richtet. 1829 bezahlte man in Manchefter für das Pfd. Baum: 
wollengarn von Nr. 200 4 Schill. 1 P. Spinnerlohn, 1831 — 33 
nur 2 ©, 5— 8%, 9., aber da bei legterem Satze ber Spinner 
mit 648 Spulen zugleich arbeitete, bei erfterem nur mit 312, fo 
erhielt er bei jenem doch mehr Lohn im Ganzen für gleiche Ars 
beitädauer, nämlich 648mal 2%, oder 1566 Schill. flatt 312mal 
4Y, oder 1274 Sch. Ure, Das Fabrikweſ. ©. 286. 

(5) Doc giebt es Ausnahmen, z. B. bei Arbeiten zur Rettung bes 
Vermögens aus Feuers» ober Waſſersnoth u. dgl. 
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$. 189. 
Der Lohn kann in Bezug auf das, was er dem Arbeiter ge⸗ 

währt und den Lohnherrn koſtet, von mehrfacher Seite betrachtet 

werden: 

1) in Verhältniß zu der wirklich für die Arbeit verwendeten 

Zeit, 3. B. einer gewiffen Zahl von Arbeitöflunden, Zeit⸗ 

lobn. 

2) in Verhältniß zu längeren Beitabfehnitten, während deren 

er dem Arbeiter feinen Unterhalt darbieten muß; in diefer 

Beziehung heißt er Lohneinfommen (a); die Größe 
deffelben ift es, welche hauptfähhlich in Erwägung kommt, 

wenn man bie wirthfchaftliche Lage der Arbeiter unterſucht. 
3) in Verhältniß zu einer gewiffen Leiftung, z. B. dem Bei⸗ 

fand zur Hervorbringung einer gegebenen Menge von 
Sachguͤtern (5). Diefed Verhaͤltniß ift für den Lohnherrn 

befonder8 wichtig, denn es beſtimmt die Größe der Lohn = 

ausgabe, die einen Beltandtheil der Koften eined gewiſſen 
Erzeugniffes bildet, Beim Stüdlohn ift dad ermähnte 
Berhältniß fogleich von felbft angegeben, beim Zeitlohn 
muß es erft ausgemitfelt werden, indem man erforfcht, was 

der Arbeiter in einer beflimmten Zeit zu Stande bringt (ce). 

Der Lohnberr vergleicht den Stüdlohn mit dem Werthe 
der geleifteten Arbeit ($.188) und beftrebt fich, jenen fo 

niedrig ald möglich zu machen, während es ihm feinen Nach 
theil bringt, wenn ber Arbeiter durch gefteigerten Fleiß fein 

Lohneinfommen höher zu bringen weiß. 
(#) Rate of labour, Lohnfag, nah Senior. 

(5) Price of labour, Arbeitspreis nah Senior. 

(ce) 3. 8. was ein im Zaglohn bezahlter Drefcher täglich ausdriſcht. 

$. 190, 
Die Koften, welche dem Arbeiter im Lohne erfiattet werden 

müffen, beftehen bei einfachen, kunſtloſen Verrichtungen nur aus 
dem Unterhaltöbedarfe, bei Fünftlicheren aber kommt noch der 
zur Erlangung der erforderlichen Geſchicklichkeit borgenommene 

Güteraufwand hinzu. 
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Der Unterhaltsbedarf muß nicht blos auf die Dauer 
der Arbeit, fondern auch auf die Jahre der Kindheit und Jugend 
bezogen werden, in welchen der Fünftige Arbeiter noch nicht er» 
werben Tann, und überhaupt muß der Lohn der Arbeiter zu dem 
Unterhalte ihrer Familien binreichen (a). Wäre dad Lohnein⸗ 
kommen dafür. zu gering, fo würde die arbeitende Claſſe minder 
zahlreich werden und ed würde an Arbeitern zu fehlen anfangen, 
biß das verringerte Angebot von Arbeit den Lohn wieder in die 
Höhe brächte. Dieß gilt wenigftend von der gemeinen Zohnarbeit, 
welche nur bie ſpaͤrlichſte Vergütung erhält, und von der mitt⸗ 
leren Zahl von Mitgliedern einer Familie (8). In den Fünfte 
licheren Arbeitözweigen kann ed gefchehen, daß nach der dabei 
berfömmlichen Lebensweiſe der Lohn blos für einen einzelnen 

Arbeiter ohne Familie außreicht, und dennoch durch Zudrang aus 
den unteren Glaffen bie Zahl der Arbeiter unvermindert bleibt(e). 

(a) Auf eine Familie kommen im Durdjfchnitte 4%, Köpfe. Bei Tags 
löhnern nimmt man an, daß die Frau ungefähr halb fo viel ers 
werbe, ald der Mann, ober auch nur. ein Drittheil, theils weil 
ber weibliche Zaglohn geringer, theild weil fie öfter abgehalten 
ift, Lohn zu verdienen. Der Lohn des Mannes muß alfo %, bis Y%, 
bes Bedarfes einer folchen Familie einbringen, wobei aber nur 
unerwachfene Kinder zu rechnen find, weil die Älteren felbft mit- 
arbeiten. Bei Berrichtungen, die etwas mehr Gefchiclichkeit erfor- 
dern und daher eine reichlichere Einnahme zu Wege bringen, fällt 
der befondere Erwerb der Frauen ganz weg, oder fteht wenigftens 
noch mehr hinter dem bes Hausvaters zurüd. — Für Norddeutſch⸗ 
land berechnete Klebe (Gemeinheitstheit. I, 85.) den Unterhalt 
einer Zaglöhnerfamilie auf ungefähr 160 rthir. oder 275 fl., jest 
wird derfelbe in der Prov. Brandenburg auf 100 rthir. (175 fl.) 
angegeben, wovon 75 rthlr. durch den Familienvater bei 71, Ger. 
(26%, Er.) Taglohn verdient werben. Für das, ſuͤdweſtliche 
Deutfchland Tann man bei 24 Fr. männlichem Zaglohn ber Feld⸗ 
arbeiter den Zahresbedarf einer Familie auf 150—160 fl. ſchaͤtzen. 
Rimmt man ben Gentner Roggen dort zu 214, Hier zu 3 fl. an 
(alfo das Pfund dort zu 114, in Sübweftdeutfchland zu 1,° Er.), 
fo beträgt der Familienbebarf in beiden Gegenden 7000 und 5333. 
Pfd. R. jaͤhrlich. — Das Hausgefinde hat etwas mehr Güterges 
nuß, als die Zaglöhner, entbehrt aber dafür die Unabhängigkeit 
und das Leben in ber eigenen Familie. Daher kommt ein Acer: 
knecht ungefähr. fo hoch zu ftehen, als ein Zaglöhner. Hoffmann, 
in Möglin’fchen Ann. XXIII, 285. — Rau, Ueber die Landwirths 
fhaft der Rheinpfalz, 1830, ©. 18. — Viele Angaben bei v. Lens 
gerke, Landw, Statiftit d. deutfchen Bunbesft., II. ( 1840.) gl. 
Stord, I, 189. — Lotz, Handb. 1, 456. — Ricardo, ©. 76 
(I, 134. fr. Ueb.). — Schmidt, Unterfudh. ©. 292. In Frank⸗ 
reih muß, nad) de Morogues, wenn eine Kamilie von Lands 
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arbeitern 620 Fr. — 289 fl. bedarf, der Mann 1Y, Fr. (35 kr.) 
täglich verdienen, bie Krau (200 Zage jährlih) %, Fr. (21 7 
die 3 Kinder (250 Zage) 38 Gent, (10,° Er.) Iener Bedarf ilt, 
den Str. Roggen zu 4,39 fl. gerechnet, 6628 Pfd. jährlich. — Mit: 
telfag für britifche Landarbeiter (Senior, Preface to the fo- 
reign communications relative to the support and maintenance 
of the poar, 1834, ©. LXXXVIHI ): Verdienſt des Mannes, tägl. 
15%. 109. jährl. 27 8.8.17, Sch,, von Frau und 4 Kindern 138. St. 
19%, Sch., zufammen 41 8, St. 17%, Sch. oder 502 fl. Den Str. 
Roggen nad den englifhen Waizenpreifen zu 5 fl. angenommen, 

‚if diefe Summe = 10 040 Pfd. R. In der Hälfte der erforfchten 
890 Gemeinden wirb angegeben, baß diefer Lohn ben Arbeiter in 

den Stand ſetze, Fleiſch zu effen. — Wo die Kinder früh zur Ars 
beit gebraucht werden und etwas verbienen, Tann der Lohn ber 
Väter niedriger fein, zumal da bad Angebot größer wird, als es 
fonft wäre. Sismondi, Nouv. princ. L, 353, .— In Mandyefter 
empfangen in ben Spinnereien die Kinder von 9—10 J. unge: 

- fahre wöchentlich 2 Sch. 9—t0OP,, von 10—123. 3 SH, 6—TP,, 

(6) 

(e) 

aus 

von 12—14 J. 5 Sch, 8-9 P., von 14—16 I. Sch. 5—6 P. 
&, First Report of the poor law commissioners, 1835, ©. 204, 
In Frankreich verdienen die Kinder bis zum 17. ober 18. Jahr 
beim Spinnen Y,—Y, Er. täglich) und bei jedem Jahr, um wels 
ches fie Alter find, gemöhnlihd 1 Sou (5 Gent.) täglich mehr, — 
beim Weben-und Druden nur — Fr. — Die Lage der in 
den Fabriten arbeitenden Kinder if, wenn man fie auch vielleicht 
zu bart gefchildert hat, doch jedenfalls gefährdet und öfters fehr 
beklagenswerth. — Man hat die Bemerkung gemacht, daß in dem - 
Lebendlaufe eines Arbeiter fünf Abfchnitte zu unterſcheiden find: 
1) Er lebt bei feinen Aeltern und fein Erwerb ift noch unzureis 
hend; 2) er kann ſich erhalten und noch überfparen; 3) er heis 
rathet, und bat Mühe, feine Kinder zu ernährenz 4) dieſe find 
ſelbſt arbeitsfähig und er ſteht ſich wieder gut; 5) feine Kräfte 
nehmen ab und mit ihnen feine Einnahme, Villerme, Tabl. Il, 
387, nad de Gasparin. 
Eine Ausnahme träte dann ein, wenn ber Staat ober bie Ges 
meinde (wie bei dem feit 1834 abaefchafften fehlerhaften Syſteme 
der Lohnzufchüfle, allowances, in England) einen Theil ber Un⸗ 
terhaltskoften auf ſich nahme. Bel vielen unehelihen Kindern 
“muß dieß gefchehen, wenn ſich nämlich der Vater derſelben nicht 
annimmt. 

38. bei vielen Anfangsftellen im Staatsbienfte, bei Handelsdie⸗ 
nern, Offizieren 2c. 

2 g. 191. 

Des Bedarf einer Familie in einer gegebenen Lage befteht 

vielen Xheilen, die nicht in gleihem Maaße nothwendig find, 

er ift alfo Beine fcharf beflimmte und feſtſtehende Größe, und es 
tritt bier der ganz eigenthümliche Umfland ein, daß diejenigen, 
welche dieſen Koftenaufwand zunaͤchſt vornehmen, eben fo leb⸗ 
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baft wünfchen ihn zu vergrößern, als bie, welche ihn vergüten 
follen, auf feine Verminderung bedacht find. Indeß giebt e8 einen 
gewiſſen Betrag ded Aufwandes für Nahrung, Kleidung, Ob» 
dach, Brennftoff zc., der ald Untergränze (minimum) anzufehen 
ift, weil er zur Erhaltung ber Arbeiter und ihrer Angehörigen in 
Geſundheit und Kraft fo unentbehrlich iſt, daß, wenn nicht ein» 
mal fo viel gereicht würde, die Arbeiterzahl in Kurzem durch 
Elend, Chelofigteit und Ausmwanderungen verringert werden 
müßte, vgl, $. 184 (a). Diefe Untergränze iſt in warmen Laͤn⸗ 
dern etwas niedriger als in Falten, wo bie Befchügung vor der 
rauhen Witterung mehr koſtet und auch auf die Nahrung mehr 
verwendet werden muß (a). Gewöhnlich ſteht der Lohn über 
diefem unterften Satze, und wenn er einmal durch dad Mitwers 
ben der Lohnherren bei befchränktem Angebote auf eine foldye 
Höhe gebracht worden ift, die ben Arbeitern mehr ald dad Nd« 
thigfte gewährte, fo gemöhnen ſich Diefe bald an einen reichlicheren 

Gütergenuß. Dad Beifpiel der höheren Stände, die Verfeine⸗ 
rung. des Gefchmads, die Veredlung der Sitten und überhaupt 
die Verbreitung der Bildung in den unteren Ständen erweitern 
nach und nach die Anfprüche der arbeitenden Glaffe, die folglich 

neben den natürlichen auch manche fünftlihe Beduͤrfniſſe an- 

nimmt. Obgleich ed nun urfprünglich eine Folge des reichlichen 
Lohns war, daß fi) die Arbeiter eined Landes eine behag- 

lichere Lebensweiſe verfchaffen konnten, fo wirft dieſe doch wieber 
durch ihre Dauer ald Beſtimmgrund ded Lohnes, indem fie 

bie Arbeiter antreibt, einer Erniedrigung des Lohnes eifrig zu 
widerfireben (5). Die Mittel zu dieſem Widerflande, z. B. Ueber⸗ 
gang zu einem anderen Gefchäfte, Ortöveränberung zc., find je 
doch von fehr beſchraͤnkter Stärke, und ed iſt nicht felten, daß 
die Arbeiter durch die Macht der ungünfligen Concurrenzverhaͤlt⸗ 
niffe dahin gebracht werden, ſich Entbehrungen gefallen zu lafjen, 
die mit der Zeit wieder durch Gewöhnung ihr Peinliches verlie- 

ren (ce). Öffenbar find deßhalb die Anforderungen der Arbeiter 
auf ein gewiffes Maaß von Gütergenuß von Land zu Land, je 

nach der wirthfchaftlichen und geifligen Entwicklung, fehr ver- 

ſchieden. 
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(a) Hufeland, I, 171. — Mehr warme Speifen ıc. Es tft befannt, 
daß die nörblicheren Völker mehr eflen, Stordy, I, 152. 190. 
Rau, uf, 47, und dieß erklärt fih nad Liebig aus ber erwärs 
menden Kraft ber Speifen durch bie Umwandlung des Kohlenftoffs 
in Koblenfäure in ben Zungen. Humboldt. bemerkt, daß der Ars 
beiter im kälteren Theil von Mexiko Y, mehr braudye ald im wars 
men. — Die Menſchen in tälteren Gegenden find wegen ihrer 
größeren Bedürfniffe zu einem größeren Fleiße genöthigt, der ihs 
nen auch aus Törperlichen Urſachen leichter wird, als den Bewoh⸗ 
nern heißer Landſtriche, F. 88. Ar. . . 

(5) Ein reichlidherer Gütergenuß, einige Zeit hindurch gehabt, wird 
leicht zum Bedürfniß. Hieraus erklärt ſich warum der Lohn, wenn 
er durch äußere Umftände ungemwöhnlid erhöht worden ift, auch 
nach dem Aufhören bderfelben ſchwer wieder gang auf den alten 
Stand fintt. 
Das Nahrungsbedärfnig für Perfonen eines gewiflen Alters, Körs 
perbaues zc. ift etwas rein Phyſiſches. Man hat in England bie 
Behauptung aufgeftellt, ein erwachfener Arbeiter müfle in feiner 
Koft täglid) gegen 2 Unzen (3,° bad, Loth) Stidftoff und 11 Uns 
zen (an 20 Loth) Kohlenftoff zu fich nehmen. Die hiezu erforder: 
lichen Nahrungsmittel follen in Großbritanien nicht unter 10 Pence 
(30 Er.) vollſtaͤndig anzufchaffen fein (?). Indeß kann der Arbei- 
ter ohne Nachtheil 1—2 Monate lang fpärlicher leben. Die Speifes 
regel der englifhen Arbeit (Armens) häufer enthält %, jenes 
vollen Bedarfes, auch koͤnnen fich die meiften Zaglöhner denfelben 
nicht verfchaffen. Starke Arbeit erheifcht Kleifchnahrung, die jedoch 
fehr Vielen nicht zu Theil wird; ſ. Official circular directed by 
the poor law commissioners, 9. March 1840. — Die Bekoͤſti⸗ 
gung bes Gefindes bei begüterten Landwirthen giebt Beifpiele 
vollftändiger nahrhafter Koft. Graf Podewils (Wirthfchaftsers 
fahr. 11, 6 ff.) brauchte jährlich für einen Knecht 10%, , pr. Scheff. 
Roggen, Y%, Scheff. Gerfte zu Bier, eben fo viel Erbfen, Y, Sceff. 
Waizen, 12 Scheff. Kartoffeln und 78 Pfd. Fleiſch, nebft 4 Pfd. 
Schmalz. Dieß macht 1655 Pfd. Roggen. Koppe’s Anfäge von 
10 Scheff. Roggen, 4%, Scheff. Gerite zu Bier und Grüße, Y, 

Scheff. Waizenmehl, 12 Scheff. Kartoffeln und 160 Pfd. Fleiſch 
betragen 1952 Pfd. Roggen, Block's Annahme von 12 Sceff. 
Roggen, Y%, Sceff. Waizen, 4 Scheff. Gerfte, 14 Mes, Erbfen, 
7 Sch. Kartoffeln, 60 Pfd. Fleifch, 40 Pfd. Butter und Y, Zonne 
Bier giebt fogar 2300 Pfd. Roggen. Kleemann’s Anfäge einer 
befjeren und geringeren Belöftigung geben 2552 und 1888 Pfd. 
Roggen, f. deſſen Encykl. landw. Verb. ©. 151. Aus Möllins 
ger’s Rechnungen (Pfebdersheim bei Worms) berechnet ſich der 
Zagesbedarf auf 57,9 Eoth Roggen, 12,0 Loth Waizen, 21, Loth 
Butter, 21,9 Loth Fleifh und gegen 1 Pfb. Kartoffeln, zufammen 
171 Pfd. Roggen jaͤhrlich. Die Mitte diefer Angaben ift 2059 
Pfd. oder 241, pr. Sch. = 8,9% bad. M. Roggen. Es ift hiebei 
nah Blod, bie Rahrhaftigkeit der verfchiedenen Stoffe fo ange: 
nommen, daß 100 Pfd. Roggen = 80 Waizen — 89 Erbfen = 
110 Gerfte = 600 Kartoff. = 25 Rindfleifh — 10 Butter find 
Blod, Beitr. 3. Landgüter-Schägungskunde, 1840, ©. 6.) 5 aber 
alz, Gemüfe, Milch, Holz 2c. find nicht eingerechnet. Nach einem 

Preife von 7 fl. für das bad, M. oder 2,5% fl, für den pr. Sch. 
Roggen (das Pfd. resp. zu 1,9% und 1,8? kr.) ift obiger Durch⸗ 

(c Nas 
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ſchnittsbedarf auf 69,7% und 62,8% fi, zu feßen, was aber wegen . 
der verfchiedenen hinzukommenden anderen Koften, und weil bie 
Preife nicht genau dem Werthe verhältnißmäßig find, nicht zu: 
reicht, Viele nordbeutfche Landwirthe nehmen an, daß der Unter: 
halt eines Knechts 30 — 48 rthlr. koſte, womit auch fübdeutfche 
Angaben übereinftimmen, 3. B. gegen.60 fl. in der badifchen Pfalz. 
Mit dem Lohne Eönnen die Koften eines Aderkfnechts in Deutſch⸗ 
land auf 100-— 120 fl. (3300-4000 Pfd. Roggen) gefegt wer: 
ben, was auf ben Arbeitötag 20— 24 tr. beträgt. Blod ſchlägt 
diefe Koften in 5 Abftufungen auf 50-82 rthir. (87, —143 fl.) 
an, wovon die Mitte 66 rthlr. = 115 fl. 24 Er. ift. (4600 Pfd. R. 
in Nord⸗D.) Bei Kleemann giebt der Durchſchnitt g. 78 rl. — 
4914 Pfd. R., Veit's Berechnung, 131 fl. jährl., zeigt 4500 Pfd. 
R., die Zechnifche Inflruction für die Del. Comm, in Pommern 
(Berl. 1842) ermittelt die Koften eines Knechts i. D. zu 46 Sch. 
4,5 M. = 3887 Pfd. R. In Steiermark kommt ein Knecht auf 
88 fl. des 20 fl. 5. oder 35% Mes. R. (2846 Pfd.), ſ. Hlu: 
bed, Landw. ded H. Steierm. ©. 61. — Bon biefen Zahlen 
weichen biejenigen, welche den Unterhalt ganzer Familien von 
Lohnarbeitern bilden, merklich ab. Dieß ift Tchon daraus abzunehs 

‚men, baß eine Zaglöhnerfamilie etwa nur 14, oder Y, mehr zu 
verzehren hat, als ein Knecht, ſ. $. 190 (ce). Nach Erfahrungen 
in Sachſen ( Gefchäftsanweif. f. die Abſchätz z. Grundfteuer, 1838.) 
muß ein Zaglöhner 114 Megen Roggenmwerth, eine Frau 1 Mepe 
täglicdy verdienen, um auszufommen, alfo resp. 15 und 10 Pfd. 
nah Kleemann der Mann 14— 16,8 Pfd., die Frau 9, — 11,3 
Pfd. Nimmt man für den Dann. 300, für die Frau 150 Arbeitös 
tage an, fo iſt der Verdienft einer Familie 4500 + 1500 = 6000 
Pfd. Roggen. Im Reg. Bez. Düffeldorf erwirbt der Feldtagloͤh⸗ 
ner und feine Srau in vorftehender Zahl von Arbeitstagen 6580 
Pfd. Roggen, in Steiermark nur 3810 Pfd, Die in Norddeutſch⸗ 
land gangbare Annahme eines Bedarfes von ? pr. Metzen Rog⸗ 
gen für den Zaglöhner beträgt 10%, Pfd. täglich oder 3832 Pfd. 
jährlich. In Frankreich hat man folgende Berechnungen des Fa⸗ 
milienbedarfes angeftellt: 

1. Zeldarbeiter, Mann, Frau und drei Kinder, nach de 
Morogues; f. de Villeneuve, Ec. polit. chret., Liv. I. ch. 9. 
(S. 145, Bräffel); 19 Unzen Hausbrod auf den Kopf zuf. 2168 
Pfd. = 303,59 Fr., Fleifh, Semüfe, Salz, Mit, zu Y, Fr. auf 
den Kopf 91,3° Fr., geiftige Getränke, 10 Gent. täglid) 36,5% Fr., 
alfo Rahrung 431, Fr. Miethe, Holz, Licht, Mobiliar, Steuern 

70 Fr., Kleidung, Waͤſche 100 Fr., VBerfchiedenes 18,7? Fr., zu: 
fammen 620 Fr. Dieß ift jedoch noch ein gutes Auskommen einer 

-. Familie, da fowohl an der Kleidung, ald an ber Koft durch Ge⸗ 
brauch der Kartoffeln gefpart werben Eönnte, und nach Ch. Du⸗ 
pin der mittlere, Erwerb für einen Zeldarbeiter und deffen Frau 
in Nordfrankreich nur 508, in Südfranfreih 441, im Mittel 
477 Fr, — 222 fl, beträgt. (Das Pfd. Waizenbrod zu 3 Sous 
gerechnet, find etwa 4 Pfd. Brod — 5 Pfd. Waizen, alfo muß das 
Pfd. Waizen 12 Cent. gelten oder das Pfd. Roggen 9,° Gent. 
— 2%, Tr. Daher find 222 fl.= 4995 Pfd. Roggen. ) 

2. Gewertsarbeiter. Nach de Morogues find 760 Fr. 
— 348 fl. für die Familie unerläßlich, In der Gegend von Mülhaus 
fen braudht eine Familie von 6 Köpfen täglich gegen 4,° Pfd. Brod 

Rau, polit. Dekon. Ste Auög. I. 16 
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für 65 Gent., 7—8 Liter Kartoffeln (1?—-15 Pfb.) 35 &,, Y, Pfb. 
Butter 20 6, Y, Pfd. Salz 714 C., Y, Pfd. Kaffee 15 €, Y, Pfd. 
Sirup 10 ©., 1 Kiter Milch 15 ©., zufammen 1 Fr. 67%, Gent. oder 
jährlich 610 Fr. (9. 7200 Pfd. R.) Der Geldbebarf einer Arbeits: 
familie ift in Mülhaufen zu 960, in Gebweiler zu 887 Kr. berech⸗ 
net, in Rouen, wenn bad Pfd. ( Waizen:) Brod nicht über 3 Sous 
(4Y, te.) gilt, 912 Sr; hiebei würbe alfo der Kamillenbedarf, auf 
Brod rebueirt, aus 6080 Pfd. oder etwa 9500 Pfd. Roggen befte- 
ben. Sn Markirch (Ste-Marie-aux-mines ) Tann eine Familie von 
4 Perfonen mit 520 Zr. noch ohne Almofen auskommen. Viele 
Rachrichten bei Villermd, a. a. O., z. B. 11,25, ferner de GE- 
rando, De la bienfaisance, I, 29. — 12th An. report of the 
poor law commissioners, 1846. ©. 123. — Eine irländifche Tag⸗ 
löhnerfamilie von 4—5 Köpfen lebt von 50 Pfd. Kartoffeln täglich, 
ohne Salz. — Eine ſaͤchſ. Weberfamilie, ohne Erwerb der Kinber, 
tonnte 1832 mit dem geringen Eintommen von 60% rthlr. (109 fi.) 
nothdürftig beftehen, wobei fie aber die Kartoffeln nicht kauft, fons 
bern felbft baut; der Durchſchnittsverdienſt ift jedoch 78 rthlr. 
(140 fl.), und wenn bie Kinder fpulen können, höher. Vgl. auch 
$. 184. 

s11la . . - 
Die Unterhaltöfoften find nicht bei allen Claſſen von Arbeis 

tern in einem Lande biefelben, weil bei verfchiedenen Verrich⸗ 

tungen theils der phyſiſche Bedarf zur Erhaltung der vollen Ars 

'beitöfähigfeit (a), theils dad ftandeömäßige Bebürfniß in Ge- 

mäßheit der Stelle, Die der Arbeiter in der Geſellſchaft nach den 

bergebrachten Vorſtellungen behaupten muß, ziemlich ungleich 

find. Diefe Abftufung, die von der gemeinften, kunſtloſeſten Lohn⸗ 
arbeit bis zu den höchften Dienften geht und fi) gewöhnlich 
in den entfprechenden Sägen des Lohnes ausdrückt, darf nicht 

als etwas Zufälliged angefehen werben, fondern hängt mit dem 

Wefen der Berrichtungen, ihrer Schwierigkeit, Künftlichfeit, den 
dazu erforderlichen Anlagen, Gefchidlichkeiten und Eigenfchaften 

jeder Art zufammen. 
(4) Drefcher und Erntearbeiter haben nährendere Koft nöthig, Per⸗ 

fonen, weldye mehr mit dem SKopfe arbeiten, Eönnen derbe Nah⸗ 
rungsmittel weniger vertragen ꝛc. 

+ 

$. 192. 
Der in Geld audgedrüdte Unterhaktöbedarf ift auch je nach 

dem Preife der nöthigften Lebensmittel verfchieden, und 
hieraus geht leicht eine Werfchiedenheit im Lohne hervor. Dieß 
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zeigt ſich 1) im Wergleihe mehrerer Oertlichkeiten. In 
fruchtbaren und fchmachbenölkerten Gegenden, wo Nahrung, 
Brennftoff und dergl. wohlfeit ift, kann fich der Arbeiter bei ge⸗ 

ringem Sabe ded Geldlohnes wohlbefinden (a), und es erhellt 

hieraus befonderd deutlich, wie unzureichend bie bloße Kenntniß 

des Geldlohnes ift, wenn man nicht weiß, welche Werthmenge 

mit ihm erworben werden kann. In der Stadt Eoften Wohnung, 

Holz ıc. mehr, ald auf dem Lande (5). 2) Im Vergleiche ver» 

fhiedener Beitpuncte, Steigen die Preife der Lebensmittel, 

fo muß ſich ohne eine verhältnißmäßige Erhöhung bes Lohnſatzes 
die age der Arbeiter verfchlimmern, Was die Wirkung diefer 
Veränderung auf den Lohn betrifft, fo ift folgende Unterfchei« 

dung zu machen: a) Das bei der Zunahme des Wohlftandes 

und der Bevölkerung langfam eintretende aber dauernde Steigen 
im Preife roher Stoffe ($. 185) zieht gewöhnlich eine Erhöhung 
des Lohnes nach fi, wie dieß bei gleihem Stand des Mitwer- 

bens die gewöhnliche Folge einer anhaltenden Koftenvermehrung 

"if, F. 163. Wenn aber der Lohnſatz nur der Größe der: noth⸗ 
wendigen Ausgaben folgt, fo liegt hierin für die Arbeiter noch 

kein Bortheil. Werden dagegen die Lebensmittel anhaltend wohl: 

feil, fo geht aus der namlichen Urſache allmälig der Lohn herab, 

fo daß dann dem Lohnherrn die niedrigeren Unterhaltöfoften zu 

ftatten kommen; doch bewirkt leicht der flärfere Begehr der 
wohlfeileren Arbeit, daß der Lohn nicht vollſtaͤndig finft und die 

Arbeiter alfo beffer leben al& zuvor (c). Auch zeigt die Erfah. 

rung, daß im Allgemeinen ber Lohnſatz fih nur langfam verän« 
dert. b) Eine vorübergehende Vertheurung der Lebensmittel, 
wie fie 3. B. aus einer fchlechten Ernte entfteht, kann nicht ſo⸗ 

gleich zu einer verhältnißmäßigen Steigerung des Lohnes Anlaß 
geben, da die Lohnherren diefer lebhaft widerfireben und das An⸗ 

gebot der Arbeiter nicht fo bald abnimmt (d). Die arbeitende 
Claſſe muß folglich von ihren Audgaben etwas zu erfparen fuchen, 

indem fie entbehrlihe Genuͤſſe aufgiebt und ſich mit fehlechteren 

Lebensmitteln behilft. Se höher biöher ihr Lohn war, defto eher 
kann fie fic) etwas abbrechen, ohne -fogleih in Noth verfegt zu 

werden (e). Selb eine bedeutende Xheurung, die aud einer 
16* 
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Mißernte herrührt, bewirkt Feine verhältnißmäßige Lohnerhoͤ⸗ 
bung, denn in foldhen Zeitpuncten pflegt Der Begehr von Arbeis 

tern geringer zu fein, indem mandye verfchieblie Unternehmuns 

gen unterbleiben, dagegen bieten fi) mehr Perfonen als fonft 

zur Beichaftigung gegen Lohn an. Ohnehin ift es bei einem 

verminderten Getreidevorrath eines Landes unmöglich, daß die 

Arbeiter noch fo viel verzehren, ald zuvor, und wie man auch im« 

mer ihnen zu Gefallen den Lohn vergrößern möchte, fo würde 

boch ihr Begehr die Lebensmittel noch immer weiter vertheuern, 

bis fie endlich gezwungen wären, ihren Verbrauch einzufchränfen(/). 
(a) Der wohlfeile Lebensunterhalt in heißen Ländern rührt zum Theile 

auch von diefem Umftande her, vgl, $, 191. — Der oberitalienifche 
Arbeiter begnügt ſich Häufig mit einem Klumpen Polenta aus 
Maismehl den ganzen Zag. Nah Rumford’s Angaben (Kt. 
Schriften, J, 315. = Burger, Ueber den Mais, ©. 359.) fcheint 
1 Pfd. Mais einen Mann täglich zu ernähren. — In Küftenge: 
genben gewähren aud bie Fiſche ein fehr wohlfeiles Nahrungss 
mittel. 

(d) Häufig bringt es die befchränfte Concurrenz der ftädtifchen Arbei⸗ 
ter mit fi), baß der Unterfchied des Stadt= und Landlohnes noch 
mehr beträgt. Landbewohner find genügfamer, gewinnen die Nah: 
rungsmittel wohlfeiler ꝛc. 

(c) Diefe Wirkung muß 3. B. die freigegebene Zufuhr von fremdem 
Getreide ober die Anwendung einer wohlfeileren Art von Nährs 
ftoffen haben. Es verdient hiebei beleuchtet zu werben, ob bie Ein 
führung der Kartoffeln eine folche Folge gehabt haben Tann. 1) Ein 
Kartoffelfeld bringt dem Volumen (Malter⸗, Scheffelzahl 2c.) nach 
ungefähr 10°, dem Gewichte nach 11mal foviel ber, als ein Rog⸗ 
genfeld gleicher Güte, blo8 die Knollen und Körner gerechnet, nad) 
Block auf dem beften Boden resp. 12= und 14mal ſoviel. 2) Wie 
fih. die Nahrhaftigkeit beider Stoffe verhalfe, ift noch nicht aus⸗ 
gemacht. 100 Pfd. Roggenkörner werden bald 312 Pfd. Kartoffeln 
gleichgefegt (Loudon), bald 348 Pfd. (v. Thünen), 384 (Pe⸗ 
tri), 433 (Dombastle), 440 (0. Wedherlin), 500 (Veit), 
526 (Thaer),551 (Bouffingault), oder gar 600 Pfd.(Blod, 
Kleemann). Die Vergleihung der fchottifchen und irländifchen 
Ernährungsart (Rau zu Storch, IN, 352.) läßt auf das Ver⸗ 
hältniß 100 zu 575 fchließen. Abweichungen in diefen Angaben laf- 
fen ſich ſchon aus der Verfchiedenheit der Kartoffelforten und aus 
ber ungleichen Verwendungsart, für menfchliche und thierifche Nah: 
rung, erllären. Arth. Young feste 5 Pfd. Kartoffeln = 1 Pfb. 
Waizen, Newenham3Pfd, = 1 Pfd. Waizenbrob. Nimmt man 

Block's Zahl an, fo folgt, da 1 Scheffel, Malter ꝛc. Kartoffeln 
19 Proc. mehr wiegt, ald diefelbe Raummenge Roggen, daß bie 
Kahrhaftigkeit gleiher NRaumtheile Kartoffeln und Roggen fich 
erhalte wie 1 zu 5 und daß alfo ein Morgen Kartoffelland nicht 
voll 2mal foviel Nährftoff erzeugt, ale ein Roggenfeld. Nähme man 
bad Berhältniß nach dem Gewicht wie 1 zu 5 an, fo ergäbe fi 
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für gleiche Scheffelzahl die 4,2fache Nährkraft des Roggens, und 
der Ertrag bes Kartoffelfeldes enthielte 2,"tmal foviel Nährftoff. 
Das Nämliche ungefähr findet man, wenn man für die geernte- 
ten Mengen Blod’s Anfäge braucht. 3) Der Preis der Kartof: 
fein ift meiftene — Y, ded Roggenpreifes, 7. B. in Baden, in 
den Jahren 1835 — 44 ungefähr 28 Proc. def]. oder 18,% bes 
Waizens und Kerns, in Belgien 1831—35 20,* Pr. des Waizens 
oder 31 Proc. des Roggens, in England 1826 — 32 20,9 Proc. 
bed Waizens oder g. 28 Pr. des R., in Neuß (Reg. Bez. 
Düffeldorf) in 50 Jahren gerade 1, in Grat in 20 Iahren fos 
gar 41,8 Proc. Hieraus ift zu vermuthen, daß die Nahrhaftigkeit 
größer fei, als fie Block anfdhlägt, alfo etwa nach bem Ge⸗ 
wicht, Berüdfichtigt man, daß das Getreide noch Mahl: und Bad: 
lohn Eoftet, fo ſtimmt dann das Preis- und Werthverhältniß ziem⸗ 
lich überein. Die Ernährung mit Kartoffeln kann im Vergleich 
mit dem Brode etwas wohlfeiler fein, weil jene weit mehr Raum 
einnehmen, weßhalb man, um gefättiget zu werden, nicht foviel 
genießt, ald nach dem Berhältniß der geringeren Nayrhaftigkeit 
gefchehen müßte; doch Eönnen bie Preife beider Nahrungsmittel 
fi nicht weit von dem Werthverhältniß entfernen. Vgl. Krey⸗ 
Big, Der Kartoffelbau im Großen, 2te Ausg, ©. 49. — Klebe, 
&nleit. S. 220. 21. — Schmalz, XAnleit. z. Bonitiren u, Claſ⸗ 
fific. ded Bodens, S. 178, 4) Die Kartoffeln haben demnach die 
Ernährung einer größeren Menfchenmenge ermöglicht und die Ver⸗ 
theuerung des Getreibes bei der Zunahme ber Einwohnerzahl ver: 
hindert. 5) Ein Kartoffelfeld erfordert zwar mehr Arbeit, ale ein 

Getreidefeld, aber nicht ſoviel mehr, als es Nahrung liefert, zus 
mal wenn bie Behadung durch Pferbehade und Häufelpflug ges 
ſchieht. 6) Die Kartoffeln haben daher eine ſtarke Volksvermeh⸗ 
zung ohne gleiche Zunahme des Begehrs und dadurd eine Er: 
niedrigung des Lohnes verurfadt. 7) Es ift nachtheilig, wenn 
Kartoffeln die Hauptnahrung der Eohnarbeiter ausmachen, a) weil 
ihr Ernteertrag mehr zurüdichlagen Tann, ald der des Getreides, 
b) weil fie Eoftbar zu verführen und fchwer aufzubewahren find, 
c) weil fie den Lohn auf die unterfte Gränge herabdräden können. 
Bol. Mac⸗Culloch zu A. Smith, ©. 467. 

(d) Eine Ausnahme macht die Lage ber Zaglöhner, welche bei bem 

(e 
Lohnherrn auch beköftiget werben, \ 

Da die Nahrung einer Arbeiterfamilie etwa die Hälfte ihrer Aus- 
gaben beträgt (Y—Y, nad MEulloh zu Smith, ©. 472), 
fo muß eine Vertheurung des Getreides 2c. um %, die Ausgabe 
dafür um Y, erhöhen oder eine gleichgroße Entbehrung verurfas 
chen. Nähme diefe Ausgabe fogar des ganzen Aufwandes hin- 
weg, fo betrüge die nöthige Einfhränfung Y,, was Ion hoͤchſt 
empfindlich wäre, „In Irland ift die Kartoffelernte eine Angeles 
genheit um, Leben und Tod. Mißräth diefe Ernte, fo tritt voll⸗ 
fländige Hungersnoth ein. Zum Getreide Tann man die Zuflucht 
nicht nehmen, denn biefes können nur die Wohlhabenden bezahlen.” 
Ausfage eines von der Parlaments: Sommiffion vernommenen ir⸗ 
länd. Sachkundigen, f. Vom Aderbaue und vom Buftande der den 
Aderbau treibenden Klaflen in Irland und Großbritanien, I, 170. 
(Wien, 1840). Der Winter 184%, beftätigt diefe Behauptung 
auf die traurigfte Weiſe. Vgl. Villerme, Tableau 11, 16 ff. 
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(() Bol. Ricardo's Bemerkungen über bie in ihrer Allgemeinheit 
unrichtige Behauptung Buchanan's, daß der Lohn ſich gar nicht 
nach dem Preife der Lebensmittel richte, Grundgeſ. ©. 222, (I, 
368.) — Ganilh, Systemes, I, 249. — Gioja, N. Prosp. III, 
228., urtheilt wie Buchanan. — In der Grafſch. Kent berech⸗ 
nete man die Ausgaben einer Zaglöhnerfamilie für Koft, Licht 
und Seife 1835 auf 9, 1838 auf 12 bis 12 Sch. 7 P. wöchent: 
lich. Der Lohn Hätte alfo auch um 33 Proc. fteigen müflen. „Eine 
foihe Erhöhung des Lohne im Feldbau iſt unerhört. Der Arbei- 
ter fchräntt ſich bei höheren Preifen ſogleich in feinen entbehrli- 
en Genüffen ein, unter denen Thee und Zuder zuerft von feis 
nem Zifche verfchwinden.’’ Lorb Clinton in 12th Ann. rep. of 
the poor law commiss. ©. 130, 

$. 193. 

Auch die Menge von Zwifchenzeiten, in denen ber Ar- 
beiter nichts verdienen kann, hat auf die Koften der Arbeit Ein- 

fluß, denn da derfelbe während folcher Unterbrechungen von dem 

Ertrage der Arbeitözeit zu leben gezwungen ift, fo fällt auf jeden 
Tag oder jede Stunde ber lesteren ein größerer Theil bed ganzen 

Unterhalted. Zreten Unterbrechungen regelmäßig ein, oder läßt 
fi wenigfiend ein mittlere Verhältniß zwifchen ber Arbeitö- 

und Feierzeit angeben, fo kann auch der Koftenbetrag der erften 

hiernach berechnet werden und der Lohn pflegt fid) dem gemäß 

zu fielen. Regellofe Unterbrechungen, für welche die Arbeiter 

feinen Erfag in Anfpruch nehmen können, find für fie ein großes 
Uebel. Zu der erfien Art gehören 1) die üblichen Feiertage. Man 
tönnte glauben, die Verminderung derfelben müffe den Zuftand 
der Arbeiter verfchlimmern, weil das Angebot von Arbeit ans 
wählt und jene folglich laͤnger in Thaͤtigkeit fein müßten, und 

doc) im Ganzen nicht mehr einnähmen; allein dieſe Meinung bes 

richtiget fi) Durch folgende Erwägungen: Es wird bei jener Ver⸗ 
änderung das ganze Arbeitderzeugniß vergrößert, die Unterneh⸗ 
mer können mehr abfegen und mehr Arbeiter befcyäftigen, fo daß 

nicht blos das Angebot, fondern auch der Begehr von Arbeit ver 
größert wird und die Belohnung des Arbeiterd im Verhaͤltniß zu 

der längeren Arbeitsdauer im Jahre anwaͤchſt (a). 2) Die in der 

Natur mancher Verrichtungen gegründeten Unterbrechungen (2), 

vorausgeſetzt, daß es nicht möglich ift, wahrend ihrer Dauer an= 

dere einträgliche Befchäftigungen zu ergreifen (c). Dagegen 
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fann der Lohn der Neben» und Zwiſchengeſchaͤfte ſehr niedrig 

ſein, wenn der Arbeiter auch ohne ſie ſchon ſeinen Unterhalt er⸗ 

wirbt und aus ihnen nur einen Zuſchuß erwartet (d).. 
(e) Bol. Hufeland, I, 180. — Sismondi, Nouv. pr. I, 354, — 

Es verfteht fi, daß die zur Erholung nöthigen Feiertage bleiben 
müffen. Die Decadi der republicanifchen Zeitrechnung gaben dem 

; Arbeiter zu wenig Ruhe und verlegten die Gewohnheiten deffelben, 
Daher der Ausſpruch: IIs ont beau faire (die Einführer des re: 
publican. Calenders), ils ont & faire A deux ennemis, qui ne 
cederont pas: la barbe et la chemise‘blanche. Mém. de 
Constant, I, 132. Wo aber, wie in Oftindien, faft die Hälfte 
des Jahres aus Feiertagen befteht, da ift fchon wegen der gerin⸗ 
geren Arbeitsleiftung das Lohneinfommen niedriger ald anderswo, 
Sn einer Gegend bes chemal. baier. Unterbonaufreifes (Nieder⸗ 
baiern) bat man 204 Feiertage gezählt, mit Einfluß von 20 
Kirchweihen und eben fo viel Nachkirchweihen benachbarter Dörfer, 
15 Hochzeiten, 12 Scheibenfchießen u. dgl., aud) fangt der Feier: 
abend don um 4 Uhr Nachmittags an. Bair. Ständeverh. 1837; 
2. 8. Beil, V, 147, 

(5) 3. 8. Gefchäfte, bei Denen man auf Beftellung warten muß (Krans 
Eenwärter, Kremdenführer, Bedienung in Badeorten 2c.), oder fchon 
wegen dee Anftrengung nicht ununterbrochen arbeiten Tann, wie 
das Holzfpalten. Die Hochöfen und Glashütten ftehen oft eine Zeit 
lang ftill. Schneider haben zwifchen Sohannis und Michaelis we: 
nigzuthun u. ſ.w. Vgl. Smith, I, 161. — Einem Laftträger giebt 
man in London nicht unter 1 Schill, (36 Er.) für die Stunde, 
— Der Lohn wird geringer, wenn man dem Arbeiter auf längere 
Beit Gewißheit der Belchäftigung giebt. 

(ce) So Tönnen ih Hirten, Schiffleute, Bimmerleute und Maurer für 
ben Winter, die im Walde arbeitenden Holzhauer für den Som: 
mer andere Befchäftigung fuchen. Die Bauern in Bengalen figen 
am Webftuhle, fo lange die Ueberfchwemmungen bed Ganges bie 
Feldarbeiten unterbrechen. 

(3) Dieb kommt befondbers bei ben periodifchen Unterbrechungen der 
Feldarbeiten vor, weßhalb Flachöfpinnen u. dgl. fehr niebrig bezahlt 
wird, Vgl. Storch, 1, 197, — Beim Strohflechten verbient eine 
Perſon im Schwarzwald 4—20 Er. täglidy nach der Feinheit des 
Geflechtes. — Daß die Arbeiterinnen in Paris von ihrem Ver: 
dienft nicht leben können, erklärt ſich wohl hauptſächlich aus dem 
Mitwerben vieler Perfonen, die in ibren Familien jedenfalld er⸗ 
halten werden müßten. Das Sahresceintommen - einer Arbeiterin, 
1Y, Fr. tägl, ift 375 Fr., der Bedarf nicht viel unter 500 Fr. f. 
Vee in Journ. des Econ. X, 250. _ 

8. 194, 
Die Koften, welche zur Ermwerbung der fir einen beſonderen 

Zweig der Arbeit nothbwendigen Geſchicklich Feit aufgewendet 

werben müflen ($.189), laſſen noch weniger eine genaue Ausmitt- 
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kung zu, wie der Unterhaltsbebarf, 1) weil ihre Größe unter dem 
Einfluffe verfchiedener äußerer Umftände und perfönlicher An⸗ 
lage wechfeln kann, 2) weil man wegen der Ungewißheit ber 
Lebensdauer nicht weiß, welcher Theil jenes Aufwandes jährlich 

oder täglich im Lohne erftattet werden müßte (a). Gleichwohl 

muß unter übrigens gleichen Umſtaͤnden eine Arbeit, welche koſt⸗ 
barer zu erlernen ift alö eine andere, auch höher belohnt werben, 
benn wenn dieß längere Zeit nicht gefchähe, fo würde Niemand 
geneigt fein, fih um die Erlangung ber erforderlichen Fähigkeit 
zu bemüben, und ed würde deßhalb dad Angebot an guten Ars 
beitern fich fo lange verringern, bi8 dann wieder eine Steigerung, 
des Lohnes erfolgte (5). 

(a) Man kann zwar nad) den Erfahrungen über die Lebensdauer ber 
| verfchiebenen Alter dieſen Erfag genau berechnen; da e8 aber hödhft 

ungewiß ift, ob in jedem einzelnen Falle bie im Allgemeinen feft- 
ſtehende Regel wirklich zutrifft, fo pflegen die Menſchen hierauf 
weniger Rüdficht zu nehmen. Vgl. v. Schlözer, Staatswirthſch. 
1, 128. — Die mittlere Lebensdauer ift bei einem 16jährigen Men⸗ 
fen gegen 39, bei einem 20jährigen 36, bei einem 2öjährigen 
33 weitere Jahre. Se nachdem nun ber Arbeiter in einem oder 
dem anderen Alter anfüngt, etwas zu erwerben, müßte in 33—3% 
Sahren die auf feine Bildung gewendete Auslage fammt Zinfen 
erftattet werden; rechnet man z. B. 36 Arbeitsjahre und 1000 fl. 
Koften der Vorbereitung, fo müßte dafür der Arbeiter bei einem 
Bindfuße von 4 Proc, jährl. 5214 fl., bei einem Zinsfuße von 5 
Proc. aber an 60 fl, oder täglich 12 Er. einnehmen. 

(6) In kurzer Zeit kann ſich diefe Wirkung nicht zeigen, weil die ein= 
- mal vorhandenen Arbeiter bet ungünfligem Mitwerben eher auf 

den. Erfaß aller Vorbereitungstoften verzichten, ald in ein anderes 
Geſchäft übertreten; dagegen wirb unfehlbar in einem folchen Falle 
der Zudrang junger Leute, die erft anfangen ſich vorzubereiten, 
geringer werden. — Senior (Outline ©, 215) bemerkt richtig, 
daß die Koften der Erziehung nad dem Stande der Eltern als 
eine Samilienausgabe angefehen werben, die man in Bezug auf die 
zu wählende Berufsart nicht in Anfchlag bringt. 

“ $. 195. 

Bei dem Mitwerben, welches zunäcft den jedesmaligen 
Stand ded Lohnes beftimmt ($. 187), kommt dad Angebot 

und der Begehr von Arbeit in Betracht. Iened hängt von der 
vorhandenen Menge unbegüterter arbeitöfähiger Menfchen ab, 

welche gegen Lohn befchäftigt zu werden verlangen. Der Begehr, 

wenigftend in den hervorbringenden Gemerben (a), richtet fich 

‘ 
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nach der Gelegenheit, Arbeit auf einträgliche Weife anzuwenden, 
und nach dem hiezu verfügbaren Capital (5). Es ift dieß ein 
Theil ded Volkscapitales, namentlich des umlaufenden, der bei 
dem Anwachſe des letzteren ebenfalld zunimmt, wenn er fchon 

nicht immer die gleiche Quote deffelben ausmacht. Andere Theile 
des Sapitalaufwandes, 3. B. für Gebäude und Geräthe ıc., wir» 
Een nur cin» für allemal bei der Anfchaffung ſolcher Gegenftände 
auf den Lohn (ec), und arbeitfparende Mafchienen Fönnen fogar 
augenblidlich denfelben erniedrigen, bis der durch fie gemachte 

Gewinn wieder den Begehr nach Arbeit erweitert. Das Ver⸗ 
hältniß der Lohnausgabe zu den anderen Theilen des Capital» 

aufwandes ift in den verfchiedenen Gewerbszweigen fehr un- 
gleich (4) und bleibt nicht einmal in einem und demfelben Ges 
werbe unverändert, weil die von einem Unternehmer befchäftigte 

Zahl der Arbeiter gerade zu feinem Vorrathe von Stoffen, Mas 
fhienen, Werkzeugen ıc. paflen muß (e). Ift die Volksmenge 

gegen jenen Theil des Capitales fehr groß, fo kann der Lohn fo 
tief herabfinfen, daß er kaum noch den nöthigen Unterhalt ges 
währt ; imentgegengefegten alle muß derfelbe fo weit fleigen, daß 
den Unternehmern und Gapitaliften ein kleineres Einfommen 

uͤbrig bleibt. Hieraus ergiebt fich, wie wohlthätig die Anſamm⸗ 
lung von Gapitalen auf die Lage der Arbeiter wirkt. 

(a) Dienfte werben aus dem Einfommen derer beftritten, bie fie beftel- 
len, Dermann, Unterf, ©. 281. 

(5) Wenn der Unternehmer ben Eohn, wie bie anderen Ausgaben, vor- 
fhießt ($.125), fo muß allerdings der Käufer des fertigen Erzeug⸗ 
nifjes das aufgewendete Kapital wieder erfesen, daher find die 
neu in einem Volke. hervorgebradhten Güter oder das rohe Volks⸗ 

einkommen dennoch mittelbar die Quelle, aus welcher ber Arbeitö- 
lohn fließt, indem jener Vorfchuß nicht gefchehen würde, wenn man 
nicht feines Erſatzes ſicher würde. Auch leidet e8 keinen Zweifel, 
daß das Capital des linternehmers bald erfchöpft wäre, wenn es 
fi nicht durch den Abſatz ſtets wieder ergänzte, $. 122. Der Ab⸗ 
fa& hängt von der Kaufluſt und Kauffähigkeit ber Abnehmer ab, 
alfo auch die Erhaltung bes Sapitaled auf gleicher Höhe und bie 
Vergrößerung beffelben. Indeß Tann die Nachfrage ber Käufer nach 
einer Waare nicht felbft fchon auf den Lohn wirken, fondern nuv 
mittelbar, infoferne fie- die Unternehmer beftimmt und befähigt, 
ein gewifles Capital zum Dingen von Arbeitern anzuwenden. Es 
tommt biebei immer auf die Befchlüffe der Unternehmer an, bie 
bisweilen auch durch einen ſtarken Begehr nicht zur Erweiterung 
eines Gewerbes bewogen werden (z. B. wegen ber auslänbijchen 

— 
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(c) 

(8) 

(e) 

Concurrenz), und bie oft mehr, oft weniger erzeugen laffen, als 
der nachfolgende Abſatz, wenn fie ihn ſchon vorher richtig hätten 
beurtbeilen koͤnnen, tathfam gemacht haben würde. Immer muß 
erft ein Sapital in ben Händen des Unternehmers vorhanden fein, 
welches Arbeiter befchäftigt und dann, nachdem ein gewifles Er- 
geugniß beenbiget und verkauft worden ifl, von Neuem verwend⸗ 
dar wird. Wenn ber Unternehmer, nachdem er die Bezahlung ſei⸗ 
ner Waaren erhalten hat, das Capital in das Ausland fendete, 
fo hörte der Begehr von Arbeit auf. Die Anfiht von Hermann 
(a. a. D.), nad welcher „alle wahre Nachfrage nur von denen 
ausgehen kann, welche neue Zaufhwerthe entgegen zu bieten ha⸗ 
ben® (d. b. von ben Abnehmern der Waaren), ift daher nicht 
weſentlich verfchieden, fondern nimmt nur fogleidh die entferntere 
mittelbare Urfache ftatt der näheren an. Nicht die obige Darftel- 
lung kann den Hochmuth der Unternehmer gegen ihre Arbeiter ges 
fteigert haben, fondern die Macht, bie unvermeidlich ber Gapitals 
befiger über den dürftigen Arbeiter ausübt, befonders wenn jener 
von harter Selbftfucht geleitet wird, diefer das Mitwerben gegen 
fih hat. Abweichend Hermann, Unterf. ©. 280, — Dagegen auch 
Schmidt, Unter. ©. 187. 

Sapitale, die im Auslande angelegt, Theile des Einkommens, bie 
bort verzehrt werben, wirkten gar nicht auf den Lohn, In den folg. 
68. if, wo der Kürze willen nur vom Sapitale überhaupt gefpros 
den wird, immer ber bie Arbeiter unterhaltende Sapitaltheil zu 
verftehen. 

Hiezu trägt bei, daß ein gewifles Capital deſto mehr Arbeiter in 
&hätigkeit fest, je fchneller e8 umgefegt wird. 1000 fl., die nad) 
einem Jahr erftattet werben, befhäftigen (zu %, fl. täglih) 5 
Menfchen, dauert aber der Umlauf nur 4 Monate, fo können 13 
Arbeiter unterhalten werden. — Beifpiele von Weberfchlägen. Im 
Elfaß (Dep. Obers und Niederrhein) follen die Baummollenges 
werke 100 Mil, Fr. flehendes und 120 Mill, umlaufendes (rou- 
lant) Capital befchäftigen, Roman, in Enquête commerc. 111, 
349. Die Arbeiterzaht ift 105110 000, und mit Rüdficht auf die 
mittleren Lohnfäge und Glaffen berfelden Tann man die Summe 
des Lohns auf 38 Mill. annehmen. — Kattundruderei im Dep. 
ber Seinemündung (Rouen und Umgegend), Barbet, ebenbd. III, 
225. Gebäude 8 Mill,, Mobiliar 3%, Mill, Summe bes ftehenden 
Gapitales 11%, Miill., umlaufendes 13 Mill, Fr.; Lohn gegen 5Y, 
Mill, Fr. — Belgien, 1838, Baummollenverarbeitung: Stehendes 
Kapital 22-610 000 Fr., umlaufendes 18 Mill, Lohn 15 Mill, 
(28000 Arbeiter), ganzes Erzeugnig 41'840 000 Fr.; vermuth: 
lich alfo g. 2Ysmaliger Umlauf jährlih. — Wollenverarbeitung: 
Stehend 20 Mill., umlaufend 10 Mill. Fr., Lohnausgabe jährl, 
6 Mil, (15 — 17000 Arbeiter), ganzes Ergeugnif 27 Mill. 
Briavoinne, Ind. en Belg. 11, 377. 393. Bgl. auch Schmidt, 
a. a. O. ©. 193%. 

Geſetzt, ein Unternehmer hat in ſeinem Gewerbe 40 000 fl. ſtehen⸗ 
des Capital und 24000 umlaufendes, woraus 20 000 fi. Lohn für 
100 Arvbeiter bezahlt werben. Wenn der Lohn eines Arbeiters 
auf 160 fi. fintt; fo Tönnten zwar mit ben 20000 fl, 125 Men 
ſchen jährlich erhalten werben, allein dazu wäre ein größerer Aufs 
wand für Gebäude, Maſchienen und Stoffe erforderlich. Betrüge 
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der Gapitalbebarf für jeden Arbeiter, Ber zu 100 hinzugefügt 
wird, 500 fl., fo kann man, ohne das Capital im Ganzen zu ver⸗ 
größern, nur 108 Arbeiter anwenden, ünd bie Lohnausgabe ift 
jest 27 Proc. des Sapitales, während fie vorher 31%, Proc, war, 

$. 196. 

Ein reichlicher Lohn macht ed jedem Arbeiter möglich, ent» 

weder beffer zu leben, als bisher, oder fich zu verehelichen und 
eine neue Familie zu gründen, durch welche fodann die Volks⸗ 

menge vergrößert wird, Die Annehmlichkeiten des häuslichen Le⸗ 
bens find fo anziehend, daß die Mehrzahl der Arbeiter Durch einen 
hoben Lohn bewogen wird, ſich in früherem Alter, als fonft, zu 

verheirathen (a). Diefer Umftand und die Einwanderungen von 
anderen Zändern pflegen in einem ſolchen Falle in nicht langer 

Zeit eine beträchtliche Vermehrung der Volksmenge zu bewirken, 
welche dann dad Angebot von Arbeitern erweitert (8). Wenn 

nun das Capital nicht mit gleicher Geſchwindigkeit anwächft, fo 

wird unfehlbar der Lohn von feinem hohen Stande herabgehen 

muͤſſen. In der Regel find auch wirklich die Gelegenheiten zur 

Anſammlung neuer Gapitale nicht fo günftig und die Beweg- 
gründe zum Sparen nicht fo mächtig, daß dad gefammte Capital 
eines fo fchnellen Anwachſes fähig wäre, ald Die Volksmenge (e). 

Diefe wird alfo durch das Zurücbleiben des Capitaled in ihrer 

weiteren Vermehrung gehindert, und deßhalb ift gewöhnlich das 
Angebot von gemeiner Handarbeit im Verhältniß zum Begehre 
von folder Größe, daß der Kohn nur den nöthigen Unterhalt 

oder wenig mehr gewährt. Findet in befonderen Fällen eine 

fhnellere Vermehrung des Eapitales Statt, fo äußert fie fi dann 

in der Steigerung des Lohnes. 0 
(a) Die Anzahl derjenigen, welche einen reichlicheren Genuß bes Ver= _ 

mögens für ihre Perfon vorziehen, wird defto größer fein, je mehr 
Lurus unter allen Ständen ber Gefellfhaft verbreitet ift, 

(d) Da bie Zahl der Weiber zwifchen 18 und 45 Zahren, alfo in dem 
fruchtbaren Alter, 18 — 20 Procent der Volksmenge beträgt, und 
faum auf jedes dritte Jahr eine Geburt kommen kann (in Preu- 
Ben nur 14), fo ift fchon hieraus zu erfehen, daß die Geburten 
jährlich Höchftens 5 oder, 6 Procent betragen Fönnten, unter Um: 
fländen, welche der Vermehrung der Menfchen befonders günftig 
wären. Die Erfahrung zeigt nicht leicht mehr als 1 Geburt auf 
22 Lebende ob. ungefähr 4%, auf 100, und wo bie Zahl der Ge⸗ 
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bornen fich diefer Graͤnze nähert, da pflegt auch die Sterblichkeit 
größer zu fein. Bon den Gebornen müflen, um die Stärke des 
Zuwachſes zu finden, die Geftorbenen abgezogen werden, beren 
Anzahl in ganzen Rändern meiftens zwifchen %,, und Y,, ber 
Volksmenge beträgt und nur unter befonders glüdlichen Verhält: 
niffen auf Y,, oder noch weniger finkt. Die Sterblichkeit unter 
ben freien Einwohnern auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung 
fol nah Eolebroote (Rev. encycl. Mars, 1824, ©. 703) ge: 
rade Y,, fein, bei mehr als 1, Geburten, weßhalb dort bie Men- 
fchenmenge zwifchen 1798 und 1822 von 61 947 auf 120 000 ges 
fliegen ift. Auf den canarifchen Infeln 2 Proc. Sterblichkeit bei 
3,45 Proc. Geburten, Coleman Mac Gregor, Die canar. Ins 
feln, 1831, ©. 59. In England wird neuerlicdy auch nach der ſorg⸗ 
fältigen Aufzeichnung ( Registrar general) eine Sterblichkeit un= 
ter 2 Proc. bis U, angegeben. Beifpiele: 

Geb. Geſt. 
England 1838—44 . . x. . Lauf3l 1auf46. 
„nordweſtl. Fabrikgegend. 28 38 
„ſüdöſtl. Landbaugegend . 34 52 

Frankreich 183ı—38 . . . » 35%, 39,® 
[77 39—43 , 0 353% 42% 

Belgien 1841—4 . . 2... 30,° 42,5 
Defterreich ohne Ungarn, Siebb, u, 

Mil.:&r. 1839— 43 OD 25, 32,3 

„ PMaliien . .».... 22,2 30,8 
» Deobdb. Enns . . . 33 42,° 

Hannover, 1824—43 . . +.» 30 43 
Preußen, 184—43 ., ı oe. 25 33,® 
Baden, 183554 . 2:2 02. Mur 33 — 

„Seekreis maxx..... 22,7 28,9 
„Ob. Rheinkreismin . « 28,* 38,8 

Rehmen wir nun Y,, oder 2 Proc. als bie geringfte Sterblichkeit, 
die bei 5— 6 Proc. Geburten beftehen kann, fo ergiebt fich, daß der 
jährliche innere Zuwachs, ohne die Einwanderungen, im günftig- 
ften Falle 3, allerhöchftend 4 Procente betragen könnte, wobei ſich 
alfo die Volksmenge in resp. 23 oder 17%, Jahren verdoppeln 
würde. Ricardo geht ebenfalld von der Vorausfegung aus, daß 
eine Verdopplung der Volksmenge in 25 Iahren möglich fei. Die 
Erfahrungen zeigen jedoch nirgends eine fo fchnelle Zunahme, als 
wo Einwanderungen im Spiele find, und man darf einen jaͤhrli⸗ 
hen Zuwachs von 11, Proc., wobei die Verbopplung in 46 Zah: 
ren erfolgen würde, ſchon für einen beträchtlichen anfehen. Im 
preuß. Staat war der Jahreszuwachs von 1820 — 34 in einigen 
Gegenden über 2 Proc, (max. 2,%* in 5 Kreifen von Weſtpreu⸗ 
Ben und Pommern), in anderen unter 1 Proc. (min. 0,° Proc. 
im weftt. Theil bes RB. Münfter). Hoffmann in Pr. St. 3. 
1836. Nr. 314 — 16. Daß in den norbamericanifchen Freiftaaten 
zwifchen 1784 und 1809, alfo wirklich in 25 Jahren, eine Ver: 
dopplung Statt fand, und von 1800—25 nochmals, und daß von 
1780 — 1844 die Volksmenge fi) auf das 9Y,fache gehoben bat, 
ift den hochſt günftigen Verhältniffen diefed Landes und ber ftars 
fen Einwanderung zuzufchreiben. In Irland gefchah die Verbopp- 
Yung von 1788—1821, alfo in 33 Sahren, bagegen foll in Frank⸗ 
reih in 74 Jahren die Volksmenge nur um Y, zugenommen has 
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ben, und Moheau vermutbhete aus fpäteren Erfahrungen eine 
Verdopplung in nicht ganz britthalb Sahrhunderten. (unterſuchun⸗ 
gen und Betradjtungen über die Bevölkerung von Frankreich, überf. 
von Ewald, ©, 282. Gotha, 1780.) Den jegigen Jahreszuwachs 
mehrerer Länder zeigt folgende Tabelle: 
Kordam. Freiftaaten ', Osnabruͤck —0,2 

1790—1800 2,9 Proc. Holſtein, 1804-30 0,9 
1800— 1810 3,9 Neap.diefl. 1828—34 0,8 
1810-1820 2,94 Niederind, 1829—40 1,3 
1820—1830 2,9% Defterreich 1840—43 1,91 
1830—1840 2,8! und zwar Galizien 1,1% 
1840—1844 2,9% Böhmen 1,9 

Baden, 1819—25 1,55 Stal. Kön. 1, 
25—30 1,18 

35—45 0,9% Dalmat. 
0,9 

Wet „ 0, 
Dänemark 1834—40 0,78 

„1831-31 1,° 

und zwar 
18 landb, Grafſch. 0,9% 
6 webende u. wirt, 1,°° 
5 mineralverarbeit. 1,9° 
3 nördliche 1,18, 
3 um Lond. liegende 1,9? 

Frankreich, 1821— 31 0,** 
1831—36 0, * 

36 —41 0,4 
41-46 0,9 

u. zwar Seekreis Oe. u. E. 0,% 
O. Rheins 0,9% Küftenland 0,7? 
Mittelrh.s 0,9 Kaͤrnth. Kr. 0,7% 
Unterrh.: 0,9 x Öteierm. 0, 

Baiern, 1819—28 1,% Zirol 0,4% 
25—40 0,53 De, 0b E, 0,8 

‚Belgien, 1840—44 1,11 Preußen, 1843. 1,19 
u. zw. Lüttich 1,8% u. zwar Pommern 1,5% 

Brabant 1, Poſen 1,48 
Oftflandern 0,7> Brandenb, 1,37 

Preußen 1,3% 
Rheinland 1,!1 
Schleſien 1,% 
Sachſen 0,9 
MWeftfalen 0,® 

K. Sachſen, 1831 —41 1,%° 
Schleswig u. Holftein 

183540 0,%% 
Schottland, 1821—31 1,2 

31—41 1,0 
Schweden, 1821—31 1 
Sicilien, 1817—34 1,114 
Thurgau, 1817—37 0,% 
Zodcana, 1812-36 1,39 

Dannover, 1833 —43 0,® Würtemb. 1827-37 0, 
u. zwar Aurich 0,9 

Diefe Zahlen find fo berechnet worden, daß aus der Volks: 
menge des erften und des lesten Jahres der Durchſchnitt gezogen und 
der Zuwachs in Procenten diefer mittleren Volksmenge ausgebrüdt 
wird. Beitimmt man ihn, wie e8 oft gefchieht, in Procenten ber 
anfänglichen Volkszahl, fo fcheint er größer, als er wirklich ift. 
Bei längeren Perioden ift die viel mühfamere Berechnung nad) 
ber Annahme einer geometrifchen Reihe nothwendig, f. Rau in 
Polig Jahrbüchern, 1831. I, 1. Rau, Archiv. IIL, 139. — Aus 
obigen Zahlen erhellt ſowohl die große Verfchiedenheit der Zunahme 
von Land zu Land, die dem Zufammentreffen manchfaftiger Urſa⸗ 
hen zuzufchreiben ift, ald auch die Tangfamere Vermehrung in der 
neueften Zeit, während fogleich nach der Derftellung des Friedens 
von 1815 an ber Anwachs fihneller erfolgt. Viel Material bei 

N 
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Bickes, Die Bewegung der Bevölkerung, 1833, — Bernoulli, 
Populationiftil, 1840 Nachtrag 1843. 

Ce) Für den Anwachs des Capitales 1äßt fid zwar Feine Obergrängze 
angeben, weit berfelbe nicht durch Naturverhältniffe bedingt wird, 
doch iſt er aus folgenden Gründen im gewöhnlidden Gange der 
Dinge ziemlich langfam: 1) Die größeren Sapitaliften finden keine 
äußere Aufforderung zum Sparen und ziehen es meiftens vor, 
dur betraͤchtlichen Aufwand ihr Einkommen zu genießen, auch 
werden bie großen Maffen des beweglichen Vermögens durdy Erb: 
thehungen bald zerflüdt. 2) Die großen Unternehmer find am 
meiften im Stande, etwas zu erübrigen, indeß haben fie auch bes 
deutende Verlufte zu ertragen, zudem werden viele Gewinnfte in 
unproductiven Gewerben, z. B. dem Handel mit Staatspapieren, 
gemadıt, wo im Ganzen Feine Mehrung des Sapitales möglich ift. 
3) Die Eleineren Unternehmer und GSapitaliften haben zwar flär- 
teren Antrieb, aber weniger Fähigkeit, das Sapital mit Hülfe von 
Eriparniffen zu vergrößern. 4) Daffelbe gilt von den Lohnarbei- 
tern, benen meiftend nur wenig reines Einlommen zu Theil wird. 

5) Wie beträkhtli auch das Einkommen der Grundeigenthümer 
fein mag, fo wird daffelbe von dem Bedarfe ihres flandesmäßigen 
Unterhaltes gemeiniglich aufgezehrt und viele gerathen in ungün= 
fligen Beiten fogar in Schulden. — Wenn daher bie ftatiftifchen 
Thatſachen oft Teinen ſchnelleren Zuwachs der Volksmenge, ald um 
y—1 Proc. jährlich, in manchen Ländern aber einen nod lang: 
fameren nachweiſen, fo darf man vermuthen, bie Vermehrung ber 
Menſchen gehe mit der bed Gapitales in gleichem Schritte und 
werde burch fie befchräntt, woraus dann nothwendig die Folge 
hervorgeht, daß in ber Regel die Concurrengverhältniffe den Ar: 
beitern ungünftig feien. Diefelben Umflände, welche die durch eine 
lange Zeit angewachſene Volksmenge plöglich wieder vermindern, 
wie Kriege, Mißjahre, Erdbeben, oder welche fortwährend die Ehen 
und Anfiedblungen erfchweren, wie fehlerhafte Staatseinrichtungen, 
treffen auch gleichmäßig das Kapital mit, nur bei Seuchen ift dieß 
nicht der Kal. Starke Volksvermehrung läßt auf beträchtlichen 
Anwachs des Capitales fchließen, wenn ſich zugleich wahrnehmen 
läßt, daß die Lage der Arbeiter nicht fhlimmer geworden ift; wirb 
fie aber nur dadurch möglich, daß die Arbeiter ſich mit geringe- 
rem Lohne und fpärlicherem Unterhalte begnügen, wie dieß von 
Irland bekannt ift, fo ift fie eine nachtheilige Erfcheinung, und 
ed wäre überhaupt irrig, die Wohlfahrt der Länder nach ber Stärke 
der Vollsvermehrung beurtheilen zu wollen. Bol. Ricardo, 4. 
Sap. und befonders Mill, Elemens, ©. 31 — 72. M’Cullod, 
Grundfäge, ©. 266. — Es kommt noch hinzu, daß bie Arbeiter, 
weil fie felten etwas zurüdlegen Tönnen, nidyt im Stande find, 
auch nur kurze Zeit unbefchäftigt zu lebenz fie vermögen deßhalb 
nicht, ihre Forderungen gegen die Lohnherren durchzufegen, und 
ohnehin bildet fih nur ſchwer ein Einverftändniß unter ihnen, 
Smith, I, 103, 

' $. 197, 

Bei einzelnen Zweigen der Arbeit finden mancherlei Abweis 
ungen in dem Verhaͤltniß des Angebotd zu dem Begehre Statt, 
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wozu hauptfächlich folgende Urfachen beitragen: 1) Umftände, 
die in dem Weſen der Befchäftigungen liegen; a) befondere zu 

‚ einem Zweige der Arbeit erforderliche Eigenfchaften, welche das 

Angebot einengen, und zwar bald Naturanlagen, bald erworbene 
Geſchicklichkeiten, bald moralifche Gigenfchaften, bald mehrere 

diefer Bedingungen zugleich, Die Schwierigkeit und Wichtigkeit 
eined Gefchäftes würde für ſich allein den Kohn nicht fleigern 
koͤnnen, wenn fie nicht die Folge hätte, daß-die Anzahl der Dazu 
fähigen Perfonen Bein fein muß (a); b) die Gefahr oder Be- 

ſchwerde, die mit einer Verrichtung verbunden ift und viele Ar- 

beiter von berfelben abhält (8); c) andere Vortheile, welche ſich 
zu dem bezahlten Lohne gefellen und die Lage ded Arbeiters glin« 
fliger erfcheinen laffen, 3. B. größere Sicherheit des Unterhaltes 
für die Dauer, höhere Achtung, Amtögewalt und dergl., weßhalb 
manche Beichäftigungen verhältnißmäßig niedrig bezahlt werden, 
ohne daß doch eine Abnahme im Zudrange von Arbeitern er 

folgte (co). 2) Die wechfelnde Einträglichfeit und der größere 
oder geringere Abfag in einem Gewerbe, wovon der jedesmalige 
Begehr beflimmt wird. 3) Das zufällig erhöhte oder verminderte 
Angebot. 
(a) Reichlicher Lohn der Höheren Dienfte, die eine Vereinigung feltes 

‚ner Eigenfchaften vorausfegen, z. B. ausgezeichneter Staatsmän⸗ 
ner, Zeldherren, Advocaten, Sänger ꝛc. — Weinbergsarbeiter wers 
ben höher bezahlt als Feldarbeiter. — Niebriger Lohn der Weber, 
wegen der Leichtigkeit diefes Gefchäftes. Bei den Handwebern kam 
neuerlich noch die durch die Mafchienenftühle entflandene Abnahme 
bes Begehrs hinzu. Manche Weberfamilien in Großbritanien vers 
dienen wöchentlihd nur 4—5 Schill, f. Handloom weavers. Re- 
port of the commissioners. 1841 (von Senior) = Rau und 
Hanffen, Ardiv, VI, 275. 

(5) Drefcher, Schnitter erhalten ber größeren Anftrengung wegen grös 
Beren Lohn, als bei gemeiner Lohnarbeit. — Scharfrichter, Ganals 
feger, Dachdecker; — Arbeiter beim Wafferbau ꝛc. — Manche ziems 
lich befchwerliche oder widrige Arbeiten werden nicht fo Hoch ge⸗ 
lohnt, ald man denken follte, weil fie zugleich fehr leicht und ohne 
Geſchicklichkeit ausgeübt werden können, welcher Umftand die Vors 
bereitungstoften entbehrlich macht und das Angebot erweitert. Auch 
ber Reiz einer gefahrvollen und abenteuerlichen Lebensweife kann 
bazu beitragen, das Angebot ‚größer und folglidy den Lohn niedri- 
ger zu madien. Smith, I, 17% — 175. — M'Culloch, Grundf. 

. 283,  - 

(c) Zur Erläuterung dienen folgende Angaben des Durchſchnitts⸗Wo⸗ 
chenlohnes für erwachfene Mannsperfonen, wie er von ber Han⸗ 

‘ 
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delskammer in Mancheſter 1832 befannt gemacht wurde. ( First 
annual report of the poor law comnissioners, S. 202.). Pand⸗ 
langer beim Mauern 12 Schill. Handweber 7-15, Umgraben bes 
Landes 10— 15, Laftträger 14— 15, Schuhmader 15 — 16, Mas 
fchienenweber 13—16%,, Tüncher 18, Schneider 18, Färber 15— 
20, Pflafterer 19— 21, Maurer 18— 22, Blechſchmiede 22? — 24, 
3immerleute 24, Spinner 20 — 25, Maſchienenarbeiter 26 — 30, 
Eifengießer, Zurihter am Mafchienenwebftuhl ( dressers) 28— 
30 Sch. Die Ertreme find in Mandhefter 4 fl. 12 Er. und 18 fl. 
wöchentlich. In Lille find fie 3%, fl. und 22 fl. 24 Er. (Villerme, 
1, 91), in &yon erhielt 1827 ein Baummollenweber. 7, ein Tuch⸗ 
weber oder Schneider 9%, Maurer 14, Seidenweber 18%,, Sei: 
benfärber 24 Zr. Wochenlohn. Dingler, 9. Zourn. XXV, 540, 

g. 198, 
Aus diefen Urfachen muß, abgefehen von den voruͤbergehen⸗ 

ben Berfchiedenheiten des Lohne, in mehreren Befchäftigungen 

eine anhaltende Abftufung der Lohnſaͤtze Statt finden, die von ber 

leichteften und allgemeinften Handarbeit bis zu den von Wenigen 
zu verrichtenden Arbeiten aufiteigt. Soweit die Ergreifung einer 
gewiſſen Arbeit von der Wahl der Arbeiter abhängt, zeigt fich 
allerdings ein Beftreben, den Lohn mit dem Koftenbetrage einer 

jeden Art von Arbeitern ind Gleichgewicht zu bringen, indem Die 

verhältnißmäßig zu gering gelohnte Arbeit von mehreren Men⸗ 
ſchen aufgegeben oder.wenigftend feltener von angehenden Arbei« 

beitern ergriffen, die reichlich bezahlte aber defto eifriger gewählt 
wird; inzwifchen tritt diefe Ausgleichung nicht ſchnell ein, weil 

ihr die Macht der Gewohnheit und manche andere Schwierig« 

feiten des Ueberganges ($. 161) im Wege ftehen (a). Arbeiter 
in vorgerüdten Jahren oder mit ganz einfeitiger Geſchicklichkeit 
Eönnen bei geringem Begehr dahin gebracht werben, fich mit dem 
kaͤrglichſten Lohne zu begnügen. Das Mitwerben hat’überhaupt 
auf den jebesmaligen Stand ded Lohnes einen fehr mächtigen 

Einfluß (2). 
(a) Rau, Zuf. 58 zu Stord, III, 308, 

(5) Der Zaglohn bei manchen Verrichtungen ift im Winter niebriger 
als im Sommer. Zwar lebt der Arbeiter im Winter koſtbarer, 
aber feine Thätigkeit bat geringeren Werth, weil fie wenigere 
Stunden des Tages einnimmt, der Begehr tft daher kleiner, ohne⸗ 
bin flehen manche Gefchhäfte in der kalten Iahreszeit ganz ftill 
und das Mitwerben drüdt folglich den Lohn herab. 
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2. Hauptftüd, 

Größe des Lohnes in verfchiedenen Zeiten und 
Ländern. 

$. 199, 

Ein durch großen Vorrath an Bapitalen bewirfter hoher 
Lohn enthält in fich felbft die Urfache feiner Erniedrigung, indem 
er eine Bermehrung der Arbeiterzahl veranlaßt ($. 196), woferne 
diefe Feine Hindernifje findet. Nur da kann der Arbeiter anhal- 
tend reichlich gelohnt werden, wo auch das Capital fich ſchnell 
vermehrt (a). Ein hoher Stand des Arbeitslohnes zeigt alfo 
eine blühende Lage der Volkswirthſchaft an, wobei die Gewerbe 
große Gewinnfte geben und dad Volksvermoͤgen fich in fchnellem 
Schritte vergrößert, wie dieß häufig in neuen Anſiedlungen der 
Tall ift oder auch in ſolchen Ländern, die, aud dem Schlummer 

erwachend, rafch in der Entwidlung ihrer gefelligen Berbältniffe 
fortgehen, Niedrige Bevölkerung kann nicht an und für ſich, fon» 
dern nur wenn der Begehr von Arbeit dad Angebot überfteigt, 
den Lohn erhöhen. Völker, deren Gewerbe fchon länger ausge 
bildet find, pflegen fi) Iangfamer zu bereichern, da8 Capital ver 

mag nicht mehr fo leicht der Volksmenge im Wachsthum vor- 

audzueilen und der Lohn fteht folglich niedriger. Doc) zeigen fich 

einzelne Perioden, in denen das Gegentheil Statt findet, wenn 

3. B. ſolche Staatdeinrichtungen, die den Erfolg der hervorbrin- 
genden Arbeiten beengten, hinweggeräumt oder fehr einflußreiche 
Erfindungen gemacht werden; auch darf man da, wo die Bedürf: 
niffe der arbeitenden Elaffe fich mit der Zunahme der allgemeinen 
Bildung vermehren, wo die Gewerböfünfte fortfchreiten und Res 
gierungömaaßregeln die Production befördern, einen Anwachs 

des Lohnes wie des Wohlftanded annehmen (3). Am niedrigften 
muß fich der Lohn da flellen, wo der Wohlftand im Abnehmen 
ift, weil dann die Menfchenmenge im Verhältniß zu den Erwerbs» 

gelegenheiten zu groß erfcheint (c). 

(a) Ausnahmsweiſe und vorübergehend koͤnnte eine flarke Verringe⸗ 
rung der Arbeiterzahl, z. B. nach Seuchen ober ſchweren Kries 
gen, an der Steigerung des Lohnes Urfache fein. 

Rau, polit.Dekon. Ste Ausg. I. . 17 
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(5) Marfchall Bauban fchägte 1698 den Lohn eines Webers in Frank⸗ 
reich auf 12 Sous, eines Feldarbeiters auf 9 S. und den Jahres: 
verdient auf 108 und 90 Fr. Hiervon nahm das Salz 8 8, 16 S., 
das Getreide für 4 Menfden 60 Liv, hinweg (10 Setier ober 
bad. Malter Mengkorn, etwa 2100 Pf. ). Faft U, der Einwohner 
bettelte und die Hälfte war ebenfalld nahe daran, zu verarmen, 
%. Young flug 1787 den Feldtaglohn auf 19 ©. an, was ba: 
mals = 9Y, Pf. Brod war. Dieß giebt, mit Y, Zufchlag für den 
Erwerb der Frau, bei 280 Arbeitötagen 330 Fr. Villerme, Ta- 
bleau, 11, 2. 25. Wie in Frankreich, fo ift auch in Deutfchland bie 
Lebensweife des gemeinen Mannes unverkennbar beffer geworden, 
Es wäre verbdienftlich, hierüber befondere geſchichtliche Forſchun⸗ 
gen anzuftellen. Das Buch von Granier de Gaffagnac, Ge⸗ 
fhichte der arbeitenden und der bürgerlichen Glaffen, beutfch 
Braunſchw. 1839, enthält in diefer Hinficht wenig. 

(c) Ad. Smith führte die vereinigten norbamericanifchen Staaten 
als Beifpiel des erſten Falles, China für ben zweiten, Oftindien 
für den dritten Fall an, Unterf. I, 109 ff. In Norbamerica ftand 
der Lohn bie 1818 überaus hoch, von diefem Beitpuncte an be⸗ 
gann er zu finken, weil der Abfab roher Stoffe nicht mehr bie 
vorigen beträchtlichen Gewinnſte gab. Vgl. Stord, 1, 306, und 
Zuſatz 51. Der mittlere Lohn eines Aderknehts war um 1833 
9 Dollars monatlich (22% fL) mit Koft und Wohnung, In Mafs 
fachufetd wurden 11—18 Doll, in den 6 Sommermonaten, 10—12 
in dben6anderen angegeben, in Newyork 7% —10% , Doll, monat: 
lich. Gemeine Zaglöhner erhielten in dieſem Staate täglich 2 fl. 6 kr., 
Weiber 54 ir. — 2 fl. 36 kr., wofür die Familien 2mal täglich 
leifh aßen, neben Thee und Kaffee, — Zimmerleute 1, —1Y, 
ol. (2 f. 50 kr. — 3 fl. 9 kr.), Dachdecker 1%, — 14, D. 

(3 fl. 8 fr. — 3 fl 46 ir.) ; diefe Handwerker hatten 1783—1790 
nur 624 —75 Cents täglich (1 fl. 31— 53 Mn): Das Getreide 
war aber feitdem nicht theurer geworden, der Quarter Waizen 
galt (1824—33) 5 Doll, 2 Et., alfo der Gentner 2 fl. 43 kr., das 
Pf. Rindfleifh 6 Et. = 9 kr. j. (Senior) a. Preface. ©. XC. — 
Carey, Rate of w. S. 26. — In Buenos-Ayres erhält noch jetzt 
ein gemeiner Handwerker und Zaglöhner täglih 1 Piafter (2 fl. 
28 kr.). — In Van: Diemens-Land fol ein Feldarbeiter fogar 8 
—108 Schill. (4Y%—6 fl.) täglich erhalten, wofür er fi 21-25 
engl. Pf. Brod oder 8 Pf. Fleifch verfchaffen kann. — Bei den 
bier folgenden mittleren Sägen des Taglohns für Feldarbeiter 
darf man aus dem Gelbpreife der Arbeit nicht unbedingt auf die 
beffere oder fehlechtere Lage der Arbeiter fchließen, weil es zugleich 
auf die Preife der Lebensmittel anlommt, $. 187 (d). 

Oftprensen, Galizien . gegen 14 tr, (Hofmann). 
Böhmen © « 2 2 200.17 „u 
Münden (Schleispeim) .. 20 , 
Medlendburg . . 181 „ (dB. Lengerde) 
Würtemberg [ . + + % 20—24 „ 

Magdeburg, Sachſen, Schlefien 22% „ (Caspari). 
Steiermarl . x 2 0 2. 3 Pr 

. Rheinpfa_ . » 2 2 2 0. 
- (Weinbergsarbeiter 36 dr.) 

" Holftein . eo 0 0 0 0 26 „ (Dittmann). 



26 te (Hoffmann). 
28 ” 

Mark Brandenburg . 
Niederoͤſterreich - 
Schwarzwald . . 
Bioveng « . ” + %“ 

Reg. B. Düffeldorf . 
Lombardei . 2 x. . 

Frankreich, Durchfchnitt „ 
anton Ticino . . » . 365 ,„ (&rrivabene). 

Zirol. . [2 . L [2 “ “ 37 „ 

GSanton Bern und Wallis 41I—49 „ 
Oberelſaß (Ob. Rhein) . 42-50 „ 
England . - 0... 42-60 „ (Senior). 
Veſtengland insbel.. - » . 48 „ (Tufnell). 

Aus den bei der englifhen Sommiffion zur Unterfuchung des Ar⸗ 
menweiens eingegangenen Rachrichten, die zum Theile noch einer 
Kritik bedürfen, verdienen folgende ebenfalls Feldarbeiter betref⸗ 
fende Säge ausgehoben zu werden: Frankreich und zwar" Havre, 
Sommer 54, Winter 42 Er., Bretagne, 30 und 21 kr., Borbeaur, 
49%, Marfeille 45—54, Bayonne 36, Piemont, S. 30 —36, W. 
18— 2214, Patras (Griechenland) ©. 434%, WB. 33, Bremen ©, 
3, W. 27, Oftende, ©, 36, W. 31%, Schweben 21-24, D äne: 
mat 18—24 Tr, Um Davre, Bordeaur und die Loire: Mündung 
Tann ber Xrbeiter felten Fleiſch efjen, in beiden legten Gegenden 
jedoch dann, wenn Frau und Kinder guten Verdienſt haben, um 
Marfeille wöchentlich 1mal Rindfieifch, in Bretagne öfters Schweine: 
fleifh, in Würtesberg und Bayern 2mal wöchentlich Fleifch, in 
Dänemark gute vegetabilifhe Nahrung, in Sachſen ſpaͤrliche Koft, 
in Piemont ärmliche, in Südſchweden Kartoffeln und Fiſche, in 
Norwegen Kartoffeln und Baferbrod. Senier, a, Preface, auch 
bei Schmidt, Unterf. ©. 292. . 

Aus den Zahlen von 1816—26 aus Schweden bei Korfell 
(Statift. v. Schw. S. 101) ergiebt fi, wenn man für diefe Pe⸗ 
riode den Curs der Banknoten zu 112 Sch. für 1 rthir. hamb. 
Bco. anninmmt, ber mittlere Lohn zu 26%, Er, die Zonne halb 
Roggen, halb Gerfte zu 7 rthlr. 15 Sch. = 8 fl. 21 kr., alfo je⸗ 
ner kohn — 15,? Pfd. Betreide, oder jährlidy mit Zuſchlag von 
1/, für den Verdienſt der Frau, 5737 Pfd. Getreide für die Fa⸗ 
milie. In der nördlichen Hälfte ded Landes, von Falun an, fteht 
des Geldlohn höher, in Defterfund- (im Innern) und Pitea⸗LLän 
fleigt er bis 32 Sch., ſüdlich, zwifchen Gotenburg und Linköping 
fintt er bis 17 Sch. Sept man bie 6 nördlichen und die 18 füd- 
lichen Läne einander gegenüber, fo ergiebt ſich Folgendes: 

.„ vv 0% 0 « 

. 3%, (Serrifori). 
® N „ (9 Biebahn). 

3542 

vr. et... 

Suͤdl. Theil. | Nördt. Theil. 

Mittlerer Lohnf - - - + 19,1 Sch. 26 Sch. 
Preis der Tonne Getreide . - 172.34, Sch. 8 rl. 14, Sc 
alfo täglicher Verbienft in Getreide 14,4 Pfd. 16,8 Pfd, 
Einwohner auf I geogr. Q. Meile 83— 2670 32—340 
Acer, Wiefe und Weide machen 

Procente der Oberfläche . 9—60 1—8 

In Pitea (nörblichftes Län) ift der Lohn in Getreide ausgebrüdt 
20,» Pfd. (max.), in Derebroo 12 Pf. (min.). 

17* 
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Häufig wird der Zaglöhner beköftigt. In dieſem Falle erhält 
er neben ber Koft an Geld in der Lombardei (Burger) 10% Er., 
in der Rheinpfalz 12—16 ®r., in Oberbaiern 15 Er., im Schwarz 
wald 15—28 !r., in Belgien (Feihl) 20 Er., in Bern und Wal: 
lis 161, — 20 Er. — Die Koft ift hiebei angefchlagen in der Rheins 
pfalz auf 8—12 Er., im Schwarzwalbe auf 15—20 kr., in den bei⸗ 
den SchweizersSantonen auf 16%, —29 Er. Unftreitig ift auch bie 
Koft in Menge und Beichaffenheit der Nahrungsmittel fehr un _ 
gleich; fie beträgt 5.3. bei Möllinger im 10jähr. Durchfchnitt 
auf den Kopf täglih 2 Pf. 17 Loth Brod, 18,6% Loth Fieifch, 
13,12 Loth Weißmehl ꝛc. 

Die uote bed Dreſchlohns ift fehr verfchieden, was nicht 
blo8 von dem allgemeinen Lohnſatze, fondern auch von dem Fleiße 
der Drefcher abhängen mag, z. B. Y. in Oftpreußen, U, — Vs 
in der Rheinpfalz, 4, — Y, in Sachſen, Y, in Schleswig und 
Holftein, Y—Ys in der Mark Brandenburg. 

Schwach bevölkerte Länder, 3. B. Gebirgsgegenden, haben mei- 
ſtens niedrigen Lohn, weil dafelbft wenig Betriebſamkeit herrfcht 
und Gapitale eher hinweg: ald von anderen Gegenden hinzugeführt 
werden. Das nädjfte und bekanntefte Beifpiel eines geringen Lob: 
nes bietet Srland dar. Der mittlere Zaglohn in der Landwirth⸗ 
fhaft kann zu 8 Pence oder 24 Er. angenommen werben, oft wer- 
den im Winter und felbft im Sommer nur 6 P. gegeben, während 
12 (1 Schill) zum Unterhalte nöthig wären. Wo man die Koft 
giebt, ift der Lohn gewöhnlidy nur um 2 P. niedriger, auch befteht 
jene faft ganz aus Kartoffeln. Das Schlimmfte ift, daß ed an fort: 
dauernder Beichäftigung fehlt. In Zeiten, wo wenig zu verdienen 
ift, arbeitet Mancher um 2 9. und die Koft, oder felbft blos um 
dieſe; f. Evidence. Occupat. of land in Ireland. 1845. 

$. 200. 

Hoher Lohn, der nämlich dem Arbeiter die Verfügung über 
eine beträchtliche Gütermenge geflattet (a), ift nicht allein ein 

Zeichen günfliger Vermögensverhältniffe ($. 199), fondern 
bringt auch wieder vortheilhafte Wirkungen hervor, weil er 

die Lage der Lohnarbeiter verbeffert. Die unterfte Claſſe 
derfelben, die einen großen Theil der Einwohner jeded Landes 

in fich begreift, lebt immer am fpärlichften, und ift der Gefahr 

des Verarmend am meiften ausgeſetzt. Eine Vermehrung des 

Arbeitdeinfommend ift daher für die Wohlfahrt der bürgerlichen 

Sefellfehaft von vorzuͤglichem Nugen. Sie vermag zugleic) am 

beften die Kolgen der großen Vermögendungleichheit zwiſchen den 

verfehiedenen Ständen zu mildern und den Kohnarbeitern An» 
bänglichkeit an den Staat zu geben, in dem fie fich der Früchte 

ihres Fleißes erfreuen. 
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(a) Im Begenfage einer ſolchen Erhöhung, die nur aus den geftiege- 
nen Preifen ber Lebensmittel entfpringt, S. 192. 

g. 201. 

Merden die guten Folgen eined hohen Zohnes näher beleuch- 
tet, fo treten vorzüglich nachflehende hervor: 1) Er ſetzt die Ars 

beiterfamilien in den Stand, eine der Gefundheit zuträgliche 
Lebensweife zu flhren, wodurch die Lebensdauer im Allgemeinen 
verlängert wird; ein für dad Glüd der Familien und zugleich 
für die Wirkſamkeit der Arbeitskräfte Höchft wichtiger Umftand (a). 
Hiezu trägt vorzüglich die beſſere Ernährung und Verpflegung 

der Kinder bei, deren Sterblichkeit bei ven Dürftigen viel flärker 
zu fein pflegt al& bei den Wohlhabenden. (5). Ueberhaupt zeigt 
die Erfahrung, daß die Sterblichfeit mit der Dürftigfeit ab» 
nimmt (c). Es muß zum Xheile aus dem reichlicheren Lohne 
und der günfligeren Lage ber’arbeitenden Stände erflärt werden, 
daß die Zebenddauer, wie e& fcheint, im Alterthume fürzer war, 

als fie nach neueren Erfahrungen gefunden wird, und daß fie in 
der jüngiten Zeit noch zunimmt (d). 2) Die Kinder koͤnnen 
befier erzogen und unterwiefen werden; und diefed giebt dem 
Staate ein unterrichtetered, Funftfleißigeres und gefittetered Ge⸗ 
fhlecht von Bürgern. 3) Es kann ein Nothpfennig zurüdgelegt 
werden, vermöge deffen Unfälle in der Familie leichter überftan- 

den werben, ohne daß fogleich Armuth eintritt; auch dienen die 

Erfparniffe in den Händen derjenigen, welche ihren Werth am 
beften zu ſchaͤtzen wiſſen, häufig zum Ankaufe von Srundftüden 

oder zur Betreibung eined Gemerbed auf eigene Rechnung. 

(a) Weil nun bei einer gegebenen Volksmenge bie Anzahl des arbeitd> 
fähigen und gefunden Menſchen größer iſt. Größere Lebensdauer 
und geringere Mortalität ift wohlthätiger, als fchneller Zuwachs. 

(5) Diefe Erfcheinung ift die Urfache vieler Leiden, Befchwerben und 
wirthfchaftlicher Verlufte Stord, 1, 217. — Im erften ( reidy: 
ſten) Stadtbezirke von Paris find die Gchornen 14, der Lebenden, 
im zwölften Y,,, und dennoch findet man im legtern Bezirke nicht 
mehr Kinder unter 5 Jahren, was bie größere Sterblichkeit der 
Kinder armer eltern beweift. Bei ber Vergleihung mehrerer 
een darf man ben Einfluß der Blatternimpfung nicht übers 
eyen, ’ - “ 



(c) Rah Villerme ift die Zahl der Befterbenen der Lebenden 
in dem erften Stadtbezirk von Paris, weldyer die meiften Reichen 
hat, Y,, im 12. Bezirk, in welchem die meiften Armen wohnen, 
Yin den reicheren Departements, 1,, in den ärmeren. Man 
hat von London und Paris nachgewiefen, wie die Zahl der Sterb- 
fälle mit den Fruchtpreiſen fteigt und fällt (Dyaniere in Mem. 
de T’instit. nation., Sc. mor. et pol.1, 543,), was aber aus den 
Angaben für ganz England nit zu erfehen ift, wie die Tabelle 
bei Mac» Cnlloch, St. a. 1, 414 zeigt, f. au Bernoutli, Po: 
pulot. 11, 365. — Wenn Kriege, Hungersnoth 26. bie Volksmenge 
verringert haben, in den folgenden Jahren aber die Gewerbe gut 
fertgehen, fo erfest fich der Verluſt fchnell, zufolge des größeren 
Lohnes. Dbgleih in ber Schweiz die Zunahme der Volksmenge 
langſam erfolgt (im Durchſchnitt von 8 Santonen %, Proc. Ber: 
noulti, Archiv, 1, 123), fo bat doch ber Banton St. Ballen 
den in der Iheurung 1817 und 18 erlittenen Berluf von 5 Pro- 
cent oder 6900 Menfchen bis 1823 wieder erfegt. Unter gleichviel 
Lebenben finden fh bei Wohlhabenden mehr Alte und Perfonen 
yon wittlerem Alter, bes Dürftigen mehr Kinder. Die Zahl ber 
Kinder von 0—5 Jahren unter 1000 Lebenden iſt 3. 3. in Frank⸗ 
rei nach Duvillard 120, in England 132, in Birmingham 
139,*, in Gonnaught (Irland) 161,%. Nad Carey (Princ. of 
pol econ. 11, 27) find unter 1000 Lebenden von 

0-10 |} 10—20 | 2060 
in Norbamerin . - «+ 840 246 376 sv » . 

in England . x 2 2. er. 272 205 445 
in ben Niederlanden. - » » » 238 183 488 
in Franleiih - - +» 0. . . 218 184 508 
Aehnliche Verhaͤltniſſe zeigt bie Sterblichkeit der verfchiebenen Les 
bensalter,. Unter 1000 Geftorbenen find z. 3. 

von | von! von | Summe! won über 
O—- 1141 -æ 61 5—10i von [19-15] 68 

, 0—10 . 
» Belgien, 1841—44 202 1711 47 420 26 260 

Wehflandern . » .„ | 278] 175| 45 498 29 | 243 
Limburg . . +. 176) 147| 59 382 30 | 284 
Preußen, 1841—43 2710| 1811 46 457 — 206 
Berlin, a. Casper. | 274 1951 — 469 11 | 19% 
Rheinland u. Weftfalen, 
1820—8 . . . 21T) 1711 49 437 — 
reußen u, Poſen, 1844 2671 211] 60 538 | — 
ngland, 1840. . 215| 189) 56 460 27 220 

„ Baummwollenbegirk| 
(Lane. w. Chrsh.) | 239| 2355|. 65 558 371 135 

„ Aderhauende Br: ! - | 
genden . .. | 203] 150) 61 414 28 254 

Baabt,n. Muret | ısal ıse — | 347 ! 2 1314 
vgl. Bernoulli, Popul. IL, 402, 
Bei den Verſchiedenheiten in der Sterblichkeit wirkt jedody auch 
eine andere Urfache bedeutend mit, nämlich die Beichaffenheit der 
Mohnungen in Hinſicht auf die Gefundheit, worüber in England 
zahlreiche und belehrende Erfahrungen gefammel£ find, ſ. II, 8.203 
(d). First report of the commissioners for inquiring into the 



state of large towns and popnlous distriets ( Health of towns) 
1844. II. 8%. — In Rußland find im Durchfchnitt 526 unter 1000 
Sterbfätllen von 0— 15 Jahren, mit der Verſchiedenheit, daß in 
Pleskow, Kurland, Eitthauen nur 316, in den Gouv. St. Peterds 
burg, Efthland, Finnland 358, dagegen in Kiew 619, Perm 648, 
Zobolst und Tomsk 656, Niſchnej⸗Rowgorod 691 von jenem Al: 
ter fterben. Dermann leitet die größere Sterblichkeit der Kinder 
in manchen Gegenden Rußlands von den Norboftwinden ab; Mem. 
de l’ac. de St.-Pet. VIme serie I, 121. 

(d) Aemilius Macer in L. 68. Pand. ad Leg: Falcidiam giebt die 
mittlere Lebensbauer fo an: bei 0—20 Sahren nody 30 Zahre weis 
tee, — bei 20 —25 3. nod 28 J., — bei 25— 30 3. noch 25 J., 
bei 30—35 3. noch 22 J. — bei 35—40 8. noch 20 J., — bei 
409—45 3. noch 18 J., — bei 45—50 3. noch 13 J. — bei 50 
—55 J. noch 9 3, — bei 55-60 J. noch 7 J., wobei die kurze 
Lebensdauer der Menfchen von 45 und mehr Jahren auffällt. Val. 
SchlUözer, Staatsanz. IX, 48%. X, 288. — In Parts flarb im 
14. Jahrhundert jährlih . — Ur, im 17. Jahrhundert Y — Yun 
im Durdfchnitt vom Jahr 1819—23 aber 14,. Rev. encycl. Avr. 
1824, und Journ. des döb., 10. Dec. 1824. — Vgl. Dictionn. des 
sc. medic., Art, Longevite XXIX, 40 ff. Zobler, Weber die Be; 
weg. d. Bevoͤlk. ꝛc. St. Gallen, 1835. — Die Zunahme der wahr: 
ſcheinlichen Lebensdauer in England ergiebt fich aus den von 
Ginlaifon berechneten Zahlen, ſ. M’Culloch, Stat. acc., I, 419, 
— Sn Genf war die mittlere Lebensdauer (die Durchſchnitts⸗ 
zahl der von allen Verſtorbenen durchlebten Jahre) eines Neu⸗ 
ebornen im 16, Jahrh. 18,1%, im 17. Jahrh. 23,33 J., im 18. 
ahrh. anfangs 32,%° J., dann 33,6% %,, fpäter 38,8 Jahre (jetzt 

wird fie zu 39,41 angegeben ). Bernoulli, Schweiz. Archiv, 11, 
77. In Frankreich farben nah Benoifton de Chateauneuf 
von 100 Gebornen 

um 1775—80 {um 18236. 
in ben erften 10 Jahren. 49,9 38,* 
bis zu 50 Jahrennn... 74,3 65 
bis zu 60 Jahren. 
L MEullodh zu Smith, S. 465. 
Die mittlere Lebensdauer berechnet fich in Großbritannien (aus 
der Tabelle bei M’Cuiloch, Stat. a. I, 416) auf 34,3%, in Schwe⸗ 
ben auf 32,4, im preuß. Staate 27,°, in Appengell Außer: Rhps 
den 24 3., in Frankreich, vor der Revolution, 28, jebt 34 (nach 
Demonferrand fogar 38) 3, in Bayern (nad Gebhard) 
30,5, in Belgien auf 31,%, im K. Hannover auf 37 Jahre. Indeß 
find alle diefe Ausmittlungen nicht völlig genau, weil fie nicht aus 
einer gleichbleibenden, fonbern einer fleigenben Volksmenge abges 
leitet find und nicht die gleichzeitig in verfchiedenem Alter Vers 
ftorbenen, fondern die Todesfälle der in einerlei Jahr Gebornen, 
bie eigentliche Grundlage geben follten. 

8.201 a, 

Es if zwar bisweilen die Befuͤrchtung ausgeſprochen wor⸗ 
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den, daß bei hohem Lohne die Arbeiter geneigt werben möchten, 
einen Theil ihrer Zeit im Müßiggange hinzubringen, weil unter 

ſolchen Umftänden der Lohn einiger Arbeitötage zum Unterhalte 

auch für mehrere weitere Tage zuveicht, allein eine ſolche Hand» 
lungsweiſe fest einen Grad von Rohheit und Traͤgheit voraus, 
der von der zunehmenden Bildung verdrängt wird, Je mehr der 

Arbeiter kuͤnſtliche Bedürfniffe annimmt, deſto mehr hat er An⸗ 

trieb, viel zu erwerben. Der Anblid der Lebensweife in den hoͤhe⸗ 

ren Ständen giebt ihm ein Biel, nad) dem er eifrig firebt. Am er- 

fien koͤnnte noch ein plögliches flarfes Steigen des Lohnes vor- 

übergebend jene nachtheilige Wirkung haben, ein allmäliges läßt 

fie nicht erwarten, weil während deffelben zugleich mehr Beduͤrf⸗ 

niffe angenommen werden, und die Erfahrung der gemerbfleißig- 

fien Länder beweiſt ed, daß hoher Lohn und großer Fleiß fehr 

mohl vereinbar find. 

. 201 b. 
Die Umftände, von denen bie Lohnarbeiter eine Verbefferung 

ihrer Lage erwarten koͤnnen, liegen theild in ihrer eigenen Ge 
walt, theil& außerhalb ihres Einfluffed. Zu den legteren gehören 

die günftigen Gewerböverhältnifje eined Landes, die Neigung ber 
Grundeigner, Sapitaliften und Unternehmer zum Ueberfparen 
und zur Anlegung des Erfparten im Lande, die menfchenfreund 

liche Gefinnung der Lohnherren, die auch ohne größere Ausga⸗ 

ben manche wohlthätige Einwirkung äußern fünnen (a), endlich 

die Manfregeln der Regierung und dergl. Zu den Umftänden 
der erften Art find dagegen zu rechnen (2): 1) Geſchicklichkeit und 

Fleiß der Arbeiter, die in Verbindung mit dem Stuͤcklohn am 

meiften zur Vergrößerung des Arbeitseinfommens beitragen, 
6.188; 2) fparfame Lebensweiſe, die ihnen die Erübrigung eines 

Heinen Gapitaled oder wenigitens eines Hülfsvorrathed ($.201. 

Nr. 3.) moͤglich macht (0) ; 3) Vermeidung der leichtfinnig und 
zu frühzeitig gefchloffenen Ehen, noch ehe der Erwerb gefichert 
und einiges Vermögen erfpart worden ift, $. 196. Je mehr Vor- 

ſicht in dieſer Hinficht berrfchend wird, je mehr der Arbeiter auf 

einen forgenfreien Zuftand, auf die beffere Erziehung feiner Kin» 



265 

ber ıc. Werth zu legen lernt, je mehr er hierin die in den höhes 

ren Ständen beftehenden Grundfäge fi zu eigen macht, defto . 
langfamer wird die Volksvermehrung erfolgen und defto höher 

der Kohn fteigen. Das Herbeiftrömen von Arbeitern aus anderen 

Ländern könnte jene Frucht der zunehmenden Bildung ver- 
ringern, wenn biefelbe in einem einzelnen Lande rafchere Forts 
fhritte macht als in den übrigen (4). 4) Hülfsvereine zur Un- 
terſtuͤtzung der Mitglieder in Krankheiten, in hohem Alter und 

dergl. Wie viel durch Vereine ausgerichtet werben Bann, läßt ſich 
noch nicht Überfehen, doch darf mannicht erwarten, Daß auf diefem 
Wege eine ganzlihe Umgeftaltung der bürgerlichen Gefellfchaft 

entſtehen und für die Arbeiter eine völlig veränderte und ver- 

befjerte Lage genommen werben koͤnne (e). 

(a) ©. The claims of labour, an essay on the daties of the em- 
ployers to the employed. Lond, 1844. 

(db) Verabredungen der Arbeiter, um die Unternehmer zu einem höhes 
ren Lohne zu zwingen, wie fie oft, mit manchen Gewaltthaͤtigkei⸗ 
ten, von englifhen Kabritarbeitern oder Handwerkögefellen einge⸗ 
gangen wurden, find ein fehr unzweckmäßiges Mittel. Solche Eins 
ftelung der Arbeit (strike) hat oft dem ganzen Gewerbe fo fehr 
gefchadet, daß es noch weniger in ber Macht der Fabrikherren 
fand, die Forderungen der Arbeiter zu befriedigen, ald zuvor; ein 
Theil der letzteren iſt gewöhnt; dabei verarmt, auch find mehrere 
arbeitfparende Mafchienen durch das Beftreben der Unterneh: 
mer, fid) von den Arbeitern unabhängig zu erhalten, gerade unter 
ſolchen Umftänden erfunden worden, 3. B. die Mafchiene zum Ver: 
nieten der Dampfleflel, als die Keſſelſchmiede in der Fabrik von 
Fairbairn ſich auflehnten, Dingler, Pol, 3. LXXV, 413. Bus 
dem ift die folhen Auftritten zu Grunde liegende Vorftellung, daß 
die Lohnherren nur aus Gewinnfucht den Lohn niedrig hielten, 
ein Irrthum, vielmehr können diefelben die Concurrenzverhältniſſe 
nicht beherrfchen und müffen bei niedrigen Preifen ihrer Gewerks⸗ 
erzeugnifle das Gewerbe aufgeben, wenn fich Feine Verminderung 
an den Betriebskoften bewirken läßt. Die Arbeiter müffen einfehen 
lernen, daß ihr Vortheil mit dem der Lohnherren innig verbuns 
ben ift. Noch 1845 kam ein folches Auflehnen (franz. greve ) der 
Bimmerleute in Paris und 1846 der Arbeiter in den Kohlenbergs 
werfen von &t. Etienne vor. — ©. Martineau, Illustrations, 
VII. Bo. (Manchester - Strike, vgl. Rau, Ardiv, 1, 282). — 
Dief. The tendence of strikes and sticks to produce low wages, 
Durh. 1834. — Edinb. Rev. 1834, CXX, 341. — Vgl. Mohl in 
Rau, Archiv, II, 178, — Beres, Les classes ouvrieres. P. 1836, 

(ec) Züge von dem Leichtfinn der Zaglöhner im Kanton Zicino bei 
Arrivabene, De Il’etat des travailleurs dans la comm. de 
Vira-Magadino, 1840. — Trunkſucht vieler Fabrikarbeiter! 

(4) Die vielen irländifchen Arbeiter in England ſchmaͤlern den Lohn 



(e) 

auf 

ber Eingebornen, — Die häufigen periobiſchen Wanderungen ber 
Arbeiter find ein merkwürdiger Umftand. Sie dienen, die Berfchies 
denheiten des Lohnes auszugleichen, und ben Bewohnern der är⸗ 
meren Gegenden einigen Bortheil von dem Reichthume benachbar⸗ 
ter Landftriche zugumenden, und find leichter auszuführen, als 
dauernde Ueberfiedlungen. Biele Ebenen gewähren den Bewohnern 
naher Gebirge Berdienft in der Erntezeit. So wandern würtem- 
berger und odenwälder Schnitter und Mäher jährlich in das Rhein⸗ 
thal, galiziſche in bie polnifche Ebene, weftfätifche Arbeiter ziehen 
im Gommer nad) Holland, Savoyarben ſuchen in Wallis und 
Frankreich Erwerb, die Bewohner der Apenninen in der Cam- 
pagna di Roma, Salzburger (namentlich Schweinfdhneider aus 
kZungau und Krautſchneider aus Wattſee; nah Rohrer), Tyro⸗ 
ler, Vorarlberger, Graubündner in den ebenen Gegenden Süd: 
Deutſchlands ıc. Aus dem ©. Zicino gehen jährli 10—12 000 
Perſonen auswärts, meiftens nad der Zombarbei, unb zwar ſen⸗ 
det jede Gegend des Cantons andere Slaffen von Arbeitsleuten 
hinaus, Maurer, Steinhauer (1840 bi8 Heidelberg gekommen), 
Slafer ꝛc. Franſcini, Der ©, Zeflin, & 155, ſ. au von Uls 
menftein in Rau, Archiv, I, 223, 

Die cooperativen Geſellſchaften (cooperative societies) der Ars 
beitsleute in Großbritannien und NRorbamerica bezwecken nicht blos 
gegenfeitige Unterſtützung, fondern auch Unabhängigkeit von ben 
Unternehmern, indem aus bem erfparten gemeinſchaftlichen Capi⸗ 
tal bie Unternehmungen beftritten werben follen, f. Quarteriy Re- 
view, Nov. 1829. — Der legtere Zweck ift weit ſchwerer zu er⸗ 
veichen als der erfte, da viele Gewerbe ein großes Capital erfor: 
Lern, und ber gute Betrieb durch eine Geſellſchaft mit großen 
Hinderniſſen zu kämpfen hat. Eher Tönnten gemeinfchaftliche Speiſe⸗ 
auſtalten Rusen fliften. In.den neueren focialiftifchen Beftre- 
bungen muß fi Has wahrhaft Wohlthätige und Richtige von den 
Sraumgebilden erft noch deutlicher fcheiden und jede communifti- 
The Beimiſchung als Voldsverführung ober Wahn ausgeftößen 
werden, vgl. $.d5 a. 

$. 202, 
Um den Einfluß zu erforfchen, den die Erhöhung des Lohnes 

die Preife der Waaren ausübt, muß der Preis der Landes» 

erzeugniffe gegeneinander und der Preis berfelben gegen Geld 

und ausländiiche Waaren unterfchieden werben. 

Was das Erfte betrifft, fo ftellte Ricardo (a) folgende Be⸗ 

Hauptung auf: Das Preidverhältniß der in einem Lande erzeug- 

gen Güter gegeneinander wird durch Erhöhung bes Arbeitö- 
lohnes in der Regel gar nicht verändert; denn da zur Hervor- 
bringung aller Güter Arbeit gehört, fo tritt die Urfache der Ver⸗ 

theurung bei allen zugleich ein und wird eben wegen ihrer Allge- 

meinbeit unmerklich, weßhalb mit jedem einzelnen Gute noch eben 
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fo wiel anbere gefauft werben koͤnnen, als bei bem niebrigeren 
Stande ded Lohnes. 
(a) 1. Gap, 2. Abſchnitt der 2. Auflage — MCuliodh, Grundf. 
S. 231. — Die Lehrfäge Ricardo’s und feiner Schule über die⸗ 

fen Punct find ſchwerer verftändtich, weil der Ausdrud „hoher 
und niedriger Arbeitslohn” ia doppelten Sinne genommen wirb. 
Ricardo verfteht unter dem Realmwerthe des Lohne die Menge 
von Arbeit, welche bayu verwendet werben muß, den Arbeitern 
ihren Antheil an dem Erzeugniß gu verſchaffen. Der Lohn wird 
niedriger, wenn er flatt 25 nur 22 Proc. des ganzen Productss 
beträgt, mag er auch, zufolge einer Färkeren Probuctivität der 
Arbeit und der Gapitale, aus ber doppelten Menge von Gütern 
beftehen, Grundgel. ©. 36 (I, 57 fr. Ueb.). Diefe ungewöhnliche 
Bedeutung jener Ausdrücke Hat manche Mißverftändnifie veran- 
laßt, ſ. Sewior, Outline, ©. 188, Der Lohn fieigt in Ricardo's 
Sinne, wenn die Verforgung ber Arbeiter mit Lebensmitteln mehr 
Arbeit erfordert und daher die Preife der letzteren höher werben. 
Diefe Veränderung muß fich, wo das Metallgeld nicht im Inlande 
produeirt wird und alfo nicht von ben einheimifchen Koften der 
Arbeit abhängt, au in einem höheren Geldpreife des Lohne aus⸗ 
srüden, ©. 23 (1, 41), und es muß ſich zeigen, daß ber Gelb: 
preis ber Erzeugnifle ungeachtet der Lohnerhöhung derfelbe bleibt, 
indem biefe Aenderung durch die Erniedrigung des Profites (eine 
fhließlich des Zinſes) ausgeglichen wird, ©. 31 (1, 50 fr. ). Diefe 
Anficht ſpricht fih auch in M'Culloch's Ausfagen vor der Parlas 
mentscommiſſion in Betreff der Mafchienenaudfuhr (1825) aus, 
Nachdem Bradbury erflärt hatte, ber Lohn fei in Frankreich nur 
Halb fo hoch als in England, und wenn ber Spinner bort 3, hier 
6 9. für das Pfd. erhalte, fo koͤnne die franz. Fabrik das Pfd. 
um 3 9. mwohlfeiler verlaufen, — fo ſprach M’Euliod die Ueber: 
zeugung aus, eine rcale Erhöhung bes Lohne (a real rise of 
wages ) könne den Preis der Waaren nicht merklich fleigern und ber 
niedrigere Lohn in Frankreich gebe den Franzoſen auf dem frem⸗ 
den Markte Teinen Vorzug, fondern erhöhe nur den Gewerböge- 
winn, f. bie Auszüge bei Senior, ©, 189, M’Cullody fest den 
Realwerth des Lohns wie Ricardo in die Größe bes Antheils 
am Producte, und unterfcheidet ihn nur in Hinſficht auf die Vers 
ändertichleit im Preiſe des Geldes von dem Gelbwerthe, Grundf. 
S. 237. — Daß Ricardo zugleich annimmt, der Geldpreis ber 
Güter Eönne eben fo wenig zunehmen, als der Preis derfelben un⸗ 
ter einander, beruht auf einem andern Grunde, f. $, 269. 

$. 203, 

Diefe Regel gilt nur unter gewiſſen VBorausfegungen und 

von einem Theile der Güter. Die Vertheurung zufolge der Er- 

höhung des Arbeitslohnes koͤnnte nämlich bei feinem Gute eben 

fo viel betragen, ald der Lohn zugenommen hat, weil ber Koſten⸗ 

fat, feiner Waare blos aud Lohn befteht. Wenn 5. B. der Kos 

ftenbetrag eined Gutes aus 50 fl. Arbeitölohn, 10 fl. Grund» 
x 
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rente, 30 fl. Gewerbögewinn und Gapitalrente und 10 fl. Aus- 

gabe für ausländifche Zuthaten beftünde, fo würde eine Erhöhung 

des Lohned um U, den Koftenfag der Waare nur um 10 fl., d. i. 

um 140 ded Preifed vermehren können. Die Capitalrente wird 
in einem folchen ande, wo der Arbeitölohn durchgängig fleigt, 
eher abnehmen als ſich vermehren, alfo ift eine Verringerung in 

diefem Beftandtheile des Koftenbetrages zu erwarten, $. 202. 
Hieraus folgt, daß wegen der verfchiedenen Entſtehungsart der 

Güter die Veränderungen ihrer Koften nicht gleichförmig ge= 
ſchehen koͤnnen. Solche Segenftände, welche Durch einfache Hand⸗ 

arbeit zu Stande fommen, deren Preife demnach größtentheild 

aus Lohn beftehen, werden zufolge einer Erhöhung des leuteren 

mehr vertheuert, ald andere (a), diejenigen aber am wenigften, 
deren Production hauptfächlich durch Naturkräfte mit Hülfe eines 

beträchtlichen Gapitales gefchieht, S. 186. Es kann mithin das 
Preisverhaltniß zwifchen den verfchiedenen Gütern nicht daffelbe 

bleiben. 

(a) Es jeien z. 3. zwei Güter A und B, die beide 100 fl. Eoften, aber 
die Güterquellen in verfchiedenem Maaße befchäftigen. Die Koften 
des Unternehmers feien dieſe: 

A B 
1) Arbeitslohn - 2 2 0 e. Bf. 66 fl. 
2) Capitalrente . » 0... 18, 12 „ 
3) Grundrente - 2 2 2 rer. m „ 
4) Gewerbsverdienſt . . .. 18, 10 „ 
5) Verbraudhte ausländifche Stoffe 13 „ Ty 

100 fl. 100 fl. 
Wenn nun ber Lohn um 14 fteigt, fo vermehrt fich der erfte 

Poſten um 15 und 22 fl., der zweite wird ſich etwas vermindern, 
vielleicht um Y%,, bie übrigen Ausgaben Tönnen hiefelben bleiben; 
es ſteht daher jest fo: 

1) Arbeitslohn. » » . 
2) Sapitalrente . » 
3)—5) 0 0 + . 37 „ 2 „ 

113 fl. 120% fl. 
B ift alfo gegen A um 7%4 fl. ober 6%, Procente theurer ges 

worben. Diefe Ausnahme hat Ricardo felbft bei feiner Regel 
anerkannt und durch Berechnungen erläutert, namentlich für Fälle, 
wo dad Verhältniß des umlaufenden zum ftehenden Capitale ver: 
ſchieden iſt. Er zeigt, daß bei einer Lohnerhöhung durch die An⸗ 
wendung von Maſchienen eher eine Preiserniedrigung, und zwar 
ſowohl des relativen ald des abfoluten Preifes, vorgehen Tann, 
©. 34 (1, 53). 

V  { — ___., ___\  — VE 

nn 
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$. 204. 
Andere Vorausfekungen, in deren Ermanglung ebenfalls 

wenigftens Eleinere Abweichungen von jener Ricard o’fchen Res 
gel zu erwarten ftehen ($. 202.), find folgende: 1) Der Lohn 

fämmtlicher Zweige der Arbeit müßte in gleichem Berhältniffe 
zunehmen, Wenn dagegen dad Mitiverben kein genaues Gleich- 

. gewicht unter denfelben erhält, fo kann es leicht gefchehen, daß 

einige mehr ald andere vertheuert werden, und fchon dieſes 

wird das Verhältniß der Preife abändern. 2) Ebenfo müßten 
- Binsrente und Gewerbögewinn in allen Arten der Gewerbe im 

Gleichgewicht ftehen, alfo in allen zugleicdy abnehmen oder uns 

verändert bleiben, 3) Es müßten alle jene Umftände wegfallen, 

aus denen häufig eine Abweichung der Preife von den Koften 
bervorgehet, $. 160. 161. Aus den biöherigen Betrachtungen er» 
giebt fih indeß wenigſtens fo viel, daß dad Steigen ded Lohne 

die Preife der Güter untereinander nicht um den ganzen Betrag 
diefer Erhöhung des Lohnes vertheuern und nicht: beträchtlich 

voneinander entfernen kann, 

$. 205, 
Was dagegen den Preis der Landeberzeugniffe gegen Geld 

und ausländifche Waaren betrifft ($. 202), fo würde derfelbe, 
woferne feine anderen Urfachen entgegen wirkten, allerdings um 
den ganzen Betrag der Lohnerhöhung, alfo ſtaͤrker als bei den 
inländifchen Erzeugniffen gegeneinander, gefteigert werden müf 
fen. Diefe Veränderung wäre darum nachtheilig, weil fie den 
Ausländern den Ankauf der inländifchen Producte erſchwerte und 

fo.den Abfag derfelben verringerte, Mit der Ausfuhr müßte auch 

die Einfuhr fremder Waaren abnehmen oder gänzlich aufhören, 
und die Unterbrechung bed auswärtigen Verkehrs würde die Folge 
haben, daß die Güterquellen auf eine weniger vortheilhafte Art 

angewendet würden, daß -alfo die Hervorbringung fowohl als der 

Gütergenuß fich verminderten, Die Beforgniß diefer Ereigniffe 

ift jedoch unbegründet. Bei den Sortfchritten des Wohlftanded 

und der Gewerbskunſt fehlt e8 nicht an Erfindungen, welche eine 

Erfparung an der zur Hervorbringung erforderlichen Arbeit ber 
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wirfen und fo ungeachtet ber für die arbeitende Claſſe hoͤchſt 

wohlthätigen Erhöhung des Lohnes doch die Preife vieler Güter 

nicht blos nicht größer werden laſſen, fondern felbft erniedrigen. 

Es muß in jedem Lande immer Güter geben, die mit fo geringen 
Koften erzeugt werden Fönnen, daß fie zum Verkaufe ins Aus- 
land geeignet find,.nur werden es in verfchiedenen Zeiten nicht 
immer diefelben Gegenftände fein (a). 

(a) Bal. Smith, I, 185. 

2. Abtheilung. 

Die Grundrente, 

$. 206. 

Die Benukung von, Grundſtuͤcken zu einer Art des Srwerbes 

kann bei guͤnſtiger Befchaffenheit derfelben einen Ertrag geben, 
der den Betrag der angewendeten Koften beträchtlich Überfteigt (a), 
und dieß kommt nicht blos bei der Betreibung eines Zweiges der 
Erdarbeit, wie Land⸗ oder Bergbau, fondern auch bei jeder an⸗ 

deren Verwendung eined Grundſtuͤckes für einen Zweck der Her 

vorbringung ($. 120) oder für einen perſoͤnlichen Dienft vor (5). 

Diefer Ueberfhuß des Ertrages faht anfaͤnglich, fo lange das 
Land noch herrenlos oder Gemeingnt iſt, Dem zu, der ed benußt, 

- al& ein Geſchenk der. im Boden wirkenden sber früher wirk⸗ 

ſam gewefenen Naturfräfte, $. 121. 2). Sobald aber bei der 
Zunahme der Vollömenge und der Entfiehung fefler Wohn⸗ 
fite Grundflüde in dad Eigenthum Einzelner Übergegangen 

find (c), wird jener Vortheil anöfchließend von dem Eigen 
thuͤmer bezogen, woferne nicht ein Anderer fid) von demfelben 
gegen eine jährliche Abgabe die Erlaubniß zur Benutzung bed 
Srundftisches’verfchafft (daſſelbe pachtet). Hierdurch erhält bie 

Bodenbenugung einen Preis. Dieß findet beſonders dann haͤu⸗ 

fig Statt, wenn die Orzeugniffe des Bodens nicht bios für die 
Beduͤrfniſſe des Anbauers, fondern au zum Verlaufe verwen⸗ 
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bet werben, fo daß fie regelmäßig in den Verkehr kommen, 
und einen die Gewinnungskoſten Überfteigenden Preis erhalten, 

was bei der anfangenden Arbeitötheilung, wenn nur noch ein 
Theil der Menfchen ſich mit der Gewinnung roher Stoffe ab» 

giebt, in jedem Lande ziemlich bald erfolgt, 
(a) Weideland Tann ohne alle Arbeit, Waldgrunb mit fehr geringer 

einen folhen Ertrag geben, daß auch bei aller Verfchiedenheit der 
Meinungen über den Werth der Dinge das Dafein eines folchen 
Merthsüberfchuffes außer Zweifel iſt. 

(6) Bleich⸗, Trocken⸗, Arbeits, Aufbewahrungspläge, z. B. für Holz, 
— Hofräume, — Waſſerkräfte, — Bauplaͤtze, — Reitbahnen, — 
Beluſtigungsplätze u. dgl. Der See Freshpond bei Boſton, 200 Ace. 
zoß, bringt einen anfehnlichen Reinertrag, weil er fehr reines 
affer Hat und daher in ihm hoͤchſt durchſichtiges Eid gewonnen 

wird, weiches man weit verfendet, big nach Oflindien. 

(c) Die Waldungen blieben am längften ohne einen Eigenthümer, und 
wurden, nachdem eine Occupation eingefreten war, häufig Gemein: 
gut. Ob die von Caesar (de bello 6allico, IV. c. 1. VI. c. 22.) 
gefehitderte und auch von Tacitus (German. c. %6.) amgebeutete 
jährliche neue Vertheilung des Baulandes zu jener Zeit wirklich 
habe beftehen können, ift ftreitig, diefeibe wird aber durch Spuren - 
ähnlicher Einrichtungen, ſelbſt neh in unferer Zeit, eher glaublidy. 
Auf dem Hundsrück, in den Kreifen Merzig, Ottweiler und Saar: 
louis kommt es in vielen Gemeinden vor, daß jährlich ein Theil 
der Flur durch das Loos vertheilt wird, aber nicht gleichheitlich, 

- Sondern nad) beftimmten Berehtigungsverhältniffen; ſ. Schwerz 
in den Mögel. Ann., XXVII, 29. (1831). Aehnlich nody zu Ans 
fang des jegigen Sahrhunderts im Fürftenthum Kowicz, ferner bei 
den nogaifhen Zataren und in Peru bei der Ankunft der Euro⸗ 
pder, wo nur ber kleinere Theil des Landes für Kirche und Für- 
ften oecupirt war, der größere jährlich neu vertheilt wurde. Jones, 
Distribut. of wealth, ©, 7 nah Robertfon. — 2gl. An: 
ton, Geſch. der deutfchen Landw., I, 68. — v. Löw, Geſch. der 
deutfchen Reichſs⸗ und Tertitorialverfaſſ, & 7. — Reynier, De 
Yeconomie publ. et rur: des Celtes, des ®ermains ctc. ©, 382. 
— Schön, R. Unterf. S. 207. — Rofher in Rau und Hanf: 
fen, Archiv, N. F. 111, 165, | 

$. 207. 
Das Einfommen, weldes aus dem Eigenthum von Grund» 

flüden ohne Mitwirfung anderer Ermerböquellen fließt, ift die 

Grund», Land» oder Boden⸗Rente, land-rent, fermage, 

loyer des terres (a). Sehr oft find die Beftandtheile des vollen 
Eigenthumsrechts unter mehrere Perfonen vertheilt, fo daß der 

Befiger des Grundftüds nur ein befchränftes, oder ein ſogenann⸗ 
tes Nugeigenthum, oder nur ein erbliches Nutznießungsrecht hat 
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und einem Guts⸗, Zehntherrn ꝛc. einen Theil des Reinertrags 
abgeben muß. Daher ift in folchen Fällen die Grundrente des 

Beſitzers von der Gefällrente anderer Berechtigter zu un⸗ 
terfcheiden und beide zufammen bilden bie volle Grundrente, In 

den folgenden Lehrfägen ift immer die volle ungetheilte Grund 
rente voraudgefeßt worden. Diefe erfcheint 1) als ein leicht kennt⸗ 

liches, ausgeſchiedenes Einfommen in dem Falle, wo der Eigen: 

thümer die Benutzung feined Landes einem Anderen auf bes 

flimmte Zeit gegen eine verabredete Entrichtung Überläßt, welche 

man die ausbedungene oder Pachtrente nennen kann. 2) 

Wenn der Eigenthümer feine Grundftüde felbft benußt, alfo zu⸗ 
gleich Unternehmer irgend eines Gewerbes ift, fo bleibt die Grund⸗ 

rente in feinen Händen zurüd, nachdem aus dem ganzen Ertrage 
die Betrieböfoften beftritten worden find. Diefe natürliche, em» 
pfundene, übrigbleibende Grundrente (2) ift bei den 
fünftlicheren Benugungen des Bodens mit dem Zins des von 

dem Eigenthümer angewendeten Gapitaled und mit dem Ge 
werbsverdienſt deffelben vermifcht und muß erft in Gedanken von 

diefen anderen Antheilen gefchieven werden, $. 208. Sie wird 

gefchägt a) nach dem Gebrauchöwerthe der Erzeugniffe, wenn 
diefe blos für die eigene Wirthfchaft des Grundeignerd gebaut 

werden (c), b) nah dem Verkehrswerthe und Preife derfel- 
ben, wenn der Anbau des Bodens zum Theile bed Abfages willen 

unternommen wird, 
(a) Die Lehre von der Grundrente iſt neuerlihd am ausführlichften 

bearbeitet worden von Iones, a. a. D., im ganzen 1. Bande. 
— Lehrreiche hieher gehörige Unterfuchungen enthält folgendes tief 
durchdachte Buch: v. Thünen, Der ifolirte Staat, Hamburg, 
1826. 2. A. Roftod, 1842, Einleitende Betrachtungen giebt I. ©. 
Dofmann, Ueber bie wahre Natur und Beftimmung ber Ren: 
ten aus Boden und Capitals Eigenthum. Berl., 1837. — Diefer 
Gegenftand hat fon wegen ber auf die Grunbrente gelegten 
Berner, der ergiebigften unter allen, eine große praktiſche Wich⸗ 
tigkeit. 

(5) Die natürliche Grundrente ift von Parifot in der franzöftfchen 
Ueberfegung von Mill's Werk (©. 15. 16.) durch den Ausdrud 
loyer des terres von der bebungenen, fermage, unterjchieden 
worden. 

(c) Eine Vergleihung des Ertrages mit den Koften nah dem Ge⸗ 
brauchswerthe ift Leicht, weil die Landwirthſchaft gerade foldye 
Stoffe liefert, wie fie zum Unterhalte der Arbeiter bei einfacher 



273 

Lebensweife erfordert werben, weil alfo beide zu vergleichende 
Gütermengen gleichartig find; man wird z. B. gewahr, bag eine 
gewifle Strede Landes mehr Getreide, Fleifch, Holz, Häute, Wolle, 
Del u, dgl. giebt, als die mit dem Anbau vefhäftigten Arbeiter 
verzehren. Vgl. Sismondi, Nouv. pr. 1, 281. 

g. 208, 

Um die Grundrente von anderen Einkünften, mit denen fie 

in Verbindung ftehen Tann, deutlich zu unterfcheiden, muß man 

die Ergebniffe einer Unternehmung überbliden, bei welcher ein 
Grundftüd als Hülfsmittel mitwirkt. Eine folhe Unternehmung 

liefert 1) einen gewiſſen Rohertrag, ber bei der häufigflen Art 
der Bodenbenußung, der Erdarbeit, aud den Erzeugniffen bes 

Bodens und zwar, wenn biefelben zum Verkaufe gewonnen 

werden, aus dem Erlöfe befteht und fich theild nach der Menge 

der Erzeugniffe, theild nach dem Berkaufspreife eines gewiffen 

Maaßes derfelben (z.B. 1 Centners) regelt. 2) Hiervon werben 
bie zur Erzielung des Rohertrages nöthigen Verzehrungen und 
Ausgaben abgezogen, unter denen fich auch ber Sewerböverdienft 
des Unternehmers, nach dem üblichen mittleren Saße, befinden 
muß. 3) Es bleibt nun der reine Ertrag übrig, welcher für 
die Empfänger ein beliebig verwendbares Einkommen bildet. Er 
befteht in manchen Fällen faft ganz oder vollftändig aud Grund» 
rente, in anderen aber fchließt er zugleich Die Rente des anges 
wendeten Gapitaled (a) und einen reinen Gewerbögewinn in 

fi (5). Bei verpachteten Grundftüden hat der Pachter aus die- 

fem Reinertrage die Grundrente abzugeben, die ihm biöweilen 
gar feinen Ueberfchuß übrig läßt (c). Bei einem felbftwirth- 
fchaftenden Eigenthümer dienen nachftehende Erwägungen, die 

Kegel zu finden, nach welcher der Reinertrag unter die genann- 
ten drei Einkünfte, wenn fie überhaupt nur fammtlich vorkom⸗ 

men, zu zertheilen iſt. a) Der im Reinertrage enthaltene Capi⸗ 

talzins ift in jedem Lande nach einem gewiſſen gewöhnlichen Sage 
leicht anzufchlagen. b) Es ift geftattet, von der ausbedungenen 

Grundrente, wie fie ſich in Folge des Mitwerbens vertragsmäßig 
feftftellt, auf die natürliche zu fehließen, fo daß beide unter gleichen 

Eigenfchaften der Grundftücde ungefähr gleich groß angenommen 
Rau, polit. Oekon. Ste Ausg. I. 18 

— 
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werden, c) Da die Grundrente ihrem Begriffe nad) lediglich aus 

dem Eigenthume entfpringt, ohne eine befondere Mitwirkung 

des Eigenthuͤmers zu erfordern, fo darf eine Steigerung des 
Reinertrages, die diefer durch vorzügliche Betriebfamfeit zu Wege 

gebracht hat und die nicht an die Befchaffenheit des Grunpftüdes 

geknüpft, alfo nur vorübergehend ift, nicht ald Grundrente an⸗ 

gefehen werden, vielmehr gehört zu dieſer nur der Theil des 

KReinertraged, welcher aus der in einer gewiffen-Gegend gemöhns 

lichen Behandlungsweiſe des Boden entfpringt und folglich jes 

dem Eigenthümer zu Theil werden kann. 

(a) Der Gapitalzins ift für den Unternehmer als foldyen zwar ein 
Theil des Koftenaufwandes, für den Capitaliften aber offenbar 
reines Eintommen, und da bier unterfucht wird, welche Perfonen 
überhaupt an dem Weberfchufle einer Bodenbenugung heil haben, 
fo muß in dieſer Binficht der Zins zu dem reinen Ertrage gezählt 
werden. 

(5) Bei Waldungen kommt keine Verpacdhtung, alfo nur eine natür— 
liche Grundrente vor, Die Bewirthfchaftung eines Waldes erfor: 
dert fo wenig Bapital und Bemühung des Unternehmers, daß man 
den Reinertrag ohne merklihen Fehler völlig als Grundrente ans 
fehen Tann, zumal wenn das Holz auf dem Stamme verkauft wird, 
So verhält es fih auch mit Wiefen, wenn der Eigenthümer da$ 
ftehende Gras verfauft u. dal. Die Benutzung mandyer Grundftüde 
befteht nur in einem oft wiederholten Vermiethen auf kurze Zeit, 
im Ganzen oder theilweife, z. B. bei einem Bleichplage, und geht 
fo zur Verpachtung über. 

(c) Bei verpachteten Grundftüden findet Feine natürliche Rente Statt, 
fondern es läßt fi nur davon fprechen, wie groß fie fein würde, 
wenn feine Verpachtung vorgegangen wäre. 

$. 209, 

Werden mit einem Grundftüce zugleich Gebäude oder auch 
bewegliche Gegenftände, 3. B. landwirthſchaftliche Geräthe und 

Vieh, vermiethet, fo begreift die ganze dafür auöbedungene Ver- 
gütung neben der Grundrente auch den Miethzins diefer Dinge 
in fih. Dan kann in folhen Fällen die ganze entrichtete Ver: 
gütung durch den Ausdrud Pachtzins von der bloßen Grund⸗ 
vente unterſcheiden (a). Wird aber bei Bodenverbefferungen 
(Meliorationen) nur die nugbare Befchaffenheit des Grundſtuͤckes 

erhöht, fo ift die hieraus entfpringende Vermehrung des Ertraged 
ein unzertrennlicher und nicht mehr zu unterfcheidender Beflands 
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theil der Grundrente, wenn fie gleich die Wirkung eines ange⸗ 
wendeten Capitales bildet, $. 51. 129 (6). 
(a) Ricardo, Grundgef. S. 40, 170. (I, 63, 285 fr.). 

(d) Das Sapital ift dann als ſolches nicht mehr vorhanden, es ift audy 
feine abgefonderte Benusung beffelben möglich, während Gebäude 
nicht nothwendig zugleich mit den Ländereien gebraucht werben 
müffen. Ricardo will unter Grundrente nur die Vergütung für 
die Benugung ber urfprünglichen und ungerftörbaren Bodenträfte 
verftanden wiflen und ſchließt fogar von derfelben die Vergütung 
aus, weldye man giebt, um die bereit8 auf oder unter dem Boden 
befindlichen Gegenftände, z. B. haubares Holz, Steinkohlen ꝛc. wegs 
nehmen zu dürfen (Vgl. $. 121). — Bei diefer Verengerung bes 
Begriffes wäre eigentlidy gar keine Grundrente von Bergwerken, 
Steinbrühen, Thongruben zc. denkbar. — Dagegen Smith, I, 
236 und Say zu Ricardo, I, 66. — Auch räumt Ricardo 
mwenigftens ein, daß dasjenige, was bei Meliorationen noch neben 
der eigentlichen Grundrente gegeben wird, genau mit biefer ver- 
bunden ift und denfelben Gefegen unterliegt, ©. 279. (II, 47). 
— Die Grundrente fest nicht gerade einen jährlich gleichen 
Bodenertrag voraus (3. B. Waldungen), audy muß fie nicht im: 
merwährend fein, z. B. ein nad) gewifler Zeit erfchöpftes Torflager. 

$. 210, 

Die Srundrente läßt fi von zwei Seiten betrachten. Für 

den einzelnen andwirth, der entweder einem Grundeigner 

Pachtrente bezahlen, oder mit einem Aufwande von Gapital die 

Grundſtuͤcke an fich bringen und auf die Einnahme verzichten 
muß, die er durch Verpachtung beziehen könnte, ift die beftehende 
Grundrente ein Beftandtheil von den Koften der Bodenerzeug- 
niſſe; nur unterfcheidet fie fih von den anderen Koften dadurch, 

daß fie leichter durch Äußere Umftände verändert wird und daß 
eine Erniedrigung des Preifes der Robftoffe, ſowie fie die Grund⸗ 

rente verhältnißmäßig herabgedrüdt hat, aufhört dem Landwirth 

als folhem Schaden zu bringen. Wenn man die Hervorbringung 

roher Stoffe im Allgemeinen aus dem Standpuncte der ger 

fammten Volkswirthſchaft betrachtet, fo ift die Grundrente und 

die ihr in dieſer Hinficht gleichftehende Gapitalrente von denjes 

nigen Ausgaben, welche ſich auf eine der Hervorbringung willen 

nothwendige Verzehrung beziehen ($. 164), zu unterfceiden, 

Sie ift zwar eine unyermeidliche Ausgabe "des Einzelnen, doch 

nicht der Erfaß einer Confumtion, fondern eine Entrichtung, 
18* 
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deren Nothwendigkeit Tediglich aus der Entflehung des Grund⸗ 
eigenthbumd und dem Verkehre entſpringt; fie ift alfo für ein 

reined Einfommen anzufehen, welches zuletzt theild den im 

Boden wirkfamen Naturkräften, theild den auf Urbarmahung 

und Berbefferung der Ländereien verwendeten Gapitalen vers 

dankt werden muß, 

$. 211. 

Die meiften Srundftüde eines Landes werden zur Erbarbeit 

benußt, aus der deßhalb ber größte Theil der Grundrente fließt. 
Daher ifl es zwedmäßig, die Urfachen, welche dem Grundeigen- 
thümer einen gewiflen Antheil an dem Reinertrage einer Unter: 

nehmung verfchaffen, vorzüglich bei der Erdarbeit zu erforfchen, 

woraus dann auch auf die Berhältniffe bei anderen Verwendungen 

des Bodens gefchloffen werden kann. Die Erfahrung zeigt, daß 

die Grundrente von Land zu Land, ja von Ort zu Ort fehr uns 

gleich fein, und daß fie in ſtark bevölferten Gegenden eine an⸗ 

fehnliche Höhe erreichen koͤnne. Dieß rührt von einem betraͤcht⸗ 

lichen Ueberfchuß des Erlöfed über die Koften her ($. 210), und 

iſt folglich eine Ausnahme der Hegel, daß die Preife der Dinge 

den Koften nahe kommen. Wo eine folhe Mitwirkung des Bo- 
dens zu einem Gewerbözweige erfordert wird, bei der ein Grund⸗ 
ſtuͤck vor dem anderen Vorzüge hat, da kann eine folche Gleich⸗ 

ftelung der Koften mit dem Preife darum nicht eintreten, weil 

dieſe Koften an verfchiedenen Stellen ungleich find und daher 

auch bei einerlei Preis der Erzeugnifje der Reinertrag der Unter 

nehmer große Ungleichheiten darbieten muß. Dagegen findet bei 

folhen Gewerben, die mit Hülfe eines Capitales überall auöge- 
übt werben koͤnnen, wie bie Gewerke, eine fo große Koftlenver- 

Schiedenheit nicht Statt, und wenn auch in der einen Gegend die 

Dreife der Arbeit und der Robftoffe eine gewiffe Unternehmung 
mehr begünftigen, ald anderswo, fo iſt doch zwifchen mehreren 

Unternehmern, die ſich fammtlich in gleich vortheilhaften Um: 

ftänden befinden, das Mitwerben gemöhnlich mächtig genug, um 

die Preife dem Koftenfage nahe zu bringen. Da ber Beiftand, 
den die Grundſtuͤcke von einer befonderen Befchaffenheit zur Der: - 
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vorbringung leiften, fich nur an beflimmten Stellen und in einem 

befchränften Maaße äußert, fo liegt ed in der Natur ber Sache, 
daß da, wo aus der Benutzung von Grundflüden ein größerer 
Ueberſchuß entfpringt, derfelbe größtentheild Dem Grundeigen⸗ 

thuͤmer als Grundrente zufließt (a). Die Verfchiedenheit in. den 
Koften bei mehreren Grundflüden fann von folgenden Urfachen 
herruͤhren: 1) Befchaffenheit ver Grundftüde, 2) Lage derfelben, 

3) Betrag des Lohne, 4) Betriebsart. 

(a) Daher betrachtet Senior, Outline, ©. 172, die Grundrente als 
die Folge einer Art von Monopol, 

$. 212. 
.1) Die Befchaffenheit der Grundflüde hat auf den Er- 

trag derfelben ſtarken Einfluß. Beachtet man insbefondere den 
Landbau, fo wird auf minder fruchtbarem Lande ein kleinerer 

Rohertrag gewonnen, und obfchon die Bewirthfchaftungsfoften 

im Ganzen auf folhem Boden gewöhnlich gleichfalls geringer 

find, fo nehmen fie Doch einen größeren Theil des rohen Ertrag 
hinweg, fo daß ber zur Hervorbringung eined Centners, Schef 
feld 2c. erforderliche Koftenaufwand auf dem fruchtbaren Lande 

am kleinſten ift (a). Dedt der Preis eines ſolchen Quantums 
die Koften der Erzeugung auf minder ergiebigem Boden, fo wirft 
der Anbau des befjeren Landes einen Reinertrag und mithin eine 

Grundrente ab (5). Neben den eigentlichen Gewinnungdfoften 
fommen auch die mit der Bodenbenußung verknüpften Verlufte 

und Gefahren, 3. B. von Ueberſchwemmungen, fowie die Koften 

der dagegen angewendeten Schugmittel in Betracht. Die un» 
gleiche Ergiebigfeit hat theild in natürlichen Umfländen ihren 
Grund, wohin vorzüglich die Zufammenfegung der oberen Erd⸗ 

fhiht (Krume) aus mineralifhen Stoffen und organifchen Re⸗ 

ften (ce), die Tiefe derfelben, die Befchaffenheit des Untergrun- 

des, Die Trockenheit oder Feuchtigkeit, die ebene oder abhängige 
Lage, dad Irtlihe Klima (d) und dergl. gehören, — theild auch 
in der vorausgegangenen Anwendung von Kunftmitteln, die den 
Ertrag und Werth zu erhöhen vermögen, indem z. B. Sumpf 
fielen auögetrodnet, die Ländereien von Gefträuchen und Stei- 
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nen befreit, Vertiefungen ausgefuͤllt, Waflergräben, Stuͤtzmauern 
und bergl. angelegt worden find, $. 209. Die fo entftandene 

höhere Ertragsfaͤhigkeit bringt eine ähnliche Verfchiedenheit in 

der Grundrente zu Wege, wie Ungleichheit der Naturbefchaffen- 

heit, 
(a) Dieß ift ein allgemein angenommener Erfahrungsfag. „Mit ber 

Abnahme des Bruttoertrages von einer beftimmten Fläche fleigen 
die Beftellungstoften im Verhältniß zum Bruttoertrage,” Block, 
Beiträge zur Landgüter-Schätzungskunde, ©. 30 (1840). Zahlen 
belege finden ſich in den zahlreichen Schriften über landwirthfchaft: 
liche Abſchätzungen. Beifpiele: 
1) Nach v. Thünen ( Der ifolirte Staat, &, 33) verfchwindet 

die Landrente, d. h. der Erlös dedt gerade bie Koften, wenn 
ber pr. Sch. Roggen gilt 0,37, 0,549, 0,858, 1,988, 2,988 vthlr. 
und die Außfaadt „ . 10. 8 6. 5. 414 fältig 
geerntet wird, Der rthlr. Gold ift Y, des Friedrichsdor's und 
alfo ungefähr auf 1 fl. 57 Er. zu fegen. Der Scheffel Roggen 
wiegt 84 Pfd., der Sentner R. käme alfo auf mindeftens 1 fl., 
böchftens 4 fl. 48 Er. 

2) Nah Block's Ueberfchlägen (a. a. O. S. 31) tft in folgen: 
den Bodenclaffen (nad) preuß. Maaßen ) in Roggenwerth auf 
1 Morgen: 

Rohertrag. Reinertrag. 
1, a. 10 Scheff. 4—5 Sc. oder 40—50 Proc, 

IV, a. 7 2,20 3 385-41, 
VII, A. 4 » 1,12 1,323 „ 20 28—38 177 

X, a. 1 „ 0,22—0,% 22- 32 „ 
X b 0, 1 0, 18 H „ 20-—30 „H , ° . ” 

3) Nah v. Flotow (Ueber die Abfhäsung der Grundftüde, 
&. 50) find die Probuctionsktoften des Gentnerd Roggen auf 
Boden der erften Claſſe zu 1 fl. 30 Er., der vierten und fünf: 
ten Slaffe zu 2 fl. 8 kr., — der zehnten Claſſe zu 2 fl. 50 Er. 

4) Kleemann (Encykl. S. 363) nimmt an, daß der Reinertrag 
von 38 bis auf 8 Proc. des rohen herabfinke, während diefer 
je nach der Bodengüte von 15 bis auf 5 Scheff. Roggenwerth 
in pr. Maafen herabgeht. 

(5) Die von Ricardo ausgebildete Lehre von der Grundrente ftüßt 
fi gang auf diefe verfchiedene Ergiebigkeit der Grundftüde. Diefe 
Anfiht wurde zuerft ausgefprodyen von Anderson, An inguiry 
into the nature of the cornlaws. Edinb., 1777 (f. M'Cutloch 
zu Smith, ©. 453), fodann von Malthus, Inguiry into the 
nature and progress of rent. Lond. 1815, und gleichzeitig von 
Edw. West, An essay on the application of capital to land, 
Oxford, 1815. — Nach Ricardo (Principles, Gap. 2) ift diefelbe 
befonder8 von Mill (Elemens, S. 15— 31) und MEullod 
(Grundfäge, S. 211 ff.) eifrig verfolgt, von Anderen jedoch be= 
kämpft worden, z. B. de Sismondi, Nouv. prince. 1, 275. — 
Quarterly Review, Det. 1827. LXXH, 404. — befonders von 
ones, a. a. DO. und Banfield, Four lectures, ©. 49. 

(c) Deutfche Landwirthe Haben in neuerer Zeit Berechnungen über bie 
Ausfaugung ded Bodens durch die Ernten und über den Erſat 
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durch Düngung zc. angeftellt. Die hierauf fich bezichenden Erfahs 
rungsfäge und Berechnungen hat man mit dem Namen Statik bes 
Landhaus bezeichnet. Ungeachtet der Verdienſte, welche fich nad 
A Thaer's Anregung dv. Wulffen, v. Thünen und v. Vogt 
in diefem Gegenftande erworben haben, muß man body zugefteben, 
dag die bisherige Statik, da fie lediglich auf die Ab= und Zue 
nahme des Vorraths von Humus (Moder) gegründet war, dem 
neueften Stande der Kenntniffe über bie Einwirkung des Bodens 
auf die Gewächſe nicht mehr entfpricht und daher einer Umarbeis 
tung bedarf, welche den Einfluß der mineralifchen Bodenbeſtand⸗ 
theile nach Sprengel’ und Liebig's Forſchungen zu berüdfich- 

- tigen bat. Doch bleibt gewiß, daß innerhalb gewiſſer Gränzen bie 
et vorzüglich von dem Vorrathe an organifchen Res 
en, an Eoblenfaurem Kalk und verfchiedenen Salzen bedingt wird. 

Daneben ift auch dad Verbältniß zwifchen Thon und Sand ſchon 
der Waffenanziehung willen von Wichtigkeit, und man findet z. B. 
bei Loudon (Encyklop. der Landw. I, 438) eine Reihenfolge 
von 6 Bodenarten, deren Werth und Preis genau in derfelben 
Abftufung fteht, wie die Waflereinfaugung, die mit der waflerhals 
tenden Kraft zufammenhängt. Die neuefte Brarbeitung ber Sta⸗ 
tie hat F. &. Hlubet 1841 geliefert, . 

(8) Die erwähnte fühl. Geſchäftsanweiſung giebt in der Vorausſetzung, 
daß das Klima folcher Orte, die in keiner großen Entfernung von 
einander fteben, vorzüglich nadı Maaßgabe der Höhe über dem 
Fe vgſchieden iſt, Ertragsſätze für die Stufen von 500—2400 
uß, z. B. 

in der zweiten Bodenclaſſe in ber elften Bodenclaſſe 
— —— RE RE — 

Hoͤhe u roh rei n roh „ rein 
500° 143 Metz. 79 M. — 55 Proc, 12,0 M. 5,,M. — 42 Pre. 
801’ 132,* 69,7 52,® 12,* 4,9 39,® 

1600°  112,? 54 47 12 4,! 34 
2400° 98,8 43,9 43,® 11,2 2, 26 
Eine Mese auf den ſächſ. Ader ift foviel als 0,9 Metzen (16 im 
Sceffel) auf den preuß. M. oder 0,29 Sefter (10 im Malter) 
auf den bad, M. 

$. 213. 

2) Auch die Lage hat auf die Koften der Bodenerzeugniffe 

Einfluß, und zwar ſowohl die Rage der einzelnen Laͤndereien ges 

gen die Wirthfchaftögebäude (a), als die Entfernung derfelben 

vom Marktorte (5). Man kann von einem Grundftüde nicht 

eine beliebig große, fondern nur eine gewiffe, durch) Klima, na⸗ 

türlibe und fünftlihe Befchaffenheit des Bodens, Kunft und 

Gapitalaufwand bedingte Menge von Robftoffen erhalten (c). 
Findet fi nun irgendwo ein großer Begehr von Bodenerzeug- 

niffen, fo wird zur Befriedigung deffelben der Anbau einer Menge 
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weit umher liegender Ländereien nothwendig, und der Preis muß 
fo hoch fteigen, daß er noch die Bau⸗ und Frachtkoften der Roh⸗ 
ftoffe von den entfernteften Grundftüden vergütet, die zur Ver⸗ 

forgung ded Marktes zu Hülfe genommen werben müflen (d). 
Dieb bat dann die Folge, daß die näher liegenden Grundftüde, 

bei denen weniger folche Koften vorfommen, einen Gewinn ab» 
werfen, der den Eigenthümern ald Rente zufällt. Wären auch 
alle Ländereien von gleicher Ergiebigkeit, fo würde doch ſchon 
aus der bloßen Berfchiedenheit der Lage eine Rente entfpringen, 

fo wie audy bloß der Lage willen Grundftüde, die zu Fabrikan⸗ 
lagen oder Wohngebäuden gefucht werden, einen hoben Preis 

und eine hohe Rente erhalten können. 
(a) Ueber diefen Umftand f. v. Thünen, ©. 58 und Blod, Mittheil. 

111, 380, Einige Koften der Bewirthfchaftung, z.B. die Wartung des 
Viches, find von der Entfernung der Grundftüde ganz unabhän= 
gig, Ernte: und Düngerfuhren werden dagegen am meiften von 
ihr bedingt. Nah der ſächſ. Gefchäftsanweifung werben bei 250 
Ruthen (3555 bad. Fußen) Entfernung die Koften 10 Proc., bei 
500 R. 20 Proc, höher angenommen. 

(6) Rad v. Thünen ©. 13 find bie Verfendungstoften von 24 Cent⸗ 
99,5, . 

nern Getreide x Meilen weit — — alfo z. B. bei 

10 Meilen 10,8% ri. oder 50,° Er. auf den Gentner. Selbſt die 
Landfracht durch Fuhrleute beträgt gegen 3 Er. auf den Sentner 
und die Meile, fo daß das bad. Malter Roggen 19 Meilen weit 
geführt 1 fl. 4,0 kr., der pr. Scheff. 25,2 Er. Eoftet. 

(c} 3. B. in Deutfchland vom preuß. Morgen nicht ‚wohl über 16 
Sceffel (13,° Str. Waizen oder 12,0 Etr. Roggen) vom bab. 
M. g. 8 Mtr. ( 18,* und 17,2 Gtr.). 

(8) Storch, 1, 242. 

$. 214, 

Es laſſen ſich mehrere Umftände angeben, welche den Ein» 
fluß der Lage auf den Reinertrag ber Grundſtuͤcke verſtaͤrken. 

a) Das Beiſammenwohnen einer großen Menſchenmenge auf 
engem Raume, fo daß man aus beträcdhtlicher Entfernung Les 
bensmittel beiführen muß. Große Städte verfchaffen daher den 

naheliegenden Grundſtuͤcken eine anfehnlidhe Rente (a), wäh. 

rend dann, wenn alle Bewohner eined Landes in zerftreuten An- 
fiedelungen wohnten, dieſe Veranlafjung der Rente beinahe ganz 

binmegfiele (8). b) Schlechte und koſtbare Fortfchaffungsmittel 



231 

eined Landes. Gute Fandftraßen, befonderd aber Eifenbahnen 

und Wafferftraßen verringern den Vorzug der näher am Marfts 

orte liegenden Ländereien, deren Rente daher durch die Herftel« 

lung folcher befferer Verbindungen erniedrigt wird, wenn nicht 

dabei eine weitere Zunahme ber Nachfrage Statt findet, die den 

Preis der Rohftoffe in gleichem Stande erhält, wobei dann der 
Nutzen den Eigenthümern der entlegeneren Grundftüde zufällt (c); 

ec) Zerftreutliegen derjenigen Ländereien, welche eine gewiſſe Art 

von Erzeugniffen liefern. d) Die in.dem Wefen einer Art von 
Gütern liegende Koftbarkeit oder Schwierigfeit des Fortſchaffens. 

Die Erzeugung von Blumen, Semüfe, Obft, Milch ꝛc. wirft in der 
Nähe volfreiher Städte eine große Rente ab. Schlachtvieh, 

Schaafwolle ıc. geftatten in Hinficht ihres Preifed einen weiten 

Transport, auch Getreide wenigftens einen weiteren ald Heu, 

Stroh und Holz, weßhalb man ſich in der Nähe eines großen 
Marktortes am liebften auf die Production ſolcher Gegenftände 
verlegt, bei Denen man das Mitwerben entfernter Gegenden nicht 
zu beftehen hat (d). 
(a) London hat ungefähr fo viel Einwohner als Würtemberg, Paris 

mehr ald das Großherzogthum Heffen. Hieraus kann man fchon 
abnehmen, wie weit bie Lebensmittel herbeigebracht werden müflen, 
um jene Städte zu verforgen, weßhalb fiedafelbft ohne Wafferftra- 
Ben unerſchwinglich Eoftbar würden. Als Paris erft 714 000 Einw. 
hatte, nahm feine Confumtion an Waizen 107 640 Heltaren Ader, 
an Hafer 29 033 Helt., an Kartoffeln 1779, an Gerfte 1948, an 
Heu 8203, an Wein, Branntwein und Eſſig 60 608 Het, Land 
in Anfpruch, zufammen 209 693 Hekt. oder 38 Q, Meilen. Der 
Waizenbau erfordert jedoch, unter der Annahme der Dreifelders 
wirthfchaft, bie 3fache Aderfläche, weldye 1'300 000 heſſ. Morgen 
betragen würde. Das Großherzogthum Heflen hatte bei einer Volks⸗ 
menge von 718000 M. im Jahre 1828, 1589 000 Morgen Ader. 
gl, Recherches statistiques sur la ville de Paris. 1823. Gap. 6, 

(5) In ganz ſchwach bevölferten Gegenden ift audy das fruchtbare Land 
weit von den Anfiedlungen noch rentelos, 3. B. in den americani- 
fhen Prairien, die doch einen humusreichen und leicht urbar zu 
machenden Boden haben. 

(ec) Durd die Dampffchifffayrt und die befferen Straßen ift der Trans⸗ 
port fo fehr erleichtert worden, baß nun das befiere Land in Irs 
land und Schottland mit dem fchlechteren in England concurrirt, 
und lesteres nicht mehr gebaut werden Tann. Es kommt jest Ge⸗ 

. treide von der Weſtküſte Irlands nach Liverpool, was fonft nicht 
der Kal war, R. Peel, Unterhaus, 19. März 1830. 

(4) Bei gleicher Bodenbefchaffenheit würde man in der Nähe einer 
großen Stadt viel Wald beibehalten müffen und bie Bodenbenuz- 



232 

zung würde ſich ganz nach der Entfernung von jenem Abſadorte 
richten. Diefer Gedanke iſt in v. Thünen's a. Buche weiter ver: 
folgt worden; f. auh Roſcher im Ardiv, N. F. III, 195, 

$. 214 a, 

3) Die Ausgabe für Arbeitslohn ($. 211) pflegt in 
Ländern und Gegenden, die ihr Bodenerzeugniß an entfernte 
Märkte verfenden müffen, ſchon wegen der wohlfeilen Nahrungs» 
mittel niedriger zu fein, und hiedurch wird wenigftend der in 
den Frachtkoſten liegende Nachtheil einigermaßen gemildert. Iſt 

aber der geringere Arbeitslohn die Folge hoher Bevoͤlkerung, ſo 
kann er ebenfo wie die größere Fruchtbarkeit die Urſache einer 
Koftenerfparung und defhalb einer gewiffen Grundrente werden, 

oder doch dem Einfluß anderer, auf Erniedrigung derfelben hin» 

wirfenden Umftände widerftreben. 

$. 215. 
f 

4) Auch die Art, wie die Bodenbenugung betrieben wird, 

hat auf die Größe der Erzeugungsfoften Einfluß, $. 211. Durch 
geſchickten, fleißigen, mit Capital gut unterflügten Anbau des 

Landes Fann der Neinertrag deffelben fehr vergrößert werden, 
und e8 find folglich bei der Bewirthſchaftung mit dem allerflein- 

ften Sapitale die Koften, 3. B. eines Centners Getreide, Feines- 

wegs am niedrigften. Selbft ohne Vergrößerung des Capitales 
laffen fich belohnendere Erfolge zu Wege bringen, 3. B. durch 

Auswahl der beften Fruchtfolge für eine gegebene Dertlichkeit 
oder beflere Behandlung der Düngemittel. Die Fortfchritte der 
landwirthſchaftlichen Kunft zeigen jedoch auch manchfaltige Ges 
legenbeit, wie mit verftärkftem Gapitalaufwande ein reichlichered 

und verhältnißmäßig weniger foftended Erzeugniß erzielt werden 
kann, 3. B. durch gute Bearbeitung, vollfommenere Aderges 

rätbe, flärfere Düngung, Anwendung mineralifher Düngemittel, 
Abfchaffung der Brache und dergl. (a). Bleibt nun der Preis 

der Bodenproducte unverändert, fo muͤſſen die befler benugten 

Ländereien fchon dieſes Vorzuges willen einen Meinertrag ges 
währen, wenn auch die unvolllommen bewirthfchafteten nur bie 

⸗ 



283 

Koften vergüteten (5). Man bat befürchtet, daß folche Verbeſ⸗ 

ferungen im Betriebe die Grundrente eher mindern ald mehren 
möchten, weil dann der ganze Bedarf eined Landes fehon von 
den fruchtbarften und gut angebauten Flächen gewonnen werde 

und dad unergiebigere Land unbenugt bleibe, mithin der Frucht⸗ 

preis mit den wirklich noch aufgewendeten Productiondfoften ers 
niedrigt werde (c). Allein diefe Beforgniß ift unbegründet, weil 
die Landwirthſchaft eined ganzen Landes nur allmählig vervoll- 
fommnet werden fann und die langfame Verbreitung folcher 

Verbefferungen der Volksmenge Zeit läßt, ſich ebenfalls in glei- 
chem Maaße zu-vermehren, weßhalb dad Steigen der Nachfrage 

eine Preiserniedrigung verhindert (d). Weberdieß werden jene 

den Ertrag vermehrenden Unternehmungen häufiger auf den beſ⸗ 
feren Grunpftüden vorgenommen, weil fie da einträglicher find, 

und fo wird der Unterfchied in der Nente noch fogar vergrößert. 
(a) Befonders auffallend ift dieß bei der durch ftärkeren Futterbau und 

(b) 

(c) 

Viehſtand vergrößerten Düngung, da der Bodenertrag ungefähr 
in gleichem Veryältniſſe wie der Vorrath nährender Stoffe im 
Boden zunimmt, die Bearbeitung aber, fo wie die Ausfaat, bei 
einem gut gedüngten Felde nicht mehr als bei einem erfchöpften 
Toftet. Daher berechnet von Erud (Dekonomie der Landwirthfch., 
überf. von Berg, Leipz. 1823. S. 83 ff.) unter gewiffen Vor: 
ausfegungen für 1 preuß. Morgen- Waizenland bei verfchiedener 
Stärke der Düngung 

wenn bie ben Koftenfaß Verhaͤltniß⸗ 
Ernte betraͤgt eines Scheffels Zahlen. 

6 Scheff. 8% + 100 
8 u 8% + 89 
0 „ 7a 4 86 
12 „ 7,2 4 84 
16 ie 4 81 „ 

Das Zcihen + bedeutet in v. Crud's Werk (nad Thaer) 
den Durdhfchnittöpreis von Y, pr. Scheffel Roggen, wofür man 
etwa 14 kr. annchmen ?ann, f. oben $. 179. 1 Fuder Mift koſtet 
ungefähre 11, bis 1%, Scheffel Roggen (Blod, Mittheilungen, 
1, 227), jedes mehr aufgewendete Fuder bringt aber ungefähr 2 
Sceff. mehr Winter- und Sommer: Getreide hervor (Schmalz, 
Veranſchlagung ländlicher Grundftüde, ©. 46), worin, mit Eins 
rechnung des Strohes, ein offenbarer Gewinn liegt. Uebereinſtim⸗ 
mend Jones, Distrib. of wealch, ©. 190 ff. 

So lange eine folche beffere Betriebsart nur von einzelnen Lands 
wirthen angewendet wird, bringt fie lediglich einen höheren Ges 
werbögewinn zu Wege; ift fie aber in einer Gegend herrfchend, 
fo wirkt fie auch auf die Rente, $. 208. 

Ricardo, Grundgeſ. ©. 55. (I, 9). Dagegen Jones, ©, 211. 
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(d) Ricardo felbft giebt wenigftens zu, daß, wenn zufolge foldher Vers 
befferungen das fchlechtere Land außer Eultur gekommen fei, das⸗ 
ſelbe fpäterhin bei geftiegener Volksmenge wieder in Anbau ge⸗ 
nommen werde. 

$. 215 a, 

Wenn man, um dem anwachfenden Begehr von Unterhaltd- 

mitteln zu genügen, immer mehr Gapitale auf die Erbarbeit 
verwendet, fo muß es einen Punct geben, über welchen hin- 
aus die neu angelegten Gapitale fich weniger ergiebig erweifen 

und alfo die Erzeugungöfoiten eines ferneren Ertragszuwachſes 
größer ausfallen (a). Der Preid der Rohftoffe muß dann allges 
mein fo hoc) fleigen, daß er die höheren Koften bezahlt, und da 

unter ſolchen Umfländen das ganze Erzeugniß theurer verkauft 

wird, fo muß der mit dem fchon früher angewendeten Gapitale 

erzielte Theil des ganzen Products fchon deßhalb einen Reiner: 
trag geben (5). Die Gränze, bei welcher die weitere Capitalan⸗ 
wendung minder ergiebig zu werden anfängt, läßt fich nicht im 
Allgemeinen bezeichnen und hängt unter Anderem von der Be⸗ 

flimmung ab, die man dem Gapitale giebt, ob ed nämlich mehr 
Arbeit für den Landbau unterhalten, oder andere Erhoͤhungs⸗ 

mittel des Ertrages gewähren fol (c); auch ift in wenig Laͤn⸗ 
dern die Einficht der Kandwirthe und dad ihnen zu Gebote ftehende 

Bermögen fo groß, daß man jene Gränze fchon als allgemein er- 

reicht und die ferneren Verwendungen von Capital ald minder 

belohnend anfehen könnte (d). Dieß fteht jedoch der Richtigkeit 

ded obigen Satzes nicht entgegen, und man kann daher anneh⸗ 

men, daß auf einer gewilfen Stufe des Anbaus die Anlegung 
neuer Gapitale auf fchon angebaute Grundſtuͤcke diefelbe Wirkung 
haben müfle, wie ber Anbau fchlechterer Ländereien. Hiermit fteht 
auch der Erfahrungsfak in Verbindung, daß eine ſchwunghaft 
betriebene Wirthfchaft erft bei einem gewiſſen nicht zu niedrigen 

Preiſe des Getreides ıc. belohnend ift. 
ß 

(a) Ricardo, ©. 45 (1,73), und feine Anhänger Zorrens, ©. 113, 
Mill, Elemens, ©. 16, M’Cullod, Grundf. S, 218, nehmen an, 
daß die zuerft angewendeten Gapitale die wirkfamften feien. Dieß 
widerlegt fi bei näherer Betrachtung der Landwirthfchaftlichen 
Berhältniffe. Es giebt einen Zuftand des Feldbaues, bei dem es 
vortheithafter ift, ein gegebenes Kapital auf einen, als auf zwei 

+ 
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Morgen Landes zu verwenden. Dagegen ift e8 auch gewiß, daß, wenn 
man mit einem flehenden und umlaufenden Gapitale von 50 fl. auf 
dem Morgen 7 Str, bauen kann, man mit einem dreifachen Gapitale 
feine 21 Etr, zu erzielen vermag. Man würde fi gar nicht zum 
Anbaue fehlechterer Grundſtücke entfchließen, wenn von den beſſe⸗ 
ren mit gleichem Koftenertrage jede verlangte Quantität zu er⸗ 
halten wäre, Vgl, Zorrens, © 118 - 

(5) Dieß laͤßt fich fo erläutern. Geſetzt, Jemand habe mit einem Koften- 

(c *8 

aufwande von 1000 fl. einen Ertrag von 500 Etr. erhalten und 
der Preis ſei gerade 2 fl. für den Etr., fo bleibt kein Gewinn 
übrig, nur werden in bem SKoftenfage die Zinfen des Capitales ers 
ftattet, Wenn nun ein weiterer Aufwand von abermals 1000 fl. 
blos 400 Etr, Ertrag bringt, fo kommt jeber diefer 400 Etr. auf 
2 fe. zu fiehen. Der Landwirth wird ſich nicht eher entfchließen, 
diefe zweite Summe von 1000 fl. aufzumwenden, bis der Preis bes 
CEtrs. wirklich 21% fl. erreicht, denn fonft ftünde er fich beſſer, 
wenn er feine Auslagen auf die erften 1000 fl. befchräntte, Wäre 
3 B. ber Preis nur 2%, fl., fo würden erzielt werden: 

1) mit 1000 fl. Aufwand 500 Etr., weldye einbringen 1125 fl. 
2) mit 2000 fl, Aufwand 900 Etr., welche einbringen 2025 fl. 

Unterfchied 900 fl. 
fo daß für die zweiten aufgewendeten 1000 fl. nur 900 fl. mehr 
eingenommen würden. Macht aber der Landwirth bei einem Preife 
von 24, fl. den Aufwand von 2000 fi., fo ift fein Erlös von den 
900 Etr. 2250 fl., es findet alfo ein Ueberſchuß von 250 fl. über 
die Koften Statt, weldyer iu der natürlichen Grundrente gehört 
ober fie erft bildet, wenn bisher noch Feine Statt fand, ©. bie in 
(a) angeführten Schriften. Freilich rechnet der Landwirth felten 
fo fharf und er Tann es nicht einmal,, weil diefe Ertragsverhält- 
niffe noch gar nicht gehörig erforſcht find, auch die Jahresern⸗ 
ten fehr ungleich ausfallen. 
Unterfcheidung des Hülfscapitales ( Mafchienen, Dünger, Mergel, 
MWaflergräben 20.) und der Vermehrung der Arbeiter (additional 
labor) bei Jones, ©. 217. 

(4) Die Größe des in der Landwirthfchaft mitwirkenden Gapitales ift 
ein fehr erheblicher Umftanb, ben die Statiftit bisher noch nicht 
gehörig beleuchtet hat. Diefes Capital ift 1) ſtehendes, welches in 
fi begreift a) Gebäude, b) Geräthe, Werkzeuge, Mafchienen ꝛc., 
c) Vieh; 2) umlaufendes. Da man nicht ein ganzes Jahr auf 
die Einnahmen zu warten hat, fo ift diefes umlaufende Capital, 
welches man zum Beginne der Bewirthfchaftung in der Dand 
haben muß, Eleiner als die Ausgabe eines Jahres; doch kommt es 
hiebei auf die Zahreszeit des Antritt und auf die Art der Ein- 
nahmen an. Die Anfchläge des landw. Gapitales weichen fehr von 
einander ab und find auch nicht nach gleichen Vorausſetzungen 
ebilbet. 

® Sranfreih: Rah Lullin de Chateauvieux (Bibl. 
univ. de Geneve, X, 245) vom arpent de Paris ( 1,’ pr, M. = 
0,95 bad. M.), ftehendes Gap. 24°, Fr., umlaufendes bei größeren 
und mittleren Gütern 19 &r., zufammen 43,? Sr. (15,* fl. auf 
den pr. — 21,? auf den bad, M.). — Chaptal, De liindustr. 
franc , I, 222, ftehendes Gap. mit den Gebäuden und im Ganzen 
7581 Mil, ohne diefelben 4581 Mit. Fr., alfo auf den Arpent 
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58 und 35 Fr. — Norbbepartement nad) Cordier (Agric. de 
la Flandre franc. ©, 479.485.) vom pr. M. 40 fl. = 57fl. vom 
bad. M. — Bei den Anfchlägen von de Gasparin, Cours de 
Pagricult., I, 384 (1845) muß, da der Bf, nur U, dis Vieh⸗ 
und Geräthe: Sapitald (cheptel) eingerechnet hat, der ganze Be- 
trag derfelben ftatt jenes Theils aufgenommen werden, wodurch fich 
folgende Zahlen ergeben: - 

auf i pr. M. [auf 1 bad, M. 
Südfranfreih, Fruchtfolge mit | 

Kroppbau . ve 2 2 0% 56—59 fl. 79 — 83 fl. 
NRorddepartement, mit vielen be⸗ 

hadten Handeldögewählen » » 57 si 
Nordfrankreich, mit Brahe. » » 15 21 

England. Das ganze ſtehende und umlaufende Capital der 
7—9Hfahen Grundrente gleich, Sinclair, Grundgeſ. des Ackerb. 
©. 28. — Das Capital des Pachters ( Geräthe, Vieh und Ausgaben 
eines Sahrs) 5— 8 8. St. vom Aere = 37 — 60 fl. vom preuß. = 
531, —85 fl. vom bad, M., ebd. ©. 81 u. Arch. ©. 72— 76, oder 7— 
10 8. St., Darſtell. d. Landım. Gr. Br.'s, d. von Schweißer, I, 72. 
— Nach de Gasparin.a. a, D. bei künſtlichem Futterbau 56 fl.pr. 
— 79 fl. bad. M. — Thaer ( Mögel. Ann, V, 641 ) hält mindeftens 
25 fl. auf den M. = 35,7 fl bad. M. für nothwendig. In (de 
Lichtervelde) Memoire sur les fonds ruraux du Dep. de l’Es- 
caut, Gand, 1815 ©, 64 ift für ein flandrifches Gut von 51 Gemeth 
— 63 bad. = 88%, pr. M. der Capitalaufwand des Pachters bie 
zur Ernte auf 14 512 Fr. oder 108,* fl. auf den bab. M. berechnet, 

Der Theil des Capitales, über welchen man am meiften unter: 
richtet ift, befteht in dem Viehftande. Während zur guten Düngung 
von 4—5 pr. oder etwa 3 b.M. ein Stück Grosvieh nöthig ift, trifft 
man bisweilen ein folches erſt auf die doppelte Zahl von Morgen 
des Aderlandes in ganzen Ländern, woraus dann ein geringerer 
Bodenertrag folgt. — Offenbar ift die Rente geringer, wenn ber 
Anbau mit einem Eleineren, ald dem nad) Localumftänden zu dem 
beften Betriebe erforderlichen Capitale geübt wird, und ed hängt 
hiermit die Erfahrung zufammen, daß ein Pachter defto mehr Zins 
entrichten Eann, je mehr er Capital anzuwenden vermag, Sins 
clair, a. a. O. S. 54, 

$. 216. 
Die Verſchiedenheit der Koften bringt eigen Reinertrag von 

einem Theile der Grundftüde hervor, fobald der Preis der Rob- 
ftoffe höher fteigt, ald die Koften unter den günftigften Umftän- 

den ftehen. Der jedeömalige Mittelpreis diefer Stoffe, foweit fich 

bei der wechfelnden Fruchtbarkeit der Jahre auf ihn eine Rech⸗ 

nung gründen läßt, muß fih immer nach den höchften Koften 
richten, Die noch unter den unvortheilhafteften Umftänden zur 

Befriedigung eined gewiſſen Begehred aufgewendet werden (a). 

Es laſſen ſich in der Erfahrung Laͤndereien nachweiſen, welche 
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feine oder faft Feine Grundrente fragen, weil bei ihnen Entlegen- 
heit und fehlechte Befchaffenheit ded Bodens zufammentreffen. 
Solche Flächen fönnen nicht verpachtet, fondern blos von dem 

Eigenthümer benugt werden, der fie, wenn auf ihnen noch Abs 

gaben ruhten, fogar nicht ohne Einbuße anbauen fünnte, was 

übrigens vorübergehend, bei ungewöhnlich niedrigen Sruchtpreis 
fen, auch nicht felten gefchieht, weil den Landleuten der Uebers 
gang zu anderen Erwerböarten zu ſchwer, und die Ernährung 
durch eigene Erzielung der Nahrungsmittel zu fchägbar iſt. Die 
undankbarften noch benugten Zändereien bleiben meiſtens ganz 
oder abwechfelnd ald Weide liegen, weil fie bei diefer Anwendung 
noch eber einen kleinen Ueberfhuß geben können (2). 

(a) Uebereinflimmend von Thünen, Der ifolirte Staat, ©. 182. — 
Nebenius, Der öff. Sredit, 2. A. 1,27. — Hermann, Staatew, 
Unterf. ©. 167. 

(5) In jedem Gebirgslande frifft man ſolche Streden an, welche wegen 
der felfigen oder fteinigen Befchaffenheit, Steilheit, Entlegenheit von. 
den Wohnungen ıc. nicht einmal eines Weidezinfes werth geachtet 
werden und meiftens Gemeindegut geblieben find. Wenn der mitt: 
lere Reinertrag des Morgens Weide in bem würtemb. Amte Oeh⸗ 
ringen auf 7 kr., im Anıte Welzheim auf 10 Er., Horb und Bradens 
heim 11 Er. 2c. geichägt ift, fo kann man leicht denken, daß hierunter 
ſowohl befjere als fhledytere, völlig rentelofe Stüde vorfommen. 
Man wird viele Gegenden auffinden können, in denen, wie 3. B. in 
dem Dorfe Willgartöwiefe bei Landau, der Morgen Ader 4. Elaffe 

- auf5% kr., fleinige Allmende auf 134 Er. Reinertrag kataſtrirt ift. 
— Im Regierungsbezirk Aachen ift der NReinertrag des Morgens 
Heideboden zu 1, —3 Ser. (5%, — 1014 Er.) ermittelt. — Sobald die 
Preiſe der Bodenerzeugniffe höher fteigen, fieht man die befferen Weis 
depläge dem Pfluge unterwerfen. Dasjenige Land aber, welches als 
Ader keinen Reinertrag mehr gewähren würde, kann ald Weide noch 
-einigen Rupen leiften, wenn es nur nicht fo entlegen und unergiebig 
ift, daß es nicht mehr der Mühe werth ift, Vieh darauf zu treiben. 
Deshalb ift eine fo ſchlechte Claſſe von Aedern, welche nur gerade 
die Eulturkoften erfegt, nicht häufig zu finden. Die Eriftenz folder 
Grundftüde, die gar keine Rente tragen und body noch benugt wer⸗ 
den, wird von Ricardo darum für nothwendig erklärt, weil, wenn 
bie fchlechteften noch benusten Stüde eine Grundrente trügen, dann 
die Benugung einer noch undankbareren Bodenart möglich fein 
würde. Allein es ift denkbar, daß eine fuldhe in einem Lande ganz 
fehlt, oder von fehr geringem Werthe ift, und deßhalb erft bei einem 
hohen Preife zu Hülfe genommen werden könnte. Ebenfo kann, was 
die Lage betrifft, eine Gegend von denjenigen Bezirken, in denen 
man rentelofe Ländereien antrifft, fo weit entfernt fein, daB man, 
ftatt hohe Frachtkoſten zu tragen, die Bodenerzeugniffe wohlfeiler 
von näheren Srundftäden, denen die Nachfrage nad) Lebensmitteln 
eine Rente verfchafft, beziehen kann. “ 
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$. 216, a. 
Der mit ber Volksmenge in einem Lande zunchmende Bes 

gehr von Bodenerzeugniffen zieht nicht nothwendig auch eine 

fortdauernde Erhöhung des Preifed derfelben und der Grund» 
rente nach fich, denn ed kommt erſt darauf an, auf welche Weiſe 

man im Stande ift, das Angebot zu vergrößern (a). Kann durch 
Verbefferung der Verfendungsmittel oder des Tandwirthfchaft- 
lihen Betriebes (5) der größere Bedarf noch mit verhältniß« 

mäßig gleichen Koften zu Markt gebracht werben, fo wird weder 
der Preis der rohen Stoffe, noch die Rente fich verändern, außer 
infofern diefe Zortfchritte dad Verhaͤltniß zwifchen den Koften 

ber beſſeren und fchlechteren Srundftüde abändern (c). Iſt aber 
die Zunahme des Begehres beträchtlich und die Gelegenheit zur 

Anwendung von neuen Kunftmitteln jener Art befchränft, fo 

muß wegen bed unzureichenden Angebotes ſowohl der Preis als 

die Rente fleigen, und zwar fo lange, bis ber vergrößerte Bedarf 
herbeigefhafft wird 1) durch Anbau unergiebigerer oder ent 

legenerer Grundftüde, oder 2) durch Eoftbareren Anbau mit An⸗ 
wendung größerer Gapitale ($. 215 a), oder 3) durch Zufuhr 
vom Audlande (d). In dem Koftenbetrag, mit welchem auf bie 

eine oder andere Weile dad Angebot bis auf die Höhe des Bes 

gehres vergrößert werben kann, erhält demnach der jedesmalige 

Durchfchnittöpreis der Robftoffe und die Srundrente der beſſeren 

und näheren Ländereien ihre Graͤnze. 0 
(a) Ad. Smith leitet die Entftehung fowohl als die Erhöhung ber 

Grundrente lediglich daraus ab, daß die Nachfrage nach rohen 
Stoffen mit der Volksmenge zugleich zunimmt, und daß fie, wie 
auch das Angebot vergrößert wird, doch immer über daffelbe bins 
aus wächft, Unterf. I, 235. — Es bleibt bei diefer Anficht noch 
ungewiß, inwiefern ed möglich fei, der vermehrten Nachfrage mit 
dem Angebote nachzufolgen, und gerade diefer Umftand iſt es, von 
welchem die neuere in $. 212 erwähnte Theorie der Grundrente 
ausgeht. Ricardo's Hauptſaͤtze find diefe: 
1) Der Preis der Bodenerzeugniffe muß genau mit dem Koften- 

betrage übereintreffen, welchen die Gewinnung berfelben 
a) von den fchlechteften, noch wirklich eultivirten Ländereien, 

oder 

b) mit den zuletzt angelegten, am wenigſten ergiebigen Capi⸗ 
talen verurſacht ($. 215 a.)- 

2) Die Grundrente, welche die befferen Ländereien unb die früs 
her angelegten Sapitale geben, wirb alfo genau durd ben 
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Unterfchied der bei ihnen aufzuwendenden Stoften gegen die 
größeren Koften der minder ergiebigen Eulturart bejtimmt, 
wie dieß A. Smith in Anfehung der mineralifchen Stoffe be: 
reits behauptet hatte. 

3) Die fchlechteften irgendwo nody in Anbau genommenen Grund⸗ 
ftüde, oder die zulegt angelegten Capitale, deren Koften den 
Preis beftimmen, tragen Feine Rente, 

4) Landwirtbfchaftliche Verbefferungen erhöhen die Rente nicht, 
weil fie die Differenz des beften und fchlechteften Landes nicht 
abändern. Diefer legte Sag ift der Erfahrung ganz entgegen, 
$. 215. 

(5) Hieher gehört aud die Verbefferung der Mahleinrichtungen. In 
Deutichland ift diefelbe alt und fchon feit 1616 (von Seb. Müller) 
befchrieben, in Frankreich wurde das Öftere Auffchütten der Kleie 
als mouture economique erft nad) 1760 bekannt. Die Folge war, 
daß, während fonft der Rahrungsbedarf eines Menfchen jährlich auf 
4—5 parif, setiers (zu 2,%° pr. Sch. — 1,% b. Malt.) Waizen 
(alfo 960—1200 Pfd.) gefest wurde, jest 2 set. zureichen, weil 
man 75 flatt der früheren 30—34 Procent Mehl erhält, ſ. Bed- 
mann, Beitr. z. Geſch. db. Erfind. 11, 54. Dingler, Pol. Journ. 
L, 48. 

(c) Die Gewinnung eines ftärkeren Vorrathes von gleicher Fläche. mit 
Hülfe eines größeren Gapitalaufwandes erfolgt weder leicht nody - 
ſchnell, weil fie einen Umſchwung der ganzen Betrieböart er⸗ 
heifcht, 3. B. Umänderung des Verhältniffes zwifchen Futter: und 
Getreidebau, Vergrößerung des Viehſtandes, der Ställe u. dgl., 8.215. 

(4) Dieß Tann, nad Maaßgabe der Lage eines Landes, ſchon dann ges 
fchehen, wenn auch nody viel Sandfchellen, Yeldabhänge 2c. unbe: 
nußt bleiben, weil ihr Anbau mehr koſten würde als die Zufuhr 
vom Auslande. Sn manchen ſtark bevölkerten Laͤndern, die feine 
folhe ganz undantbaren Stellen enthalten, findet man wenig oder 
keine rentelofen Grundftüde, weil der Begehr fo ftark ift, daß er 
bie Herbeiführung von Nahrungsmitteln aus anderen Ländern 
nothiwendig macht, in denen eher ber Anbau ohne Rente vorkommen 

an. . 

$. 2317. 

Die drei zuerft genannten Urfachen der Koftenverfchiebenheit 

bei der Benugung von Grundftüden ($. 211) find von dem 
Verhalten ded einzelnen Unternehmerd gan; unabhängig und 
werden von Jedem empfunden, der die Grundftüde .befigt und 

gebraucht ($. 208); eine gewiſſe Betriebsart hat diefelbe Wir- 

fung, wenn fie in einer Gegend zur Regel geworden iſt. Wie 

nun der Eigenthümer bei eigener Benußung feined Landes den 

Veberfchuß, den ihm der beftehende Preid der Erzeugniffe und 

die übliche Behandlung ded Grundflüdes über die Ausgaben 
(mit Einfchluß des mittleren Gewerbögewinned und Zinſes) abs 
wirft, als natürlihe Grundrente anfehen darf, fo erlangt . 

Rau, polit. Dekon. Ste Ausg, I. 19 
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$. 216, a. 

Der mit der Vollömenge in einem Lande zunchmende Bes 
gehr von Bodenerzeugniffen zieht nicht nothwendig auch eine 

fortdauernde Erhöhung des Preifed berfelben und der Grund» 
rente nach fich, denn ed kommt erft Darauf an, auf welche Weife 

man im Stande ift, dad Angebot zu vergrößern (a). Kann durch 

Verbeſſerung der VBerfendungdmittel oder des landwirthſchaft⸗ 
lichen Betriebes (5) der größere Bedarf noch mit verhältniß« 

mäßig gleichen Koften zu Markt gebracht werden, fo wird weder 
der Preis der rohen Stoffe, noch die Rente fich verändern, außer 
infofern dieſe Fortfchritte das Verhaͤltniß zwifchen den Koften 
der befleren und fchlechteren Srundftüde abändern (c). Iſt aber 
die Zunahme bed Begehres beträchtlich und die Gelegenheit zur 

Anwendung von neuen Kunftmitteln jener Art befchränft, fo 

muß wegen bed unzureichenden Angebotes fomohl der Preis als 

die Rente fleigen, und zwar fo lange, bis der vergrößerte Bedarf 
berbeigefhafft wird 1) durch Anbau unergiebigerer oder ent⸗ 

legenerer Grundftüde, oder 2) durch foftbareren Anbau mit An- 
wendung größerer Gapitale ($. 215 a), oder 3) durch Zufuhr 
vom Auslande (d). In dem Koftenbetrag, mit welchem auf die 
eine oder andere Weife das Angebot bis auf die Höhe ded Be—⸗— 

gehres vergrößert werben kann, erhält demnach der jedesmalige 
Durchſchnittspreis der Rohftoffe und die Grundrente ber beſſeren 
und näheren Ländereien ihre Graͤnze. 
(a) Ad. Smith leitet die Entftehung fowohl ald die Erhöhung der 

Grundrente lediglich daraus ab, daß die Nachfrage nach rohen 
Stoffen mit der Volksmenge zugleich zunimmt, und daß fie, wie 
auch das Angebot vergrößert wird, doch immer über bdaffelbe bins 
aus wädhft, Unterf. I, 235. — Es bleibt bei diefer Anficht noch 
ungewiß, inwiefern es möglich fei, der vermehrten Nachfrage mit 
dem Angebote nachzufolgen, und gerade diefer Umftand iſt es, von 
welchem die neuere in $. 212 erwähnte Theorie der Grundrente 
ausgeht. Ricardo’ Dauptfäße find dieſe: 
1) Der Preis der Bodenerzeugniffe muß genau mit dem Koften: 

betrage übereintreffen, welchen die Gewinnung berfelben 
a) von den fchlechteften, noch wirklich cultivirten Ländereien, 

ober 
b) mit den zulest angelegten, am wenigften ergiebigen Capi- 

talen verurfadyt ($. 215 a.)- . 
2) Die Grundrente, welche die beffereni Ländereien und bie früs 

her angelegten Gapitale geben, wirb alfo genau durch den 
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UAnterfchied der bei ihnen aufzumendenben Stoften gegen die 
größeren Koften der minder ergiebigen Culturart beflimmt, 
wie dieß A. Smith in Anfehung ber mineralifchen Stoffe be⸗ 
reitö behauptet hatte, 

3) Die fchlechteften irgendwo nody in Anbau genommenen Grund: 
ftüdte, oder die zulest angelegten Gapitale, deren Koften den 
Mreis beftimmen, tragen Feine Rente, 

4) Kandwirtbfchaftliche Verbefferungen erhöhen die Rente nicht, 
weil fie die Differenz des beften und fchlechteften Landes nicht 
abändern. Diefer legte Sag ift der Erfahrung ganz entgegen, 

215. $. 
(5) Hieher gehört auch die Verbeflerung der Mahleinrichtungen. In 

Deutſchland ift diefelbe alt und fchon feit 1616 (von Seb. Müller) 
befchrieben, in Frankreich wurde das Öftere Auffchütten der Kleie 
als mouture &economique erft nad) 1760 bekannt. Die Folge war, 
daß, während fonft der Rahrungsbedarf eines Menfchen jährlich auf 
4—5 parif. setiers (zu 2,°° pr. Sch. — 1,% b, Malt.) Waizen 
(alfo 960—1200 Pfd.) gefest wurde, jest 2 set. zureichen, weil 
man 75 ftatt der früheren 30—34 Procent Mehl erhält, . Bed 
mann, Beitr, z. Geld. d. Erfind. 11, 54. Dingler, Pol. Journ. 
L, 48. 

(c) Die Gewinnung eines ftärkeren Vorrathes von gleicher Fläche mit 
Hülfe eines größeren Capitalaufwandes erfolgt weder leicht noch - 
ſchnell, weil fie einen Umſchwung der ganzen Betriebsart er⸗ 
heifcht, 3. B. Umänderung des Verhältnifies zwifchen Futter und 
Setreidebau, Vergrößerung des Biehftandes, der Ställe u. dgl., 8.215. 

(4) Dieß kann, nad) Maaßgabe der Lage eines Landes, ſchon dann ge⸗ 
fchehen, wenn auch noch viel Sandfchellen, Felsabhänge zc. unbe⸗ 
nutzt bleiben, weil ihr Anbau mehr koſten würde als die Zufuhr 
vom Auslande, In manden ſtark bevölkerten Ländern, die feine 
ſolche ganz undankbaren Stellen enthalten, findet man wenig oder 
feine rentelofen Grundftüde, weil der Begehr fo ftark tft, daß er 
bie Herbeiführung von Rahrungsmitteln aus anderen Ländern 
notwendig macht, in denen eher ber Anbau ohne Rente vorkonımen -. 

nn. . 

$. 217. 
Die drei zuerft genannten Urfachen der Koftenverfchiedenheit 

bei der Benutzung von Grundftüden ($. 211) find von dem 

Verhalten ded einzelnen Unternehmerd gan; unabhangig und 
werden von Jedem empfunden, der die Grundftüde .befigt und 
gebrauht ($. 208); eine gewilfe Betriebsart hat diefelbe Wir- 
fung, wenn fie in einer Gegend zur Regel geworben iſt. Wie 
nun der Eigenthümer bei eigener Benußung feined Landes den 
Veberfchuß, den ihm der beitehende Preis der Erzeugniffe und 

die übliche Behandlung ded Grundflüdes über die Ausgaben 
(mit Einfchluß des mittleren Gewerbögemwinned und Zinfes) ab⸗ 

wirft, als natürlihe Grundrente anfehen darf, fo erlangt - 
Rau, polit. Dekon. Ste Audg, I. 19 
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er auch bei der Verpachtung in ber Regel eine Pachtrente von 
ungefähr gleicher Größe, die dem mittleren Ertrage nad) Abzug 
jener Koften entſpricht (a). Während er da, wo der Preis der 

Bodenerzeugniffe niedrig ift, oder wo feine Befigung ihrer Na 
tur nach eine Foftbare Bewirtbfchaftung erfordert, gegen die Un⸗ 

gunft diefer Verhältniffe wenig ausrichten fann (8), genießt er 

unter den entgegengefeßten Umfländen den Vortheil eines an- 
fehnlihen Reinertrages in einer entfprechenden ausbedungenen 

Rente. Dieß ift eine Folge von der gewöhnlichen Geftaltung des 
Mitwerbens ($. 211), indem das Angebot von Grundftüden 
einer gewiſſen günftigen Beſchaffenheit und Lage eine natürliche 
Graͤnze hat, zugleich aber der Begehr wegen der Annehmlichfeit 
und Sicherheit ded Iandwirtbfchaftlichen Gewerbes, wegen ber 
Menge von Menfchen, die ohne Grundeigenthbum find, und we⸗ 

gen der fortwährenden Zunahme des Capitals bei gleichbleiben- 

ber Menge der Grundflüde, dad Angebot zu erreichen pflegt und 
nicht felten Überfteigt. Deßhalb bleibt in diefem Falle dem Pachs 
ter, woferne er nicht befondere Betriebfamfeit entwidelt, nur der 

mittlere mäßige Gewerböverdienft übrig. Diefer ift befonterd da 
von geringem Betrage, wo Grundflüde in Eleinen Abtheilungen 
verpachtet werden, und wo zugleich in der Iandbauenden Glaffe 

eine fhnelle Zunahme der Bevölkerung Statt findet (c). 
(a) Freilih nur bei der Verpachtung auf Eurze Zeit. Bei immerwähs 

renden Grundgefällen Tann in fpäteren Jahrhunderten bie flatt 
eines Pachtzinfes ausbedungene Entridhtung fo weit hinter dem 
Reinertrage zurüdbleiben, daß aud der erbliche Nusnießer einen 
Antheil an der Grundrente aus feinem Rechte auf das Grundftüd 
bezieht, f. S. 207. 378, 

(5) Ausgenommen, wo bedeutende Grunbverbefferungen möglich find. 
(ce) Wo das Gegentheil Statt zu finden feheint, wie in den von Log, 

Danbb. I, 497 ff. angeführten Erfahrungen, da find vermuthlich 
unter ‚den Koften keine Gapitalzinfen und kein Gewerbsverdienft 
eingerechnet. Selbft die Verbefferungen im landwirthſchaftlichen 
Betriebe kommen, wenn fie häufig vorgenommen werben, bald den 
Grundeignern zu Statten, $. 215 (5). Die Pachtzinſe in Schott: 
land find im jegigen Jahrhundert wegen ber verbefjerten Pflüge, 
der Drefhmafchienen, der befferen Vertheilung ber Arbeit und 
des angemefleneren Fruchtwechſels geftiegen. Sinclair a. a. D. 
©. 56. Wo Pachtluſtige mit zureichendem Gapitale audgerüftet 
find, da befinden fie fich in einer weit befjeren Stellung, als da, 
wo eine zahlreiche Elaffe von Lanbleuten, ohne Vermögen, ohne 
andere Erwerbögelegenheit, wenigen reichen Grundeignern gegen: 
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üderftcht und ſich diejenigen Bedingungen ber Bobenüberlaffung 
gefallen laſſen muß, welche diefe vorfchreiben. 

$. 218, 

Wenn ein Volk die Ernährung durch Jagd, Fiſcherei oder 
wandernde Viehheerden nicht mehr zureichend findet und daher 
anfängt dad Land zu bauen, fo erhebt fich der Preis der verfchie: 
denen Arten von Bodenerzeugniffen nicht zugleich auf eine foldye 

Höhe, daß ihre Gewinnung eine Rente trüge, Die allgemeinften 

Nahrungsmittel, wie Getreide, erreichen wegen bes ftarfen Be 

gehres zuerft einen folchen Preis; bei den Kortfchritten der gefels 
ligen Bildung werden fpäter auch manche andere Stoffe in fol 
chem Grade gefucht, daß ihr Anbau auf Getreideland vortheil« 

baft wird. Iſt aber der Gewerbfleiß fo weit gefommen, daß diefe 
verfchiedenen Erzeugniffe, 3. B. Gemüfe, Oelſaamen, Gefpinnft- 
und Würzpflanzen und dergl. häufig begehrt und hervorgebracht 
werden, fo hängt die Rente des für fie angewendeten Bodens 
von den Bedingungen ihrer Erzeugung und Verfendung ab, Dar 
her laſſen fich folgende Regeln aufftelen. 1) Soldye Gegenftände, 
die auf allem Aderlande eben fo gut al8 Getreide gebaut und fo 
leicht als dieſes fortgefchafft werden können, werfen Feine andere 
Rente ab, als dad Setreideland, denn wenn fie mehr oder weni- 

ger eintrügen, fo koͤnnte jeder Landwirth ohne Schwierigfeit die 
vortheilhaftere Bodenbenugungsart vorziehen, wodurch dann dad 

Angebot fi) verändern und ber Preis diefer Stoffe fich fo ftellen 

müßte, daß das Gleichgewicht bald wieder einträte(a). 2) Stoffe, 
deren Erzeugung eine befondere Belchaffenheit des Landes vor- 

ausfegt und. deßhalb nur auf einem Theil der Ackerflaͤche gelingt, 
önnen eine größere Rente geben, und ihr Preis Fönnte foweit 
fleigen, daß es fich verlohnte, Ackerland zu ihrer Gewinnung bes 

fonders zuzurihten (8). 3) Ebenſo kann auch in der Nähe ded 

Marktes der Anbau von ſchwer zu verfendenden Gewaͤchſen 

eine ftärfere Rente gewähren, ald der Getreidebau, |. 8.214 d). 

4) Grundftüde, welche zu einer nicht lanbwirthfchaftlichen Be⸗ 

nugung vorzüglich tauglich find, 3. B. zum Bergbau, fönnen 
fehr Hohe Renten abwerfen, weil hier bad Mitwerben feine na- 
tuͤrliche Gränze findet (c). 5) Stoffe, die auch auf einem zum 

19* | 
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Aderbau nicht mehr geeigneten Boden getvonnen werben koͤn⸗ 
nen, geben geringen Reinertrag (d). 6) Die Rente des Ader- 

Landes felbft zeigt in jedem Lande große Verfchiedenheiten, denn 
der Landwirth hat in der Benugungsart derfelben einen fo weiten 

Spielraum, daß er auch von fehr entlegenen und unergiebigen 

Stüden noch einigen Vortheil zu ziehen vermag, während er bei 

den entgegengefegten Eigenichaften eine ſchwunghafte Betriebe- 

art wählt, die ihm eine hohe Rente verfpricht (e). 

(a) Rur infoferne ift Smith’s Sag richtig, daß die Rente des Ges 
treidelandes die der übrigen Ländereien beftimme. — Bekaͤmpfung 
der von Ricarbo zu Grund gelegten Annahme, daß die Bodens 
vente ſich blos nad) den verfchiedenen Koften des Getreidbebaues 
richte, in Six letters to S. R. Peel... by a political econo- 
mist (Banfield), Lond. 1843, und Banfield, Four lectures 

. 50. . 
(db) Nicht blos die guten Weinlagen, die Smith felbft von jener Res 

gel ausnahm, und das Rebland Überhaupt, das mit einem anſehn⸗ 
lichen Gapitale eingerichtet werden muß, gehören hieher; auch 
manche andere Gewächſe erfordern befondere Eigenfchaften des 
Bodens. Gute Wiefen z. B. tragen wegen der Gelegenheit zur 
Bewäflerung gewoͤhnlich mehr als Aderland. 

(c) Auch die Schönheit der Lage ift bisweilen die Urſache einer be⸗ 
trädhtlichen Rente, wie 3. B. auf der Sübfeite der Krimm, an 
ber Küfte des ſchwarzen Meeres. Kohl, Reifen in Sübrußland, 
I 7. 

(d) Zur Erläuterung dienen nachftehende Verhältnißzahlen. Sest man 
den Reinertrag des Morgens Ader zu 100 fl., fo trägt der Morgen 
Zn — — — — — —— 

A B| C D|E F GG) H I 
Rebland . 213| 161| 496| 165| 304) — | 1991189 | 410 
Garten. . 202] 258] 246| 2681 293 185, 162)176 | — 
Wieſe .. 136| 149| 92| 200] 149| 113, 105 72 | 233 
Weide . . 151 37] 31| 44) 30| 122° 25| 15 16 
Wald . . 24| — 391 7176| 2383 25 401 6 38 

A ift die Steuerabbfhäsung im Nedarfreife vor Württemberg, wo 
der Morgen Ader 5 fl 18 Er. rein trägt, B der frühere bad. 
Murg: und Pfinzkreis, C Niederöfterreih (Linden, Grundfteuers 
verf. d. öfterr. Mon. Beil, 39), D die frangöfifche Steuerſchätzung, 
der Neinertrag bed Hektar Ader zu 26,° Fr., E die Jura⸗Aemter 
im Canton Bern, den Morgen Ader zu 149 Fr. (Bernoulli, 
Schweiz. Ardiv,11,70), F derpreuß. Reg. Bez. Düffeldorf (v. Vie⸗ 
bahn, Statift. u. Zopogr. des R. B. Düff. S. 152), 6 Baiern, 
ſ. 3ierl über Baierns landiv. Zuft. I, Tab. V, 1844, H Steier- 
mark, f. Hlubek, Die Landw. des H. St. ©. 108. 1846. ITo⸗ 
feana,f. v. Raumer, Stalien, II, 70. — In Belgien fteht im 
Durchſchnitt das Wiefenland gu 131, ber Wald zu Al’ gegen Uder, 
Heuschling, Stat. ©. 77. — Das Verhältniß diefer Benutzungs⸗ 
arten unter einander kann nicht in allen Zeiten und Gegenden das⸗ 
felbe fein; in einem warmen Klima z. B. wird der Werth der Wäfs 
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-ferwiefer gegen die Aecker fteigen, der des Reblandes abnehmen. 
Der obige hohe Ertrag ber Weiden im Reg. Bez. Düffeldorf rührt 
von den Fettweiden am Rhein her, welche den Werth von Wiefen 
haben. Nach Abzug von 4 Kreifen geben die übrigen einen Ertrag 
von 27 für das Weideland. — Schon Cato, De re rustica, Cap. 1. 
giebt diefe Neihenfolge des Bodenertrages: NRebland — Wäf- 

ſergarten — Weidengebüſch (salictum) — Delgarten — Wiefe 
— Adler — Wald, und zwar zuerft silva cadua ( Schlagwald? 
vgl. Walther, Manuale Georgic. ©, 295. 1822), bann arbus- 
tum (Baumftüd?), endlich Maftwald. 

(e) Im K. Hannover follen nach der Abfchägung 60,4 Proc. des Ader- 
, und Gartenlandes nur 2— 4 Körner (nämlich die ſovielfache Aus⸗ 

faat) tragen, 35,9 Proc. 5—8 Körner, 4,5 Proc. 9-17 K. Mars 
kard, 3. Beurtheil. des Nationalwohlft. im K. H. Zab. II. — 
Die belgiſche Abſchätzung ded Reinertragd giebt für Aderland 
63,1% Sr. vom Het. in Oftflandern (max.), 29,2* in Namur, 
Duchfchnitt (ohne Limburg und Lurenburg) 52,° Heusch- 
ling, 7%. 

$. 219. 

Der Berkehröwerth und mittlere Preid der Grundftüde be⸗ 

flimmt fi nach der Grundrente und dem üblichen Zindfuße. 

Mer naͤmlich eine Summe auf eine einträgliche Weife anlegen 
will, der. fann unter anderen zwifchen dem Ausleihen gegen Zins 
und dem Anfaufe von ändereien wählen, und er wird dasjenige 
Mittel vorziehen, welchem ihm größere Einnahme verfpricht. 
Märe z.B. der übliche Zinsfuß U, oder 624 Procent, der Preis 

von Srundftüden aber das 20fache der Grundrente, fo daß die 

Ankaufsſumme nur 5 Procent einbrächte, fo wäre es nüßlicher, 

Darleihen zu machen, es würden mehr Gapitale hiezu, ald zum 
Ankaufe vow Ländereien verwendet werben, und der Preis der 
leßteren müßte wegen geringer Nachfrage finfen, der Zinsfuß 

aber wegen des häufigen Angebotes ebenfalld herabgehen, bis 
beive Anlegungen ded Vermögens ohngefähr gleich vortheilhaft 

würden, Daffelbe Audgleichen beider Arten von Einkünften wuͤrde 
auf die entgegengefeßte Weife dann eintreten, wenn die Grund⸗ 

ftüde fo wohlfeil wären, daß man mit einerlei Geldfumme mehr 
Grundrente ald Zins ſich zu Wege bringen fünnte. Solche Um⸗ 
ftände, welche ein Sinfen des Zinsfußes bewirken, machen deß- 

halb, daß der Preis der Ländereien fleigt und umgekehrt, bis die 
Grundrente ein beiläufig eben folder Theil von der Kauffumme 
wird, al& der Zins von dem auögeliehenen Gapitale (a). Doc) 
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ift fein genaues Uebereinflimmen zu erwarten, indem 1) Grund» 
eigenthbum wegen der größeren Sicherheit ftärfer begehrt und 
etwas höher bezahlt wird, als es im Verhältniffe zum Zinsfuß 

geſchehen follte (5), auch 2) bei den einzelnen Kauffällen häufig 

befondere Umftände, 3. B. perfönliche Verhältniffe der Contra⸗ 
benten, im Spiele find, welche den Preis erhöhen oder erniedrigen. 
(a) Diefen Sag kann man fo ausbrüden: 

wobei z den üblichen Bin bes Gapitates c, x die Grundrente, p 
den Preis des Grundftüdes bezeichnet. 

(5) Hirzu trägt auch der Umftand bei, daß Kelbarbeiter einen Beinen 
Grunbbefig als ein Mittel, auf eigene Rechnung zu arbeiten und 
fidy die benöthigten Nahrungsftoffe felbft zu verfchaffen, hochſchaͤtzen. 

$. 220, 
Die Rente der einzelnen Grundftüde ift in jedem Lande, ja 

felbft in jedem Fleineren Landſtriche nothwendig fehr ungleich (a). 

Da, wo der höchfte Preid gewiffer Bodenerzeugniffe vorfommt, 
kann auch die hoͤchſte Rente der zu ihrer Gewinnung dienenden 

Ländereien flattfinden, der Durchfchnittöbetrag der Grundrente 
eines ganzen Bezirkes ift aber in dem Verhältniß niedriger, in 

welchem Grundftüde von verfchiedener Guͤte, Tage ıc. vorhanden 

find. Im Ganzen genommen muß die Grundrente fleigen, wenn 
die Bollsmenge und der Wohlftand in einem Lande zunehmen, 
weil die fletd anwachfende Nachfrage nach Bodenerzeugniifen es 

nöthig macht, einen Theil des Bedarfed mit größeren Koften zu 
erzeugen oder aus weiterer Berne herbeizuführen, wodurch der 

Reinertrag der befferen und näheren Grundflüde immer beträcht- 
licher wird, $. 216 a. (5). Die Veränderungen in den Preifen 

der Rohſtoffe zufolge der Abwechslung guter, mittlerer und 

fchlechter Ernten und der verfchiedenen Ausdehnung ded Begehrs 

bringen Schwankungen der natürlien und felbfi der ausbe⸗ 
dungenen Rente hervor, 
(a) In ſchwach bevölkerten noch nicht wohlhabenden Ländern, wo nur 

die beften Ländereien angebaut werden, entfpringt bie Rente faft 
nur aus der Lage derfelben, und kann, weil unter folchen Umftäns 
den die Fortichaffungsmittel noch unvolllommen zu fein pflegen, 

- eine große Berfchiedenheit ber entlegeneren unb der näher am 
Markte befindlichen Grundftüde darbieten. — In England wurde 
1815 zulest die mittlere Rente des Bodens für jede Graffchaft 
erforfht. Dan fand, dag in Midblefer der Acre 34 Sch. trage 
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(max. wegen London's), in Leiceſter 27 Sch. (wo gar ein une 
productived Land), in Morcefter 26, in Lancafter 25 Sch. (Y, 

der Oberfläche Gehölz oder öde), in Weftmoreland 9 Sch, 1 P, 
(min, %, von jener Beichaffenbeit). In Wale max. 19 Scqh. 
Anglefea, min. 4%, ©. Merioneth, Yearbook of gen. inform. 
1843, ©. 193. . 

(5) Mehrere Gegenden flehen in Hinfiht auf die Srundrente des 
Aderlandes ungefähr in der nämlicdyen Reihenfolge, wie nach ber 
Bevölkerung; doch ift dieß Beine fefte Regel, da auch die Boden: 
befhaffenhett, die Yreife des Auslandes ze. mit einwirken. Bei: 
fpiele, wobei A bie mittlere Rente vom Morgen des benusten 
Landes, B die gleichzeitige Bevölkerung auf der Meile anzeigt: 

Rheinpreußen. 
R.Bez. Trier. 
„Goblenz |35 „ 

Würtemberg. A B 
Donaufreis . . |3,9%fl. 13300 
Sartkreid . „ . 13,4% „ |3600 
Schwarzwaldkreis 4 „, 14800 

} „ Neckarkreis. . oe 5,® „ 7200 

„»  DBüfleldorfl72 „ | 

$. 221. 

Die Grundrente, ald Folge der Koſtenverſchiedenheit, ift in 
ber Natur der Erbarbeit gegründet, und mit jedem reife der 

Bodenerzeugniffe, der nur über die unterfie Gränze binaufgeht, 

iſt ein gewiſſes Maaß der Landrente nothwendig verbunden, wels 
ches den Grundeignern die Mittel zu einer unproductiven Ver⸗ 

zehrung darbietet. Man kann von einer hohen Grundrente nicht 

die guten volkswirthſchaftlichen Folgen erwarten, die den hohen 
Lohn begleiten (F. 199), denn ſie ſetzt einen anſehnlichen Preis 

der Rohſtoffe voraus, der einem großen Theile des Volks be= 

ſchwerlich fallt, auch gelangt beim Steigen der Grundrente nicht 
die ganze Mehrausgabe der Käufer jener Stoffe an die Grund⸗ 
eigner, weil ein Theil von ihr zur Beftreitung der Baus» nnd 
Frachtkoſten bei den minder dankbaren Grundſtuͤcken aufgeht. In⸗ 
deß reichen folgende Betrachtungen bin, um dad Dafein und 

felbft eine anfehnliche Höhe der Grundrente nicht als eine ſchaͤd⸗ 
lihe Gütervertheiluug erfcheinen zu laſſen: 1) Da eine flarfe 

Bevölkerung die Lebensmittel unvermeidlich vertheuert, fo ift es 
noch für nüglic) zu erachten, Daß ihr Preis wenigftens für einen 
Theil der Ländereien einen reinen Ueberfchuß gewährt. 2) Die 

Eigenthuͤmer werden durch bie Ausficyt auf größere Rente bes 
wegen, ihre Ländereien in bejjeren Stand zu fegen und ben land 
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wirthfchaftlichen Betrieb zu verbeffern, woraus ihnen aud) ohne 

Erhöhung ber Preife, zufolge des erweiterten Ertraged, Gewinn 
erwächft. 3) Die Urfachen, aus denen die Iruchtpreife und die 

Srundrente in einem Lande einen hohen Betrag erreichen, bieten 
in den Vortheilen einer großen Bevölkerung und eines fehr ents 

widelten Gewerbewefend wieder manche Entihädigung für die 
Aufopferung dar, mweldye den Käufern der Rohſtoffe auferlegt 

wird, 

3. Abtheilung. 

Die Zinödrente 

$. 222. 
Der Eigenthümer eines Worrathed von beweglichen Gütern 

hat die Wahl, ob er denfelben als Capital anlegen oder in Ge- 
nußmittel verwenden und für perfönlichen Vortheil verbrauchen 

will, $. 5l. Zieht er jenes vor, fo entgeht ihm für den Augen- 
bli® der Gütergenuß, den er im leteren Falle haben würde, und 

nicht felten muß er noch die Gefahr des Verluftes übernehmen 
oder mancherlei Koften für die Erhaltung feines Capitaled auf 

wenden. Soll er alfo bewogen werben, auf den gegenwärtigen 
Genuß zu verzichten, Güter überzufparen, zu fammeln und zu 

Capital zu machen, fo muß ihm nicht blos Erfag jener Ausgaben, 

fondern auch ein Vortheil anderer Art, namlich eine jährliche 

Einnahme zufließen, die fo lange fortdauert, al8 fein Capital, Auf 
diefe Weife wird dad bloße Eigenthum eines Gapitaled für den 

Einzelnen ebenfo wie dad Grundeigenthum die Quelle eines 
Einfommens, welches Capital», Stamm» oder Bind- Rente 

beißt, $. 139, 

6. 223, 

Die Sapitalrente fann ebenfalls, wie die Örundrente ($. 207), 

in die natürliche und die ausbedungene getheilt werden. 
Jene ift mit dem Gewerböverdienft ($. 139) verfchmolzen und 

läßt fich nur dadurch in Gedanken ausſcheiden, daß man Über 
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legt, welche Rente das Gapital ohne eigene Arbeit des Eigen: 
thümerd beim Vermiethen oder Ausleihen einbringen würde, Die 
bedungene Gapitalrente erhält verfchiedene Benennungen nad 
der Art der an andere Menſchen zur Benugung überlaffenen 
Gapitale und des hiedurch begründeten Rechtöverhältniffes (a). 
1) Die Vergütung für den geftatteten Gebrauch folcher Gegen- 

ftände, welche bei ihrer. Anwendung nicht fobald gänzlich 
verzehrt, fondern nur allmälig verfchlechtert werden, die 
man alfo nach geendigter Benugung dem Eigenthümer zu⸗ 
rücgiebt, ift der Miethzins. Er findet bei der Vermie—⸗ 
thung ſtehender Capitale Statt. 

2) Die umlaufenden Capitale mit Einſchluß des Geldes koͤnnen 
nicht gebraucht werden, ohne zugleich verbraucht oder aus⸗ 

gegeben zu werden (5). Bei ihnen kommt Fein Bermie- 
then, fondern ein Darleihen vor, nicht diefelben Dinge 

werden zurüdgegeben, fondern andere gleicher Art, und die 
Vergütung für eine ſolche Darleihe eines Capitales ift der 

Zins, Leihzins, oder die Zinfen, Intereffen. Wird 

der Zind ald ein Theil (Bruch) des Kapitaled. gedacht, fo 
beißt fein Verhältniß zu diefem der Zinsfuß. Er wird ge 
wöhnlich nach Hunderttheilen des Capitales ausgedrüdt (0). 

(a) Auch Genußmittel (S. 51. 54) Eönnen vermiethet oder bargelie= 
ben werden und tragen dann dem, ber fie einem Andern überläßt, 
ein Eintommen. Die Vermiethung kommt z. B. bei Büchern, Zim- 
mergeräthen, Betten, muficalifchen Snftrumenten, Kleidern und 
Wohnungen, die von Nidhtproducenten (Confumenten) benugt 
werden, vor, bad Darleihen ift regelmäßig nur beim Gelde üblich, 
wobei der Darleibende oft nicht weiß, ob der Schuldner baffelbe 
productiv (zu Sapital) oder unproductiv verwenden wird ($.54). 
Der Einzelne rechnet auch die auf foldye Weife werbend angemwen: 
beten Genußmittel zu feinem Capitale ($. 53. 54), ohne darauf 
Rückſicht zu nehmen, daß fie im Sinne der Volkswirthſchaftslehre 
nicht zu dem Gapitale bes Volkes gehören. Aus diefer Urſache wers 
ben die Benennungen Miethzins, Zinfen und Zinsfuß ohne Unter: 
fhied von den wahren Sapitalen wie von den vermietheten ober 
dargeliehenen Genußmitteln gebraucht. 

(5) Res, que usu tollantur vel minuuntur. L. 1. Dig. de usufr. ear. 
rer. qua usu etc. (VII, 5.). Der Begriff der fogenannten fun- 
giblen Dinge. (L. 2. $. 1. Dig. de rebus creditis, XII, 1) ift 
demnad in der Natur der Sache gegründet. 

(c) Wenn 5. 3. 950 fl. Gapital 38 fl. Zins tragen, jo ift das Vers 
ee: 38 zu 950 oder 3%. der Binsfuß, er beträgt 1, oder 
4 Proc, 
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8.224. 
Die Rente eined Capitaled oder eines verliehenen Genuß- 

mitteld muß vor allem die Koften und Verluſte vergüten, welche 

ber Eigenthümer bei einer gewiffen Anwendung beffelben zu tra⸗ 

gen hat, fonft würde er fein bewegliched Vermögen weder An⸗ 

deren hberlaffen noch felbft werbend anlegen wollen, $. 222. Diefe 
Schadloshaltung braucht nur in dem Falle von der Gapitalrente 

abgezogen zu werden, wo diefe eine adbgefonderte Einnahme bil« 

bet, wie ed namentlich beim Vermiethen oder Außleihen der Fall 

ift. Wird ein Gapital in eine Gewerböunternehmung verwendet, 

fo fallen jene Abzüge unter die Betrieböfoften und werden nicht 

mit der Sapitalrente vermengt. Die Art der Vergütung richtet 
fi) nad) der Benugungdweife des Capitales. 1) Bei Gegenſtaͤn⸗ 
den, die beim Gebrauche nur allmälig verfchlechtert werben, kom⸗ 
men in Betracht: a) die Koften der Erhaltung und Ausbeſſe⸗ 

rung, foweit fie nicht von dem Miether getragen werden müffen; 

b) der Erfag für die allmälige Verminderung des Werthes, wenn 

diefe nämlich durch die wiederholte Audbefferung nicht ver- 

hütet werden Bann, fondern mit der Zeit nothwendig die Zer⸗ 
flörung aller Brauchbarkeit herbeiführt (a) ; c) die Gefahr bes 

fonderer, anßergewöhnticher Unglüdöfälle, welche den Untergang 

des Gegenftandes verurfachen fönnen, Die Größe diefer Gefahr 

ergiebt ſich aus den Beobachtungen, bie über das häufigere oder 
feltene Eintreten folcher Vorfälle gemacht werden. Manche Arten 
von Gefahren werden von den Verfiherungsanftalten gegen eine 

beflimmte Verglitung übernommen (5). Im Falle der wirklichen 
Vermiethung muß noch eine Vergütung hinzulommen für die 
Bencuͤhung, welche mit dem Aufſuchen eined Miethers, mit dem 
Heberliefern, dem Uebernehmen nach dem Ablaufe der Miethe ꝛc. 
verbunden ift. Diefe Mühe ift um fo beträchtlicher, in je kleineren 
Abtheilungen- und auf je kürzere Zeit man die Gegenflände ver⸗ 

miethet. | | 
(a) Solche Dinge, bei benen man die einzelnen ſchadhaft geworbenen 

Beitandtbeile erfesen. fann, ohne daß das Ganze hierunter leidet, 
Zönnen eine ewige Dauer haben. Dieß tft aber nur bei wenigen 
Gütern der Fall. j 

(6) Storch, I, 228. 
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$. 225. 
2) Bei Darleihen fallen jene Ausgaben hinweg, weil ber 

Untergang oder die Befchädigung der einzelnen gelichenen Stüde 

dem Darleiher (Zinsgläubiger) gleichgültig fein kann, woferne 
nur der Schuldner fonft noch vermögend ift. Wäre für den Glaͤu⸗ 
biger vollfommene Gewißheit vorhanden, daß er ununterbrochen 
fort die Binfen beziehen und auf Verlangen zu jeder Zeit den 
Stamm zurücdbezahlt erhalten werde, fo könnte bei Darleihen 
von keinem folchen Umftande, welcher als Koftenfag in Anfchlag 

zu bringen wäre, die Rede fein, außer etwa von der beim Aus⸗ 

leihen einer Eummen nicht unerheblichen Mühe des Ausgebens, 
Mechnens, Belcheinigend der Zinszahlung, Kuͤndigens und Em⸗ 
pfangens der Hauptfumme, $. 100, Wo aber jene Gewißheit fehlt 

und der Zindgläubiger irgend eine Gefahr übernimmt, da muß 
ihm diefe durch einen Xheil der Zinfen vergütet werden, den man, 

wenn ed an einer hinreichend großen Menge von Erfahrungen 
nicht fehlte, nach der Wahrfcheinlichkeit, d. i. nach dem Verhaͤlt⸗ 

niffe der Berluftfälle zu der ganzen Zahl von Darleihen berech⸗ 
nen müßte (a). Da man jedoch foldhe Zahlenverhältniffe nicht 

leicht auffinden kann, fo ftellt fich der Zins nur wegen der Ab» 

neigung der Gapitalbefiger vor einer Gefahr in eine derfelben 
ungefähr entſprechende Abftufung. Die Gefahr kann bald in der 

Derfdnlichkeit des Schuloners, bald in der Vermendungdart ber 
geliehenen Summe, bald in dußeren Umfländen, [5 B. Kriegs⸗ 
zeiten ıc. liegen (2). 

(a) Man hat bdiefe im Zinfe enthaltene Vergütung ber Gefahr, nach 
der Analogie der Berfi icherungsanftalten die Afjfecuranzprämie 
genannt. 

(5) Storch, II, 20. — Nebenius, Der Öff. Credit, I, . — Der: 
mann, Untef. ©. 202. 

$. 226. 
Diefe Ungleichheit der Gefahr bei Darleihen hat bemerkens⸗ 

werthe Wirkungen. 1) Der Zinsfuß muß hoch flehen in Zeiten 

oder Ländern, wo die rechtlihe Ordnung noch wenig befeftiget 

{ft und entweder die Geſetze oder die Art ihrer Vollziehung den 
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Glaͤubigern nicht volle Sicherheit für ihre Forderungen geben. 
Gute Rechtöpflege und wohlgeordnetes Hypothekenweſen be- 
wirken, Daß der Zinsfuß niedriger wird, und das Sinken deffelben 

feit dem Mittelalter ift zum Theile aus diefer Urfache zu erklaͤ⸗ 

ren (a). 2) Er muß auch in einem und demfelben Lande und 
Beitpuncte bei den einzelnen Darleihen von ungleicher Größe 
fein, und zwar a) am niedrigften, wenn der Gläubiger fi) durch 
verpfändete Grundſtuͤcke oder Fauftpfänder völlig gefichert Sieht, 

b) höher, wenn die Befriedigung des Gläubigerd von dem Leben 

und der Handlungsweife des Schuldners bedingt ift, c) am 
böchften, wenn der Gläubiger die Gefahr einer gewagten Unter 
nehmung zu tragen bat, wie bei Bodmerei- und Grosaventurs 

Schulden. d) Ob Regierungen mehr oder weniger Zins bezahlen 
müffen, als die einzelnen Bürger, dieß hängt von dem Grabe 
des Vertrauens ab, den ihre Feſtigkeit, der Umfang ihrer Hülfs- 
mittel und die an den Tag gelegte Pünctlichkeit in der Erfül« 
lung von Berbindlichkeiten zu ermeden vermögen, 

(a) Hoher Binsfuß in der Türkei, Perfien ꝛc., in China monatlidy 
2—3 Proc 

$. 227. 
Wie die bisher betrachtete Schadloshaltung des Capitalbe⸗ 

finerö ($. 224—26) die unterfte Gränze der bedungenen Gapi- 
talrente bildet, fo ergiebt fich aus dem Werthe-der Gapitalbe- 

nutzung für den Miether oder Borger die oberfte Graͤnze (maxi- 

mum). Wie viel derfelbe höchftend für den Gebrauch der ihm 

überlaffenen Güter zu entrichten ‚geneigt ift, dieß beftimmt ſich 
auf folgende Weiſe. 1) Wenn das geliehene Vermögen als Ca⸗ 
pital zur Betreibung von Gemwerböunternehmungen bienen foll, 
fo ann der Unternehmer defto mehr Zind abgeben, je mehr ihm 

nad) Beftreitung der übrigen Ausgaben von dem gefammten Er- 
löfe noch übrig bleibt, und er wird auch deſto mehr dafür geben, 

woferne er Feine günftigeren Bedingungen erhalten kann. Die 
Einträglichkeit der Unternehmungen bedingt alfo dad höchfte 
Maaß der Zinfen. Die Capitalrente muß dem Unternehmer im- 

mer einen folchen Gewerböverdienft übrig laffen, der es ihm mög- 

> 
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lich macht, die Unternehmung fortzufegen (a). Je größer das 

bereits in die Gewerbe eines Landes verwendete Gapital ift, defto 
vollſtaͤndiger find die einträglichften Unternehmungen ſchon in Gang 
gefommen, fodaßdie Anlegung neugefammelter Gapitale geringere 
Gewinnite trägt und die Unternehmer auch nur geringere Zinſen 
anbieten können. Inzwifchen geben erhebliche Zortfchritte in der 

Gewerbötunft, 3. B. im Mafchienenmwefen oder im Handel, au) 
bei capitalreihen Völkern zu fehr belohnenden Unternehmungen 

Anlaß. 2) Bei Gegenftänden, die zu unmittelbarem Gebraude 
für perfönliche Zwecke angewendet werden follen, entfcheidet das 

Beduͤrfniß und die Werthichägung desjenigen, der fie miethen 
. oder borgen will, Die hoͤchſte Zinsrente kann von Perfonen ent» 
richtet werden, die eine Art von Gütern zur Beflreitung eines 
dringenden Bebürfnifjed zu erlangen fuchen. 

(a) v. Schlözer, Staatswirthfch. I, 58. — Storch, UI, 29. 

g. 228, 

Der Eigenthuͤmer eines Vorrathes von beweglichem Vermoͤ⸗ 

gen muß in der Zinsrente außer jener Schadloshaltung noch ein 
reines Einkommen finden, welches ihn bewegt, der Benutzung 
jener Guͤter fuͤr perſoͤnliche Vortheile zu entſagen, F. 222 (4). 

Wie weit die Zinsrente den Koſtenerſatz uͤberſteigen muͤſſe, um 

einen ſolchen Entſchluß des Eigenthuͤmers hervorzubringen, dieß 

laͤßt ſich im Allgemeinen nicht beſtimmen. Die Gewohnheit hat 
hierauf ſtarken Einfluß und die Mehrzahl der Capitaliſten be⸗ 

gnuͤgt ſich mit dem uͤblichen Betrage der Zinsrente, wie ihn das 

jedesmalige Mitwerben feſtſtellt, waͤhrend nur ein kleiner Theil 

von ihnen bei ſehr niedrigem Stande derſelben bewogen wird, 

dieſelbe ganz aufzuopfern und dafuͤr das Vermoͤgen zu eigenem 

Genuß zu verwenden (5). Der Antrieb zum Ueberfparen neuer 

Gapitale pflegt aber allerdings defto ſtaͤrker zu fein, je höher die 

Zinsrente fleigt. 
(a) Zins im engeren Sinne nad) Hermann, Unterf. S. 202. — Aus 

obigem Grunde erllärt Senior bie Sapitalrente als ben Lohn 
der Enthaltfamkeit bes Sapitaliften. 

(b) In. den vereinigten Niederlanden begnügte man fi im vorigen 
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Sahrhundert mit ?— 3 Proc, ſ. v. Schroͤder, Fürftl. Schatz⸗ 
und Rentlammer, 226. — Smith, Unterf. I, 142. — Auch in 
Spanien liehen Privaten gerne für 2 — 3 Proc, ber Geſellſchaft 
los Gremios, Bourgoing, N. Reiſe, a. d. Franz. I, 248. — 
Vgl. Rau, zu Storch, Zuf. 57. 

g. 229. 
Der Miethzins wirb zu jeder Zeit zunaͤchſt von dem Ange 

bote und Begehre jeder befonderen Art vermietheter Gegenflände 

beftimmt. In einem einzelnen Zeitpuncte ann es gefchehen, daß 

einige vermiethete Dinge eine hohe, andere eine niedrige Rente 
abwerfen. Da jedoch diefelben für Geld angefchafft und verkauft 

werden koͤnnen, fo muß dad Angebot fi) nach Maaßgabe des 
höheren oder niedrigeren Mietdzinfed in Kurzem erweitern oder 
verengern, und fo flellt ſich auch hier allmälig dad Gleichgewicht 

bergeftalt ber, baß nach Abzug der Koften überall ein gleiches 
reines Einkommen von der Zindrente übrig bleibt. Manche Um⸗ 

ftände koͤnnen dieſe Veränderung des Angebotes mehr oder we⸗ 
niger erfchweren, im Allgemeinen aber muß ber bei Gelddarleihen 
ftattfindende Zinsfuß den Ertrag aller anderer Arten verliehener 

Güter regeln (a). 

(a) Der Miethzins von Haͤuſern insbefondere kann ba, wo noch Raum 
‚ für neue Bauten if, nicht viel über dieſen Sat ſteigen, weil man - 

fonft fi beeifeen würde, neue Gebäude aufzuführen oder body die 
alten zu erweitern und zu erhöhen; aber er kann beträchtlich tie⸗ 
fer finten. Storch, 1, 232. Inzwiſchen muß der Preis ber Häufer 
in Städten, wo es an wohlgelegenen Buuplägen gebricht, in den 
gefuchten Lagen fleigen, und umgekehrt an ſolchen Orten finten, 
wo der Begehr von Wohnungen ſich ſtark vermindert hat, fo daß 
ber jedesmalige Preis, von den Baukoften abweichend, doch zu dem 
Miethertrage ungefähr in demfelben Verhältniß fteht, wie ein ges 
liehenes Capital zu dem Zinfe. Wo die Miethe mehr einträgt, als 
den Bine der Baukoſten, da drüdt fidy diefer Vorzug der Lage eis 
ned Haufes in der Rente und dem Preife des Bauplages aus, f. 
111, 8. 8345. In der Gegend des Palais- royal zu Paris bezahlt 
man die DToiſe Bauplag (44,%* bad. IFuß) mit 2500 und mehr 
Franken. 

g. 230. 
Der Zinsfuß von Gelddarleihen wird innerhalb der vorhin 

(8, 225. 216) betrachteten Graͤnzen zu jeder Zeit und in jedem 
Lande durch das zwifchen dem Angebote und Begehre von Capi⸗ 
talen beftehende Verhältniß geregelt. Die richtige Erfenntniß des 
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Angebotes von Gelddarleihen hat einige Schwierigfeit, denn 
nachdem das Geld völlig in den Verkehr eingedrungen ift, wer⸗ 
den alle Gapitale nur in Geldform ausgeliehen und zuruͤckgezahlt 
und hieraus entficht eine Verfuhung, die Geldſummen allein für 
die wahren Capitale anzufeher (a), obgleich zum Behufe einer 

jeden Verwendung dad Geldcapital erfi in eine andere Art von 
Capitaltheilen umgefegt werden muß. Eine Geldfumme kann 
dann audgeliehen werden, wenn der Befiger fie weder zu feinem 

Unterhalte noch zur Erfüllung von Verbindlichkeiten auszugeben 
gezwungen iſt. E8 muß aber unterfudht werden, ob jede verleih- 

bare Summe einen im Lande vorhandenen Vorrath von beweg⸗ 

lichen Productionsmitteln, d. h. von Capitalen irgend einer Art 

anzeige. Zür diefen Zweck ift ed nothwendig, die verfchiedenen 
Wege zu betrachten, auf denen ſich eine Geldfumme bilden kann. 
1) Sie wird aud einem Einfommen erübrigt und bildet mithin 
ein neu entftandened Vermögen, $. 133. Da die Einkünfte, den 
Fall eines Geldzuflußes von außen abgerechnet, aus der Güter 

erzeugung herrühren, fo ift eine ſolche erfparte Summe ein Zeis 
chen vom Dafein einer Maſſe neu hervorgebrachter Güter irgend 

einer Art (5). 2) Sie ift der Erfaß eines ſchon vorhanden ge= 

wefenen Gütervorrathes, und zwar a) eines in einem Gewerbe 
aufgewendeten Gapitaled, It ed ein hervorbringendes Gewerbe, 
fo erfolgt diefer Erfak unmittelbar aus einem neuen Güterer- 

zeugniß; ift die Unternehmung nicht felbft productiv, fo muß man 

doch annehmen, daß ihr Ertrag aud dem durch die Production 

bewirktten Einfommen ber Theilnehmer an der legteren herfließe. 

b) Die Geldeinnahme kann aber auch aud der Umwandlung 
älterer Wermögenstheile ohne Gemwerböbetrieb erfolgen, 3. B. 
aus dem Verkaufe von Grundftüden, Gebäuden, Rechten, Ge 

nußmitteln, Schulburfunden, ferner aus der Einziehung aus—⸗ 

fiehender Forderungen. Solche Ummechölungen verfchiedener 

Arten von Vermoͤgenstheilen gegen einander kommen fort- 

während vielfältig vor und befchäftigen einen Theil der gan⸗ 

zen Geldmenge. Eine auf diefe Weife eingenommene und zum 
Ausleihen angebotene Geldfumme läßt nicht auf eine Fäuflicye 

Menge beweglicher, als Capital brauchbarer Dinge von gleichem 
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Preisbetrage fchließen und ed muß angenommen werben, daß, 

irgend eine andere Perfon um foviel weniger außzuleihen hat, in« 
bem von ihr die Geldfumme zu dem Ankaufe ıc. hergegeben wors 
den ift. Kuͤndigen die Gläubiger ihren Schuldnern auf, fo können 

diefe die Zahlung nur leiften, wenn fie ein umlaufende Gapital 

aus einem Gewerbe zurüdzieben, oder eine Gütermaffe verfaufen 
oder einen neuen Darleiher finden; in diefem Falle entfteht alfo 

ein neuer Begehr von Gelddarleihen, der dad neue Angebot aufs 

hebt. Die ſaͤmmtlichen in diefe Abtheilung (2 b) fallenden ver- 

leipbaren Summen bilden folglich Fein wahres, auf den Zinsfuß 

wirfendes Gapitalangebot, 
Welchen Theil der verleihbaren Gapitale die Befiker ſelbſt 

werbend anwenden, dieß ift in Hinſicht auf den Zins ziemlich un« 
erheblich, denn je häufiger die Eapitaliften felbft ald Unternehmer 

auftreten, defto mehr vermindert fich die Gelegenheit zu Gewerbs⸗ 

gefhäften und damit zugleich der Begehr von Darleihen. 
(a) So nennt Steuart (I, 119), wie viele Andere nach ihm, die 

Binfen „den Preis des Geldes.” Auch Verri (Meditationi $. XIV) 
ſpricht dieſen Irrthum deutlich aus, und ebenfo Genovefi (II, 

. 240— 47), ber fogar Hume zu widerlegen fudht. Im gemeinen 
Leben fagt-man öfters, das Geld fei wohlfeil, um damit den nie⸗ 
drigen Zinsfuß zu bezeichnen. 

(d) Wenn ein Zheilnehmer an der Production einer Quantität von 
Waaren A 1000 fl. zurüdtegt und als Capital verwendet, fo Eauft 
er freilich nicht gerade damit diefe Güter A, fondern andere B, 
C ꝛc., wie es feine Gewerbszwecke mit fich bringen. 

8.231. [230, 236] 

Der Begehr von verleibbaren Gapitalen beflimmt fich 1) bei 
der werbenden Anwendung derfelben nad der Menge der fi 
darbietenden Gelegenheiten zu einträglihen Unternehmungen. 

Wieviel Capital in einem Lande und in einem gewiſſen Zeite 
puncte neben der fehen in den productiven Gewerben befchäftigten 
Menge neu angelegt werden kann, dieß hängt davon ab, welde 

Erweiterungen die Stoffarbeiten und der Handel zulaffen. Die 
Umftände, von denen die Gründung neuer Unternehmungen fo 
wie die Ausdehnung der ſchon beftehenden hauptfächlich beguͤn⸗ 

fligt wird (8), find a) die Menge und Fruchtbarkeit des zum 

Anbaue tauglichen und noch nicht vollkommen benugten Bodens, 
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an dem befonder& neu und ſchwach bevoͤlkerte Länder Ueberfluß 
haben; b) die Menge, Geſchicklichkeit und der Fleiß der Be 

fchäftigung fuchenden Arbeiter; c) die Geſchicklichkeit, Thaͤtigkeit 
und der Eifer der Unternehmer. Vorzüglich in ihnen lebt die einem 
Lande eigen gewordene Gewerbskunſt, deren Ausbildung mehr 
und mehr Gapitale in die Gewerbe zieht, theild um die Production 

zu vergrößern, theild um bdiefelbe mit dem Beiftande ſtehender 
- Hülfömittel wohlfeiler zu bewirfen; d) die Leichtigkeit ded Ab» 

faßes, wozu die guten Hortfchaffungdmittel, die Verbindungen 

mit dem Auslande (c), die gute Vertheilung des Gütererzeug- 

7 

nifjed unter die verfchiedenen Volföclaffen, Die Neigung der Bürs _ 
ger zu mancherlei Verzehrungen ıc. beitragen, 
(a) Bei der eigenen Anwendung eines Gapitaled muß bem Eigenthüs 

mer außer feinen übrigen Einnahmen wenigftens eine eben fo 
große Gapitalrente zufallen, ald er beim Ausleihen beziehen würde, 
denn fonft würde er ſich lieber zu letzterem entfchließen. 

(5b) Der Einfluß der Regierungsmaaßregeln, bie den Gegenftanb des 
2. Bandes bilden, bleibt Hier noch unberüdfichtiget, fonft wäre 
der Schuß und bie Freiheit der Gemwerböunternehmungen u. dgl. 
anzuführen. 

(c) Der auswärtige Hanbel ift ber Ausbehnung einzelner Productions⸗ 
wege vorzüglich förderlich, da er einen weit über die Grängen ber 
inländifchen Confumtion hinausgehenden Markt eröffnet. 

$. 232. [236] 

2) Bei Darleihen zu einem nicht werbenden Gebrauche hören 
die geliehenen Summen in den Händen der Schuldner auf, Ca⸗ 

pitale zu fein, nehmen aber bisweilen diefe Eigenfchaft wieder an, 

wenn fie an einen andern Befiger gelangt find, der fie ald Er» 

werbömittel benutzt. Diefer Umftand ift in Hinficht auf die Wir⸗ 

fung des Begehrs gleichgültig. Diefer richtet fich nach der Häus 
figfeit des Bedürfniffes folher Darleihen, worin fowohl von 
Seite der Regierungen ald der Privatperfonen die Zeitumftände 
erhebliche Verfchiedenheiten mit fich bringen, 3. B. bei Mißjahren 
und anderen Unglüdsfällen. In den erften Perioden ber gefelligen 
Ausbildung müfjen Darleihen diefer Art die gewöhnlichen gewefen 

fein, und in allen Zeiten kommen fie neben den übrigen häufig 
vor. Das Unterfcheidende liegt darin, daß derjenige, welcher zu 

Rau, polit. Oekon. Ste Ausg. I. 20 
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borgen fucht, um ein dringenbes Beduͤrfniß zu befriedigen ober 

eine unverfchieblihe Ausgabe zu beftreiten, fich durch die Forde« 

rung eines fehr hohen Zinſes nicht abhalten läßt, den Vertrag 

einzugehen, während derjenige, der. nur borgen will, um Gewinn 

- zu machen, in einem folchen alle von dem Begehre zurüdtreten 

würde, Bei ſchwachem Angebote von Gapitalen kann daher in 

Darleihen jener Art der Zins eine Höhe erreichen, zu der ihm Die 

Einträglichkeit der Unternehmungen nicht leicht zu bringen vers 
möchte. Die Erfahrung zeigt, daß die Reichen in einzelnen Fäl- 

len den Bedrängten auch bei guter Sicherheit Zinſen von einer 
faft unerfchwinglichen Höhe abfordern fünnen (a), zumal da 

viele Begüterte es verfchmähen, ihr Vermögen in Beinen Sums 
men an folhe Perfonen auszuleihen, auf deren Vermoͤgensum⸗ 

ftände fie, um eine Gefahr zu laufen, fortwährend forgfältig 

Acht geben müßten (2). 
(a) Sane vetus urbi foenebre malum et seditionum discordiarumque 

creberrima causa, Tacit. A. VI, 16. Die Iwölf-Zafelgefege er- 
laubten böchftens das unciarium foenus, d, h. U, oder 814, Proc. 
für das Jahr von 10 Monaten, alfo 10 Proc, für ein volles Jahr. 

(5) Rad den Gefeben ber Hindus durften Braminen nicht über 2, 
Soldaten 3, Kaufleute 4, andere Glaffen nicht über 5 Proc. mos 
natlid fordern; hieraus ift zu fchließen, daß Zinſen über 60 Proc. 
vorgefommen waren, f. Müller, Ratio et historia odii quo fœ- 
nus habitum est. Gott. 1821. 9. Bgl, Smith, Unterf, I, 147. 

$. 232 a. [231] 

"Aus obigen Urfachen iſt der Zinsfuß auch bei voller Sicher» 
beit in folchen Ländern oder Zeiten hoch, wo die-Menge von 
Capital im VBerhältniß zu den vorhandenen Gewerbögelegenheis 
ten unzureichend erfcheint, zumal da in folchen Fällen die großen 
Gewinnfte der Unternehmer £$. 227) den Begehr von Ca⸗ 
pital verflärken. Diefe Umflände finden fih 1) fortwährend 
in Ländern, deren Gewerbfleiß noch ſchwach ift oder fich wenig⸗ 
ſtens noch in der erſten rafchen Entwidlung befindet, wo noch 
viele Zweige der Hervorbringung unbenugt liegen und die Süße 
der Kräfte von dem anmachfenden Capitale.nicht ſchnell genug 

befchäftiget werden Tann (a); 2) vorübergehend aud in 

Ländern von älterem, ausgebildeterem Gewerbewefen, wenn die 
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Umftände entweder eine Verminderung des gefammten Gapitales, 

oder eine plöglihe Ausdehnung des Abſatzes, oder eine befonders 

erhebliche Vervollkommnung der Gewerbe herbeiführen (2). 
(a) In Rußland beträgt der Zinsſuß 8— 10 Procent (Storch, I, 

29), in Südrußland 10— 12, in Norbamerica 10—12 (det ge: 
fegliche Zinsfuß geht in den neuen Staaten der Union bis 10 Proc, 
in mehreren weſtlichen Staaten befteht Teine gefesliche Beſtim⸗ 

= mung, Chevalier, Briefe, I, 71), in Brafilien 12 Procent 
(erir und Martius, Reife, I, 131), fo auch in Serbien, in 

enezuela 12—18, in Albanien 12—24, in der Türkei g. 20, in 
Griechenland bei guter Sicherheit 15—16. — In Potoft lich ©. 
Zemple 1726 zu 30 Proc. gegen fichere FZauftpfänder, es waren 
ihm fogar 4 Proc, monatlich geboten (Berghaus, Annalen, April 
1831, ©. 73), aud in Meriko erhält man 36 Proc. 

(d) Smith, 1, 136 ff. — Lotz, Handb. I, 480. — In England flieg 
nach dem Frieden von 1763 der Zinsfuß, weil die neuen Erwer: 
bungen in America ben Begehr von Eapitalen erweiterten. — In 
Paris kann man nur zu 214 — 3 Proc. Eapitale ficher anlegen, 
während in den Departements der Zins viel höher, meiftens 5, 
öfters 6 und ſelbſt 8 — 10 Pros. iſt, weßhalb viele Sapitale aus 
der Hauptfladt in die Provinzen gefendet werden. Dieß wird durch 
bie neuerlichen Erfundigungen zum Behufe der Berfammlung ber 
Gemwerbsräthe im 3. 1846 beftätigt, f. Moniteur, 1846. Nr, 12, 

$. 233, [232] 

Der Zindfuß pflegt Dagegen niedrig zu fein 1) bei hohen 
Wohlſtande, wo das Kapital ſich beträchtlich ſchneller vermehrt 

bat als die Menfchenmenge ($. 196), alle nuͤtzlichen Gewerbs⸗ 
unternehmungen fich fehen mit Capital gefättiget haben und deß⸗ 
halb das überall fih zeigende Mitwerben der Unternehmer den 

Gewinn erniedrigt. Man hat nicht zu befürchten, daß unter 
diefen Umftänden das Kapital des Volkes nicht mehr wachlen 

koͤnne, denn nicht allein die Eapitaliften und Unternehmer, ſon⸗ 
dern auch die Arbeiter und die Grundeigner vermögen baffelbe 

durch ihre Erfparnifie zu vergrößern, und unter den vorermwähns 
ten Umftänden pflegen Lohn und Grundrente von anfehnlichem 
Betrage zu fein. Die Fortfchritte des allgemeinen Reihthums 

führen daher zu einer Verringerung ded Zinsfußes (a); 2) wenn 
die Nachfrage nach Capitalen oder die Gelegenheit ihrer vor 
theilbaften Berwendung fich vermindert. Diefer Umftand Fönnte 

auch bei gleichem oder fogar verringertem Gapitalvorrathe ein 

Herabgehen ded Zindfußed verurfachen, aber die Stodung der 

. 20* 
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8. 224. 

Die Rente eines Capitales oder eines verliehenen Genuß- 

mitteld muß vor allem die Koften und Verluſte vergüten, welche 
der Eigenthümer bei einer gewiffen Anwendung deffelben zu tra» 
gen hat, fonft würde er fein bewegliches Vermögen weder An⸗ 

deren uͤberlaſſen noch felbft werbend anlegen wollen, $. 222, Diefe 

Schabloshaltung braucht nur in dem Falle von der Gapitalrente 

abgezogen zu werden, wo diefe eine abgefonderte Sinnahme bil« 
det, wie es namentlich beim Vermiethen oder Audleihen der Fall 

ift. Wird ein Capital in eine Gemwerböunternehmung verwendet, 

fo fallen jene Abzüge unter die Betriebskoſten und werden nicht 

mit der Sapitalrente vermengt. Die Art der Vergütung richtet 
fi nad) der Benutzungsweiſe des Sapitaled, 1) Bei Gegenflän« 
den, die beim Gebrauche nur allmälig verfchlechtert werden, kom⸗ 
men m Betracht: a) die Koften der Erhaltung und Ausbeſſe⸗ 
rung, foweit fie nicht von dem Miether getragen werden müflen; 
b) der Erfaß für Die allmälige Verminderung ded Werthes, wenn 

dieſe namlich durch die wiederholte Ausbefferung nicht ver- 

bütet werben kann, fondern mit der Zeit nothwendig die Zer- 
flörung aller Brauchbarkfeit herbeiführt (a) ; c) die Gefahr be= 

fonderer, außergemöhnticher Unglüdsfälle, welche den Untergang 
bed Gegenſtandes verurfachen können, Die Größe diefer Gefahr 
ergiebt fi aus den Beobachtungen, die über das häufigere oder 
feltene Eintreten folcher Vorfälle gemacht werden. Manche Arten 
von Gefahren werden von den Verfiherungsanftalten gegen eine 

beftimmte Vergütung übernommen (5). Im Falle der wirklichen 

Bermiethung muß noch eine Vergütung hinzulommen für die 
Bensühung, welche mit dem Auffuchen eined Miethers, mit Dem 
Ueberliefern, dem Uebernehmen nach dem Ablaufe der Mietke ıc, 

verbunden ift. Diefe Mühe ift um fo beträchtlicher, in je kleineren 

Abtheilungen- und auf je fürzere Zeit man die Gegenflände ver« 

miethet, | | 
(a) Solche Dinge, bei denen man bie einzelnen fchadhaft geworbenen 

Beftandtheile erfegen. kann, ohne daß das Ganze hierunter leidet, 
tönnen eine ewige Dauer haben, Dieß ift aber nur bei wenigen 
Gütern ber Fall. 0 

(6) Storch, I, 228. 
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$. 225. 

2) Bei Darleihen fallen jene Ausgaben hinweg, weil der 
Untergang oder die Befchädigung der einzelnen geliehenen Stüde 

dem Darleiher (Zinsglaͤubiger) gleichgültig fein Tann, woferne 
nur der Schuldner fonft noch vermögend ift. Wäre für den Glaͤu⸗ 
biger vollfommene Gewißheit vorhanden, daß er ununterbrochen 
fort .die Binfen beziehen und auf Verlangen zu jeder Zeit den 
Stamm zurüdbezahlt erhalten werde, fo Fönnte bei Darleihen 
von feinem folchen Umftande, welcher ald Koftenfaß in Anfchlag 

zu bringen wäre, die Rede fein, außer etwa von der beim Aus—⸗ 

leihen kleiner Summen nicht unerheblichen Mühe des Ausgebens, 

Mechnens, Belcheinigend der Zindzahlung, Kündigend und Em⸗ 
pfangens der Hauptfumme, $. 100. Wo aber jene Gewißheit fehlt 

und der Bindgläubiger irgend eine Gefahr übernimmt, da muß 
ihm diefe Durch einen Xheil der Zinſen verglitet werden, den man, 

wenn ed an einer hinreichend großen Menge von Erfahrungen 

nicht fehlte, nach der Wahrſcheinlichkeit, d. i. nach dem Verhaͤlt⸗ 

niffe der Verluftfälle zu der ganzen Zahl von Darleihen berech⸗ 
nen müßte (a). Da man jedoch ſolche Zahlenverhältniffe nicht 

leicht auffinden kann, fo ftellt fich der Zins nur wegen der Ab» 

neigung der Gapitalbefiger vor einer Gefahr in eine derfelben 

ungefähr entfprechende Abftufung. Die Gefahr kann bald in der 
Perſoͤnlichkeit des Schuldners, bald in der Verwendungsart der 

geliebenen Summe, bald in äußeren Umftänden, [3 B. Kriegs⸗ 
zeiten ıc, liegen (2). 

(a) Man hat diefe im Zinfe enthaltene Vergütung ber Gefahr nad) 
der Analogie der Berfi cherungsanftalten die Affecuranzprämie 
genannt. 

(db) Stord, UI, 20. — Nebenius, Der Öff. Grebit, I, 3. — Der: 
mann, Unterf. ©. 202. 

$. 226, 

Diefe Ungleichheit ver Gefahr bei Darleihen hat bemerkens⸗ 

werthe Wirkungen. 1) Der Zinsfuß muß hoch flehen in Zeiten 

oder Ländern, wo die rechtliche Ordnung noch wenig befeftiget 

iſt und entweder die Geſetze oder die Art ihrer Vollziehung den 
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ſamkeit ungeachtet der niedrigen Binfen nicht abnahm. Simonde, 
Rich. ‚Comm. 1, 66, 

$. 236. [235] 

Die Meinung, daß der Zinsfuß fallen müffe, wenn die Geld» 
menge eined Landes ſich vermehrt, ift ein Srrthum, in den man 

leicht geräth, wenn man Geld und Capital für gleichbedeutend 
anfieht. Da das Geld nicht felbft zur Hervorbringung beis 
trägt, fondern in andere Güter umgeſetzt werden muß, fo wird 

der Werth eines in Geldform gefammelten Gapitales von der 

Menge der dafür einzutaufchenden anderen Gapitaltheile bes 

Kimmt ($. 64), man muß alfo neben der Größe der Geldfumme 
auch die Preife jener anderen Büter in Betracht ziehen. Das 

Angebot von Gapitalen ift groß, wenn die zum Verleihen darge 
botenen Gelbfummen ben Borgenden eine große Quantität von 
Stoffen, Unterhaltömitteln der Arbeiter und dergl. zur Verfuͤ⸗ 
gung ftellen, $. 230. Nun ift offenbar dad Geld, aus welchem 

Stoffe ed auch beftehen mag, fo wie andere / in den Verkehr tre- 
tenden Guͤter den Gefegen des Preifes unterworfen, es wird folg- 

lich wohlfeiler, wenn feine Menge zunimmt und wenn ber ganze 
Zuwachs auf dem Markte erfcheint, um zum Ankaufe von Waa⸗ 

ren, zur Bezahlung von Arbeitern ıc. verwendet zu werben, waͤh⸗ 

rend die Maffe der Fäuflihen Waaren und Leiſtungen fich gleich 

bleibt, $. 268. Sobald aber diefe Gegenftände im Preife gegen 
das Geld geftiegen find, fo bedarf jeder Borgende einer größeren 
Geldſumme, um noch eben fo viel audzurichten, als zuvor; der 
Begehr von Gelddarleihen bat fi) gleichmäßig mit dem Ange⸗ 

bote derfelben vergrößert, das fuͤr Geld zu erfaufende Capital ift 

- im Ganzen norh daffelbe, der Zinsfuß Fann fich alfo nicht ver« 
mindern (a). 

(a) Diefen wichtigen en hat zuerſt Hume überzeugend entwicelt, 
Polit. Berfuche, 4 Abd, — Vgl. Smith, I, 9. Gap. Eine Aus⸗ 
nahme hat Hume felbft angegeben, Sie beruht darauf, daß un— 
mittelbar nad) einer ftarken Vermehrung bes Geldvorrathes, noch 
che berfelbe häufig zu Einkäufen verwendet worden ift, ehe folg⸗ 
lich die Preife der Güter ganz auf ihre nachherige Höhe gefteigert 
worben find, das größere Angebot von auszuleihenden Summen 
den Zins erniebrigen Tann, Diefe Wirkung Fann aber nicht dau⸗ 
ernd fein, ed wäre denn, daß die größere Lebhaftigkeit des Güter- 
umlaufes die Production und dadurch auch das wahre Capital 



sii 

vergrößerte. So fant in Rom ber Binsfuß, ald Auguft große 
Summen aus Aegypten babin bradfe, und bie Grundftüde ftie- 
gen im Preife. Sueton, Aug. 41. Der Bing hob ſich aber auch 
bald wieder, er war unter Tiberius 6 Procent, wie früher. ©. 
bie Eitate bei Hume a. a. O. — Ein ähnlidhes Verhältniß fin: 
bet bei dem Difconto von Wechfeln Statt, ber zwar wie eine Bing: 
rente betrachtet werben Tann, aber body barum von dem augen- 
blicklichen Geldvorrathe einer Stabt abhängt, weil der Bedarf von 
Summen zu biefem Behufe auf das fchnellfte befriediget werden 
muß und oft wecfelt (F. 288). — Fände der Geldzuwachs an⸗ 
bere Verwendung, z. B. beim Ausleihen im Auslande, bei der Ver- 
arbeitung zu anderen Dingen, zur Befriedigung eines gleichzeiti- 
gen Geldbedbürfniffes u. dgl., fo träte zwar keine Erhöhung ber 
Waarenpreife, aber auch Teine dauernde Erniebrigung des Zins⸗ 
fußes ein, Hermann, Unterf. S. 219. 

4, Abtheilung. 

Der Gewerböverdienft, 

$. 237. 
Der gefammte oder rohe Gewerbdertrag des Unternehmerd 

($. 70) begreift fowohl die zur eigenen Verzehrung beftimmten 

Erzeugniffe, ald den Erlös aus dem verkauften heile derfelben. 
Bon diefem Ertrage hat der Unternehmer denjenigen Perfonen, 
die ihm bei dem Gewerbe durch ihre Reiftungen behülflich waren, 
ihre Antheile in der auöbedungenen Größe abzuliefern ; er hat 
nämlich Grund» und Gapitalrente, Arbeitslohn zu entrichten, 
und den Einfauföpreid nebft den anderen Koften der angefchaff- 

ten Güter zu bezahlen, in fo ferne nicht der eine oder andere Dies 

fer Antheile ihm felbft gebührt (a). Was ihm nad) Abzug aller 
diefer Ausgaben (Gewerbskoſten) ald Frucht feiner Unterneh: 

‚mung übrig bleibt, ift ver Gemwerböverdienft, profit de l’en- 

trepreneur, nicht ganz angemefjen (6) Gewerbs⸗ oder Un» 

ternehmegewinn genannt, $. 139 (c). Diefer ifl der einzige 
unter den vier Zweigen ded Einkommens, bei welchem Fein ver» 
tragsmäßiged Ausbedingen vorkommen kann, fondern welcher 
unmittelbar von dem Erfolge der Unternehmungen und dem Bes 

trage der aufgewendeten Gewerbskoſten befiimmt wird, Wenn 
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kein folhes Einkommen übrig bliebe, fo würden nur etwa noch 
folche einfache Unternehmungen zu Stande kommen, zu denen 

ſich einzelne Arbeiter entfchlöffen, um fortwährend in ihrer Bes 
fhäftigung bleiben zu Fünnen, oder einzelne Grund» und Capi⸗ 

talbefiger, um ſich den Bezug einer gewiflen Rente zu fichern. 

Die Folge wäre eine ſolche Stodung der Hervorbringung, daß 
wegen Mangeld an Begehr ſowohl Srundrente und Capitalrente 
als Arbeitslohn fo lange fänken, bis die Unternehmer wieder das 
erforderliche Einkommen erlangten. 

(a) Wie ber Unternehmer in diefem Falle, wo das Gapital, ober das 
Grundftüd ihm eigen gehört, rechnen muß, f. $. 166. Es ift fel- 
ten, baß nicht wenigftens ein Theil des Gapitales fein Eigenthum 
ift, weßhalb man in der Regel annimmt, Gewerbeverdienft und 
Capitalzins fließe in eine und dieſelbe Hand. Beide zuſammen bil⸗ 
den in dieſem Selle das ganze Gewerbseintommen bes Unterneh: 
mers, 111, $. 358 

(5) Weil man unter Gewinn gewoͤhnlich eine reine Einnahme ver⸗ 
ſteht. Storch, 1, 180. 252. — Die Verhältniſſe des Gewerbsge⸗ 
winnes waren bisher noch weniger als vie des Lohn, der Grund⸗ 
und Zinsrente erforfht worden. Neuerlih hat fie Hermann, 
Unterf. ©. 145, forgfältig beleuchtet. 

(c) Beifpiel: Dewirthfhaftung eines Landgutes von 691 engl, Acres 
(= 117 bo: — 1088 pr.M,) nad Rennie, f. Sinclair, Grunde 
gef. And. ©. 75. Der Rohertrag von 5792 8. St, vertheilt fi in 
folgender Weife: 
1) Ausgaben: 

a) Arcbeitölofen - » « + 99 8% St. = 17,8 Proc. 
b) Padıtzind . 2 2 x + 22 , 382 „ 
c) Sapitalzinfen . » x » 300, „ 5° 5 
d) Sonfumtionen und uns 

vorhergefehene Ausgaben 1639 „ „ 28° ., 

zufammen 5146 2. St, - 
2) Gewerböverbienft HH Pachters 646, „ — AM, „ 

Summe 5792 &, St. 100 Proc, 

$. 238, 

Ob der Gewerböverdienft ald eine eigenthümliche Art von 
Einfommen neben den anderen aus der Hervorbringung fließen« 
den Einfünften (Grund- und Gapitalrente und Lohn) zu be- 

trachten fet, ober ob er nicht vielmehr zu einem der legteren ges 

höre, darüber find die Meinungen getheilt, Einige Schriftfteller 

r 
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rechnen ihn wirklich zu dem Lohne (a), andere zu der Gapitalrente, 
ohne ihn von diefer im Begriffe zu unterfcheiden (5), während 
noch andere ihn von der Zinsrente trennen, jedoch beide unter 

der Benennung Gapitalgewinn zufammenfaffen (ce). Es ift 

dem Weſen der Sache nah am meiften angemeffen, den Ges 
werböverdienft als ein eigenthlimliches Einkommen anzufehen, ' 
welches aus der innigen Verbindung der Arbeit und des Gapi- 

taled entfpringt und in welchem der Antheil jeder dieſer beiden 

Urfachen an ihrer gemeinfchaftlihen Wirkung nicht außzufcheiden 

ft (A). Died Einkommen unterfcheidet fich wefentlich von der 

Gapitalrente, weil diefe größtentheild reines Einfommen ift, aber 

auch von dem Lohne, weil ed nicht wie diefer ausbedungen wer- 

den kann ($. 237) und neben der Befchaffenheit der Arbeit zus 

gleich von der Größe ded angewendeten Gapitaled abhängt (e). 

Es kann betrachtet werden 1) nad feinem ganzen Jahresbe⸗ 
trage, in Vergleich mit dem Unterhaltöbedarfe ded Unternehmers, 
2) im Berhältniß zu dem Capitale, ald ein gewiffer Theil (Pr o- 

centfag) deſſelben. 

(a) Sanard, überf von Volk, ©, 8. 9. 68. — %o$, 1, 471.— Say 
nimmt brei Zweige des Einkommens an, nämlich GrundPente, Gas 
pitalrente und Inbuftriegewinn, und in diefem wieder 3 Abtheis 
lungen, nämlid die Einkünfte der Unternehmer, Gelehrten unb 
Zohnarbeiter. Handb. IV, 49. 97. Ebenfo von Prittwig, Volksw. 
6. 464 ff. — del Valle, Curso de Ec. p. ©. 89 ftellt 5 Zweige 
des Einkommens (bajo) auf, indem er den Induftriegewinn Say’s 
ſogleich in jene 3 heile auflöft, 

(db) Smith, — Ricardo, Grundgel. S. 92%. — von Schlözer, 
Staatswirthfch., I, 53. — M'Culloch, Srundf. ©. 81 ff. — Ses 
.nior (vermuthlich zugleich der Bf. des Auffages im Quarterly 
Rev. Jan. 1831) faßt Zinsrente und Gewerbögewinn unter der 
Benennung Profit zufammen, ſpricht jedoch (Outline, ©, 214) 
ei Theilen beflelben, weiche jenen beiden Einkünften ent⸗ 
predhen. 

(c) Sismondi, N. princ., I, 359. — v. Jakob, Grunbfäge, $. 277 
— 282. Doc wird von demfelben in $. 292 bemerkt: „Der Profit 
des Unternehmers ift nichts als eine Art von Lohn für die Arbeit, 
Mühe, Geſchicklichkeit, Gefahr zc., welche mit der Unternehmung 
verbunden find.” 

(d) Stord, I, 180, — 6Ganilh, Dictionnaire analytique, ©. 358, 
— Hermann, ©. 148. 

(e) Diefer genaue Zufammenhang des Gewerböverbienftes mit dem 
Sapitate ift fhon daraus zu erkennen, daß man jenen in Procen⸗ 
ten des lepteren auszudrücden gewohnt iſt. In folchen Fällen, wo 
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ein befolbeter Borfteher eine Unternehmung leitet, koͤnnte man zwar 
lauben, den im Gewerbsgewinne enthaltenen Lohn von dem ans 
eren Theile, welcher Frucht des Capitales ift, gefchieden zu er=- 

bliden, z. B. bei einem Gutöverwalter, dem Factor einer Fabrik 
ober Danblung, dem Proviſor einer Apothele, Stord I, 250. 
Aber diefe Scheidung bleibt unvolllommen und ein folder Ver⸗ 
—* hat auch nicht die freie Verfügung, wie ein wahrer Unter⸗ 
nehmer. 

$. 239. 

Die Koſten, welche der Unternehmer in ſeinem Verdienſte 

verguͤtet erhalten muß, und die folglich die Untergraͤnze deſſelben 
bilden, beſtehen aus zwei Theilen: 

1) 

2) 

Unterbaltöbedarf für ihn und feine Samilie, in Ge 

mäßheit feiner flandesmäßigen Bebürfniffe, Der Unterneh- 

mer macht nothiwendig auf einen reichlicheren Gütergenuß 
Anſpruch, ald feine Lohnarbeiter, weßhalb fchon bei ver 

ſchiedenen Gewerben, in denen die Arbeiter ungleich bezahlt 
find ($. 198), auch der Gewerböverbienft nicht derfelbe . 

fein kann. Zudem ift die Mühe, Beeiferung und Kenntniß, 

welche zu einer Unternehmung gehört, auch bei einerlei Ber 
trieböcapital in mehreren Gewerben ungleich und der Ge- 
winn muß deßhalb eine ähnliche Abftufung haben, wie der 

Lohn, weil fonft die fehmierigeren Gewerbögefchäfte von 
wenigen Menfchen ergriffen werden würden, Der Procent- 
fag ded Gewerbsverdienſtes muß daher immer mwenigitend 

fo hoch fein, daß der Unternehmer bei dem geringflen Um- 
fange der Unternehmungen, der zur Verforgung bed Mark⸗ 

tes nothwendig ift, noch beftehen kann (a). Beſchaͤftiget 

aber die Leitung eined Gewerbes den Unternehmer nicht 
völlig, fo kann daffelbe auch nur einen Theil feiner Unter- 

haltskoſten abwerfen. 

Entſchaͤdigung fuͤr die Gefahr manchfaltiger Verluſte 

oder ſogar des gaͤnzlichen Mißlingens einer Unternehmung, 
F. 137 (6). Die Stärke dieſer Gefahr haͤngt ab a) von 
der Größe des angewendeten Gapitaled, b) von der Art ber 
Unternehmungen, welche, obfhon Fein Gewerbe von Ver⸗ 

Iuften ganz frei ift, Doch in der Wahrfcheinlichkeit ungünftiger 
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Ereigniffe, in der Schwierigkeit, ven Fünftigen Stand der 
Preife vorauszufehen und dergl., fehr von einander ab- 
weichen (c). | 

(0) Wie diefe Unterhaltökeften fi zu bem Capitale verhalten, bieß 
kann nicht wohl im Allgemeinen, fondern nur für eine gegebene 
Größe der Unternehmungen veſtimmt werden; wenn 3. B. bei eis 
nem Gewerbe, welches 20 000 fl. Capital befchäftiget, der Unters 
halt des Unternehmers auf 1000 fl. angefchlagen wird, fo beträgt 

.er 5 Procente des Capitales, er fleigt aber auf 6Y, Procente, 
wenn. das Gewerbe nur mit 16000 fl. Sapital betrieben wird. 
Ein Unternehmer, dem bie Zeitung einer Eleineren Unternehmung 
genug zu thun giebt, kann doch auch einer größeren vorftehen, wenn 
gr geſchicktere und beffer bezahlte Gehütfen beizieht. Aber bei ei- 
ner fo geringen Ausdehnung ober einer fo leichten Leitung des 
Betriebes, wo der Unternehmer noch Muße behält, um an den 
Verrichtungen der bloßen Lohnarbeiter Theil zu nehmen, muß in 
feinem Eintommen auch ein Antheil von Arbeitslohn angenommen - 
werben, Bei einem größeren Betriebe ift in der Regel der Umfang 
jeber einzelnen Gewerbsunternehmung als etwas durch bie Um⸗ 
fände Beftimmtes und Gegebenes zu betrachten, dba eine Erwei⸗ 
terung in den meiften Fällen durd bie Befchränttheit des dem 
Unternehmer zu Bebote fiehenden Bapitaled, oder bes Abſatzes, ober 
durh die Schwierigkeit, einen größeren Betrieb noch zu leiten, 
verhindert wird. Wenn nun der durdy das Mitwerben geregelte 
Betrag des Gewinnes die Unterhaltötoften bei dem geringften bis⸗ 
herigen Umfange des Betriebes nicht mehr einbrächte, fo müßten 
die Meinften Unternehmer ihr Gewerbe aufgeben. Dieß fest vor⸗ 
aus, daß diefelben aicht mehr noͤthig find um bie Abnehmer ges 
hörig zu verfehen. Wenn ein Unternehmer 1000 fl. für feinen Uns 
terhalt beredinen muß, unb der Gewinn nady Abzug der Vergü⸗ 
tung für das Riſico noch 4 Procent des Gapitaled ausmacht, fo 
Eönnen feine Eleineren Unternehmungen beſtehen als mit 25 000 fl. 
Capital. (Bol. Rau, Buf. 63 in Storch, 111, 319). Wären da⸗ 
gegen nicht genug große Unternehmer da, um den ganzen Bedarf 
au liefern, fo würde ber Preis des Erzeugniſſes folange fleigen, 
is er auch Eleineren Unternehmern die Zortfegung bed Betriebes 

möglih machte. Kann ein Gapital von 3000 fi. fchon einen Ge: 
werbsmann befchäftigen und braucht derfelbe 500 fl., fo muß ber 
Gewinnſatz 16%, Proc. fein. 

(5) Vgl. Hermann, Unterf. S. 206. 
(c) Je ne crois pas me tromper en disant, que sur 100 etablisse- 

mens industriels, formes ou essayes, il y en a 20, -qui s’e- _ 
croulent avant d’avoir aucune consistance, 50 A 60, qui ve- 
getent plus ou moins long-tems en attendant leur chüte, et 10 
au plus qui arrivent & un grand Etat de prosperite; et encore, 
parmi ces etablissemens exceptionels, en compte-t-on dont les 
chefs, apres avoir jete un grand &clat, parcouru la carriere 
la plus honorable et rendu des services signales & l’industrie, 
ont rencoptre des ecueils, devant lesquels ils ont échoué corps 
et biens. C’est donc i’ensemble des e&tablissemens industriels 
qwWil faut considerer. Godard in der Enqu&te commerc. de 1834, 
II, 233. 
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6. 240, 
Die Umflände, welche den Gewerböverdienft des einzelnen 

Unternehmers beftimmen, deuten zugleich die Mittel an, die der⸗ 
felbe ergreifen kann, um ſich ein reichlichered Einfommen zu ver- 
fchaffen. Es find folgende: 1) in Bezug auf den Rohertrag: 

a) Die Menge der Erzeugniffe, welche er zu Stande bringt und 

neben der Befriedigung feines eigenen Bedürfniffes zu verkau⸗ 
fen vermag, alfo die Ausdehnung bed Abfates. Bei einem 
gegebenen Procentfage des Verdienſtes fleigt der ganze Betrag 

des leuteren mit dem Abfage, wozu noch kommt, daß bei der Zu⸗ 

nahme deſſelben ſich häufig Gelegenheit zur Erfparung an ein» 
zelnen Theilen der Koften ergiebt ($. 172. 243). Die Unter» 
nehmer find daher gewöhnlich eifrig bedacht, ihren Abfag zu er⸗ 
weitern, was theild auf Koſten anderer Mitwerber in demfelben 

Zweige der Hervorbringung, theild durch Anregung neuer Käu- 

fer oder neuer Verwendungdzmwede gefchehen fann (a). b) Der 
Verkaufspreis, deflen Erhöhung jedoch, Fälle eines monopoliſti⸗ 

[hen Vorzuges abgerechnet, des Mitwerbend wegen fchwer zu 
bewirken, und fogar darum in vielen Fällen nicht einmal vor- 
theilhaft ift, weil fie eine Abnahme der verfauften Menge nah 
fich zieht. Kennt man den bei jedem gegebenen Preife zu erwar- 

tenden Abſatz, fo kann man berechnen, welcher Verkaufspreis 

den größten reinen Gewinn verfpricht. 2) In Hinſicht auf bie 
Ausgaben: a) Der zur Erzeugung oder Beifhaffung eines 

gewiflen Vorrathes von Waaren erforderliche Bedarf an Stofe 

fen, Werkzeugen und Arbeit, worin die Fortfchritte Der Ges 

werbsfunft viele Erfparungen möglich machen (8). b) Der 

Preis, den man für die erwähnten Bedingungen der Production 
entrichten muß. Bei übrigens gleichbleibenden Umfländen ges 
winnt der Unternehmer, wenn es ihm gelingt, die nöthigen Sachs 
güter, z. B. Rohſtoffe, wohlfeiler einzukaufen, die Arbeiter um 

niedrigeren Lohn zu erhalten und die Gapitale, ober auch die 
Grunpftüde gegen eine geringere Rente zu benugen. Bon den 

bier angedeuteten Mitteln, den Gewerböverdienft zu vergrößern, 

find einige nur auf Koften der Käufer, der Mitwerber oder der 

zur Erzeugung Beihülfe leiftenden Perfonen ausführbar, andere 
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aber auch in Beziehung auf die ganze Volkswirthſchaft nüglich. 
Diefe zeigen fich zugleich als die ficherften. 

(a) Daher 4 3. die Bemühungen, fi) vor Anderen hervorzuthun, 
Auffehen zu erregen, Vertrauen zu erweden; Verbreitung von Ans 
fündigungen, Schauftellung von Waaren u. dgl, 

(5) Bierin ift ber Klugheit, Einfiht und dem Eifer der Unternehmer 
ein weites Feld geöffnet, während der Verkaufspreis weniger uns 
ter dem Ginfluffe ihrer Bemühungen fteht; z. B. Benusung ber 
Abfälle und Abgänge, Vermeidung unnöthiger Bauten, Anwendung 
einer wohlfeileren Art von Stoffen, Holziparung ꝛc. Anwendung 
ber heißen Gebläfeluft ( hot blast) in den Eifenhütten, 1830 durdy 
Nelfon in Glasgow eingeführt. In Defterreich wird da, wo dieß 
Mittel in Gebrauch ift, eine Kohlenerfparung von 15 Proc. und 
ein Mehrertrag an Eifen von 10 Proc, bewirkt (Czoͤrnig). Die 
Halden (weggeworfenen Maffen) der Bleibergwerte in Weardale 

. find Fürzlich als eifenhaltig ( 25—40 Proc.) erkannt worden. Auch 
die Erfparung an Gapitalzinfen ift hier zu nennen, die durch Ab⸗ 
kürzung der Productiongzeit und Befchleunigung des Verkaufes 
bewirkt wirb, wobei das umlaufende Capital früher in Geldform 
zurüdkehrt. Ein jährlicher Umfas von 24 000 fl. ift, wenn das 
Capital nur 3 Monate umläuft, mit 6000 fl. zu beftreiten und 
koftet dann nur etwa 240—300 fl. Zinfen. In Mancheſter rechnet 
man, daß Fabrikherren im Durchſchnitte ihr Gapital (nämlich das 
umlaufende ) zweimal, jedesmal mit 5 Proc. Gewinn (und Bing) 
umfegen, Kleinhändler (Shopkeepers) viermal mit je 3%, Proc, 
alfo 14 zufammen. Senior, Outline, ©, 188. . 

6. 240 a, 

Die Erweiterung des Abſatzes insbefondere ($. 240) fin» 
det nicht allein in dem Mitwerben anderer Erzeuger und Ver: 
Fäufer des nämlichen Gutes, fondern auch in dem ganzen Bee 

gehr berfelben von Seite der Käufer und Zehrer eine Gränze, 
Dieſe allgemeine Gränze des Abſatzes in jedem Zeitpuncte wird 
geregelt: 1) von dem Gebrauchswerthe ded Gutes, nämlich 

feiner Höhe und der Menge von Menfchen, für welche Die Werth- 

ſchaͤtzung gilt (a), 2) von der zur Befriedigung des Bebürfniffes 
erforderlichen Menge, tie unter andern defto größer ift, je 
fehneller der Verbrauch erfolgt. (6), 3) von der Größe des 
Preifes, den der Käufer aufmenden muß. Eine Herabfegung 

ded Preifed gewinnt gemöhnlich einer Waare neue Käufer, naͤm⸗ 
lich ſolche, für deren concrete Werthfchägung bisher die erforder- 

liche Aufopferung zu groß war, und dieß bringt dem Unterneh⸗ 

mer Vortheil, $. 171, Die Abnahme des Abfages in Folge eıner 
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Preiserhöhung pflegt deſto ſtaͤrker zu fein, je geringer der Werth 
des Gutes ift, weil man ſich bei den werthuollflen Dingen am 
ſchwerſien zu einer Einfhränfung entfchließt (c); 4) von dem 
Bermögensftande ber Kauflufligen ($. 154), denn wenn das 
Einfommen derfelben nicht zureicht, eine Waare zu bezahlen, fo 
it dad Vorhandenſein der anderen Bedingungen (3) un- 

wirffam. Die Kauffähigkeit oder dad Einkommen der Käufer 
fließt aud ihrer Theilnahme an der Hervorbringung anderer Gü- 
ter her und hängt alfo von ber Ausdehnung des ganzen Guͤter⸗ 
erzeugniffes, fowie von der Art der Vertheilung beffelben unter 
die verfchiedenen Volksclaſſen ab. Jede verkaufte Guͤtermenge 
ſetzt diejenigen, welche aus dem Erlöfe Sohn, Gewerbsverdienſt, 
Grund- und Zinsrente empfangen, in den Stand, andere Dinge 

einzulaufen, daher bedingen die einzelnen Productionszweige fich 
gegenfeitig. 
(a) Buͤcher in fremden Spraden, ober über einen von wenigen Men⸗ 

ſchen begriffenen Gegenftand finden wenige Käufer. 

(5) Man verzehrt in einer Familie weit mehr Dolz, Brod, Fteifch, 
Ost, Lichter, als Kteidungsftüde, mocy weniger aber ihren, Spie- 
gel ıc. Ferner verbraudt man von blos mäslicdhen Gegenflänben 

nur foviel, als ihre Beftimmung fordert, von Luxusartikeln aber 
defto mehr, je mehr man bezahlen Tann. 

(c) Deßhalb Tann die Vertheurung des einen Gutes, z. B. eines Le⸗ 
‚demsmiktels, ben Abfas eines anderen leicht entbehrlichen vermins 

ern. 

$. 241. 

Die in $. 240 angegebenen Mittel Binnen einem Unterneh⸗ 
mer, der fie mit vorzüglichem Scharffinne anwendet, fo lange 

einen ungewöhnlichen Gewinn verfchaffen, bis fie befannt und 
von Mehreren gebraucht werden; geſchieht dieß, fo bewirkt Dad 
Mitwerben, daß diefer größere Vortheil einzelner Unternehmer 

wegfällt, es mag nun dieſe Herftellung ded Gleichgewichts im 
Satze des Gewinnes durch die Ermiedrigung der Berfaufspveife 

oder durch die Erhöhung, irgend einer Elaffe von Gewerbsand- 

gaben erfolgen. Wie num auf diefe Weife der Gewinn zwiſchen 
mehreren Unternehmern in einem Gewerbe fi auögleicht, fo 

findet auch ein ähnliches Streben zwifchen mehreren Gewerben 

Statt, indem die einträglicheren- häufiger ergeiffen, die weniger 
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vortheifhaften dagegen von Mehreren verlaffen werden. Indeß 

kommen bier nicht allein die Schwierigkeiten in der Veränderung 

des Angeboted ($. 160) in Betracht, ſondern es kann aud) we: 

gender Verfchiedenheit der Gefahr und der Unterhaltsfoften des 

Unternehmers ($. 239) Feine allgemeine Gleidhförmigfeit der 

Gewerbsverdienſte eintreten, alfo läßt fi) nur annehmen, daß 

Gewerbe, die gleiches Capital und gleiche Bemühung, Lebens» 
weile 2c. ded Unternehmers erfordern, auch ungefähr gleich viel 

abmwerfen (a). 
(a) In Sroßbritanien beträgt bei Aderpachtungen der Gewerböverbienft 

fammt der Sapitalrente gegen 10, felten 15. Peocente des Capita⸗ 
les, bei Weidepachtungen wegen ber Gefchidlichkeit und der Wag⸗ 

niß der Viehzüichter öfters 15 und mehr Procente, Sinclair, 
Grundgef. des Aderb, ©. 59, 

$. 242, 
Steigt der Gemwerböverdienft über den Koftenbetrag ($. 239), 

fo bezieht ber Unternehmer ein reines Einfommen, den reinen 
Gemwerböertrag oder Gewinn. Diefer ift bei gleichem Grade 
von Geſchicklichkeit und Eifer in größeren Unternehmungen einer. 

gewiffen Art gemöhnlich größer, ald in Beineren, weil fomohl die 
Unterhaltöfoften der Unternehmer als verfchiedene Gewerbs⸗ 

foften, 3. B. die Ausgaben für Gebäude und Mafchienen, bei 
der Erweiterung des Betriebes nicht in gleichem Berhält- 
niffe fleigen (a). Bei ganz großen Unternehmungen könnte 
zwar wieder die Schwierigkeit der Aufficht Über viele Menfchen 
oder überhaupt der guten Zeitung des Ganzen den Vortheil 

ſchwaͤchen, der aus jenen Umfländen herrührt, wie dieß z. B. bei 
großen Handelögefellfehaften und anderen auf Actien betriebenen 

Unternehmungen zu bemerken iſt; aber hiervon abgefehen, kann 

man ben kleineren und den größeren Unternehmer wie Die Eigen- 

thuͤmer zweier Grundflüde von ungleicher Fruchtbarkeit betrach- 

ten ($. 212); wird fchon dem Eleineren ein reiner Ertrag zu 
Theil, fo genießt der größere einen deſto beträchtlicheren, f. $. 
239 (a). 
(a) Biete koſthare Mafchienen, z. B. Walzen zum Kattundrud, wer: 

den erft bei größerem Betriebe anwendbar, der Einkauf der er⸗ 
forderlichen Stoffe laͤßt fich wirthſchaftlicher einrichten, Manches 
kann man felbft bereiten, wenn man es in anfehnlicher Quanti⸗ 

Lo 
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tät noͤthig hat ꝛt. — Gewinn bei ſtarken Auflagen beliebter und 
wohlfeilee Bücher, Kupferftiche 2c. Vgl. $. 240. 

8. 243, 
Der Gewerböverbienft im Ganzen pflegt in feinem Steigen 

und Fallen mit der Bindrente ungefähr gleichen Schritt zu hals 
ten. Ein Theil der Eapitaliften ift immer im Stande, zwifchen 
dem Ausleihen ihres Vermögens und der eigenen Verwendung 

deffelben auf ein Gewerbe zu wählen, und fie ziehen das legtere 

vor, wenn fie in einer Befchäftigung, die ihnen ungefähr gleiche 
gefellfchaftlihe Stellung giebt, wie ihre bisherige Zinseinnahme, 

mit ihrem Gapitale einen reichlichen Gewerböverbienft erzielen 

tönnen. Dieß muß auch andere Perfonen ermuntern, mit ges 

borgtem Gapitale Gewerbe zu unternehmen und beide Wirkungen 

bringen eine Abnahme ded Gewinned zu Gunften der Bindrente 
zu Wege, Wäre dagegen ber Gewinn gegen die Zindrente zu 
niedrig, fo entflünde ein flärferer Antrieb für Gapitaliften, von 
ihren Binfen müßig zu leben, ed würde überhaupt an Unterneh« 

mungöluftigen fehlen und fo koͤnnte ein Sinken der Capitalrente, 

wobei der Gewinn fich erhöhte, nicht ausbleiben. Indeß ift eine 

Gleichheit beider Einkünfte nad) ihrem Procentfage nicht zu er⸗ 

warten, weil auch bei einerlei Zinöfuß der Gewinn in den ein- 

zelnen Gewerbözweigen fehr verfchieden fein muß (a). 

(a) Simonde, Rich. comm. I, 79. — Es ift wohl denkbar, daß bei 
einem Zinsfuße von 5 Proc. einige Gewerbe 4, andere 5—6, noch 
andere 10—12 Proc. Gewinn geben. — In England rechnet man 
mit Einfluß des Zinfes gewöhnlich auf 10 Proc., wenigftens bei 
großen Unternehmungen; Sapitale von 10—20 000 8, tragen fchon 
15, Eleinere 20 und mehr Procente im Handel und Fabritwefen. 
Senior, Outl. ©, 188. 214. Wenn ein Obftverläufer täglich 20, 
alfo jährlich über 7000 Proc, bezieht (ebd. ), fo ift das größten= 
theild Arbeitslohn. / 

$. 244, 

Aus diefen Urfachen muß ber Gewerböverbienft bei den Forte 

fchritten des Volkswohlſtandes im Verhältniß zu dem angewen- 
deten Gapitale abnehmen, d. h. allmälig auf einen geringe» 

ren Procentſatz berabgehen, wie es auch bei dem Bindfuße 

gefchieht, $. 233. Die Erfahrung beftätiget diefe Schlußfolge, 
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Es ift dieß eine Bolge der Anhäufung von Gapitalen und des 
immer ftärferen Mitwerbend in a en Arten von Unternehmuns 

gen, wobei die vorhandenen Güterquellen und Erwerbögelegen- 
beiten volftändig benußt, die Preife der Dinge dem Koften- 

betrage genähbert, bie Unternehmungen in größerem Umfange 
betrieben und die Unternehmer gezwungen werden, fich mit einer 

verhältnißmäßig geringeren Vergütung zu begnügen, Dieß kann 

defto eher gefchehen, da zugleich die Wagniß in vielen Gewerben 
durch die Verbefferungen in der Rechts⸗ und Polizeiverwaltung, 

durch mancherlei Schugmittel gegen Unfälle, auch durch den grös 

Beren Beiftand, den Ausländer in ihren Erwerbögefchäften bei 
den Regierungen finden, fi) vermindert, Ungeachtet diefer Abs 
nahme bed Gewinnfaged kann doch der ganze Betrag des Ges 

werböverdienfted in einem Lande noch anmwachfen, woferne nur 

das Capital in flärferem Verhaͤltniß fleigt, ald der Gewinnfag 

ſinkt, vgl. $. 233 (c). Die Unternehmer vermögen diefer dros 
henden Verkürzung ihres Einfommend audzumeichen, indent fie 
ein höheres Maaß von Kunft und Scharflinn aufbieten, oder 

ein größeres Capital zu Hülfe nehmen, oder auch Durch eigenes 
Handanlegen an ber Lohnausgabe etwas erfparen, was freilich 
nur im Bleinen Betriebe möglich iſt (a). 

(a) Diefe Veränderung erregt unangenehme Empfindungen, madıt 
Entbehrungen nothwendig und veranlaßt leicht Klagen über ben 
Verfall des Wohlftandes, die jedoch in ihrer Einfeitigkeit nichts 
beweifen und namentlich in unferer Zeit durch das Gemälde der 
fleigenden Betriebfamkeit widerlegt werden Tünnen, 

$. 244 a, 

Zu dem nämlichen Ergebniß gelangt man, wenn man die 
Veränderungen erwägt, die fich bein Fortgange ded Volkswohl⸗ 

ftandes und der Bevölkerung in dem Verhältniß zwifchen den 
Hauptzweigen des Volkseinkommens, naͤmlich zwoifchen den An⸗ 
theilen der Grund» und Gapital»Eigenthümer, Lohnarbeiter und 

Unternehmer zutragen. Achtet man nun nicht auf die in Geld⸗ 
preifen ausgedrüdte Größe der Einfünfte, fondern darauf, wie 
dad Ganze fich unter fie vertheilt, fo ergiebt ſich Folgendes: 

1) Die Grundrente nimmt bedeutend zu, weil ein neuer ur. 
Rau, polit. Oekon. Ste Ausg. J. 2 
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wachs von Bodenerzeugniffen koſtbarer zu gewinnen ift und hier- 
durch der Vortheil, den die Benutzung ber ergiebigeren, näheren 
Grundſtuͤcke 2c. gewährt, fich vergrößert, $. 220. 2) Der Lohn 

fteigt ebenfalld, und zwar a) minbeftend nad) Manfgabe ber 

Vertheuerung der Lebensmittel, wobei die arbeitende Elaffe noch 

feinen Vortheil genießt, $. 192, b) unter günftigen Umfländen 

auch darum, weil die Zunahme des Gapitald der Volksvermeh⸗ 

rung vorauseilt und die Arbeiter bei der Verbreitung. höherer 
Bildung ein größeres Maaß von Beduͤrfniſſen annehmen, von 
dem fie nur mit großem Widerfireben abgehen, $. 196. 191. 

Wäre freilich die Capitalvermehrung langfamer oder eine Zeit 
lang ganz unterbrochen, fo würde die Ungunft des Mitwerbend 

die Arbeiter nöthigen, fich mit einer geringeren Quote ded gan⸗ 
zen Gütererzeugniffes zu begnügen. 3) Wenn nun bie beiden 
genannten Zweige ded Einfommensd einen größeren Theil bed 

gefammten Gütererzeugniffes in Anfpruch nehmen, fo müffen 
die Befiger ded beweglichen Vermögens und die Unternehmer 

auf einen kleineren Antheil befchränft werben, Es iſt unmöglich, 

daß die legteren ihre Erzeugnifle gerade um foviel theurer ver- 

kaufen, ald ihre Ausgaben für Grundrente und Lohn ſich vers 
größert haben, weil dad Volkseinkommen nicht zureicht, ihnen 
noch den nämlichen Verdienſt zu gewähren.“ Da fie jeboch als 
Unternehmer zugleich Arbeiter find, fo muß die jedeömalige Lage 
der Zohnarbeiter in dem nämlichen Gefchäfte infofern für ihr 

Einfommen maaßgebend fein, ald daffelbe, bei Unternehmungen 

der kleinſten noch erforderlichen Art, immer noch das Lohnein⸗ 

kommen bei gleicher Dauer der Thaͤtigkeit überfteigt, F. 239. 
Menn der Lohn wegen flarker Volksvermehrung nicht zunähme, 

oder fogar ſaͤnke (2), fo würde die Verringerung des Zins⸗ und 
Geminnfages offenbar fhmächer fein (a). 
(a) Ricardo (6. Capitel) hat zuerft zu zeigen gefucht, daß die zu⸗ 

nehmende Schwierigkeit der Erzeugung von Lebensmitteln den Ges 
winnfag herabdrüdt. Seine Anſicht ift überfichtlicher dargeftellt 
bei Mill, franzöf. Ueberf. ©, 73, f. auch Nebenius, Der öff, 
Gredit, 2. Ausg. I, 29. Hermann, Unterf, ©. 262. Man darf 
hiebei den Satz des Gewerböverbienftes mit dem abfoluten Be⸗ 
trage beffelben nicht verwechleln, ſ. F. 238 und Mill, ©. 77. 
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5, Abtheilung. 

Das Volkseinkommen im Ganzen. 

$. 245, 

Das rohe Einkommen eined Volkes ($. 70 a) oder die 
ganze Gütermenge, welche im Laufe eined beflimmten Zeitab⸗ 
ſchnittes durch Hervorbringung im Lande oder durch Erwerbung 
vom Auslande neu an Mitglieder des Volkes gelangt, fpaltet 
fi) in zwei Hauptmaffen. Der eine Theil dient den Aufwand 
zu erftatten, welchen die Erwerbung biefer Süterzuflüffe nöthig 
macht, und erfegßt die vorhergegangene Verminderung der Ca⸗ 
pitale, welche aber ſtets von Neuem für denfelben Zweck anges 
wendet zu werben pflegen (a). Der Ueberreft nad) Abzug Dies 

fer nothwendigen Koftenerftattung ift das reine Volksein— 

kommen. Diefed kann demnach als dasjenige Ergebniß der 

Ermerböthätigfeit betrachtet werden, welches zur Erreichung 
aller übrigen Zwede in ber Gefellfchaft verwendbar ıfl, nachdem 
die Hervorbringung von Sachgütern und der Verkehr mit dem 
Auslande vollftändig fichergeftelt find. 
(a) Wenn man zur Beflimmung bes rohen und reinen Einfommend 

einen gewiffen Beitabfehnitt annimmt (gewöhnlidy ein Jahr), ſo 
ift dabei zu bedenken, daß die Productionsgefchäfte ununterbrochen 
fortgehen, weßhalb die Rechnung fich nie ganz fchließt. In jedem 
Jahre find unter dem rohen Einkommen folhe Einnahmen ent⸗ 
halten, für welche ſchon im Jahre vorher der nöthige Guͤterauf⸗ 
wand gemacht wurde, dagegen kommen aud) Ausgaben vor, bit 
erfi im nächften Jahre mit Gewinn erftattet werden. Der während 
eines gewiſſen Sahres gemachte Aufwand ift folglich nicht genau 
einerlei mit demjenigen, welcher zur Erzielung bes in biefem Jahre 
eintretenden rohen Einkommens gemacht wurde. Diefe Verfchiedens 
heit ift jedoch nicht bedeutend und ihre Ausmittlung hödft ſchwie⸗ 
rig, daher darf man fi 3. B. erlauben, bei der Landwirthichaft 
die Ernte eines gewiſſen Galenderjahres als Einnahme, und bie 
fämmtlichen Feldbeftellungstoften, mit Einfchluß der Beftelung bed 
Winterfeldes für das nächfte Sahr, als Ausgabe anzufehen, weil 
die jener Ernte willen im vorhergehenden Jahre gemachten Auss 
lagen ungefähr eben fo groß geweſen find. 

$. 246. 
Das Wefen ded reinen Volkseinkommens wird deutlicher 

zir 
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erfannt, wenn man bie zu ihm gehörenden Theile unterfucht und 

von ben frembartigen ſcheidet. Diefe Betrachtung kann bad reine 
Volkseinkommen erfaflen, - 

1) wie ed durch den Ueberfchuß der Production und Einfuhr 

aus dem Auslande tiber die Koften entfieht, oder 

2) wie es fich unter die verfchiedenen Volksclaſſen vertheilt. 

Da man «8 in beiden Sefichtöpuncten immer mit derfelben 
Größe zu thun hat, fo ergeben ſich hieraus zwei Methoden, das 
reine Einfommen eines Volkes ftatiftifh audzumitteln. Wären 

die bei der wirklichen Berechnung in einem gegebenen Falle zu 

Grunde gelegten flatiftifhen Thatſachen fammtlich genau er⸗ 
forfcht und daher hinreichend . glaubwürdig, fo müßte man auf 
beiden Wegen zu gleihem Ergebniß gelangen (a). Solche Aus: 
mittlungen laffen fih übrigens nur in Beziehung auf Preife 
vornehmen, weil nur diefe durchaus in Zahlen gefaßt und wegen 
ded gemeinfchaftlihen Maaßſtabes zufammengerechnet werden 
fönnen, mas bei dem Gebrauchömerthe nicht der Fall ift, $. 67. 

(a) Vgl. Fulda, Ueber National: Einfommen. Stuttg. 1805. Deff. 
Grundfäge der Kameralwiffenfchaften, S. 243 ff, (Der Verf. rech⸗ 
net, wie die Phyftofraten, die durdy Gewerksarbeit bewirkte Werths⸗ 
erhöhung nicht mit ein.) — v. Herzog, Staatswirthſch. Blätter 
IV. Heft, ©. 25 ff. — No von Eeinem Volke ift eine zuverläfs 
fige Berechnung des reinen Einkommens vorhanden. Die Schwie⸗ 
rigkeit Liegt nicht blos darin, daß diefe Größe aus einer ungeheuer 

großen Menge von einzelnen Zahlenangaben abgeleitet werden 
muß, deren vollftändige Sammlung und Eritifche Unterfuchung fehr 

mühſam ift, und bei denen immer viel von dem guten Willen oder 
ber Einfiht der einzelnen Mitarbeiter abhängt, — fondern auch 
in dem Umftande, bag man fich erft über die Grundfäße der Be⸗ 
rechnung verftändigen muß. Welcher Weg einzufchlagen, welche 
Poſten aufzunehmen und wegzulaſſen feien, dieß hat die Theorie 
der Statiftit aus der Volkswirthfchaftsichre zu folgern, 
und die allgemeinen Regeln hiezu find in den folgenden 88. aufs 
geftellt. Der Gegenftand ift unter Anderm für die Befteurung, weldhe 
nad) richtigen Grunbfägen nur das reine Einkommen treffen darf, 
fehr wichtig, und bie manchfaltigen Fehler, welche bei diefen Aus 
mittlungen bisher begangen worden find, machen eine foldhe Be⸗ 
trachtung fehr nöthig. 

$. 247. 

Erfte Art der Berechnung, $. 246. 
1) Es wird zuvörderft das rohe Einfommen zufammen ge 
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rechnet, welched begreift: a) die neu gewonnenen rohen Stoffe 
(a), b) die Werthserhöhung vorhandener Stoffe durch Gewerke: 
arbeit, c) die Einfuhr von Gütern aus anderen Ländern (2). 

2) Von diefer Summe wird fodann der des rohen Einkom⸗ 
mend willen nothwendige Guͤteraufwand abgezogen (c), wohin 
zu zählen find a) der Lebensbedarf aller productiven Arbeiter 
und Unternehmer, fowie ihrer Bamilien, b) die verbrauchten 
Stoffe; — indeß werben bie in den Gewerken angewendeten 
Berwandlungsftoffe nicht mit abgezogen, weil die Gewerkswaa⸗ 
ren nicht ganz, fondern blos nach der Werthöerhöhung, die zu 
dem Stoffe hinzukommt, eingerechnet worden find, f. oben 1b), 
c) die Abnuͤtzung des ftehenden Gapitaled, d) die jenes Erwer- 
beö willen ind Ausland abgegebenen oder fonft für daffelbe ver 
wendeten Güter. | 

3) Der Ueberreft ift das reine Eintommen (d). 
(a) Wird ein ſolcher gewonnener Stoff zum Behufe einer anderen 

Production fogleicy wieder gang verzehrt, fo kommt er feinem gans 
gen Betrage nach unter dem Aufwande in Abzug, und es ift in 

eziehung auf das reine Einkommen gleichgültig, ob man ihn ein⸗ 
rechnen will oder nicht, Das reine Eintommen aus der Landwirth: 
ſchaft wird eben fo richtig gefunden, wenn man bie Ernte nur 
nad) Abzug des Saatkorns in Einnahme ftellt und dafür biefes 
nicht mehr unter bie Ausgaben bringt. Allein das Verhältniß zwi: 
fhen dem reinen und rohen Einkommen ift bei einem folchen Ver⸗ 
fahren nicht richtig zu beurtheilen. Geſetzt, es fei für einen Landes: 
theil rohes Eintommen aus dem Getreidebaue 3:000 000 fl., abzu⸗ 
ziehender Koftenbetrag 2400 000 fl., fo bleibt reines Einkommen 

600.000 fl., d.i. U des rohen Einkommens, oder 20 Proc, Wollte 
man aber das Saatkorn ganz auslaffen, und, da daffelbe etwa 4, 
der Ernte betragen kann, fo rechnen : rohes Einfommen 2500 000 fl, 
Abzug der Koften 1900 000 fl,, alfo reines Eintommen 600 000 fl., 
fo wäre legteres zwar wieder richtig, aber es fchiene nun 9%, oder 
24 Proc, des rohen auszumachen. Daffelbe gilt von dem Kutter, 
Dünger ꝛc. 

(5) Die im Lande erzeugten Beftandtheile des rohen Einkommens 
müffen nach dem Preife in Anfchlag gebracht werden, für welchen 
fie der Zehrer aus den Händen bes Kaufmanns erwirbt, voraus⸗ 
gefest, daß keine in Beziehung auf den Zweck der Vertheilung un⸗ 
nöthige Erhöhung des Preifes vorgegangen ift ($. 256). Es wird 
alfo die durch den Handel bewirkte Preiserhöhung der Waaren 
mit berüdfichtiget, die ohne Zweifel den Werth derfelben nicht über: 
fteigt ($. 105) und zur Fortdauer einer ausgedehnten Produc⸗ 
tion nothwendig ift. 

Zur Erläuterung können die duch Moreau de Sonnes 
gefammelten Angaben über das rohe Einkommen von Frankreidy, 
Großbritanien und den norbamericanifchen Freiftaaten dienen, die 
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man indeß nicht für zuverläfflg halten darf, Da aber der Verfaffer 
bei dem Erzeugniß der Gewerke ben rohen Stoff, der entweder 

Product der Grbarbeit oder Gegenftand der Einfuhr ifl, noch eins 
mal mit einrechnet (ſ. oben, Nr. 1b), fo mußte bei feinen Zahlen 
erſt % für die Stoffe abgezogen werden. Die Summen find 
Franken. 

I Srantreih. | Großbritan. |Nordamer. 

1) Erzeugnißd.Erdarbeit 4678708 000 |5420°425 000 
2) Der Gewerle . . 11213401 000 |2378°667 000 
3) Der Einfuhr . . | 438400 000 | 753-825 000 

1608 Mill, 
604 „ 
383 „ 

Summe . . 16330509 000 |8552-917 000 |2595 Mi, 
Davontreffenaufjeb.Kopfi 204 Fr. 407 Fr. 259 Fr. 

DDr er. 96 fl. 192 fl. 134 fl. 

Revue encycl. XXV, 239, 549, 878, — Nach Ch. Dupin (Acad- 
des sc, 30. April 1831 ) kamen in Frankreich auf den Kopf im 
J. 1730, 108 Fr. — 1780, 169 Fr. — 1830,269 Fr. — Berechnung 
von Schnitzler, Creation de la rich. I, 392: Rohertrag des 
Pflanzenbaus 4280 Mill. Fr., der Thierzucht und Fifcherei 825, 
bes Bergbaus 100, ber Gewerke 2500 M., zufammen 7700 Mill, 
wovon nach Abzug der Rohftoffe etwa 7000 Mill. übrig bleiben, 
233 Fr. auf den Kopf, — Anſchlag des rohen Volkseinkommens 

“ im britifhen Reiche nah Pebrer (Hist. financ. et statist. gen. 

(c) 

de l’empire Britann. 1834, II, 90): Ertrag der Landwirthſchaft 
2416°600 000 8. St., des Bergbaus 21-400 000, der Fifcherei 
3.400 000, der Gewerke, nad Abzug der Rohftoffe, 148050 000, 
des innern und bed Küftenhandels 51-975 000, des auswärtigen 
Handeld und ber Schifffahrt 34398 059, Gewinnfte der Ban⸗ 
quierd 4500 000, GCapitalrente aus andern Ländern 4500 000, 
Summe 514823 059 £. St. oder 6177 Mill. fl., alfo 262 fl. auf 
den Kopf der Einwohner, ohne die Einfuhr, — Ueberfchlag für 
das britifche Reich nah Moreau de Jonnes, Statist. de la Gr.- 
Bret., I, 312 (1838): Landbau und Viehzucht 6666 Mill, Fr., 
Bergbau 687 M., Fifcherei 50 M., Gewerke (nad) Abzug von ,) 
3146 M., zufammen 10550 Mill. Fr. = 4976 MIN. fl. Der Vers 
faffer bringt aber 18000 Mill, heraus, weil er die Rohftoffe nicht 
vom Gewerksertrage abzieht, weil er ferner die Arbeit der Thiere 
und den Ertrag der Häufer, endlich, was nicht gerade zu tadeln 
if, den Ertrag der Weiden mit aufführt. 

Wenn wir biefen Abzug ebenfalls Koftenbetrag nennen, fo darf 
nicht Überfehen werden, daß fich derfelbe für gegenwärtigen Zweck 
nicht auf diefelbe Weife, obgleich nad) dem nämlichen allgemeinen 
Grundfage, berechnen läßt, wie die Koften des einzelnen Verfäus 
fers eines Gutes vor dem Verkaufe, S. 164. Für den Unternehmer 
find die Ausgaben an andere Perfonen eben fo gut Koften, als 
feine Verzehrungen. Da aber dasjenige, was ber eine Bürger dem 
andern entrichtet, doch in dem Volksvermögen bleibt, fo dürfen 
bei der Erforfchung des gefammfen Volkseinkommens ſolche Aus⸗ 
gaben des Einzelnen, welche nicht zu dem Productionsaufwande 
des „oottes gerechnet werden koͤnnen, nicht in Abzug gebracht 
werben, 
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(4) Bol. Mill, Elem., ©, 243. — Beifpiel. Für Frankreich Können 
vorzüglich mit Hülfe von Chaptal’s Angaben (in dem Werke: 
De l’industrie frangaise), folgende Zahlen näherungsweife ange: 
nommen werden: 

Rohes Einkommen. | Reines Einkommen. 
” 

" fl. fl. 

Bergbau © » 2. J. 30°000 000 2000 000 
Fifherei © +.» 10°000 000 1°000 000 
Lands u. Forſtwirthſch. 2152205 000 610'235 000 
Gew . .o . . 561750 000 70-000 000 
Handel, Einfuhr . 202060 000 20206 000 

Zuſammen . . 2955955 000 704-441 000: 

Hiebei macht das reine Einkommen 23% Procent des rohen. — 
Der Reinertrag der Erdarbeit in Frankreich wurde gefchäst auf 
2455 Mill. Fr. von A. Young, 1200 M, von Lavoiſier (1790), 
1626 M. von einer Commiffton (1815), 1344 M. von Chaptal 
(1818), 2300 M, von Lullin de Chateaupieur (1830), 1900 
N. von Ch. Dupin (1831), f. Schnitzler, Creat. de la rich. 
1, 19. 

$. 248, 

Zweite Art der Berechnung, $. 246. Wenn man bad 
reine Einfommen aller derjenigen Volksclaſſen erforfcht und zu⸗ 

fanımenzählt, die durch ihre Arbeit oder durch ihr Vermögen (fie 

mögen es felbft anwenden oder Anderen zum Gebrauche Über: 
lofien) zur Erwerbung des rohen Volkseinkommens beitragen, 

fo muß die Summe gleichfall8 bad reine Einfommen des Volkes 

geben, weil jene Glaffen baffelbe zunächft ımter fich vertheilen. 
Die anderen Volköclaffen erhalten ihr Einfommen gegen man- 
cherlei Leiſtungen von jenen, daher Fann ihr Antheil nicht mehr 

befonder8 aufgeführt werden (a). E& kommt demnach in Red) 
nung 1) das reine Einfommen fämmtlicher Unternehmer und 

Eohnarbeiter in den Zweigen der Stoffarbeit und der Handeld« 

geſchaͤfte (5), 2) die Grundrente, 3) das in der Gapitalrente 

enthaltene reine Einfommen (c) (d). 

(a) Wenn ein reicher Grundeigner 1000 fi. jährlich für mancdherlei 
perfönliche Dienfte ausgiebt und die Dienfkleiftenden hievon 200 fl. 
reines Einkommen übrig behalten, fo find biefe 200 fi. Schon in der 
Grundrente des erfteren mit enthalten, fie Eönnen bei der Bexech⸗ 
nung bes reinen Volkseinkommens nicht abermals angefedt wer⸗ 
den, Wenn aber der Grundeigner für 1000 fl. einen Reifewagen 
tauft, deffen Verfertiger ebenfalls 200 fl, reinen Gewinn madıt, 
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fo find zwei neue Gütermaffen vorhanden, 1) die Bodenerzeugs 
niffe, weldye die Grundrente bilden, 2) der Wagen. Beide Pros 
ducte find nad) ihrem Preife auf 2000 fl. zu fegen, und dba nur 
800 fl. Probuctionstoften (bed Wagens) abzuziehen find, fo bleis 
ben 1200 fl. reines Einkommen. 

(5) Der Antheil des reinen Einkommens, den die Kaufleute, Fuhr⸗ 
leute, Schiffer und andere Gegülfen im Handel beziehen, muß mit 
in Erwägung kommen, weil der Handel, wenn glei nur mtittels 
bar, doch fehr wefentlicy zur Bervorbringung mitwirkt und aus 
den Früchten berfelben belohnt wird, $. 105. Nr. 3, 

(c) Aber nur die Rente der wahren in den hervorbringenden Unter= 
nehmungen beſchäftigten Sapitale, nicht das ganze Einkommen der 
Gapitaliften, $. 223 (a). Die Rente von verliehenen oder vermies 
theten Gebrauchsvorrääͤthen muß gus einem ber oben genannten 
Zweige bes Einkommens beftritten werben; fo wird z. B. bie Zins⸗ 
rente der Hypothekenſchulden faft gang aus der Grundrente, der 
Bins ber Staatsfhulden aus ſämmtlichen Theilen bes reinen Volkes 
einlommens genommen, und man würde in den error dupli vers- 
fallen, wenn man beides noch einmal befonders hinzurechnen wollte. 
Eine ſolche Rechnung für Großbritanien und Irland bei Lowe, 
Engl. nad ſ. gegenw. Zuſt. ©. 246, giebt 255 Mil, 2. St., und 
nad Abzug der imAuslande verzehrten 4 Mill. noch 251 Mill, L. St. 
Alein es find bier nicht allein reine Einkünfte aufgezählt, 3. 2. 
80 Mil. Arbeitslohn, ohne Irland. — Neuere Berechnung für 
1836, von Moreau de Jonnès, Statist., I, 319, aber auf fehr 
unficheren Grundlagen: 2200 Mill. Fr. Grundrente, mit Einfluß 
der Bergwerke und Gebäude, 575 M. Ertrag der Viehzucht (10 
Proc.) 472M. Gewerksertrag (10 Proc.) 5M. Fifcherei, 750 M. 
innerer Dandel (zu 5 Proc.) 150 M. Sanäle, Docs, Eifenbahnen, 
41%, M. Schifffahrt, 200 M. auswärtiger Handel (10 Proc.) 6274 
M. Dividende der Affecuranzgefellfchaften 2c., 694%, M. Zins der 
Staatsfhuld, 15714 M, Zins der in Oftindien und im Ausland 
angelegten Summen, 225 M. Gewinn ber Bantherren, 467 M. 
Ergänzung, zufammen 6000 Mil. Fr. = 235 Mil. & St. = 
2830 Mil. fl. Diebei find aber viele Abzüge nöthig, 270 MI, für 
bie Arbeit der Thiere, ferner der Unterhalt der Gewerksunterneh: 
mer, fobann bie Zinfen der Staatsfchuld, als abgeleitetes Einkom⸗ 
men ($. 251), es bleiben alfo etwa 3800 Mill, Fr. = 149 Mill 
e. St. = 1788 Mill, fl. oder 36 Proc. des oben berechneten rohen 
Einkommens, $. 247 (b). 

(4 Sa/ 

$. 249. 
Obſchon die Größe ded reinen Einkommens in volföwirth- 

fchaftlicher Hinficht wichtiger ift, ſo darf doch auch der Um⸗ 
fang des rohen Volkseinkommens keinesweges für gleichgültig 

gehalten werden, denn 1) aus ihm wird der nothwendige Unters 

halt aller productiven Arbeiter beftritten, welche Dagegen am reis 
nen Einfommen nur einen geringen Theil haben, Diefe Volks— 
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claffe, als die zahlreichfte, ıft für die Gefellfchaft ſowie für die 
Macht des Staated von großer Bedeutung, weßhalb der zu ihrer 

Berforgung dienende Theil der gefammten Erzeugungsfoften, 
weit entfernt, ein Verluft für die Volkswirthſchaft zu fein, viel: 
mehr die wohlthätigfte Verwendung ded Sefammteintommens 

bildet. 2) Das Verhaͤltniß zwifchen dem rohen und reinen Ein- 
kommen eines Volkes zeigt die Ergiebigkeit der Production an 
und läßt auf die derfelben günfligen oder hinderlichen äußeren 

Umftände fchließen, Bei einerlei Umfang ded rohen Einkommens 

ift offenbar diejenige Anwendung der Güterquellen die vortheil 
haftefle, welche den größten reinen Ueberfehuß abwirft, 

(a) Ricardo 26. Cap., legt auf das reine, Ad. Smith auf das rohe 
- Einkommen mehr Gewicht. An jenen fließt ſich Ganilh, Sys- 

temes 1, 213. — Dagegen Sismondi, Nouv. princ. 1, 153, 

$. 250. 
Dad reine Einfommen ded Volks gelangt zunäcft in die 

Hände der vier bei der Hervorbringung betheiligten Volksclaſſen 
und wird verwendet (a) 1) für den Unterhalt der Grund- und 
Sapitalbefiger, infoferne fie ihn nicht fhon als Arbeiter oder Un- 

ternehmer unter den Productionskoſten empfangen (5), ferner 

für einen das volks⸗ und ftandesmäßige Bedürfniß jener Elaffen 

überfteigenden Gütergenuß. Hieraus erhalten auch die Mitglies 
der der dienftleiftenden Claſſe, foferne fie nicht vom Staate be= 
foldet werden, fowie die Eigenthümer verliehener und vermies 

theter Verbrauchdvorräthe ihr Einkommen (0); 2) um die Ab» 
gaben für öffentliche Zwecke zu entrichten; 3) um neue Capitale 
durch Erfparniffe zu fammeln. Demnad find fowohl die Hülfs- 

fräfte ded Staated, welche feine Wirkfamkeit im Innern und 

feine Feftigkeit gegen Außen bedingen, als die Mittel zur Pflege 
aller perfönlichen Güter der Menſchen, 3. B. der Wiffenfchaften 

und Künfte, und auch die VBermehrungen ded Volksvermoͤgens 

bauptfächlich von ber Größe des reinen Einkommens ab» 

bängig (d). 
(«) agı Ricardo, a. a. O. und Say's Anmerkungen zu biefer 

(5) Diefer Unterhalt Tann bei der Ausmittlung des reinen Eintom: 
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mens nicht mit abgezogen werben, benn er ift feine Bebingung bes 
rohen Einkommens, weldyes eben fo gut ftattfinden Eönnte, wenn 
die Grundeigner ꝛc. felbft mitarbeiteten und fich dadurch einen Lohn 
verbienten, ber zur Befriedigung ihrer Bebürfniffe ausreichte. Ob= - 
ſchon ziemlich viele Menfchen mit ihrem Unterhalte fich blos auf 
ihre Grund⸗ und Gapitalrenten befchräntt fehen, weil fie außer 
Stand find, fih durch Arbeit noch ein anderes Einlommen zu ver⸗ 
Ihaffen, fo gehören diefe Einkünfte darum body nicht weniger im 
Ganzen zu dem reinen Einkommen. 

(c) Bol. 9. 248. Note (c). j 

(3) Es verdient auch das gefammte für perfönliche Zwecke unmittelbax 
verwendbare Einfommen, welches außer dem reinen noch ben Ar⸗ 
beitslohn begreift, bei jedem Staate befonbers erforſcht und in 
Betracht gezogen zu werden ($. 71). Die obige Berechnung Lome’s 
($.248 (4) ) giebt gerade dieſes Einfommen, 251 Mill. L. St. oder 
3012 Mill. fl., welches auf den Kopf der Einwohner 143 fl., auf 
bie Familie 654 fl, und mit dem rohen Einkommen verglichen 
71, Proc. befielben beträgt. 

$. 251. 

Diejenige Vertheilung des jährlichen rohen Einfommens, 
welche alle neu erworbenen Güter den Mitgliedern der an der 
Grwerbung derfelben Theil nehmenden Bolköclaffen zuführt ($. 

250), wird die urfprüngliche genannt, und dad auß ihr her- 
vorgebende Einkommen diefer Stände dad urfprünglide, 
Diefe Vertheilung-würde fehr deutlich zu überbliden fein, wenn 
die Arbeiter, Grundeigner, Gapitaliflen und Unternehmer ihre 

Antheile gerade in den nämlichen Gütern erhielten, zu deren Er⸗ 
zeugung und Herbeifchaffung fie Durch ihre Zeiflung beitragen ; 

dieß ift aber meiftens nicht der Kal, weil ihre Bedürfniffe andere 
Güter erheifchen; fie empfangen ihr Einfommen in Geld, um 
dafür allen Bedarf von verfchiedenen Gegenftänden mit Bequem» 
lichkeit eintaufchen zu fünnen, Diejenigen Volksclaſſen, welche 
zur Erzielung des rohen Volkseinkommens nicht beitragen und 
fich blo8 durch Dienſte oder durch Verleihen von Genußmitteln 

Einnahmen verfhaffen ($. 248), beziehen ein abgeleitetes 
Einfommen, welches ihnen vermöge ber abgeleiteten VBer- 
theilung zufließt. Alles abgeleitete Cinfommen muß aus dem 
urfprünglichen beftritten werden (a). 
(a) Say, Handb., VI, 5%. — Stord, I, 172. 

— — 
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4, Abſchnitt. 

Umlaufder Güter 

1. Abtheilung. 

Allgemeine Betrachtung des Güterumlaufs. 

6. 252. 

Unter dem Ausdrucke Umlauf oder Girculation ber Guͤ— 
ter verfieht man den Uebergang derfelben von einem Eigenthüs 
mer zu dem andern (a). Die volftändige Befriedigung ber 
Bebürfniffe ift nicht ohne einen häufigen Umlauf manchfaltiger 

Güter möglich, weßhalb eine beträchtliche Zahl von Menfchen 

ſich mit der Vermittlung und Beforgung des Umlaufes, vorzuͤg⸗ 
lich des Tauſches, befchäftiget, $. 99. Die Veranlaffungen des 
Umlaufes find jedoch nicht allein Tauſche, fondern auch andere 

Berträge, zufolge deren Leiſtungen mit Bermögenstheilen ver⸗ 
gütet werden, wie Leih⸗, Mieth- und Pachtverträge und daß 

Dingen von Arbeitern gegen Lohn, Ein Gut ift im Umlaufe, fo 
“ lange ed noch nicht in den Befig deſſen gelangt ifl, der es zu ges 

brauchen anfängt. Die Verwandlungäftoffe können nach gefches 
hener Umgeftaltung wieder von Neuem in den Umlauf kom⸗ 
men (6), 

(a) Der bildliche Ausdrud Umlauf paßt gut auf das Gelb, weldyes 
unaufhörlich, gleichfam im Kreife, von Hand zu Hand geht, — 
aber nicht fo deutlich auf ben Verkehr mit anderen Gütern, 

(6) Die Begriffe von Umlauf, Verkehr und Vertheilung dürfen 
nicht verwechfelt werben, obgleich fie miteinander in Verbindung 
fliehen. Die Menfchen ftehen im Verkehr miteinander, die eins 
zelnen Güter find im Umlaufe begriffen, dad ganze Güters 
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erzeugniß unterliegt ber Vertheilung unter bie verſchiedenen Claſ⸗ 
ſen und einzelnen Mitglieder der Geſellſchaft. — Das Ausgeben eines 
Capitales, an deſſen Stelle andere Güter in das Vermögen zurück⸗ 
tehren, nennt man den Umfatz. 

$. 253, 
Die in jedem Volke umlaufende Guͤtermaſſe begreift außer 

dem Gelde folgende Theile in fih: 1) die meifter neu erzeug«- 
ten oder eingeführten Güter, welche von den Erzeugern 
oder den erften Erwerbern an andere Perfonen gelangen müflen, 
um ihrer Beftimmung gemäß gebraucht zu werden, $. 143. Nur 
der Pleinere Theil diefed rohen Volkseinkommens findet fogleich 

ohne Umlauf feine Verwendung; 2) Grundftüde und fie 
bende Sapitale, von denen jeboch in jedem Zeitabfchnitte nur 

ein kleiner Theil feinen Eigenthümer wechfelt; 3) Senußmits- 

tel, die, nachdem ihr Gebrauch fhon angefangen hatte, auß ir- 
gend einem Grunde wieder vertaufcht werden (a). Die unter 
1) genannten Güter bilden die häufigften Gegenftände des Um⸗ 
laufes und der Handelögefchäfte. 
(a) 3. B. Kleider, Hausgeräthe, Bücher, Kunftwerte, 

$. 254. 
Die Lebhaftigfeit des Umlaufes bemißt fich nach der Menge 

von einzelnen, eine Güterübertragung bewirkenden Berhandluns 
gen, welche bei einer gewiſſen Menfchenmenge im Laufe eines 
beſtimmten Beitabfchnitted Statt finden (a). Nimmt die Lebhaftige 

keit der Girculation zu, fo rührt dieß mehr von der größeren 

Menge der umlaufenden Güter, ald von einem öfteren Ueber⸗ 
gange jede& einzelnen Gutes in andere Hände ber, es läßt alfo 
vermuthen, daß mehr Güter hervorgebracht und verzehrt werden, 

und daß zugleich die Arbeitstheilung den eigenen Verbrauch ber 
Producte durch ihre Erzeuger feltener macht, $. 116. Kann ver= 

mittelft der Fortfchritte in der Gewerböfunft die Production einer 

Art von Gütern in kürzerer Zeit bewerkftelliget werden, und 

läßt fih auch die fertige Waare fehneller abfegen, ald fonft, fo 

hat dieß Die Folge, daß das früher umgeſetzte Capital die Er⸗ 

zeugung einer größeren Gütermenge in gleicher Zeit befördert, 
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vgl. $. 241. Der Güterumlauf ift da am lebhafteften, wo der 
böchfte Wohlftand und die größte Manchfaltigfeit der zufolge der 

Arbeitötheilung von einander gefonderten Gewerbe zu finden 
find. Bei einem Volke, welches nur wenig Gewerks⸗ und Kaufe 

leute hat und die gemonnenen Stoffe nicht auf vielfache Weiſe 
mit Kunft verarbeitet, ift der Umlauf verhältnißmäßig fehwächer, 
weil in der Landwirthſchaft die nur felten veräußerten Vermoͤ⸗ 

gensſtaͤmme, namlich dad Grundeigenthum nebft dem ſtehenden 

Gapitale, weit größer find, ald dad umlaufende Capital, und 

, weil der Landwirth einen größeren Theil feiner Erzeugniffe ſelbſt 

verzehrt, ald.der Gewerfömann (b). 
(a) Berfchieden hievon ift die Schnelligkeit des Umlaufes, die nad) der 

Kürze der Zwifchenzeit zwifchen mehreren Uebergängen ber einzel> . 
nen Güter beftimmt wird. 

(d) Simonde, Rich. comm. I, 225; Nouv. princ. I, 7. 

$. 225. ‚ 

Das Umlaufen der Güter iſt nicht ſchon an und für ſich nuͤtz⸗ 

lich, fondern nur infoferne, ald es dazu dient, die Erzeugung mit 
der Verzehrung in Verbindung zu fegen, den Erzeugern Abfak 
zu verfchaffen, und ſowohl fie als die Verzehrer mit denjenigen 

Gegenftänden bequem zu verforgen, deren fie bedürfen; auch er- 

fcheint von diefer Seite die Girculation ald eine wefentliche Ber 

dingung einer blühenden Volkswirthſchaft (a). Nur durch fie 

wird es möglich, daß bei der Sonderung. verfchiedener Stande 

und Beſchaͤftigungen in der Gefelfchaft jedes Beduͤrfniß befries 

diget und zugleich eine entfprechende Production unterhalten 

werde. Der Lohn und die Geminnfte der den Umlauf befor- 
genden Menfchen, wohin vorzüglich die Kaufleute gehören ($. 

105), können nicht ſchon ald Kennzeichen feiner Gemeinnügig« 
feit angefehen werden, denn diefe Einnahmen werden von den 
Berfäufern und Erwerbern der Güter getragen, und würden für 
beide ein Berluft fein, wenn ihnen der Umlauf feinen verhält 
nißmäßigen Vortheil brächte, $. 105, 2). Die Koften der Eir- 
culation begreifen nicht blos die fammtlichen. Handeldfoften, fon« 
dern auch den Aufwand für das allgemeine Umlaufömittel, dad 

Geld. Offenbar muß jede für den Erfolg unſchaͤdliche Erſpar⸗ 

% 
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niß an der einen oder anderen diefer Ausgaben fir die Volks⸗ 
wirthſchaft vortheilhaft fein (2). 
(a) Diejenigen, welche auf einen lebhaften Gelbumlauf großen Werth 

legen, ſchaͤtzen wohl auch meiftens denfelben hauptſächlich als Zei⸗ 
chen einer ausgedehnten Probuction und Confumtion, indeß ents 
fland aus ber Wahl jenes Ausdrudes doch manches ſchädliche Miß⸗ 
verftändniß. Richtige Begriffe hierüber bei Hume, in ber Abhands 
lung vom Staatscrebit. 

(6) Stord, 1, 271. 

$. 256. 
Es ift denkbar, daß Güter in einem für die Volkswirthſchaft | 

unnügen Umlaufe begriffen find, welcher gleihwohl denen, die 
ihn bewirken, Gewinnfte giebt. Werden auf eine ſolche Eirculas 

- tion Arbeitöfräfte und Gütermafien gewendet, die außerdem der 
Gütererzeugung zu Statten fämen, fo ift fie fogar für ſchaͤdlich zu 

‚halten. Indeß ift bei den Waaren ein folder übermäßig verlän« 
gerter Umlauf wenig zu beforgen, woferne nicht befondere Staats⸗ 

einrichtungen (a) die freie Bewegung des Verkehrs einengen, 
weil die Warren durch die Koften des Umlaufd vertheuert wer 

den und die Käufer fich ſtets bemühen, fo wohlfeil als möglich 

einzukaufen ; eher ift eine folche unvortbeilhafte Girculation bei 

den Greditpapieren möglich ($. 293), deren Preis von allges 
meinen Berhältniffen in den Staaten abhängt und fo veränder« 

lich ift, daß daraus eine Ermunterung zum Kaufe und Verkaufe 

auf Speculation entfteht. | 
(a) 3. B. Begünftigung einzelner Handelsplätze. 

2. Abtheilung. 

Das Geld. 

$. 257. 

Geld (a) ift das allgemeine Umlaufsmittel, welches im Guͤ⸗ 
terverfehre alle anderen Güter vertritt (vepräfentirt) ($. 128) ; 
es wird von Jedem barum als willkommener Gegenwerth ges 
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nommen, weil man weiß, daß Andere ed ebenfalld wieder gerne 

annehmen werben (5). Ohne ein ſolches Hülfsmittel würbe der 
Verkehr fehr befchwerlich and der Umlauf langfam fein, weil 

dann nur diejenigen Menfchen einen Tauſch oder einen anderen 

Vertrag über Güterleiftungen miteinander fehließen Eönnten, 
deren Anerbietungen und Begehre fich gerade gegenfeitig ent- 
fprächen, fo daß jeder von beiden eben das anböte, was der an⸗ 
dere fucht, Auch dad Abgleichen der Quantitaͤten macht eine 

Schwierigkeit, indem manche Gegenftände ſich nicht zerftücden 
laſſen, von anderen aber der Eintaufch großer Vorraͤthe auf eine 

mal läftig if, Wer ein Gut zu erlangen ſucht, braucht nur Geld 
zu befigen, um mit demfelben den Preis des erfieren bezahlen zu 

Fönnen; wer ein Gut abzufegen wünfcht, kann zufrieden fein, 
wenn er deſſen Preis in Geld erftattet erhält, weil mit dieſem 
Alles, was uͤberhaupt feil ift, erworben werden kann. Der Um⸗ 

lauf wird durch die Einführung des Geldes in einem überaus ho⸗ 
hen Grade erleichtert, erft mit dem Gebrauche defjelben beginnt 

daher ein reger Verkehr, und nur rohe und arme Völker Fönnen 
ohne Geld beftehen (ec). u Ä 
(a) &aliani, Della moneta, ©. $. 48, (c). — Steuart, Unter 

38 Bud. — Say, Handb. I, 262%. — G. Soden, Nationalöf,, 
11. Band. 38 Bud. — Hufeland, Staatöw,, der ganze 2te Theil, 
— John Prince Smith, The elements of the science of mo- 
ney founded on principles of the law of nature. Lond, 1813, 
— Gtord, 1, 415 fr — Murhard, Theorie des Geldes und 
der Münze, Altenb. 1817. Deffen Theorie und Politik bes Handels, 
1831. 1, 260. — Materialien zur Kritik der Nationalö, 1. Heft. 
Was ift Geld? Berl, 1827. — 3. G. Hofmann, Die Lehre vom 
Gelde, Berlin, 1838. 

(5) Weder die Vergleihung bes Geldes mit einem Zeichen, noch mit 
einem Unterpfande, ift ganz angemeffen. 

(c) Bei dem Zweifel an der Richtigkeit diefes Satzes und den ange: 
führten Beifpielen von ziemlich entwickelten Völkern, bie ohne Geld 
ewefen fein follen, wie die alten Merilaner, Peruaner und die 
oo⸗Choo⸗ Inſulaner (Hermann, Unterf. S. 97), möchten biefe 

Zhatfachen felbft nicht außer Zweifel fein. Nach anderen Nachrich⸗ 
ten brauchten z. B. die Meritaner Kakaobohnen, Zinnſtuͤcke, baum⸗ 
wollene Tuͤcher ꝛc. als Geld, Murhard, Theor. des H., J, 277. 

F. 288. 
Aus dem Weſen des Geldes (8. 257) laſſen ſich nachſte⸗ 

hende, von ber Erfahrung beſtaͤtigte Folgen ableiten: 1) Das⸗ 
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felbe bleibt ftetö im Umlaufe, ohne in den unmittelbaren Gebrauch 
für menſchliche Zwecke überzugehen ($. 130), und unterfcheidet 
fich hieburch von allen andern umlaufenden Gütern, welche frü« 
her oder fpäter zu einem Befiger gelangen, der fie zu gebrauchen 
anfängt, d. b. von ben Waaren (a). Wenn der Stoff des Gel- 
des eine andere Anwendung erhält, fo hört er auf Geld zu fein. 
2) Bei der Annahme des Geldes gegen irgend eine Leiftung 

nimmt man nicht fowohl auf die Eigenfchaften des zum Gelde 
gebrauchten Stoffes, ald auf den Preis deflelben gegen andere 
Güter Rüdficht, weil man es nur als Erwerbömittel betrachtet, 

$. 64 (5). 3) Nach der Einführung des Geldes werden felten 
noch Tauſche von Waaren gegeneinander vorgenommen, viele 

mehr in den meiften Fällen an der Stelle eines einzelnen Tau⸗ 
ſches zwei abgefonderte Gefchäfte gefchloffen, indem man, um mit 

Hülfe eines beflimmten Gutes ein anderes gewünfchtes zu er⸗ 
werben, erft jened gegen Geld verfauft und dafür dieſes an⸗ 

fauft (e). 
(a) Hufeland, II, 11 — 17. — Der Stoff des Geldes Tann eine 

Waare fein, nur dad Geld als folches ift ed nicht, vielmehr wers 
den bie Waaren gerade dem Gelde entgegengefeßt. 

(5) Diefer Sab wird durch die Bemerkung, der Geldbefiger wiſſe oft 
nod gar nicht, was er Alles für das Geld haben könne und was 
er ſich dafür verfchaffen werde (Kaufmann, Unterf, I, 3), nicht 
widerlegt. . 

(c) Simonde, Rich. comm. I, 126. Man fegt gewöhnlidy den Kauf 
und Verkauf, welche beide Ausbrüde nur die zwei Seiten eines 
und deffelben Gefchäftes bezeichnen, dem Tauſche entgegen, wie 
im römifchen Rechte die emtio venditio der permutatio und die 
Waare (merx) dem Preife (pretium) gegenüber fteht, L. 1. $. 1. 
D. de contrah. emt. (XVII, 1); aber die politifche Defonomie 
muß fi mehr an die weitere Bebeutung des Wortes Taufch hal⸗ 
ten, nach welcher der Kauf und das gegenfeitige Dingeben von 
Waaren ohne Zutritt des Geldes (der Tauſch sensu stricto) die 
beiden Arten ober Fälle des Zaufches find. | 

J 

$. 259, 
Die erite Einführung eines Geldes konnte weder durch 

Zwangsbefehl einer Regierung, noch durch ausdrüdliche Verab⸗ 

rebung unter den Menfchen gefchehen, denn e8 läßt fich nicht an⸗ 
nehmen, daB man ben Begriff des Geldes befeflen und deffen 

WVortheile gekannt habe, ohne beides aus der Erfahrung gefchöpft 
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zu haben. Man muß daher vermuthen, daß allmälig eine allge 
mein beliebte und gefuchte Waare, indem fie immer häufiger vers 
taufcht wurde, die Natur ded Geldes annahm und auch nur nad) 

und nach die Vorſtellung von dem hieraus entipringenden Nugen 

fich deutlicher auöbildete. Das zum Gelde gebrauchte Gut mußte 

einen allgemein anertannten Werth haben und gerade nach dem 

Marktpreife, der ihm ald einer Waare zukam, gegeben und an« 
genommen werden, damit jeder'Einzelne, dem es ald Gegen- 

werth angeboten wurde, ſchon in ihm felbft eine zureichende Vers 
gütung für feine Leiftung erhielt und folglich auch auf den Fall, 

wenn Andere das Geld ihm nicht fogleich wieder abnehmen wuͤr⸗ 
den, nichts zu verlieren hatte. 

$. 260, 
Das Geld erhielt bei feiner Entftehung zugleich die Eigen» 

fchaft eines allgemeinen Preismaaßed oder Vermoͤgens⸗ 

“ 

meffers (a), d. h. eined Gutes, in deffen Mengen die Preife 

aller anderen Güter und Leiftungen ausgedruͤckt werden, $. 146. 
Diefe Einrichtung macht es weit leichter, eine Menge von Preise 

verhältniffen im Gedaͤchtniß zu behalten und mit einander zu 
vergleichen, ald wenn man bei jedem Gute feine Preife gegen 
verfchiedene andere Sachen beachten müßte. Ein ſolches Preis- 
maaß muß nothwendig felbft ein preisfähiged Gut fein, und es 
ift ein deſto vollfommeneres Maaß, je gleichförmiger fein Preis 
ift, 9.181. Die Vorftellung eined blos eingebildeten (idealifchen) 

Preismaaßes, dem fein beftimmtes fachliches Gut entfpräche, ent 
halt daher einen Widerfpruch in fi) (2) ; nur ift es denkbar, daß 

die Menfchen ſich eines Preismaaßes bedienten, welches nicht 

dazu geſchickt wäre, zugleich ald Geld zu dienen (ec). 

(e) Schon Galiani (Della moneta, ©. 62 ber Ausg. von 1780) une 
terſcheidet in demſelben Sinne eine moneta ideale (una com- 
mune misura per conoscere il prezzo d’ogni cosa) und reale. 
Gr. v. Soden nennt das Preismaaß Ktemometer (richtiger 
tematometer); Nationalöl,, II, 399. Vgl. Smith, Sc. of mo- 
ney, ©, 38. — Es ift dem Sprachgebrauche entgegen, daß Gr. 
Soden ven Vermoͤgensmeſſer ausfchließlich Geld, das Umlaufös 
mittel Münze genannt wiſſen will (ebend. 304 ), denn ein Preis: 
maaß, welches nicht zum Umlaufdmittel taugt, verdient den Na⸗ 
men Gelb nicht, und der Begriff von n Manze (ſ. 8. 264) ſteht 

Rau, polit. Oekon. Ste Ausg. J. 22 
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ſchon im gemeinen Leben feft. Jedermann fühlt, daß bie Kauris 
in Afrika zwar eine Art bes Geldes, aber nicht ber Münze find. 

(5) Dahin gehört bie Erzählung von ber Makute der Mandingo-Nes 
ger bei Montesquieu, Esprit des lois, XXII, 7. u. %., vgl. 
Buffe, Kenntniffe und Betracht. bed neueren Muͤnzw., I, 23. Rau 
zu Stord, 111, 254 — Das fogenannte Rechnungsgeld ift Kein 
eingebilbeter Maaßftab, fondern nur ein folcher, ber nicht gerade 
durch ein einzelnes Stüd Münze dargeftellt werben kann, wie bas 
Pfund Sterling (vor der Prägung der Sovereigns) und der Tha⸗ 
ler ded 24 Buldenfußes. Meiftens beziehen fich dieſe Ausdrüde auf 
vormals übliy geweſene Münzforten, nach denen man aus Bequem- 

“ lichkeit noch fortrechnet, In Portugal 3.8. findet man keine ein- 
zelnen Reis mehr, aber wenigſtens noch Kupfermüngen von 3, 5 
und mehreren, Balbi, Essai statist. sur le roy. de Port. I, 471. 

Vielleicht gehört hieher der uralte Gebrauch bed Viehes zur Bes (c 
zeichnung der Preife, von welchen Homer Beifpiele giebt, IT. VI, 
234; 

Na 

Jetzt warb Glaukos erregt von Zeus, daß er ohne Befinnung 
Gegen den Helb Diomebdes die Rüftungen, golbne mit ehrnen, , 
Wechfelte, 100 Farren fie werth, 9 Farren bie anbre, 

Aehnlich SL. VII, 472. XXI, 702, vgl. Storch, I, 42%. 24 und 
Zuſ. 98. So wurden auch urfprünglich bei den Römern (Plin. 
Hist. nat. XVIII, 3) und ben alten Deutfchen (Tacitus, Germ. 
€. 12) die Bermögensftrafen in Vieh angeſetzt, und als im Mittels 
alter Strafen öfters in byzantinifchen Solidis ausgebrädt wurden, 
verfiand man unter bem Solidus noch bisweilen ein Stüd Vieh 
oder ein gewifles Getreidemaaß. Hüllmann, Städtewefen bes 
Mittelalters I, 405. Bei ben alten Perfern war ein beflimmtes 
Dreisverhältniß der verfchiebenen Hausthiere gegeneinander feſtge⸗ 
fest, um Gütermengen barnady zu ſchätzen; Reynier, Persans, 
©. 308, — Im Santon Bern nennt noch jest ber Landmann das 
Vieh Waare. In Island bedeutet das Wort Vieh (FE) zugleich 
Vermögen, fowie mal bei ben Tataren. — Pecunia. 

$. 261. 

Die Gefellfchaft muß ſchon ziemlich ausgebildet, e8 muß durch 
gute Rechtöpflege und rechtlichen Sinn der Bürger ſchon viel 

Gredit begründet fein, bi8 man dahin gelangen kann, fich eines 
Umlaufömittelö zu bedienen, welches nicht felbt von befanntem 

Werthe und Preife ift, fondern fich auf ein anderes Gut bezieht, 

dem diefe Eigenfchaften zufommen. Ein werth> und preidlofer 
Begenftand, z. B. ein Stud Papier, kann nicht anders zum 
Gelde werben, ald wenn man ihm Fünftlich eine beftimmte Be⸗ 
deutung beilegt, fo daß er eine Quantität eines gewiſſen, und 

zwar am paſſendſten eines bereitö zum Preismaaße und Gelbe an- 
gewendeten Gutes anzeigt (a). Auf diefe Weife iſt es möglich, 
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eine Art von Geld einzuführen, welches beinahe gar Feine Koften 

verurfacht und daher die Vermehrung ber anderen, in näherer 

Beziehung zur Production ftehenden Theile des Volkscapitales 
geſtattet. 

La) Daß ein Zeichen dieſer Art auch wirklich der Gütermenge, die es 
ausdruͤckt, im Preiſe gleich gelte, dieß hängt hauptſächlich davon 
ab, ob derjenige, der das Zeichen ausgegeben hat, es ſelbſt werde 
einlöfen Zönnen und wollen. Hat man nicht die volle Ueberzeugung 
bievon, fo kann baffelbe unter den Nennpreis finken, den es ans 
zeigt (unter Part). In diefem Falle muß man, wenn Preife in 
diefem Zeichengelde ausgedrüdt werben füllen, immer auf die je: 
desmalige Geltung deſſelben im Verbältniß zu dem eigentlichen 
Preismaaße Rüdficht nehmen. Wenn z. B. ein Preis in öfterrei- 
chiſchen Einlöfungsfcheinen (‚Wiener Währung‘) angegeben ift, 
fo muß man ihn auf Silber reduciren, indem 2%, dergl. Gulden 
einem Silbergulden gleich find, — In Virginien gab es ein auf 
Duantitäten von Tabak ſich bezishendes Papiergeld. Gr. Soden, 
Nat, Dek II, 313. — Bei einem ſolchen wohlfeilen Gelbe ift es 
ein wefentliches Erforberniß, daß daffelbe nicht leicht nachzumadhen 
fei. Die weitere Betrachtung bes Papiergelbes folgt nad der Uns 
terſuchung über die Natur des Credites, $, 293, 

$. 262, 

Als das Bedürfniß eines Umlaufsmittelö füblbar wurde, ver- 
fielen die Völker bei der Einfuͤhrung eines folchen zuerfl auf mans 
cherlei Gegenflände, die ihnen am naͤchſten lagen, die fie am mei⸗ 
ſten fchäßten oder beſonders häufig gebrauchten (a). Doc, gerieth 
man ſchon früh auf Die Anwendung ber Metalle (6), zumal des 

Goldes und Silberd (ec), welche beide auch wirktich der ange⸗ 

meflenfte Stoff des Gelbes find. Ihre Vorzüge hiezu find (d): 
1) Körperliche Eigenfhaften, nänlid a) Härte 

und Dauerhaftigkeit, weßhalb fie beim Umtaufe fehr wenig 
abgenugt werben, faſt feinen Befchädigungen ausgeſetzt find und 
fih ohne Gefahr der Verfihlechterung bequem aufbewahren laſ⸗ 

fen (e). b) Gleihförmige Befchaffenheit der gereinig« 
ten Metalle, fo daß jedes einzelne Pfund Gold oder Silber dem 

anderen gleich ift und an deſſen Stelle treten kann. c) Schmelz 
barkeit und Leichtigkeit ded Formend, Dieß bat ben Vortheil, 
daß beim Umgeſtalten von Geldſtuͤcken nichts verloren geht und 

bequem groͤßere und kleinere Stuͤcke zur Vertretung verſchiede⸗ 

ner Preismengen zugerichtet werben koͤnnen, ferner, baß man 
22* 
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Geräthe, Gefchirre ıc. aus Gold und Silber leicht in Gelb um⸗ 
wandeln kann. d) Der f[höne ander Luft ausdauernde 
Glanz, auf welchem, neben den anderen genannten Eigenfchaf- 
ten, die Beliebtheit der edlen Metalle zum Gebrauche für Schmuck, 
Gefchirre und dergl. beruht. 

(a) Beifpiele bei Buffe, I, 34, Gr. Soben, II, 312, Hufelanbd, 
11, 39, Story, I, 423. — So braudten bie alten Ruffen ganze 
Thierfelle und Stüde von ſolchen als Geld; ber Sieger forderte 
öfters den Zribut in Fellen ; [päterhin wurden gemahlte Stüdchen 
Pelzwerk in Umlauf gebracht und erft im 15. Jahrh. kam das 
Pelzgeld außer Gebrauch; fiehe Storch, 111,25. Schoen, Nov 
quedam in rem nummariam antiqu® Rossise observationes, 
Wratisi. 1829. — Bon den Mongolen, Buräten ꝛc. wird zu gleis 
dem Behufe der Badfteinthee gebraucht, d. i. Kuchen, aus einer 
gröberen Zheeforte geformt, die ein allgemein beliebtes Getränk 
geben. Timkowsky, Reife nach China, überf. v. Schmibt, I, 
43, (1825.) — Kauris (Cyprea moneta) in Africa bei den Ne⸗ 
gerftaaten fübwärts vom Niger; in ben 17807 Jahren galten 2500 
Stüd gegen 6 fl, Magaz. v. merkw. n, Reiſebeſchr. V, 342. 
(Berl. 1791.) 

(5) Die Einführung des Metallgelded fällt bei den alten Völkern in 
die erften Perioden ihrer Gefchichte, und ber Zeitpunct ift bei kei⸗ 
nem genau befannt. Die Hebraͤer hatten es fehr früh, die Athener 
fon zu Solons Zeit, die Römer feit Servius Zullius; Herodot 
(1, 94)- fchreibt den Lydiern die Erfindung ber Gold und Silber⸗ 
münzen zu. — Bei einem africanifchen Volke ift nah Mungo 
Park ein in Eifenftangen beftehendes Gelb üblich, und bie Eins 
gebornen find gewohnt, eine Gütermenge, die im Preiſe einer 
Stange gleich kommt, auch wirklich eine Stange zu nennen, z. B. 
20 Zabaksblätter oder eine Gallone Branntwein beißen eine Stange 
Tabak, eine Stange Rum. Die Europäer haben bie Eifenftange 
gleih 2 Schill. Sterl, gefeht, S. Thomas Smith, An attempt 

‚ to define etc. ($. 45. (c)) S. 23—25, 

(c) Platin ift bei dem heutigen Stande der Metallurgie noch zu koſt⸗ 
bar zu prägen, f..Dagen in Polis, Jahrb. d. Geſch. u. Staats, 
1830. I, 29, Schubart, Zehn. Chem. II, 431, 

(4) Bgl. Buſſe, a. a. DO. 1, 45 und die dort angeführten Schriften. 

(e) Gold, Silber und Kupfer find nad den forgfältigen Unterfuchun- 
gen von Eavenbish und Hatchett am meiften geeignet, mit 
einander in ben Münzen verbunden zu werben. Die hieraus ge⸗ 
bildeten Gemifche behalten die Dehnbarkeit und koͤnnen ohne Ver: 
luft durch Verflüchtigung ober Oxydation eingeſchmolzen werben. 
Philos. transact. 1803, I, 150. — Die Fortfchritte der national: 
oͤkonomiſchen Wiffenfchaft in England, S. 226, (Leipz. 1817.) 

$. 263, 

2) Ein nicht fehr veränderlicher und zugleich ziemlich hoher 
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Preis, der den Nutzen gewährt, daß auch ſchon eine Eleine Maffe, 
z.B. ein Stüd, eine Rolle von Stüden, eine anfehnliche Preis— 
menge darftellt. Dieß ift eine große Erleichterung für den Ge⸗ 
brauch und befonderd für die Verfendung. Unedle Metalle koͤn⸗ 
nen zum Verguͤten Fleiner. Preiömengen gute Dienfte leiften, 
find aber für den großen Verkehr unbrauchbar. 

3) Allgemeinheit der auf den erwähnten Pörperlichen Eigen- 
haften (1) beruhenden Werthſchaͤtzung. Die Schönheit, in Ver: 
bindung mit der Koftbarkeit, empfiehlt dad Gold und Silber 
zu Zuruögegenftänden, wobei fie ald Kennzeichen verfchiedener 
Grade des Wohlſtandes oder auch der höheren Rangftufen in der 

Geſellſchaft betrachtet zu werden pflegen (a), zugleich befriedis 

gen fie aber doch Feine fo dringenden Bedürfniffe, Daß man ver: 

fucht fein koͤnnte, einen beträchtlihen Theil des Metallgeldes 
feiner Beftimmung zu entziehen und zu verbrauchen (5). 
(a) Auf jeder Stufe dient der Gebrauch eines filbernen oder goldenen 

Begenftandes zu einem foldhen Merkmal; fo bezeichnen z. 3. ſil⸗ 
berne Löffel, Leuchter und Zeller drei fehr von einander entfernte 
Grade der Wohlhabenheit. Manche Ehrenzahlungen Eönnen, wie 
man annimmt, nur in Gold gefhhehen, goldne Tafchenuhren find 
bei den höheren Ständen zum Bebürfniß geworden, Ehemals wa⸗ 
ren aud) die Schnallen, die Treffen an den Kleidern uw. dgl, folche 
Unterſcheidungszeichen. 

(6) Manche minder gebildete Voͤlker haben jedoch eine ſolche Vorliebe 
zu den edlen Metallen, daß ſie dieſelben begierig anſammeln, wie 
die alten Ruſſen (ſ. Schoen, angef. Observ.) und die Lappen, 
welche aus Schweden und Norwegen Silber beziehen und große 
Summen beſitzen, die ſie nie ausgeben, ſ. Willibald Alexis 
(Häring), Herbſtreiſe durch Scandinavien, 1828. II, 47. — Nas: 
dir Schach fand 1739 im Schatze des Großmoguls zu Delhi 5 
Trore (72%, Miu. fL) Münze u. a. Dinge von Gold und Silber. 

8. 264. 
Die edlen Metalle dienen am beften zum Gelde in der Form 

geprägter Stufe oder Münzen (a). Das Gepräge hat den 
Vortheil, DaB dadurch bequem ſowohl dad Mifchungsverhältniß 

als dad Gewicht der Stüde unmittelbar auögefprochen oder doch 

auf irgend eine Weife bezeichnet werden kann (5) und daber Die 
Mühe des Waͤgens fowie die Prüfung ded Gemifches erfpart 
wird, welche fonft bei dem Empfange jeded Geldſtuͤckes vorge- 

nommen werden müßte. Im großen Handelsverkehre, befonders 
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bei Zahlungen an ein Land, welches die Muͤnzſorten des Zahlen« 
den nicht höher annehmen würde, ald ungeprägtes Metall, wers 
den jedoch öfters Gold» und Silberftangen (Barren, franz. 
lingots, engl. ingots, bullion), welche geftempelt find und blos 

gervogen werben müffen, ald Geld gebraucht (c). 
(u) Es giebt Münzen, bie nicht Geld find, z. B. Denkmünzen und 

Ehrenmebaillen; auch Münzen von anderen Stoffen, z. B. Noth: 
münzen von Peder find vorgefommen, | 

(db) Es ift zu. diefer Bezeichnung fchon hinreichend, wenn nur geſetzlich 
verordnet ift, daß Münzen von einem gewiflen Gepräge. einen be= 
fimmten Gehalt an Gold oder Silber haben follen. 

(c) Noch jest wird in China der Umlauf neben einer Heinen an Schnüre 
gereihten Meffingmünge (Ziaͤng) blos mit Barren beftritten 
(Stord, I, 423. Timkowsky, Reife, U, 366), fo aud in 
Cochinchina und Tunkin, wo die Barren platt gefchlagen und 4 
Zoll lang find. Th. Smith, a. a D. ©. 31. Der perfifche Larin 
ift eine 214 Zoll lange, zufammengebogene, geftempelte Sitberftange. 

Abbildung deff. bei Nobad, Handb. ber Müngverh., 111, Zaf. 
XXIX. In Fezzan bedient man ſich des Goldftaubes, der gewogen 
wird, doch werden Kleine Preife in Korn oder Mehl bezahlt, Mag. 
v. merkw. n. Reifen, V, 304. — So geſchah es audy oft im Mittels 
alter. Hüllmann, Stäbtewefen, 1, 402. 416, — Ibn Batuta 
(Travels, transl. by Lee, Lond. 1829, ©. 200) fand im 14. 
ent auf Sumatra Stüde Gold» und Zinnerz als Geld 

td). ° 

$. 265, 

Das Geld bringt keinen Bortheil, fo lange es liegen bleibt, 
es nüßt erfl, wenn man ed ausgiebt, Jeder Eigenthiimer von 
Geld findet ſich daher durch fein eigenes Intereſſe aufgefordert, 

es in den Umlauf zu bringen. Fehlt e8 in einem Lande nicht an 
Sicherheit der Rechte und mandhfaltiger Gelegenheit, baare Sum⸗ 

men zwedmäßig zu verwenden, fo halten die meiſten Menfchen 

nur fo viel Geld vorräthig, als fie in der Zwiſchenzeit von einer 
Einnahme bis zur andern zur Beflreitung ihrer Ausgaben. nd« 
thig zu haben glauben (a). Deßhalb ift der größte Theil der 

Geldmenge ſtets in ziemlich lebhaftem Umlaufe, Se öfter ein eins 
zelnes Geldſtuͤck aus einer Hand in die andere gebt, deſto mehr 

Güfer und Leiſtungen fünnen mit ihm im Verkehre vergütet 
werden und mit deflo geringerem Geldvorrath Fann der ganze 

Güterumtanf in einem Lande unterhalten werden (5). 
(a) Die, Scwerböunternehmer haben die befte Gelegenheit, das Gelb 
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als Capital anzuwenden, für die anderen Claſſen bieten fich mans 
cherlei Arten des Ausleihens auf längere oder kürzere Zeit bar, 
auch Eönnen fie wenigftend immer Sütervorräthe dafür einkaufen, 
bie fie in größeren Maffen wohlfeilee erhalten. Je mehr man bas 
gegen Raub, Plünderung, Erpreffungen, drüdende Steuern ꝛc. bes 
fürchtet, defto häufiger entfchließt man fich, Vermögen in der Form 
des Metallgeldes durch Verbergen in Sicherheit zu bringen. Ver: 
graben der Münze in Frankreich wegen der Perfonalfteuer (taille 
personelle), dann während der Revolution, in Deutfchland im - 
30jährigen Kriege, in Irland, im DOriente, bei ben ruffifchen 
Bauern, Simonde, Rich. comm. 1, 142. Mac⸗Culloch, Handb. 
11, 291. Daß noch jetzt die Landleute in Niederbretagne viel Gelb 
vorräthig haben, erlärt man 1) aus der Gewohnheit feit den 
Bürgerkriegen, 2) aus dem Streben ber Pachter, ihre Erfparniffe 
zu verheimlichen, 3) aus dem Eifern der Landgeiftlihen gegen 
das Zinsnehmen, f. Compte rendu de l’ac. des sc. mor. et polit. 
Mars 1843 ©. 192. Vgl. $. 263 (a). 

(db) Der Commandant von Zournay (Dornyk) reichte 1745 bei der 
Belagerung 7 Wochen lang zur Bezahlung der Löhnung mit 7000 fl. 
aus, indem er ſich diefelbe Summe alle Woche von Neuem von 
den Gaftwirthen leihen ließ, welche das Geld von ben Soldaten 
eingenommen hatten. Pinto, Traite de la circulation, ©, 34. 

$. 266. 

Die oft befprochene Frage, wie die Gelbmenge eines Volkes 
fih zu dem gefammten Vermögen oder Einkommen defjelben 
verhalten müffe, laͤßt fich nicht allgemein, für alle Länder, beant- 
worten (a). Der Geldbedarf eined Landes hängt nämlich ab 
1) von dem jedeömaligen Preife ded zum Gelde gebrauchten Gus 

tes, alfo namentlich der Münzmetalle, gegen andere Dinge, 2) 

von der Menge der in Umlauf fommenden neuen Erzeugniffe 
und älteren Güter, 3) von dem Theile der Umlaufsgefchäfte, der 
ohne Gebrauch des Geldes, z. B. durch Zaufch von Waaren ges 

gen Waaren, vorgenommen wird, 4) von der Schnelligkeit, mit 
welcher. die Geldſtuͤcke umlaufen. Wenn man die Durchfehnittd« 
zahl von Umläufen eines Geldſtuͤckes während eines Jahres 

wüßte und biefelbe mit der umlaufenden Geldmenge multiplis 
cirte, fo würde daß fich ergebende Product genau die durch Geld 

vergütete und in Umlauf gefegte Menge von Waaren und Leis 
ftungen, nad} den Preifen angefchlagen, anzeigen (5). 

(a) Aeltere Schriftftellee haben den Geldbedarf auf Y%, Yo, Yo und - 
felbft 14, des Volkseinkommens geſchätzt. Smith, II, 36. Diele 
Meinungsverfchiedenheit erklärt fih zum Theile "daraus, daß man 
keine ftatiftifchen Thatſachen befaß, auf die man fich bätte ſtuͤtzen 
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(8) 

tönnen. -Die Ausmittlung ded Gelbvorrathes in einem Lande ift 
überaus fchwierig, weil man feinen Anhaltspunct hat als die An⸗ 
gaben über die Ausprägung inländifcher Münzen und über bie 
Ausgabe von Staats- und Privatpapiergeld, wobei die Summen 
ber zur Verarbeitung eingefchmolgenen und bie ausgeführten Mün- 
zen ſich nicht erfahren laffenz; vgl. Necker, Administr. des fin. 
de la Fr., III, 38. (1785.) — de Steck, Essais sur plusieurs 
matieres, ©. 21. (Halle 1790.) — Unterfuhungen über bie Gelb- 
menge in den europäifchen Staaten bei Storch, 111, 50. — Die 
jesige Müngmenge in gang Europa mag etwa 4300 Mill. fl., das 
vorhandene Papiergeld, nad Abzug des baaren Gafjenvorrathes 
in den Banken, gegen 900 Mill. fl. betragen, zufammen g. 22 fl. 
auf den Kopf. v. Humboldt nimmt den Gelbbedarf auf ben Kopf 
im nördlichen und öftlichen Europa zu 14 fl., im ſüdlichen und 
weftlichen zu 2514 fl. an, weldyes aber zu wenig zu fein ſcheint. 
Anfchläge für einzelne Länder: Großbritanien. Der Müngvor- 
rath wurbe fchon 1830 und fpäter auf 36 Mill, L. St. geſchätzt, 
nach Moreau de J. (Statist. I, 329) auf 1100 Mill, Fr. = 43% 
Mill. L. St. nach Peel (1845) ſogar auf 59 Mill. Die Menge der 
Banknoten wird nad) Abzug des baaren Caflenvorrathes nicht un= 
ter 28 M. L. St. betragen; Summe 87—90 Mill. oder 411% fl. auf 
den Kopf. — Frankreich. Neder nahm 1784 die Geldmenge 
zu 2200 Mil. Liv, Mollien 1806 zu 2300 Mill. Fr. an, 1828 
fhäste man fie zu 2713, 1832 zu 3385 M., Blanqui rechnet 
4000, Moreau de 3. 2860, Chevalier 3000 Mill. Fr., nad 
neueren Berechnungen (Dep. K. 13. Apr. 1847) 2400— 2500 Mill Fr. 
= 11855 Mill.fl., mit den Banknoten (nad) Abzug 2c.) 1270 Mill. fl. 
ober 36 fl. aufden Kopf. — In den Niederlanden waren nad de 
Cloet (Tableau statist. de l’ind. des Pays-Bas, 1823, ©, 33) 
642 Mil, Fr. umlaufend, oder 52 fl. auf den Kopf. In Belgien 
Thäst man den Münzvortath auf 200 Mil. Fr. (Heuschling, 
Statist. gener. de la Belg., 1838, ©, 241), wozu vielleicht 40 
Mi. Fr. Papiergeld Tommen mögen, ober 28 fl. auf den Kopf. 
— In Portugal rechnete man 1821, daß 80 Mill. Srufaben 
Münze, und dazu 224 Mill. Papiergeld umliefen, legteres tft 
aber wegen bed niedrigen Eurfes nur auf 17 Mill, zu fegen, zu⸗ 
fammen 97 Mill. Er., oder faft 108 Dil. fl, welches auf ben 
Kopf 34 fl. beträgt. Balbi, Essai stat., I, 323. 336. — Schwes 
den hat in Papiergeld 33%, Mill, fl. oder 11 fl. auf den Kopf, 
daneben Kupfermünzge und etwas Silbergeld (Forfell). Für 
Deutſchland wird man 25—30 fl. auf den Kopf annehmen dürfen, 

Simonde, Rich. comm,, I, 127. Montesquieu nahm auf bie 
öfteren Umläufe der Gelbftüde nicht Rüdficht und behauptete deß⸗ 
halb, die ganze Geldmenge müfle-immer ber ganzen umlaufenden 
Gütermenge gleich fein; Esprit des lois, XXI, 7. — Vgl. Dufe: 
land, II, 457, | 

$. 267, 

Die Gefchwindigfeit des Geldumlaufd hängt mit den allge« 

meinen volkswirthſchaftlichen Verhaͤltniſſen eines jeden Landes 

zufammen, Nahewohnen vieler Menfchen in größeren Staͤd⸗ 
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ten, Manchfaltigkeit der productiven Gewerbe und Dienfte, 

Erleichterung ded Verkehres durch verfchiedene Staatseinrichtun- 

gen und dergl. tragen dazu bei, daß jeder Empfänger von Gelb» 

ftüden Gelegenheit und Neigung erhält, diefelben bald wieder 
in andere Hände gelangen zu laffen. Deßhalb nimmt der Geld» 
bedarf eines Volkes weder mit der Zahl feiner Bürger noch mit 

ber Größe feines Einkommens gleichmäßig zu und kann fich ſo⸗ 
gar bei den Fortfchritten des Wohlftands und der Benölferung 

noch vermindern, wenn namlich die Umlaufögefchwindigkeit der 

Seloftüde und die Menge der ohne allen Gebrauch des Geldes 
abgefchloffenen Gefchäfte fich hinreichend vermehren (a). 
(a) Demnach giebt es in der Entwidlung eines jeden Volkes einen 

Puntt, bei weldyem der Geldbedarf auf den Kopf der Einwohner 
am höchften geftiegen ift, und jenfeits deffen diefer wieder abnimmt. 
Diefer Gegenftand hat fich bisher der Erforfchung bis zu Zahlen⸗ 
verhältniffen gänzlich entzogen, 

$. 268. 
Der Preis des Metallgeldes gegen die übrigen Güter ſteht 

ebenfo wie der Preis jedes anderen Gegenftandes unter dem 
Einfluffe des Mitwerbens. Wenn in einem Lande die vorhan- 
dene Geldmenge bei einem beftimmten Preife und einer gewiflen 
Umlaufsgeſchwindigkeit nicht zureicht, um die zum Umlaufen bes . 

flimmte Gütermenge wirklich umzufegen, fo muß eine Schwies 
rigfeit fühlbar werden; Geld durch Verkaufen, Vermiethen und 

Verpachten, fowie durch Tohnarbeiten zu erwerben, und diefe 
Seltenheit des Geldes erhöht den Preis deffelben, oder, mas das⸗ 

felbe fagt, macht alle-Güter gegen Geld mwohlfeiler, So muß 
auch auf umgekehrte Weife nach einer Vermehrung ber Geld- 

menge ohne eine verhältnißmäßige Zunahme des Gütervorrathd 
dad Geld mwohlfeiler werden, indem dann der Begehr von Din- 
gen, die für Geld zu haben find, flärfer wird und die Unmöglich- 

keit eintritt, mit gleicher Geldfumme noch fo viel Waaren zu 
faufen, ald vorher; die in Geld ausgedrüdten Preife aller Güter 
muͤſſen mithin fleigen (a). 
(a) Diefe Wirkung würde natürlicd) dann wegfallen, wenn gleichzeitig 

das Geldbedürfniß zunähme, z. B. zu Zahlungen in das Ausland 
oder wegen ber Ausdehnung des inneren Umlaufes, wie auf den 
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weftinbifchen Solonien ber Engländer durch die Freilaffung ber 
eger. 

$. 269. 
Ob dad Metallgeld einen höheren oder niedrigeren Preis. hat, 

dieß ift für die Leichtigkeit ded Güterumlaufs gleichgültig. Die- 
fer bedarf namlich nicht gerade einer gewiſſen Menge von Geld» 
ftüden, fondern nur einer folchen Preismenge des ganzen Geld- 
vorraths, die bei einer gewiffen Geſchwindigkeit feines Umlaufes 
binrescht, den Gegenwerth aller gegen Geld in Umlauf zu feßen- 
den Güter und Leiſtungen zu bilden ($. 266), und diefe Preid- 
menge ftellt fih von felbit her, weil der Preis eines Geldſtuͤckes 
fi) je nach dem Bedürfniffe des Verkehres in demfelben Maaße 

erhöht oder erniebriget, wie feine Menge ab: oder zugenommen 
bat (a). Es giebt Fein anderes Beifpiel eined Gutes, beffen 
Quantität, fie fei groß oder Plein, abgefehen von den Schwierig» 

feiten des Weberganges, immer zur Befriedigung des Bebürfnif- 
ſes eben zureichend ift (5). In einem völlig abgefchiedenen Lande 

koͤnnte man fich bei einer fehr Fleinen Menge Geldes ebenfo gut 
befinden als da, wo daſſelbe in großer Fülle vorhanden und def» 
halb auch fehr wohlfeil ift (c). 
(a) Es fei g die Gelbmenge eines Landes, u die mittlere Umlaufszahl, 

fo ift u. g der Betrag der jährlichen Geldgefchäfte. Iſt ferner w 
die umgefeste Menge von Gütern und Leiftungen, in Einheiten 
eines gewiflen Gutes, z. B. Getreide, ausgebrüdt, p ber Geldpreis 

eines Gentn. Getreide, fo ft u.g = w.p, alfop= —, wor: 

and man deutlich fieht, wie bei einerlei Größe von w und u bie 
Zu⸗ und Abnahme von g audy eine ähnliche Veränderung in p 
hervorbringt. 

(5) Eine merkwürdige Kelge hiervon ift, daß nur dann alle Güter in 
einem Lande zugleich gegen Gelb im Preife fteigen können, wenn 
entweber die Umlaufögefchwindigkeit vergrößert, ober ein größerer 
Theil der Gefchäfte ohne Hülfe des Geldes abgemacht werden kann, 
oder die Geldmenge vermehrt wird. Zritt Teine diefer Bedingun⸗ 
gen ein, fo ift eine allgemeine Bertheurung aller Waaren undenk⸗ 
bar, weil der Geldvorrath dann nicht mehr zureidhen würde, die⸗ 
felbe Gütermenge wie vorher im Umlaufe zu erhalten, und bie 
Seltenheit des Geldes die Preife ber Waaren herabträdte. Ri⸗ 
cardo leitet, ohne jene Bedingungen zu berüdfidhtigen, aus die⸗ 
fer Urſache die Unmöglichkeit ab, daß das Steigen des Arbeits- 
Iohne eine Erhöhung ber Geldpreife aller Producte bewirken könne. 
Grundgef. ©. 85 (1, 148 fr. Ueb.) und 332 (IE, 143). — Bol. 
$. 202 (a). 



34 

(c) In einem an Gold und Silber fehr reichen Lande müßte man bei 
Zahlungen vielleicht die dreifache Menge von Münzen zählen, paden 
und verfenden, dagegen Tönnte man ſich jene Metalle zu anderem 
Gebraudje, z. B. zu Geſchirren, Uhren u. dal. mit einer weit Beine: 
ven’ Aufopferung von Gütern verfchaffen. 

$. 270, 
Sn einem Lande, deffen Bewohner mit anderen Völkern in 

lebhaften Verkehre fliehen, kann das jedesmalige Verhältniß des 

Vorrathes zu dem Begehre nicht allein den Preis ded Metall- 
geldes beftimmen, weil die Münzmetalle zugleich einen allgemei- 

nen, ihren Productionsfoften entfprechenden Preis haben, der 

bei der Leichtigkeit und Wohlfeilheit der Verſendung von Rand 
zu Land nicht fehr verfchieden ift, $. 169. Der Preis, den die 

geprägten Metalle an irgend einem Orte haben, kann deßhalb 

nicht viel von jenem allgemeinen Preife der rohen Metalle ver- 

ſchieden fein, weil es ebenfo leicht ift, aus den Münzen durch 
Einſchmelzung dad rohe Material wieder berzuftellen, ald aus -_ 

demfelben Münzen einer gewiflen Art (eine Gewerkswaare) zu 

verfertigen. 

g. 271. 
Fangt nun in einem Lande die Münze an, gegen den allge- 

meinen Weltpreis der edlen Metalle zu wohlfeil zu werben, fo 

wird ein Theil des Vorrathes in Münzform ober eingefchmolzen 
ind Ausland gefendet und hiedurch die Geldmenge bed Landes 

bald fo weit vermindert, daß der Preis des Geldes wieder in die 

Höhe geht (a). Diefe Veränderung fann erfolgen 1) indem bie 
Bewohner des Landes Geldfummen zum Einkauf von Waaren 
oder auch zum Ausleihen in anderen Ländern verwenden, weil 

fie wahrnehmen, daß man dort mehr mit denfelben außrichtet, 
2) indem auch Ausländer Waaren herbeizuführen, um das dafür 

erlöfte Metallgeld mit hinwegnehmen (5). Hiezu kommt noch, 
daß zugleich die Bewohner des Landed mehr Gold und Silber 

als bisher zu Gefchirren, Schmud und dergl. verarbeiten. 

(a) Dume, Verſuche, 5te Abh. — Smith, II, 242. — Stord, 1, 
480, — Mill, Elem., 128. — Die obigen Säge ftellen bie Unis 
tigkeit der Grundgedanken, auf denen das Bandelsfoftem beruht, 

x 
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in ein helles Licht. Eine ſtarke Anhäufung von Metallgeld' in eis 
nem Lande wäre nicht fonderlich vortheilhaft (8. 269) und könnte 
fit) auf die Dauer nicht erhalten. Das Beifpiel Spaniens, welches 
feine großen Zuflüffe von Gold und Silber für Waaren verſchie⸗ 
dener Art wieder bingab, ift befonders beweifend. Wie verkehrt 
erfcheint das Verfahren des franzöf. Kinanzminifters Calonne, 
der 1782 und 1783, um mehr Gold und Silber herbeizuſchaffen, 
dafjelbe im Auslande fo theuer einkaufen ließ, daß es einträglich 
wurde, in Frankreich Muͤnze einzufchmelzen ober ind Ausland zu 
fhiden! Necker, Admin. des fin. III, 41. 

(5) Es verurfacht immer einige Koften, dem metallreiheren Lande 
Waaren zuzuführen und dagegen Münzen in das andere zurüc- 
zubringen. Steht der Preis des Metallgeldes in dem erſten Lande 
nur noch um dieſe Frachtkoſten niedriger, fo ift mit diefer Speculation 
fein Gewinn mehr zu machen. Um den Betrag der Frachtkoſten 
kann daher der Geldpreis in mehreren Ländern oder felbft Gegen⸗ 
den verfchieden fein, insbeſondere ift ein höherer Stand beffelben, 
d. i. eine allgemeine Wohlfeilheit der Waaren in foldyen Gegen 
den zu finden, die "nur rohe, Eoftbar zu verfendende Stoffe zum 
Verkaufe anbieten Tönnen und ihre Geldmenge nur aus der Ferne 
oder auf fchlechten Straßen zu ergänzen vermögen, wie z. B. 
Wales in Großbritanien und überhaupt die ärmeren, ſchwach bes 
völferten Länder von vrorherrfchendem Landbau. Bei ſolchen Völs 
tern, die die Münzmetalle durch eigenen Bergbau oder body durch 
unmittelbaren Verkehr mit metallreicheren Ländern zu Schiffe be— 
ziehen, ift nothwendig der Preis diefer Metalle niedriger, als in 
Binnenländern. Man vergleiche 4. B. England und das innere 
Rußland. Obgleid) jedes Volk die am wohlfeilften zu verfendenden 
Güter zur Ausfuhr zu bringen fucdht, jo bleibt doch immer nody 
ein merklicher Unterfchied, zu deffen Verminderung allerdings die - 
anderen Beranlaffungen der Geldftrömungen, 5 B. Anleihen, Aus 
wanberungen zc. beitragen. — Diefen früherhin überfehenen wich 
tigen Umftand hat Ricardo, Gap. 28, zuerft hervorgehoben. ©. 
au Mill, Elem., 177. — Nebenius, Der öff. Credit, I, 99 
— Smith glaubte, in reicheren Ländern feien die edlen Metalle 
gegen Getreide und Arbeiten theurer, Unterf. I. 305. 

$. 272. 
Eine Vermehrung der Geldmenge, wenn fie gleich - 

für die Dauer eine allgemeine Erhöhung der Güterpreife zur 
Folge hat, pflegt Dennoch aus folgenden Urfachen anfangs eine 

günftige Wirkung auf den Gewerbfleiß zu äußern. 1) Die neu 

hinzugefommenen Geldmaſſen erfcheinen nicht fo ſchnell ſaͤmmt⸗ 

lich auf dem Marfte, daß alle Waaren und Leiftungen fogleich 

und vollftändig vertheuert würden, bei einzelnen Gattungen von 
Gütern erfolgt dieß früher ald bei anderen, und dann fließen den 
Verkäufern der erfteren höhere Gewinnfte zu, 2) Manche Ause 
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gaben der Unternehmer werden nicht fo bald erhöht, als ihre 

Einnahmen durch die geftiegenen Preife fich vergrößern. Die 
Grundrente bleibt wenigftens fo lange gleich, als die beftehenden 

Pachtverträge dauern (a) ; die Zinsrenten fowie Die heimzuzah⸗ 

lenden Geldcapitale werden in dem geſunkenen Gelde abgetra⸗ 
gen, als haͤtte ſich die Geltung deſſelben nicht veraͤndert; auch der 

Arbeitslohn hat keine ſo leichte Beweglichkeit, wie die Waaren⸗ 

preiſe, wenigſtens nicht bei dem Hausgeſinde und denjenigen 
Lohnarbeitern, die laͤngere Zeit hindurch von einem und demſel⸗ 
ben Unternehmer beſchaͤftiget werden, und die Unternehmer wi⸗ 

derſtreben um fo beharrlicher einer Erhöhung des Lohns, je we⸗ 

niger man in ſolchen Umſtaͤnden die wahre Urſache der Veraͤnde⸗ 

zungen zu erkennen pflegt, $.192. Auch die Öffentlichen Abgaben 
werden nur allmälig und unvollftändig erhöht. 
"(a) Als in England die Vertheurung der Waaren im 16. Sahrhundert 

eintrat, waren die Ländereien größtentheild auf langjährige, oft 
auf YYjährige Beitabfchnitte verpachtet, fo daß die Pachter den 
Vortheil der erhöhten Preife lange allein genoffen. 

$. 273, 
Unter diefen Umftänden muß bei der Erhöhung des Geld» 

preifed der Waaren ber Gemwerböverdienft eine Zeit lang höher 

fein, ald vorher, während die Gapitaliften, Arbeiter, Staatödiener, 

und wer fonft fefte Einfünfte hat, eine fehr läftige Unzulänglich- 

feit ihres Eintommend empfinden (a). Die Unternehmer wenden 

einen Theil ihrer größeren Gewinnfte zu einer häufigeren Güter: 

erzeugung an, fo daß auch wirklich dad Capital anwaͤchſt, und 

die hiedurch entftehende Vermehrung der Gütermenge bewirkt 
dann, daß die Preife der Waaren gegen Geld nicht ganz foviel 
in die Höhe gehen, ald es nach der Zunahme des letzteren ge« 
ſchehen müßte (5). Diefer höhere Stand des Gemerböverdien- 

filed kann inzwifchen nur fo lange fortdauern, ald die Wirfung 

der Geldvermehrung ſich nicht vollfländig auf alle Verhältniffe 
des Verkehrs fortgefest hat, und der Vortheil der Unternehmer 

während dieſer Zeit ift unverfennbar mit einer Bedrängniß ans 
derer Volksclaſſen erfauft (ec). 

(a) Schilderungen folcher Verhältniffe aus dem 16. Sahrh. bei Jacob, 



860 

Ueber Product. u. Conſumt. d. edlen Metalle, II, 46. 58, wobei 
man jedoch leicht bemerkt, daß der damalige Zuftand von den Zeit 
genoflen nicht Elar erkannt wurbe, 

(5) Hieraus wird begreiflich, wie man bei dem Bufluffe der Gold⸗ und 
Silbermaffen aus America dazu kommen Eonnte, dem Gelde eine 
weit größere Wirkung beizulegen, als baffelbe feiner Wefenheit nach 
baben Tann, 6. 33, Unter ben Urfachen, die im 16. Sahrhunderte 
den Wohlftand und ben Verkehr vieler europäifcher Länder empor= 
hoben, war die Geldvermehrung die geringfügigfte und es hat fich 
auch das Andenken an die mit ihr verknüpften nachtheiligen Fol⸗ 
geu erhalten. 

(c) In keinem einzelnen Lande kann der Preis der Müngmetalle auf 
die Dauer beträchtlich höher fein, al8 in anderen, und es wäre 
daher von einem hierauf gerichteten Streben ber Regierung kein 
großer Erfolg zu erwarten, wenn aud ber in ber Geldvermehrun 
liegende Wortheil rein, ohne begleitende Nachtheile und erhebiid 
wäre. Man führt zwar dagegen an, das geldreidhere Volk könne 
durch Hinausſenden von Geldfummen mit geringerer Aufopferung 
im Auslande, z. B. bei einem Kriege, viel ausridten, Kaufmann, 
Unterf. I, 48. Aber dieſer Nugen wäre theuer erfauft, weil man 
lange Zeit einen unnöthig großen Geldvorrath dafür im Lande 
halten müßte, on 

g. 274. 
Die Folgen einer beträchtliben Abnahme des Geldvor—⸗ 

rathes in einem Lande find gerade das Umgefehrte der oben 

($. 271) betrachteten Erſcheinungen. Die Preife aller Waaren 

werden nad) und nach niedriger, Die allgemeine Wohlfeilheit er» 

muntert Ausländer, mit berbeigeführten Geldfummen Waaren 
einzufaufen und diefe mit hinmegzunehmen, auch die Landesbe⸗ 

wohner verfallen bald darauf, Waaren auszuführen und den Geld⸗ 

erlöß mit nach Haufe zu bringen; ferner giebt der hohe Preis 
der Münzmetalle einen Antrieb, goldene und filberne Gefäße, 

Geräthe ꝛc. einzufchmelzen und auöprägen zu laffen. Hieraus 
entfteht alfo eine Geldvermehrung und biefe Unternehmungen 
dauern fort, bid der Preis des Metallgelvded ungefähr wieder jo 

niedrig geworben ift, ald in anderen Ländern. 

$. 275, 

Ein Volk hat deßhalb fo wenig zu beforgen, Daß es je Daus 

ernd um feinen Vorrath von Metalgeld komme (fo lange ed 

fein Papiergeld in Gebrauch hat), als daß es ihm an Gewürzen 

oder an Baummolle fehlen werde, denn wo nur etwas. zu Faufen 
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ift, dahin wird man unfehlbar Geldfummen fenden, wenn man 
bemerkt, daß fie dort gefucht und vortheilhaft anzumenden find, 
Nur dann, wenn ein Land gar Feine Erzeugniffe darbieten Fönnte, 
die Durch ihre Wohlfeilheit den Ausländer zum Einfaufe gegen 
Metallgeld anlodten, würde der Preis deffelben anhaltend hoch 

und die Geldmenge Bein bleiben, und felbft diefe Faum je zu 
erwartende Lage der Dinge wäre auf die Dauer nicht nachtheis 
lig, $. 269. Man kann alfo im Allgemeinen auf eine gleichmaͤ⸗ 
ige Vertheilung der ganzen vorhandenen Metallmenge unter die 
einzelnen Ränder nach dem Verhaͤltniſſe des Bedarfed rechnen. 

$. 276, 

In der erfien Zeit einer Geldverminderung zeigen fich jedoch 

noch befondere Folgen, denen gerade entgegengefest, welche man 
im Anfang einer Vermehrung der Münzen gewahr wird, $. 272, 
Die Unternehmer beftreben fich begreiflich aus allen. Kräften, der 
Preiserniedrigung ihrer Erzeugniffe entgegenzumirfen, deren all» 

gemeine Urfache anfangs noch nicht begriffen zu werben pflegt, 
und dad Mitwerben ift nie fo gleichförmig, daß die Preife aller 
Güter fogleich in bemfelben Maaße herabgehen Fönnten. Sind 
fhon wegen diefes Mißverhältniffed vorübergehende Störungen 
im Gewerbewefen zu erwarten, fo fommt noch hinzu, baß die 
Unternehmer eine Beit. lang durchgehends an ihrem Verdienſt 

Abbruch leiden, denn ihre Audgaben an den Staat und die Ger 

meinde, ihre Schuldainfen, zum Theile auch der Arbeitslohn, 

bleiben noch auf gleicher Höhe, während ber Gelderlös Fleiner 
geworben ift. Was die Unternehmer einbüßen, gewinnen die Gas 

pitaliften, die Befoldeten, und einigermaßen, fo lange die Pacht⸗ 
und Lohnverträge laufen, auch die Grundeigner und Arbeiter, 
Die verfchuldeten Grundeigenthümer fehen ibren Vermoͤgenszu⸗ 

ftand verfchlimmert, weil ihr Grundbefig niedriger im Preife 

ſteht, Die fchuldige Summe aber gleich geblieben iſt. Diefe Nach- 

theile koͤnnen übrigens ebenfowenig dauernd fein, als die vor« 
bin betrachteten ($. 273), ed müßte denn die Abnahme der 
Geldmenge fortdauern. Dieß würde allerdings dem Woblſtande 

ſchaden, koͤnnte aber nicht in einem einzelnen Lande einfreten, 
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fondern nur mit einer allgemeinen Verringerung der Erzeugung 
von Gold und Silber zufammenhängen (a). 

(a) In China ſoll jest (1847) eine ſolche Vertheurung des Silbers, 
in welchem Steuers u. a. große Zahlungen vorgenommen werden 
müffen, gegen die kleine Meſſingmuͤnze ſtattfinden, fo daß eine 
Unze Silber von 1000 auf 1800, ja bis auf 2300 Li geftiegen ift. 
— Die inıeiner foldhen Lage anwendbbaren Gegenmittel werben 
bei der Lehre vom Credite erflärt werben. Die anfänglichen nad}: 
theiligen Folgen einer Gelbverminderung find richtig dargeftellt, 
aber auf eine unklare Theorie bed Geldes zurüdgeführt in ben 
$. 252 (a) genannten Materialien, 1. Heft. — Ueber bie in den 
$. 268 — 76 dargeftellten Säge f. auch Medicus, Würdigung 
beB Geldreichthums in Bezug auf Einzelne und Völker. Münden, 
183 

$. 277, 

Wenn die gewöhnliche Annahme richtig wäre, daß feit Dem 
Einftrömen des Goldes und Silberd aus America der europäifche 
Münzporrath zehnmal fo groß geworden ift, ald er vorher war, 

fo bewiefe dieß, da der Preis beider Metalle nicht auf den zehn⸗ 

ten, fondern. nur ungefähr auf.den dritten oder vierten Theil ges 
funfen ift, ſchon eine dritthalb= bis dreifache Vermehrung der 

gegen Geld in Umlauf gefegten Gütermenge. Hätte eine folche 

nicht Statt gefunden, fo wäre unvermeidlich der Preis des Goldes . 
und Silberd noch weiter herabgefunten, und diejenigen Berg⸗ 

werke, welche fie nicht fo wohlfeil hätten liefern fünnen, wären 

nicht mehr gebaut worden, Bedenkt man aber, daß der Geld⸗ 
umlauf jetzt weit fehneller ift, ald im Mittelalter, und daB im 

heutigen Europa neben der Münze bedeutend viel Papiergeld in 
Umlauf ift, fo muß man auf eine noch viel flärkere Vermehrung 

der umlaufenden, Güter fohließen, weil fonft diefe Menge von 

Taufchmitteln nicht genug Gegenwerthe finden Fönnte und wohl 
feiler werden müßte (a). 

(8) Vgl. Log, Handb. I, 591. 

$. 277 a. 

Die Gefammtheit der thatfachlichen Verhaͤltniſſe, welche den 

europäifchen Münzporrath betreffen, find aus den vorhin ange⸗ 
gebenen Gründen ($. 272— 76) für die Volkswirthſchaft aller 
Staaten von Wichtigkeit und verdienen eine forgfältige Erfor⸗ 
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fhung (a). Hat man ermittelt, welche Menge von Gold und 
Silber jährlich in Europa neu gewonnen und von anderen Erde 
theilen beigeführt wird, und vergleicht man hiermit die Quanti⸗ 

täten, welche wieder ausgeführt und zu anderen Zwecken verare 
beitet werben, ferner den jährlichen Abgang durch Abnuͤtzung 
und Verluft, fo Fann man beurtheilen, ob eine Zunahme oder 
Abnahme im Ganzen Statt findet, wobei jedoch auch die das Die» 

tallgeld vertretenden Papiere nicht unbeachtet bleiben dürfen. Es ift 

auf diefem Wege wahrfcheinlich geworden daß im zweiten Jahrze⸗ 
hend de8 19, Sahrhundertö die fehr beträchtliche Abnahme der Gold» 

und Silberproduction, in Verbindung mit der Verringerung des 
Dapiergeldes in mehreren europäifchen Ländern, eine ſtarke Gelb» 
verminderung verurfacht hat (8), deren unausbleibliche Folge, 

Erniedrigung ded Geldpreifed der Waaren, auch nachgemiefen 
werden kann (ec). In der neuften Zeit fcheint die Geldmenge 

wieder auf die Höhe gekommen zu fein, die fie vor jener Vers 

minderung erreicht hatte, 
(a) Das durdy Huskiſſon veranlaßte Werk von Will. Jacob: An 

historical inquiry into the production and consumtion of pre- 
cious metals (Lond. 1831. 11. deutfh von Kleinfchrod, Leipz. 
1838. 118.) ift nicht gen zuverläffig. — Vgl. aud) Stord, 
111, 3. — Say, Handb. II, 207. — v. Gülich, Sefchichtl. Dart. 
11, 556. e3 — Nebenius, Deff. Credit, I, 121. — Sulzer, 
Keen, & . 106. — Quarterly Rev. Mai 1830, LXXXV, 278, — 
v. vumb oldt in der Deutſchen Viertelj. Schrift, 1838, Oct. — 
Dec, — Nebenius ebendaf, 1841. 1, Heft, — vbeiferich, 
% % D,, ſ. $. 176. 

(5) Erläuterungen. 
1. Metallproduction. 

1) Europa und Sibirien. 
a) Nach v. Villefoffe wurden um das Jahr 1810 in Eus 

ropa gewonnen: 5300 köln, Mark Gold — 2'045 800 fl, 
215 000 M. Silber — 5'267 500 fl., in Sibirien (Story, 
UI, 37): 3901, Markt Gold — 1506 087 fl, 87 425,28 
Mark Siüber = %-141 930 fl., alfo zufammen in Europa 
und Sibirien 10961 317 fl. oder 4%, Mil. Piafter, (Die 
Mark — 4 pr. Pfund ift hier beim Golde zu 386, beim 
Silber zu 2414 fl. gerechnet, der Piafter zu 502 As fein 
ober 2 fl. 3114 fr. 
Seitdem ift das Metallerzeugniß viel größer geworben. 
An Gold Tieferte Rußland nad neueren Angaben im 
Durchſchnitt von 1819—28 11 970 ME, 1829—38 29 037 
Mi., 183942 47 985 ME., 1843—46 fogar 90 336 ME, 
jährlich oder 1433 Pud (v. Humboldt in Poggenborf, . 
Ann., 1830, 11, 273, nahm 22200 Marl an); Defters 

Rau, polit.Dekon. Ste Ausg. I. 23 

b — 
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fondern nur mit einer allgemeinen Verringerung der Erzeugung 
von Gold und Silber zufammenhängen (a). 

(a) In China ſoll jetzt (1847) eine ſolche Vertheurung des Silbers, 
in welchem Steuers u. a. große Bahlungen vorgenommen werben 
müffen, gegen bie Eleine Meffi ingmünze ftattfinden, fo daß eine 
Unge Silber von 1000 auf 1800, ja bi8 auf 2300 Li geftiegen ift. 
— Die inıeiner folhen Lage anwendbaren Gegenmittel werden 
bei der Lehre vom Credite erklärt werben. Die anfänglichen nad: 
theiligen Folgen einer Geldverminderung find richtig dargeftellt, 
os auf eine unklare Theorie des Geldes zurüdgeführt in den 
$. 252 (a) genannten Materialien, 1. Heft. — Ueber bie in den - 
$. 268 — 76 bargeftellten Säge |. au Medicus, Würdigung 
bes Seldreichthums in Bezug auf Einzelne und Völker, Münden, 
183 

$. 277, 
Wenn die gewöhnliche Annahme richtig wäre, daß feit dem 

Einftrömen des Goldes und Silberd aus America der europäifche 

Münzvorrath zehnmal fo groß geworden ift, ald er vorher war, 
fo bewiefe dieß, da der Preis beider Metalle nicht auf den zehn⸗ 

ten, fondern nur ungefähr auf.den dritten oder vierten Theil ges 

ſunken ift, ſchon eine dritthalb» bid dreifache Vermehrung der 

gegen Geld in Umlauf gefeßten Gütermenge. Hätte eine folche 

nicht Statt gefunden, fo wäre unvermeidlich der Preis des Goldes 
und Silberd noch weiter herabgefunten, und diejenigen Berg- 

werke, welche fie nicht fo wohlfeil hätten liefern Fünnen, wären 

nicht mehr gebaut worden. Bedenkt man aber, daß der Geld« 

umlauf jegt weit ſchneller ift, ald im Mittelalter, und daß im 

heutigen Europa neben der Münze bedeutend viel Papiergeld in 
Umlauf ift, fo muß man auf eine noch viel flarkere Vermehrung 
der umlaufenden, Güter fchließen, weil fonft diefe Menge von 
Taufchmitteln nicht genug Gegenwerthe finden Fünnte und wohl» 

feiler werden müßte (a). 

(a) Vgl. Log, Handb. I, 591. 

$. 277 a. 

Die Gefammtheit der thatfachlichen Verhältniffe, weldhe den 

europäifchen Münzporrath betreffen, find aus den vorhin ange⸗ 

gebenen Gründen ($. 272 — 76) für die Volkswirthſchaft aller 
Staaten von Wichtigkeit und verdienen eine forgfältige Erfor- 
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fhung (a). Hat man ermittelt, welche Menge von Gold und 
Silber jährlich in Europa neu gewonnen und von anderen Erd⸗ 

theilen beigeführt wird, und vergleicht man hiermit die Quanti⸗ 

täten, welche wieder ausgeführt und zu anderen Zwecken verare 
beitet werben, ferner den jährlichen Abgang durch Abnuͤtzung 

und Verluft, fo kann man beurtheilen, ob eine Zunahme oder 

Abnahme im Ganzen Statt findet, wobei jedoch auch die das Die» 

tallgeld vertretenden Papiere nicht unbeachtet bleiben dürfen. Es ift 

auf diefem Wege wahrfcheinlich geworden daß im zweiten Jahrze⸗ 
hend de8 19. Sahrhunderts die fehr beträchtliche Abnahme der Gold» 

und Silberproduction, in Verbindung mit der Verringerung des 
Dapiergeldes in mehreren europäifchen Rändern, eine ſtarke Geld» 
verminderung verurfacht hat (8), deren unausbleibliche Folge, 

Erniedrigung ded Geldpreifes der Waaren, auch nachgemiefen 
werden kann (c). In der neuften Zeit feheint die Geldmenge 

wieder auf die Höhe gekommen zu fein, die fie vor jener Ver⸗ 

minderung erreicht hatte. 
(a) Das durch Huskiffon veranlaßte Werk von Will. Jacob: An 

historical inquiry into the production and consumtion of pre- 
cious metals (Lond. 1831. 11. deutſch von Kleinſchrod, Leipz. 
1838, I1 3.) ift nicht ganz zuverläffige., — Vgl. aud) Stord, 
111, 34. — Say, Handb. II, 207. — v. Gülich, Geſchichtl. Darft. 
11, 556, 579. — Nebenius, Deff. Credit, I, 121. — Qulzer, 
Ideen, ©. 106. — Quarterly Rev. Mai 1830, LXXXV, 278, — 
v. Humboldt in der Deutfchen Viertelj. Schrift, 1838, Oct, — 
Dee. — Nebenius ebendaf, 1841. 1. Heft, — Helferid, 
Q % D,, ſ. $. 176. ’ . 

(5) Erläuterungen. 
1. Metallprodbuction. 

1) Europa und Sibirien. 
a) Nah v. VBiltefoffe wurden um dad Jahr 1810 in Eus 

ropa gewonnen: 5300 köln. Mark Gold — 2045 800 fl., 
215 000 M. Silber — 5'267 500 fl., in Sibirien (Stord, 
IN, 37): 3901,7° Markt Gold — 1:506 087 fl,, 87 425,%% 
Mark Silber — %-141 930 fl., alfo zufammen in Europa 
und Sibirien 10961 317 fl. oder 44, Mill. Piafter. (Die 
Marl = 1, pr. Pfund ift hier beim Golde zu 386, beim 
Silber zu 241% fl. gerechnet, der Piafter zu 502 As fein 
ober 2 fl. 311% Tr.) | 
Seitdem ift das Metallerzeugniß viel größer geworben. 
An Gold Lieferte Rußland nad neueren Angaben im 
Durchſchnitt von 1819—28 11 970 ME, 1829—38 29 037 
ME, 1839—42 47 985 ME, 1843—46 fogar 90 336 ME. 
jährlich oder 1433 Pud (v. Humboldt in Poggendorf, . 
Ann., 1830. II, 273, nahm 22200 Marl an); DOefters 

Nas, polit.Dekon. Ste Ausg. I. 23 

b — 
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reih D. von 1830—34 (nah Becher) 6158 koͤln. ME, 
183337 (nah Springer) 6619 ME, 1842 7455 ME, 
(Szörnig), Frankreich 530 ME. (Schnitzler), Piemont 
bei Domodoffola 500 ME. (Karften, Arch. f. Miner., I, 
452), und mit dem geringfügigen Erzeugniß einiger ans 
derer Länder darf man, wenn auch jene Nachrichten aus 
Rußland übertrieben wären oder der hohe Ertrag nicht forts 
dauerte, für Europa mit Rordaſien wenigftens 50 000 IE. 
= 19-300 000 fl. annehmen. — An Silber gewinnt Ruß: 
lanb 9. 81000 M. (D. 1833 — 43, Schubert giebt 
88 200 ME. an), — Defterreich 114 00U ME, (im 3. 1842 
114 799 koͤln. ME. Ezörnig), — der Darz 52 480 ME. 
(1831—38, nad) 1. Reben), — Sachſen gegen 66 000 ME, 
— Preußen 23 000 (1837 nad) Weber 23992 ME, 1844 
23 715), — Naffau 6000, — Norwegen 30 000 M. (D. 
v. 1830 — 34), — Frankreich 6600 (Schnitzler), — 
Baden 2500 (daß auch England 16 (100 od, 21 000 ME 
ewinne, ift ein in mehreren neueren Werfen enthaltener 
rrthum); rechnet man für andere Staaten nur nod 

6000 ME, Hinzu, fo erhält man 390 000 ME. ohne den 
raſch fleigenden Ertrag der fpanilchen Bergwerke, die ſchon 

1841 33 000 ME, gegeben haben follen. Auch das Erzeugs 
niß von Kongsberg ift im Zunehmen. Es dürfen alfo wohl 
450 000 ME. angenommen werben, folglih an Gold und 
Silber 30 Mill, fl. Hiezu kommen 8750 Mark Platin iu 
Rußland, die, zu 89 fl. (nach ruffifchen Annahmen 1 Ges 
wichtötheil Gold = 4% Platin) 778000 fl, ausmachen. 

2) Das Gold: und Silbererzeugniß in Borneo, Sumatra u. a, 
Inſeln des Archipels, in China und Sapan und im türkifchen 
Alien (Urla, Provinz Erzerum) wird auf 1400 000 8. St. 
= 16°800 000 fi. gefchägt, wovon aber nur ein Theil nad 
Europa kommt, Jacob, II, 226. 

3) Was America betrifft, jo war in den norbamericanifchen 
Sreiftaaten die erft 1824 in Gang gefommene Goldgewinnung 
fehr im Steigen, da im Jahr 1830 466 000 Doll. inlänbis 
ſches Gold, am meiften aus Georgia und Rordcarolina, aus: 
gemünzt wurden, 1832 fchon 678 000, 1834 aber 898 000 Doll. 
Neuerlich ift wieder eine Abnahme eingetreten, für 1836 
wurden 467 000 Doll. angegeben = 3067 Mart= 1184 000 fl. 
In ben ehemaligen fpanifchen Befigungen war nad) v. Hum⸗ 
boldt das nad Europa kommende Ergeugniß von Gold und 
Silber im Durdfchnitt der Jahre 1800—1809, 43% Mil. 
Diafter, wovon Merico allein 23 Mill. lieferte. Im Jahr 
1809 foll das Sefammtproduct fogar 47 Mill, Piafter betra= 
gen haben. Während der Kriege und Unruhen, die dad Los⸗ 
reißen bdiefer Länder von fpanifcher Herrichaft veranlaßte, 
litt der Bergbau fehr. Nach Sacob (II, 182) braten bie 
dortigen Bergwerke im Jahresdurchſchnitt von 1810 — 29 
nur noch 18-302 000 Piafter, und mit Einſchluß von Braſi⸗ 
lien 19-288 000 Piafter = ungefähe 48%, fl nad) Europa, 
— Im Cerro de Potofi waren 1826 von den 132 früheren 
Pochwerken nur noch 12 in Arbeit, Die Münzftätte von Me⸗ | 
xito, welche von 1800 — 1809 jährl, t. D, 22627 000 Piaft. 
und im 3,1809 fogar 26 Mill, Piaft, geprägt hatte, Tonnte 
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von 1810—19 jährl. nur 12 Mill, 1820-29 nur 10 Mill, 
ausprägen, 1841 fchon wieder 2 Mi, P. Gold und 16 Mill, 
Silber (St-Clair-Duport, Product. des met. prec. en 
Mex. 1843). Die reichen Gruben von Guanaruato erzeugten 
1818—20 nur noch 1°061.133 Piafter, während fie 1801—9 
jaͤhrlich 5305 795 Piafter gegeben hatten, ſ. Adams, The 
actual state of the Mexican mines. Lond. 1822. Marshall, 
Digest. II, 173. Indeß ift neuerdings vermöge der eifrigen 
Betreibung des Bergbaues durch europäifche Gefellichaften 
ungeachtet vieler Mißgriffe der Ertrag wieder etwas vers 
mehrt worden, und die Entdedung der reidyen Silberlager 
von Zoriapo in Chili (Mai 1832) läßt einen großen Erfolg 
erwarten. Man kann daher annehmen, daß wenigfteng 25 
Mill. Piaft. = 62 Mill. fl. nad) Europa kommen, während 
das ganze Erzeugniß America’ auf 42 000 ME. Gold und 
3 Mill. Mk. Silber, zuf. gegen 90 Mill. fl. = 36 Mill. P. 
gefhägt wird (v. Reden, Handelsgeogr. S. 152). 
Aus dieſen Thatſachen ergiebt fich: 

a) um bad Jahr 1809 betrug die Gewinnung und Zufuhr 
von edlen Metallen in Europa wenigftend 48 Mil. Piaſt.; 

b) in der folgenden Periode war fie bedeutend ſchwaͤcher, nach 
Rebenius im D. von 1810 — 14 33 Mill. Piafter, von 
1816— 21 gegen 26 Mill, 1822—27 nur 21-800 000 P,, 
worauf fie wieber zunahm. Der Durchſchnitt von 1810 
bis 1829 war kaum über 241, Mill. Piaft.: 

c): neuerlich ift fie wieder geftiegen und Tann mindeſtens wier 
ber zu 37 Mil, Piaſt. oder 92% Mil. fl. angelegt wer: 
den, ohne die Zufuhr von Goldſtaub aus Africa in Recke 
nung zu bringen. 

1. Abzüge, 
1) Schon im Alterthum wurben edle Metalle aus Aegypten über 

2) 

Arabien.nah Oſtindien gefendet, Reynier, Ec. publ. et 
rur. des Arabes et Juifs, ©. 85. Um das Jahr 1800 follen 
jährlich auf verfchiedenen Wegen 25—26 Mill, Piafter aus 
Europa nad dem öftlichen Aſien gegangen fein (v. Dume 
boldt). In den Iahren 1810—15 war diefe Auöftrömung 
fhwäder (gegen 2 Miu. Piafl.), 1815 — 22 viel ftärker 
(gegen 19 Mill.); Ipäterhin hat fie ſich wieder vermindert, 
hauptfächhlich weil China mehr Waaren (vorzüglich Opium) 
zur Bezahlung feiner Ausfuhrartikel annimmt; Jacob nimmt 
für die Sahre 1810 — 30 jährlih nur 2 Mill. & St. = 
9:600 000 Piaft. Mehrbetrag ber Ausfuhr aus Europa an, 
für 1815— 20 find, dba in der erften Zeit des Friedens die 
Abflüffe ftärker waren, jährl.2°857 000 8. St. = 13-713 000 P. 
zu feßen. In der neueften Zeit fcheint dieſer Abfluß ganz aufs 
gehört zu haben, und in den Jahren 1825— 27 Tam fogar 
Gold und Silber von Oftindien nad) Großbritanien, was je: 
doch nicht fortbauerte. 
Die Verarbeitung der Müngmetalle zu verfchiebenen Luruss 
gegenftänden ift in neuerer Zeit viel häufiger geworden, und 
der Verbraud von Gold und Silber zu diefem Behufe hat 
um fo mehr zugenommen, da bei ben vielen platfirten und 
ſchwach vergoldeten oder verfilberten Gegenftänden, z. B. 
Knöpfen, Treſſen, vergoldeten Bronze⸗, Beben, Dal Por⸗ 
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zellans, Holgwaaren, fo auch bei Schmudiwaaren, die nur 
wenig Gold in der Miſchung enthalten, das edle Metall fich 
bald abreibt, ohne wieder eingefchmolgen und neu verarbei= 
tet werben zu können, Eine genaue Ausmittlung des Vers 
brauches ift unmöglich, zumal dba man auch nicht weiß, wie 
viel Älteres Gold und Silber in Geräthen ꝛc. neu verar⸗ 
beitet wird. Jacob hat für Großbritanien, Frankreich und 
die Schweiz die Verarbeitung auf 4 Mill. &. St. = 19%, 
Mil. Piafter, für ganz Europa und America auf ungefähr 
5612 000 2.8t. = 26937 000 Piaft. gefchäßt, was wohl über- 
trieben iſt. Namentlich beträgt das eingefhmolzgene Metal 
von Geräthen, Gefchirren u. dgl. wahrjcheinlih über Y,.. 
Mact⸗Culloch rechnet nur 4563 000 £. St., oder nad) Ab⸗ 
zug der alten eingefchmolgenen Gegenftände 3-650 000 £. St. 
oder 1714 Mill. Pioft. (Handb. 11, 290), Nebenius für 
die neuefte Zeit höchftens 14 Mill. Piaft. 

3) Es ift ſchwer zu beftimmen, welcher Theil der vorhandenen 
Münzen jährlich durch Abnusung, Verluft zu Waffer und zu 
Land, Vergraben, Feuersbrünfte u. dgl. in Abgang kommt. 
Do darf man ihn minbeftens auf 2 per mille fegen. Ja⸗ 
cob rechnet nad) Beobachtungen an abgenüsten Stüden 
Yo Oder 2,9% p. m., und auf die Münzmenge von 4300 
Mil. fl. ausgefchlagen, ungefähr 10Y, Mil. fl. jährlich. 

4) Demnady belaufen fich die fortbauernden Abzüge (2 und 3) 
auf wenigftend 18 Mill, Piaft., während ber Abflug nady 
Aften veränderlich war. 

III. Für den ganzen Beitraum von 1815—29 darf man beiläufig 

IV. 

feßen: 
Metallgewinnung und Zufuhr . . + + 368 Mill. Piaſt. 
Verarbeitung und Abnugung ꝛc. 315 Mill, 507 
Abfluß nach ſien ar er + 192 24 

alſo Abnahme gegen . . 140, n 
oder 8 Proc. des Vorraths. Heutiges Zages iſt jährlich un⸗ 
gefähr ein Ueberfhuß von 18 Mill. Piaft. vorhanden (bei etwa 
36 Mill. Einnahme und 18 Mil. Verluft), der in 8 Jahren 
die entftandene Lücke ausfüllen mußte. Da diefe Umftände zum 
Theile fchon im letzten Jahrzehnd gewirkt haben, fo darf man 
vermuthen, daß die Münzmenge ſchon wieder ihren Stand von 
1815 erreicht hat und Eünftig noch mehr anwachſen wird. Die 
europäifche Muͤnzmenge ift gefhäst worden für folgende Zeit⸗ 
puncte: 
vor 1492 auf 168—173 Mil. Piaft. od. 16 yM.fl 
um 1600 „ 624 „ v» „13 vun 
„100, 1485 4 m m3562 „(von Jacob. 
„1809 „ 18%4 „ »  n 4560 nu 
„ 1815 „ 1750 „ » n376 un » Nebenius. 
„ 1829 „ 1504 „ „ „3760 un 9% Jacob. 
„ 1840 „ 1715 „ „ n430 un vRebenius. 
(Wenn die Verminderung von 1815—29 nicht über 140 Mill. 
Piaſt. betrug, fo konnte der Stand von 1829 nicht unter 1610 
Mil. fein.) 
Hiezu kommt bie große Verminderung bed Papiergeldes in Eu⸗ 
ropa, die in Großbritanien, Defterreich und Rußland auf unge: 
fähr 264 Min. Piaſt. gefchägt werben darf. Während 1815 ge: 

u ” 

\ 
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gen 5300 Mill. fl. (2200 Mil. Piaſt.) Metall: und Papiergeld 
umliefen, fcheint die Summe beider um bas J. 1830 wenigftens - 
um 400 Mil. Piaft. oder gegen 19 Proc, abgenommen zu ha⸗ 
ben. Bedentt man mandherlei Nebenumftände, z. B. bie ſtarke 
Metallausfuhr im levantifchen Handel, die in Mittel: und Süd⸗ 
america angelegten europäifchen Capitale u, dgl., ſo kann man 
auch eine größere Verminderung von 20— 25 Proc. nicht uns 
wahrfcheinlich finden. Der heutige Stand des Papiergeldes wird* 
nicht unter 900 Mill. fl. fein, fo daß die gefammte Geldmenge 
wieder zu 5200 Mill. fl. angefchlagen werben Tann. 

Cc) Allgemeine Wohlfeilheit im dritten Iahrzehnd des 19. Jahrhun⸗ 
derts, |. vorzüglich Nebenius a. Abh. in der Viertgljahrefchrift. 
— Man hat in England einen duchfchnittämäßigen Preisabſchlag 
von 50 Proc. zu beweifen gefucht (Quart. Rev. a. a. O.), von 
dem man aber nur die Hälfte der bier betrachteten Urfadye bei⸗ 
meffen zu dürfen glaubt, weil auch der Uebergang vom Kriege in 

- den Frieden und der höhere Curs des engl. Papiergeldes mitwirk- 
ten. Bemerkenswerth ift, daß Uhren, Juwelen und plattirte Waa⸗ 
ren am wenigften, nämlich nur um 7 Proc. im Preife fanten, was 
auf die Vertheurung ber Müngmetalle deutet, — Zweifel, ob bie 
neueren Preisveränderungen aus einer Verminderung bed Geld: 
vorrathed hervorgegangen feien, bi Mac⸗Culloch, Handb. II, 
292, Hermann, Münd. gel. Anz. 1840, Nr. 103, mit Bezug auf 
Tooke, und Helferich, a, Schrift. Der Vf. fucht zu zeigen, daß 
die Geldverminderung geringer war und daß die Preife der vers 
fhiedenen Waarengattungen ſich bei jeder derfelben aus eigenthüms 
lichen Urfachen verändert haben. 

g. 277 b. 

Das Preisverhaͤltniß der beiden edlen Muͤnzmetalle gegen⸗ 
einander wird zunaͤchſt von ihren Gewinnungskoſten beſtimmt, 
wobei es freilich nicht ausbleiben konnte, daß das haͤufiger ver⸗ 

breitete und wohlfeiler zu gewinnende Silber auch in viel groͤ⸗ 

Berer Menge gewonnen und verwendet wurde. In der alten und 

mittleren Zeit galt dad Gold ungefähr der LO— 12fachen Ge 

wichtömenge Silbers gleich, feit dem Zufluffe der americanifchen 
Metallmaffen aber flieg es auf dad 14— 15fache des Silbers. 

Die geringeren Schwankungen in diefen Verhältniffen erklären 

fich theild aus den Veränderungen in der Ergiebigkeit der Ges 
winnungdarbeiten, theild aus der ungleichen Nachfrage, indem 
z. B. zu weiten Berfendungen dad Gold paffender ift und im 

britifchen Reiche der Geldumlauf hauptfächlich in Gold gefchieht. 

Nach der Entdedung von America Fam dad Gold auf dad 15fache 

des Silber, im 18. Jahrhundert fiel es wegen der reichen Gold» 
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ausbeute Brafiliend auf bad 14fache, hob fich fpäter, als Diefe 

abnahm, und kam fo allmälig auf den bisherigen Stand von 
ungefähr 15%, Gewichtömengen Silberd (a). 
(a) Im Durdfchnitt vom 13.— 16. Sahrhundert war dad Preisper- 

hältnig nur 1 zu 10%, (Hüllmann, Städtew. I, 436). Sn Aften 
. ift fortwährend das Gold wohlfeiler, weßhalb dorthin viel Silber 

fließt. Die Einziehung einer großen Menge von Papiergeld in 
England verurfachte, daß in den Sahren 1821 und 1822, 470 863 
Mark Gold aus anderen Ländern dorthin ſtrömte; indeß wurde 
hierdurch der Preis des. Goldes gegen dad Silber nur unbedeutend 
verändert, und man muß beßhalb annehmen, daß anderswo der 
Gebrauch bes Silbers ſich vermehrt habe, fo daß beide Münzme- 
talle zugleich theurer werden. ©, Hufeland, II, 28%. — Storch, 
1, 491, — Tooke, Thougts, 1, 35. — (Hoffmann) Drei Auf⸗ 
fäde über das Muͤnzweſen. Berlin, 1832. ©, 94. — Geit dem 
Herbft 1839 fanten, zunädft wegen der Goldfendungen aus Eng⸗ 
land zum Anlauf von Getreide, die Goldmünzen in Deutfchland 

- gegen Silber, bald folgte auch ein Sinken der rohen Metalle auf 
den europäifhen Märkten, Im Herbft 1840 war das Verhältnig 
ungefähr wie 1 zu 151%, inbeß flieg es im Frühling 1841 fchon 
wieder auf ungefähr 15,9% Der jegige Preis der köln. Markt Du⸗ 
catengold (Gold al marco, mit Y,, Zufag Kupfer) in Frankfurt 
(380 fl.) und Hamburg (431 Markt Banco) und des feinen Sil- 
bers an beiden Orten (24 fl, 22 Er. und 27 ME, 12 Sch.) giebt 
fogar_ein Verhältniß von 15,9 und 17,85 (Anfang März 1847). 

3. Abtheilung. 

Der & redi 

1, Hauptftüd, 

Wirkung des Credits im Allgemeinen. 
\ 

$. 278, 
Der Erebit ift überhaupt dad Vertrauen, in welchem Je— 

mand in Hinficht auf die Erfüllung von Zahlungdverbindlichkei- 

ten bei Anderen ftebt. Durch den Eredit wirb man in ben Stand 

geſetzt, fich im Guͤterverkehre Leiflungen zu verfchaffen, ohne Daß 
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man den Gegenwerth fogleich erftatten müßte (a), und dieß 
zeigt fich nicht blo8 in den förmlichen Anleihen, bei welchen der 

Gredit Leihvertrauen heißt, fondern auch bei mancherlei an- 

deren Verträgen, 3. B. bei Käufen mit kürzerer oder längerer 
Frift zur Bezahlung des Kauffchillings, bei Pachtungen, Miethen 

und dergl. Die Beweggründe, aus denen ber Eine dem Anderen eine 
gewiffe Gütermenge auf beflimmte Zeit anvertraut, find manch⸗ 

. faltiger Art und liegen gewöhnlich im Vortheile beider (5). Die 
Grundlage ded Credits ift die Ueberzeugung bed Gläubiger, daß 
er vertragsmaͤßig werde befriediget werden; Dazu wird voraus⸗ 
gefegt, daß der Schuldner feine Verbindlichkeit zu erfüllen nicht 

bios Willens, fondern auch fähig fei, daß alfo in der erften 

Beziehung feine moralifhen und geiftigen Eigenfchaften, in der 
zweiten fein Vermoͤgenszuſtand und feine Ermerbsart Feine Be 
forgniffe erweden (ec). Aus diefen Gründen ifl der Credit der 

Einzelnen nothwenbig fehr ungleich; in einem ganzen Lande wird 
er defto größer fein, je mehr der herrfchende fittliche Geiſt, die 

wirthfchaftlihen Gewohnheiten und die Güte der Nechtöpflege 
den Gläubigern im Allgemeinen Sicherheit gewähren, 6. 225. 
226. ” 
(a) Nebenius, Der öffentl. Crebit, I, 1. 

(b) Bisweilen wird auch die Gegenleiftung von äußeren Greigniffen 
bedingt, 3. B. bei Berficherungsanftalten von dem Eintreten eines 
Unfalles, 

(c) Das Wefen des Eredits beftcht darin, baß man flatt einer gegen 
märtigen Leiftung des Zahlungspflichtigen ſich mit der Wahrſchein⸗ 
lichkeit einer künftigen begnügt. Inſoferne diefe Wahrfcheintichkeit 
aus ben perfönlichen Verhältniffen des Schuldners hergeleitet wird, 
ift der Credit ein perfönlicher. Bei Darleihben auf ein voll⸗⸗ 
gültiges Unterpfand ift kein Sredit der Perfon nöthig, weil es 
bier auf Teine Wahrfcheinlichkeit, auf kein Vertrauen mehr ans 
kommt. Diefe volllommene, den Credit ausfchließende Sicherheit 
findet fi bei Fauftpfändern, aber nicht immer ganz bei Hypothe⸗ 
ten, weil dem Gläubiger noch immer ber Zweifel bleiben Tanz, 
ob die Zare des verpfändeten Grundftüds richtig ift, und ob im 
Falle eines erzwungenen Verlaufs fo viel gelöft werden Tann, ats 
die Forderung beträgt (was felbft bei einer doppelt hohen Tax⸗ 
fumme öfters nicht gefchieht), weil ferner der Gläubiger meiftens 
nicht geneigt iſt, das verpfändete Grundſtück oder Gebäude felbft 
zu übernehmen und in jedem Falle fich fcheut, in einen Conçurs 
des Schuldners verwidelt zu werben. Den auf Pfandrechte geftüßs 
ten Credit, der einem gewiffen verpfändeten Vermögen bei einer 
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gegebenen Rechtsverfaſſung bewilligt wird, nennt man Real⸗ 
credit, - 

$. 279, 

Aeltere Schriftfteller haben von der Wirkung bed Credits in 
der Volkswirthſchaft eine überfpannte Meinung gehegt, weil fie, 
in die Betrachtung der Einkünfte einzelner Volksclaſſen vertieft, 

unterließen, die Beftandtheile und Bedingungen des Volksein⸗ 
kommens im Ganzen zu überbliden (a). Der Credit ift Feine 

Güterquelle. Ob er gleich den Einzelnen dasjenige Capital vers 
Schafft, welches fie nicht felbft befigen und befjen fie zu ihren bes 

abfichtigten Unternehmungen bebürfen, fo kann er boch die Maffe 
der Supitale in einem ganzen Sande nicht vermehren, außer durch 
Borgen im Auslande, und er Tann auch im Allgemeinen die 
Stelle der Eapitale nicht vertreten, außer indem Metallgeld durch 

Papiergeld abgelöft wird. Die Wirkung des Credits befteht alfo 

bauptfächlih nur in einer Belebung ded Güterumlaufes, und 

inöbefondere in einer leichteren und häufigeren Uebertragung ber 

vorhandenen Sapitale (2). 

(a) Hieher "gehört vorzüglich Pinto, Traite de la circul., ſ. $. 42. 
(3). Sr fieht (S. 161, S. 177 der d. Ueb.) die zinfentragenden 
Schuldurkunden als einen eigenen Theil des Vollsvermögens an, 
©. 338 (352 i. D.): La creation des fonds publics, quand on 
les fait A propos et qu’elle n’exc&öde point la sphere de la 
puissance, est une alchymie r&ealisde, dont souvent ceux 
m£mes, qui l’operent, n’entendent pas tout le myste£re. 

(6) Simonde, Rich. comm. I, 177. — Storch, II, 153—164. 

$. 280, 
Diefe Wirkung ded Credited erfcheint auch nach der Beſeiti— 

gung der Üübertriebenen Schaͤtzung noch immer als fehr vortheil⸗ 
baft. 1) Es wird die beſte productive Anwendung des beweg« 
lichen Vermögens veranlaßt, indem daffelbe vermittelfi des Gre= 

dits leicht an diejenigen Menfchen gelangen kann, welche bie 
meifte Gefchilichkeit und Neigung haben, fi mit hervorbrin= 

genden Gewerben zu befchäftigen. Den Gapitaliften und Grund⸗ 

eignern fehlt fehr oft diefe Fähigkeit oder diefe Neigung, ihre 

Erfparniffe würden daher zum heile unfruchtbar angefammelt 
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oder verzehrt werden, wenn nicht ber Grebit fie in die Hände 

einfichtövoller und thätiger Unternehmer brächte (a). Ebenfo 
ziehen fich die Gapitale leicht von der minder ergiebigen zu der 

einträgliheren Benugung hinüber. 2) Die Leichtigkeit, Vermoͤ⸗ 
gen ohne Gefahr, zu jeder Zeit und in beliebiger Menge auszu⸗ 

leihen, ift eine große Ermunterung zum Ueberfparen. 3) Man 

wird in den Stand gefest, den-Güterumlauf mit einer geringes 

ren Münzmenge zu beftreiten, indem theils die Zahlungen ver- 
ringert, theild wohlfeile Umlaufsmittel eingeführt werden. Diefe 
Erfparniß an dem Münzbedarfe kommt ebenfalls dem Volksein⸗ 
fommen zu Statten, indem nun der entbehrlich gewordene heil 

der Münzen in irgend einer Weife werbend angelegt werden kann. 
Diefe drei Urfachen .erflären es, daß der Credit zwar nicht 

für ſich felbft, aber doch mittelbar zur Vergrößerung des Capi⸗ 

tales in einem Lande beitragen kann. 
(a) Insbeſondere wird ein großer Theil der Handelsgeſchaͤfte mit ge: 

borgten Capitalen betrieben, auch unterftügt vielfälfig der wohl⸗ 
habende Unternehmer den weniger Begüterten mit Capital, z. B. 
der Kaufmann den Fabricanten oder Handwerker. 

$. 281. 

Der volfswirthfchaftliche Nutzen des Credites iſt nach den 

obigen Sägen befchränft auf denjenigen Theil des beweglichen 
Vermoͤgens, welchen die Eigenthümer nicht felbft productiv an« 
wenden oder doch nicht fo vortheilhaft als Andere benugen koͤn⸗ 

nen oder wollen (a). Daß durch den Credit auch die unproducs 
tive Verzehrung erweitert werben Tann, ift freilich eine weniger 

gemeinnüßige Folge (5), die jedoch auch im Ganzen nicht häufig 

eintritt, denn Die meiften Darleihen werden fowohl der Befon- 
nenheit der Borgenden, ald der Vorficht der Leihenden gemäß 

bervorbringend angewendet. Die zahlreichen Hypothekenſchulden 
der Grundeigner fcheinen zwar eine Ausnahme von diefer Regel 

zu begründen, indem die geliehenen Summen fehr oft nicht zur - 
Beförderung der Landwirthfchaft verwendet werden (c), doch 
darf man nicht überfehen, daß ein großer Theil diefer Schulden 

urfprünglich von den Erbtheilungen der Geſchwiſter oder anderer 

Erben eined früheren Grundeigners herrührt, wobei ber fpätere 
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bie Miterben mit Seldfummen entfchädiget, Die von ihm geborgt, 

von den Empfängern aber gewöhnlich wieder werbend angelegt 
werden, 

(a) Hieraus folgt, daß eine Erweiterung des Gredits über feine na⸗ 
ee Gränzen nur zu nadhıtheiligen Folgen führen ann, f. 

. 309, 

(cd) Wenn ber Fabrieant im Winter dem Grunbeigner Genußmittel 
borgt, die diefer erſt nach ber Ernte bezahlen Tann, fo ift das für 
das Vermögen und Einkommen des Bolkes kein Gewinn, im Ges 
gentheile könnte mehr producirt werben, wenn ber Fabrfcant früs 
ber bezahlt würde und bie Summen ſogleich wieder in fein Ge⸗ 
werbe wendete, au muß ihm der Käufer entweder Zinfen oder 
einen um den Betrag berfelben erhöhten Kaufpreis entrichten. — 
Vgl. Simonde, Rich. camm. I, 275, 

(c) gl. Stord, II, 6 ff. 

2. Hauptſtuͤck. 

Wirkung des Credits auf den Geldumlauf. 

$. 282. | 
Der Credit hat einen befonderen Einfluß auf den Geldum⸗ 

lauf. Er macht verfchiedene Einrichtungen möglich (a), welche 

Dazu dienen: - 

1) die Zahlungen in Metallgeld leichter und mohlfeiler zu be= 

wirken — Girobanten, $. 283, — Anweiſungen 
und Wechfel, $. 286; 

2) den Bedarf von Münze zu Zahlungen zu verringern, in⸗ 
dem man _ 

a) einen Theil der Gefchäfte im Verkehre ohne baare Zah 
lungen vollbringt; — Abrechnungen, Ueberweis 
fungen, $. 292; 

b) einen Theil des bereit zu haltenden Geldvorrathes er⸗ 

fpart, F. 292 a; 

3) ein hoͤchſt wohlfeiled Umlaufsmittel einzuführen, welches 

einen Theil der Münzen entbehrlih macht; — Papier- 

geld im weiteren Sinne, $. 293, 



' 2 363 

(a) Ale diefe Mittel, das Staatspapiergeld ausgenommen, verdanken 
dem Handel ihren Urfprung, die Handelslehre hat fie als Beför- 
derungsmittet der Taufmännifchen Gefchäfte, die Volkswirthſchafts⸗ 
ichre dagegen nach ihrer Wirkung auf die wirthichaftlichen Ver⸗ 
hältniffe eines ganzen Volkes zu erforfchen, wobei jedoch eine kurze 
Beichreibung vorausgefchidt werben muß. 

Il. Sirobanfen, 

$. 283. 

Giro», Depofiten- oder Umſchreibebanken (a) find 
faufmännifche Anftalten, wobei Summen Metallgeldes in fiche- 

‘ ren Gewahrfam von mehreren Zheilnehmern niedergelegt werben, 
damit die wirklichen Zahlungen unter denfelben durch bloßes Ab- 

und Zufchreiben in den Rechnungsbüchern erfegt werden koͤnnen. 
Sedem Zheilnehmer wird der Betrag feiner Einlage ald Gut- 

haben (credit) in den Büchern angefchrieben ; hat er eine Zah⸗ 
lung vorzunehmen, fo beauftragt er blos die Bank, die Summe 
ihm als für ihn ausgegeben abzufchreiben (in bad debet zu 
bringen), und dagegen demjenigen, welchen er bezahlen will, ind 
Guthaben zu fegen (8). Wer noch nicht Theilnehmer war, Fann 

eö fowohl durch Einlage einer baaren Summe als dadurch wer⸗ 
den, daß ein Guthaben von einem Anderen, den er dafür ent⸗ 

fchädigt, auf feinen Namen übertragen wird. 
(a) Buepergen, Befchreibung der Banquen, Leipz. 1723, 4 — 

Büſch, Abh. von den Banken, in deffen fämmtl. Schriften über 
Banken und Müngweien, Hamb. 1801. — Dufeland, I, 112. 
— Storch, UI, 97. 

(5) Diefer Yuflcag' gefchieht ſchriftlich durch eine Anmweifung, welche 
der Anmeifendbe entweder perfönlich übergiebt, oder von einem ver: 
möge foͤrmlicher Vollmacht Beauftragten übergeben läßt. Wer mehr 
anmeijet, ald er gut hat, muß das Fehlende nachzahlen und eine 
Beine Strafgebühr entrichten, 

$. 284. 

[4 

Der Vortheil einer ſolchen Einrichtung ift zundchft darin zu 
fuchen, daß man 1) die Unbequemlichfeit des Öfteren Ausbezah⸗ 

lend großer Summen, nämlich das Zählen und Einpaden, 2) die 

Koften und Gefahren des Werfendens, auch 3) die Abnuͤtzung 
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und den Verluſt von Muͤnzſtuͤcken ganz vermeidet. Die nieders 
gelegten Sorten find vor jeder Verſchlechterung gefchügt und 
die in ihnen ausgedrüdten Summen behaupten daher einen 
gleichförmigen Metallwerth, während die umlaufenden Sorten 

veränderlich find, auch Öfter eine Art Münzen von einer anderen 

verdrängt wird (a). Wenn folche Veränderungen fich zutragen, 
fo muß die Münze, nach welcher die Banf rechnet, gegen die 
umlaufenden geringbaltigeren Sorten ein Aufgeld, Agio, ges 
winnen (5). Diefe Vortheile find auf diejenige Stadt, in der fih 

die Banf befindet, und eine nicht fehr weite Umgegend befchränft, 

theild wegen der mit dem Anweifen verbundenen Förmlichkeiten, 
theild aber weil die Theilnahme nur für die an dem Siße der 

Bank zu machenden Zahlungen nüglich iſt. Zinſen der eingeleg⸗ 
ten Summen zu bezahlen ift die Banf nicht fähig, ba fie feine 

Geſchaͤfte betreibt, auch ift dieß nicht nöthig, weil Diefe Summen 

in der Verfügung der Theilnehmer bleiben und fo gut zu ben 
Unternehmungen derfelben gebraucht werden können, ald wenn 
fie in den Händen jeded Einzelnen geblieben waren, 
(a) Dieß ift in Fleinen Handelsftaaten, in die fi) unvermeiblich vie⸗ 

lerlei frembe Münzforten ziehen, befonders vortheilhaft. 
(5) In Venedig trugen bie neuen umlaufenden Münzen ( moneta pic- 

cola corrente, feit 1750) 54 Protent Aufgeld, die älteren 20 Pros 
cent, in Amfterdam trugen fie gegen 4, in Hamburg hat noch 
jent das Sourantgeld ungefähr 23 Procent Agio gegen Banco zu 
geben. 

$. 285. 

Zur Vollkommenheit einer reinen Girobank gehören folgende 

Bedingungen: 1) Die niedergelegten Summen müffen vorräthig 
liegen bleiben, dürfen alfo zu feiner Ermerbögelegenheit benügt 

werben. Ohne die feite Ueberzeugung von dem Vorhandenfein 

der Einlagen koͤnnte dad in ben Bankbuͤchern erworbene Gut» 
haben nicht alö ein vollguͤltiger Stellvertreter einer Baarzahlung 
erfcheinen und man hienge von der Klugheit und dem Erfolge 
der Banfverwaltungab, 2) Ieder, aufdellen Namen eine Summe 

in der Banf fteht, muß die Befugniß haben, diefelbe beliebig 
herauszuziehen, weil fonft die Bedeutung ded Guthabens genau 

betrachtet nur etwas Eingebildeted wäre (a), 3) Die Banf muß 
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in ihren Rechnungen ein von der ungleichen Ausprägung der 
Münzforten völig unabhängiges Preismaaß gebrauchen, indem 
fie die Einlagen wie Die Ausbezahlungen blos nach ihrem Mes 
tallgehalte fchäßt, alfo in einem Gelde rechnet, welches nicht eine 
einzelne Münze, fondern blos eine gewiffe Metallmenge ift. Diefe 
Stetigfeit des Rechnungdgeldes der Bank gewährt für den Han⸗ 
del folchen Vortheil, daB man fich in einem weiteren Kreife des⸗ 
felben bedient und daß fich Gefchäfte häufiger nach dem Siege 
der Bank hinzieben (B). 

. Die Banken diefer Art find mit Ausnahme einer einzigen, 
ber Hamburger, eingegangen (c) und werden durch andere 

kaufmaͤnniſche Anftalten erfeht, bei denen zugleich eine Erfpa- 
rung an Dem baaren Geldvorrathe bezwedt wird (d). 

(a) Die venetianifhe Bank geftattete Lange Zeit hindurch Fein Ders 
ausziehen ber Einlagen, 

(d) So die hamburger Bank, welche den Bankthaler zu 528,21? Hol, 
As feines Silber (oder 9,20%* Thlr. auf bie köln. Mark) rechnete, 
weil biefes der Mitteldurchfchnitt zwifchen dem urfprünglichen Ge: 
Halte des älteren Speciesthalerd (540 A8) und dem unter Karl VI. 
merklich leichter ausgeprägten Thalerftüde (516 A8) war. Däne- 
mark und Schweden prägten ſolche Thalerftüde aus, Hamburg 
felbft aber nicht. Buüſch, a. a. O. S. 177. — Der Thaler Banco 
ift nady dem 244, fl. Fuße 2 fl. 39,7 Er., die Mark Banco ( 
Thaler) von 176 AB ift 53,2 kr. 

(c) Zur Gefhichte der Girobanken: 
Venedig. Die Zeit der Errichtung tft unbekannt. (Hüll: 

mann, Staatdwirthich. Nebenftunden ©, 105 verrhuthet 1582.) 
1587 ward eine neue Geftaltung vorgenommen, wobei die Einla- 
gen als Anleihen in die Hände der Regierung übergiengen, weldyer 
Umftand aber erft 1797, bei dem Einrüden der Franzoſen, ben 
Credit der Bank erfchütterte. Aufgehoben 1808, Büſch, a. a. O. 
— Storch, III, 63, — Ganilh, Systömes, 11, 158, — Hülls 
mann, Städtew., I, 453. Die revidirten Gefege von 1663 bei 
Marperger, S. 190, in der Urfprache, enthalten nur Verords 
nungen über die Formen der Buchführung, die Pflichten des Pers 
fonals u. dgl. _ 

Amfterdam. Errichtet 1609, um bei bem häufigen Umlaufe 
abgenüster und befchnittener Münzen die vollwidhtigen Stüde zu 
behalten. Die Regierung verbot, Wechſel von 300 fl. und darüber 
anders als durch die Bank zu bezahlen, Diefe betrieb zugleich 
den Handel mit edlen Metallen und nahm hiebei ſowohl Barren 
ald Münzen jeder Art (audgenommen Scheidemünze) an, wofür 
fie Sredit in ihren Büchern gab, biefer aber wurde in dem ges 
wöhnlichen umlaufenden Gelde ausgebrüdt, den holländ. Gulden 
anfangs zu 225 As fein gerechnet. Da die Bank nur gute Stüde 
annahm, fo wurde das Bankgeld um einige Procente Höher im 
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Verkehr bezahlt, als bie umlaufenden Sorten. Der Gulden wurde 
durch fpätere Würbigung der vorfommenden Stüde auf ungefähr 
212 As herabgefest, gegen Ende des 17, Jahrh. durch Feſtſetzung 
des 3 Guldenftüdes zu 603 As kam er auf 201 As f. Der bei: 
giſche Ducaton durfte erft feit 1638 angenommen werden und es 
ift daher unrichtig, aus feinem Preife von 3 fl. den urſprüngli⸗ 
sen Werth des Bankguldens zu berechnen, weldyer Fein anderer, 
als der in vollwichtigen Stüden vorkommende war. Wer Münzen 
in die Bank brachte, erhielt nicht nur ein Guthaben in den Bü- 
chern derfelben, fondern auch eine Quittung (Recepiffe), wo: 
für er halbjährig einen Tleinen Zins entrichten mußte, Y, Proc. 
für Ducatons (Silberryder), bei anderen Sorten „— 1, Proc. 
Der Befis einer Summe Banfgeld und eines Necepiffes auf gleis 
chen Betrag berechtigte zum Herausnehmen von Baarfchaft. Da 
nun das Bankgeld etwas unter dem vollen Preife der guten Sor- 
ten ftand, fo erhielten die Recepiflen einen Preis und deßhalb lie- 
fen fie häufig um. Dieraus war die Meinung entftanden, daß dies 
jenigen Einlagen, für welche Feine Recepiffen durch BZinszahlung 
erneuert worden wären, gar nicht mehr hätten zurüdgefordert 
werben Eönnen, was nad Mees nicht richtig ift. Dede Umſchrei⸗ 
bung Eoftete zwei Stüver (20 auf den Gulden), wer zum erftens 
mal ein Guthaben erhielt, entrichtete 10 fl. Zweimal im Jahre 
wurden alle Rechnungen abgefchloffen. Erft 1795 wurde e8 bekannt, 
daß die Bank einen Theil des Vorrathes heimlich zu Vorfchüffen 
verwendet hatte, bie ſich auf 9'247 793 fl. beliefen. Diefe Summe 
wurde 1802 von der Regierung vergütet, doch gelangte die Bank 
nicht wieder zu der vorigen Bedeutung. Bei der Gründung der 
niederlänbifchen Zettelbant im Sahr 1814 verlor fie vollends alle 
Wirkfamkeit, weßhalb 1820 ihre Aufhebung ausgefprocdhen und bie 
Rücdzahlung bed Bankgeldes mit 5 Proc. Aufgeld verordnet wurde. 
Marperger, S. 119. — Ad. Smith, II, 305. — Büſch, ©. 160. 
760, — Stord, 11, 64. — Sorgfältig und mit Beleuchtung 
mancher früherer Srrthümer handelt die Gefchichte diefer Bank ab 
W. €. Mees, Preve eener geschiedenis van het bankwezen 
in Nederland gedurende den tijd der republiek. Rotterd. 1838. 

. Hamburg, Errichtet 1619, wegen der vielen ſchlechten ba= 
mals umlaufenden Münzen. 1770 fing die Bank an, Silberbarren 
anzunehmen; feit 1790 findet die Einlage von Münzen gar nicht 
mehr Statt. Die Barren müffen eine Mifhung von °%,, reinem 
Silber haben (0,984 oder 15 Loth 12 Grän). Die Bank berechnete 
bei den eingelegten Barren die köln. Mark feines Silber zu 442 
Schilling (48 auf den Thaler) oder 27 Mark 10 Schill., beim 
Herausziehen mußte man ſich die Föln. Mark um 2 Schillinge hoͤ⸗ 
ber, alfo zu 27 ME, 12 Schill. anrechnen Laffen. Seit 1846 wird 
auch beim Einlegen bie k. Mark zu 27 ME, 12 Schill. Banco be= 
sechnet und beim Herausziehen nur 1 p. mille zurüdbehalten. Dier- 
aus ergiebt fich der Feingehalt der Bankmark zu 175,38?, de Tha⸗ 
lerö zu 526,18 Ad. Vgl. Soetbeer, Ucber Hamburgs Handel, III, 
41. 1846. Der fortwährend geheimgehaltene Betrag des Bankvor⸗ 
vathes wurde 1813 bei der Wegnahme durch den Marfchall Das 
vouft bekannt, er war 7'489 343 Mark Banco, wofür die franz. 
Regierung 1816 nur 500 000 Franken Renten erftattete. Büſch, 
Storch'a. aD. 

Nürnberg. Stiftung 1621. Wechfel von 50 fl, und Zahlun⸗ 
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en für Waarenkäufe von 200 fl. und darüber mußten bdurch bie 
ne bewirkt werden; bie Gebühr beim Umfchreiben betrug 3 Er. 

von 100 fl, (bei Juden 6 kr.). Nur beftimmte grobe Sorten wur: 
den angenommen unb Tonnten beliebig herausgegogen werben. Das 
Girogefhäft hat in neuerer Zeit aufgehört und es ift nur nody 
ein Banquiergefhäft auf öffentliche Rechnung geblieben. Eines 
Hochedeln und Hocmeifen Raths .. . Banco- und Wechſelordnung, 
Nuͤrnb. 1722. 4. (enthält die neuefle Revifion ber Statuten von 
1721). — Roth, Geſch. des nürnb. Hanbeld, IV, — Rau zu 
Storch, II, 464. 

Rotterdam. Die Bank wurde 1635 nach dem Vorbilde der 
amfterdamer gegrünbet, erlangte aber keine beſondere Wichtigkeit, 
Eine Nevifion der Statuten gefhah 1660. In neuefter Zeit fant 
ihre Wirkſamkeit mehr und mehr, und ohne foͤrmliche Aufhebung 
fcheint fie 1812 erlofdyen zu fein. Mees a. a. D. ©, 207—22. 

Auch die in Berlin 1765 errichtete Bank hatte fonft ein 
Girogefhäft und rechnete in Pfunden, deren 100 gleich 131Y, rthlr. 
&ourant oder 4 gleich 1 Friedrichsd'or waren, Das Herausziehen 
fand nur denen frei, welche Summen felbft eingelegt hatten, nicht 
denen, welchen fie übertragen wurden. Reglement von 1766, Art. 
er 12—26, in Bergius, Samml, deutſcher Landesgeſetze, VI, 
2389 ff. 

(3) Dahin gehört das Abliefern eingehenber Summen bei Banthäufern 
oder anderen Banken, deren manche ebenfalld ein Umſchreibe⸗ 
(Siros) Geſchaͤft haben. - 

I. Anweifungen und Wechſel. 

g. 286, 

Die Anweifungen (Affignationen) enthalten den 

Auftrag ded Einen an den Anderen, einem Dritten eine gewifle 

Geldfumme auszubezahlen. Wehfel (Wechſelbriefe) find 

eine Art von Anmeifungen, an einem anderen Orte zahlbar, in 

einer beftimmten Form abgefaßt, Durch befonbere an Diele ge⸗ 

knuͤpfte rechtliche Folgen ausgezeichnet (e). Iſt die Zahlfühige 

feit der Beauftragten keinem Zweifel unterworfen und feine 

Bereitwilligkeit zur Zahlung zu vermuthen, auch für den entge⸗ 

gengeſetzten Fall der Erfaß durch den Auftraggeber für ſicher zu 

erachten, fo kann die Anmeifung oder der wegen des firengen 

‚Wechfelrechtes mehr Sicherheit gewährende Wechſel fehr bequem 

ftatt der baaren Summe dazu dienen, an den Wohnort des Bes 

auftragten oder auch in eine britte Stadt gefendet zu werben, 

\ 
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wo man eine Zahlung zu bewirken bat. Wechfel Taufen daher 
in der Bmifchenzeit zwifchen der Ausftellung und der Verfall⸗ 

zeit öfter Durch mehrere Hände und über mehrere Drte, indem 

der, zu deſſen Gunften der Auftrag ausgeftellt ift, fein Recht an 
eine andere Perfon überträgt u. ſ. f. 

(a) Die fog. trodenen Wechſel, Schuldfcheine in Wechfelform, kom⸗ 
men zwar in rechtlicher Beziehung mit den wahren (traffirten) - 
Wechſeln überein, find aber wirthſchaftlich betrachtet fehr von ih⸗ 
nen verfchieden. 

$. 287. — 

Der Hauptvortheil dieſer Einrichtung iſt, daß eine Summe, 
die man ſonſt an einen anderen Ort ſenden muͤßte, nun blos an 

Ort und Stelle ausbezahlt zu werden braucht. Die in jedem 
Zeitpuncte faͤlligen Forderungen zwiſchen zwei Orten koͤnnen ver⸗ 

mittelſt der Wechſel ausgetauſcht werden, ſo daß nur der Mehr⸗ 

betrag der Schuldigkeit des einen Ortes hinausgezahlt wird (a). 
Dieß erfpart die Koften und Gefahren der Berfendung, Weil 
aber der zur Zahlung Beauftragte (der Traffat oder Accep- 

tant bei Wechfeln) diefelbe Summe an feinem Wohnorte aus⸗ 
liefern muß und der Käufer der Anmweifung, ſowie jeder Erwerber 

des MWechfeld (der Remittent und die folgenden Indoſſa⸗ 

ten) den Betrag der angewiefenen Summe an ben Anweifen⸗ 
ben oder Wechfelauöfteller (Traſſanten), oder an die fpäteren 
Verkäufer des Wechſels (Indoffanten) zu entrichten haben, 
fo wird Feine Erfparung an Münze bewirkt, außer infoferne diefe 
nicht mehr während des Transportes dem Umlaufe entzogen 

wird, und fich Öfterd Gelegenheit giebt, einen empfangenen (te= 
mittirten) Wechfel wieder an Iemand abzutreten, mit Dem man 

in Abrechnung ſteht und der ihn an Zahlungsſtatt annimmt (2). 

(a) Wenn A in Franlfurt an B in London 1000 thlr. zu bezahlen, 
und zugleich C in Frankfurt an D in London diefelbe Summe zu 
fordern hat, fo wird das Hin: und Herfenden bed Geldes erfpart, 
wenn C einen Wechfel auf D ausftellt, worin biefer beauftragt 
wird, die 1000 thlr. an B zu geben, und wenn A biefen Wechfel 
von C gegen baare Bezahlung erfauft. 

(5) Es werden in obigem Falle wirklich 2000 thlr. bezahlt, nur inner= 
halb beider Städte, von D an B und von A an C. Allerdings trafs 
firt man oft, ohne ſchon eine Forderung an den Zraffaten zu ha⸗ 



ben, aber dann muß bem letzteren auf "ben 1) turd Genen 
tung gegeben werden, weides gricheben Tann 1) turd Grab 
von Münze ?2) durdy Remittirung eines gefauften Bella, 
3) durch WBeereufendunsen, weide rin von dem criem Schhäfte 
verfdyiedenes zweites, nimlicdh einen Kauf, veramijesen. 

$. 258. 
Die Wechſel find wegen ber Wohlfeilheit und Schnelligkeit 

der Berfendung für tie Kaufleute ein ſehr vortheilhaftes Mittel, 

Zahlungen an anderen Orten zu bewirken; ihre Einführung bat 

die Ausdehnung des Verkehrs ſehr erleichtert (=), indeß türfen 

fie doch nicht als eine Art des Geldes betrachtet werben; fie 

Eönnen die Stelle ver Münze nur höchſt unvellfommen verire 
ten, weil fie nicht leicht und häufig umzulaufen vermögen und 

defhalb öfter, gleih ten Waaren, mit Geld gefauft, als zur 
Bergütung von Waarenkäufen gebraudyt werden. Dieß rührt 
von folgenten Umfländen her: 1) Wer nicht eine oder mehrere 

der in einem Wechſel benannten Perfonen als zuverläflig kennt, 
der ifi wenig geneigt, benfelben an Zuhlungöfiatt anzunehmen, 
auch liegt ein Abhaltungsgrund für viele Menfchen in der Strenge 
des Wechſelrechtes; aud diefen Urfachen finden Wechſel größten 

theils nur unter Kaufleuten Anwendung. 2) Die Uebertragung 
eined Wechſels muß ſchriftlich auf ter Rüdfeite ded Blattes aus⸗ 

gedrüdt werden (Sndoffament, endossement), was eben» 

falld eine Unbequemlidykeit ifl. 3) Wechſel, weldye eine von dem 

Zage der Auöftellung an laufende Berfallzeit haben (5), oder 

auf einen beflimmten Zeitpunct, 3. B. eine Meile, geftellt find, 

gewähren nur bis zum Eintritte diefer Zeit volle Sicherheit; 
andere, deren Berfallzeit fi nad; dem Tage ter Borlegung bei 
dem Beauftragten (Präfentation) richtet, werden doc) auch nicht 

gerne lange nad) der Ausftellung angenommen, wenn man nicht 

genau weiß, daß in den Verbältnifien der betheiligten Perfonen 

in der Zwiſchenzeit feine Veränderung eingetreten iſt. 4) Wech⸗ 

fel tragen zwar feine Zinfen, geben aber "einen denfelben aͤhn⸗ 
lichen Bortheil, weil derjenige, welcher einen Vechfel einige Zeit 

vor dem VBerfalltage anfauft, ihn nicht ganz für voll bezahlt, 

fondern ungefähr fo viel abzieht, ald die Zinfen für die Zwiſchen⸗ 

zeit betragen würden. Diefer Abzug heißt Disconto, Wech⸗ 
Rau, polit. Dekon. 5te Auög. I. _ 24 
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felzins, escompte, und bad Einkaufen von Wechfeln vor der 
Berfallzeit mit diefem Abzuge discontiren, fcontiren (c). 

(a) 

(b N/ 

(ec) 
ı 

Sn England follen ftets für ungefähr 100 Mil, 8. St. Wechſel 
und Anweifungen (private bills) umlaufen, Jones, Distrib. of 
wealth, ©. 271, nach neueren Schäßungen auf den Grund bed 
Mechfelftempels, und unter der Annahme ber erfahrungsmäßigen 
mittleren Verfallzeit von Y, Jahr, im D. von 1835—39 127 Mill, 
£, St., f. Athensum, 26. Sept. 1840. Der Nusen der Wechfel 
mußte in früheren Sahrhunderten noch flärker empfunden werben, 
als jest, weil die Münzfendungen megen der fchlechten Straßen 
oftbarer und wegen ber häufigen Beraubungen gefährlicher wa⸗ 
ren. Um bie räuberifchen Völker nicht fürchten zu müffen, durch 
beren Sitze der Weg nach Kaſchmir geht, pflegen perfifche Kauf: 
leute, die dort Shawls einkaufen wollen, fi in Kabul mit Wech- 
feln zu verfehen, indifche feßen ihr mitgebrachtes Geld in Anbar- 
far in Wechſel um, Berghaus, Annal, V, 528. Kabul hat Wech⸗ 
felverkehr mit Kalkutta und Aſtrachan; aber felbft der Beſitz eines 
Mechfelbriefes wird von den Reiſenden verheimlicht, aus Beſorg⸗ 
niß vor Räubern. Burnes, Reiſe, I, 173, — Anweifungen find 
fchon im Alterthume befannt gewefen, das Wechfelrecht aber ent: 
fland im Mittelalter, zuerft auf Meſſen. — Ueber den Urfprung 
ber Wechſel ſ. Fifher, Gefch. des deutfchen Handels, 1, 297. — 
Stord, 11,65. — Mittermaier, Grundſ. d. Privatr., II, $. 226. 
— Hüllmann, Städtewefen, ©. 442. — Schiebe, Die Lehre 
der Wechfelbriefe, 2. Ausg. 1834. ©, 1—16, j 
Diep iſt der Fall: 1) wenn fie auf eine Anzahl von Tagen, Wos 
hen oder Monaten nad) ber Ausftellungszeit (dato) geitellt find; 
2) wo die mit der Benennung uso, usance bezeichnete Zahlungs⸗ 
frift, welche Herlommen oder Geſetz an jedem Handelsplage beftim= 
men, in einer Zahl von Zagen nad) der Ausftellung befteht. Dieß 
ift Regel, dody giebt e8 Ausnahmen, wo der uso eine gewiffe Zeit 
nad) der Präfentation anzeigt, z. 3. in Hamburg bei deutſchen 

Dieß Gefchäft ift eine beliebte Art, Sapitale in Geldform einträg- 
lich anzuwenden. Wirthſchaftlich betrachtet hat es mit dem Dars 
leihen große Aehnlichkeit, von rechtlicher Seite weicht ed fehr da⸗ 
von ab, indem ein dem Kaufe einer eine Forderung an einen Drit⸗ 
ten ausfppechenden Urkunde befteht. Der Disconto folgt im All⸗ 
gemeinen dem Stande bes Zinsfußes, fteht indeß meiftens etwas 
niedriger, weil man den Vortheil einer baldigen ficheren Rückzah⸗ 
lung ſchätzt, und mandje Summen, ftatt müßig zu liegen, auf kurze 
Zeit zum Discontiren verwendet werben. Uebrigens hat man beim 
Discontiren zwei Eleine Vortheile: 1) das Jahr wird nur zu 360 
Tagen gerechnet, 2) man zieht den Disconto gleich beim Wechſel⸗ 
Taufe ab und muß ihn folglich als den Zins der Elcinern wirklich 
bezahlten Summe anfehen. Wer 3.3. bei einem Discontofage von 
4 Procent jährlid für eine Frift von 114 Monaten Y, Procent 
abzieht und alfo einen Wechfel auf 100 fl. mit 991% fl. bezahlt, 
bezieht eigentlich für eine Auslage von 9914 fl. fchon Y, fl. Bing, 
ftatt für 100, alfo jährlich 4,9201 Proc. . 

$. 289. 
Die Wechfel haben wie die Waaren einen Preis und zwar 

‘ 
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einen ſolchen, der häufigen Veränderungen unterworfen ift und 
den man, wie Überhaupt den veränderlichen Preis der Greditpas 
piere und Münzen, mit dem Ausdrude Curs (cours) bezeich- 
net. Der Preis, für den an einem Orte A bie auf einen andern 
Ort B auögeftellten, Wechfel gekauft werden,” giebt an, welche 

Summe man in A aufwenden muB, um fich die Verfügung über 
eine gewiffe Summe, bie in B ausbezahlt werben foll, zu ver« 

fchaffen. Um eine genaue Vorftelung von diefem Preife zu er⸗ 
halten, muß man, wenn an beiden Orten die Summen in ver« 
ſchiedenen. Münzforten ausgedrüdt werden, den Metallgehalt 
verfelben berüdfichtigen, indem man die erfaufte Summe und 

‚ihren Preis auf einerlei Geldſorte oder auf Gemwichtdeinheiten 

bes edlen Metalles zurüdführt. Die Gleichfegung zweier Muͤnz⸗ 
fummen, in welchen gleichviel Silber oder Gold enthalten ift, 
bildet das Pari, um welches die jedesmaligen Wechfelcurfe, als 
Marktpreife, hin und her ſchwanken (a). 
(a) 3. 8. 100 fl, des 20 Guldenfußes find dem Silbergehalte nach 

gleich 259,° Franken, und dieß ift das Pari zwiſchen ben öfterrei= 
chiſchen und franzöfifchen Wechfelplägen. Iſt nun der Eurs in Pas 
ris 254%, Fr. (26. Sebr. 1847), fo ift dieß 5 Fr. = 2 Proc. uns 
ter Pari, man Tann folglich in Paris mit dem Gilbergehalte von 
98 fl. eine in Südbeutfchland fällige Summe von 100 fl. an fich 
bringen. Die regelmäßig bekannt gemachten Wechfelcurfe find nicht 
ohne befondere Borkenntnifie verftändlich, weil bie Kaufleute meis 
ftend nur die eine von beiden Münzen, in denen der Curs ausge⸗ 
drüdt wird, angeben, bie andere aber, der Kürze willen, im Sinne 
behalten. Die Eurstiften fagen 3. B. in Paris: der Curs auf Lone 
don ift 2514 Fr., dieß fol heißen: fo viel Franken für 1 Pfund 
Sterling; ferner nach Amfterdam 209, naͤmlich fo viel Franken für 
100 fl, Diejenige von beiden Münzfummen, bie man auf diefe 
Weife im Sinne behält, heißt die feite Valuta (le certain), bies 
jenige, welche man ausfpricht und deren Quantität wechſelnd ift, 
die veränderliche Valuta (l’incertain). Ieng ift bald eine Ein 
beit (1 Piafter, 1 Rubel), bald eine runde Zahl (100 rthlr., 30Q 
Franken, 1000 Reis). Bisweilen werben die Eurfe in Währungen 
ausgedrüdt, die gar nicht geprägt find, z. B. der erft 1843 abger 
fchaffte rthir. Frankfurter Wechſelzahlung (WZ), wovon urfprünglich 
13,20 Stüde oder 20,07% fl. aufdie Mark giengen. Der Curs zwijchen 
zwei Pläsgen wird fogar zufolge des Herkommens nicht immer an 
beiden auf diefelbe Weife angegeben; 3. B. 
in Paris nad Berlin g. 371, d. i. ſoviel Franken bezahlt man 

für 100 rthlr. preuß., nach Frankfurt 9. 212, d.h. Franken 
für 100 fl; , 

in Berlin nad) Paris oder Lyon g. 80, d. h. ſoviel rthlr. für 
300 Franken, 

in Frankfurt nad) Paris gegen 93 fl. für 200 ir j 
4 
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Erklärung biefer herfömmlichen Beftimmungsarten in Flügel, 
Der erflärte Curszettel, Tschaggeny, Les arbitrages (Paris, 
1817, 4.) und den befannten Werken von Gerhardt, Nelken: 
brecher, Krufe u. a., auch Zabel. Ueberſ. der Curszettel, Eeipz. 
1831 (I Bog. fol.) und Nobad, Handb. ber Münz-, Bank: und 
Wechſelverh., Rudolft. 1833, II. B. — Rechnet das eine Land in 
Silber, dad andere in Gold, fo hat auch das jedesmalige Preis- 
verhältniß beider Metalle auf den Wechfeleurs Einfluß. Man be: 
zahlte 4. B. am 28. Dec. 1836 in Paris 25,925 Fr. für 1 Sove⸗ 
reign in Wechſeln auf London. Der Sovereign hat 152,8 A8 Gold, 
für 25,825 Fr, Eonnte man aber in Paris felbft nur 151,96 As 
Gold kaufen (nämlid 9", p. m. Prämie auf den Münzpreis von 
3434, Sr. für ein Kilogr, Gold), alfo war das londoner Gold 
in Paris wohlfeil, 

N 

$. 290, 

Wenn in A der Curs nach einem anderen Orte Büber Pari 

fleht, d. h. wenn man in A efwas mehr, Gold oder Silber hin⸗ 
geben muß, als man dafür in B zur Verfügung erhält, fo beweift 

dieß, daß in A der Begehr von Wechſeln auf B größer ift als 
dad Angebot (a). Der Begehr wird in jedem ‚Zeitpuncte bes 

fiimmt von der Menge von Zahlungen, welche man in Kurzem 
nad) B zu machen bat und welche man ohne Abfendung von | 

Münze bewirken will, Das Angebot richtet fich nach der Menge 
von bereitd fälligen Forderungen, welche die Kaufleute in A an 

die Bewohner von B haben und für deren Belauf fie Wechfel - 
audzuftellen und zu verfaufen Luft haben. Sind die gegenfeitigen 
zahlbaren Forderungen zwifchen beiden Orten gleich, fo wird der 

Wechſelcurs ungefähr den mittleren Sag, das Pari, erreichen (2), 

im entgegengefegten Falle müffen an dem Orte, welcher mehr 

zu zahlen ald zu fordern hat, Wechfel nach dem anderen über 
Pari erfauft werden. Diefe Abweichung von Pari hat ihre nahen 

Gränzen, denn fo lange die Münzfendungen feine Schwierigkeit 
haben, Fann fie nicht weiter gehen, ald die Fracht» und Affecu- 

ranzkoſten einer Baarfendung betragen, weil man fonft diefe vor» 
ziehen würde (c); man bedient fich nur fo lange der Wechfel, 
als bei ihrem Gebrauche etwas an den Koften erfpart wird, Wo 

Dagegen Verbote, Kriege und dergl. diefen Ausweg erfchweren, 

da ift eine beträchtliche Abweichung vom Pari möglich (d). 
a) In diefem Falle nennt man den Wechfeleurs für B günftig, für 
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A ungünftig, eder man ſagt auch kurz: der Curs fteht für B 
und gegen A. 

(6) Doch aud nur ungefähr. Es find hiebei noch folgende auf den 
Curs einwirkende Umftände zu erwägen. 
1) Der Traſſant erhält den Wechfel bei der Abgabe fogleich be- 

zahlt, oder, wenn er mit dem Remittenten in Abrechnung 
fteht, fo werden ihm doch bie Binfen von’ diefem Beitpuncte 
an berechnet; dagegen leiftet der Traffat die Zahlung erft ſpä⸗ 
ter, nah Ablauf der Verfallzeit. Daher iſt der Werth des 
MWechfeld um die Binfen diefes Zeitraums für den Remitten- 
ten weniger werth, ald die darin ausgedrüdte Metallmenge. 
Nimmt man 4 Proc. Sahreszinfen an, fo ift ein Wechfel, der 

nad einem Monat fällig wird, jest / Proc., und bei drei 
Monaten Frift 1 Proc. weniger werth. Auf je längere Zeit 
ein Wechfel Läuft, defto niedriger ift fein Preis; z. B. am 
26. Febr. 1847 fanden in Paris die Wechfel auf Berlin bei 
1 Monat Frift zu 373 Fr. (für 100 rthlr.), bei drei Monas 
ten zu 370 $r., der Unterfchied von 3 Fr. für zwei Monate 
beträgt 0,81 Proc. ober 4,8% Proc. für das Jahr. Auf 
1 Monat fommen 1% Fr. Zinfen, daher läßt fi) annehmen, 
daß der Curs 3744, fein würde, wenn gar feine ſolche Zwi⸗ 
fhenzeit verftrihe (das Pari ift 371). 

2) Der Remittent hat einige Nebenausgaben für Mäklergebühr 
und Porto. Gefekt, diefelben betragen 2 per mille, fo wird, 
wenn der Kurs genau in Pari fteht, der Aufwand für ben 
NRemittenten größer, ald feine Ausgabe fein würde, wenn er 
auf ſich traffiren ließ. Da nun in der Regel zu erwarten ift, 
daß die eine von beiden Arten, eine Zahlung zu bewirken, eben 
fo vortheilhaft fein müffe, ald die andere, fo wird der Curs 
fi an jedem der beiden Orte nur um ben halben Betrag ber 
Koften oder 1 p. m. von bem Pari entfernen. Iſt dieß der 
Fal, fo kann man z. B. in Hamburg, wo der Gurs nad) 
FSranffurt die Zahl von Gulden anzeigt, weldhe 100 Mark 
Banco gleihhgelten (Pari 88,10), mit diefer Summe 1p. ın. 
mehr oder 88,2%8 fl. erkaufen, in Frankfurt aber braucht man 
für 100 ME. nur 88,07 fl. hinzugeben. Es erhellt hieraus, daß 
biefe beiden Urſachen die Herſtellung des vollen Pari verhins 
dern und eine VBerfchtedenheit der Curſe an beiden Orten nad 
fi ziehen. Dieß zeigt ſich auch wirklich, e& find jedoch immer 
zugleich Beine Schwantungen im Mirwerben mit im Spiele. 

eifpiel: Frankfurt, 1. März 1847 nah Hamburg auf kurze 
Sicht 89, Hamburg, 26. Febr. n. Frankfurt 89%, Fr., ferner 
London, 5. Ian, 1841 n. Parts auf 3 Mon. 25, Fr. (für 
18, St.), Paris, 2. Ian. 1841 n. London auf 3 Mon. 24,9 Fr, 

(by Bei verfchiedenen Ländern koͤnnen auch die Umprägungstoften hin 
zulommen. Ueber die Berechnung des Pari f. Bleibtreu, Lehrb. 
der Handelswiſſ., 1830. ©. 135. Contorwiſſ. ©. 123, 

(4) Ein Beifpiel hievon geben die ungünftigen Curſe, für welche im 
Revolutionskriege von der engl. Regierung Wechfel zu den Sub: 
fivienzahlungen nach Deutfchland erfauft werden mußten. Von eis 
ner folchen Urſache des niedrigen Curſes der Wechfel nach einem 
Lande muß man den Fau unterfcheiden, wo die Wechfel in einem 
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gegen Metall gefunlenen Papiergelde bezahlt werben; bann drüdt 
fih in dem Gurfe der Wechfel der niedrige Curs diefes Papiers 
geldes aus. Schon hieraus erflärt fich, daß 1814 vor dem Frieden 
auf dem Feftlande der Curs nad) England gegen 30 Procent uns 
ter Pari war, indem die Noten der engl. Bank, damals dad ein 
ige Umlaufsmittel, gegen rohes Gold um fo viel gefallen waren; 

indef zeigt das Steigen bed Eurfes nad) dem erften und dann wies 
der nad) dem zweiten parifer Frieden auch den Einfluß jener Sub- 
— der Kriegskoſtenzahlungen. Lowe, Engl, n. f. gegenw. 

uſt. ©. 126. 

$. 291. 
Der Stand bed Wechſelcurſes zwiſchen zwei Ländern zeigt 

demnach da8 VBerhältniß der Mengen von Geldzahlungen an, 
welche beide einander zu leiften haben. Hat dad eine Land mehr 

zu zahlen, ald das andere, fo kann der Ueberfhuß nicht durch 

den Austaufch der Forderungen, d. i. durch Wechfel, vergütet 

werden, er macht Münzfendungen nothwendig und fleigert, ehe 
man fich zu diefen entfchließt, den Curs. Die Zahlungen zwifchen 
zwei Ländern entfpringen 1) aus dem Handel, wenn der Unter- 
fchied zmwifchen Einfuhr und Ausfuhr, verdiente Provifion und 
Spetitionsgebühr und dergl. in Geld zu vergüten ift, 2) aus An⸗ 
leihen, fowohl wenn fie gegeben, ald wenn fie heimbezahlt wer» 

den, 3) aus Leitungen der Regierungen, z. B. Hülfögeldern, 
Kriegökoftenerfag, 4) aus Privatverhältnifien, welche Güterfen- 

dungen ohne Rüderfag veranlaffen Fönnen, 3. B. Auswanderun⸗ 

‘gen, Reifen im Auslande und dergl. 

Da alle diefe, und auf gleiche Weife auch die auf Rechnung 

eines dritten Landes vorzunehmenden Zahlungen auf den Wech- 
felcur8 einwirken, fo kann diefer in einem gegebenen Fattemır 
dann ald Kennzeichen bed Verhältniffes zwiſchen Ein» und Aus: 

fuhr von Waaren gebraucht werden, wenn man weiß, daß Feine 

der andern, in Nro. 2 — 4 aufgeführten Arten von Zahlungen 

binzugefommen ift (a). 
(a) Wenn ber Curs zwifchen zwei Ländern merklid vom Pari abs 

weicht, fo ftreben die kaufmännifchen Unternehmungen von felbft 
dahin, ihn dem Pari zu nähern. Muß man z. 3. in Hamburg 
102 Loth Sitber für einen Wechfel geben, um die Verfügung über 
100 Loth in Livorno zu erhalten, und Tann man in legterer Stadt 
für 98 Loth einen Wechfel auf 100 Loth in Hamburg kaufen, fo 
hat dieß die Folge, daß 1) Kaufleute von anderen Orten in Li⸗ 
vorno bie hamburger Wechſel auffaufen laſſen, entweber um fic 



375 

an ſolchen Hanbelöpläsen wieber abzufesen, wo fie höher im Preife 
ftehen, oder wenigftens um ihre nach Hamburg zu machenden Zah⸗ 
lungen fo wohlfeil al& möglich zu beftreiten; 2) baß ebenfalld von 
anderen Orten Wechſel auf Livorno nad) Hamburg zum Verkaufe 
gefendet werben, deren Erlös dann zum Einkaufe anderer Wech⸗ 
fel angewendet wird; 3) daß die livorner Kaufleute es fo viel ale 
möglich vermeiden, auf Hamburg zu traffiren, während man hier 
fon der bloßen Gursverfchiedenheit willen traffirt. Solche Wech⸗ 
felgefchäfte, bei denen man Wechfel an dem einen Orte Tauft, um 
fie an dem andern mit Gewinn zu verkaufen, heißen Arbitra= 
gen. Sie gefchehen theils in der Abficht, Zahlungen mit ber ger 
ringften Ausgabe zu bewirken, theild bloß des Gewinnftes willen, 
den die Eursverfchiedenheit nach Abzug der Koften erwarten läßt. 

Ein vom Part abweichender Stand des Eurfus ift nicht etwa 
bem einen von beiden Orten überhaupt ſchädlich und dem andern 
näslich, vielmehr müffen die Einwohner eines jeden Ortes in zwei 
Slaffen getheilt werben. Wenn ein Wechfel von 3000 Franken auf 
Paris in Mailand 3500 Lire austriache (Kopfftüde) koſtet, fo 
hat, weil dad Pari nur ungefähr 3462 beträgt, der Käufer den 
Nachtheil, 38 Lire oder 1 Proc, mehr ausgeben zu müflen, der 
Ausfteller dagegen gewinnt gerade diefen Unterfchied, vorausgeſetzt, 
daß er die Forderung an feinen parifer Schuldner früher auf eine 
wohlfeilere Weife erwarb. In Paris wird gerade umgelehrt der 
Käufer eines Wechſeſs den Gewinn von I Proc. haben, wenn der 
Sure, ftatt 86,*, nur auf 85,7 fteht, nämlich foviel Zranten für 
100 Lire. 

III. Abrechnen und Ueberweiſen. 

$. 292. 

Das Abrechnen (Sompenfiren) findet vornehmlid) 

unter Kaufleuten Statt und gefchieht immer zwifchen zwei Per» 

fonen, welche zufolge des unter ihnen beftehbenden Eredited mans 

cherlei Leiſtungen, wie es ihre Gefchäfte mit ſich bringen, für 

einander vornehmen, 3. B. fih Waaren und Wechſel fenden, die 
Bezahlung aber einflweilen audfegen und erſt nach einiger Zeit, 

3. B. am Ende ded Jahres, zufammenrechnen, was Jeder dem 

Andern fchuldig ift. Gleiche Forderungen auf beiden Seiten be= 

ben fi) dann auf und nur der Unterfchied, um welchen der Eine 
mehr zu fordern hat ald der Andere, braucht in Geld bezahlt zu 

werben. Diefe Erfparung an Umlaufömitteln geht noch viel weis 
ter, wenn eine größere Anzahl von Menfchen, welche untereins 

ander hin und her Forderungen haben, auf ähnliche Weiſe ab» 
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rechnen, fo daß Jeder feine Schuldner anmeifet, nicht ihm felbft, 

fondern feinen Släubigern Zahlung zu leiften und nur foviel 
baar bezahlt oder empfängt, al& der Unterfchieb feiner fämmt- 

lihen Schulden und Forderungen beträgt (a). Dieß Ueber- 
weifen, Scontiren, ift Darum von befehränfter Wirkung, weil 
es perfönliche Zufammenfunft erfordert, und hat deßhalb in gro= 

fen Staͤdten die beträadıytlichfte Ausdehnung (2). 
(a) Pr vier Menfchen A, B, C, D in Geſchaͤftsverbindungen; es 

A an B 1500 fl. .C an A 2800 fi. 
an D 4000 „ an D 6400 „ 

B an E 6200 „ D an B 5000 „ 
Die fämmtlichen Forderungen madıen 25 900 fl, Da in biefem Falle 
A zufammen 5500 fl. ſchuldig ift und dagegen 2800 fl. zu fordern 

. bat, fo weifet er den C an, feine Schuld von 2800 fl. an den D 
zu bezahlen, und zahlt noch 2700 fl. an diefen und den B heraus, 
wodurch er frei wird, B hat außer der Schulo des A noch weitere 
5000 fl. einzunehmen und 6200 fl. zu entrichten, er beauftragt da⸗ 
her den D, die fchulbigen 5000 fl. an den C zu entrichten und giebt 
diefem noch 1200 fl. heraus. Diefer compenfirt nun mit D und hat 
demzufolge nody 4200 fl. an ihn zu geben. Die Zahlungen betra= 
gen zufammen nur 8100 fl., oder 31 Proc. der Summe ber For: 
derungen, wobei noch dazu B von feiner Einnahme die 1200 fl. 
fogleich wieder an C geben und diefer fie nochmals zur Befriedi=- 

- gung von D anwenden Tann, alfo diefe Geldftüde dreimal umlaus 

(6) 

fuͤr 

fen; der Geldbedarf iſt daher eigentlich nur 5700 fl. oder unge⸗ 
fähr 22 Proc. obiger Summe. 

Die großen Meſſen geben hiezu gute Gelegenheit; in Lyon ehedem 
alle Vierteljahre. In London wird dieß Verfahren täglich ange⸗ 
wendet, indem jeder Bankherr einen Gehülfen an einen Verfamm: 
lungsort (im clearing-house ) ſchickt, wo die auf die Banquiers 
von den Kaufleuten, Sapitaliften, Fabrikanten 2c. ausgeftellten Zah⸗ 
lungsanmweifungen gegen einander ausgewechfelt werden. An ge⸗ 
wöhnlichen Zagen rechnet man 4—5 Mill. L. St. abgemachter Zah. 
lungen, an ſolchen Zagen aber, wo die Gefchäfte in Staatöpapie- 
ren vollzogen werden, fteigt die Summe oft auf 20—30 Mill. und 
felten find mehr als 200 000 £, St. zur baaren Ausgleichung nö⸗ 
thig. J Prince Smith, Sc. of money, ©. 6%, — Thom.Smith, 
Principles, ©, 177. — Senior, 3 Lectures on the transmission 
of precious metals, 2. Ausg, ©. 22. 

IV. Bankhäuſer, Leihbanken. 

$. 292 4. | 
Die Gewohnheit der meiften Menichen, ſtets eine Geldfumme 

unvorbergefehene Auögaben in Bereitfchaft zu halten (8. 
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265), entzieht dem Umlaufe eine beträchtliche Geldmenge, zu- 
mal da man inögemein einen größeren Vorrath liegen läßt, als 

es eigentlich nöthig ware, Wenn fich viele Begüterte mit einem 
Bankhauſe (a) in Verbindung feßen, ihm ihre eingehenden 

Gelder zumeifen und ihre Zahlungen auf Anweifungen von ihm 
leiften laffen, fo gewährt dieß für fie viele Bequemlichkeit und Si 

cherheit (6), das Banfhaus aber braucht weit weniger Geld in 
der Caſſe zu halten, als die fämmtlichen mit ihm in Verbindung 

ftehenden Perfonen fonft aufbewahren müßten. Es kann alfo 

einen Theil der ihm anvertrauten Gelder auf eine einträgliche 

Weiſe anwenden und fie hiedurch dem Umlaufe zuruͤckgeben, aud) 
fogar denen, bie ihm Summen einige Beit.lang überlaffen, einen 
Zins bezahlen. Statt einzelner, von einem oder wenigen Men» 

fhen unternommener Bankhaͤuſer giebt es auch größere, durch 

Berbindung mehrerer Gapitaliften gegründete Anftalten gleicher 
Beftimmung, welche außer jener Befchleunigung ded Geldums 
laufs der Volkswirthſchaft dadurch bedeutende Dienfte leiften, 

daß fie Gapitale an ſich ziehen, die fonft die Eigenthümer nicht 
gut anzulegen wüßten oder die aus irgend einer Urfache müffig 

liegen, daß fie die productiven Gewerbe mit Vorſchuͤſſen unter: 
fügen und alfo zwiſchen Gapitalfuchenden und Gapitalbefigern . 
eine Bermittlung übernehmen. Solche Leihbanken fünnen 
zugleich Umfchreibe= (Giro=) Gefchäfte betreiben, $. 285. — (e). 

(a) Den Unternehmer eines foldhen Bankgefchäfts nennt man Ba nt; 
herr, banquier, banker. Die Verrichtungen der Bankherren find 
verfchiedener Art. Sie begreifen z. B. die Beforgung von Zahlun⸗ 
gen an andere Orte durch Wechfel oder Anweifungen, die Zuftandes 
bringung von Anleihen für Regierungen oder-Privaten von gro> 
Bem Grundbefis, die Anſchaffung von Münzmetallen, die Annahme 

> dargeliehener Summen von Gapitaliften und das Wiederaudleihen 
um etwas höhere Zinſen, namentlich die Unterftüsung von ficheren 
Gewerbsleuten durch Vorſchüſſe u. dgl. Da jedes Land wur wenige 
Wechſelplätze hat, fo bedarf der Kaufmann oder Fabrifant an an⸗ 
deren Orten eines Bankherrn, um Wechfel anzufaufen oder aus: 
zuftellen u. dgl. — Bol. Mac⸗Culloch, Dandb. I, 61. ‘ 

(5) Man wird der Gefahr des Diebftahls überhoben, auch beforgt der 
Bankherr die Einziehung der Wechjel, bei welcher der nicht ganz 
Kundige leicht in Schaden geräth. 

(c) Ueber die Nüslichkeit folcher Banken f. Niebuhr in Rau und 
Danffen, Archiv. N. Zolge, V, 113. — Sie können zwar nicht 

> 



378 

fo große Gewinnſte abwerfen, wie die Zettelbanken, haben aber 
auch deren Gefahren nicht. Banken dieſer Art z. B. in Nürnberg, 
Stuttgart, Kaffel, Altenburg, Bremen, 

V. Bapiergeld. 

- A. 3m Allgemeinen 

$. 293. 
Schriftliche Urkunden, welche eine Geldfehuld ausdrücken und 

im Berfehre ald Güter von einem gewiffen Werthe und Preiſe 

anerfannt werden, Fünnen Überhaupt Creditpapiere genannt 

und in zwei Glaffen getheilt werben. Diejenigen, welche fähig 
find, fo leicht wie Münzen umzulaufen und Diefe zu vertreten, 

find Papiergeld (a); die anderen, denen die Fähigkeit abgeht, _ 
die Dienfle des Geldes zu leiften, und die deßhalb gewoͤhnlich 

wie die Waaren gegen Geld gekauft und verfauft werden, laffen 
firb mit dem Namen Berfhreibungen oder Effecten (bil- 

lets-promesses nah Story) bezeichnen. Die fowohl theore⸗ 

tifch als praftifch wichtige Unterfcheidung beider Arten von Cre⸗ 

bitpapieren (8) beruht auf folgenden Umftänden: 1) Papiergeld 

kann ohne Schwierigkeiten und Förmlichkeiten von jedem Bes 
figer an andere Perfonen übertragen werden, es ift, wie man 
diefe Eigenfchaft nennt, „auf den Inhaber (au porteur) ge 
ſtellt,“ während die Wechfel, Actien, Privatfchuldbriefe und viele 

Staatöobligationen einen beftimmten Gläubiger benennen und’ 
nicht ohne fchriftliche Ceffion, oder, wie viele Staatsfchuldbriefe, 

fogar nicht ohne Eintragung in ein Verzeichniß bei einer Staats⸗ 
behörde an einen andern Eigenthuͤmer übergehen können. Diele 
Einrihtung, die allerdings bei einem Theile der neueren Staats⸗ 

obligationen wegfällt, macht ſchon den Umlauf folder Papiere 
für den Gebrauch derfelben ald Geld zu befchwerlich, 2) Papiers 

geld wird entweder von einem Schuldner audgegeben, der fo bes 

Fannt ift und foviel Vertrauen genießt, daß feinen Schuldpapies 

ren die Anerkennung ald Geld nicht verweigert wird, ober ed 
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wird gefeßlich zu ſolchem erflärt. Bei den Verſchreibungen iſt 

theils die Perſoͤnlichkeit und Lage der Ausſteller (Schuldner) 
ungleich, theils ſind es wenigſtens die Bedingungen und darge⸗ 

botenen Buͤrgſchaften; es finden deßhalb unter den einzelnen, 

in einem Lande zu einer gewiſſen Zeit vorkommenden Berfchrei« 

bungen viele Berfchiedenheiten Statt und es laͤßt ſich keineswegs 

allgemein vorausſetzen, daß derjenige, der eine Geldſumme 

zu fordern hat, bereitwillig fein werde, eine Verfchreibung über« - 
haupt oder eine gewiffe Art derfelben ald Zahlung anzunehmen. 
3) Die Berfchreibungen tragen entweder Zinfen, wie die Schuld« 

briefe (Obligationen), oder verfichern ihrem Befiker einen Ans 

theil am Gewinn, wie Actien, oder können wenigftens einen 

Disconto einbringen, wie die Wechfel, $. 288. Aus diefer Ur 
fache hat der Eigenthuͤmer folcher Papiere einen Beweggrund, 

fie bei fich zu behalten, und man Fauft fie häufig, um eine Geld» 

fumme einträglich anzulegen. Der Betrag der Verfchreibungen, 
die fich dauernd in einem Volke befinden (ec), fann nicht größer 

fein, ald die Maffe ded gefammelten beweglichen Vermögens, 
welches die Eigenthuͤmer auszuleihen willens find (d). Papiers 
geld dagegen trägt Feine Zinfen und erhält gerade dadurch feine 
Umlaufögefchwindigfeit (e). 

(a) %. Smith, 11,29. — Simonde, Rich. comm. I, 160. — Thorns 
ton, Der Papiereredit von Großbrit., überf. v. Jakob, Halle, 1803. 
— Say, Handb. I, 59. — Hufeland, I, 195. — Stord, 
11, 48. 102. — Ricardo, Cap. 27. — Senior, 3 Lectures on 
(he cost of obtaining money and on some effects of private 
and governements paper-money. London, 1830, — Nebenius, 
Der öffentl. Credit, I, 136. 
Dieb Verdienft gebührt hauptfächlic Simonde a. a. D., welchem 
Sterd folgte. Hufeland a, a. O. rechnet im weiteren Sinne 
jede Schrift zum Papie gebe, „welche eine von dem jebesmaligen 
Inhaber einzufordernde Schuldverfchreibung ausdrüdt.” In enges 
ren Sinne fchließt er die zinfentragenden und nicht auf den In⸗ 
haber lautenden Papiere von dem Papiergelde aus, ©. 198. Die 
Verwechslung der Verfchreibungen mit dem Papiergelde führte zu 
manden Mißgriffen, indem man bald nad) der umlaufenden Geld⸗ 
menge bemefien wollte, welche Maffe Verfchreibungen Abnehmer 
finden Tönne, bald aber die Gefahren, bie beim Papiergelde ftatt- 
finden, ohne Grund auf bie Verfchreibungen übertrug. 

(c) Alfo mit Ausfchluß der nur vorübergehend zur Erleichterung der 
Zahlungen dienenden Wechfel und Anmweifungen. 

(4) Laufen ſolche Verfchreibungen öfter um, fo hat dieß ben Vortheil, 
daß Jeder, der ſolches Vermögen befist, e8 mit Leichtigfeit unter 

\/ (b 
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den bequemften Bedingungen einträglich anwenden Tann, indem er 
fih die feinen Wünfchen am meiften entſprechende Art von Ver⸗ 
ſchreibungen anſchafft, $. 283. 2). 

(e) Verzinsliche Schuldbriefe, wenn fie auch auf den Inhaber geftellt 
find, werden doch nicht leicht als Geld gebraucht, fondern, wie die 
Waaren, gegen Geld hingegeben, ſchon wegen ber verwidelten 
Binsvergütung, die bei jeder Uebertragung zu berechnen iſt; wollte 
man ihnen aber durch den Befehl der Regierung, fie als Gelb 
anzunehmen, ober durdy Einlösbarkeit auf Sicht die Fähigkeit ges 
ben, die Münze zu vertreten, fo wäre die Verzinfung unnöthig. 
Die portugiefifhen Zettel (apolices), feit 1797 ausgegeben, er: 
hielten ergwungenen Umlauf ale Geld und trugen anfangs 6 Proc. 
Binfen. Sie fielen im Eurfe zufolge fehlerhafter Maaßregeln, aber 
als man aufhörte, Zinfen von ihnen zu bezahlen, fanken fie barum 
doch nicht tiefer, weil e8 bei einem eigentlichen Umlaufsmittel nicht 
auf Berzinfung antommt. Balbi, Essai stat. 1, 323. Es wäre 
ohne Zweifel möglich, Papiere zu erfchaffen, die zwiſchen beiden 

\ Arten in ber Mitte ftünden und nad) den Umftänden bald als 
Geld umliefen, bald als Verfchreibungen aufbewahrt würden, aber 
dieß könnte nicht für zweckmaͤßig erachtet werden, z. B. die ver⸗ 
zinslichen Bankzettel in dem Plane von Corvaja, ſ. deſſen Banco⸗ 
cratie, überſ. v. Mohr, Heidelb. 1840. 

$. 294. 

Alle Papiere, die zu dem Gelddienſte tauglich ſind, verdienen 

als Papiergeld angeſehen zu werden, ohne Ruͤckſicht darauf, 

wer fie unter feinem Namen ausgiebt und verbuͤrgt (a) ; aber 
ed beruht auf diefem Umflande die Unterfcheidung zweier Arten, 

des Privat» und Staatöpapiergelded (d). Iened wird 
entweder von einzelnen Bürgern oder, was gewöhnlich der Fall 
if, von Gefellfchaften ausgegeben. Seine Anerfennung ald Geld 
fann nur dadurch bewirkt werden, daß derjenige, welcher fich auf 

dem Papiere ald Schuldner bekennt, zugleich die Verpflichtung 
übernimmt, jedem Inhaber auf Verlangen augenblidlih und 

unbedingt den vollen Betrag in Münze auszubezahlen. Wird 
diefed Verfprechen pünctlich erfüllt, fo macht die Weberzeugung 
jedes Beliters, Daß ed nur von ihm abhängt, zu jeder Zeit das 

Papier gegen Münze zu vermechfeln, folche Zettel hinreichend 
beliebt, um an die Stelle der Münzen zu treten, 
(a) Das Wort ausgeben (émettre) bezeichnet bei dem Papiergelde - 

dieß Inumlaufſetzen, nit das bloße Weitergeben eines im Ver⸗ 
kehre eingenommenen Papieres Unpaſſend hat man jenes durch 
auslaffen ausgedrückt. 

(6) Letzteres wird von mehreren Schriftſtellern allein Papiergeld 
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genannt, für Privatpapiergeld brauchen dieſelben den Ausdruck 
Banknoten oder Creditzettel (billets de confiance), wie 
Stord, 11, 49. — Das Privatpapiergeld wird entweder von der 
Regierung ald Zahlungsmittel anerkannt, oder ganz ber freien 
Mebereinkunft überlaffen, Im lesteren Falle pflegt es allerdings in 
den Staatdcaffen nicht angenommen zu werden, aber im Private 
verkehr leiftet e& doch volllommen den Dienft eines Umlaufsmittels, 

$. 295. 
Des Staatöpapiergeld (a) Fünnte ebenfalls feinen Ge⸗ 

brauch ald Umlaufsmittel lediglich dem Gredite verdanken, indem 

die Regierung entweder diefelbe Verbindlichkeit zur Einlöfung 
übernimmt, wie fie beim Privatpapiergelde befteht, oder wenig⸗ 
ftens fonft die Annahme des Papiered blos von dem freien Ent- 

fchluffe der Bürger, zufolge ded Vertrauens, welches fie denfelben 

einflößt, erwartet. Sn den meiſten Fallen wurde jedoch die An« 

nahme deffelben bei Zahlungen ftatt der Münze durch gefekliche 

Vorſchrift erzwungen. Hieraus ergiebt ſich der Unterfchied des 

Staatöpapiergelded mit- freiem und mit erzwungenem 

Umlaufe (2). 
(a) Schon Platon dachte daran, daß im Innern des Landes ein wohl: 

feiles Erfagmittel der Münze gebraucht werden könnte. Das Pa: 
piergeld ift zuerft in China erfunden worden, wo man vom 9, 
Sahrhundert nad Ehriftus an Verſuche anftellte, Papiere unter 
mancherlei Namen und Bedingungen auszugeben; dich mißlang 
aber ftetd. Das ältefte Beifpiel waren die Feh-Thſian (fliegende 
Münze) unter dem Kaifer Hian:Zfung (um 807), welder die 
Reichen nöthigte, ihr Geld gegen jene Scheine in die Staatskaſſe 
einzulegen. Die Kiaostfuh (Wechfel unter Tſchin-Tſung um . 
‚1000 ) waren Bettel einer Bankgefellfchaft von 16 reichen Kauf: 
mannshäufern, welche in der Folge Bankerott machte. Die Mon⸗ 
golen lernten im 13. Jahrh. das Papiergeld in China kennen und 
führten es fpäter auch in Perfien ein, woraus die Meinung Schlö⸗ 
zer entftand, daß jenes Volk das Papiergeld erfunden habe. Das 
leste Papiergeld, Tſchao, fand um die Mitte des -15. Jahrhun⸗ 
derts bis auf 3 per mille des vollen Betrages, f. Klaproth, 
Sur Torigine da papier-monnaie in befjen Mem. relatifs a l’Asie, 
P. 1822 = Bibl. univ. Liter. XXVII, 1. — Ibn Batuta (Travels, 
S. 209) fand im 14. Jahrh. nur Papiergeld in China umlau= 
fend; die befchädigten Stüde wurden unentgeldlicdy gegen neue um⸗ 
gewechſelt. — Ledergeld im alten Karthago. Erftes europäifches 
Papiergeld in Benedig, 1171. Schön, N. Unterf. ©. 294, 

(5) Say verfteht unter Papiergeld im eigentlichen Sinne das nicht⸗ 
einlößliche, Handb, II, 43, — Ein Beifpiel von Papiergeld 
mit freiem Umlaufe gaben die preußifhen Zreforfiheine (jest 
Saffenanmeifungen genannt), feitdem die Verordnung vom 
5. März 1813 die Annahme derjelben im Privatverfehre ganz von 
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der freien Hebereintunft abhängig machte; vgl. Verordnung vom 
7. Sept. 1814. 5: VI. Die heutige Summe der umlaufenden Caſſen⸗ 
anweiſungen iſt 25°742 347 ⁊thlr., wovon gegen 84, Mill, in Stük⸗ 
ten zu 1 rihle. Der hoͤchſte Betrag eines Stüds ift 500 rthir., 
und es find 5000 folder Stüde vorhanden, vgl. III, $. 523 (c). 
— Ferner die polnifchen Caſſenſcheine, ſ. kaiſ. Verordn. v. 15. 
April 1823. 

$. 296, 
Der Gebrauch des Papiergelded bringt für die Volkzwirth⸗ 

ſchaft zweierlei Vortheile zu Wege: 1) Große Summen fönnen 
in Zetteln in der fürzeften Zeit gezählt, in Briefen mit fehr ge 

ringen Koften und fehneller ald Münzen verfendet, ferner be= 

quem verwahrt werden. Dieß ift im Großhandel von erheblichem 

Nupen (a). Im kleinen Verkehre, wo die Stüde fehr oft aus 

einer Hand in die andere gehen, fleht Papiergeld der Münze an 
Brauchbarfeit weit nach, indem es viel leichter befchadigt werden 

fann (5). 2) Ein Theil des Metalgelded wird im inneren Ver: 
kehre entbehrlich und kann nüglicd im Auslande verwendet wers 

den, wobei mehrere Falle zu unterfcheiden find, 
a) Werden die hinausgehenden Metallmaffen ausgeliehen oder 

fonft mwerbend angelegt, fo bringen fie Zinfen oder andere 

Einfünfte ein ; 

b) werden mit ihnen ausländifche Waaren’erfauft und zwar 

&) folche, welche im Lande ald Capital gebraucht werden, 

fo wird die Hervorbringung erweitert; 
6) werden Genußmittel. dafür eingekauft, fo entfteht freis 

lich nur eine einmalige Vermehrung des Bütergenuffes 
und eine Erweiterung der Verzehrung. Da jedoch durd) 

bie Einführung des Papiergelded außer denjenigen, 

welche ed auögeben, Niemand ein größeres Einfommen 
erlangt, fo ift nicht zu erwarten, daß die inländifche 

Gonfumtion im Ganzen beträchtlich vermehrt werben 

Eönne, es wird alfo der größte Theil des entbehrlich ges 

wordenen Geldes eine fortdauernd nügliche Beflimmung 

erhalten-(e). 
(a) In der Größe der Summe, bie mit einem einzigen Papiere bes 

zahlt werden Tann, liegt freilidy auch ein mächtiger Reiz zum Vers 
fälfchen. Im Sommer 1830 entfland in Oftindien große Verwir⸗ 
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rung im Verkehre, ald ed befannf wurde, daß für Mill. fl. No⸗ 
ten der Bank von Bengalen (in Galcutta) nachgemacht worden 
feien. Die londoner Bank hat jährlich im Durchſchnitte v. 1822 — 
1831 40 204 8. St. durch falfche Banknoten verloren. Von 1828 — 
31 wurden im Durchſchnitte 2458 Pfd. verfälfchter Noten fogleich 
bei der Präfentation an der Bank erkannt; diefe Summe nahm 

jaährlich ab, von 3343 Pf. (1828) bis 1079 Pf. (1831). Pebrer, 
Hist. financ. 1, 225. 298. 

(5) Der Berluft durch Zerreißen, Verbrennen des Papiergeldes u. dgl. 
trifft zwar den Inhaber, aber nicht das Volksvermoögen, weil mit 
der. Forderung aud die Schuldigkeit erlifcht. | 

(c) Smith, II, 32, — Kraus, Staatöwirthfch. III, 56. 

$. 297. 

Die Ausfuhr von Münzmetallen ift eine unausbleibliche Folge 
von dem beginnenden Umlaufe eines Papiergeldes (a). Da naͤm⸗ 

lich der Geldbedarf jedes Landes bei einer gewiſſen Umlaufsge⸗ 

ihwindigfeit und gemwiffen Preifen des Goldes und Silberd ge⸗ 
nau begränzt ift ($. 269), fo Fann fich eine größere Menge 

Geldes nicht im Umlaufe halten, ohne daß überhaupt Geld gegen 
andere Güter wohlfeiler würde; daraus entfteht fogleich eine Aufs 
forderung, Geld ind Ausland zu fenden ($. 271), wozu man, 
weil dort Papiergeld nicht leicht angenommen wird, nur Münze 
braucyen kann (5). Die Kaufleute ergreifen diefe Unternehmung, 

fobald ein Weberfluß von Umlaufsmitteln wahrgenommen wird, 

der Die werbende Anlegung der Summen im Lande erfchwert 
und eine Erhöhung in den Preifen der Waaren hervorbringt. 
Diefe Preiserhöhung der Waaren hat gleiche Folgen, wie dies 
jenige, welche aus einer Münzvermehrung herrührt, $. 273. Es 

entfieht ein ftärferer Anreiz zu mancherlei Unternehmungen und 

eine fünftlich gefteigerte Gemwerböthätigfeit, die man bei ober: 
flächlicher Betrachtung der Dinge leicht aud einer Zunahme des 

allgemeinen Wohlſtandes ableiten Tann, während nur ein Theil 
der Bürger auf Koften des anderen gewinnt; Doch kann die Ers 

weiterung der Hervorbringung einigen dauernden Vortheil bes 

wirfen. u 

(a) Es müßte ſich denn zufälligerweife zugleich auch das Geldbedürf: 
niß erweitern, was dann ein Zufammentreffen von zweierlei Ur- 
ſachen ift, $. 10, Diefer Fall tritt öfters in Ländern ein, deren 
Gewerbeweſen in rafhem Auffhmwung begriffen ift. , 

(5) Die Ausfuhr von Münze bauert fo lange fort, als dabei Gewinn 

— 
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zu machen iſt. Wenn bie mit dem Dinausfenden von ebfen Me⸗ 
tollen verbundenen Koften, Gefahren 2c. zufammen 8 Proc, betra= 
gen (fo berechnet man hödhftens diefe Koften zc. in England bei 
Baarfendungen aufs Feftland), fo muß das Metall im Auslande 
um mehr ald 8 Proc. theurer fein, wenn bie Ausfuhr noch vor⸗ 
theildaft fein foll. Unter diefen Umftänden Eönnte die umlaufende 
Geldmenge, zufolge des hinzulommenden Papieres, etwas größer 
fein, als vorher, aber nur nicht fo groß, daß die Waarenpreife um 
mehr als 8 Proc. fliegen. Tooke, On the high and low prices, 

„Ib 15. — Bgl..$. 271 (6). 

$. 298. 

Der Vortheil, der aus der Vertretung der Münzen durch 
ein wohlfeiled Umlauföniittel entfpringt, findet feine Außerfte 

Gränze in der Größe der bisherigen Münzmenge, nach Abzug 
- der für den Heinen Verkehr noch immer erforderlichen Scheide- 

münzen, F. 296. Auf je Fleinere Summen man das Papiergeld 
ftellt, defto weniger Münze bleibt im inneren Umlaufe; aber 

fhon die Unbequemlichkeiten des Papiergeldes fir kleine Zah- 

lungen, 3. B. bei dem Einfaufe geringer Quantitäten von Lebens⸗ 
mitteln und dergl. machen dad Ausgeben von Papieren, welde 

- Beine Summen ausdrüden, ſchaͤdlich (4). Nehmen die Staatö- 
caffen Fein Privatpapiergeld an, fo muß auch der Steuerzahlungen 

2c, willen eine gewiffe Münzmenge im Lande bleiben. 
(a) Smith erzählt (II, 79), daß es in England Banknoten von 5 Schill. 

(3 fl.) gab, in der Graffhaft York fogar von Y, Schilling (18 Er.), 
in America von 1 Sch, Die preußifhhen SaffensAnweifungen 
gehen ebenfalld noch bis auf I thir, herab, die polnifhen Caſſen⸗ 
ſcheine find bis zu 5 fl. polniſch (1 fl. 30 Er.) vorhanden. Vgl. 
$. 317. — Schweden ift- derjenige europäifche Staat, in welchem 
am wenigften Gold: und Silbermünze zu finden ift und aller Vers 
kehr mit Papiergeld beftritten wird. Die üblichften Zettel find von 
8—12—16—24 Schilling Banco oder 10—15—20—30 Fr, nad 
dem jebigen Eurfe, ſ. $. 317 (a). 

$. 299, j 

Ein Papiergeld, welches der Inhaber zu jeder Zeit gegen 
- Münze ummechfeln Fann, ſteht derfelben nothwendig im Preife 

gleih (im Pari), d. h. man richtet im Verkehre mit einem 

Papiere von 100 fl, fo viel aus, als mit 100 fl, baar. Ein fol- 

ches Papiergeld Tann ſchon darum die Münze nidyt ganz ins— 
Ausland drangen, weil man zur Einlöfung der Bettel fletd einen 
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baaren Vorrath in Bereitfchaft halten muß. Die noch im inneren 

Umlaufe befindlihe Metallmenge und der Betrag des Papiers 

gelbes Fönnen zufammen nicht größer fein, ald vor der Einfühs 
. zung bed legteren Die Menge ded umlaufenden Metallgeldes war, 

außer etwa um fo viel, als die vermöge der anfänglichen Preis: 

erhöhung des Geldes und der nachfolgenden Münzausfuhr er⸗ 

weiterte Betriebfamkeit mehr Umlaufsmittel erfordert, $. 296. 

Privaten, welche ſich zur unbedingten Einlöfung des von ihnen 

audgegebenen Papiergelded verpflichtet haben, und denen von 
der Regierung Fein befonderer Schuß gegen die Inhaber ihrer 
Zettel gegeben wird, müflen Alles aufbieten, um die zur Eins 
Löfung erforderlichen Metallmengen herbeizufchaffen, wenn fie 

nicht zahlungsunfähig werden wollen. 

$. 300, 
Wenn die Einloͤſung des Papiergeldes nur unter gewiſſen 

beſchraͤnkenden Bedingungen erfolgte (a) oder ganz unterbliebe, 
fo koͤnnte das Papier unter dad Pari der Münze finken. Dieß 
kommt bei reinem Privatpapiergelde nicht vor, fondern nur dann, 

wenn die Regierung den Privaten, welche Papiergeld auögegeben 

haben, eine folche Abweichung von ihrer übernommenen Vers 

pflihtung geftattet, oder wenn fie bei ihrem eigenen Papiergelde 

bie Ummechölung unterläßt. Im erften Falle wird der gefchwächte 
Privatcredit der Audgeber durch den Gredit und die Zwangsvor⸗ 
Schriften des Staates ergänzt; dad auf folhe Weife im Umlaufe 

erhaltene Privatpapiergeld ift ausgeartet und nähert fih dem . 

Staatspapiergelde. Das Sinfen des Papiergeldes verurfacht den 
einzelnen Inhabern empfindliche Berlufte und fchadet nod) mehr 

"wegen der häufigen Schwankungen feines Eurfed und der Uns 
gewißheit, ob das Uebel nit immer noch weiter gehen werde, 

woraus nothwendig Unficherheit ded Eigenthumes und Abhal⸗ 

tung von vielen Unternehmungen entfpringen müffen, II, 8.266. 
(a) Beifpiele von den fchottifchen Banken. bei Smith, II, 84. 85. 

$. 301. 
Es ift möglich, daß ein Papiergeld, welches feine beliebige 
Rau, polit. Dekon. Ste Ausg, I. 25 
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Einlösbarkeit verloren bat, darum doch nicht gegen Münze oder 

‚andere Güter im Preife ſinkt, fondern fortwährend im Pari an⸗ 

genommen wird. Dazu gehören aber folgende Bedingungen : 
1) Die Menge des Papiergeldes darf nicht größer fein, als das 
Beduͤrfniß von Umlaufsmitteln, oder, infoferne dieſes unverän- 
dert geblieben ift, nicht größer ald der aus dem Lande gedrängte 
Münzvorrath. 2) Es muß zugleich ein volles Vertrauen zu der 
Regierung beftehen, fo DaB man wegen ber günftigen Ausfichten 
für die Zukunft die jegige Unterbrechung der Einlöfung nicht 
beachtet, Wird dieſes Zutrauen erfchüttert, fo kann das Papiers 

geld, wenn gleich feine Menge das Bebürfniß nicht Überfleigt, 
fich Doch nicht im alten Preife erhalten; die Waaren fleigen ges 

gen Papier, und auch die Münze wird gegen baffelbe theurer, 

wenn fein Zwangscurs dieß verhindert (a). 
(a) Die weitere Betrachtung der Folgen, die ein gefuntenes Papier: 

geld in der Volkswirthſchaft hervorbringt, gehört in die Lehre von 
der Volkswirthfchaftspflege, weil fich diefe Kolgen nach dem Ber: 
fahren der Regierung richten. — Befonders merkwürdig ift bie 
Behauptung, daß ed fchon hinreichend fei, wenn nur die Menge 
bed Papiergelded gerade fo groß fei, ald der Betrag der vorher 
im Umlauf gewefenen Münzen, weil dann das Bedürfniß von Geld 
fortwährend eimen ſolchen Begehr deffelben hervorbringe, der das 
Sinken feines Preifes, d. t. dad Steigen der Waarenpreife, verhins 
bere, Ricardo, Proposals for an economical and secure cur- 
rency, Lond. 1816. (gl. Ed. Rev. B. LXI. = Hermes, II, 
Anh. ©. XXIX.); deffelben Principles, Cap. 27. — Die Erfahrung 
zeigt jedoch, daß Papiergeld, audy wenn es in geringer Menge 
ausgegeben wird, wie bie preuß. Zreforfcheine, von denen nur ges 
gen 4 Mill. thlr. im Umlaufe waren, dennoch in Kriegszeiten bes 
trächtlich finfen ann. Selbft auf die Gefahr eines Geldmangels 
hin werden bie Menfchen fich nicht entfchließen, ein Papier für 
voll zu nehmen, von dem es ungemwiß ift, ob es werde eingelöfet 
werden können, und man kann fich darum eher behelfen, weil uns 
ter diefen Umftänden 1) die noch übrige Münze etwas im Preife 

. fteigt, 2) anderweitig verarbeitetes Gold und Silber eingefchinol- 
zen und vermünzt, 3) Münze vom Auslande herbeigebracht wers 
den Tann, 4) manche Hanbeldgefchäfte aufgefchoben werden, aus 
Beforgniß von Berluften, die das weitere Sinten des Papieres vers 
urſachen Eönnte. 

. 30%, 

Es bedarf noch einer befondern Unterfuchung, ob man ohne 

Gefahr für, die VBolfswirthfchaft die Münze, etwa mit Ausnahme 
der Scheidemünzen ($. 298), ganz durch Papier erfegen koͤnnte 

4 
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(a), wobei fomohl der innere, als ber auswärtige Verkehr 
zu. berüdfichtigen ifl. Was diefen betrifft, fo hat man öfters die 

Beforgniß audgefprochen, ein Volk, weldes fein Metallgeld ber 
fige, könne in Kriegdzeiten oder unter anderen Umflänven, wo 
plöglihe Baarzahlungen ind Ausland geleiftet werden müffen, 
3. B. wenn bei einer Mißernte Getreide eingeführt werden muß, 

diefelben gar nicht vornehmen, oder ed würde wenigſtens den 

Gewinn einbüßen, ber in manchen Fällen gemacht werden kann, 
wenn man zum audländifchen Handel Geldſummen zu feiner 
Verfügung hat. Allerdings iſt Muͤnzmetall im Auslande immer 
zu faufen, wenn man Waaren dafür anzubieten hat (5) und 

ein wohlhabendes Volk kann noͤthigenfalls bei anderen Völkern 
borgen, es Eönnte aber doch bei einem plöglid eintretenden Bes 

dürfniß von Gold und Silber der Nachtheil eintreten, daß man 

Zeit verliert und daß foldhe Zahlungen weit höher zu ftehen kom⸗ 

men, weil man gensthigt ift, Landeserzeugniſſe im Auslande ab» 
- zufegen und dabei leicht das Mitwerben gegen fich hat. Ob dieſer 

Berluft in einzelnen Fallen von dem Nugen einer fortdauernden 

Vergrößerung bes Volkseinkommens aufgemogen wird ($. 296), 

dieß hängt von der Häufigkeit oder Seltenheit jener Fälle ab. 

(a) Wie dieß ſchon 1735 der englifche Bifhof Berkeley (der bekannte 
Spdealphilofoph) behauptet hat, 

(6) Solche Gefchäfte werden gewöhnlich mit Wechfeln gemacht, indem 
bie Verkäufer ausgeführter Waaren auf ihre Abnehmer traffiren. 
sen von Jakobs Zuf, zu Lowe, Engl. nad ſ. gegenw. Zuſt. 

. 17 

$. 303, 

Im inneren Berfehr ($. 302) treten die Nachtheile, welche 

aus der gänzlihen Verdrängung des Metallgeldes durch Papier 
entftehen würden, entfchiedener hervor, indem 1) zur Einlöfung 

des Papiergeldes ein bereit gehaltener Münzvorrath gehört und 

ein einlößliched Papiergeld weit weniger gefährlich ift als ein 

nicht beliebig einzulöfendes, denn a) bei einem nicht einlößbaren 

Papiergelde ift feine Gewißheit vorhanden, baß nicht eine übers 

mäßig große Menge defjelben ausgegeben werde, wozu wegen 

der Leichtigkeit, mit der man durch dieſes Mittel ſich Vortheile 

verfchaffen kann, immer eine ſtarke Verfuchung vorhanden ifl, 
25* 
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Auch zeigt die Erfahrung, daß dieſe Verſuchung ſelten uͤberwun⸗ 
den worden iſt (a), und daß dieſer Fehltritt ſtets mit verwirren⸗ 

den Folgen fuͤr den Verkehr verbunden war. Aeußere Veran⸗ 

ſtaltungen zur Verhuͤtung einer ſolchen Handlungsweiſe geben 
keine zureichende Buͤrgſchaft. b) Selbſt bei der ernſtlichen Ab⸗ 
ſicht, nur ſoviel Papiergeld auszugeben, daß daſſelbe ſich in ſei⸗ 

nem vollen Preiſe erhalte, laͤßt ſich doch, wenn alle Muͤnze ins 
Ausland gegangen iſt, jenes Uebermaaß ſchwer vermeiden, weil 
das ſicherſte und deutlichſte Kennzeichen, das Pari gegen Muͤnze, 
dann nicht mehr vorhanden iſt. Das Preisverhaͤltniß des Pa⸗ 

pieres gegen rohe Muͤnzmetalle iſt nicht immer zu erkennen (6) 

und bei dem Preiſe deſſelben gegen andere Waaren kann man 
nicht genau unterſcheiden, ob die Urſache einer Aenderung im 
Papiere oder in einer einzelnen Waare liege (c). c) Faͤngt das 

Dapier wegen feiner Menge oder wegen ver Schwaͤchung de 
Gredited einmal an zu finfen, d. h. fleigen die Preife aller Waa⸗ 
ren, fo ifl da, wo der ganze Umlauf mit Papier beftritten werden 

muß, diefer Preißveränderung und den aus ihr hervorgehenden 

Uebeln ſchwer eine Gränze zu feßen (d). Selbft die Ruͤckkehr 
zum Münzumlaufe ift wieder mit empfindlichen Unbequemlich- 
feiten verbunden (e). 2) Die Gefahr des Mißbrauches ift um 
fo entfernter, einen je kleineren Theil des ganzen Geldvorrathed 
das Papiergeld einnimmt, man muß es alfo für nüglich halten, 

wenn der Betrag ded lekteren noch anfehnlich unter feinem un« 

fhädlichen maximum fteben bleibt. 
(a) Ein ehrenvolles Beifpiel einer folchen Selbftbeherrfchung gab bie 

preußifhe Regierung, die in dem unglüdlichen Kriege von 1806 
und-1807 ihre Zreforfcheine nicht vermehrte. 

(8) In England verfloffen während der Zeit, wo die Bank nicht eins 
zulöfen brauchte, Monate, „bisweilen felbft ein Jahr oder zwei,” 
wo man von gar keinem Preife des Goldes fprechen Tonnte, weil 
daffelbe nicht begehrt wurde. Tooke, Thougths, I, 13, In der 
Lifte, die dafjelbe Wert (I, 65) enthält, ift von 1806—1809 kein 
Preis des rohen Golbes aufgezeichnet. 

(c) Diefelbe Ungemwißheit findet auch bei dem Wechfeleurfe Statt, der 
gegen ein Land, in welchem die Wechfel in einem gefunfenen Pas 
piere bezahlt werben, niedrig flehen muß; man ift auch in Engs 
land noch nicht darüber einig, wie weit andere mitwirkende Urs 
ſachen auf den niedrigen Curs eingewirkt haben. 

(I) Ricardo’s Ausfprud: „das Geld iſt dann am volllommenften, 
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wenn es ganz aus Papier befteht, aber einem folchen, welches der 
Geldmenge, auf bie es lautet, im Preife gleich ſteht“ (Grundgef. 
©. 396, 11, 242 fr.) hat Iebhaften Widerfprud gefunden, 3. B. 
von Sismondi, Nouv. princ., II, 106 (der Verf. erinnert an 
die papiernen Kanonen der Chinefen, die ebenfalls, wie das Pa⸗ 
piergeld, biß zur Stunde ber Gefahr gute Dienfte leiften) und 
Ganilh, Syst. 11, 137, — SIndeß bemerkt Ricardo felbft uns 
mittelbar vor jener Stelle, daß bie Befugniß zur unbefchräntten 
Audgebung von Papiergeld ſtets mißbraucht worden fei und daß 
es Tein befferes Beſchränkungs⸗ oder Auffichtömittel gebe, als die 
Verpflichtung zum Einlöfen. — Der Vorfchlag von Chitti (Des 
crises financieres et de la reforme du systeme monetaire, Brux. 
1839) geht dahin, ein folches Papiergeld (monnaie de papier im 
Gegenfaße von papier-monnaie) zu machen, weldyes nicht gegen 
Metallgeld einlöslich, Tondern welches feldft Preismaaß und Um⸗ 
taufchmittel fei und zu deſſen Annahme die Bürger dadurch ges 
nöthigt würden, daB dafielbe neben ber Scheibemünge allein im 
Umlaufe wäre und durchaus nur in einer gewiflen Menge auss 
gegeben würde. Die Regierung Toll daffelbe in einem gleichförmiz 
gen Preife gegen die Münzmetalle erhalten, indem fie, fobald eine 
Veränderung deſſelben bemerklich wird, fogleich je nach den Um⸗ 
ftänden Gold und Silber auffauft oder zum Verkaufe auf den 
Markt bringt. Hieraus erhellt, daß Chitti's papiernes Geld ſich 

zwar nidt an Münze, wohl aber an die Münzmetalle anlehnen 

(e) 

würde, Bal.v. Mohl in Rau, Archiv, V, 91.Londonio in Gior- 
nale dell’ Instit. Lombardo, II, 293. | 
Wenn nämlich das Papiergeld wegen der wieder eintretenden Eins 
Löslichkeit im Preife fteigt, fo werden alle jene nachtheiligen Wir: 
tungen wahrgenommen, die. eine Geldverringerung nach fich zu zie⸗ 
ben pflegt, $. 274. in deutliches Beifpiel hievon hat Großbris 
tanien feit 1821 gegeben. ©. Storch in den Mém. de l’acad. des 
sciences de St.-Petersb. VI. Ser. Sc. polit. I, 21. (1830.) 

B. Banknoten insbefondere. 

- $. 304, 
Eine Anftalt, bei welcher Papiergeld zur Betreibung ein- 

träglicher Unternehmungen auögegeben wird, heißt Bette [= oder 

Notenbank (a), und die von ihr in Umlauf gebrachten Papiere 

werden Bankſcheine, Bankzettel, Banknoten (billets 

de b., notes) genannt (35). Eine Zettelbank Fann in Hinficht 
auf die von ihr unternommenen Geſchaͤfte einer Bank, melche 
feine Scheine auf Sicht audftellt, ganz ähnlich fein, dieſes Unter: 

ſcheidungsmerkmal ift aber von großer Wichtigkeit und erfordert 
eine befondere Betrachtung der Zettelbanken. Mehrere folcher 

Banken find von Regierungen angelegt, Die meiften aber durch 
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Drivatgefellfchaften geftiftet worden, die fi) zur Einlöfung ihrer 

Scheine verpflichteten, weßhalb diefe eine Art von einlöslichem 

Papiergelde bilden. Die zur Einlöfung erforderlihe Münzmenge 
wird von den Zheilnehmern der Bank zufammengefchoflen, und 

zwar gefchieht dieß der Bequemlichkeit willen fo, daß man die 
ganze Summe in eine Anzahl gleich großer Einlagen theilt und 

für jede derfelben dem, der fie hergiebt, eine Actie (Antheil⸗ 

fchein) einhändigt. Die Theilnehmer beißen deßhalb auch Actios 

näre (c). Es ift im Wefen der Sache gegründet, daß bei der 
Verwaltung der Actienbanfen der Gewinn der Theilhaber als 

Hauptzweck angefehen wird, 
(a) Das Wort Bank hat eine ziemlich unbeftimmte Bedeutung. Man 

verfteht darunter gewöhnlich eine Anftalt, welche im Großen, auf 
Rechnung einer Gefellfchaft oder des Staates, jene Verrichtungen 
betreibt, die fonft den Wirkungskreis einzelner Banthäufer bilden, 
8. 292 a. Der Betrieb von Stoffarbeiten und eigentlichen Handels⸗ 
unternehmungen (etwa ben Handel mit Müngmetallen, Münzen 
und Greditpapieren, audgenommen ), fowie von Berficherungen 
(Sees, Feuers, Lebens⸗) ift gewoͤhnlich ausgefchloffen, es bleiben 
alſo hauptſächlich ſolche Geſchaͤfte übrig, weldhe nur den Umlauf 
arößerer Geldfummen bezweden, alfo die Bewegung ber Capitale 
durch Borgen und Leihen, dad Difcontiren von Wechſeln, das Be⸗ 
forgen von Zahlungen, Eincaffiren, Annehmen von baaren Vorräs 
then u. dgl. Rach der Beſchaffenheit ihrer Verrichtungen find meh⸗ 
rere Arten foldyer Banken zu unterfcheiden. Man kann den reinen 
Umfchreibebanten ($. 283 ff.), welche gar feine einträglidyen Unter: 
nehmungen verfolgen und ſich lediglich auf das Gutfchreiben der hin⸗ 
terlegten Metalloorräthe befchränken,dieBantenmit Sefhäftss 
betrieb entgegenfeseh. Diefe laſſen fich wieder in mehrere Abthei⸗ 
lungen bringen, theild nach der Art ihrer Unternehmungen, theils 
nad) ber Art, die dazu dienlichen Mittel aufzubringen, welches 
durch die Einlagen der Zheilnehmer, oder durch verzinsliches Bor⸗ 
gen, durch unverzinsliches Dinterlegen, oder durch Ausgeben von 
einlöslichen Scheinen gefchehen kann. So erkennt man die Stelle, 
welche die Zettelbanten unter den verfchiedenen möglichen Anftals 
ten diefer Gattung einnehmen. Wie es Leihbanten ohne alle No⸗ 
ten giebt, 3. B. die Leihanftalt von S. Carlos zu Madrid (1782 
errichtet) und viele englifche, fo giebt e8 auch folche, die nur einen 
Zheil ihrer Gefchäfte mit Scheinen, den andern aber mit Münze 
betreiben. Nicht zu billigen ift ed, wenn man auch Aſſecuranzan⸗ 
ftalten, 3. B. die zu Arnftadt, Banken nennen will, 

(6) Büſch, a. Abhandlung ($. 283). — Hufeland, H, 130. — 
Stord, Il, 102. — Mac-Eullod, Handb. I, 61. — F. W. Gil- 
hart, The history and principles of Banking. L. 1834. — 
Condy-Raguet, Trait& des bangues, p. 1841, f. Fir in Rau 
und Hanſſen, Archiv, N.F.1,123.— Londonio in Giornale del 
Instituto Lombardo, VIII. Bd. — Nicbuhr in Rau u Hanffen, 
Archiv, N. 5. V, 118. 
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(c) Diefe hoͤchſt bequeme Form einer gemeinfchaftlichen Unternehmung 
ift von den Bergwerken, wo fie am längften befteht, auf viele an⸗ 
dere Gefchäfte übergegangen. 

$. 305. 
Das Ausgeben von Bankſcheinen würde weder für dad Volk 

eine Erfparung an den Koften ded Umlaufsmitteld, noch für die 

Theilnehmer einen Gewinn möglich) machen, wenn die Banf ges 
rade fo viel Münze zur Einlöfung bereit halten müßte, als fie 
Scheine in Umlauf fegt. Dieß ift jedoch der Erfahrung zufolge 
nicht nöthig, denn wegen der Bequemlichkeit, welche die Bank⸗ 

ſcheine gewähren ($. 296), wird ihre Einlöfung bei gutem 

Gredite der Bank nicht häufig, fondern nur etwa dann begehrt, 
wenn man Baarfendungen ind Ausland vornehmen will oder 

Fleinere Zahlungen unter dem Betrage der Eleinften Zettel zu 

machen hat (a). Es können deßhalb leicht drei bis viermal fo 
- viel, ja noch mehr Scheine im Umlaufe fein, ald der baare Vor⸗ 

rath beträgt, und da diefelben gerade fo wie Münze zu einträg- 
lichen Anmendungen tauglich find, fo ift die Bank im Stande, 

ihre gewerblichen Unternehmungen und ihren Gewinn drei bis 
viermal fo weit auszudehnen, ald fie vermöchte, wenn fie lediglich 

mit ihrem baaren Vorrathe arbeitete (2). 
(a) In diefem Falle kann man jedody auch leicht bei Privaten ums 

wechfeln Laffen, woferne man die Bank nicht ganz in der Nähe hat. 
(db) Wenn eine Bank ein Capital von 1 Million fl. baar hätte, damit 

4 Mil, fl Zettel im Umlauf erhielte, und bdiefe mit einem Gewinn 
von 4 Proc. umfeste, fo nähme fie i60 000 fl. ein. Rähmen hie⸗ 
von die Verwaltungstoften und VBerlufte 1 Proc. hinweg, fo blies 
ben noch 15 Proc. Gewinn für die Actienbefiser. — Die Actien 
einer Bank, deren Gefchäfte gut gehen, find deßhalb nicht mehr 
um den urfprünglichen Betrag der Einlage zu erkaufen, fondern 
erhalten einen höheren Preis, der ſich nach der Größe ded auf 
jede Actie auögetheilten Gewinned (der Dividende) richtet, Das 
Verhältnig zwifchen dem Curſe der Actien und der Dividende folgt 
ungefähr dem üblichen Binsfuße, body nicht genau, weil der Actien⸗ 
kaͤufer auch die Ausficht auf die Zukunft berüdfichtiget. — Beifpiel: 
Actien der parifer Bank, urfprünglic durch Einlage von 1000 Fr. 
erworben : 

Die Dividende be: 
Dividende, Curs der Xctien, trug hievon 

1831 81 Fr. g. 1600, Sommer 1832 | 4%, Proc. 
1834 98 „ 6. 22— 2300, J. 1836 4,4, 26 „ 

1840 139 „ 9. 3250 Februar 1841 | 4,27 ” 
1846- 159 „, 9. 3460 Sanuar 1847 | 4,71 „ 
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8. 306. 

Die Gefchäfte, welche eine Bank mit Hülfe ihrer Scheine 
betreibt, dürfen nicht wohl eigentliche Handeldunternehmungen 

fein, weil bei folchen die Gefahr von Verluften unvermeidlich ift, 

deren bloße Möglichkeit fhon den Gredit der Bank ſchwaͤchen 
müßte, fowie auch eine Bank in diefem Falle ein zu furditbarer 

Mitwerber der einzelnen Kaufleute fein würde. Die gewöhnlichen 
Anwendungen der Bankſcheine (a) find 1) Discontiren von 
Wechſeln ($. 288), wobei man darauf zu fehen hat, daß auf 
jeden Wechfel wohlbefannte und fichere Perfonen als Betheiligte 

genannt find. 2) Darleihen gegen gehörige Sicherheit. Auf 
blos perfönlichen Eredit kann eine Anftalt, die durch verantwort⸗ 

liche Vorſteher verwaltet wird und feine Gefahr laufen fol, nicht 

leihen, ed muß daher immer ein hinreichend ſicheres Fauſtpfand 

oder eine Hypothek oder eine Bürgfchaft vorhanden fein, und 
man darf bei ſolchen verpfändeten Gegenftänden, deren Preis 

fi öfter Andert, nicht biß auf den vollen Betrag leihen (6). 

Am zweckmaͤßigſten find Vorſchuͤſſe auf rohe edle Metalle und 

auf fichere inländifhe Schuldurfunden, 3. B. Actien, Staatd- 
obligationen, aber nicht auf Waarenvorräthe (c). 
(a) Man bat hiernach Difconto und Leihbanken unterfchieben, oft 

aber werden beide Gefchäfte von einer und derfelben Bank getries 
ben. — Uebrigens kann auch ein Theil des baaren Vorrathes, wenn 
man ihn auf kurze Zeit für entbehrlich halten darf, zu biefen Ges 
ſchäften angewendet werden, und bei.einigen Banken gefchehen diefe 
blos mit Münze, ſ. F. 317 (f) und (}), vgl. $. 304 (a). 

Die Zettelbanten führen gewöhnlich ebenfo wie die Bankhäuſer of⸗ 
fene oder laufende Rechnungen (Conti correnti) für die mit 
ihnen in Verbindung ftehenden Perfonen, weldye dann, wenn ihnen 
eine Zahlung vorkommt, nur eine Anmweifung auf die Bank aus» 
guftehen brauchen. Hier find 2 Fälle zu unterfcheiden; 1) die Bank 
ezahlt nur bis auf den Betrag der von dem Inhaber einer fol 

hen Rechnung hinterlegten Summe; bieß nennt man biöweilen 
Depofitengefhäft; 2) fie zahlt auch ee für fichere 
Perfonen, weldhe von Zeit zu Zeit die für fie bezahlten Summen 
mit Anſen erftatten, wie bei den fchottifchen Banken $. 313 (c). 
Vgl. $. 292 a. Diejenigen, welche ſolche Sontocorrente bei der Bank 
haben, können einander fehr leicht Zahlungen durch Ab⸗ und Zus 
fhhreiben bei der Bank machen, wie bei den reinen Umfchreibebans 
ten, f. $. 285 (4). 

(c) Andere weniger häufige, nur unter befonderen Umftänden vorfoms 
mende Gefchäfte der Zettelbanten find 1) Zahlungen für Einzelne 

(6 
— 
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an anderen Orten durch Wechfel beforgen, 2) gerichtliche depo- 
sita verwahren, gegen eine geringe Vergütung, 3) mandyerlei Vers 
richtungen für die Regierung, 3. B. Unterhandlungen über neue 
Anleihen, Einlöfung von Staatspapiergeld nach einem beftimmten 
Curſe gegen Vergütung, Auszahlen der Schuldzinfen u. dgl, 

$. 307. 
Cine Bank könnte auch bei dem Befige ficherer Gegenwerthe 

in Pfändern, Bürgfchaften und bergl. für alle ihre umlaufenden 

Scheine doch in große Verlegenheit gerathen, wenn alle Inhaber 
der leßteren zugleich die Einlöfung gegen Münze forderten; die 
Erfüllung diefed Begehrens wäre für den Augenblid unmöglid 
und ed müßten die Zahlungen wenigſtens auf einige Zeit einges 

ftellt werden, wobei der Gredit der Bank ſchon empfindlich leiden 

würde. Daher ift einerfeitö fo viel Vertrauen und Einficht der 
Zettelbefiger nöthig, daß fie eine fichere, gut verwaltete Bank 

nicht unnöthig bedrängen, andererſeits muß auch jede Zettelbanf 
“ihrer Erhaltung willen forgfaltig bedacht fein, nicht zu viele 

Scheine in Umlauf zu fegen. Das Kennzeichen einer übermäßigen 
Vermehrung derfelben ift das ungewöhnlich haufige Zurhdftrömen 
zur Bank, um gegen Münze eingewechfelt zu werden. Sobald 

man dieſes nach dem Audgeben eined neuen Quantumd von 

Sceinen bemerkt, ift e8 nothwendig, die eingelöften Noten nicht 

fogleich abermald auszugeben, alfo die Menge derfelben zu vers 
mindern, und, woferne ber baare Vorrath nicht zureicht, für Her⸗ 

beifchaffung von Münze zu forgen (a). Bei diefer VBorfiht fann 
eine Bank fortdauernd guten Credit genießen und anfehnliche 
Gewinnfte machen. 
(a) Die englifche Bank verlor öfters 2, — 3 Proc. bei diefem Ans 

Thaffen von Metallgeld. Smith, II, 45. — Die bier angegebene 
Vorfichtöregel ift fehr bekannt und pflegt von den Vorftehern gut 
verwalteter Banken befolgt zu werben, wie z. B. von der londos 
ner Ban, f. Pebrer, Hist. financ. 1, 2ll. Man würde fie mißs 
verftehen, wenn man fie auf Fälle anwenden wollte, in denen ein 
ungewöhnlich ftarker Begehr von Münze bei einer Bank nicht in 
Folge einer übermäßigen Ausgabe von Scheinen, fondern aus eis 
ner anderen Urfache einträte, 2. B. wegen des vermehrten Münzs 
bedürfniffes in einem anderen Lande. Einzelne Borgeluftige Fön 
nen noch dann Darleihen in Banknoten begehren, wenn bie Summe 
berfelben ſchon zu groß ift, um ſich im Umlaufe zu halten, und dies 

> felben daher häufig zur Umwechslung vorgelegt werden; dieß bat 
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aber auf jene Regel Teinen Bezug und Tann von ber Befolgung 
derfelben nidyt abhalten. 

Lu 

$. 308, 
⸗ 

Außer der verſtaͤndigen Beſchraͤnkung in der Menge von 
Scheinen kommt auch die Friſt, auf welche ohne Nachtheil Sum⸗ 

men geliehen werden koͤnnen, und der Grad von Sicherheit, den 

eine Zettelbank ſich verſchaffen muß, in Betracht. Iſt von den 

Schuldnern der Bank erſt nach beträchtlich langer Zeit Erſtat⸗ 

tung der Vorſchuͤſſe zu erlangen, ſo hat dieß den Nachtheil, daß 
man ſich unterdeſſen in den Mitteln zur Anſchaffung der etwa er⸗ 

forderlichen Muͤnzmenge beengt ſieht; es iſt Daher noͤthig, größten» 

theils nur ſolche Schuldner anzunehmen, welche ſicher nach kur⸗ 

zer Zeit das Empfangene zuruͤckzahlen. Aus dieſer Urſache ſind 

Vorſchuͤſſe fuͤr ſolche Anwendungen, welche erſt ſpaͤt das ausge⸗ 
gebene Capital verguͤten, z. B. fuͤr Bodenverbeſſerungen, Ma⸗ 

ſchienen, Gebäude ıc., ungeachtet fie vollkommen ſicher fein mögen, 

doch minder rathlicy und dürften wenigftend nur mit einem nicht 

zu großen Theile der Scheine gegeben werden (a). Würde eine 

Bank bereitwilliger, mit geringerer Vorficht, ald ed gewöhnlich, 

von den Gapitaliften geſchieht, Darleihen an Gewerbtreibende 

geben und gewagte Unternehmungen unterflüßen, fo würde fie 
ſich felbft in Gefahr bringen, theils weil fie dabei leicht in Ver⸗ 

fuchung käme, die Scheine ſtark zu vermehren, theild wegen der 
wahrfcheinlihen Verluſte, von denen ihr völliger Bruch verurs 

facht werden kann (5). Dad Mitwerben vieler Banken in einem 
ande verleitet leicht zu ſolchen Mißgriffen, wie fie befonders bei 

den englifhen und norbamericanifchen Banken öfters vorgekom⸗ 

men find, f. $. 313, 317, 
(a) Smith, II, 47. 51. 76. — Kraus, Staatöw. II, 79. — Say, 

Dandb. IN, 70, — Smith giebt die Vorfichtöregel: „Das, was 
eine Bank einem Unternehmer ficher borgen Bann, ift nur berjes 
nige heil feines Gapitald, den er, wenn er nicht die Vorſchüſſe 
ber Bank hätte, würde ungebraudt in ferner Gaffe liegen laffen 
mäffen, um gelegentlich Forderungen befriedigen zu können.” — 
Dieß darf man nidht fo deuten, als Fönnte überhaupt Feine größere 
Menge von Banknoten fi im Umlaufe halten, als die Caſſenvor⸗ 
räthe der Unternehmer betragen, denn das Gegentheil erhellt ſchon 
daraus, daß die Confumenten ebenfalls ſolche Borräthe von Geld 
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in Bereitſchaft halten; aber die Regel zeigt ſich in fo ferne nütz⸗ 
lich, als die in dieſer Gränze ſich haltenden Anleihen von den 
aulbnern immer in ber Türgeften Friſt zurücdgegeben werden 

nnen. 
(85) Eine Bank, welche mit ihren Zetteln Anleihen giebt, überträgt da⸗ 

durch ihren Schuldnern den Grebit, den ihr dad Volk zukommen 
läßt. Der Credit kann aber nur fo weit bie Production befördern, 
als es die Größe des Capitales und Abfages zuläßt. Wenn eine 
Bank noch über diefes Maaß hinaus Unternehmungen durch Dars 
leihen unterftügt, fo erfolgt daraus nur eine erfünfteltete Vertheus 
rung einzelner Waarengattungen, welde bald aufhören muß und, 
wenn bad Mißlingen der unüberlegten Unternehmungen kund wirb, 
einem befto tieferen Fallen des Preifes Plab macht. Zum Belege 
bievon dienen die Gefchichte der edinburger Luft: (Ayr-) Bant, 
welche wegen biefes Fehlers nach zwei Zahren brach (Smith, 
2 62%. 2 und die Handelskriſis in England im Winter 18*%, 

$. 313). 

g. 309, 
Dagegen ift auch dad Dafein einer großen, von ber Regie⸗ 

rung begünftigten Hauptbank in einem Lande nicht ohne Ge- 

fahren, theild weil fie eine monopoliftifche Gewalt an ſich reißen: 

kann, theild weil ſolche Banken, wie die Gefchichte zeigt, öfters zu 

ftarfen Vorſchuͤſſen an den Staat verleitet worben find, wodurd _ 

fie fih Verlegenheiten bereitet, dem Gredite ihrer Scheine ges 

ſchadet und denfelben mehr oder weniger die Natur ded Staates 

papiergelded gegeben haben (a). Zur Verhütung diefed Schrit- 

ted und anderer Fehlgriffe trägt befonders die gute Berfaflung 

einer Bank bei. Die Verwaltung pflegt in den Händen von Vor⸗ 
ftehern zu fein, welche von den Actionären aus ihrer Mitte ge» 

wählt werben und unter ber Aufficht eines größeren Ausfchuffes 

“oder der Gefammtheit der Actieninhaber flehen. Die Veroͤffent⸗ 
lihung der jährlihen Nechnungsergebniffe und die Anlegung 
eines aus einem Xheile der Gewinnfte angefammelten Huͤlfs⸗ 
vorrathed (Nefervefonds) dienen dazu, das Vertrauen zu einer 

Bank zu verflärken. Eine foldye Anftalt ift nur da an ihrer Stelle, 

wo fich eine hinreichende Menge ſicherer Geſchaͤfte der oben ge» 

nannten Art vorfindet. ’ 
(a) Ueber bie Gefahren der Bettelbanten |. vorzüglich Niebuhr a. 
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Anbang. 

Grundzüge zur Gefchichte und Befchreibung der Zettels 
banken. 

$. 310, 
Genua. Die Bank des h. Georg war die erſte Anflalt 

biefer Art. Die Zeit ihrer Entftehung ift nicht genau befannt (a). 
Sie ſcheint mit der Regierung in genauer Verbindung gewefen 
zu fein, da fie für geleiftete Vorſchuͤſſe eintraͤgliche Zölle zu be 
ziehen hatte. 1740 mußte fie ihre Zahlungen fuspendiren, weil 

fie der im Kriege bedrängten Regierung zuviel geliehen hatte; 
doch befeftigte fie bald darauf ihren Credit wieder, Im franzöfie 

fhen Revolutiondfriege verfiel fie, 1808 erfolgte ihre Aufhebung. 
(a) Man hat fie irrig auf das Jahr 1407 gefegt, wo fie nur ihre volls 

fommenere Einrihtung erhielt. ©. Qufeland, 1, 153. Vgl 
Marperger, Beſchr. d. B. ©. 216. — Nobad, Handb. 11, 
1062, 

$. 311. 
. — Großbritannien. Die Bank von England (Bank 
of England) zu London ward 1694 gefliftet (a). Sie lieh 

fogleidy bei ihrer Gründung der Regierung eine Summe von 
1°200 000 &, St. zu 8 Procent gegen Ertheilung des Bank 
privilegiumd auf 13 Jahre, welches 1708 fo erweitert wurde, 

daß in England Feine andere Bank von mehr ald 6 Theilneh⸗ 

mern errichtet werden durfte (5). Bei den fpüteren Erneueruns 

gen ded Privilegiumd mußten weitere Darleihen an die Regie⸗ 

rung gegeben werden, fo daß das Guthaben der Banf bis auf 

14686 800 2, St. flieg. Diefe Summe ift das eigentliche Vermoͤ⸗ 
gen der Actionäre, bank-stock (c). Die Dividende derfelben bes 
trug 1730 und 1731, 11%, Procent, 1790— 1805 war fie 7, 
1807 — 23 10, von 1824 an ift fie 8 Procent. Die Noten gin: 
gen Anfangs nur bis auf 20 8. St. herab, feit 1759 auf 10 

2. St., 1793 wurden aud) 5 Pf.» und 1797 fogar 2 und 1 Pf. 

Noten eingeführt, die aber nad) einem Geſetz von 1826 nicht 
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ferner auögegeben werden dürfen, Die Gefchäfte der Bank find 
1) Discontiren von Wechfeln (d), 2) Handel mit Gold und 
Silber, welche die Bank ohnehin zum Behufe ihrer Baarzahs 
lungen gegen Zettel herbeifchaffen muß (e), 3) Zahlungen auf 
laufende Rechnungen, feit 1823 auch Darleihen auf Hypothefen, 

4) mancherlei Sahlungen und Beforgungen für die Regierung ; 
in&befondere verwaltet fie die Staatöfchuld, fehießt auch der Res 

gierung jährlich den Betrag einiger Steuern vor und empfängt 
dafür verzinsliche Schakfammer- Scheine, exchequer-bills (/). 

(a) Steuart, 11, 230 der hamb. Ueberf. — Smith, 11,70. — Büſch, 
Schriften über Be⸗ und Münzw. ©, 299, — Hufeland, N, 143, 
— J. Prince Smith, Sc. of money, ©. 151.— Cohen, Com- . 
pend. of fin., ©. 250. (Lond. 1822). — Encycl. Americ. Philad. 
1829, I, 544. — Pebrer, Hist. financ. ], 220. 401. — Mats 
@ullod a. a. DO. — Bailly, Fin. du roy. uni, I, 165. 

(5) Hierauf vergichteten bie Actionäre im Kebruar 1826 freiwillig, mit 
Vorbehalt eines Bannbezirkes von 65 engl Meilen Halbmefferz 
es entftanden jedoch anfänglich wenig neue große Privatbanten. 

Ce) Eigentlich ift dieß Guthaben der Actionäre nur 14553 000 &. — 
Das ganze reine Bermögen der Bank belief ſich am 29. Febr. 1832 
auf 17190 700 &. St. Bei der legten Erneuerung des Priviles 
giums bis 1854 im 3. 1833 (3. u, 4. Wilh. IV. Cap. 98) wurde . 
feftgefest, daß von der oben angegebenen Bankſchuld Y, abgezahlt 
Imerben follte, weßhalb biefelbe jest nur noch 11'015 000 2, St, 
eträgt. N 

(3) Sonft nur bis zu 60 Zagen Verfallzeit, neuerlich bis auf 95 Zage, 
doch im 3. 1839 mit einer Beſchraͤnkung auf 65 Zage. Der Satz 
des Difconto (Wechſelzins) ift veränderlich und wird von ber 
Bankverwaltung erhöht, wenn man aus dem Wechfelcurfe die Be- 
forgniß fchöpft, daß die edlen Metalle eine ſtarke Strömung in 
dad Ausland erhalten möchten, was dann auch einen Beweggrund 
zur Verminderung der umlaufenden Scheine giebt. 

(e) Der Borrath an rohen und geprägten Müngmetallen ift fehr uns 
gleich, befonders ift die Korneinfuhr in Mißjahren eine Urfache 

feiner Abnahme. Er war z. B. am 
28. Februar 1824 13:810 060 2. 7. Sept.1844 15209 060 2, 
31. Auguft ,„ 11787430 „ - Zul, 1845 16°047 470 „ 
28. Februar 1825 8779 100 „ 265. Oct. „ 13415510 „ 
31. Auguft „ 3634320 ,„ 12. Sept.1846 15864 960 „ 
8. Sanuar 1839 9-336 000 „ 19. Dec. 1846 15.162 623 „ 
17, Septber. „ 2816000 „ 15. März1847 11-600 000 „ 

(f) Diefe jährlichen Vorfehüffe darf man mit der fortdauernden Bank: 
ſchuld der Regierung ($. 311) nicht verwechfeln. Neben den Zins 
fen beider Forderungen bezog die Bank fonft gegen 260 000 8. St, 
Provifion vom Staate und hat im Durchſchnitte 4 Mill., die ihm 
gehören, unverzinslich zu benutzen; feit 1833 erhält fie 120 000 8. St. 
weniger. — Bemerkenswerth ift aud, daß bie Bank 1823 der Res 
gierung gegen eine 44jährige Zeitrente eine zur Abzahlung der 
Denfionirten beftimmte Summe vorfchoß, II, $. 500. 
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$. 312. 
Das wichtigſte Ereigniß in der Gefchichte diefer Bank ift die 

ihr am 25, Febr. 1797 bewilligte und fodann am 23. Mai 1797 
(378 Jahr Georgs II. Gap, 45.) durch Parlamentöbefchluß bes 
ftütigte Dispenfation von der Verbindlichkeit, ihre Scheine baar 

einzulöfen, oder die fogenannte Bank⸗Reſtriction. Dieſe 

Verfuͤgung ward Durch 8 fpätere Parlamentsacten verlängert und 

ert 1819 Fam ber Beſchluß (Peel's Bill) zu Stande, daß 

die Banf einftweilen unter gewiflen Einfchränfungen, von 1821 

an aber unbedingt ihre Baarzahlungen wieder anfangen folle, 
Diefe 24jaͤhrige Einftelung der Noteneinlöfung brachte darum 
nicht fo verderbliche Folgen hervor, wie fie ähnliche Maaßregeln 

in anderen Kändern bewirkten, weil die Bank mit Mäßigung. 
von ihrer Befugniß Gebrauch machte und in dem großen Gredite 

der britifchen Regierung eine Stüße fand (a); doch iſt unver- 

fennbar eine Zeitlang ein Sinten der Banknoten gegen Metall 
und deßhalb eine allgemeine Preiserhöhung der Waaren gegen 

Bankſcheine eingetreten, Ald man fpäter die Baarzahlungen ber= 

ſtellte, drüdte diefe Maaßregel und die beträchtliche Wermin« 
derung der Scheine der Privatbanfen die Preife der Waaren bes 

trächtlich herab, fo daß hieraus für die Gewerböunternehmer, 

befonders für die Pachter von Ländereien, große Verlufte erwuch⸗ 
fen (5). Seit 1833 find die Noten diefer Bank im britifchen 
Reiche als gefetliched Zahlungsmittel anerfannt. In den Krifen 
von 1825, 1836 und 1839 hat die Bank durd Unterftügung 

von Privatbanfen fich fehr nuͤtzlich erwieſen. Nach dem Geſetz 

vom 19. Juli 1844 (7u. 8. Vict. C. 32) wird dad Audgeben von 
Scyeinen von den übrigen Bankfgefchäften getrennt und einer be» 

fonderen Abtheilung übertragen (issue-department). Diefe darf 
außer dem Betrage von 14 Mill. L., für die fie Verfchreibungen zur 
Sicherheit erhält, nur foviel weitere Banknoten ausfertigen, als 

die ihr vom Bankdep. Übergebenen VBorräthe von Münzen und 
Rohſilber ausmachen. Die jegige Notenmenge ift gegen 20 Mill. 

L. St. (0). Die Bankhat 13 Filiale (branch-banks) in England. 
(a) Die Reftriction wurde angeordnet, ald Die Menge der umlaufen= 

den Noten 8640 000 £&, St. ausmachte und während der Beforg« 
niß einer feindlichen Landung nur Y, biefes Betrages an Münze 

⸗ 
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vorräthia war. Die Noten wurben von der Regierung bei Steuers 
. zahlungen angenommen und bildeten feitbem das Sauptumlaufsmit- 

tel in England. Ihe hoͤchſter Belauf war 30:099 908 8. St. (26. 
Aug. 1817), 1819 waren fie wieder auf 25 Mill. vermindert. 
Man bat viel darüber geftritten, ob die Noten während diefer 
Beit wirklich im Curſe gefunten (depreciirt worden) feien, die 
Trage kann aber mit Entfchiedenheit bejaht werden, fowohl wegen 
des niedrigen Wechfeleurfes, als wegen ber Steigerung bed Prei- 
fe8 von rohem Golde und Silber gegen bie Roten, Es war näms 
lich (Mac⸗Culloch, Handb. I, 96): 

Preis der Unze Guineengold Preisverhaͤltniß 
(As fein) der Noten in Proc, 

bis 1797 38. St. 17, Sch. 
i. 3.1800 8 17, 104,9, 100 

1810 4 10 _ 86, 
1812 4 15 6 19,28 
1813 5 l — 77,! 
1814 5 4 — 74,9? 
1815 4 13 6 83,28 

1817, 1818 4 — — 97,3% 
1820 3 19 11 97,* 
1821 3 17 10%, 100 

woraus eine Erniedrigung der Noten von 25 Proc. im 3. 1814 
gegen 1800 folgt. Die Notenmenge war 1813 gegen 24 Mill, &, . 
welche Summe demnach nicht mehr Güter zu kaufen diente, als 
18-800 000 8. St. i. 3.1797. Da nun 1797 nur 8640 000 R, St, 
in Noten umliefen, fo mußten nod gegen 10 Mill. an Münze vors 
handen fein, um diefelbe Gütermenge zu vertreten, welche 1813 
mit den Noten umgefest werben konnte (vorausgeſetzt, daß die 
Toten der reinen Privatbanten hierin Teinen Unterfchicd machten). 
Tooke ſchaͤtzt die durch die Reftriction ins Ausland gebrängte Münz- 
menge auf 12—15 Mill, — 1821 hatte ſich der Preis ber rohen 
Münzmetalle von felbft wieder gehoben. Auffallend war, daß wäh: 
rend der Reftriction bie geprägten Stüde nur etwa 5—6 Proc, 
gegen Noten im Preife fliegen. Dieß Mißverhältniß zwifchen 
dem Preife des rohen und gemünzten Metalle wirkte wie ein 
Zwangscurs, und brängte die Muͤnze vollends aus dem Verkehre, 
rührte aber nicht aus einer gefeglichen Vorſchrift her, ſondern aus 
dem patriotifchen Entfhluß der Kaufleute, die Bank, von deren 
gutem Vermögensftande fie fich überzeugt hatten, durch ihren Ein 
fluß zu unterftügen und die Roten dem Metallgelde gleich zu er: 
halten, wozu ber Umftand kam, daß nur noch abgenuttte oder bes 
fehnittene Stüde im Umlauf blieben. Daß übrigens bie Waaren= 
preife noch mehr als 25 Proc., bei vielen Artikeln um 45 Proc. 
fliegen, muß aus anderen Urſachen abgeleitet werden. ol. Earl 
of Lauderdale, The depreciation of the paper-currency of 
Great-Brit. proved. Lond. 1812. Defj. Further considerations of 
the state of currency, 1813. Auszug aus beiden Schriften: Far- 
mer’s magaz., 1814. XV, 63. — Stord, IH, 79. 466. — Die 
Kortichritte der nationaloͤk. Wiſſ. in Engl, ©. 65. (Leipz. 1817). 
— Lowe, Engk n. f. gegenw. Zuft, S. 141 (glaubt, baß das 
Sinken, fo weit es von der Reftriction herrührt, nur 15 Procente 
betrage, und daß die Mehrausgabe (overissue) der Roten nicht 
Urfadye, fondern erſt Folge ber Depreciation gewefen 2. v. Ja⸗ 
kobs Zufäge ebd. S. 164. — Th. Smith, ©. 60 (läugnet bie 
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Depreciation). — Tooke, Thougths, a. a. O. der ganze erſte 
- Band. — Quarterly Review, April 1829, &. 1 451, 

(b) Auch die verfchuldeten Srunbeigentpümer litten vie. ©. 6. 304 
(d) und Quarterly Rev. a. a 

(c) Stand am 20. Febr, 1847: 
1) Issue department. 

De Credit. 
Ausgegeb Noten25-458 4658| Schuld des Staates 11015 000 8, 

And. Schuldurkunden 2984 900 „, 
Metall, baar u, roh 11°458 465 „, 

25.458 465 £, 
2) Banking depart. 

De bet. Credit 
Betrag der Actien 14553000] Verſchreibungen des 
Crübrigtes Vermögen 3-663 132 Staats . . 11990079 8, 
Schuld für hinterlegte „ von Privaten 15°039339 „, 
Summen (deposita)14°706 616| Notenvorratb .„ . 5976525 „ 
Ausftehende Anweis Münze . 256296 „ 
fungen 2 0... 839491 33762239 8, 

33.762239 
Die umlaufenden Scheine beliefen ſich demnach auf 19-481 940 8. 

$. 313, 

Andere Zettelbanken im britifhen Reiche, Lands 

banfen (a). 
1) Sn England und Irland. Man unterfcheidet hier 

fogenannte Privatbanken, die höchftens 6 Theilnehmer haben 

und eigentlih nur Bankhaͤuſer mit dem Rechte der Ausgabe 
von Scheinen find, und größere durch eine Parlamentöurfunde 

(charter) genehmigte Actienbanfen, joint-stock-banks, 

die feit dem Jahre 1826 errichtet wurden, ſ. $. 311. Die Anzahl 

von Banfen beider Art ift wechfelnd, indem bald neue errichtet 

werden, bald ältere brechen oder fich auflöfen, beträgt aber immer 
mehrere Hunderte (5). Diefe Banken betreiben den Wechfeldids 
conto, beforgen Zahlungen für andere Perfonen ($. 292 2.), 
übermachen Summen an andere Orte und geben auch Vorſchuͤſſe. 
In Zeiten, wo der Handel und die Production blühen, viele 
neue Unternehmungen in Gang kommen und der Umlauf eine 
größere Geldmenge faflen Eann, pflegen die Banken ihre Noten 

und ihre Darleihen zu vermehren, Da man jedoch beim Verfol⸗ 
gen folcher Gewerböfpeculationen leicht ind Uebermaaß geht und 
zu viel wagt, fo trat von Zeit zu Zeit, ed fei nun durch die Ueber⸗ 
füllung der Märkte und die davon herrührende Erniedrigung 
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ber Wuarenpreife, oder aus anderen Urfachen, eine Bebrängniß 
vieler Unternehmer ein. Die Banken litten große Verlufte, und 
diejenigen unter ihnen, welche zu unvorfichtig gewefen waren, 
oder deren Theilnehmer zu wenig Hülfsmittel befaßen, brachen 
gänzlich, Solche Ereigniffe find im 19. Jahrhundert fchon vier» 
mal eingetreten (c). Es hat fich hiebei gezeigt, daß in der Er 
rihtung und Verwaltung mancher Banken großer Feichtfinn 
obgewaltet hat, daß biefelben gerade dann ihre Scheine vermehrs 
ten, wenn die londoner Hauptbank die ihrigen weislich vermins 
derte, und daß das Dafein vieler Zettelbanfen in einem Lande 

Gefahren verurfacht, weßhalb man fich neuerlich zu einer bedeuten» 

ben Beſchraͤnkung der Geſchaͤfte diefer Banken entſchloſſen hat (4). 
2) Die fhottifhen Banken werden vorfichtiger verwal⸗ 

tet und find weit wenigeren Erfchütterungen auögefest. Sie 
waren von jeher in Bezug auf die Zahl der Theilnchmer unbe⸗ 

ſchraͤnkt und haben daher viele Actionäare, welche ein zur Dedung 

von Verluften beflimmted Capital in Staatöpapieren und Hy⸗ 

pothefenurfunden deponiren, Dieß und die jährliche Öffentliche 

Rechnungsablegung trägt viel bei, den Credit zu befefligen und 

die Notenbefiger ficher zu flellen. Darleihen werden mit Behute 

famfeit gegeben. Diefe Banken nehmen fehr häufig Summen 
von Sapitaliftern gegen Berzinfung an, auch in Pleinen Beträgen, 
fo daß fie zugleich ald Leih⸗ und Sparcaffen der Betriebfamkeit 
gute Dienfte leiften (e). 

(a) Mac⸗Culloch, Handb. I, 100, — Kleinſchrod, Broßbritanniens 
Gefeßgeh. S. 399, 

(5) Bon 1826 bis 1835 find nur 60 größere Bankgefellfchaften in Engs 
land entftanden, aber allein in den erften 11 Monaten von 1835 
42, deren jede mehrere Comptoird hat. Die Manchester and Li- 
verpool District B. hatte 1054, die Northern and Central B. of 
England 1024 Zheilnehmer, dagegen wurden auch 2 mit blos 7 
Snterefienten angeführt; f. Yearbook of gen. inform. 1837, ©, 158, 
— Die Zahl der fämmtlichen Privatbanten wurbe 1838 zu 620 
—630 angegeben, Kleinfhrod, ©. 400. — Zu Anfang bes I. 
1839 waren im britifhen Reiche 152 größere oder Actienbanten 
mit 903 Nebencomptoirs (Filialen) und 50 868 Zheilnehmern. 

(c) Das ftarke Sinten der Preife im Jahre 1810 und 1811 ftürzte in 
den 3 Jahren 1810—12 47 Banken und bradıte überhaupt 7042 
Bankerotte zu Wege (1807—9 waren nur 4177), dieſelbe Urfache 
brachte 1814 und 1815 nicht weniger ald 92 Banken den Unters 
gang und veranlaßte in den 3 Jahren 1814 — 16 die Zahl von 

Rau, polit, Dekon. Ste Audg. 1. 26 

! 
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6527 Banterotten (Tooke, I, 92 ff.). — Daſſelbe erfolgte im 
Winter 182% .. Die jährliche Ausgabe von neuen Noten der Pris 
vatbanken hatte im Durchfchnitte von 1820— 23 nur 4°176 000 8.58, 
betragen, dann, während eine Menge unficherer Speculationen eine 
erfünftelte Erhöhung der Betriebfamkeit bewirkte, flieg fie 1824 
auf 6'724 000, und 1825 auf 8755 000 &, St, Die ganze Notens 
menge biefer Banken wurde auf 23— 25 Mil. geſchaͤtzt. Als nun 
die unvermeibdliche Rüdwirkung mit einer peinlichen Stodung des 
Verkehres eintrat, mußte eine große Zahl von Banken fallen, und 
dieß würde noch mehreren begegnet fein, wenn fie nicht von der 
englifchen Bank wären unterftüst worben. Zur Verhütung ähnli- 
cher Vorfälle wurde 1826 das Ausgeben der 2 und 1 2,81. Noten 
unferfagt. 1830 waren nur noch 9 Mill, &. St. Noten im Um⸗ 
laufe. Sm Sahr 1836 kam abermals die Sucht, gewagte Specus 
lationen durch Actiengefellfhaften zu unternehmen, zum Vorſchein. 
3u Anfang diefes Jahres waren in Liverpool und Manchefter 104 
zum Theile abenteuerliche Projecte im Lauf. Daher erfolgte im 
Herbfte deffelden Jahres eine Stockung. Vgl. Edinb. Review, Jul. 
1836, ©, 419. April 1837. Die NHotenmenge betrug am 26, Sep⸗ 
tember 1835 10'420 623 2%. St, am 24. Sun. 1836 aber 
12-202 196 & — Im 3. 1839 brachte die americanifche Banks 
verwirrung eine nachtheilige Wirkung auf England hervor. Da 
die Actien oft nur 25 oder fogar 10 &, St, betrugen, und nur 
zum Beinften Theile, z. B. mit 5 bis 10 Proc., wirklich eingezahlt 
zu werben’ brauchten, fo konnten gang unbegüterte Perfonen ale 
Theilnehmer (partners) auftreten. Eine Erjchütterung bes Gre= 
dites muß weiter gehen in einem Lande, wo bas Umlaufsmittel 
größtentheild aus Papier befteht, ald da, wo blos Münze umläuft, 
obgleich auch hier die Wirkung folder Stodungen des Dandeld 
in häufigen Bankerotten von Kaufleuten fühlbar werden. 

Im Nov. 1845 betrugen die Scheine der 
engl, Privat Banten - » «0 0 2... 4557691 
u AtienB 2 0 ee een. 3306 470 
Bank von Irland . 2 2 0 0 0 0 0 + 8907025 
anderen irländ, DB. , » 0.2 2926 265 

zufammen 14697 451 
oder mit Einſchluß der fchottifhen und der londoner Banken 
38968 676 8. St. 

(a) Schon nach älterer Vorſchrift müfjen bie Landbanken alle Biertels 
jahre den Betrag ihrer umlaufenden Zettel, die größeren auch jährs 
lid die Zahl ihrer Theilnehmer der Obrigkeit angeben. Nach dem 
a, Geſetz v. 19. Zul, 1844 darf keine Bank Scheine in Umlauf 
feßen, die e8 nit am 6. Mat 1844 ſchon gethan hat, und die 
Menge derfelben darf den mittleren Betrag des Bierteljahrs vor 
dem 27. Apr. 1844 nicht überfteigen. Das Gef. v. 21. Sul, 1845 
(8 u. 9 Vict. C. 37) fchreibt für die irländifchen Banken vor, 

daß fie nicht mehr Scheine ausgeben dürfen, ald fie im Durchs 
f&hnitt vom 1. Mai 1844—45 in Umlauf hatten, und als fie außer- 
dem an Gold: und Silbermünge vorräthig befigen., Das Privile⸗ 
gium der „Bank von Irland” in Dublin, daß in einem Umtreife 
von 50 Meilen keine Bank von mehr als 6 Sheilnehmern Scheine 
ausgeben barf, hört auf und die Schuld bes Staats an diefe Baͤnk 
von 2637 069 2. wird von nun an zu 3 Proc. verzinfet. 
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Le) Schottland Hatte 1839 39 Banken mit 117 zugehörigen Comptoirs 

an anberen Orten, alfo zufammen 146, Die ältefte ift die 1695 
errichtete „Bank von Schottland” zu Edinburgh. Die Noten haben 
fo viel Sredit, daß ihre Einlöfung felten begehrt wird, und, wi 
ein Bankbedienter verfichert, in Glasgow jährlich nur etwa 100 
2. St. „um Sinlöfen erforderlicd fein möchten. Da dieſe Banken 
ihre Gefchäfte nicht durch beliebige Ausgabe von neuen Zetteln er— 
weitern Eönnen (der Umlauf könnte ficy nicht faffen), fo nehmen 
fie alle Gelbfummen an, die die VBefiger nicht anzuwenden wiffen, 
und nerleihen fie wieder, nehmen aber 1 Proc. Zins mehr als fie 
geben. Man fchäste 1826 diefe den Banken anvertrauten Summen 
auf W Mil. L. St. Bon den Schuldnern wird gefordert, daß fie 
zwei fichere Bürgen ftellen. Man leiht ihnen blos für productivg 
Zwecke und befümmert ſich fortwährend um ihren Vermögenszu⸗ 
ftand, um ſich vor Verluften zu hüten. Die Bankgeſchäfte felbft 
erleichtern dieſe Aufficht, weil die Schulbner vielfach auf die Banf 
anweifen und ihr wieber theilweife abzahlen. Auf diefe Weife wird 
die befte Benüsung ber Capitale erleichtert und die Production 

‚Sehr befördert. Ad. Smith, I, 39. — Quarter)y Bev., März 1830. 
&. 476. Dct. 1830. ©. 342%. — Das Gef. v. 21. Zul. 1845 
(8 und 9 Victor. C. 38) enthält für die fchottifhen B. ähnliche 
Beftimmungen wie bad Gef. vom nämlihen Zage für die irifchen 
ri Jene hatten im Oct. 1845 3,428 074 &, St. umlaufende 
heine, - 

$. 314, 

Frankreich. Die von dem Schotten John Cam 1716 
errichtete, 1719 von der Regierung übernommene, 1720 zu 
runde gegangene Zettelbank gab ein für ale Zeiten merkwuͤrdi⸗ 
ges Beifpiel der Folgen, welche aus einer unmäßigen Benusung 
des Creditd und aus den Irrthuͤmern Über die Natur deffelben 
hervorgehen können (a). Der Credit wurde durch dieß Law'ſche 
Spyftem fo fehr zerftört, daß erft 1776 wieder eine Zettelbank, 

Die parifer Diöcontocaffe (caisse d’escomptes) zu Stande 
Tam, welche fpäterhin ihre ganze Notenmenge zu Anleihen an 
Die Regierung verwendete und ſich 1789 auflöfte, als diefe Ans 
leihen in einem neu gefchaffenen Papiergelde (den Affignaten) 
zurüdbezahlt wurden (5). Die jegige franzoͤſiſche Bank 
(banque de France) entfiand 1800 mit 30,000 Actien zu 

1000 $r., die 1803 bis auf 45,000, fpäter bis auf 67,900 ver« 

mehrt wurden (c). Die Banf discontirt Wechfel (d), leiftet 

- unentgeldlih Zahlungen auf laufende Rechnungen (comptes 

courans), doch nur bis zu dem Betrage der ihr Kbergebenen 

Summen, ohne etwas vorzuſchießen (e), leiht gegen 1 Procent 
26* 
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Zinſen auf hinterlegte Vorräthe von Gold und Silber (/), leiſtet 
aud) der Regierung Vorſchuͤſſe auf Schagfcheine (bons royaux) 
und comptes courans und mancherlei andere Dienfte, wie fie 
z. B. feit 1820 dad Umprägen der alten Münzen beftreitet. Die 
Noten durften nach dem Geſetz vom 4. Apr. 1803 nicht unter 500 

Er. betragen, doch wurde (Gef. v. 18. Mai 1808) den Filialen 
(comptoirs, succursales) die Ausgabe von Scheinen auf 250 

Sr. erlaubt und im Jahre 1847 erhielt auch die Hauptcaffe Diefe 
Erlaubniß, Ihr Hülfsvorrath ift neuerlich (1834) auf 10 Mi. 

Kr. beftimmt worden, fo daß der ganze Gewinn jährlich vertheilt 

wird, wenn jene Summe ergänzt iſt. Ihre Verwaltung ift fehr 
vorfichtig und ihr baarer Vorrath gewöhnlich beträchtlich größer, 

als er der Sicherheit willen nothwendig fein müßte (9). Außers 

dem giebt es mehrere felbfländige Zettelbanken, von denen die 

zu Marfeille, Havre und Orleans je 4 Mil. Fr., Bordenur 
3150000, Rouen, Nantes 3 Mill., yon, Eile 2 Mil., Tous 
loufe 14, Mill. Capital haben (A). 

(a) Man [hätte damals den Münzvorrath in Frankreich auf 1200 Mill. 
Liv., welches, weil zu jener Zeit 60 Livres aus der Mark Troyes 
gefchlagen wurben, 502 Mill. fl. machte. Der Irrthum gieng fo 
weit, daß man glaubte, ohne Schwierigkeit eben fo viel Scheine 
als Münze neben diefer in Umlauf halten zu können und daß man 
ben Gredit einer noch weit größeren Vervielfgchung fähig hielt. 
Die Zettelbank befand ſich anfangs in gutem Fortgange, da die 
Scheine (damals 50-60 Mill.) ſich leicht im Umlaufe hielten und 
beliebt waren. Law's Plane überfchritten aber alles verftändige 
Maaß. Er gründete eine Actiengefellfchaft, die den Kandel mit 
Louifiana betreiben follte (comp. d’occident) und durch mancherlei 
andere ihr übertragene Gefchäfte ihren Wirkungsfreis erweiterte 
(oſtindiſcher und cdhinefifcher Handel, Münzredht 2c.). Die Actien 
(zu 500 Livres Einlage) wurden vermehrt und fliegen durch künſt⸗ 
liche Erregung phantaftifcher Hoffnung fortwährend im Preife. 
Die Bank ging durdy Heimzahlung der Actionäre in bie Hände 
des Staats über, Nun faßte Law fogar den Gedanken, die Staates 
fhuld von 1600 Mill. Liv. durch die Comp. abzuzahlen und dies 
fer dafür vom Staate 3 Proc. Zins nebft der Uebertragung der 
Finanzpachtungen (fermes) ausbedingen zu laſſen. Es wurden 
zu diefem Behufe wieder neue Actien verkauft, beren Steigen ei⸗ 
nen allgemeinen Schwindel, eine heftige Begierde, ſich durch Actien⸗ 
handel zu bereichern, erregte. Der Preis einer Actie kam bis auf 
20 000 £,, die Menge der audgegebenen Banknoten erreichte 2696 
Milt., wobei zugleich die Preife aller kaͤuflichen Dinge ungemein 
gefteigert wurden. Viele reich gewordene Actienhändler begannen 
ſich Ländereien zc. zu erwerben (realiseurs) und man wurde all: 
mählig gewahr, daß die Actien Feinen wahren Werth hatten. Als 
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das Sinken berfelben anfing, ergriff Law mancherlei gewaltfame 
Mittel, um den Untergang des „Syſtems“ zu verhindern; alle 
Zahlungen über 100 Liv. follten blos in Banknoten gefchehen, Ries 
mand über 500 Liv. in Münze befisenz hierauf wurde der Preis 
ber Actien gefeglich auf 9000 Liv. beftimmt, was die Folge hatte, 
daß die Noten bis auf die Hälfte ihres Nennbetraged und fpäter 
noch viel mehr fanten. Man fah fich genöthigt, ihre Verminderung 
durch verfchiedene Arten verzinslicher Anleihen zu bewirken und 
verwandelte endlich den Reſt in Staatsobligationen zu 2 Proc. 
Bine. Den Schluß madıte eine willtürliche Beraubung der reich 
gewordenen Actienbefiger. — Man hatte 610 000 XActien der Ge⸗ 
fellfchaft ausgegeben, vog denen jedoch 400 000 früher annullirt 
wurden. Die grängenlofe Verwirrung richtete viele Familien zu 
Grunde und lähmte auf lange alled Vertrauen. Bol, Steuart, 
II, 244 — 296. — Stord, IN, 87. — Thiers in ber Encycl. 
portative, 1826. 1. livr. ©, 19—128 (vorzügli). — Londonie 
{m Giorn. dell’ Inst. Lomb. VIII, 289 (1844). — Die fämmtlis 
hen Actenftüde enthält die (übrigens nicht empfehlenswerthe ) 
Schrift: Histoire du systöme des finances sous la minorite de 
Louis XV., à la Haye, 1739, im 5. und 6. Bande. 

(6) S. Stord, II, 101. — Ganilh, Des syst&mes, II, 190. 

(c) Lobrede für die Bank von Thiers, Deput. K. 20. Mai 1840, f. 
Rau, Archiv, V, 121. — Die Anzahl der Actienbefiger belief ſich 
zu Ende 1839 auf 4254, . 

(d) Fortwährend für 4Proc., doch nur auf Wechfel mit-brei Unterfchriften 
und nicht unter 500 Fr., weil dieß bisher derkleinfte Betrag einer 
Note war. Daher der öfters ausgefprocdhene Wunſch von Difcontos 
caffen für den Eleineren Verkehr, 1840 war der Durchſchnittsbe⸗ 
betrag eines bifcontirten Wechfeld 1517 Fr., 1846 1285 Fr., die 
mittlere Friſt 18410 56, 1846 46 Tage. Am 14. Ian. 1847 mußte 
der Difconto auf 5 Proc. erhöht werben, weil wegen der Getreide: 
theurung, des Falles der Eifenbahnactien und des fleigenden Zins⸗ 
fußes die Einlöfung. der Scheine zu häufig begehrt wurde und der 
Baarvorrath auf 72 Mill. geſunken war. Die Bank hatte im Ian. 
1847 eine Anleihe von 25 Mill. Fr. od. 800 000 2. St. bei der 
londoner Bank machen müſſen. — Nach dem Gef. vom 17. Mai 
1834 kann die Bank aud auf % des Werthes folcher Verſchrei⸗ 
bungen leihen, die keine fixe Verfallzeit haben, alſo auf alle oͤffent⸗ 
lichen Effecten. 

(e) Sie iſt hiezu verpflichtet und erweiſet hierdurch dem Verkehr einen 
großen Dienſt. Im J. 1835 hatten 17 — 1800 Perſonen ſolche 
comptes courans, für welche 890 Mill, Fr. an Effecten eineaffirt 
wurden, 1834 für 908 Mitl., 1840 für 891 Mill, Außer den Prir 
vatperfonen hat auch der Staat eine laufende Rechnung, der bies 
bei bald in Vorfchuß, bald in Schuld ift. Am Ende des J. 1846 
ſchuldete die Bank auf Eontocorrent 111%, Mill, Fr., hatte da⸗ 
gegen auch ein beträchtliches Guthaben gleicher Art. 

(f) Die Abficht hiervon ift, den Handel mit Gold und Silber zu er- 
muntern. 

(y) Seitdem die Bank in Verlegenpeit gerathen war (1805 und 1814), 
verdoppelte fie ihre Vorſicht. Auch ift fie in dem Umfange ihrer 
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Geſchaͤfte dadurch befchräntt, daß ihre Noten außerhalb ber Haupt⸗ 
ftadt wenig beliebt find, in Folge der Erinnerung an den Mißs 
braudy bes Yapiergetdes in der Revolutionszeit: Die Bank hatte 
öfters mehr Baarfchaft, ale die umlaufenden Noten betrugen, weil 
der Staat Summen bei ihr hinterlegt. 

Notenmenge. Baarichaft. 
1828 .„ . max. 210 Mil. Sr. max. 240 Mil. Fr. 
1829 zwifchen 186—212 „’ „ zwifhen 162—206 „ „ 
183° „ 11-353 „ „ n MH „m 
1838 Ende bed J. 213 „ u 236 on 
! 810 7 Ti a 24 1 % 7 7) 433 ” 40 

Durchſchn. 1844—45 
Hauptbant . » 253 u m 
Filiale [2 ‘ « ‘ Au „# 

BIYUM.Fr. 241 | 
Offenbar ift dieſer baare Vorrath überftäffig, groß für gewöhntiche 
umftände. Filiale in Reims, St. Etienne, St. Quentin, Montpel- 
tier, Grenoble, Angouleme, Befancon, Caen, Ehateaurour, Cler⸗ 
mont, Mülhaufen, Straßburg, Valentiennes, Mons, Nimes. 

Seit 1825 war durchſchnittlich die 
Gumme ber bifeöns Dividende. 

tirten Wechſel. 
‚1825—29 668 Mill. 87 Er. 
1830—34 319 „ Ay 
1835—39 7162 „ 120 „ 
1840—44 178 „ 125 „ 
1845 1499 „ 133 „ 
1846 1433 5 159 „, 

In diefem Jahre difeontirte die Hauptbank 119314 Mill., die 
Filiale 425 Mill, der mittlere Saffenftand war 171 Mill., die 
Notenmenge 287 Mill. Der Belauf der durch bloßes Ab: und Zu⸗ 
ſchreiben, (viremens) bewirkten Zahlungen war 1839 2822 Mill. Fr. 
— Stand am 26. Dec. 1846: 

1. Activa. 2. Schuldigkeit. 
Baar . : . . 72735000) Zettel in Umlauf (ohne die Fi⸗ 
Unterpfänder u. dis tale) » . 0. 259460000 

contirte Wechfel 244-453 000| Auf Sontocorrent . 111°507000 
Auf Eontocorrent Eingelegted Capital ber 

und Comptoir⸗ Actionare u. Referve 81900 000 
Gapitale . . 78021000] Verfchiedenes . . . 7.715000 

Eigene Effecten, 
Gebäude . . 64241 000 

Verſchiedenes 1132000 

460-582 000]. 460-582 000, 
(h) Bordeaur. hatte 1846 21—22 Mill, umlaufende Noten, die diſcon⸗ 

tirte Summe im D, der legten 10 3. waren 89 Mill. Zr. — Die 
Caisse gendrale du commerce et de liindustrie in Paris, 1837 
von Laffitte geftiftet, hat für jest ein Capital von 25 Mill. Fr. 
Shre Beftimmung if: Difcontiren aller Arten von Schuldurkuns 
den, bie eine beflimmte Verfallzeit haben, — Darleiben auf Waa⸗ 
ren und Effecten, — andere Banfgefchäfte. Die von der Caſſe auss 
zuftellenden Scheine find indeß keine vollfommnen Bankzettel, da 
fie zur Uebertragung eine fhriftlicge Abtretung (Indoffament) ers 
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fordern und die in Paris zahlbaren Billets auch Binfen tragen 
(wegen des Privilegiumd der parifer Bank). Sie haben entweder 
eine peftimmke Verfallzeit oder find. auf.1 oder mehrere Tage Sicht 
geftellt. | 

$. 315, 

Defterreich. Die wiener Stadtbank, als Zettel« 
banf (a), wurde 1762 gegründet, und erhielt fich bis gegen das 

Ende des 18, Sahrhundert$ in gutem Stande, 1797 wurde fie 
pon der Verbindlichkeit, ihre Noten einzulöfen, freigefprochen (5), 
und um diefe Zeit begann auch die flarfe Vermehrung derfelben, 

die man ald eined der Mittel betrachten muß, wodurch die Res 
gierung fich die Beftreitung der hohen Kriegskoſten erleichterte. 

Es wurden num Bettel bid auf 1 fl. herab ausgegeben. Bon 1805 
an fanfen pie Noten ſtark gegen Münze, der Krieg von 1809 
befshleunigte ihren Fall und die allgemeine Theurung ber Wan- 
ren; Dad Hebel erreichte feinen Gipfel, als im Januar 1811 der 
Curs auf ungefähr 1300 (nämlich) fo viel Papierfl, gegen 100 

fl. Münze) gefommen war. Die auögegebene Maffe von Schei⸗ 
nen erreichte 1060 Mill. fl, Diefe nun zu einem wahren Staats 

papiergeld gewordenen Noten wurden zufolge der Verordnung 

vom 20. Februar 1811 gegen ein anderes Staatöpapiergeld, die 
Einloͤſungsſcheine, „Scheine“ (wiener Waͤhrung) 
umgewechſelt, von denen die Regierung 100 fl. gegen 50 fl. 

in Banknoten hingab; indeß ſtanden dieſe Einloͤſungsſcheine im⸗ 
mer niedriger als Münze und fielen waͤhrend des Krieges von 
1813— 1815 noch mehr (c). 
(a) HSufeland, I, 17%, — Stord, II, 119. 470, 
(5) Es wurde nämlich erklärt, daß die Auslöfung bei keiner Summe 

über 25 fl. gejchehen ſollte, was man einer gänzlichen Einftelun 
der Zahlung gleih achten Tann. Andre, Neueſte Babienftatiftik 
I, 223. Die in diefem unb dem folg. $. erwähnten Gulden find 
bie bes 20 fl. Fußes. 

(c) Der Eurs der W. W. (wiener Währung) war den 7. März 1815 
noch 272, aber am 8., ald Napoleons Aufbrudy von Elba bekannt 
geworden war, ſank er auf 297 und am 10. Mai fogar auf 398, 

welches, da die Einlöfungöfcheine bie Sfacdhe Summe von Bank: 
noten vorftellten, einen Curs der lesteren von 1990 bildete. 1816 
war der Curs auf 322 gelommen, jest ſteht er gleichförmig. auf 
250. — Bor der Ausgabe von hapiergeib hatte man bie Geld⸗ 
menge in Defterreich auf 250-300 Mill, fl. geſchaͤtzt. Die Maffe 
des Papiergeldes kam 1815 bis zu ungefähr 650 Mil. fl., welche, 
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zu einem Gurfe von 350 berechnet, 185 MIR. fl. ausmacht; es muß» 
ten alfo, wenn fi fonft nichts geändert hätte, noch 65 — 115 
Mi. fl. Münze vorhanden fein. Cohen, Compend. of, Anance, 
&, 67. 

g. 316. - 

Die heutige Öfterreihifhe Nationalbanf, eine auf 

Actien gegründete Privatanftalt, wurde 1816 auf 25 Jahre er⸗ 

richtet und 1841 auf weitere 25 Jahre beflätigt (a). Die Ein- 

lage für eine Actie beftand aus 100 fl. baar und 1000 fl. in 

Einloͤſungsſcheinen, wofuͤr die Bank von. der Regierung Schuld» 

briefe zu 214 Proc. verzinslich erhielt, weßhalb diefer Theil des 

Etammvermögens nicht zur Einlöfung der Scheine benußt wer⸗ 

den fonnte (5). Die Zahl der Actien kam auf 50 621. Die 

Echeine lauten auf 5, 10, 25, 50, 100, 500 und 1000 fl. und 

werden in den Staatöcaffen angenommen. Die Bank, welde 

das ausſchließliche Vorrecht im öfterreichifchen Staate befigt, No⸗ 

ten auszugeben, hat fortwährend vollfommened Vertrauen ges 
noffen, feine Erfohütterung erlitten und ihre Scheine find ſtets 
in Pari geblieben. In 12 Provincialflädten befinden ſich Ver 
wechslungs⸗ und Einlöfungscaffen, jedoch ohne andere Bankge⸗ 

fhäfte (c). Die von der Bank für die Regierung beforgte Ein- 

ziehung des älteren Papiergeldes (Einlöfungsfcheine) iſt größten- 

theild beendet (8). Die Bankgefchäfte find: 

1) Diöcontiren von Wechfeln, weldye auf Wien geftellt und 

daſelbſt zahlbar find. Der Disconto ſteht ſeit 1833 fortdauernd 

auf 4 Procent (e). 

2) Umſchreiben in offenen Rechnungen (Girogeſchaͤft) bis 
zum Betrage der in Bankſcheinen oder Silbermuͤnze uͤbergebenen 
Summen (f). 

3) Verwahrung hinterlegter Gegenfltände, ald Barren und 
Geraͤthe aus Gold und Silber, Münzen, Staatöpapiere und 
Privaturkunden, gegen eine Gebühr .(g). 

4) Darleihen auf rohe, geprägte oder verarbeitete edle Me— 
tale, Staatöpapiere, Banfactien (7%). 

5) Beforgung von Zahlungen durch Anweifung auf die Fi⸗ 
lialcaſſen (i). 
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Die Sefchäfte beforgen 12 Directoren unter einem vom Kais 
fer ernannten Gouverneur und einem Stellvertreter defjelben, 

unter Mitwirkung zweier Faiferl. Commiffare, und mit Ueber: 
wachung durch die jährliche Verfammlung des Ausfchuffes von 

den 100 Actionären, welche die meiften Actien befigen (A). 

(a) De Tegoborski, Des finances et du credit public de PAn- 
triche, I, 70 (1843). — Czornig, Zafeln zur Statift. d. öfterr. 
Mon., 1846 (Rachrichten bi8 1842). — Neue Statuten v. 1. Sun. 
1841 fammt dem Reglement. 

(5) Da die übergebenen 1000 fl. zu einem Curſe von 50 Proc. anges 
nommen werden können, fo beftanb die Einlage aus je 600 fl., wo⸗ 
für eine Dividende von mindeftens 30 fl. zugefichert wurde. Die 

ı vom Staate bezahlten Zinfen für das eingelegte Papiergeld vers 
fhafften fchon eine Einnahme von 1'265 525 fl. Im 3. 1845 bes 
trugen die Zinfen des Stammpvermögens ſchon 1°774 295 fl., wozu 
noch 235 557 Zinfen des Refervefonds kamen, welcher auf 5'802 120 fl. 
angewachſen war. 

(c) Brünn, Gras, Bermannftadt, Innsbruck, Kaſchau, Lemberg, Einy 
Dfen, Prag, Temeswar, Trieſt, Zroppau. Die Filialcaffe zu Mai: 
land gieng wieder ein, weil man dort die Bankſcheine nicht gerne 
annimmt. 

(d) Nachdem für diefe Einlöfung verfchiedene Wege eingefchlagen wors 
den waren, begann 1820 die Einziehung um einen Curs von 
250 gegen 100 in Bantfcheinen, wofür die Bank verzinsliche 
Staatsfhuldfcheine erhielt. Am 30. Jun, 1846 waren nur noch 
8 Mill. fl, uneingelöft, von denen ein Theil verloren gegangen 
fein mag. Die ganze eingezogene Summe war 441%, Mill. fl. — 
Seit 1842 giebt die Bank aud aus Staatdauftrag die auf 3 
Monate laufenden zu 3 Proc, jährl. verzinsten Eaffenanweifuns 
gen aus, 

.(e) 3m 3. 1841 wurbe die Bank vom Finanzminifterium zur Vorficht 
ermahnt, um nicht einzelnen Häufern durch unbefchränftes Difcon- 
tiren eine Gelegenheit zu Schwinbelgefchäften zu geben, Zegos 
borsfi ©. 85. Ein bifcontirter Wechfel betrug durchſchnittlich 
1843 4875 fl, 1845 3944 fl. 

(f) Der Betrag biefer Umfchreibungen (reviremens ) war 1843 138 
Miu, fl., 1845 197 Mill, 

(g) Diefe richtet fich theils nach den Gegenftänden, theild nach dem 
Gewichte der einzelnen (zu verfiegeinden) Padftüde, 

(h) 3insfuß bei Darleihen auf Staatspapiere feit 1833 4 Proc., auf 
Gold und Stiber % 

(3) Lie Gebühr ift gering, höchftens Proc. (nach Hermannſtadt), 
mindeftend Y, p. m. (nad Brünn, Gras und Kinz). 

 (k) Ueberblid der Zahlenergebniffe: 
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Difeontirte Summe. Dargeliehen. Dividende. 
Durchſchn. 1818—46 128031 996f._ 34,7 Mill. fl. 66, Fl. 

1818—24 24.549000 25 50%, 
182535 94-556 000 19%, 6 
1836—41 233-132.000 22 719 
1842--43 221-731 000 47 6, 

im Jahr 1845 253-874. 000 85 72 
1846 267613513: — _ 

Der Belauf der umlaufenden Scheine ift nicht belannt. Dez 
Curs der Xctien war z. B. zu Anfang 1834 1219, im 3. 1836 
gegen 1350, Anfang 1837 1375, Ende 1838 1511, Ende 1839 
1682, April 1841 1654. In dieſem Jahre flieg er noch über 1700, 
Ende 1844 war er wieber auf 1598 gefallen. Stand am 13. März. 
1847 1583. Die mittlere Dividende der legten 25 Jahre i 
60,2 fl. — Einnahme und Ausgabe zufammen beliefen ſich 1845 
auf 1797 MIR. 

$. 317. 

Auch die Banken zu Stodholm (a), Kopenhagen (b), 
St. Petersburg (ec) beflätigen durch ihre Geſchichte die obis 
gen allgemeinen Säge ($. 304 ff.), denn fie vermieden nicht 
eine folche Vermehrung ihrer Noten, wodurch der Curs derfelben 

gegen Münze herabgedruͤckt, die Waarenpreife erhöht und nach⸗ 
theilige Folgen für den Verkehr hervorgebracht wurden. Die 

nordamericanifhhen Freiſtaaten hatten eine von der 

Gentralregierung privilegirte und mit ihr in Geſchaͤftsverbindung 
chende Hauptbant, Bank of the united States, zu Philadels 

phia, welche aber 1836 diefe Eigenfchaft verloren hat und 1842 

zufolge ihrer fehlerhaften Verwaltung untergegangen it (d). 
Die zablreihen Banken in den einzelnen Staaten ber Union 
haben fortwährend durch Teichtfinnige Darleihen, uͤbergroße Zet⸗ 
telvermehrung und andere Fehler ſowohl fich ſelbſt gefährvet, als 
dem Verkehre vielfachen Schaden zugefügt, weßhalb'man neuerlich 
bemüht ift, wieder mehr Münze in Umlauf zu bringen und bie 

Menge der Banknoten zu beſchraͤnken (e). Die neapolit a⸗ 
niſchen und römifchen Banken, welche zugleich Leihhäufer 
find, haben eine ganz eigenthümliche, von der Verfaſſung Der 

übrigen Banfen abweichende Einrichtung (f). In der neueften 
Zeit find Zettelbanten geftiftet worden zu Amſter dam tm Jahr 

1814 (g), zu Chriftiania 1816 (AI, zu. Liffasbon 1821 (ed), 
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in Belgien feit 1822 (A), die pommerifche ritterſchaft⸗, 
liche Bank zu Stettin 1824 (I), in Warfhau 1828 (m), 
in Madrid 1829 (n), in Bern 1833 (o), mn Münden 
1835 (p), in Zürich 1836 (g), St. Gallen (r) und Zeip- 
zig (s) 1838, in Athen 1841 (HM, in Berlin 1846 (vw), 
in Deffau (ev). In anderen Erdtbeilen find noch ‚die Banken 
zu Rio⸗Janeiro (w), Salcutta, Agra, Madras-und 
Bombay zu bemerken. 

(a) Die im Jahre 1668 geftiftete fogenannte Bank war nur eine Leih⸗ 
“  anftalt, welche einigermaßen ein Girogefhhäft führte. Eeft feit 1726 

gab fie wahre Noten (Transportzettel) aus 1738 begann 
fie auf Srundftüde und Eifenvorräthe zu leihen, welches To Häufig 
geſchah, daß bie umlaufende Notenmenge allmählig bis zu 600 Mill, 
Kupferthalern flieg und die blos in Kupfermünze zahlbaren No- 
ten viel im Curſe gegen Silbergeld verloren. 1762 galten erſt 27 
Kupferthater 1 thir. hamb. Banco, während 1738 der ledtere noch 
mit 9 Kupfer: oder Zettelthalern zu erkaufen geweſen war. Die 
gewöhnlichen Störungen, weldye foldye geſunkene Paptere in ber 
Volkswirthſchaft hervorbringen, blieben auch hier nicht aus, 1776 
wurde bie Umwechslung der Zransportzettel gegen heue, in Silber 
zahlbare, in Reichsthalern Species ausgedrücte Banknoten anges 
ordnet, und diefer Thaler 18 älteren Kupfer: oder Papierthalern 
gleich gefest. Die neuen Noten Eonnten fich ebenfalls nicht in Pari 
gegen Münze halten und werben von ber Bank nicht eingelöft. 
Sie haben deshalb Fein feites Verhältnis zum Silbergelde und 
gegen das Ausland einen fehr veränderlihen Wechfelcurd. Der 
Reichsthaler Silber von 48 Schill. (9,12% auf die köln. Mark) 
galt 1824 130 Schill. Papier, 1829 nur 128, 1832 aber 145 oder 
ungefähr das Ifache, Tpäterhin wieder 128 Schill., nach welchem 
Verhältnig aud die Einwechslung erfolgen fol, wenn ber baare 
Vorrath der Bank % der Zettel betragen wird. Der Betrag ber 
Zettel war 1836 — 40 i. D. 35'293 000 rthlr., weldye (nach dem 
Verhältniß 8:3) 13-234 000 rthlr. Silber ausmachen; der Metall: 

. vorrath der Bank war gegen 6%, Mill. rihlr. Neben diefer Staats⸗ 
bank hat Schweden noch 5 Privatbanken von ungefähr 6 Mill, 
rthlr. Scheinen. 

(5) Die Srändung der kopenhagener Affignationss und Leih⸗ 
bank fälle in das Jahr 1786. Später (1760) wurde fie von 5000 
auf 6000 Actien zu 100 thlr. gebracht. Schon 1757 wurde ihr ers 
laubt, nicht über 10 thlr. vorgetegter Noten baar begahten zu dür⸗ 
fen und diefe wurden gefestich als Zahlungsmittel erftärt; man 
gab Zettel bis auf 1 thir. herab aus unb vermehrte fie bis gegen 

I: Mil. thlr. (23 Mil, fl). 1773 übernahm der Staat die Bank 
und zahlte die Actionäre ab. Die Zettel fielen, als fie bis auf 16 
Mil. thlr. anwuchſen und alle Münge aus dem Lande drängten. 
Der Wechfelcurs nach Hamburg von 1789 ließ auf einen Eurs der 
Bantzettel von 30 Proc. unter Part ſchließen. 1791 wurde vers 
ordnet, daß die ältere Bank Feine neuen Zettel mehr ausgeben 
dürfe und es wurde dafür eine däniſche und norwegiſche Spes 

% 
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(e) 

ciesbank, mit 6000 Actien zu 400 thir. Specied (1033 fl.), geftiftet, 
beren Noten in Münze oder in älteren Zetteln nach dem jedes: 
maligen Curſe zahlbar waren. Ihre Beſtimmung war das Leihen 
auf Pfänder, auch ein Girogeſchaͤft. Indeß Eonnten ſich die neuen 
Zettel nicht in dem vollen Preife erhalten, die Münze verſchwand 
bei dem Sinken der Zettel, fo daß man bdiefe bis zu 24 und 8 
Schilling (96 auf den Thaler) ausfertigte. Sie fanten zulegt mit 
denen der älteren Bank ungeheuer, da fie bis auf 141 Mill. rthlr. 
angewachſen waren. 1813 wurde befdhloffen, eine neue Reichsbank 
zu errichten, deren Noten künftig das einzige Papiergeld bilden 
und nicht über 46 Mill, in neuen Reihebantthalern (181% auf 
die köln, Mark fein, alfo 60919 000 fl.) betragen follten. Bon die⸗ 
fen Noten wurden 27 Mil. thir. zur Einlöfung der älteren Zet⸗ 
tel nad) einem niedrigen Curſe (%Y,,), 15 Mill. für die Staats: 
caffe, 4 Mi. zu Bankgefchäften beftimmt. Die neuen Zettel er: 
reichten nach einigen Iahren dad Pari mit Münze. Sehr eigene 
thümlich war die Art, das Stammopermögen biefer Bank zufams 
menzubringen, indem ihr eine Forderung an die Grundeigner von 
6 Procent des WMittelpreifes aller Grundftüde beigelegt wurde 
(Bankhaft, — alfo eine außerorbentlihe Grundfteuer ), deren 
Betrag bid zur Abzahlung mit 6%, Proc. verzinft werden muß 
und fchwer auf den Grundeignern laftet. 1818 wurde bie bisherige 
Reichsbank in eine Privatanftalt (Nationalbant) umgewans 
beit, deren Theilnehmer alle Grundeigner wurden, welche nach obi⸗ 
ger Beftimmung wenigftens 100 thlr. an die Bank zu bezahlen 
baben oder freiwillig einlegen. Dieß ift das einzige Beifpiel einer 
Bank, welche durch ergzwungenen Beitritt zu Stande fam. 1822 
liefen für 21% Mil. thle. Noten um, 1840 ungefähr 18 Mill, 
1842 gegen 16% Mill. bei einem Baarvorrathe von 34 Mill. 
rthlr., beren Curs nun das Pari erreicht bat. Der Wechfeleurs 
auf Kopenhagen ftand in Hamburg 1827 noch 220, — 1831— 34 
210, er fteht aber neuerlich auf 200, d. h. foviel dan, Reichsbank⸗ 
thaler für 100 rthir. hamb. Banco, alfo im Pari. Die ſchles wig⸗ 
holfteinifhe Speciesbant, 1788 in Altona gegründet, als 
Leih⸗ und Difcontobant mit Girogefchäft, erhielt fi gut, fo daß. 
bei ihrer Aufhebung 1813 ihre Noten nach dem vollen Betrage 
gegen Reichsbankzettel einlösbar erflärt wurden. Büſch, Schrif- 
ten über Banken und Münzm., ©. 436. — Voß, Beiten, 1813. 
Mai und Zuni. — Stord, N, 125 und Zuſ. 172. 
Die Affignatenbant zu St. Petersburg, eine Staatsanftatt, ent= 
ftand 1768. Ihre Noten (Affignaten) wurden nur gegen Kupfer= 
münzen eingelöft, woburd fie für den Verkehr fehr unbequem wurs 
den, nicht blos wegen ber großen Veränderlichkeit im Preife des 
Kupfers, Sondern auch wegen der Beichwerlichkeit bes Transportes 
und des Zählend großer Summen und wegen ber auf dad Einfchmel= 
zen oder Ausführen der Kupfermünge gefesten Strafen. Doch ftan= 
den die Affignaten eine Zeit lang nahe am Pari, bis 1786 mit ber 
Bank eine Leihanftalt verbunden wurde, welche auf Grundſtücke lich, 
und bis mehrere Kriege zur Ausgabe großer Quantitäten von No= 
‘ten Beranlaffung gaben. Das Steigen der Preife aller Waaren 
gegen die Affignaten mit feinen traurigen Folgen für mehrere 

Volkscltaſſen, dad Verfchwinden der Silbermünzge aus dem Ums 
laufe, die Verwirrung im Verkehre, fteilten ſich auch hier ein, Das 
Sinten ber Affignaten (Papierrubel) gegen Silbergeld zeigt 
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kein feftes Verhältniß zur Vermehrung ihrer Quantität, d. h. das 
gefunfene Papiergeld vertrat in feiner Yreisfumme nicht immer 
gleich viel Silber, mad man aus ber fortbauernden Ausfuhr bes 
legteren erklären kann. Es war nämlich 

Summe ber Eurs Betrag in Silber nad 
Affignaten. derfelben. dem jedesm. Eurfe. 

1791 u. 92 | 94-800 000R, 80 75.640 000 R. 
1794—96 | 105°700 000 „ 70 73990 000 ,, 
1807— 9 464°300 000 „, 5514 256.912 000 „ 
1810 . 577000 000 „ 331% 192-333-000 „ 
1817 836-000 000 „, 235% 210-672 000 „, 
1824 595776 008 „ 25Y, 151 922 882 „ 

1825 kam der Curs auf 26%, (nämlih374 Papierrubel für 100 Rub. 
in Silber), 1839 wurde er auf 350 für 100 Silber feftgeftellt. Die 
Reichsbank theilt fich neuerlich in drei befondere Anftalten: 1) Aſ⸗ 
fignatenbant, welche das Einziehen der Affignaten gegen vers 
zinsliche Obligationen und auch das Umwechſeln der alten Aſſigna⸗ 
ten gegen neue beforgt. Mertwürbig ift hiebei, daß bei diefem Ges 
fhäfte von der ganzen, bis, auf 836 Mill, .geftiegenen Summe 
12287 000 R. nicht zum Umwechſeln vorgelegt wurben, alfo vers 
loren gegangen waren, aber dagegen 6°857 000 R. nachgemachte 
Alfignaten zum Vorfchein famen. Die umlaufende Summe betrug 
feit 1823 unveränberlihd 595 Mill. R. A. 2) Leihbank, welde 
auf Hypotheken Teiht und dazu auch Sapitale vom Staate, von 
Öffentlichen Anftalten und von Privaten aufnimmt zu 4 Proc. 
Am 1. San. 1843 hatte fie 185%, Mill. R. ausgeliehen und war 
an 179 Mill. ſchuldig, ihr eigenes Vermögen betrug 8916 765 R. 
3) Sommercialbant, feit 1818, welche Wechfel biscontirt und 
durch Anweifungen Zahlungen an anderen Örten beforgt, auch 
Vorſchüſſe auf Waaren giebt, ferner Umfchreibungen vornimmt. 
Sie hat Somptoire in Moskau, Archangel, Odeſſa, Riga, Aftras 
han, Kiew, Ribinst und auf der Mefje zu NifchneisNowgorod, 
Ihr Sapital ift 8571000 R., womit fie im Jahre 1842 13 Mill. 
discontirte, 25 Mill. Zahlungen in anderen Städten bewirkte ꝛc. 
Ihr reiner Gewinn war 373000 R. Storch, III, 128, u. Zuſ. 174. 
— Cohen, Comp. of finance, Doc. ©. 135. — Dede, D. Handel 
des ruſſ. Reiche, 1844, ©. 68. 

(Ed) Die ältere, den ganzen Bundesftaat umfaflende Bank (im Ge⸗ 
genfage der Provinzialbanten) wurde 1791 auf 20 Jahre, mit 
20 Millionen Dollars (50 Mill. fl.) Capital geftiftet und hörte 
deßhalb 1811 auf. Die neuere wurde 1816, abermals auf 20 Jahre, 
errichtet, mit 35 Mill. Doll. (wovon 28 Mill. in Staatöpapieren) 
in Actien zu 100 Doll., der Staat felbft nahm 70000 Aetien, 
d. h. Y, der ganzen Anzahl. Die Bank discontirte, lieh auf 
Fauftpfänder und trieb Handel mit Müngmetallen, durfte aber 
hoͤchſtens 35 Mill, über den Betrag ber eingelegten Summen No⸗ 
ten ausgeben (alfo nicht über 70 Mill, Zettel) und dem Staate 
nicht über 500 000 Doll, leihen. 1821 belief fich die Dividende auf 
3%, Procente Am 1. Auguft 1831 war reiner Iahresgewinn 
2 935,000 Doll., Baarfchaft 111, Millionen, umlaufende Noten 
menge 22300 000, ausgeliehene Summe 42400 000 D., Zahl der 
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(e) 

Gomptoirs 23 (1835 bis auf 25 vermehrt). Cohen, Comp. ©, 181. 
Docum. ©. 155. American Almanac for 1832, ©, 131. Die neues 
ren Verwirrungen begannen, ald im 3. 1833 der Präfident der 
Union Jackſon beſchloß, daß die Staatögelder nicht mehr bei der 
Gentralbanf, fondern bei den Banken in den einzelnen Staaten 
niedergelegt und von biefen ftatt jener bie Zahlungen für die 
Staatscaſſe übermadht werben follten. Der nächſte Grund hievon 
lag in einer ber Perfon und den politifchen Anfichten des Prä- 
fiventen Jackſon entgegengefesten (mehr ariftokratifhen) Rich— 
tung der Bankdireetion, welche Flugfchriften in ihrem Sinne 
veranftaltet hatte, doch feheint die Bank auch Mißgriffe begangen 
zu haben. Die Feindfeligkeit flieg feitdem. Als am 3. März 1836 
das Privilegium der Bank of the U. S. ablief, deſſen Erneuerung 
der Präfident verhindert hatte, wurbe bie Bank von bem Staate 
Dennfylivanien als Provincialbanf (State bank) aufrecht erhalten, 
Ihre Verwaltung war nicht fehlerfrei, vielmehr ließ fie fi in 
gewagte Unternehmungen ein, wohin vorgüglich ungeheure Aufs 
täufe von Baumwolle gehören. Sie gerieth daher mehrmals in 
Verlegenheiten. Rah ber Zahlungseinftelung im J. 1837, für 
weldye bie Entziehung der Staatögelber als Entfhuldigung gel- 
tend gemacht wurde, begann fie bald wieder Zettel einzulöfen, 
mußte dieß im Herbſte 1839 abermals ausfegen, und als fie am 
15. Zan. 1841 wieder angefangen hatte einzulöfen, ſah fie fich 
nad wenig Wochen zur nodmaligen Suspenſion gezwungen; f. 
Rau im Archiv, IV, 376. 1842 mußte diefe Bank ficy auflöfen, 
woraus für die Actienbefiger große Verlufte entftanden — v. Rau: 
mer, Die verein. St, v. Nordam. I, 361. 1835. 

Sm 3, 1830 wurden 320 Provincials oder Staatenbanken gezählt, 
mit 61 Mill. Doll, Noten. Sie vermehrten fid in Folge ber von 
der Regierung gegen die Bank der v. St. ergriffenen Wlaaßregeln, 
fo daß 1836 ſchon 557 mit 140 Mil. D. Scheinen, 1839 fogar 850 
Banken beftanden. Der Bruch einzelner Banken ereignete fi 
ziemlich häufig, weßhalb die Anzahl berfelben ſtets wechfelte und 
die ungleiche Dienge des umlaufenden Geldes auf die Preife der 
Waaren ftörend einwirkte. Die Verpflichtung zum Cinlöfen der 
Noten gab keinen hinreichenden Schuß, indem bisweilen die No⸗ 
teninhaber durch KEinfchüchterung abgehalten wurben davon Ge⸗ 
braud) zu maden. Der Staat New: Mork allein hatte 1836 
87 Banken, deren jede unter bie Auflicht einer Commiſſion von 
drei Perſonen geftellt und verbunden ift, fo lange jährlich etwaß 
in eine Sicherheitscafle zu bezahlen, bis fie 3 Proc, ihres Capi⸗ 
tales in derfelben Stehen hat, mas jedoch aud keine volle Sicher: 
beit giebt. Maſſachuſets hatte 1832 84 Banken. Die Verfügung 
der Regierung, daß die Steuern und die Kaufgelder für Lands 
käufe in Münze oder in Zetteln einer der gekauften Ländereien 
nahe gelegenen, ihre Noten pünctlicdy einlöfenden Bank entrichtet 
werden müffen (treasury-order, vom 11. Zuni 1836), in Vers 
bindung mit der Anhäufung eines ber Union gehörenden, 1837 
zu vertheilenden baaren Vorrathes, brachte eine große Geldvers 
legenheit hervor, während ber Disconto auf 20— 30 Proc. und 
noch höher flieg, und fortwährend flarfe Sendungen von edlen 
Metallen aus Europa eintrafen. Sämmtliche Banken festen im 
Sommer 1837 einige Zeit ihre Einlöfungen aus, und die Regie 
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rung mußte ihnen zur Rüdzahlung der hinterlegten Gelder Friſten 
vergönnen. 1839 trat eine neue Verlegenheit ein, eö brachen viele 
Banken und nur ein Theil der übrigen vermochte bie Einloͤſun⸗ 
gen fortzufegen. Die leichtfinnigen Unternehmungen 3. B. im 
Ankaufe von fremden Waaren -und von Bauplägen, und das Aufs 
borgen vieler europäifcher Sapitale wurben durch die Menge der 
mit einander wetteifernden, zum Theil ohne gehöriges Stamm⸗ 
vermögen errichteten Banken fehr begünftiget. Es entftanden 
große Verlufte, und die Öftere Wieberkehr ſolcher Erfchütterungen 
macht das Bebürfniß befierer Sicherungsmittel gegen ben Miß⸗ 
brauch des Gredites fehr fühlbar. Die Meinungen find hierüber 
geteilt: die Einen (wie Jackſon) wollen die Banknoten mehr 
und mehr aus dem Umlaufe verdrängen, die Anderen erwarten 
von einer gut verwalteten Hauptbant Hülfe, Verſchiedene Staas 
ten verboten die Eleinen Roten und Juchten überhaupt die Banken 
zur Befonnenheit anzuhalten, die Regierung aber ſprach (Bot: 
fchaften von 1835 und 1836) den Grundfa& aus, daß man noch 
weiter gehen und bie Noten unter 20 DoN. abfchaffen mülfe, um 
dem Metallgelde einen größeren Spielraum zu verfchaffen. 1843 
trat wieber eine beträchtliche Zufuhr von Müngmetallen aus Eus 
zopa ein, welche nad der Verminderung ber umlaufenden Noten 

deren Stelle erfegten. Noch 1845 beklagte Polk, daß die unver: 
instih bei den Banken hinterlegten Staatögelder nicht ficher 
Händen. gl. Will. Gouge, A short history of paper - money 
and banking in the U. St. Philad. 1833. — Mohlin Rau, Archiv, 
11, 382. — Mac:&ultocdh, I, 117 und Supplementband ©. 64. — 
Rau a. a. O. 

Die meiſten italieniſchen Banken geben nicht mehr Noten 
aus, als fie baare Einlagen empfangen, und händigen denjenigen, 
welche eine baare Summe einlegen, dafür bdenfelben Betrag in 
Roten ein, ohne aber Zinſen oder Dividende bafür zu entrichten, 
während fie die baare Summe zum Ausleihen auf Binfen benugen, 
Die Privaten werden zum Cintaufchen von Noten theils ud 
die Bequemlichkeit berfelben zu größeren Zahlungen, theild dur 
bie gefegliche Vorschrift, daß man ſich ihrer bedienen müfje, bewogen. 
Die fieben neapolitanifchen Banken haben Noten (fedi di credito), 
weldye den Empfang einer Münzſumme befcheinigen und babei 
Rüdzahlung bderfelben auf Sicht verfprechen, aber nur wie Wechfel 
mit ſchriftlicher Geffion, die in den Büchern der Bank eingetras 
‚gen wird, umlaufen. Die Zettel (cedole) des banco del spirito s. 
und bes Leihhaufes (monte di pietä) in Rom braudyen nidyt ins 
doffirt zu werben. Da die großen Zettel nur mit 5 Pröcent Münze 
und 95 Procent Eleineren Zetteln eingelöft werben, Jo find fie im 
Eurje gefunten. — Neue Bank in Rom, 1834, welche 3mal fo 
viel Roten ausgeben darf, als fie baaren Vorrath hat. Sie beforgt 
auch Finanzgefchäfte für die Regierung. Die Bank beider Sicilien 
von 1808 und die neapolitan. Rationalbant von 1827 find bloße 
Reihanftalten, S. Gerhardt, Allg. Eontorift, I, Art. Napoli und 
Nom. — Stord, ol, 118, 

(g) Amfterdamer Bank feit 1814 mit einem Bapitale von 5 Mill, fl. 
in Actien zu 1000 fl, von benen ber König 600 übernahm. 1819 
wurde das Capital verboppelt. Die Geſchaͤfte: 1) Discontiren, 
2) Leihen auf Pfänder, 3) Handel mit Muͤnzmetallen und frem- 
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den Münzen, 4) Prägung von Münzen für den Staat. Zettel 
. von 25—1000 fl. S. Cohen, Compend. ©. 58, 

(A) Die norwegifhe Bank war auf 10,000 Actien zu 200 thlr. Spes 
cies (516 fl.) berechnet, es wurden aber nur 2791 untergebracht. 
Eurs der Noten gegen Silber ift im Steigen, er war 18232 noch 
170, 1832 137, 1836 110 gegen 100. Die Bank leiht Landwirs 
then u. a. Gewerböleuten zu 4 Proc. 

(3) Die Liffaboner Bank ift auf 20 Jahre, hauptfählich zur Ein- 
, ziehung des Papiergeldes beftimmt, leiht, discontirt und hat auch 

ein Girogefchäft. 10 000 Actien zu 500 000 Reis (1414 fl.), halb 
baar, halb in Papiergeld zu bezahlen. 2000 Mill. R. (%, des 
Stammvermögene) wurden ber Regierung zufolge ber Statuten 
in Banfnoten gegen 4 Procent Zinfen geliehen, um damit eine 
gleihe Summe von Papiergeld einzuwechfeln und zu vertilgen. 
Balbi, Essai statistique, I, 331. Im December 1827 mußten die 
Zahlungen eingeftellt werben, weil ed an Baarfchaft fehlte. Doch 
ftand die Bank nicht ſchlecht, fie hatte 1600 Contos de Reis 
(Millionen Reis zu 2829 fl.) Noten im Umlauf, 400 befaß die 
Regierung, dagegen waren 4785 Contos in Metall, Papiergeld 
und Staatspapieren (letztere 3000 C.) vorhanden, auch erholte 
fi fpäter die Bank wieder. Die Klage über die zu häufige Aus- 
fuhr der Münzen ift ungereimt, weil dad Ausgeben der Noten 
biefe Kolge haben mußte. Die Regierung ließ wirklich ein Münzs 
audfuhrverbot ergehen! Abermalige Einftelung bei ben Unruhen 
im Sun. 1846. 

(k) Mehrere gewerbliche Anftalten haben in Belgien das Recht, Scheine 
auf Sicht und auf den Inhaber auszugeben, deren Belauf 1839 
auf nicht volle 30 Mill. Fr. geſchätzt wurde. 1) Societe generale 
pour favoriser l’industrie, geftiftet 1822, Bapital 30 Mill. fl. in 
60000 Actien, bazu 20 Mill. fl. in Ländereien, weldye die Gefells 
fchaft großentheils verkauft hat. Die Dividende war 1836 — 7% 
Proc. — Noten bis zu dem Belaufe von 40 Mill, Fr. erlaubt, aber 
nur 12—15 Mill. wirklich ausgegeben, zu 50, — 100, — 500 und 
1000 Fr. Geſchaͤfte: Discontiren, Eincaffiren für andere Perfonen, 
hinterlegte Summen annehmen und auf Anweifungen Zablung lei⸗ 
ften, Münzmetalle aufbewahren, auf Kauftpfänder und Hypothe⸗ 
ten leihen. Die Bank dient zugleich der Regierung ald Staats⸗ 
cafle, für Proc. Provifion, audy hat fie gegen 30 andere Ge⸗ 
werbögefellfchaften mit Vorſchüſſen unterftügt. — 2) Belgiſche 
Bank zu Brüffel, feit 1835; Capital 20 Mil. Fr, Roten zu 40 
—1000 $r., aber nicht über den Betrag des Capitals der Gefells 
Tchaft. Im Dec. 1838 mußte die Bank ihre Einlöfungen einftellen, 
da fie durch zu flarken Begehr von Münze in Bebrängniß gekom⸗ 
men war. Dieß rührte zum Theil von der Beforgniß eines Krie= 
ges mit Holland her, indeß hatte auch dieſe Bank fich zuviel in 
verfchiebene gewerbliche Unternehmungen eingelaffen. Sie erhielt 
4 Mill. Vorfhuß von der Regierung und eine 3monatlidye Zah⸗ 

lungsfriſt, worauf fie alle Verbindlichkeiten erfüllte. 1841 wurbe 
dad Sapital auf 10 Mill. Fr. verftärktt. — 3) Societe de commerce 
in Brüffel, mit 10 Mill. Sapital. Sie leiht auch auf Waaren, 
treibt Sommiffionsgefchäfte im Waarenhandel u. dgl. — 4) Banque 
commerciale in Antwerpen, mit 25 Mill, Capital; Difconto, Dar⸗ 
leihen auf Waarenrc. —5)Lüttiher Bank, mit+ Mill; fie difcon- 
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tirt nicht, leiht aber, unter Anderm gegen Zeitrenten Heuschling, 
Statist. de la Beig. ©. 339, 

Pommerifhe Bank, eine Privatanftalt, an ber nur Gutsbeſiz⸗ 
zer Theil nehmen können. Stammvermögen 1 Mill. thlr. in 250 
Actien, daneben mit einem Betriebscapitale von 25 000 thlr. Es 
wurden nur für 1 Mil. thir, Bankfcheine (von 1 und 5 thir.) - 
gemacht, welche den Zheilnehmern, fowie biefelben Actien bezahls 
ten, eingehändigt wurden. Die Gefchäfte, z. B. Difcontiren und 
Leihen, Eonnten daher nur mit demjenigen heile der baar einges 
legten Summen betrieben werden, welcher nicht zur Einlöfung 
vorräthig gehalten werden mußte. Der Gewinn jollte fo lange zum 
Stamme gefchlagen werben, bis bdiefer auf 2 Mill. angewachlen 
wäre. ©. Statuten und Gefellfhaftsvertrag der pomm.sritterfch. 

. Privatbank. Berl, 1824. — Neue Statuten, 23. Jan. 1833. Der 
Fond darf von 1 Mill, (in 2000 XActien) auf 2 gebracht werben, 
ift aber nur auf 1%, Mill. gefommen. Die Uctionäre erhalten 4 
Proc. Zinfen, vom Ueberſchuß werben 24 ebenfalld vertheilt, Y, 
kommt zum Refervefond. Es follen nur 500 000 thlr. in Banks 
fcheinen in Umlauf bleiben, für deren Belauf eine gleiche Summe 
in Staatöpapieren bei der Staatscaffe niedergelegt wird. Alle für 
eine Bankanftalt paſſenden Gefchäfte find geftattet, auß denen bie 
für den eigenen Credit nöthigen Summen zu jeber Seit zurückge⸗ 
zogen werden können; Anleihen auf liegende Gründe find nament: 
lich unterfagt, — Neuerlich wurden fämmtliche Bankſcheine zuruͤck⸗ 
gezogen. 

(m) Die polnifhe Bank ift eine Staatsanftalt, mit 30 Mill. poln. fl, 

(r) 

(0) 

(8478 000 fl, im 2444 Guldenfuß) Gapital, zugleich mit der Schuls 
dentilgung beauftragt. Sie ift hauptſächlich zum Ausleihen bes 
ſtimmt. Erft im Febr. 1830 wurden Bankbillete im Betrage von 
14 Mill, ausgegeben, zu benen in der Revolution 182, 26 Mill. 
neue famen. Das Sapital wurbe durch kaiſ. Verordnung von 1834 
auf 42 Mill, erhöht. 

Bank von ©. Fernando, eine Umgeftaltung ber früheren Leibe 
bant von ©, Carlos, 60 Mill. Re, Stammpermögen, Noten von 
500 bi8 4000 Realen. Die neue Zettelbank discontirt, leiht und 
nimmt Depofiten an, ihre Scheine ftehen in Part, die Divid. von 
1841 war 11 Proc, ſ. M. del Valle, Curso di Econ. pol. S. 277. 

Eine Staatsanftalt, für Anlegung der Staatögelder beftimmt. Banks 
ſcheine bis zu 2 Mill. franzöf. Fr., zu 20,— 50 und 100 Fr. einlöss 
bar bei der Bank und bei den öffentlichen Caſſen, foweit deren 
baarer Vorrath und bevorftehende Zahlungen es erlauben; f. 
Mathy in Rau, Ardhiv, IV, 69. 

(p) Baierifhe Bank, Gef, v. 1. Zul, 1834. % der Fonds müffen 
zu Anleihen auf Grund und Boden, % bürfen zu Banks und 
Wechfelgefchäften verwendet werben, die Notenmenge darf diefe % 
nicht überfteigen und auch nicht mehr als 8 Mill. fl. betragen, 
2/, des Notenbetrage muß durch doppelte Hypothek, Y, wenigs 
ftens durch baaren Vorrath gededt fein. Die Noten dürfen nicht 
unter 10 fl. ausgeftellt werden, — Statuten vom 15. Jun. 1835. 
Anfängl. Capital 10 Mill, fl. erhöhbar bis 20 Mill. Das Privis 
legium dauert 99 Jahre. Sie zu München, Filial zu Augsburg, 
Zede Actie (von 500 fl.) erhält zunächſt 3 Proc. Iahreszins und 

Rau, polit. Dekon. Ste Ausg. L 97 
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ncch des weiteren reinen Sewinnfted, ber Reft bildet ben Hülfs- 
vorrath. Die Noten werden bei ben Staatscaflen angenommen. 
Gefchäfte: 1) Anleihen auf Hypothefen, bis zur Hälfte des ermit⸗ 
telten Werthes, in Summen von minbeftens 500 fl, mit Zilgung 
in einer Zeitrente, böchftens 1 Proc. jährlich nebft 4 Proc, hoͤch⸗ 
ſtens Jahreszins; 2) Discontiren von Staatspapieren und Zins: 
fheinen (Coupons), wenn fie binnen Y, 3. fällig find, von Wech⸗ 
feln mit 3 Unterfchriften, ferner von Solawechfeln gegen ein 
Unterpfand in Waaren, Pretiofen und Staatspapieren; 3) Dar: 
leihen auf Staatspapiere (bis 90 Proc. des Zagescurfes), Banks 
actien, gemünztes und rohes Gold und Silber; 4) Eröffnung 
eines Grebites zum Umſchreiben (Girogefhäft) gegen baare Hin⸗ 
terlegung einer Summe; 5) Annahme von Münzen, rohem Metall, 
Pretiofen, Urkunden ıc. in Verwahrung; 6) Lebensverficherung, 
nach ben Grundbefliimmungen vom 5. Mai 18365 7) es ift mit 
der Bank aud eine Rentenanftalt verbunden, Sagungen vom 
22. Aug. 18395 ferner, 8) eine Feuerverficherung für bewegliche 
Habe, Grundbeſt. v. 20. April 1836. Das Actiencapital war bis 
Ende 1839 auf 7 Mill fl. gelommen und wurbe 1846 um 1 Mill, 
vermehrt. Sm Jahre 1839 betrug die auf Hypotheken ausftehende 
Summe 5°598 000 fl, die biscontirte Summe (einfchließl. Augs⸗ 
burg) 6'716 000 fl., das Leihgefchäft (Ceinfchließlih Augsburg) 
3510 000 fl., die auf Giro eingezahlte Summe 2-619 000 fl., die 

ausgegebenen Noten beliefen fi auf 2766 000 fl., die Dividende 

(9) 

(r) 

(s) 

(£) 

(«) 

auf 4,1 Proc. 

Züri. Stammvermögen 1 Mill. zürdher fl. in 2000 Actien; einfts 
weilen wird nur bie Hälfte eingezahlt. Gefchäfte: Disconti- 
ren — Darleiben auf je 3 Monate gegen Schuldbriefe, Actien, 
edle Metalle — Zahlungen auf laufende Rechnung und Umfchreiben 
(Siro), Aufbewahrung von Summen, Im Jahre 1839 war die Di⸗ 
vidende 41, Proc, die mittlere Menge der umlaufenden Noten 
463 000 fl., Betrag der biscontirten Effecten 1-392 000 fl-, der 
Darleihen 5°615 000, der Einzahlungen auf Eontocorrent 714, Mill, 
1840 war die Dividende 5%, Procent, Eure der Actien 114—115. 
Rau, Archiv, IV, 308, 

1838 war die Notenmenge 180 000 fl, der Belauf der discontirs 
ten Wechfel 2300 000 fl. j 

Noten von 20 und 100 rl. 1843 durchſchnittlich 1-378 000 rl. Scheine 
umlaufend. 0 

Anfaͤngl. Sapital 5 Mi. Dradymen — 2833 333 fl, in Actien zu 
1000 Dr. % des Stammvermögeng follen zu Darleihen auf Unter: 
pfandsrechte und Pfänder verwendet werden, hoͤchſtens zu 10 Proc. 
Die Scheine follen nit über %, des Stammvermögens betragen 
und es fol Y, ihres Belaufs baar vorräthig fein. Ihr geringfter 
Betrag ift 25 Dr. = 10 fl, 25 Sr. 

Die berliner Bank war 1765 —68 eine Girobank, 1766 begann 
fie Discontos und Leihgefchäfte; eine Staatsanftalt. Sie erhielt 
viele Sapitale von Stifiungen und Minderjährigen zu 2— 21, Proc. 
Bins und betrieb damit ihre Gefchäfte. Nach Cabin. Befehl v. 
11. Apr. 1846 wurbe fie ermächtigt, Bankſcheine auszugeben und 
ihr Kapital durch Ausgabe von Actien zu vergrößern, alfo Pridats 
perfonen theilnehmen zu laffen, für jest bis zu 10 Mill, rl. Die 
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Scheine dürfen 15 Mill, erreichen unb es foll immer ihres 
Betrages baar oder in Silberbarren vorräthig fein. Zu Anfang 
1847 fchuldete die Bank 24-654 896 rl, für die bei ihr binterlegs 

. ten Gapitale, das Einlagecapital des Staats war 1197553 rl, 
(bisheriges Vermögen der Bank). Notenmenge 6 MI. rl., baarer 
Vorrath 7785 024 rl, Guthaben aus Darleihen 9802 055, Wed): 
feloorrath 15%, Mill. Diefe „preußifche Bank” Hat Filiale in 
mehreren Provinctalftädten. 

(v) 2% Mill. cl, in Actien zu 200 ri., Scheine von 1—1000 rl., von 
ihrem Betrage muß Y, baar vorräthig fein und derfelbe darf das 
Actiencapital nicht überfteigen, 

(w) Seit 1808 vom König beftätigt ald Banco do Brasil, zugleich 
Leihanftalt, Affecuranzgefellfchaft ꝛc. Die Stiftung der Bank felbft 
ift einige Sahre früher gefchehen. Sie wurde fo fehr gemißbraucht, 
daß fie die übergroße Menge ihrer Zettel nicht im Pari zu hal: 
ten vermochte, und drängte die umlaufende Muͤnze mehr und 
mehr außer Landes, Das Gold war ſchon bis auf 230 Proc, gegen 
Papier geftiegen. Der Wechfeleurs auf London (fortwährend ge: 
‚gen 34 Pence Sterling für 1 mille Reis, Pari gegen 51 oder 
fogar 53) deutet noch auf einen Geldpreis von 150 Proc. gegen 
Papier. Spir u. Martius, Reife in Braf. I, 130, — Rev. enc. 
Dct. 1829. ©. 216. — Nobad, Hanbb. I, 1221. 

27* 

u 



Viertes Buch. 

Verzehrung der Vermögenstheile. 

1. Abſchnitt. 

Die Verzehrung im Allgemeinen betrachtet. 

$. 318, 

Dogleich durch die Verzehrung ber Güter ($. 68) (0) bie 
Wirkung einer voraudgegangenen Erzeugung wieder vernichtet 
wird, fo darf man noch ‚nicht jede Verzehrung für ein volks⸗ 

wirthfchaftliches Uebel halten. Nicht die bloße Anhäufung von 

Vermögenstheilen, fondern der Nugen, ber aus ihnen für die 

menfchlihe Geſellſchaft entipringt, iſt der Zweck der Wirth. 
ſchaft ($. 72), und für diefen ift die Verzehrung ebenfo noth⸗ 
wendig, ald die Hervorbringung, und der Gebrauch der Vermoͤ⸗ 
genötheile, an den jene gefnüpft ift, bringt zum Theile unmit- 

telbar perfünliche Güter zu Wege, zu denen die Production nur 
die Hülfdmittel bereitet. Beide Vorgänge flehben in genauem 
Verbande, denn wie die Ausdehnung der Berzehrung durch die 

frühere Production bedingt wird, fo kann auch diefe nicht wies 

berholt und weiter fortgefeßt werden, wenn nicht die früheren 

Vorräthe verzehrt und dadurch Bedürfniffe neuer Erzeugniffe 
erregt worden find, Indeß ift keinesweges jede Verzehrung nuͤtz⸗ 

lich, und auch eine folche, welche im Allgemeinen für nüglich 
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gelten darf, trägt boch zur Erreichung der wirthfchaftlichen Zwecke 
bald mehr, bald weniger bei. 
(a) Hermann, Unter, ©. 327. 

$. 319. 
Die Verzehrung ald Zerfiörung eined Werthes kann eben 

fo, wie die Hervorbringung ($. 83), auf doppelte Weife ges 
ſchehen: 1) durch eine Außere Veränderung, mit ber eine gänz- 
liche oder theilweife erfolgende Vernichtung des Werths ver 
bunden ift (objectiv) und zwar 

a) indem die Befhaffenheit der Güter verändert wird; 

förperliche, materielle Verzehrung. Bei diefen 
Veränderungen find immer Naturfräfte thätig, aber eine 

wichtige Verfchiedenheit liegt darin, daß die Verzehrung 

entweder bei dem Gebrauche der Güter erfolgt, d. h. ein 
Verbrauch ift ($. 68), oder unabhängig von dem Ges 
brauche, mit oder ohne Berfchulden der Menfchen (a). 

b) durch andere Umftände, von denen der Gebrauchöwerth 
zum heile bedingt wird (2); 

2) durch bloße Aenderung in dem Urtheile über den 
Merth eines Gutes (fubjectiv). Dieß fann, den Fall eines 

berichtigten Irrthumes abgerechnet, am leichteften flattfinden bei 

Zwecken, die in zufälligen Gefühlen und Vorftellungen beruhen, 

ohne tief in der menfchlichen Natur begründet zu fein, 3. B. bei 
Modeſachen (c). | 
(a) Stord, I, 166. — Das Verfaulen des Holzwerkes an einem 

Schiffe, die Abnügung der Pflusichaar, find Beifpiele des Vers 
brauches, das Verbrennen eines Schiffes und das Verroften uns 
gebrauchter Eifengeräthe erläutern die Conſumtion ohne Gebrauch. 

(d) Es giebt mandherlei Urſachen, aus denen ein Gut, ohne Törperlich 
verändert zu werden, feinen Werth verlieren Tann. Calender von 
einem früheren Jahre; Bierrathen der Militärkleidung mit bem Na⸗ 
men eines verftorbenen Landesfürften, Ein Stiefel, Handſchuh, Leuch⸗ 
ter 20. bat einen großen Theil feines Werthes verloren, wenn 
das zugehörige zweite Stüd nicht mehr vorhanden iſt. Während 
der Sonnenfinfterniß von 1836 ſank in Paris der Preis der dazu 
vorbereiteten farbigen Gläfer mit jeder Viertelftunde. 

(c) Stord nennt diefes Eonfumtion der Meinung. 

$. 320, 
Eine körperliche Verzehrung, die ohne Gebrauch eined Gu⸗ 
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tes vorgeht ($. 319), ift immer ein reiner Verluſt für das Volks⸗ 
vermögen, weßhalb jedes zu ihrer Verhütung dienliche Kunft- 
mittel gemeinntigig wirft. Die Gonfumtion burch äußere 

Umftände und durch Aenderung der Werthichägung kommt 
gemeiniglih nur bei Dingen vor, bie ohnehin Teinen hohen 
Werth Haben, und ift Ihon aus diefem Grunde nicht erheblich, 

wenn gleich die Befiger des im Werthe gefunfenen Gutes einen 
Verluſt erleiden. Der Berbraud, die häufigfle und wichtigfte 
Art der Berzehrung, ift dann für die Volkswirthfchaft nüglich, 
1) wenn die aus dem Gebrauche des verzehrten Gutes für die 
Geſellſchaft entfpringenden Vortheile die Werthöverminderung. 

wenigftend aufwiegen, 2) wenn diefer WVortheil auf fparfame 

Meife, d. i. mit dem geringften Güteraufmande zu Wege ges 
bracht wird, durch den er überhaupt zu erlangen ifl, — voraus⸗ 
gefeßt, daß eine größere Conſumtion nicht noch für andere Zwecke 

nüßlich erfcheint. J 

g. 321. 
Der Verbrauch ſoll entweder 1) unmittelbaren Vortheil fuͤr 

das menſchliche Leben gewaͤhren, d. h. perſoͤnliche Guͤter her⸗ 
vorbringen, oder 2) die Entſtehung neuer Vermoͤgenstheile be» 
fördern, oder 3) beiden Zwecken zugleich dienen, wie dieß bei 

bem Unterhalte der Zohnarbeiter gefchieht, $. 31. 71. Im er: 
ften Falle find die verbrauchten Güter Genußmittel, im zweiten 
Beftandtheile des Volköcapitales, im dritten find fie dieſes wen 

nigftens dann, wenn der Unterhalt vorfchußweife beftritten wird. 

Die Verzehrung ald Mittel zur Erzeugung wird productiv 
oder reproductiv (a) genannt, im Gegenfaß einer unpro» 

ductiven. 
(a) Der Ausdruck productive Conſumtion iſt inſoferne nicht ganz 

paſſend, weil die Conſumtion als ſolche nicht produciren kann, 
aber ſie ſteht mit der Production in genaueſter Verbindung, und 
jene Bezeichnung laͤßt ſich als Abkuͤrzung rechtfertigen. 

g. 322. 
Die Nuͤtzlichkeit der unproductiven Verzehrung iſt nach 

folgenden Ruͤckſichten zu beurtheilen: 1) Beſchaffenheit ihres 
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Zweckes. Ob der erlangte Vortheil fo groß fei, daß er die ver» 
zehrte Werthmenge vergütet, dieß beurtheilt der Einzelne nach 

feinen Vermögensumftänden und nach feinen individuellen Nei⸗ 
. gungen. Fuͤr die ganze Volkswirthſchaft Fommt ed darauf an, 

ob die Verzehrung wirklich vernünftige Zwecke befördert, naͤm⸗ 
lich wahrhafte perfönliche Güter erzeugt (a), und ob dabei die 
wichtigeren Güter vor den unbedeutenden, 3. B. Gefundheit, 
Unterricht ıc. vor den leicht entbehrlichen Vergnügungen be⸗ 
dacht werden. Diefe zweckmaͤßige Einrichtung hängt ab von dem 
verftändigen und fittlihen Sinne des Volkes und von ber gu⸗ 
ten Bertheilung des Einkommens unter die verfchiedenen Volks⸗ 

clafien, $. 249. 250, 2) VBerhältniß des Mitteld zum Zwecke. 
Diejenige Verzehrung ift von diefer Seite die befte, welche bei 

gleihem Güteraufwande den beabfichtigten Vortheil für die 

größte Zahl von Menfchen, im vollften Maaße und die längfte 
Zeit hindurch gewährt, weßhalb die Auswahl der Dauerhafteften 
Genußmittel und die Sorge für ihre Erhaltung für das Volks⸗ 

vermögen nüßlich find (2). 
(a) Dagegen z.B. Branntweintrinten, Opiumrauchen. 
(5) Der auf Geräthe, Koftbarkeiten, Sammlungen 20. gerichtete Lurus 

ift deghalb dem Aufmande auf vorübergehende Vergnügungen ſchon 
von volköwirthfchaftlicher Seite vorzuziehen. Smith, II, 117, — 
Stord, 1, 175. — v. Jakob, ©, 537, 

$. 323. 

Die productive VBerzehrung ($. 321) ift nichts als die 
Hervorbringung felbft, nur mit befonderer Rüdficht auf die bei 
ihr zerftört werdenden Güter gedacht. Das Verhältnig zwifchen 

der verzehrten und der neu entflandenen Gütermenge wird 

1) von demjenigen, der dad neue Erzeugniß ſelbſt benugen will, 

nach dem Gebrauchöwerthe bemeflen, und eben fo muß man in 

Beziehung auf die ganze Volkswirthſchaft urtheilen, infoferne 

das Gütererzeugniß zur Verzehrung innerhalb des Landes dient; 
2) von demjenigen, ber die Hervorbringung des Gewinned wil⸗ 
len betreibt, wird die Vergleichung nur nach dem Verkehrswer⸗ 

the angeftellt; der Unternehmer ift zufrieden, wenn ihm feine 

Auslagen von den Käufern feiner Waaren mit Gewinn vergütet 
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werben, und bekuͤmmert ſich nicht darum, ob bie neu entflandes 
nen Güter auch volkswirthſchaftlich mehr werth feien, al& Die 
verzehrten. Da jedoch alle verftändigen Menfchen ihre Beduͤrf⸗ 

niffe nach der Stufenfolge der Dringlichkeit zu befriedigen, folg- 
lich die werthuollften Güter vor den anderen zu erwerben fuchen, 

fo fann man darauf rechnen, daß in der Regel die Käufer durch 

ihren Begehr der Production die gemeinnügigfte Richtung ge« 

ben, und daß Feine Güter von geringerem Werthe erzeugt wers 

den, fo lange noch an den nothmwendigeren Mangel iſt. Wo voll 
fommene Freiheit befteht, da müßte die Vertheilung bes Ein- 

kommens fehr ungünflig fein, wenn eine für dad ganze Volks⸗ 

vermögen nachtheilige Verzehrung dem Unternehmer Gewinn 

bringen follte (a). | | 
(a) Dieß könnte nur fo gefchehen, daß der Unternehmer unter mehres 

ren Berwendungsarten eines gewiſſen Stoffe die einträglichere 
aber minder gemeinnügige vorzöge. Wenn z.B. der Centn. Wais 
zen vom Bäder nur mit 3 fl., von dem Stärkmehlfabritanten mit 
3 fl. 30 Er, bezahlt würde, fo zöge der Landwirth den Verfauf zur 
GStärfebereitung vor. So lange aber der Waizenvorrath zur Rah: 
rung nöthig ift, alfo concreten Gebrauchswerth hat, wird dag 
Brod einen folchen Preis haben, daB der Beder mehr für den 
Etr. geben Tann, ald der Stärkefabrifant, daher hört in theuren 
Sahren die Stärfebereitung von felbft auf oder vermindert fich 
wenigftend. So hat man auch das Branntweinbrennen aus Ges 
treide und Kartoffeln wenig zu fürdhten, weil e8 in ber Regel 
nur bei einem ſolchen Vorrathe vorgenommen wird, der den Speife= 
bedarf überfteigt, und deßhalb nicht nach feinem concreten Werthe 
als Speife in Betracht kommt. Wenn ein Stoff nur eine einzige 

Benutzung geftattet, wie bie rohen Häute und die Lumpen, fo lei: 
bet es Teinen Zweifel, daß das Kunfterzeugniß nicht blos höheren 
Preis, fondern auc größeren Werth hat, ald der dazu confumirte 
Stoff. — Nür da Tönnte etwa eine volkswirthſchaftlich weniger 
vortheilhafte Sonfumtion vorgezogen werben, wo entweder Regie: 
rungsmaaßgregeln bie natürliche Richtung ber Production änder- 
ten, oder die unteren Polksclaſſen fich in einer fo ärmlichen Lage 
befänden, daß fie nicht im Stande wären, für nöthige Dinge einen 
angemeflenen Preis zu bezahlen, namentlich in Mißjahren. 

$. 324, 
Leder Menfch ift ein Behrer, Conſument, im allgemei- 

nen Sinne dieſes Wortes. Man gebraucht jedoch gewöhnlich jene 

Auddrüde in einem engeren Berftande, indem man die Zehrer 
den Erzeugern entgegenfent, welches in doppelter Weife ge⸗ 

ſchehen Fann. 
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1) In Beziehung auf irgend eine befondere Art von Gütern, 
z.B. Tuch, Stahlwaaren, find die mit der Hervorbrin- 
gung derfelben befchäftigten Arbeiter und Unternehmer die 
Erzeuger, Producenten, alle übrigen Glieder des Vol⸗ 
feö aber, welche folche Güter verbrauchen, die Zehrer. 

2) In Beziehung auf die Gefammtheit der hervorgebrachten 
Güter find alle Arbeiter und Unternehmer, fowohl in den 

Stoffarbeiten ald in den productiven Handelszweigen 
($. 109) für Erzeuger, die übrigen Glieder der Gefell- 

ſchaft für Zehrer anzufehen. Zu diefen gehören die Dienft- 

leiftenden (a), die nicht felbft wirthichaftenden Grundeig⸗ 

ner und Gapitaliflen, — und diejenigen, welche gar nichtd 

leiften, $. 142, 5. 

(a) Sie find zwar zum Theile ebenfalld productiv, es läßt fich aber 
nicht ausmitteln, welche und wie viele von ihnen unter bie Pros 
bucenten gerechnet werben bürften, $. 108. 

$. 325. 

Die Verzehrung aller Bolföclaffen findet in ihrem Einfom- 
men eine Gränze, Diefe liegt alfo 
1) bei den probuctiven Arbeitern in ihrem Lohne, 

2) bei den Gewerböunternehmern in dem Betrage des ges 
fammten Gewerböverbdienfted, 

3) bei den Grundeignern in der ganzen Grundrente, 
4) Die Capitaliften im weiteren Sinne theilen ſich ($. 147. 

248 (c), a) in folche, welche wahre volföwirthfchaftliche 

Gapitale in Gewerbe verwendet oder vermiethet oder aus⸗ 

geliehen haben, fo daß im letzteren Sale ihren Forderun⸗ 

gen ein in den Händen eined Unternehmers befindlicher 
Vorrath von Capital entfpricht. Diefe Gapitaleigenthümer 
find in Anfehung -ihrer Verzehrung auf den Belauf der 

im urfprünglihen Volkseinkommen ($. 251) enthaltenen 
Binsrente angewiefen; b) in diejenigen, welche Renten für 

dargeliehene oder vermiethete Gebrauchövorräthe beziehen. 

Ihre Verzehrung ift auf den Theil des reinen Volksein⸗ 

kommens eingefchränft, welchen die Übrigen Volksclaſſen 
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6) 

6) 

für die Benugung von Gebrauchsvorraͤthen entrichten fün- 
nen, F. 250. 4. 

$. 826, 
Die Dienflleiftenden, infoferne fie 

a) von Einzelnen befchäftiget werden, koͤnnen nur fo viel 
verzehren, ald die anderen Stände, welche bad urfprüng- 
liche Einfommen ($. 251) empfangen, für perfönliche 
Güter audzugeben vermögen. 

b) Die Conſumtion der von der Regierung bezahlten 
Dienftleiftenden Fönnte dieſes Maaß überfleigen, wenn 
die Staatseinkünfte, aus denen ihr Unterhalt beftritten 

wird,.auf eine für die Volkswirthſchaft ſchaͤdliche Höhe 
gebracht würden. . 

Die Verzehrung der Armen, Kranken und Kinder wirb 
zwar ebenfalld von dem Einfommen der ermwerbenden 
Staatdmitglieder bedingt, nur ift die Anzahl diefer gar 
feine Gegenleiftung gewährenden Zehrer nicht fo, wie die 
der Dienftleiftenden, von der Größe ded Volkseinkommens 
abhangig, fondern etwas Unmillfürliches, 



2. Abfchnitt, 

“ Berhältniß der Verzehrung zur Hervorbringung. 

$. 327. ‘ 

Menn in einem Volke weniger Güter erzeugt als verzehrt wuͤr⸗ 

den, fo würde der Vermoͤgensſtamm, und zwar ſowohl ber Ges 
brauchdvorrath als das Capital, von Jahr zu Jahr vermindert 

werden, das Volkseinkommen ebenfald abnehmen und der fin» 

kende Wohlftand dringend zu einer Einfchränkung des Verbraus 
ches auffordern. Im entgegengefegten Falle, wenn bie Verzeh⸗ 
rung fo fehr hinter ber Production zuruͤckbliebe, daß nicht alle 

Erzeugniffe Abfag finden koͤnnten, würden die Gewerbe ftoden 

und die Capitale und Arbeiter zum Theile müßig bleiben. Das 

Gleichgewicht zwifhen ber Berzehrung und ber Der» 
vorbringung ift deßhalb eine Bedingung ded Volkswohlſtan⸗ 
des. Doch kann diefe etwas audgedehnter fein ald jene, ohne daß 

ed darum ſchon an Abfab fehlen müßte, nämlich um fo viel, 
ald bei gleibem Verbrauche der Gebrauchsvorrath und DaB 

fichende Capital eine größere Guͤtermenge aufzunehmen im 

Stande find (a). 
(a) Man pflegt zwar von jeder Sache nur ungefähr ſoviel zu kau⸗ 

fen, als der jährliche Abgang ausmacht, doch finden es die Mens 
fchen in vielen Fällen nüslich oder angenehm, ihre Vorräthe zu 
vergrößern. Der Eonfument fchafft fich z. B. gerne einen vielfachen 
Mechfel von Kleidungsftüden, der Handwerker eine Auswahl von 
Werkzeugen an, ohne darum mehr abzunügen. Diefe Anhäufung 
größerer Gütermengen hat indeß ihre nicht entfernten Grängen. 

$. 328, 

Unterfucht man, was zur Herſtellung diefes Gleichgewichts 
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erfordert wird, fo ergiebt fi) zunächft, daß blos der Größe nach 
betrachtet die ganze verfäuflihe Gütermenge, welche das rohe 

Volkseinkommen in fich enthält, unter den Mitgliedern der Ges 
fenfchaft Abfag finden kann. Ein Theil der Erzeugniffe wird 
von denen, welche fie hervorbringen, felbfl verbraucht, ein andes 

rer wird unmittelbar an andere Menfchen abgetreten und von 
diefen verzehrt, 3. B. dad Brodkorn, welches der Landwirth feis 

nen Zaglöhnern giebt; ein dritter und zwar der größte Theil 
wird verkauft. Der Erlös hieraus, welcher theild dem Verkäufer. 

verbleibt, theild von demfelben an andere Perfonen zur Verguͤ⸗ 
tung verſchiedener Leiftungen gegeben wird, fann wieder zu an« 
deren Einfäufen verwendet werben, und in foferne fann man 

fügen, das gefammte Angebot fei dem ganzen Begehre gleich (a). 
(a) Say, Briefe an Malthus, in der Schrift: Malthus und Say, 

Ueber die Urſachen der jegigen Handelsftodung, aus dem Engl. 
um Franz. von Rau, S. 89. (Hamb. 1821.) — Mill, El&mens, 

249, 

$. 329. 

Dieſer Sag bedarf jedoch noch einer näheren Beflimmung. 
Die fammtlichen zum Verkaufe beſtimmten Erzeugniffe, alfo eine 
gewiffe Quantität, bilden dad Angebot. Der Begehr 
bängt neben den Bedürfniffen und der concreten Werthfchägung 

der angebotenen Güter auch noch von ber Fähigkeit zu kaufen, 
folglich wieder von ber Preiömenge ab, welche beim Verkaufe 

aller feilgebotenen Güter erhalten werden kann. Wenn eine Art 
von Erzeugniffen in einer zu großen Menge vorhanden ift, fo 
fann ein Theil diefed Vorrathes ımverfauft bleiben, wodurch 

dann auch das Vermögen zum Einfaufe anderer Güter bei den 

Unternehmern und den übrigen Theilnehmern an der Production 

biefer übermäßigen Menge vermindert wird, Wenn eine gewiſſe 
Gütermaffe ohne Abfag bleibt, fo muß ed auch für eine andere 
an Käufern fehlen; wird ein Theil der Erzeugniffe um einen 
ungewöhnlich niedrigen Preis verkauft, fo Eönnen die Verkäufer 

und vielleicht auch ihre Gehülfen (Arbeiter, Grundeigner, Capi⸗ 

taliften) nicht mehr fo viel Dinge anderer Art einfaufen, als 

fonft. Deßhalb ift die bloße Möglichkeit, Daß das ganze Güter- 

— — — — — 
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erzeugniß Abfaß, und zwar um einen die Hervorbringungstoften 
vergütenden Preis, finden könne, noch nicht hinreichend, um die 

Gemerbe in gutem Fortgange zu erhalten, denn die Menfchen 

kauſen nicht in der Abficht, um dem Unternehmer Abfag zu ver⸗ 

fchaffen, fondern um ihre Bedürfniffe zu befriedigen. Nur dann 
kann folglich alle Hervorgebrachte auch wirklich gekauft und 
verzehrt werden, wenn von jeder Waare gerade fo viel erzeugt 
und feilgeboten wird, ald bie Mitglieder des Volkes davon ges 
brauchen und Eaufen fönnen (a). 

(a) Sr. Lauderdale, Ueber Nationalwohlſt. © 87 — 96. — Rau, 
Anhang in der Schrift: Malthus und Say, ©. 204. — Wenn 
Milla a O. fagt: die eine Hälfte der Güter kann immer mit 
der andern erfauft werden, fo ift die Theilung der Gütermaffe 
in zwei Hälften willlürlid) und das bloße Kaufenkönnen nützt 
nichts, wenn nicht die Menfchen ihres Vortheild willen fich zum 
Kaufen wirklich entſchließen. — „Würde das gange Nationalver: 
mögen von England in Theile zu 100 L. St, jährlichen Einkom⸗ 
mens vertheilt, fo Eönnte Teine Macht es verhindern, daß nicht 
die Prachtkutſchen-Manufacturen eingingen. Der Preis jeder 
Kutfche diefer Art würde viermal das jährliche Einkommen eines 
jeden überfteigen.” Lauderdale. S. 88, 

$. 330, 
Es ift undenkbar, daß von allen Gütern zugleich eine größere 

Menge hervorgebracht würde, als man zu verfaufen im Stande 
mwäre (a). Die Neigung der Menfchen ihren Gütergenuß zu er⸗ 
weitern ift unendlich, und nur die Befchränktheit ihres Einfom- 
mens nöthiget fie, auch ihrem Verbrauche Gränzen zu ſetzen. 

Wenn nun ein reichlicher Vorrath von allen Dingen da wäre, 
fo würden alle Theilnehmer an dem einen Zweige der Hervor⸗ 
bringung von den Erzeugniffen mehrerer anderer mehr zu er⸗ 

Taufen fuchen, und fo verfchaffte man fich gegenfeitig ausgedehn⸗ 
teren Abfag (8). Eher Fönnte von einzelnen Waaren oder von 
mehreren Waarengattungen das Erzeugniß für dad Vermögen 

der Kauföluftigen zu groß fein, entweder 1) zufolge übermäßig 
auögebehnter Speculationen, wobei ber Bedarf und die Kaufe 
fähigkeit der Menfchen, für die eine Waare beftimmt ift, nicht 
gehörig erwogen werden (c), oder 2) wegen fehr reicher Ernten, 
oder 3) wegen einer unerwarteten Abnahme der Verzehrung, 
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weil etwa die zum Einfaufe diefer Waaren beflimmten Güters 
mengen eine andere Verwendung erhalten hätten (d). 
(a) Wie dieß von Malthus behauptet wurbe, Principles, ©, 351. f. 

auh die Schrift: Malthus und Say, ©. 6. Simonde de 
Sismondi neigt ſich ebenfalld zu diefer Meinung; ſ. die Auf: 
füge von Dunoyer und Sismondi, in Rev. enc. Juni und Juli 
1827. — Dagegen audy Storch, M&m. de l’acad. de St. Petersb. 
Sc. pol. 1,30. — Portielje, An fieri possit, ut tot res confi- 
ciantur, ut vendi amplius non possint? Amstel. 1834. = Rau, 
Archiv, 11, 105. 

(6) Es giebt alfo keine allgemeine Ueberfüllung eines Landes mit feinen 
Erzeugniflen, und wenn irgendwo die Preife aller Waaren gefun- 
ten wären, fo dürfte man auf eine ganz andere Urfache, nämlid) 
auf eine Veränderung im Geldwefen fchließen. Handelsftodungen, 
foferne fie aus einem übermäßigen Angebote entfpringen, find 
immer nur auf einen Theil der Waaren befchräntt, Daß die Kla⸗ 
gen über allgemeinen Verfall des Wohlftandes nur partiell fein 
tönnen und blos auf abnehmenden Gewerbögewinn ($. 244) oder 
auf einzelne Gewerbszweige ober einzelne Länder zu beziehen find, 
geht aus den thatſachlichen Nachweiſungen der fteigenden Pro: 
duction und Confumtion im Ganzen beutlich hervor. Solche Belege 
geben: (Weber) Gedanken, Anfichten und Bemerkungen über bie 
Unbill und Noth und bie Klagen unferer Zeit. Berlin, 1826. — 
Defien Blicke in die Zeit, 1830. — Ferber, Beiträge z. Kennt: 
niß des gewerbl, und commerce. Zuftandes der preuß. Monardie, 
1829. Deffen neue Beiträge ꝛc. 1832. — Bauer, Gekrönte Preis: 
fHrift: Iſt die Klage über zunehmende Verarmung und Nah: 
rungslofigkeit in Deutfchland gegründet? Erfurt, 1838. — Auch 
von Kolb und Benedict find Beantwortungen biefer Frage 
erfchienen. 

(c) Dieß zeigt fi am häufigften im auswärtigen Handel, da bie Gü- 
termenge, die ein anderes Volk zu kaufen im Stande ift, weniger 
leicht vorausberechnet werben Tann, als der innere Abfas, und da bie 
Erzeuger mehrerer Länder, ohne voneinander zu wiflen, auf die 
Verforgung eines und deffelben Volkes hinarbeiten können. Das 
merkwürdigfte Beifpiel in der neueften Zeit giebt die Weberfül- 
lung der americanifhen Märkte mit europäifchen Gewerkswaaren, 
befonders im Jahr 1825. — Klagen in Belgien über gelähmten 
Abſatz vieler Gewerkswaaren, 1840, 

(4) 3.3. bei einer beträchtlichen Erhöhung der Staatsabgaben müffen 
die Einzelnen ſich einen Theil Ihrer bisherigen Genüffe verfagen. 

$. 331. 

Eine zu häufige Erzeugung einer Waare verurfacht den Un 
ternehmern einen Berluft, e8 fei nun, daß ein Theil des Erzeug- 

nifjed gar nicht abgefegt wirb und alfo das aufgewendete Capital 

ungenüßt liegen bleibt, oder daß man unter dem Koftenbetrage 

verkaufen muß. Die Unternehmer werben fich für die Zukunft 

vor einem ſolchen Schaden zu hüten fuchen, indem fie die Pro- 
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buction dieſer Waaren beſchraͤnken. Fehlerhafte Speculationen 
fönnen nicht lange fortgefeßt werden. Diejenigen Verkäufer, 
welche nicht fo wohlfeil erzeugen, ald die anderen, müffen fich 
zurüdziehen und einträglichere Gefchäfte ergreifen, fo daß die 

Hervorbringung wieder mit dem Bedarfe in ein angemeffenes 
Verhaͤltniß tritt. Freilich kann fo lange bis dieſer Uebergang voll» 
ftändig erfolgt ifl, eine Bedrängniß der Arbeiter eintreten. Bei 
den landwirthfchaftlichen Erzeugniffen ift eine länger anhaltende 

Ueberfüllung des Marktes möglich, weil weber die Größe des 

jährlichen Bodenerzeugniffes in der Gewalt der Landwirthe fteht, 
noch aud) der Uebergang zu einem anderen Gewerbe leicht ift (a). 
(a) Sismondi leitet die Ueberfülle (encombrement) der Producte 

g (ohne zureihenden Grund) davon her, baß bie arbeitende Claſſe 
in neuerer Zeit blos vom Lohne lebe,- ohne auf eigene Rechnung ' 
zu arbeiten, und daß die Lohnherren Unternehmungen anfangen, 
nicht wegen einer Nachfrage von Seite ber Confumenten, fondern 
blos weil die Arbeiter fich erbieten, um niedrigeren Lohn zu arz 
beiten. Sur la balance des consommations avec les productions, 
in Revue encycl. XXII, 264. (Mai 1824). Die letztere Behaup⸗ 
tung wiberftreitet aller Erfahrung, Iſt die arbeitende Glaffe in 
einer zu befchräntten Lage, um ſich vielen Gütergenuß zu ver: 
fchaffen, jo wird der Aufwand ber Unternehmer, Grundeigner und 

- Boapitaliften defto größer fein und die Production kann, wenn fie 
auf die Gebrauchögegenftände bdiefer Claſſen gerichtet wird, im 
Ganzen: ebenfo ausgedehnt fein, ald wenn fie, was freilich in 
anderer Hinſicht nüslicher wäre, einer gleicheren Vertheilung des 
Einkommens zu entiprechen hätte — Val. die Abhandlung von 
Say mit derfelben Ueberfchrift, ebend. XXIII, 18. (Juill. 1824). — 
v. Malchus, Stat, u. Staatenk., ©. 190. 

$. 332, 

Denkt man über die Urfachen nach, welche Die Größe ber Ver 
zehrung im Vergleich mit der Ausdehnung der Hervorbringung 
beflimmen, fo wird man auf die Verfchiedenheit beider Zwecke 
ber Verzehrung bingeführt. Die productive WVerzehrung, 
welche ſowohl den gänzlichen Verbrauch umlaufender, ald die 
Abnüsung ſtehender Gapitale begreift, ift mit einer beflimmten 

Einrichtung der Production nothwendig verbunden, Die hiezu 
erforderlichen Güter muͤſſen unter den Erzeugern ferht leicht Ab- 
faß finden, wenn fie nur in folcher Befchaffenheit und Menge 

hervorgebracht werden, wie es der Bedarf zur Production ers 
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heifcht, $. 323. Dagegen ift die un productive Confumtion 
ber bloßen Zehrer wie der Erzeuger (a) von befonderen Um⸗ 

- ftänden abhängig, welche theild dad Wermögen, theild die Neis 

gung der Menſchen zum Guͤtergebrauche betreffen. 

(a) Naͤmlich was biefe über ihren Unterhaltsbebarf hinaus verzehren. 

6.333, 

Das Berhältniß zwifchen der probuctiven und der unproduc: 

tiven Verzehrung in einem Volke wird beflimmt 1) von der Art 
der Bertheilung bed Vermoͤgensſtammes und des jährlichen Ein» 
kommens. Je größer ber Antheil ift, welcher in die Hände der 
blos von ihren Renten lebenden Grundeigner und Gapitaliften 
gelangt, deſto mehr pflegt für blos perfönlichen Genuß verbraucht 

zu werben (a); 2) von den Bebürfniffen und Gewohnheiten 
jeder Volksclaſſe und der Sinnedart ganzer Volksſtaͤmme (5), 
indem daraus bald eine größere Neigung zum Ueberfparen, bald 
ein flärferer Hang zur Erweiterung des Gütergenuffes hervors 
geht. Bon diefer Seite ſteht die Einrichtung der Werzehrung 
ganz in der Freiheit der Einzelnen, weßhalb es fchwer ift, fie im 

Voraus zu bemeffen; 3) von der Größe und Befchaffenheit der 

Staatöconfumtion, und zwar nicht blos der im Dienfte des 

Staates angeffelten Perfonen, fondern auch der Staatögläu- 
biger, an die faft in allen Staaten unferer Zeit ein anfehnlicher 
Theil des Volkseinkommens gelangt. Bei einer guten Einrich⸗ 
tung des Staatshaushaltes darf die Ausgabe für Staatödienfte 

als mittelbar productiv gelten (II, $. 27), die Einkünfte der 

Stantögläubiger aber tragen zur Production nichts bei, wenn 
gleich die gelichenen Summen zum Wohle des Staates verwen- 

det worden find. 

(a) Smith, II, 9. 
(5) 3.3. Vorfiht und Sparfamkeit des germanifchen Volksſtammes 

im Vergleich gegen die Sübeuropäer. 
) 

$. 334. 
Die unproductive Verzehrung, welche aus dem reinen Ein- 

kommen des Volkes befiritten wird ($. 325), wäre ihrer Aus⸗ 

— 
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dehnung nach übermäßig, ald fie diefes reine Einfommen ganz 
erfchöpfte, fo daß Feine Erfparniffe gemacht werden könnten. Die 

Vergrößerung ded Volkscapitales durch Übergefparte Theile des 

Einfommend bildet eine wefentlihe Bedingung des fortdauern⸗ 
den Wohlftanded (a), denn es find fortwährend neue Gapitale 

in der Volkswirthſchaft erforderlich 1) wegen der Vermehrung 

der Volksmenge ($. 196), 2) wegen der durch die Kortfchritte 
der Bildung bewirkften Vermehrung der perfönlihen Bedürfniffe 
der Einwohner, 3) wegen ber Vervollkommnung der Gewerbös 
kunſt, wobei insbefondere zum Behufe einer guten und wohlfeis 

‚len Gütererzeugung das ftehende Capital unaufhörlich vergrößert 
werden muß (5), wozu auch noch 4) dad Beduͤrfniß beträchte 

licher Bodenverbefferungen kommt. 
(a) Smith, I, 11%, 
(5) 3. B. der landwirtbfchaftliche Viehftand, die Mafchienen, Land: 

firaßen, Eifenbahnen, Canäle, Brüden, Häfen, Schiffswerfte, Schiffe 
u, dgl. eines reichen Volkes, 8. 131 Cd). 

$. 335, 
Hieraud erhellt, daß die Sparfamkeit der Bürger innerhalb 
gewiffer Gränzen zur Erhöhung ded allgemeinen Wohlſtandes 
fehr wohlthätig und nothwendig ift (a). Wie im Ganzen dies 

jenigen Länder einen günfligeren Wirthfchaftszuftand bemerken 
Yaffen, in denen das Volk mehr zum Ueberfparen geneigt ift, fo 
zeigt fich auch in verfchiedenen Gegenden und Städten eines Lan⸗ 
des das Nämliche; Fleiß, Kunfleifer, Ordnung find die Begleiter 

der Sparfamkeit, — höherer Lohn, Anwachs der Bevoͤlkerung 
und reichlicherer Gütergenuß find die Folgen der Anfammlung 

neuer Gapitale, während mit einer das reine Einfommen vers 

fohlingenden Verzehrung die entgegengefegten Erſcheinungen vers 

Enüpft find (B). 
(a) Graf Lauderdale's Widerſpruch gegen diefen Satz entfprang 

aus einer unrichtigen Vorftellung von der Wirkung des Gapitales, 
Er glaubte nämlich, diefes fege nicht Arbeit in Bewegung, fon: 
dern diene blos zur Erfparung von Arbeit (Ueber Nationalwohl: 
ftand, S. 49), woraus er dann folgerte, baß bie Anhäufung des 
Gapitales leicht zu groß werden könne (S. 57). Im ganzen Zu: 
fammenhange betrachtet erfcheinen Lauderdale's Säge weniger 
irrig, ald beim erften Anblid; man muß zugeben, daß die unbes 
gränzte Sparfamteit eines ganzen Volkes ein Capital fammeln 

Rau, polit.Delon. Ste Audg. I. . 28 
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würde, für welches man keine Befchäftigung mehr finden Tönnte, 
auch fieht er felbft ein (S. 60), daß diefes bei freiem Gange ter 
Gewerbe nicht wirklich eintreten Tann. Seine Darftellung ift ges 
trübt duch das Beftreben, bie Handlungsweiſe bes britifchen 
Minifteriums zu bekämpfen, f. auh Sartorius, AbhandL, I, 
341 — 108, 

(6) Smith vergleiht in diefer Beziehung die Gewerks- und Hans 
belsftäbte mit denjenigen Städten,.wo eine große unprobuctive 
Verzehrung Statt findet, 3.8. den Hofftädten. Unterf, II, 100. 

$. 336, \ 

Iſt eine unproductive Verzehrung ihrer Größe nach im Ver: 
bältniffe zum reinen Volkseinkommen nicht übermäßig, fo ift nur 
noch zu erwägen, ob fie der Gefellfchaft einen Erfaß in perfön- 
lichen Gütern für die verzehrten fachlichen darbietet, F. 320, Dies 
fer Erfaß ift auf verfchiedene Weife möglid) und man muß ſich 
bei feiner Beurtheilung vor einer befchranften Anficht hüten, die 
nur dad Nächfte, im Einzelnen Nachweidliche auffaßt. Es ift 
nüßlich, wenn die arbeitenden Glaffen ſich Genüffe verfchaffen 
Tünnen, die ihnen Erholung gewähren, ihre Gefühle veredeln, 

ihre Denkkraft üben oder den Kreis ihrer Erkenntniſſe erweitern, 

zugleich aber ihren Fleiß befeuern. Es ift nüglich), wenn befon- 

bere Claſſen von Dienftleiftenden fich der Pflege und Ausbildung 
der höheren menfchlichen Anlagen widmen, Wifjenfchaften und 

Künfte pflegen und die Früchte beider zum Beſten der Gefell- 
fchaft verwenden. Es ift nüglich, wenn es nicht an Reichen fehlt, 

welche, der Sorge für den Erwerb überhoben, ihre perfönlichen 

Kräfte und ihr Vermögen auf mancherlei gemeinnügige Anges 
legenheiten richten Fönnen (a). Indeſſen Bann es in den letzte— 
ren Zweigen der Verzehrung ein fchäbliches Uebermaaß geben; 

die Dienftleiftenden koͤnnen zahlreicher fein, ald es der von ihnen 
zu erwartende Bortheil erheifcht, insbefondere Fönnte die Negies 

rung einen Güteraufwand machen, der im Vergleich mit feiner 

Wirkung auf dad Gemeinwohl unverhältnißmäßig groß wäre, 

endlich Fönnten auch die Neichen fich einer ſolchen Schwelgerei 
und Prunkfucht ergeben, welche von feiner Seite mehr als ge⸗ 
meinnügig erfchiene, Nicht jede unproductive Verzehrung ift alfo 
ſchon an und für fich zuträglich (6). 
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(a) Sismondi, Etudes, I, 9. 
(5) Jedem Bürger muß bie Verwendungsart feines Einkommens frei 

ftehen; bie Betrachtung defien, was volfswirthfchaftlidy nüst. und 
ſchadet, kann in diefem Falle auf die Maaßregeln der Volkswirth⸗ 
ſchaftspflege wenig Einfluß haben, aber fie ift fchon dazu dienlich, 
um bie Reichen über ihre Pflichten gegen die bürgerliche Gefells 
fchaft aufzuklären. x 

$. 337. 

Unterfucht man, wie dad Einkommen der verfchiebenen Volkẽ— 
claffen auf den Abſatz des jährlichen Gütererzeugniffes in einem 
Lande wirkt, fo ift es einleuchtend, daß die Arbeiter und Unter: 
nehmer mit ihren Einkünften nicht dad ganze Erzeugniß zu er» 
Faufen vermögen, weil dieſes nach Beftreitung des Lohnes und 

Gewerbsverdienſtes noch eine Rente für die Capital und Grund 

eigenthümer übrig laßt. Damit alfo die Gewerbe hinreichenden 
Abſatz zur Fortfegung der Production erhalten, muß dad reine 

Einkommen gleichfalls zu Einfäufen verwendet werden, woran 
ed auch nicht fehlt, weil die Empfänger beffelben, vorzüglich die 

Grundeigner und Gapitaliften nicht unterlaffen, von ihren Renz - 
ten irgend einen Gebrauch zu ihrem Bortheile zu machen. 

$. 338, 

Wird nun dad größtentheild aus Grund» und Gapitalrente 
beftehende reine Einfommen 1) ald Capital angelegt, fo wer- 
den damit Lebensmittel, Stoffe, Werkzeuge, Mafchienen und 
Gebäude angefchafft, die dad rohe Einfommen von Jahr zu Jahr 

vergrößern. Wenn wir uns den Fall denken, daß die Gapitaliften 

und Grundeigner auf jede entbehrliche unproductive Verzehrung 

verzichteten, felbft arbeiteten und ihr ganzes reines Einfommen 

auf die eben ıbefchriebene Weile anlegten, fo würden in einem 

ſolchen Lande nur diejenigen Gegenflände begehrt fein, welche 
zu dem Unterhalte der Arbeiter und zur Betreibung der nöthig« 

fien Gewerbe erforderlich wären, ein großer Theil‘ der Producs 

tiondzweige, die man in reichen Rändern findet, würde aus Mans 
gel an Nachfrage nicht aufkommen koͤnnen, bad Gewerbewefen 
nähme eine fehr einfeitige Richtung an, ed gäbe Feine andern 

-28* . 
. 

= 
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Volksclaſſen ald Unternehmer, productive Lohnarbeiter und we⸗ 
nige Dienftleiftende, bie Gütermaffe würbe aber in fehr ſchnellem 
Schritte ſich vergrößern (a). 2) Wird dagegen ein Theil des 
Einfonmend auf unproductive Verzehrung gewendet, 

ſo giebt dieß einer zahlreicheren Claſſe von Dienftleiftenden Un» 
terbalt und macht eine weit vielfachere Entwidelung der Ge- 

werböfunft möglich, indem nun viel mehrere Arten von Gütern 
Abſatz finden; die Production’wird aber in diefem Sale weniger 

fchnell anwachſen. 

(a) Geſetzt, das rohe Einkommen eines Volkes fei 1000 Mill, fL, die 
Grund- und Bapitalrente 200 Mill, unb letztere Summe foll 
in einem Sahre gang zu Sapital gemacht werben, fo wirb man 
vielleicht für 80 Mill. fl. fiehendes, für 120 Mill. -umlaufendes 
Capital dafür anfchaffen und das Erzeugniß bes folgenden Jah⸗ 
red wird vielleicht um 136 Mill. fl, oder über 13 Proc, des vors 
jährigen rohen Einkommens größer fein. Wäre diefe unbebingte 
Sparfamkeit plöslich eingeführt, fo würden diejenigen Unterneh 
mer, welche auf die fortbauernde unproductive Confumtion ber 
200 Mill, fl. rechneten und daher mancherlei entbehrliche Genuß: 
mittel hervorbrachten, ihren Abfas auf einmal verlieren, und dieß 
müßte auch anfangs das reine Einkommen etwas verringern, bis 
bie Production ſich auf die allein noch begehrten Dinge befchränfte. 
Da diefe Annahme nur bie Möglichkeit, wie Alles getauft und 
confumirt werben Tann, beleuchten foll, jo muß man für den 
Augenblid vergeffen, daß die Grunbeigner und Gapitaliften gar 
feinen Beweggrund haben Eönnen, fo zu handeln, 

$. 339, 
Dieſe Vorausſetzung, daß die Menfchen fich aller unproduc⸗ 

tiven Verzehrung enthielten (F. 338), kann nie wirklich eintres 

ten, denn mit dem Erwerbe ded Vermögens ift der Trieb, von 
‚demfelben Genuß zu ziehen, enge verbunden. Es kann weder 
vermieden werben, daß Srundeigenthum und Capital fich in den 

Händen Einzelner in beträchtlicher Mafje anhäufen und große 
Renten tragen, noch kann man verhindern, daß viele Empfänger 
folcyer Renten ald müßige Zehrer leben. Auch die Unternehmer 

und Arbeiter widerftehen nicht der Verfuchung, mindeſtens einen 
Theil ihres reinen Einkommens zu entbehrlihen Genüffen zu 

verwenden. Man hat daher nichtd weniger zu fürchten, ald daß 

die Menfchen nicht genug verzehren, um die Erzeugung mand)= 

faltiger Gegenflände im Fortgange zu erhalten, und weit eher 

- q 



437 

koͤnnte man beforgen, daß die Verzehrung vielmehr zu groß 
wuͤrde (a). 
(a) Schon im Alterthume fehlte es nicht an Beifpielen einer großen 

unproductiven Verzehrung, wie die ungeheuren Bauwerke der 
Hindus und der Aegypter und die Lebensweife ber Bürger in 
Athen und Rom zeigen, wo bie productine Arbeit größtentheils 
Sklaven übertragen war und ber Eigenthümer bderfelben Leicht 
in den Stand gefeßt wurde, müßig, ober nur mit den Öffentlichen 
Angelegenheiten, Körperübungen und freien Studien befchäftigt zu 
leben. In Aegypten war ed bie Vertheilung bed Grundeigen⸗ 
thums, welche jene Wirkung hatte; die Iandbauende Claſſe fcheint 
nur in einer Art von Pachtverhältnig gewefen zu fein, während 
der König, die Priefter und die Krieger zu gleichen Theilen das 
Eigenthum der Ländereien hatten und alfo bie Grundrente bezo- 
gen. Reynier, De l’&con. publ. et rur. des Egyptiens, ©. 90. 96. 

$. 340, 
Wenn eine Ausgabe oder Verzehrung ſchon befchloffen ift und 

nur noch die Art, wie, oder ber Ort, wo fie vorgenommen wers 

den fol, in Erwägung fommt, fo leidet es Beinen Zweifel, daß 

fie denjenigen Verkäufern einen Vortheil bringt, welche dabei 

Abfag finden. Die Erhöhung der Preife, die aus dem vermehrten 

Begehre entfteht, fpornt zur flärferen Production an, die größere 

Zahl von befchäftigten Arbeitern verfchafft allen denen, welche 

Nahrung und anderen Xebensbedarf liefern, erweiterten Abfag, 

und fo Fann durch einen folhen Zuwachs der Confumtion in 

einer ganzen Gegend der Wohlftand erhöht werden (a). Der 

Gegenftand muß jedoch auch von anderen Seiten betrachtet 

werden, N 

(a) 3.3. der Nutzen, welchen für eine Eleine Stadt und ihre Umge⸗ 
bung ein Regiment Soldaten, eine Provincialbehörde, ein großes 
Krankenhaus zc. äußert. Ein folcher Zuftand ift es, den man mit 
dem Ausdrude „lebhafter Geldumlauf“ bezeichnen will, |. $. 255. — 
Hieher gehört die Unterfuhung über die Folgen, ıyeiche ber 
Aufenthalt vieler irländifcher und auch britifcher Gutsbeſitzer im 
Auslande (absentees) hervorbringt. Man nimmt an, daß die 
irländifchen Grundeigenthümer 4Y, Mill. L. St. auswärts verzeh- 
ren. Die Ricardbo’fche Schule, namentlich Mac⸗Culloch, bes 
ftreitet die vollswirthfchaftliche Schädlichkeit der Abweſenheit bes 
Gutsheren aus folgendem Grunde: Irland fendet die Renten, 
welche jene Abmwefenden im Auslande verzehren, weder in Münze, 
noch in Papiergeld hinaus, fondern in Waaren, welche irländifche 
Producenten auswärts abfegen. Die bortige Production wird 

folglich ebenfo gut unterhalten, als wenn alle diefe Familien ihr 
Eintommen im Lande verzehrten und fich die ausländifchen Kunft- 
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waaren, bie fie verbrauchen, nach Irland kommen ließen, f. z. B. 
Edinb. Rev. Nov. 1825, ©. 54. Man muß zugeben, baß ben Abs 
wefenden in ber Regel ihre Einkünfte vermittelft eines Weber- 
Thufles der Ausfuhr über die Einfuhr, alfo in Waaren zugebracht 
werben, beren Verkäufer auf die auswärtigen Käufer Wechfel 
audftellen, die den Abmefenden zugefendet werben, f. $. 418 ff. 
Wenn eine Anzahl von Staatsbürgern fi neu in das Ausland 
begiebt, fo kann benfelben das, was fie dort verzehren, entweder 
durch eine Vergrößerung der Ausfuhr, oder durch eine Vermin- 
derung der Einfuhr, oder theilweife durch beide Weränberungen 
zugleich erftattet werben. Unterfucdht man die hieraus entftehenden 
Wirkungen, fo laffen fich folgende unterfcheiden: 1) Ausbehnung 
der inlänbifchen Gütererzeugung. Bleibt bie Ausfuhr auf gleicher 
Höhe, fo ift die Production im Ganzen unverändert, denn es hört 
zwar der Einkauf inländifher Waaren auf, welche bie Abweſen⸗ 
den bisher verzehrten, allein dafür gehen auch weniger Fremd⸗ 
waaren ein, und man muß fich die Sache fo vorftellen, al8 ob bie 
Abwefenden nun gerade die nämlicdhen Güter im Auslande vers 
zehrten, deren Einfuhr jest wegfällt. Erweitert ſich die Ausfuhr, 
fo ift dieß ein Vortheil, der andere ungünftige Folgen wenigftens 
theilweife aufzumwiegen vermag; allein der Aufenthalt ber Staats⸗ 
bürger im Auslande vermag nur wenig zur Zunahme der Aus⸗ 
fuhr beizutragen. — 2) Art des Abfaged. An die anmelenden 
Kentner können vielerlei Dinge verkauft werben, welche man nicht 
in die Entfernung zu verfenden im Stande ift, beren Abfas aber 
doch, vorzüglich den Landleuten, fehr zu Statten kommt, z. B. 
manche im Kleinen erzeugte Lebensmittel, wie Gemüfe, Eier, Ge⸗ 
flügel 2e., ferner viele Handwerkswaaren, welche der Schufter, 
Schreiner u dgl. verfertiget. Das Aufhören biefer Ermwerbsquelle 
wird ohne Zweifel ſchmerzlich empfunden und durch die Zunahme 
irgend eines anderen Gewerbszweiges, ber bie biöherigen Einfuhr 
gegenftänbe Liefert, nicht völlig vergütet. 3) Verwendung bes 
Einkommens. Die Rentner verzehren ihre Einkünfte nicht allein, 
fie beſchäftigen auch Dienftleiftende verfchiedener Art, auch kom⸗— 
men bie Erfparniflfe aus dem Einkommen in ber Regel bem Lande 
zu Gute, in dem fie gemacht werben. Es ift alfo auch von biefer 
Seite der Aufenthalt im Lande entfchieden nüglicher, wozu noch 
4) die moralifchen Folgen der Anwesenheit der Gutsherren auf 
ihren Befigungen kommen und dagegen die Gelegenheit zu Bes 
drüdungen durch die Zmwifchenpachter und die Verwalter der Abs 
wefenden. Irland würde alfo gewinnen, wenn biefe zurüdtehrten, 
freitih aber iſt ihre Entfernung ſchon zum Theile eine Folge 
anderer Mißverhältniße, die in ihnen die Neigung zum Bewoh⸗ 
nen ihrer Sige fchwächten. Gegen Mac-Eulloch urtheilt auch 
Senior, Outline, ©, 194. Foreign quarterly Rev. Nr. 73. ©. 105. 
(1846). Bgl. noh Hermann, Unterf, ©. 363. 

$. 341. 
In Hinfiht auf die ganze Volkswirthſchaft iſt demnach eine 

"unprobuctive’ VBerzehrung nur dann unfchädlich, wenn 1) die 
Gefenfchaft einen genügenden Gegenwerth von perfönlichen Guͤ⸗ 
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tern empfängt, $. 336. Selbft wenn unzweifelhaft nüßlicye 
Dienfte verrichtet werben, muß man doch erſt erwägen, ob der 

Wohlſtand des Volkes einen folchen Aufwand ohne Beeinträch- 

tigung dringenderer Imede zulaßt; 2) wenn neben einer ſolchen 
Confumtion auch noch etwas zur Vermehrung des Gapitaled er- 
übrigt werden kann, $. 334. Iſt diefe Bedingung nicht vorhan« 
den, fo hat ein neuer Aufwand, der eine Anzahl yon Gewerbs⸗ 

leuten in Nahrung feßt, im Ganzen feine wohlthätige Wirkung, 
weil nothmendig an einer anderen Stelle des Gewerböwefens 

eine Stodung eintreten müßte (a). 
(a) Wendet ein reicher Privatmann oder der Staat 20000 fl. auf 

eine neue unproductive Vergehrung, fo muß, um für 20000 fl. 
Güter bervorzubringen, ein Capital zu Hülfe genommen werben, 
vielleiht von 30 oder 40.000 fl. Iſt Fein neues Capital von die⸗ 
fem Betrage übergefpart worden, fo Tann im Ganzen nicht mehr 
hervorgebracht werben, weil man ein bereit8 vorhandenes Capital 
einer anderen Anwendung entziehen muß. 

_ $. 342. 
Nicht jede Confumtion wird alfo ſchon dadurch nüßlich, daß 

fie Arbeiter und Gapitale befchäftigt. Die Lehre der Phyſiokra⸗ 

ten, nach welcher die Verzehrung nicht zu groß fein kann, weil 
fie immer nothwendig eine Production hervorrufe (a), ift ein 

gefährlicher Irrthum, in den man nur verfallen kann, wenn man 
ohne Ueberblid des Ganzen fi) an vereinzelte Ereigniffe hält. 
Eine unproductive Conſumtion, welche dad reine Volkseinkom⸗ 
men ganz verfchlänge ($. 334) oder noch überfliege ($. 327), 
würde den Volkswohlſtand zerftören und anfangende Berarmung 

bewirken, Der gefunde Berftand des Volkes würde unter folchen 
Umftänden zwar bald wieder den rechten Weg zur Verbefferung 
des Fehlers zu finden wifjen, aber doch koͤnnte jene Irrlehre in- 

foferne fchaden, als fie die reichen Behrer und die Regierungen 
über die Folgen einer großen unfruchtbaren Gonfumtion täufthte. 
(a) Neuerlich ausgefprodhen von Weishaupt, |. befien Schrift: 

Ueber die Staatdausgaben und Auflagen, mit Gegenbemerkungen 
von Frohn, Landshut, 1819. — Dagegen Stord, II, 174. — 
Sulba, Veber Production und Confumtion materieller Güter, 

üb, 1820, 



440 

g. 343, 
Aus den biöherigen Sägen ergiebt fich leicht das Urtheil, wel⸗ 

ches man von volföwirthfchaftlicher Seite über den Eurud (a) 
fällen muß, d. b. einen folchen Aufwand, der blos einen entbehr- 

lichen Gütergenuß bezwedt, ohne ein weſentliches Bebürfniß zu 
befriedigen. Der Luxus begleitet häufig die Verwendung ber 
Güter für wichtigere Zwecke, fo daß man bei einer gewiflen Art 
des Gütergebrauches des Vergnügens willen mehr verzehrt, als 

man bloß jener Zwecke wegen nöthig hätte (8). Er ift theils 
auf finnliden Genuß (Wohlleben) gerichtet, theild bezweckt 

er einen gewiffen Eindrud bei anderen Menfchen. Dieß gefchieht 

‚entweder darum, weil Die allgemeine Meinung mit jedem Stande 
der Gefellfchaft einen gewiffen Grad von Güteraufwand verbindet 
und der Einzelne auch ohne eigenes finnliched Behagen fich der 

Lebensweiſe feiner Standeögenoffen anfchließt, um nicht an Ach» 
tung zu verlieren (Bedürfniß des Anftandes), — oder in der 
Abficht, ſich Durch großen Aufwand als reich zu zeigen und hieraus 
hoͤheres Anſehen zu erlangen. Letzteres, wenn ed auf einen hohen 

Grad getrieben wird, ift der Prunk. Diefe beiden dem Luxus 

angehörenden Zwecke werden nicht felten zugleich verfolgt, doch 
iſt dann gewöhnlid) der eine oder der andere vorherrfchend. In 
beiden Richtungen giebt ed verfchiedene Grade, die fich ſowohl 
durch die Größe des Aufmandes, als dur das Maaß von Bils 

dung, bie fie vorausdfegen, von einander unterſcheiden. 

(a) Der Begriff des Lurus ift fehr verfchieden gefaßt worden. Dies 
jenigen, welche allen Luxus für verderblich erklären (z. B. Deftutt 
de Zracy, Sommentar über Montesquieu’s Beift der Gefege, 
7. Buch), meinen dabei eigentlich nur einen hohen Grab beffelben. 
Vgl. Melon, Essais politiques, Chap.9. (VBertheidigung des &.). — 
Pinto, De la circulation, ©. 324 — Ferguson, Essais on the 
history of civil society, ©. 396 der basler Ausg. (1789). — 

Storch, I, 189. — Rau, Ueber den Eurus, Erlangen, 1817. 
Deff. Maltbus und Say, ©. 229. — Roſcher in Rau und 
Hanſſen, Archiv, N. F. I, 48. 

(d) Schwierig ift es anzugeben, wo ber Lurus anfange oder wo das 
wahre Bebürfniß aufhöres es giebt Wergnügungen, die zugleich 
Bedürfniſſe des geiftigen Lebens befriedigen und bie Anlagen des 
Menſchen ausbilden, z. B. der Genuß der Zonkunft, Befchräntt 
man ſich auf die allein genau beftimmbaren Bebürfniffe des Körs 
pers, fo wird man genöthiget, alle diejenigen Sonfumtionen ſchon 

/ 
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‚für Lupus zu erklären, welche nicht blos zur Erhaltung bes Le: 
bens, der Gefundheit und der Wirkfamkeit des Menfchen gehören. 
Dieß ift die einzige fefte Gränzez wird der Begriff bes Lurus 
enger gefußt, fo ift Alles relativ, und es bleibt nichts übrig, als 
willkürlich ein gewiffes Maaß der Confumtion als Regel anzus 
nehmen, fo daß der darüber hinausgehende Aufwand für Lurug 
gelten foll; man wird aber dann immer bemerken müffen, daß es 
Menſchen giebt, die ſich mit noch weniger begnügen, fo daß alfo 
in jenem Maaße felbft wieder Lurus enthalten ifl. Kein Volk ift 
ohne Luxus, und in den gebildeten Völkern enthält auch die Les 
bensweife der unteren Stände fchon vielfältige Genüffe bes Lurus, 
Die Verwirrung in ben Vorftellungen von der Wefenheit des 
Lurus wird zum Theile fchon badurch gelöft, dag man einen 
Luxus der Einzelnen, der Claſſen in jedem Volke, der Völker und 
Zeitalter unterfcheidet. Gin vielen Menſchen gemeinfchaftlicher 
kuxus nimmt für jeden Einzelnen unter denfelben einigermaßen 
die Natur des Bedürfnifles an, 

$. 344, 
Die Frage, ob es beffer wäre, wenn gar Fein Luxus beflünde, 

muß unbedenklich verneint werden. Wie berfelbe eine Folge des 

Sortfchreitend in den Gewerböfünften und der Anfammlung von 

Vermögen ift, fo bildet er zugleich eine der ftärfften Triebfedern 

zum Erwerbe und Fann zur Veredlung der Gefühle dienen. 
Ohne die Ausfiht auf Vergnügungen des Luxus würden die 
Menfchen weniger arbeiten, und im Müffiggang ihre Kräfte vers 
kuͤmmern laffen; Die Veränderung aber, welche dad Beifpiel der 

gebildeteren Stände in der Verzehrung der weniger gebildeten 
allmälig hervorbringt, trägt bei, rohe Gewohnheiten zu verdrän- 
gen und einige EmpfänglichFeit für geifligere Genuͤſſe zu erwecken. 
Die niedrigfte Stufe des Lurus ift der Hang nach grobfinnlichen 
Heizen; das Streben, fich eine bequeme, gefällige Umgebung zu 

verfchaffen und ſich durch Bierlichkeit auszuzeichnen, ſteht ſchon 

‚höher, die oberſte Stelle aber nimmt derjenige Luxus ein, wels 

cher ſich auf Erzeugniffe der fchönen Künfte lenft (a). 
(a) Der Lurus in ben früheren Perioden jedes Volkes zeigt ſich 

hauptfächhlich in der Verzehrung großer Maflen von Rohſtoffen; 
zahlreiches Gefolge, große Feftlichkeiten. Später kommen feinere 
Genüffe, bei mehreren Völkern ift aber zulest wieder ein aus: 
fhweifender, verderblicher Lurus zum Vorfchein gekommen. Ent: 
widlung diefer 3 Perioden bei Roſcher a. a. O. 
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$. 345, 
Die Sränze, bei welcher der Luxus anfängt fchädlich zu wer: 

den, kann aus verfchiedenen Sefichtöpuncten beflimmt werden. 

Bon moraliſcher Seite wird der Luxus verberblich, wenn er 
die Gefinnung der Menfchen beherrfcht, die Kraft der Entbeb- 

rung und Selbftbezwingung lähmt, den Geift von großen Ge 

danfen und edlen Entfchlüffen abzieht und denfelben ganz in 

entnervende Vergnügungen verfenft (a). Das Alterthum zeigt 
Beifpiele von einem allgemeinen, mit gränzenlofem Luxus ge: 

paarten Sittenverderben, welches den Verfall der Staaten her⸗ 
-beiführte; zumal in demokratifchen Verfaſſungen hatte der Luxus 

fhadlihe Wirkungen, weil er die Gleichheit zerftörte und bie 

firenge, uneigennügige Vaterlandsliebe fehwächte (5). Wir dürs 

fen die erfreuliche VBermutbung hegen, daß in Staaten, deren 

Wohlſtand auf dem eigenen Fleiße der Bürger ruht ($. 26. 27), 
bei der ganzen neueren Organifation der Gefellichaft, und unter 

dem Einfluffe einer erhabeneren Religion, ſolche Erfcheinungen 

nicht mehr zu befürchten feien. Der Lurus allein würde den 
Sittenverfall nicht haben bewirken koͤnnen, wenn nicht andere 
Urfachen da geweſen wären, von denen der ungezügelte Luxus 
felbft wieder Wirkung und Symptom war. 

(a) Ein gewohnter Grad des Lurus übt auch auf den Menfchen Feine 
befondere Gewalt mehr aus. „Selbftbeherrfchung und Mäßigkeit 
find wenigftens ebenfo häufig unter den Claſſen, die wir die hös 
beren nennen, als unter den niedrigen, unb wie wir auch immer: 
bin das Kennzeichen der Genügfamkeit in die Einfachheit der 
Nahrung und der anderen Lebensgenüffe fegen mögen, mit denen 
fich ein gewiſſes Zeitalter oder eine Claffe von Menfchen zu be= 
gnügen fcheint, fo ift es doch bekannt, daß koſtbare Gegenftände 
nicht nothwendig zur Schwelgerei erforderlich find, und daß Aus⸗ 
fchweifung (profligacy) ebenfo häufig unter dem Strohdache als 
unter der prächtigen Vertäfelung angetroffen wird. Die Menfchen 
gewöhnen fich gleichmäßig an verfchiedene Lagen, genießen gleiches 
Vergnügen und empfinden gleichen Reiz zur Sinnlichkeit im Pas 
lafte und in der Erbhöhle. Werben fie unmäßig und träge, fo 
rührt dieß von der Erſchlaffung anderer Beftrebungen und dem 
Widermwillen gegen andere Beichäftigungen her.” Ferguson, 
a. 0. O. ©. 377, 

(db) Postquam divitiae honori esse coeperunt et eas gloria, impe- 
rium, potentia sequebatur, hebescere virtus, paupertas probro 
haberi, innocentia pro malivolentia duci coepit, igitur ex divi- 
tiis juventutem luxuria atque avaritia cum superbia invasere. 

Sn 
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Sallust. Bell. Catil. — Montesquieu, De l’esprit des lois, L. 
VII. Ch. 2. 

$. 346, 
Bon volkswirthſchaftlicher Seite wird ber Luxus un 

ter denfelben Bedingungen nachtheilig, unter denen es überhaupt 
eine unproductive Berzehrung werben Tann, $. 334. 

1) In Anfehung feiner Größe kommt es auf fein Verhaͤlt⸗ 

niß zu dem reinen Volkseinkommen an, $. 341. Zwar läßt ſich 
nicht in Zahlen beftimmen, welcher Theil diefes @infommend 

ohne üble Folgen für die Volkswirthſchaft zu Gonfumtionen des 

Luxus verwendet werben dürfe, indeß zeigt die Größe des Loh⸗ 
ned, der Stand der Production x. leicht, ob der Luxus fich in 

folchen Schranken hält, daß noch beträchtlich viel übergefpart 
werden kann. Wenn auch nicht zu befürchten ift, daß ein Volk 
ſich blos durch übermäßigen Luxus zu Grunde richte, fo muß 

man doch wünfchen, daß der Sinn für eine einfache Lebensweiſe 

und die Neigung zum Sparen unter den Reichen berrfchend 

werde ($. 342), zumal da fchon der Staatdaufwand eine bedeu⸗ 

tende Größe erreicht hat (a). 
(a) Das Beifpiel der hohen Genügfamkeit und Sparfamkeit der Hols 

länder in der Blüthezeit ihres Wohlftandes beweift am bdeutlich- 
fien, wie fehr die Reihen im Irrthume find, welche einen an 
Verſchwendung grängenden Lurus für eine Pflicht gegen bie Ge: 
feufchaft anfehen. 

$. 347. 
2) In Anfebung feiner Segenflände muß der Luxus nach 

den in $. 336 aufgeftellten Sägen beurtheilt werden, Er wird 

fhadlich, wenn er, auf eine Meine Zahl von Menfchen einges 

ſchraͤnkt, eine Höhe erreicht, bei der er Feine wahren Genüffe, fon» . 

bern nur erfünftelte Neize hervorbringt. Ein folched Uebermaaß 
ift die Folge einer großen Ungleichheit des Vermögens, einer 
Anhäufung vieler Menfchen an einzelnen Orten und einer Ver: 

- wöhnung und Verbildung ‚der Reichen (a). Ein unter allen 
Ständen verbreiteter Luxus, der auch die Mühen des Arbeiterd 

durch mäßigen Genuß belohnt, ift weit nüßlicher (8). Derjenige 

Luxus, welcher Dienftleiftende mit gemeinnügigen Verrihtungen 
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befchäftiget, 3. B. Künftler, ift einer folchen Richtung weit vor- 
zuziehen, bei welcher müßige Menfchen ernährt und von der Ar- 
beit abgezogen, oder ſchwelgeriſche Vergnügungen ergriffen wer- 
den (c). 

(#) Montesquieu,L. VII, Ch. I. „Le luxe est en raison composde 
des richesses de l’etat (unter biefem Ausdrude verfteht M. den 
Volkswohlſtand), de l’inegalite des fortunes des particuliers, et 
du nombre d’hommes qu'on assemble dans de certains lieux.“ 

(5) Bei den häufigen Klagen über den Lurus unferer Zeit geht man 
zu weit, obfchon eine größere Sparfamteit in unferen Verhält- 
niffen immer zu empfehlen wäre. Man vergißt, daB die bemun- 
dernswürdige Vervolllommnung der Gewerke eine Menge von 
Genußmitteln weit wohlfeilee gemacht hat, als fie vor Zeiten wa⸗ 
ren, und daß es auch wieder vor Alters Arten des Lurus gab, 
von denen man jest zurüdgelömmen ift, z. B. das Frifiren und 
Pudern der Männer, das Tragen von Eoftbaren Spisen, Schuh: 
fchnallen, Degen, goldgeftidten Kleidern. Das einzige Paar feis 
bener Strümpfe (fie waren von rother Farbe), welches Jakob J. 
von England befaß und feinem Minifter zur Aubienz des franzoͤ⸗ 
fifhen Gefandten lieh (Neues Hamb. Archiv, 1788, 18 Heft, S. 1 ff.), 
koſtete vielleicht fo viel, al& jest mehrere Dutzend, und ob gleich 
Anna von Boleyn nod am Hofe Heinrichs VIII. Sped und Bier 
frünftüdte, fo war doc wahrſcheinlich ihr Pus nicht wohlfeiler, 
als der eines heutigen Hoffräuleins. — Daß der Lurus heutiges 
Tages mehr als fonft darauf gerichtet wird, die Behaglichkeit 
(da8 comfort der Engländer) auch des gemeinen Mannes zu 
vermehren, ift ebenfo erfreulich als vernünftig. Der Kunftfleiß 
ift in dem Erfinden wohlfeiler Erfagmittel für Eoftbare Pracht⸗ 
gegenftänbe fehr weit gefommen; 3.38. Baumwollenfammt, Battifts 
muffelin, 3eucdhe, in denen der Seide oder feinen Wolle Baumz. 
wolle beigemengt ift, gedruckte Zeuche ftatt der gemuftert gewirkten, 
Seidenhüte ftatt der filzenen, Leinwandbände von Büchern ftatt 
der ledernen, plattirte Waaren, Argentan, Papiertapeten, Gyps⸗ 
figuren, Steindrüde, Yolfter von Seegrad, gepreßte Gläfer, Holz⸗ 
uhren, — Stellmägen (Omnibus) zum wohlfeilen Fahren, — einhei= 
miſche Schaummeine, Kartoffelfago, Stearin an der Stelle des 
Wachſes u. dgl. 

(c) Mäßigkeitövereine, um den Gebrauch des Branntweins, deſſen 
Genuß leicht zur Gewohnheit wird und ins Nebermaaß geht, gang 
zu verbannen. Der erfte Verein biefer Art in ben norbamerica= 
nifhen Staaten entftand 1826 in Maſſachuſets. Die Einfuhr des 
Branntweins in die Union hat ſchon merklich abgenommen, -und 
in Irland hat ſich der Ertrag der Branntweinaceife 1840 anſehn⸗ 
lich verringert, vgl. 1, $. 361 (c). 

ip 



Fünftes Buch. 

Die productiven Gewerbe, 

Ginleitung. 

$. 348, 

In der Betrachtung der Gefeße, nach welchen bie Erzeugung 

(2. Buch), die Vertheilung (3. Buch) und die Verzehrung der 

Güter (4. Buch) erfolgen, find die einzelnen Thaͤtigkeiten, aus 

denen bie Volkswirthſchaft befteht, zergliedert und die Grund⸗ 

verhältniffe derfelben beleuchtet worden, Diefe Thätigkeiten und 
Berhältniffe finden fich aber in jeder Claſſe und Art von bervor« 

bringenden Gewerben auf eine eigenthümliche Weiſe unterein« 

ander verbunden, und die Eigenthuͤmlichkeiten diefer verfchiedenen 
Gewerbe bedürfen einer befonderen Entwidlung, denn fie konn» 

ten bei den bisher abgehandelten Lehren nicht in ihrem Zuſam⸗ 

menhange aufgefaßt werden (a). Diefe befondere Darftellung 
der Gewerbe in ihren volkswirthſchaftlichen Beziehungen dient 
nicht allein zur Erläuterung der allgemeinen Gefeße der Volks⸗ 
wirthfchaft, fondern macht auch den Gliederbau in derfelben an« 

. fchaulicher und giebt die nöthige Vorkenntniß zur Einwirkung 
der Regierung auf die Betriebfamteit (5). Sie muß die tech» 
nifchen Betrieböregeln der Privatöfonomie überlaffen und fich 
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auf die volfswirthfchaftlichen Wirkungen und Erfcheinungen bes 
ſchraͤnken. 
(a) Manche frühere Schriftſteller bringen einzelne hieher gehörige 

Säge theils bei ber Lehre vom Capitale und beflen verfchiedenen 
Anwendungen (z. B. Smith, II, 136— 61, Kraus, 111, 208), 
theils bei der Lehre von ben Preifen (Stord, I, 317 ff.) vor. 
Aber kein folcher einzelner Standpunct geftattet den Weberblid 
aller Erfcheinungen. 

(5) Say hat eine ähnliche Betrachtung vor der Lehre von Preis und 
Geld angeftellt, alfo blos in Bezug auf Production, f. deffen drit⸗ 
ten Theil: Anwendung der Grundfäge der Nationalöfonomie auf 
die verfchiedenen Induſtriezweige; Handb. II, 1—201.— Kudler 
trägt im praktiſchen Theile bei jeder Abtheilung ber Gewerbe eine 
Einleitung biefer Art vor. 

$. 349. 
Bei jeder Claſſe von Gewerben find folgende Umflände zu 

unterfuchen: 1) In Beziehung auf die Production: a) die 
Mitwirfung eines Gewerbed zur gefammten Dervorbringung, 
wovon vorzüglich die Wichtigkeit deffelben für dad ganze Nah⸗ 
rungsweſen abhängt, b) die Menge und Befchaffenheit der zu 

dem Betriebe eined Gewerbes erforderlihen Güterquellen und 
ihr Verhältniß zueinander, e) die Hauptarten des Betriebes, 
2) In Anfehung der Bertheilung: a) der Preid der Erzeug- 
niffe in den verfchiedenen Zufländen der Gefellfihaft, b) die Ber 
dingungen des Abfages, e) der Antheil der Unternehmer und 
Arbeiter an dem Ertrage des Gewerbes und der Zuſtand beider. 

3) In Anfehung der Verzehrung: a) die Stärke und Aus 
dehnung der durch eine Art von Waaren zu befriedigenden Bes 
bürfniffe, b) die Ruͤckwirkung auf die Hervorbringung. 



1. Abſchnitt. 

VBerbältniffe ver Erdarbeit. 

_ 1. Abtheilung. 

Der Bergbau 

$. 350, 

Diefed Gewerbe (a) verforgt die Menfchen mit Stoffen; 
welche zum Theile unter die werthuollften Güter gehören, zum 
Theile wenigftend von vielfachem Gebrauche und allgemein an 
erfanntem Nuten find, Zu den erfteren find mehrere unedle Mes 

talle zu rechnen, unter denen das Eifen die erfte Stelle einnimmt, 
weil ed faft zu allen menfchlichen Befchäftigungen unentbehrlich 

ift, ferner die Steintohlen (5) und das Steinfalz; in die zweite 

Abtheilung der Bergmwerkderzeugnifle gehören die übrigen uns 
edlen und die edlen Metalle, die Porzelanerde und dergl. Die 

meiften diefer Stoffe werden zu weiterer Verarbeitung ald Vers 

wandlungs⸗ oder Hülföftoffe benußt, weßhalb die Gewinnung 
der Mineralftoffe durch die Gelegenheit, die Koften der Verar⸗ 

beitung und den Abfag des aus ihnen entftehenden Erzeugniffes, 

bauptfächlih der aus den Erzen hergeftellten Metalle bedingt 

wird (c). Eben darum hängt mit dem Bergbau die Befchäftis 
gung vieler Gewerfsarbeiter und Gapitale zuſammen und der⸗ 

felbe giebt zu einer Pflege der mechanifchen Kunft Veranlafjung, 
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die auch für andere Gewerbe nüglich wird (d). Da wo ſich er⸗ 
giebige Lagerftätten von nußbaren Mineralftoffen finden, ift folg⸗ 
lich die Bearbeitung derfelben in volkswirthſchaftlicher Hinficht 

fehr vortheilhaft. 

(a) Die Betrachtung beginnt mit dem Bergbaue, nicht feiner größe= 
ven Wichtigkeit willen, fondern weil man im Syſteme ber Stoff: 
arbeiten ($.97) ihn vorausgehen laffen muß. — Im preuß. Staate 
zählte man 1837 36 000 Arbeiter in den Bergwerken, Steinbrüs 
chen zc., und über 17500 in den Hüttenwerken, zufammen 53 500, 
in deren Familien ſich überhaupt 124 000 Köpfe befanden. — Im 
K. Sachſen befchäftigte 1830 der Bergbau 10884 Beamte und 
Arbeiter, mit den Familien zufammen 35 813 Köpfe (die 929 000 
rthlr. Lobn bezogen), und mit den mittelbar befchäftigten Perſo⸗ 

= nen werben gegen 60 000 Menfchen in Nahrung geſetztz v. Weiz: 
ßenbach, Sadıfens Bergbau. 1833. — In Großbritanien waren 
1841 87692 männliche und 6133 weibliche Arbeiter in den Bergs 
werten befchäftigt. 
Weber die Wichtigkeit der Steinkohlen ſ. F. 120. Man hat beredys 
net, daß das Steinkohlenerzeugniß von Großbritanien, nad) den 
Hreifen angefchlagen, die der Confument dafür bezahlt (32 Er. für 
den Gentner, in der Grube nur 16 kr.), eine größere Preismenge 
ausmacht, als die Gold⸗ und Silberausbeute America’ zu Anfang 
des 19. Sahrhundert, nämlich resp. 18 und 8900 000 8, St. Nouv. 
ann. des voy., San. 1828. Das heutige Erzeugniß von 600 Mill. 
Centn. Steink. giebt fogar 319 Mill. fl. oder 26 Mill. L. St. — 
Die Anwendung ber Steinkohlen zum Ausfchmelzen bes Eifens 
(fon um 1619 von Edward Lord Dubdley mit gutem Erfolge 
vollbracht, dann wieder unterlaffen und erft feit ungefähr 1740 
wieder eingeführt) ift einer der größten Fortfchritte des britifchen 
Gewerbewefens, 

(c) Deutfchland erzeugt gegen 4 Mill. Gentner Roheifen (woraus uns 
gefähr 2857 000 Entr. Schmiebeeifen verfertigt werben Tönnen), 
oder 10% Pfund auf den Kopf, was man als bem Bebarfe 
entfpredyend anfieht, — Großbritanien an 114 Mill. Zonnen oder 
an 301, Mill. deutfche Zollcentner, Schweden probucirt 1600 000 
Etr., Frankreich 8%, Mill. Zollcentner, Defterreich über 2, Mil, 
Entr. (Szörnig), Preußen 2435 000 Gntr. (von Reben), 
vol. Haffe, Die Eifenerzeugung Deutfchlands aus dem Gefichtsp. 
der Staatöw, 1836, S. 359, 413, — 9, Reden (Handelögeogr. 
©, 167) nimmt für ganz Europa 52'389 000 Etr. an. Die Er: 
zeugung bed Roheiſens in Großbritanien war 1788 erft 68 300 
Tonnen, 1796 in Folge des ſtärkeren Begehrs für die Dampfma= 
Schienen 125 000 T., 1806 258 200, 1823 482 000 T. 1823 begann 
die Anwendung der heißen Gebläfeluft. 1843 erzeugte England 
1-343 000 &., 1845 nur noch 917500 und Schottland 500 000, 
Porter in Athen. Nr. 987. ©, 1006. 

(3) Karften, Archiv f. Bergbau u. Hüttenw., I, 1. Heft. (1818). 
— Bol, Los, Handb. 1, 262%. — Hausmann, Ueber ben gegenw, 
Buftand und die Wichtigkeit des hannov. Harzes. Gött. 1832, 

(b Nr 
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$. 351, 

Der Bergbau erfordert ein fehr bedeutendes Capital an 
Gruben» und Zaggebäuden, Mafchienen und dergl., die Hütten» _ 
werke verbrauchen zugleich vielen Brennfloff (a). Die Wohlfeil⸗ 

heit ded Holzes (5) und der noch unerfchöpfte Reichthum an 
nugbaren Mineralien (c) geben zwar ſchwachbevoͤlkerten Län- 

dern, deren Betriebfamkeit noch wenig entwidelt ift, einen gro- 
Ben Vortheil, aber die Seltenheit ded Capitaled und der Mangel 

an wiffenfchaftlich gebildeten Bergwerksvorſtehern (d) fowie an 
Straßen fann jenen günftigen Umfländen das Gegengewicht 
halten ($. 185), weßhalb auch in reicheren und gut bevoͤlkerten 

Ländern die Bergmwerfe oft noch bei freiem Mitwerben anderer 
Länder, wenigftend zur Verforgung ded eigenen Volkes fortbes 
trieben werden, befonderd wo Steinfohlen die Bereitung der 

Metalle erleichtern. Laͤßt fich die Kunft und der Capitalaufwand 

nicht mehr fleigern, fo muͤſſen allerdings die Koften der Gewin⸗ 

nung von Mineralförpern allmälig größer werden, und fo kann 
es geſchehen, daB Bergwerke in Verfall fommen, weil fie das 

Mitwerben metallreicherer Länder nicht aushalten koͤnnen. 

(a) In den Kupfer: und Zinn» Berg- und Hüttenwerken von Cornwall 
wird das Ttehende Capital auf 2440 000 8, St. geſchätzt. — Die 
erzgebirgifchen Gruben haben 1626 600 rthlr. flehendes und 
2.538 200 rthle. umlaufendes Sapital. v. Weißenbach a. a. D. 
— Die Maſchienen leiften auch beim Bergbau große Dienfte, vor: 
züglih zum Herausfchaffen (Fördern) der gewonnenen Gefteine 
und des den Grubenarbeiten hinderlichen Waflers, was durch Men⸗ 
ſchenhaͤnde fehr koftfpielig ift. Indeß find auch die Mafchienen mit 
großem Aufwande verknüpft. 

(5) Auch wohl der Arbeit; in America wurben unter der fpan. Herr: 
ſchaft die Eingebornen mit Zwang gegen fehr geringe Vergütung 
zum Bergbau angehalten. In Sibirien werden Sträflinge, Frohn⸗ 
bauern und ausgehobene Bauern, wie Necruten, zu ben Gruben⸗ 
arbeiten gebraucht. Am Altai waren 1826 17514 ausgehöbene und 
87000 Frohnbauern (dv. Ledebour, Reife durch das Altaifche 
Gebirge). - 

(c) In Chili fteht, nad) Hall’s Berichten, das Kupfererz zu Tage 
aus und kann mit der größten Leichtigkeit ausgebrodyen werben. 
Der Sentner Kupfer wird dort für 11—13 Piafter (27—32 fl.) 
verkauft, welches ungefähre die Hälfte des europäifchen Preifes if 
— Unermeßlicher Reichthum von Bleierz im Staate Wisconfin 
a a), auch eine Fülle von Kupfer in mehreren weftlis 

en Staaten. — 1843 wurden überaus reiche Lager von Kupfer: 
erz in Neufäübwales entdedt, aus denen die Zonne in England 

R au, polit. Dekon. te Ausg. I. 29 
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für 24 &. St. verlauft wird, Athen, Nr. 972 (1846) nad) Dutton. 
— Die Beforgniß, daß auf dem Harze, beffen Gruben feit dem 
10, Jahrhundert gebaut werden und im Jahre 1725 den höchften 
Ertrag gaben, mehrere Gruben nach hödyftend 20 — 30 Jahren 
wegen Erfhöpfung würben ftill ftehen müflen (Dftmann’s Preis- 
fhrift, im Auszug im Hannov. Mag. 1824, Stüd 3-5), ift glück⸗ 
licher Weife neuerlich durch das Auffinden neuer Anbrüde zum 
Theil gehoben worden, Hausmann, a. a, D. ©. 170. 172. — 
Sn verfhiedenen Gegenden Deutfchlands, zumal in Böhmen, fand 
im Mittelatter ein fehr ergiebiger Bau auf Gold und Silber Statt, 
gegen welchen ber heutige Ertrag an beiden Metallen fehr gering 

"erfcheint. Blos Kuttenberg in Böhmen fol fchon 1305 einen Roh⸗ 

(4) 

ertrag von 52000 Mark gegeben haben, naher noch mehr. 
Joachimsthal und Freiberg lieferten noch im 15. Sahrhundert er- 
ftaunliche Ausbeute, Fiſcher, Gef. des d. Handels, I, 84. 270, 
11, 112. 319. 635. — Die große Ausbeute, die der Bergbau im 
Salzburgifihen im 15. und 16. Jahrh. an Gold und Silber gab, 
ift heutiged Tages verſchwunden. 

In den mittel- und füdamericanifchen Bergwerken war bisher 
der Betrieb fehr unvolllommen und nachlaͤſſig, man bediente ſich 
fehlerhafter Methoden, bei welchen in ben Erzen noch einiger Mes 
tallgebalt zurüdblieb, und arbeitete ohne Tünftlihe Mafchienen. 
Beim Mangel an Verbindung zwifchen den einzelnen Theilen ei: 
nes Bergwerkes mußte 3.8. das Erz burch Arbeiter in bie Höhe 
getragen werben. Ein foldyer tenatero trägt 2Y,—3%, Entr. auf 
dem Rüden und Tann täslid in 6 Stunden 6 Franken und mehr 
verdienen, Humboldt, Essai polit., IV, 36. Die neuerliche Ans 
wendung europäifcher Eapitale und Kunftmittel auf die americas 
nifhen Bergwerke hätte aus biefen Urſachen einen großen Erfolg 
bervorbringen müffen, wenn nicht dieſe Unternehmungen deutſcher 
und englifcher Actiengefellfchaften größtentheils ohne Weberlegung 
und Sachkenntniß begonnen worden wären, woraus anfehnliche 
Verluſte für die Theilhaber entftanden. Doch Laffen einige Gruben 
guten Erfolg erwarten. Vgl. Quart. Rev. Suni 18277. ©. 81. — 
Zweiter Generalbericht d. Direct, des deutſch⸗ americ. Bergw.: Vers 
eins, Elberf. 1828. — 1833 mußten 5 und 1834 20 Proc. Zubuße 
auf die Actie diefed Vereins nachgefchoffen werden, wobei 1622 
ganze und 1811 halbe Actien, deren Eigenthümer biefen Zufchuß 
nicht bezahlten, erlofchen. Diefer Verein hat bis 1837 mit Einſchluß 
bes Verwaltungsaufwandes 3 Mill. thlr. gekoftet. Sein Eigenthum 
wurde auf 114 Mil. rthlr. geſchätzt, bei 700 000 rthlr. Schulden. 

$. 352. 

Der Bergbau auf edle Metalle giebt wegen der geringen 
‚ Berfendungsfoften derfelben und wegen der daher rührenden 
ausgedehnten Concurrenz anderer Länder ($. 169) den Bleinften 

Gewerbögewinn für die Unternehmer; felbft die Silber- und 
Goldbergwerke in America haben meiftend Feine beträchtlichen 
Gewinnfte getragen (a), was jedoch zum Theile eine Folge des 
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Funftlofen Betriebed war, F. 351 (8), Andere Mineralien, vor- 
zuͤglich Blei, Eifen, Steinkohlen und dergl, erhalten leichter bei 
ſtarkem Begehre einen foldhen Preis, welcher nach Beftreitung 
der Koften einen anfehnlichen Reinertrag giebt, doch wird der⸗ 
felbe oft durch Unfälle oder zunehmende Schwierigkeiten der Ge . 

winnung gefchmälert, fo baß er dem Ertrage anderer Bodenbe- 
nußungen in Hinſicht auf Sicherheit nachſteht (8). Er würde 
größtentheild ald Grundrente dem Eigenthlimer des Bodens zus 
fallen, wenn nicht nad) den gefelichen Einrichtungen der meiften 

Länder das Recht zum Betriebe bed Bergbaues von dem Grund- 
eigenthume getrennt wäre und der Eigenthümer blos auf Ents 
fhädigung für die ihm entgehende Benutzung der Oberfläche 
Anſpruch hätte (0). | 

(a) Einer der neueften Reifenden, Hall, beftätige, was ſchon Sinith 
aus älteren Berichten angeführt hatte, daß man in America ben 
Bergbau auf Sitber für bedenklich, auf Gold aber für hoͤchſt ges 
wagt anfehe, ob es gleich an einzelnen Fällen, wo Unternehmer 
aroßen Reichthum erworben haben, nicht fehlt. Die Abgabe an den 
Staat mußte in Peru beim Silber von Y, auf U, bein Golde 
auf Y,, des rohen Ertrages herabgefeßt werden, In Merico kam 
fie 1780 beim Golde, 1822 auch beim Silber auf 3 Proc. herab, 
Die Grube Anima Valenciana trug im Durchſchnitt der 9 
Sabre 1794—1802 jährlich roh 158 929 Mark ober 1537 486 Pia- 
fter, die Koften und Abgaben machten 894 007 Piafter, alſo blieb 
Heinertrag ber Unternehmer 643 479 Piaſter oder 41 Proc. Dieß 
ift aber das reichfte Silberbergwert in Merico, nach welchen bie 
anderen nicht beurtheilt werden können. Der erzführende Gang 
veta madre ift auf einer Erftredung von 12 000 Met. ( 40 000 
bad, Fuß) bearbeitet worden; er hat, wo er unzertheilt iſt, meis 
ftens 12—15 Meter Mächtigkeit und große Tiefe, Neuerlich ift der 
reine Ertrag biefer Grube auf 5 Proc, gefunten, hauptſaͤchlich weil 
feit 1811 Waſſer in fie gedrungen ift, welches nun den größten 
Zheil ihrer Ziefe ausfüllt, Humboldt, Essai polit. II, 409. — 
Stord,1,393,111,15.— Adams, The actual state of the mexicah 
mines, 1825. — Heidelb. Jahrbücher, 1825. ©. 712. — In Bra: 
fillen ift bei ſehr nadjläffigem Betriebe doch die Abgabe an ben 
Staat Y, des Goldes geblieben. Spir und Martiud, Reife, I, 
346. — In Nord:Sarolina werden bie feit einigen Iahrzehnden 
eröffneten Goldgruben (oder Schwemmwerke) noch für — 1% 
des Rohertrages verpachtet, aber nur in der Hoffnung außerors 
dentlicher Funde kann fidy der Unternehmer zu biefer hohen Abs 
gabe entfchließen; f. Olmsted in Taylor, Philos. magaz. Wr. 
325. ©. 375. Das Graben gefchieht zum Theil von Abenteurern 
(Zulius, NRordamerica’s fittl, Zuflände, I, 75), wie audh in der 
Gegend von Arispe (Mexico) die fog. Gambusinos umherziehen, 
um Goldlager zu fuhen. — Im Dimmelsfürften, dem reichften 
ſaͤchſ. Silberbergwerke, wird der Reinertrag auf 27 Proc, des ro: 

29* 
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ben berechnet, in der Dorothea bei Slausthal belief er ſich im vos 
rigen Sahrhunderte auf 30 Proc., dagegen wurden auf dem Harze 
auch viele Sruben mit Schaden („auf Zubuße”) gebaut, fo 
dag im Ganzen der reine Ertrag nicht mehr ald 10 Proc. auss 
machte. Bon den Silber-, Blei: und Kupfergruben des Oberhars 
ze8 geben nur 6 eine Ausbeute, 4 decken die Koften, die anderen 
toften Zufhuß. Hausmann, a. a. DO. ©. 163 und af. V. — 
Die Nachrichten über die Ausbeute mehrerer Bergwerke im fädh- 
ſiſchen Erzgebirge (Lempe, Mag. V, 93.) zeigen deutlich den 
Einfluß des Einftrömens der mwohlfeileren americanifhen Metall⸗ 
vorräthe auf den europäifchen Bergbau. Der reine Gewinn, ber 
z. B. zu Annaberg an die Unternehmer vertheilt wurde, betrug 
im jährlichen Durchſchnitt 1496 — 1505 60 499 fl, 1562 — 1571 
11.368 fl., 15801599 3233 fl, Der jährliche mittlere Reincrtrag 
des Silberbergwerts zu Sala in Schweden war im 15. Jahrhun⸗ 
dert 17276 thlr., von 1500-1550 18 141 thlr., von 1551—1601 
4498 thir., im 17. Sahrhundert 3072 thir,, im 18, Jahrhundert 
1850 thlr. Hausmann, Reife b. Scand., IV, 311 (Gött. 1816). 

(5) Bei dem großen Kupferbergwerke zu Röraas in Norwegen berech⸗ 
nete man 1767 ben rohen Ertrag auf 271 778 thir., den reinen 
auf 146 204 thlr., welches 53 Proc. ausmacht, bei dem Preife von 
80 thlr. dan. für das Schiffspfund Garkupfer. Schlözer, Brief; 
wechfel, V, 273. Aus ben Angaben bei Hausmann, V, 237, läßt 
ſich nody ein reiner Ertrag von 41 Proc, vermuthen. — Schot⸗ 
tifhe Blei⸗ und cornifche Zinnbergwerke tragen nad Smith 16% 
Pror.; doch verfichert man neuerlich, daß fte keinen Reinertrag im 
Ganzen abmwerfen, indem Einzelne verlieren, was Andese gewins 
nen. „Man hat hierin keine Gewißheit über den gegenwärtigen 
Augenblid hinaus. Erzgänge, bie anfangs viel verſprechen, wer⸗ 
ben oft in ber Ziefe ganz unergiebig und verurfacdhen den Unter 
nehmern ungeheure Verluſte, — andere, bie von außen wenig er- 
warten ließen, gaben fpäterhin große Sewinnfte.” Mac-Culloch, 
Stat. acc. 11, 16. Die Unternehmer heißen fehr bezeichnend adven- 
turers. — Die Steintohlenbergwerte im Fürſtenthum Schweid⸗ 
nis gaben von 1778—90 i. D. einen Reinertrag von 25% Proc. 
(Köhler, Bergm. Journal, 1792, I, 52.), fämmtlicye fchlefifche 
im Sahr 1790 fogar 33 Proc. (ebend. I, 47). Neuerlich follen die 
engl. Steintohlenbergwerte im Allgemeinen nicht fehr einträglich 
fein, Mac-Culloch, I], 3, 

(c) Diefe Vergütung erhält er bisweilen durch Freikuxe, die ihm eis 
nen Beinen Antheil am Rohertrage geben. — In Cornwall wer: 
den bie Bergwerke gewöhnlich) vom Eigenthümerefür „—Y , bed 
Rohertrages verpachtet, meiftens auf 21 Jahre. 

$. 353, 

Der Bergbau eignet ſich beffer zum Betriebe Durch eine Ges 
fenfchaft von Gapitaliften, ald durch) einzelne Unternehmer. Die 
Urfachen bievon liegen darin, daß er ein großes Gapital erbeifcht, 

namentlich auch ein beträchtlich& ftehendes, welches nicht leicht 

wieder herausgezogen werben kann, daß man nicht alle Jahre 



453 

fiber auf eine reine Einnahme (Ausbeute) rechnen Fann, 
fondern zuweilen noch zufchießen (auf Zubuße zechen) muß, 
und daß für einen Einzelnen, der die ganze Wagniß allein zu 

tragen hätte, der Eintritt ſolcher ungünftiger nicht voraus zus 
fehender Umftände ſehr läflig feyn würde, Nur Eleinere Unter 

nehmungen, 3. B. bei Mineralien, die nahe an der Erdoberfläche 

liegen, und fehr reiche Privaten machen eine Ausnahme, Der 

Betrieb wird deßhalb häufiger durch Actiengefellfchaften (Ge⸗ 
werffchaften, deren Actien Kure genannt werden) unter 
nommen, ald durch einzelne Menfchen, Eigenlehner (a), 
und die meiften Unternehmer ded Bergbaues bilden daher feine 
eigene Glaffe von Gewerbtreibenden, fondern finden fich unter 
ben Gapitaliften zerfireut (2). 

(a) Oder Eigenlöhner. Mit dieſem Worte belegt man auch eine ges 
ringe A von Intereffenten, bis zu 8, Mittermaier, Privats 
recht, F. 302. 

(d) In Chili iſt der Unternehmer (minero) meiſtens unbegütert und 
borgt das Capital von einem Gapitaliften (habilitador), der bie 
Gefahr des Mißlingens trägt. — In NRorbamerica (Staat Wiss 
confin) giebt ed eigene „Finder,“ die Erze aufſuchen und dann 
die zpaitene Berechtigung an einen Bergwerksunternehmer ver⸗ 
aufen. 

$. 354, 

Die bergmännifchen Arbeiter find felten zugleich Unterneh⸗ 
mer (a), vielmehr wirken fie in der Regel blos im Lohn. Die 
Verrichtungen des Bergbaued haben viel Eigenthümliches, fie 
nehmen nicht blos Erfahrung, Uebung und beträchtliche Körper- 

ftärfe in Anfpruc, fondern fegen auch die Arbeiter vielfältigen 

Beſchwerden (5) und Lebendgefahren aus (c). So lange der 
Bergbau im Aufblühen ift, kann der Lohn fehr hoch feyn, indem 
der Indrang von Arbeitern aus anderen Belchäftigungen nicht 

groß zu feyn pflegt. Findet aber feine Erweiterung des Betries 

bes mehr Statt, oder muß derfelbe fogar eingefchränkft werden, 

fo ſteht der Cohn niedrig, denn die Bergleute werden durch Ges 
wöhnung und Vorliebe fo fehr an ihr Gewerbe und die damit 
verbundene Lebensweiſe gefeffelt, daB die Söhne ungern den 
Stand und Wohnſitz der Väter verlaffen und daher dad Angebot 
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von Arbeitern fich erweitert (d). Bei ſtarker Bevoͤlkerung fehlt 

es nicht an Beifpielen übermäßiger Anftrengung, felbfi ſchon im 

Eindlichen Alter, mit fpärlibem Lohne (e). Bei günftigeren 

Verhaͤltniſſen erhalten ſich die Arbeiter durch Genügfamfeit und 

Fleiß (f) ungeachtet ihrer beſchraͤnkten Lage die Zufriedenheit, 

(a) Rur etwa bei fa leichten Unternehmungen, wie fte in $. 353 ers 
En wurden, z. B. beim Bau auf Bohnerz nahe an ber Ober: 

e. 
(d) 3. B. Krummhaͤtſer⸗Arbeit, mo man ſchiefliegend hauen muß. — 

Gruben in großer Hoͤhe. Bei Heiligenblut in Kaͤrnthen baute man 
bis 1798 10000 Fuß hoch auf Golderze in der Schneeregion, aus 
der De Bergleute nur einmal wöchentlich ins Thal herabgingen, 
in fteter Gefahr vor Lavinen. Noch jetzt fiah im Satzburgiichen 
mehrere Bergwerke nahe an ber Schneegränge, mit beeisten Stols 
len (Schultes, Reife auf den Glodner, II, 48. 1804). Am Monte 
Roſa ift die legte Hütte der Bergleute 1 Stunde hoch im Schnee, 
Achnlich bei Rolafco in Chili. 

Einbrechendes Waffer, Einfturz des Mauerwerks oder ber Erbe, 
Entzündung ber brennbaren Luftarten (Tchlagende Wetter) u. dgl. 
Am Oberharz verunglüdten jährlid 10 — 12 Menſchen, Haus: 
mann, S. 59, — In deu englifhen Kohlengruben find, ſoviel 
man weiß, in 25 Jahren bie 1635 2070 Menſchen umgelommen, 
vielleicht noch mehr EMac-ECulloch, Stat. aec. H, 7.), in den 
beigifchen ven 182140 1710 Menfchen, neben 882% Berwunbeten. 
— In ber Balenciana (Mexico) kamen 1780 an 230 Arbeiter auf 
einmal um, burdy Eindringen des Waflers, Humboldt, Essai pol. 
IV, 4%. — Durch geregeltes, kunftmäßiges Verfahren läßt fich viel zur 
Verhütung ſolcher Unfälle thunz 3. B. Davy's Sicherheitslampe, in 
Belgien von Müfeler verbeffert, [. Des moyens de soustraire l’ex- 
pleitation des minesde heuille aux chances d’explosion. Brux. 1840. 

(d) Hiezu trägt befonders bei, daß ſchon bie Knaben bei ben Poch⸗ 
werten Berchäftigung finden. Auf dem Oberharze ift der wöchent= . 
liche Verdienſt eines Pochknaben 34— 42 kr., eines Tagkoͤhners bei 
Graben: und Wegorbeit 1 fl. 48 Er.—3 fl, eines Gehülfen in den 
Hätten (Vorläufer, Zuwaͤrmer 20) 2 fl. 42 kr. —4 fl. 30 kr., eines 
Bergknappen, Schmelzers ꝛc. gegen 4 fl. 30 kr. Die Bergleute 
fheuen ſich dort, durch Mähen der Wiefen etwas zu verdienen. 
Bausmann, ©. 59, 69 u. Taf. 1, ebenfo die deutfchen und flo= 
wakiſchen Bergleute in Ungarn; v. Cſaplovies, Gemälde von 
Ung. 1829. II, 111. 

(e) Der Bericht einer im J. 1840 vom brit. Parlamente ernannten 
Gommiſſion v. 1842 enthätt traurige Belege hiezu. Biele Kinder 

kamen mit 7— 9 Jahren, einzelne mit 6, ja mit 5 ober felbſt 4 
Zahren in die Gruben, zu Arbeiten der ermübenbften und fchäd- 
richſten Art. Daher frühe Erfchöpfung, kurze Lebensdauer, Anlas 
gen zu Krankheiten, z. B. das Schwarzfpeien. Hier ift das Be⸗ 
dürfniß einer Staatsaufficht unverkennbar. Auszug aus bem er- 
wähnten First report bei Ducpetiaux, De la condition phy- 
sique et moxale des jeunes ouvriers, 1, 87. Brux. 1843, auch bei 
Engels, Die Lage der arbeit. Glaffe in England, ©. 289. 1845. 

(c u 
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{/) Arbeiten auf Verding (Stüdiohn) beleben ben Fleiß: Felbbau, 
Holsfchnigen und mancherlei kleine Nebengewerbe werfen in ben 
Nebenzeiten noch einigen Ertrag ab und bie Arbeitszeit (Schicht) 
ift gewöhnlich nur 8 oder 6 Stunden täglih. — Die Bergleute 
in Cornwallis übernehmen die Arbeiten ftüdweife für eine Quote 
bes Rohertrags, nach einem Derabbieten in öffentlicher Verfteiges 
rung, wobei fie ihr gutes Auskommen finden. Quarterly Rev. Zun. 
1827. ©. 81. 

$. 355, 
Mird der Bergbau Über den eigenen Bedarf eines Landes 

hinaus erweitert, fo kann feine Ausdehnung Gefahren für den 
Wohlſtand derjenigen Gegenden nach fich zieben, in denen er 

als vorherrfchender Gewerbszweig betrieben wird, Die Gapitali- 
fien werden durch einzelne Beifpiele großer Gewinnſte keicht an⸗ 
gefeuert, mehr Capital, als rathſam ifl,-auf ihn zu wenden, und 

der hohe Lohn verurfacht eine Vermehrung der Bergarbeiter. 
Dieb kann die Folge haben, daß andere nütlichere Gewerbes 

zweige vernachläffige werden (a), und daß, wenn dann der 

Bergbau wegen Erfchöpfung der Lagerflätten, wegen Mangels 
an Abſatz und dergl. in Verfall kommt, eine beträchtliche Menfchen- 

menge auf mehrere Menſchenalter ind Elend geräth (5). Das 

gegen wird durch das Aufblühen des Berghaus Teicht der Anbau 
und der Wohlftand abgelegewer, verriachläffigter Gegenden raſch 
gehoben (ec). 

(a) Dies folk fchon ungefähr im 8. Sahrhundert in Böhmen gefchehen 
fein, unter Herzog Krzefomisl, fo daß wegen der Verfäumung des 
Landbaues häufig Theurung und Hungersnoth eingetreten find. 
Fifcher, Geſchichte des d. Handels; I, 91. Sole Mißgriffe koͤn⸗ 
nen nur vorübergehend fein, 

(5) Das berühmte Silberbergwert zu Kongsberg (Norwegen) hatte 
2500 Arbeiter, den vierten Theil der Einwohner, befchäftigt, bis es 
1805 von der bänifchen Regierung faſt ganz verlaffen wurde, nachdem 
es von 1769 an gegen 70 000 thlr. jährlichen Zufchuß gekoſtet hatte. 
„Sah man einft zahlreiches Bergvolk fchon vor Tages Anbruch 
das ftille Gebirg hinan zu den Gruben anfahren und nach beens 
deter Schicht froh zum dampfenden Herde zurüdeilen, fo findet 
man jest die Anfahrwege leer und tobt, in den Straßen der Stadt 
aber langſam fchleichende, ausgehungerte, mit Lumpen behangene 
Körper, in deren gebeugten Gefichtern man Hunger und Elend 
tief.” Hausmann, Neife d. Scand. 11, 2 ff. — Späterhin fam 
Fa „nergiwert wieder in Gang und bringt jest reichlichen Ertrag, 

. 277. - 

(c) „AB Obregon (nahheriger Graf von Balenciana) ben Gang 
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von Suanaruato oberhalb der Schlucht von St. Zaver zu bearbeis 
ten anfing, weibeten bie Biegen auf dem nämlicyen Hügel, wo ſich 
10 Zahre fpäter eine Stadt von 7—8000 Einwohnern su bilden 
begann.” Humboldt, Essai pol. III, 9. 405. 

7 

2. Abtheilung. 

Wilde Jagd und Fiſcherei. 

$. 35 6. 

Die Erlegung oder den Fang der Land⸗ und Waflerthiere 

ohne eine vorausgehende Sorgfalt für Erzeugung, Wachsthum 
und Gedeihen derfelben nennt man wilde Jagd und wilde 

Fiſcherei. Beide Ernährungsdarten haben zwar diefe forglofe 

Benugung des natürlihen Reichthums miteinander gemein, find 
aber doch in anderen Hinfichten fehr verfchieden, Die wilde 
Jagd fest weite, menfchenleere Streden, befonderd bewaldete, 

voraus, in denen Wild in Menge aufwaͤchſt. Nur eine fehr 
Feine Zahl von Menfchen Tann fih auf einem beftimmten 

Raume, 3. B. einer Geviertmeile, von der Jagd ernähren; bie j 
‚ Bolfömenge eines Jägervolfed muß daher, wenn ed nicht mög» 

lich ift, ſich über eine größere Flaͤche auszubreiten, in einer engen 
Gränze bleiben, deren Ueberfchreitung bald Hungerönoth verur- 
fachen würde. Die Jagd übt und flärkt zwar den Körper in 

hohem Grade und wird leicht zum Gegenftand einer leidenfchaft- 

lichen Vorliebe (a), macht aber die Menfchen ungeftim, rauh 

und rubigeren Befchäftigungen abgeneigt. Ihr Ertrag läßt fich, 
mit Ausnahme der Haute und Felle, nicht aufbewahren, deßhalb 

fuht man nicht mehr Zebendmittel zu gewinnen, ald man in 

kurzer Zeit verzehren kann, es wird nichts übergefpart, kein Ca⸗ 
pital gefammelt und fo nicht einmal der Weg eröffnet, um and 

diefem Zuftande der Rohheit berauszutreten, in welchem ed weder 

Arbeitötheilung noch Verkehr, weder geiftige Bildung noch 

Stantseinrichtungen giebt (2). - 
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(a) Wie dieß von den alten Deutfchen und Galliern befannt iſt. Rey- 
nier, Ec. publ. et rur. des Celtes, des Germains etc. ©. 138, 

(5) Belege hiezu geben die Schilderungen von Reiſenden über bie 
Wilden in beiden Hälften von America. Die norbamericanifchen 

Jaͤgerſtämme treiben indeß nah Hunter ſchon etwas Landbau 
und felbft einige Gewerke. — Berührungen mit anderen gebilde- 
teren Völkern machen es allein ſolchen Stämmen möglich, nach und 
nach zu einer anderen Lebensweife überzugehen, wozu fie füch jedoch 
nur fhwer entfchliegen. — In Rußland bemerkt man bie Abnahme 
der fleifchfreffenden Jagdthiere, die das vorzüglichfte Pelzwerk ge: 
ben, dagegen mehren fidy die pflanzenfreffenden und nagenden, de: 
ren Pelzertrag im Ganzen viel größer iſt. Die fogenannte zahme 
Jagd, bei welcher das Wild mit Rüdficht auf die Kortpflangung 
geihont (gehegt), bisweilen felbft gefüttert wird, erfordert Jagd⸗ 
geſetze, die in einem Zuftande, wie der oben befchriebene, nicht auss 
geführt werden können. 

$. 357. 

An den Ufern des Meered oder auch beträchtlicher Ströme 

und Binnenfeen gewährt die wilde Kifcherei vielen Menfchen 
Unterhalt. ‚Sie zeigt fich in ihrer größten Wichtigkeit in folchen 

Ländern, wo die Strenge ded Klimas der Viehzucht und dem 

Pflanzenbau widerfirebt und deßhalb Fifche das gemeinfte Nah⸗ 

rungsmittel bilden, ohne welches folche Gegenden gar nicht bes 
wohnbar wären (a). In Ländern, die bereits angebaut find, 
biltet diefe Fifcherei wenigftend eine fchägbare Zugabe zu den 
Nahrungsmitteln, weldye man dem Boden abgewinnt, und lies 

fert überdieß noch Güter, Die theild weiter verarbeitet (2), theils 

in andere Länder abgefegt werden koͤnnen (c). Die Küftenbe- 

wohner ergeben ſich diefem Erwerbszweige haufig, und erhalten 
in ihm Gelegenheit, fib zu guten Echiffern zu bilden. Der 
Fiſchfang in der Nähe der Ufer wird im Kleinen, mit geringem 
Gapitale betrieben, giebt auch wegen des fchwierigen Tansportes 
der Fifche ind Innere der Ränder und des großen Mitwerbens 

von Berfäufern feine beträchtlichen Gewinnſte, befchäftiget da« 
gegen. viele Menſchen (d). Die in entferntere Meere unter- 
nommenen Zuͤge erfordern erhebliches Capital und fönnen große 
Geminnfte abwerfen, find jedoch nicht frei von Zufällen, welche 

biöweilen allen Bortheil vernichten (e). 
(a) Schon in Island und Kamtſchatka find Fiſche die Hauptnahrung, 

Viehzucht wird zu Hülfe genommen, vegetabilifhe Rahrungsmit- 
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“tel aber werben wegen bes Talten Klimas faft gar nicht gebaut, 
da in Kamfcyatla ſchon im Anfange des Julius Reife eintreten. 
Rau, Anfihten, ©. 81. — Schlözer, Briefwechfel, D. VI, 342. 
— Ebenfo im nörblidden Rorwegen. 

(d) Thran, Wallrath, Wallfiſchbarten, Haufenblafe, Perlen, Korallen; 
— Bernftein. 

(c) Heringe, Stockfiſche, Auftern ꝛc. — Die vielen Küften Europa’s 
geben eine große Begünftigung ber Kifcherei. — Ueber ben Ertrag 
berfelben vgl. v. Malchus, Statifl, u. Staaten. ©. 88. — In 
Großbritannien waren 1833 11284 Fahrzeuge, mit 49 212 Men: 
"fen bemannt, im Heringsfange beſchaͤftigt. Mit Einfluß der 
beim Salzen, Paden ꝛc. thätigen Menſchen fanden 86 266 Perfo: 
nen ihren Unterhalt durch bie Heringsfiſcherei. Mac-Culloch, 
Stat. acc. Il, 28, 

(8) In Island wandern jährlich im Februar fehr viele Einwohner an 
die füdweftlichen Küften und nehmen gegen einen Antheil am Ers 
trage an der Filcherei Theil. Segen Anfangs Mai, wo fie zurüd. 
tehren, hat jeder 5—600 Stüd erworben, die für den naͤchſten Wins 
ter ausweichen, Doch kommt auch Viehzucht und Wollenweberei 
hinzu, e8 werden neben den Fifchen und dem Zhrane auch Zalg, 
Pelzwerk, Wolle, Gewebe, Eiberdunen ꝛc. dusgeführt, um Getreide, 
Eifen, Hanf, Solonielwaeren und mandherlei andere Dinge einzu⸗ 
raufbenz r Mackenzie, Reife durch Island, a. d. E. 1815. ©. 
153 u. Taf. I. " 

(e) Rad Scoresby gehen In den Gewäflern ber Davisfttaße gegen 
2, in bes Nähe von Spisbergen aber 4 Proc. der anf ven Wall: 
fiſchfang gefendeten Schiffe zu Grunde. Die Engläner fingen in 
ben Jahren 1814 — 17 mit 586 Fahrzeugen 5030 RBauftfche, die 
Holländer 71900 Stuͤck in den 130 Jahren von 1665-1793. — 
Bon 1815 — 34 berechnete man im Wallfifchfang der Briten an 
der Küfte von Grönland und in ber Dapidftraße die jährliche 
Durchſchnittszahl Ber Schiffe auf 115%,,-wovon 5 verloren gien- 
gen, die Menge der erlegten Wallfiſche i. D. auf 1024, welde 
11.313 Zonnen Thran gaben. Die Wallfifche vermindern ſich ſehr 
merflid. Mae-Cullock, Acc. I, 33. — In Rorwegen wurden 
Fr 3. 1819 240 000 Zennen, 1835 aber 536 000 T. Deringe ge⸗ 
angen. 
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3. Abtheilung. Pe 
Die Landwirthfhaft. 

1. Hauptftüd, 

Die Landwirthfchaft im Allgemeinen betrachtet. 

| 6. 358, 

Die Landwirthfchaft befteht in einer folchen Gewinnung von 
Pflanzen und Thieren, melche mit der Sorge verbunden ift, die 
Erzeugung dieſer Naturkoͤrper in gewünfchter Güte und Menge 
zu befördern, F. 97. Pflanzenbau (Landbau) und Thier⸗ 
zucht find die beiden Hauptzweige der Kandwirtbfchaft, die wies 

der in viele Unterabtbeilungen zerfallen, ald Feldbau, Garten-, 
Reb⸗, Waldbau, Pferde, Schaaf, Bienenzudt, Zeichfifchereiu.dgl. 

- Manche diefer einzelnen Zweige, z. B. die Forſtwirthſchaft, koͤn⸗ 
nen abgefondert betrieben werben, andere fiehen in Zuſammen⸗ 
bang miteinander und namentlich kommen der Feldbau und die 
Zucht der größeren Hausthiere (Viehzucht) gewöhnlich mit- 
einander verbunden vor, weil einerfeitd zur Ernährung der 
Thiere ein Vorrath von Pflanzenfteffen erforderlich ift, anderer: 

feitö aber der Landbau der thierifchen Arbeitöfräfte und Düng- 
fioffe bedarf (a). Diefe Verbindung wird oft Landwirthfchaft 
im engeren Sinne ded Wortes genannt. 
(a) Bienen, Seibenraupen u. dgl. gehören nicht zum Biche, find aber 

body Gegenftände der Thierzucht und die Zucht der Seidenraupen 
ift ebenfalld an. den Anbau bed Maulbeerbaumes gebunden. 

$. 359, u 

Die Vieh zucht kann nur da für fi allein beßehen, wo die 
Hausthiere dad ganze Iahr hindurch zureichende Nahrung auf 
der Weibe finden. In Palten Bändern ifl em Vorrath von Winter: 

futter nöthig, der dem Boden. abgewonnen werben muß (a). 
In einem fruchtbaren Lande liegt die Aufforderung zum Pflan- 
zenbaue nahe, indeß wird Die Abneigung vor diefer mühfameren 
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Beichäftigung erft dann überwunden, wenn fie bei dem Anwachſe 
der Volksmenge zur Vermehrung der Nahrungsmittel nöthig 
wird (5). Die Hirtenvdlfer müffen mit ihren Deerden herum⸗ 
wandern, um öfters frifhe Weiden aufzufuchen (c). Bei ſolchen 

wandernden Hirten (Nomaden) zeigt fich bereitd der Einfluß 

der VBermögendungleichheit, denn die Viehzucht erfordert ein 
anfehnlihed Capital an Viehheerden, und diejenigen, welche 

ſolches nicht befigen, find genöthiget, ſich als Lohnarbeiter zu 

verbingen (d). Achtung ded Eigenthbumd und Unterwerfung 
unter ein Oberhaupt, alfo die Grundlage der Staatöverbindung, 
find ſchon bei diefer Ernährungsweife einheimifch, auch giebt 

diefelbe Gelegenheit, nicht allein die kriegeriſchen Zugenden, 

fondern auch edlere Künfte zu pflegen (e). 

(a) Biele fehr ausgedehnte und fruchtbare Weidepläge in Ungarn und 
Siebenbürgen find noch unbenugt, weil man wegen des Mangels 
an Winterfutter kein Vieh halten kann. Andre, Det. Neuigk. 
1823, I, 246. Doch bleibt das weidende Vieh auf den weiten Puß- 
ten der Ebene meiftend den Winter im Freien, wobei ed von ber 
Kälte viel leidet. Der Froſtſturm im Januar 1816 töbtete 80 000 
Stüd Bieh. v. Cſaplovies, Gemälde von Ung. I, 142. 11, 16. 
Daflelbe gefchhieht oft in der Mongolei und in der Steppe ber 
nogaifchen Zataren, die durch ſolche Unfälle zum häufigeren Kutter- 
bau und zur Erridhtung von Ställen bewogen wurden, Bibl. univ. 
Apr. 1831. ©. 348 (nad 3wick). 

(5) Die alten Deutſchen mähten ſchon die Wiefen und betrieben frühe 
auch den FTünftlihen Futterbau, doch erfreute ſich die Viehzucht 
befonderer Begünftigung, was fchon bie vielen zu ihrem Schuße 
befimmten gefeglichen Verordnungen zeigen, Reynier, Celtes, 

‘ 

(c) Das bekanntefte Beifpiel eines ſolchen Nomadenvolkes bieten und 
bie Araber dar. Der mittlere Theil von Arabien ift mit kahlen 
Bergen und fandigen Ebenen bededt, waſſerarm, nur in den tie⸗ 
feren Stellen feudht genug, um Bäume zu nähren. Die Brunnen 
find ein höchſt wichtiger VBermögenstheil, um den man bei freiti= 
gem Rechte felbft Krieg führt. Du Bois-Aime, in der Descript. 
de P’Egypte. — Allg. geogr. Ephem. 1814. Oct. — Reynier, 
De ?’ec. publ. et rur. des Arabes et des Juifs. ©. 2. — Burk- 
hardt, Notes on the Bedouins and Wehabys. 1830. — Die Na⸗ 
tur des Rennthieres, welches ftetd in der Nähe des Schnees blei- 
ben muß, geftattet felbft in Lappland diefe Ernährungsart. Auch 
die jegt ruſſiſchen Lappen müſſen im Sommer bie höheren Weides 
pläge des normwegifchen Gebirges, zwiſchen 2800 und 2800 Fuß 
Höhe, auffuchen, v. Buch, Reife d. Scandin. II, 161. 

(4) Bei den Bebuinen kann ohne ein Kameel keine Kamilie austoms 
- men, bei 10 Kameelen ift man nod dürftig, bei 30—40 wohlhg⸗ 

bend, bei 60 reich (Burkhardt). — Bei den Dennthierlappeh 
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ift durch 100 Städ Rennthiere der Unterhalt einer Familie noch 
nicht gefichert, 3—400 machen aber fon wohlhabend (v. Buch). 
— Die Kirgis⸗Bukaik⸗Horde ift das reichfte Nomadenvolk. 12 000 
Zamilien haben 4 Mill. Schafe, 1 Mill. Pferde, Mill, Kameele 
und 200 000 Ochfen und Kühe, Eversmann, in Nouv. Ann. des 
voy., Juni 1828. &, 315. — In ber Provinz Eriman befigen 2500 
nomabifche Familien 12 000 Ochfen, 11 000 Kühe, 140 000 Schaafe, 
Biegen und Pferde. Klaproth in Berghaus Annal, VIII, 324, 
Schon Ariftoteles, Polit. IV, 3, bemerkt, die Pferdezucht führe 
zur Dligardie, 

Poeſie der Araber, auch edelmüthige Gaftfreundfchaft bei denfelben. 
Berauben der Fremden wird nit als ſchimpflich, fondern als 
Krieg betrachtet, zu dem der Araber fich berechtigt glaubt, weil 
er ſich für den freieren und beſſeren Menfchen hält. 

nt (e 

$. 360, 

Das Nomadenleben geftattet Feine beträchtlichen Fortfchritte 
im Wohlſtand und in der Entwidlung der gefelligen Verhältniffe. 

Die Urſachen bievon fcheinen diefe zu fein: 1) Die Zucht der 

Hausthiere läßt Feine folder Kunftmittel zu, die in anderen Ge⸗ 
werben den Ertrag vervielfältigen (a). 2) Die Bevölkerung 

ſowohl ald die Größe der Heerden muß in einer gewiſſen Gränze 
gehalten werden, die fich nach der Ergiebigkeit der Weideftreden 

beftimmt. Es können deßhalb nicht viele Menfchen auf kleinem 

Raume beifammen wohnen, und diefe Nahrungsweiſe macht ed 
nothwendig, daß fich einzelne, nicht fehr zahlreiche Stämme von 
einander fondern, zwifchen Denen weder eine fefte politifche Verbin⸗ 

dung, noch ein lebhafter Güterverkehr Statt findet (5). 3) Bei 

dem Mangel fefter Wohnfige bleiben auch die Bedürfniffe des 
perfönlihen Genuffes fehr einfach und daher ift feine Veranlaſ⸗ 

fung zum abgefonderten Betriebe von Gewerken vorhanden (c). 
Der Luxus kann auch bei den Reichen nicht weit gehen, weil 

alle Habe zum leichten Transporte eingerichtet fein muß (d), 

und der Reichthum wird deßhalb vornehmlich zur Ernährung 
vieler Menfchen angewendet, weil dieſes Anfehen und Macht ver⸗ 

ſchafft. 
Hieraus erklärt ſich leicht, warum Nomadenvoͤlker Jahrtau⸗ 

ſende hindurch im Ganzen auf gleicher Bildungsſtufe ſtehen blei⸗ 

ben konnten (e). | 

(a) Reynier bemerkt, daß die vorzüglich mit ber Viehzucht beſchaͤf⸗ 
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tigten Voͤlker fi wenig um bie Vereblung ber Racen zu beküm⸗ 
mern pflegen, Celtes, ©. 485. 

(5b) Die unabhängigen Stämme der arabifchen Wüfte haben nad Du 
Bois⸗Aiméè gegen 30—40 000 Reuter, was ungefähr auf 200 000 
Menſchen fchließen läßt. 

(c) Bei den Beduinen nur Hufſchmiede und Sattler. — Schilderung 
der ungarifchen Hirten, v. Sfaplovic®, II, 52, 

(4) Vgl. Niebuhr, Reifebefchr. n. Arab., I, 233. (Kop. 1774.) — 
Die herrfchende Neigung ift bie Liebe zum unabhängigen Leben, 
weßhalb unter den Arabern wie in der Kirgifenfteppe diejenigen 
verachtet find, welche den Boden anbauen, weil fie nicht, wie die 

> Romaben, fi vor dem übermächtigen Zeinbe flüchten und dadurch 
ihre Freiheit erhalten können, — Die Kirgifen verwenden ihren 
Reichthum auf feine Kleider und Schmud. 

(e) Die Araber find noch heutiged Tages fo, wie man fie im alten 
Zeftamente und bei den alten Griechen gefchilbert findet. 

$. 361. 

Die Verbindung bed Landbaues mit ber Viehzucht macht das 

landwirthſchaftliche Gewerbe erfi vollfländig. Für jedes Land, 
welches beträchtliche baufähige Streden hat, ift die Landwirth⸗ 

fchaft ein hoͤchſt nüßliched Gewerbe (a). 1) Sie liefert die un« 
entbehrlichften Lebendmittel und vermag die Menge bed jähr« 
lichen Erzeugniffes berfelben fortwährend zu vermehren, wie es 
der Anwachs des Bedarfes erfordert. Keine andere Beichäftigung 
bringt dem Werthe nach eine fo große Gütermenge ind Volks⸗ 
vermögen. 2) Wenn auch der reine Ertrag der Landwirthſchaft 
nad der Einführung des häufigen Tauſchverkehres zum Theile 

von den Preifen der Bodenerzeugnifie abhängt, fo if der Lande 

wirth doch bei ungünftigen Abfaßverhältniffen wenigfiens info- 
ferne gefichert, als er feinen eigenen Hausbedarf an ven für Nahe 

rung, Kleidung, Heizung und dergleichen nöthigen Stoffen felbft 
gewinnt. Ferner wird durch eine reichliche Erzeugung biefer Les 
bensmittel die Vermehrung der Volksmenge begünftiget, wobei 
dann auch der Begehr und Abfag jener Gegenflände zunimmt. 
Deßhalb giebt die Landwirthſchaft für die, welche fie betreiben, 

eine größere Unabhängigkeit und Sicherheit ald anderg Gewerbe. 

3) Sie wirft auch günflig auf den perfönlichen Zuftand der mit 

ihr befchäftigten Menfchen, ift der Gefundheit zuträglich, verlän- 

gert die Lebensdauer, erhöht die Kraft und Gewandtheit des 
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Körpers, naͤhrt den Geift, veredelt die Gefinnung und bewahrt 
vor einfeitiger Audbildung einzelner Anlagen (Berbildung). 
(a) Vgl. Sulzer, Ideen über Völferglüd, ©. 56. 

$. 362, 

So lange in einem Lande noch wenig Verkehr und Arbeits- 
theilung befteht, ift die Landwirthfchaft für den einzelnen Land» 

wirth hauptſaͤchlich nur das Mittel, ſich und feiner Familie den 
eigenen Bedarf von Bodenerzeugnifien zu verfchaffen. Ein diefen 
Bedarf überfteigender Vorrath würde, fo lange ed noch an Abſatz 

dafür fehlt, feinen Verkehrswerth haben, deßhalb werden folche 

Kunftmittel, Die den Ertrag des Bodens erhöhen, nicht zu Hülfe 
genommen, weil fich die darauf verwendeten Auslagen nicht bes 
zahlen, und Jeder firebt vielmehr darnach, die für feine Beduͤrf⸗ 
niffe nöthige Menge von Pflanzen- und Thierfioffen mit dem 
geringften Aufwande von Arbeit und Capital zu gewinnen, Kies 
durch erhalten die landwirthſchaftlichen Unternehmungen ihre 

Richtung. Die Naturkräfte müffen ihre Wirkung äußern, ohne 
viel von menſchlicher Kunft unterftüßt zu werden; es werben 

große Streden Landes benußt, aber wenig bearbeitet und gar 

nicht oder wenig gebüngt, (fog. ertenfive Bewirthſchaf— 
tung $. 370 a), und der erfchöpfte Boden wird dem freiwillis 
gen Pflanzenmuchfe Aberlaffen, um ſich almälig wieder mit bes 

feuchtenden Stoffen zu bereichern (a). Was der Landwirth an 

Andere zu leiften hat, das entrichtet er in Bodenerzeugniffen 

(Naturalien) oder in Arbeit (5), und die nöthigen Gewerks⸗ 
waaren liefert bie Arbeit der Hausgenoſſen (c). Eine Folge die⸗ 

ſes Zuftandes ift, Daß der Boden im Ganzen nur geringen rohen 

und reinen Ertrag giebt und daß eine beſtimmte Fläche, 3. B. 

eine Quadratmeile, nur eine Fleine Anzahl von Menfchen ers 

nährt. 
(@) Nach einigen Ernten läßt man den Acker öde liegen, damit er ſich 

mit Gras ober ‚Holz bedecke iind dadurch wieder eine Humusſchicht 
erhalte, Solche Mittel kommen in ſchwach bevölkerten Gegenden 
auch noch in Anwendung, wenn ber Verkehr fchon angefangen hat. 
Mechfelfeider, bald als Ader, bald als Wiefe behandelt. — Abbren⸗ 
nen des Waldes, noch jest in Schweden, Sibirien und im Innern 
von America üblich, Der Brandader (swedja) bleibt in Schwe⸗ 
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den nad einigen Ernten liegen und überzieht fih mit Birken, 
Hausmann, Reife, I, 144; in Brafilien gefihieht faft aller Ader: 
bau auf abgebranntem Urwalde, welcher die Audfaat 150faͤltig er- 
ftattet, nach einigen Jahren aber verlaffen wird und fchnell mit 
Bäumen und Gefträudhen überdeckt erfcheint. Spir u. Martiuß, 
Reife, I, 159. — In rauhen Gebirgsgegenden bat fi ein Reſt 
dieſes Zuftandes erhalten, 3. B. die wilden Berge oder Reutfelber 
bes Schwarzmwalbes, die bei forgfältigerer Behandlung in Dad: 
wälder oder Hauberge übergehen, wie im NRedarthal, um Siegen; 
das Gereuthbrennen in Steiermarf, ſ. Hlubed, Landw.v. Steierm, 
©. 52. Vgl. überhaupt Roſcher in Rau u. Hanſſen, Ardiv, 
N. F. III, 160. 

(5) Zehnten u. a. Präftationen von Getreibe, Vieh u. dgl. — Frohnen. 

(c) Große Familien, mit vielem Gefinde, 

$. 363. 

Die Landwirtbfchaft kann weit mehr Menfchen mit Boden⸗ 

erzeugniffen verforgen, als fie befchäftiget. Diefer Ueberfchuß 
über den eigenen Bedarf der Landarbeiter wird aber nur dann 

gewonnen, wenn man durch Zwang oder Ausſicht auf Abfas 

dazu beftimmt wird. Wo die Landwirtbfchaft durch Sklaven bes 
trieben wird, wie im Altertbume, oder durch Familien, die nur 

beſchraͤnktes oder gar fein Grundeigenthum haben, da kann auch 
ohne Zaufchverkehr eine Claſſe von Bürgern aus dem Ertrage 
ber Grundftüde ein wicht durch eigene Arbeit erworbened Ein- 
fommen, eine bedungene Grundrente genießen (a). Soll aber 

die Landwirthfchaft mit dem Grade von Kunft und Eifer und 

mit einem folchen Gapitale geübt werden, bei welchem fie den 
größten rohen und reinen Ertrag von gleicher Fläche abwirft, fo 
wird dazu erfordert, daß Gelegenheit vorhanden fei, mandhfaltige 

Bodenerzeugniffe abzufegen, Mit der Leichtigkeit des Abſatzes 

beginnt der Eifer, die vortbeilhaftefte Art des Betriebes aufzu⸗ 

finden, und. ed wird in jeder Gegend dasjenige erzeugt, was die 

Audlagen mit dem größten Gewinne erftattet. 
(a) Die ſchottiſchen Grundherren zertheilten fonft ihre Land in viele Hei- 

nere Pachtgüter, deren jedes nur gerade eine Familie nährte und 
die wenig Zins gaben, dafür aber dem Verpachter großen perfön= 
lichen Einfluß fierten, wie 3. B. Cameron von Lochiel, der nur 
500 £, St. Pachtzins einnahm, 1745 mit 800 Mann von feinen 
gadtleuten ins Feld ziehen konnte. Senior,On the rate of wages, 

. 45. . 
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$. 364. 

Der Abſatz Iandwirthfchaftlicher Erzeugniffe im Auslande ift 
weniger nüglich al& der inländifche, 1) wegen der Unficherheit 

feiner Fortdauer, indem inöbefondere die Forneinführenden Laͤn⸗ 
der fich allmälig von dem Bedürfniß der Zufuhr frei zu machen 
ſuchen (a); 2) wegen ber größeren Koſten der Verfendung, die 

in den meiften Fällen bei dem Dlitwerben mehrerer land- 
bauender Völker nicht durch einen deſto höheren Verkaufspreis 

der Bodenerzeugniffe vergütet werden (5); 3) weil nur ein 
Theil der Rohftoffe, 3 B. Getreide, Handelsgewaͤchſe, Wein, 
Flachs, Vieh, Wolle, Häute, zu einer weiten Verfendung geeig« 
net find, manche andere aber, 3. B. Eier, Geflügel, Gemüfe, 
friſches Obſt, Heu, Stroh, mwenigftend nicht auf der Are in bes 

trächtliche Entfernung gefchafft werden fünnen, $. 214. 
(a) Rordbeutfchland hat viel von den britiichen Korngefegen zu leiden 

gehabt, II, F. 131. — Gefahr für den Abfag der feinen deutſchen 
Wolle wegen des Mitwerbens von Auftralien. 

(5) Bedrängniß der Grundeigenthümer in Oft: und Weftpreußen wäh 
rend der legten Wohlfeilheit des Getreides. 1825 waren in Welt: . 
preußen unter 262 ritterfchaftlichen Gütern 195 mit Pfandbriefen 
belaftet (verfchuldet), und 71 davon fequeftrirt, Belege in W. Ja: 
cob's (erftem) Bericht über Kornhandel u. Kornbau, d. v, Ris 
hard, 1826. ©. 57 und Append. Nr. 11 des Originals, 

$. 365. 

Es ift deßhalb für die Landwirthſchaft am günfligiten, wenn 
im Inlande neben den Lanbbauenden noch andere Volksclaſſen 
vorhanden find, welche Bodenerzeugniffe Faufen und dafür den 

Landleuten theild Gewerkswaaren, theild mancherlei perfönliche 

Dienfte anbieten. Unter folchen Umftänden wirb der Boden durch 
Grundverbefferungen (Meliorationen) ergiebiger gemacht, es 
wird ein großes Capital auf ihn gewendet und ihm die größte 
Menge Stoffe abgewonnen (a). Es ift ein fchädlicher Irrthum, 
den Nugen zu verfennen, den dad Dafein einer zahlreichen Blaffe 
von Gewerksleuten und Dienftleiftenden für die Landwirthfchaft 

Außert und der ſich in der Nähe beträchtlicher Städte auf das 

deutlichfte wahrnehmen läßt (6). Wo die Vervollkommnung der 
Landwirtbfchaft durch Urfachen, die in ihrem eigenen Zuſtande 

Rau, polit, Dekon, Ste Audg.1. 30 
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lagen, gehindert war, da haben oft die von den Städten aus« 

gehende Nachfrage nach Lebensmitteln und die auf dad platte 

Land ausſtroͤmenden Gapitale den Anftoß zu Verbefferungen ge= 

geben (ec). 

(a) Der ftärtere Erlös, den die Landwirthe zufolge der höheren. Ver⸗ 
faufspreife ihrer Producte erhalten, fest nicht blos alle Ländlichen 
Arbeiter in den Stand, reichlicher zu leben, fondern verfchafft auch 
ben Grundeignern eine anfehnlichere Rente, welche ben Vortheil 
gewährt, daß ſowohl die Berftüdelung des Bodens unter mehrere 
Gigenthümer, ald die Anwendung beträdhtlicher Eapitale auf den 
Anbau befördert wird. — Diefer Zuftand ift e8, den DHerrene 
fhwand unter der Benennung: Systeme d’agriculture relative 
fonde sur un systeme de manufactures als den vollfommenflen 
ſchildert. Discours sur la division des terres dans l’agriculture. 
Lond. 1788. 

(d) Prechtl (in f. Jahrbuͤchern des k. k. polytechn. Inſtit. III, 198) 
erläutert biefen Satz durch eine Berechnung, nach welcher auf einer 
Duadratmeile bei bloßem Landbau 1800 Menſchen, bei hinzukom⸗ 
mendem Gewerksfleiße aber 6000 Menfchen leben können. — Die 
ftatiftifchen Thatfachen geben über das Verhältniß der Landarbei- 
ter zur ganzen Volkömenge bis jest noch feine genauen Aufichlüffe, 
weil die Unterfcheidung der verfchiedenen Befchäftigungen bei den 
Volkszählungen nicht forgfältig genug nach einer feſten Regel bee 
obachtet worden ift. Die Angabe der Stadt: und Landbewohner 
genügt nicht, denn in den kleinen Städten find viele Landwirthe 
und auf dem Lande wohnen viele Gewerksleute. Indeß läßt fich 
annehmen, daß wenigftens nur die Hälfte ber Einwohner fich der 
Erdarbeit zu widmen braudt, um die andere Hälfte mit rohen 
Stoffen zu verforgen. Je mehr verhältnißmäßig die Zahl der Land: 
arbeiter ‚beträgt, defto geringer ift der Ertrag des Bodens, auch 
pflegt dafelbft die Bevölkerung deſto ſchwäaͤcher zu fein, doch ift 
dieß nicht conftant, weil manche andere Umftände. darauf einwir⸗ 

‚ten. Beifpiele: 
Sroßbritanien, nach der Volkszählung von 1841: 

- Verhaͤlt⸗ 
I. Landwirtbe » 2 2 2 2 0 0 307065 niß⸗ 

Landwirthfchaftliche Lohnarbeiter . . . 1138563 zahlen 
mit Gartenbau, Blumenzudt, Baum: 
ſchulen befhäftigt - « «v2 0.» 53 648 

zufammen . . . . 1499276 21,% 
11. In Gewerten und im Handel . . . + 3110376 44, 

III. Bergleute, Laftträger, Schiffleute, Fiſcher ꝛc. 883 699 | 12,? 
IV. Dienſtboten. 0 ee» 1165233 16,8 
V. Geiftliche, Lehrer, Aerzte, Beamte, Künft- 

ler 3, * 4 + + [2 0 + « % RZ 248 254 4 3 

VI. Wehrſtand + * 0 % 2 ‘ ‘ + + * 42 234 ⸗ 

Ganze Zahl der Arbeite... 60949 072 100 
Die volftändige Einwohnerzahl war 18%, Mill, Vergleicht man 
blo8 die Abtheilungen I und 11, fo war das Berhältniß zwifchen 
denfelben im 3. 1811 wie 1000 : 1257, — 1821 wie 1000: 1393 
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— 1831 wie 1000 : 1500, — 1841 wie 1000 : 2090, Nimmt man 
zu den Arbeitenden nody die Rentner, Armen, Gefangenen, fo baß 
nur die Kinder, Hausfrauen xc., auögelaffen find, jo fommmen 
7659 000 heraus, Von diefen betragen die in I angeführten in 
England 18,° Proc, (max. 40— 41 in einigen Candbaugegenden, 
min. 6,? Proc, in Eancafter), in Wales 29,2, in Schottl. 21,!Proc., 
— die in II genannten in Lancaſter 62,9 Proc, Warwick 52,%, 
min. in Landbaugegenden 24 Proc., in ganz England 41, Wales 
25, Schottland 43,° Proc. Yearbook of gen inform. 1845, ©. 37, 
— In Frankreich vermuthet man g. 18 Mill. oder 51,* Proc. als 
ler Einwohner in den mit Landwirthfchaft befchäftigten Familien, 
Schnitzler, Stat. I, 340. In Rußland begriff dagegen der 
Bauernftand 1834 gegen 70 Proc., Schweden 74 Proc. der Volks⸗ 
zahl, der Bürgerfland nur 314 Proc. (Forfell, ©. 294). Für 
Preußen hat man 58, für Würtemberg nur 36 Proc, Erdarbeiter 
mit ihren Familien angenommen. — In Baiern zählte man 1840 
in den Samitien der Land» und Korfiwirthe 1401 049 Köpfe, in 
den zugleich mit einem anderen Gewerbe beichäftigten 385 485, 
bei den Zaglöhnern im Landbau 616 617 Köpfe, zuf. 2'303 151 
ober 52," Proc. und mit dem zugehörgen Geſinde 65,* Proc. Zierl, 
Bayerns landw, Zuft. I, Zaf. 111. 1844. — Für Baden fann man 
aus ber Gemwerbftatiftit von 1829, bei einer Volksmenge von 
1'176 075, Folgendes ableiten: unter allen 236 263 Familien waren 
1) Landwirthe und Pachter ganzer Landgüter 101 832 Fam., 
2) Hirten, Schäfer, Fifcher 1844, 3) Zaglöhner 16 223, 4) Ge: 
werktreibende, Handelnde, Fuhrleute, Schiffer, Wirthe zc, 
77415, 5) Wittwen und ledige Weibsperfonen 23 80 Familien, 
Bon den unter 3 und 5 aufgezählten Familien darf. man 
wohl 28000 der Landwirthfchaft zutheilen, die dann mit Einrech- 
nung von Wr. 1. 55 Proc, der Familien befhäftigt. — In den 
Provinzen bes dfterr,. Staates ſchwankt das Verhältnif der Lands 
bewohner zur ganzen Volksmenge zwilchen 87 Proc. (max. in 
Körnthen und Krain) und 49 Proc. (min. Oeſterreich u. d. Enns, 
worauf" die Lombardei mit 61 Procent folgt); Durchfchnitt 73 
(Springer). In Belgien find bie Gränzfäge 86 Proc. (Eurem: 
burg) und 65 Proc. (Prov. Antwerpen), Durchſchnitt 76 (Que- 
telet et Smits). In Hannover ift dad max. 94 Proc. (Stade), 
min. 77 Proc. (Hildesheim), Durchſchnitt 85 (Marcard). 

(ce) Smith, 1, 209, 

$. 366, 

‚ Wenn der Landwirth feine Hülfserbeiter unmittelbar mit 
ihrem Bedarfe von Bodenerzeugniffen verfieht, fo Dient der von 
ihm zu Markte gebrachte Theil der legteren zur Verſorgung Der 

anderen Volksclaſſen. Diefer verfäuflihe Theil muß folgende 

Audgaben deden (a): - 
1) die Grundrente, entweder ganz, falls fie als Pachtzins in 

Geld entrichtet wird, oder wenigftens zum Theil, weil auch 

bie felbfiwirthfchaftenden Grundeigner einen Gelderlös nös 
30* 

S 
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thig haben, um bie Zinfen ihrer Pfandfchulden und die Ab⸗ 

gaben an den Staat und die Gemeinde zu entrichten, — 

ferner um ihr Capital durch Einfäufe, z. B. von Geräthen, 
Mafchienen, durch Bauten ꝛc. zu vergrößern, — endlich um 

fi) mancherlei Gütergenuß und Dienflleiftungen zu ver: 

ſchaffen; 
2) einen Theil der Koſten, der von den Landwirthen in Geld 

aufgewendet werden muß a) zur Nachſchaffung von Gerä- 
then und zur Ausbefferung der Gebäude, was freilich bin» 
wegfiele, wenn die Landwirthfchaft mit fo Funftlofen Hülfs- 

mitteln getrieben würde, daß die Landleute fich diefelben 
felbft zu verfertigen im Stande wären; b) um die Gewerfö- 
waaren anzufhaffen, welche die Randarbeiter zu ihrem Un- 
terhalte brauchen. Es ift in Anfehung der Wirkung gleich» 
gültig, ob die Arbeiter diefen Bedarf an Gewerkswaaren 
von dem Landwirthe felbft empfangen, oder ob fie fich den 

felben mit dem Geldlohne Faufen, denn in beiden Fällen 
muß eine ent[prechende Menge roher Producte verfauft 

werden. Ie einfacher die Lebensweife der landwirthſchaft⸗ 
lichen Lohnarbeiter und der Landwirthe felbft ift, deſto we— 

niger beträgt der hierzu beflimmte heil der Erzeugniffe. 
(a) Rau, Anfichten ber Volkswirthſch. S. 204. 

$. 367. 

Außer der guten Gelegenheit zum Abfake ($. 363— 65) 
haben noch folgende Umflände auf Die Größe des landwirthſchaft⸗ 
lichen Ertrages vorzüglich ftarfen Einfluß: 1) der Grad von G e: 
fbidlichFeit der Landwirthe; 2) der Umfang des ihnen zu 
Gebote ftehenden, auf ihr Gewerbe verwmendbaren Capitales 
($. 215), welches mit der Größe der Landguͤter verglichen wer⸗ 
den muß, $. 368 ff.; 3) der Grad von Freiheit, welchen die 

Eandwirthe in der Einrichtung des Betriebs und in der Be⸗ 
nugung der Zeit genießen. Dieß beflimmt ſich nach dem Rechts⸗ 
verhältniffe, in welchem fie in Bezug auf dad Eigenthum der 
Ländereien fich befinden, $. 376, 
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$. 368. | 
Die Größe der Landguͤter (a) ift ein fomohl in An⸗ 

fehung ded Bodenertrages ald der perfünlichen Stellung der 
Landarbeiter befonderd wichtiger Umftand, deſſen Folgen einer 

befonderen Betrachtung bedürfen, deffen Urfachen aber theils in 

gefeglichen Anorönungen (5), theild in det aus der Gefchichte 

jedes Landes zu erflärenden BVertheilungdart ded Grundvermd- 
gens, theils endlich in dem ganzen wirthfchaftlichen Zuſtande 

eines Landes oder einer Gegend aufzufuchen find (c). Wenn die’ 
Bertheilung der von einem Landwirthe bebauten Fläche mit dem 

Anwachfe der Volksmenge immer fortgienge, fo müßte endlich 
unvermeidlich ein volfswirthfchaftlich fchädliches Uebermaaß ein- 
treten. Es verdient daher erforfcht zu werden, wo die Verkleine⸗ 

rung anfängt, nachtheilig zu werden, und welcher Umfang der 

Landgüter überhaupt der nüßlichfte ift, Offenbar fann es dafür 
Fein allgemeingültiged Maaß geben, vielmehr laßt fich die vor- 
theilhaftefte Größe nur unter gegebenen natürlichen und wirth⸗ 
fchaftlichen Umftänden auffuchen. Die volkswirthſchaftliche Nuͤtz⸗ 

lichkeit einer gewiſſen Größe Der Landguͤter äußert fich 1) darin, 

daß der Boden den ftärkften Reinertrag für den Eigenthuͤmer 
und Unternehmer giebt, 2) daß zugleich die größte Zahl von 
Menſchen Beſchaͤftigung und Unterhalt aus dem Betriebe der 

Landwirthſchaft erhaͤlt, 3) daß flr andere Volfsclaffen die größte 

Menge von Bodenerzeugniffen zum Verkaufe'gebracht wird. Die 

Größe des Grundeigenthumsd und der bemwirthfchafteten Flächen 

ift nicht nothwendig diefelbe, weil oft ein Eigenthümer fein Land 
in mehrere Pachtftüce theilt und dagegen auch ein Pachter Grund» 

flüde mehrerer Eigenthümer benust. Zum Behufe diefer Be- 
trachtung müffen die Güter nach ihrer Größe in Glaffen getheilt 
werden. Diefe können nicht allgemein mit beftimmten Zahlen 

für den Flächenraum bezeichnet werden, weil eine und biefelbe 

Morgenzadl bald die Merkmale der einen, bald der anderen Art 
von Gütern zeigt (d), indeß ift ed doch möglich, für die Aus⸗ 
drüde groß, mittelmäßig und dergl. feſte Kennzeichen anzuge- 
ben (e). I) Man geht am beften von folchen Fandgütern aus, 

welche gerade ein Pfluggefpann (gewoͤhnlich zwei Pferde oder 
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zwei Ochſen) befchäftigen; denn dieſe Glaffe ift in jeder Gegend 

am leichteften zu erkennen und nach dem Feldmaafe zu beftim- 

men. Güter diefer Art Fann man Fleine nennen. 2) Geht 

die Zertheilung noch weiter, fo entfiehen ganz kleine Güter, 

und zwar a) folche, die noch eine Familie größtentheild oder aus— 
fchließlich befchäftigen und noch eine geregelte Bewirtpfchaftung 

mit beflimmter Fruchtfolge und hinreichendem Suttergewinn zur 
Ernährung von Großvieh geftatten; Halb», Söldengüter 
mancher Gegenden, Rubgliter. b) Taglühnerftellen, bei 

denen anderer Arbeitöverbienft den größten Theil des Unterhalts 

deden muß; Häusler, Büdner ıc, 3) Ueber den Kleingü- 
tern fieben a) die Mittelgüter von mehreren Gelpannen 
(Vflügen), bei denen aber der Landwirth noch im Stande ift, 
mit feinen Lohnarbeitern Hand anzulegen, die alfo noch von Bes 

figern aus dem Bauernftande bewirthfchaftet werden fönnen (f) ; 

b) Großgüter, deren Beſorgung einen Verwalter ganz be= 
fchäftiget, fo daß berfelbe an den Verrichtungen der Hülfsarbeiter 

nicht Theil nehmen fann (g). 
(a) Thaer, Einteit. z. Kenntniß d. engl. Landw., 11,2. Abth. ©. 91. 

(Hannov. 1801). — Deff Ann, d. Aderb,, Zul. 1806, ©. 1. 35. 
— Kraus, Staatsw. V, 7%. — dv. Schwerz, Belg. Landw. III, 
460. — (de Lichtervelde), Mem. sur les fonds ruraux du 
Dep. de !’Escaut. Gand, 1815, ©. 5%. — Rau, Anfiditen, 7. Abh. 
— Sinclair, Code of agric. 3. Ed. S. 41. — Lotz, Handb. 11, 

. 25. — Sturm, Beitr, 3. deutfchen Landw. I. Bd. Ar. I. (1821). 
— Cordier, Agric. ie la Flandre fr., ©, 31. — Chaptal, 
De Pind. franc. 1, 140. — Deſſ. Agriculturdyemie, überf. v. Eifen; 
bach, J, Vorrede, ©. XXX (Stuttg.1824).— van Aelbroeck, 
L’agricult. prat. de la Flandre, Par. 1830, ©. 296 (die flämifche 
Ausgabe erfchien 1823). — Dundedhagen, Die Waldweide und 
Waldftreu, 1830, ©. 128. — Schüß, Ueber den Einfluß d. Vers 
theilung des Grundeigenth. auf das Volks und Staatsleben. Stuttg. 
1836. — Mac-Culloch, Stat. acc., 1, 449, — Bogelmann 
in Rau, Archiv IV, 1, Danffen ebd. ©. 432, Rau ebd. ©. 18 
u. 445. — Kreyßig, Die Vertheilung bes landw. nutzb. Bodens, 
1810. —B. Passy in Journ. des Econ. IX. 97. X. 105. 345. XV, 

— Schneer in Rau u. Hanffen Ach. N. F. 1, 1, f. auch 
die in 11, $. 76 (a) ang. Schriften. Die Bergleihung ber Land⸗ 
güter verſhhiedener Größe iſt ein ſehr verwickelter Gegenſtand, von 
welchem hier nur die Anfangsgründe erklärt werden können; auch 
kommt dabei ſoviel auf die, beſonderen Verhältniſſe der Beſitzer 
kleiner und großer Güter an, daß ſich nur wenige allgemeine Säße 

- mit Zuvertläffigkeit aufftellen laffen, Die Meinungen über diefen 
Gegenftand find noch immer fehr getheilt, In Frankreich ſprach 
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der ältere Mirabeau (ſ. $.42(d) zuerſt eifrig zu Gunſten der 
Kieingüter, dagegen trat der englifche landwirthfchaftliche Schrift: 
fteller X. Young ald VBertheidiger der großen Güter auf und feine 
Anficht ift in England herrfchend. 
Gebundenheit der Bauerngüter, Majorate des Adels, Die Betrach⸗ 
tung on Einrichtungen gehört in die Volkswirthſchaftspolitik, 
1, $. 7 
Die Statiftit hat dieſen Umftand früher faft ganz vernadhläffigt 
in der neueften Zeit find jedody manche Nachrichten befannt ges 
worden. Zur Erläuterung dienen folgende Zhatfachen: 

1. Preußen, nad den von Schubert ( Handb, I, 513, 538 ) 
mitgetheilten Zahlen; A bedeutet die auf 1 DMeite tommenbe 
Zahl großer Güter von 300 und mehr pr, Morgen (nur in der 
Rheinprovinz von 180 M. und darüber); B die Zahl der miitrl. 
und kleinen Güter auf 1 DiMeile, C, D, E giebt an, in welchem 
Procentverhältniß bei diefer Elaffe wieder die Unterabtheilungen 
fiehen, C 50-240 M. (Bollbauern), D, unter 50 M,, aber noch 
mit Zugvieh, E, Häusler, 

Provinzen. A. B. C. D. E. 
Preußen » +» +. . 1,7% 106,9 57,8 18% 24 
Poſen. ... 2,87 212,9 29,2 20,3 50,3 
Pommern » +. 345 90,3 26,5 22,8 50,8 
Brandenburg » . » 2 109,5 38,1 19,7 42,1 
Schlefien 2 +. 43% 3493 15,1 18,5 66,2 
Sadıfen . ee 2,8 239,8 23,7 36,1 40,1 
Meitfalen » +. . 1,12 316,7 22,9 30,1 46,8 
Rheinpreußen .. 1 119,7 3,8 30,* 65,? 

Der Reg. B. Coblenz insbefondere (Schneer in R.u. 9. Archiv 
a. a. O.) hat Güter; 

117 von 1—400 M. 12376 von 10—20 M. 
610 60— 100 16720 5—10 
1257 40— 60 24069 unter 5. 
7471 20— 40 

1. Sm 8. Hannover gehören 63,° Proc. der landwirthfchafts 
lich benusten Fläche einzelnen bürgerlichen und bäuerlichen Beſiz⸗ 
zern (nämlidy mit Ausfchluß der Domänen>, Ritters, Kirchen u. 
Bemeindegüter), deren Zahl 265 629 (1% der Einmohner) tft. Es 
tommen auf jeden an Ader:, Garten: und Wiesland in der Land: 
droftei Lüneburg 35 kal. M. (zu 0,7? bad, — 1,02: pr. M.), Stade 
und Aurich 22 M., Dsnabrüd und Hannover 19, Hildesheim und 
Harz 9, im ganzen Lande 19 M. Marcard, Zur Beurtheil. des 
Nationalwohlſt. ꝛc. im K. Hann., ©. 5 (1836). 

I. Kreisamt Altenburg, 9% IM. mit 66 000 Einw., 
der Acker = 0,939 bad. — 0,39 pr, Morgen), 6% Kammer und 
Ritter⸗G., £D. zu 172 Adler, 
184 Anfpann- G.i. D.zu 79 Ad, 1655 Güter zu 3 Ad. 
667 n vn 34° 3214 „ vn 
780 Güter ‚13, 3 
ſ. (Geutebrüd) Einige Kachrichten über d. Bezirk des Kreis⸗ 
amts Xltenb. 1843, ©. 68, 
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(@) 

(e) 

IV. Ehemaliger Unter⸗Donaukreis in Baiern, 
bis zu 1 Morgen 17042 von 21 - 50 15 272 
von ?— 5 17 680 50—100 9416 

6--10 15 688 über 100 42375 

11—20 15 168 zufammen 94 541 
mit 2480 915 M. Ztert, Baierns landw, Zuſt. I, 112. 

V. Steiermark. Große berrfchaftlide Güter ( Dominien) 
4469, Bauern von 5 Joch (8 bad. = 11 pr. M.) Ader und 
darüber 45 688, kleinere Grundbefiger 87238. Es kommen im D. 
auf jeden Grundbefiser 4,9? 3. Ader, 3,87 Wiefe, 4,0 Weide, O,*T 
Rebland und 12,21 Wald, zuf. 26 Ich. Hlubek, Kandwirtfch. v. 
Steierm. S. 45. 108. 

v1. Sn Baden hat man gezählt 1468 Güter über 10 000 fi. 
Grunpfteueranfchlag, 44 869 von 1—10 000 fl., 55 006 unter 1000 fl., 
zufammen 101 343 Güter. — Dieß madıt, da im Ganzen 3-511 53% 
Morgen nusbares Land mit 465 Mil. fl. Steuercapital vorhan⸗ 
den waren, 34,6. = 43,? preuß. Morgen mit 4500 fl. Preisanfchlag 
auf jeden Eigentümer, und 132 fl. auf den bad. Morgen, jedoch 
mit Einfluß der Waldungen, weßhalb diefe Zahlen wenig nügen. 

VII. Sn England waren 1831 141460 Lanbwirthe mit 
Hülfsarbeitern, 94 883 ohne folche, e8 Tommen im Durdjfchnitte 
136%, Acres auf jedes Gut. Die Zahl der Eigenthümer iſt nicht 
genau bekannt. Zieht man für jeden kleinern Landwirth (ohne Ge⸗ 
finde und Zaglöhner) 10 Acr. ab, fo bleiben 225 im Durchfchnitte 
für jeden größeren. Rau, Archiv, IH, 120. 

"VII. Irland, Größe der Pachtbeſitzungen. 
Bis zu 1 Statute-Acre haben . + . . 135314 Perfonen 

von 1— 5 Acres.. 181 950 
5— 10... 2 nee en cr. 187909 
10— 20 . . 2 0 U ) [2 . * 187582 

20 — 1000....1287213 
übee 100.. ...2895047 

Zahl ber Pachter 905 015 
wozu noch 25 789 kommen, die ihr Land in Gemeinfchaft gepachz 
tet haben und 4431 nicht claflificirte, zufammen 935 235, auf 1914 
Miu. Ac. Fläche. Auf etwa 8 %. (9 bad. = 12% pr. M.) kann 
ſich eine Familie erhalten; f. Minutes of Evidence, Occupation 
of land in Ireland, 1845, IV, 288. — Ueber Frankreich f. II, $. 81. 
Viele Angaben von der Größe der Güter in verfchiedenen Gegens 
den von Europa enthalten die Papers on the state of agricult. 
and the condition of the popul. in Europe, 1836, Nr. 127 der - 
Parlam. Acten. Ueber einzelne Gemeinden in Rheinheflen f. Deffe, 
Rh.inheffen, 1835, ©. 78 ff. 
Sinclair nennt Güter unter 100 Acres (158pr. = 112 b. M.) 
noch Bein, über 200 A. groß. Paſſy: Hein find Güter, die nicht 
mehr 1 Pflug befchäftigen, etwa unter 15 Helt. — 41,° bad. — 
59,4 pr. M., mittlere haben i—2 Pfl. oder 15—40 Heft., große 
darüber. — In Beziehung auf die Kurmark Brandenburg hat man 
Güter unter 300 Morgen noch Elein genannt, Thaer’s Annalen 
a. a. O. 
Die Verſtändigung in dieſer Sache wurde dadurch erſchwert, daß 
die Ausbräde groß, Elein, in verfciedenem Sinne genommen 
Wurden. 



413 

N Auf einem ſolchen Gute befchäftigt ſich wohl bisweilen der Eigen⸗ 
thümer auch ausfchließend mit ber Leitung bes Wirthfchaftsbetries 
bes, ohne felbft Hand anzulegen; ex hat aber dann Zeit übrig. — 
Wie viel Land mit einem Pferdegefpann zu bearbeiten ift, dieß 
hängt nicht blos vom Boden, fondern auch von der Fruchtfolge 
und Felbbeftellungsart ab; im Durchſchnitt 30— 40 Morgen. — 
Robertfon (ſchott. Landwirth) in der Evidence . . . Occupat. 
of land in Ireland Nr. 294 nimmt 40 Ac. für einen mitarbeiten: 
den Landwirth (working farmer), 200 für einen auffehenden an, 
und halt für gut, daß es zwiſchen beiden Größen Feine Mittelftufe 
gebe. 

(9) Man könnte ein Gut ganz groß nennen, wenn ein einziger Ber: 
walter nicht alle Gefchäfte beforgen Tann und neben ihm ein Red): 
nungsführer u. dgl. gehalten werden muß. 

$. 369. 

Die großen und einigermaßen auch bie Mittelgüter geflatten 
manche Erfparungen an den Betrieböfoften und manche vortheils 

hafte Unternehmungen, welche auf Fleinen nicht anwendbar find. 
Hierzu find vorzüglich zu rechnen: 1) die beffere Arbeitstheilung, 
$. 116 (a), 2) der Gebrauh von Mafchienen, die nur bei bes 
trächtlihem Umfange ber Wirthfchaften Vorteil bringen (8), 
3) die geringeren Koften der Gebäude, weil diefelbe Zahl von 

Menfhen, Studen Vieh, Bodenerzeugniffen ıc. mwohlfeiler in 

einem großen, ald in mehreren Fleinen Gebäuden untergebracht 
wird (c); daher kann auch auf die zweckmaͤßige Einrichtung der 

Gebäude mehr verwendet werben; 4) der vortheilhaftere Einkauf 

des Bedarfes in größeren Maffen und die verhältnißmäßig ges 
ringeren Koften bei dem Zransporte und Verkaufe größerer Vor⸗ 
räthe von Erzeugnifien; 5) die beffere Gelegenheit, manchfaltige 

Gewächfe zugleich zu bauen, wodurch die Gefahr des Mißwach⸗ 
fe8 oder einer ſtarken Preidernievrigung für den einzelnen Land» 
wirth vermindert wird; 6) die leichtere Ausführung mancher 

Grundverbefferungen, die nur auf einer Strede von bedeuten» 

dem Umfange unternommen werden künnen (d). 
(a) Die Butter von den großen Gütern in Schleswig und Holſtein 

wird ihrer Vorzüglichkeit willen um 25—30 Froc. befjer bezahlt, 
ald von den Bauern, Hanffen a. a. O. ©, 4 

(d) Saͤemaſchienen, Tünftliche pflugartige —sæ Dreſch⸗ Futter⸗ 
ſchneidemaſchienen ꝛc. 

(c) Nah Klebe (Gemeinheitstheil., I, 82) koſten die Gebäude für ein 
Gut von 1000 Morgen nady ber "Befchaffenheit bed Bodens 5— 
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10 000 thle.; feat man im Durchſchnitte 7500 thlr., fo iſt einleuch⸗ 
tend, daß die nöthigen Gebäude zu einem Gute, welches nur 100 
Morgen groß wäre, nicht für Y,, jener Summe, und für ein klei⸗ 
nes Gut von 33 Morgen noch weniger mit 250 thlr. angefchafft 
werden könnten. 

(4) 3. B. Trodenlegung fumpfiger Stellen durch Abzugsgräben, ver- 
deckte Abzüge, Saugefchadhte u. dgl. — Aufführung von Mergel 
u. a. Erde — Umbau der Wiefen zur Bewäflerung, Aufſchwem⸗ 
mungen u. dgl., f. vorzüglih Sprengel, Die Lehre von ben Ur⸗ 
barmachungen und Bodenverbefferungen, 1838. — Die englifchen 
Schriftfteller, wie Arth. Young und Mac-Culloch legen darauf 
roßes Gewicht, daß einem großen Landwirthe ein weit flärkeres 
apital zu verfchiedenen wirkfamen Unternehmungen zu Gebote 

ſteht. Wo dieſes der Fall ift und zugleich die Landwirthe im Be⸗ 
fine der gehörigen Geſchicklichkeit ſich befinden, da können fie aller- 
dings fehr günftige Wirthfchaftsergebnifle erzielen, und Großgüter 
find in folden Fällen geeignet, ald Vorbilder einer guten, kunſt⸗ 
mäßigen Bewirthfchaftung zu dienen, nur darf man außer Großs 
britanien nicht erwarten, jene VBorausfegungen in ber Regel ein 
treffen zu fehen. Rau, Ardiv, I, 273. 

g. 370. 
Gleichwohl ift e8 erfahrungsmäßig, daß in vielen Fällen eine 

und dieſelbe Fläche, die blos große Güter enthält, einen geringes 

ren Rohertrag abwirft, ald wenn fie in mehrere mittlere und 

kleine Güter getheilt ift. Dieß ift folgenden Urfachen zuzufchreis 
ben: 1) die Bemwirthfchaftung der Großgüter befchäftiget wenis 
gere Unternehmer mit einer größeren Menge von Lohnarbeitern 

(Hausgefinde und Taglöhnern), ald man im Kleinbau zu Hülfe 
nimmt (a). Deßhalb kann auf die zweckmaͤßigſte Behandlung 

des Bodens und der Gewächfe, auf die forgfältigfte Benutzung 
aller örtlichen und Zeitumſtaͤnde, auf die Verhütung Heiner Ver: 

Iufte und dergl. fein folcher Fleiß gewendet werden, als es bei 
ber ununterbrochenen Aufmerffamteit und dem großen Eifer 
mehrerer Pleineren Unternehmer möglich if, welche ihre Laͤnde⸗ 
reien näher im Auge haben und alle Mittel, dad Erzeugniß der⸗ 
felben zu vermehren, auszufinnen gewohnt find (8). Der Anbau 

ſolcher Gemwächfe, die viele Sorgfalt erfordern und hoch im Preife 

flehen, pflegt fchon darum nicht anf größeren Gütern vorgenoms 

‚men zu werden (c). 2) Die Eigenthlümer oder Pachter großer 

Güter find meiftend nicht im Befige eines zureichenden Gapitales, 

um fo viele Arbeiten auf den Boden wenden zu Fönnen, als es 
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auf Eleineren Befigungen gefchieht, und bei diefen ift auch die 

Größe des Viehſtandes gewöhnlich verhältnißmäßig beträcht- 

licher (d). Daher Eünnen Eleinere Befigungen beſſer bearbeitet 

und geduͤngt werden und cd ift nur auf ihnen ein dem Garten- . 
baue fich annaherndes Verfahren möglich (e). Diefer größere 
Gapitalaufwand bewirkt eine vollftändigere Benugung der Na- 
turfrafte und fleigert die Hervorbringung, und dieß kann leicht 
den Vortheil aufwiegen, welcher aus den Koftenerfparungen bei 

großen Gütern entipringt, $. 369 (f). 
(a) Sn der Lombardei, Toscana, ber Gegend von Genua ıc. findet man 

wenig Zohnarbeiter; dieß wäre in einem minder günftigen Klima 
nicht vortheilhaft. Nach den Berichten in ben a. Papers kommen 
batd 3—6 Acres (um Breft), bald 10 (um la Rochelle und Nantes), 
bald 20 (Boulogne, Havre), bald 33 (Kiel, Ofterabe), bald bis 
40 A. auf einen Feldarbeiter (Calais). 

(6) Ein hochgeachteter deutfcher Landwirth entdedte erft kürzlich, daß 
fein großes Landgut nach der (vortheilhaft ausgefallenen) Ablö- 
fung der Frohnen und verſchiedener Gerechtfame faft keinen Rein: 
ns brachte, weil ein Theil der Felder zu wenig Fruchtbarkeit 
atte. 

(c) Nur auf die Viehzucht ſind dieſe Bemerkungen nicht anwendbar, 
denn ſie wird auf größeren Gütern mit nicht geringerem, wohl 
ſogar größerem Eifer und Erfolge getrieben, ſ. auch $. 369 (a). 

(d) Es fehte nody zu fehr an ſtatiſtiſchen Nachrichten über biefe Ver- 
hältnifle, ald daß die obigen Säge hinreichend mit Thatſachen be= 
legt werden könnten. Beifpiel aus den von Rudhart (Ueber den 
Buftand des Königreichs Baiern) mitgetheilten Zahlen: die Spalte 
A enthält die Zahl von bair. Morgen (zu 1Y, b. M.) Ader, Wiefe 
und Garten, die im Durchfchnitt auf einen Eigenthümer fommt, 
B Zahl der Familien auf 1 DM, C Mittelpreis des Morgens 
Adler, D Zahl der Morgen Ader, Wiefe und Garten, auf welche 
ein Stüd Pferde und Rindvieh kommt. 

A. B. C. D. 
1) Iſarkreis... 25,* 377 96 fl. 6,2 
2) Unterbonaufreid . . 22,7 499 120 „ 5,* 
3) Regenkreis. . . 18,8 444 103 „ 6,5 
4) Oberdonaufreis . . 17,0 610 132 „ 5,1 
5) Obermainfreis . . 15, 643 109 „ 8,3 
6) ezatkreiß. . . 10,3 | 781 .’w3814 fl. | 5 

MWenn man hier den dritten und fünften Kreis ausnimmt, fo ftehen 
in den übrigen die Zahlen aller 4 Spalten in einer gleichmäßigen 
Fortfchreitung. Die Zählungen des Viehftandes find jedoch am wes 
nigften zuvertäffig. — Man darf annehmen, daß in der Regel die 
Berftüdelung des Grunbeigenthums da am weiteften geht, wo ſich 
die ftärkfte Bevölkerung befindet; weil nun, wie die Statiftik zeigt, 
die bevölkertften Gegenden auch das meifte Vieh haben und ums 
gekehrt, fo erhellt auch hieraus der verhältnißmäßig flärkere Vieh⸗ 
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ſtand Heinerer Güter. — A. Young nimmt für England auf eis 
nem Gute von 30 Ac. 3 Pferde und 2 Arbeiter; auf 55 4.5 Pf. 
und 3 Arbeiter; auf 88 A. 6 Pf. und 4 Arbeiter an. Eine Qua⸗ 
dratmeile Ader hätte demnach, wenn fie lauter Güter gleicher 
Größe enthielte, 483 Güter von 30 A. mit 1449 Pferden und 966 
Arbeitern, ober 225 von 55 A. mit 1275 Pf. und 765 Arb., ober 
150 von 88 %. mit 960 Pf. und 640 Arb. Kraus, Staatöw. V, 
7% — In den preußifchen Provinzen ift die Einwohnerzahl und 

“der Viehftand (Pferde und Rindvieh) auf der Meile (Diet e⸗ 

(e) 

n 

ten 

riet, Statiſt. Zab. 1845): 

Einw. | Biehft. 
3650 | 1247 
3860 | 1729 

Einw. 
Dommern 1920 
Dreußen 2040 

Viehſt. 
1058 Sachſen. 
1272 Weſtfalen. 

Poſen. 2400 | 1234 Schleſien 3970 | 1445 
Brandenb, |; 2630 | 1027 KRheinprovinz | 5500 | 1845 

Von den 23 Gemeinden. des Landamts Karlsruhe haben 4 i. D. 
5,8 M. Land auf die Familie und 3,?M. auf das Stüd Vieh, in 4 
andern find beide Verhältniffe 11,9und 7,? Morgen. In England gab 
es im 3. 1815 8 Graffchaften, wo i. D. 320 Ac. auf jeden grös 
Beren Landwirth Tamen, auf jeden Landarbeiter (mit Einfluß der 
Landwirthe) 45 Ac. und auf ben %. eine mittlere Rente von 
13%, Sch. — Dagegen fanden fi 5 Graffchaften, mo ein Lands . 
wirth i. D. nur 159 A. bewirtbfchaftete, ein Arbeiter 28 A. be⸗ 
forgte und bie Rente des A. 20 Sch. 19. betrug, Rau, Archiv, 
III, 120. 
Defteres Säten, Behaden der Gewächfe, Verpflanzen, Oeffnen der 
Waſſerfurchen, Begießen, Bereitung künftlicher Düngemittel u. dgl. 
— Die zu großen Gütern gehörenden Aecker werden oft nicht ge⸗ 
nug gepflügt, man findet fie mit Unkraut überdedt, auch die Duͤn⸗ 
gung kann meiftens nicht der ganzen Fläche gleichmäßig gegeben 
werden. Außenfchläge 2c. In Flandern werden Güter von 11—22 
Het. = 30—60 bad. = 43—86 pr, M. am meiften gefchägt, van 
Aelbroeck ©, 297. Im Waeslande, dem beftangebauten Zheile 
von Flandern, halten die meiften Güter nicht über 9,°° bis 9,9 Heft, 
— 36—27 bad. = 36%, — 38%, pr. M. Lichtervelde ©. 54. 
Sm frangöf. Flandern (Norddep.), dem Sige ber trefflichiten Be⸗ 
wirtbfchaftung, ift die mittlere Größe eines wohleingerichteten Gu⸗ 
te8 25 Het. = 97 pr. — 69 bad. Morgen. Der leichte Boden ge= 
ftattet dort, daß der Pflug von einem Pferde gezogen wird. ©. 
Cordier, Agric. de la Flandre frang. ©. 31 ff. 
Schon bei den Römern wurde über die Nachtheile der Latifundien 
geklagt. Vgl, Eraig, Grundzüge der Politik, überf, von Hege⸗ 
wiſch II, 177, (Eeipg. 1816). 

$. 370 a, 

Man unterfcheidet in der Kandmwirthfchaft den ſchwunghaf— 

und den ſchwachen Betrieb (intenfive und erten» 

five Eultur), je nachdem auf eine gegebene Fläche viel oder 

wen ig Eapital, Fleiß und Kunſt verwendet wird, Melcher von 
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beiden mehr Vortheil bringt, dieß hängt von mancherlei Umſtaͤn⸗ 
den ab, unter denen die von der Bevölkerung bedingten Preife _ 
und die Gelegenheit zum Abſatz der Bodenerzeugniffe, ferner die 
in Klima und Bodenart begründete Fruchtbarkeit die einfluß- 
reichften find. Wo diefe Umftände nur einen ſchwachen Betrieb 

belohnend machen, da fallen die erwähnten Vorzüge des Klein» 

baues hinweg; je mehr es dagegen Nutzen bringt, intenfiv zu 

wirthfchaften, defto flärfer treten die Vorzüge der Fleineren Bes 
figungen hervor. Indeß darf man fi nicht auf die Unterfcheis 
dung jener beiden Betriebdarten in flärkftem Gegenfaße beſchraͤn⸗ 
fen, fondern muß erwägen, daß es zwifchen den Ertremen viele 
Uebergaͤnge giebt und daß auch bei einerlei Wirthfchaftöweife im 
Ganzen doch noch eine mehr oder weniger intenfive (forgfältige) 

Behandlung Statt finden kann. 

$. 371. 
Mittlere und Eleinere Güter liefern dann, wenn fie wirklich 

fo, wie fie es fähig find, mit größerem Eifer und Fleiße bewirth- 
fchaftet werden, nicht bloß einen größeren Rohertrag, fondern auch 

einen flärferen Reinertrag von gleiher Flache, alfo 
mehr Srundrente, ald große Befigungen (a). Deßhalb ift auch der 
Pachtzins und Kaufpreis der in kleinen Abtheilungen verpachtes 

ten und verfauften Ländereien höher und der Eigenthümer einer 
großen Befigung kommt leicht in Verfuchung, diefelbe zu zertheilen. 

Diefen Umftand kann man nicht allein aus der größeren Menge 

von Kauf und Pachtluſtigen für Eleine Güter erklären, weil die 
höhere Rente derfelben auch fonft nachgewiefen werden kann und 

weil, wenn ed umgekehrt wäre, die wohlhabenden Käufer und 
Pachter die minder begüterten überbieten und größere Maſſen 
bilden würden, 
(a) Häufig wird behauptet, die Kleingüter überträfen zwar im Roh⸗ 

ertrage die großen, aber nicht im reinen. Auch Lotz (Handb. I, 37) 
giebt den Gegnern der Bleineren Güter zu, daß fie geringeren Reins 
ertrag abwerfen, fucht aber zu beweifen, daß diefes in volkswirth: 
ſchaftlicher Hinfiht nicht nachtheilig ſei. — Mit obigen Sägen 
übereinftimmend Paſſy a. a. O. X, 359, 
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g. 372. 
Diefelben Urfachen, melde den Reinertrag mittlerer und 

" Heiner Güter über den der größeren zu erheben pflegen, fönnen 

aud) noch bei ganz Heinen Befigungen ($. 368) Statt finden, eö 
wird aber biezu eine von folgenden Bedingungen erfordert: 

1) die Befiger müffen den Theil der Zeit, welchen ihnen die Land⸗ 

wirtbfchaft frei laßt, mit anderen einträglichen Verrichtungen aus⸗ 
füllen können und auf ihren Grundſtuͤcken hauptfächlich nur ihren 
eigenen Bedarf an rohen Stoffen zu erzielen fuchen (a), oder 

2) man muß Gelegenheit haben, ſolche Stoffe zu gewinnen und 

abzufegen, die viel Fleiß und Geſchicklichkeit erfordern und ver: 

güten. Dieß ift bei dem Getreide nicht der Fall (8), wohl aber 

bei manchen anderen Seldfrüchten, namentlid den fogenannten 
Huandelögewächfen, ferner bei dem Reben» und Gartenbaue, Vo 
der Boden und das Klima für ſolche Gewaͤchſe paflen, wo man 
fie gut verkaufen kann und in ihrem Anbaue hinreichende Be⸗ 

fchäftigung findet, da ift dad Vorhandenfein ganz Pleiner Güter 

weder für den Zufland der Befiger, noch für die Volkswirthſchaft 

nachtheilig (ce). Bei vielen Bauerngütern werden die Kühe zu 
den Zugarbeiten benutzt. Diefe Kuhguͤter befchäftigen eine Fas 

milie ohne Gefinde auf einer bedeutend Heineren Kläche, als wenn 

befonderes Spannvieh gehalten wird. Eine Steigerung des Rein⸗ 

ertrages tft bei einem Theile diefer Güter nicht wahrzunehmen 
und bie Befiger derfelben müffen genügfamer leben als auf einem 
Gefpanngute, weil fie weniger Rente und Gemwerböverdienft 

einnehmen, doch ift das Dafein folcher Beſitzungen neben det 

größeren unſchaͤdlich, woferne nur die Arbeitökräfte vollſtaͤndig in 

Thaͤtigkeit gefebt find (d). , 
(a) Taglohn, Vorſpann, Gewerksarbeiten find die gewoͤhnlichſten Ne⸗ 

bengefchäfte. Die Menge der Zaglöhner, welche fich erhalten kann, 
findet in den gegebenen Gewerböverhältniffen eine natürliche Gränze. 
— Rien n’est plus fregaent ni plüs avantageıx, surtont pbuf 
Ia fabrication de la toile, que les exploitations de 2 —3 hect. 

et m&me de 1%, & ?h. (in Flandern), yan Aelbroeck ©, 297. 
(b) Setreide und Biehfutter gewinnt man auf dem Ader und den 

Wieſen mit weniger Koften, als durch Spatenbau,. In ſolchen Ge⸗ 
genden, wo gartenmäßiger Anbau vorherrfcht, pflegt 'man Getreide, 
Vieh, felbft Dünger aus benachbarten Bezirken zu kaufen. 

. (ce) Beifpiele geben die warmen Länder, wo ber Rebbau, bie Seiden⸗ 
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zucht 2c. vorherrfchend find, und wo der bewäflerte Ader= und 
Gartenboden mehrere Ernten in einem Sahre trägt. In der Ebene 
von Valencia find mehrere taufend Beine Güter, meiftens von nicht 
mehr als 514 bad. = 8 pr, Morgen, bei 27 (40) M. wird der Ei- 
genthümer fchon für reich gehalten, f. Jaubert de Passa, 

" Voyage en Espagne ou recherches sur les arrosages II, 238 
(Paris, 1823). — Aehnliche Berhältniffe find in Südfrankreich, f. 
Lullin de Chateauvieux in Bibl. univ., Agric. X1, 5. An - 
der Durance (füdöfttl. Frankreich) lebt man von 3 Heft, ſchon reich: 
lich, mit geichliffenen Möbeln von Nußbaumholz ꝛc. De Gaspa- 
rin, Sur les machines. Ebenfo die Gegenden in Deutfchland, wo 
Wein- und Tabaksbau ausgebreitet find. In Neuenheim bei Heidels 
berg haben 90 Proc. der Grundeigenthümer nicht über 3 Morgen, 
60 Proc. unter 1 Morgen, in Handſchuchſsheim resp. 71 und 43 
Procent. Rau, Landw. der Rheinpfalz, 1830, ©, 77. 

(d) In Flandern find die Kubgüter, die von ihren Eigenthü- 
mern bemwirthfchaftet werden, auf dag vollfommenfte angebaut. 
Schwerz, Landw. Mittheil. I, 57. Im Rheinthal zmwifchen Bafel 
und Mainz geben ungefähr 6 bad. M. einer Familie Arbeit und 
Unterhalt, wo aber Tabak, Hanf ꝛc. nicht mehr fortlommen, find 
fhon 10 M. erforderlich, 

$. 373, 

Wo Feiner diefer Faͤlle eintritt, da find ganz Feine Güter un- 
vortheilhaft. Die Befiger Fünnen ihre Kräfte nicht nüglicdy genug 

anwenden und erzielen alfo wegen des zu Foftbaren Unterhaltes 
wenig Reinertrag. Wenn fie dad Gut blos gepachtet haben oder 

mit Schulden belaftet find, fo müffen fie fümmerlich leben; als 
unverfchuldete Eigenthuͤmer erhalten fie ſich zwar mit Hülfe der 

Grundrente, laffen aber den übrigen Ständen wenige Lebens» 
mittel zufommen, Sie unternehmen bei dem Mangel an Capital 
und Kenntniß Feine Verbefferungen des Betriebes und ſchweben 
ftetö in Gefahr, durch ungünftige Preife oder fchlechte Ernten in 

Schulden und Noth zu gerathen (a). In fchwachbevölkerten, 
für entfernten Abſatz angebauten Ländern ift diejenige Bewirth⸗ 
ſchaftungsart, welche auf die flärffte Benugung des Bodens bes 

rechnet ift Cintenfive Eultur, $. 370 a), noch nicht belohnend 
genug; daher pflegt die Verkleinerung ber Güter erft bei einem 
gewiffen Grade von Wohlftand und Bevoͤlkerung zu beginnen 
und fortzufchreiten, wenn die Landwirthe denkend und unterrich 

tet find. Unter diefer Vorausſetzung muß aud) Die Gränze, bei 
welcher die Bertheilung aufhört zuträglich zu fein, ſich von felbft 

geltend wachen, If fie überfchritten worden, fo fünnen, wenn 
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unterrichtete und mit beträchtlichem Capitale ausgeruͤſtete Untere 
nehmer ſich der Landwirthfchaft widmen, leicht wieder größere 
Befigungen entfliehen, weil die Fleinen Landwirthe ihre Grund» 

fiüe bei der Goncurrenz der Begüterten nicht zu behaupten vers 

mögen; hiedurch ſtellt fich dann der größte Reinertrag ded Bo⸗ 
dens wieder her, die zahlreichen Fleinen Landwirthe aber werden 

augenblidlich in eine bebrangte age verſetzt (6). 

(a) „Die Gewohnheit, die Güter nicht getheilt zu fehen und die Ueber: 

(Bd Nas 

zeugung von ihrer Nüßlichkeit hat fich fo fehr in Flandern erhals 
ten, daß, wenn noch heute ein Bauer mit Tod abgeht und mehr 
Kinder hinterläßt, ald aus der Baarfchaft oder den Allodien be⸗ 
friedigt werden können, die Erben nicht daran denken, fi in den 
Hof zu theilen, obgleich er keinem Lehnverbande noch Majorats⸗ 
rechte unterworfen ift. Sie verlaufen ihn vielmehr in Maffe und 
theilen fi in den Erlös. Sie betrachten das väterliche Gut als 
einen Ebelftein, der an Werth verliert, wenn er burchgefägt wird.” 
Schwerz, Landw. Mittheil, I, 185. — In einem rauhen Klima, 
mo bie Feldarbeit einen längeren Theil bes Jahres hindurdy unter- 
brochen ift, kann ſchon deßhalb die Theilung ohne fchädliche Fol⸗ 
gen nicht fo weit gehen, als in einer milderen Gegend. In den 
gut bewäflerten Gegenden von Spanien ift der Kleinbau berrfchend 
und zwedmäßig, in den trodenen Gegenden müffen größere Güter 
fein, weil man nur 1 Ernte jährlich nehmen kann und Mühe hat, 
den Futterbedarf zu gewinnen, de Sovellanos, Gutachten .. . 
3. e. landw. Gefeßgeb. D. von Beguelin, 1816. ©. 61. 

„Die Apeloge für die Arbeit iſt heutiges Tages fo groß und die 
Zandrente fo body, daß der Gewerbögewinn von einem Beinen 
Gute nit mehr zureicht, um auch bei ber größten Genügfamteit 
einer Familie behagliches Auskommen zu gewähren. Wie nachthei⸗ 
lig ed auch immer für bie Entftehung einer zahlreichen und kraft⸗ 
vollen Bevölkerung fein mag, die großen Güter vermehren fi und 
fie müffen es, damit ihre Bewirthfchafter (their holders) ihren 
Unterhalt finden, und die kleineren Pachter werden gezwungen, 
ſich anderen Gewerböbefchäftigungen- zu wibmen.” Sinclair, Code 
of agric. ©. 87 der 3, Ausgabe, — Die englifchen landwirthſchaft⸗ 
lichen Schriftfteller Eagen über den ſchlechten Zuftand der Kleinen 
Landwirthe ( Häusler, Cottiers). Auch in Irland fangen die 
Grundeigner an, die Beinen Pachtungen in größere zufammen zu 
legen. — Banffen, Biftor. ftatift. Darftelung der Snfel Feh⸗ 
marn, Altona, 1832, ©, 197. Hier wird ein ähnliches Beifpiel des 
Bufammentaufens Kleiner Güter aus Rheinbaiern berichtet. — Schil⸗ 
derung der übermäßigen Zerftücelung im berner Oberlande bei 
Kaftbofer, Alpenreife über den Brünig, 1825, S. 20. Im Dorfe 
Aarmühle haben 40 Proc. der Familien keine Kuh, und die Zahl 
der Kühe nimmt überhaupt ab. Selbft einzelne Obftbäume haben 
mehrere Eigenthümer, . 

$. 374. 
Die großen und Eleinen Güter müffen auch in Anfehung der 

N 
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Menge von Bodenerzeugniffen, welche fie für die anderen Volks⸗ 
claffen erzeugen, miteinander verglichen werben, $. 368. Nach 
der gewöhnlicheren Meinung follen die großen Güter in diefer 
Hinſicht nitglicher fein, indem fie mehr Lebensmittel nach Abzug 

ihre eigenen Bedarfes übrig haben, welche von den Eigenthuͤ⸗ 

mern theils fuͤr den Unterhalt der uͤbrigen Buͤrger zu Markte 
gebracht, theils fuͤr Faͤlle der Noth oder wenigſtens der Theurung 

aufgefpart werden koͤnnen; man nimmt folglich an, daß ein in 
große Güter getheiltes Land eine größere ftädtifche Bevoͤlkerung 

ernähren könne, und daß die großen Gutöbefiger in Mißjahren 

eine beffere Aushülfe gewähren, als die mittleren und Heinen. 
Diefe Anficht kann bei näherer Betrachtung nicht beftehen. Bon 

dem größeren Roh: und Reinertrage, welchen mittlere und Eleine 

Güter bei guter Behandlung hervorbringen, muß auch eine groͤ⸗ 

Bere Gütermenge verkauft werden, um die Grundrente und Die 
anderen Geldausgaben zu beftreiten, $. 366, Jene Meinung fand 

vielleicht darin ihre Nahrung, daß die Erzeugniffe bei großen 

Guͤtern in beträchtlichen Maffen gefammelt angetroffen werden 
und daher mehr in die Augen fallen, indeß die Erfahrung die 

reichlicheren Hülfsquellen zeigt, welche ein unter Fleinere Wirth: 

fchaften vertheilter Boden geben fann (a). Freilich beftehen die 

Erzeugniffe mittlerer und Fleiner Güter nicht blos in Getreide 
und Fleiſch, fondern zugleich in mancherlei Stoffen, die bald zur 
Ernährung dienen, bald Genuß geben, bald Gewerfäarbeit be= 

‚ Tchäftigen (8). Ganz Pleine Güter bringen zwar dann, wenn der 

Beſitzer fich nicht ohne Nebenverdienft erhalten Fann, oder nicht 

genug befchäftigt iſt, weniger verfäufliche Vorraͤthe hervor, das 

gegen verrichtet jener auch noch eine andere productive Arbeit, 

für die er im erfigenannten Falle einen Theil des Unterhaltes in 
Anfpruc nimmt, und nur im zweiten Falle, bei einer übermäßi» 

gen Verkleinerung, ift wirklich ein Nachteil für die anderen 

Stände vorhanden, 
(a) Los, Handb. II, 32. 34, 
(6) Geflügel, Eier, Milch, Butter, Käfe, Häute, Haare, Wache, Ho: 

nig, Tabak, Hopfen, Arznei, Del: und ae maloflangen, Gemüfe, 
bft, Wein, Zierblumen zc. Vgl. III, $. 132 (6). 

Rau, palit. Dekon. Ste Audg, I. 31 
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$. 375. 
Große Guͤter haben außer dem Umftande, daß fie Die vor⸗ 

theilhaftefte Benutzung des Bodens erfchweren, auch das Nach⸗ 

theilige, eine größere Menge von Zaglöhnerfamilien nöthig zu 
machen (a), deren Lage, wenn gleich nicht durchgehends kuͤm⸗ 

merlich, Doch in volkswirthſchaftlicher Hinficht auch nicht für guͤn⸗ 
ftig gehalten werden darf. Ihr Arbeitöverdienft ift ziemlich un⸗ 
veränderlich und bisweilen unterbrochen, er gewährt ihnen kaum 

dad Ausfommen, fie fönnen ſchwer etwas erfparen und find 

ftetö in der Gefahr, durch Unglüdsfälle in Armuth geftürzt zu 
werden (5), auch haben fie weder den Ermerböeifer, noch die 

Anbänglichkeit an dad Vaterland, an die Gefege und die recht- 

liche Ordnung, welche dad Grundeigenthum bervorbringt (c). 
Doc ift es nüglich, daß auch mittlere und große Güter neben 
den Eleinen vorhanden find, weil nur auf jenen wiffenfchaftlich 

gebildete Landwirthe gefunden werden, deren Betriebsart ald 

Mufter auf die Umgegend wirkt, und welche Muße genug haben, 
fi mit der Vervollkommnung der Gewerbötunft zu befchäftigen, 
weil ferner manche Verbefferungen und insbefondere eine kunſt⸗ 

mäßige Viehzucht nur auf ihnen einheimifch find (d). 

(a) Beifpiel eines mecklenburg. Gutes von 1800 Acres (2844 pr, = 
2214 bad. M.) mit 22 Köpfen Gefinde und 30 Zaglöhnern in 
ben a. Papers. 

(5) Aus biefer Urfache ift einige Wahrfcheinlichkeit dafür, daß bie 
Sterblichkeit im Allgemeinen da größer ift, wo ſich mehr große 
Güter befinden. Dieß hat man für Frankreich zu beweifen gefucht. 
Die Mortalität ift Y,, in denjenigen Dep., wo im Durdhfchnitt 4 
Hekt. auf den Grundeigenthümer kommen, dagegen ftirbt jährlich 
Ya, wo ein Grundeigner im Durchfchnitte 7 Heft. befigt. Journ. 
des debats, 19. Febr. 1826. — Bol, Thaer, Engl. Landw. II, 
2. ©. 52, — Die langfame Vollsvermehrung in Frankreich, un⸗ 
geachtet der beträdhtlichen Zertheilung des Grundeigenthums, ift 
ein bemertenswerther Umftand, der mehr Befonnenheit der Eleinen 
Grundeigenthümer vermutyen läßt, als fie gewöhnlich bei Tag⸗ 
löhnern getroffen wird, — Zaglöhner, welche vermöge eines fe⸗ 
ſten Vertragsverhältniffes mit dem Gutsherrn fiher find, das 
ganze Jahr Arbeit zu haben, befinden ſich beffer daran, find aber . 
für den Gutöbefiger koſtſpieligz 3. B. bei den Inſten in Preußen, 
Danffen a. a. O. ©. 415 nad v. Harthaufen. 

(c) Simonde, Nouv. princ. I, 173. — Schilderung ber trägen meck⸗ 
lenburgiſchen Bübner, v, Lengerke, Darft. der Landıw, in dem 
Großh. Mecklenb. 1831, 1, 41. — Armuth, Unsiffenheit und Roh⸗ 
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heit der Zaglöhner auf den größeren Pachtguͤtern der Lombarbei, 
Burger, Reifen, IL, 208, 

(d) In Flandern werden Schaafe gewöhnlich nur auf Gütern von 40 
—50 Helt. gehalten, die man befhalb Schaafgüter (fermes a 
moutons) nennt, Cordier ©. 99. 

$. 376, 

In Bezug auf die Beſchaffenheit des Nechtes, welches dem 
Landwirthe aufdie von ihm bebauten Grundſtuͤcke zufteht (8.395), 
find mehrere in ihren volfswirthfchaftlihen Wirkungen wefentlich 
verfehiedene Verhaͤltniſſe möglich, welche ſich fo überbliden laſ⸗ 
fen (a): j _ 

1) Am vortheilhafteflen ift e8, wein der Landwirth und 

ſchraͤnkter Eigenthümer feines Bodens ift, weil er dann fo» 
wohl den größten Eifer, ald die vollfte Freiheit zur Anwendung 
aller Verbefferungen hat, ferner weil er, foferne er nicht verſchul⸗ 

det ift, Durch die ihm zufallende Grundrente in den Stand gefegt 

wird, behaglicher zu leben, als ein Lohnarbeiter, fein Capital 
durch Erfparnifie zu vergrößern und ungünftige Zeitumflände 
leichter auszuhalten, ald ein Pachter. Die Verſchuldung mindert 

ben legteren Vortheil, läßt aber menigftend den erflen unge» 

ſchwaͤcht. Doc koͤnnen die Landwirthe nur dann diefe günflige 
Lage in ihrer ganzen Ausdehnung benugen, wenn fie zugleich 
im Befige der nöthigen Kenntniffe und Gapitale find ($. 367), . 
und nur die Eigenthümer Eleinerer Güter gehören regelmäßig 

dem Stande der Landwirthe an. 
(a) Rady Eullin de Chateaupieur find in Frankreich 14 Mil. - 

Hekt. Bauland in den Händen kleiner Grunbdeigner, 10 Mill. wer: 
den von Halbmeiern, 7% Mil. von Padıtern mit feftem Pacht: 
zins, 3%, Mill, von mittleren Grundeignern bewirthfchaftet. 

$. 377. ° 

2) Die naͤchſte Stelle nimmt die Bewirthſchaftung durch 

ſolche Pachter ein, denen ed an Kenntniſſen und Capital nicht 

gebricht, und die den Landbau wie eine andere Gewerböuntere 
nehmung zur Erzielung des größten Gewinnes betreiben (a) ; 

indeß werden von den Pachtern doch diejenigen Berbefferungen, 

deren Wirkungen fich über die Dauer der Pachtzeit hinaus er- 
3l* 
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$. 375. 
Große Güter haben außer dem Umftande, daß fie die vor⸗ 

theilhaftefte Benugung des Bodens erfchweren, auch das Nach⸗ 

theilige, eine größere Menge von Zaglöhnerfamilien nöthig zu 
machen (a), deren Lage, wenn gleich nicht durchgehends kuͤm⸗ 

merlicb, doch in volkswirthſchaftlicher Hinficht auch nicht für gün- 

ftig gehalten werben darf, Ihr Arbeitöverdienft ift ziemlich un⸗ 
veränderlich und bisweilen unterbrochen, er gewährt ihnen kaum 
das Ausfommen, fie können ſchwer etwad erfparen und find 
ftet8 in der Gefahr, durch Ungluͤcksfaͤlle in Armuth geflürzt zu 
werden (5), auch haben fie weder den Erwerbseifer, noch bie 

Anhänglichkeit an dad Vaterland, an die Gefege und die recht- 

liche Ordnung, welche dad Grundeigenthum bervorbringt (ec). 

Doch ift es nuͤtzlich, daß auch mittlere und große Güter neben 
den Fleinen vorhanden find, weil nur auf jenen wifjenfchaftlich 

gebildete Landwirthe gefunden werden, deren Betriebsart ald 
Mufter auf die Umgegend wirkt, und welche Muße genug haben, 
fi) mit der Vervollfommnung ber Gewerböfunft zu befchäftigen, 
weil ferner manche Verbeſſerungen und insbefondere eine kunſt⸗ 

mäßige Viehzucht nur auf ihnen einheimifch find (d). 

(a) Beifpiel eines medienburg. Gutes von 1800 Acres (2844 pr. = 
2214 bad. M.) mit 22 Köpfen Gefinde und 30 Zaglöhnern in 
den a. Papers. 

(5) Aus biefer Urfache ift einige Wahrfcheinlichkeit dafür, daß die 
Sterblichkeit im Allgemeinen da größer ift, wo ſich mehr große 
Güter befinden. Dieß hat man für Frankreich zu beweifen geſucht. 
Die Mortalität ift Y,, in denjenigen Dep., wo im Durchfchnitt 4 
Hekt. auf den Grunbeigenthümer kommen, dagegen ftirbt jährlid) 
Yz, wo ein Grundeigner im Durchfchnitte 7 Heft. befigt. Journ. 
des debats, 19. Febr. 1826. — Vgl. Thaer, Engl. Landw. II, 
2. ©. 52. — Die langfame Vollsvermehrung in Frankreich, un 
geachtet ber beträchtlichen Zertheilung bed Grunbeigenthums, ift 
ein bemerkenswerther Umftand, der mehr Befonnenheit der Keinen 
Grundeigenthümer vermutyen läßt, als fie gewöhnlich bei Tag⸗ 
löhnern getroffen wird, — Zaglöhner, welche vermöge eines fe⸗ 
flen Vertragsverhältniffes mit dem Gutsheren ſicher find, das 
ganze Jahr Arbeit zu haben, befinden fich befler daran, find aber . 
für den Gutöbefiger Toftfpielig ; z. B. bei den Inſten in Preußen, 
Danffen a. a. ©. ©, al5 nah v. Harthaufen. 

(c) Simonde, Nouv. princ. I, 173. — Schilderung ber trägen med: 
Venburgifchen Buͤdner, v. Lengerke, Darft. der Landw. in dem 
Großh. Mecklenb. 1831, 1, 41. — Armuth, Unwiffenheit und Roh⸗ 
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heit der Zaglöhner auf den größeren Pachtguͤtern der Lombarbei, 
Burger, Reifen, IL, 208. 

(3) In Flandern werben Schaafe gewöhnlich nur auf Gütern von 40 
—50 Hekt. gehalten, die man deßhalb Schaafgüter (fermes a 
montons) nennt. Eordier ©, 99. 

$. 376, 
In Bezug auf die Beſchaffenheit ded Rechtes, welches dem 

Landwirthe aufdie von ihm bebauten Grundftüde zufteht (8.395), 
find mehrere in ihren vollswirthfchaftlichen Wirkungen wefentlich 

verfihiedene Verhältniffe möglich, welche ſich fo überbliden laſ⸗ 
fen (ae): j . 

1) Am vortheilhafteften ift ed, wenn der Landwirth und 

ſchraͤnkte Eigenthümer feines Bodens ift, weil er dann for 

wohl den größten Eifer, als die vollfte Freiheit zur Anwendung 
aller Verbeſſerungen hat, ferner weil er, foferne er nicht verfchuls 

det ift, Durch die ihm zufallende Grundrente in den Stand gefegt 

wird, bebaglicher zu leben, als ein Zohnarbeiter, fein Capital 
durch Erfparnifje zu vergrößern und ungünftige Beitumftände 
leichter auszuhalten, als ein Pachter. Die Verſchuldung mindert 

ben legteren Vortheil, läßt aber wenigſtens den erflen unge. 

ſchwaͤcht. Doc koͤnnen die Landwirthe nur dann diefe günftige 

Lage in ihrer ganzen Ausdehnung benugen, wenn fie zugleich 
im Befige der nöthigen Kenntniſſe und Gapitale find ($. 367), 

und nur die Eigenthümer kleinerer Güter gehören regelmäßig 
dem Stande der Landwirthe an. 
(a) Rad) Eullin de Chateauvieurx find in Frankreich 14 Mill. 

Hekt. Bauland in den Händen Kleiner Grunbeigner, 10 Mill. wer: 
den von Halbmeiern, 7%, Mill. von Padıtern mit feftem Pacht: 
zins, 3%, Mil, von mittleren Grundeignern bewirthfchaftet. 

g. 377. ° 

2) Die naͤchſte Stelle nimmt die Bewirthſchaftung durch 
ſolche Pachter ein, denen ed an Kenntniffen und Capital nicht 

gebricht, und die den Landbau wie eine andere Gewerböunters 

nehmung zur Erzielung des größten Gewinnes betreiben (a) ; 

indeß werden von ben Pachtern doch diejenigen Berbefferungen, , 

deren Wirkungen fi) über die Dauer der Pachtzeit hinaus cr» 
31* 
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ſtrecken, nicht leicht unternommen. Sehr große Pachtungen koͤn⸗ 

nen den Unternehmern eine Art von Monopol im Berfaufe der 

Erzeugniffe und im Miethen von Tohnarbeitern geben, wobei der 

Gewerbögewinn auf Koften des Gemeinwohles gemacht wird (6), 
biefe Lage der Dinge wird ſich aber nur bei fehlerhaften Gefegen 

oder dem Mangel an .begüterten Landwirthen, welche als Pacht⸗ 
Iuftige in Concurrenz treten und die Bertheilung der Güter bes 
wirken koͤnnten, erhalten. Unbegüterte Pachter find dagegen in 
einer fo unvortheilhaften Lage, daß fie felbft noch den befchränf- 
ten Eigenthümern ($. 378) nachgefeßt werden muͤſſen. Dieß 
rührt daher, daß fie nur fehr Beine Güter oder einzelne Stüde 

pachten koͤnnen und hauptfächlich ihren Unterhalt durch eigene 

Feldarbeit fichern müffen, daß fie wegen ihres ganz geringen Ca⸗ 
pitaled Feine beffere Betriebsart einführen fönnen, und wegen 
der Unmöglichkeit anderer Erwerbömittel von den Grundeigen⸗ 
thümern in Anfehung der Pachtbedingungen abhängig find, Pach⸗ 
tungen diefer Art, fie mögen einen in Geld bedungenen Pacht« 
zind (ec), oder einen Antheil an dem Bodenertrage (d) geben, 

find fowohl für die gefammte Production, al& für den Zuftand 

ber Landwirthe fehr ungünftig und laſſen, bei der fortwährenben. 

Dürftigfeit der Pachter, fehr fehwer eine Umänderung zu. 
(a) Solche Pachtungen find in England und Belgien am häufigften. 

(b) Beifpiele bei Simonde, Nouv. pr. I, 22. Die Stadt Ronciglione 
im Kirchenftaate ift von einem Pachter abhängig, deffen Ländereien 
bie Stadt ganz umgeben. — Wenn nad) de Gasparin ber Pach⸗ 
ter auf Gütern von 100 Hekt. 10 Proc. feines Capitals gewinnt, 
bei 50—100 9. nur 8 Proc., bei 235—50 9. 6, bei 1—10 9. for 
gar nur 3 Proc,, fo muß dieß theild aus ben im $. 369 angeführs 
ten Umftänden, theils daraus erklärt werden, daß bei Heinen Pacht: 
gütern die Concurrenz größer und die Pachtrente höher ift. 

(ce) So die irländifhen Bauern, vergl. $. 368 (0). Srumpe, Ueber 
bie beften Mittel, dem Volke Arbeit und Verdienft zu verfchaffen, 
S. 304. — Gr. Soden, VI, 45. — Edinb. Rev. Jan. 1815, ebd. 
Nr. 159 ©, 249 (1844), — Jones, Distrib. of wealth, ©. 143 
(führt den Geldpachtzins folcher bäuerlichen Landwirthe unter 
dem Namen Cottier-Rent auf.) — Inglis, Journey throughout 
Ireland, 1835 = Bibl. univ. 1836. V, 52. — de Beaumont, L’Ir- 
lande sociale, polit. et relig. 1839. — Vom Aderb. und v. dem 
Buftanbe d. den Aderb. treibenden Claſſen in Irl, u. Großbr., I, 
69. (1840), — Clement, Reifen in Irl, 1845 ©. 384. — Foreign 
Quart. Rev. Nr. 73 ©. 105. Die Güter von 64 und mehr Acr. 
brauchen Zaglöhner, auf Gütern unter 8 Acr. kann man nicht gut 
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ohne Nebenverdienft leben, wozu aber wegen der zu großen Menge 
ſolcher Pachter meiftens die Gelegenheit fehlt. Beſonders fehler: 
haft ift in Irland, daß die Pachter größerer Güter biefelben un⸗ 

.ter mehrere Afterpachter vertheilen und diefe oft abermals ſtück⸗ 
weife um kaum erſchwingliche Preife verpachten; auch wird dafelbft 
beim Zode eines Pachters die Pachtung unter deſſen Erben zer: 
ftüdelt, Viele dürftige Feldarbeiter pachten ein Stüd ſchon zuges 
richtetes Land (conacre-system), ben gebüngten Acre ungefähr 
zu 6—10 £, St. ungebüngt zu 3—5 8. St, — In Portugal, bes 

ſonders in Alemtejo, gehört nur ein Heiner Theil ber Ländereien 
denen, die fie anbauen. Ceci fait, que les terres sont extröme- 

. ment negligees, parceque les maitres des possessions, des qu’ils 
les voient ameliordes, ou les reprennent pour eux, ou bien les 
donnent à un autre fermier, qui leur offre un bail plus avan- 
tageux. Balbi, Essai statist. I, 164. | 

(4) Unter biefe Verpachtungen gehört bie im füblichen Europa fehr 
. verbreitete und fogar bis auf bie canarifchen Infeln fich erſtrek⸗ 

kende Halbpacht. Der Pachter, Meier (medietarius, metayer, co- 
lono alla meta) muß dem Eigenthümer in der Regel die Hälfte 
des Rohertrages abgeben, was durchaus zuviel ift, weßhalb er fich 
nur kümmerlich ernährt, nichts erübrigen Tann und gewöhnlich 
das erforderliche Betriebscapital nicht eigen befist. Diefes muß 
daher der Gutsherr dazu geben, Ueberall findet man bie meiften 

Halbpachter dürftig, unwiſſend und bei jeder fchlechten Ernte bem 
Verarmen nahe. VBerbefferungen im Betriebe Eönnen bei biefer 
Einrichtung nicht vorkommen. Diefe Theilpachtungen waren im 
römifchen Reiche fehr häufig und erhielten fich bis auf unfere Zeit, 
obgleich felbft dad Intereſſe der Gutsherren eine andere Einrich- 
tung rathfam machte. Der Halbpachter kann fi) durch Aufkündi⸗ 

gung nicht helfen, „denn ed melden ſich bei der beftehenden Ueber- 
völkerung flatt feiner 10 andere, die ſich vielleicht noch härtere 
Bedingniffe gefallen lafien — und er ift nun arbeitös und vers 
dienftlos und muß fehen, fih als Zaglöhner durchzubringen. 
Burger, Reife d. Oberitalien, 11, 195. 205 fr — Ad. Smith, 
11,180. —Simonde deSismondi, Nouv. pr. I, 187.— Jones, 
©. 73—108, — A. de Gasparin, Mem. sur le metayage. 1832. 
— Die venezianifhen Bauern find zufolge biefes Pachtverhältniſ⸗ 
fe fo arm, daß fie keine Gaution ftellen können. Unter 1000 
Bauern ift kaum einer, ber ganz auf eigenem Lande wirthfchaftet, 
v. Martens, Reife nach Venedig, 11, 98, Aehnlich Bronn, Reis 
fen, 11, 332, über die Landwirtbfhaft um Piſa. — Im franz. 
Dep. Ober: PVienne klagt man wie überall über die Nadjläffigkeit 
und den fchlechten Anbau biefer Halbpachter, die gewöhnlich 13 
— 21 Het, bewirthfchaften und ganz vermögenslos find. Rev. en- 

‚cyci. März 1829, ©, 592. — Günftiger urtheilt über die franzöf. 
albpacht Bastiat in Journ. des Econ. XIII, 225. Die Abgabe 

ift bisweilen nur Y, oder gar Y.. 

$. 378, 

3) Das in vielen europäifchen Ländern vorkommende baͤuer⸗ 
liche Verhaͤltniß, wobei die Landwirthe nur ein befchränftes 
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Eigenthumsrecht ober ein erbliched. Nußnießungsrecht auf ihre 
Güter haben, zeigt fehr manchfaltige Abftufungen, die in volks⸗ 

wirtbfchaftlicher Hinficht. deſto günftiger find, je mehr fie den 

Bauern dem Zuſtande bed Eigenthümers nahe bringen (a). 
Hat derfelbe nur einfache Abgaben. an einen Berechtigten zu ent» 

richten, die ihm noch einen Theil. der Grundrente übrig laffen 

und ibn fonft nicht befchränten, fo ift feine Ange ungefähr mit 
der eines verfchulbeten Eigenthümerd zu vergleichen. Viel nach⸗ 
theiliger iſt e8, wenn die bäuerlichen: Laſten durch: ihre Größe, 

durch die Art ihrer Bemeſſung oder durch die Zeit ihred Eintres 
tens dem Landwirthe die Mittel zum guten Betriebe entziehen, 
feine Neigung zu demfelben fchwächen, weil er nicht ficher iſt, daß 

ihm die Früchte der Verbefferungen in belohnendem Maaße zu- 
fallen (5), — oder wenn fie ihn auch in der Anwendung feiner 

Zeit beengen, 3. B. Frohndienſte (ec). Wenn fhon ein folches 
Berhältniß den Eifer des Landwirths- beträchtlich laͤhmt, ſo muß 

diefe Wirkung in noch höherem Grade da eintreten, wo derfelbe 
gar Fein Eigenthumsrecht hat, und nicht einmal, wie ein Pachter 

vermöge des Contracts, auf beflimmte Zeit. des. Befiges ficher 
fein kann. 
(a) Nähere Betrachtung diefer Verhältnifie im II. Bande, $. 46 ff. 

3u den dort angeführten Schriften gehört noch das ſchaͤtzbare 
Bud: v. Harthaufen, Die ländliche VBerfaflung in den einzel: 
nen Provinzen ber preuß. Monarchie, I. Königsb, 1839. 

(8) Diefes bäuerliche Verhältniß entftand in früheren Entwicklungs⸗ 
perioden der Volkswirthſchaft fehr oft als ein Mittel, ohne eigene 
Bewirthfchaftung eine Grundrente zu beziehen, ehe es noch Zeit: 
pachtungen gab ($. 207), bisweilen jedoch ald Erpreffung des 
Mächtigen, wie z. B. die Beludfchen am Indus den Eingebornen 
bie Abgabe. des halben Ertrags auflegten (v. Orlichs, Reife, 
1845). Die Gleichheit der Umstände rief in vielen Ländern gleiche 
Einrichtungen hervor, daher erftredten fich dieſe bäuerlichen Laſten 
durch gang Europa bis nad) Dftindien, wo die Ryots dem Für⸗ 
ften ald Gutsheren einen Theil. des Bodenertrages abgeben, unges 
fähr 14 oder 14. Die Lage diefer Ryots (Bauern) ift durch das 
Eindrängen der Zemindars, die aus bloßen Einnehmern der Rente 
zu einer Art von Gutöherren wurden, fehr verſchlechtert worden. 

(c) Die Anfesung von Frohnbauern war in früherer Zeit nothwen⸗ 
dig, um ſich neben dem Gefinde die erforderlichen Hülfsarbeiter. 
bei dem Mangel an Zaglöhnern zu ſichern. Schon die Angelfadıs 
fen hatten zweierlei Frohnleute, die Geburen (2 Frohntage woͤ⸗ 
chenti.) und die Kotfetlan, Kotbfaffen, welche Geräthe und Vieh 
eigen hatten und nur 1 Zag wöchentlich frohnten, |. Rectitudi- 
nes singular. person. Herausg. v. Leo, 1842, 
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2. Hauptftüd, 

Einzelne Zweige der Landwirthſchaft. 

8. 379. 
Der Bau der Gartenkraͤuter und Reben beſchaͤftigt 

die größte Menge Arbeiter auf gleicher Fläche (a) und bringt 
ben größten Reinertrag (5) zu Wege, welcher theild aus der 
Benugung vorzüglich fruchtbarer oder für den Anbau und Abfas 

ſehr günftig gelegener Grundftüde (ce), theild aus der forgfältis 
gen und Eunftgemäßen Bewirthfchaftung derfeiben, theil& endlich 
aus der Hülfe des beträchtlichen angewenbeten Capitales hervor⸗ 
geht. Das leßtere wird größtentheild zum Unterhalte der Arbei⸗ 

ter verwendet, doch) muß auch eine nicht unerheblihe Summe 

auf Grundverbeflerungen, 3. B. tiefes Umgraben (Anrotten), 

Zerraffiren, Errichtung von Stügmauern ıc. angelegt werben, 

wozu als ſtehendes Gapital die Keltern, Keller und Faͤſſer kom⸗ 

men (d). Die von dem NRohertrage zu vergütenden Koften find 

weit beträchtlicher, ald der Ibrig bleibende Reimertrag, nur kann 
das Verhaͤltniß beider Größen nicht allgemein in Zahlen ausge⸗ 

drüdt werben (e). Wo jedoch die Elimatifchen Bedingungen für 
den Rebbau nicht günftig find, da fann er im Mitwerben mit 

andern Gegenden nicht beftehen, 
(a) Gegen 5 pr. oder 31% bad. M. Rebland würden eine Familie bins 

reichend befchäftigen, indeß find die Weingärten gewöhnlich fo zer⸗ 
ftüdelt, daß in den Weingegenden viele Familien nur 1—2 Bier: 
telmorgen befigen. — Die Provinz Rheinhefien hat 8300 Mens 
[hen auf der Quadratmeile, 78 Proc. der Oberfläche find Ader, 
6%, Proc. Rebland. In Nierftein (bei Oppenheim) find auf 2400 
Einw, 3345 Morg. Ader, Garten und Dofräume, 98 M. Wiefen 
und 898 M. Weinberg (A der ganzen Fläche), alfo auf den 
Kopf 1,8 M. Feldftüde, Heffe, Rheinheffen S. 32. — Der wein: 
reichfte heil von Würtemberg (Nedarkreis) hat 6140 Menfchen, 
die Gerichtöbezirke Frankenthal und Landau im baierifchen Rheins 
reife, in denen bie Weinberge der Haardt liegen, 7090 Menfchen 
auf der DM. (nad den Zahlen bei Rudhart, Beil. ©. 11. 23); 
würde man aber von diefen Bezirken die darin begtiffene Getreide- 
gegend abrechnen, fo würde fich die Bevölkerung des eigentlichen Wein 
landes noch weit beträchtlicher zeigen. — In 12 längs der Bergftraße 
auf 6 Stunden Länge (vonRohrbad bis Laudenbach) liegenden 
Dörfern und 1 Fleden wohnten im 3. 1843 16 680 Menfchen, ohne 



die 19000 Einwohner ber Städte Heidelberg und Weinheim 
und die feitwärts gelegenen Dörfer zu rechnen. Unter jenen Dör- 
fern it Handfhudhsheim, jet von 2150 Einw., mit 1400 
Morgen Ader, 304 M. Neben und 105 M. Wieſe, zufammen it. 
D. 0,9% Morgen auf ben Kopf. \ 

(d) Die beweift fchon der hohe Preis bes Gartenlandes. Der Mor: 
gen Rebland wird in guten Lagen mit mehreren taufend Gulden, 
im Rheingau, namentlich in Rüdesheim noch jest bis zu 5—6000 fl, 
(Bronner, Weinb. in Sübbdeutfchl., II, 139), im Waadtlande 
zu 2300—4600 fl. (6—12 000 Schw. Fr. die Pofe) bezahlt. Dier- 
aus widerlegt fich von felbft die Behauptung, daß der Rebbau 
gar keinen Reinertrag gebe. Vgl. Correſpondenzbl. bes würt. landw. 
V. 1822 I, 409. 418. Bei den Berechnungen, bie das Gegentheil 
beweifen follen, ift entweder die Befchaffenheit der Grundftüde 
für den Weinbau nicht pafjend, oder man muß diejenigen Wein- 
bergsbefiger, die Alles mit gebungenen Arbeitern auszurichten ge- 
zwungen find, von ben felbftarbeitenden unterfcheiben. So erflärt 
fih z. B. daß nad v. God (Correſpondenzbl. 1834. ©. 57. 165) 
an ber würt. Alp und am obern Nedar bei einem mittleren Roh⸗ 
ertrage von 72 fl. die Koften auf 74 fl. angefchlagen werben, 
was 2 fl. Schaben anzeigen würde. — Die Berechnung für ein 
Rebgut bei Heffe, Rheinheffen, S. 58, nimmt an, daß die Hälfte 
der Weinberge volllommen tragbar fei, die andere aus älteren 
und neuangelegten Stüden beftehe. Der Reinertrag von 15 heſſ. 
Morgen ift 420 fl, womit der Anſchlag des Gutes auf 12 330 fl. 
übereinflimmt (zu 314 Proc. verzinslih). Der Morgen guter 
Weinberge tft bier zu 800 fl. angenommen. — Wenn Staatseins 
richtungen den Abfag des Weined hemmen und dadurch die Wein- 
gärtner in Noth verfegen, fo ift dieß nicht dem Gewerbe felbft 
zuzufchreiben. — Bor den Thoren von Hamburg werben öfters 
100 Duadratfuß Sartenland um 1 Mark (40 Er.) verpachtet, wel⸗ 
ches gegen 180 fl. für ben pr. = 260 fl. bad. M. beträgt und ei: 
nen Kaufpreid von 4500 und 6500 fl. anzeigt. Das befte Gartens 
land bei Bamberg wirb mit 3—4000 fl. für den Morgen (—0,9* 
bad, — 0, pr. M.) bezahlt, und 46 Megen Land (IK—TM.) 
bilden fchon eine volllommene Särtnerswirtbfchaft; die bamberger 
Gärtnerei hat gegen 700 Meifter und eben fo viel Gefellen, v. 
Reider, Bambergs Gartenbau, Leipz. 1821, ©. 126. 128. 

(ce) Das Sartenland muß einen nicht zu feften Boden haben, in der 
Nähe der Drtfchaften liegen und leicht zu begießen fein, weßhalb 
die Lage an einem Bache befonders gefhägt wird, 

(4) In Steiermark rechnet man den Gapitalaufwand für die erfte An⸗ 
lage und den Bau in den 4 erften Iahren mit Zinfen auf 408 fl. 
des 20 fl. F. für das Joch, Kelter und Keller auf 175 fl, Hlu⸗ 
bet, Landw. v, St. ©. 100—104, 

(e) Rad Chaptal (Ind. frang. I, 177. 191. 218.) bringt 1 Hektar 
von Rebland . » . . . roh 363 Fr, rein 100 Fr. 

„ Semüfegarten » x + u 600 „ „ 120 „ 
„ Obftgarten 2. 60 „ „ 0 „ 

Wenn diefe Zahlen richtig find, fo muß in Frankreich der Reb⸗ 
bau verhältnißmäßig geringeren Reinertrag (2714 Proc.) abwer- 
fen, al8 in Deutfchland, Cavoleau (Oenologie frang. 1827) feßt 
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ben Rohertrag des Hektars auf 310 Fr., in ben einzelnen Dep. 
ſoll derfelbe zwifchen 710 Fr. (Yonne) und 125 Fr. (Charente) 
fallen. Nach anderen Ausmittlungen (de Ferussac, Bull. des 
sc. agricoles XVI, 55) wäre der Rohertrag eines Heltar 21, 
Heftoliter zu 15,%! Sr., alfo in Geld 338 Fr. Frankreich hatte 
1834 2134 822 Het, Rebland, welche g. 45 Mill, Hektol. Wein 
erzeugen. Bievon werden 6 Mill. zum Branntweinbrennen vers 
braucht, 1°360 000 audgeführt, 36%, Mill. im Lande getrunten, mas 
1Hektol. (1, pr.&im.— %, bad. Ohm) aufden Kopfmadht. Die Eigen 
thümer und Weingärtner mit ihren Familien betragen 2%, Mill. 
Köpfe. Schnitzler, Creation, I, 62. Im Dep. Gironde tft Y, 
des Bodens Nebland, Rohertrad 562 Fr., reiner 346 od. 58 Proc. 
Für Würtemberg berechnet Späth (in Memminger’s Würt. 
Zahrb, 3. u. 4. Jahrg. ©. 291) die jährl. Koften vom dortigen 
Morgen (1,2? preuß. oder 0,8? bad.) auf 72 fl.; Andere (Cor: 
refpondenzblatt a. a. D.) auf 86, auf 54 fl. 10 ir. v. Goda.a. 
O. am Bodenfee auf 8514 fl. Segen wir fie auf 60 fl. und den 
Rohertrag auf 100 fl. (gegen 4 Eimer), fo ergiebt fich, daß der 
NReinertrag 40 Proc, bes rohen ausmacht, Achnliche Verhältniffe 
gelten für den Rebbau am Haardtgebirge. 

| $. 380, 
Der Rebbau giebt auch in den wärmften Gegenden von 

Deutfchland nicht alljährlich einen in Güte und Menge belohnen» 
den Ertrag, während er anfehnliche Koften für Arbeit, Düngung, 
Holzwerk ꝛc. erfordert. In minder guten Lagen ift die Gefahr 
des Mißrathend noch größer. Derjenige Reinertrag, nach wel⸗ 
chem fich der Preis des Neblandes richtet, ftellt fich nur im Durchs 

fchnitt einer ganzen Reihe von Jahren her (a). Wenn mehrere 
ungünftige Jahre aufeinander folgen, in denen nicht einmal die 
Koften wiedergewonnen werben, fo gerathen deßhalb die wenig 

begüterten Eigenthümer von Weingarten in Schulden, In reis 
chen Jahren dagegen wird oft durch das große Angebot aller 
derjenigen, welche wegen des Mangeld an Kellern und Faͤſſern 
ihr Erzeugniß fchnell verkaufen müffen, der Preis des Weines er- 

niedriget, fo daß nur die Auffäufer (Meinhändler) nebſt den 

wohlhabenderen Weinbauern bei der fpäteren Preiserhöhung Ge⸗ 
winn ziehen (5). Daher befinden fich die meiften Heinen felbft- 
arbeitenden Rebbefiger nicht im Wohlſtande. Solche Weingärtner, 

die zugleich Aderbau treiben, find leichter im Stande, Mißjahre 

zu ertragen; auch die zahlreichen Tagloͤhner ftehen fich gut, weil 
der Arbeitölohn in den Weingegenden ziemlich hoch zu fein 

pflegt Cd. | 
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Ca) Beifpiele: 1) Im Elfaß waren im 18. Jahrh. 13 gute, 43 mitt: 

lere, 36 kleine, 6 Fehlherbfte, im 19. Jahrh. bis 1827 5 gute, 11 
mittiere, 11 ſehr Eleines Stolz, Rotizen über den Rebbau und 
die Weine des Eifaffes, Straßb. 1828, S. 44. 85. 2) An der Mo: 
fel hatte man in den 50 Jahren von 1773 — 1822 nur 10 gute 
Derbfte, von denen 6 reich zu nennen waren, 13 mittlere, 27 
ſchlechte. 3) In Rheinheffen sählte man von 1792 — 1833 (42 
Sabre) 3 volltommene, d. h. überaus reiche Herbſte. Dieß ift das 
Marimum, welches eigentlich nicht zum Maaßſtabe gebraucht wer: 
ben follte. In 14 Jahren war der Ertrag wenigftens nicht unter 
Y, (gute 3.), in 15 3. 4 —Y, (mittlere), in 11 Jahren Y,— 
Ya (ſchlechte). Pabſt, Zeitfchr. für die landw. Vereine des Gr. 
Heſſen, 1834. Nr. 6. 4) In Würtemberg waren von 1800 — 21 
7 gute, 7 mittlere, 7 Fehljahre. — Dieß Verhältniß, daß unter 
3; Jahren ein gutes, ein mittleres und ein fchlechtes fei, ift über- 
haupt in Deutſchland Erfahrungsregel, nur trifft es ſich oft, daß 
erft längere Sahresreihen die Ausgleichung hberftellen, wie 3. B. 
in den 12 Jahren 1813 — 1824 8 ſchlechte Jahre ( 1813. 14. 16, 
17. 20, 21. 23, 24.) eingetreten find. Es leidet keinen Zweifel, 
daß ungeachtet, biefer Fehljahre doch der Weinbau jenen anfehn= 
lichen Neinertrag giebt, weil der Ertrag der guten Herbſte den 
Verluft reichlich erſetzt, doch iſt Die große Ungleichheit von Jahr 
zu Jahr höchſt Läftig, weil fie oft das aufgewendete Kapital erft 
nach einigen Iahren vergütet. Diefer Umſtand ſchränkt von felbft 
den NRebbau auf diejenigen Gegenden ein, wo er wegen einer wär= 
meren, gefhüsteren Lage der Grundftüde mit der geringften Ge⸗ 
fahr verbunden ifl. Er ift deßhalb diesfeitd der Alpen, mit Aus⸗ 
nahme. vorzüglicher Weinlagen, auf gutem, ebenem Aderboden nicht 
bortheilhaft, weil biefer minder guten Wein liefert und von dem 
Froſte mehr leidet, als mittäglihe Abhänge, die ohnehin zum 
Aderbau weniger geeignet find. Man findet auch in den Weingär- 
ten der Ebene einen viel häufigeren Wechfel, indem bei höheren 
Fruchtpreifen foldyes Weinland ausgeftodt, bei niebrigeren neues 
angelegt wird. 

Walther in Schlöger’s Staatsangeigen, XV, 264. In dem reis 
den Sahre 1783 fehlte e8 an Gefäßen, ebenfo 1811 und 1818, — 
In der Kolles (Gegend bei Pettau im unteren Steiermark) bat 
man ein eigenes flavifches Wort für den Gläubiger von Weins 

“ bauern, der auf den Moft Geld und Fäffer geliehen hat: na- 
moschtnik (Anmöftler ). Es find dort Heine Bauern und viele 
Häusler mit etwas Weinland, träge und nie aus den Schulden 
kommend. Verhandl. u. Aufſätze, herausg. v. d. Landw. Gef. in 
Steierm., 1828. I, 147. 

(c) Häcker, Weinzierl in Oeſterreich. — In Steiermark wird die 
ganze Arbeit auf dem Joch, mit Einſchluß der Leſe und des Kel⸗ 
terns, zu 120 Tagen jährlich angeſchlagen, Hlubet, ©. 101. Ein 
Theil der Verrichtungen wird in den Weingegenden häufig in Ber: 
ding gegeben. 
N 

(b — 

$: 381. | 
Der Anbau der: übrigen. Obſſt ge waͤch ſe außer dem Wein⸗ 

ſtocke ift im Klima des mittleren und nördlichen Europa nur eine 



491 . 

Nebenbeichäftigung der Landleute, indem. diefe Pflanzen: Feine fo 
haͤufige Pflege erfordern, um. Arbeiter fortwährend befchäftigen 
zu fünnen; auch iſt wenig. Boden denfelben ausfchließlich gewid⸗ 
met (a). Sleihwohl hat der gute Betrieb dieſes Zweiges der 
Landmwirthfchaft auf den Wohlftand der. Landlente den guͤnſtig⸗ 
fien Einfluß, da er fie theil& mit einem fchägbaren Nahrungs⸗ 

mittel verforgt, theild: einen, anfehnlichen: Erloͤs bewirkt, und 
feinen guten Boden, auch faſt gar feinen. Enpitalaufmand erfore 

dert, weil die nöthigen Geſchaͤfte füglich in Nebenſtunden ver- 
richtet werben fünnen, Nur auf großen Gütern findet fich hiezu 
Feine Gelegenheit, auf mittleren. und kleinen Gütern: aber deſto 

beffere, jedoch wird fie nur von dem Landwirthe, der für fich und 
feine Erben des Grundbefiges ficher. fein kann und Herr feiner 
Zeit ift, gehörig benugt (2). 

(a) Eine Ausnahme bilden die Baumſchulen und SKaftaniengärten. 
(Flöge), zu welchen lesteren man fteile, fonft nur als Wald zu 
benugende Abhänge anwendet. NReinertrag derfelben in Frankreich 
20 Fr. vom Hektar (Chaptal, I, 220); bei Heidelberg ift der 
Mittelpreis des bad, Morgens Kaftanienflög in 3 Glafien auf 
200 - 160 - 48 fl. zu fegen, im bad. Mittelrheinkreid auf 118 fl. 
— Das Baumfeld giebt zwar. an: Feldfrüdhten nur etwa eine 
halbe Ernte, aber dafür den Ertrag bes Obſtes, der, zumal bei 
vateen Städten oder an Waſſerſtraßen, einen guten Erlös 
abwirft. - 

(5) Da die Kenntniffe des Landmanns und die Zerftüdelung des Grund⸗ 
eigenthums den Obſtbau ebenfalls bedingen, ſo iſt die Behauptung 
Cordier’s, die: zahlreichen Baumpflanzungen feien ein Kennzeis 
Ken einer guten Staatöverwaltung, zu allgemein; ſ. deſſ. Agric. 
de la FI. fr. ©, 383, 

4 

$. 382. 

Bei dem Ackerbaue find die Koſten im Verhaͤltniß zum 
reinen. Ertrage weit größer ald bei dem Wiefenbaue, welder 
nur geringes Capital erfordert (a). Die verfchiedenen Arten, 
den Ader zu benugen (Fructfolgen, Seldeintheilungen), 

weichen fowohl in Anfehung der Menge von Capital und Arbeit, 

die fie anwenden, als in Hinficht auf die Größe des rohen und 

reinen Ertrages fehr von einander ab, Die Bortheilhaftigfeit 

einer jeden folchen Feldeintheilung wird von den Preifen der Er- 

zeugniffe und der Abfaggelegenheit, von der Bodengüte und dem 
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Klima, von der Zahl der verwenbbaren Arbeiter und dergl. be⸗ 
dingt. Bald zeigt fich der Futterbau und der Verkauf von thieri« 

ſchen Stoffen, bald der Getreidebau, bald der Anbau von Han⸗ 
delsgewaͤchſen einträglicher. In den bevöltertfien und capital 

reichften Gegenden kann diejenige Benutzung gewählt werben, 
welche dem Boden die größte Menge nutzbarer Erzeugniffe ab- 
gewinnt (8). Das Weideland verurfacht zwar einen geringen 
Koftenaufwand, liefert aber auch einen fo Fleinen rohen Ertrag (ec), 
daß Die Landwirthe, wo fie Kunftfleiß und Sapital genug haben 

und durch Feine äußeren Hinderniffe abgehalten werben, die Wei⸗ 

deſtrecken zu einträglicheren Anwendungen umzuwandeln pflegen. 

Wenn irgendwo große Streden eined baufähigen Bodens als 

Meide ‚liegen bleiben, fo kann man daraus in der Regel auf 
ſchwache Bevölkerung, auf Armuth der Landwirthe oder auf an⸗ 

dere ungünftige Berhaltniffe fchließen (d). Gebirgsgegenden ha⸗ 
ben inzwifchen aus natürlichen Urfachen vieles Weideland und 

werden dadurch auf die Viehzucht ald vorberrfchenden Nahrungs⸗ 

zweig bingewiefen, wobei fie leicht in Verſuchung gerathen, den 

“Landbau zu vernachläffigen; dieß äußert die nachtheiligften Kol- 
gen, theild weil der Ertrag der fich felbit überlaffenen Bergweiden 

(Alpen) eher ab» ald zunimmt (e), theild weil der Einfauf 

von Nahrungsmitteln aus anderen Ländern in Mißjahren mit 

großen Schwierigkeiten verbunden ift und der Abfag von Vieh 
oder thierifchen Stoffen ind Ausland ebenfalls leicht unterbrochen 

werden kann (/), auch nur wenige Menfchen Befchaftigung 
finden (g). | 

(a) Nach der fühl. Schäbungsanweifung v. 1838 ift der Reinertrag _ 
. von dem beften Aderland 51, des mittleren 40 Proc. bed rohen, 

bei den beften Wiefen 80 Proc. Die Productionstoften auf 1 ſächſ. 
Ader (1,9? bad, = 2,1 pr. M.) des beften Aderlandes find 82,37 
Metzen Roggen, ber beften Wiefen 31,15 M. | 

(5) Man kann 3 Hauptfyfteme unterfcheiden, die auch geſchichtlich in 
nachftehender Ordnung auf einander folgten: 1) Feldgras- 
wirthbfhaft, wo der Ader nach mehrjähriger Beftellung auf eis 
nige Iahre zu Wiefe oder Weide niedergelegt wird ; hieher gehört 
die holftein. u, medlenburg. Koppelwirthſchaft, ähnliche Ein- 
richtung ift auh im Schwarzwalde und den Alpen einheimifch. 
Sic erfordert bei gleicher Kläche des Aderlandes die wenigfte Ar⸗ 
beit, 2) Körnerwirthfchaft, wo ber größte Theil des Aders 
Getreide trägt, der Reſt brach liegt oder mit anderen Feldfrüch- 
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ten beftellt wird. Die häufigfte Form ift die Dreifelderwirthfchaft 
mit ober ohne Brache. Da man auf dem Aderlande nicht Kutter 
genug gewinnt, fo müflen Wiefen oder allenfalls aud Weiden zu 
Hülfe genommen werben, lestere werden aber durch Stallfütte- 
rung und Futterfelder neben den Wiefen entbehrlich. Wo fie noch 
beftehen, da ift allerdings der Betrag der Bewirthfchaftskoften 
für Ader und Weide zufammen bei gleicher Fläche geringer, als 
in der Koppelwirthſchaft, weßhalb v. Thünen (Der ifolirte Staat, 
©. 115) beweift, daß unter jener Vorausſetzung, bei 64 Proc. 
Weideland und 36 Proc. Ader, niedrige Fruchtpreiſe die Dreifel- 
ders, höhere die Koppelwirthfchaft vortheilhafter machen. 3) Frucht: 
wechfelwirthichaft, wo hoͤchſtens die Hälfte mit Getreide be= 
fest ift und nad einer Getreideernte gewöhnlich eine andere Art 
von Gewächſen in paffender Folge eintritt. Diefe in der Rheins 
pfalz, dem Elfaß, England und Belgien anzutreffende Eintheilung 
kann bie Wiefen und Weiden ganz entbehren, weil fie auf dem 
Ader den Zutterbedarf zu liefern im Stande ift, nimmt aber eben 
beghalb den größten Gapitalaufwand in Anſpruch; nur etwa wes 
gen der mehrjährigen FZutterpflanzen (hauptfächlich der Luzerne) 
ift nicht jährlich die aanze Mafje des Landes zu bearbeiten. Nach 
der Vergleichung der belgifchen und medlenburgifchen Wirthfchaft 
(diefe zu 3 Getreide, 3 Weidejahren und 1 Brachjahre, jene zu 
3 Getreides, 1 Klee:, 1 Kartoffelernten) ift auf 100 000 Q, Rus 
then (847 pr, oder 605 bad, M.) bei gleichem Boden und 10fachem 
Kornertrage anzunehmen: 

Belgien. Mecklenburg. 

der Rohertrag » » - + 1 10494 rthlr. 4865 rthlr. 
die Kofen - » o . 8034 ,„ 3436 „ 
der Reinertrag. » .. + 2460 ,, 1429 „ . 

Auf Aderland von geringer Güte wird die mecklenb. Bewirth⸗ 
Ihaftungsart vortheilhafter. Sie erfordert ungefähr nur 24 von 

- den Arbeitöträften der belgifchen. S, v. Zhünen, a. a. O. ©, 
138. — v. Schwerz, Anleit. z. prakt. Aderbau, I. (Bortreff- 
liche Darftellung der Fruchtfolgen und Feldeintheilungen.) — Ro 
[her im Archiv, N. F. II, 164 — v0. Wedherlin (Ueber engl. 
Landw. 1842 ©. 287) berechnet ‘ohne Abzug ber allgemeinen 
Wirthfchaftskoften den Ertrag des Morgens bei der Dreifelder⸗W. 
mit Brache auf 8 fl., Koppel:W. 9914 fl, Dreifelder⸗W. ohne 
Brache 10—15 fl, Fruchtw.⸗“W. 12—17 fl. 

(c) Zum Unterhalte einer Kuh während bed Sommers find, wenn 
man den feltenen Niederungsboden ausnimmt, wenigftens 2, oft 
aber 6 und mehr pr. Morgen erforberli, Nach Bloc geben die 
beften Weiden auf dem pr. Morgen gegen 1000, die fchlechteften 
50 Pfd. Heumerth Rohertrag, der Reinertrag geht von ungefähr 
100 bis zu 4 Pfd. Roggenwerth herab, und finkt, wenn die Wei- 
den entlegen find, noch tiefer. 

(d) Doch giebt es auch reiche Fettweiden, die bei forgfältiger Milch: 
wirthfchaft oder einträglichem Verkaufe von Vieh fehr ergiebig 

„ werden Eönnen, 3.8. an der Maas in der Provinz Limburg, und 
in manchen Niederungsgegenden. Auch die abwechſelnden Acker⸗ 
weiden der Englaͤnder faͤllen nicht unter jene Regel. Das Weide⸗ 
land beträgt von der ganzen Oberfläche: 
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50 Proc. in Graubuͤndten. 8,3 Dre. in Gallizien. 
31 „den Zuraämtern, 8,2 ,„ ,„, Böhmenu. Mähren. 

Santon Bern. 8 „ „ Ungarn. ' . 

33T, „m Kärnthen u. Kram. m MR. Ber. Düffeldorf. 
23 „ :n Neuftyatel, Y. , tn Deftere.u.d, Enns. 
15,9 , ,„ Tirol. 5%, „ NRaffan. 
15 „ „ Steiermark. 6,° ,„ 5, Bürtemberg u. Ba: 

- 414,7, 9 $rantreidh, m. Eine den, hier aber mit 
ſchtuß des Heide⸗ Einrechnung der 
landes. Reutfelder 8 Pre. 

(e) 

2) 

13,8 „ „Deſterr. ob.d. Enns, 42 ,„ ,„ Baiern. 
12 ,„ im lomb.svenez. Kar. 3,° 5, ,„, Belgien. 
9,2 „ in Siebenbürgen. 1 „ im Broßh. Deffen. 

Große Weideftreden in Schottland, wo die armen Padıter von 
den großen Gutsbefigern ausgetrieben wurbeh, um den Schaafen 
Pag zu machen, und in Italien, wo ſchon zur Bett des Kaiſer⸗ 
veiches darüber geflagt wurde. — Wenn Moreaun de Jonnes 
(Bulletin des sc. agricoles, XV1, 305.) das Weideland als ein 
wichtiges Element der Wohlfahrt anfieht, fo erflärt ſich dieß dar⸗ 
aus, daß er unter päturage überhaupt Futterland verfteht. Nach 
feinen Ausmittlungen erzeugt das Futter von 1 Hektare 88 Pfd. 
Fleifch von öden Weibeplägen (vaine p&ture), 152 Pfd. von gu⸗ 
ten Wiefen, 400 Pfd, von Kutterfeldern, 187 Pfd. im Durchſchnitt 
der englifchen Wiefen und FZutterfelder. Nah Bloc Tann man auf 
Boden erfter Elaffe gegen 22 Etr. Kleeheu, 26%, Etr. Luzernen= 
heu, 126 tr. Kartoffen (= 63 Str. Heu), 165 Etr. Runfelrü- 
ben (= 55 Etr. Heu) vom pr, M. ernten, woraus fich ebenfalls 
der große Mehrertrag der Zutterfelder gegen die Weiben ergicht. 

Der Canton Glarus hat jetzt Gebirgsweiden (Alpen) für 10 000 
Kühe. 1672 fchäste man fie noch auf 13 000, zwei Menfchenalter 
früher auf 15 000 Kuhweiden ( Stöße). Die Urfadye hievon. liegt 
in dem zerftörenden Einfluß der Lavinen,-Erdfälle, Gletfcher ꝛc. 
und in dem Mangel an Sorgfalt; f. Steinmüller, Beſchr. der 
ſchweiz. Alpenwirthfch., I, 7. (Winterthur, 1802.) Vgl. Heget⸗ 
fhweiler, Reifen in den Gedirgsftod. zw. Glarus u. Graub,, 
Zürich, 1825. — Gleihwohl hat diefer Canton nicht Wiefen ge⸗ 
nug, um fo viel Vieh zu überwintern, als die Alpen im Sommer 
ernähren, Wiefen find durchgehende in der Schweiz in.fehr hohem 
Preife, der Wirfenbedarf zum Ueberwintern einer Kuh (50 Etr. 
Heu) wurde im derner Oberlande fhon mit 100-150 Louisd'or 
bezahlt, und diefe Toftbare Winterfütterung wird durch den Milch⸗ 
ertrag nicht vergütet, fo daß ein Theil des Erlöfes aus Mildys 
producten im Sommer den im Winter erwachfenden Verluft ver- 
güten muß. Dürftige fammeln mit Lebensgefahr Gras auf fteilen 
Abhängen (Wildheuer),f. Kafthofer, Bemerk. auf einer Alpen⸗ 
reife üder den Suften ıc. S. 239. 255. Deſſen Bemerk.... über 
den Brünig ıc. ©. 3, — Das ganze Milch- und Käfeproduct der 
Schweiz von den Kühen (250 000 Stüd) und Biegen wirb auf 
24%, Mil. Schw. Fr. — 17 Mill. fl. gefhäst, Franſcini, Stat. 
d, Schw. ©. 123. 

Die traurigen- Folgen der Theurung von 1817 haben in der 
Schweiz bad Bebürfniß eines fleißigeren Anbaues von vegetabilis 
[hen Nahrungsmitteln fehr fühlbar gemacht; auch die Alpen find 
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größtentheild eulturfähig, während fie in threm bisherigen Zu⸗ 
ftande fehr geringen Ertrag geben. Eine Alpenweibe für 100 Kühe 
ift 10001200 berner Morgen groß und trägt gegen 700 fl. Pacht: 
zins ein. Kafthofer, Vorlef. über die Cult. der Kühalpen, S. 12 
(1818). Deflelben Alpenreife über den Suften, S. 221 ff. — Die 
Schweiz verkauft viel Vieh nad Italien und Frankreich, z. B. 
der Santon Schwyz gegen 4000, Glarus gegen 1200 Stüd Rinde 
vieh jährlich. Blos über den Gotthardspaß zogen im Jahr 1822 
7127 St. Hornvieh nad) Italien, was eine Einnahme von mehr 
als 2 Mil. fl. anzeigt, im Durchſchnitt von 1831-—33 8274 Kühe. 
(Die Viehausfuhr nah Frankreich hat wegen der dortigen Bolls 
eineichtungen abgenommen.) Dagegen muß viel Getreide zugelauft 
werden. 

(y) Hiezu tragen vorzüglich die Käfegefellfchaften bei, Mehrere Vieh⸗ 
befiger geben ihr Vieh im Sommer zur Alpfahrt zufammen und 
theilen das Ergeugniß ober den Erlös, bezahlen dagegen die gur 
Wartung erforberiihen Menfchen. Hiedurch wird zugleich an Güte 
des Köfes gewonnen. Ald Beilpiel dient, daB eine Sente von 208 
Kühen 10 Männer (Senner, Hirten, Holzhauer) befchäftiget 
(Splügen); der oberftie Senner oder Käfer ( fruitier ) erhält 
3— 4 Louisd. und Brod, die anderen ungefähr halb fo viel. Um 
einen Maafftab zur Vertheilung zu haben, wird ber Milchertrag 
aller Kühe mehrmals in Beifein allee Eigenthümer oder einer 
Commiſſion gemeflen. Der tägliche Gelbertrag von 1 Kuh ſchwankt 
je nach der Güte der Weiden zc. von 10—28 fr. Es giebt Unter: 
nehmer, weldye bie Kühe miethen (17—20 fl. Kuhzins) und bie 
Weide pachten. Der vortheilhafter gewordene Abſatz des Käfes 
ins Ausland hat in mandyen Gegenden die Folge gehabt, daß der 
Feldbau der Weide Plag machen mußte. (0. Bonftetten) Briefe 
über ein fchweiz. Hirtenland, 1782 (trefflihe Schilderung ), und 
die a. Schriften v. Kafthofer und Steinmüller. — Aud in 
den niedrigeren Theilen der Schweiz, wo keine Alpenwirtbfchaft 
befteht, hat man angefangen, Milhwirthfchaftsvereine (fruitieres) 
zu errichten, befonders im C. Waadt. Täglich wird alle Mil 
zufammengegoffen, nachdem man den Beitrag jedes Eigenthümers 
gemeffen und aufgezeichnet hat. Die Erzeugniffe (Butter, Käfe) 
werben der Reihe nach in natura ausgetheilt, Die gemeinfchafts 
liche Verarbeitung eripart Zeit und verbeflert das Product. Luls 
lin, Ueber Milchwirtbfchaftsvereine, a. d. Kranz. Weimar, 1832, 

$. 383. - 

Die Forſtwirthſchaft (a) ift fehr einfach zu betreiben und 

befchäftigt wenige Menſchen, da bie einheimifchen Holzgemwächfe 
fih in der Regel felbft fortpflanzen, dem Einfluß der Jahres⸗ 
witterung nicht unterworfen find, Feiner Bodenbearbeitung, 

Düngung und Pflege bedürfen und daher die erforderlichen Ver⸗ 
richtungen hauptfächlich nur in der Holzernte (Fällen, Zerſtuͤcken 
und Fortbringen) beſtehen, uͤberdieß jährlich nur ein Fleiner Theil 

der Waldfläche gehauen wird (d). Bufolge der verhältnißmäßig 
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hohen Verfendungskoften des Holzes ift der. Preis deffelben und 

die Rente des Waldgrundes von Land zu Land und felbft von 
einer Gegend zur anderen fehr verfchieden, der Holzpreis erreicht 

aber leicht eine ſolche Höhe, bei welcher die Rente der meiflen 

Waldungen über die Hälfte des Erlöfes fleigt (ce). Die Wal⸗ 
dungen dienen nicht blos zur Befriedigung eined dringenden Bes 

bürfniffes, welches in jedem Lande um fo mehr Wichtigkeit hat, 

ie kälter dad Klima deffelben ift, fondern fie tragen bei zweck⸗ 

mäßiger Lage zur Fruchtbarkeit ded Landes und zur Verbefferung 

des Klimas bei und gewähren in vielen Gegenden durch ihre Ne⸗ 
benerzeugnifje der Landwirthſchaft eine fehr erhebliche Hülfe (A). 
Der Zuftand der Forftwirthfchaft ift für die gefammte Volks⸗ 

wirthfchaft dann am günftigften, 1) wenn der Holzpreid zu den 
Preiſen der anderen Waaren und dem Arbeitölohne in einem fol» 

chen Berhältnifle fleht, daB dad Bebürfnig von Brennftoffen, 

Baus und Werfholz von allen Volksclaſſen ohne Schwierigkeit 

befriediget werben Fann, 2) wenn zugleich der Boden fo vortheils 

haft, ald ed feine Befchaffenheit geftattet, benußt wird. Hiezu 

wird erfordert, a) daß man die Holzzucht forgfältig und kunſt⸗ 
mäßig betreibe und auf gleicher Fläche die größte Werthmenge 
von Holz erziele, damit entweder der zum Anbau taugliche und 

für dad inlandifche Holzbedürfniß entbehrliche Theil des Wald⸗ 

bodens zur Hervorbringung anderer nüßlicher Stoffe angewendet 

werden koͤnne, — vorauögefeßt, daß es dazu nicht an Arbeitern 
und Gapital fehlt, — oder damit wenigftens das überflüffige 
Holzerzeugniß zur Ausfuhr gelange oder zum Betriebe einträg- 
licher Gewerke diene; b) daß-vorzüglich diejenigen Stellen dem 

Holzwuchfe gewidmet werden, welche zu Feiner anderen land» 
wirthichaftlichen Benugung fogut geeignet find, Indeß ift da, wo 

wohlfeile Berfendungdmittel, 3.3. Wafferftraßen, fehlen, auch 

eine gute Vertheilung der Waldungen in den einzelnen Gegen⸗ 

den eines Landes wünfchensmwerth ($. 214), weßhalb z. B. in 

weiten Ebenen auch guted Bauland der Holzzucht gewibmet wers 

den muß, 

(a) Pfeil, Srundf. der Korftwirthfchaft in Bezug auf die Nationals 
oͤkon. und die Staatsfinanzwiſſ. 1822, 23. II. B. — Hundes ha⸗ 
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gen, Lehrb. d. Forftpolizei, 1831. Einleitung. — Schenk, Pe 
dürfniß der Volksw. II, 35. — v. Tavel, Ueber das Wefen der 
Wälder, mit befond, Rücdf. auf den &. Bern, 1834. — Statiftifche 
Materialien enthalten: C. W. v. Bülow, Deutſchlands Wälder, 
Berlin, 1834. — Baur, Forftitatift. der d. Bundesftaaten, 184%, 

(5) Die hiezu gebrauchten Arbeiter find Zaglöhner, denen der Wald 
auch nur in einem Theile des Jahres Befchäftigung giebt. Nach 
Hundeshagen werden zu 7000 Morgen Staatswald 9 Holze 
bauer, 1 Revierförfter, 3 Waldſchützen, und 1 Waldarbeiter erfors 
dert, alfo 14 Perſonen. Forſtpoliz. S. 62. 

(c) gun deshagen fest die Koften auf 32 Proc, des Rohertrages, 
end. ©. 38. — Rach den ſächſiſchen Abfhäsungsgrundfägen wird 

en —8 (ohne Hau: und Fuͤhrlohn): 1) Vom Rohertrage 
gehen beim Nabelholze 16, beim Laubholze, Hochwalde 12, Rie⸗ 
derwald 8 Proc. für Unfälle ab; 2) als Eulturkoften für den - 
Ader (= 2,1% preuß. — 1, bad. Morgen) diefer 3 Arten von 
anälbern 5 rthir. — 3 3 rthr, — 18 Ggr.; 3) als Auffichtstoften 
6 Ggr 

(d) Die Waldungen im Harze (451 585 kalenb. M.) ernähren faft 
gänzlich 10000 St. Rindoieh, 200 Pferde, 5000 Schaafe, 600 
Schweine Zimmermann, Das Darzgebirge, I, 249. 

. $. 384. | 

Der Preis des Holzes wie jeder anderen Waare hat fuͤr das 
Volkseinkommen im Ganzen nur bei dem vom Auslande einzu⸗ 
kaufenden oder dem zur Ausfuhr beſtimmten Holzvorrathe Be⸗ 
deutung, weil ſich nach ihm der zu gebende oder zu erhaltende 

Gegenwerth richtet. Die Holzzucht zur Ausfuhr iſt aber, wenige 
ftend wo ed an Waſſerſtraßen fehlt, in der Regel nicht fehr ein» 

träglich, weil ſowohl die beträchtlichen Frachtkoſten, ald das Mit 

werben mehrerer holzreichen Gegenden oder Ränder den Preis, 

ber an Ort und Stelle dem Waldeigner bezahlt wird, herab⸗ 

drüden (a). Bei dem im Lande erzeugten und verzehrten Holz» 
vorrathe hat der Preis zunaͤchſt nur auf den Vortheil der Holz» 

Fäufer und der MWaldbefiger Einfluß, weil jene einbüßen, was 

jene gewinnen; indeß zeigt ein hoher Holzpreid an, daß ein Theil 

des Vorrathed mit mehr Schwierigkeiten angebaut oder weit vers 
fendet werden muß, weßhalb die Mehrausgabe der Käufer zum 

Theile von den vermehrten Koften verfchlungen wird. Ein Holz 

preis, der längere Zeit hindurch unverändert fortbeftanden hat, 
ift auch unfehlbar mit den übrigen Preifen ind Gleichgewicht ge= 
treten, denn da dad Holz nicht blos zu dem menfchlichen Unter⸗ 

Rau, polit. Dekon. 5te Ausg. 1. 32 
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halte, fondern auch zu der Erzeugung vieler Güter dringend 

nothwendig ift, fo gehört der Holzaufwand unter den Koſtenſatz, 

der den Arbeitern im Lohne (8. 190), und allen Erzeugern im 

Berfaufspreife ihrer Waaren (8.166) erflattet werden muß (2). 
Das beträchtliche Einfommen, welches bei hohem Holzpreife den 

Sorftbefigern zufällt, entgeht alfo hauptſaͤchlich den Gapitaliften, 

Unternehmern und den Übrigen Grundeignern. 

(a) Bol. Pfeil, Grundf. I, 137. — Die Verfendung in die Ferne 
macht den Waldbefiger von dem Holzhändler abhängig, der fein 
Geſchäft im Großen betreiben muß und am Orte ded Einkaufs 
wenig Mitbewerb zu fürchten hat. Unter die Ausnahmen von dies 
fer Regel gehört die Gegend im nördlichen Baiern, wo ber Main 
ſchiffbar zu fein anfängt, indem dort das zur Verforgung des 
Niederrheins und der Niederlande beſtimmte Bauholz für fehr ans 
fehnlichen Preis abgeſetzt werben kann; vgl. Rudhart, ©. 42. 
Sm Hautsmoor bei Bamberg wurde im 3, 1832 ein Kieferftamm 
von 92 Fuß Länge zu 410 fl. verfteigert. — Im Schwarzwald 
ift durd die Erweiterung des Floßweſens und folglid, des Abfaz- 
zes von Bauholz an ben Obers und Niederhein die Waldrente 
anfehnlich geftiegen. — Der Speflart verfendet für 200 000 fl. 
Commercial: (d. h. Bau: und Nutz⸗) und für Y, Mill. fL Brenn: 
holz, doch würde, wie D. E. Müller zu zeigen fucht (Des Spef: 
ſarts Holzhandel, Frankf. 1837), der inlaͤndiſche Verbrauch volks⸗ 
wirthſchaftlich vortheilhafter ſein. — Stämme, die in den Gebir⸗ 
gen von Kärnthen zu 5 fl. erfauft werben, follen in Zrieft bis 
auf 3—400 fl. zu ſtehen Tommen, von wo fie zu Maftbäumen auss 
geführt werden. 

(b) Val. Pfeil a. a. O., S. 534. 

F. 385. 

Mit einem betraͤchtlichen Steigen des Holzpreiſes in kurzer 
Zeit ſind fuͤr einige Zeit nachtheilige Folgen verbunden. Weder 
der Arbeitslohn, noch die Preiſe der anderen Landeserzeugniſſe 

koͤnnen gleich ſchnell erhoͤht, auch kann die Anwendung holzſpa⸗ 
render Mittel nicht bald verbreitet werden, da ſie nicht allein be⸗ 

ſondere Kenntniſſe, ſondern auch einen neuen Capitalaufwand 

‚erfordert, Der erhöhte Holzpreis muß deßhalb der Mehrzahl der 
Volksmitglieder eine empfindliche Entbehrung verurfacken (a), 

auch werben manche Gewerbäunternehmungen, zu deren Betriebe 
viel Holz verbraucht werden muß, in ihrer Fortdauer bedroht. 
Allmälig verlieren ſich diefe Störungen, wenn der Holzpreis ſich 
gleich bleibt, indem 1) der Holzverbrauch fparfamer eingerichtet 

- 
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“ wird, 2) Erfagmittel, als Stein- und Braunfohlen und Torf, 
eifrig aufgefucht und benugt werben, 3) der Arbeitslohn und 
auch die Preife mancher Waaren in die Höhe gehen (6), auch 

vielleicht 4) daB "Angebot von Holz durch Einfuhr, Anlegung 

neuer und beflere Bewirthſchaftung der älteren Maldungen ver« 
größert wirb (ec). Doch Fann diefe Abhülfe lange Beit erfordern. 
Die bei der Zumahme der Volksmenge nöthig werdenden Wald⸗ 
rodungen auf Dem zum Feldbaue tauglichen Boden ändern das 
Verhaͤltniß der Waldflaͤche zur ganzen Oberfläche Der Zänder 
immerfort ab und ziehen daher eine lange fortdauernte Vertheu⸗ 
zung des Holzes nad) ſich, in ‚der jedoch aus den vorſtehenden 
Urſachen von Zeit zu Zeit ein Stillſtand eintritt. Wegen der 
Berbefferungen ber Land⸗ und Waſſoerſtraßen werfen allmälig 
auch ziemlichentlegene Baldungen noch eine Rente ab, Das Holz 
pflegt ſtaͤrker im Preife zu Steigen, ald das Getreide, weil dad Ans 

gebot von jenem ſich weniger außbehnt umd vielleicht fogar ab⸗ 
nimmt, auch die Frachtkoſten bei einiger Entfernung einen größe 

ren Theil des Preifes ausmachen (I). Daher muß Die Waldrente 
auf Koften der uͤbrigen Volkselaſſen beträchtlich anwachſen. 

(4) Ganz befonbeus Jeiden hiebei die Sandwirthe, bie deine Waldungen 
befigen. Das Getreide kann nicht ſogleich theurer verkauft werden, 
wenn der Getreidebauer feinen Holzbedaxf mit höherem Preiſe ber 
zahlen muß. 

Doch AH in fo Hoher Holzpreis denkbar, daß er nicht durch vers 
haͤltaißmaͤßige Lohnvermehrung erfeat werben kann, weil !diefe die 
Arbeits erzeugniſſe zu ſehr vertheuern würde. Dann bleibt nichts 
übrig, ald dag die arbeitende Claſſe fich mit geringem Holzver⸗ 
brauche zu behelfen ſucht. Hundeshagen, ©. 32. 

(ec) Daß das Leptere bei hohen Holzpreifen gefchieht, zeigt das Beis 
fpiel Großbritaniens und Belgiens. Finden fich Ländereien, weiche 
zum Walde beffer ‚geeignet find, ald zum Ader, zur Wieſe oder 
zur Weide, fo gehört nicht einmal ein Tondertich hoher Holgpreis 
dazu, um das Anfüen oder Bepflangen mit Forſtgewächfen einträg- 
lich zu machen, doch ift dieß eine Unternehmung, zu welcher fid 
wegen der fpäten Erftattung der Auslagan große wohlhabende 
Gutsbeſitzer eher entfehließen als mittlere und Xleine, 111, $. 140. 
Hievon abgefehen, läßt ſich ſchon wegen das in jedem Lande an: 

ders geftalteten Berhältniffes zwiſchen verfdjiedenen Bodenarten 
- im Allgemeinen nidjt fagen, wie hoch der Holzpreis ftcigen Fönne, 

bis man auf. Vergrößerung des Angebotes Bedacht nehme. Belgien 
giebt den Beweis, daß man bei beträchtlichen Holzpreifen felbft 
eine Art von ‚gartenmäßiger Pflege der Bäume vortheilhaft finden 
könne. Die Shiume der Felder find in Flandern mit cinem Strei- 

32* 



500 

(4) 

fen Schlagholz, worunter ſich einzelne Hodhflämme zu Bauholz 
befinden, eingefaßt. Es find Baumſchulen für Forftbäume vorhan= 
den; Hopfenflangen, aus Seslingen gezogen, geben nach 10 Zah: 
ren eine Einnahme von wenigftens 3000, bisweilen 4—6000 Fr. 
auf dem Hektar, und überdieß Eönnen in den beiden erften Jah⸗ 
ren noch Kartoffeln in den Zwifchenräumen gebaut werden; f.Cor- 
dier, Agric. de la Flandre fr. ©. 410, Lichtervelde, Mem. 
©. 65, fhäste 1815 den Holzertrag einer Ruthe von 14 Fuß Dede 
auf 1 brab. Gulden (51%, Er.) und nahm an, daß auf einem Gute 
von 1 Pfluge (44 arp. = 54Y, bad. = 7714, pr. M.) bei Sjähri: 
ger Fruchtfolge jährlich 300 Ruthen gehauen werden, wovon 180 
zum Verlaufe. — Doch würde diefe „Forftgärtnerei” (Pfeil, 
Grundfäße, I, 366. 374) das Holzbedürfniß nicht befriedigen kön⸗ 
nen, wenn nicht die Fülle wohlfeiler Steinkohlen hinzukäme. — 
In Schottland find 913 695 engl. Acres (1 Mill. bad. = 1'400 000 
pr. M.) Wald, wovon 45 Proc. Fünftlich angelegt find; Perthſhire 
allein hat 50 970 fchott. A. Pflanzungen (plantations). Die An 
gaben des Ertrages, obſchon unter ſich abweichend, zeigen doch 
die Nünlichkeit des Unternehmens an, da 3. B. der Atre 100jäh⸗ 
riger Eichen gegen 242, 150jähriger fogar 670 8. St. werth fein 
fol, was mit dem großen Bedarfe der englifhen Schifffahrt zu⸗ 
fanmenbängt; f. Transact. of the Highland Soc., V. 
Nachrichten über die Zunahme ber Dolzpreife geben Schmidlin 
in Memmingers Würtemb. Iahrb, 1835, ©, 309, Mofer in 
deffen Rationalötonomen, 111. Jahrg. I, 380, Jäger, Die Land: 
und Forſt⸗W. des Odenmwaldes, 1843, ©. 185. Der Preis im Walde 
nimmt ftärker zu ald der Verfaufspreis auf dem Markte, welcher 
jenen um den Hauer: und Fuhrlohn überfteigt. Beifpiel für Wuͤr⸗ 
temberg: 

—— —————————DD — — ————— — —— 

Eine Klafter Ein Sceffel Berhältnig 
Duchfänitt. Buchenfcheithog Dinkel, beider, 

1590-1630 | —fL.s5&. | 2fl. 3kr. 36 
1640— 1680 — 7 37 „ 2 n 6 „ 29 

1690—1730 — „ 57 „ 3 „ 8 „ 30 . 100 

1740— 1780 2 „ 14 „ 3 „ 8 „# 71 u 

1790—1830 5 „40 „ 43213 130 
Im J. 1830 8 „i2 „ 3 „58 „ 248 

Der Waldpreis der Klafter Nadelholz war im 3. 1700 noch 15 kr., 
1760 fchon 1 fl. 10 Er., 1800 2 fl. 34 kr. und 1830 5 fl. 6 fr. 
ober das 20fache. Der Marktpreis der Klafter war 
nn — —— —— —_— — —_ — nn Lu _______—_—__ — — —— 

Stuttgart. Erbad. 
DE U u 

Bucdhenholz. Kiefern. Buchen. 

1710 + 0 0 5 fl. 30 kr. — fl. — fr, 1730 — fl. 15E8r. 

1720 * + 0 — — nn 3 „ 20 „ 1740 1 „ 6 20 

1750 + + . 8 nu 6 „ 15 24 1750 2 4 

1790 0 10 „ 30 „ 8 nu" 24 1790 3 „ 56 „ 

1800—30 En 0 16 244 12 n "u 1810 7 „ 2 „ 

1840 14 „48 „ 
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$. 386. | 
‚Der Holzpreid und die Rente des Waldbodend find 1) da 

am niedrigften, wo dad Holzerzeugniß den gegenwärtigen Be- 
darf überfteigt und die Gelegenheit zum Verfaufe ind Ausland 
fehlt, folglich ein Theildes Holzeswederconcreten Gebrauchswerth 

für das Land noch Taufchwerth hat. Diefe Umftände finden fich 
a) wo viel fogenannter unbedingter Waldboden (a) ange» 

troffen wird, d. h. folcher, der zu einer anderen landwirthſchaft⸗ 

liden Benugung weniger oder gar nicht tauglich ift und auf dem 

fich deßhalb die Eigenthümer jeden, auch den niebrigften, Holz⸗ 
preis gefallen laſſen müflen (6), b) wo es, wenn auch ein Theil - 

des Waldbodens baufähig ift, für eine andere Benukung noch) 
zur Zeit an arbeitenden Händen, Capital und Abfaggelegenheit 

gebricht. Dieß ift am häufigiten, doch nicht auöfchließlich in neu 

angebauten Laͤndern der Fall (0), weßhalb die Nodungen nur 
allmälig fortfchreiten (d). 2) Beide find Höher in ſolchen Ge: 
genden, die nicht mehr Holz erzeugen, ald die Bewohner zum 
Brennen und Bauen auch, bei fparfamem Gebrauche nöthig has 

ben. Indeß macht die Lage der Waldungen ſchon in mäßiger 

Entfernung einen großen Unterfchied in ihrer Nente, $. 383. 
3) Sie find am hoͤch ſt en in fruchtbaren, ſtark bevoͤlkerten und. 
gut angebauten Ebenen, welche einen Theil ihres Holzbedarfes 
aus der Ferne beziehen müflen und in denen deßhalb die übrig ges 
bliebenen Waldungen eine anfehnliche Nente tragen koͤnnen (e). 

(0) Nach Hundeshagen’s und Pfeil’s Bezeichnung. 
(5) Steite oder felfige Bergabhänge, hohe Kalte Bergrücden, beide in 

Gebirgsgegenden Häufig; — Sandftreden, mit Flugſand, Heide: 
traut oder Zorf überzogen ꝛc. 

(c) Die weftlihen Staaten in Nordamerica, auch Braftlien, find Bei: 
fpiele der erfteren Art; aber in jedem größeren europäifchen Staate 
finden fi Gegenden, die von den größeren Städten fo wie bon 
ſchiffbaren Gewäflern weit entfernt find und in denen noch nicht 
die ganze eulturfähige Fläche von dem Feld> und Gartenbaue in 
Anfprud genommen wird. Aus Mangel genauer Unterfuchungen 
läßt fi, wenn in einer Gegend die Grundrente des Waldbodens 
fehr gering ift, gewöhnlich nicht entfcheiden, wie meit dieß der 
jest betrachteten oder der vorhin (h) erwähnten Urſache zuzus 

ſchreiben fei. — Im Kreiſe Labiau (Dftpreußen) giebt ed Reviere, 
‚wo der Morgen Staatswald 24 — 61%, Sgr. Reinertrag giebt 
und die Klafter Buchenholz 11, rthlr. gilt (Leop. Krug). — In 
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Baiern war der mittlere Preis des Morgens Wald (Rubhart, 
Taf. XXXIV) 26% fl. in 5 Rentämtern des Fichtelgebirges, 231% 
fl in. 8 Aemtern an ben Alpen, 61%, fü. in 1% Aemtern in ebe⸗ 
nem Lanbe ober bei guter. 1 nataetegenbeit. Die Klafter Brenn: 
bolz galt in einigen Gegenden bes Sfars und Unterbonaufreifes 
nur zwiſchen 30 und 40 kr., in: manchen Orten des Rheinkreiſes 
aber 20—25 fl Rudhart, S. 112. Im baierifhen und Böhmer- 
Walde find noch wahre, nie gehauene Urwalbungen, in denen bie 
Stämme verfaulen,. ebenfo in den hödyften Theilvs ber Alpen. In 
dem Walde von Bialowicza in. Litthauen,. in der Gegend von 
Bialyſtock (30 DM. groß, wovon 72% M. Domäne) find (wegen 
der übereinander geffürzten Bäume) 15 000 Morgen unzugängs 
liher Urwald, ein Bild aus ben älteften. Beiten Deutfchlande. De 
Brincken, M&m. döscriptif de la for&t imper: de Bialowiecza. 
Varsor. 1828.. 

(4): @8 wird hier vovausgefegt, daß die Regierung noch wicht in- bie 
Verhaͤltniſſe der Holzzucht dur Geſetze eingegriffen habe; wo 
bieß der Kalt iſt, da kommt in dem umbedingten Verbote des Ro⸗ 
dens noch eine britte. Urſache hinzu, die dem. Holgpreis fahr nie= 
drig hatten Tann. 

(e) Die Provinz Rheinheffen Hat nur 5 Procent ihrer Oberfläche 
Wald, Der Steden (100° heſſ. od. 57 bad, Cub. Fuß ober Y%, bad. 
Klafter) Buchenfcheitholg gilt bort i. D. 8 fl. 10 kr., Eichenholz 
614 fl., Nadelholz 5 fl. und der Bedarf wird aus anderen Län: 
bern, dad Bauholz vom Schwarzwalde und Fidjtelgetiivge, herbei⸗ 
geführt; es werden bie und dba Repsſtroh und Stoppeln zum 
Brennen gebraucht, wie in dem füdlichen Theile von Ungarn Rohr, 
Stroh, Unkräuter und Miſtkuchen, die ein Handelsartikel find, und 
Mifttuhen auch in der Gegend von Odeſſa. Hefte, Rheinheſſen, 
©. 22. — v. Cſaplovies, Gemälde von Ungarn, II, 60. — Auch in 
Mannheim und Heidelberg gilt jegt (1847) die Mafter Buchen- 
holz gegen 25 fl. — Viele Beilpiele von Waldungen in Großbris 
tanien, welche ungeachtet des ſchlechten Bodens einen hohen Ers 
trag gewähren, bei Sinela ir, Grundgef. Si 586 ff. — Beilpiele 
von Holzpreiſen in verfchiedenen Gegenden eines Landes: Baden, 
1839, die Ktafter (144 Cub. F.) Nadelholz min. 37 fl. in eins 
zelnen Orten des. Schwarzwaldes, 5 fls. ebendaf.. und in der Nähe 
des Bodenſees, 12 fl. um Karlsruhe, 15— 16 fl. in ber unteren 
Reckargegend, max. 18 fl. in einen Theile bes Forſtamts Vruch⸗ 
fat. Der Cubikfaß Eichenbauhotz fleit von 7— 24 kr., Nadelbau⸗ 
holz 4 — 18 ir. — Würtemberg, 1845, die Ki. Buchenhotz max, _ 

Forſtamt Beonberg,.I8fk 10 te. — min. Freudenſtadt, & fl: 30 kr.; 
Eubikfuß Eichenholz max. 19 kr. Jübingen, min. 12 ii Freuden: 
ſtadt (winner) — Steiermarnt, Klafter Nadelhotz max. 
5—6fli in Gray min. 14, — %: fl. bei Brandhof. Hlubref, Landw. 
v. St S. 9% — Beiſpiel ber Zumahme des Holzpreifed längs 
einer Wafferftraße: im: Jahr 1887 galt. die: Klafter Buchenfiheite 
in Baireuth tIY fe, — Bamberg: 144, — Würzburg 181% fl., 
— Mdyaffendurg 24 fl 

$. 387, 

Sit der Holzpreis fo niedrig, daß‘ der Waldboden im Ver⸗ 
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gleiche mit bem Ertrage anderer Bodenbenußungen nur eine ges 
ringe Rente giebt, To bat dieß nachtheilige Folgen (a). 1) Es 
fehlt an einem Antriebe, Holz zu ſparen und man ergiebt fi 

aus Bequemlichkeit einem verfehwenderjfchen Holzverbrauche (6). 

Eine mäßige Erhöhung des Holzpreifed würde diefem volkswirth⸗ 
fchaftlichen Uebelftande abhelfen, ohne den Holzconfumenten fon» 
derlich Läftig zu fein, weil man durch haushälterifche Einrichtungen 

beim Brennen und Bauen mit einem geringeren Holzvorrathe 
ebenfoleicht, als jegt mit einem größeren ausfommen kann (c). 
2) Es unterbleibt die Anwendung der Erfaßmittel, welche fonft 
die Stelle des Brennholzes vertreten fünnten, z. B. des Torfes. 
3) Die Waldeigner finden auch Feine Ermunterung, die Bewirthe 

ſchaftung ihrer Forſten zu verbeffern, 3. B. Bloͤßen zu bepflanzen, 
beffere Holzarten einzuführen, Befchädigungen und Mißbräuche 
zu verhüten und dergl., weil fie für die hierauf gerichteten Aus⸗ 
gaben und Bemühungen Feine Belohnung zu hoffen haben. 
(a) Pfeil,a. a. O. I, 522. 

(5) Darum laäͤßt fi aus der wirklichen Verzehrung nicht auf bas 
Bedürfniß fchließen, und es ift ſchwer, das lektere genau auszu⸗ 
mitteln. Während man in Defterreich auf die Familie jährlich 6 
Klafter Brennholz rechnet (Andre, Zahlenftat. I, Beil. XXIII.), 
weldyes, da auf dem Tod in De. unter der Enns 0,8% Ktafter 
durchſchnittsmäßig erzielt werden (nadı Haas, Der Waldftand im 
Erzh. De. u. E., Wien, 1846) 7,1 Joh = 11% bad. = 16 pr. 
M. für die. Familie anzeigt, fo halten Andere einen Morgen auf 
den Kopf für hinreichend. In Nordamerica dagegen fordert man 
für jede Feuerftelle wenigftens 10 Acer. (15% pr. M.) Walbboden 
(Madison, f. Sinclair, Code, ©, 40 der 3. A.). In Oberfteier: 
mark werden im Ganzen zum Brennen, Bauen ıc. 13 Ktlafter, 
in Unterft. 7 KL. auf die Familie angenommen, welche (zu 1%, 
Kl. Zuwachs vom Joh) 10,* und 5,% Joch erfordern, Hlubef, 
S. 91. 92%, In Frankreich kommt auf die Familie ein Hektar 
MWaldfläche, wobei die Mimatifche Wärme des fühlichen Landes: 
theiles und die Hülfe der Steintohlen zu berücdfichtigen find, In 
Baiern kommen (1844) auf die Familie 7,5, auf den Kopf 1,°* 
bai. Morgen Wald, und wenn etwa 1 bad. M. = 1,t pr. = 1,9% 
bai. M. als ber Bedarf eines Kopfes angefehen wird, fo find an 
36 Proc, der Walbfläche disponibel, fo daß ihr Holzertrag in Ges 
werfen verbraucht ober ausgeführt oder ihre Fläche gerodet wer⸗ 
ben könnte, Bei guter Forſtwirthſchaft und fleißiger- Holzfparung 
wird im Klima von Deutfchland das gefammte Holzbedürfniß, 
auf die Familie ausgefchlagen, nicht mehr als 5 pr. Morgen Wald 
fordern, oder 1 pr. = 0,7 bad, Morgen auf den Kopf, und bei 
gehöriger Benugung der Surrogate wird man mit einer noch 
kleineren Fläche ausreichen. Bei einer Bevölterung von 4000 Men: 
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fhen auf 1 Geviertmeile müßte, ba biefe 21 490 pr. oder 15 248 
bad, M. enthält, beinahe U, der ganzen Oberfläche (18 Yroc.) 
Wald fein. Hundeshagen rechnet auf den Kopf 50 Cubikfuß. 
— Wenn man bad Nups, Reifig: und Knüppelholz auf Scheitholz 
rebucirt, fo darf man mit allen Zwifchennusungen ben jährlichen 
Holzertrag eines volltommen beftandenen pr. Morgens Kiefernwalb 
auf gutem Boden, bei Kujährigem Umtriebe, auf 66 Cub. F. (75 
bad. ©. F.) rechnen. Aber im Durchſchnitk ganzer Länder ift der 
Ertrag viel Heiner. Vergl. Hartig, Abbandl. 1830. ©. 221. — 
Diefer jährlihe Holzzuwachs, der natürlich von Klima, Boden, 
Holzart, Güte des Beitandes und dergl. bedingt wird, ift ange⸗ 
fchlagen in den baier. Staatöwaldungen auf 0,2? — 0,%, in D. O,“ 
Klaft. zu 126 Sub, F. vom Zagwerk (0,12: Ki. vom bad. = 0,3% 
Kl. vom pr. M.), f. Die Korftverwalt. Baierns, 1844, Taf. A. 
Sn Baden trägt der Morgen i. D. 79 E. F. Kieferns oder 54 
C. F. Buchenholz. Der Wald beträgt im Verhältniß zur ganzen 
Oberfläche: 

Einw. auf Einw. auf 
Proc. 1 Meile Proc. 1 DRMeile 
2,0 Zütland . « » +» 1223 28 Schweden „. . . 41% 
4,7 Schleswigu.Holftein 2527 29 Böhmen . . 4535 
8,9 dan. Infeln . . 3121 29,* Rheinpreußen . . 5500 

14 lombard. venez. Kö: 30 europ. Rußland . 607 
nigrich . . +. 5816 30,9 Baden , » . 4880 

3460 32 Baierrn . » » . 3185 
2540 32 Großh. Hefien. . 5415 
3863 32 Zirol. . 0... 1613 
8022 32% De. ob d. Enns . 2472 
3222 32 De ud. Enns . 3945 
3976 38,4 R. B. Coblenz . 4468 
4430 40 Kärnthen u. Krain 2073 
30892 41 Raffau . » » . 4837 
4465 45 GSteiermart. „ . 2411 

28 Ungarn . . 2536 47 Giebenbürgen „. . 2113 
28  MWürtemberg . 4843 

(Die Zahl für Deutfchland nah Baur, Forftitat. der d. Buns 
deöftaaten, 1842. Auf den Kopf 1,7° pr. = 1,3% bad. M.) 

Zheilt man Frankreich in 4 Regionen, fo ergeben fich folgende 
Verhältniffe: 

14 Frankreich .. 
15 Bannover . 
16 Pr. Weftfalen 
18,9 Belgien . . » 
21,87 Deutfhland . 
24,° Schlefien . « 
25 Kurheſſen . » 
27 Galizien. » ; 

+ 

“ so. +‘ « n ‘ « 27 Mähren . 

Heltare auf 1 Kopf 

Dr Wa | T— — — 
beträgt Ganze Ober: 

Wald. fläche. 

1) Nordweſt, 22 Dep.| 8%, Proc. 0,11 - 1,38 
2) Südoſt, 2 „| I u 0,1 1,98 
3) Südweſt, I „ | 10% „ 0,20 2,1 
a) Nordoſt, 2u „123, 0,88 1,68 

Ganz Frantreih | 13 n 0,33 1,09 

Das max. der Bewaldung ift 38 Proc, Wasgau und Oberrhein, 
— ſodann folgt 35 Pr. Dbermarne, Niederrhein, — 30 Pr, Maas, 
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Oberſaone, — 29 Pr. Meurthe, — 28 Zura, Eöte d'or, — 26 Ar: 
dennen, Nievre, — 24 Doubs, Mofel. Diefe 13 aneinander grän= 
zenden Dep. enthalten 32 Proc. aller Wälder in Frankreich. — 
Die holzärmften Gegenden find: min. 2 Proc. Sorreze, Morbihan, 
Finifterre, — 3 Proc. Mandye, Bendee, — 4 Proc. Charente, 
Obervienne, Nordküfte, Rhone. Falseau-Lavanne, Rech. sta- 
tist. sur les forets de la Fr. P. 1829. 4. 

Wenn der Kopf der Einwohner I pr. Morgen Wald nöthig_ 
hat, fo muß die zur Verforgung der Einwohner erforderliche Wald: 
flähe bei 1000 Menſchen auf der Q.M. 4%, Proc. des Landes 
ausmachen, bei 2000 M. 9,3 Proc,, bei 3000 M. an 14 Proc, 
bei 4000 M. 18,° Proc., bei 5000 M. 23,2 Proc., bei 6000 M. 
an 28 Proc. Indeß darf man aus der Vergleichung diefer Zahlen 
mit ben vorhergehenden nicht ſogleich auf Mangel oder Ucherfluß 
des Holzes fchließen, weil nicht blos die Sonfumtion, fondern auch 
der Zuftand der Waldungen höchſt ungleich ift. 

Nur daß folhe Einrichtungen blos allmälig Eingang finden, zu⸗ 
mal bei den weniger Begüterten, vgl. $. 384, 

(c — 

g. 388. 

Aus den angegebenen Folgen eines ſehr niedrigen Holzpreifes 
erhellt, daß derfelbe die vortheilhaftefte Benugung ded Bodens 

verhindern muß, weil er theild einen übermäßigen Verbrauch des 
Holzes begünftigt, theild die gute Einrichtung der Forſtwirth⸗ 

fchaft verhindert, weßhalb eine größere Fläche der Holzzucht ges 

widmet werden muß, ald ed unter anderen Umftänden nöthig 
wäre. Der Ermerbseifer muß jedoch die Grundeigner antreiben, 
auf die Entfernung jened nachtheiligen Verhältnifjes hinzuarbei« 

‚ ten, indem fie ſolche Waldungen, deren Boden zu anderen Arten 

des Anbaued tauglich ift, urbar machen, weßhalb die auf gutem 
Boden in den Ebenen, in der Nähe der Städte und Dörfer 
liegenden Waldungen allmälig verfchwinden (a). Von- diefen 
Rodungen wird man fib nur dann abhalten laffen, wenn man 

empfindet, daß ed an Arbeitern und Gapitalen fehlt, um das - 

Rodeland ald Ader, Wiefe ıc. gehörig zu benugen, oder wenn 

man zu beforgen hat, daß die zum Verkaufe audgebotenen Holz⸗ 
maflen den Holzpreis ſtark herabdrüden könnten. Diefe Rüds 
fihten fowohl als dad VBorhandenfein von Waldungen auf unbe- 
dingtem Waldboden bewirken in fchwachbevölßerten Ländern, daß 
durch den freien Entfchluß der Eigner (8) der größte Theil der 

Borften erhalten wird, 
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(a) Es haͤngt jedoch viel davon ab, ob die meiften Walbungen im 
Beſitze des Staates und ber Eorporationen, ober fpeculirender 

Privatperfonen find. 

(d) Nämlich audy da, wo nicht Forftpoligeiliche VBerorbnungen bafür 
ſorgen und nit große Scaatswaldungen vorhanden find. 

$. 389, 
Die Holzpflanzen werden erfl in einem ziemlich vorgerüdten 

Alter geerntet (a). Diefe lange Dauer der Holzerzeugung ift 
die Urfache mehrerer Eigenthuͤmlichkeiten, welche die Forſtwirth⸗ 

ſchaft von den anderen Zweigen der Landwirthfchaft fehr unter- 

ſcheiden. 
1) Eine mit ganz. jungen Holzpflanzen bewachſene Flaͤche 

giebt erſt nach einem oder mehreren Menfchenaltern (5) eine 

beträchtliche Einnahme, Um jährlich Holz hauen zu können, muß 
man folglich eine fo große Waldfläche befigen, daß darauf Holz⸗ 

pflanzen von. jedem Alter bis zu dem Jahre der Haubarkeit in 

einer für die zweckmaͤßige Bewirthſchaftung nicht zu geringen 
Anzahl vorräthig fein Fönnen, Kleine Waldungen, in denen man 
nicht alle Jahre einen Dieb vornehmen kann, find deßhalb fuͤr 
die Eigenthuͤmer unbequem und felbft bei gleicher Größe des 
mittleren Reinertrages ein weniger wuͤnſchenswerthes Beſitz⸗ 

thum, als Gärten,. Aeder und Wiefen. Hiezu fommt, daß in ei⸗ 
nem Zeitraum von z. B. 70— 120 Jahren mancherlei Unfälle 

den Wald beſchaͤdigen Bönnen (c). Aus diefen Urfachen. eignet 
fich der Beſitz von Waldungen, wenigftend von hochſtaͤmmigen, 
zwar gut für den Staat, für Stiftungen, Corporationen und 

reiche Privatperfonen, nicht aber fuͤr folche Einzelne, bie nur mit» 

telmäßig oder wenig begätert find. 

Ca) Dieß hat 1) eine natürliche Urfache, weil Bau- und größeres. 
Werkholz nur von alten Stämmen erhalten wird; 2) eine wirth- 
fhhaftliche, denn die Erfahrung zeigt, daß der jährliche Nachwuchs 
bei ganz jungen Stämmen viel ſchwächer ift, als bei etwas ältes 
ren, weiche wegen der größeren Menge von Blättern weit mehr 
Naͤhrſtoffe aus der Luft aufnehmen Eönnen. Sn höherem Alter 
nimmt der Zuwachs wieder ab. Um daher von einer gegebenen” 
Fläche die größte Holzmaffe zu erlangen, muß man die Bäume 
zu einem anfehnlichen Alter kommen laffen. 

Nah Cotta (Anweiſ. z. Waldbau, ©, 228.) ift der jährs 
lihe Zuwachs eines gut beftandenen pr. Morgens Wald auf Bo- 
den mittlerer Güte (5. Claſſe) in jedem Decennium: 



bei einem Alter von | Kiefern. 

9--10 Jahren. 23 Cub. & 
10—20  „ 47, 
28-300 49 ,„ 
30-40, m 1 ii „ 
40—50 ,„ 562 „ 
59-60, 54 (max.) 
60-70: mw 5% Cub. F. — 

10-80 „ Ho „ 
80-90 „ er? 
90-100 #4 o„ 
100—1 10 4 37 „ 

116-120 ,„ 33: w 

‘ Das max: des Zuwachſes sritt‘ nach den: ſächſ. Cifahrungen 
bei. Gicyen. mit 120, Fichten: und Zaunen mit 70, Erlen 50 60, 
Birken 40-50, Lärchen mit 40 Jahren ein. — Aehnliche Erfah: 
rungefäße, in denem wegen vieler örtlfcher Amſtaͤnde keine volle: - 
Vebereinftinmung-fein-tann, geben z. B.: Erfahrungstafeln:.. . nach 
Pfeil von Schneider, 1843 — Pernitzſch, Unterf. über Zu: 
wachs ... der Wälder, 184% — Th. Hart ig, vergleichende Unterf. 
über den. Ertrag d. Rothbuche, 1847. 

(c) Waldbrand, Raupenfraß, Verheerung bes Borkenkaͤfers, Windfall, 
Schneedruck, überhändnehmender Diebſtahl und derg: — Dage- 
gen. hat die Langſamkeit des Wachsthums auch das; Gute, daß bie 
Holzerzeugung nicht von Jahr zu Jahr in ungleicher Stärke ers » 
folgt, wie bei Feldfrüchten, Obſt und dergk 

$. 390, 
2) Die Dolzgucht erfordert einen großen: Borrath: von- ftehen» 

dem Holze, an welchem der Machwuchs erfolgt, & 389; Dieſer 
Holzbeftand ift zwar im vollen Sinne fo wenig ein Capital, als 
dus Grad einer Wiefe, weib er. noch von Natur mit dem Boden 
verbunden ift (F. 51), aber er Bat duch darin mit. dem Gapitale 
Aehnlichkeit, daß er, wie biefes, von dem unmittelbaren Ver⸗ 

brauche. für perſoͤnlichen Vortheil verfhont und ald Mittel zur 

Production neuer Güter benugt wird; es ift fo leicht, ihn jeder- 

zeit vom Boden zu trennen, daß man fich der Kürze willen füge 
lich erlauben Bann, ihn ald Holzcapitalanzufehen. Die Erzeu⸗ 
gung diefes Holzvorrathes gefchieht faft ohne Koften, hauptfäch- 

lid) von den Naturfräften (a), fo Daß man ſich nur des früheren 

Hauend und Verzehrens bed Kolzes zu enthalten braucht, erfor 
bert jedoch vieljährige Bewachung und Pflege. Der Eigenthümer 
kann zu jeder Zeit einen Theil diefer Holzmaffe herausnehmen, 
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in Geld umfeßen und diefed auf eine andere Weife werbend an- 

legen. Diefe Unternehmung wird einträglich, fobald der fernere 
Holzzuwachs im Verhältniß zu dem Holzcapitale Peiner ift, als 
der Zindfuß ausgeliehener Summen. Sieht man blos auf Die 

Maffe ded Holzes, fo ift ed unbezweifelt, daß der Jahreszuwachs, 
obgleih er an fich betrachtet biö zu einem gewillen Alter der 

Baͤume zunimmt ($. 389 (a)), doch in Procenten. des Holz« 

capitald ausgedrückt immer ſchwaͤcher wird (5), es tritt alfo hier 

einer der Fälle ein, in denen zwar der Bodenertrag durch An⸗ 
wendung eined größeren Gapitaled noch gefteigert wird, daffelbe 

ſich aber minder ergiebig erweift, als das früher angelegte kleinere, 
$. 215 a). Hieraus entfteht alfo für den Waldbefiger eine Aufs 

forderung, entweder dad ganze Holzcapital zurüdzuziehen und 

den Boden anderweitig zu benugen, oder wenigftend das ältere 
Holz hinwegzunehmen und nur Bäume bid zu einem folchen 
Alter ſtehen zu laffen, in welchem. der Holzbeftand durch ven Zu⸗ 

wachs gehörig verzinft wird; es findet dann eine Abfürzung der 
Umtriebözeit Statt, wie 3. B. bei der Ummandlung des Hoch- 
wald» in den Schlag oder Nieberwaldbetrieb (ec). 

(a) Ausgenommen, wo man ben Wald anfäete oder pflanzte (künft- 
lihe Holzzucht). 

(6) Nach den Erfahrungstafeln von Pfeil 1äßt ſich für den preuß. 
M. eines gutbeftandenen Waldes, auf gutem Boden Folgendes 
annehmen: 

ZZ LU UL UL] 

Budhen. 

Holzmaſſe in Cubikfußen Zuwachs in Procenten 
ü— — — ü — a — 

Alter im einzelnen im D. des gan: des einzelnen | bed ganzen 
Sabre zen Zeitraums Jahrs Zeitraums 

10 152 70,1 16,° 21,° 
20 428 183,3 7,8 11,5 
40 1 - 1200 497,3 3,8 6 
80 3153 1332,8 1,? 2,0 

120 5276 2306,? 0,° 1,08 
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\ Kiefern 
Holzmaſſe in Cubikfußen Zuwachs in Procenten 
— N — — — ——— ü — 

Alterl im einzelnen im D. des gan⸗ des einzelnen | des ganzen 
Jahre zen Zeitraums] Jahres Zeitraums 

10 247 128,4 13,8 19,3 
20 575 275 6,7 10,* 
40 1359 624,9 3,% 5,8 
60 2210 1019, 1,® 3,° 
80 2955 1417 1,3 2,° 

100 3575 1792 0,8 1,? 
120 4067 2133,68 0,5 1,5 

Hundeshagen berechnet die jährliche Nusung höher, fo daß 
fie bei 60jaͤhr. Buchenwalde 5 Proc., bei 90 Jahren 4, bei 120 
Sahren 2,—3 Proc. betragen würde, f. beffen Encyklop. II, 754. 
Forſtpolizei, ©. 47. In jedem Falle ift jedoch die niedrige Vers 
zinfung älterer Beftände außer Zweifel. 

(c) Vergleihung der Hoch: und Niederwaldwirthfchaft auf 1 pr. Mor: 
gen Buchenwald in einem 120jährigen Zeitraume: 1) Hochwald 
mit 120jährigem Umtriebe, Gange Dolzmaffe in 120 Jahren: 7030 
Cubikfuß Klafterholz, worunter 52 Klafter Scheit: und 24, Kiafs 
ter Prügelholz und dazu 53 Karren Wellen. Holzerlös 299 fl., 
Bine im Laufe des Zeitraums 162 fl, Summe beider 461 fl. Die 
Binfen find nicht beträchtlich, weil erft die dritte Durchforftung 
im 90.” Zahre eine etwas erhebliche Einnahme giebt, die ftärtften 
Einnahmen aber vom 110. Iahre an Statt finden, 2) Nieder: 
wald mit 30jährigem Umtriebe, wobei alfo in 120 Jahren vier: 
mal gehauen wird. Die ganze Dolzmafle ift nur 3450 Cubikfuß 
Klafterholz, worunter 6 Klafter Scheitholg, nebft 56 Karren Wels 
len, der Erlös alfo nur 156 fl, Aber die Binfen, da fie vom 
erften Hiebe im 30jährigen Alter 90 Jahre lang, vom zweiten 
durdy 60, vom britten wenigftend durch 30 Jahre genoffen wer: 
den, betragen, zu 4 Proc. berechnet, nad 120 Jahren 261 fl. 
wodurch der Ertrag des Niederwaldes auf 417 fl. fleigt. Würde 
‚man mit Hartig (ELehrb. für Förfter, II, 224, 6. Aufl. 1820) 
auch die Binfeszinfen einrechnen, fo gäbe der Hochwald 541 fl., 
der Riederwald aber 829 fL Ertrag — 

Ein Kiefernwald bei 60jährigem Umtriebe giebt mit Einrech⸗ 
nung von 5 Proc. einfachen Zinfen nad 120 Jahren 39 rthlr. 
vom Morgen mehr, als bei 120jährigem Umtriebe. Wird in einem 
bisherigen Dochwalde der Niederwaldbetrieb eingeführt, fo ift ein 
Theil des Holgvorrathes entbehrlich. Aus der obigen Zabelle ers- 
giebt fich, daß auf dem pr. M. Buchenwald bei 40jähr. Umtriebe 
i. D. 497, bei 120jährigem 2306 C. F. Holz ftehen müffen. Der 
Unterfchhied beträgt 1809 Cubikfuß. Wenn man nun alles ältere 
Holz über 40 Jahre verkauft, fo giebt dieß eine einmalige Ein- 
nahme, deren Binfen reichlidy den geringeren Dolzertrag des Nie⸗ 
derwaldes vergüten können. Der mittlere Zuwachs in den erften 
40 Jahren ift 30, in 120 Zahren gegen 44 C. F., die jährlichen 
Binfen jenes verkäuflichen Weberfchuffes find aber fhon 72 ©. 8. 
gleich zu fegen. Bei neuen Waldanlagen ift, abgefehen von aller 
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Berginfung, das Frühere Sintreffen der Nutzung eine bebeutende 
Empfehlung des Riedberwalbes, den daher auch Kofthofer (Der 
Sehrer im Walde, H, 59) für den Bauersmann und bie ſtark bes 
völkerte Gemeinde vorzieht. — Vgl. Det. Neu. 1823, I, 316. — 
Dartig, Abhandl. ©. 217. 

8. 390 a. 

Die verhältnißmäßig geringere Einträglichkeit der Waldungen 
mit langer Umtriebözeit kann durch das allgemeine Steigen des 

Holzpreifes nicht abgeändart werben, weil dann zugleich der Er⸗ 
1ö8 zunimmt, den man bei dem Zurüdziehen des älteren Holz⸗ 
vorrathes erhalten kann. Nur dann wird der Waldeigenthümer 

den Hochwald oder überhaupt die Erziehung von ‚älterem Holze 
vortheilhaft finden, wenn diejenigen Holzforten, melde cin laͤn⸗ 
geres Alter zu ihrer Ausbildung brauchen, auch verhuͤltnißmaͤßig 

theurer bezahlt werden, fo Daß durch fie Die ſchwaͤchere Berzinfung 
nad) der bloßen Holzmaffe wieder vergütet wird, wie denn aud) 
Sceitholz höheren Werth hat ald junge Stämme, Aeſte und 
Zweige, ferner Bauholz und viele Arten des Nutzholzes noch 
höheren (a). Das Witwerben muß daher den Preis der älteren 

Hölzer foweit erhöhen, daß ihre Erzeugung keinen Schaden 
bringt, wobei jedoch zu bemerken ift, daß Nadelholz, welched ges 
rade wegen feiner Genuͤgſamkeit in Anfehung des Bodens fehr 

verbreitet ift, nicht ald Niederwald gezogen werben kann (2). 

Zum Brennen Lanu Älteres und jüngered Holz gleihmäßig ge⸗ 
braucht werden und jenes wird daher ‚gegen diefed nicht mehr im 

Preife fleigen, ald das Verhaͤltniß der Hitzkraft mit fich bringt, 

weßhalb nur zur Erzielung von flarfem Bau» und Nutzholze 
die Aufzucht von alten Bäumen Vortheil gewährt (ec). 
(a) Beifpiel. Nach den parifer Holgpreifen trägt 1 Cubikmeter — 2 

Stores — 37 bad. 8. F. dem Waldbefiger auf dem Stamme ein: 
15—16jähr, Kohlholz 5,2 Fr., 25—30jähr. Brennholz 11,6% Fr., 
100jähr. Nutzhoiz 44,1% Fr. Journ. des Ec. X, 264. In ber 
Gegend won Deibelberg wird (Tavif von 1839) ber Gubilfuß an⸗ 
genommen: Si en, Mollänberholz 20 Ar., Spalt: and Sägeholz 16 

., Bauholz biE 0" Die 15 kr., Brennholz (die Klafter zu etwa 100 
Subikfup Maſſe) Ike, Kiefern, Bolländerh. 10 Er., Spalts und 
Saͤgcholz 10 Ir. Bauholz bis 68 Ur. Buennholz 7 kr. Hartig (Abb. 
S. 221) febt ben Eubtlfuß Scheitholz (Kiefern) zu 1, Bau- und 
Nutzholz zu 8, Knuppel⸗¶ Prugel⸗) holz zu Y%,, Stangens und Reiß⸗ 
'halz zu Y,, Stodholz u Y%. Säge a. a. D. ©. 208. ſeht den C. 
5. Baus, Scheit«, Prügels, Stock⸗ und Reißholz bei Eichen auf 
15—6—5—4— 3 Tr, Nach Pfeil giebt ein SOjähriger Nadelwald 
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10Kl. Nusholz — 30 Kl. Scheitholz 
23„Scheitholz = 23 „ ” 
= 22 „Rnüppelholg= er 18 u ” 

(b) Nabetholz — * nicht aus dem Site aus und pflanzt fig nur 
urch den Saamen fort, weßhatb bie Verjüngung felten vor dem 
3 Jahre erfolgt. Die Kiefer iſt ein hoöchſt ſchaͤtzbares Mittel zur. 
Benutzung eines ſchlechten Sandbodens. 

(c) Beim Hochwalde dürfen die erſt in neuerer Zeit eingeführten Durch⸗ 
forftungen (Zwiſchennutzungen) nicht überfehen werben, nämlich 
das Dinwegnehmen der zu nahe bei anderen fichenden Stämme. 
Der Durdforftungsertrag Tann der Maffe nach ſich der Hälfte 
des Hauptertrages n haubaren Alter nähern. Jäger (kand⸗ u. 
Forſtw. des Odenw. ©. 213) ermittelt den ‚Holzbeftand eines hefl. 
M. Kiefernwald bei 15 3. auf 8550 ©. F., bie in der Zwiſchen⸗ 
zeit genommenen Nusungen zu 3600 C. F. 

$. 391. 
Wenngleich in gegebenen Fallen der befferen Verzinſung we⸗ 

gen die Zucht von jüngerem Holze für den Watdeigner vortheil- 
bafter fein mag, fo verhält es fich doch in volföwirthichaftlicher 

Hinficht anders, Hier entfcheidet nicht Die Gelbeinnahme des Ein- 
zelnen, fondern die Größe ded Volkseinkommens, nach dem con» 

creten Werthe bemeffen, und für dieſe ift der frühere Empfang 

einer Holzmaffe, der nur ein« für allemal Statt findet, Bein hinrei⸗ 

chender Erfag für ven fortwährend geringeren Holzzuwachs. Eine 

gewiffe Holzmenge, die neben dem gewöhnlichen Jahrederzeug- 
niß außerordentlicher Weiſe einmal in ben Verkehr tritt, kann 

keineswegs ganz ald Vermehrung des Rationalcapitaled betrady 
tet werden, indem ein größerer Vorrath einer einzelnen Waare 

ohne gleichmäßige Vermehrung der Übrigen wenig zur Production 

nuͤtzt. Man wird blod darum, weil gerade jetzt mehr Holzvor- 
räthe da find, die Holzverzehrenden Gewerke nicht erweitern, weil 

dieß noch Feine Audficht auf größeren Abfag eröffnet; ed kann 

fogar an den ‚anderen Beltandtheilen bed Bapitaled, z. B. den 
übrigen Stoffen und Mafchienen, fehlen, welche bei einer folchen 
Ausdehnung der Gewerke zu Hülfe genommen werden müßten, 

Defßhalb hat ein plöglich vermehrted Angebot von Holz nur die 

Wirkung, den Holzpreis für einige Zeit zu erniedrigen, wobei bie 
unproductive Verzehrung des Holzes etwas zunehmen Fann (a). 

Blos dann hätte dad Volk Nugen, wenn die neu hinzugekom⸗ 
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menen Borräthe im Auslande vortheilhaften Abfaß, oder zufällig 

gerade im Lande eine gute Verwendung ald Gapital fanden, 

Diefen felteneren Fall auögenommen darf man den aus jener 

Umwandlung entipringenden Dauernden Nachtheil, Daß die ganze 
Waldflaͤche einen geringeren rohen und reinen Ertrag giebt und 
folglich zur Erlangung einer gleichen Holzmenge mehr Wald nös 

thig if, für die Volkswirthſchaft als überwiegend anfehen. Der 

Boden wird fihlechter benußt und die Einnahme der Waldeigen- 

thümer muß von den übrigen Bürgern getragen werden (2). 
(a) Abweichend Pfeil, Grundf. I, 95: „Der Bortheit, welchen ber 

kürzere Umtrieb gewährt, beftehbt für den Einzelnen wie für das 
Allgemeine ganz gleidy darin, daß der im Holze vorhandene Ers 
werbftamm gefchwinder und öfter in ein Geldcapital verwandelt 
wird, und biefes, oder der Erwerbſtamm im Gelde, einen hoͤhe⸗ 
ren Ertrag giebt, ald das Holzcapital oder der Ermwerbftamm im 
Holze.“ Das Fehlende an Holz foll von den Zinſen des erworbe⸗ 
nen Gelbcapitales leicht angefkhafft werden Bönnen. — Diefe An 
fit widerlegt fi durch die genaue Unterfcheidbung des Geldes 
von anderen Beftandtheilen des Capitales, $. 127. 133. Das Volt 
wird in einem foldyen Falle, wie der angenommene, nicht um eine 
Geldfumme reicher, denn die Geldmenge des Landes bleibt die⸗ 

ſelbe, fondern nur um eine Menge von gehauenem Holze, und es 
ift die Frage, ob dieſe das Volkseinkommen ſoviel vermehren 
Tann, ale es durch den Zuwachs am ftehenden Holze geſchieht. — 
Eine (nicht erfchöpfende) Widerlegung diefed Pfeil'ſchen Satzes 
f. in Ling, Vertheidigung des hoͤchſtnachhaltigen Forſtnaturaler⸗ 
trage... ©. 23. (Trier, 1824), ſ. auh Schent, Bed. d. Vw., 
11, 273. Für die Vorzüge des Hochwaldes auch Noirot, Traite 
de la culture des for&ts, Paris, 1832 u. de Chateauvieux in 
Bibl. univ. Iuni 1832. S. 186. — Der Niederwald hat aller: 
dings wieder den Vortheil, leichter bewirtbfchaftet zu werden und 
beſſer genen Hebergeiffe gefhügt zu fein. Vgl. Quart. Rev., Oetbr. 
1827. ©. 591. 

(d) Wenn ein Volk jährlih I MIN, Klafter Brennholz nöthig hätte, 
fo wären dazu erforderlich (die Ktafter von 144 C. F. zu 100 
C. 5. Holzmaffe gefegt) nach den badiſchen Erfahrungen auf Mit: 
telboden (aus den Nachrichten bei v. Wedekind, NR. Zahrb. d. 
Forſtkunde, XV, 135. Darmft. 1839 berechnet): 1) von Buchen⸗ 
hochwald mit 90jaͤhrigem Umtriebe 1%, Mill, bad. Morgen, von 
denen 16 666 jährl. abgetrieben würden, 2) von Buchenmittelmald 
mit 30jährigem Umtriebe 2-811 000 Morgen, deren 93 700 jähr- 
lich gehauen würden; man braucht alfo 1311 000 M. mehr. 
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2, Abſchnitt. 

Verhbältniffe der Gewerke 

$. 392, 

Die Volkswirthſchaft verdankt den Gewerken 1) eine große 

Vermehrung des Gütererzeugniffes, wobei eine große Manchfals 
tigfeit nüglicher und angenehmer Dinge, die zu den verfchieben« 
ſten Zwecken förderlich find, zu Stande fommt ($. 98. 102), 

2) die Befchäftigung einer zahlreichen Volksclaſſe, hauptſaͤchlich 

in den Städten, 3) eine Veranlaffung zur Ausbildung vieler 
Zweige der Kunft fowie zur Erforfhung von Naturgefegen, 
4) eine günftige Ruͤckwirkung auf die Erdarbeit, theild wegen 
des Abfaßes, den die rohen Stoffe bei ven Gewerföunternehmern 

finden ($. 365), theild wegen der Verforgung der Erdarbeiter 

mit Werkzeugen, Mafchienen und dergl. (a), 5) eine beſſere 

Gelegenheit, als fie fich in der Regel bei rohen Stoffen findet 

($. 364), Zandederzeugniffe ind Ausland zu fenden und Damit 

andere nügliche Dinge einzutaufchen. 
(a) Wollte man hieraus einen Grund hernehmen, bie Gewerke über die 

Erdarbeit zu fegen (3.8. Glaſer, Ueber die Bedeutung ber Ins 
duftrie, 1845, ©. 18), fo würde man vergeflen, daß diefe immer 
vet den Stoff liefert, aus welchem alle Kunftwaaren bereitet wer: 
en. 

$. 393, 

Kein Volk, welches auch nur das frübefte Kindesalter der 

Entwidlung überfihritten hat, Fann ohne Gewerke fein. Diefe 
Rau, polit. Dekon. Ste Ausg. I. 33 | 
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find urfprünglich Häusliche Verrichtungen, auf die Bereitung und 

Berfertigung ber nothwendigften Dinge, ald Nahrung, Kleidung, 

Wohnung, Geraͤthe ꝛc. beſchraͤnkt, Iöfen ſich allmälig zu felbft« 
fländigen Gewerben ab und nehmen bei fleigender Bildung und 
Wohlhabenheit ſowohl an Ausdehnung ald an Güte der Erzeug- 
niffe fortwährend zu. Ihr Verhältniß zur Erdarbeit geftaltet ſich 

fehr ungleich, denn in manchen Laͤndern werden fie nur von einem 

Heinen Xheile der Einwohner getrieben, in anderen bilden fie aber 

den vorberrfchenden Nahrungszweig. Das häufige Emporkom⸗ 
men ber Gewerke fegt außer der Neigung und Gefchidlichkeit bei 
den Arbeitern nicht allein hinreihendes Capital, fondern auch 
Abſatz für die Gewerkserzeugniſſe voraus. Diefer bietet fich im 

Lande felbft dar, wenn die Erdarbeit mit ſolchem Erfolge ge= 
trieben wird, daß fie einen reinen Ertrag giebt, den man zum 

Einkaufe von Gewerkswaaren verwenden fann, und wenn die Ein⸗ 

wohner Bebürfniffe verfchiedener Kunftwaaren empfinden. Beide 

Bedingungen treten bei der allmäligen Zunahme des Volksver⸗ 
mögend von felbft ein und e& findet zwifchen beiden Hauptzwei⸗ 
gen eine Wechfelwirfung der gegenfeitigen Beförderung Statt; 
indeß kann die Gelegenheit zum auswärtigen Abfage die 

felbe Wirkung fchneller verurfachen (a). 
(a) Während des Mittelalters erhob fich der Wohlftand ber Städte 

im nördliden Europa mit Hülfe des auswärtigen Verkehres un: 
abhängig von dem Landbau und wirkte dann fördernb auf biefen 
($. 365); die Urſache hievon lag vorzüglid in der rechtlichen 
Stellung der verfchiedenen Bolksclaffen. Smith, 3. B., 3. u, 4. 
Sap. befonbers II, 20% 

$. 394. 
In ſchwachbevoͤlkerten Ländern von wenig entwideltem Ge⸗ 

werbemwefen find nothwendig noch wenige Gewerke, weil es an 
Capital und gefchidten Arbeitern fehlt, während dort der Land⸗ 

bau herfömmlich ald Hauptnahrungdzmeig angefehen wird und 
wenigftend da, wo fich gute Verfendungdmittel, befonderd Waſ⸗ 

ferftraßen, finden, die Gewinnung roher Stoffe zum Verkaufe in 

andere Länder vorzügliche Aufmerkfamkeit auf fich zieht, $. 186. 
In diefem Zuftande verforgt man ſich mit einem Theile ber Ge⸗ 

werkswaaren durch Eintaufch von außen, bis man nach und nach 
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durch die Anhäufung von Eapital, den Anwachs ber Volksmenge, 
durch die von der Verbreitung nüglicher Kenntniffe und der hö- 

heren Berfiandesentwidlung begünftigte Vervollfommnung der 

Künfte und die wachſende Schwierigkeit der Ausfuhr von Bo- 
denerzeugniffen zu ber häufigeren Ergreifung von Gewerksar— 
beiten hingelenkt wird. Je mehr dieß gefchieht, deſto mehr nehmen 
Wohlſtand und Bevölkerung zu, und die Blüthe der Volkswirth⸗ 
fhaft wird dann erreicht, wenn die Erdarbeit mit ven Gewerken 
im Gleichgewichte fteht, auch beide gleichmäßig mit dem Bei⸗ 
flande von Kunft und Capital geübt werden (a), . 

(a) Dume, Verſuche, 1. Abb. — Das oben erwähnte Gleichgewicht 
beider Hauptgewerbe wird auch von Lift, Das nationale Syſtem 
2c. ©. 20. 236, ald wünfchenswerth gefchildert, aber der Zuftand 
ber vorherrfchenden Landwirthfchaft gegen die Erfahrung zu un= 
günftig dargeftellt. — Die Herſtellung dieſes Gleichgewichtes er: 

‚ folgt in einigen Ländern ſchnell, in anderen höchſt langfam, fo 
daß Jahrhunderte lang die Erdarbeit das Hauptgewerbe bleiben 
kann. Sowohl bie Maafregeln der Regierung, ald manche Ort⸗ 
und Beitumftände wirken auf dieß Verhältniß in fehr verfchiede- 
ner Weife ein. — Unterfucht man die Urfachen der flaunenswer: 
then Ausbreitung bes Gewerksweſens in Großbritanien, fo wirb 
man nicht auf einen einzigen Umftand, fondern auf einen günfti: 
gen Zufammenfluß mehrerer hingewiefen. Mac⸗Culloch (Stat. 
acc. 11, 35) führt auf: 1) moralifche Urſachen, Sicherheit der 
Perfonen und des Eigenthums, — Freiheit im Gewerbewefen, — 
Allgemeinheit des Unterrichtes, Verbreitung von Büchern und Zeit⸗ 
Schriften ꝛc. — bereitwillige Aufnahme gefchickter Ausländer, — 
den in ber Ungleichheit des Vermögens und felbft in der Befteu- 
rung liegenden Spern zum Fleiße; 2) natürliche Urfachen, Reich: 
thum an inländifhen NRohftoffen, vor Allem an Stetntohlen, deren 
Lager man ald Kraftmagazine (hoarded or warehoused power) 
anfehen Tann (vgl. $. 120), und die Infellage des Landes, welche 
den Verkehr mit anderen Ländern überaus erleichtert. 

$. 395, 

Die Gewerke fiehen dann in völligem Zufammenhange mit 

der Erbarbeit eined Landes, wenn fie 1) deren Erzeugniffe ver 

arbeiten, wenn zugleich 2) die Arbeiter inländifche Lebensmittel 
verzehreri und auch 3) der Abfag großentheild an die von ber 

Erdarbeit lebenden Einwohner geht. Bei der Zunahme der Ge- 

werke wird diefer Zuſammenhang leicht unterbrochen, bald nimmt 
man einen fremden Stoff zu Hülfe, bald erweitert fich der Abſatz 

über den Bedarf des eigenen Landes hinaus, und fo ift öfters 
' 33* 

-. 
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ein fehnellerer Anwachs der Volksmenge felbft in Ländern von 
geringer Fruchtbarkeit hervorgerufen worden, ald ed ohne diefe 

Berührungen mit dem Auslande gefhehen wäre (a). Eine foldye 

Lage der Dinge bringt eine bedeutende Gefahr mit fich, weil ſo⸗ 

wohl im Einfaufe der fremden Verwandlungs⸗ und Hülfsftoffe 

und Unterhaltömittel ald im Abſatze der Gewerfserzeugniffe, alfo 

von zwei Seiten, Störungen möglich find (5). Der Abſatz ind« 

befondere kann fowohl von den Muaßregeln anderer Regierun- 
gen, ald von dem nenentflandenen Mitwerben anderer Völker 
gefchmälert werden, und ed gefchieht leicht, daß man im Ver—⸗ 

trauen auf die fortdauernde Erweiterung des auswärtigen Marl» 

ted die Hervorbringung einzelner Arten von Gewerkswaaren 
übermäßig ausdehnt, was dann empfindliche Verlufte nad) fich 
zieht. Bei großem Schwunge ded auswärtigen Handels, zumal 
wenn er von einer ausgedehnten Schifffahrt unterftügt wird, iſt 

man eher im Stande, folhe Störungen zu überwinden (c), am 
gewaltfamften wirken diefe Dagegen in Gebirgögegenden, in denen 

wegen der befchränften Theilnahme am Welthandel den unbefchäfs 

tigten Arbeitern und Gapitalen nicht fo balo andere Wirfungs« 

Preife angewiefen werden fünnen, und auch die eigene Erzeugung 
derjenigen Waaren, die man fonft vom Auslande eintaufchte, gro« 

Ben Schwierigfeiten unterliegt (d). Rege Betriebfamkeit weiß 

fich indeß vielfältig neue Nahrungsquellen zu eröffnen (e). 

(a) Se bie Zolksvermehrung in den englifchen Fabrikgegenben f. 
. 126. 196, 

(5) Noth der Spisenklöpplerinnen in der Gegend von Zondern in 
Schleswig, wegen des verminderten Abfases. Sie verdienen wöchen⸗ 
tlih nur gegen 40 Er, und werden wegen des Sigens bei ſchlech⸗ 
ter Koft meiftens ſchwaͤchlich. Hanffen, Statift, Forſch. über das 
Herz. Schleswig, Heidelb. 1832, I, 50. 60. Bedrängniß der fchle= 
ſiſchen Leinweber wegen Unzulänglichkeit des Abfages, f. Schneer, 
Ueber die Noth der Leinenarbeiter in Schlefien, Berl. 1844. 

(c) In diefer Lage ift Großbritanien. Es ift zwar unvermeidlich, daß 
bei dem großen Umfange einzelner Gewerközweige bisweilen Er⸗ 
fhütterungen eintreten, bei denen viele Familien in Armuth ge⸗ 
rathen, aber wegen des lebhaften Handels mit allen Erdtheilen, 
ber immer bald neue Abſatzwege auffindet, und des hohen Kunſt⸗ 
fleißes wußte man doch die Verlegenheiten immer wieder zu bes 
ben. Auch in Belgien zeigt fich ein folches Vorherrſchen des Fa⸗ 
brikweſens, aber ohne die Hülfe eines fo ausgedehnten Seehandels, 
wie ihn Großbritanien befist. ' u 
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(4) Simonde, Nouv. princ., I, 289, — Mißjahre müffen in folchen 

(e) 

Fabritgegenden, welche ihren Getreidebebarf von außen bezichen, 
die traurigften Folgen haben. Beifpiele geben die Roth des fächf. 
Erzgebirge und der fchweizerifchen Fabrikgegenden in ben Jah⸗ 
ren 1816 und 1817. Der Canton Appenzell verlor 1817, 34235 
Menfhen oder 6 Proc, der Volksmenge, bie inneren mehr mit 
Viehzucht befhäftigten Roden ertrugen aber die Roth leichter als 
die äußeren. S. Zollikofer, Das Hungerjahr 1817. St. Gallen, 
1818. 19. — Nicht minder furdtbar war die Roth in den beiden 
Thälern von Glarus, bie ebenfall3 viele Baummollenarbeiter 
haben, und dad Aufhören des Handfpinnens zufolge der Maſchie⸗ 
nenfpinnerei trug zur Vergrößerung des Elends bei. \ 
Das Fürftentbum Neuenburg hatte fchon 1781 unter feinen 
40 000 Einwohnern nur 6000 Lanbbauende, dagegen 7300 mit 
Kattuns, Spigen= und Uhrenfabrication befchäftigte Arbeiter. Bloß 
im Val⸗de-Travers find 1530 von den 4950 Einwohnern mit 
Spigentlöppeln, 1156 Menſchen mit Uhrmachen und DVerfertigen 
von Uhrmacherwerkzeugen beichäftiget. — Picot, Statist. S. 533. 
— Descript. topogr. de la Chatellenie du Val-de-Travers, 1830. 
— Der merkwürdige Kabritort Barmen erhob ſich vermöge bdiefer 
in der Betriebfamkeit liegenden Kraft, neue Hülfömittel zu ers 
fhaffen. Den Anfang madten die Bleichen, dazu kam um das J. 
1709 die Verfertigung von Leinenbändern und Nähzwirn, [päter 
die Schnürriemen, Zwirnfpigen, die geftreiften Leinenzeuche und 
die Färbereien, nach dem fiebenjährigen Kriege die halbbaummol- 
lenen Zeuge (Siamoifen) 2c. Barmen (1846 mit 33,000 €.) hatte 
1836 8412 Bandftühle, 78 Färbereien, 30 Bleichen, 210 Baum: 
mwollenwebftühle 2c. v. VBiebahn, Statift. des R. B. Düffeld. ©. 
178, — Holzuhrmacher im Schwarzwalde, deren Abſatz bis Ame⸗ 
rica und Aſien geht (1829 waren im bad. Theile 582 Meifter 
und 359 Gehülfen). — Holzfchniger in der Gegend von Sonnes 
berg, wo neuerlich die Verfertigung der Waaren von Papierzeug 
(papier- mache) hinzugekommen ift, — in der limgegend von 
Berchtesgaden und im Gröbner Thal (Tirol). 

$. 396. 

Die Gewerke Eönnen in Verbindung mit der Landwirthſchaft 

getrieben werden, fo daß die Tohnarbeiter und auch wohl die klei⸗ 

nen Unternehmer ſich abmwechfelnd den landwirthfchaftlichen und 

den Gewerköverrichtungen widmen. Hiebei bildet dad Gewerk 

entweder nur die Nebenarbeit, die der Landmann zur Benugung 

feiner freien Stunden zwifchen den ländlichen Gefchäften, beſon⸗ 

ders im Winter, zu Hülfe nimmt, oder es ift vorherrfchender Ges 

werbözweig und der Gewerksmann fucht nur feinen Bedarf von 

Nahrungdmitteln felbft zu bauen, wozu fehon ein Fleined Grund» 

ſtuͤck genuͤgt, F. 372. Nr. 2). Diefe Verbindung zweier verſchie⸗ 

denartiger Gewerbe ift in Beziehung auf die Güte und Menge 

” 
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der Erzeugniffe nicht gerade vortheilhaft, denn die Arbeiter koͤn⸗ 

nen dabei nicht leicht fo große Geſchicklichkeit erlangen, ald wenn 
fie ſich außfchließend aufdas eine von beiden Gefchäften beſchraͤnk⸗ 

ten ($. 114, Nr. 2)), doch ift in diefer Hinficht die zweite Art, 
der Verbindung, bei welder die Landwirtbfchaft als Nebenfache 

erfcheint, weniger ungünftig. 

g. 397. 
Es kommt indeffen noch eine andere Seite diefer Betriebsart 

in Erwägung. Die Arbeiter befinden ſich nämlich bei derfelben 
in einem vortheilhafteren und geficherteren Zuſtande, ald wenn 
fie nur ein einziges Gewerbe hätten, fie find leichter im Stande, 

fiy während einer Stodung des Abfaged zu erhalten und wer- 

ben auch von den Folgen einer Mißernte weniger getroffen; fie 

vermögen ferner um geringeren Lohn zu arbeiten, ald wenn fie 

allen Lebensbedarf kaufen müßten, und defhalb können ihre Er- 

zeugniffe durch größere Wohlfeilheit fich fortwährend auf aus 
tändifchen Märkten den Vorzug verfchaffen. Auch ift gerade die 

Abwechslung beider Verrichtungen für das koͤrperliche Wohlbe- 
finden hoͤchſt zuträglic (a). Nur ein Theil der Gewerke eignet 
ſich zu diefer Verbindung, nämlich Diejenigen, welche weder große 
Gefchidlichkeit, noch große Kunftmittel oder dad Zuſammenwir⸗ 
fen mehrerer Arbeiter erheifchen (5). If das erforderlihe Ca⸗ 

pital gering, kann z. B. der Verwandlungsſtoff in der Nähe an« 

gefauft oder von dem Arbeiter felbft erzeugt werden, fo wird ed 
diefem möglich, auf eigene Rechnung, ald Unternehmer thätig zu 

fein, nur muß er dann, wenn der Abfag die Verfendung in an» 

dere Gegenden nothwendig macht, das fertige Erzeugniß an einen 

Auffäufer (Verleger) zu verkaufen fuchen, um feine Auslagen 
bald erftattet zu erhalten. 
(a) Rau, Anfihten, ©. 106. — Cordier, Agric. de la Fl. fr., ©. 

27. 28. Sn jedem Bauernhaufe in Klandern wird gefponnen und 
gewohben, ebd. ©. 34. — In der Gegend von Leeds, Huddersfielb 
und in Nord Wales find viele Tuchmacher, die zugleich einige 
Acres Land bauen. Man hat fogar Mafdhienen, auf denen ſolche 
Weber für Lohn arbeiten laffen Lönnen, fo daß fie audy in der 
Süte der Waaren mit den Fabriken zu wetteifern im Stande 
find. Die Vortheile diefes „domestic system“ in der Wollenver- 
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‚arbeitung find anerkannt. Mac-Culloch, Stat. acc. II, 37. — 
Unter die nüglichen Seiten dieſer Verbindung gehört, daß die 
Bwifchenzeiten zwifchen den Feldarbeiten vollftändig ausgefüllt, daß 
alle Familienglieder, felbft Kinder, zum Erwerbe auf angemeffene 
Weife befhäftiget werden Tönnen und daß die Zerftüdelung des 
Grundeigenthums leichter unfchädlich wird. — Bon diefem Ge: 
werlsbetriebe verſchieden ift die häusliche Bereitung von Gewerks⸗ 
waaren für den eigenen Bedarf, die man hauptfächlich in entle- 
genen ſchwach bevölkerten Gegenden antrifft, vgl. Oluffen, Beis 
träge z. e. Ueberf. d. Nation. Induftr. in Dänemark, S. 180 
(deutih von Gliemann, Altona, 1820). 

(6) Vorzüglich die Bearbeitung des Flachſes, Weben, Schmieden ıc. — 
Die Weberei ift eine fehr häufige Befchäftigung der Kandleute und 
eignet fih darum fehr gut für fie, weil man eine große Menge 
gewöhnlicher Zeuche nöthig hat. Im preuß, Staat waren 1837 
232,000 Webftühle in Fleden und Dörfern, auf denen die Lein⸗ 
weberei als Rebengeſchaͤft getrieben wird, und bie freilich auch 
nur in bem Bleineren Theile der Zeit (etwa A,) im Gange find, 
Doffmann, Die Bevölt, des pr. St. S. 157. Im 3. 1843 zählte 
man überhaupt 276 111 zur Nebenbeichäftigung benüuste Stühle, 
Dieterici, Stat. Zab. ©, 155. — In Böhmen find gegen 20 000 
Baummollenwebftühle der Landweber, welche ficy weit beffer bes 
finden, als bie ununterbrodyen auf dem Stuhle arbeitenden fog. 
Commereialweber. Czoͤrnig, Statift. Zafeln für 1842. — Sei⸗ 
benweber im Canton Zürich, Baummwollenweber in Appenzell a. 
R,, Barmen, dem baier. Oberfranken (Hof, indberg %.), 
Leinweber auf der Rhön, dem Vogelsberg, der Alp, in Böhmen, 
Schiefien, Weftfalen, im K. Dannover ꝛc. — Strohflechten im 
Schwarzwalde, befonders im Florentiniſchen. Doch vertragen fich 
mit feiner Flechtarbeit Feine härteren Verrichtungen, weldye bie 
Finger ungelentig machen würden, weßbalb die flechtenden Bauern⸗ 
töchter fih häufig Mägde miethen. Bronn, Reife H, 434. — 
Die zahlreichen Verfertiger von Uhrtheilen in der Gegend von 
Preſcot (Lancagfhire) treiben etwas Feldbau, wie die Weber um 
Manchefter, Dingler, Pol, 3. XXX, 203, 

$. 398, 

Beachtet man die Ausdehnung der einzelnen Gewerksunter⸗ 
nehmungen und dad Verhältniß zwifchen den Unternehmern und 

Lohnarbeitern, fo findet man einen auffallenden Unterfchied zwi⸗ 
fhen den Handwerken, welde im Kleinen, von einem felbft 

mitarbeitenden Unternehmer mit wenigen Gehülfen und meiſtens 

mit einfachen Kunftmitteln getrieben werden, und den großen 

Gewerföunternehbmungen, Großgewerken (Fabri— 
ken und Manufakturen), bei welchen in hohem Grade von 
der Arbeitstheilung Gebrauch gemacht wird und, wie bei großen 
Landgütern (F. 369) ein (wo nicht mehrere) beſonderer Vorſte⸗ 

“ 
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her die Leitung bes ganzen GEfchäfts zu beforgen hat. Der Hant- 
werf&betrieb hat unverkennbar mehrere erhebliche Vortheile (=). 

1) In Bezug auf die Unternehmer. Die Handwerfe be= 
fchäftigen viele Meifter, welche neben ihrem Gewerböverdienfte 
noch Gapitalrente und Arbeitölohn beziehen und ſich deßhalb 

in ciner befferen Sage befinden, al& die bloßen Lohnarbeiter, und 
den Kern des Bürgerftandes bilden (5). Obſchon der vor Alters 

gepriefene „goldene Boden’ des Handwerkes von dem ausge⸗ 
dehnteren Mitwerben großentheild zerflört worden ift, fo darf 

Doch der fleißige, geſchickte und haushälterifche Meifter in der Re⸗ 

gel ein gutes Auskommen erwarten. Es tritt mithin eine guͤn⸗ 

flige Vertheilung des Einkommens ein, während in den Händen 
der Sabrifherren eine große Maſſe von Gewerböverdienft und 

Gapitalrente zufammenfließt, melde zu einem hohen Zurus auf 

fordert. 

(a) Uebereinftimmend de Sismondi in Fix, Revue -d’econ. polit. 
111, 1. (Zuli 1834.) 

(5) Der Eleine Unternehmer Tann auch durch die Mitglieder feiner 
Familie eine nüglihe Beihülfe in feinem Befchäfte erhalten. 

$. 398 a. 

2) In Bezug auf die Lohngehülfen. Schon in der An- 
. zahl derfelben zeigt fich der Unterfchied, indem diefelbe bei den 
Handwerken verhältnißmäßig kleiner ift, während mancher Fabrik- 
berr Hunderte von ihnen in feinem Dienfte hat (a). Noch aufs 
fallender ift der Vorzug der Handwerke in Hinficht auf die Lage 
der Zohnarbeiter. Die Handwerksgehuͤlfen leben größtentheils 
im Haufe, in der Familie des Meiſters, der „den Zifch wie die 
Werkftätte, ven Genuß wie die Arbeit mit feinen jüngeren Ge— 
huͤlfen theilt“ (5), und diefer Umftand bat auf ihre fittliche und 
geiflige Ausbildung fehr gute Wirkung. Sie haben die Hoffnung, 
mit der Zeit felbft Unternehmer zu werden (c) und beide Glafjen 
fichen ſich fo nahe, daß Tie nur einen einzigen Stand in der Ge⸗ 
ſellſchaft ausmachen. Bei den Fabrifarbeitern dagegen iſt a) die 
Möglichkeit, je felbfiftändig zu werden, fo entfernt, daß ihnen ber 
aud diefer Ausficht entfpringende Antrieb zur Beeiferung und 
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Sparſamkeit in der Regel fehlt (d). b) In Gewerkszweigen von 

veränderlihem Abſatz tritt, wenn diefelben in gutem Kortgange 

find und durch die Anwendung neuer Gapitale rafch erweitert 

werden, ein ftarfer Zufluß von Arbeitern ein, denen die Verhei⸗ 

rathung nicht verwehrt werden kann. Erfolgen dann Stodungen, 

fo entfteht in diefen Familien Bedrängniß, fei ed, daß ein Theil 

der Arbeiter ganz verabfchiedet wird (e), oder daß fie nur einen 

Theil der Zeit hindurch befcyäftiget werben, oder. fich einem ſpaͤr⸗ 

lihen Lohne unterwerfen müffen. Wo mehrere Fabriken beifam« 
men find, da macht ſchon die Menge folder Lohnarbeiter ihre 
Unterkunft in anderen Nahrungdzweigen fchwierig. Neue Fabrik: 

zmeige pflegen für die Arbeiter vortheilhafter zu fein, ald länger 
beitchende, in denen das Mitwerben ftärfer ift (N). c) Da die 
Zahl der Fabrikherren gegen die der Handwerkömeifter Elein, 

bisweilen fogar in einer Gegend nur ein einziger in einem eins 
zelnen Gewerfözweige vorhanden ift, fo haben die Lohnarbeiter 
weniger Auöficht, bei Anderen Beſchaͤftigung zu finden, fie find 

daher von ihren Lohnherren mehr abhängig und ihnen, ald tief 

unter ihnen ſtehend, perfönlich fremder, als die Handwerksgehuͤl⸗ 
fen. d) Die in diefen Umftänden enthaltene Verfuchung zum 

Leichtſinn, zur Rohheit und Unfittlidykeit wird defto flärfer, wenn 

in einer Gegend viele Subrifarbeiter leben, die eine abgeſon⸗ 

derte Claſſe bilden, weßhalb einzelne üble Beifpiele fich leicht 
verbreiten, und wenn die Arbeiter in großen Werkfflätten ver 

fammelt find. Solche Fabriken (engl. factories) Außern die 

nachtheiligften Wirkungen auf den fittlichen Zuftand, zumal wenn 

Perfonen von beiden Gefchlectern und auch ſchon im jugend- 
lichen Alter in einer Anftalt. nebeneinander befchäftiget jind, wos 

durch das Familienleben geftört und zu Unordnungen aller Art 
Anlaß gegeben wird. 

(a) In Würtemberg betragen die Gefellen nur 22 Procent aller Ge: 
werfsarbeiter. Nach den fpanifchen Vollszählungen enthält der 
Gewerksſtand 75 Proc, Meifter, 19 Proc. Gefellen und 6 Proc, . 
Lehrlinge. In Baden zählen die 35 wichtigften Handwerke auf 
100 Meifter 42 Gefellen, in Preußen (1843) ſämmtliche Hand⸗ 
werter auf 100 M. 87 Gefellen und Lehrlinge, die Maurer, Zim⸗ 
merleute, Steinmegen und Zöpfer aber 455, Dieterici, Stat. 
zab. ©, 144. — Im K. Hannover find (mit den Gaft- und 
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Schenkwirthen) 91 733 felbftftändige Gewerböleute mit 40 637 Ge⸗ 
huͤlfen aufgezählt, darunter 91 eigentliche Fabriken mit 1440 Ge⸗ 
bülfen, alfo auf jede beinahe 16 Zohnarbeiter, von Reben, I, 
493. — Beifpiele einzelner riefenhafter Unternehmungen. Seraing 
bei Lüttich, 1817 von Zohn Eoderilt (+ 1840) angelegt, jest im 
Eigenthum einer Actiengefellfchaftz 4200 Arbeiter, wovon 800 — 
1000 in den Kohlenbergwerten, 6 Hochoͤfen, die täglidy 1600 Etr. 
Eifen liefern, Puddelöfen, Walzwerke, Schmieden, Mafchienen - 
Fabrikz es find 27 Dampfmafdienen in Thätigkeit, e8 werden 
jährl, 50 Locomotiven gemadt und das ganze rohe Erzeugniß 
wird auf 17 Mil. Fr. gefhägt, fe Lecocg, Description de 
l’etabliss. de J. Cockerill à Seraing, Liöge, 1846. — Beaucourt, 
Dep. Oberrhein, Fabrik von Uhren, Eifens und Stahlmaaren, über 
2100 Arbeiter; Gebr. Jappy. — Joh. Liebig’s Wollenzeudye 
fabrit zu NReichenberg in Böhmen, gegen 3000 Wepftühle, — 8000 
Arbeiter, — Rhymney⸗Eiſenwerk bei Merthyr⸗Tydvil (Wales), 
9 Hochöfen, 3000 Arbeiter, — Nägeli’s Baummollenfpinnerei 
von 85000 Spindeln und 1500 Arbeitern in Mülhaufen. — 
Spinnerei, Weberei und Druderei der Gebr. Hartmann in 
Münfter (Oberrhein), 3500 — 4000 Arbeiter 1. — Buchdruckerei 
von Elowes in London mit 19 Dampfs und 23 Handprefien. — 
Ungeheure Brauereien in London ꝛc. 

(5) Hoffmann. — Den Uebergang zwiſchen beiden Betriebsarten 
bilden folche Arbeiter, die in ihren Wohnungen eine gewiſſe Ge⸗ 
werksverrichtung, allenfalld mit Gehülfen, beforgen, jebod von 
einem VBerleger ( Fabricanten) den Rohftoff erhalten und nur 
Stüdiohn beziehen, wie die fogenannten Faconmeifter. 

(c) Doch giebt ed audy in mandyen Handwerken bloße Handlanger und 
Zaglöhner, und die Größe des erforderlichen Gapitales verfperrt 
in einem Theile der Handwerke den unbegüterten Gefellen ben 
Zutritt zur Meifterfchaft. 

(d) Der Fabrikarbeiter kann indeß hoffen, Werkmeifter und dergl. zu 
werben, wenn er fich auszeichnet. 

(e) Geſchieht dieß auch in den Handwerken, fo find doch bie Gefellen 
meiftens unverheirathet und können leicht anberdwohin wandern. 

(f) Belonders übel ift die Lage der Handweber. Bei ber Verfertigung 
foicher Zeuche, die weder vorzuͤgliche Körperfraft noch befondere 
Geſchicklichkeit erfordern, ift der Lohn am ſchwächſten, fo daß mans 
her Weber in Großbritannien nur 5 Schill, (3 fl.) die Wode . 
verdient und viele Y% des Jahres ohne Befchäftigung find, f. Re- 
port of the commissioners on the condition of the handloom 
weavers, ©. 22. 24. 1840. 

$. 398 b. 
Die Uebelftände, welche in moralifher und wirtbfchaftlicher 

Hinſicht aus einer großen Ausdehnung des Fabrikweſens entites 

ben, und wegen des Dafeins vieler vermoͤgensloſer, leicht aufzu⸗ 

reizender Zohnarbeiter felbft die Sicherheit im Staate bedrohen 
können, laflen fich durch viele Erfahrungen nachweifen, Doch. 
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ſcheint Die Größe und Häufigkeit des nicht mit guten Gründen 
ganz zu läugnenden Uebels öfter mit Uebertreibungen dargeftellt 
worden zu fein, hauptfächlich weil man die beweifenden That⸗ 
fachen nur von folchen Gewerben bernahm, welche im Stillſtande 

oder fogar in Abnahme waren, Gewerkszweige für entfernten 

und deßhalb fehr veränderlichen Abfag wirken am nachtheiligften, 

F. 395. Indeß find jene Uebel wenigftend zum Theile vermeid- 

lich, indem, abgefehen von dem, was Die Staatögewalt zur Beſ⸗ 
ferftellung der Arbeiter zu thun verfuchen Pönnte, das fleißige, 

haushaͤlteriſche und gefittete Verhalten der leßteren, unter dem 

Einfluß guter Volksſchulen, eined guten Religionsunterrichtes 
und dußerer Ermunterungen zur Sparfamfeit, ferner bei einer 
vortheilhaften Einwirkung der Fabrikherren auf den Lebenswan⸗ 

del ihrer Gehülfen, fehr Vieles vermag, um den Zuſtand derfel- 
ben’ zu verbeffern, vgl. $. 201 a) (a). 

(a) In der neueften Zeit find viele einzelne Thatſachen gefammelt 
worden, welche darüber Teinen Zweifel laffen, daß ein Theil der 
Sabritarbeiter fih in einer betrübenden Lage befindet, Dan kann 
daraus nicht folgern, baß überhaupt gar Feine Fabriken vorhan- 
den fein follten, aber man muß wenigftens die Tchnelle Zunahme 
und Ausdehnung berfelben für etwas Bedenkliches halten, nicht 
etwa in der Graffchaft Lancafter oder in Flandern das volks⸗ 
wirthfchaftliche Ideal fehen, dagegen aber auf bie Verhütung 
der dad Fabrikweſen begleitenden unerfreulichen Folgen defto mehr 
Aufmerkfamteit richten. Die Urfachen bdiefer bedrängten und lei- 
densvollen Lage liegen in dem übergroßen Angebot non Arbeitern 
und der daraus entfpringenden Erniebrigung bes Lohnes, der 
feibftfüchtigen Gleichgültigkeit vieler Lohnherren und felbft einzel- 
nen Bedrüdungen von Seite derfelben, 3. B. dem fchimpflichen 
&rudfyftem, d. h, ber aufgedrungenen Entrichtung eines Theiles 
des Lohnes in gelieferten, zu body angefchlagenen oder auch den 
Bedürfniffen der Arbeiterfamilien nicht entfprechenden Waaren, 
3u ben Xeußerungen des Uebeld gehören hauptſächlich nachftes 
bende: 1) In Bezug auf Gefundheit. Zu den anftrengenden 
und zum Theil angreifenden Verrichtungen kommen bie tärgliche 
Nahrung, befonders die engen, bumpfigen Wohnungen, namentlich 
die Keller, in denen Zaufende zu wohnen gezwungen find, die 
verberbte Luft in den dichtgedrängten Stadttheilen, die frühzeitige 
und übermäßige Anftrengung ber Kinder, die mangelhafte Pflege 
der Kleinen Kinder zc., um bie Sterblichkeit unter den Fabrikar⸗ 
beitern größer, die Lebensdauer bedeutend kürzer zu machen, als 
bei anderen Glafien. Das Nervenfieber insbefondere richtet unter 
ihnen große Verheerungen an. Indeß zeigen ſich diefe Erfcheinuns 
gen auch in Handelsftäbten, 3. B. in Liverpool, wo gegen 22 000 
Menfchen in Kellern wohnen und wo ſich eine Menge dürftiger 
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Irlaͤnder aufhält. Hier ift bie mittlere Lebensbauer nur f7 3, 
in Manchefter 20, in Leeds 21 3., in London 26%, 3. Der Stadt: 
theil von Liverpool, in welchem 58 Proc, in Kellern und Höfen 
wohnen, hat 1 Zobesfall auf 2314 Einw. und 1 von 27 Menfchen 
wird jährlich vom Fieber befallen, in dem Zheile, wo die Woh⸗ 
nungen am beften find, nur 1 auf 237 und es ftirbt 1 von 41,% 
(Duncan.) In Preften ift die Sterblichkeit unter den Lohnars 
beitern 1 von 18,28, unter den Gewerbsunternehmern 1 von 31,8%, 
unter den Reichen und den mit höheren Dienften befchäftigten 1 

“von 47,3% und die mittlere Lebensdauer in biefer Stadt ift feit 
dem Auflommen der Fabriken (um 1783) von 31,% auf 19,8 3. 
gefunten (Clay). In den Bezirken der Stadt Nottingham geht 
die Sterblichkeit je nad der Geräumigkeit und Lage der Woh⸗ 
nungen von Y, bis Y,, (Hawksley). Die forgfältigen Nach⸗ 
weifungen von Ducpetiaux (De la mortalite à Bruxelles 1844) 
zeigen die große Sterblichkeit der ärmften Stadttheile in Brüffel. 
Unter den Dienftboten und Zaglöhnern ftirbt (ohne Zodtgeb.) 1 
auf 14, unter den Gewerbsleuten 1 auf 27, unter den höheren 
Ständen 1 auf 50,% — Der fchädliche Einfluß diefer Urfachen auf 
den körperlichen Zuftand läßt fih auch aus folgenden Wahrneh- 
mungen barthun. Während im Durchſchnitt von Franfreid, um 
100 tauglidye Soldaten zu finden, 86 junge Männer aus körper⸗ 
lichen Urſachen übergangen werden müffen, ift die Anzahl der Un: 
tauglichen auf 100 im Dep. Niederfeine, wo viele Gewerke find, 
126, in Rouen 166, in Elbeuf 168, in Mülhaufen doch nur 110, 
(Nah Eh. Dupin im Durdfchnitt von 10 vorzüglich landbauens 
den Dep. 40, von 10 Fabrik:Dep. 99, im Elfaß 68 Proc. Untaug: 
liche, Dingler, Pol. S. 77, 149. Aud im ©. Züri find mehr 
Dienftuntaugliche, ald in anderen Cantonen, wegen der Spinne: 
reien.) — „Die urfprünglicdden Bewohner Barmen’ waren Men: 
fhen von großem flarfem Körperbau, wie es die Abkömmlinge 
derfelben, welche man in einigen alten Familien trifft, noch find, 
und der größere Haufen ber jegigen Barmer würde daffelbe ath⸗ 
Vetifche Anfehen behalten haben, wenn bie Beichäftigung mit Fa⸗ 
britarbeit diefelben von Generation zu Generation nicht ſchwäch⸗ 
liher und graciler gemadt hätte.” Sonderland, Geſch. von 
Barmen, 1823, S. 90. Man ift darüber einig, daß durch Maaß⸗ 
regeln der Gıfundheitspolizei Vieles zur Befeitigung bdiefer Uebel 
fände geſchehen Eönne, Auch fehlt es nicht an Beifpielen großer 
Fubrifen mit wohlgelüfteten und reinlic gehaltenen Räumen, 
ferner gefunder, von Seite der Fabrikherrn hergeftellter Mieth⸗ 
wohnungen für die Arbeiter. Einzelne Belege in Bezug auf den 
nadhtheiligen Gefundheitszuftand und deſſen Urfachen finden fich 
vorzüglich in den oben ($. 201 (E)) genannten englifchen Berich- 
ten. Ueber die Befhäftigung der Kinder in den Fabriken f. audy 
bie in 1I, $. 202 a ang. Schriften. — 2) Sittlichkeit. Der häufige 
Hang zum Zrunt, aus dem dann viele andere Verirrüngen ent⸗ 
fpringen, entfteht leicht aus der mangelhaften häuslichen Erzie- 
bung, und ben anderen in $. 398 a unter d, ß bemerkten Um⸗ 
ftänden, — 3) Wirthſchaftlichkeit: Mangel an Sparfamkeit 
und Ordnung im Haushalte der Arbeiterfamilien, leichtfinniges 
Aufzehren des reichlihen Lohns und defto größere Noth bei der 
Abnahme des Verdienftes. Das Beifpiel von Sedan zeigt, daß 
guter Wille und Einverftändniß unter den Fabrikherren gegen die 
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Trunkſucht und andere Unordnungen mit Erfolg wirken Eönnen, 
Die Erkundigungen von Zufnell und Zaylor begründen die 
Annahme, daB man die Bebrüdungen und Leiden ber Fabrikar⸗ 
beiter (es ift fogar von „weißer Sklaverei” gefprochen worden) 
doch für allgemeiner angefehen hat, als fie wirklich find. Dal. 
Gaskell, The manufacturing popul. of Engl. L. 183%. — Mohl 
in Rau’s Archiv, II, 141. Kleinfhhrod, ebend. ©. 348 und 
deſſen Großbrit. Gefeßgeb. ©. 177. — Dagegen Ure, Das Fabrik⸗ 
wefen, ©. 248 ff. — Mac-Culloch in Edinb. Rev. 124, ©, 
463 und defjen Stat. acc. II, 81. — Ueber den Zuftand der fran: 
zöfifchen Arbeiter in den Baummollen=, Seiden- und Wollenges 
werten Villerme, Tableau de l’etat physique et moral des 
ouvriers, P. 1840. II B. de Villeneuve-Bargemont, kc. 
polit. chret., L. I, ch. 11. 13. Taylor, Tour in the manufac- 
luring district of Lancassh. Lond. 1842. — Edinb. Rev. 155, 
S. 190, — Engelö, Die tage der arbeit. Claffe in Engl. 1845. 

$. 399. 

Obgleich der handwerksmaͤßige Betrieb nad) feinem Einfluffe 
auf die Arbeiter vortbeilhafter ift, fo fteht er Loch den großen Uns 

tergehmungen in Abficht auf den Erfolg der Arbeit in vielen 

Fällen nach, weil namlich 1) in Fabrifen mehr Mafchienen und 

andere Kunftmittel angewendet werden koͤnnen, die ein großes 
Capital vorauöfegen, 2) die Arbeiten unter Viele getheilt wer⸗ 

den, 3) die Vorfteher der Unternehmungen fich wiffenfchaftliche 

Bildung aneignen, zur Vervollkommnung der Gewerbstunft 

mehr beitragen, auch neue Erfindungen leichter erfahren und be⸗ 

nugen, als Handwerksmeiſter. Hiezu kommen bie wirthſchaft⸗ 

lichen Vortheile, die der große Unternehmer in Bezug auf Ein⸗ 

kauf, Verſendung und Abſatz, auf die Moͤglichkeit, den Erſatz 
ſeines Capitales laͤnger abzuwarten und dergl. beſitzt. Dieſe Vor⸗ 

zuͤge zeigen ſich hauptſaͤchlich bei den für ausländifchen oder doch 
entfernten Abfag arbeitenden Gewerfen. Daher find bei manchen 
Zweigen berfelben die Handwerksmeiſter nicht im Stande, in der 
Güte und Wohlfeilheit der Erzeugniffe das Mitwerben der Fa⸗ 
brifen zu ertragen, und es ift eine unaufhaltfame Folge der Ca⸗ 
pitalanhaufung und der fortfchreitenden Gewerbäfunft, daß in 

einem Theile der Gewerke das Fabrifwefen die Handwerke ver⸗ 
drängt; in anderen Zweigen, bei denen jene Vorzüge ded großen 
Betriebes wegfallen, koͤnnen fich die Handwerke ohne Schwierig« 
feit erhalten und es entfiehen fogar manche neue Zweige, Die fich 
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für den Betrieb im Kleinen eignen (a). Der Handwerksſtand 

vermag diefen Kampf gegen dad Andringen der großen Unter» 
nehmungen eher zu beflehen, wenn er ſich bemüht, in Kenntnif« 
fen und Geſchicklichkeiten mit den Anforderungen der gefteigerten 

Bildung gleihen Schritt zu halten. Man fann ungeachtet der 
vorhin dargefiellten Nachtheile dad Aufkommen der Sabriten im 

Ganzen genommen nicht für ein Uebel halten, wo e& nöthig ift, 
um einem Volke den feiner Bevölkerung und überhaupt dem 
Stande feiner Güterquellen entfprechenden Antheil an der Bes 
treibung ber Gewerke zu fihern, aber man barf nidt wuͤnſchen, 
daß die Vermehrung der Fabriken rafcher erfolge, ald ed in jener 
Hinſicht Bebürfniß if, und daß ein Volk fih mit Vernachlaͤſſi⸗ 
gung anderer Gewerbe den Gefahren eined vorherrfchenden Ge⸗ 

werksweſens überlafle, $. 395. 

(a) Fabriken liefern große Duantitäten von Waaren gleicher Art und 
tönnen deßhalb nicht das einzelne ezenguiß nach den individuel⸗ 
len Neigungen und Bedürfniffen bes Käufers einrichten. Schon 
deßhalb ift die Fortdauer vieler Handwerke gefichert, z. B. bes 
Schneiders, Schloffers, Schuhmachers, Schreiners, Wagners. Diezu 
kommt, daß mandye Gewerke ganz örtlich find, wie dad Zimmers, 
Maurers, Glaſer⸗, Bäder:, Fleifher:, Buchbinder⸗, Tüncher⸗ 
Gewert, unb daß wenigftens die Ausbefferung ſchon gebraudter 
Gegenftände Handwerker an Ort und Stelle erfordert, weßhalb 
in jeder nicht ganz kleinen Stadt ein Uhrmacher, Büͤchſenmacher 
und dergl. nöthig ift. 

$. 400, 
Die Gewerke geben die haufigfte Veranlaffung zur Anwen⸗ 

dung von Mafchienen ($. 118), obgleich diefelben auch in 

dem Bergbau ($. 351) und in der Landwirthſchaft ($. 369) 

wefentliche Dienfte leiften. Daher ift hauptfächlich in Bezug auf 
die Gewerke Öfterd die Beforgniß rege geworden, ed möchte die 
Einführung der Mafchienen für die arbeitende Elaffe verderblich 
wirken, indem fie einem Theile derfelben Befchäftigung und Un⸗ 

terhalt entziehe, — ed möchte das Verarmen vieler Arbeiter mit 
bem daraus hervorgehenden Elende, ben in der beſſeren Beſchaf⸗ 

- fenheit und der Wohlfeilheit der Kunftwaaren liegenden Bortheil 

überwiegen; — es möchte fogar Die Vermehrung der Mafchienen 
für den Nugen der Unternehmer felbft widerfinnig fein, weil fie 
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das Angebot von Genußmitteln vermehre, zugleich aber die Zahl 

von Käufern vermindere (a). Zur Unterflügung diefer Anficht 
koͤnnen auch einzelne Erfahrungen angeführt werben (6). 

(a) Si un ouvrage est à un prix mediocre, et qui convienne dga- 
lement à celui qui l’achete et à l’ouvrier qui l'a fait, les ma- 
chines qui en simplifieraient la manufacture, c. à. d. qui dimi- 
nueraient le nombre des ouvriers, seraient pernicieuses; et si 
les moulins & eau n’etaient pas partout etablis, je ne les 
croirais pas aussi utiles, qu’on le dit, parcequ’ils ont fait re- 
poser une infinite de bras, qu’ils ont priv6 bien des gens de 
Vusage des eaux, et ont fait perdre la fecondite à beaucoup 
de terres. Montesquieu, Esprit des lois, XXIII, Chap. 15. — 
„Wenn die Menfhenzahl in dem Maaße abnähme, wie bie Ar⸗ 
beitsmaſchienen zunehmen, fo würden fie unfere Rettung, ba die 
Maſchienen ſich aber eben fo ſchnell vermehren, wie die Dienfchen, 
fo fehe ich die Möglichkeit, daß wir noch einmal aus lauter Kunft- 
fleiß Hunger fterben” G. Forfter, ungebr. Brief, f. Morgenblatt, 
1818, Nr. 298. — Aehnliche Anfichten bei Sismondi, N. princ. 
I, 365. II, 312 — Piectet in Bibl. univ., Abth, Sc. et arts, IX, 
62. — de Villeneuve-Bargemont, L. 1. ch. 12, wo jedoch 
auch die Vertheidiger der Mafchienen redend eingeführt werben. 

(5) Deftere Unruhen in den Fabritgegenden zufolge ber Einführung 
neuer Mafchienen. Die Mafchienenzertrümmerer (Kud diten) in 
England, die z. B. 1826 in Lancasfhire viele Webemafchienen 
gerftörten. 1758 wurde Everett’s Zuchfcheermafchiene vom Pöbel 
verbrannt, 1768 die erfte in England erbaute Windfänemühle 
zerftört, doch erfegte in beiden Källen der Staat den Schaden 
und die Mafchienen wurben abermals hergeftellt. Poppe, Geſch. 
der Technol., 1, 290. 11, 38. — Noch 1846 traten die Arbeiter zu 
Elbeuf gegen die Wollreinigungsmafchiene (trieuse) auf. 

$. 401. 
Die Mafchienen wie manche andere Verbefferungen des Bes 

triebes vergrößern dad reine Volkseinkommen, indem fie eine 

Bunahme des Gütererzeugniffes ohne verhältnißmäßige Vermeh⸗ 
rung ber Koften bewirken, Diefer Zuwachs des reinen Einkom⸗ 
mens findet fi 1) bei den Unternehmern, -infoferne Die Preife 

der Erzeugnifje nach Beftreitung der Koften noch einen Gewinn 

übrig laſſen ($. 163, 2, $. 186. 3, a)): Diefer Ueberfhuß kann 
bei dem auswärtigen Abfage der Gewerkswaaren am größten 
werben und zu einer fchnellen Erweiterung ber Gewerbe Anlaß 
geben (a) ; 2) bei den Käufern der wohlfeiler und befjer gewor⸗ 

denen Waaren. Was jene an ihren bisherigen Ausgaben erfpa- 
ren, dad wird von ihnen unfehlbar auf andere Art verwendet 
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($. 338), und zwar entweder a) um eine größere Menge von 
Genußmitteln zu verzehren (B), was den Abfa& der inländifchen 
Unternehmer von Stoffarbeiten ermeitert, oder b) um fich mehr 

Dienfte leiften zu laffen, oder c) um neue Gapitale auf die Be⸗ 
treibung von Gewerben zu verwenden, wobei die Verkäufer von 
Lebensmitteln, Stoffen ıc. neue Gütermengen abfegen und mehr 
Lohnarbeiter Beihäftigung finden, F. 339. 1). 

(a) Ueber die Fortfchritte, welche die Baumwollenfabrifation zufolge 
der Mafchienen gemacht hat, f. $. 125 a. Ein merkwürdiges Bei- 
fpiel rafher Ausdehnung giebt insbefondere die Verfertigung von 
pisengrund ober Bobbinnet (Bobbin net), ein erft feit 1808 aufs 

gelommenes Gewerk. Whitader erfand zuerft eine Maſchiene, 
Heathcoat führte zuerft eine foldye (nad eigener Erfindung) 
aus. Neuerlich follen 4500 Mafchienen im Gange fein, die 200 000 
Menſchen befhäftigen und 23 Mi. DO. Yards (181 Mill, parifer 
Q. Fuß) Gefledhte liefern. Dieß Product wird für 1'891 875 8. 
Sterl. verkauft, während die rohen Stoffe (1600 000 Pf. Baum: 
wolle und 25 000 Pf. Seide) nur 150 000 &. St. gelten. %, bed 
Erzeugniffes werben in den Fabriken geftidt, wodurd der ganze 
Erlös derfelben auf 3417 700 8, St. fteigt. Diefer Gewerke: 
zweig ift dem Abfage der geklöppelten Spitzen fehr in den Weg 
getreten. Weber, Beitr. z. Gew.⸗ u. Handelsk., 1, 309, — v. Kees 
und Blumenbad, I, 506. — Dingler, Pol. J. XLII, 430. 
— Babbage, Ueber Mafchhienen- und Fabrifwefen, ©. 376. 

(5) Die Vergrößerung des Gütergenufles in Großbritanien zeigt ſich 
im Anwachſe des Verbrauches nerfchiedener Lebensmittel. En au- 
cune contree le peuple n’est aussi bien habille, aussi bien loge, 
aussi bien nourri. Si quelque &tranger intelligent lit un con- 
trät pour la fourniture annuelle de quelque maison des pau- 
vres dans la Gr. Br., il ne peut s’emp&cher d’exprimer une 
vive surprise sur la quantite de viande, de beurre, de fromage, 
de the, qui compose chaque ration, et sur les soins minutieux 
qui sont pris pour que chacun de ces objets’soit de la meil-. 
leure qualit& dans son espece. Dupin a, a. O. ©, 82, 

$. 402, 

Aus diefer Betrachtung ergiebt fich, DaB man bei dem häufi- 

gen Gebrauche der Mafchienen im Ganzen nicht geringere Sum⸗ 
men zur Beichaftigung "von Arbeitern aufmendet, daß mithin 

‚noch diefelbe oder felbft noch eine größere Arbeiterzahl ihren Un» 

terhalt finden fann (a). Wenn das ſtehende Capital durch die 
Maſchienen einen fteten Zuwachs gewinnt, fo muß darum doch 

das umlaufende und namentlid der aufgemendete Arbeitslohn 

nicht abnehmen, vielmehr bringen ed bie fehnellen Anhäufungen 



629 

neuer Gapitale mit fich, daß alle Zweige des apitalaufwandes 

ftärferen Zufluß erhalten. Die Arbeiter fönnen Unterkunft fin» 
den 1) in denfelben Gewerfen neben den Mafchienen, weil diefe 

die Beihilfe des Menfchen nie ganz entbehrlih machen. Bei 

einer großen Ausdehnung des Abfaged, wie fie 3. B. durch auf 

fallende Koftenverminderung oder durch Verkauf ind Ausland 

verurfücht wird, ift es möglich, daß nad) der Einführung von 

Mafchienen ein Gewerk noch ganz die gleiche Zahl von Arbeitern 
befchäftiget, wie zuvor (8) ; 2) in anderen Zweigen der Stoffe - 

arbeit, die weniger Gelegenheit zum Gebrauche von Mafchienen 
darbieten. Es fehlt zu Feiner Zeit an folhen Verrihtungen, auch 

entftehen immer neue in demfelben Maaße, ald man mehr auf 

fie zu verwenden vermag (c). Selbft die Verfertigung der Mas 
Schienen fegt wieder Menfchen in Thaͤtigkeit; 3) in verfhhiedenen 

Dienften, die ſich ebenfalld bei der Vergrößerung des reinen Eins 
kommens fortwährend vervielfachen (d). . 

(a) Bol, v. Jacob, Nationalöl, ©. 162. — Im J. 1762 hatten 
Großbritanien und Irland gegen 15 Mill. Einwohner, darunter 
befanden fi) gegen 4 Mill. Handarbeiter, die Mafchienen erfeg: 
ten ungefähr 11 Mil, Menfchen, alfo kam ein Erzeugniß zu 
Stande, wie ed 15 Mill. Handarbeiter hätten liefern können. 1807, 
bei 18 Mill. Einwohnern, berechnete man bie Zahl der Dandars 
beiter zu 6 Mill., die Wirkung der Maſchienen zu 200 Mill. Das 
Erzeugniß ift demnach beinahe viergehnmal fo groß geworben, und 
die Menge von Handarbeitern hat verhältnigmäßig mehr zuges 
nommen als die Volksmenge. Solche Rechnungen Tönnen indeß 
nicht genau zutreffen, fondern fidy nur der Wahrheit mehr oder 
weniger nähern; vgl. Weber, Beiträge, I, 4. — Nah Cowell 
feige in den engliſchen Baummollenfabriten regelmäßig der Lohn 
mit den Verbefferungen der Mafchienen, ohne daß die größere 
Leiftung dem Arbeiter fchwer würde. Mac-Culloch, Stat. acc. 
1, 83, vgl. $. 188 (a). 

(5) „Si Ton pouvait croire que liinconv£nient, qu’ont d’abord les 
nouvelles machines, d’öter du travail aux Ouvriers, ne se re- 
pare pas bientöt, il suffirrait, pour &tre persuade du contraire, 
de compter les travailleurs des manufactures immediatement 
avant l’invention d’une nouvelle machine, et immediatement 
apres qu’elle y est generalement en usage.“ Villerme, Tabl. 
11, 298. — Große Vermehrung der Neifenden in Folge der Dampfs 
fhifffahrt und der Eifenbahnen. 

(ec) In ben chemiſchen Gewerken, 3. B. dem Branntweinbrennen, Fär⸗ 
ben, der Glasbereitung, der Verfertigung verſchiedener Farb: und 
Apotheferwaaren u. dgl. wirb durch bie Anwendung vortheilhaf- 
ter Vorrichtungen weniger an ber Arbeit, ald vielmehr am rohen 

Rau, polit. Dekon, Ste Ausg. I. 34 
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Material gefpart. Eine Menge einfacher Handwerke, ferner manche 
zum Gebiete ber fhönen Künfte gehörige Gewerke laſſen ebenfalls 
keine Mafchienen zu. ©. Rau in: Malthus und Say, ©. 250. 
— Bunehmende Servorbringung von Steindrüden und Stahl⸗ 
ſtichen ꝛc. 

(d) Lehrer, — Kuͤnſtler, z. B. Schauſpieler und Muſiker, — Aerzte, 
Wundaͤrzte, Geburtshelfer, — Boten, Kutſcher ꝛc. — Dieß hat 
auch Ganilh bemerkt, Des systèmes d'éc. pol. I, 212. 

$. 403, 

Die Mafchienen find demnach für die Dauer und im Ganzen 
der arbeitenden Glaffe eher nüslich, als ſchaͤdlich, ſowie fie über: 

baupt große und dauernde volfswirthfchaftliche Vortheile hervor⸗ 
bringen (a). Unverkennbar können aber vorübergehende Stok⸗ 
ungen aus der Einführung neuer Mafchienen entfliehen. Die 

Sabritunternehmer laffen fich Durch die Rüdficht auf die Bedräng- 

niß der Arbeiter nicht abhalten, Mafchienen einzuführen, wenn 

biefe ihnen Gewinn verfprechen. Die hiedurch aus ihrer biöherigen 

Wirkſamkeit verdrängten Arbeiter finden nicht immer fogleich 

neue Befchäftigungen, auch treten hier Öfterd die oben ($. 160, 
161) dargeftellten Hindernifle des Ueberganges von einem Ge- 

werbe zu ben andern in großer Ausdehnung ein, Welche Größe 

diefe anfängliche Nahrungslofigfeit von Arbeiterfamilien erreichen 
und wie lange fie dauern fönne, dieß ift im Allgemeinen nicht 

beftimmbar, auch laßt fi) nichts zu Verhütung derſelben thun, 
weil man der Vermehrung der Mafchienen nicht widerfireben 

darf. Ein Volk, welches die Mafchienen von fich abweifen wollte, 
würde dadurch nur bewirken, daß ein Theil der von ihm betrie- 

benen Gewerke fich in die Nachbarländer zöge (5). Man gelangt 
daher zu der Ueberzeugung, daß die mit der Einführung neuer 
Mafchienen möglicher Weife verbundenen Uebel, die Doch immer 

von weit fürzerer Dauer find, ald die guten Folgen, unter die 
Opfer gehören, mit welchen die Erhöhung des allgemeinen Wohl⸗ 

ftanded erfauft werben muß (c). 
(a) Say, Darft. I, 153, Deff. Briefe an Malthus in: Malthus 

und Say, ©. 158. — Eos, Handb. I, 215 ff. — von Hönel 
in Schulz, Die Bedeutung der Gewerke im Staate, S. 18. 121 
(Damm, 1821). — Ganilh, Systemes, I, 201. — Dict. technol. 
1.83. ©, XLIII. DBunbeshagen, Zeitbebürfniffe, I, 134 (1832). 

= 
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— Murhard, Theorie und Politik des Handels, H, 117. — Vgi. 
die in $. 118 (a) angeführten Schriften. 

(5b) „Il ne s’agit plus de savoir, si l’emploi. des machines con- 
. damne des bras au repos; il suffit d’&tre convaincu qu ’elles 
sont devenues necessaires pour maintenir. la concurrence et 
preserver notre industrie d’une ruine certaine.“ Chaptal, De 
Vind. frang. 11, 229. 

(c) Eben bahin muß gerechnet werden, daß bei einem großen Schwunge 
der Betriebfamkeit, mo viele neue Unternehmungen ergriffen und 
mancherlei mächtige Verbefferungen ber Gewerke verſucht werden, 
auch dagegen die Anzahl der mißlungenen Beftrebungen, der vers 
— Sapitale und der verarmten Familien nicht unbeträcht⸗ 
lich, i | 

$. 404, 

Der. Erfahrung zufolge treten jene nachtheiligen Folgen von 
neuen Maſchienen nur in wenigen Fallen ein (a). Bon einer 
Menge. der wirkfanften und allgemeinften Mafchienen ift nicht 
befannt, daß bei ihrer Einführung Nachtheile wahrgenommen 

wurden, und noch jegt fehen wir das Mafchienenwefen in, vielen 
Gewerken ohne Störung ſich ausbreiten. Auch liegt diefes in der 
Natur der Sache, aus der fich mehrere gewichtoolle Beruhigungs⸗ 
gründe ſchoͤpfen laſſen. 1) Die-außer Thaͤtigkeit geſetzten Are 
beiter bieten alle Kraͤfte auf, um andere Erwerbswege zu finden, 

weßhalb gewoͤhnlich ein Theil derſelben bald dieſen Zweck erreicht. 

2) Die Maſchienen ſchaden dann am wenigſten, wenn das Ge⸗ 

werk, in welchem ſie angewendet werden, bisher noch wenige 
Menſchen in Thaͤtigkeit ſetzte, oder wenn der Begehr der mit 

Huͤlfe der Maſchienen zu Stande gekommenen Erzeugniſſe zu⸗ 

gleich fehr zunimmt; fie find daher ohne alle nachiheilige Folgen 
in &ändern, die erft anfangen, Gewerke zu erhalten (3). 3) Weil 

die wirkſamſten Mafchienen gewöhnlich zugleich die Foftbarften 

find und ſich nur langſam verbreiten, fo Fann dad Angebot von 
Arbeitern ſich „allmälig vermindern. Ein Theil der Unternehmer 

wird bald durch die Beforgniffe wegen der Fortdauer des Abe 
ſatzes, bald auch durch Mangel an genauer Kenntniß und durch 
dad von manchen getäufchten Erwartungen begründete Miß⸗ 

trauen gegen neue Einrichtungen abgehalten, ſich ſolche ſogleich 

anzufchaffen (c), weßhalb ploͤtzliche Erſchuͤtterungen des Nah⸗ 

rungsweſens weniger zu befuͤrchten ſind. 4 
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(a) Befonders bei den Spinn= und Tuchſcheermaſchienen, und neuer: 
lich bei den Mafchienenwebftühlen. 

(5) Dieb iſt z. B. die Lage der norbamericanifchen Freiftaaten. 

(c) Eine Dampfmafciene, nad den Preiſen von 1837 in Berlin, Ruhr⸗ 
ort und Efchmweiler, Eoftete bei 6 Pferbekräften 2200—3000 rthir., 
bei 10 3200-4200 rthir., bei 20 5400-6900 thir., bei 40 Pferde: 
träften 8500—12 300 rthlr. Jede Pferdetraft kommt alfo bei den 
Heinften erwähnten Mafchienen auf 366 — 500, bei den größten 
auf 212—310 rthir. zu ſtehen. In Nordamerica Eoftete 1824 nad 
Mareftier (Sur les bateaux & vapeur, ©. 49) eine Pferde: 
traft bei Mafchienen von 20 Kräften 3250, bei 100 Kräften nur 
1770 Franken. Die Societe du Renard in Brüffel lieferte 1841 
die Pferbekraft einer Dampf-M. mit niedrigem Drud ungefähr 
zu 1150 $r. — Die gravirten Walzen zum Kattundrud find koſt⸗ 
bar und jebe ift nur zu einem einzelnen Mufter zu braudyen, weß⸗ 
halb ihre Anwendung immer fehr befchräntt bleiben muß, beſon⸗ 
ders dba die Kattunmufter der Mode fehr unterworfen find. Die 
Schnellfhüse hat, ungeadhtet ihrer geringen Anfchaffungskoften, 
ſehr langfame Verbreitung gefunden. — Nachtheilig ift für die 
Meber, daß die Webemafchienen wenig Eoften, nämlich eine folche, 
die von einem Menfchen mit der Kurbel gedreht wird (dandy- 
loom), nur 4 &, St., ein Mafchienenftuhl, der von einer Dampf: 
mafchiene bewegt wird (power-loom oder steam-l0oom) unge 
fahr 12 2. St,, in Franfreid 400 Fr., in Gent 1841 350 Fr., 
indeß muß man deren mehrere zugleich anfchaffen und eine Dampf: 
mafchiene haben. — Im J. 1836 zählte man im brit. Reiche 
115 801 Mafchienenwebftühle, wovon 109 472 in Baummolle, 5282 
in Wolle. Mac-Culloch, St. a. 11, 105. — Für einen großen 
Theil der Landleute in Deutfchland wirb die Einführung der 
Flachsſpinnmaſchienen eine Zeit lang fehr empfindlich fein, wie jegt 
in einigen Gegenden von Irland die Dandfpinner leiden. Die 
Handfpinnerei wird aber nicht aufhören und ed werben allmälig 
auch andere Beichäftigungen Erſatz geben. Im britifchen Reiche 
find fhon zahlreiche Mafchienen diefer Art im Gange, burdy die 
ficy die ganze Leinenfabrication fehr gehoben hat und deren Ers 
zeugniß auch zur Ausfuhr gelangt. Im Jahr 1838 wurden an 
15, 1845 ſchon 23%, Mill. Pfd. Leinengarn zu einem angegebenen 
Preife von 1 Mil. E, nebft 88 Mill. Yards Leinwand für 2830 0008, 
ausgeführt. 1841 follen dort an 1 Mill. Spulen in Zhätigkeit 
gewefen fein, deren 80—100 eine Pferdekraft erfordern. In Bel: 
gien waren im nämlichen Jahre 47 000, 1842 fchon 64 000 Spin= 
deln in Gang; die größte Spinnerei ( St. Leonhard in Lüttich) 
hat 15000. Defterreich befaß 1843 20892 Sp, in 8 Fabriken, 
Frankreich im 3. 1840 57000 Sp, — Für I Spindel, welde 
jährlich nach der Feinheit 50 — 80 Pfd. Garn fpinnt, Eoften die 
Mafchienen in Belgien g. 90 Fr. mit Gebäude und Mobiliar g. 
150 Fr., mit dem umlaufenden Capital ift der ganze Capitalbes 
durf g. 220 Fr., ſ. Enqu£te sur l’industr. liniere, Rapport ©. 221 
und Beil. Nr, 28. Brux. 1841, vol. die in Il, S. 28 (6) genann⸗ 
ten Schriften. — Zum Slüde kann beim Anbaue bes Leins und 
ber erften Behandlung des Flachſes noch weit mehr Arbeit mit 
großem Nusen angewendet werben, wie das Beifpiel von Belgien 
zeigt, wo ber Leinbau mit großer Sorgfalt betrieben wird, Hier 
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wie in einem Theile von Frankreich (Dep. Aiöne) kommt eine 
folche Arbeitstheilung vor, daß befondere Landwirthe (liniers lo- 
cataires) den Lein auf den hiezu vorzüglich geeigneten gepachte= 
ten Feldern, bie oft fehr zerftreut liegen, bauen und bie Ernte _ 
ſowie die weitere Verarbeitung bem Flachsbereiter (linier exploi- 
tant) verkaufen. Durch gute Auswahl des Saamens, gute Dün: 
gung und Bearbeitung des Feldes, zeitiged Ausraufen 2c. läßt fich 
zur Verfeinerung des Flachfes Vieles thun. Es ift auch wahrfcheins 
lich, daß das Handgarn noch neben dem Mafchienengarne theil⸗ 
weife begehrt bleiben wird. ” 

8.406. 

Das Gebeihen der verfchiedenen Zweige von Gewerksunter⸗ 
nehmungen wird von Örtlichen und Zeitumftänden bedingt, deren 
Einfluß ſich zwar überwinden läßt, aber nur mit Anftrengung 

und Aufwand (a). Die wichtigeren diefer Umftände find nach⸗ 

ftehende: 1) Bei Gewerföwaaren, in deren Preis der verbrauchte 
Verwandlungs- und Hülfsftoff einen beträchtlichen Theil aus⸗ 
macht, kommt viel auf die Koften der Verfendung an, befondersd 
wenn diefer Stoff nicht Poftbarer Art ift, weßhalb ſolche Gewerke 
fi) von felbft dahin ziehen, wo man diefe Stoffe am nächften 
und auch wohl in der größten Auswahl hat, Dieß ift bei inlan« 
difchen Erzeugnifien die Gegend ihrer Entftehung (8), bei aud« 
ländifhen Stoffen derjenige Bezirk, der fie am fehnellften und 

wohlfeilften und in der größten Manchfaltigfeit erhält (c). 2) Bei 

Gewerken, die viel Handarbeit erfordern, entfcheidet der niedrige 
Arbeitölohn (d). 3) Wo eine andere bewegende Kraft zu Hülfe 

genommen werden fol, ift man genöthigt, die Dertlichkeit hier: 
nach zu wählen, 3. B. nach den Waflerfräften. 4) Mandye Ges 
werke erfordern eine fo hohe Geſchicklichkeit der Arbeiter und fo 

fünftlibe Hulfsmittel, 3. B. Mafchienen, daß fie erft da leicht 

emporfommen, wo andere leichter zu betreibende Gewerkszweige 

fchon Raum gewonnen haben, Es giebt daher eine gewiffe Rei— 

henfolge, in der die Gewerfe bei der allmäligen Entwidlung des 

Kunfifleißed nacheinander mit beftem Erfolge gegründet werden 
fönnen (Ce). Solchen 3. B., welche Gegenflände eines hohen und 
verfeinerten Luxus verfertigen, müflen andere vorausgehen, die 

für die Bedürfniffe der arbeitenden Glaffen (de5 gemeinen 

Mannes) forgen, und manche fehr Eunftreiche Gewerfe gelan- 

rx 
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gen nur in größeren Städten zur Blüthe, wo ſich Reichthum, 
Kenntniffe und veredelter Gefchmad vereinigen. 

(a) Rau, Anfichten der Volkswirthſch. S. 122. 
(6) Köhlerei, Sägemühlen, Glass und Porzellanfabriken, chemifche Fa⸗ 

briten, Hüttenwerke in waldreichen Berggegenden, — Rübenzuders 
Febriten in Gegenden wo viel Runtelrüben wohlfeil gebaut wer: 
ben können, — Salz: und Alaunwerke in der Nähe ber entipre- 
enden Lagerftätten (oder Salzquellen) u. dgl, Durch Bafler: 
firaßen wird man jedoch in den Stand gefest, bei einem Theile 
der genannten Gewerke die Sige nad) anderen Rübkſichten zu 
wählen. Papierfabrifen dürfen nicht zahlreich nahe beifammen fein, 
um fich nicht die Lumpen zu vertheuern. 

(c) Budgrfiedereien entftehen am leichteften in großen Banbeläftädten, 
wo man den Rohzuder in beliebiger Menge und Beſchaffenheit 
von Auslande beziehen kann, — Thranſiedereien in der Nähe von 

üften. 
(d) Bol. 9 193. Nr. 3, b. $. 207'(a). — Bei den GSpigen koſtet 

der Zwirn (fchon Gewerkswaare) nur —, des ganzen Auf: 
wandes; namentlich in Neuenburg 10, in Schleswig 12, in Dieppe 
bei den feinen 10, bei groben Spigen 16 Procent, um Puy auch 
16 Proc. (Zagsverdienft bei den Zwirnfpisen 9—10, bei den Orr 
denfpigen 12—20 Sous, 15—20 000 Weibsperfonien find beihäf: 
tigt. (Herbin, Statist. gener. de la France, 1, 99. 101.) Bei 
den mechelner Spigen (poins de malines), die aune zu 16 dt“ 
wird ebenfalls das Garn zu 10,% Proc. berechnet; bei den uner: 
reihbaren brüffeler Sp. beträgt es viel weniger. Das Spitzengarn 
wird meiftens aus Frankreich bezogen, das Pfund bis zu 1800 Fr. 
1841 ſah man in Brüffel zweidrähtigen Spigenzmwirn, von dem 
bie Unze (1,975 had. Loth) gegen 19 000 Met. enthielt und zu 
254 Fr. gefhäst wurde, das Bollpfund alfo zu 4334 Fr, — & 
find 50—60 000 Arbeiterinnen in Belgien befcyäftigt. Bria- 
voinne, Ind. en Beig. Il, 367. Perrot, Revue de lexposil. 
en 1841, ©, 10, 



3. Abſchnitt. 

Verhäl tniſſe des Handels. 

Einleitung. 

$. 406. 

Der Handel (a) als ſelbſtſtaͤndiges Gewerbe wird erſt noth⸗ 
wendig, wenn die Arbeiten fo fehr getheilt find, daß nur durd) 
eine befondere, die Tauſchgeſchaͤfte vermittelnde Tchätigfeit die 
Herporbringung mit den Bedürfniffen in Verbindung und Aus⸗ 
gleichung ‚gebracht werden Fann, $. 104. Jede nur etwas ausge⸗ 

bildete Volkswirthſchaft hat alfo unfehlbar eine Zahl von Kauf 

leuten und deren Gehülfen (5) ; doch find weit weniger Menfchen 

erforderlich, um eine gewifle Gütermenge im Handel von den 
Erzeugern zu den Berzehrern zu bringen, ald um fie durch Erd» 

und Gemwerköarbeit zu erzeugen (c). Uebrigens find die ein- 
zelnen Handelszweige fo fehr voneinander verfchieden, daß in 

volföwirthfchaftlicher Beziehung ($. 349) weniger ihr Gemein» 

fchaftliches, al8 vielmehr Das, was jedem von ihnen eigenthümlich 

ift, in Unterfuchung kommen muß. 
(#) G. B. Conte Arco, Dell’ induenza del commercio sopra i ta- 

lenti e costumi in den Classici ital. P. moderna, T. XXXI. 
Deutih: Abhandlung über den Einfluß des Handels auf den Geift 
and bie Sitten der Völker, 1788. — Deſſ. Dell’ infiaenza dello 
spirito del commercio sull’ economia interna de’ populi e sulla 
prosperitä degli stati. ebd. — Niemeyer, Ideen über Urfachen, 
FHortfchritte und Wirkungen ber Handlung, Hannov. 1796, U. 
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3. Ausg. 1844. — Murhard, Ideen, S. 124. Deflen Theorie 
und Politik des Handels, I. Bd. 1831. (Der 11. Bd. enthält die 
Hanbelspotitit.) — Geier, Verfuh einer Charalteriftil des H. 
Würzb. 1825. — A. v. Mylius, Der Handel, betradtet in fei= 
nem Einfluffe auf die Entwicklung ber bürgerlichen, geiftigen und 
fittlihden Eultur, Köln, 1829. — Mac⸗Culloch, Ueber D. und 
Sandelöfreibeit, d. v. Sambihler, Nürnb. 1834. 

(d) Sowohl die im Dienfte eines einzigen Unternehmers ftehenden 
( Handelödiener, Pader, Auslaufer), als die, welche mehreren 
für Lohn beiftehen, wie Yuhrleute, Schiffer, Mäkler, Laftträger, 
Auslader. Die Inhaber von Fuhrwerken und die Schiffäheren find 
unter die Unternehmer zu zählen. 

(c) Baden hatte 1829: 160 Großhändler mit 225 Gehülfen, 8088 
Kleinhändler mit 1744 G., 1308 Fuhrleute, Schiffer, Mäkler, 
Meffer 2c. mit 560 ©., zufammen 9556 Unternehmer mit 2529 
Gehülfen. — Preußen 1843: 149 700 Kaufleute, 7500 Fuhrleute 
(Unternehmer) mit 18 000 Pferden, Dieterici, St. Zah. S. 139. 

$. 407. 

Der Handel wird nach der Befchaffenheit und Menge der 
vertaufchten Gegenftände auf folgende Weife eingetheilt: 
1) Waarenbandel, welder bewegliche Güter von einer be= 

fonderen "Art der Zauglichkeit, die als Capitale oder Ges 

nußmittel gebraucht werden (a), in Umlauf bringt. Da 
beträchtliche Maffen von Waaren mit verhältnißmäßig ge= 
ringeren Koſten von einem Lande oder Sandeötheile dem 

anderen zugeführt werden fünnen, ihr Verbrauch aber in 
den meiften Fallen eine Zertheilung der größeren Borräthe 

in Fleine Quantitäten erfordert, fo theilt fi der Waaren⸗ 
handel wieder in Groß: und Kleinbandel, Wo jener 

aufhört, diefer anfängr, läßt fi nicht allgemein nach der 

Quantität beflimmen, es ift jedoch zur Feftftellung beider 

Begriffe das Merkmal hinreichend, daB der Kleinhandel 

ſich mit der Vertaufchung fo Fleiner Gütermengen abgiebt, 

wie fie der tägliche Gebrauch) verlangt (5). 
2) Papierbandel, der fih mit Greditpapieren ($. 293) 

beichäftigt. Diefe kommen bier nicht blos ald Zahlungss 

mittel und Gegenwerthe für auögelichenes Vermögen, ſon⸗ 
dern zugleich als Gegenftände, welche des Gewinnes willen 
eingekauft und wieder verfauft werden, in Erwägung. 
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(a) Auch Grundſtuͤcke in einzelnen Fällen; es giebt Menfchen, die mit 
Landgütern handeln. 

(6) Diefer Bedarf ift der Quantität nad fehr ungleich, Zalg, Koch⸗ 
falg, Butter, Gyps brauchen des geringen Preifes willen nicht fo 
ſehr zerftüdt zu werben, als Zimmt und Pfeffer; Holz wird nicht 
in fo kleinen Abtheilungen verbraucht als Räucherpulver. Wo eine 
Waare aus einzelnen Stüden befteht, deren jedes für fi) zu ges ‘ 
brauchen ift, wie Papier, Schreibfedern, Oelkuchen, Knöpfe, Feuer: 
fteine, Reisbundel, da giebt der Kleinhandel biefelben ſtückweiſe 
aus, fonft aber zertheilt er die Quantitäten nad) der Bequemlichs 
keit der Zehrer, damit fie nicht mehr zu kaufen brauchen, als 
fie in kürzeſter Zeit zu verzehren pflegen. 

$. 408, 

Eine andere Eintheilung der Handelözweige entfpringt aus 
der Ruͤckſicht auf bad Verhältniß des Handels zur Volkswirth⸗ 
ſchaft eines einzelnen Landes, " 

1) Snländifher oder Binnenhandel ift der Inbegriff 
derjenigen Handelögefchäfte, bei welhen Waaren lediglich 

innerhalb ded Landes vertaufcht werden (a). 
2) Der Aus⸗- und Einfuhrhandel führt inländifche Erzeug⸗ 

niffe ind Ausland und bringt von dba fremde Waaren für 
die Berzehrung im Lande zurüd (2). 

3) Der Zwifhenhandel beſchaͤftigt jih blo8 mit dem Um⸗ 

tauſche ausländifcher Erzeugniffe gegeneinander, ohne den 

Stoffarbeitern des eigenen Landes Abfag, oder den Zehrern 

deffelben Zufuhr zu verfchaffen. 
Hält man bdiefe Eintheilung mit der vorigen ($. 407) zu» 

fammen, fo zeigt fich, daß nur bei dem Waarenhandel diefe Un- 

terfcheidung nach dem Berhältniffe zum Inlande Statt finden 
fünne, weil blos bei den Waaren die Rüdficht auf den Ort ihrer 

Entftebung Bedeutung hat. — Ferner kann der Kleinhandel, 

etwa den Haufirhandel ausgenommen, nicht Teicht ind Ausland 
geben, weil Verfendungen in die Ferne fich nur bei beträchtlichen 

Gütermafjen verlohnen. 

(a) Auch ausländifche Erzeugniffe, wenn fie eingeführt worben find, 
"tönnen im Binnenhandel weiter vertaufcht werden und mifchen 
on im Kleinhandel auf unkenntliche Weife mit den Landeserzeugs 
niſſen. 

(6) Nicht jeder einzelne Kaufmann, der mit dem Auslande handelt, 
muß nothwendig Einfuhr und Ausfuhr zugleich beſorgen, aber 
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wenn ber eine nur bie Ausfuhr der einheimifchen Producte bes 
treibt, fo wirb immer auch ein anderer da fein, der die Ergän- 
zung, nämlich bie Einfuhr, ſich zum Gefchäfte macht. 

1. Abtheilung. 

Der Großhandel, 

IL Der Binnenbandel. 

$. 409. 

Der inländifche Großhandel eined Volkes beſchraͤnkt ſich vor- 
zuͤglich auf die Erzeugniffe, welche die Stoffarbeiten deffelben lie- 
fern; feine Wirkung kommt faft ganz den einheimifchen Erzeu⸗ 

gern, welche Abfas ihrer Waaren erhalten, und den inländifchen 

Käufern, welchen eine leichte Befriedigung ihrer Bebürfniffe ver⸗ 
fchafft wird, zu Statten. Jedes auf den Einkauf von Waaren ges 
wendete Handelscapital erftattet einem inländifchen Unternehmer 

einer Stoffarbeit feine Koften und fegt ihn dadurch in den Stand, 

fein Gefchäft fortzufegen. Deßhalb if blühender Binnenhandel 

die nothwendige Bedingung einer audgedehnten Erzeugung 
manchfaltiger, für die eigene Verzehrung des Volkes beſtimmter 
Güter; durd ihn treten ‚die Stoffarbeiten in ein richtiged Ver⸗ 
haltniß zu den Bedürfniffen- und dem Einfommen der Bürger 
und die ganze Volkswirthſchaft erhält erft Durch ihn -Zufammen- 
hang und Feftigkeit. Es ıft ein Erfahrungsſatz, daß diejenigen 

Staaten den höchften, und zwar einen unerfchütterlichen Wohl⸗ 
ftand genießen, in denen der Binnenhandel die größte Lebhaftig⸗ 
keit erreicht (a). Doch kann derfelbe in einem kleinen Lande, 

wo der Abfag vieler Waaren eine ziemlich enge Grenze hat, der 
Production nicht die wünfchendwerthe Ausdehnung geben, und 
ed koͤnnen in diefem Falle ohne Beiftand des auswärtigen Ver: 
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kehres manche Gelegenheiten zum vortheilhaften Betriebe einzels 
ner Gewerbe nicht gehörig benutzt werden, 

.(@) % Smith, II, 150. — Die Irrthuͤmer des Handelsſyſtems ver: 
teiteten früberhin zur Geringfhägung des innern Handels, weil 
er die Geldmenge des Landes nicht vermehrt. Man kann den Bes 
tauf dieſes Zweiges ſtatiſtiſch nicht ſo leicht ſchaͤtzen, als den des 
in wenigere größere Canäle zuſammengedrängten auswärtigen 
Handels. Nimmt man indeß den weiteren Begriff des Handels 
an, ſo daß auch der Abſatz der Erzeuger an die Verzehrer mit in 
ihn fällt (F. 99), ſo iſt offenbar der groͤßere Theil aller in einem 
Lande verzehrten Erzeugniſſe deſſelben Gegenſtand dieſes inne⸗ 
ren Güterverkehres. Der innere Verkehr auf den Flüſſen und 
Canaͤlen von Rußland, mit Ausſchluß der zur Ausfuhr veſtimm⸗ 
ten Waaren, umfaßte im J. 1837 eine angekommene Gütermaſſe 
von 612 Mill. Rub,, Berghaus, Annal. Febr. 1839, — Auch 
ber innere Danbel zeigt bisweilen überrafchend fchnelle Kortfchritte. 
Am Hudfoncdnal im Staate Newyork ift die Stadt Lockport an 
einer Stelle entftanden, wo 1821 erft einige Banernhäufer ftan= 
ben. 1825 hatte fie fyon 600 Häufer, 2 Kirchen, 1 Poftamt. Reife 
des Herz, Bernhard von Weimar, 1, 128, 

$. 410, 

Das Capital des Kaufmanns ift größtentheild umlaufend, 

indem ed zur Anfchaffung der fertigen Waaren und zur Bewir- 
fung des Fortfchaffens dient, und fein Umlauf erfolgt im Bin- 

nenhandel ſchneller, als im auswärtigen, weil bie Berfendung und 
Bezahlung in Fürzerer Zeit bewirkt werden Fann. Eine Summe 
wird leicht in -einem Jahre zweimal oder noch öfter im inländis 

fhen Verkehre umgeſetzt und dadurch zugleich der ganze Bedarf 
von Faufmännifchem Gapitale verringert. Das ftehende Capital, 

welches der Handel erheifcht, ift jedoch nicht. allein. im Vermögen 

des Kaufmanns enthalten, ſondern begreift auch Die beweglichen 

Berfendungdmittel (Fuhrwerke, Schiffe), welche den Hülfsper- 

fonen, und die unbeweglichen (Niederlagen, Krahnen, Wangen, 

Landftraßen, Canaͤle, Brüden, Eifenbahnen), weldye dem Staate, 
ven Gemeinden oder Gefellichaften gehören ($. 127). Schon 

hieraus erhellt, daß da8 Gedeihen ded Handeld mehr ald das 

Emporfommen der Stoffarbeiten von Öffentlichen Einrihtungen 

abhängig ift. 

$. 41. 
Der Gewinn, den der inländifche Handel den Unternehmern 

4 
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abwirft, ift in der Regel nicht beträchtlich, denn die Gefchäfte 

deſſelben find mit fo wenigen Schwierigkeiten verbunden, die 

Einkaufspreife und die anderen Koften fo offenkundig, die erfor⸗ 

derlichen Gapitale von fo mäßiger Größe, daß ſtets ein ſtarkes 

Mitwerben vorhanden ift, welched die Preife zu Gunften der 

Käufer niedrig hält, Auch Perfonen ohne eigentlihe kaufmaͤn⸗ 
nifhe Bildung befaffen ſich mit ſolchen Handelögefchäften, wozu 

fie bald durch den Befig eines Capitals, bald durch Waarenkennt⸗ 

niß veranlaßt werben (a). Der ungeflörte, gefahrlofe Fort- 
gang der Unternehmungen hält die Kaufleute für den geringeren 
Delauf des Gewerbögewinnes ſchadlos. 

(a) So wird 3. B. häufig ber Getreides, Holz⸗, Hopfenhanbel betrieben. 

I. Der Aus: und Einfuhrhandel. 

A. Allgemeine Betrachtung beffelben. 

6. 412, 

Die Vortheile, welche diefer Handelszweig (a) für die Volks⸗ 
wirthfchaft herbeiführt, find, nur in größerem Maaßſtabe, diefel- 
ben, welche die Arbeitötheilung und den häufigen Tauſch zu bes 

gleiten pflegen. Kein Wolf vermag alle Gegenftände, die zur 
Befriedigung feiner Bedürfniffe und zur Erhöhung feines Ges 
nuffes dienen fünnen, leicht, gut und wohlfeil hervorzubringen. 

Diefelben Umftände, welche den Betrieb einiger Gewerbözweige 

beſonders begünftigen, ftehen andern hindernd im Wege. So ent⸗ 

fteht für jedes Volk eine Ermunterung, fi) vorzüglich denjeni⸗ 

gen Stoffarbeiten zu widmen, bei denen es den größten Erfolg 

zu hoffen bat, und dagegen auf andere zu verzichten, in denen 

ed dad Mitwerben anderer Voͤlker nicht befleben kann. Als Urs 

fachen einer ſolchen Verfchiedenheit laffen ſich hauptſaͤchlich an⸗ 

fuͤhren: 1) die Naturbeſchaffenheit der Laͤnder, die ſich beſonders 

bei der Erdarbeit entſcheidend zeigt, F. 87 ff. 119. Die beißen 

Länder zeichnen ſich durch eigenthuͤmliche edlere Erzeugniffe vor 

den anderen aus, gemäßigte unterfcheiden fi) von den falten 
Gegenden und Gebirge von den Ebenen theild Durch Die Art der 
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Erzeugniſſe, theild durch die ungleichen Hervorbringungskoſten 
derfelben (8). Aus diefer Manchfaltigkeit der natürlichen Pros 

duction, deren Früchte Allen vermittelft des Tauſches zugänglich 

werden, entfteht eine mächtige und immermährende Aufforderung 
an die einzelnen Völker, den Zaufchverfehr untereinander zu 
pflegen ($. 27), welchem fich von felbft ein geiftiger Verkehr ans 

fließt (c). 2) Dad ungleiche Verhältniß zwifchen den einzelnen 

Güterquellen, indem häufig dad eine Land größeren Reichthum 
- an Gapital und Kunftmitteln befigt, das andere einen Ueberfluß 

an Arbeitöfräften, der den Lohn auf einem niedrigen Stande 
hält, ein drittes eine Menge des fruchtbarften Bodens, fo daß 
nur die beften Grundftüde angebaut und die rohen Stoffe mit 

den geringften Koften erzielt werden (d). 3) Ereigniffe, welche die 

Gewerbe einzelner Yänder auf den einen oder den anderen Theil 
der Stoffarbeiten hinlenfen und im Verlaufe der Zeit ähnliche 

Wirkungen, wie die verfchiedenen Naturbefchaffenheiten veran⸗ 

laffen; doc) fo, daß diefe Richtung des Kunftfleißes auch wieder 

mit der Zeit abgeändert werden kann. 

(a) Er wird aud) ausmwärtiger Conſumtions⸗- ober Bedarfs: 
handel genanntz f. Kraus, Staatsw., II, 124. 

(5) Hic segetes, illic veniunt felicius uvæ, 
Arborei fetus alibi atque injussa virescunt 
Gramina; nonne vides, croceos ut Tmolus odores, 
India mittit ebur, molles sua thura Sabæi? 

Virgil. Georgic. I, v. 53—56. 

(c) „ Euch, ihr Götter, gehört der Kaufmann. Güter zu ſuchen, 
Geht er, doch an fein Schiff Enüpfet das Gute fid Sa 

iller., 

Die hohe völferverbindende Macht des Handels zeigt fich 
recht deutlich in den Garavanenzügen, die durch Sandmwüften und 
Steppen den Verkehr in Afien und Africa unterhalten. Durch rei⸗ 
ſende Kaufleute dringt die europäiſche Bildung in das Innere 
beider Erbtheile, Geht hiedurch die Sitteneinfalt verloren, fo wird 
dafür eine mandhfaltige Kraftentwidlung gewonnen. „Der Menſch 
hebt ſich nur durch Reibung des Geiſtes am Geiſt, und froh müfs 
fen wir aufblicken, wenn wir Völker, die bisher einzeln und iſo⸗ 
lirt ſtanden, in dem Treiben der Welt mit fortgewaͤlzt ſehen. In 
der Wüſte wird nie aus dem Kinde ein Mann, und im beſchränk⸗ 
ten Raume, wo nur für wenige Ideen Plag ift, bildet fich Eeine 
Nation.” v. Buch, Reife d. Scand,, II, 120. 

(d) Alte und neue Länder, old und new countries. Vgl. Tor- 
rens, Prod. of w., ©, 253, 

. 

N 
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$. 413. 
Der Aus» und Einfuhrhandel hat für ein Volk überhaupt 

den Nugen, daß dafjelbe mit gleichem Aufwande eine größere 
Guͤtermenge erwirbt, ald wenn es feine Güterquellen nur Dazu 
anmwendete, die Gegenftände des eigenen Bedürfnifjes felbft zu 
erzeugen (a). Dieß läßt ſich bei den zwei Gefchäften, in welche 
fih diefer Handel fpaltet, näher nachweiſen: 1) Die Ausfuhr 

von Kandederzeugniffen bewirkt, daß diejenigen Zweige der Her⸗ 
“ vorbringung, welche die Bürger des Landes beffer und wohlfeiler 
als andere Völker zu betreiben vermögen, eine größere Ausdeh⸗ 
nung gewinnen. Auf dieſe Weife erhalten bie. Srundftüde, Ca- 

pitale und Arbeitöfräfte die vortheilhaftefte Anwendung, der hoͤ— 

here von dem Auslande erflattete Verkaufspreis gibt veichliche 
Gewinnfte, es werden in rafbem Kortgange neue Gapitale erü- 

briget, die Stoffarbeiten entwideln fi, fchneller, und man darf 

annehmen, daß ohne diefen im auswärtigen Ablage liegenden 

Anftoß zur Anftrengung der Kräfte die gefammte Erzeugung eines 

Landes geringer fein würde. 2) Die Einfuhr verfchafft zugleich 
dem Volke folche Güter, die von ihm felbfi gar nicht oder doch 
nur mit größeren Koften hervorgebracht werden, um einen niedri= 
gen Preis, und bringt eine Manchfaltigkeit von Genußmitteln 
herbei, welche wieder die Veranlaffung geben, daß man, um fie 

erlangen zu Pönnen, eifriger arbeitet. 
(a) Smith, II, 266. — Ricardo, 7. Cap., befonders ©, 120 der 

Veberf. von Baumſtark. — Mac⸗Culloch, Ueber Handel und 
Handelsfreih, S. 13. — Gegen Smith: Herrenfhwand, Ab- 
handl, über den auswärt. Handel der europ. Nationen. Aus d. 
Franz. Berl, 1790. 

$. 414. 

Der aud dem Aus⸗- und Einfuhrhandel hervorgehende Vor⸗ 

tbeil findet fich 1) ig dem reinen Gewinne der Kaufleute, wenn 

fie die auögeführten Maaren im Auslande, und die dafür einge- 
taufchten fremden wieder im Innern um einen die Koften über- 
fteigenden Preis verfaufen. Hätte man genaue Verzeichniffe der 
Aus- und Einfuhr, würden ohne Zutritt anderer Leiſtungen alle 
eingeführten Waaren mit auögeführten vergütet und alle Sefchäfte 
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biefer Art innerhalb eines Jahres ganz beendigt, fo daß weder 

Schulden noch Forderungen an andere Ränder ftehen blieben, fo 

würde fich zeigen, Daß die Einfuhr mehr beträgt, ald die Ausfuhr, 
beide nach ihren inländifchen Preifen bemeffen, und der Unter- 
fehied würde .nach Abzug: der Hanbelökoften die Gewinnfte der 
Kaufleute anzeigen; 2) in dem reinen Gewerbögewinn der ande⸗ 

‚ren an der Hetvorbringung theilnehmenden Perfonen in Folge 
der auögebehnteren Production und des einträglichen Verkaufes; 

3) in der Erfparniß. der Käufer, welche ihre Bedürfniffe. mit 

Hülfe der eingeführten Waaren wohlfeiler befriedigen: können, 
d. h. in der größeren Werthmenge, welche fie fich bei: gleicher Aus— 
gabe verfchaffen. Diefer Werthuͤberſchuß entzieht ſich nothwen⸗ 
Dig der Berechnung (a). 

(a) Krug (Nationalr. des pr, St. I, 220) glaubt, nur ber Gewinn 
bei der Ausfuhr koͤnne als reiner Zuwachs zu dem Volkseinkom⸗ 
men betrachtet werden, weil der Kaufmann deu höheren Preis 
der eingeführten Waaren von feinen Mitbürgern erhalte, fich alfo 
blos auf ihre Koften bereicheres; allein es läßt fich mit Sicherheit 
annehmen, daß diefe auch bei dem höheren Preife, den fie bezah⸗ 
len, noh am Werthe gewinnen. 

$. 415. 

Diefer Vortheil des Ans» und Einfuhrhandeld ift wie aller 

Gewinn aus dem Taufche ($. 151) nothwendig ein gegenfeitie 
ger; jedem an diefem Verkehre theilnehmenden Volke fließt ein 

Gewinn zu, obfchon nicht gerade ein gleich großer, fowie auch 
der Grad der Mitwirkung zu diefem Tauſche nicht überall der- 

felbe ifl. Wenn ein Volk die Aus» und Einfuhr mit feinen eiges 

nen Gapitalen und Zransportmitteln betreibt, wenn ed alfo auf 

feine Gefahr die Landederzeugniffe hinaus fendet und anderen 

Bölfern zum Kaufe anbietet, zugleich aber die fremden Producte 
da, wo fie hervorgebracht werben, einfauft, und nad) Haufe bringt, 

ſo ift dieß eine flärfere Theilnahme an dem Kandel, die man 
deßhalb Activhandel nennt, während der Ausdrud Paſſiv⸗ 
handel den Verkehr dedjenigen Volkes bezeichnet, welches fich 

von Fremden feine Erzeugniffe holen und feinen Bedarf an frem⸗ 
den Waaren herbeiführen läßt (a). Der Paſſivhandel erfordert 

fein größeres Capital, ald der inländifche, er ift leichter, bequemer 
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und gefahrlofer und entfpricht daher ſolchen Ländern, die noch 

wenig Gapital haben und daffelbe beffer für ihre Stoffarbeiten 

verwenden fünnen. Dagegen ift der Abfag der Erzeugniffe im 
Paſſivhandel unficherer, während ed im Activhandel leichter ift, 

neue Abfagwege aufzufuchen und neue Verbindungen anzus= 

fnüpfen. Der letztere eignet ſich Daher mehr für reiche Laͤnder. 

Da er vorzüglich dur Wafferverfendung ausgedehnt werden 
Tann, fo hängt fein Gedeihen zugleich von dem Zuſtande der 

Schifffahrt eines Landes, und dadurch mittelbar von der Gelegen⸗ 

heit, Bauholz wohlfeil zu erlangen und von dem Grade der 

Schifffahrtskunſt ab, 
(a) Bisweilen verfteht man unter Activhandel denjenigen, welcher 

eine Forderung an das Ausland begründet (Ausfuhrhandel), uns 
-ter Paſſivhandel den, aus welchem ein Land an andere fhuldig 
wird (Einfuhrhandel ). Diefe ältere Bedeutung beider Ausdrüde 
ift unfruchtbar, weil Aus: und Einfuhr immer miteinander verbun= 
den fein müffen. 

g. 416. 
Die Begriffe von Activ⸗ und Paſſivhandel beziehen ſich 

nur auf den Fall, wenn ein Volk dem Aus⸗ und Einfuhrbandel 

viel mehr Capitale und Kräfte widmet, ald das andere, fie fallen 

alfo ganz hinweg, wenn die Aus- und Einfuhr von jedem ber 
beiden in Verkehr ftehenden Voͤlker wetteifernd beforgt wird, wo⸗ 
bei dann dad Mitwerben der beiderfeitigen Kaufleute den Abneh⸗ 

mern und Verkäufern defto günftigere Bedingungen verfchafft (=), 

und jedes Volk nur einen Theil des erforderlichen Handeldcapitaled 

aufzumwenden braucht. In jedem Falle bleiben aber die Dazu be= 
_ flimmten Summen länger im Umlaufe, weil wegen der weiten 
Entfernung jedes Geſchaͤft mehr Zeit erfordert (8). Dafuͤr kann 

auch dem Unternehmer ein größerer Gewinn zu Theil werden, 

indem der große Umfang und die Gefahren der Unternehmungen, 
fowie Die dazu nöthigen Kenntniffe und Verbindungen dad Mite 
werben einengen (ec). Dieß tritt vorzüglid bei'neu eröffneten 
Handelögefchäften Öfterd ein, doch feheint dabei der Gewinn grö= 
fer, ald er wirklich ift, weil man auf die Gefahren des Mißlin- 

gend Rüdfiht nehmen und deBhalb eine entfprechende Vergüs 

tung unter die Koften aufnehmen muß, $. 239, Die Erzeuger 
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ber Audfuhrgegenflände Fönnen dagegen nur fo lange einen dus 
gewöhnliche Maaß Überfteigenden Gewinn genießen, ald der Abs 

fag im Steigen iſt. | 
(a) Es giebt jetzt wenige Völker mehr, bie ſich ganz paſſtv im auswarti⸗ 

gen Handel verhieltenz; doc; geben die Chinefen im Verhältniß zu 
den Europäern ein Beifpiel hievon. 

(db) Wer eine Sendung in ein anderes Land gemacht hat, Fauft dafelbft 
meiftens fogleich für den Erlös fremde Waaren ein, ſchon bamit das 
Schiff nicht leer zurüdgehen muß. Wenn englifche Kaufleute Baum: 
wollens und Stahlwaaren nach Spanien ſchicken, dort Weine und 
Dele kaufen, diefe in Schweden abfegen und ,erft hier, oder vollends 
in einem vierten Lande, die zur Einfuhr nach England beftimmten 
Dinge kaufen, fo wird dieß Gefchäft als eine befondere Art bes Aus: 
und Einfuhrhandels angefehen (Smith, 1, 151), die man den 
indirecten oder umſchweifigen Sonfumtionshandel ges 
nannt hat, Kraus, Staatsw. 111, 215. Vgl. $.412 (a). Genau be⸗ 
trachtet ift dieß eine Verbindung zweier ungleichartiger Unterneh— 
mungen, denn das Einkaufen fpanifcher Probucte, um fie in Schwes 
ben zu verkaufen, gehört dem Zwifchenhandel.an, 

(c) Die Preife der Waaren können in verfchtebenen Ländern fo fehr don 
einander abweichen, daß die erften Handelsunternehmungen reiche 
Früchte bringen, nur werben meiftens durch das Mitwerben die 
Preiſe in dem einen Lande allmälig fo weit erhöht, in dem anderen 
aber um foviel erniedriget, daß fie falt nur nody um den Betrag der 

. &ransportkoften verfchieden find. Die anfängliche Preisverfchieden: 
beit ift defto größer, je weniger die beiden Eänder in ber Bildung 
und ber Richtung der Gewerbe einander ähnlich find. — In einer 
amtlihen Bekanntmachung des rufliihen Senates von 1775 wurs 
den die Verkaufspreiſe von 98 ruffifhen Ausfuhrartiteln zu Cons 
ftantinopel und die ſämmtlichen Koften angegeben, und es ergab fich, 
daß im Durchſchnitte ein Gewinn von 24 Proc. für den Kaufmann 

übrig blieb, f.0. Peyffonel, Verfafl. des Handels auf dem ſchwar⸗ 
zen Meere, überf, von Cuhn, ©. 380 (Leipz. 1788). 

$. 417. 

Kein Volk kann die Vortheile des Aus⸗ und Einfuhrhandeld 
genießen, ohne fich zugleich manchen Gefahren auszufegen. Un⸗ 

terbrechungen des Verfehrs zwifchen den Völkern werden fowohl 
durch Kriege, als durch Maaßregeln der Regierungen veranlaft, 
auch wird nicht felten ein Volk durch ein anderes, welches die 

Stoffarbeiten mit noch befferem Erfolge zu betreiben anfängt, 
aus feinem Abfage verdrängt, Wenn die für die Ausfuhr arbeis _ 
tenden Gewerbszweige ind Stoden gerathen, fo treten wenigftens 
für den Augenblid empfindliche Störungen des Wohlftandes ein, 

Gapitale und Arbeiter werden außer Thätigfeit gefegt und ed 
Rau, polit. Deton. Ste Ausg, I. 35 
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find Berlufte und Bedrängniffe zu ertragen, bis es gelingt, newe 
Anwendungen für die Güterquellen aufzufinden. Das natürlidye 
Heilmittel unter folchen Umftänden liegt darin, DaB bei der Hent- 

mung der Ausfuhr auch die Einfuhr abnehmen muß und bie 
bisher zum Einfaufe fremder Waaren angewenbeten Einfünfte 

nun den inländifchen Erzeugern Abſatz verfchaffen. Doch ver- 

. flreicht, befonder8 wenn einzelne Productiondzweige ausgedehnt 

waren, oft geraume Zeit, bis die Hervorbringung diefe neue Rich⸗ 
tung vollftändig angenommen hat und die Nachtheile verſchwun⸗ 
den find. Obgleich ſolche Ereigniffe den Nuten ded Aus⸗ und 
Einfuhrhandeld verringern, fo dürfte man boch Feinem Wolfe 

rathen, jener Gefahren willen auf die unberechenbaren Vortheile 

des auswärtigen Verkehres ganz zu verzichten (a). Eher fünnte 
diefed Beforgniffe erregen, wenn ein Volk bes jegigen wohlfeiles 

ren Einfaufed vom Audlande willen die eigene Erzeugung hoch⸗ 

wichtiger Guter unterließe, von denen es zweifelhaft ifl, ob fie zu 
jeder Zeit in wünfchenswerther Menge und Güte werben einge 
führt werden koͤnnen. 
(a) Die auswärtige Staatskunft erhält hiedurch zu dem völkerrechtlichen 

Gebote auch einen wichtigen Klugheitsgrund, bas friedliche Staatens 
verhältnig mehr und mehr zu befeftigen. 

& 

B. Berhältniß zwifchen ber Aus-und Einfuhr. 

$. 418, 

Wenn auch nicht die lange als unerfchütterlih angenoms» 
menen Lehren ded Handelöfyftems zu der Unterfuchung auffor- 
derten, wie fich die außgeführte Gütermenge zu der eingeführten 

verhalten müffe, und welche Bewandtniß ed mit der vielfach be⸗ 
fprochenen Handelsbilanz (a), dem Unterfchiebe jener beiden 

Quantitäten, habe, fo wäre doch fhon darum die Beleuchtung 
dieſes Gegenftandes von Wichtigkeit, weil die Ausfuhr der Pro⸗ 
duction angehört, bie Einfuhr aber zunächft der Confumtion, 
und in dem Verhältniffe jener beiden Größen fid) da8 allgemeine 
Grundverhältniß zwifchen der Erzeugung und Verzehrung wies 
berholen muß. Die Bergleihung der Aus- und Einfuhr kann, 

— — 
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wenn fie in Zahlen gefchehen fol, nur nach den Preifen vorge 
nommen werden, Die Grundlage der ganzen Betrachtung ift 

-der einfache Sag, daß die Keifiungen, welche zwei Perfonen im 
Handel für einander vornehmen, nebft den Summen, die fie fi 
in Folge folcher Leitungen fchuldig bleiben, auf beiden Eeiten im 
Preife gleich fein müflen. Daher ift auch die Preisfumme, welche 

ein Bolt während eines Jahres von allen andern Völkern empfängt, 
derjenigen gleich, Die ed fuͤr fie leiftet oder ihnen einftweilen ſchul⸗ 
dig wird (8). Dahin gehören aber nicht blos verkaufte Waaren 

und Baarzahlungen, fondern auch andere Ausgaben und Arbei⸗ 

ten in Dandeldangelegenbeiten, 3. B. das Verführen von Gütern 
fiir Ausländer, die Auslagen ded Spediteurd beim Empfang und 

Abfenden fremder Waaren, die Bemühungen des Commiſſionairs 
and dergl, Darleihen in das Ausland fünnen hiebei ebenfalls mit 
eingerechnet werden, denn obfchon fie nicht felbft Handelsgefchäfte 
find, fo fleht doch wie bei diefen der Sendung von Sachgätern eine 

neuentitandene Schuld pder die Zilgung einer ſolchen gegen« 
über, auch find Kaufe auf Credit zugleich Darleihen. 
(a) Aut. Hanbelebilanz in der Enentt, von Erſch und Gruber (von 

au). — Murharda. a, D. 1, 222 ff. 

(6) 3 verſteht ſich, daß dieſe —5 — nur in den vertragsmäßigen 
Leiſtungen ſtattfindet, waͤhrech die Einfuhrgegenftände burch bie 
Rebenkoſten vertheuert werden, $. 414. 

6. 419. 
Wenn in einem gegebenen Falle ein Volt. mehr an andere 

zu geben fcheint, als e8 daflır einnimmt, fo kann dieß theil von 

unrichtigen Zahlenangaben, theils aber von ſolchen Leiftungen 

zwifchen den Zändern herrühren, die nicht aus Handeldgefchäften 
entfpringen und alfo nicht dem Gefege der Gleichheit unterwore«- 
fen find. Solche einfeitige, Feine Vergütung erfordernde Keiftun- 
gen geſchehen theild von Privaten; 5. B. was Reiſende im 

Auslande verzehren (a), Vermögen, welches die Auswandernden 
mitnehmen (5), Erbfchaften, Gefchente, Gewinnſte (c); theils 
von den Regierungen, 3. B. Subfivien, Kriegsfoftenerfag, 

Koften der Gefandtfchaften (d). 
(a) Biele trländifche Gutöbefiger leben in England, viele Engländer auf 

dem. Eontinente, |. $. 340, Die Eonfumtion der Engländer außers 

35* 
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halb ihres Vaterlandes wird auf 3—3 Mill 2. St. angeſchlagen. 
Lady Morgan, Absenteeism. Lond. 1825. — Im 3. 1833 follen 
80 000 Engländer das Feftland bereifet haben, deren Ausgaben man 
auf 12 Mill. &. anſchlug! — In die Schweiz bringen bie vielen Reis 
fenden theils Münze mit, theils Wechfel auf Schweizer: Häufer. 

(b) Die aus dem Freiftaate Merico vertriebenen Spanier nahmen große 
Summen mit fi) hinweg, nad) Warb (Mexico in the year 1826. 
Lond. 1828) 80 bis 140 Mill, Piafter; blos nach Borbeaur follen 
durch fie fait 100 Mill. Fr. gelommen fein, und ein einziges Schiff 
bradıte im December 1829 1%, Mill. Piafter baar und 150 Suros 
nen Cochenille dahin. 

(c) Ferner die aus den kathol. Ländern nad) Rom (an bie dataria) ges 
henden Summen. Diefe Zahlungen von Spanien bid gegen 1820 
wurden jährlid auf 795 000 fl. berechnet, Allg. polit. Ann., VIII, 
3, Heft, vgl. überhaupt v. Sonnenfels, Grundſ. II, $. 303; — fo= 
dann die beträchtlichen Sendungen, weldye die Solonicen ohne Rück⸗ 
erfag dem Mutterlande machen, weil bie Eigenthümer der Pflans 
zungen zum Theile in demfelben leben. Frankreich hatte im Durch⸗ 
ſchnitte von 1787—89 cine jährlihe Einfuhr von 613-543 333 Liv, 
eine Ausfuhr von 448-748 266 2£,, alfo wurden mehr eingeführt 
164795 067 &, — Diefer große Unterfchied rührt zum Theile wahr⸗ 
ſcheinlich daher, daß von den Colonieen 240 Mill. Liv. eingeführt 
und nad) ihnen nur 90 Mil. Liv. ausgeführt wurden, fe Chaptal, 
Ind. fr. 1, 134. — Die oftindifche Comp. zieht aus dem brit. Oſtin⸗ 
bien gegen 3200 000 £, St, Landeinkünfte, Privatperfonen g. % 
Mil. ohne Erfag. 

(d) Auch ber Zribut an bie Raubftaaten. 

6, 20. . 

Menn man zur Vereinfachung des Gegenflanded von den 
Eeineren im Handel vorkommenden Leiftungen (8.418) abfieht, 

fo giebt eö drei Mittel, Durch welche ein Volk die vom Auslande 

erfauften Waarenvorräthe auögleihen kann, nämlich: 

1) es bleibt die Summe einftweilen fchuldig, 

2) es ſendet Geld hinaus, 

3) es führt den Ausländern Waaren zu, 
3u 1). Schulden eined Volkes (a) kommen infoferne in 

Betracht, ald das leihende Volk fich für den Augenblid mit der 
ihm eingeräumten Forderung begnügt, und alfo die Sendung 
fachlicher Güter zur völligen Erftattung der Einfuhr noch vers 
[hoben werden kann. Sole Schulden entftehen a) durch Sen- 
dungen auf längeren Credit, die vielleicht von den Empfängern 
erſt bezahlt werden, wenn ſchon neue ähnliche Sendungen unters 

weges oder bereitö angelangt find, fo daß immer der Verkäufer 
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mit dem einmaligen Betrage im Vorfchuß ift; b) durch Geldan⸗ 

leihen von den Kegierungen oder von Einzelnen. Ob dieß gleich 

meiſtens nicht gerade um der Einfuhr willen gefchieht, fo hat ed doch 

die namliche Wirkung, ald wenn man blos borgte, um Waaren 

einführen zu können. Diefe Darleihen werden bisweilen ohne eine 

Baarſendung ausgeführt, indem derjenige, welcher Waaren in 
dad andere Land ſendet, einen Wechfel auf den Käufer ausſtellt 

und bdeßhalb der Ie&tere dem Borgenden ald dem Inhaber des 
Mechfeld die Summe ausbezahlt (c) ; in anderen Fällen bezahlt 
man bie gefauften Waaren durch hinausgeſendetes Geld und vers 

fchafft ſich dieſes vermittelft der Anleihe wieder. Auch in diefem 

Falle ändert fich der inländifche Geldvorrath nicht und es ſtehen 

ſich blos die eingeführte Gütermenge und die Schuld an das 
Ausland gegenüber, Die Anleihen müffen nicht gerade bei dem 
nämlichen Volke gemacht werden, welchem man die Waaren abs 
Fauft, die Erfahrung zeigt indeß, Daß das borgende Volk gemöhns 
lih von dem leihbenden mehr Güter Fauft, ald ed außerdem 

thun würde, 
(a) Simonde, Rich. commerce. I, 198. — Stord, II, 81. 
(5) Das leihende Volt empfängt Schuldurfunden (Berfhreibuns 

gen, $. 293 (d)), die einftweilen flatt ausgeführter Güter dienen, 
(c) Die darleihenden Gläubiger erfaufen diefe Wechfel, und remit⸗ 

tiren fie den Schuldnern,. Der Verkehr mit Staatspapieren madıt 
ed fehr leicht, daß ein Volt zum Schuldner eines andern werden 
tann, denn bdiefelben gehen häufig ins Ausland und werden von 
den Sapitaliften gekauft. — Nach englifchen Blättern befaßen im 
3. 1824 englifche Privaten an fremden Staatspapieren 37% Mill. 
2, St. oder 450 Mill. fl, was, wenn die darunter begriffenen 5 
Mil. L. St, Cortesobligationen verzinfet würben, zu 5 Procent 
eine jährliche Zinseinnahme von 227, Mil. fl. bewirken würde, 
Eine andere Angabe, mit Einrechnung des Jahre 1825, fegt ben 
Betrag aller dieſer Forderungen nach dem Nennbetrage auf 93 
Mill. &. St, Meyer, Brit. chronicle, V, 153. — Pebrer (Hist. 
fin. 11, 90) nimmt in bem britifchen Volkseinkommen 414 Mill 
L. jährliche Zinfen von auswärtigen Anleihen an. 

$. 421. 
Privatperfonen oder Privatgefellfchaften, welche im Auslande 

borgen, haben gewöhnlich einen gewerblichen Zwed im Auge und 
geben daher der geliehenen Gütermenge, die fie in Geld empfan⸗ 

gen ($. 420), in der Regel eine productive Anwendung. Es 
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bleibt indeß noch zu unterfuchen, wie überhaupt eine Waarenſen⸗ 
dung vom Auslande, deren Betrag man diefem ſchuldig wird, 
auf die inländifche Gewerböthätigkeit wirfe. Können bie einges 

führten Güter felbft ald Gapitale gebraucht werden, 3.3. Unter- 

baltömittel der Arbeiter, Rohſtoffe, Werkgeraͤthe ıc., fo wird hie⸗ 

durch die Guͤtererzeugung offenbar unmittelbar befördert. Bei 
‚dver Einfuhr von bloßen Genußmitteln iſt dieß allerdings nicht 

der Fall, doch kann auch hier mittelbar eine vortheilbafte Wirkung 

eintreten, wenn fonft zur Erzeugung folder Zuruögegenftände 
imländifche Gapitale verwendet werden müßten, die man nun zu 
nüßlicheren und einträgliceren Unternehmungen benugen kann. 
Wären freilich ſchon inländifche Güterquellen der Hervorbringung 
jener Dinge gewidmet, fo fiele auch diefer Vortheil arößtentheild 

dinweg, fowie er auch in dem Falle verfchwände, wenn die Ein» 
fuhr zu einem übermäßigen Verbrauche von Luxusgegenſtaͤnden 

anreiste. Solche Anleihen fommen zwifchen zwei gleich wohl⸗ 

babenden Völkern wenig vor, weil man fi nur dann entfchließt 
im Auslande zu borgen, wenn man dabei niedrigere Zinfen zu 
entrichten hat, ald im ande felbftz dad aͤrmere Volk pflegt auf 

ſolche Weiſe fein unzureihendes Capital von dem mohlhabenderen 

zu ergänzen ($. 80), diefes aber hat dabei ebenfalls einigen Vor⸗ 
theilla). Dagegen ift der bloße Wunfch der Zehrer, fremde Waaren 

zu kaufen, ohne ein Gapitalbedürfniß auf der einen, und einen 

reichlichen Gapitalvorrath auf der anderen Seite noch fein binreis 

chender Beweggrund zu auswärtigen Anleihen, und wenn die ein» 
zelnen inländifehen Käufer die Waaren aufGredit von einem Kauf⸗ 
mann an fi bringen, fo hat dieß auf die Art und Weife, wie 
diefer diefelben Dem Auslande vergütet, feinen Bezug (6). Wenn 

dadjenige Wolf, welches auf foldhe Weiſe fremdes Capital zu 

Hülfe nahm, feinen Wohlſtand almälig zunehmen und folglich 

ben Zinsfuß finfen fieht, fo denkt ed an die Tilgung der Schul⸗ 
den im Audlande, Anleihen der Regierungen find gewöhnlich 
nicht zu productiver Verwendung beſtimmt. 
(a) Aehnlich in ihren Folgen, nur in Anfehung des rechtlichen Ver⸗ 

- hältniffes abweichend, ift die ebenfalls nicht felten vorfommende 
Gründung von Fabriken eder Handlungen in einem anderen ande, 
die der Unternehmer durch einen vertrauten Verwalter beforgen 

— 
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täßt und mit dem nöthigen Gapitale ausftattet. Solche Filial- 
hanblungen haben die Engländer faft in allen civilifirten Ländern 
der Erbe, ’ 

(5) Es tft daher nicht glaublich, daß der häufige Ankauf fremder 
Waaren eine Urfache der Verarmung ganzer Völker oder Volks⸗ 
claffen fein Eönne, die man eher dem Verfalle der Rahrungszmweige 
oder der unwirthſchaftlichen Lebensweiſe zufchreiben müßte, wenn 
fie wirklich eintritt. Rau im Archiv, I, 32. 

$. 422. 
Zu 2). Inwieferne Geld und namentliid Münzen aus 

edlem Metalle zur Vergütung der eingeführten Waaren ins 
Ausland gehen Fönnen, dieß ift aud den obigen Betrachtungen 

über den Bedarf, Vorrath und Preis des Geldes in verfchiedenen 
Ländern ($. 268. 270) leicht zu beurtheilen. Eine ſolche Ver⸗ 

mehrung oder Verminderung der Geldmenge eines Landes, welche 
die Preife der Waaren merklich erhöht oder erniedrigt, kann nicht 

lange beftehen, weil man, fobald der Unterfchied die Frachtkoſten 

überfteigt ($. 271 (8)), eine Aufforderung findet, Geld von da 
wegzuführen, wo ed wohlfeil ift, und dahin zu bringen, wo ed den - 
höchften Preis hat (a). Würde man alfo die Einfuhr fortdanernd 

baar bezahlen, ſo würde auch bald durch die Speculationen der 

Kaufleute wieder foviel Geld herbeigebracht werden, ald man 
binauögefendet hat (8). Dad Geld dient folglich nur voruͤber⸗ 
gehend, die empfangenen Waaren zu vergüten, denn da ed un» 
fehlbar wieder die entgegengefeßte Bewegung annimmt, d. h. außer 

fließt, wo es fich gehäuft hatte, und berbeiftrömt, wo es vermin⸗ 
dert worden war, fo muß immer zuleßt ein anderes Ausgleichungd« 

mittel, nämlib Schulden ($. 420) oder Waarenfendungen 
($. 424), eintreten. Obgleich die Kaufleute in einzelnen Fällen 

es vortheilhaft finden, Metallgeld oder rohe edle Metalle hinaus 
zu fenden, fo kann man doch in der Regel annehmen, daß’ jähr- 

liy die auögeführten und eingebrachten Geldmengen einander 

gleich find (ec). 
(a) Verbote der Aus: oder Einfuhr oder Zölle erfchweren bieß Zus 

oder Abfließen des Geldes. Hätte 4. B. die Regierung eines Lan⸗ 
des alle Einfuhrgegenftände mit einem Zolle von 10 Proc. belegt, 
fo Eönnten nur folche fremde Waaren, die um einen noch größes 
ren Theil ihres Preifes wohlfeiler oder beffer wären, mit Nutzen 
eingeführt werben. Indeß ift zu erwägen, daß nicht alle Waaren 

« 
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(6) 

einem fo hoben Einfuhrzolle unterworfen werben, ſondern gewöhn= 
lih nur Gewerkswaaren, — daß der Schleichhandel bei hohen 
3öllen eine mächtige Wirkung dußern Tann, — endlih daß der 
Geldüberfluß auch zu anderen Anwendungen, z. B. Landkäufen zc. 
außer Landes gehen Tann. 

Nur die folgende Beforgniß bleibt in einem ſolchen Kalle übrig. 
Das Zurüdfirömen des Geldes in ein Land, welches feine Waas 
rentäufe baar bezahlt und folglich feinen Geldoorrath verringert 
bat, erfolgt erft, wenn ber Preis des Geldes gegen die Waaren 
geftiegen ift, 5. 274. Diefe Veränderung bed Geldpreifes könnte 
alfo Störungen in den Einkünften der verfchiedenen Volkselaſſen 
bervorbringen ($. 276), bevor bie Ausländer es vortheilhaft fän⸗ 
den, Geld herbei zu fenden und Waaren auszuführen. Indeß ift 
eine foldye Lage der Dinge nur felten zu erwarten. Denn fobald 
das Dinausfenden von Geld anfängt, fintt auch der Wechſelcurs 
um bie Fracht- und Affecuranzkoften der Baarfendungen unter 

Pari, $. 290. Beträgt der Unterfchied z. B. 2 Procente, fo kann 

(c) 

der ausländiſche Käufer eines nach dem fraglichen Lande traſſir⸗ 
ten Wechfelg mit einer Ausgabe von 100 fl. die Verfügung über 
102 fl. erlangen, und dieß giebt bald eine Ermunterung, Waaren 
tommen zu laflen, weil man fie um 2 Procent wohlfeiler anfaus 
fen kann. Noch ehe alfo im Lande felbft die Geidpreife fih merk: 
lich verändert haben, Tann fchon durch den Wechfelcurs der Anz 
ftoß zum Einfaufe von Waaren erfolgt fein, wodurd das Hinaus⸗ 
fenden von Münze entbehrlich gemacht wird. Für die Einwohner 
tann durch Befchleunigung des Geldumlaufes, fowie durch Eins 
führung von Papiergeld die Verminderung der Münzmenge unz 
fühlbar gemacht werden. Kein größeres Land, es fei ärmer oder 
reicher, wird Mangel an folchen eigenthümlichen Erzeugniffen bas 
ben, die, wenn ihr Preis etwas finkt, im Auslande leicht Abſatz 
fänden. Vergl. $. 192. 193. 213. Rau, im Ardiv, I, 33. 

Mer noch heutiges Zages das Handelsſyſtem vertheidigen wollte, 
der müßte ſowohl die Möglichkeit ald die Nüslichkeit eines forts 
währenden Geldzufluffes vom Auslande darthun. Erftere ift aus 
ben Angaben über Aus= und Einfuhr nicht zu erweifen, weil bite 
Geldſeldungen leicht verheimlicht werden Eönnen. In Rußtand follen 
in den beiden Jahrzehenden 1814—23 und 1824—33 im D. 32 Mill, 
Rub. Aff. Gold und Silber ein= und gegen 6 Mill. ausgeführt wor— 
den fein (Schubert, Handb. der a. Staatsk. 1, 237), und auch 
fpäterhin wird jährlich eine größere Einfuhr von Münzmetallen 
angegeben, deren Mehrbetrag gegen die Ausfuhr z.B. 1835 8 Mill, 
1838 16 Mill. R. Aff., 1843 8N0 000, 1844 5.600 000 R. Sitber 
geweſen fein fol. Die Zunahme des inneren Verkehrs könnte zwar 
ein ftärferes Geldbedürfniß veranlaßt haben, bagegen ift aber auch 
die ftarde Gold- und Silberproduction zu erwägen und ed kann 
an der langen Gränzlinie viel edles Metall ohne Aufzeichnung 
ausgeführt worden fein. — Für Frankreich wird an Gold, Silber 
und Platina angegeben: 1800—35 zufammen die Einfuhr 3778 
Mil. Fr., die Ausfuhr 2039 Mil. Fr., 1827 — 36 E. 1646 Mill, 
«. 700 Mill. Fr. Dieß gäbe in jedem Jahre des letzten Decens 
niums einen Ueberfchuß der Einfuhr von 94 Mil. $r., in dem 
ganzen 36jährigen Zeitraume aber von jährlich 48 Mil. Fr., wähs 
vend die Abnuͤtrung und Verarbeitung wahrfcheinlich weniger bes 
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tragen. Daher hat vermuthlich jene zum heile durch bie Staats⸗ 
anleihen veranlaßte Geldzufuhr wieder nad) irgend einer Seite 
ihren Abfluß gefunden, und der amtliche Bericht im Tableau de- 
cennal du commerce de la France, 1827—1836. (Paris 1838) 
fagt auch bei den edlen Metallen nur: Les entrees et les sor- 
ties, qui en ont pu Etre constatees. — Man hat Großbritanien 
als Beifpiel eines Landes angeführt, weldhes wegen ber Ueberles 
genheit feiner Betriebfamteit eine große Metallmenge anzuhäufen 
im Stande fei, ohne daß feine Ausfuhrartitel zu fehr vertheuert 
würden, alfo ohne Abnahme der Ausfuhr. Allein Großbritaniens 
Münzmenge ift befanntlidy keineswegs groß zu nennen, $. 266 
(a), der niedrigere Preis der Münzmetalle in diefem Lande rührt 
von dem wohlfeileren Eintaufche derfelben her ($. 271 (5)) und 
die jährliche Geldausfuhr bemeift, daß man nicht geneigt ift, über . 
den wahren Bedarf zu behalten. Weberhaupt ift die Geldmenge 

. ber größeren Handelspläge in unaufhörlihem Wechfeln begriffen, 
da z. B. bei jeder Erhöhung des Difconto ſogleich Baarfendungen 
veranftaltet werben. Ueber den Nusen bes Geldzuwachſes f. $. 273 
(5), vgl. audy II, $. 298 (a). Für die entgegengefeste Anſicht: 
Kaufmann,De falsa A. Smithii circa bilanciam mercatoriam 

. theoria. Heidelb. 1827. Deffen Unterfud. 1 Bd. — Einige Worte 
über Hundel und Induftrie in Deutfchl. München, 1830, 

g. 423. 

Diefe Regel hat mehrere bemerkenswerthe Ausnahmen, denn 
es giebt Fälle, in welchen eine Aus» und Einfuhr von Münzme- 

tallen Feine Veränderung in den Preifen des Geldes hervor- 
bringt und alfo wirklich zur Vergütung von Waarenfäufen dies 

nen fann. Dieß ift fo zu erklären: a) Jedes Land, welches Feine 

Gold» und Sitberbergwerke hat, muß jährlich einen Vorrath von 

edlen Metallen einführen, um fowohl die Abnügung und ben 
Derluft an Münzen ($. 277 a.) (a), ald die anderweitige in« 
laͤndiſche Verarbeitung zu erfegen. In diefer Beziehung erfcheie 
nen Die edlen Metalle blos ald Verwandlungsſtoff (5). b) Laͤn⸗ 
der, deren Bevölkerung, Gewerbfleiß und Guͤterumlauf ſich ſchnell 
erweitern, haben fortwährend eine größere Geldmenge nöthig 
und fönnen daher anhaltend Münzmetalle einführen. c) Ein 

Volk, welches viele edle Metalle aus feinen Bergwerken gewinnt, 

kann jährlich den entbehrlichen Theil derfelben ausführen, und 

diefer Theil des Gold» und Gilbererzeugniffes ift nicht als Geld: 

material, fondern wie irgend ein anderer Audfuhrgegenftand zu 
betrachten. Aehnlihe Wirkung, nur auf fürzere Zeit, hat die 

Einführung und Vermehrung des Papiergelded, $. 297. 
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d) Eine unbeträchtlihe Aenderung der Gelbmenge fann auf bie 
Preife in einem größeren Lande noch feine Wirfung Außern, 

weßhalb Fleine Unterfchiede der Ein- und Ausfuhr ohne Schwies 

rigfeit mit Muͤnzſendungen ausgeglichen werden Eönnen, 

(a) Rimmt man die Geldmenge cines Landes zu 30 fl. auf den Kopf, 
dieſen Abgang zu 2 p. m. an, fo muß ſchon aus diefer Urfache 
auf jede Million Einwohner ein jährlicher Geldzufluß von 60 000 fi. 
ommen. 

(d) Bios Genf verarbeitet in guten Jahren 9375 Markt Gold und 
5000 Mark Silber, Picot, Stat. de la Suisse, ©. 535. Für bie 
ganze Schweiz nimmt man neuerlidy eine Gold: und Silberverars 
beitung von 10 — 11 Mill, Er. (franzöfifhen) an, Bibl. univ. 
Aug. 1832. 

$. 424. 

Zu 3). Bon biefen Ausnahmen abgefehen, bleibt die Dedung 
der Einfuhr dur) die Ausfuhr von Waaren ald das leich⸗ 
t:fte, am allgemeinften anmendbare und daher gewöhnlichite 

Mittel übrig. ES liegt in der Natur ded Verkehres, daß in den 

meiften Fallen Au» und Einfuhr einander ziemlich gleich- find 

und fich wechfelfeitig bedingen, weßhalb man nicht die Bortheile 

einer großen Audfuhr genießen fann, ohne ſich auch zum Ein- 
kaufe ausländifcher Waaren zu entfchließen. Wird die eine von 
beiden Größen vermehrt oder vermindert, fo pflegt dieß bald Die 

entfprechende Aenderung der andern nach fi zu ziehen. So 

muß 3. B. eine Verringerung der Ausfuhr die Einfuhr auslän- 

difcher Luxusartikel vermindern, denn jene Veränderung entzieht 

einer Anzahl von Unternehmern, Gapitaliften und Grundeignern 
die Einfünfte, von denen fie ſich manchfaltige Genußmittel zu 
verfchaffen vermögen (a). Kein Land kann fortwährend fremde 

Waaren mit Geld bezahlen, ed müßte denn einen fortdauernden 

Zufl 8 deifelben aus eigenen Bergwerken oder Golonieen haben, 
Große-Einfuhr enthält nicht8 Beunruhigended, denn man darf 
voraudfegen, daß dad Volk Mittel findet, die anderen Rationen 

für die gekauften Waaren zu befriedigen, und wie dieß auch ge= 

fchehen mag, fo entipringen daraus. Peine Beforgniffe für den 
Wohlſtand des einführenden Volkes. Die Erftattung dur) aus⸗ 

geführte Waaren ift für Erzeuger und Zehrer vortheilbaft (8.413), 

+‘ 



535 

die Dedung durch Geld ($. 422) oder Schulden (8.420) aber 
wird gewöhnlich nur dann zu Hülfe genommen, wenn fie nicht 

ſchaͤdlich ſein kann (5). Daher braucht man, um den günfligen 

Zuſtand des auswärtigen Handeld zu bemefjen, nur nad) der 

Größe, den Erzeugungskoften und Berkanföpreifen der ausge⸗ 
führten Waarenmenge zu fragen. 

(a) Xuf den canarifchen Infeln hat bie Weinausfuhr nach. England 
abgenommen, mweßhalb man Seriger franzöfifhe Fabricate Fauft. 
MacsGregor, Die canar. Inf. S. 189—192. — Seitdem Nor: 
wegen weniger Bauholz nad) England abfeßt (von 1809 an), 
tauft es weniger englifche Kunftiwaaren und dagegen mehr deutfche, 
weil der Holzhandel ftärker nach Deutfchland geht. 
Es läßt fich allerdings im Allgemeinen nicht beftimmen, bis zu 
welchem Grade die Störungen des auswärtigen Verkehrs durch 
die im 2. Bande zu betradhtenden Zölle und Berbote gehen koͤn⸗ 
nen. Eie äußern fih hauptfähhlich in der Verringerung der Aus⸗ 
fuhr und in der Verkümmerung derjenigen Gewerbe, durch welche 
die einträglichften Ausfuhrartikel erzeugt werden könnten, und wenn 
auch zufolge einer ſolchen Veränderung bie Einfuhr Heiner wird, 
fo find doc empfindlihe Nachtheile für die Gewerbsthätigkeit mög- 
lich, bis ſich En einiger Zeit das oben begeichnete Gleichgewicht 
wicder herftellt, $. 417. 

(b — 

$. 425. 

Es giebt inzwifchen mehrere Urfachen, aus welchen größere 
oder Eleinere, länger oder fürzer anhaltende Abweihungen von 
dem Gleichgewichte der Aus» und Einfuhr von Waaren ent- 
fpringen. 1) Ein Land kann einem anderen mehr Waaren zu- 

führen, al& eö von ihm empfängt, wenn es demfelben Anleihen 
giebt oder abträgt, oder ſolche einfeitige Leiſtungen ($. 418. 

419) vorzunehmen hat, die gar nicht oder nur augenblicklich in 
Geld entrichtet werden (a). Ohne Zweifel ift ein aus Anleihen 

an andere Voͤlker herruͤhrender Ueberſchuß der Ausfuhr, als Zei: 

hen ded Reichthums ($. 80) für günftig zu halten. 2) In den 

Faͤllen, wo eine Aus» oder Einfuhr von Geld flatt finden kann 

($r423), gebt leicht eine diefer Geldfumme entfprechende Menge 

anderer Güter in entgegengefegter Richtung von einem Lande 
in dad andere, 3) Da die Handelsgeſchaͤfte nicht gerade im 
Laufe eines Jahres gegenfeitig beendet werden, fondern oft für 
bie verfendeten Süter erft im folgenden Jahre oder noch fpäter 
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der Gegenwerth in Empfang genommen wirb, fo kann fchon 
deßhalb die Einfuhr eines Jahres von der gleichzeitigen Ausfuhr 

verfchieden fein. 4) Werden Aus⸗ und Einfuhr nad den in⸗ 

ländifchen Preifen berechnet, fo muß Iehtere, auch abgefehen von 

allen anderen Urfachen, um den Betrag der Handelögewinnfte 
und Handelskoſten größer erfcheinen. $. 414. Nr, 1. (6). 
(a) Solche Leiftungen zwifchen den Völkern werden alfo eigentlich in 

MWaaren entrichtet. Irland hat jährlih an England mehr 2 
geben, als es von demfelben empfängt, $. 419 (a), weßhalb z. B. 
im D. von 1790—1794 die Ausfuhr von Irland um 1195 810 
£. St. größer war, als die Einfuhr. Als man jedody 1795 anfing, 
die für Irlands öffentliche Bedürfniffe nöthigen Anleihen in Eng⸗ 
land zu borgen, fo änderte ſich jenes Verhältniß, Irland wurde 
mehr fchuldig und führte defto weniger Waaren aus, daher war 
1795—1799 im D. die Ausfuhr nur noch up 466 466 8, St, grö- 
Ber, 1800—1804 aber fogar um 1'071 428 8, Meiner als die Ein- 
fuhr; f.J. LeslieFoster, An essay on the principles of com- 
mercial exchanges. Lond. 1804. = Hüttner, Engl. Mißcellen, 
XV. Bd. — Großbritaniens Ausfuhr nahm während der legten 
Kriege mit Frantreih in gleihem Schritte mit den aufgewende⸗ 
ten Kriegskoften zu. Daß der Unterfchieb zwifchen der Aus⸗ und 
Einfuhr nicht fo groß erfcheint, ald die Summe der Kriegsaus- 
gaben, rührt theild von den unzuverläffigen Aufzeichnungen, theils 
auch von dem Umftande her, daß viele durch den Krieg veranlaßte 
Ausgaben in Großbritanien felbft vorgenommen wurden. Der Ues 
berfhuß der Ausfuhr betrug jährlich A im Ganzen, B im Han⸗ 
dei mit Deutfchland und Preußen insbefonbere: 

A B 
Friedensjahre 1784—1792 905 190 8, St. 535 723 2, St, 
Kriegdjahre . 1793—1801 4671430 „ „ 4537891 „ „ 

„  n . 180%—1815 9543 736 „ „ 3581 800 „ „ 
Vgl. Cäſ. Moreau, Ueberf. des brit. H. nach allen Ländern 

der Wett, überf. von Eiſenbach, Stuttg. 1824. 4 Bogen Fol. 
— Frankreichs Einfuhr war feit lange nicht fo niedrig ale im 
3. 1815. In den Sahren 1815—1820 foll die Ausfuhr zufammens 
genommen um 746 Mill. Fr. größer gewefen fein als die Ein= 
fuhr 20. f. die Tabellen bei.v. Gülich, I. Heft S. 29, was mit 
der Kriegscontribution von 700 Mill. Fr. in Verbindung gebradyt. 
werden kann, vgl. III. $. 77. — Ungarn führt nach den Zollliften 
fortwährend mehr aus als ein. Der Mehrertrag der Ausfuhr wird 
angegeben i. 3. 1800 zu 9 Mil. fl, 1802 zu 6, 1812 zu 5 Mill, 

‚fl, 1842 zu 3% Mill. im Verkehr mit den andern öft. Provin= 
zen (Czoͤrnig, Statift. Tafeln). Zur Erklärung dient der Auf⸗ 
enthalt vieler Reichen in Wien, die Zins⸗, Kriegsſteuer⸗Zahlun⸗ 
gen, die hinausgehenden Domänen, Zoll-, Poft:, Lotto:Einkünfte ꝛc. 
ss Neuefte geogr. ſtat. Befchreib. des K. Ungarn, 2, A. 1834. 

‘ “ 

(5) Es ift auffallend, daß das Handelsſyſtem diefen Umftand überfehen 
konnte. Führt ein Volk für 10 Mit. fl. intändifhe Waaren aus 
und tauſcht im Auslande für 10,4 Mil. fremde Waaren ein, bie 
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im Lande 11 Mill. gelten, fo ift ein Ueberfchuß von 10 Proc. für 
Fracht⸗ u. a. Koften und PHandelögewinn vorhanden. Nur bann 
wäre Fein folher Mehrbetrag zu erwarten, wenn das Volk ſich im 
Handel ganz paffiv verhielte ($. 415), wo dann die Einfuhr dem 
Preiſe nad den dafür eingelauften Ausfuhrgegenfländen gleich 
ftehben müßte. Nur wenn ber Mehrbetrag der Einfuhr über den 
wahrfcheinlihen Gemwinnfag und Koftenberrag hinausgeht, muß 
man eine andere Art der Dedung vermuthen. Das Gap hat im 
Durdfchnitt von 1827 und 28 jährlih für 273 507 8. eins, für 
232 852 8. Ausgeführt, was ein Verhältniß der Ausfuhr zur Eins 
fuhr wie 100 zu 117 anzeigt. Im Durchſchnitt der nämlichen - 
Sahre war in Cuba die Ausfuhr 681%, Mil. Fr., die Einfuhr 
92-219 008 Fr., alfo wie 100 zu 134. Dieß wäre ein überaus ein⸗ 
träglicher Handel, wenn die Einfuhr blos mit der genannten Aus⸗ 
fuhr erkauft zu werden braudıt. 

$. 426, 
Das Handelsſyſtem verfannte die natürlichen Gefege des 

Verkehres zwifchen den Völkern und nahm an, ed könne fort 

während ein beträchtlicher Unterfchied zwifchen der Aus- und 

Einfuhr eines Landes (Handelsbilanz, $. 35) flattfinden, 
welcher durch Geldfendungen ausgeglichen werde, fo daß alfo 

das eine Land durch die Fortfegung eines ſolchen Verkehres gro- 
Bentheild um feine Münzmetalle fäme, das andere aber immer 

größere Fülle derfelben erlangte. Da man bie Nüglichfeit des 
auswärtigen Handels bloß nach ber Beichaffenheit der Bilanz 
beurtheilte, fo gemöhnte man fich daran, den Ueberfhuß der 

Ausfuhr oder die günftige Bilanz ald Gewinn, die ungünftige 
(die fog. Unterbilanz) als Verluſt für dad Land zu be 

trachten (a). Diefe Anfiht wird eben fo wohl durch die For⸗ 

ſchungen über die Preife der edlen Metalle in verfchiedenen Laͤn⸗ 
dern ($. 268 ff.), alö durdy den Erfahrungdfag widerlegt, daß 
die Gefchichte Fein Beifpiel eines Landes darbiefet, welches zu⸗ 

folge eines folchen vermeintlich nachtheiligen Handeld feinen 
nothwendigen Geldvorrath und feinen Wohlſtand eingebüßt 

- hätte. Auch ift ed fchon im Allgemeinen undenkbar, daß in einer 
höheren Weltordnung jedem einzelnen Volke nur ein foldher 

Weg zur Erhöhung feiner Wohlfahrt angewiefen worden fein 
folte, auf dem es nidjt vorwärts fchreiten koͤnnte, ohne andere 
‚in diefem Wettkampfe unterliegende Völker zu Grunde zu rich» 

ten. Es verdienen jedoch die Mittel noch eine befondere Beleuch⸗ 

8 
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tung, deren fich die Anhänger des Handelsſyſtems bedienten, um 

die Größe der Handelöbilanz zu berechnen, nämlich der Wech⸗ 
felcurs und die Zollverzeichniffe, Zollliſten. 

(a) 3 38. de Vaublanc, Du commerce de la France (Paris 1824), 
. 58: Suivant ces "stats la France a obtenu, en 1820, un 
— de 91 millions, mais en 1821, de 10 millions seule- 
ment. — On coacoil qu’un commerce presque slationnaire se 
change ensuite en perte etc. 

$. 487. 

Der durchfchnittlihe Wechſelcurs, wenn er auch wirklich 

nad dem reinen Metallgehalte der Muͤnzen (a) vom Pari ab- 
weicht, ift doch Fein fichered Kennzeichen der Handelsbilanz, denn 

1) er beweiſt riur, daß zwifchen zwei Ländern die hin und her 

zu bezahlenden Geldfummen ungleich find, es folgt aber daraus 
noch nicht, Daß diefe Zahlungen zur Vergütung von Waaren- 
fendungen beſtimmt find, $. 291; 2) er bezieht ſich nur auf den 

Verkehr zwifchen je zwei Völkern, die in diefem aus⸗ oder ein- 

gehenden Geldſummen fließen aber leicht nad) einer anderen 

Seite wieder ein oder aus ($. 422); nur aus ber Geſammtheit 

der Aus⸗ und Eimfuhr eined Landes bildet fih die Handels 

bilanz und fteht unter-dem Geſetze des Gleichgewichts ($. 418 ff.), 

man müßte alfo auch) die Wechſelcurſe eined Landes nach allen 
übrigen Ländern zugleich in Erwägung ziehen, um Daraus, wenn 
feine der in Nr, 1 erwähnten anderen Urfachen im Spiele wäre 

und wenn man wüßte, daß feine Schulden zwifchen den betheis 
ligten Völkern fliehen bleiben, auf die Verhaͤltniſſe des Waaren- 
handels zu fchließen. Es giebt jedod) nicht einmal von einem 

einzelnen Lande nach allen anderen einen regelmäßigen Wechfels 

verkehr, ‚auch finden im Handel mit nahen Plägen des Auslans 

des öfter Baarfendungen Statt, die gar.nicht.auf den Curs ber 

Wechſel wirken. 

(a) Smith, 1, 300. Zur genauen Xusmittlung des Pari muß man 
die wirkliche, nicht blos die gefegliche Beſchaffenheit der umlau⸗ 
fenden Sorten berückſichtigen. 
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$. 428, 
Nicht weniger unficher find die Ergebniffe der Zollliſten, 

d. i, der bei den ſaͤmmtlichen Bollämtern eined Landes geführten: 
Verzeichniffe der aus⸗ und eingehenden Waaren. Die Urfachen 
ihrer Unzuverläffigfeit verdienen darum eine aufmerkfame Be- 
trachtung, weil man indgemein ſowohl das Urtheil über die 
günftige oder ungünftige Befchaffenheit ded Handeld, als die 
BVorfchläge zu Regierungsmaaßregeln aufdiefe Angabenflügt (a). 
Die genannten Berzeichniffe koͤnnen 

1) des Schleichhandeld wegen die Quantitäten nicht ge 
nau angeben. Jener ift unzerftörbar, fo lange die Gränzzölle fo 
hoch find, daß er anfehnliche Gewinnſte verfpricht, auch kann 
man nicht darauf rechnen, Daß die deimlich ein» und audgeführ- 
ten Gütermengen einander ungefähr gleich feien, denn Die Aus⸗ 
fuhrzölle find gewöhnlich niedrig und nur bei wenigen rohen 
Stoffen, die man nitht leicht unbemerkt über die Graͤnze ſchaffen 

kann, von Belang, dagegen werden hohe Einfuhrzoͤlle vorzuͤglich 
von koſtbaren Colonial⸗ und Gewerkswaaren erhoben; bier iſt 

alſo die Verſuchung zum Einſchwaͤrzen weit ſtaͤrker und die An⸗ 
gaben find bei der Einfuhr unrichtiger als bei der Ausfuhr (2). 
(a) Vielleicht hat man auch den Erfund diefer Liſten bisweilen nicht 

| mit urkundlicher Treue behandelt und abfihtli an den Zahlen 
geändert, um dasjenige darzuftellen, was bie öffentliche Meinung 
als untrügliches Merkmal des Wollswohlfiundes anſah; ein fol: 
ed Verfahren Eonnte fogar bei ben redlichfien Abfichten vorkom⸗ 
men, indem der Staatsmann, der den blühenden Zuſtand der Volks⸗ 
wirthſchaft deutlich erkannte, die Zahlen, die eine ungünftige Bi⸗ 
lang anzubeuten fchienen, für irrig hielt. — Man geräth auf diefe 
Vermuthung, wenn man bedenkt, daB faft in allen Staaten bie 
Bilanz als günftig dargeftellt wird, was doch unmöglich if. 

(5) In manchen Ländern giebt man fidy nicht die Mühe, die zollfrei 
aus⸗ oder eingeführten Waaren aufzuzeichnen, und dieß vergrößert 
noch die Unrichtigkeit der Verzeichniſſe. In den engliſchen Eiften 
ward bi 1797 das ausgeführte Gold und Silber mit aufge: 
rechnet, nicht aber das eingeführte, weil es keinen Zoll entrichtet. 
Cäſar Moreau a. a. D. Neuerlich hat ſich ergeben, daß auch 
bie Goldausfuhrin vielen Fällen verfchwiegen wird. — Belgien führt 
viele Spigen nach Großbritanien, die weder hier in ber Einfuhr, 
nod dort in der Ausfuhr angezeigt find, „C’est bien tenter le, 
diable que de meitre des droits de 30 p. c. sur les dentelles... 
Ce commerce, qui s’eleve & plusieurs millions, retablit en partie 
la balance dans nos rapports avec l’Angleterre.“ Perrot, Rev. 
de l’exposition en 1841, Brux. &, 91. 
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$. 429. 
2) Auch die Beſchaffenheit der Waaren ift aus den Zoll« 

liften nicht ficher zu erkennen, weil die Unterfuchung durd die 
Zollbeamten nicht immer genau if, die Eigenthümer aber oft 
gefliffentlih eine geringere, vieleicht niedriger verzollte Sorte 

angeben. 
3) In Anfehung der Preisfä ae bieten fich neue, nicht ganz 

zu befeitigende Schwierigkeiten bar, 

a) in Hinficht der Quelle, aus welcher die Preisſaͤtze genom⸗ 
men werden. Läßt man den Eigenthlimer der Waaren den 
Preis derfelben angeben, fo ift nicht zu erwarten, daß eine 

folhe Declaration ganz richtig fei, weil die Unternehmer 
aus mancherlei Urfachen Vortheil bei der Einreichung fals 
fher Zahlen haben koͤnnen. In der Regel werden diefelben 

zu Bein angegeben werden. Bedient fich dagegen Die Res 
gierung eines feftftehenden Preisſatzes, fo Tann berfelbe 

fhon nach wenigen Jahren von den wirflichen Preifen ver- 

fhieden fein, und nach Verlauf längerer Zeit ift er durchs 

gehends unbrauchbar, um die Größe der Bilanz anzuzeis 
gen. Doch Fann ein unveränderlicher Preidfag den Nugen 

gewähren, daß fi aus ihm die jedeömaligen Quantitä- 

ten der unverheimlicht eine und auögeführten Waarenmen⸗ 
gen leicht erkennen lafien (6). Wollte man den Zollbeam⸗ 
ten auferlegen, die jededmaligen Marktpreife zu erforfchen 

fo würde dieß überaus mühfam fein und in vielen Fällen 

irrige Anfäge zur Folge haben; 
b) in Anfehung der Zeit und des Ortes, für welche man 

bie Preife berechnet. Am natürlichften ift es, ſowohl bei der 

Aus⸗ ald bei der Einfuhr die inländifhen Preife zu ges 

brauchen, weil fie anzeigen, welchen Erlös der inländifche 

Producent erlangt und was der Conſument auszugeben bat, 
Wo man die Einfuhrartitel nach dem Einkaufdpreife im 

"Audlande anfest, da erhält man ein anderes Ergebniß, 
welched zwar den Tauſch⸗Gegenwerth unter den Kauf 

leuten, nicht aber die anderen, der Einfuhr willen vorges 
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nommenen Ausgaben anzeigt. Iſt in dem einen Lande die 
erfte, in dem anderen die zweite Methode angenommen, fo 
fönnen dieſer Ungleichheit willen die Zahlen nicht mit ein» 
ander verglichen werden (c). 

(a) In Württemberg gaben bie fechsjährigen Zollliften eine Einfuhr 
von 1850 Centn. Btei zu 15 fl. und von nicht mehr als 25 Gentn. 
Zinn zu 58 fl. Man vermuthete daher, daß unter dem angeblichen 
Blei auch viel Zinn verborgen gewefen fei. W 

(d) Die engliſchen Liſten find ſeit 1696 nad) den damaligen Marki⸗ 
preifen fortgeführt worden, die jenen Vortheil, daß fie genau die 
Quantität anzeigen, in vollem Maaße geben. Dieß find bie foge: 
nannten officiellen oder Zollhbauspreife (official, custom- 
house - prices ) im Gegenfage der von den Eigenthümern decla: 
rirten Preife, weldye erft feit 1798 in den Ausfuhrliften mit 
aufgeführt werden und wahrfcheinlich noch zu niedrig find, f. Lowe, 
Gegenw. Zuftand von England, &. 28. de Vaublanc a. a. O. 
S. 14. Mac-Culloch, Stat. acc. 11, 196. — Die offlciellen 
Preiſe blieben allmälig fo weit hinter den Marktpreiſen zurüd, 
daß man die legteren während der Kriegsjahre im Ganzen um 
50 Proc. höher erachtete. Im 3. 1803 verhielt fi fogar der ofs 
ficielle zum bdeclarirten Preife wie 100 zu 180. Erft feit 1820 blei⸗ 
ben die Marktpreife im Ganzen genommen unter den Zollpreifen, 
welches aber Teineswegs ein jo großes Sinken aller Güter, fondern 
nur die Wohlfeilheit der Hauptbeftandtheile der Ausfuhr, z. 2. 
der Zeuche und Metallmaaren, beweift. 1821 war ber beclarirte 
Marktpreis nur 87 Procent des Zollpreifes, 1826—28 im Durch⸗ 
fehnitt 72 Procent, 1832 — 34 gleihmäßig nur 56 Procent, 
1836—40 55 Proc, 1841—45 fogar nur 49 Proc. — Da Groß: 
britaniens Einfuhr größtentheild aus rohen Stoffen befteht, fo ift 
zu vermuthen ($. 186), daß die Zollpreife bei der erfteren noch 
jest unter den Marktpreifen ftehen. — In Frankreich werben bei 
den Angaben über Aus: und Einfuhr die im I. 1826 feftgeftells 
ten Preiſe zu Grunde gelegt. j 

(c) In Großbritanien nahm man 1696 bie Einfuhrartitel nad ‚den 
Preiſen des Landes an, aus welchem fie gebracht wurden. In Nord⸗ 
america wird jest die Einfuhr nad) den Preifen der fremden 
Häfen berechnet. - 

$. 430, 

Ungeachtet diefer unvermeidlichen Ungenanigfeit darf man 

doch nicht unterlaffen, die Aus» und Einfuhr zu erforfchen, 

um wenigftend näherungsweife den Gang ded Handeld kennen 

zu lernen (a). Vorzuͤglich lehrreich iſt es, die Quantitaͤten ber 

aus⸗ und eingehenden Waaren nach ihren einzelnen Arten auös 
Hau, polit. Defon. Ste Ausg. I. 36 

m 
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zumitteln und die hierin ſich zutragenden Veränderungen zu be= 

obachten (8). Am wichtigften ifi Die Kenntniß der Ausfuhr und 
ihrer Beftandtheile, um daraus die Ausdehnung und die Rich⸗ 

tung der für das Ausland betriebenen Stoffarbeiten zu beur⸗ 

theilen; die Zunahme oder Verminderung der Ausfuhr pflegt 

den Anwachs oder die augenblidlihe Schwaͤchung der Producs 
tion anzuzeigen, $. 424. Die Größe der Einfuhr ifl weniger 
erheblich, weil man irgend einer Art von Vergütung ber ausge⸗ 
führten Waaren ficher fein kann, doch ift es immer belehrend, 
die Befchaffenheit der eingeführten Waaren zu erfahren, woraus 

fih unter Anderem abnehmen läßt, wie fi) die productive Con⸗ 

fumtion zu der unproductiven verhält (ec). 
(a) In Frankreich wurde ſchon unter Ludwig XIV. ein. Bureau ber 

Dandelöbilanz (bureau de la balance du commerce ) errichtet, 
welches forgfältig die Marktpreife der Waaren erforfchte und fie 
auf die Zollliften anwendete. de Baublanc a. aD. © 77, 

(5) In jedem Falle ift es nüslicdh, das, was die Zollvergeichniffe aus- 
fagen, mit dem zufammenzuhalten, was man fonft über den Vers 
tehr eines Landes weiß, und dadurch eine Art von Kritik der ers 
fteren zu üben. Vgl. v. Malchus, Statiftil, S. 291, In Frank⸗ 
reih und Belgien unterfhheidet man neuerlich mit nit ganz 
paflenden Ausbrüden: 1) commerce general, bie gefammte Aus⸗ 
und Einfuhr, 2) comm. special, die Ausfuhr von Landeserzeug⸗ 
niffen und bie F inländifchen Conſumtion beſtimmte Einfuhr, 
ſo daß die zum Behufe des Zwiſchenhandels ein⸗ und wieder aus⸗ 
gehenden Waaren nicht eingerechnet werden. Jenes könnte man 
Bu: und Abfuhr nennen, dieſes Aus- und Einfuhr im enges 
ren Sinne. Offenbar muß die obige Regel, daß Ein= und Aus⸗ 
fuhr miteinander ins Gleichgewicht zu kommen fireben, audy von 
ber gefammten Zu: und Abfuhr gelten. Der Unterfchieb ber im 
C. gen. und spec. geltenden Zahlen giebt ben Umfang des Zwi⸗ 
fchenhandels an. — Statiftifhe Beifpiele: 

| Comm. gen. Comm. spec. 
1) Belgien, D. 1841—45 Einfuhr 306 Mill. Fr. 220 Mil. 

Ausfuhr 246 „ uw 1162 „ 
Mehr Einf, 60 Mill. Fr. 58 Mill. 

2) Frankreich, D. 1827—36 Einf. 667 „ „1479 „ 
Ausf. 698 „ „151 „ 

— Mehr Ausf. 31 Mi, Fr.) 42 Mil. 

Ausfuhr 1007 „' „ 1698 „ 

Mehr Einf. 62 DU. Fri 79 Mill. 
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Einfuhr, Ausfuhr. Bilanz. Prorc 
3) Deutſcher Zollverein, | 
Ri 183741 165782 000 11.168.497 000 ri. Mehr X. 2, M. = 1,* 

4) Neapel 
D.1839—-41 13:690600 Dut. 12-069 500D.|Mehe@, 1,6 13,5 

5) Norbamerica, 
1784 18 Mill. Doll. 4 Mil, Mehr. 14 350 
4799 17% nm 6 ,„ „ 14 18 

D.1790—1820 48 » 35 „u „ 8 87 
1822-1828 82,3 4 79,* n „ 2,' 3,3 

33,34 1385 „ 111 2,8 21,7 
45,46 119% „ 114 sy „ 5,% 4,? 

6) Defterreid, 
D. 1831-40 87-388000 fl. | 89688000 fl. Mehr X. 2,° 2, 

1842 105-425 000 103-396 000 Mehr E. 2 1,° 
1844 114485 000 109:618000 » 4,P 4,? 

7) Rußland, 
De1814— 23 164 Mill. R. Aſſ. 218 MIN. R.A. Mehr, 54 33 

1824—33 195 230 nv 33 18 _ 
183540 289 296 „1 2Y 

1843 75 Silb. 2%, Sul „ 7% 10 
8) Schweden, 

D. 1842 -48 18384 650 ri. 21°411590rL| „ 3 18 

Bei dieſen Angaben läßt ſich durchgängig nicht ausmitteln, 
wieweit ſie von der Wahrheit abweichen mögen. Die Procente ſind 
nach dem Verhaͤltniß der Bilanz zu ben kleineren ber beiden Grö: 
fen (Eins oder Ausfuhr) berechnet. Bemerk. zu 1) Auch in Bel: 
gien werden nicht die Marktpreife jedes Jahre zu Grunde gelegt, 
daher der Mehrketrag der Einfuhr wahrſcheinlich in der Wirt⸗ 
lichkeit Meiner ifts 1) u. 2) find amtliche Angaben. — Zu 3) Die 
Berechnung ift unter Annahme der Mlittelpreife bes Zeitraums 
von Bierfad ermittelt worden, f. beffen anon. Schrift: Ueber 

Schutzzoͤlle, Darmſt. 1843. -— 3u 5) Indennorbamerticanifhen 
Freiftaaten war im vorigen Jahrhundert, zufolge der Privat: 
anleihen und @inwanderungen, die Einfuhr fehr überwiegend, 
fpäter wurde fie bisweilen von der Ausfuhr übertroffen, in den 
legten Jahren war fie wieder viel ftärkter als diefe, was den Ans 
leihen in Europa und neuerlichft der beträchtlichen Einfuhr von 
erüngmetalten, welche an bie Stelle der Banknoten treten, zuzu⸗ 
fchreiben ift, fe Kofegarten in Rau, Archiv IV, 367. — Die 
anfehnliche Mehrausfuhr bei 7) und befonders bei 8) 1äßt auf 
fehr unrichtige Nachrichten fchließen, die auch bei der Beſchaffen⸗ 
heit der Iollgränze in beiden Ländern leicht erklaͤrlich find. 

(c) Die raſche Ausdehnung des britifchen Handels, die fi) aus den 
Ausfupriiften am ficherften erkennen läßt, erregt Erftaunen und 
könnte leicht zu der irrigen Meinung führen, als ſei blos hieraus 
der große Wohlſtand Großbritaniens hervorgegangen. Die widers 
legt fi, wenn man zugleich die Entwidlung der Betriebſamkeit 
und des Verkehrs im Innern be Landes erwägt. Material in 
Betreff des auswärtigen Handels bei Dupin, Systeme de l’ad- 
ministr. brit. en 1822, S. 49 (nad) dem minifteriellen Sahresbes 
richte: State of the nation). — Cäſar Moreau, angef. Zab. 
— Moreau de Jonnes, Le comm. du 18. siecle. 1. B. — 

% 



Marshall, Digest. of all the accounts etc. — Pebrer, Hist. 
fin. et stat. gen. I. B. — Schubert, Handb. II, 475. — Mac - 
Culloch, Stat. acc. II, 196. 

Rah den amtli 4 en ober Bollpreifen waren im jährl. 
Durchſchnitt 

Ausfuhr. Einfuhr. 

L. St. L. St. 
169T—1701 (Krig) .... 6449 594 | 5°569.952 
1739-1748 (Ki) - - . - 9744 177 | 7280 739 
1749—1755 (Zrie) . 12:220 974 | 8211346 - 
1784—179% (Friede) . » : -» 18-621 942 | 17-716 752 
1793—1801 (Krieg) . » . 29-843 103 | 25171 673 
1802 (Friebe) . » . . 41411 966 | 31442 318 
18031815 (Krieg) » ... 41°271 943 | 31628 207 
1816—1822 (Friede) » +» » 53-136 495 | 34-921 538 
1821-1830 (Friede) + +. 55-697 476 | 36-953 702 
1831—1840 (Friede) » . . » 91-446 965 | 52-791 713 
1841—1845 (Friede) .. . | 131-884 610 | 72-063 112 

Man fieht hieraus, daß die verfchiedenften Umftände, ſowohl 
Krieg als Frieden, zur Erweiterung des Handels dienten. Min- 
der fchnelle Zunahme oder felbft vorübergehende Abnahme trat ein 
in den Sahren 1780— 83, 1793— 95, 1811 — 12, 1819 — 21, — 
Sn der Ausfuhr find aud die fremden und Golonialerzeugniffe 
enthalten, bie in den legten Iahren 12—13 Mill. L. jährlidy nach 
dem amtlichen Preife ausmadhten, 1821—30 nur 9865 988 8. Die 
Zahlen von 1845 find größer, als die eines jeden früheren Jah⸗ 
res, nämlich nach dem amtlidhen SPreife: Einfuhr 85281 958 £., 
Ausfuhr, brit. Producte 134599 116 &., fremde und Golonial- 
producte 16280 870 8, zufammen 150°879 986 8. Nach dem de⸗ 
clarirten Preife betrugen die ausgeführten britifchen Erzeugniffe 
i. D. von 1831—38 44 Mill,, 1841—45 53°977 379, im 3. 1845 
60 Mil. L. St. Bon mandyen Artikeln hat fich die Ausfuhr feit 
1700 auf das 10fache vermehrt. Ueber die Baumwollenwaaren |. 
$. 125 a (5). Von roher Schaafwolle wurden zur inneren Ver— 
arbeitung eingeführt im Durchſch. von 1800-09 6'983 000 Pfd., 
von 1810— 19 9291 000, 1829 — 34 29-037 000, im Jahr 1838 
52-437 000, 1845 76813 000 Pfd. Die Ausfuhr von Wollenwaaren 
(ohne dad Garn, vonweldhem 1845 über IMIU. Pf, für 1 Mil. L. St. 
ausgiengen ) betrug nach dem beclarirten Preife i. D. 1819—33 
5'827 086 2. ©t., 1845 7803 800 &. ©, Eäf, Moreau, Ueber 
Wollhandel und Wollmanuf. in Gr. Br. a. d. Engl. Berl. 1829. 
S. 56. Mac-Culloch, St. a-II, 48. — Bon der Ausfuhr gien- 
gen 1845 (nad) dem beclarirten Preife) nach Nordamerica, v.St., 
7142839 8. &t., Deutichland-6°517 796, Oftindien 6703 778, brit. 
Rorbamerica 3555 954, Holland 3439 035, Frankreich 2791 238, 
brit. Weftindien 2789 196, Stalien 2601 911, Brafilien 2:493 306, 
China 2.394 827, Zürkei 2211278 8. St, aꝛc. 

$. 431. 

Die Lage eined Landes am Meere, große Ströme und gute 
Häfen geben die größte Begünfligung des auswärtigen Hans 
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dels; es find aber zugleich zahlreiche Schiffe und geſchickte Sees 

leute erforderlich, um den fogenannten Activhbandel($.415) 

zu führen. Vergleicht man die Ausdehnung der Handelöfchiff- 
fahrt eined Landes mit der Menge von fremden einlaufenden 

Schiffen, fo erkennt man leicht, welcher Theil der Gefchäfte des 

auswärtigen Handels durch flärfere Mitwirfung der Landesbe⸗ 
wohner, d. h. im Activhandel ausgeführt wird. Doch bezieht fich 

die Schifffahrt derjenigen Völker, welche die meiften Fahrzeuge 

zu der Waarenverfendung anwenden, zum Xheile auch auf den 

Zwifhenhandel, zum Theile fogar blos auf den Transport für 
auswärtige Handeldunternehmer, als ein befondered Huͤlfsge⸗ 
werbe ded Handeld (Rederei, Rhederei) (a). 
(a) In Großbritanten wird die Ladung der Fahrzeuge nad) Ton⸗ 

nen (zu 20 Centn.) angegeben. Bei dem Einlaufe in bie brit. 
Häfen war im Durdhfchnitt jährlich: 

Britifhe Schifffahrt. | Fremde Schifffahrt. 
— nn 

Schiffe. Tonnen. || Schiffe | Zonnen. 

1784—1792 » 0. +1 1831659 I... 138 864 
1794-1801 |. . . .| 1282098 |. - . | 429357 
1803—1815 0 ‘ ‘ 1564 826 + ‘ + 630 715 

1816-1822 0 0. +1 2231 423 |. . . 434 220 
1823— 1826 12 24 1°908 352 4855 148 671 
1827—1834 13 583 2'197 650 || 5451 7145 773 

‘ 1835—1838 14 172 2507 348 || 6807 974 766 
1840 14 370 2807 367 || 8355 1297 840 
1845 15 964 3669 853 | 7895 1353 735 

Kerner liefen 1845 im Küftenhandel von Großbr. und Irland 
144 908 Schiffe mit 12-485 854 Tonnen ein, wobei, wie in obiger 
Tabelle, ein Fahrzeug bei mehrmaligem Einlaufen mehrmals an» 
gerechnet iſt. Großbritanien, Irland, Jerſey, Guernfey und Dan 
befaßen zu Ende 1845 23 462 Segelfchiffe mit 3'006 398 T. und 
917 Dampffch. mit 118772 T. — Die nordbameric. Freiftaaten 
follen in ihren Bandelsfchiffen eine Zahl von 2-300 000 Tonnen 
haben. Bon 1835—45 wurden 8535 Schiffe mit 1°150 194 T. neu 
gebaut. — In Frankreich war der Durchfchnitt des Einlaufs 
und Abgangs in ben dem Mitwerben fremder Schiffe geöffneten 
Zweigen (alfo mit Ausnahme des Colonie⸗, des Küftenhandels und 
der Fifcherei J: 

Franzoͤſiſche Schifffahrt, | Fremde Schifffahrt. 
— —— EEE | En DE 

Schiffe. |: Zonnenzahl. |. Schiffe. | Zonnenzahl. 

1830 2540 196 122 Ä 4654 519 400 
1840 6424. 605 373 1416 | 842 280 

Die Zahl der franzöf. Handelsfchiffe im SI. 1838 wird auf 
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: 15328 mit 696 978 Zonnen Labungsfähigkeit angegeben, 1844 
nur 13 679 Sch. mit 604 637 3. — Deutfhland hat (1846) 
2795 größere Seeſchiffe (langer Fahrt) von 605 134 Tonnen 
(ohne Holftein ); davon kommen 765 mit 306 350 3. auf Preus 
Ben. Die öfterreichifhe Monardiie beſaß 1842 561 Schiffe von 
langer Bahrt mit 147833 X. und 5945 Mann, 820 große Küftens 

fahrer mit 40 380 X. und 418% M., 2030 teine mit 18 532 T; 
und 6428 M. Der Durchſchnitt des Ein: und Audlaufs war 1842 
1059 öfterr. Schiffe langer F. mit 217950 T., 788 fremde mit 
134 105 T. Czoͤrnig, Tafeln. — Bei ber Zahl ber in einem 
Hafen jährlidy eingelaufenen Schiffe muß man die Größe und Bes 
ſchaffenheit derſelben unterfcheiben, nämlich die größeren, mit bem 
Austande verfehrenden Seeichiffe und die kleineren Küftenfahrs 
zeuge. Es liefen ir B. ein 1844 in London 4741 Seefdhiffe lan: 
ger Fahrt, in Liverpool 2671, in Reweaftle 1229, in Hull 10865, 
in Damburg 3260, 1845 in Bremen 1804, Amfterdam- 2433, Rots 
terdam 1843, Antwerpen 1941, Petersburg 1395, Neupork 2044, 
1842 in Trieſt 1965. j 

II. Der Zwifchenhandel. 

$. 432. 

Diefer Handelszweig hat auf die Hervorbringung und Vers 
zehrung bed Landes, welchem der Kaufmann angehört, unmit⸗ 
telbar nur geringen Einfluß, Die Unternehmungen des Zwiſchen⸗ 
handels haben den Zweck, Waaren anderer Ränder gegen einan- 
der umzutaufchen, wobei nur der Koftenerfag und Gewinn des 
Kaufmanns fowie der Verdienſt der Schiffer oder Fuhrleute 
einen Zuwachs zu dem Einfommen bed Volkes bildet, Eine An- 
zahl von Menfchen findet zwar hiebei ihren Unterhalt, auch müfe 
fen wenigſtens fo viele ausländifche Waaren eingeführt werden, 

als dad dabei erworbene Einfommen beträgt; allein eöfindet Fein 
Abjag einheimifcher und Fein Einkauf zahlreicher fremder Erzeug⸗ 

niffe ſtatt. Es ift daher am vortheilhaftefien, wenn die Gapitale und 
Arbeitskräfte fich nicht eher zu dem Zwiſchenhandel wenden, als 

bid die gemeinnügigeren Handelszweige bereits diejenige Aus⸗ 
dehnung erreicht haben, beren fie fähig find. Dies ift auch we⸗ 
nigftens bei ſolchen Völkern, deren Betriebfamkeit ſich ohne ſtar⸗ 
fen Anftoß von Außen allmälig im Innern aus eigener Kraft 
entwidelt, der gewöhnliche Gang, denn 1) der Zwifchenhandel 
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erfordert beträchtliche Gapitale, weil er nur.im Großen einträg« 
lich wird und der Umſatz langfam erfolgt; 2) er ift mit der Ge 
fahr häufiger Unterbrechungen und Berlufte verbunden. Solange 
daher Sapitaleleicht im Binnen» und im Aus⸗ und Einfuhrhandel 
belohnende Anwendung finden, da pflegt man fich nicht auf den 

Zwiſchenhandel zu verlegen, und diefer wird im regelmäßigen 
Fortgange des Wohlſtandes von jedem Wolke erft fpät ergrifs 
fen (a). | 
(a) A.Smith 1,19. _ 

. 433. 

Der Zwiſchenhandel kann durch die Lage eines Landes bes 
ſondere Beguͤnſtigung erhalten, wenn ſich naͤmlich daſſelbe in 
der Richtung befindet, in welcher die Erzeugniſſe anderer Laͤnder 

. zum gegenſeitigen Austauſche verſendet zu werben pflegen 

(Handeldzug) (a), oder wenn ed gute Häfen befißt und von 
folhen Ländern nicht weit entfernt ift, die bei anfehnlichem 
Neichthume von Erzeugniffen ſich gerne mit dem Paffivhandel 
begnügen, Aus der leßteren Urfache ift der Zwiſchenhandel haͤu⸗ 
fig der Hauptnahrungszweig in Eleinen, am Meere oder an 

fchiffbaren Strömen liegenden Staaten, deren Boden zur Erds 

arbeit wenige Gelegenheit giebt und die durch ihre Schifffahrt 

mehr zum Handel ald zu den Gewerken hingemiefen find (2). 

Geſchicklichkeit in der Schifffahrt und die Vortheile, welche aus 
der großen Ausdehnung ded Handeld für den Beginn jeder 
neuen Unternehmung entipringen (ec), koͤnnen bewirken, daß 

ein zwilchenhandelnded Wolf eine Zeit lang große Gemwinnfte 
bezieht und fich fehnell bereichert. Dagegen wird der fo erruns 
gene Wohlftand wieder zerftört, wenn die Handelszuͤge fich äns 
dern (d), oder wenn die Völker, für welche ber Zwiſchenhaͤnd⸗ 

- ber Zufuhr und Abſatz beforgte, an dem auswärtigen Verkehre 
thätigeren Antheil zu nehmen anfangen (e). 

(a) Diele Handelözüge find die erften, oft mit Kühnheit gelegten Faͤ⸗ 
den des Nebes, welches der Verkehr nach und nach immer dichter 
über alle civilifirten Länder breitet, Der Bug von Waaren aus 
dem hinteren Afien, vielleicht fogar aus China, bis and ſchwarze 
Meer gründete den Wohlftand von Bactra am DOrus; der ſüd⸗ 
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(6) 

(e) 

(4) 

(e) 

lichere Zug vom Euphrat nach dem mittelländifchen Meere war 
vermuthlih bie Urfache, welcher Palmyra, auf einer Dafe ber 
Büfte gelegen, feinen Wohlftand verbantte. Kiow blühte durdh 
den Zug der aflatifhen Waaren nad Rußland und ber Oftfee. — 
Der Waarenzug längs des Rheines und der Donau, und von dies 
fer zu jenem hin durch die Mitte von Deutfchland bereicherte Res 
gensburg, Wien, Köln 20.3 die Donaupläge vermittelten zugleich 
den Verkehr der Oftfeeländer mit Ungarn und Italien, an welchem 
Geſchaͤfte nachher auch Breslau und Prag Theil nahmen. Rey- 
nier, Persans S. 224. 237. Fifher, Geſch. des deutfchen Han⸗ 
del, I, 226, 244. Hüllmann, Städtewefen, I, 157. 337. 345. 352, 

DHhönicien, Kartbago in der früheren Zeitz; die italienifchen Dans 
delöftanten Venedig, Genua, Pifa, Amalfi ꝛc. im Mittelalter; bie 
Hanfeftädte, weldhe am Meere lagen; Holland, neuerlich die grie- 
hifchen Infeln. Hydra z. B., ein bloßer Fels, 1, Meilen groß, hat 
feit den 1770r Jahren großen Reichthum und eine Volksmenge von 
45 000 Einwohnern erlangt. — Damburg und Bremen haben eis 
nen fehr ausgedehnten Zwifchenhandel. Man nimmt an, daß beibe 
i. D. 1842 — 44 für 58 Mil. ME Banko Waaren von aufereus 
topäifchen Länder empfangen und für etwa 31 Mill. bahin ges 
fendet haben, Soetbeer, Ueber Hamburgs D., II, 312. 

Sm Handel, wie in anderen Befchäftigungen, find die erften Un⸗ 
ternehmungen bie ſchwerſten. Hat man einmal mandherlei Verbin 
dungen angelnüpft, die Zransportmittel angefchafft, die- Kennt: 
niß anderer Länder erworben, die Mittel zur Verhütung von Uns 
fällen tennen gelernt, fo ift es leicht, die Gefchäfte immer weiter 
anszudehnen. 
Das Sinken Venedigs, Augsburgs, Nürnbergs, Ulms ꝛc. ſeit der 
Entdeckung des Waſſerweges nach Oſtindien. 
Die Hollaͤnder nahmen z. B. den Franzoſen Seidenzeuche, Bän⸗ 
der, Papier, Wein, Salz, Südfrüchte, Branntwein und mancherlei 
Gewerkswaaren ab und führten ihnen dagegen Specereien, Zinn, 
Blei, Kupfer, Pelzwerk, Flachs, Hanf, Zimmerholz, Pech, Salpe⸗ 
ter, Schwefel, Flinten, Pottaſche, Fiſche u. dgl, zu. Die Ausfuhr 
franzdfifcher Waaren nach Holland wurde 1656 auf 42 Mill. fl. ges 
Thägt und in der Mitte des 18. Jahrhunderts flieg der Verkehr 
beider Länder auf das Doppelte des Umfangs, den erin der Mitte des 
17. Jahrhunderts gehabt hatte. S. Lueder, Geſch. bes holl. Hans 
deis, nad) Lu zac, ©. 437. 446. Dieß hat ſich geändert; Frank: 
rei producirt einen großen Theil feiner vormaligen Einfuhrars 
titel felbft und hat eine lebhaftere Schifffahrt, ale vorhin, vers 
möge deren es fich mit manchen ausländifchen Erzeugniffen unmittels 
bar verforgen kann. Doch war noch 1789 die Einfuhr von Holland 
nad Frankreich 36%, Mill Fr. und die Ausfuhr nach ‚Holland 
43-127000 Fr. Chaptal, Ind. fr. I, 83. 

$. 434. \ 

Der Zwiſchenhandel ift indeflen keinesweges ber eigenen 

Gürererzeugung ded Landes, in welchem er betrieben wird, ganz 
fremd, er trägt vielmehr zu ihrer Erweiterung bei, indem er ihr 

— 

8 
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leichten Abfag verfebafft, und regt fie erft an, wenn fie biöher 
noch ganz gering war. Der Kaufmann wird hierzu durch feinen. 

eigenen Vortheil bewogen, weil er feine Gefchäfte ficherer bes 
gründet fieht, wenn ein Theil der Waaren in feiner Nähe her» 
vorgebracht wird; auch dient die Fülle fremder Erzeugniffe, die 
der Zwifchenhandel verfammelt und von denen immer ein Theil 

im ande bleibt, den Wetteifer inländifcher Stoffarbeiter zu er» 
weden. So kann es gefchehen, daß diefer Handel mit der Zeit 

ſich in den Aus» und Einfuhrbandel umwanbelt- (a). 

(a) Die Holländer vermehrten und verpolllommneten ihre Gewerke in 
hohem Grade, bis feit dem Jahre 1648 (weſtfäl. Friede) ber Ver: 
fall derfelben begann und mit dem Sinken bed Handels gleichmäs 
Big fortfchritt. Die Tuchgewerke waren fchon früh blühend, aber 
viele andere, z. B. die Zuderfiedereien, Seibens, Porzellans, Hutz, 
Tabaksfabriken, Wachsbleichen, das Diamantfchleifen, der Schiff: 
bau und bie vielen Sägemühlen haben vermuthtich bem Zwifchens 
handel ihre Entftehung zu danken. Noch 1789 giengen für 8u— . 
10 Mi. Fr. holl. Landesproducte nach Frankreich. Vgl. Lueder 
a. a. D. ©. 36. 375. — Chaptala a O. I, 83. — Benedig 
hatte ebenfalls bedeutende Gewerke zu Hülfe genommen, z. B. 
Soldarbeiten, Slasfabrication, Seidenweberei ꝛc. 

2. Abtheilung. 

Der Kleinhbandel, 

$. 435, 

Die Nüglichkeit des Kleinhandeld, welcher in dem Zertheilen 
und Verkaufen der Waaren in ganz Meinen Quantitäten befteht 
($. 407), ergiebt fich ſchon daraus, daß die Zehrer von jeder 

Waare weniger faufen würden, wenn fie fich beträchtliche Vor⸗ 

räthe auf einmal anfchaffen müßten, weßhalb durch jenen Han⸗ 
del der Abfag und die Production befördert werden, Der Klein- 
händler kann die Zehrer mit Huͤlfe eines viel Fleineren Capitales 
verforgen, ald diefe felbft in angefauften Worräthen liegen haben 
müßten (a), fie fönnen ihm alfo Arbeitslohn, Gapitalzind und 

Gewerbögewinn bezahlen und befinden fi) noch immer im Vor⸗ 
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theil, zumal da ihnen auch zwifchen verfchiebenen Arten und 

Sorten von Waaren die Auswahl offen fteht. Der Großhändler 

würde in feinem eigenthümlihen Wirkungskreiſe geflört und 
gendthigt werden, einen Theil feined Capitaled aus belohnendes 

ren Unternehmungen zurüdzuziehen, wenn er fich felbfl mit dem 
Kleinhandel befaffen müßte. Diefer erfcheint demnach in feiner 

_ Abfonderung als ein weſentliches Glied in der Kette der produce 
tiven Thätigfeiten, Der Großhändler fchafft Die Waaren aus der 
Entfernung herbei und liefert fie in folchen Quantitäten, wie er 

fie ohne fonderliche Mühe bequem abgeben kann, einer Anzahl 

von Kleinhändlern, die fomohl ihm ald den Confumenten nahe 
find, fo daß diefe zu jeder Zeit mit unbedeutendem Zeitverlufte 

in beliebiger Denge einkaufen können. Durch dieſe Berzweigung 
erreicht der Handel erft vollkommen feine Beflimmung, die Ver⸗ 

“ theilung der Güter leicht und vollftändig zu bewirken, 
(a) Wenn 3.3. das Kochfalz nur centnerweife verkauft würbe, fo müßte 

eine Familie, die jährlich Y%, Etr. braucht, immer den Bedarf für 
16 Monate einkaufen und e8 läge im Durdhfchnitte in jeder Fa⸗ 
milie Y, Etr., auf 1000 Familien alfo 500 Etr. vorräthig, währenb 
bei wödentlihem Einfaufe nur etwa 20 Gentner im Laden bes 
Kleinhändlers nöthig find. — Bei ſolchen Gegenftänden, bie von 
vielen Gewerbsleuten in Beinen Quantitäten hervorgebracht wers 
den, übernimmt ber Kleinhändler auch dad Zufammenkaufen, 5. B. 
bei dem Höderhandel mit Lebensmitteln. Von ähnlicher Art ift 
der Zröbelhandel mit ſchon gebrauchten Sachen. 

$. 436. 
Der Kleinhandel erfordert 1) geringes Capital, weil das⸗ 

felbe wegen der Fleinen Entfernung und der meiftend üblichen 
augenblidlihen Baarzahlung ſchnell umläuft und daher jährlich 
mehrmals umgefegt werden kann. In dem Einfommen des Krä- 
mers ift ein beträchtlicher Antheil von einfachem Arbeitslohne für 

die Mühe des Kleinverkaufes enthalten, F. 187 (5). Wollte 

man bieß ganze Einfommen für Gewerböverdienft anfehen, fo 
wuͤrde derfelbe in dem VBerhältniß zu dem Gapitale fehr hoch er» 
ſcheinen; 2) geringere Gefchicllichkeit al& der Großhandel, weil 

die Unternehmungen leichter zu befchließen und auszuführen, Die 
Hülfsmittel einfacher find (a); 3) er ift mit geringerer Gefahr 

verbunden, indem die Unternehmungen nur auf kurze Zeit, in 
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Gemaͤßheit der bekannten Ortsverhaͤltniſſe und Beduͤrfniſſe der 

Kaͤufer, mit kleinen Summen fuͤr jede Art von Waaren, gemacht 

werden. 

(a) Es kommen z. B. keine Wechſelgeſchaͤfte, keine kuͤnſtliche Buchfuͤh⸗ 
rung vor, man braucht keine Kenntniß anderer Sprachen und der 
Geſetze 2c. anderer Länder, Viele Kleinhändler kaufen und verkau⸗ 
fen lediglich innerhalb eines Ortes, doch giebt es auch wandernde 
Krämer. Bei fehr ſchwacher Bevölkerung eines Landes, in der 
Kindheit des Handels, muß der Kaufmann die Abnehmer auffu: 
chen, wovon noch jest in dem Hauſirhandel ein Ueberreſt geblieben tft. 

3, Abtheilung. 

Der Papierhbandel, 

$. 437. 

Unter den verfchiedenen Arten von Grebitpapieren giebt das 
Papiergeld zu einem befonderen Handel keine Beranlaflung, 
du ed ohnehin in fletem Umlaufe ift und bei den Veränderun- 

gen feines Gurfes jeder Befiger ſelbſt wider Willen in die Lage 

kommt, gewinnen oder verlieren zu können. Was die Ver: 
ſchreibungen betrifft, fo find 1) die Schulöbriefe von Pris 

vatperfonen in der Regel fein Handelögegenftand, weil jede 
ſolche Urkunde durch die Perfon ded Schuldners, die Summe, 

die Bedingungen ꝛc. etwad Eigenthümliches hat und nur der. 

jenige Gapitalift einen Schuldbrief kauft, welcher mit den Vers 

haͤltniſſen des Schuldners genau befannt ift und Diefelben für 
günftig erachtet (=) ; anders verhält es _fich dagegen 2) mit den 
Schuldbriefen der Gemeinden, Corporationen, ded Staates, 
und mit den Actien großer Bank⸗, Aſſecuranz⸗, Bergwerks⸗, 
Dandelögefellfchaften u. dgl. Diefe Papiere find ein bequemes 
Mittel, Vermögen werbend anzulegen; fie werden häufig er- 
kauft und verkauft und die Gapitaliften wählen fich diejenigen 
Arten aus, die ihnen nad) der Zuverläffigkeit der außftellenden 

Perfon, nach der Größe der Summe, nah den Zerminen ber 
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jährlichen Berzinfung, ben Sormen der Uebertragung u. bergl. 
am meiften zufagen. Verſchieden von dieſen Erwägungen find 
die Abfichten des Effectenhändlerd, der Papiere einkauft, um fie 
mit Gewinn wieber zu verkaufen. 3) Auch Wechſelbriefe 

werden dfterd gefauft und an einem anderen Orte wieder ver. 
Fauft, um aus der Verſchiedenheit des Eurfes zu gewinnen; Ar⸗ 

bitragegefchäfte (2). 
(a) Eine Ausnahme machen Schuldbriefe reicher und allgemein bekann⸗ 

ter Gutsbeſitzer, welche oft viele Obligationen von gleicher Be⸗ 
ſchaffenheit und auf gleiche Summen in Umlauf bringen. 

(6) Dieſe werden meiſtens als Mittel gebraucht, eine Zahlung an ei⸗ 
nem entfernten Orte auf die wohlfeilſte Art zu bewirken. Wenn 
z. B. eine Summe von Frankfurt nach Genua übermacht werden 
ſoll, ſo koͤnnte es bei gewiſſen Curſen der Wechſel Nutzen bringen, 
in Frankreich Wechſel auf Amſterdam zu kaufen, dieſe in Paris 
verkaufen und dafür Wechſel auf Neapel einkaufen zu laſſen, bie 
man dann nach Genua ſendet, um fie mit Gewinn zu veräußern. 

$. 438. 
Auf den Preis der Obligationen hat hauptfächlich die Mei- 

nung von den Vermoͤgensumſtaͤnden ded Schuldners und von 
feiner Geneigtheit, die übernommenen Verbindlichkeiten zu er 
füllen, großen Einfluß. Nach dem Grade von Wahrfcheinlichkeit, 

der in diefer Hinficht flattfindet, ift der Preis (Curs) bald 

böher, bald niedriger, und insbefondere ift er bei vielen Staats« 

obligationen (Staatdpapieren) überaus beweglich, Theils 
wird durch die manchfaltigen Erfcheinungen im Innern oder in 
den äußeren Verhältniffen das Zutrauen zu den Hülfsquellen 

- einer Regierung und zu ihrer Gewiffenhaftigfeit bald erhöht, 
bald gefchwächt, theild kann fchon die Vermuthung, daß neue 
vortheilhaftere Arten von Verfchreibungen in den Verkehr kom⸗ 

men werden, auf den Curs der älteren nachtheilig einwirfen (a). 

Actien haben Fein beſtimmtes Maaß der Verzinfung, vielmehr 

hängt die Größe der Dividende und der nach ihr fich richtende 
Curs der Actien von dem Erfolge der Unternehmungen ab, 
$. 305, 
(a) Das Sinten der Staatöpapiere in Kriegszeiten rührt zum Sheile 

von biefer Erwartung, nicht blo8 von dem ſchwächeren Credite ber 
Regierungen her. — Der Curs verſchiedener Obligationen ift übri« 
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gens, wenn biefelben ungleichen Zinsfuß haben, fchon aus diefem 
Grunde ungleid. 

$. 439, 

Diejenigen Papiere, deren Curs den meiflen Veränderungen 
audgefegt ift, bilden den beliebteften Gegenftand des Effecten« 

handels (a), weil bei ihnen die größten Gewinnfte gemacht wer- 

den koͤnnen. Es ift unmöglich, den Curs einer Art von Papieren 
auf eine gewiffe Zeit beftimmt vorauszufehen; doch Fann man 

durch fcharflichtige Auffaffung der Zeitverhältniffe, ausgebreitete 

Erfahrung und finnreihe Sombinationen es wenigftens zu fol 
cher Gefchidlichfeit bringen, daß man fich Öfter richtige als fals 

fche Vermuthungen bildet. Diefer Handeldzweig erfcheint daher 

vorzugsweiſe ald ein Wettkampf des Verſtandes. Die Mittel 

zum Gewinne befchränten. fih nicht auf das: Vorausfehen des 

Fünftigen Curſes, es giebt audy Gelegenheit, auf denfelben ein» 
zuwirfen, indem man arglifiig das Vertrauen der Menfchen zu 
einer Art von Papieren zu verftärken oder zu fehwächen fucht (6). 
Der Nutzen diefed Handels für die Volkswirthſchaft befteht blos 

darin, daß er jedem Befiger einer uͤbergeſparten Geldfumme den 

Ankauf einer feinen Wünfchen entfprechenden Art von Verſchrei⸗ 

bungen erleichtert. Die Gewißheit, daß. man jede Summe belie⸗ 
big, auf kurze oder längere Zeit verzinslich unterbringen, auch 
für die Urfunden jederzeit leicht wieder Abnehmer finden Fünne, 

ift eine Ermunterung zum Ueberfparen, $. 293 (2). Für bie 

Regierung ergiebt fich noch der Nugen des Papierhandeld, daß 

neue Anleihen mit Hülfe beffelben leichter zu Stande gebracht 
werben fünnen. 
(#) Die Obligationen der großen europälfhen Mächte, z. B. Englands 

und Frankreichs, befonders aber Spaniend und der neuen ameri- 
canifcdyen Staaten find von einem weit beweglicheren Curſe, als 
die von den mittleren und Eleineren deutſchen Staaten, 

(db) Sudt z. B. ber Kaufmann eine Quantität von Papieren einer 
gewiflen Art zu Taufen, fo drüdt er zupor den Curs durch einen, 
auf Erregung von Beforgniffen berechneten, fingirten, oder wirt: 
lich mit einer kleineren Quantität vorgenommenen Verkauf herab, 
oder verbreitet Gerücdte oder Vermuthungen, um die öffentliche 
Meinung nad feinen Abfichten irre zu leiten. Dieß ift eine Urfache 
vieler falfchen Zeitungsartikel. Die Verlaufs: und Kaufsluftigen 
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(bears und bulls, haussiers und baissiers ) pflegen mit taufends 
fältiger Lift gegen einander zu Felde zu ziehen. 

$. 440, 

Der Papierhandel wird von vielen Menfchen mit Vorliebe, 
und felbft mit Keidenfchaft betrieben, zumal in Zeiten, wo die 
Gapitale im Waarenhandel und in den Stoffarbeiten weniger 
leicht untergebracht werben koͤnnen, als fonft (a). Die Urfachen 

diefer Hinneigung zu dem Papierhandel find hauptfächlich fol- 
gende: 1) Einzelne Beifpiele großer, in folchen Gefchäften ges 
machter Gewinnfte ftehen lodend vor den Augen, während die 
nicht felteneren Fälle von großen Verluſten und gänzlidem Ver⸗ 

“armen nicht gehörig beruͤckſichtiget werden. 2) Es gefellt fich zu 
der Hoffnung des Gemwinned auch der den Glüdöfpielen eigene 
Heiz ded Wagend und der gefpannten Erwartung. 3) Man 
muß nicht gerade dem Stande ber Kaufleute angehören, um 

folhe Unternehmungen machen zu dürfen. 4) Man hat beim 
Ankaufe von Papieren feine Nebenkoſten für Gebäude, Vorrich⸗ 
tungen, Fracht, Zölle u. dgl. auszugeben und kann daher mit 
gleichem Gapitale ausgedehntere Gefchäfte machen, auch laßt ſich 
die Vollziehung der Käufe Durch die Uebereinkunft beider Theile 

auf einen beliebigen Zeitpunct hinausſchieben — Zeitkaͤufe, 
marches à terme, — und e8 ift möglich, durch Ausbedingung 
einer Prämie für den Fall des Rüdtritted dem möglichen Ver⸗ 

lufte eine Gränze zu ſetzen. 5) Es giebt fogar Mittel, folche 
Gefchäfte zu fchließen, ohne daß die Käufe förmlich vollzogen 
werben müßten; ed ift alfo dann gar Fein Ankaufs⸗Capital nd» 
thig und Jeder kann Theil nehmen, der nur bid auf den Betrag 

des allenfallö zu erwartenden Verluſtes Gredit hat. Diefe Ab - 
Anderung, wodurch Die Unternehmung dad Wefen des Handeld« 
gefchäftes verliert und fich eher mit einer Wette auf den Curs 
vergleichen läßt, heißt Differenzengefchäft, Stodsjobbe- 

rey, jobbery, agiotage, jeu de la bourse. Man verabredet 

dabei, wie bei einem Kaufe, eine gewiffe Anzahl von Papieren, 
einen gewiffen Curs und einen beftimmten Termin zur Beendi: 

gung des Gefchäftes, Tritt diefer Termin ein, fo vergleicht man 
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man blos ben verabredeten Preis mit dem Eurfe bed Tages, und 
mittelt dadurch aus, ob derjenige, der den Käufer vorftellt, oder 
der fcheinbare Verfäufer gewonnen hat, und der Verlierende 
zahlt dem Gewinnenden den Unterfchied des Eurfes heraus (2). 

Dieſe Ausgleihung liegt entweder gleich anfangs in der Abficht 
beider Theile, oder fie wird erft fpäter befchlofjen, indem man ed 
bequemer findet, einen beabfichtigten Verkauf nicht förmlich zu 

zu vollziehen (c). 

(a) Ueber diefe Unternehmungen f. Pinto, Traite de la cireulation, 
©. 289. — The System of stockjobbing explained. By a practi- 
cal Jobber. Lond. 1816, im Auszuge: Minerva, September 1816. 
— Coffinieres, De la bourse et des sp&culations sur les ef- 
fets publics. Par. 1824. Deutſch: Die Stodbörfe und der Handel 
mit Staatspapieren, herausg. von Schmalz. Berlin, 1824. — 
Bresson,Des fonds publics francais et &trangers et des ope- 
rations de la bourse de Paris, 7. ed. P. 1834. — Mehrere Fleine 
Schriften find genannt bei Mittermaier, Grundfäße des Pri⸗ 

vatrechts, II, S. 189, recenfirt in Hermes, XIII, ©, 234 — 49. 
— Bender, Der Verkehr mit Staatöpapieren, im Ins und Aus⸗ 
lande, 2. Ausg. Bött. 1830, — 9. Goͤnner, Bon Staatöfchulden, 

deren Zilgungsanftalten und vom Handel mit Staatspapieren. I, 

(2) 

München, 1826, — Nebenius, Der dff, Credit, I, 557, — Bleib: 
treu, Lehrb. d. Handelswiſſenſchaft, S. 307, Deſſ. Handb. d. Con⸗ 
erwifienfe. S. 288, — Thöl, Der Verkehr mit Staatöpapieren, 

ött. 1835. 

3. B. A verkauft an den C 600 Stück Metalliques (öfterreichifche 
Staatsobligationen, zu 5 Proc. in Metallgelb verzinslich) um eis 
nen Preis von 110 nach 6 Wochen zu liefern. Steht nun nad) 
Berlauf der 6 Wochen der Curs des Zages auf 112 (d. h. für eine 

Obligation von 100 fl.), fo hat der Käufer Ban jedem Stüd 2 fl. 

(e) 

gewonnen und A zahlt ihm diefen Gewinnft mit 1200 fl. aus, 
Steht der Curs nur auf 109, fo hat der Verkäufer A 600 fi. ges 
wonnen, bie ihm B abliefert. 

Die tägliche Erfahrung zeigt, daß in fehr vielen Fällen gleich von 
Anfang an bie Paciscenten nur die Vergutuns der Cursdifferenz 
im Sinne hatten. Die Menge und der Belauf dieſer vorgeblichen 
Käufe ſind ſo ungeheuer groß, daß es offenbar unmoͤglich waͤre, 
nur die Hälfte derſelben durch wirkliche Ablieferung von Papieren 
in Vollzug zu bringen, Nach einer neueren Angabe werden in Pas 
ris jährlich für 12000 Dill. Franken Käufe in Staatspapieren 
zwifchen den Mäklern gefchloffen. Dazu Tommen diejenigen, bei 
denen nur ein einziger Mäkler gebraudt wird, ferner die fogleich 
baar bezahlten, fo daß der ganze Belauf auf bie doppelte Summe, 
täglich auf 80 Mill. Fr. gefchäst werben kann. Im I. 1830 Tas 
men aber nur für 1760 Mill, wirkliche Uebertragungen von 
Renten vor, alfo etwa Y, aller Gefchäfte. Revue enc. Oct. 1831. 
©. 60, Schon Pinto fagt: Excepte donc ceux, qui regoivent 
et qui transportent r&ellement les fonds, le reste, qui COmpose, 
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la foule des actionistes et des joueurs, n’achete et ne vend 
‘que ce qu’on appelle en terme d’art, du ventzet ces opera- 
tions se reduisent à des especes de gageures, a. a. O. ©. 305. 
La plupart de ces engagemens ne sont r&ellement destines qu’& 
se rösoudre sans livraison reelle de rente. Vincens, Lögisl. 
commerc. I, 623. Ebenfo Zatllandier, Commiffionsberidht, De: 
put. Kammer, 26, Ian. 1833. — Diefe Form des Glücksſpietes ift 
faft zwei Iahrhunderte alt. 1634—37 wurde der Handel mit Zul: 
penzwiebeln in Holland mit Leidenfchaft getrieben, die Zwiebeln 
hatten ihren Curs, der fo hoch flieg, daß einmal für die Zwiebel 
ber Zulpe semper augustus 4600 fl., eine Kutſche und zwei 
Pferde gegeben wurben. Dabei wurben fehr viele Scheinkäufe vor: 
genommen. Man muß indeß vermuthen, daß an dem hohen Eurfe 
die Blumenliebhaberei reicher Holländer ben größten Theil gehabt 
babe; vgl. Bedmann, Beiträge zur Geld. der Erfind. I, 228. 
— Zn der Beit des Law’fchen Syſtems ($. 314) wurden ähn- 
liche Speculationen mit ber größten Spannung verfolgt, indeß 
ſcheinen nicht gerade fingirte Käufe (Differenzengefhäfte) vorge: 
sangen zu fein, was man auch nicht nöthig hatte, da es Eäufliche 
Actien in Fülle gab, — Weitere Ausbildung erhielt die Sobberei 
in den Niederlanden, wo die Actien ber holländifch = oftindifchen 
Sompagnie ihr zum Gegenftande dienten; daher der Name Actiens 
fpiel, jeu d’actions. Reuerlich wird fie hauptſächlich mit 
Staatspapieren getrieben, deren Curs in ben flürmifchen Zeiten 
der Kriege von 1793—1815 und der Bewegungen im Innern vie: 
ler Staaten einem vielfältigen Wechfel ausgefegt war. — Die 
Dauptarten von Gefhäften im Papierhandel laſſen fich jo über: 
bliden: 1) Zagestauf, march&e A comptant, en liquidation, 
per cassa, fogleich gegen baare Bezahlung zu vollziehen; 2) Zeitz 
tauf, marche A terme; biefer kommt vor a) einfach, ohne Ne⸗ 
benbeftimmungen, gewöhnlich zu Ende ober in ber Mitte eines 
Monates zu vollziehen, in Paris immer auf fin (du mois) cou- 
rant oder fin prochain abgefchloffen. Wer eine Spechlation mit 
einem Kaufe anfängt, muß wünfchen, der Curs gehe in die Höhe, 
damit er gut verlaufen Eönne, Wer aber Papiere, die er noch 
nicht hat, verkauft. (à decouvert), muß, um fie wohlfeiler an ſich 
bringen zu Tönnen, ein Sinten hoffen; b) abgeändert oder aus: 
geartet, ald Differengengefhäftz; c) mit der Verabredung, 
daB dem einen oder anderen Theile geftattet fein folle, mit Auf: 
opferung einer Prämie zurüdzutreten, Prämiengefchäft, marche 
a prime. Die Prämie wird in Procenten ausbedungen, gewöhns 
lich Y—1Y, Proc, Hat ſich der Käufer den Rüdtritt vorbehalten, 
fo muß er die Prämie fogleich vorausbezahlen; Vorprämie. 
Mehrere Gefchäfte Eönnen miteinander verbunden werben, und es 
giebt verfchiedene Arten folder Combinationen. Man kann z. B. 
einem und demfelben Menfchen Papiere für einen gewiflen Eure 
verkaufen und fie fogleich wieder von ihm etwas höher auf Zeit 
erkaufen, Rückkauf. Achnliches gefchieht öfter fo, daß Käufer und 
Berkäufer verfchiedene Perfonen find. Der Unterfchied.in den Cur⸗ 
fen, für welche Käufe, die zu verfchiedenen Zeitpuncten vollzogen 
werben follen, jest abgefchloffen werben, heißt überhaupt report, 
Thöl a. a. O. S. 40.. 
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$. 441, 

Der Papierhandel, wenn er in folcher Ausbehnung geführt 
wird, wie ed in neuerer Zeit gefchieht, hat volfswirthfchaftliche 
Nachtheile, welche durch die aus ihm entfpringenden Vortheile 
($. 439) keinesweges aufgewogen werben (a). 1) Er zieht 
viele Gapitale an ſich, welche in ihm ganz unproductiv angewen⸗ 
Det werden und daher zur Vergrößerung des Volkseinkommens 
gar nichts beitragen (5). Die Gewinnfte der glüdlichen Spes 
eulanten find oft mit den Verluſten anderer Papierhändler ver- 
bunden. Nur dann gewinnt ber Eine, ohne daß ber Andere ver- 
löre, wenn eine Art von Papieren ununterbrochen fort im Preife 
fleigt, dieß geſchieht aber faſt nie, weil felbft durch die Kunſt⸗ 
griffe der Speculanten bisweilen Erniedrigungen des Curſes 
bewirkt werden, $. 439 (5). 2) Eine Menge von Menfchen, 
und großentheild von fehr verfländigen und thätigen, wird zu 
einer für dad Gemeinwohl unfruchtbaren Beſchaͤftigung hinge- 
zogen und von nüglihen Verrichtungen abgelenft. Das unge 

flüme Verlangen, plöglicy und mühelos reich zu werden, lähmt 
den beharrlihen und genügfamen Fleiß, der allein dad Gute 
liftet. 3) Die Wege, die man einfhlägt, um zu gewinnen, find 

nicht felten unedel und unrechtlih und man hört namentlich 
leicht auf, die abfichtliche Taͤuſchung Anderer gebührend zu ver 

abfcheuen, weil fie dem Einzelnen, der fie vornimmt, Vortheile 
bringt, 

(a) Die Behauptung, der Papierhandel fei darum nüglich, weil er den 
@urs der Staatspapiere zu erhöhen diene, läßt fich nicht mit zus 
reihenden Gründen vertheidigen. Die gewöhnlichen Operationen 
der Speculanten können ben Cure im Ganzen nidyt leiten, weil 
berfelbe aus der Hffentlihen Meinung über den Zuftand jedes 
Staates entipringt, fie können blos Kleinere und vorübergehende 
Schwankungen zur Folge haben. — Mehrere neuere Schriftfteller 
haben, die Geſichtspuncte verwechlelnd, in der Abficht die rechts 
liche Gültigkeit der hieher gehörigen Gefchäfte in Gemäßheit der 
beitehbenden Geſetze zu ermweifen, oder die Unzweckmaͤßigkeit mancher 
vorgefhlagener Regierungsmaaßregeln zu zeigen, auch bie volks⸗ 
wirthſchaftlichen Nachtheile diefes Zweiges von Gefchäften zu 
beftreiten gefucht. 

(6) Es könnte hiebei der Zweifel entftehen, ob diefer Handel nur übers 
haupt eigene Capitale inAnfprudy nimmt, weiler nur die Staates 
obligationen in andere Hände bringt und dem bisherigen Befiger 
das auf fie gewendete Kapital beim Verkaufe wieder erftattet. Als 

Rau, polit. Dekon. Ste Ausg. 1. 37 
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lein es tft gu bedenken, 1) daß die Speculationen der Papierhänds 
Ver noch neben den in feiter Hand bei den Capitaliften liegenden 
Staatiyapieren eine Anzahl bderfelden im Umlaufe erhalten, bie 
vielleicht Tonft kein einheimifcher Staatsbürger beſitzen würbe; 
2) daB man mehr Gefchhäfte macht, ald man wirfli durch Kauf 
und Verkauf vollziehen Tann, F. 440 (c), und für biefen Mehr: 
betrag doch immer einiger Gelbvorrath nöthig ift; 3) bag überhaupt 
bie an jenen Börfengefkhäften Theilnehmenden zufammengenom= 
men eine Baarfumme in Bereitfchaft halten müſſen, die nicht in 
jedem Augenblidte auf ben Anlauf verwendet fein kann, alfo zum 
helle unbeichäftiget Liegt. 

Anbang 

zu F. 154, 

Die Verfuche, die Wirfungen des Mitwerbens aufden 
Preis der Waaren mit Hülfe arithmetifcher Formeln zu verdeut- 
lichen, find bisher noch nicht gelungen. Leichter iſt diefer Zweck 

auf einem anderen Wege, durch eine geometrifche Darftellung zu 

erreichen, Man kann hiebei von dem Sage auögehen, daß, wenn 

der Begehr von dem Angebote, oder diefed von jenem Übertrofs 

fen wird, ein Theil der Verkaufs⸗ oder Kaufslufligen gendthigt 
ift, zurüczutreten, bi8 nur noch foviel Waaren angeboten als 
begehrt werden. Bon denen, die ein Gut 3. B. um einen Preis 

von 10 fl. kaufen wollen, ift nur ein Theil geneigt,bid guf18fl., 

und ein noch Pleinerer heil, bis 24 oder: 30 fl. hinaufzugehen. 
Der Preis wird fi), wenn der jegige Begehr nicht dem Ange 

bote gleich ift, defto mehr oder weniger verändern, je langfamer 

oder fehneller dad Gleichgewicht fih durch das Zuruͤckziehen eines 
Theils der Mitwerber berfielt. Die Linie AB zeigt Die verfchie- 

denen Preife eined gewilfen Gutes an. Die auf ihr fentrechten 

Linien ab, a’ ], a“ m ıc. drüden die bei einem gewiflen Stande 

des Preifed oder der Preidforderung flattfindende Größe des 
Begehrs aus, Verbindet man die Endpuncte diefer Senkrechten 
durch eine Liniehblmg, fo kann diefe die Begehrslinie 

heißen, denn fie ftellt dad allmalige Abnehmen des Begehrs dar. 
- 
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Der Punct, wo A B von berBegehrölinie gefehnitten wird, zeigt 
denjenigen Preid an, den der allereifrigfte und beguͤtertſte Kaͤu⸗ 
fer noch zu geben entichloflen iſt. Die Begebrölinie kann auch 
gefrümmt fein, wie fbonpi, und es find mancherlei Curven 
biebei denkbar. Nimmt man an, dad Angebot fei unveränderlich, 

fo wird daffelbe durch die Linien ac, a’ l, a” m, a’ p darge 
ftellt, und ecmpd ift alfo die Angebotslinie, Wenn bei 
höherem Preife das Angebot anwächlt, fo kann feine jedesmalige 
Größe durch eine rechts abweichende Linie, wie z. B. die Curve 
eelInk angedeutet werden. Es fei nun bei einem bisherigen 
Preife von 10 fl. der Begehr ab, das Angebot ac. Die Ber: 
kaͤufer machen fich dieß zu Nugen, und verlangen mehr, worauf 

ein Theil der Käufer in dem Maaße vom Kaufe abfteht, wie ed 
die Annäherung von hg an AB zu erfennen giebt. Iſt 
die Forderung bis 24 gefommen, wo bie Begehrölinie mit 
der Angebotölinie im m zuſammentrifft, ſo kann gerade 
der noch uͤbrige Begehr befriedigt werden, und es wird 
ſich alſo der Preis ungefaͤhr auf dieſen Betrag ſtellen, wobei 

dann zugleich dad Rechteck Aa’ me die ganze bezahlte Preis⸗ 
menge bezeichnet. Nähme der Begehr wegen des hohen Werthes 
der Sache in einer Iangfameren Fortichreitung ab, etwa nad) ber 

Linie fbopi, fo würde ber Preis bid zur Höhe bes Schnitt⸗ 
puncts p, alfo bis auf AO fl. in die Höhe gehen. Wenn dagegen 
die Ausficht auf einen fiheren Preis das Angebot vergrößerte, 

3 B. nach der Curve elnk, fo fönnte die Steigerung bei ber 
erfien Begehrölinie nur bis 1 oder auf 22 fl., bei der zweiten 
bis n oder auf 32 fl. gehen. Diefelbe Zeichnung kann auch den 
Fall verfinnlichen, wenn das Angebot größer ift, als der Bes 
gehr, alfo hg oder fi die Angebotölinie, ed oder ek die Be 
gehrslinie anzeigt, nur daß dann die Zahlen der Scala AB nicht 

die Steigerung, fondern die Erniedrigung des Preifed andeu⸗ 
ten, und die Begehrölinie beim Herabgehen der Preidforderung 
fi flärfer von AB entfernt, al& hier eck. Kür jede Waare 

wird die Veränderung der beiden Linien des Mitwerbend nad 
einem eigenen Gefege, nach Linien verfchiedener Art, mit con⸗ 

veren und concaven, mit wellenförmigen Krümmungen ıc, er⸗ 
37* 

abe ww. 
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folgen; es wirb aber hieran deutlich, daß man nicht von der 
Größe des Angebots und Begehrs fhlechthin, fondern nur un» 

ter der Vorausfegung eines gewifjen angebotenen oder geforder⸗ 
ten Preifeß, fprechen Tann. 



VBerichtigungen und Nachträge. 

S. 121 3. 8 1. Czoͤrnig a 
„ 163 „25 „Roſenberg fl. Rofenberg. 
„ 358 Rote (a) legte 3. I. 15,9% fl. 17,88, 
Zu 6. 314. Die Roten der parifer Bank find nach dem Belchluffe 

der Kammern, weldyer während bed Druckes biefed Bandes er: 
folgte, bis auf 200 Fr. herab zuläffig. 250 Fr. hatte die Regie- 
rung ald Minimum vorgefchlagen. 

S. 406, Die Filiale der franzöf. Bank bifcontirten im legten Jahre 
nicht 425, fondern gegen 240 Mill. Fr. 

Zu $. 317. Note (p). Das Capital der bair. Bant war vor 1846 
ſchon vollzählig geworden und beträgt mit ber legten Erhöhung 
11 Mill. — Zu (9), (r) und (3) gehören folgende Thatſachen 
aus den legten Iahren: 

Züricher Ban 1845. 1846, 
Mittl. Betrag ber Gaflenfheine . 551654 fl. 480380 fl. 
Difeontirte Summe . - . + + 955682 721 260 
Dargeliehen 0. + 8352850 | 9269150 

St. Gallener Bank. 
Mittlere Rotenmenge + + 507025fL.| 530213 fl. 
Difcontirte Summe . . . + + 5350193 5645 829 
Mittl. Saffenftand . - » +» 250 454 225 886 

Leipziger Bank. 
Mittlere Notenmenge . » . 2342 000rl.] 3312 000 rl. 
Marimum derſ. im Jahre . + 3806 000 5182000 
Difeontirte Summe . . » . 5227062 | 5842853 
Umſatz auf Eontocorrent . . 6592430 | 4.602357 

» nm Mänder ©. » 5 e 2428017 | 1-946 157 
Außer den im $. genannten 3ettelbanten find noch zwei 

weitere beizufügen, nämlih 1) Baſel, errichtet 1845; das Acs 
tiencapital wurde fchon 1846 von Y, auf 1 Mill. Fr. gebracht. 
Umlaufende Notenmenge 1846 639584 Fr., mittl. Caſſenſtand 
388916 Fr., bifcontirt 4255553 Fr., bargeliehen 2°765 663 Fr, 
2) Senf, Banque da commerce, zu Anfang 1846 eröffnet; 1550 
Actien zu 1000 franz. Fr., Roten bis jest von 100 und 500 Fr 
umlaufende Menge zu Ende des 3. 797 100 Fr., bifeontirt vom 
16, März bis Ende 1846 14-121 344 Fr., mittl. Betrag der lau⸗ 
fenden Rechnungen 1114 213 Fr., der Caſſe 817276 3 

— — 
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